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Centralblatt 
für 

die geſammte Unterrichts-Verwaltung 

in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts— 

und Medizinal-Angelegenbeiten. 

Jahrgang 1879. 

Berlin. 

Berlag von Wilhelm Hertz. 
(Beſſerſche Buchhandlung.) 





Gentralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts- Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlihen, Unterrichts - und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

Berlin, den 18. Januar J 1879. Mil. 

A. Miniflerinm der — Unterrichts- und Medizinal- 
ngelegenheiten. 

(NW. Unter den Linden 4, und W. Behrenjtraße 71.) 

Chef: 

Seine Ercellen; D. Dr. Falk, Staats-Minifter (NW. Unter den 
Linden 4.) R 

Unterftaatäjefretär: 

Dr. Sydow, Unterftaatsfefretär. (W. Matthäikirchſtraße 21.) 

Abtheilungen des Minifteriums. 

I, Abtheilung für die geiftlihen Angelegenheiten. 

Direktor: 
Lucanud, Wirkliher Geheimer Ober-Regierungd-Rath. (W. Schö- 

neberger Ufer 46.) 

Vortragende Räthe: 
Dr. Keller, Wirfliher Geheimer Ober-Regierungs-Rath (mit dem 

Range eines Raths erfter Klaffe. (NW. Luiſenſtraße 67.) 
Dr. Knerf, Geheimer Dber-Regierungd-Rath. (SW. Königgräper- 

ftr. 108.) 
D. Thielen, Feldpropft der Armee, Ober-Konfiftorial-Rath, Hof: 

prediger und Domlfapitular von Brandenburg. (C. Neue 
Friedrichſtraße. Hinter der Garnifonficdhe.) 

1879 l 
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Linhoff, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Scellingitr. 2.) 
von Wujjomw, deal. (W. Potödamerftraße 59.) 
Dr. Hübler, degl. (SW. Kleinbeerenitraße 7.) 2 
Bahlmann, dögl. (W. Magdeburgerftraße 7.) 
Barkhauſen, digl. (W. Bülowftraße 10.) 
Schallehn, dal. Ru Gentbinerftraße 36.) 
Beinert, deal. Lützowſtraße 71.) 
Dr. Bartid, 5 Regierungs-Rath. (W. Lützowſtraße 68.) 
Spieker, dögl. (W. Königin Auguſtaſtraße 22.) 

1. Abtheilung für die Unterrichts-Angelegenheiten. 

Direktor: 

Greiff, Wirkliher Gehrimer Ober-Regierungs-Rath. (W. Gen: 
thinerftraße 13. F.) 

PVortragende Räthe: 
Dr. A im MWirfliher ‚Geheimer Ober» Regierungd: Rath. — 

Dr. Knerk, Geheimer Dber-Regierungs-Ratb. — ſ. I. Abth. 
de la Groir, dögl. (W. Karlöbad 4.) 
Linhoff, dsgl. — |. I. Abth. 
Wätzoldt, desgl. (W. en 7.) 
von Wuflom, dögl. — ſ. I. Abth. 
Dr. Schneider, dögl. (SW. Zempelhofer Ufer 32.) 
Dr. Schöne, by ( * —— —— 81.) 
Bahlmann, dsg 
Barkhauſen, dogl. 22, L Alt 
Schallehn. dsgl. — f. I. Abth. 
Beinert, dsgl. — |. I. Abth. 
Dr. Göppe rt, Geheimer — Rath (W. Blumeshof 13.) 
Dr. Bartſch, dogl. — ſ. J 
Dr. Bonitz, deal. (SW. EN 3.) 
Dr. Stauder, dögl. (W. Matthäifirchftraße 10.) 
Dr. Gandtner, dögl. (W. Bendlerftraße 35.) 
Raffel, dögl. (W. An n —— 11.) 
Spieker, dsgl. — ſ. I. 
Bohtz, dsgl. (W. Fönigin ——— 36.) 
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111. Abtheilung für die Medizinal-Angelegenheiten. 

Direktor: 

Dr. Sydow, Unterftaatöjefretär. — |. vorber. 

Vortragende Räthe: 

Seine Excellenz Dr. Grimm, Leibarzt Seiner Majeftät des Kaiſers 
und Königs, Geheimer Ober-Medizinalrath, General-Stabs: 
Arzt der Armee und Chef des Militär-Medizinalmejend (mit 
dem Range eined General-Lieutenantd). (W. Eharlottenftr. 55.) 

Dr. Knerk, Geheimer DbersRegierungs-Rath. — |. 1. u. II. Abth. 
Dr. Houfielle, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. (W.Lügomftr.31.) 
Dr. Frerichs, dal. und Profeffor (NW. Bismarditrabe 4.) 
de la Eroir, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. — |. II. Abth. 
Dr. Eulenberg, Geheimer Dber-Medizinal-Rath. (SW. Tem: 

pelbofer Ufer 3a.) 
Dr. Kerjandt, dal. (SW. Tempelhofer Ufer 31.) 
Spiefer, Geheimer Regierungs-Rath. — |. I. und II. Abth. 

Hülfsarbeiter: 

Böttcher, Regierungs-Rath. (W. Mobrenftraße 11/12.) 

General-Inipeftor ded Taubſtummenweſens: 

Sägert, Geheimer Regierungd- und vortragender Minifterial-Rath. 
(W. Potödameritraße 138a.) 

Gentral-Bureau. 
Lauer, Geh. Rechn. Rath, Vorfteher. (W. Lützowſtraße 43.) 

Bau-Bureau. 

Spitta, Bauinjpeftor. (S. Ritterftraße 44.) 

Geheime Erpedition. 

Bater, Geh. Kanzl. Rath. (W. Potödamerftraße 51.) 

Geheime Kalkulatur. 

MWernide, Geb. Rechn. Rath, Vorfteher. (W. Stegligerftr. 63.) 

Geheime Regiftratur der Abtheilung für die geiftlihen und 
Unterrichtd-Angelegenheiten. 

Lauer, Geh. Rechn. Rath (f. vorh.), beauftragt mit den Geſchäf— 
ten des Vorſtehers. 

] * 
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Geheime Regiftratur der Abtheilung- für die Mebdizinal: 
Angelegenheiten. 

Braujer, Geh. Kanzl. Rath, Vorſteher. (SW. Neuenburgerftr. 31.) 

Geheime Kanzlei. 
Reich, Kanzl. Rath, Geb. Kanzlei-Direftor. (C. Linienftraße 69.) 

Generalfaffe des Miniſteriums. 
Rendant: Haſſelbach, Rechn. Rath. (Schöneberg, Hauptitr. 44.) 

Wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinalweſen. 

Direktor: 
Dr. Sydow, Unterſtaatsſekretär. — ſ. vorh. 

Mitglieder: 

Dr. v. Langenbeck, Geheimer Ober-Medizinal-Rath, Profeſſor ꝛc. 
Dr. Houſſelle, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. — ſ. vorh. 
Dr. Virchow, Geheimer Medizinal-Rath u. Profeſſor. 
Dr. Hofmann, Geheimer Regierungs-Rath u. Profeſſor. 
Dr. Bardeleben, Geh. Medizinal-Rath u. Profeſſor. 
Dr. Quincke, Geheimer Medizinal-Rath. 
Dr. Skrzee zka, Regierungs- u. Geh. Medizinal-Rath u. Profeſſ. 
Dr. Eulenberg, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. — ſ. vorh. 
Dr. Weſtphal, Profeſſor. 
Dr. Kerſandt, Geheimer Ober-Medizinal-Rath. — ſ. vorh. 
Dr. Schröder, Profeſſor. 

Techniſche Kommiffion für pharmazeutiſche Angelegenheiten. 

Borfigender: 
Dr. Houfjelle, Geheimer Dber-Medizinal:Rath. — |. vorb. 

Mitglieder: 
Kobligk, Apothefenbefiger. 
Dr. Schacht, dögl. 
Dr. Kortüm, d8al. 
Dr. Lehmann, Apotheker. 

Königliche Turnichrer-Bildungsanftalt zu Berlin. 

Direktor: 

Wätzoldt, Geheimer Ober-Regierungs-Rath. — |. vorh. 

Lehrer: 

Dr. Euler, zugleih Unterrihts-Dirigent, Profefjor. 
Edler. 
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B. Die Königlichen Provinzial-Unterrichtsbehörden. 

Anmerkungen: 

1. Bei den Regierungen find außer ben Präſidenten und Dirigenten nur 
die [hullundigen Mitglieder der betreffenden Abtheilung aufgeführt, bei den Kons- 
fiorien in der Provinz Hannover außer den Direftoren gleichfalls nur die ſchul— 
fundigen Mitglieder der Abtbeilungen fir das Volksſchulweſen. 

2. Die bei den Regierungen angeftellten Schulräthe find nah Maßgabe 
ihrer Funktionen auch Mitgliever des Provinzigl-Schultollegiums der Provinz. 

I. Provinz Oftpreußen. 

1. Provinzial-Schulfollegium zu Königsberg. 

Präfident: Se. Exc. Dr. v. Horn, Wirfl. Geheimer Rath und 
Dber:Präfident. 

Direftor: v. Schmeling, Reg. Vice-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Schrader, Geh. Reg. Rath, Provinz. Schulrath. 

Gawlid, — Schulrath. 
(Juſtiziar fehlt zur Zeit.) 

2. Regierung zu Königsberg. 

(Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen.) 

Prafidium: Se. Exc. Dr. v. Horn, Wirkt. Geheimer Rath 
und Dber-Präfident. 

v. Schmeling, Reg. Vice-Präfident. 
Abtheilungsdirigent: Kroſſa, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Siegert, Reg. und Schulrath. 

Dr. v. $riden, dögl. 

3. Regierung zu Öumbinnen. 
(Abtheilung fir Kirchen- und Schulwejen.) 

Präfident: Graf v. Weſtarp. 
Abtheilungddirigent: Dodillet, Ob. we Rath. 
Mitglieder: Riſch, Reg. und Schulrath. 

Wendland, dögl. 

I. Provinz Weftpreußen. 

1. PBrovinzial-Schulfollegium zu Danzig. 

Präfident: Se. Ercellenz; Dr. Achen bach, Staatsminiſter, Ober⸗ 
Praãſident. 

Direktor: v. Saltzwedell, Reg. Vice-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Kruſe, Provinz. Schulrath. 

Dr. Kayjer, Provinz. Schulrath. 
Schellong, Reg. Rath, auftragdw. Juftiziar. 
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2. Regierung zu Danzig. 
(Abtheilung des Innern) 

Präfidium: Se. Exc. Dr. Achenbach, Staatöminiiter, 
Dber-Präfident. 

v. Salgmwedell, Reg. Vice-Präfident. 
Abtheilungsdirigent: (fehlt 3. 3.) 
Mitglieder: Tyrol, Reg. und Schulrath. 

MWanjura, dögl. 

3. Regierung zu Marienwerder. 

(Abtheilung fir Kirchen- und Schulmwejen.) 

Präfident : v. $lottwell. 
Abtbeilungsdirigent: v. Diederihs, Db. Reg. Natb. 
Mitglieder: enske, Meg. und Schulratb. 

r. Schulz, dsgl. 

III. Provinz Brandenburg. 

l. Provinzial-Schulfollegium zu Berlin. 

Präfident : Ce. Exc. v. Jagow, Wirfl. Geh. Rath und 
Dber:Präfident. 

Dirigent: Neihenau, Geb. Reg. Rath. 
Mitglieder: Sägert, Geh. Reg. Srath, General » Infpeftor 

ded Taubftummen-Wejend. 
Dr. Klir, Geb. Reg. Rath, Provinz. Schulrath. 
MWepel, Provinz. Sculrath. 
Dr. Fürftenau, dögl. 
— ER Reg. Rath, Zuftiziar und Bermalt. 

Ehrenmitglieder: Dr. Kiekling, Geb. Reg. Rath, Prof., Gymna]. 
Direkt. a. 

Bormann, Geh. Neg. Rath. 

2. Regierung zu Potsdam, 

(Abtheilung für Kirhen- und Schulwejen.) 

Präfidium: Se. Ere. v. Jagow, Wirkt. Geh. Rath und 
Dber-Präfident. 

Frhr. v. Schlotheim, Nez. Präfident. 
Abtheilungsdirigent: Braun, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Menges, Neg. und Schulrath. 

Fismann, Konfift., Reg. und Schulrath. 

3. Regierung zu Frankfurt a. O. 

— (Abtheilung für at und Schulmejen.) 

Präſident: Graf v. Villers. 
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Abtheilungsdirigent: v. Selchow, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Reichhelm, Konfift., Reg. und Schulrath. 

Schumann, Reg. und Sculrath. 

IV. Provinz Pommern. 

1. Provinzial-Sculfollegium zu Stettin. 

Präfident: Se. Exc. Fehr. v. Münchhauſen, Wirfl. Geb. 
Rath und Dber-Präfident. 

Diretor: v. Jeetze, Reg. Vice-Präfident. 
Mitglieder: Vettin, Konfift. Rath, Juftiziar. 

Dr. Wehrmann, Geb. Reg. Rath, Provinz. Schulrath. 
Königf, Reg. und Scyulrath. 
Schultz, degl. 

2. Regierung zu Stettin. 
(Abtheilung für Kirchen- und Schulwejen.) 

Präfidium: Se. Exc. Frhr. v. Münchhauſen, Wirkt. 
Geb. Rath und Dber-Präfident. 

v. Jeetze, Reg. Bice-Präfident. 
Abtheilungsdirigent: v. Gronefeld, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Königk, Reg. und Sculrath. 

Schul, dögl. 

3. Regierung zu Köslin. 
(Abtheilung für Kirchen- und Schulmwefen.) 

Präfident: v. Auerswald. 
Abtheilungddirigent: Richter, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Baron, Konfift., Reg. und Schulrath. 

Dittrich, dögl. 

4. Regierung zu Straljund. 
(Ohne Abtheilungen.) 

Präfident: Graf v. Behr-Negendank. 
Stellvertreter des Präfidenten: * uſchteck, Ob. Reg. Rath. 
Mitglied: almer, Konfift., Reg. und 

Schulrath. 

V. Provinz Poſen. 

1. Provinzial-Schulkollegium zu Poſen. 

Präfident: Se. Ere. Günther, Wirfl. Geb. Rath und Ober: 
Präfident. 

Direktor: Megner, Reg. Bice-Präfident, 
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Mitglieder: PBolte, Provinz. Schulrath. 
hadert, Provinz. Schulrath. 

Dr. Kügler, Reg. Aſſeſſ., Iuftiziar und Verwalt. Rath. 

2. Regierung zu Pojen. 
(Abtbeilung für Kirchen- und Schulweſen.) 

Präſidium: Se. Exc. Günther, Wirkl. Geh. Rath und 
Ober⸗Präſident. 

Wegner, Reg. Vice-Präſident. 
Abtheilungsdirigent: Bergius, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Polte, Provinz. Schulrath. 

Luke, Reg. und Schulrath. 
Tſchackert, Provinz. Schulrath. 
Dr. Dittmar, Reg. und Schulrath. 
Skladny, dögl. 

3. Regierung zu Bromberg. 
(Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen.) 

Präfident: v. Wegnern. 
Abtheilungsdirigent: Dtto, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Lie. Schmidt, Reg. und Sculrath. 

Jungklaaß, dögl. 

VI Provinz Schlefien. 

1. Povinzial-Schulfollegium zu Breslau. 

Präfident: v. Puttlamer, Ober-Präfident. 
Direktor: Zunderv.Dber-Conraid, Reg. Vice-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Dillenburger, Geh. Reg. Rath, Provinz. 

Schulrath. 
Dr. Sommerbrodt, Geh. Reg. Rath, Provinz. 

Schulrath. 
Dr. Willdenow, Geh. Reg. Rath, Juſtiziar und 

Verwalt. Rath. 
Jüttner, Reg. und Schulrath (beurlaubt). 
Ranke, Reg. und Schulrath. 
Dr. Slawitzki, Provinz. Schulrath. 

2. Regierung zu Breslau. 
(Abtheilung für Kirchen- und Schulmefen.) 

Präfidium: v. Puttlamer, Ober:Präfident. 
Zunder v. Ober-Conraid, Reg. Bice- 

Präfident. 
Abtheilungsdirigent: Schmidt, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Füttner, Reg. und Schulrath (beurlaubt). 

Ranfe, Reg. und Sculrath. 
Sander, desgl. 
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Außerdem mit — eines beurlaubten Schulrathes bei dem Kol—⸗ 
legium beauftragt: Dr. Pollok, Kreis-Schulinſpektor. 

3. Regierung zu Liegnitz. 

(Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen.) 

Prafident: Frhr. v. Zedlig-Neufird. 
Abtheilungddirigent: v. Perbandt, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Bock, Reg. und Schulrath. 

Richter, Konfift., Reg. und Schulrath. 
Außerdem mit Bearbeitung von Schyulangelegenheiten einftweilen 

beauftragt: Dr. Singer, Gewerbeſchul-Lehrer. 

4. Regierung zu Oppeln. 

(Abtheilung für Kirhen- und Schulwefen.) 

Präfident: Frhr. v. Duadt und Hüdtenbrud. 
Abtheilungsdirigent: Frhr. v. Dörnberg, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Prange, Reg. und Schuirath. 

Drepd, desgl. 
Scäylla, desgl. 

VII. Provinz Sachſen. 

1. Provinzial-Schulkollegium zu Magdeburg. 

Präſident: Se. Ere. — v. Patow, Staatsminiſter, Ober » Prä- 
ident 

Direktor: Dr. v. SR gen. v. Schwarzhoff, Reg.-Vice— 
Prä 

Mitglieder: Dr. Saul, Geh. Reg. Rath, Zuftiziar und Vermwalt. 

Dr. Gö 8 7 —— Schulrath. 
Wöpcke, Konfift, — Sta, 
Dr. Tod t, Provin Schulrath, 
Nitze, Konſiſi Kath, Zuftiziar. 

2. Regierung zu Magdeburg. 

(Abtbeilung für Kirhen- und Schulmefen.) 

Prafidium: Se. Exc. Fehr. v. Patow, Staatöminifter, 
Dber-Präfident. 

Dr. v. Groß gen. Schwarzhoff, Reg. 
Vice-Präfident. 

Abtheilungsdirigent: v. Leipziger, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: MWöpde, Konfift., Reg. und Schulrath. 

Kannegieber, Reg. und Schulrath. 
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3. Regierung zu Merfjeburg. 

(Abtheilung für Kirchen: und Schulwejen.) 

Präfident: v. Dieft. 
Abtheilungsdirigent: Schede, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Haupt, Reg. und Schulrath. 

Dr. Bezzenberger, deögl. 

4. Regierung zu Erfurt. 

(Abtheilung bes Immern.) 

Präafident: v. Kampp. 
Abtheilungddirigent: Dr. Schr. v. Tettau, Ob. Reg. Rath. 
Mitglied: Bied, Konfift., Reg. und Sculrath. 
Außerdem bei dem Kollegium beichäftigt: 

Nagel, Divifiondpfarrer, mit Wahrnehmung 
einer Schulrathöftelle beauftragt. 

VII. Provinz Schleswig-Holftein. 

1. Provinzial-Schulfollegium zu Kiel. 

Bräfident: Se. Exc. Dr. Frhr. v. Scheel» Plejjen, Wirkt. Ge- 
beimer Rath und Ober-Präfident. 

Mitglieder: D. Schneider, Reg. und Schulrath zu Schleswig. 
Dr. Chaly bäus, Konfift. Rath, Zuftiziar. 
Dr. Lahmeyer, Provinz. Schulrath. 

2. Regierung zu Schleswig. 

(Abtheilung fir Kirchen. und Schulweſen.) 

Präfident: v. Böttider. 
Abtheilungsdirigent: (fehlt z. 3.) 
Mitglieder: D. Schneider, Reg. und Schulrath. 

Mapen, deögl. 

IX. Provinz Hannover, mit dem Jadegebiet. 

1. Provinzial» Shulfollegium zu Hannover. 

Präfident: v. Keipziger, Ober-Präfident. 
Direktor: NRautenberg, Ob. Reg. Rath. (auftragsw.) 
Mitglieder: Spiefer, Provinz. Schulrath. 

Dr. Breiter, deögl. 
Dr. Hädermann, deögl. 
Dr. Hagemann, desgl. zu Hildesheim, Profeflor. 
Frhr. v. Richthofen, Meg. Aſſeſſ., Suftiziar und 

Verwalt. Rath. 
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2. Konfiftorien. 

A. Evangelifch-[utherifche und reformirte Konfiftorialbehörden. 

a Kouſiſtorium zu Hannover 

(Abtbeilung fir Volksſchulſachen.) 

Direktor: Bödeker, Konfift. Direktor. 
Borfigender: Rautenberg, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Leverkühn, Reg. und Schulrath. 

Pabſt, dedgl. 
Böckler, desgl. 

b. Ronfiforium zu Stade. 

(Abtheilung für Bolksihulfachen. ) 

Direftor: v. Müller, Db. Ger. Dirreftor. (auftragsw.) 
Mitglieder: Nienaber, Konſiſt. Rath. 

Dierde, Semin. Direkt., Hülfsarbeiter (auftragsw.). 
e. Konfiftorinm zu Dsnabrüd, 

(Abtheilung fir Bolteichuliachen.) 

Vorfigender: Heydenreich, Weg. Rath. 
Mitglied : Mauersberg, Paſtor zu Georgs-Marienhütte. 
Hülfdarbeiter: Dr. Süngling, Semin. Direltor. 

d Konſiſtorium zu Aurid, 

(Abtheilung für Volksſchulſachen.) 
Direktor: Brandis, Ob. Ger. Rath. (auftragsw.) 
Mitglied: Müller, Reg. und Schulrath. 

e. Konfiftorium zu Otterndorf. 

(Abtheilung für Volksſchulſachen.) 

Direktor: Heſſe, Kreishauptmann zu Otterndorf, mit der Füb— 
rung des Direktoriums beauftragt. 

Mitglieder: Stille, Superint. zu Steinau, geiftl. Aſſeſſor. 
Sturm, Superint. zu Nordleda, geiftl. Aſſeſſor. 

f. Ober-Kirhenrath der Grafſchaft Bentheim zu Nordhorn. 

(Abtheilung für Volksſchulſachen.) 

Direktor: Dr. Nordbeck zu Schüttorf. 
Mitglieder: Müller, Reg. und Schulrath zu Aurich, auftragsw. 

Ober⸗Schulinſp. für Volksſchulſachen. 

B. Ratholiſche Ronſiſtorialbehörden. 

a. Konſiſtorium zu Hildesheim. 

(Abtheilung für Vollsſchulſachen.) 

Direktor: Dr. Werner, Ob. Konſiſt. Rath. 
Mitglied: Dr. Hagemann, Provinz. Schulrath (auftragsw.) 
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b. Konfiftorium zu Osnabrüd. 

(Abtheilung für Bolksfchulfachen.) 

Borfigender: Wüftefeld, Konfift. Rath, auftragsw. Direktor. 
Mitglieder: Thiele, Konfift. Rath, Pfarrvifar zu St. Sohann. 

Dr. Brandi, Konfift. Rath. 

C. Andere, in ihren Bezirken die Dbliegenheiten der Königlichen 
Konfiftorien in Schulangelegendeiten wahrnehmende Kehörden ıc. 

a. Klofter foccum. 

Dr. theol. Uhl horn, Abt, Ob. Konfift. Rath, Superintend., erfter 
Hof: und Schloprediger. 

b. Stabt Osnabrüd. 
Der Magiftrat. 
ec. Die Synode ober die Konföderation ber reformirten Kirden 

Niederſachſens. 

X. Provinz Weſtfalen. 

1. Provinzial-Schulkollegium zu Münſter. 

Präfident: Se. Exc. dv. Kühlwetter, Wirfl. Geh. Rath 
und Ober: Präfident. 

Direktor : Delius, Neg. Vice-Präfident. 
Mitglieder: Frhr. v. Diepenbroid-Grüter, Konfift. Rath, 

Quftiziar. 
Dr. Smend, Konfift. Rath. 
Dr. Schultz, Geb. Reg. und Provinz. Schulrath. 
Mirud, Reg. Rath, Zuftigiar. 
Dr. Probft, Provinz. Schhulrath. 
Dr. van Endert, Reg. und Schulrath. 

2. Regierung zu Münfter. 
(Abtheilung des Innern.) 

Präafidium: Se. Exc. v. Kühlwetter, Wirkl. Geh. Rath 
und Ober-Präfident. 
Delius, Reg. BVice-Präfident. 

Abtheilungsdirigent: v. Tzſchoppe, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Dr. Smend, Konfift. und Schulrath. 

Dr. van Endert, Reg. und Schulrath. 

3. Regierung zu Minden. 
(Abtheilung bes Innern.) 

Präfident: v. Eichhorn. 
Abtheilungsdirigent: v. Schierftedt, Db. Reg. Rath. 
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Mitglieder: Hielſcher, Reg. und Schulrath. 
Dr. Breuer, dögl. 

4. Regierung zu Arndberg. 
(Abtheilung bes Innern.) 

Präfident: Steinmann. 
Abtheilungddirigent: Keßler, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Dr. v. Giriacy-Wantrup, Reg. und Schul— 

rath. 
Dr. Roß, deal. 

XI. Provinz Heflen-Raflan. 

1. Provinzial-Schulfollegium zu Kafjel. 

Borfigender: Frhr. v. Ende, Ober-Präfident. 
Stellvertreter: v. Brau bitich, Reg. Bice-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Rumpel, Provinz. Sculrath. 

Kretſchel, degl 
Mittler, Ober und Geh. Reg. Rath, auftragsw. 

Juſlizar. 

2. Regierung zu Kaſſel. 
(Abtheilung für Kirhen- und Schulweſen.) 

Präfidium: Frhr. v. Ende, Dber:Präfident. 
v. Brauditid, Reg. Bice-Präfident. 

Abtbeilungddirigent: Mittler. Dber: und Geh. Reg. Rath. 
Mitglieder: Delle, Reg und Sculrath. 

Dr. Fal ckenheiner, dsgl. 
Außerdem bei dem Kollegium beſchäftigt: Dr. Auth, Gymn. Ober: 

lehrer. 

3. Regierung zu Wiesbaden. 
(Abtheilung für Kirchen- und Echulwefen.) 

Präfident: v. Wurmb. 
Abtheilungddirigent: de la Croix, Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Bäyer, Reg. und Schulrath. 

Dr. &jjer, dögl. 

XI. Rheinprovinz. 

1. Provinzial-Schulfollegium zu Koblen;. 

Präfident: Se. Exc. Dr. v. Bardeleben, Wirkl. Geh. Rath 
und Ober-Präfident. 
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Direktor: v. Neefe, Reg. BVice-Präfident. 
Mitglieder: Dr. Höpfner, Provinz. Schulratb. 

v. Raczef, dsegl. 
Linnig, dögl. 
Snethlage, Reg. Rath., Verwalt. Rath. 
Lüke, Konſiſt. Rath, Zuftigiar. 

2. Regierung zu Koblen;. 

(Abtbeilung des Innern.) 

Präfidium: Se. Erc. Dr. v. Bardeleben, Wirkt. Geb. 
Rath und DOber-Präfident. 

v. Neefe, Reg. Bice-Präfident. 
Abtheilungsdirigent: Köhn v. Jaski, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Henri, Reg. und Schulrath. 

Stiehl, dögl. 

3. Regierung zu Düfjeldorf. 
(Abtheilung für Kirhen- und Schulwefen.) 

Präfident : v. Hagemeifter. 
Abtheilungsdirigent: v. Schüß, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Giebe, Reg. und — 

Dr. Dyckhoff, dsegl. 

4. Regierung zu Köln. 
(Abtheilung des Inuern.) 

Präfident: v. Bernuth. 
Abtheilungädirtgent: v. Guionneau, Db. Reg. Rath. 
Mitglieder: Florſchütz, Reg. und Schulrath. 

Dr. Lauer, dsgl. 

5. Regierung zu Trier. 
(Abtbeilung des Innern.) 

Präfident : v. Wolff. 
Abtheilungddirigent: v. Krofigf, Ob. Re Kr Rath. 
Mitglieder: Dr. Kellner, Geh. Reg. 5 Schulrath. 

Voigt, Reg. und Schulrath. 

6. Regierung zu Aachen. 

— bes Innern.) 

Präfident: Hoffm 
Abtheilungsdirigent: v. d. Mof 9 Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Stöveken, Reg. und Sculrath. 

Roßbof, Konfift., Neg. und Sculrath. 
Außerdem bei dem Kollegium beichäftigt: Dr. Gladmaders, 

Kreis⸗Schulinſpektor. 



XIH. SHohenzollernfche Lande. 

Negierung zu Sigmaringen. 
(Ohne Abtheilungen.) 

Präfident: Graaf. 
Stellvertreter ded Präfidenten: v. Longard, Weg. Rath. 
Mitglied: Kohler, Schulrath. 

uud ud u — 

SONNE m 

C. SKreis- Schulinfpektoren. 

I. Provinz Oſtpreußen. 

1. Regierungsbezirk Königsberg. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Bartfh zu Guttitadt, Kreid Heiläberg. 

Ezygan : 
Henfe s 
Kob « Drtelöburg. 
Schellong =- Dfterode. 
Schlicht -Röſſel, kommiſſariſch. 
Schröder -Prökuls, Kreis Memel. 
Seemann = Braundberg. 
Spohn « Allenftein. 
Tarony -Heilsberg. 
Vigouroux 

Hohenſtein, Kreis Oſterode. 
Soldau, Kreis Neidenburg, kommiſſariſch. 

Wartenburg, Kreis Allenſtein. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
zu Uderwangen. Bandiſch, Pfarrer 

Brunckow, dögl. 
Corſepius, dgl. 
Erdſieck, dögl. 
Frieſe, Superintendent 
Gebauer, dsgl. 
Habrüder, dsgl. 
Henke, Pfarrer 
Horn, Superintendent 
Kahle, dsgl. 
Kittlaus, Pfarrer 
Kruckenberg, Superintendent 
Lackner, Diakonus 
Lindner, Pfarrer 
Merleker, Superintendent 
Schröder, Pfarrer 1 Ve ee ee Fe Era ee ae u Base se | Bu 

Gerdauen. 
Schönbrud. 
Gaymen. 
Pr. Eylau. 
Medenau. 
Memel. 
Pörſchken. 
Powunden. 
Königsberg. 
Cremitten. 
Gr. Thierbach. 
Königsberg. 
Gr. Arnsdorf. 
Fiſchhauſen. 
Eichhorn. 
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17. von Szczepanski, Superintendent zu Seeheften, Reg. Bez. 
Gumbinnen. 

18. Weftphal, Pfarrer = Drengfurtb. 

2. Regierungdbezirf Gumbinnen. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 
1. Heyſe zu Lötzen. 
2. Dr. Korpjuhn » Marggrabowa, Kreis Dlepfo. 
3. Pohl = Heydefrug. 
4 Sternfopf = nfterburg. 
5. Ziedtfe : Pilltallen. 

6. Pensky zu Darfehmen, kommiſſariſch, außeretatämäßig. 

b. Kreid-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 

1. von Freyhold, Pfarrer zu Dubeningfen. 
2. Gerß, dögl. « ° Sendburg. 
3. Heinrici, Superint., Konſiſtorialtath =» Gumbinnen. 
4. Hoffheinz, Superintendent -Tilſit. 
5. Johanneſſon, dogl. -Stallupönen. 
6. Lucks, dsgl. | « Gfaiögirren. 
7. Schmidt, Pfarrer = Lenfweten. 
8. Schrader, Superintendent - Ragnit. 
9. Schrage, Pfarrer « Dftrofollen. 

10. Siemienowski, Superintendent = %yf, 
11. Stiller, dsal. « Sohannidburg. 
12. von Szezepanski, dögl. -Seeheſten. 
13. Tribukeit, dogl. «e Angerburg. 
14. Dr. Woyſch, Pfarrer - Goldap. 

I. Provinz Weftpreußen. 

1. Regierungdbezirt Danzig. 
a. Ständige Kreid-Schulinipektoren. 

Konfjalit zu Neuftadt W./Pr. 
Nitid «e Berent. 
Räder - Kartbaus. 
Dr. Scharfe -» Danzig. 
Shmidt = Pr. Stargardt. 

b. Kreid-Schulinjpeftoren im Nebenamte. 

Bader, Dekan zu ZTiegenhagen. 
Boie, Pfarrer «e Danzig. 
Fiſcher, Superintendent » Bordzidhow. 
Gotigetren, Pfarrer = Guttland, 

a a 

> So 20 = 
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Hevelke, Superintendent zu Danzig, 
Hepner, Pfarrer Danzig. 
Hoppe, Dekan - Elbing. 
Käbler, Pfarrer ⸗Neuteich. 
Krüger, Superintendent - Elbing. 
Luckow, Pfarrer -Karthaus. 
Moog, dögl. Fiſchau. 
Quiring, dögl. -Ladekopp. 
Schaper, dögl. :« MWoplaff. 

ien, Defan - Marienburg. 
Wittig, Pfarrer Neu-Palejchken. 

2. Regierungdbezirt Marienwerder. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 

Bajobr zu za W./Pr. 
Dewiſcheit ⸗ 
Gerner ⸗ Sr Friedland, rdie Ba 
Dr. Hatwig ⸗Flatow, kommiffariſch 
Dr. Hüppe Schweh, dögl. 
Dr. Kaphahn = Grauden;. 
Karaſſek « Marienwerder. 
Schröter . orn. 
Streibel « Neumark, Kreis Löbau, kommiſſariſch. 
up! - Konip. 
Meile ⸗ Dh il kommiſſariſch. 
Dr. Zint ⸗Stuhm, d 

b. a. in Nebenamte. 

Rudnid, Superintendent zu Freiftadt. 

III. Provinz Brandenburg. 

1. Stadt Berlin. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 

Keine. 

b. Kreid-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 

Dr. Berthold, ftädtiicher Schulinipeftor. 
d'Hargues, dogi. 
Dr. Krähe, dögl. 
Dr. Pätz, dögl. 
En dögl. 
Dr. Zwid, degl. 

1879. 2 
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2. Regierungsbezirf Potsd am. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpeftoren. 

Dr. Tietz zu Berlin. 

b. Kreid-Sculinjpeftoren im Nebenamte. 

Beckmann, Pfarrer 

Breeft, Superintendenturverw, Oberpfarrer 
Beyer, Erzprieiter 
Boine, dögl. 
Deegener, Superintendent 
Dresiel, Paftor 
Engels, Superintendent 
Kinzelberg, dögl. 
Fittbogen, dögl. 
Glokke, dögl. 
Guthke, dagl. 
Heydler, Superintendenturverw., Pfarrer 

Höhne, dogl. 

Hollefreund, Superintendent 
Hollefreund, Paſtor 

dsgl. 

Jacobi, Superintendent 
Kirſch, dogl. 
Knuth, dogl. 
Kober, dögl. 
Kollberg, dsgl. 3 
Krätſchelt, degl. 
Krüger, Superintendenturverw., Pfarrer 

= 

“ “ 

Lange, Superintendent 
!orenz, Pfarrer 
Mellin, lic. theol., Superintendent 
Mühlmann, Superintendent 
Müller, Oberprediger 
Niedergejäße, Superintendent 
Nietzſch, dögl. 
Petrenz, dögl. 
Pfipner, dögl. 
Pfeiffer, döpl. 
Dr. Pfeiffer, dsegl. 
Piſchon, dägl. ⸗ 

vu 9! a V——— 6 

zu Chriſtdorf bei 
Wittitod. 

: Wilsnad. 
: Potsdam. 
« Wittenberge. 

Alt-Landöberg. 
Saarmund. 
Flieth. 
Beelitz. 
Dahme. 
Rathenow. 
Spandau. 
Buchholz bei 

Pritzwalk. 
-Fahrenwalde 

bei Brüſſow. 
-Granſee. 
-Schönhagen b. 

Gr. Welle. 
-Baruth. 
-Angermuͤnde. 
Ketzin. 
= Kiez b. Lenzen. 

Brandenburg a.H. 
Kyritz. 
Manker bei Wild— 

berg. 

6— 

Teltow. 
Prenzlau. 
Freienwalde a./D. 
Belzig. 
Charlottenburg. 
Schwedt a.O. 
Strasburg U./M. 
Templin. 
Bochow. 
Luckenwalde. 
Wuſterhauſen aD. 
Treuenbrietzen. 



39. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 

42. 
43. 

44. 
45. 
46. 
47. 

48. 
49. 

0. 
öl. 
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Raguſe, Superintendent zu Biejenthal. 
Raider, degl. -Storkow. 
Reifenrath, dogl. - Bornim. 
Rutzen, dögl. = Yutlip. 
Saran, lic. theol., dögl. - Zehdenid. 
Schmidt, deögl. :« Mittenwalde. 
Schumann, Superintendenturverw., Pfarrer = Königs» Wus 

iterhaujen. 
Schwarg, Superintendent = #ebrbellin. 
Siegel, dogl. « Biesdorf bei 

Berlin. 
Dr. Strauß, Superintendent, Hofprediger =» Potddam. 
Dr. Stürzebein, Superintendent « Nauen. 
Walter, dögl. «= Gramzom. 
Wegener, Superintendenturverw., Ardidiafon. = N 

Werner, Superintendent 5 Wittenberge. 
Winkler, Erzpriefter : Frankfurt 

aD. 
Witte, Superintendent = Beedfow. 
Witte, Superintendenturverw., Paſtor : Göthenb. Fal⸗ 

fenberg i./d.M. 

3. Regierungsbezirk Frankfurt. 

a. Ständige Kreid:Schulinjpeftoren. 

Keine. 

b. Kreid-Schulinjpeftoren im Nebenamte. 

Beyer, Superintendent zu Buchholz bei Fürftenwalde. 
Broniſch, Pfarrer - Kolfwig bei Kottbus, 
Diedrich, dögl. « Mellmig, 
Ebeling, Superintendent = Kottbus, 
Genſiſchen, dögl. e Berg bei Krofjen. 
Hengitenberg, dögl. -Sonnewalde. 
Henſchke, dogl. -Sachſendorf. 
Klingebeil, dögl. -Sonnenburg. 
Köſtler, Pfarrer und Superintendenturverw. zu Straupiß, 

interimiſtiſch. 
Kreibig, Superintendent zu Arnswalde. 
Kubale, Pfarrer -Landsberg a./W. 
Kühn, dogl. -Frankfurt a./O. 
Lehmann, Superintendent =» Müncheberg. 
Löwenſtein, Oberpfarrer u, ai enluciern, zu Frank⸗ 

furt a./D., interimiſtiſch. 
Lügen, Superintendent zu Kalau. 

2* 
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rl Superintendent zu Sorau, 
Päp,d Königsberg N./M. 
Reihe dsgl. -Reppen 
Richter, Pfarrer = Viep. 
Röhricht, Superintendent — Züllidau. 
Rothe, dsgl. = Gr. Breeſen bei Guben. 
Schmeling, dsgl. » Neudamm. 
Schmidt, dögl. Lippehne. 
Schultz, Pfarrer « Boberöberg. 
Stange, Superintendent = ulo bei Forft. 
Strumpf, degl. - Yandöberg a./M. 
Stumpf, dögl. -Finſterwalde. 
Teichmann, Erzprieſter = Neuzelle. 
Ziege, Superintendent » Spremberg. 
Tils, dsgl. - Dftrow bei Zielenzig. 
Tzſchabran, dsgl. Pitſchen bei Uckro. 
Ulrich, Erzprieſter -Müblbock bei Schwiebus. 
Walther, Superintendent = Schoͤnfließ N./M. 

« Friedeberg N./M. ae [ar dögl. 
Frankfurt a./D. Winkler, Erzpriefter 

IV. Provinz Pommern. 

1. Regierungsbezirf Stefttin. 

a. Ständige Kreids-Sculinipeftoren. 

Bäumer zu Kammin, 

b. Kreis-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 

en, en zu Medow. 
. Beyer, dögl. « Arndwalde, 

Diemwi b ’ so « Labbuhn. 
Droyſen, dögl. -Wolgaſt. 
Eichler, dsgl. Ueckermünde. 
Fiſcher, dsgl. = Dajemwalf, 
Gerde, dögl. « Ujedom. 
Gerde, dögl. « Merben. 
Götſch, Paftor « Brüfemip. 
Hendel, Superintendent « Öreifenberg. 
Hildebrandt, Paltor -Retzin. 
Hoffmann, Superintendent « Frauendorf. 
Höppner, dögl. «e Stargard. 
Hüttner, dögl. -Barnimslow. 
Dr. Jaspis, Generaljuperintendent » Stettin. 
Klopih, Superintendent - Naugard. 
Kräpig, Erzpriefter « Dajemwalf. 
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Krodow, Superintendent 
Dr. Lengerich, degl. 
Lenz, dögl. 
Möhr, dögl. 
Müller, dögl. 
Nobiling, dögl. 
Priesnitz, Erzprieiter 
Röber, Superintendent 
Schlichting, Superintendent 
Schliep, dögl. 
Schmidt, dgl. 
Sternberg, dsgl. 
Schumader, dögl. 
Wegner, dögl. 
Zietlow, dgl. 

“ v “ v “ 

“ u 

Voovvad non 

Körlin a./d. Perf. 
Demmin. 
MWangerin. 
Dramburg. 
Bahn. 
Tribus. 
Straljund. 
Gollnow. 
Beyersdorf i./Pomm. 
Wollin. 
Lippehne. 
Freienwalde i.Pom. 
Treptow a./d. Toll. 
Daber. 
Neumark i.Pomm. 

2. Regierungsbezirf Kößlin. 

a. Ständige Kreid- Schulinfpektoren. 

b. Kreid-Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Burdbardt, Superintendent 
Sauße, dögl. 

von Gierszewski, Pfarrer 
Hendfe, Superintendent 
Herwig, dögl. 
Hoppe, Pfarrer 
Klof, Superintendent 
Krodom, dögl. 
Lindemann, dägl. 

Ma liſch, Superintendenturvermwejer 
Möhr, Superintendent 
Nobiling, dsgl. 

Pomp, dögl. 
Raſchig, dgl. 
Rühle, dögl. 
Schmidt, degl. 
Schneider, dögl. 
von Stoſch, degl. 
Stöſſell, dsgl. 
Wegener, dgl. 

zu 

ya» vv Mm 

Kolberg. 
Sorenbohm bei ®r. 

Möllen (Köslin). 
Bütow. 
Schivelbein. 
Bublitz. 
Lauenburg i./Pomm. 
Stolp. 
Körlin. 
Wend. Tychow bei 

Schlawe. 
Ratzebuhr. 
Dramburg. 
Tribus bei Treptow 

a./d. R. 
Lauenburg i. Pomm. 
Rummelsburg. 
Neuſtettin. 
Tempelburg. 
Stolp. 
Bütow. 
Rügenwalde. 
Belgard. 
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3. Regierungd bezirk Stralfund. 

a. Ständige Kreids-Schulinipektoren. 

Keine. 

b. Kreid:Schulinipeftoren im Nebenamte, 
Baudach, Superintendent zu Barth. 
Biedner, Diafonus « Greifswald. 
Brandt, Superintendent -Loitz. 
Droyſen, dsgl. -Wolgaſt. 
Haad, Paſtor -Triebſees. 
Dr. Hofmeier, dsogl. -Weitenhagen. 
Klincke, Superintendent -Franzburg. 
Priesnitz, Erzprieſter -Greifswald. 
Sarnow, Superintendent -Stralſund. 
Schenk, dsgl. 
Dr. von Sydow, desgl. 
Dr. Ziemßen, dsgl. 

Gingſt a. Rügen. 
-Altenkirchen a. Rügen. 
-Garz a. Rügen. 

V. Provinz Poſen. 

1. Regierungsbezirk Poſen. 

a. Ständige Kre is-Schulinſpektoren. 
Bandtke zu Schrimm. 
Büttner -Schroda. 
Dittmar = Koften. 
Erfurth « Meierig. 
Sehlberg -Liſſa, Kreid Frauftadt. 
Dr. $öriter -Neutomiſchel, Kreid Buk. 
Gratzki -Pleſchen. 
Bes -Wureſchen. 

r. Dippauf -Oſtrowo, Kreis Adelnau. 
Hubert -Kempen, Kreis Schildberg. 
Luſt -Rogaſen, Kreis Obornik. 
Lux = ofen. 
Schwalbe -Krotoſchin. 
Sklarzyk -Samter. 
Zedlenburg = MWollftein, Kreis Bomſt. 
Menzel -Rawitſch, Kreis Kröben. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Auſt, Superintendent 
Brunow, dogl. 
Eſche, dögl. 
Fiſcher, dsgl. 

zu Dobrayga. 
-Waitze. 
- Boref. 
- Gräp. 
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Göbel, Konfiftorialrath zu Pofen. 
Fähnife, Superintendent = Gnefen. 
Kayſer, dgl. Rawitſch. 
Klette, dsgl. -Poſen. 
Kohleis, Dberbürgermeifter = Poſen, für den Stadtkrs Poſen. 
Mäkler, Superintendent : Schwarzwald. 
Pfeiffer, deal. - Krauftadt. 
Schober, degl. « Zirichtiegel. 
Stämmler, dögl. - Duidnif. 
Starfe, dögl. -Behle. 
Vater, dögl. -Meſeritz. 
Warnitz, dögl. -Obornik. 

2. Regierungsbezirk Bromberg. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Arlt zu Tremefjen, Kreid Mogilno, 
Binfowsti - Znowrazlaw. 
Eberftein = Bromberg. 
Gärtner = Mongrowip. 
Klewe « Gnejen. 
Kupfer - Schneidemühl, Kreid Kolmar t./V. 
Dr. Nagel Natel, Kreis Wirfig. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Grüpmader, Superintendent zu Schneidemühl. 
Jähnike, dögl. « Gnejen. 
Plath, dögl. = Schubin. 
Schmidt, d8gl. « Samotjdin. 
Schönfeld, dögl. :s Snowrazlam. 
Sudau, dögl. «= Gr. Kotten bei Gr. Drenjen. 
Starfe, dagl. -Behle bei Schönlanfe. 
Taube, Konfiftorialrath = Bromberg. 

VI Provinz Sclefien. 

l. Regierungsbezirk Breslau. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Dorn zu Neurode. 
Fengler -Namslau. 
Gaupp -Schweidnitz, kommiſſariſch. 
Höpfner -Reichenbach. 
Jeron -Habelſchwerdt. 
Löber -Militſch. 
Pfennig -Münſterberg, kommiſſariſch. 
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Dr. Shandau zu Franfenftein. 
Schröter ⸗Glatz. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

zu Striegau. Bäck, Superintendent 
Bittner, Pfarrer 
Böhmer, Paſtor 
Brand, dogl. 
Emrich, Pfarrer 
Haufe, dsegl. 
Hilbrand, Superintendent 
Dr. Hübner, Paſtor 
Jantzen, Superintendent 
Kloſe, Erzprieſter 
Kutta, Pfarrer 
Lauſchner, Superintendent 
Opitz, Erzprieſter 
Peiper, Paſtor 
Peiſert, Pfarrer 
Peisker, Superintendent 
Penzholz, dgl. 
Richter, dogl. 
Schmidt, Erzprieſter 
Seidel, Pfarrer 
Stenger, Superintendent 
Strauß, dsgl. 
Thiel, Stadtſchulrath 
Ueberſchär, Superintendent 
Werkenthin, dsgl. un nn a a a N 1 a DD nr DV 

Neufirdy bei Breslau. 
Konradöwaldau bei Stroppen. 
Herrnmotſchelnitz bei Krehlau. 
Canth. 
Breslau. 
Raudten. 
Neumarkt. 

errnſtadt. 
ſchirnau. 

Breslau. 
Steinau. 
Neumarkt. 
Gr. Peiskerau b. Alt-Schlieſa. 
Mönchmotſchelnitz b. Krehlau. 
Hönigern bei Schwirz. 
Gottesberg. 
Prieborn. 
Brieg. 
Schimmerau bei Prausnitz. 
Trebnitz. 
Mühlwitz bei Reeſewitz. 
Breslau. 
Dels. 
Michelau bei Böhmiſchdorf. 

2. Regierungsbezirk Liegnitz. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Dr. Hörnlein zu Sagan. 

b. Kreid-Schulinfpektoren im Nebenamte. 
Allenburg, Paftor prim. 
Anderjfon, Superintendent 
Anter, Propft 
Böthelt, Superintendent 
Brüdner, Paftor 

Dihm, Superintendent 
Dorn, Stadtpfarrer 
Fichtner, Superintendent 
Gebhardt, Paftor 

zu Grünberg. 
Erdmannddorf. 

-Lauban. 
⸗Kreibau. 
⸗Friedersdorf a. 

Landesk. 
Spiller. 
Sprottau. 
Neuſalz a./D. 
Wahlſtatt. ” u u “n 
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Heiniſch, Stadtpfarrer 
Herden, Erzpriefter 
Herrmann, Superintendent 
Hillberg, dsgl. 
Holſcher, dsgl. 
Karaß, dsgl. 
Kähler, dsgl. 
Köhler, Paſtor 
Kreuz, Pfarrer 
Küme, dögl. 
Lange, Paſtor prim. 
Langer, Erzprieſter 
Lochmann, Paſtor 
Löwe, Stadtpfarrer 
Löwe, Pfarrer 
Matzke, Superintendent 
Mende, Oberpfarrer 
Meißner, Paſtor 
Muche, Erzprieſter 
Nitſchke, Superintendent a. D. 
Patrunky, Superintendent 
Pohl, Pfarrer 
Rect, Superintendent 
Reymann, dsgl. 
Richter, deal. 
Ritter, Stadtpfarrer 
Schiller, Superintendent 
Schuricht, dögl. 
Sieg, Paſtor 
Suin de Boutemard, Superintendent 

Warnatſch, Stadtpfarrer 
Winter, Superintendent 

zu 
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Schömberg. 
Keſſelsdorf. 
Jauer. 
Rohnſtock. 
Horka. 
Hoyerswerda. 
Glogau. 
Saabor. 
Bunzlau. 
Milzig. 
—* 
Freiſtadt. 
Seitendorf. 
Hirſchberg. 
Rohnſtock. 
Wangſten. 
Seidenberg. 
Modelsdorf. 
Profen. 
Bunzlau. 
Lüben. 
Falkenhain. 
Muskau. 
Hochkirch. 
Landeshut. 
Liegnitz. 
Hummel. 
Görlitz. 
Deutmannsdorf. 
Friedersdorf 

a.Queis. 
Glogau. 
Sprottau. 

3. Regierungsbezirk Oppeln. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Battig zu Lublinitz. 
Dr. Brarator = Robnil. 
C ygan - Kattowip. 
Elöner -Leobſchütz. 
Fauſt -Roſenberg O./S. 
Dr. Gieſe « Reihe. 
Dr. Grabow = Oppeln. 
Hauer ⸗ Ober⸗Glogau, Kreis Neuſtadt D./S. 
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Dr. Jeltſch au Gr. Strehlitz. 
Keihl Grottkau. 
Marx -Gleiwitz. 
Dr. Montag Beuthen D./S. 
Paſtuſzyk Nikolai, Kreis Pleß. 
Dr. Pollof Natibor, 3. 3. bei der Regierung in Bres— 

lau beſchäftigt. 

“ 

“ 

Porske -Koſel. 
Raßmann ⸗Neiße. 
Dr. Rhode -Ratibor. 
Schreier - Oppeln. 
Schwarzer -Leobſchütz. 
Thaiß -Falkenberg D./S., kommiſſariſch. 
Dr. Vogt - Neuftadt D./S. 
Woitylak -Tarnowitz. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Geisler, Konſiſtorialrath u. Superintendent zu Oppeln. 
Kölling, Superintendent -Roſchkowitz. 
Kölling, dsgl. ⸗Pleß 
Przygode, dsogl. -Leobſchütz. 

VII. Provinz Sachſen. 

1. Regierungsbezirk Magdeburg. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreid-Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Bauerfeind, Superintendent zu Biere, 
Böters, dsgl. = Gommern. 
Dr. Burfhardt, dgl. : Stendal. 
Buſch, dögl. - Duedlinburg. 
Dittmar, dögl. « den. 
Fiſcher, dsgl. -Tangermünde. 
Dr. Frantz, dögl. «e Ebendorf. 
Glosl, dagl. « Körbelig. 
Görne, dsgl. - Biederip. 
Grabe, dögl. - Gröningen. 
Grohmann, dögl. - Hohenziap. 
Guntau, dögl. - Hobengöhren. 
Holgheuer, dögl. : Meferlingen. 
Hundt, Paftor :« Kalbe a./S©. 
Klapproth, Superintendent « Klofter-Neuen 

dorf. 
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Klewitz, Superintendent 
Koch, dagl. 
Kolberg, dögl. 

Krauſe, deal. 

Löffler, Propit 
Martius, Superintendent a. D 
Nebe, Superintendent 
Reimmann, dogl. 
Rogge, dögl. 

Scheffer, Oberprediger 

Schmeißer, Superintendent 
D. Schmidt, dogl. 
Schmidt, Superintendenturvikar 
Schneider, Superintendent 
Schrecker, dsgl. 

Graf v. d. Schulenburg, Superintendent 
Thieme, dsgl. 
Wagner, Superintendenturvikar 
Wenden burg, Superintendent 
Wetken, dögl. 
Dr. Wolf, dsgl. 
Winter, Paftor 

una Pony 

“ 

“ 

uno m 

nv Hm ua 

au Eilöleben. 
Kochſtedt. 

-Brandenburg 
. Bez. Potsdam. 
Nordgermerd- 

leben. 
Magdeburg. 
Scwaneberg. 
Halberftadt. 
Salzwedel. 
Budau b. Mag⸗ 

deburg. 
Neuſtadt bei 

Magdeburg. 
Alfmersleben. 
Anderbeck. 
Gr. Apenburg. 
Altenplathow. 
Seehauſen i. 

Altmark. 
Wolfsburg. 
Arendſee. 
Zieſar. 
Wolmirſtedt. 
Oſterwieck. 
Oſterburg. 
Adendorf, in- 

terimiſtiſch. 

2. Regierungsbezirk Merſeburg. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Anz, Superintendent 
Dr. Bäßler, Inſpektor, Profeflor 
Beſſer, Superintendent 
Beſſer, dsgl. 
Bode, Propſt 
Brauns, Superintendent 
Brunner, dögl. 
Dirichs, Pfarrer 
Fabarius, Superintendent 
Faber, Superintendenturvifar 
Förster, Superintend.a.D., lic.th., 

zu Eckartsberga. 
Pforta. 
Ermsleben. 
Torgau. 
Erfurt. 
Elfterwerba. 
Liebenwerda. 
Torgau. 
Neideburg. 
Manöfeld. 
Halle. 
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Hahn, Superintendent 
Hartung, Superintendent a. D. 
Herbft, Superintendent 
Fahr, dögl. 
Dr. Jahr, dögl. 
Jürgens, dsgl. 
Kromphardt, dogl. 
Leipoldt, dägl. 
Leuſchner, Konſiſtorialrath, Stiftsſuperintend. 
Meinshauſen, Superintendent, Propſt 
Miſchke, Superintendent 
Opitz, dögl. 
Dtto, dsgl. 
Peterſilie, dsgl. 
Raabe, dögl. 
Reinhardt, dsgl. 
Rietſchel, dögl., lic. th. 
Roſenthal, Diakonus 

Scheibe, Superintendent 
Schenk, dögl. 
Schirlitz, dögl., 
Schmidt, dägl., Propft 
Schöllner, uperintendent 
Schuchardt, dsgl., Propſt 
Seidenſtücker, Superintendent 
Stöcke, Superintendenturvikar 
Taube, Pfarrer 

Urtel, Superintendent 
Voigt, dögl. 
Weiß, dögl. 
Dr. Wilke, dagl. 

3. Regierungdbezirf Erfurt. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Polad 
Dr. Regent 

zu Worbis. 
« Heiligenftadt. 

zu Zörbig. 
= 

= 

- * 

- z 
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Zeitz. 
Lauchſtädt. 
Artern. 
Weißenfels. 
Niederbeuna. 

Sangerbaujen. 
Delitzſch. 
Merſeburg. 
Schlieben. 
Freiburg. 
Prettin. 
Esperſtedt. 
Heldrungen. 
Herzberg. 
Gollme. 
Wittenberg. 
Lützen, inter— 

imiſtiſch. 
Eisleben. 
Großwölkau. 
Querfurt. 
Liſſen. 
Belgern. 
Kemberg. 
Gerbſtedt. 
Großjena. 
Lebendorf, in— 

terimiſtiſch. 
Giebichenftein. 
Zahna. 
Schkeuditz. 
Bitterfeld. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Buſch, Superintendent 
Gaudig, Pfarrer 
Georgi, Superintendent 
N dögl. 
inau, Pfarrer 

zu Weißenfee. 
» Niedergebra. 
= Dberdorla. 
⸗Schleuſingen. 
⸗Suhl. 
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Mellmann, Pfarrer zu Erfurt, 

Oßwald, Superintendent - Heiligenftadt. 

Pindernelle, dögl. ; Mühlhauſen. 

Rathmann, dogl, -Langenſalza. 

Dr. Reineck, Superintendenturvikar - Brudjftedt. 

Riedel, Superintendent -Salza, zual. f. d. 
Landfr. Storbhaufen (interim.) 

Rudolphi, Sen. und Superintendent zu Erfurt, Landbez. 

Thielebein, Superintendenturvifar «= MWernburg. 
Wand, Dedant -Nordhauſen. 

4. Bereich der Stolberg'ſchen Grafſchaften. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Grafſchaft Stolberg-Roßla. 

Moſer, Konſiſtorialrath und Superintendent zu Roßla. 

Thielemann, Konſiſtorialaſſeſſor und Pfarrer = Dueftenberg. 

Grafſchaft Stolberg-Stolberg. 

Dr. Faber, Konfiftorialaffeffor zu Stolberg. 

Grafſchaft Stolberg-Wernigerobe. 

Dr. Renner, Konfiftorialtath u. Superintend. zu Wernigerode. 

VII. Provinz Schleswig-Holftein. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 

Burgdorf zu Tondern. 
Peterien = Apenrade. 

b. Kreis-Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Andrejen zu Beftoft. 
Bröcker -Ueterſen. 
Dr. Brömel, Konſiſtorialrath — a ‚ für den Kreid 

erzogthum Lauenburg. 
Fan P el s Hagenberg. 
Hanſen ⸗Schleswig. 
Haſſelmann ⸗Krempe. 
Heimreich Preetz. 
v. d. Heyde -Nortorf. 
Holm - Hütten. 
Sapien - &lmöborn. 
Seien - Ulfebüll. 
Mau = Burg. 

= Haberäleben. Müller 
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Neelien zu Ottenſen. 
Dpen = Burg a. F. 
Peters Flensburg. 
Prall = Heide, 
Springer : Segeberg. 
Stinde, -Lenſahn. 
Schwarz -Garding. 
Tamſen -Trittau. 

IX. Provinz Hannover. 

1. Konſiſtorialbezirk Hannover. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreis-Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Altbaus, Superintendent zu Fallersleben. 
Baring, dögl. Einbeck. 
Baring, dögl. Hollenftedt. 
Beer, Propit Uelzen. 
Berkenbuſch, Superintendent =» Wittingen. 
Dr. Betbge, Sentor Northeim. 
Beyer, Stadtiuperintendent Lüneburg. 
Diedenmweg Superintendent Ebitorf. 
Blanfe, Stadtihulinipeftor Hannover. 
Brügmann, Paltor 
Bückmann, Superintendent 
Gölle, Paſtor 
Cordes, Superintendent 
Cordes, dögl. 
Dr. Crome, dsgl. 
Dammers, dögl. 
Elſter, lie. th., Senior 
Erd, Konfiftorialratb 
Kienemann, Superintendent 
Fiſcher, dsegl. 
Fraatz, Paſtor 
Fromme, Superintendent 
Dr. Göſchen, Generalſuperintend. 
Große, Superintendent 
Grote, dögl. 
Grütter, Senior 
Guden, Superintendent 
Hacciu . dögl. 
Hahn, Konfiftoriafratt 
Herb it, dögl. 

ana name ann 

vum an 

Göttingen, interimiftiich. 
Bevenien. 
Gilten, interimiftifch. 
Nienburg. 
Soltau. 
Weihe. 
Willershauſen. 
Einbeck. 
Celle. 
Peine. 
Limmer. 
Gleidingen, interimiſtiſch. 
Sievershauſen. 
Harburg. 
Markoldendorf. 
Gifhorn. 
Hameln. 
Uslar. 
Herzberg. 
Hildesheim. 
Wrisbergholzen. 
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Sacobi, Superintendent 
Kleinihmidt, dagl. 
Knoke, dönl. 
Köhler, dögl. 
Loofs, dsgl. 
Dr. Luthmer, dögl. 
Lührs, dsgl. 
Mehliß, Paſtor 
Meißner, Enverintendent 
Meyer, dsgl. 
Meyer, deal. 
Meyer, dsgl. 
Meyer, dögl. 
Mirow, Superintendent 
Müller, Paſtor 
Münchmeyer, Superintendent 
Nöller, dögl. 
Oſtermann, dogl. 
Pariſius, Paſtor 
P robſt, Superintendent 
Raſch, dsgl. 
Rauterberg, dsgl. 
Dr. Raven, dsgl. 
Redepenning, Kirhenrath 
Rebbock, Superintendent 
NRotermund, dgl. 
Schultze, dögl. 
Schünboff, dögl. 
Seebold, Propit 
Stiebel, Superintendent 
Sievers, dsgl. 
Sievers, deal. 
Dr. jur. Sievers, dsgl. 
Soltmann, dogl. 
Steding, dögl. 
Steinmeg, dögl. 
Stölting, dsogl. 
Suabedisien, dögl. 
Suffert, döal. 
Twele, dsgl. 
Dr. Ublborn, Abt 
Vahlbruch, Superintendent 
Wendland, dögl. 
Wolter, dögl. 
Dr. Ziel, Paſtor 

zu Wunftorf. 
« Diterode. 
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Walsrode. 
Pattenſen i.C. 
Jemſen. 
Goslar. 
Dannenberg. 
Baffum. 
Hedemünden. 
Beedenboſtel. 
Bleckede. 
Münder. 
Vilſen. 
Hohnſtedt. 
Wake. 
Bergen b.C. 

Ronnenberg. 
Reſtorf 1./M. 
Hiddeſtorf, interimiſtiſch. 
Gr. Solſchen. 
Diepholz. 
Börry. 
Lüne. 
Ilfeld. 
Salzgitter. 
Bockenem. 
Winſen a./ d. L. 
Neuſtadt a.Rbg. 
Lüchow. 
Pattenſen i./L. 
Gr. Berkel. 
Nettlingen. 
Sehlde. 
Hardegſen. 
Dransfeld. 
Göttingen. 
Burgdorf b./C. 
Bovenden. 
Zellerfeld. 
Vienenburg. 
Hannover. 
Alfeld. 
Stolzenau. 
Hoya. 
Gronau. 
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2. Konfiftorialbezirf Stade, 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreid-Schulinjpeftoren im Nebenamte. 

v. Hanfjtengel, Superintendent zu Zrupes?ilienthal. 
Hafentamp, dögl. « Lebe. 
Kottmeier, dögl. » Rotenburg. 
Lüders, dögl. « Dldendorf. 
Meftwerdt, dögl. » Verden. 
Mügge, Amtöhauptmann Harjefeld. 
Meyer, Superintendent - Neuhaus a./d. Oſte. 
Dder, dögl. = Bremervörde. 
Reinid, Kreishauptmann - Himmelpforten. 
Ruperti, Superintendent - %efum. 
Schröder, dögl. « Sorf. 
Schünemann, Paftor - Mremen. 
Tomfohrde, dsgl. -Buüttel. 
Visbeck, Superintendent = Zeven. 
Medefind, dögl. = Dederquart. 
Wittkopf, dögl. « Debitedt. 
Wyneken, dögl. - Mulfum. 

3. Konfiftorialbezirf Otterndorf. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 

Keine. 

b. Kreid-Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Reinecke, Seminardireftor zu Bederfeja. 

4. Konfiftorialbezirk Ddnabrüd, evangeliſch. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 

Keine. 

b. Kreid-Schulinipeftoren im Nebenamte. 

Bettinghaus, Paftor zu Barfhaujen. 
Durlach, Superintendent = Menölage. 
Grashoff, dagl. = Meppen. 
Süngling, Seminardreftor » ü 
Ledebur, Superintendent = Diljen. 
Raydt, dgl. = Lingen. 
Rinker, dögl. « Bramjde. 
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5. Konſiſtorialbezirk Aurich. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bartels, Generalſuperintendent zu Aurich. 
Bünting, Superintendent Detern. 
Bode, dogl. -Aurich-Oldendorf. 
de Bör, dogl. -Reepsholt. 
Fiſcher, dögl. -Ochtelbur. 
Goſſel, Generalfuperintendent > Auri 
Hemfed, Superintendent « ZTergaft 
Köppen, dögl. « Nefte 
Metger, ie «= Groothufen. 
Penon, dögl. - :« Meener. 
Sanderd, dgl. « MWefterhufen. 
Siſſingh, dsgl. -Jemgum. 
Stracke, dögl. -Wittmund. 
Thalheim, dogl. -Eſens. 
Trip, dsgl. ⸗Leer. 
v. d. Wall, dögl. -Marienhafe. 
Warns, dögl. - Bingum. 
Wiarda, dögl. « GSuurbujen. 
Wübbena, dögl. - Eiljum. 

Bezirk des Oberkirchenrathes der Grafſchaft 
Bentheim. 

a. und b. Keine. 

7. Konfiftorialbezirft Hildesheim. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpeftoren. 
Keine. 

b. Kreid-Schulinjpeftoren im Nebenamte. 

Albrecht, Paftor u Hannover. 
Behre, Dedant — Weſtfeld. 
Eichmann, Paſtor - Bildhaufen. 
Eikenköter, Seminarlehrer = Hildeöheim. 
Grasn, Paftor « Hönnerjum. 
Hartmann, dögl. ⸗ ———— 
Hugo, Volksſchullehrer Goslar | 
Krawinkel, Paftor : Hildesheim. 
Krüger, Dedant « Hildesheim. 

»s Harburg. Meyer, Paftor 
1879. 
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Nolte, Paftor zu Seeburg. 
Spieler, dögl. : Dettfurtb. 
Bollmer, dsgl. -Rüdershauſen. 

8. Konſiſtorialbezirk Osnabrück, katholiſch. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Coſſe, Dechant zu Haren a. / E. 
Heilmann, Paſtor » Berge. 
Menne, Seminarlehbrer - Dänabrüd, 
Menſe, Paftor - Schüttorf. 
Meyer, Dedant ⸗Leer. 
Nieters, Paſtor -Haſelünne. 
Richard, dögl. -Werlte. 
Schriever, dogl. Palantlünne. 
Siebenbürgen, dgl. -Melle. 
Weber, Dechant -Remſede. 
Wördemeyer, dogl. -WVörden. 

X. Provinz Weſtfalen. 

1. Regierungsbezirk Münſter. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Biſchoff zu Tecklenburg. 
Feldhaar -Münſter. 
Hüſer « Bedum. 
Löhe -Ahaus. 
Schmitz Kvoesfeld. 
Schunck -Warendorf. 
Shürboff - Burgfteinfurt, Kreis Steinfurt. 

torf « Borken. 
MWallbaum = Lüdinghaufen. 
Witte -Recklinghauſen. 

b. Kreis-⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Keine. 

2. Regierungsbezirk Minden. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
Dr. Ernſt zu Büren. 
Dr. Flügel -Rheda, Kreis Wiedenbrück. 
Jenetzky «e Minden. 
Kork * Marburg. 
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Dr. Zaured zu Hörter. 
Dr. Winter = Paderborn. 

b. Kreid-Schulinipektoren im Nebenamte. 
Baumann, Pfarrer zu Bünde. 
Bovermann, dögl. = Steinhagen. 
Göbel, dsgl. » Bielefeld. 
H artmann, dögl. : Pr. Didendorf. 
uhzermeier, dögl. = Heepen. 

Kleine, dsgl. « Herford. 
Kunjemüller, dig. = Brackwede. 
temde, dägl. -Holzhauſen 1. 
Maßmann, dägl. = Werther. 
Priefter, dsgl. « Lübbede. 
Schmalenbad, dsgl. - Mennighüffen. 
Sander, dägl. = Herford. 
Bolfening, dögl. = %evern. 

3. Regierungdbezirf Arnsberg. 

a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 
Koh zu Mefchede. 
Schallau -Soeſt. 
Schräder - Dlpe. 
Schürhbol3 = Arnöberg. 
Sierp : Bodum. 
Stein = Lippftadt. 
Triefhmann = Hagen. 
Wolff - Brilon. 
Dr. Zumlob = Dortmund. 

b. Kreid-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 
Brodhaud, Pfarrer zu Dortmund. 
Fernickel, Superintendent « Hattingen. 
Klorin, Pfarrer «e Girfhauien. 
Frahne, dögl. - Soelt. 
Hadländer, dögl. -Wickede. 

uffelmann, dögl. «= Neuenrade. 
leppel, dögl. « Bodum. 

Köhne, dögl. « Netphen. 
Lohoff, dõgl. Aplerbeck. 
zur Rieden, dögl. « $röndenberg. 
ur Nieden, dögl. :» Hagen. 
hr otb, Superintendent « Neunfirdhen. 
Rottmann, Pfarrer - Lübenjcheid. 
Sadße, Lic. th., dgl. . Hamm. 
Schmidt, dögl. : Bodum. 

3* 
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Stenger, Pfarrer zu Rödgen. 

Mefthoff, dgl. « Ergite. 
Mille, dögl. - Fiſchelbach. 

XI. Provinz Heſſen-Naſſau. 

1. Regierungsbezirk Kaſſel. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Dr. Konze zu Hünfeld. 
Sermond = Fulda. 

b. Kreis-⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bider, Pfarrer zu Rinteln. 
Bingmann, dögl. - Kirchhain. 
Calaminus, Metropolitan « Langendiebad. 
Dr. &od, Pfarrer - Bernamwahlähaufen. 
Going, Metropolitan -Gudensberg. 
Diedelmeier, Pfarrer -Obernkirchen. 
Dömich, Seminardirektor = Homberg. 
Endemann, Pfarrer « Borfen. 
Endemann, Metropolitan : Melfungen. 
Francke, dönl. ⸗ U 
Gamb, dögl. « Neukirchen. 
Gnap, Pfarrer « Garlöhafen. 
Habicht, dagl. = Berge. 
Dr. Haudmann, dögl. « Brotterode. 
Hellmwig, Metropolitan « Belöberg. 
Hildebrand, Pfarrer «e Breitenbad. 
Heußner, Metropolitan 5 Schwarzenfeld. 
Karff, dsgl. « Dbermeifer. 
Klemme, Lic. th., dögl. = Spangenberg. 
Klingelböfer, Pfarrer «= Geidmar. 
Koch, dägl. -Schönſtadt. 
Köhler, dsegl. -Büderbach 
Lamm, dogl. Tann. 
Lautemann, Metropolitan -Wolfhagen. 
Lieſe, Pfarrer -Eſchwege. 
Loderhoſe, Oberpfarrer « Metter. 
Mayenfeld, Metropolitan = Molfdanger. 
Meyer, Pfarrer . Dann: 
Paulus, Metropolitan - SKirdhbauna. 
Pfeiffer, Pfarrer = Meerhol;. 
Pyroth, Rektor -Fritzlar. 
Ritter, Pfarrer -Sooden. 
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Rollmann, Geiftliher Inſpektor zu Fulda. 
von Roqued, Metropolitan 
Dr. Schäfer, Xebrer 
Schember, Metropolitan 
Schminde, dögl. 
Schudard, dgl. 
Schumann, Pfarrer 
Sippell, Metropolitan 
Spengler, Seminarlehrer 
von Stard, Pfarrer 
Stolzenbad, dögl. 
Ullrich, Metropolitan 
Dr. Bial, Pfarrer 
Mepler, dögl. 
Wörishoffer, dögl. 

-Treyſa. 
Marburg. 
Lichtenau. 
Sontra. 
Homberg. 
Crumbach. 
Oberweimar. 
Schlüchtern. 
Bergen. 
Niedergrenzbach. 
Windecken. 
Hersfeld. 
Waldkappel. 
Gelnhauſen. 
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2. Regierungdbezirf Wiedbaden. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. SKreid-Schulinjpeftoren im Nebenamte. 
Altbürger, Pfarrer 
Bayer, dögl. 
Bender, dögl. 
Birfel, dögl. 
Bode, dägl. 
Braun, dögl. 
Dr. Buddeberg, Rektor 
Büren, dögl. 
Gellarius, Pfarrer 
Clasmann, dögl. 
Cuntz, dögl. 
Diep, dögl. 
Dörr, dsgl. 
Ehrlich, dögl. 
Enders, dögl. 
Ernft, Rektor 
Fabricius, Pfarrer 
Fauft, dögl. 
lud, dögl. 
Giefen, dögl. 
Gieße, dogh 
Hardt, Seminardirektor 
ar Pfarrer 

eld, dsgl. 

au Marienberg. 
—— 
Schadeck. 
Weyer. 
Kuppertshofen. 
Gladenbach. 
Naſſau. 
Herborn. 
Battenfeld. 
Hochheim. 
Idſtein. 
Biebrich-Mosbach. 
Maſſenheim. 
Cronberg. 
Oberrad. 
L. Schwalbach. 
Griesheim. 
Hadamar. 

ch. 
L. Schwalbac

h. 
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Herborn, Pfarrer zu Heddernheim. 
Herzmann, dsgl. « Lindenholzhaujen. 
Heſſen hover, deögl. Vilſen. 
Horz, dögl. -Winkel. 
Ilgen, dögl. « Naftätten. 
Dr. Kiejerling, Rektor -Hachenburg. 
Kirſchbaum, Pfarrer « &rbenbeim. 
Klau, Benefiziat « Montabaur. 
Klein, Pfarrer - Daujenau. 
Dr. Kley, Rektor = Dberuriel. 
Kud, Pfarrer -Hachenburg. 
Köhler, Rektor Idſtein. 
Maurer, Pfarrer -Herborn. 
Michel, dogl. -Weilburg. 
Moureau, dogl. -Cubach. 
Müller, dsgl. -Winden. 
Müller, dogl. -Grenzhauſen. 
Müllers, Benefiziat - Gamberg. 
Neff, Pfarrer : Wallan. 
Ohly, Dekan -Kirberg. 
Richter, Seminardirektor -Dillenburg. 
Roos, Pfarrer ⸗Limburg. 
Schieffer, Seminardireftor - Montabaur. 
Schmalz, Pfarrer ⸗-Lahr. 
Schmidt, dögl. : Nodheim. 
Schmidt, dsgl. : Berod. 
Stahl, dögl. = Holzappel. 
Stäbler, dögl. : Randbadı. 
Stein, dögl. - Weilburg. 
Uhrig, dögl. « Biedenkopf. 
Bömel, dagl. Ems. 
Vömel, dögl. -Homburg. 
Weldert, Rektor Wiesbaden. 
Wilhelmi, Pfarrer - Braubad). 
Dr. Wirſel, Rektor s Dberlahnftein. 
Wißmann, Pfarrer = Kettenbad. 
Wolff, dsgl. « &mmeridenhain. 

XI. Rheinprovinz. 

1. Regierungöbezirf Koblenz. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Bornemann zu Kreuznad). 
Dr. $enger = Treis, Kreid Kodem. 
Heder s Neuwied. 



\ 

\ 

INNEN 

PPTPp 

— 

RIPFTFPPT 

TRRRAPT 

39 

Kelleter zu Mayen. 
Klein ⸗ Boppard, Kreis St. Goar. 
Lieſe -Simmern. 
Lünenborg-Remagen, Kreis Ahrweiler. 
Schwind « Altenkirchen. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Bonnet, Pfarrer zu Hohenſolms, Kreid Weglar. 
Lindenborn, dögl. = Niedercleen, dögl. 
Kühl, dsgl. Greifenftein, dögl. 
Meurer, Hoſpitalgeiſtlicher -Koblenz. 
Völker, ESuperintendent -Bonbaden. 

2. Regierungsbezirk Düſſeldorf. 

a. Ständige Kreis⸗Schulinſpektoren. 

Bauer zu Düſſeldorf. 
Karl Cremer =» Duisburg. 

Mörs. Wilh. Gremer - 
Dieftellamp = Solingen. 
Haade » Mettmann. 
Kentenid -M. Gladbach, Kreid Gladbady. 
Deus : Sen. 
8 a ⸗ en. 
—— Kempe 

BD Schäfer . Abend, "Kreis Gladbach, kommiſſariſch. 
Dr. Schultz Neu 
Thoren ⸗ Bell, Kreid Reed. 
Dr. Weſſig = Klev 
Windrath 5 — kommiſſariſch. 

b. Kreid-Schulinjpeftoren im Nebenamte. 

Brüggemann, Paſtor zu Kettwig a. d. Ruhr, Landfr. Eſſen. 
Dr. Heyer, Stadtihulinfp. « Düffeldorf. 
Dr. Keußen, .dögl. = Krefeld, 

3. Regierungdbezirft Köln. 

a. Ständige Kreid-Schulinjpeftoren. 

Dr. Burfardt zu nn a./Rhein. 
Fraune -Bergheim, kommiſſariſch. 
Göſtrich -Siegburg, Siegkreis. 
Proſch Gummersbach, Tommiffariig. 
Reinkens - Bonn. 
Rind « Köln. 
Dr. Schönen = ußfirden. 
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b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Dr. Brandenberg, Stadtſchulinſpektor zu Köln. 

4. Regierungsbezirk Trier. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Glasmachers zu St. Wendel (ſ. Kal. Regier. zu Aachen). 
Hartung = Bernfaftel. 
Hoffmann - Trier. 
Hol :« Prüm. 4 
Hopftein -Saarlouis. 

reutz - Bitburg. 
Dr. Nadel - Saarbrüden. 
Schäfer - Saarburg. 
Schröder = Merzig. 
Simon -Wittlich. 
Dr. Tyszka ⸗Ottweiler. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Dr. Fröhlich, Rektor zu St. Johann. 
Konter, Pfarrer « Schalfenmebren, Kreid Daun. 

5. Regierungsbezirk Aaden. 

a. Ständige Kreid-Schulinfpektoren. 

Dr. Ejjer zu Malmedy, 
Kallen - Düren. 
Dr. Keller = Heinsberg. 
Mojer = Aachen, kommiſſariſch. 
Dr. Ratte = Zülid. 
Schönbrod = Aadyen. 
Vandeneſch- Schleiden. 
Zillifend = Eupen. 

b. Kreid-Schulinjpektoren im Nebenamte. 

Daubenfped, Pfarrer a. D. zu Heindberg. 
van Emfter, dögl. « Aachen. 
Nänny, Superintendent und Pfarrer =» Aachen. 
Reinhardt, Pfarrer = Düren. 

XII. Hohenzollernſche Lande. 

a. Ständige Kreis:Schulinfpeftoren. 

Dr. Shmip zu Sigmaringen. 
Dr. — — Inge -Hechingen. 

b. Kreis⸗Schuinſpektoren im Nebenamte. 

Keine. 
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D. Königliche Akademie der Wiffenfchaften zu Berlin 
(NW. Unter den Linden Nr. 38.) 

Protektor. 

Seine Majeſtät der Kaiſer und König. 

Beſtändige Sekretäre. 
(Die mit einem * bezeichneten find Profeſſoren an der Berliner Univerſität.) 

a. für die phyſikaliſch-mathematiſche Klaffe. 

— *Dr. du Boid-Reymond, Geh. Med. Rath, Prof. 
- Arthur Auwers, Prof. 

b. für die philoſophiſch-hiſtoriſche Klaffe. 

*Dr. Curtiud, Geh. Reg. Rath, Prof. 
* 2 Mommfjen, Prof. 

1. Ordentliche Mitglieder. 

a. Phyſikaliſch-⸗mathematiſche Klaffe. 

*Dr. Dove, Geh. Reg. Rath, Prof. 
= Hagen, Wirkl. Geh. Rath. 
-Rieß, Prof. 

* - du Boid-Neymond, Geh. Med. Rath, Prof. 
* „ BDeterd, Prof. und Direktor ded zoolog. Muſeums. 
eu Beyric, Geh. Bergrath, Prof. 

-Ewald. 
* Raͤmmelsberg, Prof. 

-Borchardt, desgl. 
*⸗Weierſtraß, Prof. 
*?-Reichert, Geh. Med. Rath, dgl. 

«= Kroneder, Prof. 
* -z Hofmann, Geh. Reg. Rath, Prof. 

-« Arthur — rd, Prof., Aſtronom. 
* = Roth, 

⸗ 5 desgl. 
on Geh. ath, Prof. 

* R. Kirchhoff, Prof. 
⸗ a. 

* „ Birhomw, Geh. Med. Rath, Prof. 
*-Websky, Db. Berg-Rath a. D., Prof. 

b. Philoſophiſch-hiſtoriſche Klaffe. 

*Dr. v. Ranke, Geb. Reg. Rath, Prof. und Hiftoriograph des 
Preuß. Staats. 

* » Shott, Prof. 
**— Lepſius, Geh. Reg. Rath, Ob. Bibliothekar, Prof. zc. 

- Buf hmann, Reot, und Bibliothefar b. b. Kal. Bibliothek. 
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*Dr. Kiepert, Prof. 
* „ Meber, deögl. 
* z Mommjfen, deögl. 

- Dlöhaufen, Geb. Ob. Neg. Ratb a. D. 
Ad. Kirchhoff, Prof. 
Curtius, Geb. Reg. Rath, Prof. 

«= Müllenboff, Prof. 
-Droyſen, dedgl. und Hiltoriograph der Brandenburgiſchen 

Geſchichte. 
-Bo nitz, Geh. Reg. und vortrag. Rath im Miniſterium der 

geiſtl. ꝛc. Angelegenheiten. 
Kuhn, Prof. und Direktor des Kölniſch. Gymnaſ. 

* * * 5 

” 

* „ Zeller, Geb. Reg. Rath, Prof. 
* - Harmd, Prof. 

-e Dunder, Geb. Db. Reg. Rath a. D. 
* -» Babhlen, Prof. 
* „ Brund, Geb. Zuft. Rath, Prof. 

Waitz, Geh. Reg. Rath. 
* „. Schrader, Prof. 

-v. Spybel, Geh. Ob. Reg. Rath, Direktor der Staatsardive. 
* „ Dillmann, Bar 
Fi, Conze, Direktor der Skulpturen-Galerie. 

Nitzſch, Prof. 
2. Audwärtige Mitglieder. 

a. Phyſikaliſch-mathematiſche Klaffe. 

Dr. Wöhler, Geb. Ob. Med. Rath und Prof. a. d. Univerſ. zu 
Göttingen. i 

« Neumann, Geh. Reg. Rath und Prof. a. d. Univerfität zu 
Königöberg. 

« Bunjen, Geb. Rath und Prof. in Heidelberg. 
- Wild. Weber, Geh. Hofrath und Prof. a. d, Univerfität zu 

Göttingen. 
«= 9. Kopp, —* in Heidelberg. 

Joſef Liouville in Paris. 
Mich. Chasles in Paris. 
Charles Darwin, Prof. in London. 
Rich. Owen, Prof. in London. 

b. Philoſophiſch-hiſtoriſche Klaſſe. 

Rawlinſon, Oberſt in London. 

v. Mikloſich, Kaiſ. Oeſter. Hofrath, Prof. u. Akademiker in Wien. 
Dr. Heinr. Lebr. Fleiſcher, Prof. a. d. Univ. Leipzig. 
Giov. Batt. di Roſſi, in Rom. 
Dr. Aug. Pott, Prof. an der Univerſ. zu Halle, 
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3. Ehren-Mitglieder der Gejammt-Afademie. 
Peter Merian, Prof. und Rathöherr zu Baſel. 
Peter v. Tichatſchef zu Florenz. 
Se. Exc. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonip, 

Grand von Portugal, Wirk. Geb. Rath ıc. 
Sabine, Gen. Major in on. 
Se. Erc. Dr. Graf v. Moltfe, Gen. Feldmarſchall ıc. 
Don Baldaſſare Boncompagni, dei Prineipi di Piombino, i, Rom. 
Se. Exc. Dr. Baeyer, Gen. Lt. z. D., Präfid. des geodätiichen 

Inſtituts. 
Dr. Georg Hanſſen, Geh. Reg. Rath, Prof. an der Univerſ. zu 

öttingen. 
Dr. Jul. Friedländer, Direkt. d. Kgl. Münz-Kabinets. 

E. Die Königliche Akademie der Künſte zu Berlin. 
(NW, Unter den Linden Wr. 38.) 

Proteftor. 

Seine Majeftät der Kaifer und König. 

Kurator. 
Se. Erc. D. Dr. Falk, Staatd-Minifter und Minifter der geiſt— 

lichen, Unterrichtd- und Medizinal-Angelegenbeiten. 

Präfident: Hipig, Geb. Reg. Rath. 
Stellvertreter: K. Beder, Prof., Geihichtömaler. 
Eriter ftändiger Sekretär: Dr. Zöllner, Geh. Reg. Rath. 
Zweiter ftändiger Sekretär: Dr. Spitta, Prof. 

a. Senat. 

aa. Sektion der bildenden Künfte. 

Borfigender Hipig, Geh. Reg. Rath, ſ. vorher. 

Mitglieder. 
Däge, Prof., Gefhichtömaler. 
Strad, Hof-Architekt, Geh. Db. Hof-Baurath und Prof. 
Dr. Drake, Prof., Bildhauer. 
Eybel, Prof., Geihidhtämaler. 
Sul. Schrader, Prof., Geſchichtsmaler. 
Mandel, Prof., Kupferftecher. 
Pfannſchmidt, Prof., Geſchichtsmaler. 
Albert Wolff, Prof., Bildhauer. 
Knaus, Prof., Genremaler. 
A. v. Werner, Prof., Direktor der allgem. Afadamie der bilden» 

den Künfte, Geſchichtsmaler. 
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Martin Gropius, Prof. und Baumeifter, Direktor der Kunit- 
und Gewerfihule. 

Gräb, Prof., Hofmaler, Landſchafts- und Ardhitefturmaler. 
.. Menzel, Prof., Geſchichtsmaler. 
G. Richter, Prof., Geſchichts- und Bildnigmaler. 
Auguf MWredomw, Prof,, Bildhauer. 
—— Prof., Bildhauer. 
Reinhold egas, Prof., Bildhauer. 
Ende, Baurath 
Dr. Meyer, Hireltor der Königlichen Gemälde-Galerie. 
Dr. Knerk, Geh. Ob. Reg. Rath (Ehrenmitglied). 
Siemering, Prof., Bildhauer. 
Dr. Zöllner, Geh. Reg. gl" eriter ftändiger Sefretär. 
de la Groir, Geh. Db. Reg. Rath. 

bb. Muſikaliſche Seftion. 

Vorfigender Taubert, Db. Kapellmeifter. 
Mitglieder. 

Grell, Prof., Direktor der Singafademie. 
Kiel, Prof, Komponiſt. 
Dr. Joachim, Prof., Direktor der Abtheilung B. der Hochſchule 

für ausübende Tonkunſt. 
Bargiel, Prof., Muſik-Direktor. 
Ad. Schul e, Drof., Vorfteber der — ———— in der König— 

lichen — für ausübende Tonkunſt. 
RN Prof., erfter Lehrer der Inftrumental - Abtheilung da= 

lbſt 
Haupt, Prof., Direktor des Inſtituts für Kirchenmuſik. 
Commer, Prof. 
Schneider, dögl. 
Dr. Spitta, dedgl., zweiter Sekretär. 
Dr. Knerk, Geh. Ob. Reg. Rath, ſ. vorb. 
de la Groir, Geh. Db. Reg. Rath, |. vorh. 

b. Mitglieder. 

1. Hiefige ordentlihe Mitglieder. 

aa. Sektion der bildenden Künfte. 

Borfigender Hipig, Geb. Neg. Rath, f. vorh. 

5. Adler, Geh. Bau= und vortrag. Rath, Prof. 
8, Afinger, Prof., Bildhauer. 
Amberg, dögl., Genremaler. 
K. Beder, dögl., Geſchichtsmaler, ſ. vorb. 
Oscar B egas, dögl., Geſchichts- und Bildnigmaler. 
Reinhold Begas, dagl., Bildhauer, |. vorh. 



— 

E. Biermann, dsgl., Landſchaftsmaler. 
G. Biermann, Bildnißmaler. 
Bleibtreu, Prof., Schlachtenmaler. 
Dr. Bötticher, dögl., Architekt. 
Burger, L., Prof., Zeichner und Maler. 
Casper, Kupferitecher. 
Cretius, Prof., Geihichtömaler. 
Däge, dögl., Geſchichtsmaler, |. vorh. 
Dr. Drafe, dsgl., Bildhauer, |. vorb. 
Ende, Bauratb, |. vorh. 
Eybel, Prof., Geſchichtsmaler, ſ. vorh. 
Feckert, Lithograph. 
Wilh. Gentz, Geſchichtsmaler. 
Gräb, Prof., Hofmaler ꝛc., ſ. vorh. 
Gropius, dögl., Direktor, Baumeiſter, ſ. vorh. 
Paul Habelmann, Kupferſtecher. 
Fritz Graf v. Harrach, Geſchichtsmaler. 
Henning, Prof., Geſchichts- und Bildnißmaler. 
Hermann, Prof., Geſchichtsmaler. 
Hopfgarten, Prof., Geſchichtsmaler. 
L. Knaus, dögl., Genremaler, |. vorh. 
Lüderitz, dögl., Kupferftecher. 
Mandel, dögl., Kupferftecher, ſ. vorh. 
Adolph Menzel, dögl., Geſchichts- und Genremaler, ſ. vorh. 
Ed. Meyerheim, dögl., Genremaler. 
Paul Meyerheim, Genremaler. 
Möller, Prof., Bildhauer. 
A. Orth, Baurath. 
E. Pape, Prof., Landſchaftsmaler. 
Pfannſchmidt, dögl., Geſchichtsmaler, ſ. vorh. 
E. Rabe, Genremaler. 
G. Rich ter, Prof., Geſchichts- und Bildnißmaler, ſ. vorh. 
Jul. Schrader, degl. Geſchichtsmaler, ſ. vorh. 
Siemering, dögl., Bildhauer, ſ. vorh. 
G. Spangenberg, dsgl. Geſchichtsmaler. 
L. Spangenberg, Landſchaftsmaler. 
Steffeck, Prof. 
Strack, Geb. Ob. Hof-Baurath ꝛc., |. vorh. 
Vogel, Prof., er 
Waejemann, Baurath. 
Anton v. Werner, Prof., Direktor, Gefhichtömaler, |. vorh. 

Alb. Wolff, Prof., Bildhauer, |. vorh. 
Wilh. Wolff, dsgl., Bildhauer. 
Aug. Wredom, dögl., Bildhauer, |. vorh. 
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bb. Muſikaliſche Sektion. 
(NW. Univerfitäts » Str. Nr. 6.) 

Borfipender Taubert, Ob. Kapellmeifter, ſ. vorb. 
W. Bargiel, Prof. 
B. Bellermann, dögl. 
Blumner, dögl. 
Commer, dögl., Mufif-Direftor, |. vorh. 
Dorn, dögl., Königlicher Kapellmeifter a. D. 
Edert, Königlicher Kapellmeifter. 
Grell, Prof., Direktor der Sing-Afademie, |. vorh. 
A. Haupt, Prof., Direktor, ſ. vorh. 
Dr. Joachim, dögl., j. vorh. 
Kiel, dögl., |. vorh. 
Radecke, Königliher Kapellmeiiter. 
Nies, Königlicher Konzertmeilter. 
Zul. Schneider, Prof., |. vorh. 
R. Würft, dögl. 

2. Ehren-Mitglieder der Geſammt-Akadamie. 

Seine Majeftät der Kaijer und König. 
Ihre Majeftät die Kaijerin und Königin. 
©. = K. H. der Kronprinz ded Deutſchen Reiches und von 

reußen. 
J. K. und 8. H. die Kronprinzefiin des Deutihen Reiches 

und von Preußen. 
©. 8. H. Prinz Karl von Preußen. 
S. H. der Herzog Ernft zu Sachſen-Koburg und Gotha. 

Dr. F. v. $arenbeid, Rittergutöbefiger und Mitglied des Herren- 
Haujed, auf Beynuhnen. 

Dr. Knerf, Geh. Db. Reg. Rath, ſ. Minift. 
Se. Exc. Graf v. Redern, Dberft-Kämmerer, Wirkl. Geh. Rath, 

Gen. Intend. der Königlihen Hof-Muſik ıc. 
Se. Exc. Dr. Graf Stillfried v. Alcantara und Rattonig, 

Grand von Portugal, Wirfl. Geb. Rath, Ober-Ceremonien— 
meilter ıc. 

c. Akademiſche Meifter- Ateliers. 

R. Begas, Prof., Bildhauer. 
2. Knaus, dsgl. Geſchichtsmaler. 
E Mandel, dögl., Kupferftecher. 
N. v. Werner, dögl., Direktor, Geſchichtsmaler. 

d. Aligemeine Akademie der bildenden Künfte. 
(NW, Unter ben Linden Wr. 38.) 

Direktor A. v. Werner, Prof., Geſchichtsmaler f. vorh. 
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e. KRunft- und Gewerk⸗Schule zu Berlin. 

(NW. Univerfitäts-Straße Nr. 6.) 

Direftor M. Gropius, Prof., Baumeifter, |. vorb. 

f Hodhfchule für Mufit. 

aa. Abtheilung für muftfaliihe Kompofition. 
(NW. Univerfitäts-Straße Nr. 6.) 

Grell, Prof., |. vorb. 
Zaubert, Dber-Kapellmeifter, ſ. vorb. 
Kiel, Prof., ſ. vorh. 
Bargiel, dögl., |. vorh. 

bb. Abtbeilung für ausübende Tonkunſt. 
(NW. Königeplag Nr. 1.) 

Direftor: Dr. J. Joachim, Prof., ſ. vorh. 

g. Iuftitut für Kichen-Mufit. 
(Unterridtslofal: O. Aleranderfir. 22. — Geſchäftslokal: SO. Ohmgaffe 2.) 

Direktor: Haupt, Prof., Mitglied ded Senatd ıc., ſ. vorh. 

F. Königliche Anſeen zu Berlin. 
Geſchäftslolal C. Gebäude des älteren Muſeums am Luſtgarten, Eingang 

zunächft ber eifernen Brilde.) 

Proteftor. 

Se. Kaijerlihe und Königlihe Hoheit der Kronprinz ded Deutſchen 
Neiched und von Preußen. 

General-Direftor (Stelle 5. 3. unbejegt) 
einftweilig mit der General» Verwaltung beauftragt: 

Se. Erc. Dr. Graf v. Ujedom, Wirkt. Geh. Rath, Mitgl. d. H. H. ıc. 

General: Sefretär. 

Dielitz, Geh. Reg. Rath. 

Vorſteher der einzelnen Abtheilungen. 

1. Gemälde-Galerie Direktor: Dr. Mever. 

2. Sammlung der Skulpturen und 
Gipdabgiiffe Direktor: Dr. Eonze. 

3. Antiquarium Fi Geh. 

4. Münz- Kabinet Direktor: Dr. Friedländer. 
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5. Sammlung der Handzeihnungen, «u: 
Miniaturen KR Saar Sb Direktor: Dr. Lippmann. 

6. Ethnologiſche Sammlung u. Samm- Direktor: Dr. Baftian, 
lung nordijcher Alterthümer Prof. 

7. Sammlung der Aegyptifchen Alter» Direktor: Dr. Lepſius, Geh. 
thümer Reg. Rath, Prof. ıc. 

G. National - Galerie zu Kerlin. 
(©. Pinter dem neuen Padhof Nr. 3.) 

Direftor: Dr. Sordan. 

H. Raud-Alufenm zu Berlin. 
(©. Klofterfiraße Nr. 75.) 

Borfteher: Siemering, Profeffor. 

J. Univerfitäten. 

1. Albertus:Univerfität zu Königsberg i. Oftprf. 

Rector Magnificentissimus. 
Seine Kaiferlihe und Königliche Hoheit der Kronprinz ded Deut: 

ihen Reiches und von Preußen 
Friedrih Wilhelm. 

Königliher Kurator: 
Wirfl. Geh. Rath und Ober: Präfident der Provinz Oftpreußen, 

Dr. v. Horn, Ereellenz. 

Zeitiger Proreftor: 
Prof. Dr. Umpfenbad. 

Königliher Univerfitätd-Ridter: 
Regierungs:Rotb Singelmann. 

Zeitige Defane: 
a. der tbeologiihen Fakultät: 

Prof. Dr. Boigt J. 

b. der juriftiichen Fakultät: 
Prof. Dr. Güterbod. 

c. der medizinischen Fakultät: 
Prof. Dr. Kuipffer. 

d. der philoſophiſchen Fakultät: 
Prof. Dr. Bauer. 



— 
Der akademiſche Senat beſteht aus 

dem zeit. Prorektor Prof. Dr. Umpfenbad, 
dem zeit. Vize-Proreftor Prof. Dr. Dahn, 
dem zeit. Stipendien: Kurator Prof. Dr. Güterbod, 
dem Univerfitätd-Richter, Negierungdrath Singelmann. 

den Dekanen der tbeolog., medizin. und philoſ. Fakultäten 
und folgenden Senatoren: 

Prof. Dr. Fortan. Prof. Dr. Friedländer. 
⸗ -Hildebrandt. : =: Gimjon. 
⸗ - Schirmer. 

Fakultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 
a. ordentlihe Profefjoren. 

Dr. Sommer. Dr. Grau. 
«= Erbfam, Konfiltorialrath. -Jacoby, Univerj. Prediger. 
: Bogtl., Pfarr. der Altit. Gemeinde. 

b. außerordentlidher Profeſſor. 
Lie. Klöpper. 

2. Suriftiihe Fafultät. 

a. ordentlihe Profefloren. 

Dr. Sanio, Geh. Juſtizrath. Dr. Güterbod. 
= Shirmer. . Krüger. 
«e Dahn. : Zorn. 

b. außerordentlicher Profeſſor. 
Dr. 8. M. Salkowski. 

3. Mediziniſche Fakutät. 

a. ordentliche Profefjoren. 

Dr. Hirſch, Geh. Med. Rat. Dr. Schönborn, Med. Rath. 
: v. Wittich. -Naunyvn. 
= Hildebrandt, Med. Rath. = Jacobſon. 
- Rupffer. -Jaff«é. 
-E. Fr. Chr. NeumannII, 

Med.⸗Rath. 
b. außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Bohn. Dr. Berthold. 
Grünhagen. Schneider. 
= Samuel. - Benede. 
= ». Hippel. : Zul. Caspary. 
-Pincus, Stadt-Phyſikus. - Burom. 

und Med. Rath 
1879. 4 
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c. Privatdozenten. 

Dr. DIN -StabBarzt. ai v, Seydlig. 
-Seydel. Münſter. 
-Meſchede, Direk. d. ſtädt. = Schreiber. 

Kranken-Anſtalt. -Beely. 
-Baumgarten. -Treitel. 
« Albredt. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 
a. ordentlidhe Profefloren. 

Dr. Kranz; Neumannl., Geb. Dr. Spirgatiß, 
Meg. Rath. -Freiherr v. d. Golp. 

- Hagen, Geh. Weg. Rat. = Ritthaujen. 
- ee Rath 1.8. = Kißner. 
: Sije. :» Bauer. 
- Friedländer. :» Meber. 
- Rob. Caspary. :s Wagner. 
⸗Luther. Rüuhl. 
» Neffelmann. :« Walter. 
- Zaddad. : Druß. 
. Schade, Loſſen. 
Umpfenbach. Pape. 
-Jordan. Ludwich. 
-Simſon. 

b. außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Roſenhain. Dr. Saalſchütz. 
-Kurſchat, Prediger. -Hirſchfeld. 
-Lohmeyer. -H. O. Salkowski z. 3. in 
- Duaebider. Münfter. 
.« Boigt II. -Marek. 

c. Privatdozenten. 

Dr. v. Kalkſtein. Dr. Baumgart, Gymn. Lehrer. 
⸗ an, Gymn. Lehrer. - Blohmann. 
: Wicdert. «e Bufolt. 
-Jentzſch. -Garbe. 

d. Lektoren. 
Dr. Richter, Dep.-Thierarzt und Veterinair-Aſſeſſor. 
Neumann, Thierarzt. 

Sprach- und Exerzitienmeiſter. 

Laudien, Muſikdirektor und? Heinrich, Lehrer der Steno— 
afad. Mufiklehrer. graphie. 

Dr. Keppner, Fechtlehrer. Stensben, Lehrer der Reitfunft. 
Stoige, Lehrer der Tanzkunft. 
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Beamte der Univerfität. 

Univerfitätd-Sefretär: Lorkowski, Rechnungsrath, zugleich Inſpektor 
des Univerſitäts-Gebäudes. 

Univerſitäts-Kaſſen-Rendant, 2. Depoſitarius und Quäſtor: Hennig, 
Rechnungsrath. 

2. Friedrich-Wilhelms-Univerſität zu Berlin. 

Univerfitätd- Kuratorium. 

Stellvertreter: 
Der zeitige Rektor, Geheimer Regierungsd-Ratb, ord. Prof Dr. Zeller 

d un 
der Univerfitätö-Richter, Geheimer Juſtiz-Rath Schulz. 

Zeitiger Rektor: 

Dr. Zeller, Geh. Reg. Rath, ord. Prof. 

Univerfitätd3-Ridter: 

Schulz, Geheimer Juſtiz-Rath, Syndikus der Mittelmärkiichen 
Ritterſchafts⸗Direktion. 

Zeitige Dekane: 
a. der theologiſchen Fakultät: 

Dr. Weiß, Konſiſtorial-Rath, ord. Prof. 

b. der juriſtiſchen Fakultät: 

Dr. Brunner, ord. Prof. 

c. der mediziniſchen Fakultät: 

Dr. Bardeleben, Geheimer Mebdizinal-Ratb, ord. Prof. 

d. der philoſophiſchen Fakultät: 

Dr. ®attenbad, ord. Prof. 

Der akademiſche Senat 
beftebt aus dem Rektor, dem Univerjitätö-NRicdhter, dem 

Proreftor 
Dr. Helmbolg, Geh. Rath, ord. Prof. (ſ. philoſ. Fak.) 

den Dekanen der vier Fakultäten und den Senatoren: 
Dr. Dillmann, ord. Prof. (f. theol. Faf.) 

A. Kirchhoff, ord. Prof. (j. philof. Fak.) 
Mommjen, ord. Prof. (}. phil. Faf.) 
Dernburg, Geh. Zuftiz-Ratb, ord. Prof. (ſ. jur. Faf.) 
du Bois-Reymond, Geh. Medizinal-Rath, ord. Prof. (ſ. 

med. af.) 
” “ “ “ 

4* 
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Fakultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Drdentlihe Profefjoren. 
Dr. Dorner, Dber:Konfiftorial-Rath und Mitglied des Evangel. 

Oberkirchenraths. 
-Semiſch, Konſiſtorialrath und Mitglied des Konſiſtoriums 

der Provinz Brandenburg. 
Steinmeyer. 

Dillmann, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Weiß, Konſiſtorialrath. 
Pfleiderer. 
-Kleinert, Konſiſtorialrath und Mitglied des Konſiſtoriums 

der Provinz Brandenburg. 

b. Ordentliche Honorar-Profeſſoren. 

Dr. Brückner, Ober-Konſiſtorialrath, Mitglied und Geiſtlicher 
Vize-Präſident des Evang. Ober-Kirchenraths, General-Super⸗ 
intendent und Probſt zu Berlin. 

Frhr. v. d. Goltz, Ober-Konſiſtorialrath, Probſt von St. Petri, 
und Mitglied des Evang. Ober-Kirchenraths. 

c. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Benary. Dr. Meßner. 
Lie. Vatke. Lic. Dr. Strack. 
Dr. Piper. 

d. Privatdozenten. 
Lic. Plath. Dr. Nowack. 
Dr. Lommatzſch. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Heffter, Geh. Ober-Tribunalsrath a. D., Kronſyndikus und 
Mitglied des Herrenhauſes. 

« Bejeler, Geb. Juſtizrath, Mitglied des Herrenhauſes. 
. — Geh. Juſtizrath, Mitglied der Akade mie der Wiſſen— 

chaften. 
Dernburg, Geh. Juſtizrath, Mitglied des Herrenhauſes. 

-Gneiſt, Ober-Verwaltungs-Gerichts-Rath. 
« Berner, Geh. Juſtizrath. 
«e Goldjhmidt, Geh. Juftizrath. 

“ 

Hinſchius. 
Brunner, ſ. Dekane. 

b. Ordentlicher Honorar-Profeſſor. 
Dr. Aegidi, Geh. Legations-Rath. 
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c. Außerordentlihe Profefjoren. 
Dr. Baron. 
Lewis. 

Dambach, Geh. Ober-Poſtrath, vortrag. Rath u. Juſtitiarius 
im General-Poſtamt. 

-von Cuny, Appellations-Gerichtsrath a. D. 
-Rubo, Stadtgerichtsrath. 

d. Privatdozenten. 

Dr. Schmidt. Dr. Bernſtein. 
= Ryd, Stadtgerichts-Rath. 

Spruchkollegium der juriftiichen Fakultät. 
Ordinarius: Dr. Befeler, ord. Prof., Geb. Juſtizrath. ſ. oben. 
Beifiger: die ordentlihen Profejjoren der juriftiihen 

Fakultät. 
Aktuarius: Laury, Kanzlei:Rath, |. Bureau-Beamte. 

3. Medizinifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 
Dr. v. Zangenbed, Geh. Dber-Med.-Rath und General-Azt I. Kl., 

Direktor des kliniſchen Inftitutd für Chirurgie und Augen» 
beilfunde. 

-Reichert, Geh. Medizinal:Ratb, Direktor der anatom. Samm— 
lung u. d. anat. Theaterd, Mitgl. d. Akad. d. Wilfenichaften. 

= Bardeleben, Geh. Mediz.-Rath, General-Arzt I. Kl. und 
Direktor der hirurgiihen Klinif im Charité-Krankenhauſe. 

-Virchow, Geh. Med.-Rath, Direktor des pathol. Inftituts, 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 

-Frerichs, Geh. Ober-Medizinal- und vortragender Rath im 
Minifterium der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten, Direktor der 
mediziniſchen Klinik. 

- du Bois-Reymond, Geh. Medizinal-Rath, Direktor des 
phyſiologiſchen Snftituts, Mitglied und beftändiger Sekretar 
der Afademie der Wiſſenſchaften, |. Senat. 

-Hirſch, Geb. Medizinal-Rath. 
-Leyden, Geh. Mediz.-Rath, Direktor der propädeutiichen Klinif. 
s Gufferow, Direktor der geburtöhülflihen Klinit im Charite: 

Kranfenhaufe. 
«e Schröder, Direktor ded Fin. Inſtituts für Geburtöhülfe und 

der gynäkologiſchen Klinik im Charite-Kranfenhaufe. 
= Liebreidh, Direktor ded pharmakologiſchen Laboratoriums. 
« Schweigger, Direktor der Klinif und der Poliklinif für 

Augenfranfe. 
= Weftphal, Direktor der Klinif für pſychiſche und für Nerven— 

Krankheiten im Charite-Krankenhaufe. 
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b. ‚Außerordentlihe Profeſſoren. 

Dr. Henod, Direktor der Klinik für Kinderfrankheiten. 

n n “ ” u “ 

“ ” “ ” a 1 | ee | a 1 

” “ v u 

oO ” 

un na vw u nn 0 un u u 

Gurlt. 
Liman, Geh. Med.-Ratb, gerichtlicher und Stadtphufifus. 
Skrzeczka, Geh. und Regierungs-Mediz.-Rath. 
Mever, Tofef, Direktor ded polikliniſchen Snftitut3 d. Univer). 
Hartm a un, Projektor. 
L + n, Direktor der Klinik für jopbilitiihe und Haut» Krank: 

eiten. 
Sacobjon. 
Albredt. 
Munf. 
Waldenburg. 
Zucae, Direftor der Klinik für Obrenfranfbeiten. 
Salkowski. 
Fritſch. 
Fraentzel, Oberſtabs- und Reg.Arzt, dirigirender Arzt im 

Gharite-Krankenhaufe, 
Senator. 
Build. 
Kroneder. 
Fasbender. 

c. Privatdozenten. 

.v. Lauer, Geb. San.Rath, Dr. Fränkel, Bernh. Sanit.R. 
Leib-Arzt Sr. Maj. des = Bernhardt. 
Kaiſers und Königs, Gen: -Weber-Liel. 
Arzt I. Kl. u. Eorpd-Arztd. = Wernid. 
Garde-Corps, Prof. an der — 3 Ludwig, San.:R. 
med.chirurg. Akad. für a8 = Güterbod. 
Militär. : GShiffer. 
Bergjon « Gteinauer. 
Krifteller, Geb. Sanit.:R. = Cmald. 
Mitſcherlich. -Schöler. 
Schelske. Perl. 
Tobold, Sanitätsrath. -Krönlein. 
Burchardt, Oberſtabbarzt. ⸗Curſchmann. 
Guttmann. Käüſter, Sanitätsrath. 
Zülzer. « Guttitadt, Dezernent für 
Wolff, Julius. Medizinalftatiftif am Königl. 
Falk, Kreisphyſikus. ftatiftiichen Bureau. 
Sander. - 2öhlein. 
Rieß. -Wolff, Mar. 
Hirſchberg. Wernice. 
Mendel. : Randau. 
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Martin. Dr. Adamkiewicz. 
Litten. Fränkel, Albert. 
Wegner. -Remak. 
Trautmann, Oberftabee = Flügge. 
u. Reg.-Arzt. : Beit. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 
v. Ranfe, Geh. Reg.:Rath, Hiftoriogr. ded Preuß. Staateß, 

Mitgl. d. Akad. d. Wiſſenſchaften. 
Droyſen, Hiftoriograph der brandenburgiſchen Geſchichte, Mit- 

glied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Kummer, Geheimer Regierungd-Rath, Mitglied der Akademie 

der Wiſſenſchaften. 
Dove, Geh. Reg.-Rath, Mitgl. der Akademie der Wifjenichaften. 
Zeller, Geh. Reg.-Rath, Mitgl. d. Akad. der Wiſſenſchaften. 
Helmbolg, Geh. Rath, Direktor des phyſikaliſchen Inſtituts 

und Mitglied der Akademie der Wiffenichaften. 
Lepſius, Geb. Reg.-Rath und Ober-Bibliothefar, Mitgl. d. 

Akademie der Wiſſenſchaften. 
Mommijen, Mitglied und beftändiger Sekretar der Afademie 

der Wiſſenſchaften. 
Kirchhoff, Guftav, Großherzogl. Bad. Geheimer Rath, Mit: 

glied der Akademie der Biffenfhaften, 
Müllenboff, Geh. Regierungs-Rath, Mitglied der Akademie 

der Wiffenichaften. 
Gurtiud, Geh. Reg.-Rath, Mitglied und beftändiger Sefretar 

der Akademie der Wiſſenſchaften, Direktor ded K. Antiqu. 
der Mufeen. 

Vahlen, Mitgied der Akademie der Wiſſenſchaften, Direktor 
des philologiihen Seminars. 

Peters, Direktor der zoolog. Sammlung, Mitglied der Akad. 
der Wiſſenſchaften. 

Harmd, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Nitzſch, Mitglied der Akademie der Wiflenfchaften. 
Wattenbad, |. Defane. 
Schrader, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Hofmann, Geh. Reg.-Rath, Mitglied der Akad. der Wilfen- 

ihaften und des Kaiſ. Patentamted, 
Meierftraß, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Beyrich, Geh. Bergrath, Mitgl. der Akad. der Wiſſenſchaften. 
Kirchhoff, Adolf, Direktor des philologiſchen Seminard und 

Mitglied der Akademie der Wifjenihaften. 
Wagner, Mitglied des ftatiftiichen Bureaus. 
Weber, Mitglied der Akademie der Wiljenichaften. 
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v. Treitſchke. 
Schwendener, Direktor ded Univerfitätd - Gartend und des 

botanijchen Snftituts. 
Scherer. 
Hübner. 
Zobler. 
Eichler, Direktor des Univerfitäts-Herbariums und des Königl. 

botaniihen Gartens, 
Jagié. 
Sachau. 
Grimm. 
Schmidt. 
Kiepert, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Websky, Oberbergrath a. D., Mitgl. d. Akad. d. Wiſſenſchaften. 
Rammelsberg, Mitglied der Akademie der Wiljenichaften. 
Förfter, Direktor der Königl. Sternwarte. 
Zupitza. 

b. Ordentlicher Honorar-Profeſſor. 
Dr. Lazarus. 

c. Leſende Mitglieder der Akademie der Wiſſenſchaften. 

Dr. Borchardt, Profeffor. Dr. Waitz, Geh. Reg.-Rath— 
-Kronecker, Profeſſor. Profeſſor. 

d. Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Michelet. Dr. Kny, Direktor des pflanzen- 

- Schott, Mitglied der Akad. phyſiologiſchen Snitituts, 
der Wiſſenſchaften. «e Haarbrüder. 

-Werder, Geh. Reg.Rath. = Aſcherſon. 
-Müller. -v. Martens. 
-Geppert. -Tietjen 
« Dieterict. -Sell. 
-Althaus. -Spitta, ſtändiger Sekretär 
-Schneider. der Akademie der Künſte. 
= Gteinthal. « Meipen, Geh. Reg.Rath 
.- Rod. im Kaiſerl. Statift. Amt. 
: Bellermann. Berendt, Landeögeologe. 

“u u 

an 

Notb, Mitglied der Akad, Bruns. 
der Wiſſenſchaften. -Wangerin. 
Mullach. - PBrätoriuß,. 
Sonnenſchein. -Breßlau. 
Wichelhaus, Mitglied des = Nobert. 
Kail. Patent-Amtes. : Bauljen. 
Orth. Pinner. 
Garcke. -Dames. 
Baſtian. -Liebermann. 
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e. Privatdozenten. 

Dr. Shulg, Geh. Med.-Rath. Dr. Barth. 
Märker, Prof. Aron. 

: Hoppe, Prof. - Laffon, Prof. 

- Haffel, Geh. Archivrath. = Henning. 

Loſſen. e Drovjen 

: Kayjer. = Arzrumi 
-« Geiger. ⸗Seeck. 
-Wittmack. Baumann, Prof. 
= Neejen, Prof. -Oldenberg. 

: Magnus. .: Zimmer. 
- Treu. -Liebiſch. 
- Sordan, Direkt. d. Königl. =» Tiemann. 

National-Galerie. - v. Gizydi. 
: Glan. 

Sprach-Lehrer. 

Dr. Michaelis, Profeſſor, Lektor der Stenographie. 
- Gaspary, Lektor der italieniſchen Sprache. 
Napier, Lektor der engliſchen Sprache. 

Exerzitien-Meiſter. 

Neumann, Univer ſitäts-Fechtlehrer. 
Freifing, Univerfitätd-Tanzlehrer. 
Hildebrandt, Univerjitätö-Stallmeifter. 

Bureau:Beamte der Univerfität. 

Laury, KanzleisRath, Univerfitätd-Sefretär. 
Wetzel, Aktuarius, Univerſitãts-Gerichts-⸗Sekretär. 

Polenz, Geh. Rechnungs-Rath und Univerfitäts-Duäftor. 

Schmidt, Aftuarius, Kuratorial-Sefretär. 

— — 

3. Königliche Univerſität zu Greifswald. 

Das Kuratorium der Univerfität 

verwalten ftellvertretend die Geh. Regierungsräthe, Profefjor Dr. 
Baumftark und Amtöhauptmann Haeniſch. 

Zeitiger Rektor. 

Dr. Kießling, ord. Profefjor. 

Königliher Univerfitätäridter. 

Bath, Univerfitätd-Syndifus. 
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Zeitige Defane. 
a. der theologiſchen Fakultät. 

Dr. Zödler, ord. Profeſſor. 

b. der juriftiihen Fakultät. 

Dr. Hölder, ord. Profefjor. 

c. der mediziniichen Fakultät. 

Dr. Schirmer, ord. Profeffor. 

d. der philoſophiſchen Fakultät. 

Dr. Preuner, ord. Prof. 

Der akademiſche Senat 

befteht außer dem zeitigen Rektor, dem Univerfitäts-NRichter und den 
Dekanen der vier Fakultäten, zur Zeit aus 

dem zeitigen Proreftor Dr. Hueter, (j. mediz. Fakultät), 
den Senatoren Dr. Bierling, (ſ. jurift. Fakultät). 

:- Schuppe, (j. philoſ. Fakultät). 
- Schwanert, (j. philoſ. Fakultät). 
«= 2andoid, (j. mediz. Fakultät). 

Das afademifhe Konzil 

beftebt aus dem Rektor, ald Borfigendem, und allen ordentlichen 
Profefjoren. 

Fakultäten, 

1. Theologiſche Fakultät. 

Drdentlihe Profefforen. 

Dr. theol. Wieſeler, Konfiftorialratb, Mitglied ded Königlichen 
Konfiftoriumd von Pommern. 

«= theol. et phil. Hanne, Paftor an der St. Jakobikirche. 
= theol. et phil. 35 dler. 
«e tbeol. Cremer, Paftor an der St. Marienkirche. 
« theol. Wellhauſen. 

2. Juriſtiſche Fakulttät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 
Dr. Haeberlin. 

« Burdhard, Ordinarius ded Sprud-Kollegiumd,. 
«e Bierling. 
e Bebhrend. 
Hölder. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 
Dr. Franken. 
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3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

med. et phil. Budge, Geh. Med.-Rath, Direktor des ana- 
tomiſchen Inſtituts. 
a Geh. Med. Rath, Direktor der gynäkologiſchen 

inik. 
Grobe, Direktor des pathologiſch-anatomiſchen Inſtituts. 
Mosler, Direktor der mediziniihen Klinif. 
Hueter, Direktor der chirurgiſchen Klinif. 
Landois, Direktor ded phyſiologiſchen Inſtitus. 
Schirmer, Direktor der augenärztlichen Klinik. 
Eulenburg, Direktor deö pharmakologiſchen Inſtituts. 

b. Außerordentlihe Profefjoren. 

. Eidhftedt. 
Hädermann, Königl. Kreisphufitus. 
Arndt, Direktor der Provinzial- Irren » Heilanftalt in Greifs— 

wald. 
P. Vogt. 
Krabler. 

c. Privatdozenten. 

. Bengelddorff, Sanitätsrath. 
x enifſch. 

ommer, Prof. und Proſektor. 
Schüller. 
Frh. v. Preuſchen von und zu Liebenſtein. 

Budge. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

. jur. et phil. Schömann, Geh. Regierungs-Rath. 
med. et. phil. Hünefeld, Direktor des Mineralien-Kabinetd. 
jur. oecon. polit. et phil. €. Baumftarf, Geb. Reg.-Rath, 

Mitglied des Herrenhaufes. 
Hoefer. 
med. et phil. Münter, Direktor des botaniidhen Gartens, 
med. et phil. $reiherr v. Feilitzſch, Direktor des phyſikaliſchen 

Inſtituts. 
theol. et phil. Baier. 
med. et phil Limpricht, Direktor ded chemiſchen Snftituts, 
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Alt 
Sujemiphl. 
Hirſch, Univerfitäts - Bibliothefar, Direktor des biftoriichen 

Seminars, 
Preuner, Direktor der akademiſchen Kunftfammlung. 
—— et Bu Kiekling, Direktor des philolog. Seminare. 

up 
Ar "Direktor des biftoriihen Seminare. 
Thome, Direktor des mathematiihen Seminars. 
Schwan ert, Direktor ded chemiſchen Snftituts, 
v. Wilamowig-Moellendorff, Direktor des philologiichen 

Seminare. 
Gerftaeder, Direktor des zoologiihen Muſeums. 
Reifferſcheid, Direktor des germaniftiihen Seminars. 

b. Außerordentlihe Profefjoren. 

. Shmip. 
med, — Jeſſen. 
Scholz, Aſſiſtent beim mineral. Inſtitut. 
Minnegerode, Direktor des mathematiſchen Seminare. 
F. Baumſtark, erſter Aſſiſtent im chemiſchen Inſtitut. 

c. Privatdozenten. 

Pyl 
F. Vogt. 
Lütjohann, Gymnaſial-Oberlehrer. 
Varnhagen. 

Lehrer für Künſte. 

Bemmann, Muſibkdirektor. Range, Turnlehrer. 
Weiland, Zeichnenlehrer. 

Beamte. 

Treptow, Rechnungs-Rath, Univerſitäts-Sekretär und Quäſtor. 
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4. Königliche Univerfität zu Breslau. 

Kurator der Univerjität. 

v. Puttkamer, Dber-Präfident. 

Rektor und Senat für dad Fahr 18%... 

Rektor der Univerfität: Prof. Dr. Spiegelberg, Geh. Med.-Rath. 
Erreftor: Prof. Dr. v. Bar, Geb. Zuftizrath. 
Univerfitätd-Richter: Appellationdgerihtö- Rath — 
Dekan der kathol.-theol. Fakultät: Prof. Dr. Schol 
Dekan F evangel.theol. Fakultät: Prof. Dr. Meuß Konfiftorial- 

tb. 
Dekan der jurift. Fakultät; Prof. Dr. v. Bar, i o. 
Dekan der medizin. Fakultät: Prof. Dr. Förſte 
Dekan {er rn Fakultät: Prof. Dr. Sivenid, Geh. Neg.: 

Erwählte Senatoren: 

Prof.Dr. $riedlieb. Prof. Dr. Ed. 
. = Herp. =: « Brentano. 

: Heidenbhain. ⸗ -Roſanes. 
-Biermer, Geh. Med.-Rath. 

Univerſitäts-Richter: 

Appellationsgerichts-Kath Dames. 

Fakultäten. 

1. Katholiſch-Theologiſche. 

a. Ordentliche Profefloren: 

Dr. $riedlieb, |. R. und S. Dr. Lämmer. 
- Bittner. -Scholz, |. R. und ©. 
-Probſt. 

ivat⸗ 
Dr. Krawutzcky. e—— 

2. Evangeliſch-Theologiſche. 

a. Ordentliche Profeſſoren: 
Dr. in 

Meuß, ſ. R. und S 
Geß, Reina 
Schultz. 
Hahn. 
Weingarten. 
Erdmann, Prof. ord. hon., General-Superintendent von 

Schlefien. 

“ u 
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b. Privat-Dozent:: 

3. Juriſtiſche. 

a. Ordentliche Profefloren: 
nr Huſchke, Geb. Juftizrath, Ordinarius des Spruch⸗Kollegiums. 

Gitzler, Fürſtbiſch. Konſiſtorial-Rath. 
Schwanert. 

- vd. Bar, Geh. Zuftizrath, |. R. und ©. 
= ®ierfe 
.- &d, |. R und S 
- Brie. 

b. Außerordentlihe Profefjoren: 
Dr. Eberty. Dr. Fuchs, Staatsanwalt. 

c. Privat-Dozent : 
Dr. Brud, Affeffor a. D. 

4. Medizinijde. 

a. Ordentliche Profeſſoren: 
. Haejer, Geh. Med.-Rath. Dr. Fiſcher, Med.— ea 
Heidenhain, ſ. Reu. S. = Körfter, ſ. R. u. 
Spiegelberg, ſ. Ru.S. = Hajie. 
Biermer, ſ. Ru ©. « BDonfid. 

b. Außerordentliche Profefforen : 
. Neumann. Dr. 9. Cohn. 
Klopſch, Med.-Rath. 
V m olini, Kreisphyſikus 

Gſcheidlen. 
Richter, Oberſtabsarzt. 

a. D. Re Stadtphyſikus. 
-Friedberg, Kreisphyſikus. ⸗Simon. 
-Auerbach. -Sommerbrodt. 
⸗Freund. -Berger. 

c. Privat-Dozenten: 
Dr. Brud. Dr. Gabriel. 

«= Gottftein. e Born. 
« #ränfel, = Kolaczef. 
« Sojepb. : Goltmann. 
= Magnuß. -Roſenbach. 
: Grüßner. -Buchwald. 

5. Philoſophiſche. 

a. Ordentliche Profeſſoren: 
Dr. Elvenich, ſ. Rund S. Dr. Löwig, Geh. Reg. Rath. 
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Göppert, Geb. Med.-Rath. 
Grube, Rufj. Staatdrath. 
Stenzler. 
Weinhold, Mitglied der wiſſenſchaftl. Prüfungs-Kommilfion. 

Röpell, Mitglied ded Herrenhaufes ald Vertreter der Univerfität. 
Römer, Geb. Bergrath. 
Sunfmann. 
Her, ſ. R. und ©. 
Galle 
Roßbach. 
Schmölders. 
Schröter. 
Carl Neumann, Geh. Reg. Rath. 
Meyer. 
Polek. 
Dilthey. 
Reifferſcheid. 

F. Cohn 
Brentano, ſ. R. und S. 
Gröber. 
Roſanes, ſ. R. und S. 
Weber. 

b. Außerordentliche Profeſſoren: 

. Grünhagen, Archiv-Rath. Dr. Dove. 
A. Schultz. v. Laſaulx. 
Körber. Caro. 
Dorn. -Partſch. 

Dr. Grätz, Profeſſ. hon. 

c. Privat-Dozenten: 

Dr. Oginski, Profeffor. Dr. Pernet. 
: Kölbing. .e Hillebrandt. 
« Bobertag. « Lichtenftein. 
: Freudenthal. = Gotbein. 
: ». Ridter. ⸗Schottky. 

Sprach- und Kunſt-Unterricht. 

Lektor der franzöſiſchen Sprache: Freymond. 
Lektor honor. der polniſchen Sprache: Dr. jur. Kraiüski. 
Muſiklehrer: Dr. Schäffer, Prof., Muſik-Direktor. 

Brofig, Muſik-Direktor und Domkapellmeiſter. 



Zeihner: Aßmann 
Fecht- und Boltigirmeifter: Pfeifer. 

Univerjitätd-Beamte. 

Rendant und Quäftor: Klepper. 
Sefretär: Nadbyl. 

5. Königliche vereinigte Friedrichs-Univerſität Halle: 
Wittenberg. 

I. Kurator der Univerfität. 

Geheimer Dber-Regierungsrathb Dr. Roedenbed. 

I. Rektor. 

Vom 12. Zuli 1878 bid 12. Zuli 1879. 
Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Bolfmann (j. med. Faf.) 

III. Univerfitätd-Ridter. 

Dr. jur. Julius Thümmel, Königl. Kreidgerichtörath. 

IV. Defane der Fakultäten. 

1. In der theologiichen Fakultät: 
Prof. Dr. —— vom 12. Juli 1878 bis 12. Januar 1879. 

-Riehm vom 12. Januar bis 12. Juli 1879. 

2. In der juriſtiſchen Fakultät. 
Geh. Juſtiz-Rath Profeſſor Dr. Witte vom 12. Juli 1878 bis 

12. Januar 1879. 
Prof. Dr. Fitting vom 12. Januar bis 12. Juli 1779. 

3. Im der mediziniſchen Fakultät: 
Prof. Dr. Welder vom 12. Juli 1878 bis 12. Sanuar 1879. 
Geh. Med.-Rath Dr. Krahmer vom 12. Sanuar bis 12. Zuli 1879. 

4. Sm der philoſophiſchen Fakultät: 
Prof. Dr. Bott vom 12. Juli 1878 bis 12. Ianuar 1879. 
Geh. Reg.» Rath Prof. Dr. Knoblaud vom 12. Sanuar bis 

12. Zuli 1879. 

V. Dad Generalfonzil 
beſteht aus jämmtlichen ordentlichen Profeſſoren und dem Univerfitäts- 

richter. 

VI. Der akademiſche Senat 
beiteht au8 dem Rektor, dem Sroreftor, den Defanen der vier 
Fakultäten, fünf aus den ordentlichen Profefjoren gewählten Sena- 

toren und dem Univerfitätärichter. 
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Senatoren 
vom 12. Zuli 1878 bi 12. Zuli 1879. 

Prof. Dr. Boretius (}. jur. Taf.) 
- Olshauſen (j. med. Faf.) 

Keil 
Hiller (j. phil. Fak.) 
Dittenberger | 

VII. Univerſitäts-Aedil. 

Prof. Dr. Goſche (I. phil. Fat.) 

VII. Dozenten. 

A. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 
Dr. Sacobi. 
Schlottmann. 
e theol. et phil. Köſthin, Konſiſtorialrath, ordentl. Mitglied 

des Konfiftoriumd der Prov. Sahjen zu Magdeburg, Proreftor. 

ua 
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-Beyſchlag, Univerfitätäprediger. 
- #Riehm. 
= Hering. 

b. Außerordentliche Profefjoren. 
Dr. Franke 

= theol. et phil. Guftav Kramer, Geh. Reg.-Rath. 
Dr. Kähler. 
Lic. theol., Dr. phil. Tſchackert. 

c. Privatdozenten. 

Lic. theol. Herrmann. Lie. theol. Dr. phil. Smend. 

B. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

Dr. jur. et phil. Mitte, Geh. Zuft. Rath, Ordinarius des Sprud)- 
follegiumd der Surijten-Fakultät. 

Dr. Fitting. Dr. Dochow. 
.- Meier. « Boretiuß,. 
= jur. et phil. Pernice. s Laftig. 

b. SPrivatdozenten. 

Dr. Schollmepyer. Dr. Merkel. 

C. Medizinifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Vogel. Dr. Weber, Geh. Medizinal- 

= Ludwig Krahmer, Geh. Rath. 
Med. R., Kreis-Phyſ. Olshauſen. 

1879. 5 
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. Rojenberger, 

Adermann. Dr. Bernftein. 
MWelder. .e Gräfe. 
Volkmann, Geh. Med.: e GSteudener. 
Rath. 

b. Außerordentlihe Profefforen. 

. Shwarpe. Dr. Kohlſchütter. 
Naſſe. ⸗Fritſch. 
Köhler, Kreiswundarzt. 

c. Privatdozenten. 

Jahn. Dr. Solger. 
Holländer, Prof. .« Genzmer. 
Kid. Pott. = $raöfe. 
Geeligmülller. :» Küßner. 

D. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

Dr. Giebel. Dbierva= 
tor, Ephorus der Witten: 
berger Benefizien. 
Friedr. Pott. 
Erdmann. 
Knoblaud, Geh. Regier.- 
Rath, Präfident der Kaiferl. 
Leopold. Caroliniſch. Deut: 
ſchen Akademie, Mitglied d. 
Herrenhauſes. 
phil. et med. Heint. 
Heine. 
Zacher. 
Keil. 
Ulrici. 

vn vn vH 

Kühn. 
phil., Lie. theol. Goſche. 
Dümmler. 
Haym. 
Krauß, 
Gonrad. 
Droyſen. 
Inſebefß 

il 
en 

Sudier. 
v. Fritſch. 
Elze. 

b. Außerordentlihe Profefforen. 

. Eijenbart. 
Hertzberg. 
Taſchenberg. 
Freytag. 
Cantor. 
Märcker. 
Wüſt. 

Dr. Heydemann. 

—— u u m v 

Aug. Müller. 
Ewald. 

Sberbed. 
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c. Privatdozenten. 

Dr. Schmidt. Dr. Sebring. 
= Kraufe, Prof. « Bader. 
«e Gorneliu. Paaſche. 
= Braund, :- Schmidt. 
= Sürgenß. : 2üdede 
s Bichn .e Gredner. 
= Thiele. 

IXa. Xeftoren. 

Dr. phil. Franz, Univerfitätd-Mufifdireftor. 
Reubke, Univerfitäts-Mufiklehrer. 
von Ziedemann, Königl. Landbaumeifter. 

IXb. Spradlehrer. 

Dr. Barbenburg (für franz. Sprade). 
» Aue (für engliihe Sprade). 

X. Ererzitienmeifter. 

Löbeling, Fedhtmeifter. 
Andrev. Arleben-Magnud, Univerfitätd-Stallmeifter. 
Rocco, Tanzmeifter. | 
Schenck, akademiſcher Zeichner und Zeidhenlehrer. 

XI. Ufniverjitätöbeamte. 

Hupe, Euratorial-Sefretär (beauftragt). 
Roje, Univerfitätd-Sefretär. 
Solle, Rehnungsrath, Rendant und Duäftor. 

XI, Univerjitätd-Arditeft. 

Zandbaumeifter von Tiedemann (beauftragt). 

6. Univerfität zu Kiel. 

Behörden. 

Kurator. 

Der Königl. Wirflide Geheime Rath und Oberpräfident Dr. jur. 
Freiherr v. Scheel-Pleſſen, Ercell. 

Rektor. 

Prof. Dr. Schirren; vom 5. März 1879 an: Prof. 8. Möbius. 

Defane. 
a. der theologiſchen Fakultät. 

Prof. Dr. Haupt. 
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b. der juriftiichen Fakultät: 
Prof. Dr. Wieding. 

c. der mediziniichen Fakultät: 
Prof. Dr. Völckersö. 

d. der philofophiichen Fakultät: 
Prof Dr. Weyer. 

Akademiſcher Senat. 
Der Rektor. 
Der Proreftor: Prof. Dr. Henjen; vom 5. März 1879 an: Prof. 

Dr. Schirren. 
Die vier Defane. 
Bier vom dem akademiſchen Konfiftortum gewählte ordentliche Pro- 

fefforen, im Winter: Semefter 1878/79: 
Prof. Dr. Backhaus. Prof. Dr. Bolquardien. 

=» = BDeterd. = = !übbert. 

Akademiſches Konfiftorium. 
Mitglieder: ſämmtliche ordentliche Profefforen. 

Fakultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

Dr. theol. et phil. &üdemann, Dr. Nitzſch. 
Kirchenrath. : Möller. 

- Kloftermann. = Haupt. 

b. Außerordentliher Profeffor. 
Dr. phil. Lie. theol. Lüdemann. 

c. Privatdozent. 
Lic. theol. Bäthgen. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 
a. Drdentlihe Profefforen. 

Dr. Neuner, Geh. Zuft. Rath, Dr. Wieding. 
Ordinarius des Spruch-⸗Brockhaus. 
kollegiums. Schott. 

⸗Hänel. 
b. Privatdozent. 

Dr. Vöge, Rechtsanwalt und Notar. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Litzmann, Etatsrath. 
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Dr. Esmarch, Geh. Med.-Rath. 
«= Henjen. 
= Heller. 

. er 
- Klemm 
⸗ Duiade, Med. Rath. 

b. Außerordentliche 

Dr. Bodendahl, 
und Med.:Rath 

«e &pdlefjen. ⸗ 

Profeſſoren. 

Regierungs- Dr. sn: n. 
:- Pan 

Sale, 

c. Privatdozenten. 

Dr. Jeſſen, Med.-Rath. 
.e Geeger. . 
Dähnhardt. 

Dr. Malling. 
Werth. 
Neuber. 

Außerdem iſt dem praktiſchen Zahnarzte Dr. med. W. Fricke von 
dem Herrn Miniſter die widerrufliche Erlaubniß zur Haltung 
von Vorleſungen in der Zahnheilkunde bei der Univerſität 
ertheilt. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

.jur. et phil. Ratjen, Kon— 
ferenz-Kath, 

⸗ Saunen, Geh. Reg.- 

⸗ — 
-Karſten. 
2* Seelig. 

⸗ bauten, Geh. Regier.- 
Rath. 

Weyer. 
Th. Möbius. 
-Karl Möbius. 

b. Außerordentliche 

un nn vw Mm sn uw 
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Dr. Hoffmann. 
Backhaus. 
Sadebeck. 
Ladenburg. 
K. A. F. Peters. 
Volquardſen. 
Lübbert. 
Schirren. 
Pfeiffer. 
Piſchel. 
Pochhammer. 
Engler. 

Profeſſoren. 

Dr. Erdmann. Dr. lan 
s Blap. 

c. Privatdozenten, 

Dr. nn Prof. 
⸗Alberti. | s 

Dr. Gmmerling. 
9 aſſe. 
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Dr. 8.8. W. Peters. Dr. Möller. 
Heinke. Pietſch. 
-Weber 

Lektoren. 

Sterroz, Lektor der franzöſiſchen Sprache. 
Heiſe, —* der engliſchen Sprache. 

Lehrer für Künſte. 

Stange, Akademiſcher Muſikdirektor. 
Loos, Lehrer der Zeichenkunſt. 
Brandt, Lehrer der Fechtkunſt. 

Beamte. 

Meyerſahm, Syndikus. 
Schmidt, Quäſtor und Aedil (kommiſſariſch), Rechnungsführer 

der akademiſchen Heilanſtalten. 

7. Georg-Auguſts-Univerſitäüt zu Göttingen. 

J. Kurator der Univerſität. 

v. Warnſtedt, Dr., Geh. Regierungsrath. 

II. Porektor 

bis 1. September 1879. 

Profeſſor Dr. Dove, Geb. Juſtizrath. 

II. Dekane. 

a. der theologiihen Fakultät 
bis 15. Dftober 1879. 

Profeſſor Dr. Ritſchl, Konfift. Rath. 

b. der juriftiichen Fakultät 
bis 18. Mär; 1879. 

Profeſſor Dr. Mejer, Geb. Auftizrath. 

ce. der medizinifhen Fakultät 

vom 1. Januar bis 30. Juni 1879. 

Profeſſor Dr. Ebftein. 

d. der philofophifhen Fakultät 
bis 30. Juni 1879. 

Drofefjor Dr. Wiefeler. 
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IV. Senat. 

Vorfigender: Dr. Dove, Geh. Juſtizrath, Proreltor. 
Mitglieder: Die ordentlihen Profefforen und die Univerfitätäräthe. 

Fakultäten, 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

Dr. Shöberlein, Konfift. Rath. Dr. Ritſchl, Kon). Rath. 
- Wiefinger, Abtu.KoniRat. =» Reuter, dögl. 
- Wagemann, Konf. Rath. ⸗Schultz. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Lünemann. Dr. Duhm. 

e. Privatdozent. 
Wendt, Lic. theol. 

2. Suriftifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 

Dr Briegleb. Dr. Ziebarth. 
⸗Thöl, Geh. Juſtizrath. = #Frenddorff. 
= v». Shering, dögl. Sohn, Geb. Zuftizrath. 
= Mejer, dögl. Hartmann, dsgl. 
= Dove, dögl. 

b. Außerordentliher Profeflor. 
Dr. Wolff. 

ec. Privatdozenten. 
Dr. Zitelmann. Dr. Ehrenberg. 

.: Sidel. = v. Krieß, 

3. Medizinifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Wöhler, Geh. Db.Med.-R. Dr. Meyer. 
-e Baum, dögl. .« Leber. 
= Henle, Db. Med.:Rath. = Ebftein. 
-Haſſe, Geh. Hofrath. : Marme, 
= Meikner, Hofrath. « König. 
-Schwartz, dägl. ⸗Orth. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Himly. Dr. Huſemann. 
Derbi «= Rofjenbad. 

«e Krauje. Eichhorſt. 
-Lohmeyer. 
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c. Privatdozenten. 
Dr. ®ieje. Dr. Deutihmann. 

- Hartwig. .e Riedel. 
- von Brunn. .e Bürfner. 

4 Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeljoren. 

Dr. Ulrid, Hofrath. Dr. Müller, Th. 
- Weber, Geh. Hofrath. -Schering. 
-Hanſſen, Geh. Reg⸗Rath. = de Lagarde. 
Bohhtz. Baumann. 
⸗von Leutſch, Hofrath. Pauli. 
-Bertheau, dögl. -von Seebad, 
-Lotze, Geh. Reg.-Rath. Drechsler. 
-Griſebach, dsgl. -Henneberg. 
⸗Liſting. s Ehlers. 
« Wüftenfeld, Bibliotbefar. = Hübner. 
- Miejeler. : MWilmannd, Oberbiblio- 
: MWappäuß. thefar. 
: Müller, ®. = Sans 
⸗Sauppe, Geh. Reg. Rath. = Weizjäder. 
-Griepenkerl. .e Klein. 
:» Gtern. Dilthey. 
⸗Benfey. 

Prof. honor. Dr. Soetbeer, Geh. Reg.-Rath. 

b. Außerordentlihe Profefjoren. 

Dr. Wiggers, Medizinalrath. Dr. Tollens, 
«= Bödeler. « GSteindorff. 
= Krüger. : Gödefe, 
« Klinferfue®. - Reinfe 
: von Ußlar. Eſſer. 
» Enneper. : Fid. 
: Riede. -Peipers. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Tittmann, Aſſeſſor. Dr. Bernheim. 
-Wüſtenfeld, degl. -Höhlbaum. 
-Wilken. :e Fromme. 
= Doft. « Bierftorff. 
-Rehniſch. «= Meberborft. 
«= Bezzenberger. = Drude. 
.- Lang. » Salfenberg. 
Fesca. -Gilbert. 
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Dr. Müller. Dr. Himftebt. 
-Krümmel. ⸗Behhtel. 

Univerſitäts-Bauamt. 

Beckmann, Baurath. Kortum, Regierungsbaumeiſter. 
Lipſchitz, Regierungsbaumeiſter. 

Lehrer für Künſte, Exerzitienmeiſter. 

Schweppe, Stallmeiſter. 
Hille, Muſildirektor. 
Peters, Zeichenlehrer, Konſervator der Kunſtſammlung. 
Grüneklee, Fechtmeiſter. 
Höltzkke, Tanzmeiſter. 

Beamte der Univerſität. 

Wolff, Univerſitätsrath. Momme, Univ. Sekretär und 
Roſe, dögl., Rendant der Univ. Aktuar. 

Kaſſe. Möbius, Univ. Kurat. Sekretär. 

8. Univerſität zu Marburg. 

Königl. Kuratorium der Univerſität: 

Der dermalige Rektor Prof. Dr. Mannkopff und der ordentl. 
Prof. Dr. Fuchs. 

Rektor: 

Dr. Mannkopff, ord. Prof. (ſiehe med. Fak.) 

Prorektor: 

Dr. L. Schmidt, ord. Prof. (ſ. philoſ. Fak.) 

Akademiſcher Senat 

beſteht aus ſämmtlichen ordentlichen Profeſſoren der vier Faful- 
täten. 

Univerfitätd-Deputation 

‚ beftebt aus dem Rektor, dem Prorektor und den Profefjoren: 
Dr.  _. 

⸗ nneccerus. 
Dohrn. 
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Fakultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

Dekan für 1878: Profefjor Dr. Brieger. 

a. Ordentliche Profeijoren. 

Dr. theol. et phil. Schefferl, Ober-Konſiſtorialrath, Univerfitäts- 
prediger und Superintendent der reform. Diözefe Marburg. 

= theol. et phil. Ranfe, Konſiſtorialrath. 
« theol. et phil. Dietrich, Ephorus der Stipendiatenanftalt. 
= theol. et phil. Heppe. 
« theol. et phil. Heinrici. 
« theol. et phil. Brieger. 

ce. Privatdozenten. 

Lie. theol. et Dr. phil. Kolde. 
2 e s ⸗ ⸗ Keßler. 

:- : e e. Gornill. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

Dekan für 1878: Profeſſor Dr. Ubbelohde. 

a. Drdentlihe Profefioren. 

Dr. Röſtell. Dr. Ubbelohde, Mitglied des 
= Arnold. Herrenhauſes. 
-Fuchs, ſtändiges Mitglied = Enneccernd,. 

ded Kuratoriums, : MWefterfamp. 

b. Außerordentlicher Profeflor. 
Dr. Platner. 

c. Privatdozenten. 

Dr. B. Shmidt. Dr. Pescatore. 
.« Wolff. : Franp. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

Dekan für 1878: Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Roſer. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

Dr. v. Heufinger, Geb. Mediz.Rath. 
. un Geh. Mediz. Rath, Direktor ded phufiologiihen In— 

titutß, 
«e Rojer, Geh. Mediz. Rath, Direktor des chirurgiſch-kliniſchen 

Inſtituts, 
-Falck, Direktor des pharmakologiſchen Inſtituts. 
e Dobrn, Direktor der Entbindungs- und Hebammen-Lehranſtalt. 
-Lieberkühn, Direktor ded anatomiſchen Inſtituts. 
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Beneke, Direktor des pathologiſch-anatomiſchen Inftituts, Geb. 
Medizinalrath. 

Man Aral Direktor ded medizinifch- Elinifchen Inititus, d. 
ettor. 

Schmidt-Rimpler, Direktor des kliniſchen SInftituts für 
Augenbeilfunde. 

Cramer, Direktor der Landes-Irrenheilanſtalt umd Direktor 
der pſychiatriſchen Klinik. 

b. Außerordentlihe Profeſſoren. 

Horftmann, Sanitätdrath und Kreis-Phyſikus. 
. Wagener. 

Ä Lahs. 
-maedl. et phil. Kül;. 

c. BPrivatdozenten. 

Dr. Eidelberg. Dr. Gaſſer. 
: Hüter. » #erber. 
v. Heujinger. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

Dekan für 1878: Profeffor Dr. Rein. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. med. et phil. Stegmann. 
med. et phil. Zwenger, Direktor des pharmazeutiſch-chemiſchen 

Inſtituts. 
Dunker, Geh. Bergrath, Direktor des mineralogiſchen Inſtituts. 
Glaſer. 
Herrmann. 
Wiegand, Direktor des botaniſchen Gartens und des pharma— 

kognoſtiſchen Inſtituts. 
Cäſar, Direktor des philologiſchen Seminars, ſowie Bibliothekar. 
L. Schmidt, Direktor des philologiſchen Seminars. 
= Id — Direktor des — Inſtituts. 

ietzel. 
Lucae, Direktor des germaniſtiſchen Seminars. 
Juſti. 
Bergmann. 
med. et phil. Greeff, Direktor des zoologiſchen Inſtituts. 
Stengel, Direktor des romaniſch-engliſchen Seminars. 
Varrentrapp, Direktor des hiſtoriſchen Seminars. 
Zincke, Direktor des chemiſchen Inſtituts. 
Cohen. 
Rein. 
v. Könen. 
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b. Außerordentliche Profefforen. 
Dr. v. Drad. Dr. Nieje, Mitdireft. des hiftor. 

- Heß. Seminars. 
- Braun. : v. Spybel. 

c. SPrivatdozenten. 
Dr. $eußner, erfter Kuſtos an Dr. Fittica. 

der Univerfitätöbibliothef. .- Lenz. 
-Moeſta. -Birt. 

Lic. theol. et Dr. phil. Keßler, 
(j. auch theol. Fakultät). 

In Künften und Leibesübungen geben Unterricht: 
Wolff, Univerfität3-Mufifdireftor. 
Schürmann, Univerfitätö-Zeichenlehrer. 
Daniel, Univerfitätd-Neitlehrer (auftragsweife). 
Harms, Fechtmeiſter. 
Freund, Tanzmeiſter. 

Beamte der Univerſität. 

Syndikus und Sekretär: Platner. 
Univerſitäts-Sekretär: Stiebing. 
Univerſitäts-Rendant und Quäſtor: Dörffler. 
Univerſitäts-Architekt: Bauinſpektor Cuno (auftragsweiſe). 

9. Rheiniſche Friedrich-Wilhelms-Univerſität zu Bonn. 

Königlicher Kurator der Univerſität. 

Geh. Ob.Reg.-Rath Dr. Beſeler. 

| Zeitiger Rektor. 

Profeffor Dr. Bücheler, (f. philof. Fakultät). 

Königlider Univerfitäts-NRidter. 

Dberbergratb Brodhoff. 

Zeitige Defane: 
a. ber evangelijchetheologifchen Fakultät. 

Prof. Dr. Bender. 
b. der katholiſch-theologiſchen Fakultät. 

Prof. Dr. Menzel. 

c. ber juriftiichen Fakultät. 
Prof. Dr. von Stinging, Geb. Zuftizrath. 
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d. der mediziniichen Fakultät. 
Prof. Dr. Pflüger, Geh. Medizinal-Rath. 

e. der philoſophiſchen Fakultät. 
Prof. Dr. Neuhäuſer. 

Der akademiſche Senat 
beſteht aus dem Rektor, dem Prorektor Prof. Dr. A. Kekulé, 
Geh. Reg.-Rath, dem Univerſitäts-Richter, den Dekanen der fünf 
Fakultäten und den Senatoren: 
Prof. Dr. Rühle, Geh. Med.-Rath. 

= hä er. 

-v. Hanſtein, Geb. Reg.-Rath. 
-v. Schulte, Geh. Juſtizrath. 

Fakultäten. 

1. Die evangeliſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Zange, Ober-Konſiſt.-Rath, Mitglied des Konſiſtoriums der 
Rheinprovinz. 

Dr. Krafft, RonfiitorialsRath, Direktor der kirchl.-hiſt. Klaffe des 
evang.=theol. Seminars. 

Dr. Mangold, Direkt. der neuteft. Klaffe des ev.-theol. Seminars. 
: Kampbaujfen, Direft. der altteft. Kl. d. ev.etheol. Seminare. 
« Chriitlieb, Direktor ded ev.=homil.= fatechet. Seminard und 

Unioerftätßprebiger 
= tbeol. et phil. Bender, Direltor der dogmen=biftorijchen 

Klafje des ev.-theol. Seminars, ſ. Defane. 

b. Privatdozenten. 

Lie. Budde, Inſpektor des evang.etheol. Stifts. 
- theol. et Dr. philos. Benrath. 

2. Die katholiſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 

Dr. Menzel, j. Defane. 
-Floß, interim. Direktor der homil. und der katechet. Abth. 

des kath. hom.⸗-katech. Seminars, 
Dr. Reuſch. 

.e Langen. 

“ “ u 

b. Außerordentliher Profeflor. 
Dr. Simar. 

c. Privatdozent. 
Dr. Kaulen. 



Dr. 

78 

3. Die juriftifhe Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 

Walter, Geh. Zuftizrath. 
Sell, Geh. Juftizrath. 
Hälſchner, Geh. Zuftizratb, Mitglied ded Herrenhaufed und 

Senior ded Spruch-Kollegiums. 
v. Stinging, Geb. Yuftizrath, Ordinarius ded Spruch-Kolle— 

giums ſ. Dekane. 
Ritter v. Schulte, Geh. Juſtizrath. 
ee * 
jur. et phil. Hüffer. —A Hüff 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
.Nicolovius. 
Kloſtermann, Geh. Bergrath. 
Schloßmann. 

4. Die mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Proſeſſoren. 

. Veit, Geh. Medizinal-Rath, Direktor der geburtshfl. und 
gynäkolog. Klinik. 

Buſch, Geh. Medizinalrath, Direktor der chirurg. Klinik und 
Poliklinik. 

v. Leydig, Geh. Medizinal-Rath, Direktor des anatomiſchen 
Inſtituts. 

Pflüger, Geh. Medizinal-Rath, Direktor des phyſiologiſchen 
Inſtituts. 

Rühle, Geh. Medizinal-Rath, Direktor der mediz. Klinik 
und Poliklinik. 

Köſter, Direktor des pathologiſchen Inſtituts. 
Säſmiſch, Direktor der Klinik für Augenkrankheiten. 
Binz, Direktor des pharmakol. Inſtituts. 
med. et phil. Baron v. la Valette St. George, Direktor 

ded anatomiichen Inſtituts. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

. Schaaffhbaufen, Geh. Medizinal-Rath. 
Doutrelepont. 
Dbernier. 
Zung, Profeftor ded anatomijchen Inftituts. 
med. et phil. v. Mojengeil. 
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c. Privatdozenten. 
M adelung. 
Dittmar. 
Kocks. 
Walb. 
Burger. 
Wolffberg. 
Nußbaum. 
med. et phil. Fuchs. * 
Finkler. 

5. Die philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

. Bergemann. 
philos. et theol. Gildemeifter. 
Knoodt. 
Troſchel, Geh. Regierungs-Rath, Direktor des naturhiſt. 

Muſeums, Vorſteher des Seminars für die geſammten Na— 
turwiſſenſchaften. 

Naſſe. 
Clauſius, Geh. Reg.-Rath, Direktor d. phyſik. Inftit., Vor— 

ſteher d. Semin. f. d. geſ. Naturwiſſ. 
Schäfer, Direktor d. hiſtor. Seminars. 
Bücheler, Direktor des philolog. Seminars und des Mu— 

ſeums rheiniſcher Alterthümer, ſ. Rektor. 
Uſener, Direktor d. philol. Seminars. 
Lipſchitz, Direktor d. mathem. Seminars. 
von Hanſtein, Geh. Reg.-Rath, Direktor d. botan. Gartens 

u. d. botan. Inſtituts, Vorſteher d. Semin. f. d. geſammt. 
Naturwiſſenſchaften. 

Delius. 
phil. et med. A. Kefule, Geb. Reg.-Rath, Direktor d. chem. 

Inftituts, Vorfteber d. Seminard f. d. gefammt. Naturwiſſ. 
Meyer, Jürgen Bona. 
Maurenbreder, Direktor des hiſtoriſchen Seminare. 
Juſti, Direktor ded Kabinetd für neuere Kunft. 
Neuhäuſer, j. Defane. 
vom Rath, Mitdireftor ded naturh. Mufeumd und Direktor 
6 Seminard für die gefammten Naturwiſſenſchaften. 

eld. 
Kekulé, Reinhard, Direktor d. akademiſchen Kunft-Mujeums. 
Menzel, Direktor des hiftoriihen Seminars. 
Ritter, Direktor des hiſtoriſchen Seminars. 
Wilmanns. | 
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* Aufrecht. 
Schönfeld, Direktor der Sternwarte. 

- #örfter, Direktor des Seminars für romaniſche Philologie. 
-Freih. v. Richthofen. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Radicke. N 

e Schaarihmidt, Bibliothekar. 
= Bernayd, Dber-Bibliotbefar. 
» phil. et med. Mobr, Medizinal-Ratb, Direktor des pharmaz. 

Laboratoriumg, Mitglied des Medizinal-Kollegiums der Rhein- 
provinz. 

Kortum, Direktor des mathem. Seminars. 
Biſcho 
Birlinger. 
Andrä. 
Ketteler. 
Schlüter. 
Andrejen. 
Prym. 
Philippion. 
Wallach. 

van 

na u un 0 

c. Privatdozenten. 
. Klein. 

v. Hertling. 
Witte. 
Bertkau. 

- 

Anihüp. 
Klinger. 

Lehrer der neuern Spraden. 
Dr. Delius, ord. Prof., Lektor der engliih. Sprade und Litter. 

(j. philoſ. Fakultät). 

Lehrer der Tonkunſt. 

|) Baeeee | EEE | Ba | a | u 1 Eee | 6 > 

Arndt, Drganift. 

Lehrer der Zeihnenfunft. 

Küppersd, Bildhauer. 

Ererzitien-Meifter. 

Ehrich, Fechtmeiiter. 
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Beamte. 

Röhmer, Kuratorial-Sefretär. 
Köhler, Kanzleirath, Univerfitätd-Sefretär. 
Hoffmann, Univerfitäts-Gerichtd-Sefretär. 

Univerjitätd-Arditelt. 

Neumann, Königl. Bauinfpeltor. 

10. Xheologifche und philofophifche Akademie zu Münfter. 

Kurator: Der Wirkliche Geheime Rath und Ober-Präfident der 
Provinz Weftfalen von Kühlwetter, Ercellenz. 

Rektor: ron. Dr. Shwane. 
Defane: 1) der theologiichen Fakultät: Prof. Dr. Hartmann. 

2) der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Nitſchke. 
Senat: Sämmtlihe ordentlihe Profefforen beider Fakultäten. 
Akademiſcher Richter: Geheimer Juſtiz- und Appellationd- 

Gerichts-Rath Tüshaus. 

Fakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Berlage, Hausprälat Sr. Heiligkeit des Papſtes. 
-Reinke, Haudprälat Sr. Heiligkeit des Papſtes, Consultor 

8. congreg. de propag. f. p. negot. rit. Orient., Dom: 
fapitular. 

= Biöping. 
: Schwane. 
:s Hartmann. 

b. Außerordentliher Profeflor. 
Dr. Schäfer. 

c. Privatdozenten. 

Lie. theol. Fechtrup. Lic. theol. Baupß. 

2. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 
Dr. Rospatt. 

« Hittorf, BVorfteher des phyſikaliſchen Laboratoriums. 
-Karſch, Medizinal-Rath. 
.e GStord. 
»s Rangen, Direktor des philolog. Seminars, 
« Stahl, Direktor ded philolog. Seminare. 
1879. 6 
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Dr. Hoſius, Vorſteher der mineralog. und geognoft. Sammlung. 
Nitihke, Direktor des botaniihen Gartens. 
Badmann, Direftor ded matbemat. Seminare. 
Spider. 
Lindner, Direktor des biftoriihen Seminars. 
Körting. 
Niehues, Direktor des hiftoriihen Seminars. 
Sturm, Direktor ded matbhematiihen Seminard und Bor: 

fteher ded mathemat. aftronomijchen Apparates. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Schlüter. 
Parmet. 
-Landois, Vorſteher des naturbifter. und anatom. Muſeums. 
« Mordhoff 

—A 

Jacobi. 
Salkowski (Königsberg i. Pr.), interimift. Vorſteher des 

chemiſch. Laboratoriums. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Hagemann. Dr. Hüffer. 

b. Lehrer für Künfte. 

Mufiklehrer: vacat. Turn» und Redtlehrer: vacat. 

Pauliniihe Bibliothef. 

PRibliothefar: Dr. Ständer. 

Akademiſche Beamte. 

Sekretär und Duäftor: Geisberg, Gerichts-Aſſeſſor a. D. 
Rentmeiſter ded Studienfonds: von Münftermann, Rechnungs— 

Rath. 

ll. Lyceum Hosianum zu Braunsberg. 

Kurator. 

Ee. Exc. Dr. v. Horn, Wirkt. Geb. Rath und Dber-Präfident. 

Rektor. 

Dr. Bender, ordentl. Profeff. 

Dekane. 

Dekan der theologiſchen Fakultät: Prof. Dr. Weiß. 
Dekan der philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Weißbrodt. 
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Fatultäten. 

a. Theologische Fakultät. 

Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Döwald. Dr. Dittrid. 
* Hipler. Weiß. 

Außerordentlicher Profeſſor. 
Lic. Marquardt. 

b. Philoſophiſche Fakultät. 

Drdentlihe Profefjoren. 

Dr. Feldt, Geb. Neg. Rath. Dr. Michelis. 
= Bender. = Weißbrodt. 

rivatdozent. 
Dr. Kraufe, — 

K. Wiſſenſchaftliche Anſtalten zu Berlin. 

1. Königliche Bibliothek. 
(W. Pla am Opernbaufe.) 

Dber:-Bibliothefar. 
Dr. Lepſius, Geh. Reg.-Rath, ord. Prof., Mitglied der Akademie 

der Wiſſenſchaften. 
Bibliothefare. 

Dr. Buſchmann, Prof., Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
.e Schrader. 
-Roſe. 

Kuſtoden. 
Dr. Herm. Müller. Dr. P. Schultze. 

: Grüzmader. Söchting. 
Trautwein von Belle. 

Dr. Kopfermann, mit der Verwaltung einer Kuftodenftelle einft- 
weilen beauftragt. 

Selretariat. 

Kunftmann, Geh. Rechnungsrath. Vogel. 
Jochens. 

2. Königliche Sternwarte. 
(SW. Lindenſtraße 103.) 

Direktor: Dr. Förfter, ordentl. Profefjor. 
Dirigent des Nechen »Inftitutd der Sternwarte: Dr. Tietjen, 

außerord. Profeflor. 
6” 
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Erſter Objervator: Dr. Beder. 
Zweiter Objervator: Dr. Knorre. 

3. Königlicher botanifcher Garten. 
(W. Botsbamerftraße 75.) 

Direktor: Dr. Eichler, ordentl. Profeffor. 
Direftionsgebülfe: Bater, Geh. Kanzleirath. 
Snipeftor: Bouché. 

4. Geodätifches Inftitut für die Zwecke der Europäifchen Grad: 
meflung, verbunden mit dem Gentralbureau der Europäifchen 

Gradmeffung. 
(W. Lützowſtraße 42.) 

Präſident. 

Dr. Baeyer, Exc., Gener.Lieut. z. D. 

Wiſſenſchaftlicher Beirath unter dem Vorſitze des 
Präſidenten. 

Dr. Au wers, Prof., Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften 
zu Berlin. 

H. Bruns, außerord. Profeſſor an der Univerſität zu Berlin. 
Helmert, Prof. an dem Königl. Polytechnikum zu Aachen. 
Kronecker, Prof., Mitglied der Akademie der Viſte ſdeſten 

zu Berlin. 
-Peters, ordentl. Prof. an der Univerfität und Direktor der 

Sternwarte zu Kiel. 
- Siemend, Mitgl. der Afademie der Wiffenichaften zu Berlin. 

u \ 1 „“ 

Sektionschefs. 

Dr. Sadebeck, Profeſſor. Dr. Albrecht, Profeſſor. 
Boörſch, dsgl. -Fiſcher. 

Aſſiſtenten. 

Dr. Löw. Dr. Weſtphal. 
Seibt. 

Bureau. 
Thurk, Vorſteher. 
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L. Gymnaſial- und Real-£ehranfalten. 

I. Berzeihniß 

der böberen Zebranftalten, welde zur Audftellung von 
Zeugnifjen über die wilienihaftlide Befähigung für 
den einjährig=freiwilligen Militärdienftberedtigt find. 

A. Lebranftalten, bei welden der einjährige, erfolg= 
reihe Beſuch der zweiten Klaſſe zur Darlegung der 

wiſſenſchaftlichen Befähigung genügt. 

a. Gymnaſien. 

I. Provinz Oftpreußen. 
Direktoren: 

1. Das Sommafinm zu Bartenſtein, Dr. Schultz. 
2. ⸗ ⸗ Braundberg, : Meinerp. 
3. =» 5 -« Gumbinnen, = Arnoldt, Prof. 
4. = ⸗ -Hohenſtein, -Kühne. 
—5— « Sniterburg, -Krah. 
6.⸗ Altftãdtif che Gymmaſium zu Königsberg 

Ditprh., = Möller, Prof. 
7. = Friedrihs-Kollegium dajelbft, Lehnerdt. 
8. = SKneipböfihe Gymnaſium daſelbſt, von Drygalski. 
I. = Wilhelms-Gymnaſium dajelbft, Urban, Prof. 

10. = Gymnafium zu &yd, Dr. Hampfe, Prof. 
1l. » ⸗ -Memel, «= Große, Prof. 
12. ⸗ ⸗ ⸗ Raftenburg, - Zahn. 
13. = ⸗ -Röſſel, = Frey. 
14. = - - Tilfit, .« Moller, Prof. 

II. Provinz Weftpreußen. 

15. Das Gymnafium zu Conip, Dr. Th ne fi, 
Pro 

16. = = « ulm, Lozynski. 
17. = Königlihe Gymnaſium zu Danzig, Troſien. 
18. - GStäbdtiihe Gymnafium dajelbit, Dr. Carnuth. 
19. = Ten zu Deutjdh- Krone, nn 8fi, Prof. 
20. = . &lbing, Dr. Benede, Prof. 
21. = s - Graudenz, s Hagemann, 
22. = ⸗ -Marienburg, -Hayduck. 
23. = ⸗ -Marienwerder, Toöͤppen. 
24. = P = Neuftadt i. Weftprb., =» Seemann, Prof. 
25. = ⸗ » Stradburgi. Weſtprß,-Kretſchmann. 
26. = . - Thorn : Gtrehlfe. 



86 

III. Provinz Brandenburg. 

27. Das Askaniſche Gymnafium zu Berlin, 
28. -Franzöſiſche Gymnaſium dajelbit, 

-Friedrichs-Gymnaſium daſelbſt, 

Dr. 

Direktoren: 
Ribbeck, Prof. 
Schnatter. 
Kempf, Prof. 

-Friedrichs-Werder'ſche Gymnaſium, - Büchſenſchütz, 
daſelbſt, Prof. 

-Friedrich-⸗Wilhelms⸗ Gymnaſium daſelbſt-Kern, Prof. 
-Humboldts-Gymnaſium daſelbſt, -Schottmüller. 
⸗ —— Gymnaſium daſelbſt. = Schaper. 

Gpmnafium zum grauen Klofter dajelbft, = theol. et phil. 
Hofmann. 

- Köllniihde Gymnaſium dafelbft, -Kuhn, Prof. 
« Luifenftädtiihe Gymnafium daſelbſt, - Kod, Prof. 
-Sophien-Gymnaſium dajelbft, : Paul, Prof. 
-Wilhelms-Gymnaſium dafelbit, : Kübler, Prof. 
« Gymnafium zu Brandenburg, -Rasmus. 

. die Ritter-Akademie daſelbſt, :» Köpfe, Prof. 

. das Gymnafium au LUNG, - Schulp. 
. . Franffurt a. d. Dder, = en 
. . : Kreienwalde a. v. Oder, : Kop 
s 5 = Fürftenwalbde, : Bu sth, 
. ⸗ -Guben, -Wagler, Prof. 
. ⸗ = Königsberg i. d. Neu— 

mark, = Naud. 
⸗ -Kottbus, Nötel. 
⸗ ⸗ « Küftrin, Dr. Köpfe. 
⸗ ⸗ = Landöberg a.d.Warthe, - Sinnf, Prof. 
⸗ ⸗ -Luckau, Pilger. 
⸗ « Neu-Ruppin, :» Külfter. 
5 . « Potödam, Volz. 

⸗ : Prenzlau, Kern. 
⸗ ⸗Sorau, Dr. Liebaldt. 
⸗ . : Spandau, Pfautſch. 
⸗ ⸗ -Wittſtock, « Groffer, Prof. 
«e Pädagogium = Züllichau, .e Hanom. 

IV. Provinz Pommern. 

. Das Somnaſium zu Anklam, Deine 
⸗ ⸗ Belgard, obrif. 
. 5 « &ößlin, s "Pitann, Prof. 
: . « Golberg, Streit. 
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Direktoren: 
*62. dad Gymnaſium zu Demmin, Schmeckebier. 
63. - . « Dramburg, Dr. Dued, Prof. 
64. = . « (reifenberg, = Sampe, Prof. 
65. = . - Sreifömwald, - Gteinhaujen. 

*66. ⸗ s s Neuftettin, = Rehmann. 
67. = Yädagogium = Putbus, e GSorof. 
68. = Gymnafium = Porig, : Zingom. 
69. = ⸗ - Stargard, «= Lotbbolz, Prof. 
70. = Marienitifts-Gymnafium zu Stettin, »= Weider. 
71. = Stadt-Gymnafium dafelbit, Kern, Prof. 
72. = Gymnafium zu Stolp, Dr. Reuider. 
73. — : Straljund, - Winter. 
74. = ⸗ = Treptow a. d. Rga,-Bouterwek. 

V. Provinz Pofen. 

75. Das Gymnafium zu Bromberg, Dr. Guttmann. 
76. = = ,  « Önejen, -Methner. 
Hr» . -Inowrazlaw, Menzel. 
78. = . -Krotoſchin, Leuchtenberger. 
79. = ⸗ = Liſſa, Dr. Eckardt. 
80. = s = Meierig, M arg. 
81. = ⸗ -Nakel, Dr. Richter. 
82. = 5 ⸗Oſtrowo, -Beckhaus. 
83. = Friedrich-Wilhelms-Gymnaſium zu 

Dofen, = Shwarp, Prof. 
84. = Marien-Öymnafium dafelbft, = Deiters,. 
85. - Gymnafium zu Rogafen, - Kunze. 
86. = ⸗ ⸗Schneidemühl, Hanow. 
87. = ⸗ : Schrimm, Schneider. 
88. ⸗ ⸗ -Wongrowitz, Ronke. 

VI. Provinz Schleſien. 

89. Das Gymnaſium zu Beuthen i. Ob.⸗Schl., vacat. 
%0. ⸗-Eliſabeth-Gymnaſium zu Breslau, Rektor: Dr. Ben 

Prof. 

*) Die mit einem * bezeichneten Gymnafien und Progymnaſien 
(A. a. und B. a.) find befugt, gültige zeugrüffe über bie wiſſenſchaftliche Befähi— 
gung fitr den einjährig-freiwilligen Mifttärdienft auch ihren von ber Theilnahme 
am Unterrichte in der griechiſchen Sprade dispenfirten Schillern zu ertheilen, 
infofern letstere an dem für jenen Unterricht eingeführten Erfatunterrichte regel⸗ 
mäßig tbeilgenommen und entweder die Sekunda abjolvirt oder nad Mindeftens 
einjährigem Befuche derjelben auf Grund einer befonderen Prifung ein Zeugniß 
bes Lehrerfollesiums über genligende Aneignung des entfprechenden Lehrpenfums 
erhalten baben. 
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Direktoren: 
91. das Friedrichs-Gymnaſium zu Breslau, Dr. Zange, Prof. 
92. 
93. 

108. 

= 

= 
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Johannes-Gymnaſium daſelbſt, ⸗ 
Magdalenen-Gymnaſium daſelbſt, Rektor: 

Prof. 
Dr. Reisacker. 
Guttmann, Prof. 
Dr. Beij 

Matthiad-Gymnafium dajelbft, 
Gymnafium zu Brieg, 

⸗ -Bunzlau, 
s s Glatz, = 

. -Gleiwitz, 

Müller, Prof. 
Dr. Heine, 

ert. 
Stein, Prof. 

Nieberding. 
Evangeliſche Gymnaſium zu Glogau, Dr. Hasper. 
Katholiſche Gymnaſium daſelbſt, 
Gymnaſium zu Görlig, 

Menge, Prof. 
Dr. Krüger. 

⸗ - Groß-Strehlig, : GShhröter. 
⸗ -Hirſchberg, ⸗Lindner. 

-Jauer, Volkmann. 
⸗Kattowitz, : Müller. 

E « Königsöhütte, ⸗Brock. 
⸗ -Lauban, Hoppe. 

-Leobſchütz, Rösner. 
*109. die Ritter⸗Akademie zu Liegnitz, Akademie— 

110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
111, 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 
123. 

124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129, 
130. 

das Städtiihe Gymnaſium dajelbft, : Gütbling. 
- Gymnafium zu Neiße, - Zaftra. 
. i -Neuſtadt i.O./Schl, - Jung. 
ä . = Delß, = Abit, Prof. 
s s - Dblau, Treu. 
⸗ ⸗ = Dppeln, Dr. ®Wenpel. 
⸗ = Patichfau, - Adam. 
. ⸗ ⸗Pleß, «e Schönborn. 
. ⸗ -Ratibor, :e Kirdhner. 

. . -Sagan, -Kayſer, Prof. 
⸗ > -Schweidnitz, Friede. 

⸗Strehlen, Dr. Korn. 
-Waldenburg, -Scheiding. 

⸗ = Mohlau, Eitner. 

und Stifts-Direktor: 

VII. Provinz Sachſen. 

Dr. Stechow. 

* Sonmaum zu Burg, Dr. Hartung. 
⸗Eisleben, e Gerhardt, Prof. 

⸗ ⸗ « Erfurt, = Dietrid, Prof. 
« Halberftadt. .e Schmidt. 

oft Lateiniſche Schule zu Halle a. d. S, Rektor: Dr. Frick. 
das Städtiſche end, dafelbft, 

- 
= Gymnafium zu Heiligenftadt, . 

Dr. Naſemann, Prof. 
Grimme. 



—— 
Direktoren: 

131. das Pädagogium des Kloſters U. L. Fr. 
zu Magdeburg Dr. Bormann, Propft. 

132. » Dom-Öpmnafiam dafelb Dr. Briegleb. 
133. » ⸗ zu Merſeburg, Rektor: Dr. Aßmus. 
134. = Gymnafium u Mühlhauſen, Oſterwald, Prof. 
135. = Dom: ie zu Naumburg, Dr. Anton. 
136. = Gymnafium zu Nordhaufen, : Grojid. 
137. die Kandesihule Pforta, Rektor: Dr. Volkmann. 
138. das Gymnafium zu Quedlinburg, Dr. Dihle. 
139. die Klofterihule = NRoßleben, eftor: Dr. MWentrup, Prof. 
140. das SIR TUm - Salzwedel, e Legerlop. 
141. = = Gangerhaufen, - Fulda. 
142. = s « Schleufingen, :e Schmieder. 
143. = = = Geehaufeni.d. Altm. » Henkel, Prof. 
144. = - « Stendal, «e Krabner. 
145. = . « Torgau, -Haacke, Prof. 
146. = . s Wernigerode, Rektor: Bahmann. 
147. = ⸗ :» Wittenberg, Rohde. 
148. = ⸗ ⸗Zeitz, Taufcher, lic. th. 

VII. Provinz Schleswig-Holftein. 

149. = En zu Altona, Dr. Lucht, Prof. 
150. ⸗ Flensburg, Müller. 

*151. = -Glückſtadt, -Vollbehr. 
152. ⸗ - = Haderdleben, -Jeſſen. 
153. = ⸗ -Huſum, ⸗Keck. 
154. = ⸗ = Kiel, « Niemeyer. 

"155. = ⸗ ⸗-Maeldorf, Lorenz. 
*156. = s : Plön, Dr. Heimreid, 

Profeflor. 
157. = ⸗ -Ratzeburg, -Steinmetz. 
158. = a » Mendöburg, Heß. 
159. = . -Schleswig, Dr. Gidionſen, 

Hofrath. 
160. = ⸗ ⸗Wandsbeck, ⸗Klapp. 

IX. Provinz Hannover. 

161. * a ie au Aurich, Dr. Dräger. 
162. Gelle, . Ebeling. 
163. = . « Glausthal, ‘= Kattmann. 
164. = ⸗ Emden, -Schweckendieck. 
165. = « - Göttingen, Schöning. 
166. = ⸗ -Hameln, Dr. Regel. 
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Direltoren: 
167. * enzeum Il. zu Hannover, Dr. Abren®. 

168. II. daſelbſt, Wiedaſch, Prof. 

169. Kaiſer— Wiihelms-Gymnaſium daſ., Wachsmuth, dsgl. 

170. -Gymnaſium Andreanum zu Hildeöheim, - Hode. 

171. ⸗ Joſephinum daſelbſt, Kirhboff. 

172. die Kloſterſchule zu Ilfeld, Dr. Schimmel-— 
pfeng, Prof. 

*173. das Gymnafium = Lingen, ⸗Lüttgert. 
174. = . - Piineburg, Bande 

175. = ⸗ -Meappen, Dr. th. Wilken. 

176. = - -e Morden, -e Schneider. 

177. = . Garolinum zu Osnabrück Dr. Boble. 

178. - Natb8-Gymnafium dafelbft, Runge. 

179. = RUE zu Stade, Dr. Koppin. 

*180. = e Merden, Freytag. 

X. Brovinz Weftfalen. 

-181. Das Gymnafium zu Arnsberg, Dr. Scherer. 

182. = . « Attendorn, - Hoff. 

183. = - = Bielefeld, «e Nipidh, Prof. 

184. = ⸗ - Bodum, (vacat.) Gtellvertr. 
Direktor: Dr. Thiele, Ober. 

185. = ⸗ - Brilon, Rören. 

186. = . - Burgfteinfurt, Rohdewald. 

187. = ⸗ -Coesfeld, Dr. Peters. 

188. = : - Dortmund, = Döring. 
189. = ⸗ -Gütersloh, -Rothfuchs. 

*190. = s . Hamıh, Schmelzer. 

*191. ⸗ ⸗ = Herford, Dr. Bode. 

192. = ⸗ -Hörter, Petri. 

193. = . « Minden, Dr. Grautoff. 

194. = . - Münfter, . Dberdid. 

195. ⸗ - -Paderborn, Schmidt. 

196. = ⸗ -Recklinghauſen, - Höljider. 

197. = ⸗ -Rheine, = Groödfeld. 

*198. = ⸗ -Soeſt, -Göbel, Prof. 

199. = z « Warburg, -Hechelmann. 
200. = ⸗ -Warendorf, -Ganß. 

XI. Provinz Heſſen-Naſſau. 

201. Das Symnafinm zu Caſſel, Dr. Vogt. 
202. = - Dillenburg, Spieß. 
203. = ⸗ -Frankfurt a. Main, Dr. Mommſen. 
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Direktoren: 
204. das Gymnafium zu Fulda, Dr. Göbel. 

u = Hadamar, = Deterd, 
- :» Hanau, - Fürftenau, 
. = Heröfeld, - Duden. 
. « Marburg, -Münſcher. 

-Montabaur, = MWernedr. 
. « Minteln, -Buchenau. 

« Meilburg, Bernhardt. 
⸗ -Wiesbaden, Dr. Pähler. 

XII. Rheinprovinz. 

Das Gymnaſium zu Hoden, Dr. enger 
- Barmen, - Thiele. 

bie Nitter-Afademie au Bedburg, .- MWiel. 
. daß en zu — -Waldeyer. 

-Cleve, -Lieſegang. 
Eoblenz, -Binsfeld. 

- an der Apoſtelkirche zu Cöln, Bigge, Prof. 
Friedrich-Wilhelms-Gymnaſium daf.,Dr. Säger. 
Kaifer-Wilhelm-Gymnafium daj.,  - Schmip. 

va a a 8 vB a nn 

Gymnafium an Marzellen dajelbft, Ditges. 
Dr. Uppenfamp. “ zu 
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XI. Hohenzollernfche Lande. 

Düren, 
Düffeldorf, 
Duidburg, 
Elberfeld, 
Emmerich, 
Eſſen, 
Kempen, 
Krefeld, 
Kreuznach, 
Moers, 
Münftereifel, 
Neu, 
Neumied, 
Saarbrüden, 

Trier, 
Weſel, 
Wetzlar, 

240. Das Gymnaſium zu Hedingen. 
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Kiejel. 
Genthe. 
Eberhard, Prof. 
Köhler. 
Vogt. 
Schürmann. 
Wollſeiffen. 
Wulfert. 
Zahn. 
Könighoff. 
Tüding. 
Bardt. 
hil., Lie. theol, 

Saltenbern, 
Renvers. 
Kleine. 

Pertz. 

Syrée. 
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b. Aealſchulen erſter Ordnung. 

I. Provinz Oſtpreußen. 
Direftoren: 

1. Die Realſchule zu Infterburg (verbunden 
mit dem Gymn. dai.), Dr. Krab. 

2. = Burgichule gi Königsberg i. Oſtprß. Ben 
3. - Städtiiche Realſchule daſelbſt, Dr. Schmidt. 
4. = Salate zu Zilfit, Kod. 
5. > -Wehlau, Dr. Eichhorſt. 

II. Provinz Weſtpreußen. 

6. Die Johannisſchule zu Danzig, Dr. Panten. 
7. -⸗Petriſchule daſelbſt, - Dblert. 
8. ⸗ Se zu Elbing, = Brunnemann. 
9. ⸗ « Thorn (verbunden mit 

dem Gymnaf. daf.), = Strehlfe. 

III. Provinz Brandenburg. 

10. Die Andreasichule zu Berlin, Dr. Bolze. 
1l. = Dorotheenftädtifche Realichule dafelbft, = Kleiber. 
12. ⸗Friedrichs-Realſchule dafelbit, - Runge, Prof. 
13. =» Königliche Realſchule dafelbft, -e Kern, Prof. 
14. = Königsftädtiihe Realſchule dajelbft, = Wenzlaff, Prof. 
15. = Luiſenſtädtiſche Realihule dafelbft, = Foß, Prof. 
16. = Sopbien-Realjhule dajelbft, - Bad. 
17. = NRealjchule au Brandenburg, = Riebe. 
18. = ⸗ Frankfurt a. d. Dder, -Laubert. 
19. = ⸗ -Guben (verb. mit dem 

Gymnaſium dafelbit), = Wagler, Prof. 
20. = s « Landöberg a. d. Warthe 

(verbunden mit dem 
Gymnafium dajelbft), = Kämpf, Prof. 

2l. = 5 = ®erleberg, Vogel. 
22. = ⸗ ⸗Potsdam, Dr. Baumgardt. 
23. = ⸗ ⸗ Prenzlau (verb. m. d. 

Gymnafium dajelbft), Kern. 

IV. Provinz Pommern. 

24. Die Realihule zu Colberg (verb. mit d 
Gymnafium dafelbft), Dr. Streit. 

25. = ⸗ = Greifswald (verb. m. d. 
Gymnaſium daſelbſt), -Steinhauſen. 

26. ⸗Friedrich-Wilhelmsſchule zu Stettin, Kleinſorge. 
Realihule zu Stralfund, Dr. Brandt. —X * u 



28. Die —— zu Bromberg, Dr. Gerber. 
29. = » Frauftadt, Krüger. 
30. = ⸗ « Den, Dr. Geift. 
3l. = ⸗ -Rawitſch. -Weck. 

VI. Provinz Schleſien. 

32. Die Renqee zum h. Geiſt zu Breslau, Dr. Reimann, Prof. 
33. => am Er daſelbſt, -Meffert. 
34. = s zu Görlig, -Wutzdorff. 
35. ⸗ - Grünberg, Fritſche. 
36. = ⸗ -Landeshut, Dr. Janiſch. 
37. = ⸗ Neiße, - Sondhauß. 
38. = - -Reichenbach, Lierſemann. 
39. = ⸗ -Sprottau, -Simon. 
40. = ⸗ -Tarnowitz, -Woſſidlo. 

VII. Provinz Sachſen. 

41. Die — zu Aſchersleben, Dr. Hüſer. 
42. > - Crfurt, : Kod. 
43. = . -Halberſtadt, = Gpillefe 
44. = s - Halle a.d. Saale, Snip. » Schrader. 
45, = s = Magdeburg, = Holzapfel. 
46. = = -Nordhauſen, ⸗ Bieling 

VII. Provinz 0 

47. Die Realſchule zu en (verb. m 
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V. Provinz Pofen. 
Direktoren : 

Gymnaſium eb, Dr. Müller. 
48. = s -Rendsburg (verb. m. d. 

Gymnafium dafelbft), Heb. 

IX. Provinz Hannover. 

49. Die Realſchule zu Celle, Dr. $ranfe, Prof. 
50. = ⸗ = Göttingen (verb. m. d. 

Gymnafium dajelbft), = % ön — 
5l. = ⸗ ⸗ Ser Leimbad,l.th. 
52. = - Han ⸗ Squſte 
53. = Eeibniz-Realfcule. dafelbft Dirigent =» Mever. 
54, = RE au Harburg, -Schultze. 
55. = - Hildesheim (verbunden 

mit dem Gymnafium 
Andreanum daj.), = Hode. 

56. = ⸗ -Leer, Duapp. 
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Direktoren: 

. die Realfchule zu Lüneburg (verb. m. d. 

“ “ “ “ “ “ 

Gymnaſium dal.), Haage. 
-Ossnabrück, Fiſcher. 

= Dfterode, Dr. Naumann. 

- Duafenbrüd, Geßner. 

X. Provinz Weftfalen. 

. Die Realſchule zu Bielefeld (verb. m. d. 

- 
— 

63. 

70 
fl: 
72. 
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Gymnafium dai.). Dr. Nitzſch, Prof. 

« Buragfteinfurt (verb. m. 
d. Gymnaſium daj.), Rohdewald. 

= Dortmund (verb. m. d. 
Gymnafium daf.), Dr. Döring. 

- Hagen, - Stablberg. 
» Sierlohn, «e Langguth. 
- Lippftabt, - Auft. 
- Minden (verbunden m. 

d. Gymnaf. dal), = Grautoff. 

- Münfter, Münd. 

= Siegen, Dr. Tägert. 

XI. Provinz Heſſen-Naſſau. 

. Die Nealichule zu Caſſel, Dr. Preime. 

Muſterſchule zu Frankfurt a. Main, =» Eijelen. 

Wöhlerſchule dajelbit, Kreyßig, Prof. 

. dad Real-Gymnafium zu Wiesbaden, Spangenberg. 

” u“ 
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74. Die Realſchule 

Königliche 

XI. Rheinprovinz. 

zu Aachen, Dr. Hilgers, Prof. 

= Barmen, Gruhl. 

Realſchule zu Cöln (verb. 
m. d. Friedrich-Wil— 
helms-Gymnaſ. daſ.), Dr. Jäger. 

Städtiſche Realſchule daſelbſt, - GShellen. 

Realſchule zu Düffeldorf, - Böttder. 

⸗ - Duisburg, Steinbart. 

⸗ -Elberfeld, Dr. Schacht. 

= Krefeld, - GSchauenburg. 

5 » Mülheim a. Rhein, = Gramer. 

⸗ -Mülheim a. d. Ruhr, -Henke. 

⸗ -Ruhrort, -Müuͤnch. 

⸗ -Trier, -Dronke. 
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ec. Realſchulen mit mindeftens nennjährigem Kurſus ohne obli- 
gatorifhen Anterrriht im Latein. 

Provinz Brandenburg. 
Direktoren: 

1. Die Friedrichs-Werderſche Gewerbeichule zu 
Berlin, Gallenfamp. 

2. = Luijenftädt. Gewerbejchule dajelbi, Dr. Bandomw, Prof. 

B. Xebranftalten, bei welden der einjährige, erfolg: 
reiche Befud der erften Klaſſe nöthig ift. 

a. Progymmafen. 

I. Provinz Öftpreußen. 
Das Progymnaf. zu Königsberg i. Dftpr. 

Direftor: Dembowöki. 

II. Provinz Weftpreußen. 

2. Dad Progymnafium zu Neumark i. Weftpr., Rektor: Scotland. 

III. Provinz Brandenburg. 

Das Progymnafium zu Friedebery i.d. Neu: 
mark, Rektor: Schneider. 

IV. Provinz Pommern. 

— 3 

= 

4, * ii il zu Garz a.d.D., Rektor: Dr. Bip. 
5. ⸗ auenburg P, - Gommerfeldt. 
6. = ⸗ - Schlame, e Dr Beder. 

V. Provinz Pofen. 

* PO zu Kempen, Rektor: Dr. Martin. 
= Zremefjen, = : Sarg. 

VI. Provinz Sclefien. 

Das Progymnafium zu Kreuzburg, Direktor: Dr Rehdantz. 

VI. Provinz Sadjfen. 

. Das Progymnafium zu Neuhaldensleben, Rektor: Dr. Sorgen= 

1. 5 ’ - Weißenfels, — Roſcſot 
VIII. Provinz Hannover. 

. Daß —— — zu Leer (verbunden mit 
der Realſchule I. Ordnung dafelbft), Direktor: Quapp. 

en 

so 

— oO 

— 8 
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IX. Provinz Weſtfalen. 

> es Progymnafium zu Dorften, Rektor: Dr. Krampe. 
⸗ = Nietberg, = = Nieberg. 

X. Rheinprovinz. 

15. Das Progymnafium zu Andernady, Rektor: Dr. Schlüter. 
16. = ⸗ - Boppard, - Brüggemann. 
17. = ⸗ - M.: -Gladbadh, Direft.: Dr. Schweifert. 
18. — E -ZJulich, Rektor: Dr. Kuhl. 
19. ⸗Linz, - = BDohl. 
20. = ⸗ -Malmedy, ⸗ Göcke. 
21. — ⸗ - Prüm, ⸗ -Hünnekes. 
22. ⸗ ⸗ -Rheinbach, ⸗ -Ungermann. 
23. = ⸗ -Siegburg, ⸗ -vorm Walde. 
24. = . = Eobernheim, = = Blasberg. 
25. > ⸗ -Trarbach, -Sch midt. 
26. = ⸗ -St. Wendel, = Bujd. 
27. ⸗ z = Mipperfüht,, = Burgarp. 

b. Realſchulen zweiter Ordnung. 

I. Provinz Brandenburg. 
Direktoren : 

1. Die Realfhule zu Spremberg, Schmidt. 

II. Provinz Pommern. 

+) 2. Die Realſchule zu Stettin, Sievert. 

III. Provinz Sachſen. 

+ 3. Die Gewerbeſchule zu Magdeburg, Paulſiek. 
4, = ah zu Schönebed, Dr. Maredal. 

Provinz Schleswig-Holftein. 

+5. Die — zu Altona, Dr. Schlee. 
+6 = ⸗ = Kiel, « Meipel. 
T7 ⸗ - - Neumünfter, : Zerdif. 

V. Provinz Heffen:Raffan. 

+8. — Realſchule zu Eſchwege, Dr. Vogt. 
+9 ⸗ der iſraelitiſchen Religions— 

geſellſchaft zu Frankfurt a. Main, Dr. Hirſch. 
— — — — 

+) Die mit einem F bezeichneten Realſchulen zweiter Orbnung und 
höheren Bürgerfhulen (B.b. und C. a. aa.) haben feinen obligatoriſchen 
Unterricht im Latein. 
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Direktoren: 
8% De Realihule der ifraelitiichen Gemeinde daſ. Dr. Bärwald. 
713 s au Hanau, Becker. 
+12, ⸗ ⸗ = Homburg v. d. Höhe, Göpel, Prof. 

VI Rheinprovinz. 

+13. Die Realjchule zu Barmen-WBupperfeld, Dr. Burmefter. 
f14. — 20VEſſen, = Heilermann. 
+15. = Gewerbejhule zu Remideid. : Petry. 

c. Höhere Bürgerfhulen, welche den Realſchulen erfier Ord- 
nung in den entfprehenden Klaſſen gleihgektellt find. 

I. Provinz Brandenburg. 

1. Die höhere Bürgerſchule zu Eberöwalde, Direktor: Dr. von 
Bamberg. 

2. >» ⸗ = Kottbud (verbunden mit dem Gym- 
nafium daf.), Direktor: Nötel. 

3. > . ⸗ -Lübben, Rektor: Dr. Weineck. 
4. = ⸗ ⸗ Rathenow, Weisker. 
5. ⸗ ⸗ : MWriegen, = Genp. 

I. Provinz Pommern. 

6. * hoͤhere — zu Stargard, Rektor: Rünger. 
J ⸗Wolgaſt, D.r.Schmidt. 

III. Provinz Schleſien. 

8. Die höhere Bürgerſchule zu Freiburg i. Schl., Rektor Dr. 
eyer. 

9. = ⸗ ⸗ -Striegau, Rektor: Dr. Rößler. 

.Provinz Sachſen. 

10. Die hobere Bingeige zu Delipih, Rektor: En er. 
11. s Eisleben, ⸗ Richter. 
12. » . ⸗ « Gardelegen, : «e Sienjee. 
13. = . ⸗ - Mühlbaujen, «= Stade. 
14. = ⸗ ⸗ -Naumburg,⸗Dr. Neumüller. 

V. Provinz Schleswig-Holſtein. 

15. Die höhere Bürgerfhule zu Haderdleben (verbunden mit dem 
Gymnafium dajelbft), Direktor: Dr. Jeſſen. 

1879. 7 
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16. Die höhere Bürgerfhule zu Hufum (verbunden mit dem Gym- 
naftum daſ.), Direktor: Dr. Ked. 

- > 
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z 
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⸗Itzehoe, Rektor: Rüter. 
Albinusſchule zu EEE a. d. Elbe, Direktor: Bup. 
höhere — zu Marne, Rektor: Dr. Seitz, Prof. 

-Schleswig (verbunden mit dem 
Gymnafium dafelbft), Direktor: Dr. Gidionſen, Hofrath. 

= 

Pa 

z 

= 

2 

u». nm u 
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. Die höhere Bürgerjhule zu Sonderburg, Rektor: Dr. Döring, 

Prof. 
Wandsbeck, (verbunden mit dem 

— dafelbft), Direktor: 

» Provinz Hannover. 

Dr. Klapp. 

. Die böbere zu Emden (verbunden mit dem Gym— 
nafium dafelbit), Direktor: Dr. Shwedendied. 
Bürgerihule zu Hameln (verbunden mit dem 
Gymnaſium dajelbit), Direktor: 
a zu Münden, Rektor: 

⸗ Nienburg, ⸗ 
« Mortheim, = 
. Otterndorf, ⸗ 
« Uelzen, ⸗ 

VII. Provinz Weſtfalen. 

Te — u“ 

= Schwelm, 
⸗ -Witten, 

VIII. Provinz Heſſen-Naſſau. 

a böpere Bürgerfchule zu Fulda, Rektor: 
„ -Geiſenheim,⸗ 

= Heräfeld, s 

⸗ -Hofgeismar,⸗ 
-Limburg a. 

d. Lahn, ⸗ 
⸗ «e Marburg, = 
⸗ - Dberlabnitein, = 
⸗ - Schmalfalden, = 

IX. Rheinprovinz. 

— ar Furgenanl: zu Dülfen, Rektor: 
⸗ Düren, ⸗ 
= Eupen, ⸗ 

Dr. Regel. 
Bahrdt. 
- Nitter. 

Bennigerbolz. 
Vollbrecht. 
Dr. Pauli. 

ar Ben Dürgeriäuie zu Lüdenſcheid, Rektor: Mayer. 
Köttgen. 
Dr. Zerlang. 

Dr. Bergmann. 
Uihlein. 
Breunung. 
Homburg. 

Haas. 
Dr. Hempfing. 

: Wirjel. 
-Haſſelbach. 

Dr. Höffling. 
Benrath. 
Dr. Lorſcheid, 

Prof. 
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44. Die höhere Bürgerihule zu M.-Gladbad (verbunden mit dem 
Progymnaſium dafelbft), Direktor: Dr. Schweifert. 

T — — zu Lennep, Rektor: Dr. Fiſcher. 
46. = = Neuwied (verbunden mit dem Gym: 

naſium daſelbſt), Direktor: Dr. Bardt. 
—J - Bürgerfchule zu Rheydt, Rektor: Dr. Wittenhaus. 

48. = s ⸗ -Saarlouis,-Thele. 
49. = ⸗ « Solingen, ⸗Hengſtenberg. 
50. = . ⸗ = Vierfenn = Dr. Thomöé. 
5l. > . : = Mefel (verbunden mit dem Gym— 

nafium daſelbſt), Direktor: Dr. Kleine. 

C. Lehranſtalten, bei welchen das Beſtehen der Ent— 
laſſungsprüfung gefordert wird. 

a. ODeſſentliche. 

aa. Höhere Rürgerſchulen, welche nicht zu denjenigen unter B. c. 
gehören. 

Il. Provinz Oftpreußen. 

H Die höhere ORIgeL NIE zu Gumbinnen, Rektor: Dr. Schwar;. 
2. = Pillau, Rektor: Zander. 

II. Provinz Weftpreußen. 

3. Die ——— — zu Jenkau, Direft.: Dr. Bonſtedt. 
4. = = Marienwerder, Rekt. v.d.Delönig. 
5. = s ⸗ = Niejenburg, .- Müller. 

III. Provinz Brandenburg. 

6. Die höbere Penn zu Kroffen, Rektor: Dr. Berbig. 
J = Ludenwalde, — ⸗Vogel. 
8 = ⸗ ⸗ - Nauen, ⸗ eiebbolb. 
9. ⸗ ⸗ -Strausberg, = Dr. Korſchel. 

IV. Provinz Pommern. 
10. Die höhere Bürgerſchule zu Stolp (verb. 

mit dem Gymnaſium daſelbſt), Direktor: Dr. Reuſcher. 
11. = höhere Bürgerſchule zu Wollin, Rektor: = Meyer. 

V. Provinz Schleſien. 
+12. Die erſte evangeliſche höhere Bürgerſchule 

gi u Bredlau, Rektor: Dr. Sarftädt. 
+13. = zweite evang. höhere Bürgerſch. daſ, = Kauffmann. 
+14. = fatholifhe höhere Bürgerihule dal, = Dr. Höhnen. 

T® 
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‘15. Die höhere Sargerſole zu Guhrau, Rektor: Dr. Rhode. 
16. - s Löwenberg, = Gteinvorth. 

⸗ ⸗Ratibor, -Knape. 

VI. Provinz Sachſen. 

18. * — ——— zu Eilenburg, Rektor: Dr.Wiemann. 
19. - Xangenjalza, - tion. 

VI. Provinz Scleswig-Holftein. 

20. Die höhere Bürgerſchule zu Segeberg, Reft.: Dr. Ziegfhmann. 

u w +7. = 

VOII. Provinz Hannover. 

21. Die höhere Bürgerihule zu Clausthal (verb. 
mit dem Gymnaſium dajelbft), Direktor: Dr. Lattmann. 

⸗ Hoyer a A zu Einbed, Rektor: Hemme. 
+23. = ⸗ Hannover, = Dr.Meyer, Prof. 
24. = = Hildeöheim, 

(verbunden mit dem Gymnafium Jo— 
ſephinum dajelbit), Direktor: Kirchhoff. 

25. ⸗ höhere Bürgerfäule zu Papenburg, Reft.: Dr. Erdmann. 
26. = -Stade (ver- 

bunden mit dem Gymnafium dajelbft), Dir.: Dr. Koppin. 

IX. Provinz Weftfalen. 

27. Die höhere —— zu Altena, Direkt: Mummenthey. 
28. = ⸗ -Bocholt, Rekt.: Waldau, Geiſtl. 
29. = : s : Unna, Rektor: Dr. Hermig. 

X. Provinz Heflen-Raffan. 
30. Die höhere Bürgerſchule zu Biebrich-Mosbach, 

Rektor: Dr. Schäfea. 
31. = ⸗ zu Biedenkopf, Rektor: Dr. Gruno. 

+32. = ⸗ ⸗ - Gafjel, Rekt.: Dr. Buderus, Prof. 
33. = s ⸗ a Rektor: Chun. 
34, = ⸗ ⸗ Ems - Magner. 

+35. = Geleftenfchule zu —— a. /M., Snipeftor: Dr. Beder, 
Pro 

136. = höhere Bürgerjchule zu Wiesbaden, Rektor: Unve Einst, 
Prof. 

XI. Rheinprovinz. 

37. ie nee Bärgerjäule zu Mayen, Rektor: Kruſe. 
38, «= Dberhbaufenn, = Dr. Röjen. 

[2 
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XD. Hohenzollern'ſche Lande. 

39. Die böhere Bürgerihule zu Hedingen, Rektor: Dr. Thele. 

bb. Andere Lehranftaften. 

I. Provinz Schleswig-Holftein. 

1. Die Marineſchule zu Kiel. 

Il. Provinz Heffen:Raffau. 

2. Die Städtiihe Handelsjhule zu Frankfurt a. Main. 
3. = Städtiihe Gewerbeſchule dajelbft. 

b. Privat-Schranftalten x). 

I. Provinz Weitprenßen. 

1. Die Handeld-Afademie zu Danzig, Direktor: Völkel. 

I. Provinz Brandenburg. 

2. Die Handelsſchule zu Berlin, Direktor: Katte. 
3. das Biltoria-Fnftitut ded Dr. Siebert (früher Dr. Schmidt) zu 

Falkenberg i. M., Direktor: Dr. Siebert. 

III Provinz Pofen. 
4. Dad Pädagogium ded Dr. Beheim- Schwarzbad zu Dftrowo 

bei Silehne, Direktor: Dr. Behbeim-Shwarzbad. 

IV. Provinz Schlefien. 
5. Die Handelöjchule ded Dr. Steinhaus zu 

Bredlau, Direftor: Dr. Steinhaus, 
6. dad Pädagogium zu Niesky, Direktor: Müller. 

V. Provinz Heſſen-Naſſau. 

7. Das Schenk'ſche Lehr» und Erziehungd-Inftitut zu Friedrichs— 
dorf bei Homburg. 

VI. Rheinprovin;z. 
8. Die Erziehungd-Anftalt des Dr. Kortegarn zu Bonn, Direktor: 

Dr. Kortegarn. 

x) Die unter diefer Kategorie aufgefithrten Anftalten bitrfen, mit Aus» 
nahme des Bädagogiums zu Niesty (Nr. 6.), Befähigungszeugniffe nur auf Grund 
einer im Beiſein eines Regierungs-Kommiffars abgehaltenen, wohlbeftandenen 
—— ausſtellen, fir welche das Reglement von der Aufſichtsbehörde 

genehmigt ift. 
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D. Lebranftalten, für welche befondere Bedingungen 
feftgeftellt worden ſind. 

I. Provinz Oftpreußen. 
Direktoren: 

1. Die Gewerbejhule zu Königsberg i. Oſtp.“) Dr. Albredt. 

II. Provinz Weftpreußen. 
2. Die Gewerbejhule zu Danzig.) 

III. Provinz Brandenburg. 
3. ae BER SION au Frankfurt a. d. O.,) Dr. Sauer. 
4. Potödam.?) Lan 7 off. 

IV. Provinz Schlefien. 

5. Die ua zu Breslanı,?) Dr. $iedler. 
6. = s Drieg,") Nöggeratb. 
Ga s « Gleiwip,?) Mernide. 
8. = ⸗ - Görlig,?) Dr. Botbe. 
9. = s « Liegnip.?) = Siebed. 

V. Provinz Sachſen. 
10. Die Gewerbeſchule zu Halberftadt.’) Grampe. 

VI Provinz Hannover. 

11. Die Gewerbejhule zu Hildesheim.?) Dr. Bardeleben. 

VO. Provinz Weftfalen. 

12. Die Gewerbejchule zu Bodhum.?) Dr. Keßler. 

VIII. Provinz Heffen:Raflau. 

13. Die Gewerbeſchule zu Eaffel.°) Dr. Wiecke. 

IX. Rheinprovinz. 

14. Die höhere Gewerbejchule zu Barmen,°) Dr. Zehme. 
15. = Gewerbeſchule zu Goblenz,°) -Moſt. 
16. = s : Göln,?) .e Zielen. 

0) Die unter Nr. 1- 13 und 15—19 aufgeführten Anftalten dürfen Befä- 
bigungszengniffe denjenigen ihrer Schiller ausftellen, welche nach Abfoloirung 
ber erſten tbeoretiichen Klaſſe die Reife für die Fachtlaſſe erworben haben. 

0) Dieje Anftalt darf denjenigen ihrer Schiller enge ugniffe aus⸗ 
fielen, welche nad Abſolvirung ber beiden höheren Klafjen die Reife für bie 
Selekta dargetban haben. 



17. DR mn zu Eiberfelb, 0) Direktor: Dr. u. 
18. 
19. 

«  Krefeld,®) ⸗ Beyſſell. 
-Saarbrücken,“) Dirigent: Krüger. 

II. Verzeichniß 

derjenigen höheren Lehranſtalten, welchen die Ausſtel— 
lung gültiger Zeugniſſe für den einjährig-freiwilligen 

Militärdienit proviforifh geſtattet iſt. 

Die Privat-Erziehungs-Anſtalt von Dr. Künkler und Dr. 
Burkart zu Biebrich, 

⸗ —— zu Bitburg, —— Dr. Mecker. 
« Brieg, Schulz. 

⸗ -Cleve, Direft.: Dr. Fürſtenberg. 
Handelsſchule des Dr. Wahl u Erfurt, Direktor: Dr. Wahl. 

-Landwirthſchafts-Schule zu Flensburg, Direktor: Liedke. 
. dad Ruoff-Haſſel'ſche Erziehungs-Inftitut zu Frankfurt a. Main. 

«= Hofmann’ihe Erziehungs - Inftitut zu St. Goarshaufen, 
Borfteher: Dr. Hildenbrand. 

. die SARDDENIGDIBEUNUE zu Herford, Direftor: Burgtorf. 
= Hildesheim, = Michelſen. 

Erziehungs. Anftalt de8 Dr. Deter Br Lichterfelde bei 
Berlin, Vorfteber: Dr. Deter. 

⸗ —————— zu Ageig Direktor: Dr. Birnbaum. 
= - - Lüdinghaufen, Direktor: Themann. 
⸗ ⸗ ⸗ -Marienburg i. Weſtpr., Direktor: 

Dr. Kuhnke. 
-Nölle'ſche (H. Sheumer'ſche) Handelsſchule zu Osnabrück, 

Vorſteher: H. Sleumer. 
. das Knickenberg'ſche Erziehungs-Inſtitut zu Telgte, Rektor: 

J. Knidenberg sen. 

M. Die Königlihen Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare. 

I. Provinz Oftpreußen. 
(6 evangel. Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer-Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Königsberg. 

1. Braundberg, fathol. Seminar, Direktor: Hoffmann. 
2. Preuß. Eylau, evang. Seminar, 5 Platen. 
3. Briedrihähoff, dögl. Dittmann. 
4. Dfterode, dsgl. ⸗ Baumann. 
5. Waldau, dögl. Päch. 
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b. Regierungsbezirk Gumbinnen. 

. Angerburg, Pak Seminar, Direftor: Schröter. 

. Karalene, gl. ⸗ Triebel. 

II. Provinz Weſtpreußen. 
(3 evangel., 3 kathol. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Danzig. 

. Berent, kathol. Seminar, Direktor: Damroth. 

. Marienburg, evang. Seminar, . Borowski. 

b. Regierungsbezirk Marienwerder. 

10. Prß. Friedland, evang. Seminar, Direktor: Seeliger. 
11. Graudenz, kathol. Seminar, ⸗ Jordan. 
12. Löbau, evang. Seminar, ⸗ Göbel. 
13. Tuchel, kathol. Seminar, ⸗ Wentzke. 

III. Provinz Brandenburg. 
(9 evangel. Lehrer⸗Seminare, 1 ewangel. Lehrerinnen-Seminar.) 

a. Stadt Berlin. 

14. Berlin, evang. Seminar für Stadt- 
ihulen, Direktor: Schulte. 

15. Berlin, evang. Lehrerinnen Se: 
minar, : Gupprian. 

b. Regierungsbezirk Potsdam. 

16. Köpenid, evang. Seminar, Direftor: Schaller. 
17. Kyriß, dögl. Kietz. 
18. Neu-Ruppin, dögl. - Frieſe. 
19. Oranienburg, dögl. s Holtid 

c. Regierungsbezirk Franffurt. 

20. Alt-Döbern, evang. Semin, Direktor: Berdrom. 
21. Drojjen, dögl. ⸗ Gabriel. 
22. Königsberg N. M. dögl. ⸗ Beſig. 
23. Neuzelle, dogi. 

24. 

26. 

und Waiſenhaus, Heiber. 

IV. Provinz Pommern. 
(7 evangel. Lehrer ⸗Seminare, 1 evangel. Hülfs⸗Lehrer⸗Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Stettin. 
Kammin, evang. Seminar, Direktor: Hauffe. 

Pölitz, dögl. ⸗ aaß. 
Pyrip, dögl. 5 Schwarzkopf. 
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30. 
31. 
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b. Regierungöbezirf Kößlin. 

Bütow, evang. Seminar, Direktor: Poſtler. 
Dramburg, Ddögl. ⸗ Kern. 
Köslin, dögl. ⸗ Kahle. 

c. Regierungsbezirk Stralfund. 

Sranzburg, evang. Seminar,  Direftor: Dünger. 
Gingft, evang. Hülfsfeminar, Dirigent: Schent, 

Superintendent. 

V. Provinz Pofen. 
(2 evang., 2 fathol. Lehrer-Seminare, 1 paritätiihes Seminar, 1 Lehrerinnen- 

Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Pofen. 

32. Koſchmin, evang. Seminar, Direktor: Shönwälder. 
33. Paradies, kathol. Seminar, . Dr.tbeol.Warminsfi. 
34. Pojen, Lehrerinnen-Seminar, = Baldamus. 
35. Rawitſch, parität. Seminar, ⸗ Laskowski. 

b. Regierungsbezirk Bromberg. 
36. Bromberg, evang. Seminar, Direktor: Vater. 
37. Exin, kathol. Seminar, Szafraänski. 

Provinz Schleſien. 
(7 evangel., 10 kathol. Lehrer-Seminare.) 

a. NRegierungdbezirk Breslau. 

38. Breslau, kathol. Seminar, Direktor: Marks, 
39. Habelſchwerdt, d8gl. 5 Dr. Volkmer. 
40. Münfterberg, evang. Seminar, s Paul. 
41. Delß, dsgl. ⸗ Henning. 
42. Steinau a.d. D., dögl. und 

Waifenhaus, ⸗ Wendel. 

b. Regierungsbezirk Liegnitz. 

.Bunzlau, — Seminar, Waiſen⸗ 
und Schul⸗ Anftalt, Direktor: Yang. 

44. Liebenthal, rn Seminar, . Klofe. 
45. Reihenbah DO. 2 ., evang. Seminar, - Seidel, 
46. Sagan, dögl. := Gpohrmann. 

c. Regierungdbezirf Oppeln. 

47. Ober-Glogau, fathol. Seminar, Direktor: sen 
48. Kreuzburg, evang. Seminar, Skrodzki. 
49. Oppeln, kathol. Seminar, «e Dr. Ziron. 



50. Peiskretſcham, kathol. Seminar, Direktor: Kofott. 
51. Pilchowitz, dögl. ⸗ Braun. 
52. Roſenberg, dsgl. Dr. Weiß. 
53. Ziegenhals, dögl. ⸗ Dr. Kretſchmer. 
54. Zülz, dögl. ⸗ Dobroſchke. 

VII. Provinz Sachſen. 
(8 evang. Lehrer-Seminare, 1 kathol. Lehrer⸗, 1 evangel. Lehrerinnen⸗Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

55. Barby, evang. Seminar, Direftor: Schwar;. 
56. Halberftadt, dögl. ⸗ Dr. Kehr. 
57. Oſterburg, dogl. Eckolt. 

b. Regierungsbezirk Merſeburg. 

58. Delitzſch, evang. Seminar, Direktor: Trinius. 
59.) Droyßig, evang. Lehrerinnen-Se⸗ 

minar, Gouvernanten-Inſtitut und 
Penſionat, Kritzinger. 

60. Eisleben, evang. Seminar, Sperber. 
61. Elſterwerda, dögl. = Dr. Hirt. 
62. Weißenfels, dgl. ⸗ Bethe. 

c. Regierungsbezirk Erfurt. 

63. Erfurt, evang. Seminar, Direktor: Dr. Sütting. 
64. Heiligenstadt, Fathol. Seminar, Schultz. 

VIII. Provinz Schleswig-Holſtein. 
(a evangel. Lehrer⸗Seminare, 1 evang. Lehrerinnen-Seminar?).) 

65. Auguſtenburg, evangel. Lehrer— 
innen-Seminar, Direktor: Richter. 

66. Eckernförde, evang. Seminar, 
(Schleswig) Flügge. 

67. Tondern, dsgl. (Schleswig) Caſtens. 
68. Segeberg, dsgl. (Holſtein) ⸗ Lange. 
69. Ueterſen, dsgl. (Holſtein) Keetmann. 

1) Die Auſtalten zu Droyßig ſtehen unmittelbar unter dem Königl. 
Minifterium der geiſtlichen ꝛe. Angelegenheiten. 

2) Außerdem beftebt zu Rageburg im Kreife Herzogtbum Yauenburg ein 
ftändisches Lehrer Seminar, als deſſen Dirigent der Superintendent Dr. Brömel 
fungirt. 
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IX. Provinz Hannover. 
(9 evangel. Lehrer-Seminare, 1 fathol. Lehrer: Seminar.) 

a. Zanddrofteibezirf Hannover. 

. Hannover, evang. Seminar, Direktor: Mahraun. 

. Wunftorf, dsgl. Knoke. 

b. Landdroſteibezirk Hildesheim. 

. Alfeld, evang. Seminar, Direktor: Dr. Shumann. 

. Hildesheim, fathol. Seminar, . Medefin. 

c. Zanddrofteibezirf Lüneburg. 

. Lüneburg, evang. Seminar, Direktor: Köchy. 

d. Zanddrofteibezirf Denabrüd. 

. Dönabrüd, evang. Seminar, Direktor: Dr. Süngling. 

e. Landdrofteibezirt Stade. 

. Bederfeja, evang. Seminar, Direktor: Reinecke. 

. Stade, dögl. ⸗ Diercke. 

. Verden, dögl. ⸗ Knauth. 

f. Landdroſteibezirk Aurich. 

.Aurich, evang. Seminar, Direktor: van Senden. 

X. Provinz Weſtfalen. 
(3 evangel., 3 kathol. Lehrer⸗, 2 kathol. Fehrerinnen-Seninare.) 

a. Regierungdbezirt Münfter. 

. Langenhorft, fathol. Seminar, Direktor: Lechtappe. 

. Münfter, fathol. Zebrerinnen-Seminar, = Dr. Kraß. 
b. Regierungdbezirf Minden. 

. Büren, fathol. Seminar, Direktor: Dr. Langen. 
. Baderborn, kathol. Zehrerinnen- 

Seminar, . Dr. Sommer. 
. Peteröhagen, evang. Semin., ⸗ Paaſche. 

c. Regierungsbezirk Arnsberg. 

. Hildhenbad, evang. Seminar, Direktor: Dr. Boodftein. 

. Rüthen, kathol. Seminar, mit der Zeitung beauftragt: 
Stuhldreier, erfter Seminarlebrer. 

. Soeft, evang. Seminar, Direktor: Fir. 

XI Provinz Heſſen-Naſſau. 

(2 evangel., 3 paritätifche Lehrer- Seminare, I fothol. Lehrer-Seminar.) 

a. Regierungdbezirf Kajfjel. 

Fulda, fathol. Seminar, Direktor: Dr. Heskamp. 
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89. Homberg, evang. Seminar, Direktor: Dömich. 
90. Schlüchtern, dogl. Wieacker. 

b. Regierungsbezirk Wiesbaden. 

91. Dillenburg, Direktor: Richter. 
92. Montabaur, ⸗ Schieffer. 
93. Uſingen, ⸗ Hardt. 

XII. Rheinprovinz und Hohenzollern. 

(5 evangel., 10 kathol. Lehrer⸗Seminare, 2 fathol. Lehrerinnen⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Koblenz. 

94. Boppard, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Dapper. 
95. Münftermaifeld, dögl, mit der Leitung beauftragt: 

Modeman n, erfter Seminarlehrer. 
96. Neuwied, evang. Seminar, Direkter: Bode. 

b. Regierungsdbezirf Düfjeldorf. 

97. Elten, kathol. Seminar, Direktor: Belten. 
98. Kempen, dögl. 5 Künen. 
99. Mettmann, evang. Seminar, :e Hildebrandt. 

100. Mörs, dag s — 
101. Sdentirchen, —* Semin., Dr. Ganſen. 
102. Rheydt, evang. Seminar, ⸗ Schulze. 
103. Xanten, kathol. Lehrerinnen: 

Seminar, . Humperdind. 

c. Regierungdbezirf Köln. 

104. Brühl, kathol. Seminar, Direktor: Allefer. 
105. Siegburg Ddögl. = Dr. Küppers. 

d. Regierungdbezirf Zrier. 

106. Ottweiler, evang. Seminar, Direktor: Worft. 
107. Saarburg, kathol. Xehrerinnen- 

Seminar, :- Münd. 
108. Wittlich, Fathol. Seminar, . Dr. Berbed. 

e. Regierungdbezirf Aachen. 

109. MENT: fathol. Semin., —— Bürgel. 
110. Linnich, dögl Dr. Beck. 
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N. Oeffentliche höhere Mädchenſchulen. 

I. Provinz Oftpreußen. 

a. Negierungsdbezirf Königöberg. 
1. Allenftein, Vorſteher: Lehrer Preuß. 
2. Bartenftein, = Rektor Pensky. 
3. Pr. Holland, . Kantor Balentin, 
4. Königsberg, ⸗ Direktor: Sauter. 
5. Memel, Lehrer Schiemann. 
6. Oſterode, ⸗ Rektor Neumann. 
7. Pillau -Schwenzfeier. 
8. Raſtenburg, : Küßner. 
9. Wehlau, s :» Knorr. 

b. Regierungdbezirf Gumbinnen. 

1. Gumbinnen, Borfteher: Rektor Leipold. 
2. Initerburg, ⸗ Direktor Goerth. 
3. Tilſit, ⸗ - Dr. Wilms. 

I. Provinz Weftpreußen. 

a. Regierungsbezirk Danzig. 

1. Danzig, Borfteher: Dr. Neumann. 
2. Elbing, . Witt. 
3. Marienburg, = Dr. Hagen. 

b. Regierungdbezirt Marienwerder. 

1. Graudenz, Borfteher: Rektor Borrmann. 
2. Konip, Borfteherftelle zur Zeit erledigt. 
3. Marienwerder, Vorſteher: Rektor Diehl. 
4. Thorn, E Rektor Dr. Prowe. 

III. Provinz Brandenburg. 

a. Stadt Berlin. 

1. Berlin, Königlihe Eliſabethſchule, Direktor: Dr. Schöne 5 
marf. 

2. Berlin, Königl. Augufta-Schule, Seminar:Direftor Supprian. 
3. Berlin, Städtiiche Luifen-Schule, Direktor: Dr. Mätzner. 
4. Berlin, Städt. Viftoria- Schule, Direktor: Dr. Haarbrüder, 

Prof. 
5. Berlin, Städtiihe Sophien-Schule, Direktor: Dr. Benefe. 

b. Regierungsbezirf Potsdam. 

1. Angermünde, Vorſteher: inter. Rektor: Riemer. 
2. Brandenburg a./H. - Rektor: Beder. 
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. Charlottenburg, Borfteher: Nektor von Mittelftäbdt. 

. Eberöwalbde, - :e Dr. Gröbe. 

. Havelberg, ⸗ = Braun. 

. Zudenwalde, ⸗ Booz. 

.Perleberg, = Hartung. 

. Potsdam, s : Goltmann. 
. Prenzlau, - He”enkel. 
.Neu Ruppin, Dr. Kerſten. 
. Schwedt, . = Bartholdy. 
. Spandau, : «e Baldamus. 
.Wittſtock, = Meyer. 
. Wriezen a./D., ⸗ = Prediger Bennemip. 

c. Regierungdbezirf Frankfurt. 

1. Frankfurt a./D,., San Rektor Wegener. 
2. Guben, Vogel. 
3. Königsberg N./M., P Lehrer Seefeld. 
4. Küſtrin, : Rektor Dr. Schultze. 
5. Landsberg a./W. ⸗ Jungk. 
6. Soldin, prov. Rektor Ziegel. 

Außerdem beſtehen in dem Regierungsbezirke noch folgende über 
das Ziel der Volksſchule binausgebende öffentlihe Mädchenſchulen: 
1. Kroffen, gehobene Mädchenſchule, Rektor: Brügmanın. 
2. Schwiebus, d8gl. 5 Greulid, 
3. Sorau, Mädchen-Mittelichule, . MWangrin. 
4. Zielenzig, dagl. Vorſteher: Lehrer König. 

IV. Provinz Pommern. 

a. Regierungbezirf Stettin. 

1. Auflam, Vorſteher: del: Hülfen. 
2. Demmin, 5 Dr. Bodin. 
8. Greifenhagen, ⸗ -Block. 
4. Pyritz, ⸗ -Wehzel. 
5. Stargard, = Dr. Hagen. 
6. Stettin, Direktor = Haupt. 
7. Stettin, ⸗ Rektor Lätſch. 
8. Stettin, ⸗ -Biſchoff. 
9. Swinemünde, e Dr. Faber. 

10. Treptow a./Rega, . : NRaue. 
11. ®ollin, ⸗ D.r. Meyer. 

b. Regierungsbezirk Köslin. 

1. Kolberg, — Rektor Dr. Eggert. 
2. Stolp, : SKajelip. 
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c. Regierungsbezirk Straljund. 

1. Greifswald, Vorſteher: Rektor Dr. Gruber. 
2. Straljund, s = Wagner. 

Außerdem beſteht zu 
1. Wolgaſt unter Leitun 9 Rektors Menzel 

eine über das Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentlihe Mäd— 
chenſchule. 

V. Provinz Poſen. 

a. Regierungsbezirk Poſen. 

1. Kempen, Vorſteher: Rektor Hädrich. 
2. Krotoſchin, Balcke. 
3. Pleſchen, Borfteherin: Fräulein Marie Wende. 
4. Poſen, Luiſenſchule, Seminar-Direktor Baldamus. 
5. Rawitſch, Vorſteher: Rektor Krüger. 

b. Regierungsbezirk Bromberg. 

1. Bromberg, Direktor Schmidt. 

Außerdem beſtehen im Regierungsbezirke noch folgende über das 
Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentliche Mädchenſchulen: 

1. Bromberg, Mädchen-Mittelſchule, Vorſteher: Rektor Wilske. 
2. Nakel, ſtädtiſche Töchterſchule, -Trippenſee. 
3. Scqhneidemůühi dögl. : Ullrid. 

VI Provinz Schlefien. 

a. Negierungsbezirt Breslau. 

l. Breslau, höhere Mädchenſchule am Ritterplag, Direktor: Dr. Luchs. 
2. Breslau, höhere Mädchenſchule auf der Taichenftraße, 

Direktor: Dr. Gleim. 
3. Schweidnig, höhere Mädchenſchule. Vorfteber: Rektor Engmann. 

Außerdem beſteht zu 
1. Brieg unter Zeitung des Rektors Kurts 
eine gehobene Mädchenſchule. 

b. Regierungsbezirk Liegnitz. 

1. Görlitz, Vorſteher: Rektor Dr. Linn. 
2. Hirſchberg, = :e Waldner. 
3. Liegnig, ⸗ -Ragoczy. 

c. Regierungsbezirk Oppeln. 

1. Kattowitz, Vorſteher: Rektor Schaumann. 
2. Oppeln, ⸗ Schumann. 
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VI. Provinz Sachſen. 

a. Negierungsbezirf Magdeburg. 

1. Aſchersleben, Vorſteher: Rektor N ehry. 
2. Burg, Vorſteher: Rektor und Hülfsprediger Haſſe. 
3. Halberſtadt, Direktor Kriebitz ſch. 
4. Magdeburg, Vorſteher: Rektor Pomme. 
5. Neuſtadt bei Magdeburg, ⸗ Nauendorf. 
6. Oſchersleben, ⸗ -Käſtner. 
7. Quedlinburg, ⸗ = Müller. 
8. Salzwebel, ⸗ Sſchulle. 
9. Seehauſen i./A., -Schnabel. 

10. Stendal, Vorſteher: Hauptlehrer Hagemann. 

b. Regierungsbezirk Merſeburg. 

1. Delitzſch, Vorſteher: Rektor Paaſch. 
2. Dronkig, (Penfionat) Seminar-Direftor Kripinger. 
3. Eilenburg, Borieher: Rektor Stuper. 
4. Eisleben, :e Gomme:r. 
5. Halle a. /S. ., böbere Mädchenſchule in den Frandeihen Stif- 

tungen, Vorſteher: Snipeftor Died. 
6. Merieburg, —— : Rektor Block. 
7. Raumburg, = Dr.Rentner. 
8. Torgau, -Roͤttig. 
9. Weißenfels, Vorſteher fehlt zur Zeit. 

10. Zeitz, Vorſteher: Rektor Dr. Hellwig. 

c. Regierungsbezirk Erfurt. 

1. Erfurt, Vorſteher: Neubauer. 
2. Zangenjalza, ⸗ Diakonus Schäfer. 
3. Muͤhlhauſen, ⸗ Zahn. 
4. Nordhauſen, ⸗ Dr. Kord gien. 

VIII. Provinz Schleswig-Holſtein. 

1. Altona, Direktor Dr. Wickenhagen. 
2. Kiel, Rektorat z. 3. erledigt. 

X. Provinz Hannover. 

a. Landdrofteibezirf Hannover. 
1. Hameln, Direktor Brandes. 
2. Hannover, : Dr. Diedmann. 

Außerdem beftehen in dem Landdrofteibezirfe folgende über das 
Ziel der Volksſchule hinausgehende öffentlihe Mädchenſchulen: 
1. 
2. 

Hannover, ſtädtiſche Mädchenſchule, en Dr. Tietz. 
Hannover, dögl. .« Merten. 
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b. Landdroſteibezirk Hildesheim. 

1. Duderftadt, Vorfteberin: Frau Gordian. 
2. Einbed, Vorſteher: Rektor Ohlhoff. 
3. Göttingen, = Dr. Morgenftern. 
4. Goslar, ⸗ -Moſel. 
5. Hildesheim, ⸗ Direktor Dr. Fiſcher. 
6. Klausthal, s Pfarrer Tölhke. 
7. Münden, ⸗ Dr. Bahrdt. 

c. Landdroſteibezirk Lüneburg. 

1. Celle, Direktor: Kuhlgatz. 
2. Harburg, Vorſteher: En * ? 
3. Lüneburg, Direktor: Karnftädt. 
4. Uelzen, Borfteher: Schwentjer. 

d. Zanddrofteibezirf Stade. 

1. Burtehude, Borfteher: Pfarrer Rafeniud — 
2. Dtterndorf, = SKontreftor Sagebiel. 
3. Stade, ⸗ Direktor Dr. Wyneken. 

e. Landdroſteibezirk Aurich. 

1. Aurich, Vorſteherin: Fräulein Faber. 
2. Emden, Vorſteher: Zwitzers. 
3. Leer, ⸗ Schultz. 
4. Norden, ⸗ Müller. 
5. Wilhelmshafen, Vorſteherin: Fräulein Bre de. 

X. Provinz Weſtfalen. 

a. Regierungsbezirk Münſter. 
(keine.) 

b. Regierungsbezirk Minden. 
1. Bielefeld, ſtädtiſche evangeliſche höhere Töchterſchule, Vorſteher: 

Dr. Greeven. 
2. Minden, - Zödhterjchule, Vorſteher: 

Morid. 
3. Paderborn, evangeliihe höhere —— Vorſteherin: 

Euſabeth Bertelsmann. 
4. Warburg, ſtädtiſche katholiſche höhere Töchterſchule, Vorſteherin: 

Margarethe Schlichter. 

c. Regierungsbezirk Arnsberg. 

1. Dortmund, Vorſteher: Rektor Gräßner. 
2. Hagen, Menzel. 
3. Hamm, Direor Dr. &hmi dt. 
4. Iſerlohn, « Kreyenberg. 
1879, 8 
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5. Lüdenſcheid, Vorfteber: Rektor Mayer, zugleich 
Rektor der höheren Bürgerſchule. 

6. Siegen, Borfteher: Rektor Bars. 
7. Soeſt, e - Qunfer. 
8. Witten, B : Dr. Zöllner. 
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XI. Provinz Heſſen-Naſſau. 

a. Negierungdbezirf Kafjel. 

. Bodenbeim, Krs Hanau, Vorſteher: Rektor Röpper. 

. Hanau, ⸗ Inſpektor Junghenn. 
. Kaffel, ⸗ Dr. Krummacher. 

b. Regierungsbezirk Wiesbaden. 

.Biebrich, Vorſteher: Kirchenrath Diez. 
. Frankfurt a.M., Eliſabethen-Schule, Direktor: Dr. Weiömann. 
. Franffurt a. M., höhere Zöchterichule der ifraelitiichen Gemeinde, 

Direktor: Dr. Bärwald. 
. Frankfurt a. M., Be Töchterſchule der ijraelitiihen Neligions- 

aefellichaft, Direktor: Dr. Hirſch. 
. Frankfurt a. M. Bethmanns-Schule, — Rektor Schäfer. 
Wiesbaden, -Weldert. 

XII. Rheinprovinz. 

a. Regierungsbezirk Koblenz. 

Boppard (Kreis St. Goar) ſtädtiſche Kaya höhere Mädchen— 
ſchule, Vorfteher: Rektor Stövefand 

. Koblenz, höhere Mädchenichule der evangelifchen Pfarrgemeinde, 
Borfteber: Rektor Dr. Häffel. 

. Neuwied, ftädtiiche höhere Mädchenſchule, Direktor Nohl. 

. Weplar, dogl, Vorſteher: Rektor Lürßen. 

b. Regierungsbezirk Düſſeldorf. 

. Barmen, evangeliſche höh. Töchterſchule, Vorſteher: Dr. Kaiſer. 

. Barmen, evangeliſche höh. Töchterſchule in Unter-Barmen, Vor— 
ſteher: Rektor Holthauſen. 

.Crefeld, paritätiſche höh. Töchterſchule, Vorſteher: Dr. Buchner. 

. Dülfen, parit. höh. Töchterſchule, Vorſteherin: Elifab. Stangier. 

. Düffeldorf, Luiſenſchule, paritätiiche böh. Mädchenſchule, Vor— 
fteher: Dr. Uellner. 

. Düffeldorf, Friedrichsſchule, paritätiiche höhere Mädchenichule, 
Vorſteher: Dr. Uellner. 

. Elberfeld, parit. höh. Töchterſchule, Direktor Schornftein. 
i Emmerich, evangeliſche höh. Töchterſchule, Vorſteher: Vielhaber. 
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9. Eſſen, höh. Simultan⸗ — —— Nr. J. Vorſteher: Dr. Kares. 
10. Efjen, = Nr. IL, ⸗ ⸗Kluge. 
11. Geldern, kathol. böb. Toͤchterſchule Vorfieherin Luiſe Walter. 
12. M. Gladbach, höhere Simultan-Töchterichule, Vorfteher: 

Hermann Löhbach. 
13. Kaldenkirchen, paritätiiche höhere a" Vorſteherin: 

Johanna Junkers. 
14. Lennep, paritätiſche höhere Töchterſchule, SIE Rektor 

r. Sicher. 
15. Wejel, parit. höh. Töchterſchule, Vorfteher: Dr. — Fiſcher. 

c. Regierungsbezirk Köln. 

. Köln, ftädtiiche höb. Töchterſchule, Direktor: Dr. Erkelenz. 

. Mülheim a./Rhr., jtadt. höh. Töchterſchule,. Dr. Erdmann. 

. Siegburg, ftädt. böb, Töchterſchule, Vorfteherin: Bertha Arnold. 

d. Regierungöbezirf Trier. 

1. Trier, höhere Töchterſchule der evangel. Gemeinde, Direktor: 
Wuppermann. 

e. Regierungsbezirk Aachen. 

1. Aachen, ſtädtiſche höhere Mädchenſchule zu St. Leonard, Vor— 
ſteherin: Agnes Weynen. 

2. Düren, höh. Mädchenſchule der evangeliſch-reformirten Gemeinde, 
Vorſteher: Donsbach. 

XIII. Hohenzollernſche Lande. 
(Keine.) 

— —— 

SUR SE 

©. Termine für die Prüfungen der Lehrer an Mittelfchulen 
fowie der Rektoren im Jahre 1879. 

1. Rad Provinzen geordnet. 

I. Provinz Oftpreußen, zu Königsberg: 

10. bis 14. Mä 1 i — 
a 3, bi 7. — Prüfung für Lehrer an Mittelſchulen, 

= 5 a Prüfung für Reftoren. 

II. Provinz Weftpreußen, zu Danzig: 

ee re Prüfung für Lehrer an Mittelichulen, 

ar Do Prüfung für Rektoren. 
8* 
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III. Provinz; Brandenburg, zu Berlin: 

vom 13. bis 17. Mai 
event. vom 10. bis 14. Juni 
vom 4. bis 8. November 
event. vom 9. bis 13. Dezbr. 
vom 20. bie = Mai 
event. vom 17. bi8 21. Juni a ‚ 
vom 11. bis 15. November j Prüfung für Reftoren. 
event. vom 16. bis 19. Dezbr. | 

IV. Provinz Pommern, zu Stettin: 
vom 11. bis 14. R i 
ee 3. bie 6. — Prüfung für Lehrer an Mittelſchulen, 

am 10. und 11. Juni 
am 2. und 3. Dezember Prüfung für Rektoren. 

Prüfung für Lehrer an Mittelihulen, 

ul Nun, 

V. Provinz Pofen, zu Pofen: 
12. bis 14. Mai j j 

He = 26. en Prüfung für Lehrer an Mittelfhulen, 
am 15. Mat u. folg. Tagen) u. j 
am 27.Novbr u. Ka on f Prüfung für Rektoren. 

VI. Provinz Schlefien, zu Breslau: 

12. bis 15. R ; , 
. 20. bie 22. Di Prüfung für Lehrer an Mittelſchulen, 

am 16. und 17. Mai . . 
am 24. und 25. Dftober Prüfung für Rektoren. 

VI. Provinz Sadhfen, zu Magdeburg: 

in ai en Prüfung für Lehrer an Mittelihulen, 

vom 19. bis 21. Mai e : 
vom 10. bis 12. —— Prüfung für Rektoren. 

VIII. Provinz Schleswig-Holſtein, zu Kiel: 

ae u u: J — Prüfung für Lehrer an Mittelſchulen, 

am 21. und 22. März 2 i 
am 19. und 20. — Prüfung für Rektoren. 

IX. Provinz Hannover, zu Hannover: 

vom 23. bi8 26. April n n 
vom 29. Dftbr bie she! Prüfung für Lehrer an Mittelihulen, 

jene a re. Prüfung für Rektoren. 
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X. Provinz WVeftfalen, zu Münfter: 
vom 17. bis 21. März 
vom 27. bi8 31. Dftober | Prüfung für Lehrer an Mittelichulen, 

17, i 

= 27. ar \ Prüfung für Reftoren. 

XI. Provinz Hejjen-Nafjau, zu Kaffel: 

vom 13. bis 18. Juni 
vom 5. bi6 10. Dezember Prüfung für Lehrer an Mittelfchulen, 

' Prüfung für Reftoren. 
am 19. und 20. uni 
am 11. und 12. Dezember 

XI. 

vom 17. bis 21. Mai 
vom 21. bis 24. Mai 
vom 8. bis 12. November 
vom 12. bi 15. November 
vom 26. bis 30. Mai 
vom 17. bi 21. November 

Rheinprovinz, zu Koblenz: 

Prüfung für Lehrer an Mittelfchulen, 

| Prüfung für Nektoren. 

2. Chronologiſche Ueberſicht. 

Monat. Tage der Prüfung für 
Lehrer an Mittelſchulen. Reltoren. 

März 10.—14. — 
— 15. [ 

17.—20. — 
17.—21. 17. 

— 21. und 22. 

April — 22. 
23.-26. 

Mai 12.—14. — 
12.—14. — 
12.—15. — 
13.—17. — 

— 14. 
14.-17. — 

— 15. u. folg. 
— 16. u. 17. 

17.—21. — 
— 19.-21. 
— 20.—24. 

21.—24. 

\ 
j 

Drt. 

Königöberg i. Oſtprß. 

Kiel. 
Münſter. 
Kiel. 

Hannover. 

Danzig. 
Poſen. 
Breslau. 
Berlin. 
Danzig. 
Magdeburg. 
Poſen. 
Breslau. 
Koblenz. 
Magdeburg. 
Berlin. 

26.30. Koblenz. 
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Monat. Tage der Prüfung für Drt. 
Lehrer an Mittelfhulen. Reltoren. 

uni 10.— 14. — Berlin. 

11L.—A. 10. * II. Stettin. 

13.—18. — Kaſſel. 
— 17.—21. Berlin. 
— 19. u. 20. Kaſſel. 

September 15.—18. — — 
— 19. u. 20.] Kl 

Ottober 3. 27. 3.—2RKbvnigkberg i. Oſtprß. 
20.—23. = 

= 24. u. 25, | Breblau. 
27.—31. 27. Münfter. 

— 28. 
29. Oktbr — J1. Noobb — DIE 

November 3.— 5. — Danzig. 
4.— 8. — Berlin. 

— 5. Danzig. 
5.- 8. — Magdeburg. 
8.—12. — Koblenz. 
— co. — 
— .—15. erlin. 

12.— 15. — 17.—2. | Koblenz. 

24.—26. — ze 
— 27. u. folg. Polen. 

Dezember — 2. u. 3. Stettin. 

5.—10. — Kaſſel. 
9.—13. — Berlin. 
— 11. u. 12. Kaſſel. 
— 16.—19. Berlin. 
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P. Termine für ‚die Prüfungen der Lehrerinnen und der 

Schulvorſteherinnen im Jahre 1879. 

1. Chronologiſche Ueberſicht. 

Monat. Tage der Prüfung Drt. 
für Art der Lehrerinnen-Prüfung. 

Lehrer: Schulvor: 
innen. fteherinnen. 

Februar 18.—21. — Kiel. 
— 

— 22. 
24. Febr. — ——— i. Oſtprß. 
— 1.März (Kommiſſ. Prfg.) 

März 1.— 4. — Düſſeldorf. 
(Kommiſſ. Prfa.) 

— 3. Königsberg i. Oſtprß. 
5.—8 — Halberſtadt. 

Kommiſſ. Prfg.) 
5.— 8. — Düſſeldorf. 

(Kommiſſ. Prfg.) 
6. Halberſtadt. 

— 8. Düſſeldorf. 
12.—17. — Koblenz. 

(Abgangdprüfung an der evangelifchen 
Lehrerinnen » Bildungsanftalt.) 

17.—18. — Gnadau. 
(Abgangsprüfung an der Lehrerinnen-Bil⸗ 

dungsanſtalt der evangeliſchen Brüder— 
gemeinde). 

18. -20. — Koblenz. 
(Kommiſſ. Prfg.) 

19.—21. — Bromberg. 

zig. 
29. et: Prfg.) 

24.—29. — Berlin. 
(Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer: 

innen-Geminar). 
24.—27. — Poſen. 

(Abgangeprüfung am Königlichen Lehrer⸗ 
innen=Seminar). 
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Monat. Tage der Prüfung Ort. 
für Art der Lehrerinnen-Prüfung. 

Lehrer⸗ Schulvor⸗ 
innen. ſteherinnen. 

März 24.—27. — Hannover. 
(Abgangsprüfung an der ſtädtiſchen Lehrer- 

innen= Pildungsanftal t). 
24. Hannover, 

25.—27. — Frankfurt a. d. O. 
— Prfg.) 

— 28. Poſen. 
— 29. Danzig. 

29.u.31. — Berlin, 
(Abgangsprüfung an der Luifen-Stiftung). 

29. März — Saarburg. 
— 3. April (Abgangeprüfung am Königlichen Lehrer- 

innen-Seminar). 
31. März — Münfter. 
—4, April (Kommiff. Prfg.) 

— 31. Münſter. 
Ende — Paderborn. 
März (Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer: 

innen-Seminar). 

April 1l.— 3. —  Bromberg.. 
—— Prfg.) 
Pots 
— Prfg.) 

— 4. Bromberg. 
4. — 8. — Saarbur 

(Kommil!, Prfg.) 
— 9. Saarburg. 
— 16. Breslau. 
— 16. Liegnitz. 

2.—4. — 

17.—19. — Breslau. 

eh Prfg.) 
17.—19. — —— 

ommiſſ. Pr ig 6 —5— iſſ. Prfg.) 

Abgangsprüfung an der ſtädtiſchen Lehrer—⸗ 
—— een): 

19. — Hilchenbach 
(Kommiſſ. Prfg.) 

— 19. re 
19.—23. — oͤln. 

(Kommiſſ. Prfg.) 



121 
Monat. Tage der Prüfung Drt. 

für Art der Lehrerinnen Prüfung. 
Lehrer: Schulvor: 
innen, fteherinnen. 

April 20.—24. — Breslau. 
(Kommiſſ. Prfz.) 
Berlin 21.—28. — h 
(Kommiſſ. Prfg.) 

— 23. Kaſſel. 
24. -28. — Köln. ſ 

(Kommiſſ. Prfg.) 
29. April — Stettin. 
—3.Mai (Kommiſſ. Prfg.) 

— 29. Stettin. 
— 29. Köln. 
— 30. Berlin. 

Mai 2. — 6. — Xıilfit. 
Kommiſſ. Prfg.) 

2.5.1.6. — raudenz. 
(Abgangöprüfung an einer Privat⸗Lehrer⸗ 

innen-Bildungsanftalt). 
— 6. Tilſit. 

T. -9. — Montabaur. 
(Kommiſſ. Prfg.) 

I.—13. — Wiesbaden. 
Abgangsprüfung an der ſtädtiſchen Lehrer—⸗ 

innen-Bildungsanſtalt). 
— 10. Montabaur. 

13.—17. — Kösblin. 
(Kommiſſ. Prfg.) 
Köslin. 

— 14. Wiesbaden. 

Juni 7.—1l. — Eisleben. 
(Kommiſſ. Prfg.) 

9. Eisleben. 
Juli in der — Droyhig. 

erſten (Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer: 
Hälfte. innen = Seminar und Gouvernantens 

Inftitut). 
Auguſt 2.— _  Düffeldorf. 

7,—12. (Abgangsprüfung an der mit der Zuifen- 
ar verbundenen Lehrerinnen » Bil: 
dungsanftalt). 



Monat. Tage der Prüfung 
für 

Lehrer⸗ Schulvor⸗ 
innen. ſteherinnen. 

Auguſt 

Septbr. 

12.—16. 

Ende. 

2.— 5. 

8.-11. 

12.—16. 

15.—18. 

17.—20. 

13. 
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rt. 
Art der Lehrerinnen Prüfung. 

Elberfeld. 
(Abgangsprüfung an der ſtädtiſchen Xehrer- 

innen-Bildungsanftalt). 
Düffeldorf. 
Münfter. 
(Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer: 

innen-Geminar). 

en 
ommiſſ. Prfg. 5 ſſ. Prfg.) 

Hannover. 
Kommiſſ. Prfg.) 
Hannover. 
Frankfurt a. Main. 
(Abgangsprüfung an der ſtädtiſchen Lehrer— 

innen-⸗Bildungsanſtalt). 
Poſen. 
(Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer- 

innen⸗Seminar). 
pe H 

ommiſſ. Prfg.) 
Frankfurt a. Main. 
Erfurt. 
Martenwerbder. 
(Kommifl. Prfg.) 
Poſen. 
Berlin. 
(Abgangsprüfung am Königlichen Lehrer— 

innen-Seminar). | 
Frankfurt a. d. Ober. 
(Kommiſſ. Prfg.) 
Königsberg i. Oſtprß. 
(Kommiſſ. Prfg.) 
Marienwerder. 
Danzig. 
(Abgangsprüfung an einer Privat-Lehrer⸗ 

innen-Bildungsanftalt). 
Bromberg. 
(Abgangsprüfung an einer Privat⸗Lehrer⸗ 

innen⸗Bildungsanſtalt). 
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Monat. Tage der Prüfung Drt. 
für Art der Lehrerinnen Prüfung. 

Lehrer: Schulvor⸗ 
innen, fteherinnen. 

Septbr. 27.—30. — AMachen. 
(Kommiſſ. Prfg.) 

Oktober — J ei Oſtprß. 
. — AMAachen. 

Kommiſſ. Prfg.) 
Breslau. 
Liegnitz. 
Aachen. 
Breslau. 
Kommiſſ. Prfg.) 

7.— 9. — Liegnit. 
(Komm Prfg.) 

10.—13. — Breslau. 
(Kommiſſ. Prfg.) 

11: — Hiilchenbach. 
Kommiſſ. Prfg.) u 

— 11. Hilchenbach. 

13. -220. — Berlin. 
(Kommiſſ. Prfg.) 

2A. — er 
(Kommiſſ. Prfg.) 
Müniter. B 

21.T25. — Stettin. 
(Kommiſſ. Prfg-) 
Stettin. 

— 22. Berlin. 
28.Oktbr. — Stralſund. 
—1Nov. (Kommiſſ. Prfg.) 

— 28. Stralſund. 
28.—30. — Bromber 

Kommift, Prfg.) 
— 31. Bromberg. 

2. Alphabetiſche Ueberſicht. 

(Wegen ber Art der Lehrerinnen» Prüfungen wird auf bie chronologiſche Ueber⸗ 

fit vorfteh. unter Nr. l verwiejen.) 

an» 

Tage der Prüfung für 
ort, —— AA 

Aachen 27.—30. September 
1.— 4. Oktober 6. Oktober 



Drt. 

Berlin 

Breslau 

Bromberg 

Danzig 

Droyßig 

Düſſeldorf 

Eisleben 

Elberfeld 

Erfurt 

Frankfurt a. O. 

Frankfurt a. M. 

Gnadau 

Graudenz 

Halberſtadt 

Hannover 

Hilchenbach 

Kaſſel 

— 
Tage der Prüfung für 

Lehrerinnen, 

24.—29. März 
29. u. 31. März 
21.—28. April 
22.—27. September 
13.— 20. Dftober 

. April 

Oktober 
10.—13. = 

. März 
\ . April 

26. September 
28.—30. Dftober 

24. 27.—29. März 
26. 29. 30. Septbr und 

1. Dftober 

Schuivorfteherinden. 

30. April 

22. DEtober 

16. April 

6. Dftober 

4. April 

31. Oftober 

29. März 

in der erſten Hälfte des 
Monats Zuli 

1.— 4. März 
5.—8 = 
2.— 6. Auguft 
7.-12. 

7.- 11. 

12.—16. 

17.—20. 

25.—27. 
24.— 26, 

Zunt 

Auguft 

September 

März 
September 

12.—16. September 

17.—18. März 

2. 5. u. 6. Mai 

5.— 8. März 

24.—27. März 
8.—11. September 

19. April 
11. Oktober 

18.—22. April 

8. März 

. Auguft 

9. Juni 

18. September 

17. September 

6. März 

24. März 
8. September 

19. April 
11. Oktober 

23. April 



Drt. 

Kiel 

Koblenz 

Köln 

Königöberg 
1. Dit 

Köslin 

Liegnitz 

Marienwerder 

Montabaur 

Münſter 

Paderborn 

Poſen 

Potsdam 

Saarburg 

Stettin 

Straljund 

Tilſit 

Wiesbaden 
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Tage der Prüfung für 
Lehrerinnen. Schulvorſteherinnen. 

18.— 21. Februar 22. Februar 
2.— 5. September 6. September 

12.—17. März 
18.—20. = 21. März 

19.—23. April 
24.—28. = 29. April 

24. Febr. —1.Mär; 3. März 
. 25.— 30. September 1. Oftober 

13.— 17. Mai 13. Mai 

17.—19. April 16. April 
7.— 9. Dftober 6. Dftober 

19.22.—24.September 25. September 

7.— 9. Mai 10. Mai 

31. März — 4. April 31. März 
Ende Auguit 
20.—24. Dftober 20. Dftober 

Ende März 

24.—27. März 28. März 
15.—18. September 19. September 

2.— 4. April 

29. März — 3. April 
4.— 8, April 9. April 

29. April — 3. Mai 29. April 
21.—25. Oftober. 21. Oftober 

28. Dftbr— 1.Novbr 28. Dftober 

2.— 6. Mai 6. Mai 

9.—13. Mai 14. Mai. 



Inbaltsverzeichniß ded Januar: Heftes. 

126 

A. Minifterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten . 

B. Die Königliden PBrovinzial-Unterrichtsbehörden 

Provinz Oftpreußen . 

Bomms 

l. 

9. 

10. 

11. 

® 

Weftpreußen 

Brandenburg 

Pommern 

Pojen . 

Schleſien 

Sadjien . ; 

Sclesmwig-Holftein 

Hannover 

Weftfalen 

Heffen-Naffau 

Rheinprovinz 
Hohenzollernihe Lande . 

C. die Kreisſchulinſpeltoren 

Provinz Oftpreußen . 

MWeftpreußen . 

Brandenburg 

Pommern 

Rofen . 

Schleſien 

Sachſen 

Scleswig-Holftein 

Hannover 

Weftfalen 

Heſſen⸗Naſſau 

12. Rheinprovinz . . 

13. Hohenzollernſche Sande ; 

Königliche Akademie der Wilfenfchaften zu Berlin ; 

Königliche Akademie der Künſte zu Berlin 

Die Köninlihen Mufeen zu Berlin 

Die National-Galerie zu Berlin 

Das Rauh-Mufenm zu Berlin . 
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Centralblatt 
für 

die geſammte Unterrichts -Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts- und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

M 2.u.3. Berlin, den 8. Mid 1879. 

Aus den Verhandlungen der 13. Legislaturperiode des preußi⸗ 
ſchen Landtages. 

I 

Nede des Herrn Minifters der geiftlihen x. Angelegen- 
beiten D. Dr. Falk im Hauje der Abgeordneten am 
15. Januar 1879 (gelegentlidh der zweiten Berathung 

des Staatshaushaltsetats pro 1879/80). 

Meine Herren! Ich babe vor einigen Tagen gejagt, daß ich 
ed für meine Pflicht erfenne, in Bezug auf die Vorwürfe, die meiner 
Amtöführung vom religiöfen Standpunkte aus gemacht werden, mid) 
zu äußern. Ih hatte geglaubt, vielleiht etwas länger noch 
warten und hören zu follen, was der eine oder der andere der gegen 
den Etat notirten Herren Redner jagen möchte; indefjen die Vor— 
würfe, die ih im Sinne hatte, haben auch in der Rede des Herrn 
Abgeordneten v. Stablewski nad) verjchiedenen Richtungen hin Aus— 
drud gefunden, und darum iſt ed wohl am beiten, wenn ich jept 
gleich das Wort ergriffen habe. 

Meine Herren, ed liegt num nicht in meiner Abficht, mich über 
alle diefe Vorwürfe zu verbreiten, Es würde dann die Erörterung 
einen doch gar zu weiten Raum einnehmen. Ic ſchließe ausdrüdlid) 
aus die Crörterung über die Frage der paritätiihen Schule, über 
die weltlihe Schulinipeftion, über die Leitung des Religiondunter- 
richtes Seitend der betreffenden Konfelfion, und zwar aus zwei 
Gründen: einmal weil diefe Fragen ſchon außerordentlih häufig 
erörtert worden find und meil gerade jept eine Menge Petitionen 
vorliegen, welche dieje Fragen, ich mag jagen ex professo, behandeln. 
Der zweite Grund aber ift der, weil ich wegen des Punfted, über 

1879. 9 
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den ich allein jprehen will, die Aufmerkiamfeit de8 Hohen Hauſes 
der Zeit nach in nidyt unerheblidyer Weife in Anipruch nehmen muß. 
Es iſt dad nämlidy der Vorwurf, daß meine Berwaltung die 
Erziehung in der Volksſchule, insbejondere die Grund— 
lage derjelben, die religiöje Erziehung, vernadläjjige, 
und darum einzutreten habe für Folgen, die man damit bereits ald 
eingetreten in Berbindung bringt und für jolde, die man für die 
Zukunft ald nothwendig eintretend bezeichnet. Es find ja nicht bloß 
der Abgeordnete v. Stablewöfi und neulich der Abgeordnete Windhorft 
(Meppen) gewejen, die diefe Vorwürfe erhoben und dieſen legten 
indbejondere, jondern er ift hier und draußen in der Prefje erhoben 
worden ebenjowohl von der Gentrumspartei ald von evangeliichen 
Seiten, die, in diefer Beziehung wenigſtens, wohl ald Berbündete der 
Herren von der Gentrumäpartei bezeichnet werden dürfen. 

(Sehr richtig!) 
Ich erinnere dabei an gewilje evangeliiche Kirchenzeitungen, ich 

erinnere an den bier jo oft zitirten Reichsboten, der für die Herren 
von der Gentrumdpartei — ich beziehe mich auf das Beiſpiel des 
Herren Dauzenberg, — eine bejondere Autorität geworden ift; ich. 
fünnte noch auf andere binweifen. Man ift zwar ſehr häufig fo 
gut, und das war aud der Abgeordnete v. Stablewski, zu jagen: 
wir trauen dem Kultusminifter zu, daß er das nit gewollt hat. 
Meine Herren, der Troft ift für mid ein recht ſchlechter. Er iſt 
nicht viel befjer, ald wenn zum Beiipiel der Herr Abgeordnete 
Windhorſt (Meppen) jagt, zu meiner Perjon fönnte er allenfalld 
noch Vertrauen empfinden, aber nicht zu den Herren meines General- 
Itabed. Nun, meine Herren, wer bat ſich denn die verehrten Männer 
zur Seite geftellt, die er mit diefem allerdings jehr angenehm und 
anftändig klingenden Namen belegt? Doch ih! Ich habe fie be— 
rufen, weil ich ihre Tüchtigkeit fannte und weil ich überzeugt war, 
dak fie mir die rechten Hülfsarbeiter in meinem Sinne fein würden. 
Ich höre ihren Rath, aber ih bin an ihren Rath nicht gebunden, 
und von der erften Stunde meiner Amtöverwaltung an habe ich es 
mir zur Pflicht gemacht, die Verantwortung, die mir obliegt, joweit 
ed überhaupt menſchenmöglich ift, nicht bloß formell fein zu laſſen, 
jondern materiell. 

(Sehr gut! linke.) 
Darum prüfe ich alles das, was mir von den verehrten Herren 

vorgetragen wird, und ich nehme dad an, was ich nad gewifjen- 
bafter Prüfung für Recht balte. Alfo für ihren Rath trage ich 
wiederum die Verantwortung. So ift ed, meine Herren, mit der 
Sade bier. Hätte ich auch dasjenige nicht gewollt, was als ein- 
getreten bezeichnet wird, ich trüge doch die Verantwortung dafür, 
und, meine Herren, weil dem fo it, darum habe ich ein Intereſſe 
daran zu behaupten und nachzuweiſen, daß jene Vorwürfe objektiv 
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unrihtig find, und darum bitte ih Sie, mir etwas längeres Gehör 
zu Schenken, ald ed in anderen Fällen von mir beanjprudyt worden 
wäre. Der Vorwurf ift zu ſchwer und ift gegen mid in zu erorbi- 
tanter Weiſe erhoben worden, biöweilen mit dem Zuſatze, ich zerftöre 
die Neligion, ich ruinire das Chriſtenthum, als dab icy nicht Die 
mir nunmehr gebotene Gelegenheit einmal ergriffe, um rund über 
dieſe Dinge zu ſprechen. Aber, meine Herren, wenn ich „rund“ 
ſage, jo meine ich nicht mit Redensarten, jondern im Hinblid auf 
Thatſachen, und mein Vortrag wird ein wejentlich thatjädylicher, ein 
vergleichender mit der Vergangenheit jein und ein joldyer, der das 
gegenwärtig wirflic Beſtehende etwas in die Erinnerung bringt. 

Man kann den Vorwurf, wie er erhoben worden ilt, in der 
That, wie ich meine, auch ohne ihn zu unterſchätzen, ſchon mit einem 
gewifjen Miptrauen entgegennehmen, wenn man ſich erinnert, in 
welcher Weije er ausgebeutet if. Meine Herren, man hat die Re— 
organijation, welde das preußiiche Volksſchulweſen innerhalb der 
legten ſechs Jahre erfahren bat, in einen Zuſammenhang gebracht 
mit den ſchweren gejellihaftlihen Schäden, die namentlid im ver- 
gangenen Fahre im jo erjchredender und trauriger Weile zu Tage 
getreten find, und Anklänge an dieje Behauptung waren auch in der 
Rede des Herrn Abgeordneten v. Stablewski, der Hinweis auf die 
Sozialdemofratie fehlte nit. Ja, meine Herren, man ift in nicht 
gar verblümter Weije jo weit gegangen, in einem angejehenen Blatte 
meine Amtöverwaltung verantwortlid zu maden für die That des 
unjeligen Hödel. Nun, meine Herren, diejen Behauptungen gegen- 
über bitte ih Sie doch, ſich einige Thatſachen zu vergegenwärtigen. 
Es ift nit mit Unrecht von anderer Seite und an einer anderen 
parlamentariihen Stelle bereitö darauf hingewiefen worden, daß 
diejenigen Perjonen, welche die Störung des fittlihen Bewußtſeins 
in der Nation, die mit jenen unjeligen Berhältniffen in einem engen 
Zuſammenhange fteht, repräfentiren, daß die alle fih im einem 
Lebensalter ——— nach welchem die gegenwärtige Unterrichtsver— 
waltung keinen Einfluß auf ſie geübt hat. 

(Sehr richtig!) 
Denn nach dem Reichsgeſetze ſind es 25 Jahre, die für einen 

Wähler gefordert werden und, meine Herren, der Jüngſte von denen, 
der im vergangenen Jahre hier in Berlin mitgewählt hat, und der 
beigetragen hat, die Ziffer der ſozialdemokratiſchen Wähler auf 
50,000 zu erhöhen, iſt vor länger als 10 Jahren aus der Volks— 
ichule ausgejchieden, und meine Verwaltung dauert in wenigen Tagen 
fieben Sabre, Es befinden fi, um fpeziell einen Stand ind Auge 
u faffen, unter den Wählern zum Reichätage nur äußerſt wenige 
———— die in den Zeiten in einem Seminar ausgebildet ſind, daß 
die Verwaltung über dieſelben mir zuſtand. Meine Herren, wenn 
man überhaupt von einer Durchbildung der Seminariſten nach den 

9* 
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‚allgemeinen Beftimmungen ſprechen fann, fo fällt der allerfrühefte 
Zeitraum — und der ift nad der befannten Erfahrung, daß die 
Beftimmungen nur allmählich eingeführt werden können, jehr früh 
gegriffen, — der früheſte Zeitpunft ded Eintritt in ein Seminar 
diejer Ginrihtung in das Jahr 1873; das liegt alfo fünf bis ſechs 
Fahre zurüd, und nun berechnen Eie, daß der regelmäßige Eintritt 
in ein Seminar mit 17 Jahren erfolgt, und Sie werden finden, 
daß weitaus die meilten Seminariften, welche während meiner Ver— 
waltung in das Seminar traten, noch gar nicht zum Reichstage 
gewählt haben können, allenfalld diejenigen, melde im 19. oder 
20. Sabre eintraten, und das find weitaus die Minderzahl. 

Was den Hödel felbit betrifft, nun, jo fand er feinen Unter: 
richt zuerft in Leipzig und dann in einer Erziehungsanftalt zu Zeig, 
in welcher ganz genau und ftreng die Beftimmungen der fogenannten 
Regulative eingehalten wurden 

(bört! links) 
und, meine Herren, als ich erfuhr, daß ſich diefer Menſch gegenüber 
dem Präfidenten ded Stadtgerichtd gerühmt habe, 100 Lieder aus— 
wendig zu fönnen, 

(hört! links) 
da babe ich den verehrten Herrn, der hier neben mir figt, zu dem 
Präfidenten gefandt und er hat Gelegenheit gehabt, in deffen Gegen- 
wart fi über die Wahrheit oder Unmwahrbeit diefer Behauptung 
zu vergewifjern, und er hat gefunden, daß das religiöje Willen, fo: 
wohl was Katehiömus ald was Lieder ald was Sprüde betrifft, 
bei dem Hödel ein jehr beträchtliche war. 

(Hört, hört!) 
Wo bleibt da der nichtsnutzige Vorwurf, daß ich für folde 

Thaten verantwortlich jei? *) 
(Sehr wahr!) 

*) In Folge fpäterer Erörterungen über bie Abwehr diejes Vorwurfs iſt 
der Herr Minifter in der Situng des Haufes der Abgeordneten vom 10. Fer 
bruar d. 3. noch einmal auf die Sache zurildgelommen und bat in Abwehr 
eines gegen ibn perſönlich gerichteten Angriffes folgende Aeußerungen gethan: 

Wenn fi Jemand in die Lage verjegt, daß einem Minifter 
joldh ein Vorwurf gemadt wird, und er fragt fih, was jagft du 
zu dieſem Vorwurfe, jo muß jeder, der nur eine Spur der feinen 
Empfindung übrig bat, jagen, das ift der Schmerzlichfte, der fränfendfte 
Borwurf, der gemacht werden fann, und ich jage Ihnen, meine 
Herren, wenn ich an jenen Vorwurf zurüddenfe, bäumt ſich mein Herz 
in mir auf, und ich fomme immer dazu, mit aller Energie den 
Vorwurf zurückzuweiſen. — Es ift audy angedeutet, er jet nicht ge: 
macht. Gi num, Herr Abgeordneter v. Schorlemer, nehmen Sie dod 
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Aber der Vorwurf wird ja auch nad) der Zukunft gerichtet 
und das iſt ja der eigentliche Gegenftand defjen, über das ich ſprechen 
will. Es wird im recht charakteriftiich zutreffender Weiſe von ver: 
ichiedenen Seiten ein und derjelbe Gedanke zum Ausdrud gebradt, 
er wird auch bier gar nicht felten vorgetragen, Herr v. Stablewski 
und Herr Abgeordneter Dauzenberg beide brachten ihn. 

Ich fand neulid in einer unferer gelejenften konſervativen 
Zeitungen den Sag: „Die Schule muß in erfter Linie wieder Gr: 
iehungsanftalt und in zweiter Unterrichtsanftalt ſein;“ und ich er- 
— mich, daß der Mann, der in derartigen Fragen das Wort 

für die Centrumspartei zn führen pflegt, der Abgeordnete Dr. Perger, 
im Sabre 1876 Folgendes geäußert bat: 

„Bis 1872 galt es ald jelbftverftändlih, dab die Volks— 
ichule eine Anftalt fei, eritend und vor Allem zur Erziehung; 
zweitens aber eine Anftalt zur Bildung der Jugend, und da 
man damald eine Erziehung ohne Religion nicht fannte, jo 
war die Aufgabe der Schule erftend eine fittlicy religiöfe, 

einmal jenen Artikel der Germania, der in die Form einer Adreſſe 
an die Höchſte Stelle gekleidet war, in die Hand und lejen Sie ibn 
durch, und ich denke, Sie werden mit mir und der gefammten Prefie 
von damals der Meinung fein, nicht zwildhen den Zeilen, fondern 
in den Zeilen ftand jener Vorwurf, und wenn ein großes Blatt jo 
vorangehbt, die kleinen Blätter überjegen das fofort in das Praktiſche 
und ſprechen den Vorwurf in der rundeften und unbedingteften 
Weile aus. 

Dann heit ed wieder, ich hätte den mir an den Rockſchoß ge- 
bängten Menſchen anderen Menichen an den Rockſchoß gehängt. 

(Sehr wahr! im Gentrum.) 
Nein, meine Herren, das ift nicht wahr, es ift bineingetragen 

in meine Worte. Ic habe die Verpflichtung in mir gefunden, das 
zurüdzumweijen mit voller Klarheit, ja, meine Herren, aud mit voller 
Schärfe, weil id wollte, daß die Zurückweiſung eine definitive fei; 
darum babe ich fein Mittel der Charakterifirung der Verhältniſſe 
unterlafjen. Wollen Sie aud meinen Worten Eind allenfalld folgern, 
nämlich das, daß es überhaupt eine niht zu redhtferti- 
gende, ja eine ungerehte und unzuläfjige Beſchuldi— 
gung jei, die That eines ſolchen Einzelnen in Berbin- 
dung zu bringen mit den Grundſätzen irgend welder 
Unterrihtöverwaltung, dann laffe ich mir dad gefallen. Wenn 
Sie aber weiter gehen und behaupten, idy hätte gejagt, weil jener 
Menſch unter einem andern Regiment erwachien, jei jened Regiment 
dafür verantwortlih, — fo ift das in meine Worte hineingetragen, 
— und dad nenne ich eben eine Verkehrung meiner Worte. 
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und fodann zweitens eine intellektuelle oder, wenn Sie wollen, 
eine techniſche. Ald dad Wichtigfte galt immer das Erfte, 
die erziehlidhe Aufgabe, und jo weit ed in Preußen nod 
Ghrijten giebt, und id glaube, dab es noch jehr viele 
find, halten audy heute die Eltern es für die widtigfte Auf- 
gabe der Schule, daß fie die Kinder im Chriſtenthum und 
für das praktiſch lebendige Chriftentyum erziehe. Nun was 
ift aus dieſer wichtigften Aufgabe in der Aera Falk geworden ?" 

Ih bitte Sie, meine Herren, zu bedenken, daß diefe Worte 
ihon im Sabre 1876 geiproden worden find, wo faum 3 Fahre 
ind Land gegangen waren, feit die allgemeinen Beftimmungen in 
Kraft traten. Sch komme auf den eigenthümlidyen Gegenjag, der 
zwilchen Erziehung und Unterricht gemadt ift, noch einmal zurüd. 

Jetzt erlauben Sie mir, mid) an einen allgemeinen Gedanken 
zu balten, der in beiden Gitaten enthalten ift, das ift nämlidy der 
Gedanke: früber, zur Zeit der Regulative, da war ed bejjer, da 
waren die Krüchte ganz andere, da waren die Lehrer viel befjer, 
und namentlich im Sinne der Anklage befier. 

Meine Herren, ich fomme zu der Ueberzeugung, daß die Anz 
fäger ein mächtig furzes Gedädtni haben müfjen. rlauben Sie 
mir darum einen furzen Nücdblid auf die Zeit von vor etwa 
10 Fahren, und ein flein bischen länger. Haben denn die An— 
fläger — und wenn fie der Preffe angehören, dürften 
fie es eigentlih nit vergeflen haben — haben fie denn 
vergeiien, in welder unendlih traurigen Weife, was 
den Inhalt betrifft wie den Modud der Darftellung, 
ih vielfältig Zöglinge jener in ftreng pietiftiidem 
Sinne — ih gebraude den Auddrud abjihtlih — ge— 
leiteten Seminare anflagend erhoben haben gegen die 
Anstalten, welden fie ihre Bildung verdanken Sch 
möchte Sie nur an ein paar dur die Preffe wohlbefannte Ema= 
nationen erinnern, die infofern nicht ohne Sntereffe find, als fich 
jede derjelben auf eine andere Provinz bezieht. Ic) erinnere da an 
dad Bud von Meifter: „Drei Sabre in einem preußiichen Re— 
gulativjeminar*. Da war die Provinz Sadjen in Betradt ge- 
zogen; ich erinnere an einen unendlich oft beiprodenen Artifel oder 
mehrere Artifel des befannten Unterhaltungsblattes „Gartenlaube*. 

(Unruhe im Gentrum.) 
Es iſt ja gleichgültig, wo das gedrudt ift, ed handelt ſich ja 

um fein Zeugniß für den Werth oder Unwerth der Gartenlaube, 
jondern nur um ein Zeugnik dafür, daß diefe Anklagen von joldyen 
Schülern erhoben worden find und daß fidh die natürlich die Stellen 
ausſuchen, wo fie die Anklagen, zu denen fie meinen gedrängt zu 
jein, anbringen fünnen, das verfteht ſich von felbft. Der Artitel 
der Gartenlaube betraf ein Schlejijhed Seminar. Und dann 
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eriftirt eine Handfibel des Volksſchullehrers Kuttenfeind, die noch in 
vierter Auflage 1872 in Königöberg erſchien, und der Verfaſſer ift 
ein Zögling eined Seminard in der Provinz Pofjen. Meine 
Herren, Gitate will ih Ihnen aus diefen Schriften 
niht bringen, ih babe fie Ihnen benannt, Sie fünnen 
fie, wenn Sie wollen, ſich jelbft ſchaffen; mir find fie 
zu traurig gewejen, um fie bier vorzutragen.*) 

*) Um den Mißdentungen zu begegnen, welche obige Ausführungen in ein- 
zelnen Tagesblättern erfahren haben, und welche der Herr Abgeordnete Kre- 
mer in der Sitzung des Abgeorbnetenhaufes vom I1. Februar d. 3. berilbrte, 
änßerte der Herr Diinifter in derjelben Sitzung: 

Ich ergreife dad Wort, meine Herren, weil in den Bemer- 
tungen ded Herrn Abgeordneten Kremer auf eine „Verkehrung“, 
drüdte ih e8 geftern aus, — an diefem Punkte möchte ich einen 
ftärfern Ausdrud gebrauchen — weil in dieſen Bemerkungen auf 
eine Verkehrung meiner Ausführungen vom 15. Januar von dem 
Heren hingewieſen ift. Ja ich habe es vielfältig lefen müſſen, — 
man ſchickt mir nicht jelten, fait täglid 2 bi8 3 Zeitungsnummern 
in dad Haus, in denen derartige liebjame Erörterungen ftehen — 
ih babe lejen müſſen, ich hätte mich auf dieſe Schriften reipeftive 
Blätter ald Autoritäten berufen, und an diefe Worte find die 
längften und leidenjchaftlichften Artifel geknüpft worden. Nun, 
meine Herren, was babe ich denn gejagt? Sc habe die Frage auf: 
geworfen, iſt ed denn richtig, daß, wie die Angreifer der jeßigen 
Unterridhtöverwaltung jagen, ed vorher — namentlih in ihrem 
Sinne — beſſer gewejen iſt? Sch babe diefe Frage in einer ge- 
willen Richtung verneint, und habe zum Nachweis ded damaligen 
ſchlechten Zuftandes eine Reihe von Beilpielen gegeben, und behufs 
Anführung eined joldyen Beiipield ded Schlechten habe ich mich be- 
zogen auf dieje 3 Skripturen refpeftive Blätter. Ich habe ausdrüd- 
lich gejagt: es jeien died Zeichen traurigfter Art, traurig nicht bloß 
in Bezug auf den Inhalt, fondern aud in der Art und Weiſe der 
Daritellung, traurig, weil es danach vorgefommen jet, daß in joldyer 
Weiſe fih die Schiller einer Anftalt gegen die Anftalt, der fie ihre 
Bildung verdanken, gewendet hätten. Und ich babe weiter gejagt: 
Ich hätte nur mid beynügt mit Nennung diefer Schriften, ohne 
deren Inhalt zu zitiren, weil der Inhalt zu traurig ſei. Nun, 
meine Herren, tft damit nicht Far, wie die Sonne, ausgeſprochen, 
daß ich dieſe Dinge fachlich verwerfe und daß ich bei ihrer Erwäh— 
nung feinen andern Zwed hatte, als zu zeigen, aud in der Ver— 
gangenheit find fchledhte Dinge vorgefommen? Und daraus macht 
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Dann, meine Herren, wollen Sie ſich erinnern, dab in Berlin 
ein Verein befteht, welder fih nennt: Verein für Freiheit der 
Volksſchule, und wer die Geſchichte diejed Vereins einigermaßen 
verfolgt bat, der wird willen, dab, wenn er vielleicht nicht gerade 
bervorgewachhen iſt aus einer Berfammlung, die im November 1868 
ftatthatte, doch ein enger Zuſammenhang zwiichen diefer Verſamm— 
lung und der Errichtung dieſes Vereins beiteht, und ich möchte 
wohl bitten, Zeitungen aus jenen Tagen, etwa die Kreuzzeitung 
vom 11. November 1868, wenn ih nicht irre, nachzuſchlagen, und 
dort werden Sie jehen, mit welchem äußerften Haß frühere Zög— 
linge der Seminare aufgetreten find gegen die religiöfe Erziehung 
in den Seminaren jener Zeit. Dort werden Sie ſehen, in weldyer 
wahrhaft erjchredenden Art die Anklage erhoben und von anderen 
Lehrern beftätigt worden ift, daß fie dort und durch die Erziehung 
dort die Ehrfurdht vor der Religion verloren haben. 

Meine Herren, ih mu Ihnen Weitered jagen, damit Sie 
mir nicht vorwerfen, ih Hammere mid bier an einzelne Thatſachen 
an. Ich muß Sie binweilen auf die pädagogifhe Preije 
jener Zeit. Da tritt mir beijpielöweije entgegen die Leipziger Deutiche, 
jegt die jogenannte freie Deutihe Schulzeitung, deren preußiiche 
Mitarbeiter, jo verjchieden fie bezüglich ihred Standpunftes, wie 
ihrer Bildung und des Tones, welden fie anjchlugen, jein mochten, 
doch unterſchiedslos im Gegenfage zu den kirchlichen und politifchen 
Tendenzen der Regulative ftanden. Ich darf Sie erinnern an die 
Berliner pädagogiſche Zeitung, die wenigftend in den erften Jahren 
ihred Beftehens einen — idy darf jagen — radikalen Standpunkt 
batte. Begrüßte fie ja doch die allgemeinen Beftimmungen mit 
folgenden Worten: 

Eine gleihe Schädigung 
— nämlich des fittlihen Bewuhtjeind gerade des niederen Volkes — 

muß die Anordnung des Religiondunterrichted in den alle 
gemeinen Beitimmungen bewirken. ine Volköbildung, die 
auf den in den Beitimmungen gegebenen religiöjen Zweden 
und Stoffen beruht, bringt das fittlihe Gefühl mit der 
Öffentlihen Meinung in Swiefpalt, wo fie dafjelbe nicht 
geradezu unberührt läßt. 

Ein weitered Zeichen für jene Zeit, die beffer gewejen fein ſoll 
nad) der Meinung der Angreifer, gewähren die Zehrerverfammlungen 
jener Tage, die Yehrerverjammlung von Berlin im Sabre 
1869, de Lehrerverfammlung von Wien im Sahre 1870 und die 

man mir den Vorwurf, ich hätte diefe Leute zu Autoritäten gemacht, 
und daraus leitet der Herr Abgeordnete Kremer die Wendung ber, 
zu der er meinte ein Recht zu or 
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Hamburger von 1872. Aus dem, was auf der Berliner Ber- 
ſammlung geihab, wird es genügen, einen Punft hervorzuheben. 

In der ganzen großen Zahl von Lehrern, die dort verfammelt 
waren — und die Mehrzahl waren wohl ſolche, welde jeit 1855 
ihre Bildung empfangen hatten, — war nur ein einziger Mann, 
der nicht grade glüdlich, aber doch immerbin eintrat für den Stand- 
punft der Negulative, und diefer begegnete einem alljeitigen Widerfpruche 
und erfuhr einen vom ſtürmiſchen Beifall der Verfammlung be: 
gleiteten Tadel des Borfigenden. 

Und die Wiener VBerfammlung, viel befudht von preußiichen 
Lehrern, zeigt folgende Aeußerung eines ſolchen: 

Das vielgefhmähte preußiſche Regulativ, das viel weniger 
gelejen wird ald e8 eigentlich verdient — denn wenn ed mehr 
elejen wäre, wäre das deutſche Volk ſchon längft darüber 
* gegangen und wir hätten es nicht mehr — das iſt 
ſchlechter als die Fama ſagt. Das preußiſche Regulativ 
verlangt nichts weiter als eine Religionsbildung oder Kirchen— 
bildung, denn man weiß ſehr wohl, daß gerade dieſe Bildung 
die rechte iſt, um die Geiſter zu knechten. 

Die Verſammlung rief natürlich Bravo! 
Die Verſammlung nahm darauf folgende Theſen an: 

1. Der Religionsunterricht in der Volksſchule iſt nach ſeiner 
Organiſation und Ausführung vollſtändig dem Lehrerſtande 
u überlaſſen. 

2. Bei Auswahl des Stoffes und bei Behandlung dieſes Gegen— 
ſtandes find die Grundſätze der Pädagogik maßgebend. 

3. Allen Eltern ſteht es frei, ihre Kinder an dieſem Unterrichte 
theilnehmen zu laſſen oder von demſelben zurückzuhalten. 

4. So lange dieſe Grundſätze nicht ausführbar ſind, erſcheint 
die völlige Ausſchließung des Religionsunterrichtes aus der 
Schule als das richtigſte Verhältniß. 

Kein Menſch war dabei in Zweifel, daß der Religionsunter— 
richt ein fogenannter interfonfeffioneller, ein abjtrafter, wie man 
jest wohl jagt, blos ein moralijcher fein jolle. 

Die Hamburger Berjammlung bringt dann die unter Bei- 
fallörufen gehaltene Rede eines preußifchen Lehrers mit folgendem Sag: 

&3 giebt einen unverſöhnlichen Gegenjag zwiſchen Wiffen 
und Glauben. Soweit diefer Gegenſatz in unferen Schulen 
Geltung findet, ſoweit trägt die Schule zum Sinken der 
Sittlichkeit bei. Soweit das heutige Wiflen den aus der 
Unwifjenheit herftammenden Glauben aufhebt, joweit muß 
die Schule von dem Glauben Abftand nehmen. 

Nun, meine Herren, folden Erſcheinungen — und ich könnte 
ihre Aufzählung noch vermehren — befand ich mid gegenüber, als 
ich die Serwallung übernahm. Als Jemand, der diejen Fragen bis 
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dahin ferner ftand, darf ich für mich in Anſpruch nehmen, daß ich 
mit einer unbefangenen Prüfung an die Verhältniſſe herantrat und 
nad diejer Prüfung mußte id mir dody jagen: mag man von dem, 
was ich Ihnen jetzt mitgetheilt babe, und Yehnlichem denken, was 
man will, mag man fi zuftimmend verhalten oder ablehnen, mag 
man im Falle der Ablehnung die Lehrer entichuldigen wollen oder 
verurtheilen müfjen, das ſtand doch zweifellos feft, daß bei 
einer großen Zahl und zwar von Lehrern des Lebens— 
alterd, weldeß zeigt, daß fie nad dem Regulativ aus— 
gebildet waren, gerade das Gegentheil von dem bewirft 
worden war, was der Ürbeber und die Bertheidiger 
der NRegulative wollten. Meine Herren, ed muß ebenjo 
zugeftanden werden, daß, von etlihen Unterlafjungen abgeſehen, es 
doch feinem Zweifel unterliegen konnte, daß dad Syſtem der Re- 
gulative ſchuld war, welches nicht durch Erziehung und Leber: 
zeugung den dhriftliden Glauben erwadjen und erſtarken lafjen 
wollte, jondern die Neligiofität von außen den jungen Gemüthern 
eingeimpft wiffen wollte. Welche Folgen dad, meine Herren, für 
die Schule haben mußte, ift doch wohl einleucdhtend. Es Fonnte 
feinen glüdlichen, jondern nur einen ftörenden Erfolg für die Schule 
baben, wenn jo viele Mitglieder des Lehrerftanded einen ihrem 
Beruf abgewendeten Geift hatten. Und, meine Herren, wenn wir 
willen, daß viele Lehrer ihre Söhne dem Xehrerberufe entzogen 
haben, viele Lehrer fich jogar gemeigert haben, theilzunehmen an 
der Ausbildung der Präparanden für den Xebrerberuf, jo bin ich 
überzeugt, daß nicht allein auf die äußeren Verhältniſſe ein jolches 
Thun zurücdzuführen ift, jondern auch auf innere Abneigung gegen 
den eigenen Beruf, wenigftens theilmeife. 

Meine Herren, ich wied vorhin darauf bin, ich müfje in dieſer 
äußerlihen Behandlung religiöfer Dinge einen Theil der Gründe 
erfennen, die ſolche Schäden herbeigeführt haben. Nun, meine 
Herren, das ift nicht bloß für die Seminare gültig, das ift audh, 
wie ich meine, gültig gewejen für die Volksſchulen. Sch gehörte 
diefem Hohen Haufe an, ald im Sahre 1859 zum erften Mal aus— 
führlih über die Regulative Erörterungen ftattfanden, und ed machte 
damald auf mich eine Rede einen bejonderen Eindrud; idy habe fie 
jegt wieder mir in Erinnerung gebradt, und möchte Ihnen einfach 
folgende Stelle daraus vorlefen. Um indefjen gleih Mißverſtändniſſe 
in Bezug auf die Perjon ded Redners abzuſchneiden, nenne id) den— 
jelben; es war der Abgeordnete Pfarrer Gräfer aud Heldrungen, 
der Erzieher des Freiheren Georg v. Binde. Er fagte: 

Der Zwed, den die Negulative zu erreichen juchen, die 
Religiofität in den Familien und Gemeinden mehr und mehr, 
fefter und fefter zu begründen, wird doch gewiß, wenn fie 
jo angewendet werden, wie jegt, am allerwenigften erreicht. 
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Den Kindern wird der Religiondunterricht verleidet und mit 
ibm aud die Religion. Das ift gewiß nicht gut, und darum 
muß ein jeder Freund der Religion, jeder Freund des pofi- 
tiven Chriſtenthums wünjhen, daß der Religionsunterricht 
in der Weiſe ertheilt werde, dab die Religionäftunde den 
Kindern die liebfte Stunde des — iſt, aber nicht ſolche 
Stunde, wo ſie mit Furcht und Schrecken hingehen, denn 
die Furcht macht bekanntlich Pein, und die Furcht treibt 
die Liebe aus, auch die Liebe zur Religion. 

Nun, meine Herren, mein Beſtreben iſt es geweſen, dieſe Liebe 
zur Religion wiederherzuſtellen, 

Sagen im Centrum. Unruhe. Rufe linke: Rube!) 
mein Streben ift es geweien, dieje Ziebe zur Meligion wieder zu 
erweden! Sc werde Ihnen dafür, denke ih, nod einige Worte 
ded Beweiſes geben, dab ich jeit 6 Jahren dieje traurigen Kolgen 
babe bejeitiat wiljen wollen, — und wenn Sie mid nad den 
Mitteln fragen, durch weldye ich das zu erreichen gejtrebt habe und 
noch erſtrebe, jo find ed die drei Punkte, die in eriter Linie bervor- 
treten, und darum der Beachtung werth find. Es tft die Bermeb- 
rung und die Berbejjerung der Schulen, die entipre- 
bende Erziehung der Xehrer, die Anmweijung zur Er— 
thbeilung eines frudtbringenden Religionsunterrichtes. 

Menn ich mid) zu dem erjten Punkte wende, jo fomme ich zurüd 
auf jene Neuerung ded Herrn Abgeordneten Dr. Perger, die ich 
mir erlaubte Shnen vorzulejen, eine Yeußerung, die er ja jpäter 
im Wejentlichen wiederholt hat, und in Bezug auf weldye ibm da— 
mals in fo warmer Weife der Herr Abgeordnete Dr. Lasker ent- 
gegentrat. Es wird dort getrennt zwiſchen einer erziehliden und 
einer unterrichtenden Aufgabe der Schule, und zwar in voller Schärfe. 
Nun, meine Herren, ich habe allen Reſpekt vor den Erfahrungen 
und der pädagogiichen Bedeutung des Herren Abgeordneten Dr. Perger, 
aber, meine Herren, ih muß mid dod auf die Seite derjenigen 
ebenfalld erfahrenen und tüchtigen Pädagogen ftellen, weldye da jagen, 
dieſer Unterſchied ift ein rein doftrinärer. 

(Sehr richtig!) 
Meine Herren, id meine, ohne Unterricht u wohl im Haufe 

erzogen werden fünnen, aber nimmermehr in der Schule; die Auf: 
gabe der Schule ift, wie ich fie erfenne, die Erziehung durd 
Unterridt. Meine Herren, die Eltern jchiden ja die Kinder 
in die Schule, daß fie etwas lernen, und daran, ob fie etwas 
Drdentliched lernen, daran mejjen fie die Leiftungen der Schule, 
und fie thun gar nicht Unrecht, denn es trifft zu, daß die fleiigen 
Kinder, — und id mag jie bier doch audy nady der ihren Kräften 
geftellten Aufgabe, die treuen Kinder nennen, — dab die auch ge— 
horſam und in der Führung gute find, die faulen aber und die dem 
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Unterrichte gleichgültig gegenüberftehenden, das find gewöhnlich die, 
die den Yehrern zu den meiften und bitterften Klagen Anlaß geben. 

Nun, meine Herren, ift ed ja richtig, dab die erziehende Wir- 
fung des Unterrichtes zum Theil durdy den Inhalt des Unterrichtes 
bedingt wird. Es ift ganz zweifellos, daß, wenn dad Lebensbild 
eines tüchtigen Mannes gezeichnet wird, eines vortrefflihen Menichen 
in rechter Meile, dab dad auf das Kind einen großen Eindrud 
madt, dab ed den Gedanken in fi entwidelt: jo mwillft du aud 
werden. Nun, meine Herren, wefjen Lebensbild in dieler Beziehung 
die größte Bedeutung bat, dad braude ich Ihnen nicht zu jagen, 
in den allgemeinen Beftimmungen in $. 16. it ausdrüdlid und 
mit allem Nachdruck hervorgehoben: dieſes Lebensbild ſoll beſonders 
den Kindern vorgeführt werden. 

Meine Herren, e8 ift ja gewiß wahr, eine fromme Gefinnung 
it etwad Gute, ja etwas Herrlicyed, aber, meine Herren, wenn 
eine ſolche Gefinnung vor einer Gefahr geſchützt werden joll, von 
der geftern Schon da und dort gejprodhen wurde, nämlich vor der 
Gefahr der Heuchelei oder mindeſtens der Schwärmerei, dann, meine 
Herren, ift es durchaus nöthig, dab das Kind angehalten werde, 
jolde Gefinnungen in feinem Fleinen Kreije und feinen fleinen Auf- 
gaben gegenüber jofort thätig zu beweilen und zu bewähren. Darum, 
meine Herren, muß das Kind genöthigt werden, fie auf feinen 
nächſten PflichtenfreiS anzumenden, darım muß es fidh bemühen, 
in jeder Weiſe pünftlid in die Ordnung fid zu finden, darum muf 
ed gebordyen, darum muß es arbeiten, ed muß lernen, das ift feine 
Hauptarbeit, es muß Kenntniffe ſammeln, das ift feine Hauptarbeit ; 
die Arbeit aber, die dient gerade zum Erziehen, und dad Lernen 
it darum dad erfte Mittel zur Erziehung, weil es eben ohne die 
Urbeit nicht gebt, und die Arbeit ift die erfte Zucht. 

Meine Herren, ed giebt aber nod ein zweited Moment, und 
e8 kann wohl fein, daß ich ed mit Recht bezeichne ald Hauptiade, 
das ift die Perjönlichkeit ded Lehrers in feinen Beziehungen zu den 
Kindern. Es ift von unberedyenbar Fräftiger Wirkung das Beiſpiel 
des Lehrerd. Aber wenn er gedeihlich wirfen joll, jo muß der Xehrer 
fih Allen verftändlih machen, da muß er ed verftehen, Alle zu 
fefleln, Groß und Klein in verſchiedener Weiſe; am meiften er- 
ziehlid aber wirkt er, wenn er die Kinder nad) ihrer Einzelart zu 
behandeln weiß. 

(Sehr richtig!) 
Und, meine Herren, wenn er fih nun einer Klaffe gegenüber be= 
findet, die fo überfüllt ift, daß er nicht einmal im Stande ift, die 
Kinder zu überſehen, wenn er fie vor fih bat, wie foll er im 
Stande fein, ihre Einzelart jo zu ergründen, daß er gedeihlich den 
Meg geht, der für das einzelne Kind der richtige Weg für die Ein- 
wirkung ift? Meine Herren, in überfüllten Klaffen ging das eben 
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nidt an, und darum behaupte ih, daß ich im Snterefje der Er- 
iehung gehandelt habe, wenn ich einen Hauptpunft meines Be— 
—* ſein ließ, die überfüllten Klaſſen allmählich zu normalen 
Klaſſen zurückzuführen. 

(Sehr richtig!) 
Ich freue mich, je länger je mehr darüber berichten zu können, 

daß dieſe ſchwere Aufgabe ihrer Löſung immer näher kommt. 
Laſſen Sie mich darauf etwas näher eingehen. Ich darf annehmen, 
daß jetzt nach Verlauf von 6 Jahren etwa 4000 vorſchriftsmäßig 
geprüfte Lehrer mehr zu Dienſten ſtehen, als vor 6 Jahren. Die 
große Mehrzahl dieſer Lehrer iſt zum Zwecke der Bildung neuer 
Klaffen angeftellt worden. Durch die Trennung überfüllter Klafjen 
baben aber nicht blod Diejenigen gewonnen, die in die neuen Klaffen 
fommen, jondern audy die Jurüdbleibenden. Die Zahl der Schüler 
ift nun in allen jo getheilten Klaffen der Art, daß der Lehrer die 
Schüler überjehen fann, dab er die Möglichkeit hat, individuell 
einzumwirfen, und da, meine Herren, darf ich annehmen, daß e8 an— 
näbernd 400,000 Kinder find, welche feit jenen 6 Sahren im jener 
„famofen Aera Falk” einen erziehlid wirkfjamen Unterricht erhalten 
haben, den fie vorher entbehren mußten. 

(Sehr rihtig!) 
Die Angreifer, meine Herren, fommen auf einen andern 

Punkt; fie jagen: aber die Lehrer, die jetzt audgebildet werden, 
find von der Art, daß fie die richtige Wirkung auf die Zöglinge 
der Volksſchule nit haben können, man fann das wenigftend nicht 
erwarten ; jie weilen darauf bin, daß die Zahl der Religionsftunden 
in den Seminaren vermindert worden jei und dab an Stelle von 
Religiondftunden Stunden andern Inhaltes geſetzt worden find. 
Meine Herren, ih will Sie nit darauf hinweiſen, wie dies bei 
einem andern Punkte mein Herr Kommifjar vorhin gethan bat, daß 
diefe Anordnungen getroffen worden find nad) der Forderung der 
Zandeövertretung, indbefondere ded Haufed der Abgeordneten. Ich 
fann binzujegen, id glaube einem Beſchluſſe vom Fahre 1863 noch 
nicht einmal vollftändig entiprochen zu haben, weil ich e8 nicht für 
möglid halte, foweit zu gehen, ald diefer Beichluß ging. Sondern, 
meine Herren, ich will den materiellen Grund hervorheben, der zu 
diefem Gang führte: Die Lebensbedürfniſſe unjered Volkes, die Ent— 
widelung der Induftrie, die ftarfe Bewegung in der Bevölkerung, 
welde ja in ganzen weiten Diftrikten den Unterfchied zwiſchen Dorf 
und Stadt vollftändig verwildt hat, haben es meiner Meinung 
nah dem GStaate zur Pflicht gemadt, für ausreichend gebildete 
Lehrer der Volksſchule zu forgen. Je ftärfer erfannt worden ift, 
welche Gefahr der Gejellichaft aus dem Zuge erwerböunfäbiger und 
urtheilsloſer Menihen nad den großen Städten erwächſt, deito 
ernfter ift für die Stantöregierung und indbefondere für mid die 
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Mahnung geweſen, Erziehung und Ausbildung erwerbs- und urtheil- 
fähiger Männer und Frauen zu fördern. Aber, meine Herren, über 
diefe Sorge ift die religiöfe Erziehung der Lehrer nicht vernady: 
läjfigt worden, jondern es fordern die Seminare qualitativ daffelbe, 
was fie ehedem gefordert haben. 

Es ift nicht richtig, wenn vorhin der Herr Abgeordnete v. Stab: 
lewski bezüglich der religiöfen Uebungen eine jo weite Fafultät be— 
hauptete. Die Stelle, die er verlas, bezog fi auf die höheren 
Schulen im engeren Sinne. Es werden, wo nicht mit dem alls 
gemeinen Gotteödienfte dem Bedürfniffe genügt wird, beiondere 
Seninargotteödienfte eingerichtet, und ed wird dafür gelorgt, daß 
an diefen die Schüler theilnehmen; aber freilich, ein ſolcher Zwang 
zur Theilnahme an den Saframenten, wie er früher wohl gefordert 
worden ift und auch geftern noch gefordert wurde, wird nicht ver: 
langt. Meine Herren, es iſt richtig und mein Kommiſſarius er: 
wäbnte das wohl vorhin, daß die Stundenzahl für den Religion: 
unterriht in den Seminaren etwas vermindert worden ift. Diefe 
Verminderung ift in dem beiden unteren Kurjen des Seminars nur 
von fünf auf vier Stunden beichränft, allerdingd in der oberen 
Klaffe von vier auf zwei. Aber, meine Herren, e8 wird fidh jofort 
eine Ausgleihung ergeben. Die Reduktion der Stunden gilt nidyt 
für den Religiondunterricht allein, die Stunden überhaupt mußten 
in ihrer Zabl reduzirt werden, weil in dem dritten Kurjus eine 
Seite der Entwidelung ded Lehrers ſich ganz beſonders geltend 
macht, das iſt der praftiihe Unterricht der Kinder, und meine 
Herren, in diefem Unterrihte, wo die Seminarilten auch in der 
Religion unterrichten müffen, liegt aud die Ausgleihung für die 
Beſchränkung der Stundenzahl. 

(Sehr richtig! linke.) 
&8 ift recht ſchwer, eine genaue Bergleihung zwiſchen den An- 

forderungen der NRegulative und denjenigen, weldye nad den „all 
gemeinen Beſtimmungen“ beftehen, in diejer Beziehung eintreten 
zu lafjen; es iſt das erfchwert durch die Korm, im der die Mei- 
nungen zweier Minifter nad Außen getreten find. Die allgemeinen 
Beltimmungen find fnapp, einfach, leicht verftändlicy wegen ihrer 
Knappheit, aber auch geeignet, leicht zu Angriffen den Anlaß zu 
geben. Sie mögen jagen, man merft an der Faſſung den Juriſten. 
Die Regulative aber find, wie ihr Verfaffer es felbft bezeichnet, in 
einem paränetifhen Tone gejchrieben, der an die Sapungen zugleich) 
die entiprechende Begründung ſchließt oder eine Andeutung über 
die Begründung, ohne das Eine von dem Andern zu fcheiden. Aber 
weſentlich andere Unterfchiede, ald der, den ich bezeichnet, und die, 
auf welche ich noch komme, find nicht vorhanden. Sch kann Shnen 
deöwegen mit Recht eriparen, etwa durch Verleſung beide Objekte 
neben einander zu ftellen. 



Re 
Meine Herren, ed giebt für diefe Verringerung der Unterridhts- 

zeit für den Religiondunterridht in den Stunden verihiedene Aequi— 
valente, die durch Beltimmungen geihaffen worden find, die früher 
nicht eriftirten. Das find zunächſt die Beftimmungen für die Auf- 
nahme in das Seminar. Die Reqgulative beihäftigen fich faft allein 
mit den evangeliihen Schulen, ich bin deöwegen aud, glaube ich, 
nur verpflichtet, in dieſer Beziehung Ihnen die Ipeziellen Unter: 
ſchiede im Fazit zu geben. Nach den „allgemeinen Beftimmungen“ 
find 10 Lieder weniger vorgejchrieben zum Lernen als fonft; es 
wird nicht verlangt, da der Präparande, welcher in dad Seminar 
treten will, die bibliihen Geſchichten memorirt habe, nicht, daß er 
die Sonntagdevangelien auswendig wiſſe, und die Zahl der zu 
lernenden Bibeliprüdye ift nicht, wie biöber, firirt. Dagegen find 
die Auforderungen, welche ſich nicht blos auf das bloße gedächtniß— 
mäßige Aneignen der Religiongftoffe beziehen, erheblich gefteigert. 
Die Verfügungen des Minifterd v. Bethmann- Hollweg aus den 
Fahren 1859 und 1861 fordern nur die religiöjen Kenntniffe, welche 
in der einklaſſigen Volksſchule erworben werden, die „allgemeinen 
Beltimmungen* aber maden an die Selbititändigfeit der Prä— 
paranden ernitere Anſprüche und erweitern auch die Kreile, in denen 
fie heimiſch jein ſollen. 

Wenn ich biöher nur von der evangeliihen Schule geiprochen 
babe, jo darf id hinzujegen: was die allgemeinen Beltimmungen 
in Bezug auf die Vorbereitung eined katholiſchen Präparanden im 
Religiondunterrichte fordern, das ift nicht blos das Höchſte, was in 
früherer Zeit gefordert wurde, jondern geht ebenfalld über dieſe 
Grenzen hinaus. Die Errihtung von Präparandenanftalten und 
die Förderung des Präparandenmwejend überhaupt zwedt ja darauf 
ab, dafür zu forgen, daß die Beftimmungen nit blos auf dem 
Papier ſtehen, jondern in der That ind Leben treten. Daß das 
nicht mit einem Schlage gemadt ift, ja — das verfteht fich freilich 
von jelbit. 

Ein weitered Aequivalent liegt in der Weile, wie der Unter: 
riht in dem Seminar geleitet werden fol. Das Penjum ift im 
MWeientlichen dafjelbe wie früher, nur dab die „allgemeinen Be- 
ftimmungen” auch nod Anforderungen in Bezug auf die Kirchen: 
geichichte erheben, und dab dem Katehismus, der Bibelfunde und 
dem Bibellefen in den „allgemeinen Beftimmungen“ ein weiterer 
Raum gegeben ift, ald in dem Regulativ vom 1. Dftober 1854. 
Die Forderung einer gründlicheren, jelbititändigeren Vorbildung der 
Alpiranten ift ed alfo auf der einen Seite, welde ein Aequivalent 
enthält, auf der andern Seite der Umftand, daß in der Weile der 
Ausbildung ded Seminariften dad Gedachtnißwerk, um es furz zu 
nennen, zurückgedrängt worden ift auf eine Stufe, die ed zu haben 
berechtigt ift, und dab ein bejonderer Ton gelegt worden ift auf die 
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Gründung einer eignen Weberzeugung in dem Gemüthe ded jungen 
Lehrerd und eined eigenen Vertrautſeins mit der evangeliſchen 
Wahrheit. 

Und nun ein dritte Moment. Es fann fein einziger Seminar- 
abiturient, fei er evangeliih oder katholiſch, die Lehrerentlaſſungs⸗ 
prüfung beftehen, wenn er nicht in der Religion beftanden hat. 

Sch jollte dody glauben, daß dem gegenüber die Vorwürfe ſchon 
recht abgeſchwächt wären, die erhoben And. Freilich es fommt dann 
noch ein anderer Vorwurf und eine andere Behauptung, die 
eine förmlich typische Bedeutung gewonnen hat, und die darum 
auch nicht Üübergangen werden fann. 

Es ift der Vorwurf erhoben worden: daß die jegige Seminar: 
bildung nichts taugt, das jähe man an ihren Früchten, die jungen 
Lehrer taugten nichts. Nun, meine Herren, daß ed unter den 
Lehrern aller Lebensalter faule Früchte giebt, wer möchte dad be— 
ftreiten? daß aud die jüngeren LXehrer — um den Ausdrud nod)- 
mald zu gebrauchen — deren aufweiſen werden und aufweiſen, auch 
dad ift eine zweifellofe Thatſache. Aber, das „jüngere Lehrer“ 
heißt in dielem Angriffe nicht Lehrer von jüngerem Lebensalter, 
jondern ganz techniſch „Lehrer, welche audgebildet find nad den 
allgemeinen Beftimmungen und unter der Unterrichtövermaltung, des 
Minifterd Falk." Nun, meine Herren, ich habe bereits vorhin gejagt, 
dab die allgemeinen Beltimmungen in all ihren drei Theilen nur 
in wenigen Drten völlig durchgeführt find. Das tft ganz natürlich, 
dieſe drei: Volksjchulweien, Präparanden- und Seminarweſen hängen 
eng zufammen und bedingen einander, das Ziel kann erſt erreicht 
werden dur ein langſames Emporwachſen aller drei nebeneinander. 
Sch wiederhole aljo hier den Sag, wenn von ſolchen jüngeren Xehrern 
die Rede fein kann, fo find fie erit früheſtens 1876 aus dem Seminar 
abgegangen, und deren Zahl iſt eine recht Eleine. Und was weiß 
ih denn von diefen Vorwürfen, meine Herren? EB ift ja ganz 
natürlich, wenn ein fo viel befeindeter Minifter, ein Minifter, der 
von fo fchweren Vorwürfen betroffen wird, wie jene waren, die idy 
Eingangd meiner Nede dyarafterifirte, daß der bei allen einzelnen 
Vorwürfen den Thatſachen nachgeht. Wo ich alfo in einem Bericht 
von einem, Vorwurf gegen die jüngeren Xehrer, wo ich in einer 
Zeitung von angebliden Vorkommniſſen mit jüngeren Lehrern etwas 
zu erfahren befomme, gehe ih den Thatfahen nad, aber dad Eine 
darf ih Ihnen fagen, im Sinne ded Vorwurfs ift die Ausbeute 
eine berzlich geringe geweien. Man ift, wie es jcheint, mit diefem 
Vorwurf — er fchwebt ja fo zulagen in der Luft — darum recht 
rafh bei der Hand. Was fagen Sie zu folgendem Fall? Ein 
hochgeſtellter evangeliicher Geiftlicher hat eine Bilitation einer Diözeſe 
gehalten und er berichtet in dem Bericht, welden er mir vorlegt, 
daß die jüngeren Lehrer in Bezug auf den Religionsunterriht außer: 
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ordentlich viel zu wünſchen übrig ließen, ihre Pflicht nicht erfüllt 
hätten, dab Eoldyed traurig jei. Dabei liegen die Protofolle und 
ih finde dann, daß «8 gar Feine jüngeren Lehrer giebt in dem 
Kreije oder daß gerade die jüngeren Lehrer ein brillantes Zeugniß 
haben. Bei der Aufklärung, die ich gefordert, hat ſich dann ergeben, 
dag ed nicht Sowohl die Meinung des Berichterftatterd ee ift 
über die Erfahrungen zu urtheilen, die er bei der erwähnten Re- 
vifion madte, fondern die Abfiht, den Vorwurf allgemein und 
überhaupt zu erheben; es jet bei der Redaktion ded Berichtes ein 
Irrthum in die Sache gefommen. 

(Heiterfeit.) 
Als ih, um die Sache gründlich zu erörtern, fragte: wie fteht 

die Sache, ſagte der Berichterftatter, es ſei dies eine allgemeine 
Klage, und berief ſich dabei weſentlich auf zwei Seminardireftoren; 
diefe habe ich jept darüber befragt, weil ich der Sache auf den 
Grund fommen will. 

Meine Herren, wie äußert fih denn die Thätigfeit eines 
ſchlechten Lehrers und womit wird der Vorwurf begründet, daß 
er nichts leiltet? Zunächſt doch durd die Thätigkeit in feinem Berufe. 
Nun befteht eine Anordnung, daß die Lehrer früheftend nach 2 Fahren, 
Ipäteftend nach 5 Fahren eine Wiederholungsprüfung machen follen; 
die Zeit wird freilich oft außerordentlich lange über die 5 Jahre 
ausgedehnt. Da habe ih nun feftitellen laffen, wie viele von jenen 
Lehrern, die im Sahre 1876 aus den Seminaren abgegangen find, 
fih ſchon der Prüfung unterzogen haben, refp. durchgefommen find 
oder die Prüfung wiederholen müfjen. Da ftellt ſich denn heraus, 
daß der Durchſchnitt in der ganzen Monardie nur "/,, durdhe 
gefallener Lehrer ergiebt, und dieje Ziffer ift im Verhältniß zu der 
Bifer der älteren Lehrer, welche die Prüfung nicht beftanden, eine 
wahrhaft glänzende. Ic kann und will dieje Ziffer jetzt nicht nennen. 

Es iſt in ganzen Bezirken, z. B. in Schleswig-Holſtein — 
ich könnte noch einen zweiten Regierungsbezirk nennen — nicht ein 
einziger der im Jahre 1876 aus dem Seminar Entlaſſenen durch— 
gefallen; im Liegnitzer Bezirk haben von 18 Examinirten 17 beſtanden. 
Selbſt in Berlin — es hier eine beſonders ſtrenge Examinations— 
kommiſſion — ergiebt ſich vom Jahre 1878, daß die allgemeine 
Durchſchnittsziffer der Durchgefallenen bei der zweiten Prüfung er— 
heblich über ein Drittel war, aber von den Schülern. weldye 1876 
aus dem Seminare jchieden, betrug fie wenig mehr ald ein Sechstel. 
Nun, meine Herren, hierdurch finde ich in Rüdfiht auf die amt: 
Er Leiftungen den Vorwurf nit nur nicht beftätigt, fondern 
widerlegt. 

Ein weiterer Prüfftein find die Disziplinarfälle. Sch bin leider 
noch nicht vollftändig über jede Einzelheit in diefer Beziehung unter: 
richtet, aber ſoweit ich ed überfehe, haben ſich die ra Dis⸗ 

1879, 10 
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ziplinarfälle in den lepten Jahren im Ganzen nicht vermehrt, ja für 
diejenigen, die an die höhere Injtanz, das Staatsminifterium, geben, 
fann ich aus meiner eigenen unmittelbaren Erfahrung jagen, fie 
baben fidy vermindert. Und dabei tritt folgende Erfahrung zu Tage: 
die Zebendalter find für die Frage, ob mehr oder weniger Die- 
ziplinarfälle vorfommen, gänzlich gleichgültig; es find nur verſchiedene 
Gründe, um derentwillen dad eine Alter öfter und das andere in 
geringerem Prozentjag figurirt, — aber in Allgemeinen babe ich 
eine Differenz zwiſchen den Lebensaltern nicht finden können. 

Meine Herren, jind ed nit doch am Ende Verhältniſſe, die 
allgemeiner Art find, Verhältniffe, die mit der Unterrichtöverwaltung 
nicht zu thun haben, die da die Klagen über die Lehrer begründen ? 
Mollen wir denn die materielle Richtung der Zeit, die zu befämpfen 
wir jo ernſtlich entichloffen find, wollen wir denn die Genußſucht 
nicht in Frage zieben, wollen wir meinen, daß der Lehrerſtand allein 
unberührt geblieben wäre von allem ungelunden Leben in unjerem 
Staate, von allem Gründerichwindel beilpielöweile? Meine Herren, 
ed giebt wohl nody einige beachtenswerthe Singularitäten, aber auch 
dieje find joldhe, die mit der Unterrichtöverwaltung nicht zuſammen— 
bängen. Glauben Sie denn, daß der Lehrermangel ohne jede Ver— 
bindung mit den Klagen ſtebt? Iſt es nicht ganz erflärlih, daß 
dad Gefühl der Unentbehrlichkeit Anſprüche erzeugen Fann, die man 
nicht gut beißt, die die ganze Verlönlichfeit mit einem Stempel 
verieben, der nicht berechtigt ericheint? Haben wir denn in der 
Lehrernoth zweifelbafte Elemente gänzli von der Annahme zu 
Lehrern ausgeſchloſſen? Iſt ed nicht richtig, dab in der Lehrerwelt 
aus dem angedeuteten Grunde ein Wanderleben eingeriffen tft, und 
daß ein ſolches nicht gerade geeignet ift, die Sittlichfeit zu fördern ? 
Und leben wir denn nit in einer aufgeregten Zeit, deren Rück— 
wirfungen ſich auch bei den Lehrern geltend machen? Meine Herren, 
die Gründe, die ich eben andeutete, werden fich, wie ih jchon vor— 
ber gejagt habe, injoweit fie dem Lehrermangel entipringen, von 
Tage zu Tage abſchwächen. Aber, wenn ih Recht habe, daß ed 
wejentlich allgemeine Verhältniffe find, welche ſolche Klagen erzeugen, 
jo muß es aud früher jolde Klagen gegeben haben. In diejer 
Beziehung erlaube idy mir doch auf Einiges hinzuweiſen. Meine 
Herren, ih bin der Sobn eines Mannes, der 45 Jahre Schul» 
inipeftor war in einer großen Stadt, in fleinen Städten, in länd- 
lihen Berhältniffen; und ich habe in den legten Jahren auß der 
Regulativzeit, ald mein Vater auf dem Lande Schulinipeftor war, 
die Klage vielfah von ihm gehört, die jept immer erhoben wird: 
die jungen Lehrer überheben fi, fie find unverichämt. 

(Heiterfeit.) 
Und dann theilte mir ein Regierungsſchulrath mit, daß zu der Zeit, 
als ed nody verſchiedene Prädifate über das Beitehen der Lehrer— 
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prüfung — und das ilt die Zeit vor den allgemeinen Beſtimmungen 
— gab, ihm vielfältig von den Schulpatronen die Bitte vorgetragen 
worden ilt, ihnen doch ſolche Kandidaten zuzumweilen, die Nummer 3 
baben. 

(Heiterfeit.) 
Warum? Weil fie die beicheidenften find. Der Vorwurf der 

Ueberbebung, von dem jegt jo viel geiprodyen wird, ift aljo aud) 
für jene Zeit in wahrhaft draſtiſcher Weiſe erboben worden. — 
Denn, meine Herren, id kann Shnen, audy den Älteren Mitgliedern, 
ja nicht zumutben, daß alle Verhandlungen diejed Hohen Haufed 
in Erinnerung ſind, aber die Verhandlungen vom 15. und 17. Ok— 
tober 1868 beziehen fih auf eine Verfügung der Regierung zu 
Erfurt vom 7. Dftober 1868, die aljo 4 Fahre, ehe Seine Majeftät 
mich an dieje <telle berief, erging, und in derjelben bieh es: 

„Es wird nicht jelten darüber Klage geführt, dab Lehrer 
und ihre Familien einen Aufwand maden, der weit über Die 
durh Beruf und Stellung gezogenen Grenzen hinausgeht, 
und daß häufig Lehrer zu den Stammgäften in Wirths— 
und Bierhäujern gehören,“ 

und ein Landrath des Bezirkes veranlaßte die Driöbehörde der Yand- 
gemeinden durch das Kreidblatt, Anzeige zu machen, wenn ſich diejer 
oder jener Lehrer eines tadelhaften Lebenswandels jhuldig machen follte. 

Fa, meine Herren, tout comme aujourd’hui, grade jo wie 
ed heute ift, jo lauteten die Vorwürfe damald, und wenn Sie fidh 
recht unterrichten wollen, jo leſen Sie die Zeitungen aus jener 
Zeit, namentlich diejenigen Zeitungen, die heute ebenfalls dieje Vor— 
würfe erheben und denen ed aus dem Gedächtniß gefommen ift, daß 
fie fie ſchon vor 10 Jahren auch vorgetragen haben. 

Wenn ed aber jo ilt, dann fage ih: erheben Sie Vorwürfe 
gegen die menſchliche Schwädhe, erheben Sie Vorwürfe gegen die 
Schwäde der Jugend, Vorwürfe gegen die ungejunde Richtung der 
Zeit; aber, ich denfe, gegen die Unterrichtöverwaltung in diejer Be— 
ziehung Vorwürfe zu erheben, das ift vollkommen rechtlos. 

Mir bleibt noch ein Punkt zu erörtern übrig: das ift die 
Frage der Volhksſchule felbft. Es ift in diefer Beziehung aller- 
dings eine Aenderung eingetreten in Bezug auf die Stundenzahl, 
in welcdyer in der Religion unterrichtet wird. Es ift dieſe Aenderung 
eingetreten ſowohl für evangeliihe, wie für Fatholiihe Schulen. 
Aber, meine Herren, der Unterichied beträgt da, wo früher überhaupt 
eine pofitive Feftiegung beftand — und das ift eigentlich nur die 
ungetbeilte einklajfige evangelijhe Elementarſchule geweſen — eine 
Stunde. Während nad dem NRegulative diejer ungetheilten, ein— 
klaſſigen Elementarſchule 6 Stunden Religiondunterriht zu geben 
waren, find ed nad den „allgemeinen Beftimmungen“ 5 Stunden, 
die in der einklaifigen WVolksichule gegeben werden jollen, und 4, 

10* 
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welche in der mehrklaffigen der Regel nad zu ertheilen find. Es 
ift die Ueberzeugung gewejen, daß innerhalb diefer Stundenzahl, 
von befonderen Berhältnijjen abgejehen, dasjenige geleiftet werden 
fönne, was zu fordern ift. Es gilt das für evangeliiche wie für 
fatboliihe Schulen, und wenn id in der Zeitung gelefen habe, daß 
jüngft in einem Bezirfe eine Lehrerfonferenz Klage über die Unzu— 
länglichfeit der Stunden erhoben babe, fo ift Dieter Vorfall bis zu 
mir heran noch nicht gedieben; ich bin noch gar nidyt in der Lage 
geweien zu prüfen, ob diejer Beichwerde überhaupt etwas Richtiges 
zu Grunde lag, oder ob nit. Ich glaube aljo, injoweit beftätigt 
eine nunmehr jehsjährige Erfahrung meine Behauptung. Es ift 
das auch ganz erflärlih; denn dur die Vermehrung — und das 
gilt für die evangeliiche wie für die Fatholiihe Schule — der Stunden 
für die Nealien ift e8 möglich geworden, gewiſſe Dinge, die fonft 
nur im Religtondunterricht gelehrt wurden, gemwilfermaßen in ihn 
bineingepreßt wurden, von ihm zu löjen und auf die eigentlichen 
Fachſtunden zu übertragen, nämlid auf dad Deutſche, auf die Re— 
alien und indbejondere auch auf den Geſangunterricht. 

Was nun die Forderungen an die Volksſchule betrifft, fo ift 
in Bezug auf die Fatholiihe Konfeſſion abjolut nichts geändert; es 
it ausdrücklich ausgeſprochen, daß ed bei den früheren Beitimmungen 
bleibe, und wenn wirflid dabei die Stundenzahl da und dort aus 
Iofalen Verhältniſſen zu kurz bemejjen fein jollte, jo iſt es der 
Beichtunterricht, der Kommunionunterricht, der vermöge jeiner oft 
jehr langen Ausdehnung ergänzend wirkt. Mas aber die evangeliiche 
Schule anbetrifft, jo verlangen die früheren Vorſchriften der Re— 
gulative, daß die Kinder die Hiltorien nachlejen, wiedererzählen und 
ald immer bereites Eigenthum behalten — id meine Die 
Hiftorien der bibliſchen Geſchichte, auf welden in erſter Linie nach 
der früheren wie nad) der jegigen Einrichtung der Religiondunter- 
richt in unjerer Volksſchule beruht. Hier handelt ed ſich aljo um 
das Erlernen, um ein geiftlojed Erlernen eined großen Stoffes. 
Auf der anderen Seite aber wird von den „allgemeinen Beftim- 
mungen“ verlangt, daß der Lehrer die Erzählung in einer Ausdrucks— 
weile geben könne, die fich frei anſchließe an das bibliihe Wort, 
und die nad ihrem religiöfen und fittlihen Inhalte in einer geift- 
und gemüthbildenden Weiſe entwidele und frudtbar made. Meine 
Herren, es ift vorhin Schon von mir angedeutet worden, in weldyer 
Meile dur dad Hervorheben ded Lebensbilded unjered Heilandes 
diefe Aufgabe gelöft werden fol. Und nun will ich die Frage auf: 
werfen, wenn f die Dinge einander gegemüberftehen, wo it mehr 
die erziehliche Seite wahrzunehmen, in der alten Zeit, oder in der 
Zeit, die die „Aera Falk“ genannt wird? 

Was dann den Katehidmusd betrifft, jo jchließen die Grunde 
züge vom 3. Dftober 1854 — dad find die Regulative — „ſo— 
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genannte Katechifationen über Lehrſtücke oder Bibeljprüche“ von dem 
Unterrichte in der Elementarichule aus. Es ift darauf hingewiejen 
worden, daß gerade ſolche Weifungen zu einem gedächtnißmäßigen 
Merfe führen müffen, daß in der That ih als Ziel der Regulative 
die gedächtnißmähßige Einprägung eines einfachen Wortverftändnifjes 
darftellt. Dagegen jchreiben die „allgemeinen Beſtimmungen“ vor, 
dat die Einführung in dad Befenntniß der Gemeinde durch die Er- 
Härung des in derjelben eingeführten Katehismud unter Heran- 
ziehung von bibliihen Geihichten, Bibeliprühen und Liederverjen 
oder ganzen Liedern vermittelt werden ſolle. Es ift dabei aus— 
drüdlicy verordnet worden, es jolle eine Ueberladung des Gedächt— 
nifled vermieden werden. 

Es iſt no ein befonderer Vorwurf erhoben worden in Bezug 
auf den Religiondunterricht in den Volksſchulen. Die „allgemeinen 
Beftimmungen” machen den Verſuch zu fcheiden zwiſchen demjenigen, 
was der Schule angehört, und demjenigen, was der Kirche angehört, 
und aus diefem Grunde ift verordnet, daß die drei erften Haupt: 
ftüde des Eleinen lutherifhen Katechismus der Schule, die anderen 
dem Konfirmandenunterrichte zuzumeiien feien. Das ift indeſſen 
keineswegs in jo unbedingter Weile geſchehen, daß Feine Ausnahme 
eriftirte. Die Ausnahmen werden gegründet auf bejondere Verhält— 
niffe. Sie find geftattet in Schleswig-Holſtein, weil dort erft 
mit dem vollendeten 15. Sahre konfirmirt wird, für Bezirfe der 
Provinz Hannover, in Bezug auf Gegenden, wo der Neligiond- 
unterricht irgendwie erjchwert ift; endlich befteht eine generelle Aus- 
nahme dahin, dab die gedächtnißweiſe Aneignung des Textes der 
drei legten Hauptftüde, wo ein befonderer Werth darauf gelegt wird, 
geftattet jein fol, um für diefe Hauptitüde, die alddann im Ge— 
dächtniß feit ftehen müſſen, wenigſtens die erite Stufe des Ber: 
ftändnifjes anzubahnen. Das ift eine Trennung der Forderungen, 
die nicht etwa ich erfunden habe, fie ift verlangt worden von Theo— 
logen der verjchiedenften Richtungen. Ich kann auf der einen Seite 
den befannten Nisih nennen, einen Vertreter der Union, auf der 
andern den Dr. Zezihwig, der auf der ftreng Eonfeffionellen 
Seite fteht. Es ift durchaus nichts Neued damit angeordnet, denn 
das Königliche Konfiftorium zu Hannover hat in der vorpreußiichen 
Zeit, am 19. April 1862, ganz Aehnliches verordnet. Unter joldyen 
Umftänden ift ed mir ja allerdings erflärlih, daß diefer Vorwurf 
je länger je mehr verftummt ift, und daß man erfannt hat, es thuen 
die allgemeinen Beftimmungen mindeftend ebenjoviel, ja mehr für 
die" Einführung des Kindes in die Gemeinde, der es Fünftig jelbit- 
ftändig angehören foll, ald die früher beftehenden Vorſchriften. 
Meine Herren, ed war vor Fahren, daß ich angegriffen wurde wegen 
Beſchränkung ded Gedächtnißwerkes Seitens ded Herrn Abgeordneten 
v. Gottberg, der diefer Seite des Hauſes (recht) früher viele Sabre 
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bindurdy angehörte. Sch babe ihm damals ſchon erwidern Fönnen, 
ed wäre nicht die Religion allein, bei der der blos gedächtnißmäßigen 
Aneignung des Stoffs entgegengetreten werde, es jei das ein all- 
gemeiner Zug, der durch die neueren Vorjchriften gebe, der fih auf 
alle Materien beziehe, weldye nad) den allgemeinen Beitimmungen 
zu erlernen jeien. Ic habe ihm aber weiter jagen fünnen, daß es 
die Richtung der Innerlichkeit jei, die ich verfolge mit meinen Maß— 
nahmen; es ift ja das auch leicht zu belegen. Die Zabl der Sprüde 
iſt nicht beftimmt, die gelernt werden müllen, die Sonntagsevan— 
gelien jollen nicht mehr memorirt werden, aber auf der andern 
Seite follen die Kinder in das Verftändni der heiligen Schrift 
eingeführt werden, und dahin kommen, fie jelbitftändig zu lejen; 
das wird in den 88. 15, 16, 17, 18 der „allgemeinen Beſtim— 
mungen“ auddrüdlid gefordert. — An Stelle der Aufgabe, das 
allgemeine Kirchengebet und andere feſtſtehende Theile der Liturgie 
auswendig zu lernen, iſt die höhere geftellt worden, die Kinder jo 
zu unterrichten, daß fie Theil nehmen können an dem Gottesdienite 
der Gemeinde in lebendiger Art. Was das Kirdyenlied betrifft, ſo 
tft in Bezug auf die Zahl der auswendig zu lernenden Lieder aller: 
dings eine Neduftion von 30 auf 20 eingetreten, aber auf der einen 
Seite it der frühere Zwang, nad weldem man fidy in Bezug auf 
die auswendig zu lernenden Lieder halten müſſe an eine Zeit, die 
mit Gellert abſchließt, aufgehoben, man ift berechtigt und verpflichtet, 
aud die neue kirchliche Entwidelung ind Auge zu fallen, damit es 
flar werde, daß auch Dieje, die kirchliche Dichtung, in unſerer Zeit 
nicht zurüdgegangen jet, ſondern ſchöne, erquidlidhe und erhebende 
Blüthen treibe. Weiter ift darauf aufmerkſam gemadt worden, es 
jolle nicht jedes Lied ganz auswendig gelernt werden, jondern es 
jollten, wenn Ungleichwertbigfeit der Verſe beitände, — und dieje 
beftebt ſehr vielfah, — nur die Verfe gelernt werden, welde ge= 
eignet find, im ganzen Leben behalten zu werden, und in jchweren 
Augenbliden des Lebens einen Troft zu verichaffen. Ich wiederhole, 
ed iſt nichts Neues was ich jage, aber es fcheint, ald ob das Alles 
vergelfen ſei, was meinerjeitö gelagt wurde bei den erften Angriffen 
auf die Beltimmungen in Betreff des religiöfen Unterrichted und der 
religiöfen Erziehung, die meinerſeits für nothwendig erachtet worden 
find, darum ziemte ſich eine Wiederholung nad einem Zwiſchenraum 
von 6 Jahren. 

Meine Herren, in Bezug auf diefe meine Weiſe, den religiöfen 
Unterricht zu fördern, möchte ich ein Wort, welches mir jo oft ent- 
gegengehalten worden iſt, au für mich zur Anwendung gebradt 
\eben: es fommt weniger auf die Quantität des Willens an, es 
kommt darauf an, dat das, was gelehrt wird, verftanden werde und 
übergebe in Fleiſch und Blut, 

(jebr gut! links) 
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und das habe ich mit meinen Beltimmungen gewollt im Unterfchiede 
von dem früberen Standpunfte. 

Meine Herren, erlauben Sie mir noch eine einzige Erinnerung. 
Sc habe, bald nachdem jene allgemeinen Beftimmungen erſchienen, 
in einer fozialdemofratiihen Zeitung gelejen, fie feien ein neuer 
Verſuch, die morihen Eäulen des Staates und der Gefellichaft zu 
ſtützen, und es wurde binzugefegt, ein Verſuch, der der Sozial— 
demofratie gefährlicher fein könne, ald die Weiterführung des Er- 
zjiebungsweiens nady den Regulativen, — und ich denfe, Unrecht 
batte das Blatt nicht. 

(Lebbafted Bravo! Links.) 

II. 

Rede des Herrn Miniſters der geiſtlichen ac. Angelegen— 
beiten D. Dr. Ralf im Herrenhauſe am 18. Februar 
1879 (gelegentlih der Berathbung über eine Petition 
der Herren Graf von Hagen und Genojjen, die Ver: 

bältnifje der evangeliſchen Volksſchule betreffend). 

Meine Herren, die Ausführungen ded Herrn von Kleift richten 
ih im ihrem größten Theile gegen Ausführungen, die ich früher 
mir geitattete, in diefem Hohen Hauje zu geben, jowie im Haufe 
der Abgeordneten. Trotz deſſen finden ſich zwiichen den eben gehörten 
Ausführungen und den meinigen eine Neihe tiefgehender Berührungs— 
punfte, ich glaube jogar in einem Punkte ein völliged Uebereinitim- 
men, nämlid in dem außerordentlid wichtigen, in Bezug auf den. 
Religionsunterricht in der Volksſchule und defjen Aufgaben. Herr 
von Rleift nahm dabei Bezug auf eine längere Darlegung von mir, 
Die id im vergangenen Monat im Abgeordnetenhaufe gab, und ich 
glaube nicht zu irren, daß ich in ganz ähnlihen Wendungen, wie 
er fie heute braudte, die Bedeutung anerfannte, in ganz ähnlichen 
Wendungen fagte, daß die durch das Lebensbild des Heilandes in 
erfter Linie zu erwedende fromme Gefinnung beim Kinde übergehen 
müjje in ein Thun in jeinem fleinen Kreife, um dann jpäter in 
weiteren Kreijen wirkſam zu jein. Ic glaube, da diefe Rede jo 
viel beiprodhen und beichrieben worden ift, wie wenige andere, aud) 
vorausjegen zu dürfen, daß fie mwenigitend den elften Herren im 
Gedächtniß it und fann mid begnügen mit einer ſolchen Verwei— 
jung, ohne daß ich die Neuerungen wörtlich vorlefe. Sch bin auch 
in manchen anderen Beziehungen mit dem Herrn von Kleift durch— 
aus einverftanden. Ich kann nicht leugnen, daß die Aufbefferungen 
der Lehrergehalte diejenige Zufriedenheit, die fie zur Folge haben 
fonnten, nicht herbeigeführt haben. Ich will dabei nicht jagen, daß 
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ſchon Alles geſchehen jet, um in dieler Beziehung dad zu gewähren, 
was nothwendig ift; ich glaube aud, das bat Herr von Kleift nicht 
jagen wollen, aber es ift immerhin viel geſchehen, und es ift wahr, 
die Stimmen der Dankbarkeit, die daber an mid gefommen find, 
find gerade nicht übermäßig zahlreich geweien, namentlih nicht im 
früheren Jahren, in der legten Zeit allerdingd mehr; und diejenigen, 
die an mid gekommen find, find — ich halte das für jeher nafür= 
lid — wejentlih aus dem Kreije derjenigen Männer gefommen, die 
früber unter der Laft der Noth gelitten haben, und nicht überwies 
gend aus den Reihen derjenigen, die nicht früher weniger hatten 
und jegt mehr befommen, jondern die von Anfang jo ftanden, daß 
fie überhaupt diefed Mehr erhielten, — denn dieje nehmen e8 ja 
natürlich ald etwas ihnen Gebührendes von vornherein entgegen und 
werden eine Empfindung der Dankbarkeit, weil ihnen eben feine 
Beſſerung geſchah, auch nicht haben. 

Herr von Kleiſt hat eine Reihe von Blicken auf die Vergangen— 
heit gethan, er hat eine Anzahl von Akten, die von mir gekommen 
ſind, ſeiner Kritik unterworfen. Es iſt mir nicht möglich, ihm in 
allen dieſen Punkten zu folgen; ich glaube auch nicht, daß es noth— 
wendig iſt, weil unſere wechſelſeitigen Anſchauungen ſo oft ausge— 
tauſcht worden ſind und ich eben mich heute in der Lage befinde, 
daß ich um Aeußerungen willen, die ich bereits gethan habe, nun 
in den Stand der Widerlegung oder des Widerlegtwerdend geſetzt 
werde. Sch meine, bei meinen Behauptungen bleiben zu müffen. 
Die Bergleihung zwiſchen beiden wird auch Jeden in den Stand 
jegen, fein Urtheil zu fällen; ed werden alfo auch weſentlich nur 
einige Einzelheiten fein, die ich berübre. 

Herr von Kleift erwähnte eines Momented, das ih durchaus 
richtig Stellen muß. Es wurde gejagt, daß gegenwärtig in den Semi» 
naren ſogar Franzöſiſch gelehrt werde. 

In diefer Allgemeinheit ift dad Wort richtig oder ed kann 
wenigſtens richtig fein; die Sache liegt aber fo, daß geltattet ift, 
in einer fremden Sprache, fei ed lateiniſch, franzöſiſch oder engliſch, 
je nach der Berfchiedenheit der Gegenden, einen fakultativen Unter: 
richt einzurichten, und die Fakultät, die damit den Seminarilten ge- 
geben wird, an einem foldhen Unterrichte theilzunehmen, wird noch 
durch folgende weitere Beftimmung beſchränkt: Nur derjenige Semi- 
narift darf an einem ſolchen Unterrichte theilnehmen, der fonft durch— 
aus zur Zufriedenheit das Seine leiftet, und zweitens, entweder muß 
er ein bejonder8 begabter junger Menſch fein, oder er muß nad 
jeiner VBorbildung bereits von der betreffenden Spradhe einige Kennt» 
nit haben. Ich glaube, wenn die Dinge fo liegen, wird man eine 
Gefahr, wie fie Herr von Kleift fennzeichnete, daraus nicht folgern 
fönnen, jondern man wird anerkennen müffen, daß die Unterrichtö- 
verwaltung einem lebendigen Bedürfniffe nachgekommen ift, und zwar 
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einem Bedürfniffe nach verjchiedener Richtung, um derjenigen willen, 
die von dem Lehrer Gebrauh madhen, und um des Lehrers jelbit 
willen. Es giebt, in erfterer Beziehung angefehen, eine ganze Menge 
Verhältniſſe, in welchen auf dem Lande ijolirt wohnende Eltern ed 
dringend wünjchen müſſen, daß ſprachliche Anfangsgründe, und feien 
ed auch nur bejcheidene, von ihren Kindern gelegt werden im eigenen 
Haufe -- ich erinnere an die Dberförfter und in ähnlichen Ber: 
bältniffen befindlihe Perfonen. Denen ift ed im höchſten Grade 
erwünſcht, wenn eine Perjönlichkeit in der Nähe ift, welche dieſe 
Aufgabe bejorgt. Was dann die Xehrer betrifft, jo wiſſen Sie, daß 
in den allgemeinen Beftimmungen neue Ordnungen über Prüfungen 
erlaffen find, weldye den Lehrern einen weiteren Wirkungskreis, oder 
wenn Sie wollen, einen höheren eröffnen: das find die Prüfungen 
für die Mittelihulen und das Rektorat, welche leptere die Möglich: 
feit eröffnet, Seminarlehrer zu werden. Dieje Möglichkeit muß 
auf dem Seminar gegeben werden. Es ſcheint mir in der That, 
daß ich in diejem Punkte vollfommen vorwurföfrei daftehe. Andere 
Erwähnungen des verehrten Heren werden vielleicht eine Berührung 
finden können, wenn ich mid) zu diefer Petition wende. 

Die Petition hat zwei Petita, die aber von dem allgemeinen 
Gedanfen umfaßt werden — und dad möchte ich den legten Aus- 
führungen ded Herrn von Kleift entgegenjegen — daß die geforderten 
Aenderungen im Wege der Geſetzgebung getroffen werden jollen. 
Es fteht dad ausdrüdlich in dem Petitum, während Herr von Kleift 
auf die Verwaltung hingewieſen und von diefem Standpunfte 
auch den Antrag ded Herrn Grafen von der Schulenburg für ſich 
aufgefaßt hat. Der erite Punkt, der ein bischen allgemein gefaßt 
it, jo allgemein, dab ich faum glaube, daß viele Leute verfchiedener 
Anfiht über den Antrag jein können, wenn fie dad Petitum allein 
vor Augen baben, — wird aber motivirt durch den Umſtand, dab der 
Artikel 24 der Verfaſſungsurkunde Eonfelfionelle Schulen vorichreibe 
und die Staatöregierung diefe Schulen in paritätiihe ummanbele. 

Meine Herren, über diejen Punkt habe ich mich auch in der 
von Herren von Kleift angegriffenen Rede eingehendit ausgeſprochen, 
ih muß aber dennoch Einiged daraus hervorheben und Einiges hin— 
zujegen, damit ich nicht wiederum unter einem irrigen Lichte der 
Beurtbeilung auögejegt werde. Und da wende idy mich zuerſt gegen 
Herrn von Kleiſt wegen jeiner Parallele mit Holland. eine 
Herren, dad ift eine ungerechtfertigte, ich möchte beinahe fagen, eine 
ungerechte Parallele, denn dasjenige, was in Preußen ald zuläffig 
erachtet wird unter gewiſſen Vorausſetzungen, iſt himmelweit ver: 
ihieden von dem, was in Holland beiteht. In Holland befteht 
nämlich die Beftimmung, daß in der Schule dad religiöfe Bekennt— 
niß der Kinder weder bei der Anftellung der Lehrer noch bei Er— 
theilung des Unterrichtes irgend mie berüdfichtigt wird. Der Reli- 
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gionsunterricht iſt aus der Volksſchule hinausgewieſen und wird 
privatim gelehrt. Und wie ſteht es hier in den paritätiſchen Schulen 
in Preußen? Ich habe damals zuſammengefaßt die Auffaſſungen, 
die ich in dieſer Beziehung habe, in ähnlichen Ausdrücken, wie ich 
ſie ziemlich gleichzeitig in der viel bekanntgewordenen Verfügung an 
das Konſiſtorium der Rheinprovinz*) gebrauchte, und zwar dahin gehend, 
daß die Einrichtung einer paritätiihen Schule nur geitattet werden 
dürfe, falls die Unterhaltungspflichtigen darauf antragen, wenn 
1) ein mwejentlicher Vortheil für die Schule entitehe, für die Löſung 
ihrer Aufgabe, wenn 2) für den Religionsunterricht an die Kinder 
der verjchiedenen Konfeifionen in der Schule geforgt wird, alfo in 
der Schule, und wenn 3) das Lehrerfollegium zulammengejegt wird 
aus Lehrern der verihiedenen Konfeifionen der Kinder. Ich babe 
dann weiter gejagt: Die Fälle, in denen ein Zwang von der Ber- 
waltungsbebörde geübt werden dürfe, in Bezug auf die Zufammen- 
legung von Schulen oder die Neuerrichtung einer paritätiichen 
Schule, die müßten 1) die VBorausfegung baben, die ich erwähnte, 
aber dann noch 2) die weitere, daß dasjenige, was im Intereſſe der 
Schule geboten ift, Ihledhterdings auf einem anderen Wege nicht zu 
erreichen ift. Nun, dieje Kennzeihnung jcheint mir denn doch ein 
flared Bild davon zu geben, daß das, was bier in Preußen beitebt, 
etwas ganz Anderes ift, als das in Holland, und dab es nicht ge— 
rechtfertigt ift — Zuftände, die in Holland fo jein mögen, wie Herr 
von Kleift fie geichildert bat, Zuftände, die ich ebenſo verurtbeile, 
wie er, die mich ebenſo dur ihre Schilderung erregten, wie ihn —, 
als Folgen von paritätiihen Schulen hinzuftellen. 

(Sehr richtig.) 
Es ift dann von Seiten ded Herren von Kleiſt auf Artikel 24 

der Berfafjungsurfunde hingewieſen worden und aud auf die Aus: 
führungen des Minifterd von Ladenberg. Meine Herren, mit diejem 
Artikel babe ih mich in jener Rede vom 17. Zuni 1876, um die 
e8 ſich bier handelt, ausführlich beichäftigt, und nicht bloß in dieſer 
einen Rede, jondern bei jolder Gelegenbeit mehr als einmal. Ich 
kann aber dod nicht umbin, den Herren von Kleiſt zu bitten, dar— 
auf aufmerffam zu fein, daß der betreffende Artikel 24 zunächft 
nicht ganz jo lautet, wie er ihn — wohl nicht nad den Worten, 
jondern nur dem "Sinne nad citirte, den er ihm beimißt, jondern 
an der betreffenden Stelle jo lautet: 

„Bet der Einrichtung der öffentlihen Volksſchulen find die 
fonfeffionellen Berhältniffe möglichſt zu berüdfichtigen.“ 

Dann aber bat Minifter Yadenberg dies „möglichit“ nicht bloß 
ausgelegt in der einen Richtung, daß es auf die Zahl der Kinder 
anfomme, ſondern er hat gejagt, die andere Beſchränkung jet die, 
„Soweit es die Rechte und die Anſprüche ded Staates geftatten, 

*) Berfilgung vom 16. Juni 1876, Centrbl. de 1876 Seite 49. 
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welche er an die Fonfeifionelle Volksſchule zu machen hat, wenn fie 
an die Stelle der öffentlichen treten ſoll“.“) Meine Herren, der eine 
Anipruch, welchen die Königliche Staatöregierung an die Fonfeffio- 
nelle Schule zu machen bat, iſt der, dab fie dasjenige leifte, was 
die Unterrichtöverwaltung für nothwendig erachtet; und von diejem 
Standpunkte geben die Verfügungen aus, von denen ich vorhin ge— 
iprohen babe. Dies ift ein Standpunft, den ich damals wie jet 
zur Begründung meiner Auffaffung herangezogen habe. 

Meine Herren, Sie wollen dieje Petition wegen der paritätiichen 
Schule der Staatöregierung zur Erwägung überweilen. Ich fann 
zugeben, zwiſchen diefem Petitum und dem anderen unter Wr. II. 
ift ein formeller Unterfchied. Das Petitum II. bezieht fich auf die 
Volksſchulaufſicht, und da haben wir eine gejegliche Regelung, wäh: 
rend im Bezug auf den erften Punkt eine gejeglihe Regelung nicht 
beftebt, jondern die Verwaltung in den ihr gegebenen Grenzen die 
Entſcheidung bat. Aber, meine Herren, glauben Sie wirflid, daß 
durch die Ueberweiſung einer ſolchen Petition, wie die vorliegende, 
der Staatöregierung irgend ein Material gewährt wird? Sa, wenn 
die Rede des Herrn von Kleift ihr überwielen würde, jo läge darin 
ein ganz andered Material, ald in diejer Petition, 

(Heiterkeit) 
und die habe ich gehört, und die ſtenographiſchen Berichte find zu— 
gänglih. Es macht überhaupt einen eigenen Eindrud, dab es gerade 
die Provinz Sachſen ift, aus der dieje Petition wegen der paritä- 
tiihen Schule kommt. Denn, meine Herren, in der ganzen Provinz 
Sachſen ift nicht eine einzige paritätiihe Schule, 

(bört! hört!) 
weder in Merfeburg, Magdeburg noh Erfurt, — und zwar habe 
ih in dieſer Beziehung die Feftitellung erft in den legten Wochen 
vornehmen laffen, jo daß ich mih auf ein ftatiftiihed Material 
neueften Datums zu ftügen in der Lage bin. Auch wenn fie aus 
Pommern käme — die Empfindung tft bei Herrn von Kleift eine 
ganz richtige gemejen — würde die Petition recht wenig Eindrud 
** denn in den Regierungsbezirken Stralſund und Stettin 
giebt es gleichfalls gar keine paritätiſche Schule und in Köslin iſt 
eine einzige mit zwei Lehrern vorhanden, von denen der eine evan— 
geliſch, der andere katholiſch iſt. Petitionen, die aus Landestheilen 
kommen, wo man die Einrichtung gar nicht kennt, über die man 
ſpricht und ſich ſo bitter beklagt, die werden, wie ich meine, bei 
Niemand und darum auch nicht bei der Staatsregierung irgend 
welchen Eindruck machen. 

(Sehr wahr!) 
Iſt denn nun überhaupt die Klage, die Sie wegen paritätiſcher 
Schulen erhoben, eine wirklich ſo begründete, wie es dargeſtellt 

*) 53 . Sitzung ber Erſten Kammer (8. Oktober) 1849. 
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worden it? Man würde fi doch zunächſt einmal die Krage vor- 
legen müffen, wie viel paritätiihe Schulen giebt es denn überhaupt 
in Preußen und wie viel Xehrer wirken in derartigen Schulen? Es 
ift dad neben den Gefichtöpunften, die ich über die Einrichtung der 
paritätiihen Schulen zu betonen hatte, doch aud wohl ein Gegen- 
ftand, der der Erwägung würdig ift.. Nun, meine Herren, ed giebt 
in Preußen im Ganzen 33 285 Volksſchulen, nad einer vor nicht 
zu langer Zeit vorgenommenen Feſtſtellung. Davon find konfeſſionell 
im engiten Sinne 32 848 — 

(bört!) 
und paritätiih find im Ganzen 442. Davon waren vor meinem 
Amtsantritte Shon 60 vorhanden. Das giebt denn nun auf die Mon— 
archie einen Prozentjag von 1'%/,00, aber 98°°/,.. Prozent konfeſ⸗ 
fionell.*) Und wie fteht es mit den Lehrern? Es iſt ja natürlich, 
— — — 

*) Paritätiſche Schuleinrichtungen beſtehen bekanntlich im ehemaligen Her- 
zogthume Naffau (im Regierungsbezirke Wiesbaden) in Gemäßheit ber 
dortigen Gefetgebung; neue paritätiihe Schuleinrichtungen find außer in biefem 
Bezirke in den Teßten fieben Jahren getroffen worben: 

in der Provinz Oftpreußen: Regierungsbezirt Königsberg 
, , Gumbinnen (1 Schule 

mit 3 Lehrern) 
.. ’ Weftpreußen: . ’ Danzig 

, . Marienwerber 
.. s Brandenburg: im Stabtbezirfe Berlin; 

dagegen nicht in ben Regierungsbezirten Pot&+ 
dam und Frankfurt 

. Pommern: nur im Regierungsbejirt Cöslin(t Schule 
mit 2 Lehrern) 

.. s Pofen: im Regierungsbezirte Poſen 
. . . Bromkerg. 

.. 2 Schlefien: im Regierungsbezirte Breslau (3 Schulen 
mit 17 Lehrern) 

D . Oppeln; 
dagegen nicht im Negierungsbezirfe Liegnitz. 

» den Provinzen Sachſen, Schleswig-Holftein, Hannover feine, 
» ber Provinz Weftfalen nur im Regierungsbezirle Arnsberg, 
» ber Provinz Heſſen-Naſſau in beiden Regierungsbezirken, 
» ber Rheinprovinz in allen Regierungsbezirken außer in bem von 

Aachen; dagegen keine in den Hobenzollernichen Landen. 
Es beftehen zur Beit paritätifhe Schuleinrichtungen 442 mit 2405 Lehrern 

bavon vor 1872 . 60 66 

folglich neu eingerihtet . .» . . 2 0.2: dB WU > 

Die Gefammtzahl der Schulen beträgt . 33285 mit 56680 Lehrerftellen ; 
von biefen haben ihre bisherige Einrichtung 
behalten: 

a. fogenannte tonfeffionelle Schulen . 32843 mit 54275 Lebrern 
b. paritätifhe Shulen -. . . ..» 60 » 36 + 

32003 » 54631 2 
es find in ihrer Einrichtung geändert worben 332 » 3049 «+ 

Schulen 33285 mit 56680 Yehrern. 
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daß dieſe paritätiſchen Schulen da beſonders entſtanden ſind, wo 
die Bevölkerung eine ſtark gemiſchte iſt, wo auf der andern Seite 
einklaſſige Schulen nicht hinreichen, alſo in den größeren Städten. 
Da giebt es denn mehrklaſſige Schulen, nicht bloß drei-, ſondern 
ſechs-, vielleicht noch mehrklaſſige, ich weiß es in dieſem Augenblicke 
nicht ſicher, an welchen Lehrer verſchiedener Konfeſſionen nebenein— 
ander wirken. Da ſtellt ſich denn heraus — und das gehört wieder 
in die neueſte Zeit —, daß an ſolchen Schulen wirken 3°%/,, der 
Lehrer und 96*/,, wirken an Eonfelfionellen Schulen. Es kommt 
mir; vor, ald ob ein Blick auf derartige Ziffern den Vorwurf noch 
ein wenig ſchwächer erjcheinen liehe. 

Außerdem aber wied Herr von Kleift auf einige Folgen hin. 
Nun, meine Herren, was die Folgen der Einrichtung paritätiicher 
Schulen betrifft, jo find mir im Laufe der Fahre eine ganz kleine 
Anzahl von Fällen befannt geworden, in welchen ſich einzelne Lehrer 
nicht taftvoll benommen haben. Die Zahl ift in der That eine fehr 
Feine gegenüber der in Betracht fommenden Zahl der Lehrer, und 
es ift, ſoweit ich die Fälle bisher habe unterjuchen können, mit aller 
Strenge in diejer Beziehung eingeichritten, und daß Died nicht 
weiter vorfomme, gejorgt worden. Bon den Beilpielen aber, die 
Herr von Kleift ——— kann ich eins nicht gelten laſſen. Wie 
es mit dem Leſebuche in Pommern ſteht, kann ich nicht ſagen, aber 
wenn dort das Leſebuch geändert worden iſt, ſo hat es doch mit den 
paritätiſchen Schulen nichts zu thun! In Pommern giebt es nur 
eine paritätiſche Schule. Dagegen iſt ganz richtig, was Herr von 
Kleiſt für die Stadt Berlin rügte mit dem Denkſtein von Lützen 
und ähnlichen Dingen. Aber, meine Herren, es iſt dafür geſorgt 
worden, daß ſolche Uebertreibungen nicht im Leben bleiben. Es iſt 
rektifizirend meinerſeits und ſeitens des Schulkollegiums der Provinz 
Brandenburg in der Sache — worden. 

(Bravo!) 
Nun, meine Herren, darf ich noch eins für mich in Anſpruch 

nehmen, das iſt nämlich die außerordentliche — ich will den fremden 
Ausdruck Penibilität gebrauchen, mit welcher ich Anträgen auf Er— 
richtung von paritätiſchen Schulen mich gegenüberſtelle. Ich weiß, 
wie leicht es iſt, aus einem ſolchen Plane ein Mittel der Aufregung 
zu machen, wir ſehen ja das alle Tage vor Augen, und es liegt 

Es blieben demnach in ihrer Einrichtung in dieſen 
ſieben Jahren unberührttt . . 98,85%), der Schulen; 
es wurden yaritätlb : 2 2 0 0 1,15%, der Schulen; 

100,00 
es blieben an unveränderten Anftalten. - -» 2... 96, 40/, ber Lehrer; 
es gingen am paritätifche Anflalten.. . . . .» . 3, 6%, ber Lehrer. 

100,00. 
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doch wieder nad) der anderen Seite ebenjo klar zu Tage, dab eö 
gar nicht möglich ift, dieſe Zuftände der Erregung unbeadhtet zu 
laffen, es leidet ja Niemand mehr darunter, wie der Chef der Unter- 
richtöverwaltung. Nun, meine Herren, ih kann mid in diejer Be- 
ziehung aud auf das Zeugniß der dabei betheiligten Männer — 
zum Theil find fie in den Räumen dieſes Hauſes — berufen, die 
wiſſen vielleicht darüber zu Hagen, wie viel Rejfripte vom Kultus: 
minifterium erſt nothwendig werden, wie viele beantwortet werden 
müffen nah allen Richtungen bin, ehe ich zu dem placet für eine 
joldye paritätiihe Schule Fomme. 

(Sehr richtig!) 
Nun nehmen Sie, meine Herren, dad, was id Ihnen bier in 

einigen Umrifjen vorgetragen habe, und fragen Sie ſich: befteht 
wirklich ein Bedürfniß, dieje Petition mit dem Antrage I der Staats— 
regierung zur Berüdjihtigung zu überweijen? 

Meine Herren, ih kann mid nun zum zweiten Antrage wenden, 
der, injoweit ed fich dabei um geſetzgeberiſche Thätigfeit handelt, von 
mir ald ein joldyer bezeichnet werden kann, daß jede Erwägung, die 
in dieſer Richtung angeftellt würde, eine ausfichtöloje wäre. Die 
Staatöregierun Mteht auf dem Standpunkte des Gejeged aus Shen 
Allen längit bekannten Gründen, auf dem Standpunfte des Schul— 
auffichtögejeges, und von den Madtvollfommenheiten, weldye diejes 
Geſetz ihr in Harer Weije in die Hand legte, vermag ſie nichts aufs 
zugeben. Ich darf mich ja aber überhoben halten, nody weiter über 
diefen Punkt, dem ich anderwärts jchon genügend Ausdrud gegeben 
babe, mid audzulaffen, da mir angedeutet wird, es fei der Antrag 
des Herrn Grafen von der Schulenburg mehr in Bezug auf die 
Verwaltung gemeint. Meine Herren, da kann ih Sie aud nur 
dringend bitten, diefen Antrag nicht anzunehmen, denn, meine Herren, 
ed joll die Schulauffiht genommen werden nur foldyen Geiftlichen, 
die fih zu derjelben ungeichieft oder in Ausübung derjelben untreu 
erwiefen haben. Meine Herren, was heißt das, die fi in der» 
jelben ungeidhidt erwiejen haben? Iſt darunter, wie es beinahe 
audfieht, nur gemeint, daß der Mangel an Befähigung zu einem 
ſolchen Schulauffichtsamte bei dem betreffenden Geiſilichen vorliege, 
dann, meine Herren, ift der Punkt viel zu eng gefaßt, da er nur 
im Vergleiche zu dem Momente der Untreue fteht. Meine Herren, 
ed würde, wenn dad Wort in diefem Sinne aufgefaßt würde, von 
den überweiſenden Herren für zuläffig gehalten werden, daß die 
Sculauffiht wieder zurüdigelegt werde, etwa in die Hände von 
ſolchen katholiſchen Geiſtlichen, die in der ftrengften Oppofition gegen 
die Staatdregierung ftehen und in vielfachen Akten, wie e3 ja wirflich 
ift, diefe Oppofition an den Tag gelegt haben, denn man würde fie 
weder ungeſchickt noch gerade in Ausübung ihres Amted untren 
nennen fönnen. Und, meine Herren, ich denfe, es ift doch die große 
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Majorität diefed Hoben Hauſes, wie fie das früher bewiejen, mit 
der Königlihen Staatsregierung in der Beziehung einig, dab das 
nicht angeht. Und ift e8 im der evangeliichen Kirche denn nicht 
auh, wenn auch glüdlicherweile in geringem Make, vorgefommen, 
dap um ſolcher Thätigkeit willen die Schulauffiht hat entzogen 
werden müfjen? War ein jolder Zwang nicht nothwendig, oder 
richtiger, iſt eine ſolche Thätigkeit nicht der Königlichen Staats— 
regierung in der Provinz Hannover bei zwei verſchiedenen Anläfjen 
aufgezwungen worden? — bei Gelegenheit des Protefted gegen das 
Sculauffichtögejes und wegen gewiſſer Betheiligung an den Jnter— 
effen von Geiftlihen, die in einer Nachbarprovinz aus ihrem Amte 
entfernt wurden. Der Lauf der Zeit hat die Gemüther beruhigt, 
und wo eine jolhe Beruhigung eingetreten iſt, iſt auch die Schul— 
auflicht wieder gegeben worden. Aber aus diejem einen Beiſpiele 
erjehen Sie, dab ed auh in Bezug auf die evangeliichen Geift- 
lidyen dergleichen Fälle giebt, die zwilchen dem beiden Momenten 
liegen. Es beitehen nody andere, und lauter praftiihe Fülle aus 
jüngfter Zeit, die mir noch in friiher Erinnerung find, die ich her— 
ausgreife. Es giebt eine Reihe von Fällen, wo jolde Differenzen 
zwiſchen den Geiftlihen und Lehrern beftehen, dab die Schule dar: 
unter leiden muß, und daß, wenn es nicht möglich iſt, durdy eine 
Verfegung des einen oder amderen Theiles die Sache aus der 
Melt zu Ihaffen, ſchließlich nichts übrig bleibt, ald an der Stelle, 
wo der Staat noh die Macht hat, einzugreifen, d. h. die Schul- 
aufficht zu entziehen, wenn eine Verſchuldung vorhanden iſt, liegt 
auf der Hand. Died fällt aber nicht mehr unter den Begriff der 
Ungeichidtheit und Untreue. Und dann, meine Herren, würden Sie 
durch eine joldye Ueberweiſung in der That der weiteren gedeihlichen 
Entwicdelung unſeres Volksſchulweſens einen Bann anlegen, den 
Sie, davon bin ich überzeugt, nit meinen ‚anlegen zu wollen. 
Meine Herren, ed hat fih im Laufe der Zeit ergeben — und darin 
mag der Herr von Kleift einen der Gründe jehen, warum jene 
20000 Thaler fi jo erheblih vermehrt haben — zweifellos her— 
ausgeftellt, daß, wenn tüchtige Männer die Schulauffict im Kreiſe 
u ihrer alleinigen Amtöthätigkeit haben, daß jie dann im Stande 
Kind, Beſſeres zu leiften als diejenigen Männer, die fie nur als ein 
Nebenamt bekleiden. Es ift ja dies auch ganz natürlich; nehmen 
wir doch die Geiftlihen, die ald Nebenamt dieſe Aufgabe leiften; 
was bleibt diefen Männern heutzutage für Zeit übrig, wo alle Anz 
forderungen höher geftellt find für die Schule und für ihr geiftliches 
Amt? Sch glaube, nicht jo viele, um überall gleihen Schritt halten 
zu fönnen mit Schulinjpeftoren, die nichts Andered zu thun haben 
und deren ganze Kraft dem Amte gehört. Es ift das feine neue 
Aufftelung von mir, meine Herren; id babe fie aus den überein- 
ftimmenden Anträgen der Regierungen zu Düfjeldorf, Koblenz und 
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Köln vor drei Fahren ſchon auf dad Ausführlichite im Haufe der 
Abgeordneten entwidelt. Ich habe das, was von diejen Regierungen 
gejagt worden ift, beftätigen hören von ſolchen, welche anderen Pro- 
vinzen angehören, das gilt 3. B. von Schlefien und von Preußen 
beider Theile. In diefen Fällen ift befürdtet und bereitd die Be- 
fürdhtung theilweiſe ald eingetreten bezeichnet worden, dab wenn bei 
der Inſpektion über die evangeliihen Schulen der jekige Zuftand 
bleibe, fie nicht im Stande jeien, ſich pari passu zu halten mit 
den katholiſchen Schulen. Es giebt died nicht den geringften Vor— 
wurf für die Männer, melde die Schulinjpeftion ald Nebenamt 
verwalten: es ift die phyſiſche Unmöglichkeit für fie vorhanden, bei 
ihren anderweitigen Aufgaben das zu leilten, was die Schulinipef- 
toren im alleinigen Amte zu leiften vermögen. Aber auch aus ganz 
evangeliihen Landeötheilen ift dasſelbe auögeiprochen worden, be- 
jondere Verhältnifje führten beijpieldweije im Negierungsbezirfe Gum— 
binnen dahin, eine Injpeftion einzurichten, und die Erfahrungen, die 
bei diejer einen Infpektion gemadt wurden, waren jo günftige, daß 
die anfangs zweifelhafte Regierung eine Reihe von Anträgen geftellt 
bat wegen weiterer Einjegung folder Inipektionen, jo viele Anträge, 
daß fie dur den Etat nur zum Theil haben in Erfüllung gebracht 
werden fünnen. Meine Herren, jegen Sie weiter hinzu Ipradlide 
Berhältniffe in den Landen, beiſpielsweiſe in Nordſchleswig. Alle 
dieje Dinge würden Sie in ihrer gedeihlidhen Entwidelung hemmen, 
wenn Sie auf die beiden Punfte der Petition, melde die Regierung 
bei der Entziehung der Schulauffiht allein leiten ſollen, eingehen 
wollten. Meine Der, ih muß aud bier wieder fagen, es ift 
wunderbar, daß die Petition gerade aus der Provinz Sachſen fommt ; 
denn in der Provinz Sachſen tft ein einziger Kreid vorhanden, wo 
unter einem Kreisichulinipeftor Fatholiihe und evangeliihe Schulen 
ftehen, das ift der SKreid Worbid, wo ein evangeliiher Mann wirk— 
ſam ift, und außerdem find die fatholifhen Schulen ded anderen 
Eichsfeldſchen Kreijed in den Händen eines Fatholiihen Schulinſpek— 
tord. Das ift Alles, was in Bezug auf die Kreisichulinipektoren in 
der Provinz Sachſen geändert worden tft. Und die Zahl der ent- 
bobenen Lokalſchulinſpektoren ift auch eine ganz geringe; Mehreren 
ift die Auffiht nur vorübergehend entzogen worden und ed fcheint 
mir, nur ein einziger höherer Geiftlicher, ich glaube ein Superinten- 
dent, der einen geringeren Bezirk unter fich hatte, ift nicht wieder 
in eine Funktion eingejept worden. Aber an feiner Stelle fteht 
auch wiederum ein Geiftlidyer. 

Nun, meine Herren, ich könnte ja, wenn ich Alles verfolgen 
wollte, was ich hörte, noch Vieles jagen; ed ſcheint mir aber daß, 
was ich jagte, nicht unausreichend für den Wunſch, dab dad Hohe 
Haus über diefe Petition in allen ihren Punkten zur Tagesordnung 
übergebe. 



— 

1. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beanten. 

1) Führung eines Reifejournals feitend der ftändigen 
Kreis:-Schulinjpeftoren. 

(Eentrbl. pro 1878 Seite 650 Nr. 216.) z 

Berlin, den 6. Sanuar 1879. 
Die Königlihe Regierung fept in dem Berichte vom 8. De- 

zember v. $. richtig voraus, daß mein Erlaß vom 22. November v. 3. 
(U. IV. 7874.) wegen der Führung von Neifejournalen fid), wie 
in demjelben übrigens auch ausgedrüdt ift, nur auf die ftändigen 
Kreid-Schulinipeftoren, d. h. auf diejenigen bezieht, welche in diefem 
Amt ald Hanptamt angeftellt find, nicht auf diejenigen, welchen, wie 
vorzugsweije Geijtlichen, diejed Amt nur ald Nebenamt übertragen ift. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Ra Greiff. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

U. IV. 8151. 

2) Kautiondpflidht der Rendanten von Stiftungsfondd,. 
(Eentrbl. pro 1878 Seite 651 Nr. 217.) 

Berlin, den 27. Januar 1879. 
Auf den Bericht vom 16. Dezember pr. erwiedere ich der König» 

lichen Regierung, daß die Vorſchriften der Cirkular-Verfügung vom 
13. November v. 3. (U. II. 953. III.), betreffend die Kautionen 
der Rendanten der ftaatlihen Gymnafien ꝛc., auf die Rendanten der 
Stiftungsfonds nur joweit, ald die Fonds Staatdeigenthbum find, jo- 
wie auf ſolche Fonds Anwendung finden, welche, wenn auch nicht 
eigentlich jtaatliches Eigenthum, doch bejonderen felbftftändigen Zweden 
gewidmet find, jofern die Verwaltung derfelben vom Staate geführt 
wird, oder die Verwaltungd-Drgane vom Staat eingejept werden. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

Un 
bie Königliche Regierung zu N. 

U. II. 3269, 

1879. 11 
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3) Verrechnung des Erlöſes für alte und entbehrliche 
Baumaterialien, Geräthe x. 
(Eentrbl. pro 1876 Seite 585 Nr. 240.) 

Berlin, den 4. Februar 1879. 
Unter Aufhebung meines, des mitunterzeihneten Minifterd der 

geiftlihen ıc. Angelegenheiten, Cirkular-Erlaſſes vom 14. Oftober 1876 
(G. III. 6572.) laſſen wir der Königlichen Regierung ꝛc. hierneben 
Abjchrift der von dem Herrn Minifter für Handel :c. in Gemein- 
haft mit mir, dem Finanz Minifter, über die Verrehnung des Er— 
löſes aus dem Berfaufe alter Baumaterialien ıc. erlaffenen Cirkular— 
Verfügung vom 7. Dezember v. J. mit der VBeranlafjung zugeben, 
die in diejer Verfügung getroffenen Anordnungen auch für Bauten, 
welche mein, des Minifterd der geijtlichen ꝛc. Angelegenheiten, Reflort 
berühren, fünftig zur Richtſchnur zu nehmen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Der Finanz Minifter. 
Angelegenheiten. Sm Auftrage: Meinede. 

In Vertretung: Sydow. 
An 

bie fämmtlihen Königl. Regierungen (excel. in Aachen, 
Trier und Sigmaringen), die Königl. Finanz- Direktion in 
Hannover, das Königl. Konfiftorium bier und das Kö— 
nigl. Provinzial-Schullollegium bier. 

G. II. 5093. U. I. I. I. M.d. g. A. 
I. 1307. F. M. 

Berlin, den 7. Dezember 1878. 
Nach einer zwiſchen und und der Königlichen Ober-Rechnungs— 

kammer ſtattgehabten Verſtändigung ſind die Einnahmen aus dem 
Erlöſe für alte und entbehrliche Baumaterialen, Geräthe, Utenfilien ꝛc. 
fortan nicht mehr durch Abjegung von den Koften in den Bauan— 
Ihlägen den betreffenden Baufonds zuzuführen, fondern in derjelben 
Meile, wie died zum Theil Schon biöher mit den bei der Veran— 
ſchlagung der Baufoften nicht vorgefehenen Einnahmen diejer Art 
geichah, bei den allgemeinen Einnahmen der den Bau ausführenden 
Verwaltung, nah dem Staatöhaushaltdetat ded laufenden Jahres, 
alfo bei Kap. 12 Zit. 7 des Etats der Bauverwaltung, bezw. bei 
Tit. 7 des Etats der Staatdeifenbahnen oder, fall bei den legteren 
die Baufoften nicht aus DOrdinarienfonds beftritten werden, bei der 
Generalftaatsfaffe zu verrechnen, und ift in legterem Falle dem unter: 
zeichneten Minifter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten 
behufd Ertheilung der Kaffenordre jedesmal die nöthige Anzeige zu 
machen. Vorſtehende Beitimmungen gelten ſowohl von den Ein- 
nahmen, welche durch Meberlafjung der für den Neubau nicht vers 
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wendbaren Baumaterialen ıc. an den Entrepreneur, wie von den- 
jenigen, die durch anderweitige Veräußerung derjelben erzielt werden. 

Wenn eine Berüdfichtigung der vorermähnten Einnahmen bei 
Aufftellung der Anjchläge hienach aucd nicht weiter zum Zwecke der 
Vermehrung der Baufonds ftattfinden jol, jo wird der muthmaß- 
liche Betrag diefer Einnahmen doch behufs Gewinnung einer Ueber: 
fiht über die Geſammthöhe der Baukoften am Schluffe und Ans 
Schläge mit thunlichfter Genauigkeit zu bezeichnen, und fofern die 
Heberlaffung der Materialien ıc. an den Entrepreneur nad) Page der 
Umftände angemefjen und vortbeilhaft erjcheint, letzterem die Ver— 
pflihtung zur Uebernahme derfelben zu dem angenommenen Betrage 
dur eine Beftimmung in dem Vertrage aufzuerlegen und die be— 
u. Einnahme:Drdre mit diefer — zu juftifi- 
iren fein. 

s NRücdfichtlich derjenigen Bauausführungen, für welche die Koften- 
anſchläge unter Abfegung der in Rede ftehenden Einnahmen bereits 
feftgeftellt find, bewendet e8 bei der bisherigen Weife der Verrech— 
nung, aud dürfen dieje Erlöſe für die Folge bei Bau-Ausführungen, 
deren Koften außeretatömäßig durch bejondere Anleihegejege zur 
Berfügung geftellt werden, in den Anjchlägen in der biöher übliden 
Meile durch Abſetzung von den Baufoften berüdfichtigt und den 
Baufonds zugeführt werden. 

Die Königliche Regierung veranlaffen wir, hiernach für die Folge 
u verfahren und die re mit entipredyender a, 
* zu verſehen, denſelben dabei auch die beſtimmte Erwartung 
auszuſprechen, daß ſie nach wie vor bei der Verwerthung der alten 
Baumaterialien ꝛc. das finanzielle Intereſſe des Staates ſorgſam 
wahrzunehmen bemüht ſein werden. 

Der Miniſter für Handel, Gewerbe Der Finanz-Miniſter. 
und öffentliche Arbeiten. Im Auftrage: 

Maybach. Meinecke. 
An 

die ſämmtlichen Königl. Regierungen und Landdroſteien, 
die Königl. Miniſterial-Baukommiſſion hierſelbſt, ſowie 
an die Königl. Direktionen ber ſämmtlichen Staats- 
eiſenbahnen. 

III. 19026. II. 17989. H. M. 
1. 16239. F. M. 

5 
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1. Univerſitäten, ze. 

4) Beftätigung der Reftorwahlen an denUniverfitäten 
zu Kiel und zu Königsberg. 

(Eentrbl,. pro 1878 Seite 10 und Seite 70.) 

Der Herr Minifter der geiftlichen ac. Angelegenheiten hat durch 
Verfügung 
1. vom 6. en 1878 die Wahl des ordentlidhen Profefford 

Dr. Karl Möbiud zum Rektor der Univerfität zu Kiel für das 
Amtsjahr 1879/80, und 

2. vom 29. Sanuar 1879 die Wahl des ordentlihen Profeſſors 
Dr. Kupffer zum Proreftor der Univerfität zu Königsberg 
für die Zeit von Oftern 1879 bid dahin 1880 beftätigt. 

5) Geſetz, betreffend die Erwerbung von Grundftüden 
zum Neubau der geburtshülfliden Klinik der Univer- 

jität zu Berlin. Vom 27. Dezember 1878*). 

Wir Wilhelm, von Gotted Gnaden König von Preußen ıc. 
verordnen, mit Zuftimmung beider Häujer des Landtages der Mon- 
archie, was folgt: 

8.1 
i Die Staatsregierung wird ermächtigt, zur Erwerbung von Grund— 

ſtücken zum Neubau der geburtshülflichen Klinik der Univerſität zu 
Berlin die Summe von Einer Million zweihunderttauſend Mark 
zu verwenden. 

N 
Die Mittel zur Leiftung Dicker Ausgabe find zunächſt vorſchuß— 

weile aus bereiten Beftänden der Generalftantäfaffe zu entnehmen. 
Die Deckung ded Vorſchuſſes erfolgt durch den Staatshaushalts- 

Stat für dad Jahr vom 1. April 1879/1880. 
Urfundlih unter Unjerer Höchfteigenhändigen Unterfchrift und 

beigedrucktem Königlichen Inſiegel. 
Gegeben Berlin, den 27. EN 1878. 

(L.S) Wilhelm. 
Leonhardt. Fall v. Kameke. Friedentbal. v. Bülow. 
Hofmann. Graf zu Eulenburg Maybad. Hobredt. 

*) verkündet durch bie ei Sg für die Königl. Preußiſchen Staa- 
ten pro 1878 Stück 33 Seite 323 Nr. 8582, 
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6) Reglement für dad Seminar zur Ausbildung von 
Studirenden im wiſſenſchaftlichen Rechnen an der 

Königlihen Univerfität zu Berlin. 

6. 1, 

Dad Seminar zur Ausbildung von Studirenden im wiljen- 
ſchaftlichen Rechnen ift ein öffentliched mit der Univerfität verbundene 
Inſtitut, welches den Zwed hat, denjenigen Studirenden der mathe- 
matiſchen Wiffenfchaften, die bereitö eine gewiffe Summe von Kennt: 
nifjen fi erworben haben, zur zwedmäßigften Ausführung wiljen- 
Ichaftliher Berechnungen Anleitung zu geben und fie durch Bekannt- 
machung mit allen für erafte rechnerifche Arbeiten vorhandenen theo— 
retijchen und praktiſchen Hülfsmitteln weiter auszubilden. 

8. 2. 
Die Dirigenten ded Seminard, deren Zahl in der Regel zwei 

beträgt, werden von dem Minifter der geiftlihen ac. Angelegenheiten 
aus der Zahl der ordentlichen oder außerordentlichen Profefjoren der 
philofophiihen Fakultät ernannt. 

Auf Antrag der Lepteren können un noch andere Dozenten 
der Univerfität zu Vorträgen und zur Betheiligung an der Leitung 
der Uebungen des Seminard von dem vorgeordneten Minifter be: 
rufen werden. 3 

Als ordentliche Mitglieder diejed Inftitutes find nur diejenigen 
immatrifulirten Studirenden zuzulafjen, welche fich den eraften Wifjen- 
Ihaften, Mathematik, Phyſik, Aftronomie u. j. w., im Sinne ded 
Forſchungs- und des Kehrberufed widmen, und melde mindeftend im 
fünften Semefter ihrer akademiſchen Studienzeit fteben. 

Ausländer können unter denfelben Bedingungen aufgenommen 
werden, wie Snländer. 

S. 4. 
Die Aufnahme erfolgt auf Grund eined von den Dirigenten 

anzuftellenden Kolloquiumd und einer von dem Aipiranten einzu- 
reichenden jchriftlihen Probearbeit, wodurd zu ermitteln ift, ob 
derjelbe regen wiſſenſchaftlichen Sinn und diejenigen Borfenntniffe 
befigt, welde nöthig find, um an den Mebungen des Seminard mit 
Nutzen Antheil nehmen zu Fönnen. 

$. 5. 
Die Anzahl der ordentlihen Mitglieder darf nicht mehr ala 

wölf betragen; die Direktoren find jedoch befugt, aud über dieſe 
—* hinaus einige Studirende, welche die nöthige Vorbildung be— 
fitzen, als außerordentliche Mitglieder an den Uebungen des Seminars 
theilnehmen zu laſſen. 
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S. 6. 

Sollte ein Mitglied ſich der thätigen Theilnahme anſden Uebun— 
gen ded Seminard ungeachtet vorgängiger Warnung entziehen, jo 
fteht den Dirigenten dad Recht zu, dafjelbe von der Theilnahme am 
Seminar audzujchließen. s 

af 

Die Verſammlungen ded Seminars finden wöchentlich zweimal 
ftatt, zu einer Zeit, welche jo zu wählen tft, daß fie nad Bedürfniß 
bi8 auf zwei Stunden audgedehnt werden können. 

$. 8. 
Die Vorträge und Uebungen ded Seminars beziehen fih auf 

die geſammte Disziplin des wiſſenſchaftlichen Rechnens. Es werden, 
da dieſe Disziplin in der Aſtronomie am meiſten entwickelt iſt, mit 
Nutzen aſtronomiſche Beiſpiele für die Uebungen gewählt werden 
können; doch ſind dabei zu ſpezielle Vorausſetzungen aus dieſer oder 
einer anderen der exakten Wiſſenſchaften im Allgemeinen zu vermeiden 
und die Aufmerkſamkeit der Dirigenten vorzugsweiſe auf die formale 
Durchbildung in den wichtigſten Rechnungsmethoden, den nume— 
riſchen Integrationen, Differentiationen und Interpolationen, der 
Methode der kleinſten Quadrate, den Näherungsmethoden jeder Art, 
den Methoden zur Reduktion und Prüfung von Mefjungen, Wägun— 
gen u. |. w., le auf die Lehre von den Rechenfehlern und den 
Rechnungsfontrolen, überhaupt auf die größtmöglicde Defonomie ded 
Rechnend und die zwedmäßigite Handhabung und Fortbildung ded 
vorhandenen tabellariijhen Apparates und aller jonftigen Hülfsmittel 
zu richten. 

8. 9. 

Diejenigen Seminariften, welde ſich durch Fleiß und rege Theil— 
nahme an den Uebungen, ſowie durdy gelieferte theoretiihe und 
praftiihe Arbeiten aus dem Gebiete des wiſſenſchaftlichen Rechnens 
audzeichnen, erwerben einen Anſpruch, bei der koftenfreien Verge— 
bung der disponibeln Wohnungen in dem Dienftgebäude ded Rechen— 
inftituted der Sternwarte, in welchem auch die Lofalitäten des Semi— 
nard eingerichtet werden, berüdjichtigt zu werden. Die Vergebung 
diefer Wohnungen an Mitglieder ded Seminars erfolgt dur den 
Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten auf Grund eined von 
den Dirigenten einzureihenden Berichtes. 

Ueber die Wirkſamkeit und den Zuftand ded Seminard wird 
aljährlihd von den Dirigenten an den Minifter der geiftlihen ꝛc. 
Angelegenheiten berichtet. 10 

. 10. 

Für die Studien und Arbeiten der Mitglieder ded Seminars 
ift in dem in $. 9. erwähnten Dienftgebäude, von deſſen für das 



aſtronomiſche Recheninſtitut beftimmten Räumen die. für dad Seminar 
beitimmten Räume ſonſt getrennt gehalten werden, eine wifjenichaft- 
liche Bibliothek aufgeftellt, deren möglichſt freie Benugung unter 
Kontrole der Dirigenten den Seminariften gewährt wird. Ebenſo 
wird denjelben die Benugung des in demjelben Dienftgebäude vor- 
bandenen Lejezimmers, in welchem aud eine Anzahl periodiſcher 
Schriften aus dem Gebiete der eraften Wiſſenſchaften ausliegen, jo- 
wie die möglichit freie Benugung aller anderen tabellariihen und 
Litterariihen Hülfsmittel des Recdyeninftituted gewährt. 

Berlin, den 4. Januar 1879. 

Der Minifter der en ıc. Angelegenheiten. 
alt. 

ad U. I. 3112, 

7) Reglement für das Recheninſtitut der Königlichen 
Sternwarte zu Berlin. 

$. 1. 

Das Receninftitut der Königlihen Sternwarte ift eine Abthei— 
lung der legteren und fteht demnad unter der allgemeinen Leitung 
und Berwaltung der Direktion der Sternwarte. 

F§F. 2. 

Innerhalb diejed Refjortverhältnifjes übernimmt ein bejonderer 
Dirigent mit wiſſenſchaftlicher Verantwortlichkeit die dem Rechen— 
inftitute übertragene Herausgabe des aſtronomiſchen Jahrbuches und 
die Leitung der anderweitigen Arbeiten ded Recheninſtitutes. 

$. 3. 

Die Redaktion ded aftronomifhen Jahrbuches erfolgt nad 
einem von dem Dirigenten des Necheninftituted mit dem Direftor 
der Sternwarte zu vereinbarenden wiffenjchaftlichen und Verwaltungs- 
Plane. Eine Revifion dieſes Planed kann auf Verlangen des Diref- 
tord der Sternwarte oder auf Antrag ded Dirigenten des Inſtitutes 
alljährlich vorgenommen werden. Bid zu einer neuen Vereinbarung 
bierüber bleibt der vorhandene Plan bindend für den Dirigenten ded 
Inſtitutes. 

8§. 4 

Dem Dirigenten liegt die gegenüber dem Direktor der Stern— 
warte verantwortliche Verwaltung ded Inventard ded Inſtitutes, jo- 
wie die Anordnung aller Ausführungsmaßregeln, betreffend die Be— 
rehnung, den Drud und den Vertrieb ded aſtronomiſchen Jahr— 
buches innerhalb ded nah $. 3. aufgeftellten Planes, ebenſo betref- 
fend alle anderen von dem Redyeninftitute auszuführenden Arbeiten ob. 

Alle bei der Herausgabe des aſtronomiſchen Jahrbuches und 
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bei den jonftigen dem Recheninftitute amzuvertrauenden Arbeiten 
thätigen und remunerirten Hülfsfräfte ftehen unmittelbar unter den 
Anordnungen ded Dirigenten und haben nur das Recht ſchriftlichen 
Rekurſes an den Direktor der Sternwarte mittelft eined an den 
Dirigenten des Inſtitutes einzureichenden Berichtes. 

Die Feitfegung der Remunerationen erfolgt auf Antrag des 
Dirigenten durdy den Direktor der Sternwarte. 

Der Dirigent des Inſtitutes hat ferner innerhalb der Reden 
büreaus, jowie überhaupt innerhalb der gefammten Dienfträume 
des Inftitutes die Disziplin zu überwachen. 

5, 
Außer den rechneriichen Achelten welche dem Redyeninftitute zum 

Zwede der Herausgabe ded aftronomiihen Jahrbuches, ſowie der 
Förderung der aftronomijchen Forſchung überhaupt obliegen, kann 
daſſelbe auch die Ausführung anderer wiſſenſchaftlicher Berechnungen 
für wiſſenſchaftliche Inſtitute, öffentliche Behörden oder einzelne 
Gelehrte übernehmen, ſoweit die in erſter Stelle dem Rechen— 
inftitute obliegende Bearbeitung des aftronomifhen Jahrbuches und 
anderer in Verbindung mit der Thätigfeit der Sternwarte ftehen- 
der größerer rechneriſcher Aufgaben died geftatten. 

Die Anträge auf Uebernahme größerer rechneriiher Arbeiten 
von Seiten wiftenfchaftlicher Snftitute, öffentlicher Behörden oder 
einzelner Gelehrter find an den Dirigenten des Recyeninftituted zu 
richten. Ueber die Zulaffung entjcheidet alddann, fobald eine Be— 
fürwortung jeitend des Dirigenten des Inftitutes vorliegt, der Direktor 
der Sternwarte. 

Die Uebernahme derartiger Rechnungsarbeiten erfolgt gegen 
Stipulirung eined Honorars, deffen Höhe von dem Dirigenten im 
nude . ſchriftlichen Abkommens mit dem Antragfteller feftzu- 
epen iſt. 

Der Dirigent übernimmt durch beglaubigende Unterjchrift die Ver— 
antwortlichkeit für die Nichtigkeit der Ausführung folder Arbeiten. 

Die Vertheilung der bezüglihen Honorare erfolgt in geeigneten 
längeren Zeiträumen auf Grund eingeholter Genehmigung des Mint- 
fteriumd durch den Direktor der Sternwarte. 

8. 6. 
Meber die Thätigkeit des Necheninftitutes erftattet der Dirigent 

alljährlih einen Beriht an den Direktor der Sternwarte. 
Diefe Berichte werden den von dem Direktor der Sternwarte 

zu veröffentlichenden Gefammtberichten über die Thätigkeit der hieſi— 
gen aſtronomiſchen Inftitutionen angefügt. 

Berlin, den 4. Ianuar 1879. 

Der Minifter der — ꝛc. Angelegenheiten. 

ad U. I. 3112. En 
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8) Termine für die Aufforderung ar Bewerbung um 
Felir Mendelsſohn-Bartholdy'ſche Stipendien und für 

die Verleihung derjelben. 

(Eentrbl. pro 1878 Seite 284 Nr. 103.) 

Berlin, den 13. Februar 1879. 
Auf den Bericht ded Kuratoriums vom 5. d. M. will ih in 

Abänderung der entgegenftehenden Beftimmungen ded Statuted für 
die Verwaltung der Felix Mendelsfohbn- Bartholdy ’icden 
Stipendien ($$. 4 und 11) ald Termin für die öffentliche Aufforde- 
rung zur Bewerbung um die gedachten Stipendien den 1. April 
und für die Verleihung derjelben den 1. Dftober d. 3. hiermit feft- 
ſetzen. 

Das Kuratorium veranlaſſe ich, demgemäß zu verfahren. 

Der Minifter der ei ꝛc. Angelegenheiten. 
alt. 

An 
das Kuratorium für die Verwaltung der Felir Men- 
beisjohn-Barthold y'ſchen Stipendien bier. 

U. IV. 420. 

9) Preidaudihreiben des Königlich Stalieniihen Vene- 
tianifhen Inſtitutes der Wiſſenſchaften und Künfte. 

Dad Königlih Italieniſche Venetianiſche Inftitut 
der Wijjenihaften und Künfte hat für dad Sahr 1880 fol» 
gende je 3000 Lire betragende Preije, um die fih auch Deutſche 
bewerben können, ausgeſchrieben: 

1) für „eine War der Bortheile, welche die Anwendung 
der Phyſik den medizinischen Wiſſenſchaften und befonders der kliniſchen 
Man gebracht hat;" 

) für eine Arbeit über die Aufgabe: „Nach ſummariſcher An- 
gabe der neuen Unterfuhungen der theoretiihen Hydrodynamif find 
die wahren und wejentlihen Fortſchritte, welche in diefem heile 
der wifjenichaftlichen Mechanik erreicht find, einzeln al era 

3) für eine Bearbeitung der Aufgabe: „Nah Unterfuhung 
der heutigen Berhältnifje der Stadt Venedig ift darzulegen: 

1) welde und von welder Art die Hinderniffe And, welche 
der Entwickelung der nationalen Arbeit in Italien entgegen— 
ſtehen und welche Vorſorge in unſerer Geſetzgebung zu 
treffen ſein würde, | 

2) weiche Gewerbzweige bei der unveränderten Lage der Dinge 
den bejonderen Verhältniſſen Venedigs am meiften ent- 
ſprechen würden?" 



Die näheren Bedingungen der Preisbewerbungen werden «uf 
Ichriftlihe Anfrage von dem Königlich preußiſchen Minifterium der 
geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten mitgetheilt 
werden. Die Arbeiten find ſpäteſtens bis zum 31. März; 1880 an 
die Kanzlei des gedachten Inftitutes einzujenden. 

111. Gymnaſial- und Neal:-Zebranftalten. 

10) Einheitliche Publifation und buhhändlerijdhe Ber- 
breitung der Protokolle der Direftoren- Konferenzen. 

Berlin, den 28. Dezember 1878. 
Aus den von den Königlihen Provinzial: Schulfollegien der: 

jenigen Provinzen, in welden die Einrichtung der Direktorenfon- 
ferenzen beftehbt, auf meine Berfügung vom 15. April d. I. — 
U. U. 831. — erftatteten Berichten und aus den ald Ergänzung 
dazu in einzelnen Fällen, wo ed erforderlicy ſchien, von den be- 
treffenden Departementsräthen eingezogenen Informationen bat ſich 
ergeben, daß der dur Die angezogene Verfügung in Ausficht ge— 
ftellten einheitlihen Publikation und buchhändleriſchen Verbreitung 
der Protofolle der genannten Konferenzen ein weſentliches Hinderniß 
in feinem Falle entgegenfteht und daß die Nüplichkeit der in Er— 
wägung gezogenen Cinrihtung aljeitig anerfannt wird. Hiernach 
trage ich fein Bedenken, in der Publikation der Protofolle die be— 
zeichnete Aenderung vom Jahre 1879 an eintreten zu lafjen und 
ordnne behufs ihrer Ausführung Folgendes an: 

1. Jedes Provinzial-Schulfollegium, in deſſen Amtöbereih in 
dem betreffenden Jahre eine Direftorenfonferenz ftattfindet, jendet 
rechtzeitig vor der Konferenz dad drudfertige Manujkript der Referate 
(bezw. mit den betreffenden Korreferaten) und möglichſt bald nach 
Abhaltung der Konferenz das drudfertige Manuffript der Protofolle 
und des einleitenden Vorwortd an die biefige Weid mann’idhe Budy- 
handlung, und bezeichnet zugleich, ob dafjelbe eine Drudrevifion er- 
fordert und durdy wen diejelbe auszuführen ift, ferner wie viele 
Gremplare der Referate und wie viele Exemplare der vollftändigen 
Publikation zu unentgeltlicher ag jeitend ded Provinzial: 
Schulkollegiums erfordert werden (vergl. Nr. 2). 

Die Weidmann’ihe Buchhandlung fickt portofrei die etwa 
erforderten Revifiondabdrüde an die von dem betreffenden Provinzial: 
Sculfollegium bezeichneten Adrefjen und ebenſo nad beendigter 
Herftellung portofrei die verlangte Anzahl der Referate und der voll: 
ftändigen Publikation an das betreffende Provinzial-Schulfollegium. 
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2. Die Anzahl der zu erfordernden Cremplare der Referate 
ergiebt fi einfach daraus, daß die Zahl der Mitglieder der Kon- 
ferenz nur um weniged u überſchreiten ift, um noͤthigenfalls noch 
ein paar Exemplare zur Verfügung zu haben. 

In Betreff der unentgeltlich vertheilten Exemplare der Pro— 
tokolle iſt die Ungleichheit der Anzahl bei den verſchiedenen Pro— 
vinzial⸗Schulkollegien größer, als aus der Verſchiedenheit der Zahl 
der höheren Lehranſtalten der betreffenden Provinzen Erklärung 
findet. Da aus der buchhändleriſchen Verbreitung der Protofolle 
eine Ermäßigung der aus ihrer Publikation erwachſenden Koften zu 
erwarten ift (vergl. Nr. 4), jo empfiehlt es fich, entſprechend der 
von den meiften Provinzial- Schulfollegien bisher eingehaltenen 
Praris, die unentgeltliche Bertheilung auf die nothwendigen und 
ſachgemäßen Grenzen zu beſchränken. Als jedenfalld erforderlich 
find folgende Zumeilungen zu erachten: 

8 Eremplare an dad Unterrichtöminifterium, 
1 Eremplar an das Dber-Präfidium der betreffenden Provinz, 

ie 3 Gremplare an jeded Provinzial-Schulfollegium, 
- 1 &remplar für die Bibliotheken der höheren Lehranftalten der 

betreffenden Provinz, 
- 1 &remplar für die Mitglieder der Konferenz. 

In einzelnen Provinzen ift den ftädtifchen Patronaten je ein 
Sremplar zugeftellt worden; ob died da, wo es biöher nicht der 
Fall war, einzuführen ift, bleibt der Erwägung der Provinzials 
Sculfollegien überlafjen. 

Außerdem ift eine nicht zu hoch bemeffene Zahl zur Verfügung 
des betreffenden Provinziale Schulfollegiumd zu rejerviren (3. B. 
für die Univerjitätsbibliothef der Provinz, oder für Mitglieder der 
Wiſſenſchaftlichen Prüfungskommiſſion u.am.) 

Nach dieſen Geſichtspunkten wolle jedes Provinzial-Schulkolle— 
gium unter Berückſichtigung der bisher eingehaltenen Praxis die 
—* — zu unentgeltlicher Vertheilung erforderlichen Exemplare 
eſtſtellen. 

An das Unterrichtsminiſterium ſind die Exemplare, wie bisher, 
mittelſt Berichtes einzureichen. Die Zuſtellung an die anderen 
(d. h. bei der Konferenz nicht betheiligten) Provinzial⸗Schulkollegien 
kann, wenn der Wunſch ausgeſprochen wird, unmittelbar durch die 
Verlagsbuchhandlung ausgeführt werden. 

3. Im der Anordnung der Publikation der Konferenzverhand⸗ 
lungen wird die bisher von den meilten Provinzial-Schulfollegien 
getroffene Einrichtung eingehalten werden, nämlich folgende: 

Nah einem zulegt zum Drude zu gebenden und abgejondert 
u paginirenden Vorworte, weldye8 den äußeren Vorgang der Kon 
* darzulegen hat, folgen in kontinuirlicher Paginirung zuerſt 
bie | — Referate, beziehungsweiſe mit den zugehörigen Kor— 
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referaten, ſodann die Protokolle über die Sipungen der Konferenz. 
Die von einem Provinzial-Schulfollegium eingehaltene Anordnung, 
daß auf jeded Neferat (bezw: Referat und Korreferat) das Protokoll 
der darauf bezüglihen Konferenzverhandlung folgt, macht in Betreff 
der Paginirung und des Anſchließens und Ausfuͤhrens ded Drudes 
Schwierigkeiten, welche bedeutender find, ald der mehr ſcheinbare, 
dadurch zu erreihende Vortheil; denn auch bei diejer Einrichtung 
macht die Vergleihung der Verhandlungen mit den Referaten ein 
Zurüdblättern erforderlich. 

Für die gleichartige äußere Ausftattung in Format und Lettern 
ao die Verlagsbuchhandlung mir eine Probe zur Genehmigung 
vorlegen. 

n Ausfiht genommen ift außerdem, daß in angemefjenen 
Zwilchenräumen, etwa nad je zwei Cyklen der Konferenzen, ein 
von der Verlagsbuchhandlung abgefondert herauszugebendes Regifter 
den Gebrauch der Publikationen erleichtere. Das erſte derartige 
Regifter würde bis zum Sahre 1876 in der Weiſe zurüdzugehen 
haben, daß es fi an die vom Profeffor Erler über die Direftoren- 
fonferenzen veröffentlichte Zufammenftellung unmittelbar anſchlöſſe. 

4. Für die erften drei Sabre, 1879 bis 1881, alfo für je 
eine Konferenz der betheiligten Provinzen, werden von der Verlags— 
handlung verhältnikmäßig (d. b. nad dem Umfange der Publi— 
fationen, nad fahmännijcher Umrechnung auf die geänderte Drud- 
einrichtung) jedem Provinzial» Schulfollegium diejelben Koften be- 
rechnet, welche demjelben die Publikation der legten Konferenz 
verurſacht hat. Für die Rheinprovinz, in welder für das Fahr 1880 
die Abhaltung der erften Direftorenfonferenz beabfichtigt ift, wird 
für die Koften ein Durchſchnittsſatz gerechnet werden. 

Im Berlauf diejer drei Jahre wird fi ergeben, welde Er: 
mäßigung in den von den Provinzial-Schulfollegien zu beftreitenden 
Koften in Folge des erreichten buchhändleriſchen Bertriebed eintreten 
fann und ed wird, eventuell unter Berückſichtigung der inzwiſchen 
bemerflid gewordenen Bedürfniffe, eine neue Vereinbarung mit der 
Verlagsbuchhandlung geſchloſſen werden. Eine Erhöhung der Kolten 
für die Provinzial-Schulfollegien ift bei der in Ausfidht genommenen 
neuen Vereinbarung ausgefbloffen. 

Der Minifter der ne ıc. Angelegenheiten. 
alt. 

Un 
bie Königl. Provinzial-Schufkollegien zu Königsberg, 

Danzig, Stettin, Poſen, Breslau, Magdeburg, 
Hannover, Münfter, Koblenz. 

U. II. 1401. e 
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1) Maturitätd-Ajpiranten bezw. Abiturienten an den Öymnafien 
und den Realjhulen im Jahre 1878. 

(Eentribl. pro 1878 Seite 165 Nr. 65.) 

I. General-Ueberfiht der im Jahre 1878 

eg — 2. I 3 | a ee 
Zahl der Gymnaſien, Angemeldet | Bon ben 
bei welchen Maturi-| waren zur Davon |Geprüften 

u tätsprüfungen 1649.) haben 
* * — el b. a. |b 
2 aben in oe 

. Provinz 8s5| IT 18 | 2332 —4 2 = 88 | 8 5318538. 
| 282 2 | RrElteins 

2| AEle2lE 5 25 E|E 28]58l52 
8 281-219 8 2 > SF :SosE 
= — Pr H I 2 = 38 5 = mu 5 2 |EsSıy 2828| EiE8Els22 
— —ãàA — 813 

. Oſtpreußen . . .... 141 1232 95 126 2211 4 9 208 188] 20 
Exrtrancer | 2. 8 1 g . 9 12 

2. Weftpreufen - - - -. al ss 1 da 57 101) 158] 12) 5) 141l 192) 9 
| Grtraneer 1| 2 2 7 8 2 4 5 4 

3. Brandenburg. - .» » » 41 8|.1./6 250, 216| 466) 62 33 371] 351) 20 
Ertraneer ; 1 13% 6 a da Aa 8 2 

44Bommen . . :...!17 “ic 155| 132] 287] 30 2] 255] 233] 22 
Ertraneer . :I| 3 4 8 2 1 3 2 1 1 

Eee: ! “co... 0% ‚14 10 3141 79| 74 153) 11! 7 135] 1235| 10 
Ertraneer  . 1 1 1 1 1 } 1 

6. Schleſien - - .... 3615 3 5 3] 180 286 466) 48! 8 410] 362) 48 
Ertraner . 123 1 | u 3 1 1 1 

} 

71Sahln : ©... 0.) 31 3| 2 233| 151! 384] 37 14! 333] 317| 16 
Ertraneer |. ; 11 .| 4 4 1 a2 1 1 Ad 

8.1 Schleswig-Hofftein . . | 12| 10.) 1 1| 58] 48] 106] 14] 7785| 781 6 
Ertranerr —B 1 11 1 —43X* 1 R 1 

9. Hannober . .... 201 13) 4 2 1) 146) 105) 251] 19) 4) 228] 224| 4 
| Gptraneer |. 2 11% 7 m. 14 5 

10.1Weffalen - 2... | 4 ı . | 246 73) 319] 44) 12| 263) 352) 11 
| Se... BL 

1. Heffen-Naffan 12 | dt) 1.) „| 108) 77) 185] 18) 5) 162] 162 
Estraneer | . 1|ı. | 11 1 3 2 

12.| Rheinprovinz u. Hohen» | | 
zollern.... 29 14 13 21 2383 44 3 a > 254| 22 

Ertraneer | . tg 138 7 1 

186 | 31, 14) 14 Zee — *3 188 Summe ber Abiturienten | 
Summe ber Ertraneer 10) 217 42 

Gymnaſium zu @orbad 
(Firftth. Waldech) 

(feine Extraneer) 
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bei den Gymnaſien des Preußifchen Staats und beim Gymnafium in Corbach 

1, | b, T. | 

Alter der Maturi Bon den Maturis Es 
(da) (da.) machen 

ee b. . — | 

r HR = 
— Provinz 8 | | 2 3 

a ö s1%|$ 5512 
2 is |i2|82|2|»| & 2218| 3 
= )2|8|2|15|&]&2|8|82I15| 8 |. 
>. 4 * 28 5 — 2— u. I|= | 

E ld lalalAlS|2|2 |» |E|3|5 
* —AA 

1. Oſtpreußen.. .. i 13, 39, 57 40 38] 153 35 | 15 3 
Ertraneer I. A 1 5 ) 1 k | ® 

2. Weftpreufen . . . » - ti 9! %4: 31; 31) 36 112: 20 56 
| Ertraneer ur ur u | | 11 3 3 2 1, 3 

3. Braudenburg . . . » - 3197| 8ı. 87 83| 70| 300) 51 | a0ı a 
| Estraneer | 0. le a 3 ’ |: 4 

4. | Pommern... - 2715) 46 55 70) 45] 196 37 | At! 
| Ertraneer . a er . . N 

rien | al, 38 ”| 238| 111 Ta 
Ertraneer |. | nl ai — . . i et 

6.) Schleſien 1: 19; 81. 90: 77, 94| 314 48 I 27 1ö| » | 
| Ertraneer ER a er | 1 a 1 er | 

1.\Eodin....... 2 8) 38) 93] 90| 86| 280° sie .| a 
| Grtraneer rn ı 1 ; 1 . Are 5 

e Schleswig-Holftein . - . Al 16! 93:8) AI 77 2I 16) . | 1 
Ertraneer . .| | . . .| . ° | . 

9. Haunover » 2... 1! 11 43 72 43) 54| 186 3838| 31: 5 
|’ Grtraneer . a ı 41 6 8 1 R . 

10. | Weftfalen . » .. +.» 1 22| 54 67. 65 43| 206 46| 233. 3 
| Ertraneer En: a 5 a er . . .ı . . . 

11. | Heffen-Naffaun -» .»- -| A 3 35 48 41 34] 143 191 13, 1 
| Ertraneer | wi 2) 1 3 |“ 5 . 

12. Rheinprovinz u. Hohen⸗ | | | | 

golern . co ı.. . 2 | 16: 50, 79, 61 46| 223 31115 2% 
| Ertraneer I We ER DE | 2! „ 7 : . — 

Summe der Abiturienten | 15 | 148 530 730 658 598] 2301 378 200 9| 2 
Summe ber Ertraneer | 4 5. 8 1 s| 8 — | 

| | ! | 

| m Bm 
| Totalfumme | 15 : 148 | 534 735 666 61712332 . 383 [300 921 2 

Gymnaſium zu Corbach - | - 1 - 431 A Be 
(Fitrftth. Walde) | 

(feine Estraneerprüfungen) | 

% 
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geprüften Maturitätd-Njpiranten. 

F = — 9. BE: RE U RE FT 

, Bon den nicht ſtudi— Im Jahre | Mithin i. J. 1878 

ſtudiren renden Maturis (7e.) 1877 waren | gegen das vorher⸗ 
gehen über vorhanden gehende Jahr 

| = ur Seel au mehr | weniger 
5 28 23 IE |s Til 

| | Pe 1 H 3, 8 * 2* —3 — 
e |88 4— ER 

| Esel. 8 eläreelel| S 3] 5 885 
E asia Ele: s/Q9:53853255| TO Is-| CS 35|Ö 
Eilsıigeise ElE3 2iglenner.lEelc Eile Ze 

. 182182 182335 E83 8 "|srEj@”issies| = |35| 5 13513 5 sı8 38188 = ss | E | 5]ag9s ct B: FE El 8 85815 
— ler ls 5 | 

j | 

47.|1 | | 271 20 714 10| 7 ıl M_, 
2 4 348 300| . | 4 

34 |» 7 8| 7 la 15 12] 301 16 
2 | i 3 4 

11|9|56) 58| 2 21 13 16 sh 5 
1; .2-| . 10 2 Alor 

79 21502 13 A ıs| 2 263 2233| 2a 10 . 
— — a, ie 5 2| . 2|, 2 

i6 34 “ 8 2 3l2| 6124115011101 3 15 * 
— . . r R F A . 4 2 i 

108 |6| 82 57| 19 21 5l2| 1#| eo 459 333] 7| 20 . 
4 sl 5 . ala 

7612153 6068| 16 1117 1661 21356 2041 a 28. 
1 sr d 6 1 e 2 

26 19 — 3 7 751 99 A. 
6 i | ; 1 ;h:-. 

31|2|36 38 2 15/1 6/1] 6|10 23) 23] S A 
2 b..,; ) | ’ 1 6| 3.3 
66|3|40 ri 6 s 411 8| 4 1| 307] 80] 2] 23 . 

alt sah iin Di, s| 6 . 10| 6 
711357 2310143 66 7 166! 10] 19 2 . 

4 | 3J— 2| Aal A 

77 |.;| 51! 40 | 2301 10 4 13| 4 36 | 2701 146 
5 | 1 1 F 7 2 3 | * 

! | 
510 434 124 147.126 .| 16 

1 RT UsEr: | 88 o % ” 14 

| | | | | | | 157| ı38| 26 | 30 

sı 24l522 438/173) . lı24 72 6 133 | 45 3 13202) 8607| 131] vos] .] 

2 ıT5]ı FETT 10 

| 

] ’„ K\sOOJYIE oO 



176 

U. General-Weberfiht der im Jahre 1878 bei den Realſchulen I. Ordnung 

1. | 2. l 3. | 4. I 0 

ab! der Realjchulenf| Angemeldet 
1. Ordnung, bei wel-] waren zur Davon |Gep 

= hen Reifepritfungen Prüfung (3b.) (45 haben 

5 —— a. b.Ia I blaj| b 
2% aben zu find » ie 

— Brovinn 5 —— 
* szleE» S|5&E 2235|. 
Pr ao 7 "IRAK - — — 2 »„slr.3l|&|8| $5 = sız®|Es 
2 28 5* Q 5 a2 3 2 „an 
= Er e& 232 BE — 2 ner 53 
3 mo “ls 21212 512 2310 | 8 | ui 3 sies|» 

OB Eisi’s “u-' -|2 | 

.| Oftpreußen . ur 5 3| 1j| 1 
Ertraneer » A 

2.| Weſtpreußen — 4 | 3] .:.I| .7, 19] 3] 2 
Estraneer . . . |. . i 

3.1Brandenburg . - -» [1a] 13 | .| dl . | 7069 1140 
Ertraneer . . } 1 13 5 2 2 

4. Bommern —— 4 311 ; 20 | 16 | 36 
Ertrancer a 1 R 3 1 1 2 

5.1Pofn . .... 4 3: 1:5 F 28! 9 | 37 
Ertranrer $ : R 1 3 R 1 1 

6.|Schlefien - » » - | S| 7|.| a1) 1 | 58/32 | 90 
Ertraneer . A . 1 8 ‘ 1 1 

718adin. - . - » 6 4| 3|l. i 62/123 | 85 
Ertraneer A A 1) 1 4 1 1 2 

8.| Schleswig. Holftein . 2 3|.|. . 6 719 
d 8 v —— Fe . 2 . : . 

9,| Hannover re s 13 . 1108| 28 | 136 
Ertraneer ä 1 2| 2 6 11 5 16 

10. Weftfalen . . . .» 9 316 ; 63| 7| 70 
Ertraneer . ö ; 9 a . } 

11.) Hefien-Naffau -. . . 4 31141 1 30|5|35 
v n ſ Ertraneer 1 1 2 2 1 3 

12.) Rheinprovin . . . | 12 5:| 51 3] -. 64| 17 | 81 
straneer R A 1 11 = 2; 3 

| | | | 
| | 

Summe der Abiturienten 54 235 2 1559 | 242) 801 | 84 23 694 | 648 | 46 

Summe ber Ertraneer 3/5 6| 70 10 12 | 30 

Totalſumme 84 | . | . 1577 | 254 | 831 | 93 24 714 | 662 | 52 
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ded Preußiihen Staats geprüften Abiturienten und Ertraneer. 
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III. General Meberfiht der im Jahre 1878 bei den Realjchulen 

1. | 2 | 3. | 4... | 

Zahl der Realſchulen Angemeldet Davon 
II. Ordnung, bei wel⸗ waren zur (3b.) 

„ „| Gen Reifeprüfungen | Prüfung 

= 2 ſiattgefunden a. |b 2. b 
20 baben 5.| au find 

F Provinz = 17181838 * 
* sele=2|E|%8 |88 | 2 
2 2aziegle| 8 22 = = 
E ze SL HE E 

A 2* O2 Er E | 

= ss1äR E88 al E 
ei A — 211 ala]. I. 

t.| Brandenburg — 3 | v7.; | ol 8 | 13 
Ertraneer . 1 ß 2 1 War | 1 1 

2.| Pommern.» 2.2... 1 ee —— 1 
Ertraneer F u 1 s . | ; . 

3. Sadfen . en, Eu 1121412 2 
Ertraneer | ‚ j . 2 ‘ |)» 

4.) Schleswig-Holftein 3 t R 212 | | 2 | 2 
Ertraneer ; 1 an Do | 

5. | Heffen-Naffau 8 — — | | | 
aneer i . a 81.4. 

6. Rheinprovinz und Hohen- | 
zollern eo.“ 3 1 114 I 2! 31 3 7 

Ertraneer ; i ; 3 | ; . 

I | 
I 

Summe der Abiturienten . 2,5; 2j 11] 18 | 10/28] 2) 1138 
Summe ber Ertraneer . . Er 19 1 | 1 

| | | 
| | 

Totalfumme 20 . . . 119 |) 101291 2| 11% 
| | 
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II. Drönung ded Preußiſchen Staatd geprüften Abiturienten und Ertraneer. 

Mithin im Jahr 1878 a
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12) Frequenz der Gymnaſial- und der Real— 

(Eentralblatt pro 1878 

I. General-Ueberfiht von der Frequenz ber 

ey 
— — ——— —— 

13 13 

1. 2. 3. 4. ef >. 
eiammi» 

Zahl der Lehrer freauen am Sefammt- 

= cluſſe bes 
— 8 an ben Gpmnaflen. & MWinter- 

E = ”u Semeſters 
I Te: |, 83 1877.78 — 
3—23268 — 

Provinze. 125 2 5 53538 |E5| € 
= 10% 521% \se$| 2 |» = F 

& 2 | ns —— 8 1888| 5 |=5 = zZ tal al. al. a 
H = les lEE!& EE°l 6 lEE E B 

= — 5 »-i & r or 217 —* & se * SE 5 E A m. | ı1V 

E5 “le ar] 2 | 2 
ö 02 F E E Pi. CU SSEREREISIESNENEN. EROFEN , - (ER) INBED UBENEN 

1lOfvreußen . al 155 19 16 3 8! al aıı 646 aꝛ 70 | 1162 678 | 
Davon find Y") 1 F R a ; } A f : NSZAL 

Wehpreugen. . | 12 | 136 111190 | 11, 9) dr) 3274 | 307 so sn | 56 
Daven find Y 1 : . . s i i i . A ; | 

ZBrandenturg . | al aalaaıa| — 27 shi | 288 um 1970 3027 | 2002 | 
Davon find Y 5 i 1% 2 j x ; . i el 

AlYommern. . 1118 31 34 {| 3| 27] 4909 793 532 | 1331 95 | 
Davon find Y| 3 Eu, rk : : ; . i : | 

5ipofen. - » - 111522 16 15 21 11 5] 35 500 | 397! 659 | 1030 | 751 

6lSctefien.. .. | 387 35 67 49 28 251 98693) SOON fLL2o] 1802 | 2511 | 1773 

Alsadien ... I ala 30 40 | | el si | 308 | e20| 1282 | 1912 | 1190 | 

Shleswig-Hofftein] 12 | 141 | 819 — | A| 5| 1779 3119| 2ısl 327 | 459 307 | 
Davon find Y 6 . Fr A i j ; F j r . F 

HlHannever. . | 119 | 21 | 0 5/11 | ar] 3092 | 645 | 576 867 | 11a | | 
Davon find Y 7 i : . x A er i ‚ : s ö 1 

tol@enfalen. . lei! wlı2! 7I| 300 | 152 Jronl ser | tora | om | 
Davon find y5 5 . : i f . ; | ‚ A . | 

A1lSefen-Nafan . | ala aa ma - I ai — Ja 28 | 896 | 447 | 
Außerdem Y 3 3 s A . : R A | R A | 17 | 1298| 

12lRseinprevin . | lau ı 5132| 219 ar] 546 769%] 762 1260 1617 | 1108 | 
Davon find Y 4 ß R ; A : F N 2 

HSpbenicllern . 1 91198 1 2 "1 A 

Summe 1245 | 2677 | 300 |a34 160 |151 | 287 | 61286 | 8153 jra6r| 12228 16914 11135 
Davon find Y| 32 R R : . A : oo . |. 

Uußerbem Y 3 . . | 

Gpmmnaflum au 
Corbach (Waldech 

Das Zeichen Y bedeutet: Gymnajlal- und Realſchüler ungeſondert. 

1) 45 und 17 Schüler find irrthümlich In der vorigen Nachweiſung nicht in Abgarg geſtellt. 

2) 9 nad dem Gymnaflum verfepte Schüler find in der vorigen Nadweifung nicht berüdfigtigt. 

3) excl. Hagen. 

4) Die vorige Rachweiſung giebt 7%0 ale Beftand an, bierzu bie früher ber Realſchule zu Barmen 

zugetheilte Vorſchule, welche bisher unter „Außerbem’ aufgeführt war, mit 49 — 769. 
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Lehranftalten im Sommer-Semefter 1878. 
Seite 488 Nr. 162.) 

Gymnaſien des Preußifhen Staats fowie des Fürftentbums Waldeck und 

6. 7. 

Frequenz im Sommer⸗Semeſter 1878 On Son A "6a 4 * as + 

ben Gpmnafien. b) in den Vorſchulen. auf den Gymnaſien in ben Borfchulen 

Pe Ei 
= |EE BE N 

| m 13 Ela.) ar | & „Eis & *| u: = |: = Es I8 8 8 ,l2 18 |E|, 
vıviz2 BE oJ jJumf 8 Belle | 2 je eı | 2212| 

= x = |ä5le |: jasliısla se 
| 

8514 | 906, ias En 
eh 

f I 

12051) 12032) 71827 | 10531 
3720| 1158 1277| mmw| 72 2359 

3232| 8 205 131) 195 
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der mit benfelben organifh verbundenen Borfhulen während bes 

1. 2. 8. 
Der Heimat nad waren 

dieſe edler 8 6b) Gefammt-Abgang 
F auf den Gym⸗ in ben Bor- 
* naflen ſchulen a) von 

Inlander Iuländer 3 auf 

vovinzen. I = 1 Ich :1 € — — 
Fr u ’ Eis 513 | 5 |$ Be 5 || Rec. 723 
g 3 sıis|l 5 EZ lel28E |: |<] faulen |SS®8. 
— z3531312312185655837 SEEN E 

* 5 1133 117—— 
s|e| |2|2| |2 (8 | |Ommsese” 
- a Ss 5 € “ m „52 

| 

Oftpreufen.. . . 50 1900 7er di 6110 6 2 41 51% 

Wehpreußen . - 100 1669 53 m! 94 6 73 810 3 2 9,1) 

3 | Brandenburg . . 905 2057| 1 3298 | 1% | 3] 156, 3001| 3,108 7 79 | 

4 | Pommern . . - 3220 2236 46) | 151 2 10 8 —- | Bi —-I| 19 I a 

5 | Pofen 2544| 1801| 56] SA 87 63 Mm A 6 — 6 ! 27 

6 | Silefien Bar2| a7 64) 962 8 217 300 5| ar 2) Wo | 6 

71 Sadfın. . . » 3926| 3190 BI 517 | 40 55 118 119 6) 3 2| 10 | 

8 | Scdleswig · Holſtein 1200 729 205] 479 55 | 52 20 3 — 4 ii — 22 

9 | Hannover . . 2993| 1662) 159] 90 | 62 | 12 Bi 6 1 3 —| WB IB 

10 | Weftfaln . 3147| 1766| 61] 2346 71— 7| 72 1 4 1) — 22 

11 | Heffen-Naflau . . 1863| 1287| 154 ni 66 m 1 “ 3 8 7 
] 

12 | RHeinproving . . | 5446| 2027| 57] so | 3] | m Hl anal) 5 £ 
13 | Hohenzollern a m ı -| -|-I 4 ' = ee 

‘ | 

Summe | 44848 2571311266 9859 | 944 115} 1092 am 62 | A Wo | 156 | 365 

Gymnaflum zu 

Corbach (Walbed).. . 
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Sommer » Schulfemefters 1878. 

9. 10. 
i Mitbin 

im Sommer-Semeiter 1378 Bedens ri 

den Gpmnaflen b) von ben Vorſchulen —— 

| gu amberweiter Beſtimmung aus A | auf . | — 

| | & pr . Fr) FE = | - * 

= * = E77 & :| 8 Zu — — = 

sis a. a. at. a. a. 357— Eis DH €131% 
8 | | m 3 5 Ei» “5 2 5 
2|ı.!n|o.|w|v. |v.|j& | | BE Ei SE = | 3 ]98 3 

| u >ä ® 5 x 2 . 

| 9 er | E 5 
—— — —— — —— — — — — — — — 

13 | 39 | 13} | - 466 | 5 | 232 | si_ 253 | 4026 556 

al al si | 3 12! 9/—| al 3 1a -| ss] el 381 

14 47 171 136 8 J | — !ııslıo!3a0o| as! ıon | — ! 502 | 114 3015 

si 151 | al 39 sl 10 — el ala) 4 23 - | 3] so 5 

6 al ua 16 — | 7! 5) wi — | st] seari 481 

sl 533180 153 114 100 47 — 1335122 Bl 818 — | Hl] Sri 87 

10 al al al al si 1—153421 -—11 313 —| BI 0% 589 

8! 19| 10| 51 3 — | 197 1! — | -| I ol 548 

ol 3) ı6l 1 — 3601 237—1 al 12 — 51 45 

21 | I al sl si I-I 26 1 -——1— 1|- 11 4678 32 

J 9 Hl | Bl 12 7TIi-| 2lI-| -| -| -!- I ei — 

| 
s | 8) | 28 30) 16 — | al 2| 6| -| 8| - 6 Tri 9881 

— 2 40° ’ er a ee — — 99 — 

I 

| 

0 | |1azı| om | an) m 168 | — | 626 | 27 |106 || - us 6 9434 

Beſtand am Schluß des vorhergehenden Semeſters 61296 353 
| — — 

| Mithin am Schluß des Sommer-Semefters 1878 mehr 
— 1281 

| 1°1=1-]- «]-7-]-]--]-]: 
Behand am Schluß bes vorhergehenden Semefters | 139 

| | Mithin am Schluß bes Sommer-Semefters 1973 | — | — 

| 

| 

1|ı|- 
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I. General: Weberfiht 

4 5 o gs 1. i i 
Gefanmmt- 

F Zahl ber Lehrer eanen) am Geſammi · 

R' 3 an ten Progpmnafien. * € Minter- — 

JJ——— m 
SIE |. 12 EEE SE Ä = 

& Provinzen. | K|Eg 82 & #58 2 E8| . i | * je: 88 #283 8 2e| 8 |5 | B SEE 33 a al a 
5 — 2* — = . ee = 
* Ei * 5° & E 2|85| 2E &8 | ı.| u. |un.|ıv 

© | “ BE Ss s588 
| I 

| | 

1 Ofpreufen. . | 2] 18 2 111 300 13 43 74 8 
| 

2 | Wefpreußen siTmisı 8! 1 I-| 3 600 108 | — 38 133 99 

3 | Brandenburg - 1 6/|—-| 2! — — 9 | = - | 165 17] 2% 

Yommen . - | 3] 18| 3| 3| 1 I|-]| a] a |) 15 I - 6) “0 9 

en. ce hi il 3 1 I-1 216 15 | ei 3 38 

Sahfn .. . 1 3] 1a | ı| 3s| 1 I- | 21 8 4 |—- | 8 “ 75 

7] Sannover a2 5. 11 41 — |- 2 34 — 11 4 9 

Außerdem Y*]| 2 . | 40 

81 Werfalen —- | — 145 - - 41 55 7 

9 | RHeinprovin; -| 1] 9] A | — | 190) 292) 222 
| 

| | || 
Summe | al 170 229 8 | 1) 1a| zaueH| 209 | — 477 srı so 

Außerdem Y . 1 

*) Das Beihen Y bedeutet Gymnaflal- und Realfhüler ungefonbert. 

1) Zugang: Progpmnaflum zu Geeſtemünde vom 1. April 1878 ab. 

2) Deug und Erkelenz find aus ber Zabl der höheren Lehranſialten ausgefrhieden. 
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von der Frequenz der anerfannten Progymnaſien des Preußifchen Staats 
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und der mit benfelben organifch verbundenen Borfhulen während 

Der Heimath nad waren 
biefe Schüler (6a, 6b) Gefommt- Abgang 

. 7 ME a) don ben 

EI EL — 
JJ —— 

252 s3m ——. —— 
34185 4— = 5 Ordnung ES 85 Orbn gen 5 

— LIE | 288] 8 | 28 ® 
| | 

1] Oftpreußen 200 | 1599| 4 a 11-1 3 —|— | — 110 — 2 = — 117 

21 Wehpreußen . » 1 2355| 367 | 3) 70! 67 \—I18i — | — — 9! 3 1 -i — 5 

3 | Brandenburg | 32i-I —| —- I-I 33 —Ii—| — 1 =| 2 - — 4 

a] Pommern for) - [ul u - 3 

Si Yofen » » » . 1158| 108] 51 17) 2 |-I 1 — | — | — 1-/-|-| — 

6| Sagfen mal -|l 6-1 -|-|- [Us - | 

7 | Hannover. .„ . JIS| 415] | 3 3 -—I — — — | a IR 1 

B| Wehfalen . Beedle tele Kies 

91 Mheinproving. - 1 69715120] 29 1 | —-I14 1) — | — | 1 — — — 2 

— | | 

Summe al ar or am 1 2.) ‚|-| — |» 7 8 1 1 1 
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des Sommer-Schulfemefters 1878. 

9, 10. 

jm Sommer-Semefter 1878 Mitbin 

Pregpmnafien b) von ben Borſchulen te 

Sommer- 

zu anderweiter Beſtim⸗ auf | a 
mung aus E £E 

€ | 3 > o eo ,! <= | 8 E 

en | sg E Is|sE. |2 BE 3,|ı % 
Tin al. al al. al. al — 217328 A— 

- A = Par’ 25 — 4 

“I. Im Im. w. v. vn ı® ER Er Ep ı&[35|® 
a Bezee || .5|3 
| | er. ©, —_L8® 

| 

— — 3 12 4 7 — 63 12| — | - 15 297 5 

21 — 4 9 6 7 4 — 8] 2| 51 1 — 56 557 81 

aaa ae Bela ee 1 1: 

— — 6 3 5 7 2|ı — 91 — 51 — 7121 12 427 | 118 

er ——— 0 | 21 

—— 6 5 21 — — 31 — .ı — 3| — 7 317 63 

| 

ER NEN IEP ı SR DER ARE, Bern DER sI-!-I-| 2|-el ml 

— — 6 2 1 21 —|ı — a2Ii-| —i —I -1-| - 171 a 

11 —| 7| 1838| 8B| | i1|ı — 1471— | 10| — 1j1—| 1 1044 19 

DE -| 
| | 

o\2)-|wm| — “ 

Beſtand am Schluß bes vorlgen Semeſters 

Mithin am Schluh bes Sommer-Semehers 1978 
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II. General »Weberficht 

z ” — — 
Bahl ber Lehrer (reauen am Gefammt- 

N u 
E g an den Realfihulen. & Winter 

E : & Fa Ri F a a) auf ben 
* P * a | Pe = S 
& rovinzen. ‚Ela 525 E | SE 

“ & |35 825 BEE S 5 | 
Pr f dr 3— 3* 7 >= < = B E an ea 9 1558 % |. | 2 5. 3 = lssies a sea ale: © 

ee “> - 1 

= EEE EIS s& 
ne - 5 - 

5* * 6: * | 5 = * 

A. Realſchulen 

10ſtbreußfen . - 5 821 8, 9 - 2 6 1422 170 131 | ‚ 401 310 
Außerdem. YI 7 . | . | ; . g |.» 

2j@enpreugen. . | a | a8] 7] 9] a 2) A| 120 | 67 | 2 |: zn 
Außerdem . Y 1 . ; | , . Fa 

3 Brandenburg 14 111173 | 41 1 16 33 4929 | 1201 0: 8197| | 1518 1067 
Außerdem. YI 4 »* | . | . I .| — | | 

Alpommen... 441440 8 6 5 1092 | 16 | 2106| 38] 2 | 
Außerbem . Y 2 en u ; - } . R | a 

sin... al | al 8| Ti 2i:9| 115 | 19 60 192 355 259 
6 Schleſten - . 9 Jo !14) 31! 13 8 81 2223 209) 165, 413 | 568 467 

7 |Sacfen u Be Zur BE Zu ur | ol as | m | 1716| 45 | 783 | 516 | 
D) Kg re Hoffen | 2 | - I-|- —| 76 — BI 66 | Se 

ußerdem . 2 | .y ° .  . . | . i tar 

9ldannoser. - . Jar Jo laslıa| 2 | 31 | au | ao I am | s12| 9% | 531 
Davon ind Y| 1 | . I .I. I. | i u ne ; I 40 
Außerbem . Y 3 | | | | | ö P ll .. . 

10 [Weftfalen . 9 O1) 0 13 10 1618 | — 159 | 418 629 | 356 
Davon find? YI 7 ; ef» | i | “| FE .» 
Außerdem . Y I ; ; te. | | 0 . . . A . 

11 |Hefen-Nafau . 4 65 | 9] 8 ı 2 5 | 16 14160 | 49% 72445854 wo 

12 |RHeinprovinz 12 | 158 | 13 » 15 | 8| 14 | 3097 | 3209| 213 | 702 98 | 614 
Außerdem. Y®)] 7 hie fie = | > 1 r a . 

| | 

Summe | 84 | 967 1128 |18| 64 | 60 | 119 | 23669 | 34594) 1816 | 4640 7278 | 100] 
Davon find Y 2 1 = 1. 5 1* — I 40 
Außerdem Y | 28 | 

B. — 

1 IBrandenburg. 13 46 7112 | 4 51 1148 224 42 | 164 ı 332 — 240 | 

2:Pommen. . . 9 

3Sadfen -. . - 81 %| 207 | 174 

4Sqleowig · Oolſtein 75! 157 186 | 175 

5iHeflen-Nafau . 1599| 2774| 48 | 3% 
Davon find Y 77 % 

6 |Rheinprovin; 3 29 169 

Summe 20 | 206 | 48 | 61 1207 
Davon find Y 2 . a $ % 

1) Die Vorſchule in TZarnomig mit 17 Schülern if eingegangen. 

Gpmn 2 u von 3 ——— Rachweiſung find bier 328, bei den höheren Bürgerſchulen 147, und bei ben 

3) Die Vorſchule der Realfihule zn Barmen (früber „Davon find‘) if dem Gpmnaflum zugetbeilt. 
4) cfr. Anmerl. 1 u 2. 
5) Bugang: Realſchule zu Shönrbed. 
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von der Frequenz der Realſchulen des Preußifhen Staats und der mit 

6. 1. 
i waren dieſe 

Frequenz im Sommer -Semeſter 1878 * ar A r —9 6b) — 

Realſchulen. b) in den Vorſchulen. auf den Realfhulen In ben Vorſchulen 

uö 8 | t 

= | 88 | Br EEE | ‚ 
ul. Ela at. a.. a.3 550 | Pan s ,8 
ie | € 8:3] 8% | 5|12/8!%|=|2|s v.|v.] & . bir Im. |ww. El »|5 8 S 

a | ” 7 = Eh ba De 
I. Ordnung. 

358) 30| 1608| 186 100) 64 — | ar 30 —! 8 0: 3 — Li 
69 0 159 8 54 44 14 116 15 Fi . — F ’ ° 

za) 3001 1457 17 | 130 5 — 15 Bla) wi - | 1383| 1322 SI — |! 
89 99 188 17 60 m . 102 28 R . ü . : . . . 

| 990 5674| 75 | 700 7a9 — 158 | 257 | a0or | 16 | - 5511 1266 30 — |163 
2311 230 4651| 119 4325| 410 . 835 177 ° “ a 

181) 188] 1235| 18 | 1a 73 — m) Baal 2) — Hl i16 2/i—-| 9 
al 18] ol Tal ol 128 . 22 9 j b i 
273| 30 153) 100 A 29 | 103 | 82 -- | 301] 1938| 50| - | 51 
a! 517 m 8 66 sa! wlıms!sut- ! ol uiid 
586 | 497 139 213 18 zo| selem| wliol 9 | 01313 
el Si 22 a -— 1: '-F481 Sr 4“ - Fell — 
87 &7 65 21 3 89 9 . . . F . 

506 | 409 30% 203| 148 660 | 210 | 2056 | 150 | - | ırel 615 | 16! — | 
43 31 39\ . k 39 17 . ö . . 4 

113|\ 168 2155| 113) % 294 “6 ° . ° e ° D e . 

2353| 249 Fr. za 75 — — nurs 4491 1 sul — -Ii-|I— 

22 54 49 29 134 35 ji » s P r . 

261 | 311 197| 214 162 573 | laser la - | al ash al Ion 
| 676 227 — 16 139 | 111 2081 1451 | — | 319] 300 107 __ 3 
91| 103 . 5 . | | . j 

4752 | 4617 | 28097] 4428 | 222 1930 451 1703 1214 2220 32735 | 11 os sum | 9 3| = 
ıs\ ı3| _232|._98 | 
1063 , 1173| 2236| 660 973) so, 72) 7 198 450 wu 

I. Orbnung. 

246 | A418 | 1%0 — — 

37| 587 1% I aı 82 -| — 

[| 32 | — 

21 

252 54 

69 27 

143 a1 2 BI -| — | — - I - | -] mM 7 5| 39 

15 920 ae 90 — | 428 ML 557 8 55 

99 678 

207 

4 

207 | ABI 20722 2a 7 — 124 | 1282 | 112 
402 Aal 8, 19| 20 

1% ACH 190 | 65 2 610 | 208 |“ 

202 | 1322] 6155 | 1007 — | 1997 | 307 | 4809 365 I 5 | Ber | 1ar2 122! — 
1) a) mal 44 re . -I-[-1- . 

1) Darunter 8 Alllatholilen. 



Laufende Nummer. 

no» m Aa nm ww a wa — 

8 
Der Heimath nad waren biefe 

Schüler (6a, 6b) 

Provinzen. 

von ausivaris. 

Auslänber. Ausländer. 

- 
— 
o 
— 

ö 
s 
u} 
a 

1 o 

I 258 — —ñ—ñ— — —— —— — — —— —— —— ——— — 

von auswärts. 

Ofpreußen. . . | 1085 566| ız]| 219 36 — 
MWefpreußen . . 1033| 402| 32] 17| 18 — 

Brandenburg . . | 4440 1160| 74 | 1371 78| 9 

Pommern . . . BT 36) 2] 19 s3| — 

Polen . ... BB 52 201 246 | 2 

Shliefln . . . 1651| 929 461 2 301 

Sadfen. .. . 1684| 1111 1178] 346 15| 9 

Schleswig · Holſtein 114 190) 1 = _- — 
Hannover . . . 1978| 1068 32] 600 44 8 

Wehfalen . . . 1416| 666 | 12 _ = ii 

Heflen-Nafan . . 1332| 23 52] 565 8 — 

Rheinprouinz . . 3059 73169] Ati 3|— 

Summe | 10102 zest \muu| nues ws |20| 

Brandenburg -. . | 1151 99 141 243 9ı— 

Pommen . . . 157 39 — 61 8I — 

Sadlnm. .. . 48 342 111 —| — I — 

Säleswig-Holfein | 681 | 150 | 89] 3778| 2819 

Heffen-Raflau . . I 1750| 268 a 946 444 

Rheinprovin, . . 664 188 81 19 10) — 

Geſammt Abgang 

a) von 

= | auf 

S,;| d 1 * & 

SE | andere 2 : IR 3 SERIE 
EL ſchulen * 85 u 
22 | 1. m/295| meE >| < | a8 28 5|$ 
E Orbnung Pir3 8 1° & | 

A. Realſchulen 

Summt | 00 | sons |1e2] sen | on] 

alıol ı)| sl al ılı 
131-8. 73, 41 
4|158|7| 9 3 - 

14| 2| 1 4 a ee 

s/|si-| - n10— 
2|1»a|-| a | 3iu| — 

1—03 2/ aleiı 
TI 1— 2| 11 — 

alaiıl slı1lal a 

4158 — ı 144 3| — 
5sI9l8l Ti mim! - 

16 5| — 3 | 32| 1 

175 |210 a1 68 | 2m uus s 

B. Realſchulen 

14171 11 >= 21 3ı — 

-i3|1-]I: 8! sl ı|- 

Pe u | 2j ı 

-I-lı]) s | »| s|- 

s 2!ıal 2 15 5 — 

2 — 3 a EN Wr 

oirjulejulı 
I 
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Schulſemeſters 1878. 

9. 10. 
ö Mitt 

EEE... san EUER — — — — |, | || 
ben Realſchulen b) von den Borſchulen u 

zu andermweiter Beſtimmung aus | auf | — 
—ñ in5 — —— 

* J | | 5 |. Is 2 PP: 3 E & 
o .l [7 2 — * a E- | 

IPA PSPAPaPa # 3 el 83 5 5357 318 € 
4 sn 8 IE * „.sieE & 5 F © 
2|lı|m in./w|v|v. IE ii 2 I3])8% Se 825 3 s a 

'n | = $5=® [3 ein Fr & 

| I | 2 68 = |: 

I. Ordnung. 

21 2/00 3 | 4 2 — af al al ı2| 2|-| Ww| 1m] 18 
11 2 4 | u 1 de 14 ven — —— al 1388 151 
6 173 1020 rl 12 alu er 20 — | | 5080| 1m 

| ı 30 5 a N — -| sol sa! | 6| — — | a6] 1:15 
ı| ss! 90 ss! 2aıl 6 s\_ | 17|-| si ol 3]-| al mi 3 
31 13 68 3| | 30 al -| al-| „| al -I- | sl mel 2 

105 dl - | al—| 2| 1] -I|-| al 2zraj Me 
— 4—4 4! —ı 1 — — — 231 _ — — il _ 212 — 

n| ss 3) s! 7Iı-| |-| ala! -I-| we] |) u 
2! e MI 2 ol 2| si -| wl-!| -I-!I -|-I| -I ei! - 
2| a1) 8/35 10) 4 2j-—| 16] 1ı| o| 9| 2/-| T2| 1581 I 501 
N 2211| ar 30 2 151 —| 3600| 9| 66 16 | 18 — | 19 | | 330 

ana | 20| tn 4 EIE ao s|-, 6% 
l ! 

Am Schluß bes vorigen Semeſtere (Col. 5.) 

I. Ordnung. 

| 4 207 311 22 101 5) - | 160 2) 30) 55 11-7, 38 | 1152 | 210 

— 37T 4] s|l s| -| -|- | s|-!| (1 7) -|-]| st win 

= Il Bee ee ee 

| 2 -| 1 | | 1] 78 
Behand am Schluß bes vorigen Semefters (EI. 5.) 

Als am Schluß des Sommer-Gemehers 1878 
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IV. ©eneral-Ueberfiht von der Frequenz ber höheren 

1. 3. 4. 
eſammt · 

Zahl der Lehrer Frequenz am Geſammt 
— —— b 

R E jan d. höheren Bürgerſchulen. J ae 0 j ⸗ — 

BE a _ ei Semefters a) auf ben 
5 Provinzen |S |E |, | 2 88 8 |&8 De 
— z1332383238—— u r = ls53C 2 a8 3 2] 5 |: | B = |=5 833 SE g8| 2 58 ja ma a 

“| u — — - u 

* * z5s— E 853 $ Fr es | 2 |. | m Im. | IV. 
2 |& © 8 ger sl Sa = | als _I8&lse| de | - BE — | 

1lOfivreufen . aulıl2al-.'-| 3[| 26 57 -IJalale 

2 Wefpreußen . | | 7 | 3| 2 ı| a al -|a 15 | 
3] Brandenburg 9 94|7|19 1 —) 0 936 237 — 116 10 | 23 

Auferdem . 1 j 3% ; } ; Ä i ; : j ; 
alyommn .. 4120 ER 71 s19| 1629| — | 56 !au ln 

Außerbem . Y| 2 . f R . | A A “ s P : r ne 

51 Säleften . . . 7 5711010 5 | _ 12 I 1353 5965) | 56 | 131 25 | 34 | 
} 1 

Sachen .. . 7 4| 3112 1 | 4 800 122 _ 131 231 230 | 

Tl Schteswig-Holfem| 9 | 831 - | 2| — — | 51 a8 2 - | 8 | 16 | 162 
Außerbem . YI 4 . Is . :!: . . . . . | 

8 Hannover . . 115 70 7114 4 — I 163 50 4 | 281 |463 | 49 
Außerdem . YI 491 . : R A . s A ö e n 

Werften... I I Bi ri siı | —- | — | vr — 510 21218696 
Außerdem . YI ı A | B . 

10) Heffen-Nafau . IE In nl 158 I 25 | 19 | 605 | 57 | 210 ara | Am6 
Davon find Y| ı . | A | I .4 ; : . i 40 33 

11] Rbeinprovinz 1a I 67 16 14 13 | —| 13 1 138 anni — | 20 | 431 | 401 
Außerdem. Y| 3 | F N . 5 s . i r i 

12] Hohenzollern. . | 1 1 2 |-— ———— — 47 — — 8014 10 

BEE BEN | 

Summe 519 AIEIEIE 78 1409| 51 — 100 | 10405% 26619 162 |1516 | 806 | 2878 | 
Davon find. Y | : “| 33 

Außerdem . Y 4 

Höhere Bürgerſchule zu | 
Arolfen (Walbed) ‘| -I 3} — _ 2 66 5 14 24 14 

1) Zugang: Pr. Friedland. 
2) In ber vorigen Lifte find unter 10a. 41 Schüler zu wenig und unter 10b. 41 Schüler zu viel nachgewieſen. 
3) Der verbliebene Behand ift in ber vorigen Nachweiſung um 95 Edüler zu hoch angegeben, melde in 

ben 1253 Schülern der höheren Bürgerfhulen — beten a. s EUER OR ° 

4) 17 Schüler find in der vorigen Tabelle nicht berüdfidtigt, welche an bas Gymnaſtum übergegangen. 
5) inel. Stabe, excl. Clausthal. 

. incl. bes jüdiſchen Ortslehrers zu Witten als Neligionglehrer. 
) Rad ber vorigen Betmetfung 131 Behand, hierzu 147, welche von ber Realfgule 1. Orbn. zu Düffel- 

borf HR übertragen find. 
8) cfr. Anmert. 2. 
9) cfr. Anmert, 2, 3,4, 7. 
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Bürgerfhulen des Preugifhen Staats ſowie des Fürſtenthums Walde und 

6. 7. 

Frequenz im Sommer-Semefter 1878 Der Kon Be biefe 

höheren Bürgerfäulen. b) in ben Vorſchulen. an —— in den Vorſchulen 

„| Meur: | mu * 2 * * 

u.a FE 8402 s|i,|8 
= 32 | + = = = - = z — Er 

v.|ve |& |E&jeju|jmm) $ BEI | S je |€ |: 8 & 
A saslelzjalale das 

u 3044 13376 | ar 1831| 1421| 522. 67 3341 | 1180) 10388) 2211 iu 1597| — 1254 
40 sl 21) . 2 323. 760 23 ® 
me |:.Th ze] os |'soel a 

I 

| | J 

is 1 | 720 as I 2| — -!/-I e2| 7 "| |-|° 1ji-|-|1 

1879. 13 
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— — — 

der mit denſelben organiſch verbundenen Vorſchulen während des 

1. 2. 8. 
Der Heimath nab waren 

biefe Schüler (6a, 6b) Geſammt Abgang 

auf b. böberen] im ben 
Bürgerfäulen | Borfsulen a) von ben 

= Inländer Inländer =F mit dem Ab- Jehne das Abgangezeugniß 
! angs i 

Provinzen. > | = g® era ber Meife auf 

7 * 2 » Er f ie : — — l ir :E, u 

E E ı2|% 3537 ee | Neal- | ; | Neal. ** * — ee Ii®e|)|21831I Bi l £ 2 faulen sses, 3 s|2|3j0|8 | 3]5=|5 Mulz is SEE WE 
* s —383..1.3 558 

25 23 sel © > ze 
S 25 Orbnung 5 Orbn. |e 55 

3 8 “| >» =r S N 8 3 55 14 

= | | 5531 
| 

1 lOfpreußen. . . | 6 10, 1) | 1] — |- ı| - i-I9-| -|a 
2 Wehpreußen . . | 3161 27 3 6 2) 1 5) - I1-| 7 -| 2 | 6 
3 [Brandenburg . . | 7661 420 1) 297] a2 ı |-| 1/-I d- ’ 1 119 

41Pommern .|.» zr2| 195 — 104 26 1, - 2! - | * 

Sqleſten . .. [tal si 9 m] 3 ı |-| 1) - [16 -| 6) 118 
6 Sadſen. .... | ua 1 -| 1 | - N I ü—| sı 2 | 

| 
7 Saleeowig · Holſtein * 199 52] 83] „tt — 1|-I 4-3 1) ı | 
8 |Sannoyer . . . | tra) Sci) ae 5 el - — Im 
9 Weffalen . . . | 6 —ı — —i— 6 I—l —| - 19 - 171 3 5 

t 

10 | Hefen-Nafau. . | 1779 6tt| 73) 739 165) 1 |-| 11) 2|0} 2] 8 — 16 |88 
11 | Npeinproving . . [1208 az ara 19 1 - | 2] a -ı 3-7 112 
12 | Hohenzollern. . . “ 16 — I a * — ar we ie — 

| 
) 
I 
I 

9431/3722 223|3g57 Summe 

Höhere Bürgerfhule 

ju Arolfen (Walded) | 40 

{ { unnslo 
by (\sOK 2 
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Sommer-Schulſemeſters 1878. 

9. 10, 
im Sommer-Semeiter 1878 5 reg 

efand am 
böberen Bürgerſchulen b) von den Vorſchulen Schluß des 

—— 
| emeiter 

zu andertelter Beſtimmung auf 1878 

o & . £ . 2 ® & . = 4 

—33——334 
a. an. an. ai. a. a.— € |$ J SE 3 J EI | 5 
Kr | = — * — [7 5 

1. |. Im. |v. |v. vo |» | 8 FE 3: 33 |° = | 7 

55” | 9 — Is | 
| 

11: — 1 3 71 — 3| — I 1 — — 5 — 6 297 92 

— - 6I 13 al 16) HI — | 18 — 2) -| 213 4 543 24 

11 — 1838| 16 8 5 4| — 3 — 1 16 | 15 | — 32 | 109 307 

— — 5 9 2 | 4 2| — 1] — 2 1 — 8 481 212 

4 41 81 21 3| 11 3 — 139] 3] 0] —| 20] — 33 | 1515 714 

11 — | 1| w le) 2 11— 66— 1 1| 1] — 231 1097 160 

— — | 414 5 1 1 | - — SIi— | — 1 11— 2 583 8 

11 11358 2301 59151211813 2) 9190| — 5 1 735 

1 -/olalı | 1|-| 31I-| -| -/-|-| -|, 8 — 

51 3/7) 18/| 310 7—1212111 - 5 hi — 391 2228 893 

3 —! 3| *R2| | tt | 10) —! 10] 1 3| %| 17! - 47 | 1627 361 

it | ıl-!ıl ıl -Iiel Ist elle | tel sh — 
| | 

18) 8 | 1781| 180 ll me| ol a| ji | me 12199 | 3593 

Befand am Schluß bes vorbergehenden Semefters (Col. 5.) | 10405 | 61 

Ufo am Schluß des Sommer-Semeiters 1878 mehr 

1789 | 932 

| | 
ER ee DE Tee DER — RR ut 

BR | 175171 * | “ 
Gegen das vorbergebenbe Semeſter mehr 

8|ı 7 
ei 
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IV. Seminare, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

13) Betrieb des Gartenbaues an den Schullehrer-Se— 
minaren in der Provinz Pommern. 

Im Monate Zuli v. 3. ift für die Lehrer ded Gartenbaued 
an den Ecullehrer- Seminaren der Provinz Pommern ein drei- 
wöchentlider Kurjus im Gartenbau und inöbeiondere in der Obſt— 
baumzudt zu Eldena abgehalten worden. Während des Kurſus 
wurden von dem Leiter defjelben die proviforiichen Arbeitöpläne, 
welde dem Gartenbau-Unterrichte an den Pommerſchen Seminaren 
biöher zu Grunde gelegen haben, einer Beiprehung mit den am 
Kurjus theilnehmenden Seminarlebrern unterzogen, deren Ergebniß 
ein aud von dem Vorſitzenden ded Hauptdireftoriumd des Baltiichen 
Gentralvereined zur Beförderung der Landwirthſchaft zur Berüd- 
fihtigung empfoblener Entwurf war. Der nachſtehend abgedrudte 
Abichnitt dieſes Entwurfed über den Betrieb ded Gartenbaued an 
den Seminaren der Provinz Pommern hat die Genehmigung des 
Herrn Minifterd der geiftlichen 2c. Angelegenbeiten gefunden, und 
iſt dad Königl. Provinzial: Schulfollegium zu Stettin dur Ver: 
fügung vom 30. Dezember v. J. ermächtigt worden, diejen Abjchnitt 
den Seminar- Direftoren der Provinz zur Beachtung mitzutheilen. 

Betrieb des Gartenbaueß, 

I. Der Unterrichtöfurjus ift einjährig. 
Die Belehrungen über den Boden, jeine Beltandtheile und 

Miihungen, über Ernährung und Wachsthum der Pflanzen, über 
Fruchtwechſel, über die vorzüglichſten Gemüſe- und Küchenfräuter, 
über die für unfer Klima geeignetften Obftarten, über die Feinde 
des Land» und Gartenbaued und die Schupmittel gegen diefelben 
werden im naturfundlichen Unterrichte gegeben. 

Im Anſchluß an die praftiichen Uebungen ift dagegen zu be— 
ſprechen: 

die Düngung und Dungbereitung, die Anlage, Einrichtung 
und Einfriedigung eines Garkens; die wichtigſten Manipulationen 
beim Gartenbau nebſt den dabei zur Anwendung kommenden Ge— 
räthen, Bezugsquellen für Sämereien, Pflanzen, Edelreiſer; die 
beliebteſten — ꝛc. 

Den vorbezeichneten Stoff findet der Lehrer vorläufig detaillirt 
in der bei den Seminarakten befindlichen Anleitung von Ilgen 
zu Kammin. 

Außerdem dienen als Hilfsmittel: 
Liebig, J. v., Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agri— 

kultur ac. 
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Jäger, H., Illuſtrirte Gartenbücher. 
Wredow, Der Gartenfreund. 
Davidis, H., Küchen- und Blumengarten. 
Förfter, K. F, Gemüſe-, Blumen-, Obſt- und Weinzucht. 
Lucas, Dr. E., Werke über Obſtbau. 
Hartwig, Praktiſches Handbuch der Obſtbaumzucht. 
Kecht, Anleitung zum Weinbau. 
Heinrich, K., Der Garten auf dem Lande. 
Meyer, 3. G., Die Gemeinde-Baumjdule. 
Koh, K., Dendrologie. 

« =, Deutſche Obitgehölze. 
Bilmorin’s illuftrirte Blumengärtnerei. 
Zafchenberg, ©. L., Naturgefhichte der den Feld», Wiejen- 

ıc. Pflanzen ſchädlichen wirbellojen Thiere. 
II. Die praftiihen Uebungen find: 
1. Allgemeine, d. 5. 

Rigolen, Düngen, Graben, Harken, Reinigen, Lockern. 
2. Uebungen in der DObftbaumzudt. 

a. in der Baumſchule: 
Anzucht der Unterlagen durch Samen 

aa. in der Samenjhule: Sammeln, Aufbewahren, Legen der 
Kerne; außerdem Vermehrung durd Ausläufer, Stedlinge 
und Ableger; ferner Behandlung der Sämlinge; Piquiren, 
Berpflanzen. 

bb. in der Edelſchule: Behandlung bid zur Veredelung; ver: 
edeln dur Dfuliren, Kopuliren, doppelted Sattelichäften, 
Dfropfen in die Rinde, in den halben Spalt, feitlidy in die 
Rinde; Behandlung der veredelten Stämmden, Früjahrs- 
und Sommerſchnitt bid zur Vollendung der angeftrebten 
Formen, ald: Hochſtamm, Pyramide, Spalirbaum, Kordon. 
Dad Hauptaugenmerk ift dabei auf die Anzucht der Holz— 
ftämme zu richten. — Reinigen und Lodern ded Bodens; 
Zwiſchenbau von Hadfrüdten. 

b. im Baumgarten: 
Zubereitung der Pflanzlöher, Seen der Bäume (Hügel: 
pflanzung, Baumpfähle), Schnitt während der eriten 3 Jahre; 
ferner Behandlung: Düngen, Ausholzen, Abraupen, Um: 

pfropfen. 
c. an Obftfträudern: 

Anpflanzen der Johannis-, Stachel- und Himbeerjträucer 
(Hajeln, Brombeeren, Hagebutten 2c.); Anzucht des neuen 
Fruchtholzes; Vermehrung durch XTheilung, Abjenfer und 
Stedlinge. — Anzudt und Pflege von Kronenftämmcden in 
den Rabatten. 

d. am Weinfpalier: 
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Anpflanzung ded Weinftoced; Pflege, Schnitt, Durchwinterung; 
Vermehrung durch Steckholz und Abjenker. 

Die Anzudt von Zwergobitftämmden in Blumentöpfen 
(Topfobit) findet als eine höchſt intereffante und lohnende 
Liebhaberei angemefjene Berüdfihtigung. 

3. Mebungen im Gemülebau. 
Außer einem Verſuchs- und Mufterftüd, welches vorzugsweiſe 

zum Lehren und Demonftriren dient, ift ein eigentliher Uebungs— 
garten einzurichten, der für die Zöglinge ſämmtlicher Klafjen reip. 
Gruppen in einzelne Felder getheilt wird. Hier erbält jeder Se— 
minarift Gelegenheit, nad einem von dem Fachlehrer entworfenen 
Plane alljährlid etwa 5 Hauptvertreter unjerer Gemüfearten zu bauen. 

Haupfarbeiten im Gemülegarten: Anlage der Beete; Säen 
(Herbſt- und Frühlings-, Reihen: und breitwürfige Eaat), Pflanzen, 
Begiehen, Jauchen, Zäten, Lodern; Einernten und Aufbewahren 
des Gemüſes. 

Samenzucht. 
Anlage und Behandlung eines Miſtbeetes; Anzucht von Ge— 

müſe- und Blumenpflanzen im Miſtbeet und im freien Lande. 
Anlage und Behandlung der Erdbeer- und der Spargelbeete. 
4. Uebungen in der Ziergärtnerei. 
Anzucht und Pflege der beliebteſten Sommerblumen, Blatt— 

pflanzen und perennirenden Zierſtauden; Freiland- und Topfkultur; 
Deckung und Durchwinterung. 

Pflege der wichtigſten Zierſträucher und Allee: reſp. Promenaden⸗ 
bäume; ihre verſchiedene Verwendung zu freien Gruppen, Lauben, 
Deckungen, Feſtons ıc. 

Unterhaltung reſp. Neuanlage der Raſenplätze, eines Teppich— 
eetes. 

Anzucht der Roſenwildlinge und Okuliren derſelben; Durch— 
winterung und Schnitt der edlen Roſen. 

5. Einförmigere Arbeiten, wie z. B. Reinigen der Wege, 
Scheeren und Reinigen der Hecken, Reinhaltung der Raſenplätze 
und Strauchpartien werden auf Gruppen der II. und III. Klaſſe 
vertheilt und nach voraufgegangener Inſtruktion unter Leitung eines 
Aufſehers ausgeführt. 

Auch für die praktiſchen Uebungen wird bezüglich der detaillirten 
ans auf die ſchon erwähnte Anleitung von Ilgen ver: 
wiejen. 



— 
14) Inſtruktion für die Schulbehörden des Kreiſes 
Herzogthum Lauenburg, betreffend die Anſtellungs— 
fähigkeit der Schulamtsbewerber und die Beſetzung 

der Volksſchullehrerſtellen. 

Mit Genehmigung des Herrn Miniſters der geiſtlichen, Unter— 
richts- und Medizinal-Angelegenheiten und im Einvernehmen mit 
dem Königlichen Konſiſtorium in Kiel ertheilen wir, nachdem die 
Prüfungsordnung für Volksſchullehrer, Lehrer an Mittelſchulen und 
Rektoren vom 15. Oktober 1872, ſowie die Prüfungsordnung für 
Lehrerinnen und Sculverfteherinnen vom 24. April 1874 nady der 
Bereinigung des Herzogthbums Lauenburg mit dem Preußiſchen Staat 
auch für den Kreis Herzogthbum Lauenburg mahgebend geworden 
find, im Betreff der Bejegung der Volksichullehrerftellen in diejem 
Kreije folgende Anweijung: 

S§. I. 

Die ordentlichen Lehrerſtellen und die Gehülfslehrerſtellen an 
den öffentlichen Volksſchulen in den Städten wie auf dem Lande 
werden künftig entweder proviſoriſch oder definitiv oderinter- 
imiftifth beiept. 

8. 2. 
Zur proviſoriſchen Anftelung im Dienfte der öffentlichen Volks— 

ſchule befähigt die nad) beftandener erfter Prüfung für Volksſchul— 
lehrer an einem Preußiſchen Schullehrerſeminar ertheilte Beſcheini— 
ung der Auffichtsbehörde über die Dualififation zur proviſoriſchen 

Verwaltung eined Volksſchulamtes. 
Sculamtöbewerber und Lehrer, welche ihre Befähigung durd) 

Prüfungszeugniffe außerpreußiiher Prüfungsbehörden des Deutſchen 
Reiches darthun, können unter Erlaß der erften Prüfung zur pro- 
vijorifchen Anftellung zugelafjen werden, jedoch nur unter der Be— 
dingung, daß fie demnaͤchſt die zweite Prüfung vor einer Preußiichen 
Prufungsbehörde ablegen. 

8. 3. 

Die Befähigung zur definitiven Anftellung wird durdy Ab— 
legung der zweiten Prüfung an einem Preußifchen Seminar und 
die auf Grund derfelben ertheilte Dualififationd-Beicheinigung der 
Auffihtöbehörde erworben. Gleihe Befähigung gewährt die an 
einem Seminar oder vor einem Graminationd-Kollegium der Pro— 
vinz Schledmig - Holftein vor Ablauf des Jahres 1872 beftandene 
Prüfung, ſowie die auf Grund einer Prüfung vor dem Kirchen— 
propft vor diejem Zeitpunkt ftattgehabte feſte Anftellung in einem 
öffentlichen Schulamt diejer Provinz, ferner die vor dem 1. Suli 1876 
mit Beftätigung des vormaligen Ale iſchen Konfiftoriumd er- 
folgte Anftelung an einer öffentlichen gebrerftell im Herzogthum 
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Lauenburg, und zwar die Leptere gegenwärtig auch im übrigen Ge— 
biete der Provinz unter Berüdfihtigung der dajelbft geltenden Bor- 
zugörechte der vor einem Graminationd-Kollegium geprüften Lehrer. 

$. 4. 

Zur interimiftiihen Verwaltung einer Lehrerftelle an einer 
öffentlihen Volksſchule befähigt die Ablegung einer Prüfung vor 
dem Kreißichulinipeftor. s 

Bi 

Die Anftellung der zur proviſoriſchen oder definitiven Anftel- 
lung befäbigten Schulamtöbewerber auf Kündigung oder auf 
beftimmte Zeit ift ausgeſchloſſen. 

$. 6. 
Für die Lehrer in den früheren Amtödörfern hat das Land.» 

ſchafts-Kollegium, für die Lehrer in den Gutödörfern der Privat: 
patron, für die Lehrer in den Städten endlich die ftädtiihe Schul— 
behörde eine Vokationsurkunde auszuftellen, welche durch den Kreis: 
Schulinjpeftor unter Einreihung des Bewerbungsgejudes und der 
Zeugnifje des präfentirten Lehrers zugleich mit dem Präſentations— 
vorſchlage der Königlichen Regierung zur Beftätigung vorzulegen ift. 

Die proviſoriſche Anstellung gejchieht dadurd, daß in 
der Beftätigungd- Ausfertigung der Regierung ein Vorbehalt ded 
Miderrufed für den Fall, daf der Lehrer innerhalb der vorgejchriebenen 
Frift von 5 Fahren nad der erften Prüfung nicht die zweite Prü- 
fung ablegt oder fih im feiner Führung nicht zuverläffig erweift, 
binzugefügt wird. 

Die definitive Anftellung erfolgt durch Zurücknahme dieſes 
Borbehaltd Seitens der Regierung. 

Den provifortih angeftellten Lehrern ift nah Ablegung der 
zweiten Prüfung die definitive Anftellung in der Negel nicht zu 
— 

efinitiv angeſtellte Lehrer ſind bei Verſetzungen ohne Weiteres 
wieder definitiv anzuſtellen. 

Die Annahme eined Lehrerd zur interimiftijchen Verwaltun 
einer Lehrerſtelle geſchieht durch den Kreis-Schulinſpektor, jedoch 
eine ſolche Verwaltung ohne Zuſtimmung der Regierung nicht über 
Ein Jahr auszudehnen. F 

Bei der Beſetzung der mit unteren kirchlichen Aemtern verbun- 
denen Lehrerftellen find gleihmäßig die vorftehenden Vorſchriften 
dergeftalt zu befolgen, daß die gleiche Art der Anftellung wie für 
die Lehrerſtelle aud für den Kirchendienſt eintritt. Es find jedoch 
teip. für das Kirchenamt oder die firdlichen Aemter und für die 
Sehrerftelle zwei gejonderte Bofationen audzufertigen und es ift in 
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Betreff der Lehrer-Volkationen auch in diefen Fällen nad den Vor: 
ſchriften des $. 6. zu verhalten. 

$. 8. 
Zur Begründung einer Schulftele für Lehrerinnen wie zur 

Umwandlung einer Zehrerftelle in eine für Lehrerinnen beftimmte 
Stelle bedarf e8 der Genehmigung der Regierung. Die für Lehrer 
beftimmten und dotirten Stellen dürfen daher ohne Zuftimmung der 
Regierung nicht, — auch nicht interimiftiih —, an Lehrerinnen 
übertragen werden. 9 

Die Befähigung zur Anftelung als Lehrerin im öffentlichen 
Schuldienfte ift durdy den Minifterial-Erlaß vom 24. April 1874, 
betreffend die Prüfungsordnung für Lehrerinnen und Schulvor— 
fteherinnen, geregelt. 

Lehrerinnen, welche ihre Prüfung außerhalb Preußens abgelegt 
baben, fönnen nur dann angeftellt werden, wenn dieje Prüfung 
durh Minifterial-Erlaß der preußiihen Prüfung gleichgeftellt ift. 

$. 10. 

Anftellungsfähige Lehrerinnen werden zunädhft proviſoriſch 
angeftelt.. Nah einer zweijährigen Wirkſamkeit im öffentlichen 
Schuldienſt erfolgt in der Regel ihre definitive Anftellung, jedoch 
behält fich die Regierung vor, auf deöfällige Anträge der zuftändigen 
Schulbehörden in einzelnen Fällen die Dauer der proviforiichen 
Anstellung bis auf höchſtens 5 Fahre zu verlängern. Die Beftim- 
mungen der 88. 4—7 finden, ſoweit fich diejelben nicht auf das 
Beltehen einer zweiten Prüfung beziehen, auf Lehrerinnen gleich 
mäßige Anwendung. 

Betreffö der Anftellung von Hülfölehrerinnen für einzelne Unter- 
richtögegenftände, namentlih von Lehrerinnen für weibliche Hand» 
arbeiten, bleibt e8 bei dem biöherigen Verfahrens 

Schleswig, den 14. Dezember 1878. 

Königlihe Regierung. 
Abtheilung für Kirchen: und Schulmefen. 

15) Uebereinfommen mitdem Großherzoglich Sächſiſchen 
Staatdminifterium zu Weimar wegengegenjeitiger An— 
erfennung der Zeugnijje für Lehrerinnen und Schul: 

vorftehberinnen. 

Berlin, den 13. Februar 1879. 
Mit dem Page ehe Sächſiſchen Staats -Minifterium zu 

Weimar babe ich ein Uebereinfommen dahin getroffen, daß die im 



202 
Königreiche Preußen auf Grund der Prüfungsordnung vom 24. April 
1874 ausgeftellten Befähigungszeugnifje für Lehrerinnen an höberen 
Mädchenſchulen und für Sculvorfteherinnen aud in dem Groß— 
berzogthbume Sachſen als gültig anerfannt, fomit deren Inhaber: 
innen/zum Sculdienfte in dieſem Großherzogthume zugelaffen wer: 
den, — 

und daß diejenigen Bewerberinnen, welde im Großherzogthume 
Sadien auf Grund der Prüfungsordnung vom 15. Sanuar 1879 
das Zeugnik der Befähigung als Lehrerinnen an höheren Mädchen 
ihulen und ald Schulvorfteherinnen erlangt haben, auch im König: 
reihe Preußen die Anftellungsfäbigfeit erwerben. 

Die Königlihe Regierung ꝛc. jege ich biervon zur Beachtung 
und weiteren Veranlaffung in Kenntnif. 

An 
die Königl. Regierungen, das Königl. Provinzial-Schul- 

follegium bier, die Königl. Konfiftorien in der Provinz 
Dannoverundb den Königl Ober-Kirchenratb zu Norbborn. 

Abſchrift erhält dad Königliche Provinzial Schulfollegium zur 
Nachricht und Beadhtung. 

Der Minifter der —25 ꝛc. Angelegenheiten. 
alk. 

An 
die Königlichen Provinzial-Schulkollegien. 

U. III. 5803. ’ 

16) Befähigungsdzeugnifie aus den Turnlehrerinnen- 
— im Herbſte 1878. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 380 Nr. 138.) 

Berlin, den 21. Sanuar 1879. 
In den im Monate November v. J. abgehaltenen Turnlehrer- 

innen » Prüfungen haben das Zeugniß der Befähigung zur Erthei- 
lung ded Turnunterrichtes an Mädchenſchulen erlangt: 

1) Bänder, Lehrerin zu Nordhaufen, 
2) Baniſch, Handarbeitölehrerin zu Frankfurt a./D., 
3) Barth, Lehrerin zu Pojen, 
4) Berger, Lehrerin an der ftädtiichen Blindenſchule zu Berlin, 
5) Birfefeld, Handarbeitslehrerin zu Mühlhauſen i. Thrg., 
6) Bormann, dögl. zu Berlin, 
7) Bußmann, Lehrerin zu Berlin, 
8) Doſſow, dögl. dafelbit r 
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9) Drud, Lehrerin dajelbft, 
10) Dürjelen, dögl. dafelbit, 
11) Erdelen, Handarbeitölebrerin zu Düfjeldorf, 
12) Frieſe, dögl. zu Berlin, 
13) Geisler, Agnes, zu Düfjeldorf, 
14) Gellenthin, Anna, zu Berlin, 
15) Geyger, Johanna, dajelbft, 
16) Grün, Lehrerin dajelbft, 
17) Haſſe, Handarbeitölehrerin dafelbft, 
18) Heimbrodt, dögl. daſelbſt, 
19) Heinrich, Lehrerin dajelbft, 
20) Hentichel, Handarbeitölehrerin daſelbſt, 
21) Jäger, Martha, zu Goldberg i. Schleſ., 
22) Janke, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
23) Käpfe, deögl. dafelbft, 
24) Knönagel, Lehrerin dajelbit, 
25) Kobley, Handarbeitölehrerin zu Guben, 
26) Köhler, dögl. zu Aachen, 
27) Krämer, Sophie, Handarbeitdlehrerin zu Berlin, 
28) Krämer, Margarethe, dgl. dafelbft, 
29) Krausnid, dögl. dajelbft, 
30) Kunow, dögl. dajelbit, 
31) Lehmann, Lehrerin dajelbft, 
32) Lenz, Marie, Handarbeitölehrerin dafelbft, 
33) Lenz, Martha, dEgl. dajelbft, 
34) Litfas, Gemeindeſchul-Lehrerin dafelbft, 
35) Löwe, Meta, Lehrerin dafelbft, 
36) Löwe, Elijabeth, dögl. zu Swinemünde, 
37) Ludwig, Handarbeitslehrerin zu Halle a. d. S., 
38) Mande, dögl. zu Berlin, 
39) Meinede, dögl. dafelbft, 
40) Mellin, dsgl. und Kindergärtnerin dajeldft, 
41) Meyerowiß, Kindergärtnerin dafelbft, 
42) Michaelis, Handarbeitölehrerin dafelbft, 
43) Najork, dögl. dafelbft, 
44) Nipe, dögl. daſelbſt, 
45) Obſt, Lehrerin dajelbft, 
46) Dppenheim, Martha, dajelbft, 
47) Ditzenn, Lehrerin zu Steglig bei Berlin, 
48) Plöp, Alma, zu Berlin, 
49) Prope, Handarbeitölehrerin dajelbft, 
50) Rath, Lehrerin dajelbft, 
51) Richter, Margarethe, dafelbft, 
52) Riep, Handarbeitälehrerin dajelbft, 
53) Rohde, dögl. dafelbft, 
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54) Roder, Lehrerin dajelbft, 
55) Sandberger, d8gl. zu Bonn, 
56) Schönlanf, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
57) Schönwald, dögl. zu Roßleben a. d. Unftrut, 
58) Schultz, Lehrerin zu Berlin, 
59) Schultze, Klara, zu Danzig, 
60) Schwabe, Martha, zu Berlin, 
61) Seehaus, Marie, dafelbft, 
62) Simon, — — daſelbſt, 
63) Städke, Lehrerin daſelbſt, 
64) Stein, Handarbeitslehrerin daſelbſt, 
9 Stubenrauch, Lina, dögl. zu Freienwalde a./O., 
66) Stubenraud, Theodore, zu Berlin, 
67) Thomas, Handarbeitslehrerin dafelbit, 
68) Winter, Emma, dögl. dafelbit, 
69) Winter, Hedwig, dgl. dafelbit, 
70) Wolff, dsgl. daſelbſt, 
71) Zarnde, dögl. dajelbft, 
72) Zeidler, Lehrerin dajelbft. 

In denjelben Prüfungen haben das Zeugniß der Befähigung 
zur Ertheilung ded Qurnunterrichted an Mädchenſchulen mit Be— 
dDingung erlangt: 

73) Hummel, Handarbeitölehrerin zu Pofen, 
74) Stumpf, dögl. zu Berlin, 
75) Theile, Gemeindeſchul-Lehrerin dafelbit. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

Belanntmadhung. 

U. III. 15535. 

17) Zermin für die Turnlehrerprüfung im Fahre 1879. 

(Eentrbl. pro 1878 Seite 35 Nr. 17.) 

Berlin, den 4. Sanuar 1879. 
Für die Turnlehrerprüfung, melde in Gemäßheit ded Regle- 

mentd vom 29. März 1866 (Gentralbl. der Unt. Verw. S. 199 
während ded laufenden Jahres hierjelbft abzuhalten ift, habe i 
Termin auf Montag den 31. März und Dienftag den 1. April d. 3. 
anberaumt. 

Meldungen können bid zum 15. Februar d. 3. bei mir ange- 
bracht werden. 

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium veranlaffe ich, Diele 
Anordnungen in Seinem Berwaltungsbereihe zur öffentlihen Kennt- 
niß zu bringen. 
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Wenn feine Meldungen bei dem Königlichen Provinztal-Schul- 
follegium eingeben, jo bedarf es einer Anzeige hierher nicht. 

Un 
fämmtlihe Königliche Provinzial-Schultollegien. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung ıc. zur Nachricht und 
gleihmäßigen weiteren Beranlaffung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konfiftorien 

in der Provinz Hannover und ben Königl. Ober- 
Kirhenrath zu Nordhorn. 

U. II. 15321. 

18) Termin gr Prüfung für Zeihenlehrerinnen an 
mehrklaſſigen Bolfsd- und an Mittelfhulen im Jahre 1879. 

Berlin, den 18. Februar 1879. 
Für die in Gemäßheit der Prüfungdordnung vom 25. Sep: 

tember v. J. ROLL JEIBE Nr. 231 und Gentralblatt für die 
gefammte Unterrichtd- Verwaltung ©. 608) im laufenden Sahre 
bierjelbft abzuhaltende Prüfung für Zeichenlehrerinnen an mehr: 
klaſſigen Volks- und an Mittelicpulen babe ich Termin auf Montag 
den 31. März d. 3. und die folgenden Tage anberaumt. 

Meldungen müffen bei mir jpäteftend vier Wochen vor diejem 
Termine unter Beifügung der in den 88. 4. und 5. der Prüfungd- 
ordnung bezeichneten Schriftitüde und Zeichnungen angebracht werden. 

Der Minifter der a re ıc. Angelegenheiten. 
alt. 

Belanntmahung. 

U. III. 15514. 

19) Brüfungd-Drdnung für Handarbeitölchrerinnen 
an mittleren und höheren Mädchenſchulen in der Rhein 

provinz. 
F. 1. 

Zur Abhaltung der Prüfungen für Handarbeitölehrerinnen an 
mittleren und höheren Mädchenſchulen in der Rheinprovinz wird 
in der Stadt Düffeldorf eine Kommilfion gebildet. 

Diejelbe befteht: 
1) aus einem Kommiffariud ded Königlichen Provinzial-Schul- 

follegiumsd als! Vorfigendem, 
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2) aus dem Direktor der Luilenfchule und der damit verbun- 
denen Lehrerinnen-Bildungsanftalt, 

3) aus einer oder mehreren durch das Königliche Provinzial- 
Schulfollegium zu ernennenden Handarbeitslchrerinnen, bezw. 
Sculvorfteherinnen. 

8. 2. 

Die Prüfungen finden jährlihd im Frühjahr und Herbft in 
Berbindung mit den Prüfungen für Lehrerinnen an Bolfd- und 
höheren Mädchenſchulen ftatt. 

Die Termine werden zu Anfang jeded Jahres durdy die Amts- 
blätter, jowie dur die Cöln'iſche und Elberfeld’er Zeitung ver- 
öffentlicht. 

$. 3. 

Zu diejer Prüfung werden zugelaffen: 
1) Bewerberinnen, welche bereitö die Befähigung zur Ertheilung 

von Schulunterriht vorſchriftsmäßig nachgewieſen haben. 
2) Tonjtige Bewerberinnen, mweldye dad 18. Lebensjahr vollendet 

haben und fi über die erforderlihe Vorbildung ausweijen 
fönnen. 

$. 4. 

Die Anmeldung muß 4 Wochen vor dem Prüfungstermin bei 
dem Königliben Provinzial-Schulfollegium erfolgen. 

Der Meldung find beizufügen: 
1) der Geburtäjchein, 
2) ein Gefundheitd-Atteft, 
3) ein Zeugniß über die erworbene Schul:, bezw. Lehrerinnen- 

bildung, 
4) ein von der Drtöpolizeibehörde, bezw. von dem Ortsſchul⸗ 

vorftande auögeftellted Zeugniß über die Führung der Be— 
werberin und deren fittlihe Befähigung zum Lehrberuf, 

5) der felbftgefertigte Lebenslauf. 

85. 
Die von dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium zugelaffenen 

Bewerberinnen erhalten furz vor dem Prüfungstermin die nähere 
Geſtellungs-Ordre. 

6 

Die Prüfung iſt eine praktiſche und eine theoretiſche. 

RE 
Für die praftiiche pratang hat die Bewerberin im Prüfungs— 

termine felbjt vorzulegen und als jelbftgefertigt zu bezeugen: 
1) ein ſchulgerecht genähtes Mannöfaltenhemd, 
2) ein Frauenbembd, 
3) ein Paar jelbft geftridte Strümpfe, 
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4) ein Tuch mit Buchfſtaben, ſowohl Kreuzſtich, als geſtickt, 
5) ein Stopftuch mit einer gewöhnlichen Leinwand- und einer 

Köperftopfe. 
Diefe Arbeiten find nicht ganz zu vollenden, damit nad An— 

weiſung der Prüfungs Kommilfion und unter Aufficht derjelben in 
der Arbeit fortgefahren werden fann. 

8. 8. 

Die theoretiihe Prüfung beiteht: 
1) in einer Probeleftion, weldye Bewerberin in einer Klaſſe der 

höheren Töchterſchule abzulegen hat, 
2) in einer mündlihen Prüfung, in welder Bewerberin ihre 

Befanntfhaft mit dem methodiſchen Unterrichtsgange in 
weiblihen Handarbeiten fowie mit den allgemeinen Grund: 
jägen der Pädagogik und Schuldisziplin darzuthun hat. 

Bewerberinnen, welche die Lehrerinnenprüfung nicht abgelegt 
haben, müſſen außerdem einen deutihen Aufſatz anfertigen, um ſich 
über den Standpunft ihrer allgemeinen Bildung auszuweiſen. Das 
Thema für diefen Auffag ift fo zu wählen, daß hinreichende Bekannt— 
ar mit dem Stoffe bei den Bewerberinnen voraudgejegt wer: 
en kann. 

§. 9. 
Jede Bewerberin hat eine Prüfungsgebühr von 6 Mark zu 

entrichten. 
8. 10. 

Auf Grund der beftandenen Prüfung erhalten die Berwerber: 
innen das Zeugniß, daß fie zur Anftellung als Handarbeitölehrerinnen 
an mittleren und höheren Mädchenſchulen befähigt jeien. 

Koblenz, den 10. September 1878. 

Königliches Provinzial-Schulfollegium. 

V. Volksſchulweſen. 

20) Zuſtändigkeit bei Entlaſſung der Kinder aus der 
Volksſchule. 

Erkenntniß des Königlichen Ober-Tribunals zu Berlin vom 
28. November 1878. 

Die ſämmtlichen Beſchuldigten find durch 21 gleichlautende 
fontradiftoriih ergangene Erfenntniffe vom genannten Tage — 
18. Dftober 1878 — von den gegen fie erhobenen Beihuldigungen 



208 

freigeiprodhen. Der Polizeianwalt bat gegen diefe Enticheidungen 
den Kaſſ.-Rekurs rechtzeitig eingelegt und den Beihuldigten zuftellen 
laffen. Das Sachverhältniß ift näher Folgendes: 

Die Königliche Regierung zu Aachen hat am 18. Zuli 1877, um 
zu verhindern, daß zahlreiche Kinder, die das 14. Lebensjahr nicht 
vollendet, und die für dad Leben erforderlihde Schulbildung nicht 
erlangt haben, aus der Schule entlaffen werden, eine Cirkular-Ver— 
fügung erlafjen, in welcher Folgendes verordnet wird: 

1) Die Entlaffung der Kinder aud der Schule darf (mit der 
unter 5 vorgeſehenen Ausnahme) nur am Schluſſe ded Winter: 
und Sommerhalbjahre® auf Grund der durh Prüfung madıge- 
wiejenen ausreichenden Schulbildung ftattfinden. 

2) Die Prüfung ift in Gegenwart ded Schulvorftandes unter 
Leitung ded Lokal-Schulinſpektors bez. des Kreis-Schulinſpektors durch 
den Lehrer bez. durch die Lehrerin abzuhalten. 

Denjenigen Kindern, melde die Prüfung beftanden haben, ift 
ein nah Maßgabe unferer Verfügung vom 14. März 1857 auözuferti- 
gendes und von dem Lokal-Schulinſpektor und dem Bürgermeiiter 
zu vollziehendes Entlaſſungs-Zeugniß auszuhändigen. 

3) Zu der Prüfung find in der Pegel nur diejenigen Kinder 
zuzulaffen, welche bi8 zum Schluffe des Schuljemefterd das 14. Lebens: 
jahr vollenden. 

Ausnahms weiſe dürfen Kinder, welche bis zum Schluffe 
des Schulſemeſters 13 Fahre und volle neun re alt 
werden, unter nachſtehenden Bedingungen zur Prüfung zugelaffen 
werden u. |. w. 

4) Dad Verzeichniß der vorzeitig geprüften und aus der Schule 
entlaffenen Kinder haben die Bürgermeifter durch die Vermittelung 
der Kreid-Schulinjpeftoren bez. Landräthe und einzureichen. 

5) Ausnahmsweiſe iſt ed ftatthaft, im Laufe des Schul— 
femefterd und mit Entbindung von der unter Nr. 1 vorgeichriebes 
nen Prüfung Kinder aus der Schule zu entlaffen. Die Entlaffung 
aber ift nur denjenigen Kindern, welde im Laufe ded Schulfemeiterd 
14, mindeftend 13 Jahre und 6 Monate alt werden, zu ertheilen 
und dur die Eltern oder deren gejegliche Vertreter bei dem Lokal: 
Schulinſpektor zu beantragen. Lepterer hat den Antrag unter Ans 
gabe des Bildungdgrades der Kinder und der für bez. gegen die Ent- 
lafjung ſprechenden Gründe durh Vermittelung des Kreis-Schul— 
inſpektors uns zur Entſcheidung einzureichen. 

Die ſämmtlichen Kinder, welche dem Schulbeſuche entzogen zu 
haben, den Beſchuldigten zur Laſt gelegt wird, ſind nun im Früh— 
jahr d. J. aus der Schule entlaſſen und iſt ihnen ein vom Bürger— 
meiſter, Lokal-Schulinſpektor und Lehrer vollzogenes Entlaſſungs— 
Zeugniß ausgeſtellt worden. Der Kreis-Schulinſpektor fand aber, 
daß die Kinder, der Girkular-Verfügung vom 18. Juli 1877 ent- 
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gegen, ungerechtfertigter Weije zu früh entlaffen worden, und ließ 
deöhalb der Königliche Landrath auf feinen Antrag die ſämmtlichen 
Kinder durd Vermittelung ded Bürgermeifterd Eſſer zu Bradelen 
wieder zur Schule beordern, was denn auch durch mündliche, vom 
Polizeidiener an die Eltern ausgerichtete Beftellung am 25. Mai 1878 
eſchehen ift. Diefer Aufforderung haben die beſchuldigten Väter 

feine Folge geleiftet. 
Die wörtlid übereinftimmenden Entſcheidungsgründe der 21 Ur- 

theile lauten: 
In Erwägung, 

dab die Regierungsverfügung vom 18. Zuli 1877 nur bei 
der Entlafjung zu beobachtende Vorſchriften für den Lokal— 
Schulinſpektor enthält; welche fein formelled Recht zur Ent: 
laffung nicht ändern und deren Nichtbeobadhtung die ges 
ſchehene Entlaffung nicht ungültig madt, um jo weniger, 
wo der Entlaffene, wie untergebend, fidy in einem die Ent- 
laffung nad Umständen geftattenden, nicht aber abjolut aus— 
ſchließenden Alter befand ; 

dat die Strafbarkfeit der Beihuldigten wegen Schulver— 
ſäumniß feines entlaffenen Kindes ** nicht aus dem Un— 
erechtfertigten der Entlaſſung und der Kenntniß deſſen rejul- 
rt, ſondern nur — inſoweit dies überhaupt möglich — 

duch förmliche Aufhebung der Entlaffung dur die zuftän- 
dige Behörde im vorgefchriebenen Verfahren und Zuftellung 
des Aufbebungsbeichluffes herbeigeführt werden Fönnte ; 

daß die landräthliche Verfügung vom 20. Mai 1878 un- 
möglih ald ein folder von der fompetenten Behörde er- 
laffener Aufhebungsbeſchluß angefehen werden Tann, ſich 
jelber auch nur ald ein einfacher Hinmweid auf die Beftimmun- 
gen der Regierung vom 18. Juli 1877 qualifizirt ; dab daher 
die weitere Frage, inwiefern die mündliche Mittheilung von 
der Verfügung des Landraths durch den Polizeidiener an den 
Beihuldigten genügt haben würde, um demjelben die nöthige 
Kenntniß feiner Verpflichtung troß des Entlaſſungszeugniſſes, 
fein Kind in die Schule zu ſchicken, zu infinuiren, füglich 
unerörtert bleiben mag. 

Der Polizeianwalt führt zur Rechtfertigung feines Rekurſes in 
einer vom Königlichen Ober-Prokurator in feinem Einjendungdbe- 
richte einfach bezogenen Denkſchrift Folgendes aus: 

„Wie aus den ſämmtlichen Urtheilen hervorgeht, geht der 
Polizeirichter von der Anfiht aus, daß nachdem die Kinder 
aus der Schule vom Schulvorftand reſp. Lokal-Schulinſpektor 
auch vor dem 14. vollendeten Lebensjahr entlaffen worden, 
deren Eltern nicht mehr verpflichtet find, ihre Kinder zur 
Schule ſchicken zu müſſen. 

1879, 14 



_210 
Nah der Verfügung und Snftruftion der Königlichen Re— 

gierung vom 18. Juli 1877 konnten die fraglichen Kinder 
jedoch nicht entlaffen werden. Die Entlaffungen haben aber 
au nit nad dem $. 5 gedadhter Verfügung und Inſtruk— 
tion die höhere Genehmigung erhalten, und mußten die 
Eltern nady der ihnen durch den Bürgermeifter mitgetheilten 
Nihtgenehmigung und ftattgefundener sein die Kinder 
wieder zur Schule ſchicken, was nicht befolgt worden ift. 
Nah der Anfiht ded Herrn Polizeirichterd würde dem- 

nad, wie gejagt, der Lofal-Schulinjpektor in Verbindung mit 
dem Eee die Kinder jederzeit im jchulpflichtigen 
Alter und vor dem 14. vollendeten Lebensjahr aus der Schule 
entlafjen können, was jedenfalld gemäß gedadhter Verfügung 
der Königlichen Regierung und jegiger Einrichtung des Schul> 
wejend nicht ftatthaft ericheint. “ 

Auf den Vortrag ded Ober-Tribunals-Raths N. N. und den 
Antrag ded Staatd-Profuratord N. N. wurde erlaffen folgendes 

Urtbeil: 
In Erwägung, 

daß ed angemefjen erjcheint, die Entjcheidung über die jämmt- 
lihen Kafjationsrefurfe zu verbinden ; 

daß nach Nr, 2 der Allerh. Kabin.Ordre vom 14. Mai 1825 
die Schulpflichtigfeit eines Kindes nicht mit einem beftimmten 
Lebensalter defjelben aufhört, vielmehr jo lange fortdauert, 
bis daffelbe nah dem Befunde feines Seelforgerd die für 
jeinen Stand nothwendigen Kenntniffe erlangt hat; 

dab ſonach die Entlaffung eines Kindes ohne Zumider: 
handlung gegen dad Geſetz aud vor dem zurüdgelegten 14. 
Lebensjahre feitend des Seeljorgerd erfolgen konnte, fobald 
nach jeinem Befunde die Vorausſetzung der Nr. 2 cit. bei 
dem Kinde zutrafen, mit diejer Entlafjung jodann aber die 
Schulpflicht des Kinded aufhörte und folgeweife auch gegen 
die Eltern, wenn fie dad Kind nicht weiter zur Schule jhidten, 
die in Nr. 3 der Allerh. Kabin.»Ordre vom 20. Juni 1835 
angedrohte Strafe nicht mehr verhängt werden fonnte; 

daß in den vorliegenden Fällen nah den Feititellungen 
des Polizeigerichtd die betreffenden Kinder ſämmtlich bereitd 
aus der Schule entlaffen waren, und ihnen ein von dem 
Bürgermeifter, dem Lokal-Schulinſpektor und dem Lehrer 
unterichriebened Entlafungszeugniß ertbeilt worden war, ald 
* hier fraglichen Schulverſäumniſſe ſtattgefunden haben 
ollen; 
daß nad $. 1 des Geſetzes vom 11. März 1872, betref— 

fend die Beaufſichtigung des Unterrichts- und Erziehungd- 
weſens — Geſ.⸗“S. S. 183 — unter Aufhebung aller in 
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den einzelnen Landeötheilen entgegenitehenden Beitimmungen 
die Auffiht über alle öffentlihen und SPrivat-Unterrichtö- 
und Erziehungsanitalten dem Staate vindizirt und ausge— 
ſprochen ift, daß alle mit diefer Aufficht betrauten Behörden 
und Beamten in Auftrage des Staates handeln, welchem 
nach $. 2 ibid. die Ernennung der Lofal- und Kreid-Schul- 
injpeftoren allein gebührt; | 

daß folglih auch die in Nr. 2 der Allerh. Kabin.-Drdre 
dem Seeljorger übertragene Entſcheidung über die Entlaſſung 
eines Kindes aus der Schule von ihm lediglich fraft des dem 
Staate vorbehaltenen Auffihtsrecht8 über die Volksſchule und 
in der Eigenſchaft eines mit der Ausübung dieſes Aufſichts— 
rechts vom Staate beauftragten Beamten getroffen werden 
fann ; 
daß abgejehen davon, dab eine Feftitellung in der Rich— 

tung nicht vorliegt, ob in dem vorliegenden Fällen der Lofal- 
Schulinſpektor mit dem Pfarrer (Seelforger) der Gemeinde 
eine und diejelbe Perjon ift, unter der Berrihaft ded Ge- 
jeped vom 11. März 1872 darüber fein Zweifel erhoben 
werden fann, daß, wie auch die ——— vom 
18. Juli 1877 vorausſetzt, indem fie deſſen Befugniſſe regelt, 
nur dur den vom Staate ernannten Lokal-Schulinſpektor 
— er fei num Geelforger oder nicht — allein oder unter 
Konkurrenz anderer-Drgane, die Entlaffung im Sinne der 
Allerh. Kabin.-Drdre vom 14. Mai 1825 erfolgen fann; 

dab wenn nun die Königlihe Regierung zu Nahen in 
der Girfularverfügung vom 18. Juli 1877 nähere Beitimmun- 
gen darüber getroffen hat, welches Alter die Kinder minde- 
ftend erreicht haben müſſen, ehe fte mitteljt eined vom Xofal- 
Schulinſpektor und Bürgermeifter zu unterzeichnenden, auf 
Grund einer vorgenommenen Prüfung auszuftellenden Ent» 
lafjungdzeugniffed aus der Schule entlaffen werden Fönnen, 
und wenn dieje Girfularverfügung für gewifje Fälle der Re- 
gierung ſelbſt die Entſcheidung vorbehalten hat, diejer Ber- 
Pünnng nad Form und Inhalt nur die Bedeutung einer bin— 
denden Snftruftion für die Lofal-Schulinfpektoren und fonftigen 
dur Mitwirkung bei der Schulauffiht berufenen Beamten 
eigemefjen werden fann, nad welder ſich diejelben bei 

ferneren Entlaffungen aus der Schule zu richten haben ; 
daß fie aber, foviel den Umfang der Schulpflicht und die 

gejeglihen Vorausſetzungen der Strafbarfeit folder Eltern 
anlangt, welche ihre Kinder nicht zur Schule ſchicken, an der 
injofern in Verbindung mit der Allerh. Kabin.-Drdre vom 
20. Juni 1835 allein maßgebenden Allerh. Kabin.-Drdre vom 
14. Mai 1825 Nichts zu Ändern vermag, und die Eltern 

14* 
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deöhalb auch nicht weiter zur Beftrafung wegen Schulver- 
ſäumniß ihrer Kinder herangezogen werden fönnen, wenn die 
legtern einmal die in Nr. 2 der legtgedadhten Allerh. Kabin.- 
Drdre vorgejehene, ihrer Schulpflidt ein Ende machende 
Entlaffung aus der Schule von dem dazu nah Maßgabe 
des Gefeged berufenen Beamten ertheilt worden ift; 

daß vielmehr für eine bei einer ſolchen Entlaffung ftatt- 
gehabte Zumiderhandlung dieſer Beamten gegen die ihnen 
ertheilte Inſtruktion, nur fie jelbft ald Organe der Staatd- 
regierung von dieſer verantwortlid gemacht werden können, 
und died namentlich aud alsdann gelten muß, wenn nad) 
den im Eonfreten Falle vorliegenden Umftänden die Entichei- 
dung über die Zuläjfigkeit der Entlaffung nah Maßgabe 
jener Inftruftion der Regierung ſelbſt hätte anheimgegeben 
werden müſſen; 

dab die eingelegten Kaffationdrefurje ſich hiernach als nicht 
begründet dartellen: 

Aus dieſen Gründen 
verwirft dad Königliche Ober-Tribunal, zweite Abtheilung des Se- 
nats für Strafſachen, diefe ſämmtlichen Kaffationdrefurfe. 

21) Anordnungen über den Schulbejud der Schiffer: 
finder während der Winterzeit. 

Berlin, den 28. Dezember 1878. 
Meine Cirkular- Verfügung vom 10. März v. 3. hat Anlaf 

egeben, daß über den Shulbend der Scifferfinder während der 
interzeit von der Königlichen Regierung zu Bromberg unter dem 

11. v. M. eine Polizei-Berordnung und eine allgemeine Verfügung 
erlaffen worden find. 

Beide Scriftitüde erhält die Königlihe Negierung anbei ab- 
Ihriftlid mit der VBeranlaffung, aud für den dortigen Verwaltungs- 
bezirk auf eine entiprechende Regelung der Sache hinzumirfen und 
davon, in welcher Weiſe died Aa rl Anzeige zu machen. 

Der Minifter der De ꝛc. Angelegenheiten. 
alk. 

An 
die Königl. Regierungen zu Königsberg, Gumbinnen, 

Danzig, Marienwerder, Frankfurt a./D., Stettin, 
Köslin, Stralfund, Pojen, Liegnig, Oppeln, Mag— 
deburg, Merjeburg, Erfurt, Köln, Ditffeldorf, 
Aachen, Trier. 

U, III. 14658. 
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PolizeisVerordnung, betreffend den Schulbejud der 
Schifferfinder während der Winterzeit. 

‚ Bromberg, den 11. November 1878. 
Auf Grund der 88. 11. ff. ded Geſetzes über die Polizei-Ber- 

waltung vom 11. März 1850 (Gei.-S. 1850 ©. 265 u. f.) er: 
lafjen wir für den Umfang unſeres Verwaltungs-Bezirks nachſtehende 
Polizei-Berordnung: 

1) Seder Kahnſchiffer, welder die Gewäſſer des Regierungsbe— 
zirks Bromberg mit feiner Bamilie befährt, hat eine von der Polizeis 
behörde feines Heimathsorted audgeftellte Nachweiſung bei fih zu 
führen, in welcher angegeben ift: 

1) die Nummer ded Fahrzeuges, 
2) Bor- und Zuname des Sciffers, 
3) Heimathöort defjelben, nebſt Kreis und Regierungdbezirk, 
4) Name und Alter jedes Kindes, welches er mit fid an Bord 

genommen bat. 
2) Die ad 1. bezeichnete Nachweiſung ift bei dem jedeömaligen 

Durdgange durdy den Bromberger Kanal der Königlidyen Kanal: 
Inipektion oder dem von derjelben mit der Kontrole der Fahrzeuge 
beauftragten Beamten, bei dem Einlaufen in den Hafen bei Deutſch 
Fordon aber dem Hafen-Inipeftor vorzulegen. 

3) Wenn ein Kahnidiffer in den Gewäſſern ded Bromberger 
Regierungsbezirfd überwintert, jo hat er, ſpäteſtens am dritten Tage 
nah jeiner Anlage am UWeberwinterungdplage, die ſchulpflichtigen 
Kinder, melde er mit fih führt, unter Vorlegung der Nachweiſung 
ad 1. bei der nächſten Ortöpolizeibehörde anzumelden und anzu— 
geben, in welche Schule er die betreffenden Kinder ſchicken werde. 

4) Bei jeiner Abfahrt von dem Ueberwinterungdplage hat er 
der Polizeibehörde die Schulabgangszeugniffe feiner ſchulpflichtigen 
Kinder zur Abftempelung vorzulegen. 

5) Die Königlihe Kanal bezw. die Hafen-Infpektion ift bes 
rechtigt, fich die abgeftempelten Schul-Abgangdzeugniffe zur Kennt: 
nignahme vorlegen zu lafjen. 

6) Wer die ad 2, 3 und 4 vorgejchriebenen Anmeldungen ver: 
ſäumt, verfällt in eine Polizeiftrafe bid zu 5 Mark für jeden Fall. 

7) Bei der Rüdkehr in die Heimath find die Schulabgangs- 
zeugnilje, der dortigen Polizeibehörde auf Verlangen zur Kenntniß— 
nahme vorzulegen. 

Königlihe Regierung, 
Abtheilung ded Innern. Abtheilung für Kirhen- und Schulweſen. 

(Unterſchrift.) (Unterſchrift.) 
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Allgemeine Verfügung, den Schulbefud der Schiffer— 
finder betreffend. 

Bromberg, den 11. November 1878. 
Durch Polizei-VBerordnung vom heutigen Tage find Diejenigen 

Kahnſchiffer, welde mit ihren Samilien in den Gewäſſern ded Brom: 
berger Regierungs-Bezirks überwintern, verpflichtet worden, die 
ihulpflichtigen Kinder, welde fie mit ſich führen, ſpäteſtens am 
dritten Tage nad ihrer Anlage am Ueberwinterungsplage bei der 
nächſten Drtöpolizeibehörde anzumelden und anzugeben, in welde 
Schule fie ihre Kinder ſchicken werden. 

Die Ortöpolizeibehörden werden hiermit angemwiejen, die Aus— 
führung diejer Verordnung ftreng zu überwachen und etwaige Ueber: 
tretungen derjelben jofort zur Beftrafung zu bringen. 

Die angemeldeten, bezw. die bei der vorzunehmenden Revifion 
der Kähne vorgefundenen Schulpflichtigen Schifferfinder find dem be» 
treffenden Lehrer oder Schulvorfteber ſofort ſchriftlich anzuzeigen. 

Die Aufnahme der Scifferfinder in öffentlihe Schulen darf 
von den betreffenden Schulvorftänden nit verweigert werden. 

Für den Unterriht der Schifferfinder in öffentlihen Schulen 
it das ortsüblihe Schulgeld, monatlid praenumerando, und zwar 
dad erfte Mal binnen 8 Tagen nad) dem Ginlaufen des Schifferd 
in den Winterhafen zu zahlen, oder wenn die betreffende Schule 
durch Haudväterbeiträge, bezw. mit Hülfe von Staatszuſchüſſen, er- 
halten wird, pro Kind bei deffen Eintritt Zwei Mark, und bei 
defjen Austritt au der Schule Eine Mark zur Schulfaffe zu zablen. 

Beim Austritt aus der Schule erhält jedes Schifferfind unent— 
geltlih ein Abgangs-Zeugniß. 

Im Falle des Eintrittd eined Scifferfinded in eine Privat: 
ſchule bleibt die Höhe des zu entrichtenden Schulgelded dem Privat: 
abfommen überlaffen, jedoch hat der Schiffer fi von dem Bor: 
jteher, bezw. von der Vorfteherin der Privatihule ein Abgangdzeug: 
niß ausſtellen zu laffen. 

In den Abgangszeugniffen tft anzugeben: 
1) a und Zuname, Heimatbsort und Alter des Schiffer— 

indes, 
2) Tag des Eintritts und Austritts des Kindes in und aus 

der betreffenden Schule, 
3) Anzahl der verſäumten Schultage, 
4) Betragen und Fleiß des Kindes, 
5) Fortſchritte deſſelben mit Angabe der Klaſſe (reſp. Abthei— 

lung), in welcher es geſeſſen hat. Sollte das Kind noch 
überhaupt nicht leſen und ſchreiben können, ſo iſt das be— 
ſonders zu bemerken. 

Die Schulvorſteher und Lehrer haben den Schulbeſuch der 
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Schifferfinder genau zu Fontroliren und etwaige Schulverfäumnifie 
den Drtöpoligeibehörden alle 2 Wochen zur Beftrafung anzuzeigen. 

Die Drtöpolizeibehörde hat den Schulbefuh der Schiffer: 
finder auch ihrerjeitö zu überwachen und etwaige Schulverfäumnifje 
nah Maßgabe der Inftruftion vom 5. Dftober 1871 (amtl. Schul⸗ 
blatt pro 1871 Nr. 25. pag. 125 folgd.) zu beftrafen, wobei mit 
angemefjener Strenge zu verfahren ift. 

Königlihe Regierung, 
Abtheilung ded Innern. Abtheilung für Kirchen- und Schulwejen. 

(Unterjchrift.) (Unterſchrift.) 

Verleihung von Orden und Ehrenzeichen. 
(Centrbl. pro 1878 Seite 121.) 

Dei der Feier ded Krönungd- und Drdensfefted am 
26. Januar d. 3. haben nachgenannte dem Reſſort der Unterrichts- 
— ausſchließlich oder gleichzeitig angehörende Perſonen er— 
alten: 

1) den Stern zum Rothen Adler-Orden zweiter Klaſſe 
mit Eichenlaub: 

Greiff, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungs-Rath und Direktor 
im Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Dr. Sy do w, Unter-Staatsſekretär im Miniſterium der geiſtlichen ıc. 
Angelegenheiten. 

2) den Rothen Adler-Orden zweiter Klaſſe mit 
Eichenlaub: 

Dr. Rödenbeck, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und Univerſi— 
täͤts-Kurator zu Halle a. d. ©. 

Dr. Beit, Geheimer Medizinal- Rath und ordentlicher Profefjor 
an der Univerfität zu Bonn. 

3) die Schleife zum Rothen Adler-DOrden dritter 
Klafje: 

Dr. von Warnftedt, Geheimer Regierungs-Rath und Univerfi- 
tätd- Kurator zu Göttingen. 

4) den Rothen Adler-Drden dritter Klafje mit der 
Schleife: 

Dr. Grube, ordentlicher Profeſſor an der Univerſität zu Breslau. 
Dr. Hübler, Gebeimer Ober-Regierungd-Ratb und vortragender 

Rath im Minifterium der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
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Dr. Joach im, Profeffor und Direktor der Hochſchule für Mufit, 
Abtheilung für ausübende Tonkunft, zu Berlin. 

Dr. Kerjandt, Geheimer Ober-Medizinal-Rath und vortragender 
Rath im Minifterium der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 

Dr. Schneider, Geheimer Ober-Regierungs-Rath und vortragen: 
der Rath im Minifterium der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 

Dr. Semijd, Konfiltorial-Rath und ordentliher Profeffor an der 
Univerfität zu Berlin. 

5) den Rotben Adler-Drden vierter Klafje: 

Bäd, Superintendent und Paftor prim. zu Striegau. 
Dr. Chriſtlieb, ordentlicher Profeffor an der Univerfität zu Bonn. 
Dr. Dümmler, ordentliher Profeſſor an der Univerfität zu 

Halle a. d. ©. 
Dr. Dziatzko, Profeffor und Ober-Bibliothefar an der König- 

lihen und Univerfitätd-Bibliothef zu Breslau. 
Dr. Gerber, Direktor der ftädtiichen Realichule zu Bromberg. 
Dr. $reiherr von der Golg, Ober-Konſiſtorial-Rath, Drop zu 

St. Petri und Honorar-Profeſſor an der Univerfität zu Berlin. 
Haupt, Regierungd- und Schulrath zu Merjeburz. 
Dr. Höpfner, Provinzial-Schulrath zu Koblen;. 
Dr. Hollenberg, Gymnafial-Direftor zu Saarbrüden. 
Laury, Kanzleicath und Univerfitätd-Sefretär zu Berlin. 
Dr. Zeyden, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlider Profeſſor 
* an der Univerfität zu Berlin. 
Dr. Mejer, Geheimer Juſtiz-Rath und ordentliher Profeffor an 

der Univerfität zu Göttingen. 
Paul am, Genremaler, Mitglied der Akademie der Künfte 

zu Berlin. 
Dr. Philipp, Profeffor und Oberlebrer zu Berlin. 
Dr. Regel, Gymnaftal-Direftor zu Hameln. 
Rhode, Gymnafial-Direktor zu Wittenberg. 
Dr. Schneider, Profeffor am Gymnafium zu Düffeldorf. 
Wilhelm Sohn, Profefjor und Genremaler zu Düffeldorf, Lehrer 

an der dortigen Kunft-Afademie und Mitglied der Akademie der 
Künfte zu Berlin. 

Dr. Son dhaus, Direktor der Realſchule zu Neiße. 
Dr. Sujemihl, ordentliher Profeffor an der Univerfität zu 

Greifswald. 
Tſchabran, Superintendent und Pfarrer zu Pitſchen, Kreis Luckau. 
Dr. Vahlen, ordentlicher Profeſſor an der Univerſität und Mit— 

glied der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. 
Dr. Warmiüski, Seminar-Direftor zu Paradied, Kreid Meferip. 
Wedekin, Seminar-Direktor zu Hildeöheim. 
Dr. Wieding, ordentlicher Profefjor an der Univerfität zu Kiel. 
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Dr. Zaddad, ordentlicher Profeffor an der Univerfität zu Königs- 
berg i. Prß. 

6) den Königlichen Kronen-Orden vierter Klaſſe: 

Lange, ordentlicher Seminarlehrer zu Köpenick, Kreis Teltow. 
Laupichler, ordentlicher Seminarlehrer zu Karalene, Regierungs— 

bezirk Gumbinnen. 

7) den Königlichen Haus-Orden von Hohenzollern, 

und zwar 

a. den Adler der Ritter: 

Kleine, Paftor der reformirten Gemeinde und Kreid-Schulinipektor 
zu Herford. 
nn Seminar:Direktor zu Auguftenburg, Provinz Schleswig: 

olftein. 
Richter, Superintendent und Kreid- Schulinjpeftor zu Prieborn, 

Kreid Streblen. 
Schneider, Superintendent und Kreid-Schulinjpeftor zu Stolp. 
Wöpde, Konfiltorials, Regierungd: und Schulrath zu —— 

b. den Adlerder Inhaber: 

Arlt, emerit. Lehrer zu Sorau. 
ee evangeliicher Lehrer zu Handdorf, Kreid Rojenberg in 

eſtpr pr. 
Bodems, Elementarlehrer zu Braunsrath, Kreis Heinsberg. 
= unzel, pen). evangeliiher Lehrer zu Kobilagora, Kreis Scild- 

erg. 
Büſcher, katholiſcher Lehrer zu Ei, Kreid Bergheim. 
Bujad, Eatholiiher Hauptlehrer a Ditrog, Kreid Ratibor. 
—— emerit. evangeliſcher Lehrer zu Osminghauſen, Kreis 

ennep. 
Fuchs, Kantor und erſter Lehrer zu Beckendorf, Kreis Oſchersleben. 
Gerten, Volksſchullehrer zu Löhnhorſt, Amt Blumenthal, Land— 

droſteibezirk Stade. 
Heſſe, Kantor und evangeliſcher Lehrer zu Dber-Dorla, Kreis 

Mühlhaufen in Thür. 
Jöbgen, fatholiiher Lehrer zu Rheinbach, Reg.Bez. Köln. 
Köllen, katholiſcher Hauptlehrer zu Köln. 
Löwer, evangeliiher Hauptlebrer und Drganift zu Neunkirchen, 

Kreid Ditweiler. 
Peterſilie, evangeliidher LXehrer zu Bremsdorf, Kreid Guben. 
Pils, evangeliicher Lehrer zu Bunzlau. 
Praft, emerit. erfter Mädchenlehrer zu Schmiedeberg, Kreis Witten» 

erg. 
Schulte, evangelifher Hauptlehrer zu Eſſen. 
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Thomas, evangeliiher Hauptlehrer zu Nakel. 
re a Hauptlehrer an der Elementarſchule zu Königs- 

berg i. Pr. 
Wilſch, Fatholiiher Hauptlehrer zu Königshütte, Kreis Beuthen. 

8) das Allgemeine Ehrenzeichen: 

Dölberg, evangeliidher Lehrer zu Lippftadt, Reg.Bez. Arnöberg. 
Hoiſchen, Fatholiiher Lehrer zu Hellinghaufen, Kreis Lippftadt. 
Konrad, Diener bei der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 
Langhans, evangeliiher Kirhichullehrer und Drganift zu Reddenau, 

Kreid Prß. Eylau, | 
Nelke, Latholiiyer Lehrer zu Subfau, Kreis Prß. Stargardt. 
Reef, evangeliiher Lehrer zu Stobnica Hauland, Kreis Obornif. 
Riegelmann, emeritirter Kantor zu Halberftadt. 
Schmidt, emerit. Lehrer, Küfter und. Drganift zu Schönermard, 

Kreis Prenzlau. 
Totzke, evangeliicher Kehrer und Organift zu Bohlihau, Kreis Neu- 

ftadt i. Weſtprß. 
Wabnitz, evangeliſcher Lehrer zu Hönigern, Kreis Namslau. 
Zingler, evangeliſcher Lehrer zu Kniegnitz, Kreis Trebnitz. 

Perſonal-Veränderungen, Titel- und Ordens-Verleihungen. 

A. Behörden. 

Der Hofkammer-Rath Bohtz zu Berlin iſt zum Geheimen Regie— 
rungs⸗ und vortragenden Rath in dem Miniſterium der geiſtlichen 
ıc. Angelegenheiten ernannt, 

dem Dirigenten des Provinzial-Schulfollegiumd und des Medizinal« 
follegiumd der Provinz Brandenburg Geheimen Negierungs-Rath 
Reihenau zu Berlin der Charakter als Geheimer Ober— 
Re — mit dem Range eines Rathes zweiter Klaſſe 
verliehen, 

als Kreis⸗Schulinſpektoren ſind angeſtellt worden im Regierungsbezirke 
Bre ie fommifjar. Kreis: Schulinip. Lehrer Löber zu 

ti, 
Dppeln: der fommiljar. Kreis-Schulinſp. Gymnafial-Oberlehrer 

Dr. Grabow zu Oppeln, 
Köln: der kommiſſar. Kreis-Schulinfp. Lehrer Dr. Burfardt 

zu Mülheim a. Rhein, und 
Trier: der kommiſſar. Kreids-Schulinip., biöh. Lehrer am Kadetten- 

bauje zu Potödam Dr. Tyszka zu Ottweiler. 
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B. Univerfitäten, ıc. 

Der Profeffor an der Gewerbe - Akademie ımd Privatdozent an der 
Univeri. zu Berlin, Dr. Liebermann ift zum außerordentl. 
Profeſſ. in der philofoph. Fakult. dieſer Univerf. ernannt, 

an der Univerj. zu Greifswald der außerordentl. Profefj. Dr. 
A. Reifferſcheid in der philofoph. Fakult. zum ordentl. 
Profefi. in derjelben Fakult. ernannt, 

dem ordentl. Prof. Dr. von Bar in der juriftiib. Fakult. der 
Univer‘. zu Breslau der Charakter ald Geheimer Juſtizrath ver- 
lieben, und ift derjelbe ald ordentl, Profeff. der Rechte an die 
Univeri. zu Göttingen verfegt, 

an der Univerfit. zu Breslau der außerordentl. Profefj. Dr. Alfr. 
Dove in der philojoph. Fakult. zum ordentl. Profeſſ. in derjelben 
Fakult. ernannt, 

der Privatdozent Dr. Dberbed zu Halle a. d. ©. zum außer: 
ordentl. Profefj. in der philoſoph. Fakult. der Univerſ. dajelbft 
ernannt, 

an der Univerj. zu Kiel der außerordentl. Prof. Dr. Stimming 
in der philoſoph. Fakult. zum ordentl. Profeſſ. in derjelben Fakult. 
ernannt, 

dem Geheimen Ober-Medizinalrath und ordentl. Profeſſor Dr. Wöhler 
in der mediziniſch. Fafult. der Univerf. zu Göttingen der Stern 
zum Königlichen Kronen-Drden zweiter Klafje verliehen worden. 

Dem Direktor der Allgemeinen Akademie der Künfte zu Berlin 
Profeſſ. von Werner ift zur Anlegung ded Offizierkreuzes des 
Sranzöfiihen Drdend der Gbrenlerien, und dem Mitgliede ded 
Senated derjelben Akademie Bildhauer Profeſſ. Reinh. Begas 
zur Anlegung des Königlid Bayeriihen Marimilian - Drdend 
für Wiſſenſchaft und Kunt die Erlaubniß ertheilt worden. 

Bei den Mujeen zu Berlin ift der Dr. von Seydlitz ald 
Direktorial-Affiftent bei dem Kupferftichfabinet, und Dr. Grman 
als DirektorialeAfjfiftent bei dem Münzkabinet angeftellt worden. 

CC. Gymnajial- und Real-Lehranſtalten. 

Der Direktor des ftädtiihen Gymnaſ. zu Beuthen Ob. Sci. 
Dr. Wentzel ift zum Königlichen Gymnafial=» Direktor ernannt 
und demjelben die Direftion ded Gymnafiumd zu Dppeln über- 
tragen, | 

der Dberlehrer am Kaijer Wilhelms - Gymnafium zu Hannover 
Profeſſ. Dr. Wachsmuth zum Gymnafial-Direltor ernannt und 
demjelben die Direktion vieles Gymnaſiums übertragen morden. 
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Das Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Kamcezynsfi am Gymnaf. zu Braunsberg, 
Dr. &. Fiſcher am Friedrichs-Gymnaſ. zu Berlin, 
Dr. K. ®. Neumann am Gymnaf. zu Barmen, und 
Hemmerling am Marzellen-Gymnal, zu Köln. 

Zu Oberlehrern And befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Ehrhardt am Gymnaj. zu Snfterburg, 
Dr. Eichler am —— zu Frankfurt a. d. O., und 
K. Fr. Meyer am ſtädtiſchen Gymnaſ. zu Halle a. d. S. 

Als ordentliche Lehrer ſind angeſtellt worden am Gymnaſium 
zu Inſterburg der Schula. Kandid. Bieſenthal, 
zu Danzig, Stadtgymnaſ., der Hülfslehrer O. A. Fr. Lehmann, 
zu Diih Krone der Schula. Kandid. Bordihn, 
zu Berlin, Franzöſ. Gymnaf., der Schula. Kandid. Bölkel, 
zu Berlin, Luiſenſtädt. Gymnaſ., der Schula. Kandid. Dr. Harder, 
zu Berlin, Sophien-Gymnaſ. der ordentl. Lehrer Dr. Behrendt 

von der Königsftädt. Nealichule dajelbit, 
zu Berlin, Wilhelms-Gymnaſ., der Schula. Kandid. Schaub, 
zu Kottbus der Schula. Kandid. Rademann, 
zu Potsdam - « ⸗ Schloßmann und der Gym— 

naſial-Lehrer Engel aus Elberfeld, 
zu Prenzlau der Gymnaſ. Lehrer Dr. Saalfeld aus Darmſtadt, 
zu Rendöburg der Schula. Kandid. Juncker, 
zu Hannover, ang J., der Schula. Kandid. Kiel, 
zu Frankfurt a. Main der Rektor Dr. Schütz von der Realſch. 

zu Zraunftein in Bayern, 
zu Fulda der ordentl, Lehrer Wiskemann von der höh. 

Bürgerih. zu Biedenkopf, 
zu Hanau der GEymnaſ. Lehrer Schaub aus Fulda, 
zu Kafjel, die Hülfslehre Manns und Züld, 
zu Wiesbaden die Hülfälehrer Widmann und Dr. Lohr, 
zu Elberfeld der Schula. Kandid. Rodenbuſch, 
zu Eſſen s s ⸗ Kaplan Fiſcher, und 
zu Wetzlar— e Dr. Reuß. . 

Dem Gejanglehrer Borherd am Gymnaf. zu Kiel ift dad Pra- 
difat „Muſikdirektor“ beigelegt worden. 

Dem Direktor der Realihule zu Elberfeld, Dr. Schadt iſt der 
Nothe Adler-Drden vierter Klaſſe verliehen, 

die Wahl des Dirigenten der höheren Bürgerfchule zu Schönebeck, 
Dr. Maréchal zum Direktor diefer zu einer Realſchule 2. Ordn. 
erhobenen Anftalt beftätigt worden. 

Den Oberlehrern 
Dr. Stenzel an der Realſchule am Zwinger zu Breslau, und 
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Dr. Kirchner an der Realſchule zu Duisburg 

ift dad Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, 
der ordentl. Lehrer Dr. Burger an der Realfchule am Zwinger 

zu Breslau zum Oberlehrer befördert, 
der ordentl. Lehrer Dr. Shmeding von der Klingerjhule zu 

Frankfurt a. M. ald Dberlehrer an die Realihule zu Elber- 
feld berufen worden, 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realſchule 
zu Ziljit der Lehrer Knaake, 
zu Berlin, Friedrichs-Realſch, die Schula. Kandidaten Will- 

rib und Dr. Nahrwold, 
zu Berlin, Königsſtädt. Realih., die Schula. Kandidaten 

Dr. Evers und Dr. Krollid, 
zu Berlin, Luijenftädt. Realiy., der Hülfslehrer Dr. Sadee 

vom Friedrichs-Gymnaſ. dajelbft, 
zu B & rlin, Luifenftädt. Gewerbeſchule, der Schula. Kandid. 

pitz, | 
zu Brandenburg der Schula. Kandid. Dr. Lehfeld, 
zu Schönebed der Hülfslehrer Kohlwey, 
zu Frankfurt a. Main, Mufterjhule, der Hülfslehrer Dr. 

Reihenbad, 
zu Wieöbaden, Realgymnaf., die Hülfälehrer Roßbach und 

Ruppel, und 
zu Elberfeld, die Schula. Kandidaten Dr. Auler und Dr. 

Pohlmann. 

Die Wahl ded Rektord Homburg an der Stadtſchule zu Burte- 
hude zum Rektor der höheren Bürgerjhule zu Hofgeismar ift 
beftätigt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der höheren Bürger: 
ule 

zu Senfau der Schula. Kandid. Knoch und der Hülfslehrer 
Edel vom ftädtiihen Gymnaf. zu Danzig, 

zu Lübben der Schula. Kandid. Zimmermann, 
zu Gardelegen = ⸗ ⸗ Dr. Peine, 
zu Biedenkopf der Hülfslehre Bork vom Gymnaſ. zu 

Hanau, und 
zu Wiesbaden der Realſchullehrer Dr. Victor aus Düſſeldorf. 

D. Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare. 

Am Schullehrer-Seminar zu Tondern iſt der ordentl. Lehrer 
Rickmers zum erſten Lehrer befördert, und der Präparanden— 
anſtalts-Lehrer Rat hje zu Apenrade als ordentl. Lehrer angeſtellt, 

an der Luiſen-Stiftung zu Poſen a — und höhere 
Mädchenſchule) die Lehrerin Barth als ordentl. Lehrerin, 
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an dem Schull. Seminar zu Habelſchwerdt der provilor. Lehrer 
Döring ald ordentl. Xebrer, 

an dem Lehrerinnen-Seminar zu Saarburg der fommilfar. Lehrer 
Werners ald ordentl. Lehrer, 

an dem Schull. Seminar zu Fulda der Schula. Kandid. Schäfer 
als Hülfslehrer angeftellt worden. 

&8 haben erhalten den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens 
von Hohenzollern: 
Bartkowski, kathol. Lehrer und Drganift zu Groß-Starfin, Krs 

Neuftadt i. Weſtprß., 
Bernhardt, evangel. Lehrer zu Medzibor, Krs Wartenberg, 
Brandt, dögl., Küfter und Kantor zu Glinde, Krs Kalbe, 
Döh — e ia Lehrer und Kantor zu Wolfhagen, Reg. Bez. 

affel, 
Flach, Fathol. Lehrer zu Oberurſel, Obertaunuskrs, 
Heinze, evangel. Xehrer und ftellvertretender Drganift zu Groß: 

Breja, Krs Breslau, . 
Lindenlaub, evangel. Lehrer und Kantor zu Ratſcher, Krs 

Scleufingen, 
Moos, fathol. Lehrer zu Meudt, Untermefterwaldfrs, 
Pätſch, evangel. Hauptlehrer zu Königsberg i. Oſtprß., 
Schleſinger, jüdiiher Lehrer zu Göttingen, 
Stolle, evangel. Kehrer zu Görfen, Krs Mobhrungen, 
Werner, evangel. Kirhichullehrer und Drganift zu Meoltheinen, 

Krs Gerdauen, 
Mitt, evangel. Lehrer, Drganift und Küfter zu Semlow, Krs 

Franzburg, und 
Wolf, kathol. Lehrer zu Weilheim, Oberamt Hechingen; 

das Allgemeine en 
Goldbach, evangel, Lehrer Gr. Herrmenau, Krs Mohrungen, 
Heß, dsgl. und Kantor zu Merrleben, Krs Langenſalza, 
Kreuter, evangel. Lehrer zu Breitideid im Dillkreiſe, 
Schulz, dögl. und Küfter zu Böd, Krs Random, und 
Stölfen, evangel. Lehrer zu Fiebing, Krs Aurich, 

Grabomw, Schulvorfteber und Schulfaffenrendant, Koffäthenalt- 
figer zu Teichendorf, Krs Ruppin; 

die Rettungd-Medaille am Bande: 
Replaff, Schullehrer zu Regenwalde. 

Ausgefdieden aus dem Amte. 
Geſtorben: 

die außerordentl. Profeſſoren Dr. Sonnenſchein in der philoſoph. 
Fakult. der Univerſ. zu Berlin, Dr. Köppe in der 
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medizinisch. Fakult. der Univerf. zu Halle, und Dr. Krämer 
in der mediziniſch. Fakult. der Univerf. zu Göttingen, 

der rm «Direltor Dr. Rehdang zu Kreupburg Ob. 
chleſ., 

der geiſtliche Inſpektor Profeſſor Dr. Bäßler an der Landes— 
ſchule zu Pforta, 

die Gymnaſial-Oberlehrer 
Profeſſor Brehmer am Pädagogium zu Putbus, 
Havenecker zu Warburg, und 
Schaltenbrand am Marzellen-Gymnaſ. zu Köln, 

die ordentlichen Gymnafiallehrer 
Ewoldt zu Plön, und 
Dr. Voiß zu Düren, 

der Glementarlehrer Mojebah am Gymnaſ. zu Dortmund, 
der ordentl. Lehrer Ehriftmann an der Mufterihule zu Frank— 

furt a. Main, und 
der ordentl. und Mufiflehrer Ebeling am Schull. Seminar zu 

Neuzelle. 

In den Rubeftand getreten: 

die Dberlebrer 
Profeſſor Dörk am Gymnaf. zu Marienburg, und 
Profeſſor Dr. Voigt am Gymnaſ. zu Dortmund, 

der DOberlehrer Profeſſor von Klöden an der Friedrichd- Wer: 
derichen Gewerbeichule zu Berlin, und 

der Lehrer Kerber an der höheren Bürgerichule zu Rathenow. 

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inlande: 
der Krummacher von der Realjchule zu Elber- 

eld, un 
der erfte Seminarlehrer Engel zu Tondern. 

In das Audland gegangen: 

der a Dr. Bernard vom Friedrich» Wilhelmd- Gymnaf. zu 
öln. 

Auf ihre Anträge entlaſſen: 

der orbdentl. Lehrer Göpel am Gymnaſ. zu Wiesbaden, 
die ordentlichen Lehrer 

Seler an der Dorotheenftädtiichen Realſchule zu Berlin, 
Dr. Bücher ander Wöhlerſchule zu Frankfurt a. M., und 
Braun an der Realihule zu Karlshafen. 
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Anbaltsverzeichniß des Februar: und März-Heftes. 

Aus den Berbanblungen ber 13. Regislaturperiobe des prenßifchen Land⸗ 
tages. I. Rebe bes Herrn Miniſters ber geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten D. Dr. Halt 
im Haufe der Abgeorbneten am 15. Januar 1879 A ii der zweiten 
Berathung des Staatshaushaltsetats pro 1879/80) ©. 129. — II. Rebe des 
Herrn Minifters ber geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten D. Dr. Falk im Herren 
baufe am 18, Februar 1879 (gelegentlich der Berathung über eine Petition ber 
Herren Graf von Bier Genofjen, die Berhältniffe der evangeliichen 
Volksſchule betreffend) © 

IE Führung eines Reifejournals feitens ber ſtändigen Kreis-Sähufinipektoren 
1. — 2) Kautionspfliht ber Rendanten von Stiftungsfonds S. 161. 

2 Kae bes Erlbſes fir alte und entbehrlihe Baumaterialien, Geräthe 
2C. 1 

4) ” tigung *F Reltorwahlen an ben Univerſitäten zu Kiel und Königs- 
berg ©. 5) Geſetz, betreffend die Erwerbung von Grunbftilden zum 
Neubau = "geburtspülffichen Klinik der Umiverfität zu Berlin. Vom 27. De- 
zember 1878 ©. 164. — 6) Reglement für das Seminar zur Ausbildung von 
Stubirenden im — — Rechnen an der Königlichen Univerſität zu 
Berlin ©. 165. 7) Reglement für das Receninftitnt der Königlichen Stern- 
warte zu Berlin ©. 167. — 8) Mendelsfobn- Bartholdy" ſche — Termine 
für bie Aufforderung zur Bewerbung und für die Verleihung 169, 
9) Preisausichreiben des zes Stalienifhen Venetianiſchen — der 
Wiſſenſchaften und Künfte ©. 

10) Einheitlihe Publikation und buchhändleriſche Verbreitung ber Brotolle 
ber Direftoren» Konferenzen ©. 170. — 11) Maturitäts « Aſpiranten bezw. 
Abiturienten i. I. 1878 €, 173. — 12) Frequenz der Gymnaſien ıc. im 
Sommer 1878 ©. 180. 

13) Betrieb des Gartenbaues an ben Seminaren in Pommern ©. 196. 
— 14) Inftruftion iiber Anftellungsfäbigkeit ber Schulamtsbewerber und Bejegung 
ber Lehrerftellen im Kreife Herzogthbum Lanenburg S. 199. — 15) Uebereinlommen 
mit bem Großherzogtb. Sachſen Weimar über gegenfeitige ‚Anerkennung von 
Lehrerinnen« zc. Zeugniffen S. 201. — 16) Fi ac zen aus den Zurn- 
fehrerinnenpräfungen im Herbfie 1878 ©. Termin für die Turn« 
—— 1879 S. 204. — 18) — el. die BZeichenlehrerinnen- 
prüfung i. I . 1879 ©. 205. — 19) Prüfungsordnung für Handarbeitslehrerinnen 
in ber Rheinprovinz S. 205. 

20) Zuftänbigkeit bei der Entlaffung ber Kinder aus ber mus ©. 207. 
— 21) Schulbefuh der Schifferfinder während der Winterzeit S. 212. 

Berleihung von Orden und Ehrenzeichen ©. 215. 

Perſonalchronik ©. 218. 

Drud von 3. #. Starde in Berlin. 



Centralblatt 
für 

die geſammte Unterrichts -Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts» und 

Medizinal Angelegenheiten. 

Berlin, den 1. Mai 1879, *8 4. u. . 

J. Allgemeine Verhältniſſe der Behörden 
und Beamten. 

22) Allerhöchſter Erlaßvom 14. Oktober 1878, betreffend 
die Neberweifung des tehnijhen Unterrihtöwefend an 

den Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten*). 

Auf den Beriht ded Staatd - Minifteriumd vom 11. d. M. 
genehmige Sch hierdurch im Verfolg Meines Erlaffes vom 7. Auguft 
d. 3. die Ueberweiſung des techniſchen Unterrichtsweſens, ſoweit das— 
ſelbe zur Zeit mit der Handels- und Gewerbeverwaltung verbunden 
iſt, jedoch mit Ausnahme des Navigationsſchulweſens, an den Mi— 
nifter der geiſtlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten. 
Mit der Ausführung dieſes feiner Zeit durch die GeſetzSammlung 
bekannt zu machenden Erlafjes find die Minifter der geiftlihen, Un» 
terrichts- und Medizinal-Angelegenheiten und für Handel, Gewerbe 
und öffentliche Arbeiten beauftragt. 

Neues Palais bei Potsdam, den 14. Dftober 1878. 

Im mas Auftrage Sr. Majeftät ded Könige: 
iedrih Wilhelm, Kronprinz. 

Graf zu Stolberg Leonhardt. Falle von Kameke. 
Friedenthbal. von Bülow Hofmann. 

Graf zu Eulenburg. Maybad. Hobredt. 
An das Staats-Minifterium. 

*) verkündet Durch die Gefeg-Sammlung fir die Königl. Preußiſchen Staa- 
ten pro 1879 Stüd 6 Seite 26 Nr. 8599. 

1879. 15 
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23) Meberweifung des tehnifhen Unterrichtsweſens 
an den Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 

Mit Bezugnahme auf die Allerhöchſten Kabinetd-Drdres vom 
7. Auguft und vom 14. Dftober v. J., betreffend Aenderungen in 
den Refjortverhältniffen mehrerer Minifterien (G.:-S. 1879 ©. 25 
und 26) bringe ich zur öffentlichen Kenntnik, daß Berichte, Geſuche 
und Eingaben, weldye bisher an den Minifter für Handel, Gewerbe 
und öffentliche Arbeiten zu richten waren, vom 1. April d. S. ab 

1) in Angelegenbeiten, melde jih auf dad gewerbliche Unter: 
richtsweſen, ausſchließlich des Navigationsſchulweſens, und 
auf die zur Hebung des Kunſtgewerbes beſtimmten Anſtalten 
en zu denen aud die Königlihe Porzellan-Manufaktur 
ebört, i 

i an den Herrn „Minifter der geiftlihen, Unter: 
2) richts- und Medizinal-Angelegenheiten“ 
2) ıc. 
3) ıc. 

zu richten find. 
Die Behörden werden angewiejen, hiernady zu verfahren. 
Berlin, den 18. März 1879. 

Der Minifter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
Maybad. 

Bekanntmachung. 

24) Zuſammenſetzung der Prüfungs-Kommiſſionen 
für die wiſſenſchaftliche Staatsprüfung der Kandidaten 

des geiſtlichen Amtes für das Jahr 1. April 1879/80. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 135 Nr, 55.) 

Berlin, den 17. Februar 1879. 
In Berfolg meiner Befanntmahung vom 15. März v. 3. 

wird hierdurch zur Öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Prüfungs: 
Kommiffionen für die wiffenichaftlihe Staatsprüfung der Kandidaten 
des geiftlihen Amted für dad Jahr 1. April 1879/80, wie folgt, 
zuſammengeſetzt find: 

I. Kommiffionen, welde die Staatsprüfung in Verbindung 
mit der theologifhen Prüfung abnehmen. 

1. in Halle a/S., Provinz Sadjen: 
Dr. Jacobi, Profeffor, zugleich Vorſitzender der Kommiſſion; 
Dr. Schlottmann, Drofeffor: 
Dr. Beyſchlag, dögl. 
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2. in Königäberg, Provinzen Oſt- und Weft- Preußen: 

Dr. Voigt, Pen und Pfarrer, zugleich Vorfigender der Kom 
million; 

Dr. Prutz, Profeflor; 
Dr. Bau mgart, Gymnaſiallehrer. 

3. in Berlin, Provinz Brandenburg: 

Dr. Dorner, — zugleich Vorſitzender der 
Kommiſſion; 

Dr. Näitzſch, Profeſſor; 
Dr. Kleinert, dögl. und Konfiftorialrath. 

4, in Stettin, Provinz Pommern: 

Dr. Wehrmann, Geheimer Regierung und Provinzial-Schulrath, 
ugleich Vorfigender der Kommilfion; 

Krummader, Konfiftorialrath; 
Dr. Lemcke, Profeflor und Gymnaſial⸗ Oberlehrer. 

5. in Poſen, Provinz Poſen. 

Dr. Polbte, eh zugleich Vorfigender der Kom: 
milfton ; 

Dr. Shwarg, Profeffor und Gymnafial-Direftor; 
Reichard, Konfiftorialrath. 

6. in Breslau, Provinz Schlesien: 

Dr. Beingarten, Profeffor, zugleich Vorfigender der Kommilfion; 
Dr. Dilthey, Profeflor; 
Dr. — dögl. 

7. in Münſter, Provinz Weſtphalen: 
Dr. Smend, Konſiſtorialrath, zugleich Vorſitzender der Kommiſſion; 

Dr. Bona Meyer, — 
r. Lindner, dsgl. 

8. in Koblenz, Rheinprovinz: 
Dr. Höpfner, BE. RUN, zugleih Borfigender der 

Kommilfion; 
Dr. Bona Meyer, Sn 
Dr. Maurenbreder, dögl. 

9. in Hannover, Provinz Hannover: 

Dr. Thilo, a N zugleich Borfigender der Kom: 
if 

Dr. Bagemann, Konfiftoriafrath und Profeſſor; 
Dr. Wiedaſch, Profeffor und Gymnaftal-Direktor. 

*) An Stelle 9 Profeſſor Dr. Bona Meyer . —— Profeſſor Dr. 
Bender ernannt. ©. nachſtehend Anlage a. Seite 221 

15° 
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10. in Kiel, Provinz Schledwig-Holftein: 

Dr. Shwarg, —— zugleich Vorſitzender der Kom— 

Dr. Lahmeyer, — 
Dr. Bolquardien, Profeflor. 

11. in Marburg, Regierungdbezirt Kafjel: 

Dr. Heppe, Profeffor, zugleih Borfigender der Kommiifion; 
Dr. Herrmann, Profe * 
Dr. — dögl. 

in Herborn, Regierungsbezirk Wiesbaden: 

—— Konfiſtorialrath, zugleich Vorſitzender der Kommiſſion; 
Dr. Herrmann, Profeſſor; 
Ernſt, Profefjor und Dekan. 

II. Kommiffionen, —— die Staatsprüfung ohne Verbindung 
mit der theologiſchen Prüfung abnehmen. 

1. in Emden, Provinz Hannover: 
Bartels, Ran un General-Superintendent in Aurich, zu— 

gleich Vorfigender der Kommilfion; 
Dr. Shwe de endied, Gymnaſial-Direktor; 
van Senden, Seminar-Direftor. 

2. in Breslau, Provinz Sclefien: 

Dr. Reidader, Gymnafial» Direktor, zugleich Vorſitzender der 
Kommiifion ; 

Dr. Weinhold, a 
Dr. Dilthey, 

3. in — Provinz Weſtphalen: 

Dr. Schultz, — Regierungs- und Provinzial-Schulrath, 
zugleich Vorſitzender der Kommiik ion; 

Dr. Niehues, — 
Dr. Storck, dögl. 

4. in Bonn, Rheinprovinz: 

Dr. Schäfer, Profeſſor, a Vorfigender der Kommiſſion; 
Dr. Bona Meher, Profeſſor; 
Dr. Willmanns, dsg 

Die weiter erforderlichen Bekanntmachungen werden in den 
öffentlichen Blättern der verſchiedenen Provinzen Seitens der Bor: 
jigenden der einzelnen Kommiſſionen erfolgen. 

Der Minifter der — ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

DENE. 
G. I. 178, 
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Berlin, den 14. März; 1879. 
Unter Bezugnahme auf die Befanntmahung vom 17. — 

d. J. wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß für das 
Jahr 1. April 1879/80 an Stelle des Profeſſors Dr. Bona Meyer 
I Bonn ber Profefjor Dr. Bender dafelbft zum Mitgliede der in 

ünfter — Kommiſſion I. für die wiſſenſchaftliche Staats— 
prüfung der Kandidaten des geiſtlichen Amtes ernannt worden iſt. 

Der Miniſter der er ıc. Angelegenheiten. 
alk. 

Belanntmadhung. 

G. I. 551, 
— — — — 

25) Zuſtändigkeit für Anweiſung zur Zahlung der Um— 
zugskoſten an Beamte der la bie Unterridht3- und 

Medizinal-Berwaltung. 

Berlin, den 13. März 1879. 
Auf den Beriht vom 24. v. M. erwiedere ich der Königlichen 

Regierung, dab Diejelbe nicht befugt ift, Umzugäfoften für Beamte 
der geiftlihen, Unterrichtd- und Dedisinale Berwaltung ſelbſtändig 
ur lab anzumeijen, da ich nicht, wie died Seitens der Herren 
iöziplinar» Minifter bezüglich der Beamten der allgemeinen Ber- 

waltung geſchehen ift, die Feftiegung und Anweiſung der dieöfälligen 
Liquidationen den Provinzialbehörden überlafjen Er und ſolche 
wegen der im diefjeitigen Reſſort obwaltenden bejonderen Berhält- 
nifje denjelben audy nicht übertragen kann. 

Die Umzugsfoftenliquidationen für Beamte des diefjeitigen Reſ— 
jorts find daher ausnahmslos zur Feftjegung und Anweiſung hierher 
einzureichen, 

Un 
bie Königlihe Regierung zu N. 

Abſchrift hiervon erhält die Königliche Regierung zc. zur Kennt- 
nignahme und Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Sydow. 

An 
fämmtlihe übrige Rönigl. Regierungen und an bie 

Königl. Finanzdiretion zu Pannover. 

U. IV. 5494, 
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26) Ernennung der Schulinjpeftoren; inwieweit da— 
bei auf Fonfeffionelle Verhältniſſe Rückſicht genom— 

men wird. 

Berlin, den 15. Februar 1879. 
Ew. Hochehrwürden in Gemeinihaft mit den Pfarrern Gip- 

perid in Herdede und Wüftefeld in Hape führen, nad Shrer 
Angabe im Auftrage der Pfarrer und anderen Kuratgeiftlidhen der 
katholiſchen Gemeinden ded Kreiſes und Defanatd Hagen, in der 
Borftelung vom 19. Dezember v. J. bei mir Beſchwerde über die, 
wie Sie Sich ausdrüden, „evangelifhe” Snipektion der katholiſchen 
Schulen des genannten Kreifed. 

Mie ih aus dem Inhalte Ihrer Vorftelung entnehme, richtet 
ſich Ihre Beihwerde dagegen, daß im Kreife Hagen audy die katho— 
liſchen Schulen, weldye jeither einem der Fatholiihen Konfeſſion 
angebörenden, zum 1. Sanuar d. J. nad einem anderen Kreije 
verjegten ftändigen Kreisichulinipeftor unterftellt geweſen find, unter 
die Aufficht des für den Kreid Hagen neu beftellten, der evangelijchen 
Konfelfion angehörenden ftändigen Kreisfchulinipeftord geftellt werden 
jollten und find. 

Es ift died in Folge einer lediglich die gleichmäßigere Geftal: 
tung ded Schulbetriebed nach einheitlichen Grundjägen bezwedenden 
anderweiten Einrichtung des Kreisſchulinſpektionsweſens im Regie— 
rungsbezirk Arnsberg geſchehen, nad weldyer in einer Anzahl von 
Kreifen dieſes Regierungsbezirks ſämmtliche innerhalb territorial ab» 
gegrenzter Auffichtöbezirke befindlihe Schulen ohne Unterichied der 
Ronfeffion der Aufſicht der für diejelben beftellten ftändigen, d. h. 
im Hauptamt angeftellten Kreisichulinipeftoren vom 1. Sanuar d. J. 
ab unterftellt worden find. 

Die hiergegen gerichtete Beſchwerde findet weder in dem Geſetze, 
nod in A Handhabung eine Begründung. 

Das Gejeg, betreffend die Beauffichtigung des Unterrichts- und 
Erziehungsweſens vom 11. März 1872 bindet die Staats-Regierung 
bei der Auswahl der St uliehheitoten, welche nidyt Organe der 
Neligiondgejellihaften oder Kirchen, fondern Staatöbeamte find, nicht 
durd die Rückſicht auf fonfeffionelle Verhältniffe. Gleihwohl wer- 
den bei Ernennung der Schulinjpeftoren thatſächlich die Eonfeffionellen 
Verhältniſſe infoweit berüdfichtigt, ald e8 nad) den gegebenen Um— 
ftänden ftatthaft und thunlidy ift. 

Dieſe Rüdfihtnahme auf die konfeſſionellen Verhältniſſe hat 
denn auch bei der neuen Einrichtung ded Kreisichulinipektionswejend 
im Regierungsbezirf Arnöberg in vollem Maße gemaltet. 

Em. Hohehrwürden mögen dies daraus entnehmen, daß, an- 
langend Diejenigen ſechs Kreife dieſes Bezirks, in welchem ſämmitlche 
Schulen eines jeden Kreisſchulaufſichtsbezirkes dem für denfelben 
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beftellten ftändigen Kreisfchulinfpeftor unterftellt worden find, in 
dem Kreife Hagen mit überwiegend größerer Zahl evangeliicher 
Schulen zum 1. Januar d. 3. ein Beamter evangeliicher Konfeffion 
zum SKreisichulinipeftor berufen worden ift, in den fünf Kreiſen 
Arnöberg, Brilon, Lippftadt, Meſchede und Dipe mit überwiegend 
fatholiicher Bevölferung und dem entiprechend überwiegend größerer 
Zahl fatholiiher Schulen dagegen fünf Beamte katholiſcher Konfeffion 
ald Kreisſchulinſpektoren angeftellt find. 

Ew. Hodhehrwürden Beforgniß, daß die Unterftellung der katho— 
liihen Schulen im Kreife Hagen unter einen Kreisſchulinſpektor 
evangeliiher Konfeſſion nicht ohne nachtheilige Folgen für die Reli- 
gion und die religioͤſe ———— werde, findet weder in den 
wegen der — — des Religionsunterrichts durch die ſtaat— 
lichen Schulinſpektoren und wegen Leitung dieſes Unterrichts durch 
die Religionsgeſellſchaften und deren Organe erlaſſenen Anordnungen, 
noch auch nach den anderwärts unter der Wirkſamkeit vielfach gleich— 
artiger Einrichtung des Kreisſchulinſpektionsweſens ſeit einer Reihe 
von Jahren bereits gemachten Erfahrungen eine Begründung. 

Ich kann deshalb, indem ich im Uebrigen auf meine am 
15. März 1876 bezüglich der vorliegenden Frage im Hauſe der Ab— 
geordneten ee Rede und a die im Gentralblatte für Die 
Unterrichtö-Verwaltung für 1877 ©. 607 und 615 ff. und für 1878 
©. 4 ff. und 6 ff. veröffentlichten Beſcheide an die Herren Grafen 
Drofte zu Viſchering, Abgeordneten Bahem, Bilhof von 
Ermland Dr. Kremenp und Grafen von Balleftrem anläßlich 
ähnlicher Beijchwerden erlafjenen Beſcheide vom 13. Dftober, 13. No- 
vember und 18. Dezember 1877 und 12. Sanuar 1878 verweile, 
Ew. Hohehrwürden Beichwerde eine weitere Folge nicht geben. 

An 
ben Pfarrer und Definitor Herrn Hafelhorft 

Hochehrwürben zu Schwelm. 

Abichrift der vorftehenden Verfügung erhalten Sie in Beſchei— 
dung auf die in einem Druderemplar eingereichte Bitte vom — De: 
zember v. 3. um Giftirung der wegen andermweiter Ginrichtung bed 
Kreisichulinipeftionsweiend im Regierungsbezirke Arnöberg, bezie— 
bungsweije im Kreiſe gan, erlaffenen Anordnung. Ihre Berufung 
darauf, daß — wie Sie vermeinen, im Sabre 1877 — bezüglid) 
der Einrichtung des Kreisſchulinſpektionsweſens in den Kreiſen Mörs, 
Gleve, Geldern u. |. w. von mir eine Entſcheidung in entgegen- 
gejegtem Sinne getroffen worden, ift unbegründet, wie meine Dar: 
legung des Sadyverhalted am 15. März 1876 im Haufe der Abge- 
— bezüglich des von Ihnen vermuthlich gemeinten Vorganges 
ergiebt. 
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Wie im Regierungsbezirke Arnsberg in ſechs Schulaufſichtskreiſen 

ſämmtliche Schulen ohne Unterſchied der Konfeſſion der Aufſicht 
ſtändiger Kreisſchulinſpektoren unterſtellt worden ſind, von denen 
fünf katholiſch, einer evangeliſch, fo iſt das Nämliche im Regierungs— 
bezirk Düſſeldorf in vierzehn Schulaufſichtskreiſen geſchehen, von 
denen neun der Aufſicht katholiſcher, fünf der Aufſicht evangeliſcher 
Kreisſchulinſpektoren unterſtellt ſind. 

An 
die Mitglieder des Schulvorſtandes und der Repräſentanten 

ber katholiſchen Schule in Herdecke, Hagen-Land, Alten- 
hagen Edeſey, Haſpe (Schulgemeinde Enneperſtraße), 
Breckerfeld, Böle b. Cabel, Wetter a. Ruhr, Schwelm. 

Abihrift zum Beſcheide auf die Vorftellung vom 30. Dezem- 
ber v. 3. 

Der Minifter der a ic. Angelegenheiten. 
alk. 

An 
bie Familienväter der Stadt N. ꝛc. 

U. IV. 5158. 

27) Behandlung beſchädigter und unbrauchbar gewor— 
dener Reichskaſſenſcheine. 

(Centrbl. pro 1876 Seite 399 Nr. 162.) 

Berlin, den 14. März 1879. 
Dem Königlichen Konſiſtorium ꝛc. überjende ich hierneben Ab— 

ſchrift der von dem Herrn Finanz-Miniſter an die fämmtlichen Kö— 
niglihen Regierungen und an den Herren Ober Präfidenten der 
Provinz Hannover unter dem 22. v. M. erlaffenen Girfular »Ver- 
fügung, betreffend die Behandlung befhädigter und unbrauchbar ge⸗ 
wordener Reichskaſſenſcheine, zur Kenntnißnahme und mit der Ver— 
anlaſſung, hiernach die Kaffen Seined Reffortd mit entſprechender 
Inſtruktion zu verſehen. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
bie ſämmtlichen Königl. Konſiſtorien, Provinzial⸗ 

Schulkollegien, Univerſitäts⸗Kuratorien ꝛc. 
G. III. 858, 
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Berlin, den 22. Februar 1879. 
Der Königlihen Regierung überjende ich eine Bekanntmachung, 

betreffend die Behandlung bejchädigter und unbrauchbar gewor— 
dener Reichskaſſenſcheine mit der Beranlafjung, dielelbe fofort und 
demnächſt noch dreimal in Zwifchenräumen von vier zu vier Wochen 
durch das Amtsblatt veröffentlihen zu laffen und ſämmtliche Kaſſen 
ded dortigen Refjortd und die Kaffen der unter Ihrer Aufficht ftehen- 
den Snftitute darauf aufmerkſam zu machen. 

Der Finanz-Minifter. 
Hobredt. 

An 
den Königl. Ober-Präfidenten Heren von Leipziger 

Hohmwohlgeboren zu Hannover und an ſämmtliche 
Königl. Regierungen. 

Belanntmadhung. 

Berlin, den 22. Februar 1879. 
Nach 8. 6. Abſatz 2. des Gejeped, betreffend die Ausgabe von 

a vom 30. April 1874 (Reichs-Geſetzblatt S. 40) 
bat die Reihöfchuldenverwaltung für beſchädigte oder unbraudbar 
ewordene Eremplare von Reichskaſſenſcheinen für Rechnung des 

Keichs Erjag zu leiten, wenn das vorgelegte Stüd zu einem echten 
Reichskaſſenſcheine gehört und mehr ald die Hälfte eines ſolchen 
beträgt. Ob in anderen Fällen auönahmöweije ein Erſatz geleiftet 
werden fann, bleibt ihrem pflichtmäßigen Ermeffen überlaffen. 

Zur Ausführung diefer Vorfchrift find von dem Bundesrathe 
folgende Beftimmungen beſchloſſen worden: 

Sämmtlide Reichs- und Landeskaſſen haben die ihnen bei Zah: 
lungen angebotenen beihädigten oder unbrauchbar gewordenen (ein- 
Ichließlih der geflebten und der beſchmutzten) Reichskaſſenſcheine, 
deren Umtaufchfahigfeit zweifellos ift, anzunehmen, aber nicht wieder 
audzugeben, fondern an Sammelftellen (die Reichs-Hauptkaſſe und 
die Dber-Poftkaffen, bezw. die General-Staatskaſſe und die Regie— 
rungd= bezw. Bezirks-Hauptkaſſen) abzuführen. 

Solche Reihäfafjenicheine find, außer von der Reiche - Haupt: 
faffe, aud von den vorbezeichneten übrigen Kaffen gegen umlaufd- 
fähige Reichskaſſenſcheine oder baares Geld NE 

Dagegen find alle Anträge auf Erfag für Reichskaſſenſcheine, 
deren Umtauſchfähigkeit zweifelhaft ift, direft an die Reichsſchulden— 
Berwaltung in Berlin zu richten. 

Der Finanz Minifter. 
Hobredt. 
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I. Univerſitäten, Akademien, ze. 

28) Zahl der Promotionen auf den Univerjitäten und der Afa- 
demie zu Münfter während des Jahres von Michaelis 1877 bie 

dahin 1878. | 
(Gentrbl. pro 1878 Seite 9 Nr. 4.) 

Zahl ber rite Promovirten 

n< bu be 

— —** in der in ber ſin ber Außerdem 

füfch» | uſch⸗Jiuriſti⸗ medizi⸗ In Ehren-PBromotionen. 
Univerfität | tbeofo- | tbeofo- | Then niſchen an 

reſp. lgiſchen | aifchen | ü al. 

Alademie Fakultät 3 
w [a7 73 I 118 

lElel$| - 2 a 15 
SISIEI5I|I 5 > e 13 
1812/18] 2 > > | 

E= zZ o o o 

—55 8] & | & |=® | 3 Fakultät 
aslaeälaleale al 

1] ewang. theol. Falult. — Fizentiaten- 
Berlin grad. 

1) pbilof. Fakuit. — Doltorgrad, 

1) jurift. Fakult. — Doltorgrad. 
Bonn 1) medizin. Fakult. — Degl. 

| 1| philoſ. Fakult. — dogl. 

Breslau philoſ. Falult. — Doltorgrad. 

2evang theol. Fakult. — Doktorgrad. 
Odttingen | 1 jurift. Fakult. — degl. 

: 2] evang. theol. Fakult. — —— 
Greifewald 2ijnriſt. Fakult. — dog 

2] evang. theol. Falult. — —* 
Halle | pbilof. Fakt. — degl. 
ief 1! jurift. Fakult. — Doltorgrab. 

_ i 2] phifof. Fakult. — degl. 
nigsber 

M 4) medizin. Fakult. — Doktorgrad. 
arburg 1) philof. Falult. — degl. 

Miünfter tathol. theol. Falult. — Doftorgr. 
Summe 437122”) 

*) und zwar: 6 in ben evang. theolog. Fakultäten. — Doktorgrad. 
1 + . evang. theolog. . Lizentiatengrab. 
1 - +  fatbol. theolog. ‚ Doktorgrad. 
52iuriſtiſchen begl. 
- .. * lien . —* 

— — p 1) ophi en . dsg 

— 
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29) Beriht über die Bauten des aftropbyjifaliiden 
Dbjervatoriumß bei Potsdam. 

(cfr. Centrbl. pro 1578 Seite 345 Nr. 122.) 

Der bautechnifche vortragende Rath im Minifterium der geift- 
lihen ꝛc. Angelegenheiten, Geheime Regierungsratb Spieler hat 
über die Bauten des aftropbufifaliihen Dbfervatoriumd auf dem 
Zelegraphenberge bei Potsdam einen Bericht erftattet, welder in 
der „Zeitichrift für Bauweſen“ erfchienen ift. Der Herr Minilter 
der geiftlichen 2c. Angelegenheiten hat von dieſer Publikation eine 
Anzahl Separatabzüge zur Bertheilung an die Allerhöditen und 
Höchſten Herrichaften, an Gelehrte und Beamte, für die das Objer- 
vatorium Intereffe bietet, die Mitglieder beider Häujer ded Lande 
tages, preußiiche und außerpreußiſche wiſſenſchaftliche Inſtitute, ſo— 
wie für die fremden Regierungen herſtellen lafjen. 

30) Reglement für die Bibliothefsfommiffion der Kö- 
nigliden Univerfität zu Göttingen. 

8. 1. 
Die Bibliotheföfommiffion befteht aus fünf ordentlichen Pro— 

fefjoren, dem Dberbibliothefar und dem erften Kuftod der Biblio» 
thet (Bibliothekar), fofern der leptgenannte zugleich als Profefjor 
an der Univerfität angeftellt ift. 

Bon den Profefforen gehört je einer der theologiichen, der juri— 
ftiihen und der medizinischen Fakultät an; die philoſophiſche Fakultät 
bat zwei Vertreter, einen für die philofophiichehiftoriichen, und einen 
für die naturwiffenschaftlichemathematiichen Fächer. Sie werden von 
ihren Sakultäten auf fünf Sahre durch Stimmenmehrheit gewählt 
und fönnen nad Ablauf diefer Zeit wieder gewählt werden. Jähr— 
lid mit Beginn ded Sommerfemefterd tritt ein Mitglied aus. Die 
Reihenfolge des Austritts beftimmt ſich nady der Drdnung der Fa— 
fultäten; von den aus der philoſophiſchen Fakultät hervorgegangenen 
Mitgliedern fcheidet der Vertreter der naturwiffenichaftlich= mathe- 
matiſchen Fächer zuerft aus. 

8. 2. 

Den Borfig und die damit verbundenen Gejchäfte führt der 
Dberbibliothefar und bei deſſen Verhinderung der erſte Kuftod 
(Bibliothekar). Iſt lepterer nicht Mitglied der Kommiſſion, fo 
wählt diefelbe den ftellvertretenden Borfigenden aus ihrer Mitte. 

Die Bibliotheködiener ftehen für die erforderlichen Dienft- 
leiftungen zur Verfügung. 
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8. 3. 

Die Bibliothekskommiſſion tritt in der Regel in jedem Biertel- 
jahr einmal auf Einladung des Vorlipenden zu einer Sitzung zu— 
ſammen. Außerordentlihe Sigungen find von dem VBorfigenden zu 
berufen, jo oft ed ihm erforderlich fcheint oder ed von einem Mit: 
gliede beantragt wird. 

Die Beihlüffe werden durh Stimmenmehrheit gefaßt. Die 
abgehenden Schriftftüde werden im Entwurfe von allen Mitgliedern, 
in der Audfertigung vom Vorſitzenden unterzeichnet. Berichten an 
den Minifter der Unterrichtd-Angelegenbeiten oder den Univerfitäts- 
furator dürfen etwaige Minoritätövota beigelegt werden. An bie 
Kommilfion gerichtete Schriftftüde find allen Mitgliedern vorzu= 
legen. In den Sipungen führt das juriftifhe Mitglied ein kurzes 
Protokoll. 

Untergeordnete Angelegenheiten werden durch Umlauf erledigt. 

8. 4. 

Die Bibliothefdfommiifton hat die Aufgabe, eine dauernde Ver— 
bindung zwiſchen dem Lehrförper der Univerfität und der Verwal⸗ 
tung der Bibliothek herzuftellen und auf die Einrichtungen und die 
zwedmäßige Vermehrung der legteren einen angemefjenen Einfluß 
zu üben. F 

Ueber beantragte oder beabſichtigte Abänderungen des Regle— 
ments oder der Beſtimmungen über die Benutzung der Bibliothek 
iſt die Kommiſſion mit ihrem Gutachten zu hören. 

S 6. 
Sollten bei der Vermehrung der Bibliothel wichtige wiſſen⸗ 

ſchaftliche Fächer ungenügend beruͤckſichtigt werden, jo iſt die Kom— 
miſſion befugt, auf die Ausfüllung derartiger Lücken hinzuwirken, 
die betreffenden Anträge von Univerfitätölehrern entgegenzunehmen 
und ihre Ausführung nad) Prüfung der Sadjlage bei der Verwaltung 
zu beantragen. Derartige Anträge find alddann, foweit es Mittel 
und Gelegenheit geftatten, vor anderen Anſchaffungen zu berückſichtigen. 

Den Mitgliedern der Kommilfion fteht jederzeit die Einſicht in 
dad Manual offen. 

8.7. 
Der von dem Oberbibliothefar nad $. 25. des Reglements für 

die Univerfitätsbibliothef zu erftattende Sahreöbericht ift zunächit der 
Bibliothekskommiſſion vorzulegen und wird von ihr mit ren eigenen 
Bemerkungen und Anträgen an den Univerfitätäfurator übermittelt. 

Berlin, den 8. Februar 1879, 

Der Minifter der ee ıc. Angelegenheiten. 
alt. 

ad U. I. 1900, 
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31) Reglement für die Königliche Univerfitätöbibliothet 
zu Göttingen. 

8. 1 

Die Königlihe Univerfitätsbibliothet ift ein felbftändiges 
Univerfitätöinftitut unter der Leitung des Oberbibliothefare. 

$. 2. 
Dem DOberbibliothefar find die Kuftoden und die wifjenfchaft- 

lien Hülfsarbeiter unterftellt, deren Dbliegenheiten durch eine be- 
jondere Inftruftion geordnet werden. Der erfte Kuftod (Bibliothe- 
far) vertritt den Oberbibliothefar in Abwefenheitd- und Berhin- 
derungöfällen. s 

3 

Die Anftelung des Oberbibliothefard erfolgt durch Königliche 
Ernennung. 

Die Kuftoden werden dur den Minifter der Unterrichts-Ange— 
legenbeiten ernannt. 

Die Anftellung der Hülfsarbeiter gefchieht durdy den Univer- 
fitätöfurator auf Antrag des Oberbibliotbetard und zwar regelmäßig 
unter Vorbehalt vierteljählicher Kündigung von beiden Seiten. 

$. 4. 
Der Oberbibliothefar ift befugt, auf längere oder kürzere Zeit 

junge Männer, welde nad Abſchluß ihrer Studien fih auf eine 
Bibliotheföftellung vorbereiten wollen, ald Bolontäre, und Studirende, 
weldye der Bibliothef wöchentlich gewiffe Stunden gegen ein erwei— 
terted Benupungsreht widmen wollen, ald Amanuenjen zu beſchäf— 
tigen. Zu ausnahmsweiſer Nemunerirung der Volontäre und 
Amanuenjen ift die Genehmigung des Univerfitätöfuratord erforderlich. 

$. 5. 

Für den Handdienft find die Bibliothefddiener (Pedelle) beftimmt, 
‚unter welche der Oberbibliothefar die betreffenden Geſchäfte vertheilt. 
Sie werden auf feinen Vorſchlag vom Univerfitätöturator angeftellt. 

8. 6. 

Die Bücherſammlung ift wiſſenſchaftlich geordnet und in zwei 
Katalogen verzeichnet, nämlich: 

1) einem nad) den einzelnen wifjenjchaftlichen Fächern geordneten 
Realfataloge, welchem die Aufftellung der Bücher in der Weiſe ent- 
ipriht, daß die Ziffer der Katalogjeite zugleih die Nummer ift, 
unter weldyer dad Bud in jeinem Fade I, eftellt wird, 

2) einem alphabetiihen Kataloge, der Yimmitliche vorhandene 
Bücher umfaßt. 

Ueber die Univerfitätsichriften, Differtationen und Schulpro- 
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gramme und die Mufikalten werden befondere alphabetiiche Kataloge 
geführt. ö 

Die Einfiht der Kataloge ift den Univerfitätölehrern während 
der Geſchäftsſtunden ohne Weiteres, Anderen während der öffentlichen 
Stunden durch Bermittelung eines Bibliotheföbeamten geftattet. 

2,3%: 

Die einzelnen Abtheilungen des Nealfatalogd find umzuarbeiten, 
jobald ihre Anordnung veraltet ift, oder die Ueberfichtlichfeit durch 
Meberfüllung der Blätter verdunfelt wird. Diele Umarbeitungen 
bilden eine Hauptaufgabe des Perfonald, deren regelmäßige Fortfüh- 
rung in dem Jahresbericht ($. 25.) nachzuweiſen iſt. 

g. 8. 
Die Handihriften find in einem bejonderen Kataloge verzeidh- 

net und in einem bejonderen Raume aufgeftellt, zu welchem der 
Zutritt nur in Begleitung eined Beamten gan ift. Diefelben 
dürfen. in der Regel nur in der Bibliothek benugt und nur auf 
befondere Erlaubniß des Oberbibliothefard ausgeliehen werden, 

8. 9. 
Alle neuen Erwerbungen werden alsbald unter Angabe der 

Herkunft und des etwa dafür gezahlten Preijes in ein —— 
verzeichniß (Manual) eingetragen, deſſen Nummern während eines 
Kalenderjahres fortlaufen und die Inventariſationsnummern für 
die einzelnen Erwerbungen bilden. Demnächſt werden die Erwer— 
bungen unter Beifügung der Manualnummer in den alphabetiſchen 
Katalog eingetragen. Nachdem ſie eingebunden worden, erfolgt 
ihre Verzeichnung im Realkataloge und die Nachtragung ihrer Real— 
ſignatur im alphabetiſchen Kataloge. 

Im Manual, im alphabetiſchen und im Realkataloge werden 
ſehr ausführliche Büchertitel mit Rückſicht auf Ueberſichtlichkeit und 
Zeiterſparung abgekürzt, ohne daß jedoch etwas Weſentliches weg— 
gelaſſen werden darf. 

. 10. 

Bibliographiich genau werden die Bücher auf Zetteln verzeichnet, 
welche, mit der Manualnummer und Realfignatur verjehen, alle 
fonft erforderlihen Angaben aufnehmen. Für Sortfeßungswerfe und 
Zeitjchriften werden Interimszettel geführt, welche zugleih zur 
Kontrolle für die einzelnen Hefte und Bände dienen. 

8. 11. 
Die Bibliothek bejorgt die Verſendung der Göttinger Univers 

fttätsichriften an die Behörden und an die mit der Univerfität im 
Tauſchverkehr ftehenden Anftalten, und ſchickt die Hauptjendung jähr- 
ih nah Schluß ded Sommerjemefterd ab. Sie empfängt dagegen 
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die für die Univerfität eingehenden Schriften anderer Univerfitäten 
und Lehranſtalten. Ginzelne Göttinger Programme und Differ: 
tationen fönnen, joweit der Vorrath reiht, durch die Göttinger 
Buchhandlungen von der Bibliothef bezogen werden. 

$. 12. 

Die Univerfitätöbibliothet ift zugleich die Bibliothek der Göt— 
tinger Geſellſchaft der Wiffenfchaften und erhält die derfelben im 
Tauſch zukommenden Akademie und Gejellfchaftsichriften, wie andere 
an fie eingehende Büchergeichenfe. 

8. 13. 

Das Verhältniß zwiſchen der Bibliothek und dem litterarijchen 
Mufeum ift durch einen Vertrag geregelt. 

g. 14. 
Die Bibliothek hat über den vollftändigen regelmäßigen Ein- 

gang der ihr zuftehenden Pflichteremplare zu wachen. 
Mas davon zur Aufbewahrung und Einreihung in den Bücher: 

beitand ganz ungeeignet ift, kann zurückgeſchickt oder abgelehnt werden. 

S$. 15. 

Die Bibliothek bedarf höherer Genehmigung nicht zur An— 
nahme von Schenkungen und Vermächtniſſen von Büchern oder 
Bücherfammlungen und von Kunftwerken, die fi zur Aufftellung 
in ihren Räumen eignen, fall der Werth derjelben 3000 Mark 
nicht überfteigt; fie hat jedoch vor der Annahme zu erwägen, ob 
diefelben in ihre wiſſenſchaftliche und geſchäftliche Organiſation ſich 
einfügen lafen, und bat die Zuwendung abzulehnen, wenn die 
daran gefnüpften Bedingungen dem entgegenftehen. Zur Annahme 
von Zuwendungen höheren Werthes ift die Königliche Genehmigung 
durh DBermittelung ded Minifterd der Unterrichtö-Angelegenbeiten 
nachzuſuchen. — 

Die Anſchaffung von Büchern erfolgt unter ſorgfältiger Benutzung 
der bibliographiſchen Hülfsmittel und ſoweit es möglich iſt, erſt, 
nachdem die Bücher zur Anſicht vorgelegen haben. Die Wünſche 
der Univerſitätslehrer ſind dabei thunlichſt zu berückſichtigen. Im 
Geſchäftszimmer liegt ein Deſiderienbuch zur Eintragung ſolcher 
Wünſche aus; die Verwaltung wird zu den einzelnen Wünſchen 
bemerken, ob die Anſchaffung geſchehen, oder aus welchem Grunde 
ſie unterblieben iſt. 

8. 17. 
Die von der Bibliothek beichäftigten Buchbinder haben die 

Bücher nad Vorſchrift, im einzelnen Falle nad) Anweiſung oder 
Probe jorgfältig und dauerhaft zu binden und den Preis dem feſt— 



geftellten Zarife entiprechend anzufegen. Sie haben jede Lieferung 
nah drei Wochen fertig zurücdzubringen und erhalten nicht mehr 
Arbeit, ald fie im diefer Ben erledigen können. inzelne Bücher 
find auf Verlangen in fürzefter Frift fertig zu ftellen. 

Feder Buchbinder hat die von ihm gebundenen Bände mit dem 
Bibliotheföftempel und feinem Zeichen zu verjehen. Die bereits 
gebunden eintreffenden Bücher werden von den Pedellen geftempelt. 

$. 18. 
Die einzelnen Hefte einer mit dem Vorſtande des litterarifchen 

Muſeums von Zeit zu Zeit zu vereinbarenden Anzahl von Zeit: 
—5 aa in den Räumen ded Mufeums * zwei Wochen 
ausgelegt. 

Nach der Rückgabe werden dieſe, wie die übrigen Zeitſchriften 
und Lieferungshefte, bis die Bände vollſtändig werden, geſondert 
aufbewahrt. Um ſie zu benutzen, hat man ſich an den Auftändigen 
Kuftoden zu wenden. s.19 

0, 

Aljährlich wird über den Beſtand eines Theild der Bibliothek 
auf Grundlage des Realfataloges Revifion gehalten, und zwar in 
möglichit gleihen Abichnitten und in einer ſolchen Reihenfolge, daß 
jedesmal in längftens fünfzehn Jahren die ganze Bibliothek revidirt ift. 

8. 20. 

Die fi ergebenden Dubletten werden in ein Verzeichniß ein- 
getragen, gejondert aufgeftellt und von Zeit zu Zeit verkauft. Der 
Erlös wird an die Univerfitätsfaffe abgeführt. Snftitute der Uni— 
verfität zu Göttingen fünnen aus dem Dublettenvorrath einzelne 
Werke, welche für fie befonderen Werth haben, mit Genehmigung 
des Univerfitätäfuratord unentgeltlich erhalten. 

8. 21. 

Die eingehenden wichtigeren Schriftftüde werden in einem 
nad jahlichen Rubriken geordneten Archive aufbewahrt. 

$. 22. 
Ueber Möbel, Geräthe und Utenfilien wird ein Inventar geführt. 

$. 23. 

Ueber jämmtlihe Ausgabepoften wird von der Bibliotheföver- 
waltung ein Sournal mit laufender Nummer und eine nad den 
Spezialrubrifen aufgeltellte Gegenrehnung geführt. Die Zahlungs- 
anmweilungen find mit der laufenden und der Rubrifnummer und, 
joweit fie Erwerbungen von Büchern und Geräthen betreffen, mit 
dem SInventarijationdvermerfe, andernfalls mit der Beicheinigung 
über die Nichtigkeit der Lieferung zu verfeben. 
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$. 24. 

Alle größeren Zahlungen geſchehen auf Anweifung des Ober: 
bibliothefars durch die Univerfitätöfaffe. Dieje ift verpflichtet, dem 
Dberbibliothefar am Schluffe jedes Kalenderquartald eine Ueberficht 
über die aus der Dotation des laufenden Etatsjahres bereitd ge- 
leifteten Ausgaben unter Angabe der zulegt zur Zahlung gelangten 
laufenden Nummer mitzutheilen. 

Kür fleinere unmittelbare Zahlungen ift der Verwaltung ein 
eijerner Beitand von hundert Mark zu überweijen. 

8. 25. 

Am Schluß jedes Etatdjahred wird dem Minifter dur Ver: 
mittelung der Bibliotheföfommilfion und des Univerfitätäfuratord 
eine gedrängte Weberficht über die wichtigeren Vorgänge und Ergeb: 
niffe des abgelaufenen Geſchäftsjahres eingereicht. 

8. 26. 

Die regelmäßigen Geſchäftsſtunden der Bibliothek find Montag, 
Dienstag, Donnerstag, Freitag von 9—1 und von 2—3 Uhr; Mitt: 
woh und Sonnabend von 10—1 und von 2—4 Uhr. Während 
der größeren Univerfitätöferien und für die Zeit zwiſchen Weihnachten 
und Neujahr darf der Oberbibliothefar, wenn ed die Geichäfte ge- 
ftatten, die Nahmittagöftunden ganz oder theilmeije ausfallen lafjen. 
Geſchloſſen ift die Bibliothef an den Sonn- und Fefttagen und 
während der Pfingſtwoche behufs der Reinigung. 

8. 27. 

Während der Geſchäftsſtunden jollen in der Regel alle Beamten 
zur Stelle fein. Sie find verpflichtet, den Beſuchern der Bibliothek 
über dad Vorhandenſein von Büchern, über die Kataloge und über 
die Einrichtungen der Bibliothek, ſoweit fie für die Benußung in 
Betracht fommen, bereitwillig Auöfunft zu geben und die Benugung 
nah Maßgabe der für diefelbe erlaffenen Beftimmungen in jeder 
Weiſe zu erleichtern. 

Berlin, den 8. Februar 1879. 

Der Minifter der —— ꝛc. Angelegenheiten. 
alk. 

ad U. J, 1900, 

32) Beftimmungen über die Benutzung der Königliden 
Univerfitätöbibliothef zu Göttingen. 

Ss. 1. 
Die Bibliothek ift regelmäßig Montag, Diendtag, Donnerstag 

und Freitag von 2— 3, Mittwod und Sonnabend von 2—4 Uhr, 
1879. 16 
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während der Univerfitätöferien an den vier erftgenannten Tagen von 
12— 1, Mittwody und Sonnabend von 11—1 Uhr geöffnet. 

F. 2. 
In den öffentlihen Stunden find die Bücherläle dem Publikum 

zugänglid. Sm jedem Saale führt ein Beamter, kenntlich an einer 
rothen Armbinde, die Auffiht. Die Beſucher haben ſich jeinen 
——— zu fügen und ſich an ihn zu wenden, um die Bücher, 
deren Benutzung in den Bibliotheksräumen gewünſcht wird, oder 
Auskunft über bibliothekariſche Anliegen zu erhalten. Nöthigenfalls 
läßt der Beamte die erforderlichen Nachweiſungen aus dem Geſchäfts— 
zimmer holen. 

S. 3. 

Es ift den Beſuchern unterjagt, die Leitern felbft zu befteigen 
und Bücher eigenhändig aus den Fächern zu nehmen oder in die» 
jelben ‚urüchzuftellen. Benupte Bücher find auf die bereit ſtehen— 
den Tiſche abzulegen. 

Der Zuwiderhandelnde verliert im Wiederholungsfalle dad Recht, 
die Säle zu betreten. „ 

$. 4. 
Das Ausleihezimmer ift während der öffentlihen Stunden zum 

Abholen der zu entleihenden und zur Rüdgabe der entliehenen Bü— 
her geöffnet. 

S. 5. 

Ueber jedes einzelne Werk, defjen Entleihung gewünſcht wird, 
iſt ein bejonderer Beftellzettel von der Größe eined Dftavblattes, 
auf welchem der möglidyit genaue Titel ded Buches unter den Namen 
ded Beſtellers geichrieben it, audzuftellen und in einen der beiden 
am &ingange des Bibliothefögebäudes in der Paulinerftraße und 
im Flure ded Auditorienhaufed angebraditen Zettelfaften zu legen. 

Die Zettel werden im Auditortenhaufe täglih um 10, in der 
Bibliothek regelmäßig zulegt um 12, in den Univerfitätöferien zulegt 
um 10%, Uhr aus den Kaften genommen. Nad) diejer Stunde 
a Beitellzettel werden erft am folgenden Ausleihetage berüd- 
ichtigt. 

Beftellte Bücher werden wieder eingereibt, wenn fie nicht in- 
nerhalb der näcdhften drei Tage abgeholt werden. 

$. 6. 

Fit das gewünfchte Buch vorhanden, jo wird ed dem Beiteller 
unter Nüdgabe des Beftellzetteld gegen Auöftellung eines Empfangd- 
Icheines übergeben, wozu die Formulare im Ausleibezimmer unent- 
geltlih zu haben find. Für jedes einzelne Werk ift ein befonderer 
Empfangsihein erforderlih, auf weldem der genaue Zitel unter 



Voranftellung ded Berfafjerd, mit Drudort, Drudjahr, Ausgabe, 
Format und Bändezahl anzugeben ift. Wer die Bücher abholen 
läßt, hat dem Boten die vorſchriftsmäßig ausgeftellten Empfangd- 
ſcheine mitzugeben. 

Iſt das beftellte Bud ausgeliehen, jo erhält der Befteller feinen 
Beftellzettel zurück mit einer Null bezeichnet. Um ſich die demnächſtige 
Benugung zu fihern, darf der Befteller den Titel ded Werks in ein 
im Ausleibezimmer bereit liegended Defiderienbuh eintragen; der 
dem Ausleihegeſchäft vorgejegte Beamte vermerkt dazu, wann Die 
Ausleihefrift des gegenwärtigen Inhabers ablaufen werde. Nach 
der Rüdgabe wird das Bud) drei Tage im Ausleihezimmer für den 
Beiteller zurücdbehalten, wenn er ed aber innerhalb diejer Frift 
nicht abholt, wieder eingereibt oder anderweitig verliehen. 

Fit das Bud nidt auf der Bibliothek vorhanden, jo wird 
der Beftellzettel mit zwei Nullen verjehen und, nachdem der Befteller 
benachrichtigt, dem Oberbibliothefar zur Entiheidung über die An— 
ſchaffung vorgelegt. 1 

In dringenden Fällen dürfen die Saalbeamten ($. 2.) den 
Bejuhern die Erlaubniß geben, einen oder einige Bände, melde 
fie nah Haufe zu erhalten wünjchen, jofort in das Ausleihezimmer 
mitzunehmen, um dort den Empfangsſchein in der gewöhnlichen 
Weiſe auszuftellen. Unter feinen Umjtänden darf ein Bud ohne 
Abgabe eined Empfangsicheines aus der Bibliothek entfernt werden. 

$. 8. 

Der Entleiber bat ſich zu überzeugen, ob ihm das Bud in 
fompletem und unbeichädigtem Zuftande übergeben ilt. Etwaige 
Defekte oder Beihädigungen find auf dem Empfangsſcheine zu be- 
merfen und dem ausleihenden Beamten zu zeigen, ſpäteſtens aber 
am nächſten Ausleihetage zu deſſen Kenntniß zu bringen. Bet der 
Rückgabe ſich findende Schäden, die nicht auf foldye Weiſe bei der 
Audleihung zur Anzeige gebracht find, verpflichten je nad ihrem 
Grade zu theilmeiiem oder vollem Erſatz. Wer ein Buch verliert, 
bat den für deflen Wiedererwerbung jammt Einband erforderlichen 
Preid zu zahlen. F 

Bücher auf den Namen eines Andern zu entleihen oder ſie an 
einen Andern zu verleihen, iſt nicht geſtattet. 

$. 10. 

Handſchriften, Inkunabeln, ſeltene Drucke, Karten- und Kupfer— 
werfe, bibliographiſche Hülfsmittel, Nachſchlage- und ſehr werthvolle 
Werke können in der Regel nur in der Bibliothek ſelbſt benutzt 
werden; Handſchriften auch dort nur mit Erlaubniß des Oberbiblio— 

16* 
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thefars, deſſen Genehmigung ed auch unterliegt, ob fie in Ausnahme: 
fällen zur Benußung in’d Haus gegeben werden dürfen. 

Unterhaltungsfchriften werden nur verabfolgt, wenn ein wiſſen— 
Ihaftliher Zwed der Benugung nachgewieſen oder vorauszufegen ift. 

& 13, 
Bei Benugung von Kupfer und Bilderwerfen ift der Gebraudy 

der Dinte und alles Durchzeichnen unzuläffig. Nicht minder ift 
alles Einjchreiben in die Bücher mit Feder oder Bleiftift, audy die 
Berihtigung von Drud- oder wirklichen Fehlern, alles Umbiegen 
der Blätter und das faljhe Bredhen der Kupfer unter Verweiſung 
auf $. 8. unterjagt. 

$. 12. 
Die Studirenden der Univerfität Göttingen bedürfen für die Ent» 

leihbung von Büchern eined von einem Profeſſor der Univerfität 
audgeftellten Bürgicheines, wozu Formulare im Ausleihezimmer un: 
entgeltlih zu haben find. Ein folder Bürgfchein befigt nur für das 
Semefter Gültigkeit, während deffen er ausgeſtellt ift. 

Studirende erhalten in der Regel an einem Ausleihetage nicht 
mehr ald vier und überhaupt nicht mehr ald 25 Werke. Zu ausge: 
dehnterer Benupung ift die Erlaubniß des Dberbibliothefard und die 
Zuftimmung ded Bürgen nöthig. 

Die Ausleibezeit beträgt vier Wochen. Nach Ablauf derfelben 
find die Bücher zurüdzubringen. Wenn nicht anderweitig verlangt, 
fönnen fie gegen Ausftellung eine neuen Empfangsſcheines jofort 
an denjelben Entleiher auf die gleiche Zeit zurücgegeben werden. 

Wird ein entliehened Buch nad) Ablauf der Leihfriſt nicht zu— 
rücfgegeben, jo wird der Entleiher jchriftlih gemahnt und hat dem 
mahnenden Bibliotheföpedellen 30 Pfennige Gebühren zu zahlen. Er- 
folgt audy hierauf nicht die Rückgabe am nächſten Ausleihetage, jo wird 
eine zweite Mahnung mit doppelten Gebühren erlaffen. Wenn aud 
diefe erfolglos bleibt, jo wird dad Bud in der Wohnung des Ent: 
leiher8 durd den Bibliothefödiener abgeholt. Wer e8 zur gerichtlichen 
Rüdforderung eines Buches fommen läßt, ift von der ferneren Be- 
nugung der Bibliothek ausgeſchloſſen. 

g. 13. 
Die Mitglieder der afademiihen Seminare und Geſellſchaften 

und die in einem der akademiſchen Inſtitute beihäftigten Studiren: 
den fünnen für die anzuftellenden Uebungen auf Beſcheinigung ber 
Direktoren Bücher für die Dauer ded Semefterd erhalten. Die 
Empfangsicheine werden auf den Namen ded Seminard oder Inſti— 
tutes ausgeftellt und von dem entleihenden Mitgliede unterzeichnet, 
weldyes für die richtige Rückgabe zunächſt verantwortlich ift. 
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g. 14. 
Bor dem une von der Univerfität find alle von der Biblio- 

thef entlichenen Bücher zurüdzugeben. 
Dad Abgangdzeugnik darf den Studirenden nur dann verab- 

folgt werden, wenn fie eine Beſcheinigung des Ausleihbeamten dar- 
über beibringen, daß fie alle aus der Bibliothek entliehenen Bücher 
zurüdgeliefert oder überhaupt feine aus derjelben entliehen haben. 

Um die Bibliothef nody weiter zu benugen, haben fie einen 
neuen Bürgſchein nad 8.16. diejer Beftimmungen zu liefern, wels 
her dem bejondern Vermerk enthalten muß, daß die Bürgſchaft auf 
die Zeit nady Einforderung ded Abgangdzeugnifjes gelten joll. 

8. 15. 
Für die Univerfitätölehrer ift die Bibliothek während der regel- 

mäßigen Geſchäftsſtunden geöffnet ; fie haben das Recht freien * 
tritts zu den Bücherſälen und dürfen ſich die gewünſchten Bücher 
ſelbſt * und die entliehenen bis zum Semeſterſchluß behalten, 
wenn dieſelben nicht von Andern zur Benutzung verlangt werden. 
In letzterem Falle können die Bücher nach vier Wochen zurückge— 
fordert werden, ſtehen jedoch nach der anderweitigen Benutzung 
wieder zu ihrer Verfügung. 

$. 16. 

An die übrigen Bewohner Göttingen’d werden Bücher auöge- 
lieben, wenn fie durdy ihre der Verwaltung befannte oder nachzu— 
weijende Stellung die erforderlihe Sicherheit gewähren, oder wenn 
fie einen Bürgſchein, der von einem Profeffor der Univerfität oder 
einem die bezeichnete Sicherheit bietenden Einwohner audgeftellt ift, 
beibringen. Ein jolder Bürgſchein gilt, wenn darauf nichts anderes 
vermerkt ift, für die Dauer eined Sahred. Im Mebrigen fommen 
die Beftimmungen des $. 12. zur Anwendung. 

8. 17. 
Mer auf längere Zeit verreift, bat alle aus der Bibliothek 

entliehenen Bücher vorher zurüdzuliefern. Bei fürzeren Abwejenbeiten 
ift dafür zu forgen, daß die Bücher nöthigen Falld aus der Woh— 
nung abgeholt werden fünnen. 

$. 18. 
Auswärtige haben fi wegen der Benukung der Bibliothet 

an den Dberbibliothefar zu wenden und bedürfen Feines Bürgſcheines, 
wenn fie in feiter Staatdanftellung ftehen oder jonft durd ihre Stel— 
lung ausreihende Sicherheit gewähren; Andere haben einen Bürg- 
ſchein einzujchiden, der von einem die erforderliche Sicherheit gewäh- 
renden Angehörigen oder einem feitangeftellten Staats, Militairz, 
Landes- oder Gemeindebeamten ausgeſtellt ift. 
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Die Leibzeit beträgt für Auswärtige acht Wochen; doch kann 
die Bibliothek die Bücher nad) vier Wochen zurüdfordern, wenn fie 
anderweitig dringend verlangt werden. Häufig benußte und beſonders 
foftbare Bücher werden nady auswärts in der Regel nicht verliehen. 
Für die Verpadung find für den damit beauftragten Bibliothefs- 
diener bei Padeten bis zu 5 Kilogramm 30 Pfennige, bei ſchwereren 
Padeten ein verhältnigmäßig berechneter Betrag von dem Entleiher zu 
entrichten. Die Koften der Hin= und Nüdjendung trägt der Entleiher. 

g. 19. 
Bücher und Handſchriften dürfen an andere deutiche öffentliche 

Bibliotheken verlieben werden, wenn dieje die Verantwortung für 
diejelben übernehmen. Umgekehrt vermittelt audy die Göttinger 
Univerfitätöbibliothef in geeigneten Fällen die Entleihbung von Bü- 
chern und Handſchriften aus fremden Bibliothefen. Dabei hat fie 
dem Benuger gegenüber nah Maßgabe der für die eigenen Bücher 
und Handichriften gegebenen Beftimmungen zu verfahren. 

$. 20. 
Am Scluffe jedes Semefterd müfjen ſämmtliche aus der Bi- 

bliothek entliehene Bücher behufs der Reviſion zurücgegeben werden; 
der Termin dazu wird durch Anſchlag am Bibliotheks- und Audi- 
toriengebäude, in der Anatomie, im Ernft-Auguft-Hofpital und im 
hemiichen Laboratorium und durd die Göttinger Zeitung, Auswär— 
tigen durch Poftkarte befannt gemadt. Gegen Säumige wird nad) 
den Beftimmungen des $. 12. verfahren. 

g. 21. 
Die Bibliothek kann zu Bibliothefdzweden jeded audgeliehene 

Bud zu jeder Zeit zurüdfordern, wird ed aber dem Inhaber thun- 
lihft bald wieder zuftellen. = 

Die Erlaubniß zur Befihtigung der Bibliothef unter Führung 
eined Bibliotheksdieners kann während der Geihäftsftunden, mit 
Ausſchluß der öffentlihen Stunden, ertheilt werden. 

Berlin, den 8. Februar 1879. 

Der Minifter der ee ıc. Angelegenheiten. 
alk. 

ad U. I. 1900. 

33) Statuten für die Grimm-Gtiftung. 

Die Geſchwiſter Grimm: 
der Profefjor Dr. Hermann Grimm, 
ber Regierungsrath Rudolph Grimm und 
dad Fraulein Augufte Grimm 



— 
haben laut gerichtlicher Schenkungsurkunde vom 6. März 1878 der 
Königlichen Friedrih-Wilhelmd-Univerfität zu Berlin die Summe 
von nominell Sehötaufend ſechshundert Reichsmark vier ein halb» 
prozentiger comjolidirter Anleihe, weldhe aus den Sammlungen für 
die im Sahre 1837 aus Göttingen vertriebenen Sieben Profefjoren 
auf ihren Vater Wilhelm Grimm gefallen ift, geſchenkweiſe mit 
der Beltimmung übereignet, daß dieſes Kapital zur Begründung einer 

„Srimm; Stiftung“ 
angelegt werde und die Zinfen dieſes Kapitald — abgeſehen von 
einer für die nächſten 15 Sahre vorbehaltenen anderweiten Beltim- 
mung eines Theild derjelben — zu Preifen für Arbeiten aus dem 
Gebiete der neueren deutjchen Litteraturgefchichte und der modernen 
Kunftgefchichte verwendet werden follen. 

Nahdem durch Allerhöhften Erlaß vom 27. Mai 1878 zur 
Annahme diefer Schenkung die landeöherrliche Genehmigung ertheilt 
worden ift, find mit den Stiftern folgende Statuten vereinbart und 
feftgejegt worden. s 

— 

Die Summe wird dem Univerſitäts-Vermögen unter dem Namen 
„Grimm-Stiftung“ einverleibt. 

8. 
Bon den Jahreszinſen diefer Summe foll zunächſt ein Betrag 

bis zu 120 Mark jährlich für den Ankauf und die Vertheilung von 
Eremplaren der „Volksausgabe der Grimm'ſchen Märchen“ für im 
Auölande lebende Deutſche verwandt werden. 

Diefe Vertheilung beforgt die Dümmler'ſche Verlagsbuch— 
handlung, welche fi hierzu bereit erflärt hat, nach eigenem Er: 
mefjen, obne Verpflichtung zu irgend einer Rechnungslegung. Die- 
jelbe liquidirt lediglich bei der. Univerfität zu Anfang jeden Jahres 
die Erſtattung des Werthes der von ihr im Gorjahe zur Vertheilung 
gebrachten Exemplare. 

Eine ſolche Vertheilung findet nur jo lange ftatt, als dad litte- 
rariihe Nadlahreht der Grimm’fhen Erben an den Märchen 
dauert (d. i. bid zum Jahre 1893). 

8. 3. 

Die nad Abzug der für die Bertheilung der Märchen beitimmten 
Summen ($. 2.) übrig bleibenden Zinjen, fpäter die ſämmtlichen 
Zinfen werden von zwei zu zwei Jahren zu Preijen für Arbeiten 
aus dem Gebiete der neueren deutſchen Litteraturgejchichte und der 
modernen Kunftgejchichte verwendet. 

g. 4. 
Die Preidaufgaben werden abwechſelnd von dem Profeljor für 

neuere deutiche Litteraturgefchichte und dem Profeflor für moderne 
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Kunftgeichichte unter Genehmigung der Fakultät geftellt und mit 
den übrigen Preidaufgaben der Fakultät im Auguft verfündigt. 

Sofern diefe Beftimmung aus irgend welden Gründen nicht 
ohne Weitered zur Ausführung gebracht werden kann, hat die Fa— 
fultät in jedem einzelnen Falle dasjenige Mitglied zu bezeichnen, 
welches die Preidaufgabe zu ftellen hat. 

8. 5. 

Die Ertheilung ded Preiled von Seiten der Fakultät erfolgt 
auf Vorichlag des Profefford, der die Aufgabe geftellt hat. 

8. 6, 

Es ftebt den Bertretern der im $. 4. genannten Fächer frei, 
fih über eine andere Reihenfolge, ald den regelmäßigen Wechſel, zu 
einigen. In dubio aber wird der Wechſel ald Regel angenommen, 
indem der Profefjor für neuere deutſche Litteraturgefhichte die erfte 
Aufgabe im Auguft 1879 ftellt. 

8.7. 

Zur Bewerbung zugelaffen ift jeder Student, der zwei Semefter 
innerhalb der zweijährigen Preiöperiode an der Univerfität Berlin 
immatrifulirtt war; dabei wird das Semefter, in weldyem die Ars 
beit einzureichen ift, für voll gerechnet. 

8. 8. 

Die Preidarbeiten aud dem Gebiete der neueren deutſchen Lit— 
teraturgeſchichte können nur im deutſcher, die aus dem Gebiete der 
modernen Kunftgejchichte auch in lateinijcher, italienifcher, franzö— 
fiiher oder engliſcher Sprache abgefaßt fein. 

8.9. 

Die Preidarbeiten müſſen fpäteftend am 3. Mai ded Zahres, 
in welchem der Preis ertheilt wird, bei dem Dekan der philofophiichen 
Fakultät abgeliefert werden; fpäter eingehende Arbeiten finden feine 
Berüdfichtigung. 

8. 10. 

Die Arbeiten dürfen nicht den Namen ded Verfaſſers tragen, 
müffen dagegen mit einem Motto verjehen fein; ‘mit demjelben 
Motto ift ein begleitendes verſchloſſenes Comvert zu bezeichnen, 
welches Namen, Heimath und Adreſſe ded Verfaſſers, ſowie beglau> 
bigte Beicheinigungen über jeine Berliner Studienfemefter ($. 7.) 
enthalten muß. 

6-3: 
Erſcheinen zwei oder mehrere Arbeiten weſentlich gleich preis— 

würdig, jo wird der Preis zwiſchen ihnen getheilt. 
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g. 12. 
Die nit für preiswürdig erfannten Arbeiten fönnen den Ver: 

faffern, deren rechtmäßigen Vertretern oder Erben bis ſechs Monate 
nah Verkündigung des Urtheild vom Defanate der philoſophiſchen 
Fakultät zurüdgegeben nn, ve 

Wird eine preißgefrönte Arbeit gedruckt, jo muß auf dem Titel 
bemerft werden, daß fie einen Preid der Grimm-Stiftung er: 
halten hat. 

$. 14. 

Sollte feine der eingelieferten Arbeiten des Preijes würdig be- 
funden werden, jo wird diejelbe Aufgabe oder eine neue für das 
folgende Jahr auögefchrieben. Sollte der Preis auch alddann nicht 
ur Ertheilung fommen, jo haben die betheiligten beiden Profefloren, 

im Nichteinigungsfalle die Fakultät, darüber zu beichließen, ob die 
betreffende Summe zu einem außerordentlichen Stipendium verwendet 
oder dem Stiftungdfapital zugeichlagen werden fol. 

Berlin, den 15. Jannar 1879. 

Rektor und Senat 
der Königlichen Friedrih-Wilhelms-Univerfität. 

(L. S.) Zeller. 

Die vorftehenden Statuten werden hierdurch von mir beftätigt. 
Berlin, den 18. Februar 1879, 

(L. S.) 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Steiff 
ad U, I. 29. 

34) Statuten für die Dr. Auguft Hammer’ihe Stiftung. 

Die verftorbene Wittwe ded Geheimen Sanitätsraths, Bezirkd- 
phyſikus Dr. Auguft Hammer dahier, Augufte geb. Hadebeil hat 
in ihrem ZTeftament vom 8. April 1874 der Königlihen Friedrichs 
Wilhelms» Univerfität dahier die Summe von 17700 Reichsmark 
mit der Beltimmung vermadht, dab died Kapital zu einem Fonds 
unter dem Namen 

„Dr. Auguft Hammer’ide Stiftung“ 
angelegt und die Zinien zu einem Stipendium verwendet werden. 

achdem durch Allerhöchſte Drdre vom 1. Zuli a. pr. zur An- 
nahme diejer Zuwendung die landeöherrliche Genehmigung ertheilt 
worden ift, find, unter Zugrundelegung der teftamentariichen Beftim- 
mungen, folgende Statuten für diefe Stiftung feſtgeſetzt worden. 
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Die Dr. Auguft Hammer'ſche Stiftung wird vom Senat 
der hieſigen Königlichen Friedrich-Wilhelms-Univerſität verwaltet. 

8. 2. 

Aus den Zinſen ded, nad Abzug der Erbicaftöftempelfteuer 
für die teſtamentariſch auf die Zinjen angewiejenen Nentenempfänger, 
verbleibenden Kapitald von 17493 M. 60 Pf. wird ein Stipendium 
gebildet, welched auf je 4 (vier) Jahre vergeben wird. 

$. 3. 

Die zu dem Stiftungdvermögen gehörigen Wertbpapiere, Doku: 
mente und baaren Beftände werden von der Duäftur der König: 
lihen Univerfität, wie die Dofumente und baaren Beftände der 
übrigen Stiftungsfonds unter der üblichen Kontrole aufbewahrt. 

$. 4. 

Der Duäftor der Univerfität bezeichnet alljährlich die Höhe des 
auffommenden Zinfenbetrages, deffen Zahlung an den Empfänger 
— und zwar in vierteljährlihen Raten praenumerando — alödann 
von dem Rektor angewiejen wird. 

8. 5. 

Die Verleihung erfolgt an einen deutihen Studirenden, weldyer 
an der biefigen Friedrih-Wilhelmsd-Univerfität Medizin ftudirt, das 
Abiturienten-Cramen vorzüglih, d. h. mit dem beften der üblichen 
Prädifate, beftanden hat, und nicht bloß feine Bedürftigfeit durch 
entiprehende Zeugniffe nachgewieſen bat, ſondern namentlidy aud) 
duch ein Zeugniß des Direktors desjenigen Gymnafii, an welchem 
er dad Abiturienten-Eramen bejtanden hat, für bedürftig erklärt ift. 

§. 6. 

Menn mehrere Bewerber auftreten, fo follen diejenigen vor= 
zugsweiſe berüdfichtigt werden, welche mindeitens bereits ein Semefter 
an biefiger Friedrich - Wilhelms - Univerfität Medizin ftudirt haben 
und den Nachweis lobendwerthen Fleißes und guter Führung durch 
ein Testimonium morum et diligentiae liefern, — voraudgejept, 
daß fie auch den $. 5. aufgeführten Bedingungen entſprechen. 

8. 7. 

Unter Beadhtung der in den vorftehenden 88. gegebenen Feit- 
jegungen erfolgt die Auswahl der würdigiten der Bewerber durch 
Beſchluß der medizinischen Fakultät biefiger Königlicher Friedrich— 
Wilhelms⸗Univerſität. 

Dieſe präjentirt den Gewählten dem Senat, welcher zu prüfen 
bat, ob bei der Wahl den ftatutariihen Beftimmungen entiprochen 
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worden ift, und wenn dies geſchehen, die Wahl beftätigt und die 
Zahlung ded Stipendiumd verfügt, anderen Falls die Fakultät zu 
einer neuen Wahl auffordert. 

Am Schluſſe jedes Semefterd bat der Stipendiat ſich durd ein 
Testimonium morum et diligentiae über jeine Würdigfeit zum 
weiteren Genufje ded Stipendiumd audzumeifen. 

Das Stipendium geht — 
a. wenn der Stipendiat dieſen Ausweis (8. 8.) nicht zu führen 

vermag, 
b. wenn ihm die akademiſchen Benefizien zur Strafe entzogen 

werden, und 
c. wenn er in eine andere Fakultät übertritt oder die hieſige 

Univerfität verläßt. 
10 

Sobald dad Stipendium vakant ift, wird Seitend ded Senats 
der Dekan der medizinischen Fakultät davon benadrichtigt und auf: 
gefordert, am jchwarzen Brett eine hierauf bezügliche Bekanntmachung 
mit der Aufforderung zu Bewerbungen zu erlaffen. 

$. 11. 
Sollte der Fall eintreten, dab das Stipendium oder einzelne 

Raten dejjelben nicht vergeben würden, jo werden dieje Beträge zum 
Kapital geichlagen. 

Berlin, den 16. Januar 1879. 

Rektor und Senat 
der Königlichen Friedrih-Wilhelms-Univerfität. 

(L. S.) Zeller. 

Die vorftehenden Statuten werden bierdburd von mir beftätigt. 
Berlin, den 31. Sanuar 1879. 

(L. S.) 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Tr 

: Greiff. 
ad U. I. 214. * auſtrage ze 

35) Proviforifhes BVBerfafiungs- Statut der König- 
lichen techniſchen Hochſchule zu Berlin. 

J. Allgemeine Beſtimmungen. 

$.1. Die aus der Vereinigung der Königlichen Bau- und 
Gewerbe-Afademie entftandene techniſche Hochſchule zu Berlin hat 
den Zwed, für den technifchen Beruf im Staatd- und Gemeinde- 
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dienft, wie im induftriellen Leben die höhere Ausbildung zu gewähren, 
ſowie die Wiljenihaften und Künfte zu pflegen, welde zu dem 
techniſchen Unterrichtögebiet gebören. 

Die tehniihe Hochſchule ift dem zuftändigen Minifter unmittel- 
bar unterftellt. 

$. 2. An der tehniihen Hochſchule beftehen folgende Abthei- 
ungen: 

i 1) für Arditeftur, 
2) für Bau-Ingenieurmweien, 
3) für Maſchinen-Ingenieurweſen mit Einſchluß des Schiffbaues, 
4) für Chemie und Hüttenfunde, 
5) für allgemeine Wiſſenſchaften, insbefondere für Mathematik 

und Naturmiljenichaften. 
&8 bleibt dem zuftändigen Minifter vorbehalten, jomohl die 

Anzahl diefer Abtheilungen, wie auch die ihnen überwiejenen Diszi— 
plinen nad Maßgabe des Bedürfnifjes zu vermehren. 

Neben den Abtbeilungen bejteben Werkſtätten und Verſuchs— 
ftationen zur Förderung bejonderer techniſch-wiſſenſchaftlicher Zwede. 

8.3. Mit den Vorträgen in den einzelnen Disziplinen find je 
nah dem Bedürfniffe des Unterrichts praftiiche Uebungen in den 
Zeihenjälen oder Laboratorien und Werkitätten, jowie Unterwei- 
jungen in den Sammlungdräumen und bei Erfurfionen verbunden. 

F. 4. Der Unterricht iſt nach Jahreskurſen geordnet. Aus— 
nahmsweiſe erſtreckt ſich die Unterrichtsertheilung nur auf einen 
Theil des Jahres. Ferien finden ſtatt vom 1. Auguſt bis 1. Okto— 
ber, ſowie zu Weihnachten und Oſtern auf je 14 Tage. 

Das Verzeichniß der Vorträge und Uebungen iſt ſpäteſtens 
ſechs Wochen vor Beginn des Kurſus bekannt zu machen. 

F. 5. Den Studirenden ſteht die Wahl derjenigen Vorträge 
und Uebungen, an welden fie Theil nehmen wollen, frei. Doch 
werden von jeder Abtheilung Studienpläne aufgeftellt, deren Inne— 
haltung den bei ihr eingejchriebenen Studirenden empfohlen wird. 
Die Zulaffung zu jolden Borträgen und Uebungen, melde zu ihrem 
Verftändniffe die vorherige Abjolvirung anderer, vorbereitender Un— 
terrichtögegenftände vorausjegen, fann von der vorgängigen Theil— 
nahme an den legteren abhängig gemacht werden. 

I. Bon den Lehrkräften der tehniihen Hochſchule. 

.6. Der Unterricht wird von Profefforen und Dozenten ertheilt. 
Zur Unterftügung beider werden nad Bedürfniß Aſſiſtenten, 

und zur Leitung der Werfftätten und Verſuchsſtationen, ſoweit fie 
nicht den Dozenten felbft übertragen wird, geeignete Techniker beftellt. 

. 7. Außer den Profefforen und Dozenten haben die bei 
einer Abtheilung der techniſchen Hochſchule habilitirten Privatdozenten 
dad Net, Vorlefungen und Uebungen abzuhalten. 
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Die Gefuhe um Habilitation find bei derjenigen Abtheilung ein- 
zureichen, in deren Unterrichtögebiet der Nachſuchende zu lehren gedenft. 

Ueber die Zulafjung beſchließt die Abtheilung auf Grund der Vor: 
ichriften, durch welche die, für die Habilitation bei der betreffenden 
Abtheilung zu erfüllenden Bedingungen feitgeftellt find. ($. 21. Nr. 2.) 

Bon der ftattgefundenen Habilitation ift unter Beibringung des 
Nachweiſes der erfüllten Bedingungen dem Minifter dur Bermitte- 
fung ded Senated Anzeige zu machen. - 

Bid zum Erlaß der erwähnten Vorſchriften bedarf die von einer 
Abtheilung beichloffene Zulaffung der Genehmigung des Minifters. 

Il Bon den Berwaltungdorganen. 

8.8. Die Drgane für die Leitung der technischen Hochſchule find: 
1) Für jede Abtheilung das Abtheilungsfollegium und der 

Abtheilungsvorfteber. 
2) Für die gefammte Hochſchule der Senat und der Rektor. 
$. 9. Sede Abtheilung bildet ein jelbitändiged Ganzes. Inner: 

halb des Kreijed der ihr zugehörigen Profeljoren und Dozenten ($. 6.) 
wird das Abtheilungsfollegium nah Maßgabe der darüber ergeben: 
den bejonderen Vorſchriften gebildet. 

$. 10. Das Abtheilungsfollegium hat die allgemeinen Inter: 
eſſen des Unterrichted auf dem betreffenden Gebiete wahrzunehmen 
und für die Vollftändigfeit und Zweckmäßigkeit defjelben Sorge zu 
tragen. Es ift dafür verantwortlich, dat jeder Studirende der Ab- 
theilung während der vorgejchriebenen Studienzeit Gelegenheit hat, 
in den zu feinem Bade gehörigen Disziplinen in geordneter Folge 
die erforderlihen Vorträge zu hören rejp. Uebungen durchzumachen. 
Menn in diefer Hinfiht fi in dem Lehrgange Lüden oder Mängel 
finden, jo bat das Abtbeilungsfollegium darüber an den Minifter 
durch Wermittelung des Senates rechtzeitig Bericht zu erftatten. 

$S. 11. Das Abtheilungsfollegium hat die Aufgabe, die bei 
feiner Abtheilung eingeichriebenen Studirenden in wiſſenſchaftlicher 
Beziehung zu leiten, es macht die Vorſchläge zu Benefizien und 
Prämien für diefelben. 

Für diejenigen Studirenden, welche ſich im erften und zweiten 
afademiihen Semefter befinden, find, auch wenn fie bei einer Fach— 
Abtheilung injkribirt find, die Vorſchläge in legterer und iſt die 
Zeitung in erfterer Beziehung von der Abtheilung für allgemeine 
Wiffenihaften zu übernehmen. 

$. 12. Zu den laufenden Geſchäften ded Abtheilungsfollegiume 
gehören indbejondere: 

1) Die Entwerfung der Studienpläne der Abtheilung, jowie 
etwaige dad Gebiet der Abtheilung berührende Vorſchläge zum 
Programm und Pe der Gejammtanftalt. 

2) Die Anträge in Betreff ded Bedarfes an Lehrmitteln, weldye für 
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die Unterrichtszwecke der Abtheilung erforderlich ſcheinen, durch Ver— 
mittelung des Senates, ſowie in Betreff der Repartirung des derſelben 
zugewieſenen Antheiles an Lehrmittelfonds auf die einzelnen Lehrfächer. 

3) Die Vorſchläge wegen des Bedarfes von Aſſiſtenten und 
wegen der Vertheilung der nach Maßgabe der disponiblen Mittel zur 
Verfügung ſtehenden Anzahl von Aſſiſtenten an die einzelnen Dozenten. 

4) Die Anzeige der in dem Lehrgange der Abtheilung hervortre= 
tenden Lüden und Mängel, ſowie die Abgabe von Gutachten wegen 
Berufung neuer Lehrkräfte für erledigte oder neu gegründete Lehr— 
ftühle. Dieje Gutachten haben fi der Regel nad mindeftend auf 
drei, für den Lehrftuhl geeignet jcheinende Perſonen zu erjtreden 
und deren Befähigung für das betreffende Amt eingehend zu erörtern. 

5) Die Beihlußfaffung über die Zulafjung von Privatdozenten 
zur Habilitation (nad den Beitimmungen der 88. 7. 22.). 

6) Die Abgabe von Gutadıten in Befreft der bei der Abthei- 
lung injfribirten Bewerber um Stipendien und fonftige Benefizien. 

7) Die Borfhläge über Stundung und Erlaß von Honorar. 
$. 13. Zur Leitung feiner Geichäfte wählt dad Abtheilungd- 

follegium aus feinen Mitgliedern einen Vorfteher. Die Amtöperiode 
deffelben ift einjährig und beginnt und endigt in der Regel mit dem 
1. Zuli. Die Wahl iſt jo zeitig vorzunehmen, daß ihr Ergebniß dem 
Minifter vor dem 1. Juni behufs Beftätigung vorgelegt werden kann. 
Erfolgt die Beftätigung nicht, jo führt bis zu einer die Beftätigung 
findenden Neumahl der biöherige Abtheilungsvorfteher die Geſchäfte. 

$. 14. Der Abtheilungövorfteher vermittelt die Beziehungen 
des Abtheilungsfollegiumd zum Rektor und Senat. Er hat fi den 
dem Kollegium in Betreff der Vollitändigkeit und Zmwedmäßigfeit 
des Unterrichtes auferlegten Pflichten ganz beſonders zu unterzieben 
und in der Abtheilung die in diefer Beziehung von ihm bemerften 
Lücken und Mängel zur Berathung zu bringen. Er bat den Studien- 
gang, ſowie die diöziplinare Haltung der Studirenden jeiner Abthei— 
lung zu überwachen, mit feinem Rathe ihnen zur Seite zu ftehen, und 
ilt befugt, denſelben periönlid oder durch eincd der Abtheilungsmit- 
glieder als unteren Grad der Disziplinarftrafe eine Rüge zu ertheilen, 
wovon dem Senat Mittheilung zu machen ift. 

$. 15. Der Abtbeilungdvorfteher beruft dad Kollegium nad) 
feinem Ermeſſen oder auf Antrag zweier Mitglieder zu Sipungen, 
in welchen die Geſchäfte der Abtheilung verhandelt werden und in 
denen er den Vorfig führt. 

Zur Gültigkeit von Beihlüffen des Abtheilungskollegiums iſt 
die Anweſenheit der Mehrheit feiner Mitglieder erforderlich. 

Die Berufung zu einer Sigung hat unter Mittheilung der für 
diejelbe beftimmten Zagedordnnung zu erfolgen. 

Jedes Mitglied des Kollegiums ift befugt, die Beichlußfaffung 
über Kragen, welde die Angelegenheiten der Abtheilung betreffen, 
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zu beantragen und die Aufnahme der betreffenden Gegenftände in 
die Tagesordnung der nächſten Sigung zu verlangen. 

Fedem in einer Sigung anwejenden Mitgliede des Abtheilungs- 
follegiums ift es geftattet, feine von der Mehrheit abweichende An— 
fiht zu Protofoll zu geben, ſowie bei Gutachten und Berichten, 
welde durd Vermittelung des Senated an den Minifter gelangen, 
jein jeparates Votum mit Motiven beizulegen. 

8. 16. Um die gemeinfamen Angelegenheiten der techniſchen 
Hochſchule zu leiten und über die Studirenden die allgemeine Auf: 
fiht und Disziplin zu üben, jowie zur Vermittelung des Verkehres 
mit der vorgejepten Behörde, wird aus den Abtheilungen der tech— 
niihen Hochſchule ein Ausihuß gebildet, der den Namen Senat 
führt, und an deſſen Spige fidy ald VBorfigender der Rektor befindet. 

8. 17. Der Senat befteht au: 
1) dem Rektor, 
2) dem Vorgänger des Rektor (Proreftor), 
3) den Abtbeilungsvorftehern, 
4) dem im $. 26. bezeichneten Vermwaltungdbeamten, 
5) einer der Zahl der Abtheilungen entiprehenden Anzahl von 

Senatoren, von denen jedes Abtheilungdfollegium je einen aud feiner 
Mitte auf den Zeitraum von zwei Sahren wählt. Die Wahlen 
finden im den legten Tagen des Juni ftatt, jo dab die Gemählten 
am 1. Zuli ihr Amt antreten fönnen. 

Alljährlich jcheidet die Hälfte der gewählten Senatoren aus. 
Iſt die Zahl derielben nicht durch zwei theilbar, fo bejtimmt der 
Miniſter den einzubaltenden Turnus. 

In Betreff der Vertretung der zur Abtheilung für das Maſchinen— 
ingenieurmweien gehörigen Techniker des Schiffbaued durd ein in den 
Senat zu entiendendes Mitglied bleibt befondere Beftimmung in dem 
Regulativ über die Drganifation der Abtheilungen vorbehalten. 

$. 18. Der Senat hält auf Einladung und unter Vorfig ded 
Rektors an zwei beitimmten Tagen des Monates ordentlihe und, 
fo oft es ſonſt die Geichäfte erfordern, außerordentlihe Sitzungen. 

$.19. In Betreff der zur Gültigkeit der Beichlüffe des Senated 
erforderlihen Stimmenzahl, der Tagedordnung für die einzelnen 
Sigungen und der Befugniffe der einzelnen Mitglieder gelten die 
Beitimmrungen des 8. 15. 

Die Berihte an den Minifter tragen die Unterichrift: Rektor 
er Senat, und werden von dem Rektor mit feinem Namen unter: 
zeichnet, 

$. 20. Der Senat ift die Disziplinarbehörde für die Gefammt- 
beit der Studirenden. In diefer Eigenſchaft beichließt er über die 
Ertheilung von Verweilen vor verjammeltem Senat, über die An- 
drohung des Ausichluffed und den wirklihen Ausſchluß von Studi- 
renden, über die Aufhebung von Honorarftundungen und Befreiungen, 
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Stipendien und Unterftügungen. 

$. 21. Der Senat erläßt nad Anhörung der betreffenden 
Abtheilungen und mit Genehmigung ded Minifters 

die Vorſchriften für die Benugung der zur techniſchen Hoch— 
ſchule gehörigen Sammlungen und Snititute, jowie 

die Anmeilungen für die in den Sammlungen und In— 
ftituten, ſowie beim Unterrichte beſchäftigten Anftaltödiener. 

Der Senat hat ferner nad Anhörung der betreffenden Abthei- 
lungen dem Minifter Vorſchläge zu machen uber 

1) die Disziplinarvorfchrirten für die Studirenden, 
2) die Beitimmungen über die Zulaffung, die Rechte und 

Pflichten und die Ausſchließung von Privatdozenten, 
3) die Prüfungsordnung für die Diplomprüfungen, 
4) die zur Ausführung dieſes Verfaſſungsſtatutes jonft nody 

erforderlichen Regulative. 
$. 22. Zu den laufenden Geſchäften des Senated gehören ins— 

bejondere: 
1) Die Abfaffung ded Vorlejungsverzeichnifjes, deö Programmes 

und Gefammtftundenplanes unter Zugrundelegung der Stundenpläne 
der Abtheilungen, ſowie die Vertheilung der Hör: und Zeichenfäle. 

2) Die Anmeldung der im Interefje der techniſchen Hochſchule 
erforderlich jcheinenden perjönlihen und ſächlichen Mehrausgaben 
für das nächſte Etatsjahr; fpeziell die Berichterjtattung über den 
Bedarf an Zehrmitteln, Hülfslehrern und Affiftenten für die Geſammt— 
anftalt, jowie über die VBertheilung der für diefe Zwede verfügbaren 
Mittel auf die Abtheilungen und auf die verichiedenen Sammlungen 
unter Berüdfihtigung der Vorſchläge der eriteren. 

3) Die Beridhterftattung über die Gutadhten der Abtheilungen 
in Betreff ded Lehrganges derfelben, fowie in Betreff der Berufung 
neuer Lehrkräfte. 

4) Die Berichterftattung über die Beſchlüſſe der Abtheilungen in 
Dezug auf die Zulaffung u. j. mw. von Privatdozenten. ($. 21. Nr. 2.) 

5) Die Vorſchläge über die Verleihung von Stipendien unter 
Berüdfihtigung der Vota der Abtheilungen, jofern über jene Ber: 
leihung nicht anderweitige Beftimmungen beftehen. 

6) Die Beihluhfaffung über die Stundung oder den Erlaß 
von Honoraren, innerhalb der zuläffigen Grenzen, unter Berüdfidy- 
tigung der Vorſchläge der Abtheilungen. 

7) Die Feftiegung des Beginned und des Schluffes der Weihnachts— 
und Dfterferten, unter Einhaltung der Vorjchriften von $. 4. alin. 1. 

8) Die Bericdhterftattung über die zum Amte ded Rektors und 
der Abtbeilungdvorfteher ftattgefundenen Wahlen und die Einholung 
der Beftätigung derfelben. 

$. 23. Der Rektor hat im Senat die Leitung und den Bor: 
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fit. Er vertritt die techniſche Hochſchule nah außen und in ihrem 
Verhältniſſe zu dem vorgejegten Minifter. Er hat ald Vorſitzender 
ded Senated für Die Erfüllung der demfelben obliegenden Pflichten 
und Gejhäfte zu jorgen. Er hat die Beobachtung ded Lerfalfungs- 
ftatutd und die jonftigen Vorſchriften zu überwachen und ift für die 
richtige Vertheilung der verwendbaren Mittel und die Ginhaltung 
der etatömäßigen Grenzen verantwortlich. 

Dem Rektor fteht die Bollziehung der Beſchlüſſe des Senates 
u. Gradtet er diejelben den Intereſſen der techniſchen Hochſchule 
Kr nachtheilig oder ſonſt für bedenflih, jo bleiben die Beſchlüſſe 
bis zur Entideidung des Minifterd, die unverzüglich nachzuſuchen 
ift, juöpendirt. 

Durd den Rektor erfolgt nah Maßgabe der nachftehenden Be- 
ftimmungen die Aufnahme der Studirenden und Hofpitanten und 
die Einſchreibung der erjteren in die Abtheilungen. 

Zur Wahrung der disziplinaren Autorität ift der Rektor befugt, 
aud ohne vorgängigen Senatsbeihluß Studirenden perjönlid oder 
dur ein Senatsmitglied einen Verweis zu ertheilen. 

Der Rektor ift der Dienftvorgejegte der Subaltern: und Unter: 
beamten der Anftalt. ; 

$. 24. Die Befugnig, alljährlih durch eine ftattfindende 
Mahl eined ihrer Mitglieder für dad Amt des Rektors dem Miniiter 
in Vorſchlag zu bringen, fteht der Gefammtheit der Abtheilunge- 
follegien zu. 

Die Amtöperiode ded Neftord ift einjährig und beginnt und 
endet in der Regel mit dem 1. Zuli. 

Die Wahl ift jo zeitig vorzunehmen, daß ihr Ergebniß dem 
Minifter vor dem 15. Mi behufs Beftätigung der Wahl und Be: 
rufung des Gemwählten für das Rektoramt vorgelegt werden fann. 
Erfolgt die Beftätigung nicht, jo führt bid zu einer die Beftätigung 
findenden Neuwahl der frühere Rektor die Geſchäfte. Das Gleiche 
gilt in dem Falle, daß am Schlufje der Amtsperiode oder bei jonftiger 
Erledigung der Reftorftelle der Nachfolger nody nicht ernannt ſein jollte. 

Der Rektor wird in Verhinderungsfällen von jeinem lepten 
Amtsvorgänger, beziehungdweile von dem an Jahren älteiten anwe— 
jenden Mitgliede des Senats vertreten. 

Das Nähere über das Verfahren bei der Wahl, welde unter 
Vorſitz des biöherigen Rektors ftattfindet, wird durch Reyulativ 
geordnet. 

$. 25. Die Wiederwahl ded Rektors oder der Abtheilungö- 
vorfteber bei Ablauf ihrer Amtsperiode ift nicht ausgeſchloſſen. 

Wird ein Abtheilungsvorfteher zum Rektor gewählt und be- 
rufen, jo erlifcht fein Amt ald Abtheilungdvorfteher und ift eine 
Neuwahl für die Dauer der laufenden Amtöperiode vorzunehmen. 

Die Wahl zum Rektor oder Abtheilungsvorfteher darf von 
1879. 17 
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denjenigen Abtheilungömitgliedern, welche feft angeftellte Profeſſoren 
find, nur im Falle dauernder Krankheit oder Körperſchwäche, die zur 
Führung der Geſchäfte ded Amts untauglic macht, abgelehnt werden. 

$. 26. Für die Verwaltung der ökonomiſchen Angelegenheiten 
der tehniihen Hochſchule, ſowie zur Unterftügung ded Neftord in 
der ordnungdmäßigen Verwendung der für die Zwede der Anitalt 
überwiejenen Mittel wird von dem Minifter ein bejonderer Beamter 
(Syndikus) beitellt. 

Derfelbe ift Mitglied ded Senates und, glei dem Rektor, 
dafür verantwortli, daß die zur Unterhaltung der Hochſchule er= 
forderlihen perjönlihen und ſächlichen Ausgaben ſich innerhalb der 
dur den Etat vorgejchriebenen Grenzen bemegen. 

Zur Erreihung diejed Zweckes fteht ihm die Kaffenkuratel und 
die Abhaltung außerordentliher und ordentlicher Revifionen zu. Er 
bat ſämmtliche Zahlungsanweifungen mitzuzeichnen und das Spezial« 
auffichtöreht über die Kaflen- und Redhnungsführung auszuüben. 
Mit Ausnahme der Lehrmittel find die Anjchaffungen aller Art 
dur ihn zu bewirken und der haushälteriſche Verbrauch derjelben 
dur ihn zu fontroliren. Bei der Ausführung diefer Geſchäfte find 
die Verwaltungd- und Unterbeamten der Anftalt verpflichtet, feinen 
MWeilungen zu folgen. Nähere Feftfegungen über die dem bezeidh- 
ten Beamten hiernach obliegenden Pflichten und zuftehenden Befug- 
niße bleiben dem Minifter vorbehalten. 

IV. Bon den Studirenden. 

$. 27. Die Aufnahme eined Deutihen ald Studirenden in 
die tehniihe Hochſchule ift durd die Beibringung ded Reifezeug— 
nifjed eine deutihen Gymnaſiums oder einer preußiihen Real— 
rejp. Gewerbeſchule mit neunjährigem Kurſus und zwei fremden 
Spradyen bedingt. 

Die — Beſtimmung gilt auch für Diejenigen, welche 
— — polytechniſchen Anftalten auf die techniſche Hochſchule 
übergehen. 

Welche außerpreußiſchen Lehranſtalten den in Abſatz 1 bezeich— 
neten Real- und Gewerbeſchulen gleichzuſtellen ſind, bleibt miniſte— 
rieller Entſcheidung vorbehalten. 

Perſonen, welche nicht das deutſche Indigenat beſitzen, Aus— 
länder, können als Studirende, jedoch ohne a auf Zulafjung 
zur Staatöprüfung, immatrikulirt werden, wenn der Rektor im Ein- 
verftändniffe mit dem betreffenden Abtheilungdvorfteher die Ueber- 
zeugung gewinnt, daß Diejelben ihrem Alter- und Bildungdgrade 
nad) zur Immatrikulation geeignet find. Im Falle des fehlenden 
Einverftändniffes enticheidet der Senat. 

8. 28. Die Aufnahme [der Studirenden findet in der Regel 
nur beim Beginne ded Studienjahres ftatt, ift aber für ſolche Vor— 



259 

träge und Mebungen, melde nicht an einen Jahreskurſus gebunden 
find, auch femefterweife zuläjfig. 

Die Aufnahme erfolgt durch Ertheilung einer Matrifel, deren 
Gültigkeit fi auf vier Jahre erftredt, nad) Umftänden jedoch ver- 
längert werden fann. 

Zeder Studirende hat bei der Aufnahme einer beftimmten Ab- 
theilung beizutreten, deren Wahl ihm freifteht. 
Klone jpätere Aenderung diejer Wahl ift hierdurch nicht aud- 

eſchloſſen. 
$. 29. Am Schluſſe der einzelnen Studienjahre, ſowie beim 

Berlaffen‘ der Hochſchule wird den Studirenden auf ihr Verlangen 
eine Beicheinigung über den Beſuch der Anftalt und die angenomme- 
nen Vorträge und Uebungen ertheilt. 

Bei denjenigen Unterrichtögegenftänden, welche mit praftiichen 
Uebungen verbunden find, oder in welchen Schlußprüfungen ftatt- 
finden, kann den Etudirenden, welde fib an diejen Uebungen und 
Prüfungen betbeiligt haben, auf ihren Wunſch aud ein Zeugnif 
über die in den Fächern erzielten Erfolge Seitens der betreffenden 
Abtheilung ertheilt werden. 

$. 30. Die Theilnahme an den in $. 29. Abjap 2 bezeich— 
neten Prüfungen ift freiwillig. 

Snhaber von Stantöftipendien und Unterrichtöfreiftellen find 
jedoch zur Theilnahme verpflichtet. 

8. 31. Studirende, welche den Lehrgang einer der Abtheilungen 
1—4 zurüdgelegt haben, fünnen auf Grund einer vor diejer Abthei- 
lung zu bejtehenden bejonderen Prüfung ein Diplom erhalten, 
welches ihre Kenntniffe und ihre techniſche Ausbildung befundet. 

Die Diplomertheilung, ſowie die für dieſelbe zu beftebenden 
Prüfungen werden durch bejondere Vorſchriften geregelt. 

V. Bon den Hojpitanten und den zur Theilnahme 
andem Unterridhte berechtigten Perfonen. 

8. 32. Perſonen, weldye nit die Dualififation zum Eintritt 
al8 Studirende befigen und nur an einzelnen Vorträgen oder Nebungen 
Theil nehmen wollen, fünnen unter der Vorausjegung, daß das Unter: 
richtöinterefje dadurch nicht leidet, ald Hojpitanten zugelaffen werden. 

Die Zulaffung fann von dem Nachweiſe genügender Vorbildung 
abhängig gemacht werden und erfolgt durch Ertheilung einer Er: 
laubnißfarte des Rektors, welche zur Legitimation des Hofpitanten 
dient. Den Hofpitanten werden akademiſche Zeugniffe nicht ertheilt. 

8. 33. Zur Annahme von Unterricht gegen das für Studirende 
der techniſchen Hochſchule vorgeichriebene Honorar find beredtigt: 

die Studirenden der Friedrih-Wilhelmd-Univerfität, 
; : „ Königlihen Berg-Afademie, 
: — „Kunſt-Akademie, 

17 * 
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Maſchinen- oder Bergfach beftanden haben. 

$. 34. Sonſtigen Perfonen, weldye an einzelnen Vorträgen oder 
Uebungen Theil zu nehmen wünſchen, ihrer äußeren Lebensftellung 
nah aber weder ald GStudirende noh als Hofpitanten eintreten 
fönnen, darf von dem Rektor im Einverftändniffe mit dem betreffenden 
Lehrer geftattet werden, dem Unterrichte ded Kepteren gegen Erlegung 
des für Hojpitanten feitgejepten Honorarbetrages beizuwohnen. 

VI Vom Unterrihtöhonorar. 

8. 35. Dad Unterrichtöhonorar wird durch den Minifter be: 
ſtimmt und ift halbjährig im Voraus zu entrichten. 

Das Honorar für die Theilnahme an den praftiichen Uebungen 
in den Laboratorien und Atelierd unterliegt befonderer Feftftellung. 

Für den von Privatdozenten ertheilten Unterridt bleibt die 
Höhe ded Honorare, welches den Privatdozenten zufließt, dem Er- 
mefjen derjelben unter Vorbehalt der Genehmigung des Senats 
überlaffen. 

$. 36. Cine Rüderftattung eingezahlter Honorare findet nur 
dann ftatt, wenn ein Vortrag nicht zu Stande gekommen ift, oder 
innerhalb der erjten drei Monate bat abgebrochen werden müffen. 
Der letztere Fall ift nicht ald vorhanden anzufehen, wenn der 
abgebrodene Vortrag durch einen anderen vs zu Ende ges 
führt wird. 

Der Anſpruch auf Rüderftattung gebt verloren, wenn er nicht 
innerhalb defjelben Semefterd geltend gemacht wird. 

$. 37. Mittellojen, dem preußiſchen Staate angehörigen Stu- 
direnden fann, jofern fie durch Verhalten und Kortichritte ſich aus— 
zeichnen, dad Honorar erlafjen werden. 

Die Zahl der fo begünftigten darf jedoch einen beitimmten, von 
dem Minifter feftzuftellenden Prozentjag der für dafjelbe Unterrichts- 
jahr bei der Hodhjchule aufgenommenen Studirenden nicht überfteigen. 

Inhaber von preußiſchen Staatsſtipendien, jowie von jolden 
Stipendien, welde von dem Minifter den erfteren in diejer Bezie— 
bung gleichgeftellt werden, find von der Honorarzahlung befreit. 
Sie werden in die im Abſatz 2 bezeichnete Zahl nicht eingerechnet. 

Bei Hoipitanten fann ein Honorarerlaß nur ausnahmsweiſe 
mit Genehmigung ded Minifterd ftattfinden. 

Eine Stundung ded Honorard ift nur für Studirende und 
böchjftend auf die Dauer von 2 Monaten zuläffig. 

VII. Uebergangsd= und Schlußbeitim mungen. 

$. 38. Das gegenwärtige Berfaffungöftatut tritt unter Auf— 
hebung der biöherigen ſtatutariſchen VBorfihriften, nämlich: 
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1) des Berfaffungsftatutes für die Königliche Gewerbe-Afademie 
vom 1. November 1871, 

2) der Beltimmungen über die VBerfafjung ded Lehrkörpers der 
Königlihen Bau-Afademie vom 10. November 1875, 

3) der Vorſchriften für die Königlihe Bau-Afademie vom 
17. September 1876 

mit dem 1. April 1879 in Kraft. 
Die 88. 13. und 24. über die Wahl der Abtheilungdvorfteher 

und des Rektors fommen erjt für die mit dem 1. Zuli 1880 begin- 
nende Amtsperiode in Anwendung. Für den Zeitraum vom 1. April 
1879 bis 1. Juli 1880 werden die Abtheilungövorfteher, ſowie der 
Rektor und ein Vertreter defjelben mit der Amtöbezeihnung Proreftor 
von dem Minifter ernannt. 

Die erfte Wahl von Senatoren dur die Abtheilungsfollegien 
findet bereitd im Laufe des April 1879 unter entiprechender Berlän- 
gerung ihrer Amtsdauer ($. 17. Nr. 5) ftatt. 

Die zur Ausführung der biöherigen ftatutariihen Vorſchrif— 
ten ergangenen reglementariihen Beftimmungen bleiben, ſoweit fie 
dem gegenwärtigen Berfaffungsftatut nicht widerſprechen, bis zu 
— in den Formen des letzteren erfolgenden Abänderung in 

eltung. 
$. 39. Im Betreff der Aufnahme auf Grund des Reifezeug— 

nifjes einer preußiichen Realſchule zweiter Ordnung oder der oberften 
Klaffe (Abtheilung A.) einer nad dem Plane vom 21. März 1870 
eingerichteten Gewerbeichule oder einer ſolchen Schule gleichitehenden 
Anftalt finden die Beftimmungen in $.4. Nr. 2 b. der Vorſchriften 
für die Königliche Bau-Afademie zu Berlin vom 17. September 
1876, fowie in $. 6. Abſatz 2 Sab 1 des Berfaffungsftatuted der 
Königlihen Gemwerbe-Afademie zu Berlin vom 1. November 1871, 
und $. 1. der Vorſchriften für die Ausbildung und Prüfung für 
den Staatödienft im Bau- und Maſchinenfache vom 27. Sunt 1876 
(vgl. die Verfügung vom 26. Mai 1877, Gentralblatt für das Unter- 
richtsweſen 1877 Seite 306) noch bis auf Weitered entiprechende 
Anwendung. Der Aufzunehmende muß jedoch das fiebzehnte Lebens— 
jahr vollendet haben. 

. 40. So lange die Abtheilungen der techniihen Hochſchule 
räumlich getrennt find, hat der Rektor, welcher Abtheilung er auch 
angehören mag, fein Amtözimmer im Gebäude der Bau-Afademie, 
in welchem aud die Sitzungen ded Senated abzuhalten find. Dem 
Minifter bleibt vorbehalten, einem der Vorſteher derjenigen Abthei- 
lungen, deren Unterrichtöräume fi) vorzugsweiſe in dem Gebäude 
der biöherigen Gewerbe-Akademie befinden, für die Beauflihtigung 
des leteren und die Erhaltung der Drdnung in demjelben bejondere 
Defugniffe zu übertragen. 

.41. Die Bureau: und Unterbeamten beider biöherigen An- 
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ftalten behalten bis zu amderweitiger Beftimmung ihren biöherigen 
Geſchäftskreis. 

Die Wahrnehmung der gemeinſamen Bureau- und Kaſſengeſchäfte 
wird durch beſondere Inſtruktion geregelt. 

Berlin, den 17. März 1879. 

Der Miniſter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
Maybach. 

36) Regulativ, betreffend die Organiſation der Ab— 
theilungen an der Königlichen Techniſchen Hochſchule 

zu Berlin. 

Auf Grund des von mir am heutigen Tage vollzogenen „Pro— 
viſoriſchen Verfaſſungsſtatutes der Königlichen Techniſchen Hochſchule 
zu Berlin“ wird über die Organiſation der Abtheilungen an der 
gedachten Hochſchule das Folgende beſtimmt: 

8.1. 

Feder an der Königlihen Techniſchen Hochſchule zu Berlin 
lehrende Profeffor oder Dozent muß einer beftimmten Abtheilung zu= 
gehören und kann nicht zugleich Mitglied einer anderen Abtheilung jein. 

8. 2. 
Dei neuen Berufungen zum Lehramt an der Königlihen Tech— 

niſchen Hochſchule wird in der Berufung ausgeſprochen, welcher Ab- 
theilung der Berufene zugebören ſoll. 

Die an der Bau- und an der Gewerbe-Afademie zur Zeit bereits 
lehrenden und mit der Vereinigung diejer Anftalten an die König- 
lihe Techniſche Hochſchule übergehenden, etatdmäßig oder auf Wider: 
ruf angeftellten Profefjoren und Dozenten werden nad) dem anlie- 
genden Verzeichniſſe A.*) auf die einzelnen Abtheilungen vertheilt. 

$. 3. 
Innerhalb jeder Abtheilung erfolgt die Bildung ded bejonderen 

Abtheilungsfollegiumd bid auf Weitered dur Anordnung des zu— 
ftändigen Miniſters. 

$. 4. 
Diejenigen Dozenten, welche nicht in das Abtbeilungsfollegium 

($. 3.) berufen find, fowie die Privatdozenten ($. 5.) fünnen von 
den Kollegien ihrer Abtheilung für einzelne Fälle zu den Bera— 
thungen, jedoh ohne Stimmredt, hinzugezogen werben. 

ii. Das Berzeihniß wird im nächften Hefte des Eentralblattes mitgetheilt 
werben. 
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8. 5. 
Die an der Baus und Gewerbe Akademie zur Zeit habilitirten | 

und an die Königlihe Techniſche Hochſchule übergehenden Privat: 
Dozenten werden nad dem anliegenden VBerzeichnifje B. den einzelnen 
Abtheilungen zugewiejen. 

$. 6. 

Jede Abtheilung hat ein Protofolbuh zu führen, in weldem 
die in der betreffenden Sitzung anweſenden Mitglieder, der Wort: 
laut der Beihlüffe, die Stimmenzahl, mit welcher die lepteren ge— 
gelabt wurden und, bei wichtigeren Fragen oder auf Verlangen der 
bitimmenden, die Motive der Abftimmung verzeichnet werden. Das 

Protokoll ift von dem Borfigenden und dem Protofollführer der 
Abtheilung behufs Beglaubigung zu vollziehen. 

Dem Senat ift auf Verlangen dad Protokollbuch zur Einficht 
vorzulegen. 

8.7. 

Die Wahl des Abtheilungsvorftehers ($. 13. des Proviſoriſchen 
Berfaffungsftatutd) und des in den Senat zu entjendenden Ber: 
treters ($. 17 des Proviforischen SE der Abtheilung 
erfolgt dur Wahlzettel. Zur Gültigkeit ded Wahlakts ift die Ans 
wejenheit der Mehrheit der Mitglieder ded Abtheilungskollegiumd 
erforderlih ($. 15. al. 2. ded Proviſoriſchen Berfaffungsftatuts). 
Ergiebt der Wahlgang Feine abfolute Mehrheit der Abftimmenden, 
jo erfolgt eine zweite Wahl zwiichen den drei Kandidaten, auf welche 
die meiften Stimmen fielen. Grgiebt auch der zweite Wahlgang 
feine abjolute Mehrheit, jo findet eine dritte Wahl zwiſchen den 
zwei Kandidaten ftatt, weldye die meiften Stimmen erhielten. Bei 
Stimmengleihheit entjcheidet das Loos. 

S. 8. 
Die vorftehenden Beltimmungen ded $. 7. über dad Wahl: 

verfahren finden aud bei dem Zulammentrit der Abtheilungen zur 
Mahl des Rektors ($. 24. des Proviforiihen Berfaffungsftatutes) 
Anwendung. 

Die Einladung zu diefer Wahl muß mindeftend drei Tage vor 
der Bornahme derielben an alle berechtigten Mitglieder jchriftlich 
abgefandt fein. 

8. 9. 
Der Borfteher ded Abtheilungskollegiums ift in Berhinderungd- 

fällen von feinem Vorgänger, und wenn aud diejer abgehalten tft, 
von dem durch das Kollegium gewählten Senator ($. 17. des Pro— 
viſoriſchen Verfaſſungsſtatuts) zu vertreten. 
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g. 10. 
Jedes Abtheilungskollegium iſt berechtigt, ſoweit die ihm ob— 

liegenden Aufgaben dies zweckdienlich erſcheinen laſſen, Kommiſſionen 
niederzuſetzen, oder mit anderen Abtheilungen durch Delegirte in 
Berathung zu treten. Insbeſondere ſind bei der Entwerfung der 
Studienpläne die Vorſchläge anderer Abtheilungen, deren Lehrkräfte 
bei den Plänen betheiligt * zu hören. Doch beſtimmt über die 
Geſtaltung der dem Senat vorzulegenden Studienpläne ($. 22. 1. 
des Proviſoriſchen Berfaffungsitatutes) die betreffende Abtheilung. 

8. 11. 
Zur Wahrnehmung der Intereffen folder, zu dem Unterrichts— 

gebiete der Abtheilung gehörigen Lehrfächer, welche unter fich in engerer 
Verwandtſchaft ftehen, und ein techniiches Spezialgebiet darftellen, 
fünnen innerhalb der Abtheilungsfollegien nad Anhörung derjelben, 
jowie des Senated, dur den Minifter ftändige Sektionen unter 
bejonderen Vorfigenden gebildet werden. 

Dielen Sektionen fteht das Recht zu, die in $. 12. Nr. 1. 2. 
und 4. des Verfafjungsftatutes in Betreff der Studienpläne, der Lehr: 
mittel, des Lehrganges und der Gutachten über zu berufende Lehr— 
fräfte den Abtheilungsfollegien überwiejenen Geſchäfte für ihr Spe— 
zialgebiet zunächſt jelbft zu beforgen. 

Someit ihre Beichlürfe auf die Angelegenheiten der ganzen Ab- 
theilung ee üben, find fie der legteren zur Genehmigung vor— 
zulegen. Grfolgt diefe nicht, fo find fie auf Antrag der Seltion 
dem Senat und fofern fie über die Zuftändigfeit defjelben hinaus» 
gehen, dem Minifter zu unterbreiten. 

$. 12. 
Bei der Anmeldung der erforderlich fcheinenden Mehraudgaben, 

ſowie bei der Berichterjtattung über die Vertheilung der für Lehr: 
wede verfügbaren Mittel ($. 22. Nr. 2 ded Proviforiihen Ver— 
N fungaftatutes) ift der Senat befugt, beftimmte Antheile zu bezeichnen, 
welde für die betreffenden Sektionen ausgeworfen und bdenjelben 
überwiejen werden follen. s.18 

. 13. 

Die zur Abtheilung für das Maſchineningenieurweſen gehörigen 
techniſchen Dozenten fuͤr den Schiffsbau werden ſofort zu einer 
ſtändigen Sektion vereinigt. 

Dieſe Sektion ſoll berechtigt ſein, aus ihrer Mitte ein Mitglied 
zu erwählen, welches neben dem von der Abtheilung für Maſchinen— 
ingenieurmwejen zu wählenden Senator ($. 17. Nr. 5. ded Provi- 
ſoriſchen Verfaſſungsſtatuts) und für den gleichen Zeitraum in den 
Senat tritt. Dagegen jcheiden bei der Wahl des letztgedachten Se— 
nators die Techniker ded Schiffsbaues aus der Zahl der ſtimmberech— 
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tigten Abtheilungsmitglieder aus. Gehört der Vorſteher der Abtheilung 
den Technikern des Schiffsbaues an, ſo ruht während dieſer Zeit das 
Recht derſelben zu beſonderer Vertretung im Senat. 

g. 14. 
Die für die Lehrzwecke der einzelnen Abtheilungen und Sektionen, 

ſowie für einzelne Inſtitute und Sammlungen beſtimmten Fonds 
können unter Genehmigung des Miniſters von den betreffenden Vor— 
ſtehern und Dozenten ſelbſtſtändig verwaltet und von denſelben die 
Zahlungsanweiſungen an die Kaſſe, ſoweit die letzteren innerhalb der 
überwieſenen Summen liegen, unter Gegenzeichnung des Verwal: 
tungöbeamten (Syndikus) ohne Mitwirfung ded Rektors vollzogen 
werden. 

Vierteljährlich ift eine Nachweiſung der verwendeten Geldmittel 
dem Senat vorzulegen. 15 

Die aus der Bau: und Gewerbe: Akademie an die Technifche 
Hochſchule übergehenden Studirenden haben bei Annahme der Vor: 
lefungen im Sommerjemefter d. 3. ſchriftlich zu erflären, weldyer 
Abtheilung fie beitreten wollen ($. 28. ded Proviforiichen Ber- 
fafjungsftatutes). 

Der Mebergang eined Etudirenden aus einer Abtheilung zu 
einer anderen ift den VBorftehern beider Abtheilungen anzuzeigen und 
nad deren Anweiſung auf der Matrikel des Studirenden und in 
den Lilten zu vermerken. 

Bei denjenigen Studirenden der dritten und vierten Abtheilung 
(8.2. ded Proviſoriſchen Verfaffungsftatuts), welche fi) dem Schiffs— 
bau oder der Hüttenfunde ausſchließlich widmen wollen, ift dies bei 
der Eintragung in die betreffende Abtheilung beſonders zu bemerken. 

Berlin, den 17. März; 1879. 

Der Minifter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
Maybad. 

37) Rektorat und Proreftorat bei der techniſchen Hoch— 
ſchule zu Berlin. 

Bei der techniſchen Hochſchule zu Berlin ift für den Zeitraum 
vom 1. April 1879 bis 1. Zuli 1880 der bisherige Direktor der 
Bau-Afademie, Geheimer Regierungs⸗Rath und Profeſſor Wiebe 
zum Rektor, und der bisherige Direktor der Gewerbe-Akademie, 
Geheimer Regierungs-Rath und Profeſſor Reuleaux zum Pro— 
rektor ernannt worden. 
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38) Beriht über die dem Gedächtniſſe Friedrichs II. 
gewidmete Situng der ann der Wijjenihaften zu 

erlin, 

1. Jahresbericht über die Humboldt-Stiftung. (Centrbl. pro 1878 Geite 143.) 

2. Preis für das befte in den Jahren 1873/77 erſchienene Werk über beutfche 
Geſchichte. (Centrbl. pro 1870 Seite 139.) 

(Aus dem Deutihen Reihs- und Königl. Preuß. Staats-Anzeiger Nr. 29 
vom 3. Februar 1879.) 

Am 30. Januar hielt die Königl. Alademie der Wiſſen— 
haften ihre dem Gedädtnifje Friedrichs des Zweiten gewidmete 
öffentlihe Sigung. ꝛc. ıc. * 

Darauf erftattete Herr du Bois-Reymond ald Vorfigender des 
Kuratoriums der Humboldt: Stiftung für Naturforihung 
und Reiſen ftatutenmäßig Beriht über die Wirkſamkeit der 
Stiftung im verfloffenen Sahre: 

„Aus dem Kuratorium jchied der biöherige Dber-Bürgermeifter 
der Stadt Berlin und jepige Finanz» Minifter Hobrecht, welchem 
dad Kuratorium für feine jtetö lebhafte und thatkräftige Betheiligung 
an den Gejhäften der Stiftung aufrichtigen Dank zolt. An jeine 
Stelle trat ald ftatutenmäßiged Mitglied ded Kuratoriums der neue 
Dber-Bürgermeifter Dr. von Fordenbed. 

Die Oumboldt-Stiftung ward im verfloffenen Fahre von einem 
ihweren Unglüd betroffen. Im feinem vorjährigen Berichte durfte 
das Kuratorium mit Genugthuung von dem gelungenen Unternehmen 
deö Dr. Karl Sady8 erzählen, der, 1876 zur Erforfhung der Gym— 
noten nad Venezuela gefandt, 1877 mit einer Fülle wichtiger Er- 
gebnifje mwohlbehalten ee war. Wie damald gejagt wurde, 
war ed Dr. Sad’ Abficht, zwei Werke über feine Reiſe J——— 
geben, eine Monographie über Gymnotus, welche einen monumen— 
talen Charakter erhalten ſollte, und ein der Schilderung von Land 
und Leuten in Venezuela und der Erzählung ſeiner Reiſeerlebniſſe 
beſtimmtes Buch. Da er zu bemerken glaubte, daß ſeine Reiſe— 
erinnerungen raſch erblaßten, ließ er fich leider dazu verleiten, die 
Zeit, welde feine neuen Berufögejchäfte im phyſiologiſchen Snititut 
der Königlichen Univerfität ihm übrig ließen, vorzugsweije der Boll: 
endung legterer Schrift zu widmen. Dieje erjchien im vorigen 
Sommer bei Beit & Comp. in Leipzig unter dem Titel: „Aus den 
Llanos, Schilderung einer naturwiſſenſchaftlichen Reiſe von Karl 
Sad, Med. Dr.“, und hat fi in zahlreihen Beurtheilungen une 
geteilten Beifalld zu erfreuen gehabt. Kurz nad ihrem Erſcheinen 
trat Dr. Sad eine Erholungsreiſe nah Tirol an, von welder er 
nicht zurüdkehren jollte. Am 18. Auguft fand er auf dem Gevebale- 
Gletſcher in der DOrtler- Gruppe den Tod, indem die ganze, durch 
dad Alpenjeil verbundene Reijegefelichaft, Dr. Sachs, zwei Freunde, 
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ein Führer und ein Träger, einen fteilen Eisabhang binunterftürzte. 
Nur einer von Dr. Sad’ Freunden entkam mit dem Leben. Dr. 
Sachs' Leiche wurde erjt mehrere Tage jpäter aus einer mit Waſſer 
gefüllten Spalte gezogen. 

Wenn die Böiffenfhaft im Allgemeinen an Dr. Sachs, der zu 
jo hohen Hoffnungen berechtigte, einen herben Verluſt erlitt, jo bat 
der Humboldt: Stiftung fein Tod einen unerjeglihen Schaden ge— 
bradt. Denn leider fand fi unter feinen Papieren fein Manu— 
feript zum Werl über Gymnotus vor, und die auf den Gymnotus 
bezüglichen Ergebniffe feiner Reife nad) Venezuela würden, abgejehen 
von mitgebradyten Präparaten, faft ganz verloren jein, hätte nicht 
Dr. Sachs von der Reiſe Briefe an den Borfigenden des Kura— 
toriums gejchrieben, weldye jeine wichtigiten Beobachtungen und Ber: 
ſuche enthielten, und im Archiv für Phyfiologie abgedrudt find. Es 
ift die Hoffnung da, durch Vergleihung diejer Briefe mit feinem 
in Galabozo geführten Verſuchstagebuche, wenigitend den erperi- 
mentellen Theil feiner Arbeit einigermaßen wieder herzuftellen, obs 
ſchon dies natürlich ftetd nur kümmerlicher Erſatz für das bleiben 
wird, was er jelber gegeben hätte. Der Erforihung der Gymnoten 
follte das Jahr 1878 nidyt günftig jein. Während feines Aufent- 
baltes in Ciudad Bolivar am Drinofo hatte Dr. Sadyd mit einem 
dortigen Handlungshaus Verbindungen angelnüpft, um die Sendung 
lebender Gymnoten hierher zu vermitteln. Kurz nad Dr. Sachs' 
Zode langte hier die Nahriht aus Ciudad Bolivar an, daß bei 
einem Speicherbrande die zur Einſchiffung nad Berlin bereit ſtehen— 
den Gymnoten in den Flammen umgefommen jeien. 

Die laut vorigem Beriht im Sahre 1878 zu Stiftungszweden 
verwendbare Summe von 13050 Mark iſt auf Beihluß der Ala- 
demie Herrn Dr. Dtto Finſch, Direktor des a a see 
Muſeums in Bremen, überwiejen worden. Dr. Finſch ilt ald Forſcher 
und Sammler auf dem Gebiete der Zoologie, Anthropologie und 
Ethnographie, und ald erfolgreicher Leiter der deutjchen naturwiſſen— 
Ihaftlihen Erpedition nah Weftfibirien längft rühmlich befannt. 
Seine Abſicht ift jet, feine große Erfahrung, jeine Kenntniffe und 
feine Fertigkeit im Sammeln darauf zu verwenden, von der raſch 
binihwindenden autochthonen Bevölkerung Mikronefiend möglichſt 
vollftändige Zeugniffe und Denkmäler zu bewahren. Gr wird fid 
zunächſt über New-York nah San Francisco, von dort nah Hono— 
Iulu begeben. Der weitere Verlauf der Reife läßt fi nicht ficher 
im Boraud beftimmen, weil er zu jehr von veränderlihen und zu— 
fälligen Gelegenheiten abhängt. Dr. Finſch's Plan ift, in der einen 
oder anderen durch diefe Gelegenheiten gebotenen Folge die Marjhalls 
und die Kingmill-Gruppe, die Carolinen, Mariannen und die Bonin- 
Inſeln zu befuchen. Auf der Rüdkehr gedenkt der Reijende Japan, 
China, vielleicht die Philippinen zu berühren. Es verfteht ſich, daß 
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neben dem antbropologiihen und ethnographiihen Hauptzwede der 
Reife zugleih Fauna, Flora und geologiihe Formation jener nod) 
— wiſſenſchaftlich erſchöpften Eilande berückfichtigt werden 
ollen. 

Das Kapital der Stiftung erhielt im Jahre 1878 keinen Zu— 
wachs durch Zuwendungen. Das ſchon im vorigen Berichte erwähnte, 
der Stiftung in Ausſficht geſtellte Legat aus dem Nachlaſſe des am 
18. Zuli 1877 zu —— in Baden verſtorbenen Dr. Alexander 
von Franzius wird, notarieller Mittheilung zufolge, etwa 14000 Mark 
betragen. Die für das laufende Jahr zu Stiftungszwecken ver— 
wendbare Summe beläuft ſich, ordnungsmäßig abgerundet, auf 
12000 Mark.“ 

Darauf verkündigte Herr du Bois-Reymond folgende Preisver— 
theilung: „Die durch das Allerhöchſte Patent vom 18. Juni 1844 
verordnete Kommiſſion, welche Sr. Majeſtät dem Kaiſer und Könige 
das beſte in den Jahren 1873 bis Ende 1877 erſchienene Werk über 
deutſche Geſchichte Behufs Ertheilung des zum Andenken an den 
Vertrag von Verdun geſtifteten Preiſes zu bezeichnen hatte, iſt nach 
erfolgter Ernennung der Mitglieder im vorigen Jahre vorſchrifts— 
mäßig zuſammengetreten. Dieſelbe hat zufolge Berichts vom 30. No— 
vember v. J. beſchloſſen, dem Werke: ‚Geſchichte des deutſch-fran— 
zöſiſchen Krieges, redigirt von der kriegsgeſchichtlichen Abtheilung 
des Großen Generalſtabes“ den Preis zuzuerkennen. Se. Majeſtät 
der Kaiſer und König haben geruht, dieſen Beſchluß der Kommiſſion 
durch Allerhöchſten Erlaß vom 13. d. M. zu beſtätigen und der 
kriegsgeſchichtlichen Abtheilung des Großen Generalſtabes für das 
gedachte Werk den ſtiftungsmäßigen Preis von Eintauſend Thalern 
Gold nebſt einer goldenen Denkmünze auf den Vertrag von Verdun 
zu ertheilen.““) 

39) Große akademiſche Kunſtausſtellung zu Berlin. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 140 Nr. 59.) 

ı 

Berlin, den 28. Sanuar 1879. 
Auf den Beriht vom 23. d. M. ermädtige ih den Senat 

zur Beranftaltung einer großen akademiſchen Kunftausftellung 

*) Unter ben in den Jahren 1868 bis 1572 erfchienenen Werken aus dem 
Gebiete der deutſchen Gefchichte ift dem Werke bes Profefjors Dr. Droyſen 
zu Berlin: Gejchichte der Preußischen Politik, Band IV Abtheil. 2, 3 und 4 
ber Preis zuerkannt worden. 
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für den Zeitraum vom 31. Auguſt bis incl. zum 2. Novem- 
ber 1879. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
den Senat der Königlichen Alademie ber Kiünfte, 

Sektion für bie bildenden Künfte, bierjelbft. 

U. IV. 278. 

2. 
Die große akademiſche Ausftellung von Werken lebender Künftler 

ded In- und Auslandes wird in diefem Jahre am Sonntag, den 
31. Auguft, in den Räumen des proviſoriſchen Ausftellungsgebäudes 
auf dem Gantianplage eröffnet. 

Programme, weldye die näheren Beftimmungen enthalten, fönnen 
vom 1. März d. 3. an bei allen deutihen Kunft-Afademien in 
Empfang genommen werden. 

Berlin, den 4. Februar 1879. 

Der Senat der ae a Akademie der Künfte. 
itzig. 

Belanntmachung. big 

40) Preisbewerbungen bei der Akademie der Künſte 
zu Berlin. 

Centrbl. pro 1878 Seite 140 Nr. 60.) 

I. Großer Staatspreis. 

Die diesjährige Preisbewerbung um den großen Staatöpreis 
ift für dad Bad der Arciteftur beftimmt. Die Anmeldungen 
zur Theilnahme müſſen jchriftlih bis zum 9. März d. 3. dem Senat 
der Königlihen Afademie der Künfte eingereicht fein und mit den- 
jelben vorgelegt werden: 

1) ein Zeugniß, dab der Bewerber ein Preuße ift und das 
30. Lebensjahr nicht überjchritten hat, 

2) eine Lebensbeſchreibung, aus welcher der Gang und die Zeit 
der gemachten Studien im Fade der Architektur erfichtlich ift, 

3) Entwürfe von Hodhbauten, melde mit der eidesftattlichen 
Berfiherung verjehen find, daß diefelben von dem Bewerber 
jelbftändig und ohne fremde Beihülfe angefertigt find. 

Nah Prüfung diefer Vorlagen enticheidet der unterzeichnete 
Senat über die Zulaffung der Bewerber zur Konkurrenz und macht 
ihnen davon Anzeige. 

Am Montag, den 24. März d. J., wird den zugelafjenen 
Bewerbern eine Aufgabe geftellt, welche unter Klaufur im Akademie: 
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ebäude bearbeitet werden muß und am Sonnabend, den 29. März 

Abends, an den Inſpektor der Akademie abzugeben iſt. Nach Be— 
urtheilung der Arbeiten durch den Senat wird alsdann denjenigen, 
welche zur Fortſetzung der Konkurrenz zugelaſſen werden, am 5. April 
die Hauptaufgabe mitgetheilt. Zur Ausführung dieſer Aufgabe, ohne 
Klauſur, iſt der Zeitraum bis zum Donnerſtag, den 17. Juli d. J. 
beſtimmt, an welchem Tage die ausgeführten Arbeiten an den In— 
ſpektor der Akademie abzuliefern ſind, begleitet von der ſchriftlichen 
Verſicherung an Eideöftatt, daß dieſelben ohne fremde Beihülfe von 
den Bewerbern ſelbſt entworfen und ausgeführt find. 

Die Zuerfennung des Preifed erfolgt am 3. Auguft d. 9. 
Der Preis befteht in einem Stipendium zu einer Studien- 

reife in dad Ausland, bejonderd nad Stalien, auf zwei binter 
einander folgende Fahre, für jedes derjelben im Betrage von Drei- 
taufend Marf, und außerdem in einer Entihädigung von Sechs— 
hundert Mark für die Koften der Hin- und Rückreiſe. 

Berlin, den 18. Februar 1879. 

Der Senat der Königlichen Akademie der Künfte. 
Hitzig. 

Belanntmachung. 

II. Michael-Beer'ſcher Preis erſter Stiftung. 

Die Konkurrenz um den Preis der erſten Michael-Beer'ſchen 
Stiftung für Maler und Bildhauer jüdiſcher Religion iſt in dieſem 
Jahr für Bildhauer beſtimmt. 

Die Wahl des darzuſtellenden Gegenſtandes bleibt dem eigenen 
Ermeſſen des Konkurrenten überlaſſen; die Kompoſition kann in 
einem runden Werk oder einem Relief, in Gruppen oder in ein— 
zelnen Figuren beſtehen, nur müſſen dieſelben ganze Figuren ent— 
halten, und zwar für runde Werke nicht unter 1 m, das Relief 
aber ſoll in der Höhe nicht unter 70 cm und in der Breite nicht 
unter 1 m mefjen. 

Es haben außerdem die Konkurrenten gleichzeitig einzujenden : 
1) eine in Relief ausgeführte Skizze, darktellend „got mit feiner 

Familie auf der Flucht“ (I. Moſ. Kap. 19), 
2) einige Studien nah der Natur, welche zur Beurtheilung 

des biöherigen Studiums ded Konkurrenten dienen fünnen. 
Die foftenfreie Ablieferung der fonfurrirenden Arbeiten an die 

—— Akademie muß bis zum 5. Juli d. J. Nachmittags 3 Uhr 
erfolgt ſein. 

Die Arbeiten müffen von folgenden Atteften und Schriftftüden 
begleitet fein: j 

1) einem Atteft, aus dem hervorgeht, daß der Bewerber ein 
Alter von 22 Jahren erreicht, jedody dad 32. Lebensjahr noch 
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nicht überfchritten hat, und daß derjelbe ſich zur jüdiſchen 
Religion befennt, 

2) einem Mttefte, dab der Bewerber feine Studien auf einer 
deutihen Akademie gemacht hat, 

3) einem Furzen Lebenslauf, aus welchem der Gang feiner Stu— 
dien erfichtlich ift, 

4) einer jchriftlichen Verſicherung an Eidesſtatt, daß die einge- 
reichten Arbeiten von ihm ohne fremde Beihülfe she 
und audgeführt find. 

Der Preis befteht in einem einjährigen Stipendium von 2250 M. 
zu einer Studienreije nah Stalien unter der Bedingung, daß der 
Prämiirte fih 8 Monat in Rom aufhalten, und unter Beifügung 
einiger Arbeiten über jeine Studien halbjährlid an die Akademie 
Bericht erftatten muß. 

Die Zuerfennung des Preijed erfolgt in der öffentlichen Sigung 
am 3. Auguft d. 3. 

Berlin, den 24. Februar 1879. 

Der Senat der Königlihen Afademie der Künfte, 
Hipig. 

Belanntmadung. 

II. Michael-Beer'ſcher Preis zweiter Stiftung. 

Die Konkurrenz um den Preis der zweiten Michael-Beer’ichen 
Stiftung, zu welder Bewerber aller Konfejfionen zuzulaffen find, 
ift in diefem Sabre für Maler beftimmt: 

Die Wahl des darzuftellenden Gegenstandes bleibt dem eigenen 
Grmefjen deö Konkurrenten überlafjen. Die Bilder müfjen ganze 
Figuren enthalten, aus denen akademiſche Studien erfichtlic find, in 
Del audgeführt fein, und dürfen in der Höhe nicht unter 1,0 m, in 
der Breite nicht unter 70 cm, oder umgefehrt betragen. 

Die foftenfreie Ablieferung der Bilder an die Königliche Afa- 
demie muß bid zum 3. Zuli d. $., Nachmittags 3 Uhr, erfolgt fein. 
Die Konkurrenten haben gleichzeitig einzuſenden: 

1) eine in Delfarbe auögeführte Skizze, darftellend „das Opfer 
der Iphigenie“, i 

2) mehrere Studien nad der Natur, ſowie Kompofitionsjkizzen 
eigener Erfindung, melde zur Beurtheilung des biöherigen 
Studienganges ded Bewerber dienen fönnen. 

Die eingejandten Arbeiten müffen von folgenden Atteften und 
Schriftſtücken begleitet jein: 

1) einem Atteft, aus welchem hervorgeht, daß der Bewerber ein 
Alter von 22 Fahren erreicht, jedoch das 32. Lebensjahr noch 
nicht überjchritten hat, 
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2) einem Nttefte darüber, daß der Bewerber feine Studien auf 

einer deutſchen Akademie gemacht bat, 
3) einem furzen Lebenslauf, aus welchem der Gang feiner Stu- 

dien erfichtlich ift, 
4) einer jchriftlihen Verfiherung an Eidesitatt, dat die einge- 

reihten Arbeiten von dem Bewerber jelbit erfunden und 
ohne fremde Beihülfe ausgeführt find. 

Der Preis befteht in einem einjährigen Stipendium von 2250 M. 
zu einer Studienreife nad Stalien unter der Bedingung, daß der 
Prämiirte fih 8 Monate in Rom aufhalten und unter Beifügung 
eigener Arbeiten über feine Studien halbjährlih an die Afademie 
Bericht erftatten muß. 

Die Zuerfennung ded Preijed erfolgt in der öffentlichen Situng 
am 3. Auguft d. 3. 

Berlin, den 24. Februar 1879. 

Der Senat der Königlichen Akademie der Künfte. 
Hipig. 

Belanntmadhung. 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft gerubt, dem 
ordentlichen Lehrer an der Kunſt- und Kunftgewerbefchule zu Berlin, 
Profeffor und Baumeifter Spielberg, ſowie dem ordentlichen Lehrer 
an der Provinzial-Kunft- und Kunftgewerbefchule zu Breslau, Maler 
A. Bräuer, die Keine goldene Medaille für Kunft zu verleihen. 

ad U. IV. 3717. 
— 

42) Zuſammenſetzung der Kommiſſionen von Sach— 
verſtändigen bei den Muſeen zu Berlin. 

Seine Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht, zu 
Mitgliedern der nach $. 8. der durch den Allerhöchiten Erlaß vom 
13. November v. 3.*) genehmigten Beftimmungen über die Stellung 
der Abtheilungsdireftoren und über die Verwendung der ſächlichen 
Fonds bei den Königlihen Mufeen in Berlin zu bildenden Kom— 
milftonen von Sadverftändigen außer den betreffenden Abtheilungs- 
direftoren auf die Zeit bid zum 31. März 1882 die Nachgenannten 
zu ernennen: 

1. für die Gemäldegalerie: 

Mitglieder: 
Hiftorienmaler Profefjor D. Begas, 
Profeffor Dr. Hermann Grimm, 

*) Gentralbl. pro 1578 Seite 654 Nr. 220, 
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Direktor der Königlichen Nationalgalerie Dr. Jordan, 
Hiftorienmaler Profeffor Guftav Spangenberg, 

Stellvertreter: 

ae Profeſſor Guftav Richter, 
A. von Bederath, 

2. für das Antiquarium: 
Mitglieder: 

Profefjor Dr. E. Hübner, 
Direktor der Sammlungen des Gewerbemujeums Prof. Dr. Leſſing, 

Stellvertreter: 
Profeffor Dr. Robert, 
Gymnafialoberlehrer Dr. Trendelenbur g, 

3. für dad Münzfabinet: 

Mitglieder: 
Profeffor Dr. 3. ©. Droyſen, 
Profefjor Dr. Th. Mommſen, 

Stellvertreter: 

Stadtgerihtöratb H. Dannenberg, 
Drofeffor Dr. Sadau, 

4. für das Kupferſtichkabinet: 

Mitglieder: 

Profeffor Dr. Hermann Grimm, 
A. von Bederath, 

Stellvertreter: 

Direktor der Königlihen Nationalgalerie Dr. Jordan, 
Profeffor Dr. Dobbert, 

5. für die Sammlung der Stulpturen und Gips— 
abgüfje: 

a. für die antike Plaftik: 

Mitglieder: 
Profeſſor Dr. E. Hübner, 
Bildhauer Profeffor A. Wol f, 

Stellvertreter: 
Profeſſor Dr. Robert, 
Bildhauer Profeflor Siemering, 

b. für die Plaftit des Mittelalterd und der Renaifjance: 

Mitglieder: 
Bildhauer L. Sußmann-Hellborn, 
A. von Beckerath, 

1879. 18 
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Stellvertreter: 
Bildhauer Profeſſor Reinhold Begas, 
Profeſſor Dr. Dobbert, 

6. für die ethnologiſche Sammlung: 

Mitglieder: 
Geheimer Medizinalrath Profeſſor Dr. Virchow, 
Dr. Fr. Jagor, 

Dr. W. Reiß, 
Konſul a. D. Dr. Wepftein, 

7, für die ägyptiſche Sammlung: 

Mitglieder: 

Stellvertreter: 

Profeffor Dr. Sachau, 
Profeffor Dr. Schrader, 

Stellvertreter: 
Geheimer Dber-Regierungsrath a. D. Dr. Dishaujen, 
Profeffor Dr. Dillmann. 
—— 
ad U. IV. 885. 

43) Siegel: und Medaillen Abgüffe bei dem Königlid 
Bayeriſchen Reihdardhive zu Münden. 

Berlin, den 20. März 1879. 
Der Chemiker Mar Röckl hat das von ihm erfundene eigen- 

thümlihe Siegel» und Medaillen -Abguß-Berfabren dem Königlich 
Bayeriihen Staate überlaffen. Um dafjelbe möglichſt allgemein 
nugbar zu machen und deffen Anwendung für wifjenichaftlidye wie 
für funftgewerblihe und fünftleriiche Zwecke zu fördern, bat die 
Königlich Bayeriihe Regierung bei ihrem allgemeinen Reichsarchiv 
zu Münden die vorhandene, ziemlicdy reichhaltige Sammlung von 
Siegel: und Medaillen-Abgüffen aufgeftellt, wiſſenſchaftlich geordnet 
und die Benupung derjelben geftattet, ſowie eine ausführliche Be— 
Ihreibung ded Verfahrens, des Nupend feiner Anwendung, des 
Beftanded der gegenwärtigen Sammlungen und der hierdurch gegebenen 
Gelegenheit für die Erwerbung von Abgüffen durch das genannte 
Archiv veranlaßt. Von diejer Bejhreibung find mir eine Anzahl 
Eremplare zur Verfügung geftellt, von denen ih Ew Hodhwohl- 
geboren das beiliegende Ba für den diplomatiihen Apparat 
der Königlihen Univerfitätd-Bibliothef zugehen Laffe. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
einige Königliche Univerfitäts-Ruratoren, ꝛc. 

U. IV, 683. 
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44) Dreisausihreibung ded Königlich Italieniſchen 
Minifters für Aderbau :c für eine Monographie über 

die Gattung Citrus. 

Berlin, den 21. Sanuar 1879. 
Der Königlih Stalieniihe Minifter für Aderbau, Induftrie 

und Handel bat durd Defret vom 9. Dezember v. 3. einen Preis 
von 3000 Lire für eine Monographie über Bau, Lebensfunftionen 
und Krankheiten der Gattung Citrus audgeichrieben. Die Bedin- 
gungen der Preiöbewerbung, deren Frift im Mai 1881 abläuft, 
werden auf Anfrage in den Königlich Preußiihen Minifterten der 
geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten und für landwirthſchaftliche Angelegen- 
beiten abſchriftlich mitgetheilt werden. 

ad U. 1.5061. M.d.g. A. 
ad 775. M.d.f.1.9. 

45) Preisausihreibungen ded Königlich Italieniſchen 
Benetianifhen Inſtituts der Wijfenjhaften und Künfte. 

Das Königlich Stalienifhe Venetianiſche Snftitut der Wiſſen— 
ſchaften und Künfte hat für dad Fahr 1880 folgende je 3000 Lire 
betragende Preiſe, um die fih auch Deutiche bewerben können, 
ausgeſchrieben: 

1) für „eine Darſtellung der Vortheile, welche die Anwendung 
der Phyſik den mediziniſchen Wiſſenſchaften und beſonders der klini— 
ſchen Medizin gebracht hat;“ 

2) für eine Arbeit über die Aufgabe: „Nach ſummariſcher 
Angabe der neuen Unterſuchungen der theoretiihen Hydrodynamik 
find die wahren und wejentlihen Fortidritte, welche in diejem 
Theile der wiſſenſchaftlichen Mechanik erreicht find, einzeln darzuftellen” ; 

3) für eine Bearbeitung der Aufgabe: „Nah Unterfuhung 
der heutigen Verhältniſſe der Stadt Benedig iſt darzulegen: 

1) welche und von welder Art die Hinderniffe find, welde 
der Entwidelung der nationalen Arbeit in Italien entgegen: 
ftehen, und welche Vorſorge in unſerer Gejepgebung zu 
treffen jein würde; 

2) welde Gewerbzweige bei der veränderten Lage der Dinge 
den bejonderen Berbältniffen Venedigs am meilten entiprechen 
würden.” 

Die näheren Bedingungen der Preisbewerbungen werden auf 
Ihriftlihe Anfrage von dem Königlich Preußiſchen Minifterium der 
geiftlihen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten mitgetbeilt 
werden. Die Arbeiten find jpäteftend bid zum 31. März 1880 an 
die Kanzlei des gedachten Inſtituts einzufenden. 

ad U. 1. 5171. 
18° 
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46) Stanford'ſcher Preis für eine Arbeit über 
Hydrophobie. 

Der Präſident und die Mitglieder des „Royal College of 
physicians* zu London haben einen von Benett Stanford 
ausgeſetzten Preid von 100 Pfund Sterling für eine ald genügend 
—ã befundene Arbeit über die Hydrophobie beſtimmt. 

Von dem Herrn, Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten 
ſind in Folge eines von dem Königlich Großbritanniſchen Geichäfts- 
träger geäußerten Wunſches den mediziniſchen Fakultäten der Landes— 
Univerſitäten durch die Königlichen Kuratorien bezw. Herren Kuratoren 
und der Direktion des mediziniſch-chirurgiſchen Friedrich-Wilhelms— 
Inſtituts zu Berlin die näheren Bedingungen der Preisbewerbung 
mitgetheilt worden. 

III. Gymnafial: und Neal:2ebranftalten. 

47) Aeußere Audftattung der Protofolle der Direktoren: 
Konferenzen. 

(Centribl. pro 1579 Seite 170 Nr. 10.) 

Berlin, den 21. Februar 1879. 
Im Auſchluſſe an Abſchnitt 3 meiner Verfügung vom 28. De- 

zember v. J., el die einheitliche Publikation der Protokolle 
der Direktoren » Konferenzen, laffe id dem Königlichen Provinzials 
Schulfollegium in der Anlage zwei Eremplare der von mir geneh— 
migten Probe für die äußere Ausstattung der Publifation in Format 
und Lettern zur Kenntnignahme zugeben. 

Die Wahl Iateiniicher Leitern (Antiqua) ift von der Verlags— 
handlung empfohlen worden, weil eine derartige zufammenhängende 
Publikation auh außerhalb Deutſchlands einen deferkreis erwarten 
darf und dieje Verbreitung nad buchhändleriſcher Erfahrung durch 
die Anwendung der lateiniihen Lettern erheblich erleichtert wird. 
Ich habe fein Bedenken getragen, im Snterefje der Sade dieſe 
Abmweihung von der biöherigen äußeren Form der Publikation zu 
genehmigen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Sydow. 

An 
die Königlichen Provinzial-Schultollegien zu Königsberg ꝛc. ıc. 

U. II. 479. 
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48) Notbwendigkeit der Ablegung der zweiten Prüfung 
jeitens der an höheren Schulen anzuftellenden Elemen— 

tarlebrer. 

Berlin, den 17. März 1879. 
Auf den Beriht vom 4. d. M. erwiedere ic dem Königlichen 

Provinzial-Schulfollegium, daß die erbetene Entſcheidung über die 
Borbedingung zur Anftellung von Glementarlehrern der höheren 
Unterrichtö-Anftalten in der, Jahrgang 1878 des Gentralblatted für 
die gefammte Unterricht-Verwaltung S. 608 publizirten Verfügung 
vom 18. September pr. — U. II. 2331. — gegeben ift, und daß 
hiernach die Forderung des Königlichen Provinztal-Schulfollegiums, 
von den lementarlebrern der höheren Unterrichts - Anftalten das 
Beſtehen der zweiten Prüfung vor definitiver Anftellung zu ver: 
langen, ald begründet anerfannt werden muß. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
das Röniglihe Provinzial-Schuffollegium zu N. 

U, II. 701. 

49) Ausihluß der Abhaltung des Probejahres der 
Kandidaten ded höheren Schulamted an Mitteljchulen. 

Berlin, den 11. Dezember 1878. 
Der Königlihen Regierung eröffne ih auf den Bericht vom 

6. September d. S., daß ich dem Antrage, dem Schulamtöfandi- 
daten N. jeine Bejhäftigung an der dortigen Mittelihule als 
vorſchriftsmäßiges Probejahr anzurechnen, nicht Folge zu geben 
vermag. Das Probejahr joll dem Kandidaten des höheren Schul— 
amts Gelegenheit geben, jeinen fünftigen Beruf in feinem ganzen 
Umfange fennen zu lernen und feine Kräfte für denjelben zu üben. 
Damit diefer Zwed der Einrichtung in vollem Umfange erreicht wird, 
it durch Girkular-Verfügung vom 30. März 1867*) beftimmt 
worden, daß dad Probejahr in der Regel nur an Gymnafien und 
Realichulen abgehalten werden darf. Dem entipredend iſt ftets 
ald Grundjag feftgehalten und in neuerer Zeit durch befondere Ver— 
fügungen — Gentralblatt 1876 ©. 98 — in Grinnerung gebradht 
worden, daß ein Kandidat einem Progymnaſium oder einer höheren 
Bürgerichule nur in befonders motivirten Ausnahmefällen mit meiner 
ausdrüdlichen Genehmigung zur Ableiftung des Probejahres über: 
wiejen werden darf. ine gleiche Berüdfihtigung einem Kandidaten 
des höheren Schulamt auch hinſichtlich feiner Thätigkeit an einer 

*) Gentralbl. pro 1867 Seite 209. 



278 

nah den Beftimmungen ded Reglement vom 15. Dftober 1872 
organifirten Mittelichule zu Theil werden zu laffen, ericheint nicht 
ftatthaft, da ihm durch diejelbe feine Gelegenheit geboten wird, ſich 
mit der Lehraufgabe und dem Lehrgange der höheren Schulen be- 
fannt zu maden, und da die an einer Schule mit mejentlidy anderer 
Lehreinrichtung erworbene praktiſche Uebung nidt ein ausreichend 
fihere8 Urtheil darüber ermöglicht, in wie weit der Kandidat ſich 
auch die Befähigung für erfolgreihe Wirkſamkeit an einer höheren 
Lehranstalt erworben habe. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Falk. 

An 
die Königl. Regierung zu R. 

U. II. 3041. 

50) Berwendung der fünfftelligen — nidt der jieben- 
ftelligen — Logarithmentafeln an den höheren Unter: 

rihtsanftalten. 

Kafjel, den 30. Januar 1879, 
Die Köntglihe Wiffenichaftlihe Prüfungs: Kommilfion in Mars 

burg bat mit Rüdficht darauf, daß in den mathematischen Prüfungs- 
arbeiten bei manchen Anftalten die logarithmiſchen Rechnungen mit 
fünf Dezimalftellen durdgeführt find, während bei anderen mit fieben- 
ftelligen Logarithmen gerechnet wird, Folgendes bemerkt: Dieſe 
Berichiedenheit in der Anlage der in den Maturitätdarbeiten, alfo 
ohne Zweifel audy aller bei dem Unterrichte vorfommenden logarith- 
milchen Rechnungen kann ald ein ganz gleihgültiger Umftand nicht 
angejehen werden; denn mit je mehr Dezimalen die Logarithmen 
angegeben werden jollen, deito mehr Aufmerkiamfeit und Zeit muß 
der Schüler auf das Aufichlagen und Niederfchreiben dieſer Ziffer: 
reihen, ihre Addition oder Subtraftion u. |. w. verwenden, und im 
demjelben Grade wählt aud die Gefahr irgend einer Itrung. Ohne 
die Gründe zu verfennen, welche deifen ungeachtet für den Gebraud) 
der jiebenftelligen Logarithmentafeln geltend gemacht werden 
fönnen, glauben wir, dat den Zweden des mathematiſchen Unter: 
richts an Gymnafien die Beihränfung auf fünf Dezimalftellen in 
logaritbmifhen Rechnungen befjer entiprehen möchte. 

Da aud der Herr Minifter der geiftlihen ac. Angelegenheiten 
vor Kurzem gelegentlih darauf aufmerkſam gemadt hat, „daß es 
im Allgemeinen nad) der Anfiht bewährter Fachmänner ſich nicht 
empfiehlt, auf höheren Schulen ftatt der fünfftelligen Logarithmen— 
tafeln fiebenftellige gu verwenden“, fo wollen Sie die betreffenden 
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Fachlehrer veranlafjen, ſich künftig im Unterrichte nur der fünfftelligen 
Logarithmen zu bedienen. 

Königliches Provinzial» Schulfollegium. 
Un 

bie Herren Direktoren der fämmtlihen Gymnaſien und 
Realihulen I. Ordnung der Provinz Heffen-Naffau 
und des Fürftentbums Walded. 

51) Baulide Einrihtung der Turnhallen bei höheren 
Unterrihtödanftalten und bei Seminaren. Stunden- 

zahl für den Zurnunterridht in diejen Anftalten. 

Berlin, den 8. März 1879. 
In Betreff der Größenverhältniffe von neu zu erbauenden Turn— 

ballen bei höheren Unterrichtsanftalten und Scullehrerfeminaren 
gelten fortan nachſtehende Regeln. 

I. Hinfihtlid) der allgemeinen Raumverhältniffe ift in folgender 
Meile zu unterjcheiden: 

a. bet fleineren höheren Unterrichtdanftalten, d. h. folden, die 
bid zu 9 Klaſſen rejp. bis zu 300 bis höchſtens 350 Schüler 
— genügt eine Turnhalle für 50 gleichzeitig turnende 
Schüler; 

b. bei größeren Anſtalten iſt die Turnhalle für 90 bis 100 
gleichzeitig turnende Schüler einzurichten; 

c. bei Seminaren iſt auf eine Kombination mehrerer Klaſſen 
nicht zu rückſichtigen, jondern der Turnhalle nur ein folder 
Raum zu geben, daf fie für eine Klaffe ausreicht. 

II. Nah diejen Grundjägen fol den Zurnhallen 
a. bei den kleineren Anftalten mit einer Frequenz bid zu 300 

bi8 350 Schülern und bei den Scullehrerfeminaren eine 
Länge von 20 und eine Breite von 10 m, und 

b. bei den größeren höheren Unterrichtöanftalten eine Länge von 
22 und eine Breite von 11 m gegeben werden, bei jehr 
frequenten Anftalten, d. b. folden mit einer Frequenz von 
mehr ald 550 Schülern, es jedoch beionderen Berhandlungen 
zwiſchen den betheiligten Reſſorts vorbehalten bleiben, ob 
die Dimenftonen bis zu 25 m Länge und 12,50 m Breite 
zu erweitern find. 

111. An Nebenbauten ift, abgejehen von den etwa erforderlichen 
Abortdanlagen, nur ein Vorbau mit Windfang, zu deſſen Seiten 
ein Abtretezimmer für den Lehrer und ein Geräthezimmer ein: 
gerichtet werden fünnen, zuläfftg. 

IV. Im Uebrigen find die Turnballen im einfachfter Weije ohne 
architektoniſchen Schmud und unter thunlichfter Beſchränkung 
der Höhe herzuftellen. 
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Hinfihtlid des Betriebes ded Turnunterrichted in den bezeidy- 
neten Anftalten ift ald regelmäßiges Bedürfniß die Ertheilung von 
zwei wöchentlichen Turnſtunden für jede Klafje reip. Turnabtheilung 
anzujeben. 

Die Königlihen Provinzial- Schulfollegien ꝛc. veranlaffe ich, 
hiernach fünftig zu verfahren. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial» Schuffolfegien und 

Regierungen fowie an bie Königl. Landbdroſteien 
in der Provinz Dannover. 

U. II. 335. 

IV. Seminare, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

52) Aufnahme neuer Zöglinge in die Anftalten zu 
Droyßig. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 184 Nr. 68.) 

Berlin, den 26. März 1879. 
Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die evangeliſchen 

Bildungs- und Erziehungs-Anſtalten zu Droyßig bei Zeiß findet 
in der erſten Hälfte des Monats Auguſt ſtatt. 

Die Meldungen für das Gouvernanten-Inſtitut ſind bis 
zu 1. Juni unmittelbar bet mir, diejenigen für das Lehrerinnen— 
Seminar bis zum 1. Mai bei der betreffenden Königlichen Re— 
gierumg, bezw. zu Berlin und in der Provinz Hannover bei den 
Öniglihen Provinzial-Schulfollegien anzubringen. 

Der Eintritt in dad Töhter-Penjionat jol in der Regel 
zu Dftern und zu Anfang Auguft erfolgen. Die Meldungen find 
an den Seminardireftor Kriginger zu Droyßig zu richten. 

Hinfihtlih der Aufnahmebedingungen wird auf die auöführliden 
gedrudten Nachrichten, weldhe der Seminardireftor Kriginger auf 
portofreie Anfragen mittheilt, jomwie auf die Befanntmahung vom 
8. März 1877 (Gentralblatt der Unterrichts-Verwaltung Seite 151) 
verwiejen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

Belanntmadhung. 

U. III. 439. 
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53) Bedingungen für Benutzung der Bibliothek der 
Turnlehrer-Bildungsanſtalt zu Berlin. 

Berlin, den 10. März 1879. 
Die Benutzung der Bibliothek der Königlichen Turnlehrer— 

Bildungsanſtalt zu Berlin durch Perſonen, welche der Anſtalt nicht 
angehören, ift unter folgenden Bedingungen geftattet: 

1 

Der Entleiber von Büchern, Zeitichriften ꝛc. muß dem Direktor, 
dem Unterritd- Dirigenten oder dem Bibliothekar der Turnlehrer: 
Bildungsanftalt befannt jein oder einen auf beftimmte Zeitdauer 
lautenden Bürgſchein beibringen. 

2. 

Der Bürgjchein muß von einem zur Führung eined Amtöfiegeld 
Beredtigten oder von Jemandem auögeftellt werden, der einer der 
in Nr. 1. genannten Perfonen wohlbefannt ift. 

3 

Die Entiheidung darüber, welche Werke überhaupt verliehen 
werden fönnen, hat der Bibliothekar zu treffen. 

4 

Die Zurüdlieferung der entliehenen Werke muß in der Regel 
Ipäteftend 4 Wochen nad dem Empfange erfolgen, jedod Kann die 
Bibliothek» Verwaltung in dringenden Fällen auch ſchon früher die 
Zurüdlieferung verlangen. 

Um Berlängerung des zugeftandenen Zeitraumes hat der Ent» 
leiher bei dem Bibliotbefar vor Ablauf der Frift befonderd nach— 
— und im Falle der Gewährung einen neuen Bürgſchein 
eizubringen. 

5. 

Die Abſendung von Werken an Auswärtige, ſowie die Rück— 
ſendung derſelben geſchieht mitteld der Poft auf Gefahr und Koſten 
des Entleihers. 

Wenn Verpackungskoſten entſtehen, ſo trägt dieſe gleichfalls der 
Entleiher. 

Ueberlaſſen entliehener Werke an einen Dritten iſt nicht geſtattet. 

7 

Der Entleiher hat ſich die ſorgfältige Verpackung der zurück— 
gehenden Sachen angelegen ſein zu laſſen. 
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Mer ein entliehened Werk beſchädigt oder verliert, bat ein fol- 
ches in fürzefter Friſt entweder ſelbſt mieder anzuſchaffen und an 
die Bibliothek abzuliefern, oder die für die Anſchaffung einschließlich 
des Einbandes erwachſenden Koften zu erſetzen. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

ad U. III. 5607. 

54) Dienftauffiht über Lehrer in Beziehung auf Aus— 
übung der Shulzudt. 

Berlin, den 8. Februar 1879, 
Auf die Berihte vom 29. Juni und 26. September v. J. 

eröffne ich der Königlihen Regierung bei Rüdgabe der Aften des 
Magiftrats in N., betreffend den Lehrer N. dajelbit, Folgendes: 

Aus dem Rechte der Dienftauffiht folgt, dab den VBorgejegten 
der Lehrer die Befugniß zufteht, ihnen wegen Ausübung der Schul: 
zucht — alfo ſowohl wegen Anwendung von Zucht- oder Erziehungs- 
und Befjerungsmitteln überhaupt, wie auch wegen Anwendung für- 
perlicher Züchtigungen inöbejondere — allgemeine und einzelne An- 
weilungen zu ertbeilen, und demgemäß geeigneten Falls ihnen aud) 
in der Anwendung der körperlichen Züchtigung beftimmte Schranken 
zu jegen. 

Es find deshalb die Verfügungen der Königlihen Regierung 
vom — — an die ftäbtiihe Schuldeputation in N. infomweit für 
begründet nicht zu erachten, ald in diefen Berfügungen das Züchti— 
gungsrecht ald eine foldye dem Lehrer zuftehende Befugniß bingeftellt 
worden ift, melde demjelben von feinen Dienftvorgejepten und 
jelbft von der höheren vorgejegten Dienftbebörde, der Königlichen 
Negierung, nicht entzogen werden könne. 

Der Minifter ber — ıc. Angelegenheiten. 
alt. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. IM. 13213. U. II, 



ı2 
|8ıl 

ge 
|ı Ts

 le 
» 

|» 
jorlı 

iv —|e 
|-/r 

Ir Ir jı 
ie 

Ir 
|r 

[9 
is 

AN ug 
8
 

e 
|9 

Iz 
i9 

I
9
 
|rıle 

| 
|ı 

Ia 
ır 

Iv 
Ie 

|9 
|ı 

IF 
| 

JorI8 
|08 

I
 % 

26 
€ 

a 
|
ı
 E19 

|r18 
Iı 

JE 
IF 

IE 
IE 

18 
| 
2
,
9
 

e 
|s 

jor/ar 
|
 ‘A 

‚,gr 
eg 

|
—
-
|
#
7
 

|
 
/
T
 |t |

e
 
[2 

| 
IT 

1
9
 je \

a
 |
s
 je 

|a 
|
8
 |
r
 
jo 

atjel 
s| 

ce 
2 

|\T 
i=I8 

IE 
|2 

12 
IS 

IT 
‚
|
:
 

I 
Ir 

|9 
| 

Is 
|g 

IT 
Joriat 

a
)
 aus 

22 
e
e
 

e
e
 

a 
a 

0
 |
=
j
—
|
j
a
 s
 

|r 
|r 

je 
| 

ı 
Ja ıı 

e
 

|e 
je 

ja 
o
e
 

19 
|8 

[OT 
|
 U oygr 

es 
|
—
 1
 le ja 

je 
|e 

le 
e
e
 

ur: 
s
a
 

» 
|» 

|aııe 
|
 

[
e
e
 
e
e
 

la 
ie 

le 
ia 

1a 
-
 

8 
B
E
 e
e
 

vl 
E
n
 

|
 

| 
E
R
 

—
 

6l 
j
e
t
 

lejt 
i-|—oie 

oe 
6 
=
 1
/
2
 

|s 
| 

| 
ja 

[a 
est 

ging 
a
a
n
 
Z
I
 a
a
 
q
ꝛ
v
 

"aa “grug |
 "aa 

"
g
p
n
g
 “aa 

ärmp| 
"
a
a
 "gang 

-aa 
Igaug| "

a
a
 
u
g
]
 
m
 

w
o
)
 

. 
ı 
malop|) 

. 

u
 

|
 Bing 

fuoquvu 
w
p
 

| 
-mallım 
—
 

—*— 
|
 e
c
 
—
 

"nagudu 
B
E
 

—
 

S
e
 

v
d
 

| 
a
g
 

plınag 
d
d
 

| 
-
a
m
d
G
 |
 | plınag 

l
g
u
g
 

*q 
INDIA) 

|
 
q
u
n
 

u
v
a
d
e
 

a
g
u
m
a
ı
 

quu 
u
v
u
u
 
u
o
d
ı
a
R
 

a
q
u
a
 

a
u
n
 
z
d
i
u
 a
a
a
 

n
u
v
a
d
 

a
a
q
 

N 
2
2
q
 

"
g
r
o
B
 

RE 
' 
2
q
v
 

Hk 
»
 

f
e
,
 

u
 

| 
pp 

| 
o
T
 

rgrm 
>» 

I 
0 

| r
a
t
 

q 
m
 

31423 
uußnag |

 
I
E
 

S
e
 

f 
I 

I
E
 

> 
1
0
0
%
 

p
e
 e
n
 
5
 

a
d
d
n
ı
g
 
u
 
u
ꝛ
q
u
v
l
o
g
 

a
d
d
n
ı
g
 
u
 
uagınau 

U
n
a
d
o
 

ı
g
v
 
S
 

"U91073338 

| 

"uapnpljarpıg al aaqog 

w
a
y
n
p
l
j
a
y
g
i
g
 

am
d 

aa
aq
ag
 

qu
m 

uↄ
10

44
32

6 
wo
yg
na
da
ß 

Fu
ra
oa
au
ra
gi
g 

29
q 

ur
 

gZ
gT
—E
L8
I 

o
a
 

aa
g 

Ja
vE
& 

ar
g 

aa
gn
 

B
u
n
l
i
a
m
p
u
r
g
 

(g
g 



284 

56) Uebertritt von Lehramtsbewerbern an Taubftum- 
menanftalten in Beziehung auf die reverfaliiche Ver— 
pflihtung zu dreijährigem Volksſchuldienſte und auf 

Zulajjung zur zweiten Volksſchullehrerprüfung. 
(Eentrbf. pro 1877 Seite 114 Nr. 51.) 

Berlin, den 28. Februar 1879. 
Ew. Ereellenz erwiedere ich auf den gefälligen Bericht vom 

13. v. M. ergebenft, dab die Aufhebung der Beftimmung in $. 2. 
der Prüfungsordnung vom 27. Juni v. 3., nah welder Volks— 
Ihullehrer erft nad Ablegung der zweiten Elementarlehrerprüfung 
u der Prüfung als Lehrer an Taubftummenanftalten zuzulafjen 
Ed, nicht in Ausficht genommen werden kann. 

Es beſtehen aber feine Bedenken dagegen, Schulamtöfandidaten 
jogleih nad Erlangung des Seminar Keifezeugniffed zum Dienfte 
an einer öffentlihen Taubftummenanftalt zuzulaffen und die bier 
von ihnen zugebrachte Dienftzeit derjenigen an einer Volksſchule als 
gleichgeltend ebenjowohl bezüglich der reverfaliihen Verpflichtung 
zu dreijährigem Volksſchuldienſte, als in Beziehung auf die Zu- 
lafjung zur zweiten VBolföjchullehrerprüfung anzuerkennen, ſodaß 
Hülfslehrer bei Taubitummenanftalten, ohne an einer Volksſchule 
thätig geweſen zu jein, in der dur 8.16. der Prüfungsordnung I. 
vom 15. Dftober 1872 feftgejegten Frift die zweite Elementarlehrer— 
prüfung ablegen fönnen. 

Dei ſolchem Berfahren, welches ich für die dortige Provinz 
biermit ausdrüdlich geftatte, wird ed der Taubftummenanftalt zu 
Schleswig vorausfihtlih nicht an Hülfslehrern fehlen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
ben Königl. Wirklihen Geheimen Rath und Ober- 

Präfidenten Herrn Freiberun von Scheel- 
Pleſſen Ercellenz zu Kiel. 

. III. 5438. 

57) Drte und Termine für die Prüfungen der Xehrer und 
der Borfteher an Taubftummenanftalten im Jahre 1879. 

Berlin, den 5. April 1879. 
Für die Prüfungen der Lehrer und der Borfteher an Taub- 

ftummtenanftalten, weldye gemäß der Prüfungsordnung vom 27. Juni 
1878 (Gentrbl. der Unt. Verw. ©. 388) während ded Jahres 1879 
ftattfinden werden, find die Zaubftummenanftalten an nadgenannten 
Drten gewählt und folgende Termine anberaumt worden: 

I. Die Prüfung der Vorſteher findet ftatt 
zu Berlin am 19. bid 21. Auguft. 
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II. Die Prüfungen der Lehrer finden ftatt für die Provinz 
Ditpreußen: zu Königsberg 1./Oftpr. am 10. November, 
MWeftpreußen: zu Marienburg am 11. und 12. November, 
Brandenburg: zu Berlin (Steglig) am 25. und 26. September, 
Bommern: zu Stettin am 17, Oftober, 
Polen: zu Shneidemühl am 11. November, 
Schlefien: zu Bredlau am 9. bis 11. Zuni, 
Sadien: zu Weißenfeld am 23. und 24. Juni, 
Schleswig-Holftein: zu Schledwig am 3. und 4. November, 
Meitfalen: zu Soeft am 13. Oftober, 
Heſſen-Naſſau: zu Homberg am 2. September, und 
Rheinprovinz: zu Neuwied am 13. biö 15. Oftober. 

Für die Provinz Hannover bleibt die Beftimmung ded Termined 
noch vorbehalten. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

Belanntmahung 

U. III. 6869. 

58) Befanntmahung wegen der Prüfung für Vorfteher 
von TZaubftummenanftalten im Jahre 1879. 

Berlin, den 27. Sanuar 1879. 
Die Prüfung für Vorſteher von ZTaubftummenanftalten wird 

bier nah Maßgabe der Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878 
vom 19. bis 21. Auguft d. 3. abgehalten werden. 

Zu diejer Prüfung werden nur ſolche Bewerber zugelafien, 
welche die Prüfung für Taubftummenlehrer beftanden haben und 
ald ſolche mindeſtens fünf Jahre im Taubftummenunterrichte thätig 
geweſen find. 

Die Anmeldungen find bis zum 1. Juli d. I. an und einzu- 
reihen und denjelben beizufügen: 

1) ein jelbitgefertigter Lebenslauf, auf deffen Xitelblatt der 
vollftändige Name, der Geburtsort, dad Alter, die Konfelfion 
und das augenblidliche Amtöverhältnig ded Bewerberd anzu— 
geben iſt; 

2) die Zeugniffe über die biöher empfangene Schul- oder Uni— 
verfitätöbildung, ſowie über die bisher abgelegten Prüfungen ; 

3) ein —5 über die bisherige Thätigkeit des Bewerbers 
an Taubſtummenunterricht; 

4) ein amtliches Führungsatteft. 

Königliche Provinzial-Schulfollegium. 
Belanntmahung. 

Nr. 762, 
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59) Statiftiihe Nachrichten über die vierwöchentlichen 
im Sabre 1878 abge= 

(Eentralblatt pro 1878 Seite 100 

I; 2. 3. 

Zahl und Lebensalter der Turnunterricht 
Theilnehmer haben 

BE a | bereits | 
erhalten 

Provi SIEIB|IE|E — —— J 23 | 
(Ort.) EI II II = | = 

w 8 —52 > 

sıs|s|2|®2|2|8 E| |® 
aleie|e2|2|2 5 ,|I? .|$ 
„| j2j2)2|» = s|2|& 
* 2 5 
— 2114 58388— 5 31328 

F >: l|zlelslezle|S|%& 2 ua 
& ai 221258 |= 5% 

1.| Oftpreußen 2| 4 9| 4|) 1 | 2/| 2| ı5| . 7 
(Vrß. Eylau.) 

2.| Weftpreußen . . 411 6 41 2118 5 3 
(Marienburg.) 

3: | Brandenburg . . 3 2) 8| 3) 3/ 1) 1) 21) 8) 1] 12 
(Kövenid.) | 

4.| Bommern. . » 11 3| 7!5/ 2 ı8s| | 1 8 
(Doris ) | 

5.| Bojen . 4151 65|1|15 20| 12| 3 5 
(Keihmin.) I I | | 

6.| Schlefen . . . 5| 1/10) 8| 2) .ı| 261 12! 4| 10 
(Reichenbach.) | | | | 

| | 
.|Sahen -. .. 1212 615/23 21 20 10 1 9 

(Halberftadt.) | | | 
8.| Schleswig-Holftein | .» | 3) 6) 7, 7) 1) .;| 24 6| 4 14 

(Segeberg ) | | | | 
Sarnwer. . . [ 5/11) | 51.1.1. 81 19 6 

(DOsnabrüd.) | I A | 

| | | 
10. | Weftfalen . . . 1 2 6815| 231. 241 20 3 

(Münfter.) | | | 
11. | Heffen-Naffan | 3 | 10| 3| 6| 3 3 | 7!ı1| 7 

(Shtüctern.) ER J 
12. | Rheinprovinz .. 51 913 a) 128.24111 2| 1 

(Boppard.) br dh | | 

Summen 
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1. 7 8. 

Es ſind wäͤhrend) Am Schluß des 
des Kurſus Kurſus haben erhalten] 

= das Befähis TEE 
= j — — — — 5 = gungszeugniß 
ẽ E mit dem | _ Am Mara aus 

j = räbilate 2a ntergriff: 
Provinz. & E — — — und 

—* ⸗ * Am Anfang 
35 8 5 = des Kurſus. 

Er: 3% ei |. |s 
=) ER|. s!8 15 |58|%, 
= = 8 = E En 
= zZ 25 = 
a a. |®|  |2|®@ |: 8 |5% 

* — E = et Do» 

= = = 5 8 = = = 

mal | mal *25 353516 

(Pre. Eylau.) 
1. | Oftpreußen 3 3 2112| 8 0 6 

2.| Wehpreußen . . | 8 a | ı)1| 6. 0 83468 
(Marienburg.) | | 

3. | Brandenburg. . . 6 11 989111. 11814,8 
(Köpenid.) | 

4 ommern 6 | 2 3/1 916 0| 7135 
(Boris) 

5. | Voſen . 6 3 31 8/9 0 | 10 | 3,7 
(Kofhmin.) 

6.) Schiefien . . . 1 4 1 
(Reichenbach.) | 

7.1 Sadin . . » s|ı 5 5 
(Halberitadt.) 

8.| Schleswig-Holftein 2 | 2 5/17| 2 0) 8| 9, 
(Segeberg.) | 

9.1 Hanne. . » 4 3 8|14| 3 0| 5| 3, 
(Osnabrüd.) | 

10. | Weftfalen . . » 7 2 8s/12| 4 1 713-4 | 
(Münfter.) | 

11. | Heffen-Nafjaun . 1 1 7!10| 8 0/10] ı | 
(Shlüdtern.) | | 

12. | Rheinprovinz.. . 9 | 93 31 5]16 01814 | 
(Boppard.) 



u 
9, 

Leiftungsermittelungen. 

— b. e. 

5 : Schlußſprung aus Stand 
—— Am Barren aus Stredftüß: | überbie —— Sprung⸗ 
Streden. Arm Beugen und Streden. brett, von 5 zu 5 Centimeter 

gerechnet. 

Am Ende | Am Anfang | Am Ende | Am Anfang | Am Ende 
bes Kurfus. | des Kurfus. | des Kurſus. bes Kurſus. bes Kurfus. 

: |\&, | ER 2, 1 333344 
HEERES IRRE FAR BE IE - 
EIEISTIE IE ISFISIE 58 Ss" |5I18 58 

E|8 E&j2 8 528 8 5515 8 Ea2jE|® 8 ss 48s a ar as arlä ss ar |ä ls |&” 

1 912,32) 2/13 )5,32 55 66,59| 65 | 105] 78,64 

1 8| 2ı16| 1/12j 6 |50 26 |75| 110) 88,64 

N) 

| 

2110)5-6| 0| 7|3-4| 3| 10 4-5 42 | 115) 78. [63 | 115) 84 

1110)5,61| 0| 6 3,11) O0) 1014,05]50| 9570,55] 6 | 105 79,14 

112/65 | olıı) as 0,5) 14 7,8 |65 | 100 79,5 | 75 | 100 84,5 

0| 9/4 |o| 8! 2 | olı!Aa ]|55| 105 70 60 110 75 

siu!6 10 62112 5 |45| 90] 70 60 100 80 

ala) 5 0 10 | 3153| 6,|50| 95| 72 |70| 105| 861, 
| 915,26] 1| A| 2,36| 1115,36 |69| 99) 79 74 | 1091 89 

2/10 |15-6| 1 | 713-4| 212 5-6|50| 7560.65) 55 80.65.70 

0,1121 6 | oj12| 2 |05115,6 150 866 |55| 91 73 

3|s!i6 | ı| 7|i3 | 3J10|5,5 |40| 80 70 2 85| 75 

1879, 19 
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60) Turnkurſe für im Amte ftebende Elementarlehrer. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 155 Nr. 70.) 

Berlin, den 18. Februar 1879. 
Während ded laufenden Sahred wird wiederum in jeder Pro- 

ping ein viermwöchentlicher Turnfurfus für im Amte ftehende Volks— 
ihullehrer abgehalten werden. Für die Einrichtung diefer Kurſe 
find die früher getroffenen Anordnungen gleihfalld maßgebend, und 
verweife ich im diefer Beziehung namentlich auf meine Cirkular— 
Verfügungen vom 18. Februar und 16. Mär; 1876 (U. III. 1744. 
und 3093.). Im Sinne derjelben bat die Königliche Regierung ıc. 
wegen Betheiligung von Lehrern des dortigen Verwaltungsbezirks 
an dem Kurjud das Weitere anzuordnen und bezw. mit dem König: 
lihen Schulfollegium der Provinz zu vereinbaren. 

An 
fämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konfiftorien 

in ber ge Hannover und ben Königl. Ober- 
Kirchenrath zu Nordhorn. 

Abjchrift erhält das Königlihe Provinzial: Schulfollegium zur 
Nachricht und weiteren Beranlaffung. 

Der Koftenbedarf ift zunächſt überſchläglich zu ermitteln und 
die Ueberweifung defjelben vor Beginn des Kurfus bei mir zu be— 
anfragen. 

Demnächſt find der Bericht und die ftatiftiihen Nachrichten 
über den Kurjud einzureichen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

In 
fämmtlihe Königliche Provinzial-Schuftollegien. 

U. 111. 5960. 

61) Termin für die Turnlehrerinnen-Prüfung im Früh— 
jahr 1879. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 518 Nr. 166.) 

Berlin, den 21. März 1879. 
Für die QTurnlehrerinnen = Prüfung, welde in Gemäßbeit des 

Reglements vom 21. Auguſt 1875 (Centralblatt der Unterrichts— 
Verwaltung Seite 591) im Frühjahre 1879 zu Berlin abzuhalten 
it, habe ih Termin auf Sonnabend den 24. Maid. 3. und folgende 
Tage anberaumt. 

Meldungen der in einem Lehramte ftebenden Bewerberinnen 
find bei der vorgefegten Dienftbehörde jpäteftend 5 Wochen, Mel: 



a _ 
dungen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir jpäteftend 3 Wochen 
vor dem Prüfungstermine anzubringen. 

Der Königlichen Regierung 2c. überlaffe id, dieje Beftimmung 
im dortigen Berwaltungsbezirfe in geeigneter Weiſe zur öffentlichen 
Kenntni zu bringen und dort eingehende Meldungen mit gutacht- 
licher Aeußerung rechtzeitig einzureichen. 

An 
fämmtlihe Königl. Regierungen, die Königl. Konfiftorien 

in der Provinz Hannover und den Königl. Ober- 
Kirchenrath zu Nordhorn. 

Abſchrift erhält dad Königlihe Provinzial: Schulfollegium zur 
Nachricht und gleihmäßigen Beachtung. 

Der Minijter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
i Im Auftrage: Greiff. 
Un 

fämmtlihe Königl. Provinzial-Schulfollegien. 

U. III. 6817. 

62) Wittwenpenjion im Falle einer Ehejheidung und 
Wiederverheirathbung des Lehrer. 

(efr. Eentrbl. pro 1570 Seite 165.) 

Berlin, den 28. Februar 1879. 
Auf den Beriht vom 29. v. M., betreffend das Statut der 

Lehrer: Wittwen- und Waijenkaffe am Gymnafium in N., erwiedern 
wir dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium, daß eö bei der ge— 
troffenen Beitimmung, nady welcher die durch gerichtliched Erkenntniß 
ald der unjchuldige Theil erklärte, geichiedene Ehefrau eines Mit: 
glieded die Penfionsrechte der nachfolgenden Ehefrau des legteren 
ausichließt, jein Bewenden behalten muß. 

Diejer Grundjag ift jeit längerer Zeit in allen Fällen zur Gel- 
tung gebradht worden und fann dur etwaige Rüdjichten auf die 
anderweite Berheirathung des gejchiedenen Ehemannes nicht beein- 
flußt werden, da die zweite Ehefrau die vorhergegangene, von ihrem 
Ehemann verichuldete Trennung der vorigen Ehe und deren Folgen 
er jelbft bei Gingehung der Ehe fennen wird, und auch fennen 
muß. 

In welder Form und Faſſung aber die den beregten Grundjaß 
enthaltenden Beltimmungen in dad Statut aufzunehmen find, bleibt 
den Betheiligten überlafen. Am Meiften empfiehlt e8 fi, der un: 
ihuldig Geſchiedenen dad Recht vorzubehalten, die Beiträge an die 
Kaffe zur Erhaltung ihrer und ihrer etwaigen Kinder Anſprüche 
fortzuzablen, wobei e8 ihr überlafjen bleibt, vorfommenden Falls 

19° 
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etwaige Regreßanſprüche gegen ihren früheren Ehemann vor Gericht 
geltend zu machen. Auf feinen Fall aber darf dem für den jhuldigen 
Theil Erflärten beit Eingehung einer zweiten Ehe die Schmälerung 
der Rechte der unjchuldig geſchiedenen Ehefrau erleichtert werden. 

Der Minifter der geiltlichen ıc. Der Minifter des Innern. 
Angelegenheiten. Im Auftrage: Ribbed. 

Im Auftrage: Lucanus. 
An 

das Königliche Provinzial-Schullollegium zu NR. 

G. III. 383, M. d. g. N. 
I. A. 1430. M.d. 9. 

V. Volksſchulweſen. 

63) Beſtimmungen über den Unterricht der in Fabriken 
ſowie der anderweit mit gewerblicher Arbeit beſchäf— 

tigten ſchulpflichtigen Kinder. 

Berlin, den 26. November 1878. 
Zur Ausführung der Vorſchrift des 8. 135. Abſ. 3 der Ge— 

werbeordnung in der Fafjung des Geſetzes vom 17. Zuli d. 3. 
beitimmen wir Folgendes: 

l. Die Genehmigung der Schuleinrichtungen und Lehrpläne für 
die in Fabriken und den ihnen gleich geftellten Anlagen ($. 154. 
Abi. 2 und 3 der Gewerbeordnung) beichäftigten ſchulpflichtigen 
Kinder wird von den Königlichen Regierungen — in Berlin von 
dem Provinzial-Schulfollegium, in der Provinz Hannover von den 
Konfiftorialbehörden — ertheilt. 

Anträge auf Ertheilung diefer Genehmigung find durch Ver— 
mittelung der Kreisſchulinſpektoren — in Berlin durdy die ftädtiiche 
Schuldeputation — einzureichen. | 

I. Soweit thunlich, ift auf die Errichtung bejonderer Fabrik— 
ichulen für eine oder mehrere Fabriken, in welden jchulpflichtige 
Kinder beihäftigt werden, hinzuwirken. Namentlich iſt diejelbe 
überall da zu genehmigen, wo die betheiligten Fabrikbeſitzer Die 
Beſchaffung der ausreichenden Lehrfräfte, Schullofale und jonftigen 
Schulbedürfniffe aus eigenen Mitteln übernehmen. 

III. Soweit befondere Fabrikſchulen nicht errichtet werden kön— 
nen, ift zunächft zu erwägen, ob bei den Volköfchulen, welche von 
den in den Fabriken beihäftigten Kindern beſucht werden, bejondere 
Klaffen für diefe einzurichten find. Jedoch darf durch eine jolde 
Einrichtung weder eine Meberlaftung der an der betreffenden Volks— 
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ſchule angeftellten Lehrer, noch eine Beſchränkung des Unterrichtd der 
übrigen die Volksſchule beſuchenden Kinder herbeigeführt werden. 

IV. Die zur Unterhaltung der Volksſchule Verpflichteten können 
wider ihren Willen mit den bejonderen Koſten der unter II. 
und III. bezeichneten Schuleinrihtungen nicht belaftet werden. 

Können Einrichtungen der unter II. und III. erwähnten 
Art nicht getroffen werden, jo ift den in Fabriken beichäftigten 
Kindern die Theilnahme an dem Unterrihte in den gewöhnlichen 
Volksſchulklaſſen, wenn irgend thunlich, durd Modifikationen des 
Lehrplanes derſelben zu ermöglichen. Dieſe Modifikationen bedürfen 
der Genehmigung, welche nur zu ertheilen iſt, wenn der Lehrplan 
ſo eingerichtet werden kann, daß ohne Ueberanſtrengung der in 
Fabriken beſchäftigten und ohne Beeinträchtigung des Unterrichts 
der übrigen Kinder, den erſteren ein ausreichender Unterricht (vrgl. 
Nr. VI.) ertheilt werden kann. Dabei iſt als Regel feſtzuhalten, 
daß die tägliche Beſchäftigung in der Fabrik und der tägliche Unter— 
richt ee nicht über neun Stunden in Anſpuch nehmen dürfen. 

I. Bei Genehmigung der Lehrpläne ift Folgended zu beachten: 
1) Die in Fabriken beichäftigten Kinder müfjen mindeftens in 

der Religion, im Deutſchen (Leſen und Schreiben), im 
Rechnen und in der vaterländiihen Geſchichte Unterricht er- 
halten, und zwar muß dieſer Unterriht in allen Fällen 
ein zuſammenhängender jein. 

2) Der täglidye Unterricht darf nicht duch Beihäftigung in 
der Fabrik unterbroden werden. 

3) Zwiſchen dem Ende der Arbeitözeit und dem Beginn des 
Unterrichts muß eine ausreichende Ruhezeit liegen. 
Die Unterrichtöftunden dürfen nicht in die Zeit nad 7 Uhr 
Abends und vor 7 Uhr Morgens fallen, fie find thunlicht 
jo anzuordnen, dab diejenigen Kinder, melde Vormittags 
Unterricht erhalten, nur Nachmittags, und diejenigen, weldye 
Nachmittags Unterricht erhalten, nur WBormittagd in der 
Fabrik beichäftigt werden fönnen. 

5) Wo die Beihäftigung der Kinder in Fabriken in der Weiſe 
ftattfindet, daß von zwei Abtheilungen derjelben die eine 
während der erften, die andere während der zweiten Hälfte 
der täglihen Arbeitözeit der erwachſenen Arbeiter beichäftigt 
wird, iſt der Lehrplan thunlichſt fo einzurichten, daß die eine 
Abtheilung Vormittags, die andere Nachmittags unterrichtet 
wird und in dieſer Beziehung zwilchen beiden wochenweije 
ein Wechſel eintritt. 

VII Bon den genehmigten Schuleinrichtungen und Zehrplänen 
find die zuftändigen Ortöpolizeibehörden in Kenntniß zu jepen. 

vin. Auf Kinder, weldhe nit in Fabriken oder denjelben 
gleichgeftellten Anlagen, fendern anderweit mit gewerblicher Arbeit, 

— 

4 — 



294 

namentlich auch in der Hausinduſtrie beſchäftigt werden, finden die 
Vorſchriften des $. 135. der Gewerbeordnung Feine Anwendung. 
Für diejelben find daher Abweichungen von den allgemeinen, den 
Beſuch der Bolfsichule betreffenden Beftimmungen auf Grund jener 
Vorſchriften nicht zuzulafjen. 

Die Königlicdye Regierung wird veranlaßt, die Kreis- und Orts— 
Ihulinipeftoren nad) Maßgabe der vorftehenden Beitimmungen mit 
Anweiſung zu verieben, auch die legteren dur Ihr Amtöblatt zur 
öffentlihen Kenntniß zu bringen. 

Der Minifter für Handel ıc. Der Minifter der geiftlichen ac. 
Maybad. Angelegenheiten. 

In Bertretung: Sydom. 
An 

ſämmtliche Königl. Regierungen, ſämmtliche Ronfiftorial- 
behörden in der Provinz Hannover und das Königl. 
Provinzial Schullollegium bier. 

IV. 15752. M. f. 9. 
U. II. 14316, M. d. g. 4. 

64) Kerien-Drdnung für die Volksſchulen der Provinz 
Hannover. 

Um die große Ungleichheit der auf die Ferien der Volksſchulen 
bezüglichen Beltimmungen in den einzelnen Bezirken der Provinz 
und die noch größere Ungleihmäßigkeit der bezüglich der Zeit wie 
der Dauer der Ferien in einigen Bezirken berrihenden Praxis zu 
befeitigen, wird, unter Aufhebung aller entgegenftehenden allgemeinen 
und bejonderen Beftimmungen, einichliegli der in einzelnen Schul: 
ordnungen enthaltenen bezüglichen Normen, im Auftrage ded Herrn 
Minifterd der geiſtlichen, Unterrihtd: und Medizinal-Angelegenheiten 
die nachfolgende Ferien: Drdnung für die Volksſchulen der Provinz 
biermit erlafjen: 

Dauer der Ferien. 

8. 1. 

Die gefammte FBerienzeit im Berlaufe eined Schuljahres wird 
auf 63 Tage feftgejept, mit Einihluß der in die Ferien fallenden 
Soune und Felttage (bezw. für jüdiihe Schulen: Sabbathe und 
jüdiichen Feſttage). 

Sculfrei, jedoh in die Ferienzeit nicht einzurehnen, find 
die außerhalb der Ferien fallenden allgemeinen kirchlichen (bezw. 
jüdiihen) Feiertage, der Geburtdtag Sr. Majeftät ded Kaiſers und 
Königd und der Sedantag. Dagegen find rein örtliche Feſt- und 
Reiertage aller Art, wie auch ſolche Wochentage, an denen in einzels 
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nen Gegenden der Unterricht in Weranlaffung ded Goftesdienſtes 
ausgeſetzt wird, wie die Freitage der Kaftenzeit (bezw. in den 
jüdiſchen Schulen die Faſt- und Halbfeiertage), auf obige 63 Tage 
anzurechnen. 

Beginnt der Unterricht wieder an einem Montage (bezw. in 
jüdiihen Schulen an einem Sonntage) jo ift der dieſem vorber- 
gehende Sonntag (bezw. Sonnabend) nicht in die Ferienzeit einzu- 
rechnen. 

8. 2. 
Für Schulen in Städten Fann die Ferienzeit auf 49 Tage 

jährlich beichränft werden, für deren Berechnung die Beitimmung 
im $. 1. gleihfalld maßgebend ift. 

S. 3. 
Unterrichtsausfälle, welde in Folge von Beurlaubungen der 

Lehrer — behufs Theilnahme an Lebrerfonferenzen, an Prüfungen, 
zu militäriihen Zwecken und ſonſt (vergl. $. 7.) — eintreten, 
werden bei Beltimmung der Feriendauer nicht berüdjichtigt. 

Bertheilung der Ferienzeit. 

8. 4. 
Die Ferien find in der Pegel jo zu vertheilen, daß 

1) auf dem Lande und in den Städten 3—4 Moden auf die 
drei kirchlichen Hauptfefte (bezw. in den jüdiihen Schulen 
auf das Paſſah-, Wochen: und Laubhüttenfeft), 

2) die übrige Zeit der Ferien bei den Landſchulen in die Ernte: 
zeit und bei den Stadtihulen in die Sommer reſp. Herbit- 
zeit (bezw. in den jüdiihen Schulen theild in die Sommer:, 
theild in die Winterzeit) fällt. 

8. 5. 

Die Königlichen Konfiftorien, der Königlihe Ober-Kirchenrath 
zu Nordhorn, der Abt von Loccum, der Magiftrat zu Osnabrück 
und die Auffichtöbehörde für die Schule der Niederfähfiihen Kon— 
föderation in Gelle, jowie die Königlichen Kanddrofteien in Betreff 
der jüdischen Schulen haben — eine jede Aufſichtsbehörde für ihren 
Bezirk — Diejenigen Behörden zu beftimmen, melde die Ferien- 
Vertheilung feftiegen, jowie dafür zu jorgen, daß für ihren Auf ſichts— 
kreis Gleichzeitigfeit der Ferien erjtrebt wird. 

Die genannten Behörden find, wo diefelben ed für nöthig 
erachten, befugt, die erforderlichen Spezialbeftimmungen felbft zu treffen. 

Allgemeine Beftimmungen. 
$. 6. 

Die für jede Schule feftgefegte Kerienordnung ift auf dem in 
der Schule anzubeftenden Stundenplane anzugeben. 
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$. 7. 

Der Lehrer darf, wie mit Bezug auf $. 3. bemerft wird, nur 
nach vorher eingebolter Erlaubniß des Lokal-Schulinſpektors die vor— 
gejchriebenen Unterrichtöftunden ausjegen. Dieje Erlaubniß ift nur 
aus dringenden Gründen, und, wenn fie ſich auf mehr als ſechs 
Tage erftreden fol, auf Vorſchlag des Lokal-Schulinſpektors durd) 
den Kreid- Schulinfpeftor zu ertheilen. Stehen der redtzeitigen 
Einholung der Erlaubnis Schwierigkeiten entgegen, jo ift dem Lehrer 
geftattet, ohne vorgängige Erlaubnig aus bejonderd dringenden 
Gründen, jedoch höchſtens für einen Tag, den Unterricht auszujegen. 
Nachträglich hat er hiervon jo bald wie möglich motivirende Anzeige 
zu erftatten. Für die jüdiihen Schulen tritt an die Stelle ded 
Lokal-Schulinſpektors der Schulvorftand und an die Stelle des 
Kreis-Schulinſpektors der Yandrabbiner des Bezirke. 

An dem Schulgelde darf dem Lehrer wegen der Ferien Nichts 
gekürzt werden. 

8. 8. 

Dieje Ferien-Drdnung tritt mit dem 1. April 1879 in Kraft. 
Hannover, den 25. Sanuar 1879. 

Der Ober: Präfident. 

65) Benugung von Schullofalen für das öffentlide 
Impfgeſchäft. 

Berlin, den 28. Februar 1879. 
| Auf den Beriht vom 9. Dezember v. J., betreffend die Be- 
ſchwerde des Lokal-Schulinſpektors Pfarrers N. zu N. wegen Vor: 
nahme von Impfungen Eleiner Kinder in den Schulen der ländlichen 
Snipeftion N., eröfne ih der Königlihen Regierung bezüglich der 
Benugung von Schullofalen zum Impfgeihäft reſp. bezüglich der 
Anwendung von Zwang zur Hergabe der Scullofale für dieſes 
Geſchäft Folgendes: 

Die Berhaffung des Smpflofald für die öffentlichen Impfungen 
iſt nah $. 2. Abi. 3 des Geſetzes vom 12. April 1875 (Gef.-Sammil. 
©. 191) Sade der politiſchen Gemeinden. Da nad 8. 6. 
des Reichs-Impfgeſetzes vom 8. April 1874 (Reichs-Geſetzblatt 
©. 31) die Impforte jo gewählt werden müffen, daß fein Ort ded 
Bezirk von dem nächſt gelegenen Smpforte mehr ald 5 Kilometer 
entfernt ift, jo darf —— werden, daß es auf dem Lande 
großer Lokalitäten für die Vornahme des Impfgeſchäftes überhaupt 
nicht bedarf. 

Die Inanſpruchnahme der Schulſtube für dieſen Zweck mag 
den Gemeinden bequem ſein, iſt aber in Rückſicht auf die damit 
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leicht verbundene Störung des Unterrichtes doch nur dann gerecht: 
fertigt, wenn wirflid fein anderes brauchbares Lokal verfügbar. ift. 
Die vorliegenden Berhandlungen machen den Eindrud, al® würde 
ed mit dem Anerfenntnik der Nothwendigfeit, die Schulſtube ald 
Smpflofal zu benugen, jehr leicht genommen, und als werde ſchon 
die Rückſicht, den politiihen Gemeinden eine geringfügige Ausgabe 
für Anmiethbung eined anderen Lofald zu eriparen, als ein hin— 
reihender Anlaß angejeben, um die Schulitube in Anſpruch zu 
nehmen. Und dody kann Letzteres lediglich ald ein Nothbehelf geduldet 
werden. Nah diejer Richtung bin jcheint mir die vorliegende 
Beſchwerde des Pfarrers N. nicht jeder Berechtigung zu entbehren 
und gebe ich der Königlichen Regierung zur Erwägung, in wie weit 
etwa die von Shr erlafjenen Verfügungen nady diefen Gefichtöpunften 
zu erläutern fein möchten. 

Wo aber in der That ein andered Impflofal ald die Schul- 
ftube nicht verfügbar ift, da müſſen die hiermit verbundenen Unbe- 
quemlichfeiten von der Schule getragen werden, und ed Fann dem 
Lokal⸗Schulinſpektor nicht geftattet werden, durch feinen Widerſpruch 
den regelmäßigen Verlauf des Impfgeſchäfts theilweiſe zu vereiteln. 
Die Benupung ded Schullokals für die Impftermine fegt übrigens 
entweder die Zuftimmung ded Schulvorftandes oder, falls dieje nicht 
zu erlangen tft, die Anordnung der in externis vorgejeßten Schul: 
bebörde voraus; Lehrer und Schulinſpektor haben mit Rüdfiht auf 
den eventuellen Ausfall der Schulftunden zwar Nachricht von der 
Vornahme ded Impfgeihäfts zu erhalten, im der Sadye fonft aber 
feine Einwirkung. 

Der Königlihen Regierung überlaffe ich. hiernach den Pfarrer 
N. ablehnend zu beicheiden. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Sydow. 

An 
die Königlihe Regierung zu R. 

U. III. IV. 15506. M. 6219. 



Perjonal- Veränderungen, Titel: und Ordens : Berleihungen. 

A. Behörden. 

Die Geheimen Regierungs- und vortragenden Räthe im Minifte- 
rium der geijtlien ꝛc. Angelegenheiten Dr. jur. Göppert, Dr. 
jur. Bartjd und Dr. theol. et phil. Bonig find zu Geheimen 
Dber-Regierungs-Räthen ernannt, 

die Geheimen Regierungs- und vortragenden Räthe Lüders und 
Dr. nd ennig im Minifterium für Handel ꝛc. in gleicher 
Eigenihaft in das Minifterium der geiftlichen ac. Angelegenheiten 

s verjeht, | 
der Regierungd- und Schulrath Franz Schulg zu Stettin ift zum 

Provinzial-Schulrath ernannt und dem Provinzial-Schulfollegium 
daſelbſt übermiejen, 

dem Superintendenten und Kreis-Schulinſpektor Fiſcher in Paje- 
walf der Rothe Adler-Drden dritter Klaſſe mit der Schleife, 

dem Superintendenten und Kreis-Schulinfpeftor Zietlow zu Neu: 
marfi. Pomm., jet zu Pyritz, der Rothe Adler-Drdeu vierter 
Klafje, und 

dem biöherigen Superintendenten und Kreis-Schulinjpektor, Ober: 
pfarrer Rect zu Muskau im Kreife Rothenburg O.L. der Kö- 
nigl. Kronen-Orden dritter Klaffe verliehen, 

zu Kreis-Schulinſpektoren find ernannt worden im Regierungsbezirke 
Breslau: die fommiljar. Kreid-Schulinjpeftoren Diakonus 

Gaupp zu Schweidnig und Realidullehrer Pfennig zu 
REN 

Dppeln: der fommifjar. Kreid-Schulinfpeftor Gymnafiallehrer 
Thaiß zu Falkenberg Ob. Schl., 

Düffeldorf: der kommiſſar. Kreid- Schulinipeftor Dr. Karl 
Schäfer zu Rheydt. 

B. Univerjitäten, Akademien ac. 

Der Großherzoglich Heſſiſche ordentl. Profefj. Dr. Seuffert an 
der Univerj. zu Gießen ift zum ordentl. Profefj. in der jurift. 
Fafult. der Univerj. zu Breslau, — zu außerordentl. Profefforen 
in der philoſoph. Fafult. derjelben Univerj. find der Lehrer Dr. 
Kaibel vom Askaniſchen Gymnaf. zu Berlin und der Privat: 
dozent Dr. Freudenthal zu Bredlau ernannt, 

dem zeitigen Rektor der Univerfität zu Halle, Geheimen Medizinal- 
Rath und Profefjor Dr. Bolfmann ift zur Anlegung der Kom: 
mandeur-Infignien zweiter Klaffe des Herzoglich Anhaltiichen Haus— 
ordend Albrechts des Bären die Grlaubniß ertbeilt, — der zum 
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Direktor der Provinzial» Irrenanftalt zu Nietleben erwählte or- 
dentl. Profefj. Dr. Hitzig an der Univerſ. zu Züri zugleich 
zum ordentl. Profeſſ. in der mediziniſch. Fakult. der Univerſ. zu 
Halle ernannt, — dem außerordentl. Profelj. Dr. Freytag in der 
philoſoph. Fakult. der legteren Univer. die Erlaubniß zur Anlegung 
des Kaiſerl. Ruffiihen St. Stanislaus-Drdend zweiter “all er⸗ 
theilt, der Aſſiſtent Dr. Kirchner am landwirthſchaftl. Inſtitute 
derſelben Univerſ. zum außerordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fa— 
kult. dieſer Univert. ernannt, — dem Univerfitätd - Mufifdireftor 
Dr. $ranz zu Halle die Erlaubniß zur Anlegung des Königl. 
Ye ae Marimilian- Drdend für Wiſſenſchaft und Kunſt er: 
theilt, 

dem ordentl. Profeſſ. Dr. Stern in der philoſoph. Fakult. der 
Univerſ. zu Göttingen iſt der Königl. Kronen-Orden dritter 
Klaſſe verliehen, — und ſind der Privatdozent Dr. Zitelmann 
daſelbſt zum außerordentl. Profeſſ. in der juriſtiſch. Fakult., jowie 
die Privatdozenten Dr. Bezzenberger und Dr. Rehniſch da— 
jelbjt zu außerordentl. — in der philoſoph. Fakult. dieſer 
Univerſ. ernannt, 

dem ordentl. Profeſſ. Dr. vom Rath in der philoſoph. Fakult. der 
Univerſ. zu Bonn iſt der Charakter als Geheimer Bergrath ver— 
liehen worden. 

An der techniſchen Hochſchule zu Berlin iſt der Baumeiſter Otzen 
als Lehrer für mittelalterliche Baukunſt, und der Profeſſor Dr. 
Hirſchwald als ordentl. Lehrer für Mineralogie und Geologie 
angeſtellt worden. 

Dem Präſidenten der Akademie der Künſte zu Berlin, Geheimen 
Regierungs-Rath Hipig ift der Rothe Adler-Drden zweiter Klaffe 
mit Eichenlaub, dem Direktor der Akademie der bildenden Künfte 
Profeffor von Werner und dem Mitgliede ded Senates der 
Akademie der Künfte Geſchichts- und Bildnigmaler G. Richter 
der Königl. Kronen-Orden dritter Klafje verliehen worden. 

Dem Dr. Ant. Dohrn aus Stettin, jegt zu Neapel, Vorftand 
der dortigen zoologijhen Station, ift das Prädikat „Profeffor“ 
verliehen worden. 

C. Gymnafial: und Real-Lehranftalten. 

Der erfte Dberlehrer Dr. Detlefjen am Gymnafium zu Glüd- 
ftadt ift zum Gymnafial- Direktor ernannt und demjelben die 
Direktion diefed Gymnaſiums übertragen, 
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die Wahl ded Gymnafial:Oberlehrer Dr. Broicher zu Bonn zum 
Direktor de8 Gymnaſiums zu Bodum beitätiat, 

der Rektor Dr. Ungermann am Progumnafium zu Rheinbach zum 
Gymnafial- Direktor ernannt und demjelben die Direktion des 
Gymnafiumd zu Münftereifel übertragen worden. 

Dem DOberlehrer Röhl am Gymnaj. zu Graudenz ift das Prä- 
difat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

Als Dberlehrer find verjegt bezw. berufen worden an das Gymnaſium 
zu Eberswalde der Rektor Pauli von der höheren Bürger- 

ſchule dafelbit, 
zu Sreienmwalde a.d.D. der Gymnaſ. Lehrer Kobert aus 

Dorip, 
zu Königsberg N. M. der Dberlebrer Dr. von Lühmann 

am Progymnaj. zu Garp a. d. D., 
zu Neujtadt Db. Schi. der ordentl. Gymnaſ. Lehrer Nam - 

rath aus Sagan, 
zu Halle a. d. S. lateiniſch. Hauptſchule der Frankeſchen Stif— 

tungen, der Oberlehrer Dr. P. Kramer vom Gymnaſ. zu 
Schleuſingen, 

zu Wittenberg der ordentl. Gymnaſ. Lehrer Dr. Fielitz aus 
Stralfund, 

zu Hannover, Kaijer Wilhelms-Gymnaſ., der Dberlehrer Dr. 
Schüßler von der Klofterfchule zu Sifeld, 

zu Lingen der ordentl. Lehrer Dr. Röhrig vom Gymnaſ. An- 
dreanum zu Hildesheim, 

zu Hörter der Gymnaſ. Oberlehrer Dr. Fauth aus Düffeldorf, 
zu Marburg der ordentl. Gymnaf. Lehrer Dr. Weidenmüller 

aus Fulda, 
zu Bonn der Gymnafial-Dberlehrer Dr. Fiſch aus Münftereifel, 
zu Elberfeld der Realjchullehrer Dr. Plötz aus Danzig, 
zu N der ordentl. Gymnaſ. Lehrer Dr. Werr aud Dü- 

ren, un 
zu Münftereifel der ordentl. Lehrer Fiſcher vom Marien- 

Gymnaſ. zu Poſen, 
Zu Oberlehrern ſind befördert worden an dem Gymnaſium 

zu Raftenburg der ordentl. Lehrer Dr. Tribukait, 
zu Danzig, Königl. Gymnaſ., der ordentl. Lehrer Dr.Martend, 
zu Marienburg der ordentl. Xehrer Luke, 
zu Neuruppin = ⸗ -Saltzmann, 
zu Prenzlau, angleic an der Realjchule, die ordentl. Lehrer 

Hörich und VBölder, 
zu Greiföwald, der ordentl. Lehrer Krey, 
zu Pofen, Marien-Gymnaj., der ordentl. Lehrer Zimmermann, 
zu Sagan, . ⸗ Heinrich, 
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zu Halberftadt der ordentl. Lehrer Dr. Diederidhß, 
zu Glüdftadt . ⸗ -Wittrock, 
zu Celle ⸗ ⸗ - Wittrock, 
zu Ilfeld, Klofterfchule, = ⸗ ⸗ Dr. Müller, 

Dr. Redenbad, 
und 

zu Warburg - : Dr. Barkhou 
Dam ordentl. Lehrer Sotigieher am Gymnaj. zu Bodum ift 

dad Prädikat „Oberlehrer” beigelegt worden. 

zu Bodum 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Raftenburg der Schula. Kandid. Zimmermann, 
zu Marienburg =» = -Stuhrmann, 
zu Marienwerder-— Arth. Schneider, 
zu Berlin, Franzöſ. Gymnaſ., der Schula. Kandid. Dr. Rothe, 
zu Berlin, Humboldtd- Gpmnaf., die Schula. Kandidaten Jabı 

und Dr. Herdner, 
zu Eberöwalde die Schula. Kandidaten Sorhagen und 

Straud, 
zu Küftrin der Lehrer und Adjunft Dr. Dtto Schneider von 

der Nitter-Afademie zu Brandenburg, 
zu Landsberg a.d.W. der Schula. Kandid. Dr. Neide, 
zu Neuruppin ⸗ ⸗ Conrad, 

vun J zu Sorau ⸗ ⸗ Köhler, 
zu Wittftod Wilms, 
zu Halberſtadt der ordentl. Gymnaſ. Lehrer Dr. Breithanpt 

aus Guben, 
zu Altona der zn Kandid. —— 
zu Gückſtadt - ⸗ Dr. H. Roie, und 
zu Kiel . : - Dr. $unt. 

An der Ritter-Afademie zu Brandenburg ift der Schula. Kandid. 
Lück ald Adjunkt angeftellt worden. 

Am Gymnaf. zu Münjter it der Elementarlehrer Bathe definitiv 
angeftellt worden. 

Der Kollaborator Dr. Seiler an der lateiniihen Hauptichule zu 
Halle a. d. ©. ift als Dberlehrer an das Progymnafium zu 
Trarbach berufen, 

an dem Progymnafium zu Schwedt a. d. O. (in der Entwidelung 
begriffen) find der Gymnaſ. Lehrer Dr. Zſchau aus Didenburg 
als ordentl. Lehrer und interimift. Dirigent, der Lehrer Conrad 
von dem Pädagogium zu Lichterfelde, der Gymnaſ. Lehrer Dr. 
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Wodrig aus Stragburg i. Elſ. und der Schula. Kandid. Eid: 
hoff als ordentliche Lehrer angeftellt worden. 

Dem Dberlehrer Dr. Spiefer an der Nealihule zu Potsdam 
ift das Prädifat „Profeſſor“ beigelegt, 

der Dberlehrer am Gymnaſ. zu Halberftadt, Profeſſ. Richter in 
gleicher Eigenschaft an die Realſch. der Francke'ſchen Stiftungen 
zu Halle a. d. ©. verjept, 

zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Dr. Kubn an der Königsftädtiihen Realſch. zu Berlin, 
Dr. zn an der Friedrichs-Werderſchen Gewerbeſchule zu 

erlin, 
Dr. Dederding an der Luiſenſtädtiſchen Gewerbeſchule zu Berlin, 
Wenfel an der Realfchule zu Shönebed. 

Dem ordentl, Lehrer Günther an der Friedrichs-Werderſchen Ge- 
werbeichule zu Berlin ift der Titel „Oberlehrer” beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realfchule 
zu Potsdam der Realſchul-Oberlehrer Otte aud Dresden, 
zu Münfter der Hülfölehrer Dr. Hellinghauß. 

An der höheren Bürgerſchule zu Senfau ift der ordentl, Lehrer 
Dr. Crone zum Oberlehrer befördert; 

als ordentl. Lehrer find angeftellt worden an der höheren Bürgerichule 
zu Marienmwerder der Progymnaſ. Lehrer Dr. Hochheim 

aus Löbau, 
zu Krofien der Schula. Kandid. Straud, 
zu Nauen „ R „Pohler. 

D. Schullehrer-Seminare, ıc. 

Dem Direktor Schultze am Seminar für Stadtſchulen zu Berlin 
iſt der Rothe Adler-Orden vierter Klaſſe verliehen worden. 

An dem Lehrerinnen-Seminar zu Auguſtenburg iſt der ordentl. 
Semin. Lehrer Vent aus Ueterſen als erſter Lehrer angeſtellt, 

an dem Schull. Seminar zu Alfeld der ordentl. Lehrer Guden 
zum erſten Lehrer befördert worden. 

Als ordentliche Lehrer ſind angeſtellt worden am Schullehrer-Seminar 
zu Angerburg der Seminar-Hülfslehrer Dellin aus Marien— 

burg, 
zu Berlin, Seminar für Stadtſchulen, der Lehrer Hein von 

der Friedrihöftädt. Knabenſchule dajelbit, 
zu AlteDöbern der SeminarsHülfölehrer Petrick dajelbit, 



zu Drojjen der Lehrer Hildebrand von der Friedrichsſtädt. 
Knabenihule zu Berlin, 

zu Neuzelle der Seminar Hülfdlehrer Dit o daielbft, und der 
Seminarlehrer Schmidt aus Soeft, 

zu Alfeld der Präparandenanftaltd= Lehrer Falkenhagen aus 
Diepholz, 

zu Büren der Seminarlehrer Wöhning aus Siegburg, 
zu Soeft der kommiſſar. Seminarlehrer Knorrn daſelbſt, und 

der kommiſſar. Seminar-Hülfslehrer Witteborg aus Neuzelle, 
zu Homberg der Lehrer Wilh. Müller aus Arolſen, und der 

SeminarsHülfölehrer Heſſe aus Osnabrück. 
An dem Lehrerinnen-Seminar 

zu Auguftenburg ift der Seminar: Hülfölehrer Mohr aus 
Veterjen ald ordentl. Lehrer, und die ftädtiiche Lehrerin Tag: 
bolm aud Wandsbek ald ordentl. Lehrerin, 

zu Xanten der Lehrer Schulte aus Paderborn ald orbdentl. 
Lehrer angeftellt worden. 

Als Hülfölehrer find angeftellt worden am Schullehrer- Seminar 
zu Angerburg der Seminar= Hülfdlehrer Lawin aus Gingit, 

und der Lehrer Rogowski gu Angerburg, 
zu Droſſen der Lehrer Metſchke dafelbft, 
zu Neuzelle der fommilfar. Lehrer Schröder dafelbft, 
zu Rawitſch der fommiifar. Lehrer Hannebohn dafelbit, 
zu Münfterberg der Lehrer Grabein aus Görlig, 
zu Steinau a. d. D. der Lehrer Zeh, 3. 3. an dem Seminar 

beichäftigt, 
zu Kreuzburg der Lehrer Herm. Krauje aus Schönbankfwig, 
zu Peiskretſcham der Lehrer Kulif aus Mofrau, 
zu Ziegenhals der ftädtiiche Lehrer Nietſch dajelbit, 
zu Dfterburg der Präparandenlehrer Hollburg dajelbft, 
zu Homberg der Hülfslehrer Weider aud Herborn. 

Es find an der Präparandenanftalt 
zu Heiligenftadt der fommiffar. Lehrer Solf dajelbit, 
zu Apenrade der Lehrer Detblefien, 
zu Diepholz der Lehrer Feldhaus zu Elze 

ald zweite Lehrer angejtellt worden. 

An der Waiſen- und Schulanftalt zu Bunzlau find der Lehrer 
Dr. Wernide von der kandwirtbichaftt. Schule zu Brieg, und 
der Schula. Kandid. Pohl ald ordentliche Lehrer angeftellt worden. 
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Es haben erhalten den Rothen Adler:Drden vierter Klaffe: 

Eidholt, Rektor zu Warendorf; 
den Königl. Kronen-Orden vierter Klaffe: 

Reinbott, Rektor zu Berlin, 
Schnebel, evang. eriter Lehrer an der Mädchenichule zu St. 

Fohann, Krs Saarbrüden, 
Thomas, evang. Hauptlebrer zu Sferlohn i. MWeftf. ; 

den Adler der Inhaber ded Königl. Hausordend von Hohenzollern : 
Burghardt, evang. Lehrer zu Poln. Damme, Krs Kröben, 
a bisher. evang. Lehrer und Küfter zu Prießen, Krs 

uckau, 
Hill, erſter evang. Lehrer und Kantor zu Fulda, 
Mahling, evang. Lehrer zu Seidewinfel, Krs Hoyerdwerda, 
Prött, dsgl. zu Bielefeld, 
— — bish. evang. Lehrer zu Kirchherten, Krs Berg: 

eim, 
Schlichting, evang. Lehrer zu Barlewitz, Krs Stuhm, 
Stützel, dögl. zu Brandenburg a. d. 9., 
Tſchautſch, evang. erfter Mädchenlehrer zu Seelow, Krs Lebus, 
Mill, biöh. fathol. Lehrer zu Krickhauſen, Kreid Braundberg, 
Zieſemer, evang. Lehrer zu Treuenbriegen, Krs Zauch-Belzig; 

das Allgemeine Ehrenzeichen: 
Sur — Lehrer, Organiſt und Küſter zu Middels, Krs 

urich, 
Hildebrandt, evang. Lehrer und Küſter zu Groß-Eſcherde, Krs 

Hildesheim, 
Schütz, dögl. dsösgl. zu Pegelow, Krs ae 
Schulze, evang. — Kantor und Küſter zu Altmersleben, 

Krs Salzwedel. 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 
Geitorben: 

der Konfiftoriale, Negierungd: uud Schulrath Roßhof bei der 
Regierung zu Nahen, 

der Kreis-Schulinſpektor Czygan zu Hobenftein, Krs Dfterode, 
der Geheime Regierungs-Rath Dr. Dove, ordentl. Profeifor in 

der philoſoph. Fafult. der Univerfität, Mitglied der Akademie 
der Wiffenichaften zu Berlin, 

der Geheime Regierungs-Rath Dr. jur. et phil. Shömann, 
ordentl. Profeff. in der philofoph. Fakult. der Univerf. zu 
Greiföwald, 

der — — Dr. Hagemann zu Graudenz, 
der Gymnaſial-Oberlehrer Dr. Em. Müller zu Konitz, 
der Realſchul-Oberlehrer Lüders zu Altona. 
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Sn den Ruhestand getreten: 

der Univerfitätö-Sefretär und Duäftor Momme bei der Univerſ. 
zu Göttingen, und ift demjelben der Charakter ald Ned: 
nungdratb verliehen worden, 

die Gumnafial-Direftoren 
Dr. Bollbehr zu Glüdftadt, und 
Dr. Königboff zu Münftereifel, 

die Gymnafial-Oberlebrer 
Proreftor Michaelis zu Guben, 
Profeffor Lenhoff zu Neuruppin, 
Profeffor Helmes zu Gelle, 
Profeflor Shüg zu Minden, und 
Profeſſor Dr. Rumpf zu Frankfurt a. M., 

und iſt denjelben der Rothe Adler-Drden vierter Klafje verliehen 
worden, 
der Oberlebrer Profeffor Habnemann an der lateinischen Haupt- 

ſchule der Francke'ſchen Stiftungen zu Halle a.d.S., und ift 
demjelben der Königl. Kronen-Orden vierter Klafje verliehen 
worden, 

die Oberlehrer 
Dr. Gervais am Gymnaſ. zu Hobenftein, 
Dr. Voretzſch am Joachimsthalſchen Gymnaf. zu Berlin, 
Profefl. Heyer am Gymnaſ. zu Königsberg N.M., 
Hädermann „ Ri zu Greifswald, 
Peterien A R zu Daderöleben, 
Kühlbrandt „ z zu Huſum, 
Konreftor Ruprecht am Gymnaj. Andreanum zu Hil— 

desheim, 
Rektor Reibſtein am Gymnaſ. zu Lingen, 
Wilh. Becker — zu Weilburg, und 
Dr. Montigny „ . zu Koblenz, 

die ordentlihen Gymnaſiallehrer 
Dr. Reichenbach zu Kolberg, 
Dr. Geude zu Lingen, und 
Badhoven von Echt zu Koesfeld, 

der tehniihe und Elementarlehrer Hartung am Gymnaſ. zu 
Arnsberg, 

der Dberlebrer Profeffor Dr. Trotba an der Realichule der 
Francke'ſchen Stiftungen zu Halle a. d. S., und der Lehrer 
Dr. Auerbad an der Realſchule der ifraelitiichen Gemeinde 
zu Kranffurt a. M., und ift denjelben der Rothe Adler: 
Drden vierter Klafle verlieben worden, 

der Dberlehrer Dr. Eggert an der böheren Bürgerihule zu 
Jenkau, und ift demfelben der Rothe Adler-Orden vierter 
Klaffe verliehen worden, 

1879. 20 
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der erite Lehrer Merder am Schullehrer-Seminar zu Alfeld, 
die Seminarlehrer Schönfe und Wolinsfi an der Luijen- 

Stiftung zu Poſen, umd ift denjelben der Rothe Adler: 
Drden vierter Klaffe verliehen worden, 

der Inipeftor Died an den deutihen Schulen und der höheren 
Mädchenſchule der Francke'ſchen Stiftungen zu Halle a. d. S. 
und iſt demſelben der Königl. Kronen-Orden dritter Klaſſe 
verliehen worden. 

In den Reichsdienſt getreten: 

der außerordentl. Profeſſor Dr. Freund in der medizinischen 
Fakult. der Univerf. zu Breslau, und 

der Seminar-Hülfdlehrer Heußner zu Homberg. 

Sn das Audland gegangen: 

die außerordentlihen Profefforen Dr. von Hippel in der medi- 
zintihen Fakult. der Univer). zu Königsberg, und Dr. 
Philippjon in der philoſoph. Kakult. der Univert zu Bonn, 

der Gymnaſiallehrer Dr. Veckenſtedt zu Kottbus, und 
der Seminar-Hülfslehrer Paaſch zu ———— 

Auf ihre Anträge entlaſſen: 

der Gymnaſial-Oberlehrer Dr. Horſtmann zu Sagan, 
der ordentl. Lehrer Caſter am Lehrerinnen-Seminar zu Xanten, 

und 
der SeminarsHülfdlebrer Klar zu Ziegenhals. 
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Centralblatt 
| * 

die geſammte Unterrichts -Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlihen, Unterrichts. und 
Mebizinal = Angelegenheiten. 

M6 Berlin, den 30. Juni 1879, 

Schulfeier am Tage der goldenen Hochzeit Ihrer 
Majeftäten des Kaiſers und der Kaijerin. 

Berlin, den 20. Mai 1879, 
Auf die Anfrage vom 8. d. M., betreffend eine Schulfeter am 

11. k. M., ald dem Tage der goldenen Hochzeit Ihrer Majeftäten 
ded Kailers und der Kaijerin, erwiedere ic) der Königlichen Regierung, 
daß ich eine ſolche Feier nur für angemefjen erachten kann. 

Eine bezüglihe Anordnung ijt unterblieben, weil ed bei der 
bereitö allgemein hevorgetretenen freien und freudigen Theilnahme 
für die bevorftehende Feier einer bejonderen Anregung für die Schule 
nicht bedarf. Auch über die Art, wie fie angemeljen zu geftalten 
ift, enthalte ih mich einer beitimmten Anordnung. Die Feier des 
Geburtötaged Seiner Majeftät ded Kaiſers, wie fie überall in den 
Schulen ftattfindet, wird auch für die Zubelfeier am 11. k. M. 
geeigneten Anhalt bieten. 

An 
die Königlihe Regierung zu R. 

Abſchrift zur Kenntnißnahme. 

Der Miniſter der re ıc. Angelegenheiten. 
alt. 

An 
jämmtliche Königl. Regierungen, bie Königl. Konfiftorien 

in ber Provinz Hannover, ben Königl. Ober-Kirchen- 
rath in Norbhorn, fowie an fämmtliche Königl. Pro- 
vinzial-Schullollegien. 

U. III.a. 8882. 

1879, 21 
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. Allgemeine Berbältniffe. 

66) Zufammentegung der Wiſſenſchaftlichen Prüfungs— 
Beer. für das Jahr vom 1. April 1879 bis zum 

31. März 1880. 
(Eentribl. pro 1875 Seite 193 Nr. 73.) 

Berlin, den 26. Mai 1879. 
Die Königlihen Wiffenihaftlihen Prüfungs:Kommiffionen find 

für das Jahr vom 1. April 1879 bis 31. März 1880 wie folgt 
(unter Andeutung der Prüfungsfäher in Parentheje) zufammengejegt: 

1. für die Provinzen Oft: und Weftpreußen in Königsberg. 
Drdentlihe Mitglieder: 

. Sriedländer, Profeffor (Haffiibe Philologie), zugleih Di— 
reftor der Kommiſſion, 

Dr. Jordan, From (klaſſiſche Philologie), 
Dr. Weber, (Mathematif), 
Dr. Schade, 5 (Deutſch), 
Dr. Walter, (Philoſophie und Pädagogik), 
Dr. Rühl, ⸗ (Geſchichte), 
Dr. Wagner, (Geographie), 
Dr. H. J. M. Voigt, > (evangeliſche Theologie und Hebräiſch), 
Dr. Kißner, (Engliſch und Franzöſiſch), 
Dr. Loſſen, (Chemie und Mineralogie); 

Außerordentliche Mitglieder: 

Dr. Dittrich, Profeffor (katholiſche Theologie und Hebrätidh,, 
Dr. Robert Caspary, = (Botanif), 
Dr. Zaddad, ⸗ (Zoologie), 
Dr. Pape, : (Phyſik). 

2. für die Provinz Brandenburg in Berlin. 

Ordentliche Mitglieder: 
Dr. Kllg; R Sahtr erg und Geheimer NRegierungs:Rath 

(Deutih), zugleidh Direktor der Kommilfion, 
Dr. Adolph Kirchhoff, Profefjor (alfiide Philologie), 
Dr. Bablen, s (klaffiſche Philologie), 
Dr. Schellbad, ⸗ ——A und Phyſik), 
Dr. — en, (Geſchichte und Geographie), 
Dr. Nitzſch, (Geſchichte und Geographie), 
Dr. Beih, — Ya und Drofeffor (evangeliiche T —— und 

ebräi 
Dr. Zupitza, Profeſſor (Engliſch), 
Dr. Tobler, ⸗ (Franzöſiſch), 
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. Zeller, — Regier. Rath und Profeſſor (philoſophiſche Pro- 
pädeutik), 

. Kern, Gymnaſial-Direktor (Philoſophie und Pädagogik), 
Rammelsberg, Profeflor (Chemie und Mineralogie) ; 

Außerordentlihe Mitglieder: 
i d —— Profeſſor —8 

le r, ⸗ Botanik), 
—— (polniſche Sprache). 

3. für die Provinz Pommern in Greifswald. 

Ordentliche Mitglieder: 
.Kießling, Profeſſor (klaſſiſche Philologie), zugleich Direktor 

der Kommiſſion, 
Dr. von Wilamowitz, Profeffor —0 Philologie), 
Dr. Schuppe, 5 (Philojophie und Päbagopif), 
Dr. Hirſch, . Setchiihe und Geographie), 
Dr. Ulmann, . (Geihichte und Geographie), 
Dr. Wellhauſen, s (evang. Theologie und Hebräiſch), 
Dr. Thome, s (Mathematik und Phyſik), 
Dr. Reiffericeid, B (Deutſch), 
Dr. Schmitz, — und Franzöſiſch), 
Dr. Münter, Zoologie und Botanik), 
Dr. Schwanert, ⸗ (Chemie und Mineralogie). 

4. für die Provinzen Schleſien und Poſen in Breslau. 

Ordentliche Mitglieder: 

Se, brodt, Provinzial: Schulrath, Direktor der Kom— 

Reifferiheid, Profeſſor (Elaffiiche Philologie), event. Ver: 
treter ded Direftord der Kommiifion, 

. Her, Profeffor (klaſfiſche Philologie), 

. Sriedlieb, ⸗ (katholiſche Theologie und Hebräiſch), 

. Räbiger, ⸗ 

. Schröter, B 

. Diltbey, s (Philofophie und Pädagogif), 

. Weinhold, = (Deutſch), 
. Karl Neumann, Geh. Regier. Rath und Profeſſor (Geſchichte 

(evangeliiche Theologie und Hebräiſch), 
Drathematit), 

und Geox graphie), 
. Gröber, Drofellor (Franzöſiſch); 

Außerordentliche Mitglieder: 

. Grube, Profeſſ or Er 

. Ferd. Cohn, Botan 

.Poleck, —— und Mineralogie), 

21* 
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. Meyer,  Profeffor (Phyſit), 
. Kölbing, Privat-Oozent (Engliſch), 
.Nehring, Profeſſor (Polniſch). 

5. für die Provinz Sachſen in Halle. 

Ordentliche Mitglieder: 

Dr. Kramer, Geh. Regier. Rath, Direktor a. D. und Profeſſor 
(Pädagogik), zugleich Direktor der Kommiſſion, 

Dr. Keil, Dorner (klaſſiſche Philologie), 
Dr. Heine, (Mathematik und Phyſik), 
Dr. Haym, RN one: 
Dr. Zader, ⸗ Deutſch), 
Dr. Dümmler, ⸗ —330. 
Dr. Kir ⸗ (Geographie), f, 
TA N Konfift Rath und Profeffor (evangeliiche Theologie 

und Hebräiſch), 
Dr. Giebel, 24 (Zoologie und Botanik), 
Dr. Heing, (Chemie und Mineralogie), 
Dr. Elze, 5 (Engliſch), 
Dr. Suchier, (Franzöſiſch). 

6. für die Provinz Schleswig-Holſtein in Kiel. 

Ordentliche Mitglieder: 
Dr. Lahmeyer, Provinzial-Schulrath (Pädagogik), zugleich Di— 

rektor der Kommiſſion, 
Dr. Lübbert, Profeſſor (klaſſiſche Philologie), 
Dr. Thaulow, ⸗ (Philoſophie), 
Dr. Pfeiffer, (Deutſch), 
Dr. Pochhammer, ⸗ (Mathematik), 
Dr. Bolquardien, — (alte Geſchichte und Geographie), 
Dr. Schirren, ⸗ (mittlere und neuere Geſchichte und 

Geographie), 
Dr. Kloſtermann, (evangel. Theologie und Hebräiſch), 
Dr. Karſten, (Phyſik und Mineralogie), 
Dr. Stimming, (Engliſch und Franzöſiſch); 

Außerordentliche Mitglieder: 
Dr 

Dr. 

. K. Möbius, Profefjor —— 

.Ladenburg, s 
. Enaler, j 5 (oki), 
. Th. Möbiuß, . 

(Chemie), 

Däniſch). 

7. für die Provinz Hannover in Göttingen. 
Ordentliche Mitglieder: 

W. Müller, Profeſſor (Deutſch), zugleich Direktor der Kom— 
miſſion, 
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Dr. Saup — ns Regier. Rath und Profeſſor (laffiiche 

Dr. Diltbey, Prof (klaſſiſche Philologie), 
Dr. Zope, Geh. — Rath und Profeſſor (Philoſophie und 

Pädagogik), 
Dr. Stern, Drofeffor (Mathematik), 
Dr. Pauli, ⸗ (Geſchichte und Geographie), 
Dr. Th. Müller, (Engliſch und Franzoͤſiſch), 
Dr. Ritſchl, Konfift. Nath * Profeſſor (evangeliſche Theologie 

und Hebräiſch), 
Dr. Riecke, Profeſſor (Phyſik), 
Dr. von Seebach, . (Mineralogie), 
Dr. Bödeler, ⸗ (Chemie); 

Außerordentliche Mitglieder: 
Dr. Ehlers, Dal ne 
Dr. Reinke, Botanif). - 

8. für die Provinz nn in Münfter. 

Drdentlihe Mitglieder: 

Dr. Schultz, Gebeimer Regierungd- und Provinzial» Schulrath 
(Pädagogik), zugleih Direktor der Kommilfion), 

Dr. Stord, Drofelior (Deutich), 
Dr. Tangen, (klaſſiſche Philologie), 
Dr. Stahl, (klaſſiſche eeeee 
Dr. Sturm, ⸗ (Mathematik), 
Dr. Niehues, (Geſchichte und Geographie), 
Dr. Bijping, ⸗ ran Theologie und Hebräiſch), 
Dr. Spyi (Philoſophie), 
Dr. * Mediz. Rath und Profeſſor (Zoologie und Botanik), 
Dr. Hittorf, Profeſſor —— und Chemie), 
Dr. Körting, ⸗ (Engliſch und Franzöſiſch); 

Außerordentliche Mitglieder: 
.Smend, Konſiſt. Rath (evangel. Theologie und Hebräiſch), 
.Hoſius, Profeſſor (Mineralogie). 

9. für die Provinz Heſſen-Naſſau in Marburg. 

Ordentliche Mitglieder: 
.Luecä, Profeſſor (Deutſch), zugleich Direktor der Kommiifion, 
.Cäſar, Profeſſor (klaſſiſche Philologie), 
.Leopold Schmidt, Profeſſor (klaſſiſche Philologie und alte 

Geſchichte 
ohen, —* (Philoſophie und Pädagogik), 

(Mathematik), 
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Dr. Barrentrapp, Profeffor (mittlere und neuere Geſchichte), 
Dr. Stengel, (Engliih und Franzöſiſch), 
Dr. Heppe, . (evangel. Theologie und Hebräiſch), 
Dr. Rein, - (Geographie), 
Dr. Greeff, . Ro ologie und Botanif), 
Dr. Zinde, ⸗ (Chemie und Mineralogie); 

Außerordentliches Mitglied: 

Dr. Melde, Profeſſor (Phyſik). 

10. für die Rheinprovinz in Bonn. 

Ordentliche Mitglieder: 
Dr. Schäfer, Profeſſor (Geſchichte und Geographie), zugleich 

Direktor der Kommilfion, 
Dr. Krafft, Konfift. Rath und Profeffor (evangeliihe Theologie 

und Hebräiſch), 
Dr. Langen, Profeffor (katholiihe Theologie und Hebräiſch), 
Dr. Simar, - (katholiiche Theologie und Hebräiſch), 
Dr. Büdeler, Profeſſor (klaſſiſche Philologie), 
Dr. Lipſchitz, ⸗ (Mathematik), 
Dr. ar Dona Meyer, 5 (Philojophie und Pädagogik), 
Dr mannd, s (Deutſch), 
Dr. Biſchoff, nn, 
Dr. #örfter, (Franzöſiſch), 
Dr. Kefule, Geheimer Regler. Rath und Profeffor (Chemie und 

Mineralogie); > 

Außerordentlihe Mitglieder: 

Dr. Clauſius, ana Dr: — ai FEaTen® (Phyſik) 
Dr. Troſchel, (Zoologie), 
Dr. von Hanftein, — ⸗ ⸗— ⸗ (Botanif). 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: reift 

Belanntmadhung. 
U. II. 1400. 

6) Kontraftlihe VBerabredungen über eine fünftig 
zu beftellende Kaution jind nicht als befonderer Neben» 
vertrag aufzufajjen und unterliegen nicht dem allge» 

meinen Bertragsftempel. 

Berlin, den 21. Februar 1879. 
Nah einer Mitheilung der Koͤnigl. Ober⸗Rechnungskammer iſt 

im Einverſtändniſſe mit dem Herrn Finanz-Miniſter die bisher befolgte 
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Prarid, wonad zu Verträgen, in denen für die pünftlide Erfüllung 
der Bertragdbedingungen eine Kaution feſtgeſetzt wurde, welche bei 
den Abſchlagszahlungen für Die 9rbeitöleittungen von Seiten der 
Bauverwaltung einbehalten werden jollte, ein Kautiondftempel 
zu falfiren war, neuerdings aufgegeben worden, weil angenommen 
wird, daß unter Kautionsinftrumenten nur folde Urkunden zu ver: 
fteben find, durdy welche eine Kautiondbeftellung wirflidy erfolgt oder 
perfeft wird. Darnach fallen aljo Verabredungen über eine fünftig 
zu beftellende Kaution nicht unter den Begriff eines ftempelpflichtigen 
Kautionsinitrumentee. 

Die fernere Frage, ob eine kontraktliche Verabredung über eine 
künftig zu beftellende Kaution ald bejonderer Nebenvertrag aufzu- 
fafjen ift und ald folder dem allgemeinen Bertragdftempel unterliegt, 
ift ebenfalld verneinend entichieden worden. 

Die Königliche Regierung ꝛc. jepe ich hiervon zur Nachachtung 
in Kenntniß. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen, Brovinzial-Schuflollegien, 

Konfiftorien, Kommifjarien für die biſchöflichen Ber- 
mögensverwaltungen, Univerfitäts-Ruratorien, 2c. 

G. III. 580. 

1. Mniverfitäten, ze. 

68) Beftätigung der Reftormwahlen zu Greiföwald und 
Halle. 

(Eentrbl. pro 1878 Seite 199 und Seite 345.) 

Der Herr Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten hat be- 
ftätigt dur Verfügung : 
1. vom 21. März d. 3. die Wahl des ordentlihen Profeſſors 

Dr. Häberlin zum Rektor der Univerfität zu Greifswald 
für das Sahr vom 15. Mai 1879 bis dahin 1880, und 

2. vom 29. Mai d. 3. die Wahl ded ordentlichen Profefjord in der 
juriftiihen Fakultät Dr. Meyer zum Rektor der Univerfität zu 
Halle für das Jahr vom 12. Juli 1879 bis dahin 1880. 
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69) Ueberſicht über die Zahl der Lehrer an den Uni- 
zu Braundberg im 

(Centrbl. pro 1878 

Evangeliſch-⸗ theolo⸗ Katholiſch-theolo⸗ Juriſtiſche 
giſche Fakultät. giſche Falultät. Fakultät. 

N . 

5 | F J 
5— 58 A 

Univerſitäten ?ꝛ | | E15 | E | © EI|EI5 
Eis] SIE =isı 9 

zu TER HEISE EURER. 
selEl8|2]E 82 8 Ei: 
18|8|28] %|2]j8|5]8,8 
eIi21&|2I| | &| 2|8512)%]2 
= Por z — — 8 — ss ı = = Kr. ZEIE IL IEIE HE SEIT SE 

1.| Berlin . 7 2 5 31 — — — 9 1 5 3 
2. | Bonn 6 ; 4 1 1 s|. a 
3. | Breslau 6 1 1 5 ; 1 Ts rg 

4, | Göttingen . 61 ; 2/11 —| — | — |. ı1| 4 
5. | Greifswald . 5 r i i — — — 5 1 s 
6.| Halle ee me 5 me 2 rer ———— 

7 Kiel 5 1 1 u — Zu 5 D “ 1 

8. | Königsberg. 5I|.I1|l.I—-)| -| -16| .| 1|. 
9.1 Marburg 65 34 — — — 6 1:. 1 4 

10. Min . .1I— | — — — 5 1 21 -!—-|I|—-|— 
11.| Braunsberg —_— — — 4 „1—212121— 

Summen 562 314 131 1813 ale | { | 148 
— — — — — — — — — 

82 25 92 

1) Außerdem 3 leſende Mitglieder der Alabemie der Wiſſenſchaften. 

2) Der Lehrer der neueren Sprachen ift ordentlicher Profeffor in ber philo- 
ſophiſchen Fakultät. 
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verjitäten, der Akademie 
Winter-Semefter 1878/79. 

Seite 452 Nr. 153.) 
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3) Außerdem werben von einem praktiſchen Arzte Borlefungen in der Zahn- 

beilfunde gehalten. 

86 | 74 1104 20) 3 

264 
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70) Ueberjihten über die Zahl der Studirenden auf 
Lyzeum zu Braundberg 

(Centralblatt pro 1878 

l. Summariſche 

Evangeliſch Katholiſch⸗ in: 
theologiſche theologiſche er 
Fakultät. Fakultät. — 

Univerſität ꝛe. 

zu E 
j = 5 . = ES 5 * 

m - = ns E > - 

|: E|& 28|8|51: 
3E3RIEIE JE ZB IE 3 

Nr. 22|5|15 | — u Be Br" |» 2 

| u 
1.1 Belt. - - » 1553| 23 | 176 — — — 11043. 168 | 1211 
2.1 Bann‘. . . . 54 7| 61 86 1 87] 212 151 227 

3.| Breslau . . . 68 .| 6068| 65 166] 398 40402 

4.1 Göttingen . . » 75| 16 9 — 200 77| 2377 
5.| Greifswald . . I 2 | HMI —| - = 52 1 83 

7.I 8 . . | A| @2I —| —— 191 81 97 
8.1 Köni eberg — 50 . 50 — 24 1771 2 - 
9.1 Marbng . . . 52| 2, HI — — 80 13 

10. Miünfter * * P} er 05 — Pa 81 16 7 — Ky- 

11.| Braunsberg . . — — = Er ; l = a | er 

2314 296 Summe i 7° 48 Ä 262 2610 
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den Univerfitäten, der Akademie zu Münfter und dem 
im Winter-Semefter 1878/79. 

Seite 454 Nr. 154.) 

Ueberſicht. 

Mediziniſche iloſophiſche Geſammtzahl ——— 

— en ber immatrikulirten E8| E38 

j Studirenden. 8 |5 
— | Ga 1.4: a 

| En |®r 
| Ä es| 88 

\[4& BE 5 — |$% 
BER SE DEE EEE ie 
siEle|a|& E|&8 18|8|38 |®5 
= 2 E un 2 = J er |E3 

5 3 3 : 3 - = 2:4 3 15, |# 

— || A| | | |& | | |5 

vet 

18 

| 

660 | 4302 233 1535 | 30642 
11706 sn (in; wos |au0 

| 
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Erläuterungen. 

1. Der Ab- und Zugang vom Sommer + Semefter 1578 zum Sommer- 

Semefter 1878/79 ergiebt fih ans folgender Tabelle: 

Mithin 

Geſammtzahl 

der immattri- 

" fulirten Stu- 
18/3, find direnden im 

Winter St» 

meiter 187°/,, 

Im Im 
Sommer- Winter: 
Semefter | Davon | Es find | Semefter 
1878 wa: | find ab- | demnad 

ren immae| gegangen | geblieben | binzu- 
trifulirt gelommen 

Belin . .» » .» 2569 718 1851 1362 3213 

Boom. . +.» - 1071) 486 585 263 848 

Breslau . - - - 1240 287 953 376 1329 

Göttingen . - - 992% 290 702 288 990 

Greifswald . - - 530°) 179 351 156 507 

1. 927% 275 652 298 950 

2 252 97 155 71 226 

Königsberg . - . 678°) 148 530 156 686, 

Marburg -» » » 453) 134 319 152 471 

Münfer. - . » 322 106 216 52 208 

Braunsberg - - - 17 4 13 5 18 

Summe | 9051”) | 2724 | 6327 | 3179 s | 

1) einfchließlih von 8 nachträglich Immatrikulirten. 

2) dgl. [23 4 „ 2 

3) begl. [23 5 [20 [1 

4) bagl. „ 33 4 * 

5) dsgl. [23 12 „ [73 

6b) begl. [1 3 [23 [2 

7) dsgl. = 4. 7 " 
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2. Es beträgt bie Zahl der in den philofophifchen Fakultäten als imma- 
trifufirt aufgeführten Preußen 

a. mit dem Zeugniß der Reife, 
b. welche zur Zeit noch nicht für reif erflärt find (8. 35 bes Reglements vom 

4. Juni 1834), 
ce, welche gar feine Maturitäts- -Prifung beftanden haben ($. 36 daſelbſt): 

ur Zeit noch 
Preußen mit ar reif — Zu⸗ 

dem Zeugniß erklärte A der Reife ($-36 | fammen. 
der Reife. er Best) des Regi.) 

BEOn: 2... 4 976 3 140 1119 
Benn 237 37 274 
Breslau . . . .« 513 ) 72 586 

Böttinden . .» .» 348 ; 44 392 
Greifswald . - . 120 } 15 135 
Sele . oo... 281 . 102 383 

"BEI? 67 i 12 7 
Königsberg . . . 296 Ä 25 321 
Marburg . 118 ‚ 66 184 

Münfer . » .. 161 . 2 163 
Braunsberg . 6 ; 6 

3612 or — [#7 } Summe 3123 4 

3. Zu Berlin hören außer den immatrikulirten Studirenden die Univerfitäts- 
Borlefungen : 

a. nicht immatrikufationsfähige Preußen und Nichtpreußen, Bu von dem Rektor 
zum Hören ber Borlefungen zugelaffen worben find. ; 286 

b. Studirende der militärärztlihen Bildungs-Anftalten. . . . 190 476 

und find zum Hören der Borlefungen — Era: 
a. Studirende der Bau-Alabemie. - -. . ’ .75 
b. Studirende der Berg-⸗Akademie 10904 
ce. Studirende ber Gewerbe⸗Akademie . . 564 
d. Eleven des landwirthichaftlichen Lehrinftitutg, welche i im Befite 

bes Berechtigungsſcheines zum einjährigen Militärdienſte find . 39 
e. Remunerirte Schiller der Akademie ber Künſte — 6 1408 

— 1974, 

4. Unter den Immatrifulirten der pbilofophiihen Fakultät zu Bonn befin- 
den fih 42 Preußen und 12 Nichtpreußen, zufammen 54 Studirende, welche ber 
landwirtbfchaftlihen Akademie zu Poppelsdorf angehören. 
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I. Immatrikulirte 

Berlin. 

nah der Fakultät nach 

Provinzen, * philoſophiſche rn | 
= 524 
= Big 215 

Landestheile. 2 > 2 | 3 | 4 212 
o = F = > En o 
> = Ss 3 = »15 

= 318.17 19 | z =ı5 
“* Er ># a 2— 2— Er * er Pr 

|. |8j88 85:33: E| _ |&|;|.|8 
=E|i8 51,58 |38.2.:2 E8E| Ss JE El8|$ 

— |,2 IS zE|lcöı > = 7 = —5 

Sie 71———13 E z 2 S5 FF" 5 5 22 = 3 = E 2 

| AlEIS |2 |5 | 9 I2 Si 2lE 
| a = | | 

| 

Ofipreußen . . . . i 47) 151 34| 17] 1) 3) 55] 121 
Weftpreußen -. » » „| 55 MA] 33] 57| 16] 2) 4 79] 208 | — 
Brandenburg. . . . | 65| 276/124] 224| 1285| 6| 22 | 380] 845 

Vommern. -. - » . | 36) 117) 30] 77| 30) 1) 9) 117] 300 | — 
oo a er 6 115] 461 47| 221 - | 6| 75] 2372| — 
Sclefien - - » . . | 4) 106) 32] 61 34 1) 5) 101| 243 

Sadjen . . . Tı13l 8| 19] 64| 35 100] 217 
Schlesmig-Yolfein . ; ı 9 1115| 3 — 19] 30] — 
Hannover . . u 1 24 6| 18| 14 381 6991 — 

Weftfalen.. - 
Hefjen-Nafjau 3. 
Rheinprovinz . 
Hohenzollern . 

Summe II. [15311043] 349 669 | 367 12| 71 11191 2664| 54 

Davon find im Winter- 
Semefter 187%/,, imma« I 

trifulirt worden . 49 540| 1161 206 | 1211| 4 25 | 356] 1061 22| 13| 86) 14 
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Preußen. 
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Göttingen. Greifs 

nah ber Fakultät nad ber 

Provinzen, — philoſophiſche * 
E 

Landestheile. 2 | 5 x = 
3 = I8 ıg |“ Ss 
D Es ®. & |& e 
* er >58 „58 nl os 7 2 

—— — 
3813898 25 = I8/8|8 

— „eo 20 - zz» “en . — 

IH SA 
DOfipreufen - .» . . -! 31 — 1] — 2| — 3 6t|I| —| 3| 23 
MWeftpreufen . -» . . 1 2 Vu: | 3 1 —| 6189 
Brandenburg . . . — 6 11 3| 4 88 9 ı1| 10 

Pommern . ... — 5 — 4 1 — >| 10 | 34| 38| 31 
u: oo; ei 3 le Hl 1 4 2| 318 
Ben .. =: » > » —| 7 ii 1 —| 1 3 101 —| 41 89 

Sachſen . . 2| 201 6] 12] 16| 2| 1| 31| 59 ı| 3 
Schleswig Horfein — 4 —| 6 6b 1|—| 13] 17 1| 2 
Hannover Ä : 661 102) 72] 135/107] 17 | 15 | 274] 514 | — l 1 

Weftfalen . . u 2) 35] 71 131 100 —| 2| | 59 | 2| 8| 29 
Heflen-Naffau . . . 3) 12 6) 11 1 15] 361 — — l 
Rheinprovin . . . A11 4 3 5 —| iA 9| 8I| -| -|I1 23 
Hohenzollern . . . . I — — — — — — ıi|—| — 1 

Summe IL. | 752001 95] 186 162] 23| 21 | 392| 762 | 48) s2|202 

Davon find im Winter 
Semefter 1878/,, imma» 
trifulirt worden . .| 1417| 61| 29] 52] 31) 13 4| 100] 207 | 16| 37| 49 
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Kiel. Könige 

nach der Fakultät nach der 

Provinzen, 3 philoſophiſche $ 

= ur —— — Landestheile. 2 * E 3 |& 3 

2 2.8 |S8 3 E23 
* oIS8 Ei...) o% * Er 

ei. lEjr8:s5 5358 $ 2|.|ı8 
Ss 8lEl3653J 23 E| 8 || EEE 
Ele 3:82 
8 & Eil=2 |3 5 3 3|0|2/&|& 

> Rs 

Ofipreufen . . . . — 1 — - 2 3 141 | 137] 83 
Weftreufen . . . . | AM | 4| 27| 14 
Brandenburg. . - . —|-| 2 \ 1 21 — 

Bommern. ». . — 1 — 2 41:3 
Balen!-ı. ... ss. — I} 1 j ) II 
Schlefien. . ».. -— 14 —|i—| : _ 31-9 

Sadin - . 4 Pe re za = 1 

Schleswig Holflein — 24 16 50 -1 —— 
Hannover . a ı1| ı| 3 u 

Weſtfalen. . .» . - 1—|2 J—— 
Heſſen⸗Raſſau te BE WE Sr! 
Rheinprovinn. . . . — —241 — N 
Hohenzollern — — |- el —— 

Summe II. 25 | 19 IR 51 = 19 —| 9| 79 1186 | 50 | 177 1102 

Davon find im Winter- 
Semefter 187%/,, imma⸗ | 
trifufirt worden . . 9 | 14 7120| 46 | 17 | 46] 20 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — —— — 

Münſter. Brauusberg. Geſammtzahl 

nach der Fa— | Mr 
ae — nad) der Falultät 

philoſo⸗ = | N 
Provinzen, * phiſche ẽ 3 in philoſophiſche 

Yanbestbeile. ||» |: 3 a = Ss | = > 1.20 Ei 
eis | >: = 3 ca | es I le | 
BE: 2 — — | S% — m | 
ar — En J v — Er 5 2u 0 oc 

ı 8 58 8 ee e|” = a3 5 ELSE E | = 
else Sl8|I-.+|: ji se ||) | |s$|sE „Sr 2 | & 
zssBrr ElEle|le| E|3|s & |. [za 55 555 5 3 
ze je282 ElEl=S|82| E|8|5 & |. |2 |38 582 8 1|1 >$ 
es elsıis|is|ı = |s|ı2| 5 | 2 |S3|33 E25 | 27 2% 
22 3 | 20|2|15 0|2|82 3 E |l2 | E 2 | 3135 
= Er | aA |B 6 |” 

I | | 

Oftpreußen . 2| ı | 1 i 10 5 151 46) 13) 208 112 213) 105 ı7 16 3ll 7 
Weſtpreußen — -| — — 213140 0| 152: 809] 112! At} 10) 12) 1751 43 
Brandendng I -| —| — —I —-|—- — 1001 A 333 154] 294 157| 17] 30] 498108 

Bommern . ] -- _| — —I —1- | ——182 — 187 s3l tot! 45 5) 2 333] 58 
Bon -: : 1-1 1 1) 11 -!- | - 138] 7] 200° 116] 1u6) 44) 15) 21) 1865 53 
Schleſie. 1-1 —-| — —I | '— | — [#7 ai 379 215| 375 147) 18] 33] 5765128 

| N 

Sadien. . | 5l 2 — 47 — — — [rss] 6 194] 89] 219 117] 32] 8] 376] So 
Schleswig - 
Sofin : 1-1 —| — -| -1—- | — | - | | — 32] 50] 68) 281 3) 5] 104] 21 

| 

Hannover . 47 2 93 —— 72) 4| 133] 89] 175 126 26) 30] 357] 65 
MWeftfalen . | 501 68 17) 85|135| — — | 39) 53] 157| 101] 110) 69 7) 25] 250] 60 
Heffen-Naffau 1 5 3 SI —|—| - 32] 13) 81! 45] 86 701 8| 18] 1821 37 

| | 

Rheinprovinz 181 42: 15) 571 75) — — — 62 WI 2521 1511 18° mn ı7| 29 352] 90 
Hohenzollern | —] | —| -| —| - = a; 6 ? ı — 1 ST 

— ee: | Ä | 

| I, Summe II. | Sılı26| 37:16) Mm 1216 18 724 344 2314 1202 214 19 100817 761 2493642]822 

Davoı find | | 
im Winter⸗Se⸗ | 
mefter 157° /., | | 
immatrifufirt er 
worden . . | 12 ” “ 3) 47 hl Je jo Aa 357 5551 275) 78] 8 | 9977260 

| 

(‚OOogle a 
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IM. Immatrikulirte Nicht - Preußen. 

Berlin. 

nad der Fakultät 
- ee a 

E | phifofophtfche 
4 | 5 . 

o 22 * * * 

23a23.3 
ri >» |a8| „E| „€ * 5 
— — — “a 724 | sa Er Pr 
7 = 1.8 | =8|:8|.5| E E 
Kr E 1®2,|38l28i>8| & 
an > 1233| 2815213] 5 E 
= 2 ISe!l57|8R2|Ee| = 
3 s 132 5% 8 |S | 21|1|08 
3 = IE”: |ä |® 

1, Uebrige Reichsländer. 

Anbalt . 2 10 4 81'341 % i 11 27 
Baben . —— | 9 2 Yu Sr 2 14 
Baier . 2: 2.2. : 10 1 3| . : ; 3 14 

Braunfhweig . . - 2 13 4 HI TI 1]. 17 36 
Bremen . - —F 3 2 +, 27% i 6 11 
Elſaß⸗ Lothringen” P— 14 . 1 2 

rg 7 5| 5| . 5 10 18 
Heffen, voßberzogthum 4 5 31 61. 8 17 
Lippe-Detmolb ; 5 ; 21 er 1 4). 4 

„ Schaumburg . . ; 1 11:3, .0°6%% 3 4 

Lübel . . F . . 3 1 i ö 4 4 
Medlenburg - Schwerin ; 17 5] 19| 9| . 1) 297 51 

" + Streliß . 2 2 4 31 11. s 3 11 

DOldendtwug . .. . . 11 2 I 3| . 5 81 2 
Reuß 2 . . . . i } 2 
Sachſen, Königreich . 10 51 6 11:12} 22 

Sadjen, Großherzogthum 1 5 2 2| 3| . i 5 13 
„„Herzogthümer 12 5 — 76 12129 

Schwarzburg. . 1 8 1 3l 4| :}. 71-17 

Waldeck 2. i R 2 2 
Wirtemberg 2 | 10 1i 3) .|. 41 16 

Summe II. 1. | 1 | 135 | 38 | 56 | 60 | 21 3 | 151 | 335 

2, Sonftige vormals zum deutſchen Bund gehörige Lünder. 

| | 
Defterreich, — | I _ 

Länder . . .| a[ su) 6 | .Iv| 2 

Summe III. 2, für fi. | | | | | | 
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Bonn. 

nad der Fakultät 
L£ TC ME Tagen ern \ = — 
8 philoſophiſche ei» 

gan. 25 ssi& | Is | 215 
s!o = .5 eo | = 3 
A z2 213 
— © Rn zT .eEus|.2| 5 .Ih=1s = 
“ — Er — — — 2 — 5 — * — Er — 

—233 533253555181825 5—z33—3—3—8 38— 
—3—363 ——36837 — = 85% 8 | N = = es EjER=SE & 8 || |2]E ja 

1, Uebrige Neihöländer, 

Anhalt . 
Baden . 
Baiern 

Braunjchweig 
Bremen . .- 
Stfaf-Lotbringen 

rg 6 
Hefien, roßberzogthum ts h 
pre2 etmold . > ee Ss I 

‚Schaumburg . EN Be 8 

Lübeck . . ER ee DE ame A 11 
Wefiendurg- Schwerin Au er: Dre IE | ae: | sn -4 

” Streliß . 

3 
2 

Oldenburg . x... .1J3.114 J10981. 
BR sn “no. PN Be) IDEEN IE ee, PT BE: U Wer 
Sadjen, Königreich - RD) ERS ums DM 431. 

* * * * — 

De ae ———— ———— —— 

. * » .le & 

xD FR Te" W o u in" Ann 

* * *— * * * * “ — 

* * ” * *  * — mn * “ [2 pe 2 

[2 * * * * * pen [2 ” ” 

— 

u ——— FEAT en. "09 

— 

AT UT 2— ee — 

Sachſen, Großherzogthum aa er 
„.„Herzogthümer FE ER Be | EEE ua | ee Due | U me 

Sähwarzburg . Mn a Le un u, | Der pr De 

Baled . . ... 5 E74 U IBBPL DER Dur er urn De 
Wirtemberg -. . . » WERE Be DE) Dur | are me Dre Bu | 

Summe II. 1. | 2 

2, Sonſtige vormald zum dentihen Bund gehörige Länder, 

Oeſterreich, — | | | 
£inde . . .. » ; Er er 

Summe III. 2. für ſich. 
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Königsberg. 

nach der Fakultät 

Kal . 

= D & | | | 

and, 

wißenfhaften. wirtbfat. beilfunbe. 

evangel.-tbeologifche juriſtiſche evangel.theologiſche 
zuſammen. 

— [ee — — — —— — — — — — — — — — 

. ” . ” “ * * ” ” Pe ” * * * * ” * “ - ” [3 ” “ ”* ” * * * ”- * * * * ” — — * * * * * * .. .. .* . 0.0. . oo. 00.0. —AI .. 0.“ .. "2 2 - .. 0. ...0 .. . . . 0.00. ae nr 

⸗ nn ® . 4, > . . . . . . | 

i 

— ss —ñ m nm mm 7 — — — — — — — — — —— —— — — 

. . . . . * D ” “ “ “ * - * — “ * * “ 

“ “ * * — * * * * * ” ” ” [2 ” [2 2 * ” * 

P} ” “ . ” . . “ . “ . da CN P} . . . . * ” “ 

* . . 2* * rn * en * — 

Mathemalik u. Natur⸗ Pharmazie u. = PHilofopbie, Philo | — — mediziniſche mediziniſche juriſtiſche 
Summe. 

Sameralien u. 

Anhalt . 
Baden . 
Baiern 

Braunſchweig 
Bremen - - 
Elſaß⸗ Lothringen 

a 
nt Öroßbergogthum 

Lippe Detmold . . 
„ Schaumburg - 

Lilbed . 
Nedtenburg- Schwerin 

-Streliß 

Oldenburg 
Ruß -» +: 
Sachſen, Königreich 

Sadjen, Großherzogtb. 
„SHerzogthümer 

Schwarzburg 

Waldeck . . 
Wilrtemberg : 

1, Uebrige Reichslünder. 

Summe II. 1. 

2. Sonftige vormals zum deutſchen Bund gehörige Länder, 

—— — 
ünder .. | | 

Summe II. 2. file ſich. | | | | | | | | 
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Sefammtzahl 

nah der Fakultät 

*3 philoſophiſche 
Land. 55 A 

= So 32|%,|$ > 

83 s|e2l8li2®, : 
= I e|»)|Elsöl33|.2li8| E | $ FERERSER HE SEIFE: 
23 E| Fleriieli 52 3 |5 
si$|E8| 2 ]2r3|E |2 | 3] © 

1. Nebrige Reihäländer. | 
Anhalt 9 16 5 I. 17 7 3 2|.29 59 

Baden | 3| 2 2| . |: 5 :19 
Baiern . 10 4 4 ) 2 1 8 22 

Braunſchweig » . . 10 1 9| 171 18|:2%2| 91 2| 51 98 

Bremen » 2200 = 3 .[ 99 6, Ai 3| 2 ı1| 17 45 

Elfaß-Lotbringen . . - ; 1 1 3 | 2 6 8 

N Bee Zur ) 
Heſſen, Großberzogtbum . l 
LippeDetmod . . . . 3 

„ Schaumburg 

SHE 0% 
Medlenburg- Schwerin s 

J ⸗Strelitz .. 3 

Didenburg » :» 2... 4115 
Sub. . - .'« } ; : 
Sachſen, Königreich) 

„ + Sroßberzogthum 2 

Seczogthümer 
Schwarzburg . - . 

Beibel . » . » *'. 1 
Würtembrg - - .» -» 2 

Summe II. 1. 42 | 5 192 Itı7 |207 | 197 

2. Sonftige vormals zum deutſcheu Bund gehörige Länder, 

Defterreih, cisleithaniſche 
änder .. — 

Summe III. 2. für ſich. | | | | | | | | | | 
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Berlin. 

Summe II. 3. | 4 

4. Anßerenropäifhe Länder, 
Afrika 
Umerita . 

Alien. . 
Auftralien 

nach der Falultät 

— J philoſophiſche 
Land. — 45424 & 

7 28 8: 3,8 | 5. 
— 332 33 as 8 R 
le JEdlEtlseies E| E 
s|2 je el] &| 5 
sı BE | 8 I8%|$82|E |54| 3 Ö 
2 = = >6 3 | ke = | 
En — | = na o& a 

3. Uebrige europüiſche Staaten, | | 

Belgien . — | j i i s 
Dänemal . . 2... ng | ri 1 i 
Frank . » x... . | 4| » i 4 4 

Griechenland | 3 1 F } i 4 

Großbritannien : 3 1 i 4 4 
SEEN « 2.2 2. . l 4 1 s > 6 

Niederlande . - 2 l N . l 3 
Oeſterreichiſche nicht deut⸗ 

Ihe Länder . . . : 3 16 | ) . 17 20 

Bortugal ; ; ; ; : . ; 
Rumänien . » — ‚ 4 4 4 Er 5 13 

Ruflaı . .: 2... ‚ 1 19] 10) 183 1| 24 44 

Schweden und —— —82 2 3 
Schweiz ... 3 11 1 3| 4 . 7 122 
Serbien . — 3 1 1 3 6 

Spanien f 1 : ; : i 
Türfei j ; . ß 

N: 33 al ıl2l75Jlıa 

Summe IH. 4. | siı 

Summe III 1—4. | 23 | 168] 84 | 167 | 9858| 4| 5 | 274 | 549 
Hiervon find im Winter: | 

Semefter 187%/,, immatriku- 
firt worden . 2. 17 | 113 | 41 | 70 
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Bonn. Bres 

nach ber Facultät nach ber 
— — ———— 

|» philoſophiſche 3 
— — — — — 

Land. 5 3 PAR 2 la | —A 
— — 2 22 5 rl = | * 

3 —I ——— A 2 
=|8 ertstlss,2 5 ‚ı=|3 = 

“ | ou Er 8 E22 2 — * * — Pr A 

ee ElElS TEE 
2 se | 2jerierzii ce) I 2 <s|E| 2 
gs SE 8 E22: : | 33|0|32 18|1|82 
8 | = 3 — —8 > | ze sıza|ıE& 

3. Uebrige enropäiihe Staaten, | 

Belgien — he 
Dänemark . i 
Franfreid . . 

Griedhenland . 
Großbritannien . 
Italien 

Niederlande . 
Defterreichifche nicht deut⸗ 

ſche Länder 

Portugal . 
Rumänien . 
Rußland 

Schweden und Bea 
Schweiz 
Serbien 

I 4 
| 

2! 1 . : 3 

Spanien 
Türkei . 

4. Außerenropäifde Länder, 

Afrika . 

Summe II. 3. | | ı 3l 10) 6 4 

Amerika 

) 

Alien . . 
Auftralien 

Summe III. 4. 

15) 91 39] 21) 12] 5] 771109] . 11 4| 2 
Hiervon find im Win- 

ter⸗Semeſter 18°°/,, imma: 

Summe II. 1—4. ei} 

teifufirt worden 



339 

Göttingen. 

nah der Fakultät 

— — 

Yunung 

waunuvin? 

"aqunnsd 

-ugog 

n 
Atoruavqch 

J
o
p
j
g
i
a
 

-qupz 
'n 

u
n
o
a
n
a
u
v
g
 

usyjopjuahıa 

and 

"n 
mou⸗qrva 

e
n
 

·n 
24801 

o
k
 

q
a
o
 
anqq 

o2plunfioou 

p
l
a
n
!
 

aplıBojoadr-"JaBııvas 

u
u
u
o
 

n
a
m
!
 

Er 
a
u
n
 

-ugog en ee 

"Joplgia 
Mquvg 

'n u
n
v
a
r
u
o
g
 

| 
— 

—R 

Aanw 

n 
mou⸗ero 

q
j
p
 

n 
3180) 

"
1
4
6
 —
R
X
 

— — — — — a Plan. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

urn 

⸗r 

— 

— 

— 

ker 

— 

en 

| 

— 

— 

—— 

— 

— 

C 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

mn 

— 

Fe 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—— 

— 

— 

Dir] 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

r 

— 

77 

— 

—— 

— 

——— 

—⸗ 

— 

—ñ 

— 

— 

a 

— 

m 

* 

— 

—
 

—
 

4 

>
 

>
 
—
 
—
 

—
 

—
 

—
 

e
n
 

—
 

—
 

D
e
 

2
 

— 
ar) —

 

0
 

—
 

D
 

np] 

—
 

m
 

*
8
 

—
 

*
 

—
 

=
 

—
 

_
 

17 

3 



340 

nah der Fakultät 

en 
Laud. 

Matbematil u. Natur⸗ 

— 

Kameralien u. Panb- Pharmazie u. ri 

wirtbſchaft. beillunde. 

Gteifswald. 

wiſſenſchaften. 
zuſammen. Summe. 

evangel.-tbeologifche | juriftifche evangel.⸗theologiſche juriſtiſche mediziniſche Phlloſophie, Pbilo- logle u. Geſchichte. mediziniſche 

3. Uebrige europäische Staaten. 

Belgien . 
Dänemarf . 
Franfreih . 

Griechenland : ; R 
Großbritannien . . . Fe l 
Ftalien . Ze 

Miederlande . . : la 
eh nicht deut: 

fhe Länder . . . j l l 

1 6% 
Rumänien. . . 2. ee 1 
Rußland 

Schweden und Aawer 666 
Schweiz — 
Serbien . 

Spanien 
Türkei 

Summe IH. 3. | iI£| % [0 7) an wo 

4, Außerenropäifche Länder. 

Afrika 
Amerika 

Alien . 
Auftralien 

Summe IL. 4. | u. 

| 

Summe III. 1—4. 2| ı [21I 8| 6} 
Hiervon find ım Winter 

Semefter 157°. immatriku— 
ME 1.11% 
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Bu 
Geſammtzahl 

nach der mad) der datuiuthiit 

_ 

E |» TOT Hoitofophifhe 
zZ E 

. * | = Ta Ia-| o » 

—15 s2|8 |% |2 
|< „I2E 1855| : ; 
= 3 we * | | 33132/1512 > o — se | —3 FA 2 7 8 
| Ie |: 13° | ze | 85|23| E| 3 
= * — E — = | =* == * wm a|l-= |; >» | 2823| 88 | SE | 8% > 
selig I 2 j]23 95 5 | 8138 — == 4 | 

e|SI|AjJE|SEIE IS | | “I” 

3. Uebrige enropäifdhe Staaten, 

De . : :. 0, er . : 1-3 2 
Dänemat ..:... wer 1 3 2 1 . 
Srantid . .... ; i 1 6| . j 

5 5 
3 8 

1 6 8 

Griechenland . Nr ß 2 3 Ir 3 8 
Großbritannien. . . . 2 1 21 10| 9 1 20| 2 
SEE: cn 1 1 i 4 i 5 7 

Niederlande . - i 1 5 3 1 l 2 2 6 15 
Defterreichiiche nicht deut 

ſche Linder . . . 9 4 11 24 1 5 30 44 

Portugal . . . j R ; ; ; . 
Aumänien -. -» » 4, 4 5 B:.. 1 5 15 
Rußland . . .» 2... 2 1 5 501 16] 19 5 ı1| 4 97 

Schweden und — 1 2 2 ; 2 5 
Schweiz - 14| 1 6| 5] 3 14 | 34 
Serbien . 3 1 l 1 3 6 

Spanien . 2 . 2 
Tirkei . : 2 2 2 

Summe II. 3. | is al al 761 83 39 19 4145] sr 

4. Außereuropüiſche Länder, 

Afrika . Tr —— F . 
Ameila - » 22.0.7110, 4 

Men 2 
Auſtralien 

is 26120 al 312166112 

Summe III. 4. 

Hiervon find im Winter- 
Semefter 187%/,, immatriku⸗ 
lirt worden . . ..140]| 5 J104 | 88 | 120| 88 48 | 9| 265 | 557 

Summe III. 124. 173 | ıs nö 338 | 204 | 87 31 | 660 | 1280 
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71) Einweihung ded neuen Univerjitätögebäudes zu 
Marburg. 

Das für die Univerfität Marburg aufgeführte neue Univerfi- 
tätögebäude ift am 29. Mai d. 3. feierlich eingeweiht worden. 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigit gerubt, aus 
Anlaß diejer Feier der Univerfität ein von dem Rektor bei feier- 
licher Gelegenheit an einer Halöfette zu tragendes goldene Medaillon 
mit Allerhöchſt Seinem Bildniß und ald Shmu des Senatöjaaled 
Allerhöchſt Sein lebensgroßes Porträt, jowie den nachgenannten 
Perſonen folgende — ar A zu verleihen: 

dem Profefjor Dr. Fuchs den Charakter ald Geh. Zuftizrath, 
dem Rektor Prof. Dr. Mannkopff und den Srofefloren 
Dr. Arnold, Dr. Dohrn und Dr. Zucä den Rothen 
Adlerorden vierter Klaſſe, 

dem Karzerwärter Krug dad Allgemeine Ehrenzeichen. 
An der Feier nahm der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegen- 

heiten Dr. Falk in Begleitung ded vortragenden Rathes Geheimen 
Dber-Regierungs-Rathed Dr. Ööppe rt Theil. 

Am 29. Mai fand die Uebergabe ded neuen Gebäudes durdy den 
Staatd-Minifter Dr. Falk an den Rektor der Univerfität Prof. Dr. 
Mannkopff ftatt und demnächſt wurden in der an dad neue Gebäude 
anftoßenden reformirten Uuiverfitätöfirche von dem Ober-Konſiſtorial— 
rath Prof. Dr. Scheffer und dem Rektor die Weihereden gehalten. 

72) Regelung einiger VBerhältnijje bei der Techniſchen 
Hochſchule zu Berlin. 

1) Nach der Mittheilung im Gentralblatte der Unterrichtö- 
Verwaltung pro 1879 Seite 265 Nr. 37 iſt der Geheime Regie: 
gierungdrath und Profefjor Reuleaux zum Proreftor der König- 
lihen Techniſchen Hohichule zu Berlin für den Zeitraum vom 
1. April 1879 bid zum 1. Juli 1880 ernannt worden. Nachdem 
derjelbe bid zum Ende ded Jahres 1880 beurlaubt worden und da= 
durch die andermeite Verleihung des Amtes nothwendig geworden 
ift, hat der Herr Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten durch 
Verfügung vom 30. April d. 3. in Gemäßheit des $. 38. des pro= 
vijoriihen Verfaſſungs-Statuts vom 17. März d. 3. (Gentralbl. 
Seite 251 Nr. 35) den Vorſteher der fünften Abtheilung, Profefjor 
Dr. Aronhold zum Stellvertreter des Rektors der Hochſchule mit 
der Amtöbezeihnung Prorektor für die Zeit bid zum 1. Zuli 1880 
ernannt. 

2) Auf Grund des $. 3. des Regulativs über die Drganijation 
der Abtheilungen an der Hochſchule vom 17. März d. 3. (Eentralbl. 
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Seite 262 Nr. 36), wonach die Bildung des befonderen Nbtheilungd- 
follegiumd innerhalb jeder Abtheilung bid auf Weitered durch An— 
ordnung des zuftändigen Minifters erfolgen joll, hat der Herr Mi- 
nifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten durdy Verfügung vom 5. April 
d. 3. in die einzelnen Abtheilungsfollegien die nadygenannten Lehrer 
der Hochſchule berufen: 

1) in dad Abtheilungsfollegium für Architektur die Profefio- 
ren Dr. Dobbert, Jacobsſsthal, Kühn, Raſchdorff, 
Schwatlo, Spielberg, Geheimen Ober: Hof» Baurath 
Strad, Adler und Ende; 

2) in das Abtheilungsfollegium für da8 Bauingenieur- 
wejen die ar Wr Brandt, Dr. Dörgend, Gö- 
ring, Spangenberg, Dr. Winkler, Regierungsbau- 
meilter Dietrich und Geheimen Baurathb Hagen; 
in dad Abtheilungsfollegium für dad Mafchineningenieur- 
wejen die Profefforen Conſentius, Fink, Meyer, 
Reuleaur, Wiebe, Hörmann, Admiralitätsrath Brir 
und Ingenieur Schwarz: $lemming; 
in dad Abtbeilungdfollegium für Chemie und Hütten» 
funde die Drofefforen r. 2iebermann, Dr. Rammels— 
berg, Dr. Bogel, Dr. Weber und Dr. Hirfhmwald; 
in das Abtheilungsfollegium für allgemeine Wiſſen— 
ſchaften die Profefforen Dr. Aronhold, Grell, Dr. 
Großmann, Dr. Haud, Dr. Hertzer, Dr. Koffat, 
Dr. Paalzow und Dr. Weingarten. 

3) Zu Abtheilungsvorftehern hat der Herr Minifter gemäß $. 38. 
Abi. 2. des —— Statuts für die Zeit bis zum 1. Juli 
1880 durdy Verfügung vom 24. März d. J. ernannt: 

a. Profeffor Kühn für die 1. Abtheilung, 
b. ⸗ Winkler = = 2. s 
c. Reuleaux und nad deſſen Beurlaubung durch 

Verfügung vom 20. April d. J. Profeſſor Fink 
für die 3. Abtheilung, 

d. J Rammelsberg für die 4. Abtheilung und 
e. ⸗ Aronhold 5. Abtheilung. 
4) Die einſtweilige Verwaltung der Stelle des Verwaltungs— 

beamten (Syndikus) ift gemäß $. 26. des proviſoriſchen Verfaffungs- 
Statut? von dem Herrn Minifter dur Verfügung vom 17. April 
d. 3. dem Stadtrihter Kuhnow übertragen worden. 

5) Von den Abtheilungäfollegien find gemäß $. 17. Nr. 5. in 
Ab. 1. und $. 38. Abf. 3. ded proviforiihen Berfaffungs-Statuts 
und $. 13. des Regulativd über die Organifation der Abtheilungen 
zu Senatoren gewählt worden: 

a. Profeffor Spielberg für die 1. Abtheilung, 
b. ®eheimer Bauratb Hagen = » 2. s 

3 
— 

4 
— 

5 
— 
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c. Profeffor Meyer für die 3. Abtheilung, 
d. Admiralitätsrath Brir für die in der 3. Abtheilung be- 

| ftehende Sektion für Schiffbau, 
e. Profefjor Liebermann für die 4. Abtheilung und 

FR Weingarten = = 5. Abtheilung. 
6) Hiernach befteht gemäß $. 17. des proviſoriſchen Verfaſſungs— 

Statutd der Senat der Hochſchule zur Zeit aus 
dem Rektor Geheimen Negierungdrath und Profefl. Wiebe, 

. dem Prorektor Profefjor Dr. Aronhold, 
den oben unter Nr. 3. genannten Abtheilungsvorftehern, 

. dem Syndikus Stadtrihter Kuhnow, und 
. den unter Nr. 5. oben genannten Senatoren. orkomp 

— — — —— 

73) Aufforderung zur Bewerbung um ein Stipendium 
der Jacob Saling'ſchen Stiftung. 

Aus der unter dem Namen „Jacob Saling'ſche Stiftung“ für 
Studirende der Königlichen Gewerbe-Akademie jetzt Fach-Abtheilung 
III. und IV. der techniſchen Hochſchule in Berlin begründeten 
Stipendien-Stiftung iſt vom 1. Oktober d. J. ab ein Stipendium 
in Höhe von 600 Mark zu vergeben. 

Nach dem durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu 
Potsdam vom 9. Dezember 1864 veröffentlichten Statute ſind die 
Stipendien dieſer Stiftung von dem Miniſterium für Handel, Ge— 
werbe und öffentlihe Arbeiten und nachdem das techniſche Unter- 
richtsweſen vom 1. April d. 3. ab auf dad Reffort ded Minifteriumd 
der geiftlichen ac. Angelegenheiten übergegangen ift, von dem Minifter 
der geiftlihen, Unterrichts- und Medizinal= Angelegenheiten an be= 
dürftige, fähige und fleißige, dem Preußiichen Staatöverbande an- 
ehörige Studirende der genannten Anftalt auf die Dauer von drei 
ahren unter denjelben Bedingungen zu verleihen, unter weldyen 

die Staatd-Stipendien an Studirende diefer Anftalt bewilligt werden. 
Es fünnen daher nur ſolche Bewerber zugelafjen werden, wel- 

hen, wenn fie die Abgangdprüfung auf einer Gewerbeſchule abgelegt 
haben, das Prädifat „mit Auszeichnung beſtanden“ zu Theil ge- 
worden ift, oder, wenn fie von einer Realſchule oder einem Gymna— 
fium mit dem Zeugniß der Reife verfehen find, zugleich nachzuweiſen 
vermögen, daß fie fi) durch vorzüglicdhe Leitungen und hervorragende 
Fähigkeiten auögezeichnet haben. 

Bewerber um dad vom 1. Oktober d. 3. ab zu vergebende 
Stipendium werden aufgefordert, ihre deöfallfigen Geſuche an dies 
jenige Königlihe Regierung reſp. Landdroftei zu richten, deren 
Berwaltungsbezirke fie ihrem Domizil nad) angehören. 
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Dem Geſuche find beizufügen: 

1) der Geburtsſchein, 
2) ein Gejundheitdatteft, im welchem audgedrüdt fein muß, daß 

der Bewerber die fürperlihe Tüchtigkeit für die praktiſche 
Ausübung ded von ihm erwählten Gewerbes und für die 
Anftrengungen ded Unterrichted in der Anftalt befige, 

3) ein Zeugnig der Reife von einer zu Entlaffjungsprüfungen 
u Gewerbe⸗ oder Realſchule oder von einem Gym: 
nafium, 

4) die über die etwaige praftiiche Ausbildung des Bewerbers 
jpredyenden —— 

5) ein Führungd-Atteft, 
6) ein Zeugniß der Ortsbehörde reip. ded Bormundichaftögerichts 

über die Bedürftigfeit mit jpezieller Angabe der Vermögens— 
verhältniffe ded Bewerbers, 

T) die über die militairiihen VBerhältniffe ded Bewerberd iprechen- 
den Papiere, aus welchen hervorgehen muß, daß die Ableiftung 
feiner Militairpflicht feine Unterbredung des Unterrichtes 
herbeiführen werde, 

8) falld der Bewerber bereitd Studirender der Gewerbe-Akade— 
mie bezw. der III. und IV. Fach-Abtheilung der hiefigen 
techniſchen Hochſchule ift, ein von dem Rektor der Anftalt 
audzuftellendes Atteft über Fleiß, Fortſchritte und Fähigkeiten 
des Bewerbers. 

Berlin, den 5. Juni 1879. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: reift 

U. V. 1352. 

74) Zuſchrift an die Gentraldireftion des deutjdhen 
arhäologifhen Inftitutes zu Rom zur Feier des fünf- 

zigiährigen Beſtehens diejes Imftitutes, 

Berlin, den 12. April 1879. 
Seit dem Jahre 1874 ift die äußere Verbindung zwiſchen 

dem archäologiſchen Inſtitut und dem von mir geleiteten Minis 
fterium, nachdem fie wenige Sahre vorher befonderd eng geknüpft 
worden war, aufgehoben. Durdy die Gnade Seiner Majeität de 
Kaijerd zur Reichdanftalt erklärt, ift das Inſtitut feitdem der Für: 
forge entrüdt, welche Ihm feit Seinem Entftehen von meinen 
Amtsvorgängern und einige Zeit audy von mir gewidmet werden 
fonnte. Aber wie aus der Gefchichte ded preußiichen Unterrichtd- 
Minifteriumd die Thatſache nicht gelöfcht werden fann, daß das 
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Inftitut einftmald ihm anvertraut gewejen ift, jo wird für mid 
und meine Amtönachfolger ein Band innerer Theilnahme an den 
Geſchicken des Inſtituts unlösbar beftehen bleiben. 

Mit dieſer Theilnahme begrüße ich den Tag, an welchem das 
Inſtitut das erſte Halbjahrhundert Seines Wirkens beendet und in 
das zweite hinübergeht, *) um im demſelben Seine Thätigkeit mit 
den vermehrten Kräften fortzujegen, weldye ihm Seine Entwidelung 
und Ausbildung in den legten Fahren gebracht hat. Ich denfe da— 
bei nicht nur an die befruchtende Rüdwirfung diejer Thätigfeit auf 
die demjelben Wifjendgebiete gewidmeten Veranftaltungen unſeres 
Staates und an die Förderung unferer Anſchauung des klaſſiſchen 
Altertbumd, jondern ganz bejonderd aud an die ehrenvolle Wirk— 
jamfeit des Inftitutes ald eines Vermittlers zwiichen der deutichen 
archäologiſchen Wiſſenſchaft und den gleichgerichteten Beftrebungen 
der Gelehrten anderer Nationen. Möge dem Inſtitute bejchieden 
fein, dieſe Wirkjamfeit, welche Ihm, aud nachdem ed aufgehört, 
eine Privatvereinigung einzelner Gelehrter zu fein, Seinen eigen- 
artigen Charakter aufgeprägt hat, erfolgreich —— wie zugleich 
für die Pflege der — Archäologie in Deutſchland dauernd 
die Centralſtätte zu bleiben, welche, wie ſie die hohe Schule für 
die jüngeren Kräfte des Faches bildet, ſo die Meiſter deſſelben zu 
gemeinſamer Arbeit vereinigt. 

Die Centraldirektion des Inſtitutes bitte ich, bei der Feier des 
Erinnerungstages in Rom den Ausdruck meiner Sympathie und 
meiner Gluͤckwünſche zur Kenntniß der Feſtverſammlung zu bringen, 
Sich jelbft aber gewiß zu halten, daß ich jede Gelegenheit, werk— 
thätig dieje Theilnahme zu erweilen, mit Freude ergreifen werde. 

Der Minifter der en ꝛc. Angelegenheiten. 
alt. 

An 
die Eentraldirektion des deutſchen archäologiſchen Inftitutes, 

3. D. des zeitigen Vorfigenden, Herrn Geheimen Re- 
gierungs» Raths Profefiors Dr. Lepfius Hochwohlge— 
boren bierfelbft. 

U. I. 5972, 

75) Felix Mendeldjohn-Bartholdy- Staatd- Stipendien 
für Muſiker. 

(Eentrbl. pro 1878 Seite 254 Nr. 103.) 

Am 1. Dftober er. fommen 2 Stipendien der Felir Mendeld- 
ſohn-Bartholdy'ſchen Stiftung zur Ausbildung befähigter und ftreb- 
ſamer Mufifer zur Verleihung. Jedes derjelben beträgt 1500 ME. 

*) Die Feier bes fülnfzigjährigen Beftehens des Iuftitutes hat am 21. April 
1879 ftattgefunden. 
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Dad eine ift für Komponiften, das andere für ausübende Ton- 
fünftler beftimmt. Die Verleihung erfolgt an Schüler der in 
Deutihland vom Staat jubventionirten muſikaliſchen 
Ausbildungsinftitute, ohne Unterſchied des Alterd, des Ge- 
ſchlechts, der Religion und der Nationalität. 

Bewerbungsfähig ift nur Derjenige, weldyer mindeftend ein 
halbes Fahr einem der wo. Snititute angebört. Ausnahms— 
weile fünnen preußiſche Staatsangehörige, ohne daß fie diefe Be- 
dingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, wenn dad Kurato= 
rium für die Verwaltung der Stipendien auf Grund eigener Prü— 
fung ihrer Befähigung ſie dazu für qualifizirt erachtet. 

Die Stipendien werden zur Ausbildung auf einem der betref- 
fenden, vom Staate jubventionirten Inftitute ertheilt, dad Kuratorium 
ift aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern nad) Bollendung 
ihrer Studien auf dem Inſtitute ein Stipendium für Fahreöfrift zu 
weiterer Ausbildung (auf Reifen durch Beſuch ausmwärtiger Inftitute 
2c.) zu verleihen. 

Sämmtlihhe Bewerbungen nebit den Nachweiſen über die Er- 
füllung der oben gedachten Bedingungen und einem furzen, ſelbſt— 
gejchriebenen Lebenslauf, im welchem bejonderd der Studiengang 
hervorgehoben wird, find bis zum 1. Juli er. an das unterzeichnete 
Kuratorium (Berlin NW, Unter den Linden Nr. 4) einzureichen. 

Den Bewerbungen um dad Stipendium für Komponiften find 
eigene Kompofitionen nad) freier Wahl, unter eideötattlicher Ver— 
fiherung, dab die Arbeit ohne fremde Beihülfe ausgeführt worden 
ift, beizufügen. 

Die Verleihung ded Stipendiumd für ausübende Tonkfünftler 
erfolgt auf Grund einer am 30. September er. in Berlin durd) 
dad Kuratorium abzuhaltenden Prüfung. 

Berlin, den 1. April 1879. 

Dad Kuratorium 
für die Verwaltung der Felir Mendelsjohn » Bartholdy » Stipendien. 

Joachim. Fr. Kiel. Karl Eckert. 

76) Kurze Mittheilungen. 
Friedensklaſſe des Ordens pour le wérite. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 362 Nr. 127.) 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft gerubt, 
den Geheimen Regierungsratb und Profeflor Dr. Ernft Curtius 

an der Univerfität zu Berlin und den Profeffor Dr. Karl Theodor 
von Siebold an der Univerfität zu Münden nad ftattgehabter 
Mahl zu ftimmfähigen Rittern, und 
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den Bildhauer Profeffor Dr. Drake zu Berlin zum Vize: 
Kanzler ded Drdend pour le merite für Wiffenihaften und Künſte 
zu ernennen. 

Geftorben find die Ritter deutiher Nation: Geheimer Regie— 
rungsrath und Profefior Dr. Shömann an der Univerfität zu 
Greiföwald und Geheimer Regierungsratb und Profeflor Dr. 
Dove an der Univerfität zu Berlin, zugleich Vize» Kanzler ded 
Drden®. 

1. Gymnafial: und Neal-2ebranftalten. 

77) Ferienordnung für die böberen Unterrichtsanſtal— 
ten in der Provinz Weſtpreußen. 
(efr. Centrbl. pro 1878 Seite 236 Nr. 85.) 

Berlin, den 2. Mai 1879. 
Auszug. 
— bin ich mit dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium 

und der überwiegenden Mehrzahl der erftatteten Gutachten darin 
einverftanden , dab nach den klimatiſchen Berbältniffen der dortigen 
Provinz für die längeren Ferien nur die Sommermonate geeignet 
find, fowie daß deren Dauer auf 4 Wochen zu bemeffen ift. Die 
für eine längere Dauer von einzelnen Anftalten geltend gemachten 
Gründe find zum Theil nicht Queen, jedenfalld aber jo unerheblich, 
daß fie den einer ſolchen a entgegenftehenden Bedenken 
gegenüber nicht in's Gewicht fallen können. Der Beginn diejer 
Sommerferien ift jo zu legen, daß von ihrem Ende bid zum Schluffe 
des Sommerjemefterd — ein Zeitraum von ungefähr 8 Wochen 
bleibt. Ferner ſind die kleineren Ferien ſo zu vertheilen, daß Oſtern, 
Michaelis und Weihnachten je 14 Tage und zu Pfingſten einſchließ— 
li der Feſttage fünf Tage frei gegeben werden. Die Lage der 
gelammten Ferien wird das Koniglide Provinzial Schulfollegium 
am Anfang jedes Kalenderjahres den ſämmtlichen Lehranftalten durd) 
Girfularverfügung befannt zu maden haben, und es bleibt bei deren 
Feftiegung Demjelben unbenommen, je nady der Lage ded Oſter— 
ki den Anfang der Dfterferien eine Woche früher oder jpäter 
zu legen. 

Der Minifter der 66 ꝛc. Angelegenheiten. 
alk. 

An 
das Konigliche Provinzial⸗Schullollegium zu Danzig. 

U. II. 550. 
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78) Auffinden der Ankündigung von Schriften über 
Geſchlechtsgenuß in zahlreihen Eremplaren einer Feft- 

Iihrift aus dem Verlage von E. Staude zu Berlin. 

Berlin, den. 14. Mai 1879. 
Durch meinen Erlaß vom 6. März 1877 — G. III. 903. — 

Gentralbl. der gejammten Unterrichts= Verwaltung, Jahrg. 1877 
. 65) habe id darauf aufmerkſam gemacht, dab bei der Feier des 

Geburtstages Seiner Majeftät ded Kaijerd und Königs zu Erinne- 
rungdgaben an Schüler oder Schülerinnen, zu welden öfters Ma— 
giftrate, DBereine und Schulfreunde Mittel zur Verfügung ftellen, 
unter den Büchern namentlich ſolche ſich eignen, welche das Leben 
Seiner Majeftät duch jchlidhte Zufammenftellung der Urkunden und 
Thatſachen in genügender Volftändigfeit und geordneter Folge dem 
Lejer vorführen. Unter den mir befannt gewordenen Berjuchen 
jolher Darftellung babe ich unter anderen dad Bud) genannt: 

Seiner Majeftät ded Kaiferd und Königs Wilhelm I. Reden, 
Proflamationen, Kriegsberichte ꝛc. Berlin. Verlag von 
Elwin Staude. 

In gleiher Weije ift aud Seitens kirchlicher Behörden zur 
Berbreitung ded Buches in den Gemeinden verfahren. 

Bei der in Folge meines Erlaſſes an einer höheren Lehranftalt 
von der Mehrzahl der Schüler und ſämmtlichen Lehrern durd Ber: 
mittelung des Direktors gemachten Beftellung einer großen Zahl von 
Eremplaren hat ſich die eben jo auffällige als betrübende Thatſache 
ergeben, daß in vielen der von der Verlagsbuchhandlung überjendeten 
Eremplare eine audführlicde Ankündigung eingelegt war von zwei 
in demjelben Verlage erichienenen auf den Geſchlechtsgenuß bezüglichen 
Schriften, welde, wenn audy ihre Strafbarfeit auf Grund des $. 184 
des Strafgeſetzbuches der endgiltigen richterlichen Entſcheidung noch 
harrt, jedenfalls bei jugendlichen Leſern thatſächlich keinen andern 
Erfolg haben können, als die Erregung der ſinnlichen Begierde. 
Schon die in der Anfündigung ſelbſt enthaltene ausführliche Angabe 
ded Inhaltes und der Tendenz reicht bin, diefe verderblihe Wirkung 
herbeizuführen. Die Anzahl der Eremplare der fraglichen Anfün- 
digung, welche von Schülern der betreffenden Anftalt eingeliefert 
worden find, jowie der Umftand, daß diejelben zwiſchen unaufge- 
Ihhnittenen Blättern des genannten patriotifchen Buches verſteckt fich 
fanden, läßt den Gedanken an einen bloßen Zufall, der hierbei ge- 
waltet, nicht füglich aufkommen; aber felbft unter einer joldyen 
Vorausſetzung bleibt der Erfolg einer ſchweren fittlihen Gefahr für 
die Jugend der nämliche. 

In Folge diefer Vorgänge hebe ich hiermit die in meinem Er: 
laffe vom 6. März 1877 enthaltene Empfehlung der genannten 
Schrift ded hieſigen E. Staude'ſchen Berlaged auddrüdlid auf, 
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und mache außerdem alle Schulbehörden und Vorſtände von Schulen, 
welche etwa eines der in dieſem Verlage erſchienenen patriotiſchen 
Bücher (außer den erwähnten Reden auch ein „Gedenkbuch zur 
Feier der goldenen Hochzeit Seiner Majeſtät:e.) bereits beftellt haben, 
dafür verantwortlich, dat fein Gremplar in die Hände der Schüler 
oder Schülerinnen gelange, bevor ed auf dad Vorhandenfein etwaiger 
verderbliher Einlagen genau unterfuht und eventuell derjelben ent- 
fedigt ift. Sollten Einlagen der vorbezeichneten Art irgendwo ſich 
finden, jo ſehe ih darüber fofortigem Berichte entgegen. Danady 
ift das Erforderliche fchleunigft zu veranlaffen. 

An 
fämmtlihe Königl. Regierungen, das Königl. Provinzial- 

Schuffollegium bier, die Königl. Konfiftorien in ber 
Provinz Hannover umb den Königl. Ober-Kirchenrath 
zu Nordhorn. 

Abſchrift erhält das Königlihe Provinzial-Schulfollegium mit 
Bezug auf meinen Erlaß vom 6. März 1877 zur Kenntnignahme 
und Nachachtung. | 

Der Minifter der te ıc. Angelegenheiten. 
alt. 

Un 
fämmtlihe Königliche Provinzial-Schullollegien. 

U. II. 1263. 

M. 2959. 

79) Berfabren ded Verlagsbuchhändlers Geſtewitz zu 
Wiesbaden zur m eined Buches aud feinem 

erlage. 

Kiel, den 21. Mai 1879. 
Der Verlagsbuhhändler Adolf Geftewig in Wieöbaden hat 

am 28. v. M. bei Heberjendung eined Eremplard von dem in feinem 
Verlage neu erichienenen Werke: 

illiam I, German Emperor and King of Prussia, by 
George Boyle. 
en einer Realjchule unjered Auffichtöbezirfed Folgendes 
geſchrieben: 

„Das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu Kiel d. d. 
1879 J. Nr. iſt dem Buche zur Einführung wohl geneigt. 
Die Herren Sculdireftoren, jo jchreibt man mir, werden 
die Einführung ded Boyl e'ſchen biographiihen Buches wohl 
jofort von felbft beantragen, wenn fie Einfiht davon ge— 
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nommen haben, und fo erjudye ich die hochlöbliche Direftion, 
die Einführung beſchließen und in Kiel gefälligft beantragen 
zu wollen.“ 

Da e8 nicht unwahrſcheinlich ift, daß der genannte Verlags» 
buchhändler Schreiben gleichen oder ähnlichen Inhalte auch an andere 
Schulen unjered ae gerichtet hat, jo bringen wir den 
Herren Direktoren und Rektoren hiedurch zur Kenntniß, daß wir 
dem ıc. Geſtewitz auf fein am 12. v. M. an und geridhteted 
Gefuh, dad genannte Buch den Real: und höheren Bürgerfchulen 
biefiger Provinz zur Einführung empfehlen zu wollen, unfererjeits 
überhaupt gar feinen Beicheid haben zugehen laffen. 

Königliche Provinzial-Schul-Kolegium für Schleswig-Holſtein. 
An 

die Herren Direktoren und Reltoren der höheren 
Lehranftalten der Provinz Schleswig-Holftein. 

IV. Seminare, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

80) Zwed und Benupung der SInftruftiondreijen von 
Seminarlehrern; Inhalt und Form der Reijebericdte. 

Berlin, den 31. Sanuar 1879. 
Die — — zu welchen den Seminarlehrern Gele— 

genheit geboten wird, ſollen dieſelben mit der Art und Weiſe bekannt 
machen, in welcher der ihnen beſonders en Unterricht ander: 
wärtd ertheilt wird, und fie dadurdy vor Einfeitigfeit bewahren, 
zugleich aber zu einer befonnenen Kritif ihres eigenen Lehrverfahrens 
veranlafjen. Es liegt demnach in der Natur der Sade, daß bie 
betreffenden Lehrer vorzugsweije dem Unterrichte in den Lehrgegen- 
ftänden beimohnen, welde fie an der eigenen Anftalt vertreten. 
Wenn daher der Seminarlehrer N. von den 43 Stunden, in wel: 
hen er überhaupt nur an den drei Seminaren zu A. B. und C. 
bofpitirt hat, nur 17 in den naturwiſſenſchaftlichen Gegenftänden 
gewählt hat, wie fich Died aus feinem mitteld Berichted vom 18. d. M. 
eingereichten Reifeberichte ergiebt, jo entipricht dies nicht dem Zwecke, 
zu y em ihm die bezügliche Reife-Unterftügung bewilligt wor: 
den ilt. 

Das Königlihe Provinzial Schulfollegium wolle den ꝛc. R. 
darauf aufmerffam machen, ihm aber zugleich eröffnen, daß der 
Inhalt feines Berichtes zu noch ernfteren Bedenken Anlaß giebt. 
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Die Netjeberichte follen nur erkennen lafjen, im welcher Weiſe der 
betreffende Seminarlehrer die ihm zu feiner Weiterbildung gebotene 
Gelegenheit benugt hat. Zu diefem Zwede genügt es vollfommen, 
wenn in dem Berichte angegeben wird, an weldyen Tagen ſich der 
Berichterftatter an den einzelnen Anftalten befunden, weldyen Lehr: 
ftunden er beigewohnt und in wiefern er aud dem Hofpitium eine 
Erweiterung feines Gefichtöfreifed oder Anregungen zur Berbefferung 
feine Lehrverfahrens gewonnen habe. Pädagogiſche und methodiſche 
Exkurſe gehören nicht in die Reifeberichte, welche knapp zu halten 
find. Nod weniger aber fann es gebilligt werden, wenn in den— 
jelben Fehler und Mängel, ſei ed vermeintliche oder auch wirkliche, 
welche ein Lehrer in dem ihm zugänglid gemachten Unterrichte 
wahrgenommen hat, ausführlihd und in einer Sprade vorgetragen 
werden, wie fie einem revidirenden Vorgefegten, nicht aber einem 
Lehrer zufteht, der zu feiner eigenen Belehrung gereift ift. 

Der Minifter der — ꝛc. Angelegenheiten. 
alk. 

An 
das Königl. Provinzial· Schullgllegium zu N. 

U. III. 169. 

81) Bereinbarung mit der freien Hanjeftadt Bremen 
wegen gegenfeitiger Anerfennung der Prüfungdzeug- 

nifje für Lehrerinnen und Schulvorfteherinnen. 

Berlin? den 26. Mai 1879. 
Mit dem Senate der freien Hanfeftadt Bremen babe ich ein 

Uebereinfommen dahin getroffen, dab die im Königreidhe Preußen 
auf Grund der Prüfungsordnung vom 24. April 1874 auögeftellten 
Befähigungdzeugniffe für Lehrerinnen und für Schulvorfteherinnen 
auch im Bremiſchen Staatögebiete ald gültig anerkannt, ſomit deren 
SInhaberinnen zum Sculdienfte innerhalb diejed Stantögebieted zu— 
gelaffen werden, — 

und daß diejenigen Bewerberinnen, welde im Bremiſchen 
Staate auf Grund ded Regulativs für die Lehrerinnen ıc. Prü- 
fungen vom 25. April 1879 das Zeugniß ald Lehrerinnen und als 
Schulvorfteherinnen erworben haben, auch im Königreiche Preußen 
die gleiche Anftellungsfähigfeit erlangen. 

Ferner ift vereinbart worden, daß auch den vor Erlaß der 
Prüfungsordnung vom 24. April 1874 in Preußen und vor Erlaß 
ded Regulativs vom 25. April d. 3. in Bremen für Lehrerinnen 
an Volksſchulen fowie an höheren "Mädchenichulen von den ftaat- 
lihen Prüfungskommiſſionen auögeftellten Befäbigungszeugniffen 
gleiche Geltung in dem anderen Staate beigemeffen werde. 
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Die Königliche Regierung ꝛc. ſetze ich hiervon zur Beachtung 
und weiteren Veranlaſſung in Kenntniß. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen, das Königl. Brovinzial- 

Schulkollegium hier, die Königl. Konſiſtorien in der 
Provinz Hannover und den Königl. Ober-⸗-Kirchenrath 
zu Nordhorn. 

Abſchrift erhält dad Königliche Provinzial» Schulfollegium zur 
Beachtung und weiteren Beranlaffung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Königl. Provinzial-Schullollegien. 

U. III. a. 8451. 

82) Befähigungszeugniſſe aus der Turnlehrer-Bil— 
dungsanſtalt. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 379 Nr. 137.) 

Berlin, den 21. Juni 1879. 
An dem Kurfus der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanftalt zu 

Berlin während ded Winterd 1878/79 haben nachgenannte Lehrer 
dad Zeugniß der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an 
öffentlichen Unterrichtäanftalten erlangt: 

1) Barth, Glementar- und Zeichenlehrer an der Realſchule zu 
Sierlobn, * 

2) Böder, Glementarlehrer zu Ehrenfeld, Regierungsbezirk Köln, 

3) Brennede, Glementar- und Zeichenlehrer, biöber zu Burg, 
jest zu Berlin, 

4) Broſchinski, Seminar-Hülfslehrer zu Prß. Sriedland, 
5) Buldmann, Seminarlehrer zu Waldau, 
6) Engel, Elementarlehrer, bisher zu Bitterfeld, 
T) Sopmann, Lehrer an der Taubftummenanftalt zu Liegnitz, 
8) .. w, ordentlicher Kehrer an der höheren Bürgerjhule zu 

ollin, 
9) Hartung, Lehrer an der Mittelfchule zu Koswig im Herzog: 

thume Anhalt, 
10) Heeſch, tehnifher Lehrer am der höheren Bürgerſchule zu 

tzehoe, 
11) Jord an, ordentlicher Lehrer an der höheren Bürgerſchule zu 

Gumbinnen, 
12) Kleiner, techniſcher Lehrer an der Fürftenjchule (Gymnaftum) 

u Pleb, 
13) ee, Gymnaſial-Vorſchullehrer zu Halberftadt, 
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14) Koppebeel, flementarlehrer zu Zörbig, Regierungsbezirk 
Merfeburg, 

15) Laute, zu Eiöleben, 
16) Zorenz, Kandidat des höheren Schulamted zu Heiligenftadt, 
17) Müller, Elementar und Zeichenlehrer an der höheren Bürger: 

ſchule zu Hofgeismar, 
18) ———— en, wiſſenſchaftlicher Hülfslehrer am Gymnaſium zu 

mden, 
19) Pakebuſch, Elementarlehrer zu Burg, 
20) Dr. Potthaſt, Gymnafiallehrer zu Arnsberg, 
21) Protz, Elementarlehrer zu Eberswalde, 
22) Reichart, Kandidat des höheren Schulamtes zu Neu-Ruppin, 
23) Rennhack, Elementarlehrer zu Bütow, 
24) Schlichting, Scminar-Hülfälehrer zu Franzburg, 
25) Schober, &lementarlehrer zu Pofen, 
26) Ulmer, Gymmnaftallehrer zu Infterburg, 
27) Walther, Elementarlehrer zu Bitterfeld, 
28) Weblan, a zu Oranienburg, 
29) Weichert, dögl. zu Tuchel, 
30) Weftermann, Clementarlehrer zu Lüneburg, 
31) Weyer, dögl. zu Münfter, 
32) Widel, dögl., biöher zu Hamburg, jegt zu Zudenmalde, 
33) Zahn, dögl. zu Hilderd, Kreis Geröfeld, und 
34) Zorn, dögl. zu Lyck. 

Eine beſchränkte Befähigung zur Ertheilung des Qurnunter- 
richted an Unterrichtöanftalten hat in demfelben Kurjud erlangt: 

35) Säuberlich, Privat-Elementarlehrer zu Berlin. 

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Königlichen 
Zurnlehrer-Bildungsanftalt ausgeftellten Zeugniffe Auskunft. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

Bekanntmachung. 

U. III. a. 9263. 

83) Befähigungszeugniſſe aus der Turnlehrerprüfung 
im Jahre 1879. 

(Eentrbl. pro 1878 Seite 289 Nr. 105.) 

Berlin, den 6. Juni 1879. 
In den am 31. März und 1. April, fowie am 3. und 5. Mai 

d. 3. zu Berlin abgehaltenen Turnlehrerprüfungen haben das Zeug: 
1879. 24 
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ni der Befähigung zur Leitung der Turnübungen an öffentlichen 
Unterrichtsanftalten erlangt: 
1) Bode, Glementarlehrer zu Magdeburg, 
2) en je, Studirender der Philologie, aus Ratibor, z. 3. zu 

erlin, 
3) Dodenhöft, dögl., aus Elbing, 3. 3. zu Berlin, 
4) Domte, dögl., aus Kulm, 3. 3. zu Berlin, 
5) Fiſcher, Studirender der Geihichte, aus Königsberg 1./Oftprß,., 

z. 3. zu Berlin, 
6) Dr. Förſter, Schulamtöfandidat zu Lübben a. d. L., 
7) Geor ge Studirender der Philologie, aus Schönlanfe, z. 3. 

u Berlin, 
8) Gerloff, Elementarlehrer zu Magdeburg, 
9) Hajemann, Lehrer an der Gewerbeſchule zu Saarbrüden, 

10) Hippius, Clementarlehrer zu Mühlhaufen i. Thrg., 
11) Karnowsky, Zeichenlebrer zu Wollin i. Pomm., 
12) Kindervater, Qurnlehrer zu Jena, Großherzogth. Sadjen- 

Meimar, 
13) Klod, Amtsgerichtöichreiber zu Didenburg, 
14) Kühn, Studirender der Philologie, aus Vohnſtedt im Fürſten⸗ 

thum Schwarzburg-Sondershauſen, z. 3. zu Berlin, 
15) Lehmann, Lehrer am Militär-Waiſenhauſe zu Potsdam, 
16) Lepère, Studirender der Mathematik, aus Schönburg bei 

Strasburg i. d. Uckermark, z. Z. zu Berlin, 
17) Lotz, Studirender der Philologie, aus Homburg v. d. H., z. 3. 

zu Berlin, 
18) Malbrane, dögl., aus Stargard i. Pomm., z. 3. zu Berlin, 
19) Naud, Kandidat der Philologie zu Berlin, 
20) ee dögl., aus Schleufingen, z. 3. zu Hildburg- 

aufen, 
21) Oehme, Turnwart und Uhrgehäuſemacher zu Mühlhauſen i Thrg,, 
22) Paufe, Steindruder au Berlin, 
23) Pfaff, Gymnafial-Hülfslehrer zu Dortmund, 
24) Richter, Kandidat der Philologie und Hülfdlehrer zu Berlin, 
25) Nodepeter, Bureaugehülfe zu Hamm i. Weltfal., 
26) Roskowsky, —— zu Berlin, 
27) Schaper, Studirender der Mathematik zu Göttingen, 
28) Scharf, Handlungsgehülfe zu Bielefeld i. Weſtfal., 
29) Schauder, Stellmader zu Berlin, 
30) Schmidt, Richard, Holzbildhauer zu Berlin, 
3l) Schmidt, Heinrich, he an der höheren Mädchenſchule zu 

Magdeburg, 
32) Dr. Schneider, ordentliher Lehrer am Sophien-Gymnafium 

zu Berlin, 
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33) Schulz, Studirender der Mathematik ıc. zu Berlin, 
34) Schulze, Handlungsgehülfe zu Berlin, 
35) Seyffert, Glementarlehrer zu Modelwig, Kreis Merfeburg, 
36) Siepelt, Eilenbahn-Ajfiftent zu Berlin, 
37) Steinide, Elementarlehrer zu Gafjen, Regierungsbezirk Frank— 

urt, 

38) Stöwer, Studirender der Philologie, aus Stargard i. Pomm., 
3. 3. zu Berlin, 

39) Wachtendorf, Vizes-Feldwebel zu Didenburg, und 
40) Willens, Studirender der Philologie, zu Bremen. 

Das Zeugniß einer beſchränkten Befähigung haben erhalten: 

41) Böhmer, Turnlehrer zu Berlin, 
42) Siebenhaar, Steindruder zu Berlin. 

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfungd- 
kommiſſion audgeftellten Zeugniffe Auskunft. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

Bekanntmachung. 

U. IIl.a. 9401. 

84) Neuer Kurjus in der Zurnlehrer-Bildungsdanftalt. 

(Eentrbf. pro 1878 Seite 235 Nr. 58.) 

Berlin, den 23. April 1879. 
In der Königlihen Zurnlehrer-Bildungsanftalt bierjelbft wird 

zu Anfang Oftober d. 3. ein neuer ſechsmonatlicher Kurjus beginnen. 
Für die Anmeldung und für die Aufnahme find die Beſtim— 

mungen meiner Girfular-VBerfügung vom 20. Mär; 1877 (U. III. 
7340.) und die derjelben beigefügten Bedingungen vom 15. defl. 
M. u. 3. maßgebend. 

Beriht, au fall feine Anmeldungen zu bewirken find, wird 
jpäteftend bid zum 1. Auguft d. 3. erwartet. 

An 
fämmtlihe Königl. Regierungen, das Königl. Provinzial» 

Schulkollegium bier, die Königl. Konfiftorien in ber 
Brovinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath 
zu Nordhorn. 

Abſchrift erhält dad Königlihe Provinzial- Sculfollegium zur 
Nachricht und gleihmäßigen weiteren Beranlaffung. 

Soweit höhere Unterrichtdanftalten und Scullehrer- Seminare 
vorhanden find, an welchen befähigte Turnlehrer fehlen, wolle das 

24° 
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Königliche Provinzial-Schulfollegium es ſich ernftlich angelegen fein 
laffen, geeignete Lehrer, welche im nächſten Winter zu ihrer Aus- 
bildung für den Qurnunterridht hierher fommen fünnen, zu er— 
mitteln, 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schullollegien. 

U. III. 6823. 

85) Turnfahrten während der vierwöchentlichen Turn— 
furfje für Elementarlebrer. 

Berlin, den 16. Juni 1879. 
Es ift wiederholt vorgefommen, daß die Leiter vierwöchentlicher 

Qurnfurje für im Amte ftehende Clementarlehrer mit den Theil- 
nehmern entweder zablreihe Turnfahrten oder ſolche Reifen unter- 
nommen baben, welde nad) der Zeitdauer und nad der Entfernung 
des Meijezieled weder der kurzen Dauer noch dem Zwecke der Turn— 
kurſe entipradhen, in Beziehung auf die benugten Beförderungdmittel 
die Bezeihnung „Turnfahrten“ nicht mehr recdhtfertigten, und für die 
Theilnehmer mit erheblichen Koften verbunden waren. 

Sch beftimme daher, daß die während eines vierwöchentlichen 
Turnkurſus zu veranftaltenden Zurnfahrten auf je einen Tag zu 
beichränfen And, 

Nur unter ganz bejonderen Berhältniffen darf hiervon abge- 
wichen werden und ift alddann die Genehmigung ded Königlichen 
Provinzial-Schulfollegiums rechtzeitig zu beantragen. 

Das Königliche Provinzial-Schulfollegium hat hiernady das Wei: 
tere zu Fe. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schullollegien. 

U. III. a. 9691. 
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V. Bolksfchulweien. 

86) Bauart bei Schulhäujern (Maffivbau — Fad- 
werföban). 

Berlin, den 1. Februar 1879. 
Auf den gefälligen Beriht vom 21. Dezember v. 3., die Re: 

furöbejchwerde der Stadt B. wegen ded Schulhausbaues zu N. be: 
treffend, erwiedere id Ew. Ercellenz ergebenft, daß den Ausführungen 
der Königlichen Regierung dafelbft meinerjeitd injofern nur beige- 
treten werden kann, ald unzweifelhaft ein guter Maffivbau, weil 
folider und fidherer, auf die Dauer auch billiger, dem Fachwerksbau 
vorzuziehen ift. Daher empfiehlt es ſich wohl, durch Belehrung auf 
die Gemeinde dahin einzumirfen, daß fie die befjere, wenn auch an- 
fänglidy etwas Eoftipieligere Bauart wähle. Dagegen erjcheint es 
bedenflih, die Stadtgemeinde B. zur Annahme ded Maffivbaues 
gegen ihren Willen zu zwingen. 

Die angezogene Vorſchrift im diefjeitigen Erlafje vom 30. No- 
vember 1868 (Gentralblatt für die Unterrichts-Verwaltung ©. 781), 
dab Schulbauten in der Regel maſſiv ausgeführt werden jollen, be— 
zieht fi der Natur der Sache nady in erfter Linie auf ſolche Bau— 
ten, bei deren Koften» Dedung die Staatöfonds aus irgend einem 
Grunde betheiligt find. Baut aber die Gemeinde, wie im vor- 
liegenden Falle, ganz aus eigenen Mitteln, jo können nur joldye 
baulihe Ausführungen abjolut verboten werden, welde unbedingt 
als unzuläifig gelten. Dies ift jedoch bezüglich des Fachwerksbaues 
nicht der Fall. 

Em. Ereellenz erſuche ich bei Wiederanſchluß ſämmtlicher Be— 
richtdanlagen ergebenft, hiernach dad Erforderliche gefälligft zu ver- 
anlaffen und die Stadtgemeinde B. auf die beiliegende Rekurs— 
bejhwerde vom 25. September v. 3. mit Beſcheid zu verjehen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
den Königl. Ober-Präſidenten Wirklichen Geheimen 

Rath ıc. 

G. III. 8867. 
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ST) Größe und Einridhtungen der Shulzimmer, Auß- 
Ä dehnung der Lehrerwohnung. 

Berlin, den 9. April 1879. 
Bei Rückgabe der Anlagen des Berichtes vom 19. Februar 

d. J., den Rekurs des Schulverbandes N. gegen die dortige Ver— 
fügung vom 25. November v. J. betreffend, eröffne ich der König— 
lichen Regierung Folgendes: 

1. Wenn auch in der Regel die Zahl der von einem Lehrer 
gleichzeitig zu unterrichtenden Kinder 80 nicht überfteigen ſoll, fo ift 
doch ausnahmsweiſe unter bejonderen Verhältniffen die Anlage des 
Schulzimmers bid zur Größe von 100 Kinderplägen (60 qm) zu 
geitatten, namentlid bei ſolchen Gemeinden, bei welden zwar ein 
Anwachſen der Scülerzahl um etwas über 80 in abiehbarer Zeit 
zu erwarten ift, der Zuwachs jedoch nit die Einridtung einer 
zweiten Schulflaffe bedingt. 

Wenn ich daher aud gegen die Einrichtung des Schulſaales 
für 100 Kinder nichtd zu erinnern finde, fo muß ich doch aus den 
von der Königlichen Negierung jonft geltend gemachten Gründen das 
vorgelegte Projekt beanftanden. Namentlich trete ich der Königlichen 
Regierung darin bei, daß die größte Abmefjung ded Schulſaales mit 
10,80 m zu groß ſei. Sculiäle werden, wenn irgend thunlich, 
nicht länger als 9 m angelegt und wird an der Breite jo viel zu— 
— als nöthig iſt, um den erforderlichen Flächenraum herzu— 
tellen. 

Das Hauptbedenken gegen das vorgelegte Projekt beſteht in 
der durchaus vorſchriftswidrigen Anlage der Fenſter. In Schul— 
zimmern gewöhnlicher Art darf den das Fenſterlicht nur 
von links und von der Rückſeite, nie von rechts oder gar von der 
Geſichtsſeite zugeführt werden. Hier muß alſo die dem entgegen— 
ſtehende Forderung der Gemeinde entſchieden zurückgewieſen werden. 

Wegen der Lüftungs-Einrichtung wird dagegen der Gemeinde 
eher nachzugeben ſein. Aller Wahrſcheinlichkeit nach iſt die Auf— 
ſtellung eiſerner Defen mit permanenter Feuerung und Heizung von 
Innen beabſichtigt, wie dies in dortiger Gegend, ſoviel bekannt, heut 
noch allgemein üblich iſt. Solche ſ. g. „Windöfen“ mit Feuerung 
vom Innern des Zimmers ſind ſchon an ſich gute Luftreiniger. 

Die mit 3,70 m incl. Balkenlage projektirte Höhe des Schul— 
zimmerd erachte ich für genügend, da als geringfte zuläffige Licht: 
böbe 3,20 oder mit Dede 3,50 m angejeben wird. Cine Höbe 
von 4 m iſt hinſichtlich ded größeren Zuftraumes zwar ald befler 
zu erachten, vertheuert aber audy die Bauanlage und die Heizung 
des Raumes, 

2. Gegen die in Nr. 2 Ihrer obigen Verfügung eventl. in 
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Ausfiht genommene Unterfellerung nur der Hälfte ded Gebäudes 
babe ich nichts einzumenden. 

3. Die nad der Intention der Gemeinde für den Lehrer zu 
beichaffende Wohnung gebt, was die Zahl der Räume anbeirift, 
weit über dad Bedürfnik hinaus, Für eine Elementarlehrer-Woh— 
nung müfjen 2 Stuben, von denen die eine 25, die andere 20 [| m 
groß, und 2 Kammern von 15 bis 18 [_]m Größe neben Küde, 
Vorrathsgelaſſe ꝛc. ald vollfommen ausreichend betrachtet werden. 

4. Einen Abtritt im Hauſe kann aud ich nicht für erforder: 
lich erachten. 

5. Die Defonomie-Räume find jedenfalld nur nad dem Be— 
dürfniß der Kanddotation oder, wenn eine ſolche nicht vorhanden ift, 
nad dem kleinften Maßſtab einer ländliden Hauswirthſchaft zu 
bemefjen. 

Die Königliche Regierung hat die Gemeinde hiernach zu beſchei— 
den reip. derjelben aufzugeben, ein diejer Verfügung entipredhendes 
un anfertigen oder das vorhandene entipredyend umarbeiten 
zu laſſen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

G. III. 5633. 

88) Verleihung der Rechte einer juriſtiſchen Perſon im 
Reſſort der Unterrichts-Verwaltung. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 406 Nr. 145.) 

Die Rechte der juriſtiſchen Perſon ſind verliehen worden durch 
Allerhöchſte Ordre 
1. vom 5. Juli 1878 der Breslher-Stiftung zu Danzig zur 

Unterftügung von Wittwen evangeliiher Volksſchullehrer aus dem 
Superintendenturjprengel der Stadt Danzig, 

2. vom 15. Zuli 1878 der Stipendien: Stiftung für Abiturienten 
der Realſchule zu Wehlau (f. a. nachſteh. Seite 365 Nr. 89,2), 

3. vom 28. Zuli 1878 der zu 
Hannover für Studirende der Theologie (ſ. a. nachſteh. Seite 
365 Nr. 89,5), 

4. vom 7. Auguft 1878 der zu Seehauſen im Kreile Wanzleben 
begründeten Moritz' ſchen Stipendienftiftung für Schüler höherer 
Zebranftalten (ſ. a. nachſteh. Seite 365 Nr. 89,6), 
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. vom 11. Septbr 1878 der „Meldorf’er Srauenftiftung“ für 
Zöglinge eined Schullehrer-Seminard bzw. für einen Primaner 
des Gymnafiums zu Meldorf (j. a. nachſteh. Seite 366 Nr. 89,11), 

. vom 16. Septbr 1878 der Kolfter- Stiftung zur Unterftügung 
von Schülern der beiden oberen Klafjen des Gymnafiums zu 
Meldorf (j. a. nachſteh. Seite 366 Nr. 89,18), 

. vom 22. Septbr 1878 dem fatholiihen Rettungshaufe für ver- 
wahrlofte oder verwaifte Kinder zu Pleſchen im Regierungd- 
bezirfe Pofen (j. a. nachſteh. Seite 366 Nr. 89,14), 

. vom 25. Dftober 1878 der von dem Amtsphyſikus Dr. Stuhl: 
mann zu Wetter im Regierungsbezirke Kafjel gegründeten 
Stipendien-Stiftung (ſ. a. nachſteh. Seite 367 Nr. 89,1), 

. vom 2. Dambr 1878 dem unter dem Namen „Borghardts-Stift“ 
im Sabre 1875 zu Stendal im Regierungsbezirfe Magdeburg 
gegründeten Rettungshaufe für verwahrlofte Knaben, 
vom 4. Dymbr 1878 dem „Evangeliſchen Kinderbewahrungs- 
Vereine” zu Soeft im Regierungsbezirfe Arnöberg, 

. vom 11. Dambr 1878 dem im Jahre 1862 gegründeten „Alt: 
ftädtiichen Kinder-Aſyl-Vereine“ zu Königsberg i. Oftprb., 

. vom 29. Sanuar 1879 der Rektor Krug- Stiftung zu Boja- 
nowo im Kreile Kröben, Regier. Bez. Pofen (j. a. nachſteh. 
Ceite 368 Nr. 89,35), 
vom 7. Februar 1879 der ein Kleinfinder-Zehrerinnen- Seminar 
und Kleinkinderfhulen umfafjenden Anftalt zu Breslau, 

. vom 6. März 1879 dem von dem Ober: Konfiftorialrathb Pro: 
feffjor Dr. Tholud und feiner Ehefrau bei der Univerfität zu 

alle errichteten Konvikt für Studirende der evangelijchen 
beologie (ſ. a. nachſteh. Seite 369 Nr. 89,8»), 

. vom 28. März 1879 der von dem emeritirten Pfarrer Schred 
gegründeten Schulftiftung zu Lindftedt im Kreife Gardelegen 
(j. a. nachſteh. Seite 369 Nr. 89,42), 

. vom 16. April 1879 der „Stiftung ded Wall’ihen Scul- 
—— und Ausſteuer-Legates“ zu Morſum auf der Inſel 

ylt, 
vom 14. Mai 1879 dem Peſtalozzi-Vereine für den Stadt— 
und den Landkreis Liegnitz zur Unterftügung von Xebrer- 
Wittwen und Waiſen (j. a. nadjfteh. Seite 370 Mr. 89,51), 
vom 26. Mat 1879 der zu Berlin neu fonftituirten „Afri— 
kaniſchen Geſellſchaft in Deutichland“. 
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89) Zuwendungen im Refjort der Unterridtöverwal- 
tung, welden die landesherrliche Genehmigung ertheilt 

worden ift. 

(Centribl. pro 1578 Seite 406 Nr. 146.) 

1. Der Dr. med. Ficker zu Liegnitz hat der Zaubftummen- 
anftalt dajelbit 9000 Mark vermadt. 

2. In der Stadt Wehlau ift aus Erträgen von Vorlefungen 
und aus Beiträgen im Betrage von 2640 Mark eine Stiftung zur 
Unterftügung von Abiturienten der Realſchule dajelbit zu ihrer 
Weiterbildung auf einer Univerfität oder einer gemwerblidyen, Fauf- 
männiſchen, landwirthſchaftlichen oder einer Kunſt-Fachſchule für das 
erſte Studienjahr gegründet worden (j. a. vorfteb. Seite 363 Nr. 88,2). 

3. Der Geheime Regierungsrath Profefjor Dr. Rojenfranz 
zu Königsberg i. Oſtprß. hat eine ihm von den Lehrern der 
Univerfität dafelbit, von Freunden und von früheren Studirenden 
zu diefem Zwede dargebradte Summe von 6381 Mark 88 Pf. zu 
einem Stipendium für einen Studirenden der philoſophiſchen Fakultät 
beitimmt. 

4. Die Wittwe Heydemanm geb. Findeid zu Kiel bat 
der Univerfität dajelbit ein Kapital von 15,000 Mark zur Begrün- 
dung einer Stipendien-Stiftung für Studirende leptwillig zugewenbdet. 

5. Der General-Superintendent der Diözete Kalenberg, Ober⸗ 
Konfiftorialratb Dr. Niemann zu Hannover hat ein ibm bei 
feinem fünfzigjährigen Jubiläum übergebened Kapital von 3477 Mark 
zu einem Stipendium für Studirende der Theologie beftimmt (j. a. 
vorfteb. Seite 363 Nr. 88,3). 

6. Die Wittwe ded Stabsarzted a. D. Dr. Morig geb. 
Anton zu Görlig bat mit einem Kapital von 3600 Mark zu 
Seeha An im Kreife Wanzleben eine Stiftung zu dem Zwecke 
begründet, vermögendlojen ftrebjamen Zöglingen den Befud höherer 
Zehranftalten zu |... (j. a. voriteh. Seite 363 Nr. 88,4). 

7. Der Morig Rapp zu Frankfurt a. Main hat vier An- 
ftalten dajelbft, zu welchen die Real» und Volksſchule der ifraeliti- 
ihen Gemeinde und die Sendenberg’ihe naturforſchende Gejellichaft 
ebören, zu gleihen Theilen zu Erben jeined etwa 200,000 Marf 
etragenden Nachlaſſes legtwillig ernannt. 

8. Der Rentner Sof. Beders zu Aahen hat der Taubftum- 
menanftalt dafelbft die Summe von 9000 Mark vermadt. 

9. Die Eheleute Joh. Birkhofer zu Oſtrach haben der 
unter dem Namen „Haus Nazareth” zu Sigmaringen beftehenden 
Anftalt zur Pflege und Erziehung verwaifter Kinder Fatholifcher 
Konfeſſion jowie zur Verſorgung älterer Perfonen einen Nachlaß von 
vielleicht gegen 5000 Mark zugewendet. 
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10. Der Kaufmann O. Dellſchau zu Berlin hat der 

Königlichen Bibliothek daſelbſt die Sammlung des handſchriftlichen 
Nachlaſſes Cherubini's geſchenkt. 

11. Ein Damen-Komite zu Meldorf in der Provinz Schles— 
wig-Holſtein hat die Summe von 4000 Mark, welche aus einer im 
Jahre 1864 zum Beſten der Landesſache in Süderdithmarſchen ver— 
anſtalteten Verloſung herrührt, zur Gründung einer „Meldorfer 
Frauenſtiftung“ mit dem Zwecke beſtimmt, daß die Zinſen einem 
bedürftigen und würdigen Zöglinge eines Schullehrer-Seminars in 
der Provinz, und wenn ein ſolcher nicht vorhanden iſt, einem Schüler 
der Prima des Gymnaſiums zu Meldorf zu verleihen find (ſ. a. 
vorfteh. Seite 364 Nr. 88,5). 

12. Der Kreis-Schulinſpektor Kuznik zu Falkenberg im 
Regierungsbezirke Oppeln hat dem katholiſchen Schullehrer- Semi- 
nar zu Ober-Glogau ein Legat von 6000 Mark in Wertbpapie- 
ren zu Prämien für Zöglinge dieſer Anjtalt ausgeſetzt. 

13) Zum Andenken an den im Sabre 1875 aus dem Amte 
geſchiedenen Gymnafial= Direktor Profeffor Dr. Kolfter zu Mel- 
dorf ift mit einem aud freiwilligen Beiträgen gebildeten Kapital 
von 2130 Mark eine Stiftung zur Unterftügung von Schülern der 
beiden oberen Klafjen ded Gymnaſiums zu Meldorf begründet worden 
(}. a. vorfteh. Seite 364 Nr. 88,6). 

14. Zu Pleſchen im Regierungsbezirfe Poſen ift von dem 
fatholiihen Frauen-Vereine ein Rettungshaus für verwahrlofte oder 
vermwailte Kinder aus Zumendungen ded Grafen von Taczanowski 
auf Taczanowo ſowie aus fonftigen Beiträgen gegründet worden 
(j. a. vorfteh. Seite 364 Nr. 88,7). 

15. Der Rechtsanwalt Zuftizratb von Dazur zu Bredlau 
bat der Univerfität dajelbft für ihr zoologiſches Mujeum feine 
ee etwa 5000 Arten in 13,000 Stüd umfafjend, 
geſchenkt. 

16. Dem Vereine zur Erziehung verwaährloſter Kinder evan— 
geliſcher Religion zu Glatz iſt von der Wittwe des Gaſthofbeſitzers 
Sellgitt geb. Maſthoff daſelbſt die Summe von 1000 Thlrn = 
3000 Mark teftamentariich zugewendet worden. 

17. Der Kreidgerihtöratb Windhorft zu Bielefeld bat 
eine ihm von der Bürgerfchaft gewidmete Ehrengabe von 8000 Marf 
dem Gymnafium und der mit demfelben verbundenen Realſchule 
dajelbft zum Zwede einer Stiftung für Abiturienten als Geſchenk 
übermiejen. 

18. Der Luther- Stiftung für Waifen ded Berliner Lehrer— 
ftandes ift von der Wittwe ded Geheimen Regiftratord Schallen= 
feld geb. Paul zu Berlin ein Legat von 6000 Mark ausgeſetzt 
worden. 
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19. Der Amtsphyſikus Dr. Stuhlmann zu Wetter im 
Regierungsbezirke Kafjel hat die Summe von 1000 Thlrn = 3000 Marf 
ur Begründung einer Stipendien - Stiftung für junge Leute zum 

Zwecke ihrer höheren wiſſenſchaftlichen, techniſchen oder fünftleriichen 
Ausbildung, event. zur Grlernung eined Handwerkes leptwillig 
audgefegt (1. a. vorfteh. Seite 364 Nr. 88,8). 

20. Der Berlagsbuhhändler Joſ. Rütten zu Frankfurt 
a. Main bat der Real: und Volksſchule der ifraelitiichen Gemeinde 
dafelbft 10,000 Marf zum Zwecke der wiſſenſchaftlichen und päda— 
gogiſchen Fortbildung der Lehrer diefer Schule vermadht. 

21. Die Wittwe Spannagel geb. Reinholt, früher zu 
Börde, zulegt zu Marburg, hat dem Grziehungd- und Waijenhaufe 
zu Loher-Nocken bei Börde im Kreid Hagen 3000 Thlr = 9000 Mark 
legtwillig zugewendet. 

22. Der Fabrikbefiger Dr. phil. Mardmwald zu Berlin bat 
a. dem Frauenvereine de 1833 zum Beften ifraelitiiher Waiſen— 

mädchen zu Berlin 30,000 Marf, 
b. den Barud) - Auerbady'ihen Waijen - Erziehungs » Anftalten für 

jüdifhe Knaben und Mädchen zu Berlin 30,000 Mark, und 
c. der Friedrich » Wilhelmd + Univerfität zu Berlin zu Stipendien 

für Studirende aller Fakultäten mit Ausnahme der theologiſchen 
50,000 Mark 

letztwillig zugemendet. 
23. Der ordentlihe Profeſſor Dr. Droyjen an der Univer- 

fität zu Berlin bat der legteren eine ihm bei Gelegenheit der 
Feier feines fiebenzigften Geburtötaged übergebene Summe von 
3270 Mark zu einer Stiftung behufs Prämienvertheilung zur För- 
derung der biftoriihen Studien zugewendet. 

24. Ehemalige Schüler der ftädtiihen Realſchule 1. Drdn. zu 
Köln haben au Anlaß der Feier ded fünfzigjährigen Beſtehens 
diefer Anftalt der Stadt Köln ein Kapital von 9000 Marf mit ber 
Beftimmung geſchenkt, daß die Zinjen zur Beihaffung außergewöhn- 
licher Lehrmittel für die Anftalt verwendet werden follen. 

25. Die Erben der Eheleute Krausfopfsen. zu Wiesbaden 
haben der „Adolph: Stiftung zur Ausbildung von Xehrerwaijen * 
dajelbft die Summe von 5000 Mark zur Begründung zweier Sti- 
pendien geſchenkt. 

26. Die verwittwete Schmiedemeifter Tannert geb. Pfennig 
zu Breslau hat dem Rettungshauſe zu Schreiberhau im Kreije 
Hirſchberg 2500 Thlr = 7500 Mark vermadht. 

27. Ehemalige Schüler des (inzwiſchen verftorbenen) Direktors 
ded Gymnafiumd zu Eisleben und früheren Lehrerd am Pädagogium 
zu Magdeburg, Profefiord Dr. Schwalbe haben demjelben bei 
jeinem fünfzigjährigen Dienftjubiläum behufs Gründung einer für 
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Schüler beider Anftalten beftimmten Stipendien- Stiftung die Summe 
von 3011 Marf übergeben. 

28. Der Profuriftt Hentze zu Berlin bat 3000 Mark in 
MWerthpapieren der Schule zu Wehlig im Kreiſe Merjeburg mit 
der Beltimmung gejchenft, daß von den Zinjen der Lehrer die eine 
Hälfte erhalten, die andere Hälfte zur Anihaffung von Schulbüdern 
für Schüler verwendet werden foll. 

29. Die Rentnerin Sof. Reuſch zu Königdwinter hat den 
Gymnaſial- und Stiftungdfonds zu Köln ein Legat von 2000 Thlen = 
6000 Mark zu Stipendien für Studirende zugemwendet. 

30. Der Buchhändler und Agent Liethert zu Linz a. Rh. 
bat die Gymnajial- und Stiftungsfonds zu Köln zu Erben feines 
etwa 30,000 Mark betragenden Nachlaſſes zum Zwede der Grün- 
dung von Studien-Unterftügungen eingejept. 

31. Dem „pbofifaliihen Vereine“ zu Frankfurt a. Main 
find von dem Kaufmann und Fabrifanten W. Rieger dajelbft 
30,000 Mark zur Begründung von Studien- Stipendien und zur 
Förderung der Vereinszwecke leptwillig zugemwendet worden. 

32. Der Rentner Trable zu Eupen im Regierungsbezirfe 
Aachen bat der Stadtgemeinde Eupen Wertbpapiere im Nennwerthe 
von 3000 Mark zu Unterrichtözweden vermadt. 

33. Aus Anlaß der Penſionirung ded Rektors Krug zu 
Bojanowo im Kreife Kröben ift ein Kapital von 2000 Mark 
gejammelt worden, defjen Revenuen, nadydem durdy Zinszuwachs und 
freiwillige Gaben das Kapital auf 10,000 Marf angewadyjen jein wird, 
zur Unterftüßung von Schülern aus Bojanowo, welche höhere Lehr— 
anftalten bejuchen, verwendet werden jollen (ſ. a. vorfteh. Seite 364 
Nr. 88,12). 

34. Der emeritirte Pfarrer Keuven zu Düren bat den 
Gymnafial» und Studien: Stiftungsfonds zu Köln 2000 Thlr = 
6000 Mark zu einer Studienftiftung für Sünglinge aus feiner 
Familie vermadt. 

35. Der Dr. med. Papad zu Liegnitz hat der Stadtge- 
meinde Liegnitz ein Legat von 12,000 Mark in Werthpapieren zu 
Stipendien für Studirende zugemendet. 

36. Der Geologe Dr. R. Reiß, 3.3. zu Berlin, hat dem 
mineralogiihen Mufeum der Univerfität zu Berlin feine Sammlung 
von Gebirgsarten aus vulfaniihen Bergen Südamerikas im Werthe 
von wenigitend 30,000 Marf, fowie eine Sammlung foffiler Wirbel- 
thierknochen aus Ecuador geichenft. 

37. Der Unterftügungdfajfe ded Vereines ijraelitiiher Elemen— 
tarlehrer Weftfalend und der Rheinprovinz ift in Folge teftamenta- 
riiher Beftimmung ded Kaufmannd Roſenberg zu Rheda im 
Regterungdbezirfe Minden aus dem Nacdhlafje defjelben die Summe 
von 3656 Marf 31 Pf. zugefallen. 
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38. Die Wittme ded Dr. Wittling geb. Reinderd zu 
Düffeldorf hat dem Fatholiichen Waiſenvereine dajelbft einen Nady- 
laß von etwa 23,487 Marf zugemendet. 

39. Der im Sunt 1877 verftorbene Profeffor der Theologie 
an der Univerfität zu Halle, Ober: Konfiftorialratb D. Tholud 
und deilen Ehefrau haben bet diejer Univerfität durch Schenkung 
eined Haufed, der Bibliothek des WBerftorbenen und eined Kapitals 
von 30,000 Mark ein Konvikt für Studirende der evangeliichen 
Theologie errichtet (j. a. vorfteh. Seite 364 Nr. 88,14). 

40. Der Müllergeiele Wucherpfennig zu Seulingen 
im Amt Gieboldehaufen, Landdrofteibezirf Hildesheim, hat der Schule 
dajelbft einen Nachlaß von 6716 Mark 87 Pf. zugewendet. 

41. Daß Fräulein 8. E. A. Heder zu Berlin bat der 
Univerfität dafelbit ein Kapital von 12,000 Marf zur Begründung 
einer Stiftung für Studirende der Medizin vermadht. 

42. Der emeritirte Pfarrer Schred zu Stendal, früher zu 
Zindftedt bei Gardelegen, hat aus feinem auf 2860 Marf abge- 
ſchätzten Grundbefigthbum eine Stiftung zur Dotation der zweiten 
Zehrerftelle und zu Schulgeldzahlungen für arme Kinder zu Lind» 
ftedt gegründet (j. a. vorfteb. Seite 364 Nr. 88,15). 

43. Der Verein für Naturkunde zu Kaffel hat feine natur: 
biftoriihen Sammlungen einjchließlid der Schränke im Werthe von 
10,000 Mark dem Königlihen Mujeum dajelbft geſchenkt. 

44. Der Profeffor Dr. von Frantzius zu Freiburg 
i. Breisgau hat der Alerander von Humboldt: Stiftung für Natur: 
forſchung und Reifen ein Vermächtniß von 16,839 Marf 17 Pf. 
zugewenbdet. 

45. Die Kaufmann Schlejinger’jchen Eheleute zu Berlin 
haben den Baruch-Auerbach'ſchen Waijen » Erziehungsanftalten für 
jüdiihe Knaben und Mädchen dajelbft einen Nachlaß von ungefähr 
14,200 Mark leptwillig zugewendet. 

46. Die Wittwe des Ober: Konfiftorialrath8 und Profeffors 
Dr. Tweften zu Berlin hat dem Melanchthonhauſe dajelbit 
6000 Mark vermadt. 

47. Der Banquier Wilh. von Kraufe zu Berlin bat ber 
ee zu Eharlottenburg 15,000 Marf 
geſchenkt. 

48. Der katholiſche Pfarrer Weyer zu Auenheim im Kreiſe 
Bergheim hat den Gymnaſial- und Stiftungsfonds zu Köln Kapi— 
talien im Gefammtbetrage von 12,000 Markt zu einer Studien- 
Stiftung geichenft. 

49. Die Wittwe Ad. Klara Lange geb. Schude zu Berlin 
bat dem Friedrichs-Werderſchen Gymnafium daſelbſt eine immer: 
währende Rente von jährlich 3450 Mark teftamentarifh zu einer 
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Stiftung ausgeſetzt, aus welcher Univerſitäts-Stipendien an ehe— 
malige Schüler, ſowie Unterſtützungen an Schüler und an Wittwen 
und Waiſen von Lehrern dieſes Gymnaſiums gewährt werden ſollen. 

50. Der Kaufmann Sels zu Neuß im Regierungsbezirke 
Düffeldorf hat dem katholiſchen Waiſenhauſe dajelbft ein Vermädt- 
niß von 5000 Thlen = 15,000 Mark zugewendet. 

5l. Der Dr. med. Fider zu Liegnitz bat dem Peſtalozzi— 
Bereine für den Stadt- und den Landkreis Liegnip ein Legat von 
6000 Mark ausgejegt (j. a. vorfteh. Seite 264 Nr. 88,17). 

52. Der Senator a. D. Schröder zu Greifswald bat 
feiner Baterftadt Greifdwald ein Legat von ungefähr 11,600 Marf 
für Schulzwede ausgeſetzt. 

53. Der Kaufmann ©. W. Zaher zu Königsberg i. Oſtprß. 
bat der Blinden-Unterrichtsanftalt dafelbft ein Kegat in Werthpapieren 
zum Nennwerthe von 3000 Mark zugemendet. 

54. Die theologiihe Fakultät der Univerfität zu Halle bat 
mit einem aus angejammelten Defanatögebühren gebildeten Fonds 
von 3616 Mark 18 Pf. eine Stipendienftiftung für Studirende der 
evangeliichen ae an diejer Univerfität errichtet. 

55. Der zu Vluyn verftorbene Jakob Küppers hat dem 
„DBereine zur Be armer, verlaffener und verwahrlofter Kinder” 
zu Neufirden bei Mörs 6000 Mark leptwillig zugewendet. 

— — — — — — 

Verleihung Allerhöchſter Auszeichnungen. 

Von den Perſonen, denen Seine Majeſtät der König aus 
Anlaß der Feier Allerhöchſtihrer Goldenen Hochzeit Auszeichnungen 

verleihen geruht haben, gehören dem Reſſort der Unterrichts— 
erwaltung an und haben erhalten: 

den Stern zum Königlichen Kronen-Drden zweiter 
Klaſſe: 

der Geheime Regierungs-Rath Hittzzig, Präſident der Akademie der 
Künſte zu Berlin; 

den Königlichen Kronen-Drden zweiter Klaſſe mit 
dem Stern: 

der Geheime Medizinal-Ratb und Profeffor Dr. du Bois-Rey— 
mond, ftändiger Sefretar der Akademie der Wiſſenſchaften 
zu Berlin; 
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den Königlihden Kronen-Drden zweiter Klaſſe: 

der Rektor der tehniihen Hohichule, Geheime Regierungs-Rath und 
Profeſſor Wiebe zu Berlin, 

der Neftor der Univerfität, Geheime Regierungs-Rath und Profeffor 
Dr. Zeller zu Berlin; 

den Königlihen Kronen: Drden dritter Klaſſe: 

der Profefjor und Bildhauer Siemeriny zu Berlin. 

Berjonal- Beränderungen, Titel: und Ordens : Berleihungen. 

A. Behörden. 

Dem Geheimen Dber » Regierungd- und vortragenden Rath Dr. 
Schöne im Minifterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten ift 
die Grlaubniß zur Anlegung des Kommandeurfreuzed vom Orden 
der Königl. Stalieniihen Krone ertheilt, 

der Kreisgerichtsrath Polenz zu Bunzlau zum Regierungdrath, 
Zuftiziarius und Verwaltungsrath bei dem Provinzial-Schulfolle- 
gium zu Koblenz ernannt, 

der Regierungs- und Schulrath Dittrich zu Köslin an die Regie 
rung zu Stettin verjet, 

der Seminar» Direktor Kahle zu Köslin zum Regierungs- und 
Schulrath ernannt und der Regierung zu Köslin überwiejen, 

dem Amtöhauptmann der Univerfität zu Greiföwald, Geheimen 
Regierungsrath Häniſch der Königl. Kronen-Orden zweiter Klaffe 
verlieben, 

zu Kreis-Schulinſpektoren find ernannt worden im Regierungsbezirke 
Gumbinnen: der Pfarrer und fommilfar. Kreis-Schulinſpektor 

Pensky zu Darfehmen, 
Marienwerder: die fommilfar. Kreis-Schulinſpektoren Semi- 

narlehrer Streibel zu Neumark im Kreife Löbau, Gymna— 
fiallehbrer Dr. Hüppe zu Schwetz, Gymnafiallehrer Dr. 
Hatwig zu Flatow, und Pfarrer Weije zu Diih Krone, 

Köln: die fommilfar. Kreis-Schulinſpektoren Lehrer Broich zu 
Gummersbach, und Lehrer Braune zu Bergheim. 

B. Univerjitäten, Afademien ıc. 

Der Privatdoz. Dr. Pyl zu Greifswald ift zum außerordentl. Pro: 
feffor in der philoſoph. Fakult. der Univerf. dafelbft ernannt, 
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der Privatdoz. Dr. Brud zu Breslau zum außerordentl. Profeff. 
in der iuriftifchen Fakultät, und der Privatdoz. Dr. von Richter 
dafelbft zum außerordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fafult. der 
Univerj. dafelbit ernannt, 

an der Univerf. zu Halle der außerordentl. Profefj. Dr. theol. 
Mart. Kähler zum ordentl. Profeſſ. in der theolog. Fakultät, 
und der außerordentl. Profeſſ. Dr. Santor zum ordentl. Profeff. 
in der philoſoph. Fakult. ernannt, 

an der Univerj. zu Göttingen dem ordentl. Profeſſ. in der 
theolog. Fakult., Abt und Konfiftorialratb Dr. Schöberlein zur 
Anlegung ded Ritterkreuzes erfter Klaffe vom Herzogl. Braun: 
ſchweigiſchen Drden Heinrich des Löwen die Sriaubnik ertheilt, 
— dem ordentl. Profeffor in der philojoph. Fafult. Hofrath Dr. 
Bertheau der Charakter ald Geheimer Regierungs- Rath ver- 
lieben worden. 

Univerfität zu Marburg |. Seite 345 Nr. 71 dieſes Heftes. 
Dem ordentl. Profeſſ. in der juriftiihen Fakult. der Univerf. zu 
Bonn, Geheimen Juſtizrath Dr. von Stinging ift zur An 
legung ded Komthurkreuzes zweiter Klaffe des Herzoglich Sachſen— 
Grneftiniihen Hausordend die Erlaubniß ertheilt, — dem ordentl. 
Profeff. Dr. Delius in der philoſoph. Fakult. der Univerf. zu 
Bonn ift die erbetene Dienftentlaffung ertbeilt, demfelben der 
GSharafter ald Geheimer NRegierungsrath verliehen, und derjelbe 
zum ordentl. Honorarprofefjor in der philoſoph. Fakult. diefer 
Univerfität ernannt worden. 

Dem Lehrer an der Afademie der Künite zu Berlin, allgemeinen 
Akademie der bildenden Künfte, Profeſſor Gujjom ift zur An- 
legung der Ritterinfignien des Königl. Belgiichen Leopold-Ordens, 
und dem Mitgliede des Senated der Akademie und Lehrer an 
der afademiihen Hochſchule für Muſik, Abtheilung für mufifa- 
liſche Kompofition, Profefjor Kiel zur Anlegung des Ritterfreuzes 
erfter Klaffe des Königl. Sächſiſchen Albrechts-Ordens, jowie des 
Ritterfreuged zweiter Klaffe des Herzogl. Sachſen-Erneſtiniſchen 
Hausordend die Erlaubniß ertheilt, — an derjelben Hochſchule für 
Muſik, Abtheilung für ausübende Tonkunſt, der Violoncellift 
Hausmann ald ordentl. Lehrer angeftellt, 

an der Kunftalademie zu Düffeldorf der Maler Profefl. Erola 
dafelbft ald ordentl. Lehrer angeftellt worden. 

Dem Inipeftor Lenz am Muſeum zu Kaffel ift der Rothe Adler- 
Drden vierter Kaffe verliehen worden. 
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C. Gymnajsials ıc Lehranſtalten. 

Das Prädikat „Profeffor” ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Fechner am Johannes-Gymnaſ. zu Breslau, 
Dr. Peters am Matthias-Gymnaſ. zu Breslau, und 
Heuermann am Gymnaſ. zu Burgfteinfurt. 

Zu Dberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Curtze am Gymnal. zu Thorn, 
Paszotta am Gymnaſ. zu Konip, 
Dr. Röhl am Askaniſchen Gymnaſ. zu Berlin, 
Dr. Köhn am Gymnaſ. zu Guben, 
Dr. Hänide am Pädagog. zu Putbus, 
Zul. Neumann am Gymnaf. zu Görlig, 
Dr. Zünzner - 5 zu Güterdlob, und 
Dr. d'Avis ⸗ ⸗ zu Koblenz. 

Der frühere Lehrer Dr. Killing an der höheren Knabenſchule zu 
St. Hedwig zu Berlin iſt als Oberlehrer an das Gymnaſ. zu 
Brilon berufen worden. 

ALS ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Braundberg der Schula. Kandid. Gehrmann, 
zu Gumbinnen = ⸗ Dr. Lorenz, 
zu Hohenſtein der ordentl. Lehrer Huver vom Gymnaſ. zu 

Bielefeld, 
zu Königsberg i. Oſtprß., Wilhelms-Gymnaſ., der Schula. 

Kandid. Arnold, 
zu Raftenburg die Schula. Kandidaten Großjohann und 

Schlicht, 
zu Kulm der ordentl. Lehrer Altendorf vom Gymnaſ. zu 

Strasburg i. Weſtprß., 
zu Strasburg i. Weſtprß. der ordentl. Lehrer Dr. Rehdans 

vom Gymnaſ. zu Kulm, 
zu Demmin der Schula. Kandid. Weinert, 
zu Kolberg = . : Dr. Steinbredt, 

‚zu Stolp der Hülfölehrer Staffeldt, 
zu Straljund = ⸗ Sander, 
zu Gneſen der Schula. Kandid. Frankowski, 
zu Inowrazlaw— ⸗ ⸗ Dr. Graupner, 
zu Oſtrowo der ordentl. Xehrer Dr. Schlüter vom Gymnaſ. 

zu Wongrowig, 
zu Poſen, Marien-Gymnaf., der ordentl. Lehrer Dr. Bindjeil 

vom Friedr. Wilh. Gymnaſ. dajelbft, 
zu Rogajen der ordentl. Xehrer Dr. Tetzlaff vom Gymnaſ. 

zu Wongrowig, 
zu Shrimm der Schula. Kandid. Spohn, 
1879. 25 
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zu Burg der Hülfslehrer Ederlin, 
zu Halle, latein. Hauptichule der Francke'ſchen Stiftungen, der 

Kandid. der Theologie Dr. Frenkel, 
zu Halle, Stadt-Öymnaj., der Schula. Kandid. Dr. von Nagy, 
zu Magdeburg, Domgymnaj., der Hülfslehrer Dr. Dobereng, 
zu Magdeburg, Pädagogium, der Kandid. ded Predigt: und 

Sculamtes Kopf, . 
zu Zorgau der Hülfslehrer Dito Koch, 
zu Altona der Schula. Kandid. Dr. Höffler, 
zu Gelle der ordentl. Lehrer Buſch von der höh. Bürgerſch. 

zu Uelzen, 
zu Emden der ordentl. Lehrer Dr. Buchholz von der höh. 

Bürgerſch. zu Nienburg, 
zu Hameln die Schula. Kandidaten Walther und Tröbft, 
zu Hannover, Lyzeum Il, der Schula. Kandid. Steinvorth, 
zu Hildesheim, Andreanum, = ⸗ -Behrendſen, 
zu Ilfeld, Kloſterſchule, - Dr. Lücke, 
zu Klausthal' der ordentl. Lehrer Schmidt von der Realſch. 

zu Leer, 
zu Lingen der Schula. Kandid. Zimmermann, 
zu Lüneburg: = Dr. Wendlandt, 
zu Bielefeld der ordentl. Lehrer Dr. Schaundland vom 

Gymnaf. zu Hohenftein, 
zu a. nd die Schuld. Kandidaten Dr. 8. Weber und 

ueft, 
zu Gütersloh der Lehrer Pohlmey aus Bern, 
zu Hamm der Schula. Kandid. Fellinger, 
zu en der fommiff. Lehrer Dr. Beyer, 
zu Koesfeld der Hülfslehrer Merſch vom Gymnaſ. zu Münfter, 
zu Düren der Gymnaſ. Lehrer Dr. Niederländer aus Mün— 

ftereifel, und der Schula. Kandid. Weis, 
zu Emmerich der Schula. Kandid. Reinkens, 
zu Köln, Friedr. Wilb. Gymnaj., der Schula. Kandid. Stein, 
zu Köln, Marzellen-Gymnaf., der ordentl. Lehrer Dr. Beders 

vom Progymnaf. zu St. Wendel, 
zu Krefeld der Progymnaf. Lehrer Dr. Meyer aus Jülich, und 
zu Münftereifel der Gymnaſ. Lehrer Dr. Pöppelmann aus 

Emmerich. 
Als Elementarlehrer ſind angeſtellt worden am Gymnaſium 

zu Mühlhauſen der 2* Schweitzer, 
zu Arnsberg Heſſe daſelbſt, und 
zu Dortmund = Thaler daſelbſt. 

Am Gymnaf. zu Eſſen ift der Glementarlehrer Rademader als 
technijcher Lehrer, und 
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am Gymnaſ. zu Krefeld der Lehrer Dahblmann ald Zeichenlehrer 
angeftellt worden. 

Am Progymnafium zu Garp a. d. D. ift der ordentl. Lehrer Dr. 
Weyland zum Oberlehrer befördert, 

al8 ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Progymnafium 
zu Kempen der Gymnaſ. Lehrer von Sanden aus Infterburg, 
zu Geejtemünde der Schula. Kandid. Röhreke, 
zu Euskirchen = ⸗ Welsmann, 
zu Jülich Dr. Mörſchbacher, und 
zu St. Wendel - = : Dr. Schäfer. 

Die Wahl des u — Dr. Henfe zu Hörter zum 
Direftor der Realihule I. D. zu Mülheim a. d. Ruhr ift 
beftätigt, 

dad Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden den Dberlehrern 
Dr. a an der Friedr. Werderichen Gewerbejchule zu Berlin, 

un 
Proreftor Dr. Schulz an der Realfchule zu Siegen. 

An der Realih. zu Altona ift der ordentl. Xehrer Dr. Piper 
zum Oberlehrer befördert worden. 

Als ordentl. Lehrer find angeftellt worden an der Realjchule 
zu Danzig, St. Petri-Realid., der Lehrer Bieweger aus 

eve, 
zu Stralfund der ordentl. Xehrer Dr. Engel von der höh. 

Bürgerih. zu Nauen, 
zu Bromberg der Schula. Kandid. Kippenberg, 
zu Pofen der Hülfslehrer Naumann, 
zu Ajcheröleben der Realſchullehrer Vogt, 
zu Nordhauſen der Schula. Kandid. Dr. Spangenberg, 
zu Kiel ⸗ ⸗ ⸗ Bätgen, 
zu Leer der ordentl. Lehrer Tohte vom Gymnaſ. zu Klausthal, 

der Hülfslehrer Hemeling, und der Schula. Kandid. 
Deitern, 

zu — der ordentl. Lehrer Dr. Ziegeler vom Gymnaſ. zu 
Hameln, 

zu Düffeldorf der Schula. Kandid. Neljon, und 
zu Rubrort ⸗ ⸗ Ricken. 

An der Realſch. J. O. zu Magdeburg iſt der Schula. Kandid. 
Dr. Knoche als Hülfslehrer angeſtellt worden. 

25* 
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Als ordentliche Lehrer find angeſtellt worden an der höheren Bürger: 
ſchule 

zu Jenkau der San Kandid. Rud. Edel, 
zu Kulm . ⸗ Fiſcher 
zu Segeberg - ⸗ 8365 
zu Einbeck ⸗ Wagemann, 
zu Hannover I = ⸗ Husmann, 
zu Nienburg der Soma Lehrer Röder aus Emden, 
zu Uelzen ⸗ Suur aus Hameln, 
zu Eupen die Schula. Kandidaten Schmitz und Zumfley, 
zu Köln der Lehrer Dr. Rumpen von der Gewerbefhule zu 

Saarbrüden, 
zu Oberhauſen der — Kandid. Dr. Weſendonk, 
zu Vierſen ⸗ ⸗ Dr. Huisgen, und 
zu Hechingen ⸗ : ⸗ Ruhle. 

Es m en der Baugewerfihule zu Nienburg der Hülfslehrer 
Rolo 

an der Gewerbejhule zu Krefeld der Lehrer Partz dajelbft ale 
ordentliche Lehrer angeftellt worden. 

D. Sctullehrer-Seminare, ıc. 

Dem Direftor Schröter am Scullehrer- Seminar zu Anger- 
burg ift der Rothe Adler-Drden vierter Klaffe, und dem ordentl. 
Lehrer Großmann an demjelben Seminar der Königl. Kronen: 
Orden vierter Klafje verliehen, 

dem Seminar-Direftor Dr. Kehr zu Halberſtadt zur Anlegung 
ded Fürſtlich Serbiſchen Takova'er Kreuzes dritten Ranges (mit 
dem Kommandeurfreuze) für Verdienfte auf dem Felde der Wiſſen— 
ſchaften und der Volföbildung die Grlaubniß ertheilt worden. 

An dem Lehrerinnen-Seminar zu Xanten ilt der ordentl. Seminar: 
lehrer Freundgen zu Odenkirchen als erfter Lehrer angeftellt 
worden. 

Als ordentliche Lehrer ſind angeſtellt worden am Schullehrer-Seminar 
zu Franzburg der Seminar-Hülfslehrer Ziejemer aus Löbau, 
zu Ramwitjch der ordentl. Seminarlehrer Ernft aus Pilchowitz, 
zu Eisleben der ordentl. Seminarlehrer Braune aus Mettmann, 
zu Hildesheim der fommifjariiche Lehrer Warnede dajelbft, 
zu Elten der Lehrer Velder aus Scelfen, 
zu Odenkirchen der ordentl. Seminarlehrer Hemmersbach 

aus Elten, und der Lehrer Jünger aus Aachen, 
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zu Siegburg der ordentl. Seminarlehrer Rick aus Linnich, 
zu Linnich der Lehrer Bongartz aus Aachen. 

An dem Lehrerinnen-Seminar zu Xanten iſt die Lehrerin Pohl- 
mann aus Ennigerloh als ordentl. Lehrerin, und der Seminar: 
Hülfslehrer Schauerte aus Büren ald Hülfslehrer angeftellt 
worden. 

Als Hülfslehrer find angeftellt worden am Scyullebrer-Seminar 
zu Ueterjen der Hülfdlehrer Genähr vom Waifenhaufe zu 

Bunzlau, 
zu Osnabrück der Lehrer Schlemm aus Alfeld, 
zu Büren ⸗ -Hartmann aus Horſt, und 
zu Mettmann = = Duve aus Ouedlinburg. 

Der Rektor Dammann zu Potödam ift zum Inſpektor der höheren 
Mädchenſchule an den Frandejhen Stiftungen zu Halle ernannt 
worden. 

&8 haben erhalten den Königl. Kronen-Drden vierter Klaffe: 
Gregor, Rektor zu Berlin, 
Deep, evang. Lehrer zu Hildeöheim, und 
Saß, früher Dber-Knabenlehrer und Stadtverordneter zu Altona; 

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordend von Hohenzollern: 
Böcker, evang. Lehrer und Drganift zu Levern, Krs Lübbecke, 
Dienßbach, evang. Hauptlehrer zu Wehrheim, Obertaunudfrs, 
Dräſeke, evang. Lehrer zu Havelberg, Krs Weftpriegnig, 
Exner, dögl. zu Reihmwaldau, Krs Schönau, 
Fromme, evang. erfter Lehrer zu Lippſtadt, 
Fungeurt, degl. und Kantor zu Gobfeld, Krs Herford, 
Kokkot, Hauptlebrer zu Kottbug, 
Lange, evang. Lehrer zu Schwarmig, Krs Grünberg, 
Meyer, dgl. zu Joachimsthal U/M., Krs Angermünde, 
Nordhoff, degl. zu Kirchderne, Landfrd Dortmund, 
Papmeyer, dsgl. zu Welterhaufen, Krs Aſchersleben, 
Scharff, evang. eriter Lehrer, Küfter und Drganift zu Munk— 

brarup, Krs Flensburg, 
Schubert, evang. Lehrer und Küfter zu Boragk, Krs Lieben- 

werda, 
Vonderbank, kathol. — % Merzenich, Krd Düren, und 
Mefemann, evang. eriter Lehrer und Drganift zu Stiepel, 

Landfrd Bodum; 
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das Allgemeine Ehrenzeichen: 

Claas, evang. Lehrer zu Okriftel im Mainkreiſe, 
Dietrich, kathol. Lehrer zu Böſeckendorf, Krs Worbis, 
Feſche, evang. Lehrer zu Endeholz, Krs Celle, 
Härtel, dsgl. zu Heriſchdorf, Krs Hirſchberg, 
Markowski, kathol. Lehrer und Organiſt zu Mechau, Krs Neu— 

ſtadt i. Weſtprß., 
Müller, evang. Lehrer zu Holzheim, Unterlahnfrs, 
Picolin, bish. kathol. —— zu Waltersmühl, Krs Heilsberg, 
Reiche, evang. Lehrer zu Heidersdorf, Krs Lauban, 
Seidel, dögl. zu Wehrau, Krs Bunzlau, 
Zibell, dögl. und Küſter zu Falkenberg, Krs Schivelbein, 

Schulz, bish. Schulvorſteher, Bauer-Altfiger zu Roſenow, Krs 
Templin, und 

Nöbgen, bish. Schuldiener bei dem Schullehrer-Seminar zu 
ontabaur. 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 

Geſtorben: 

der ordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. der Univerſität, Rath 
erſter Klaſſe Dr. Roſenkranz zu Königsberg i. Oſtprß., 

die ordentl. Profeſſoren in der ——— Fakult. der Univerſität 
Hofrath Dr. Ulrich und Geh. Regierungs-Rath Dr. Griſe— 
bach zu Göttingen, 

der außerordentl. —88 Dr. Koch in der philoſoph. Fakult. 
der Univerſ. zu Berlin, 

der par Dr. Schultze bei der Königlihen Bibliothel zu 
erlin, 

der Gymnafial-Oberlehrer Profefjor Dr. Kögel zu Görlig, 
der Gymnafiallehrer Dr. Fengler zu Guben, 
der Dberlehrer Profefj. Boedzoermeny an der Petri-Realſchule 

| ge Danzig, 
der Realſchullehrer Bermpohl zu Leer, 
der erite — Lehmann am Schullehrer⸗Seminar zu Elſter— 

werda. | 

Sn den Ruheſtand getreten: 
der Oberlehrer Dr. Wilde am Gymnafium zu Görliß, 
der orbdentl. Lehrer Woymod am Gymnal. zu Strassburg 

i. Weſtptß., 
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der Zeichenlehrer Eug. Trofhel am Stadtgyumnafium zu 
Danzig. 

Innerhalb der Preußiſchen Monardie anderweit an— 
geftellt: 

die Gymnafiallehrer Adides zu Rapeburg und Dr. Fröhlid 
zu Bromberg, 

die ordentlihen Seminarlehrer Ernft zu Sranzburg und Bö- 
der zu Siegburg. 

Außerhalb der Preußiſchen Monardie angeftellt, ıc. 

der Gymnafiallehrer Dr. Röfinger zu Altona, 
der Realſchul-Oberlehrer Dr. W. H. Meyer zu Hagen. 

Aufibre Anträge entlafjen: 

der Lehrer Müller an der akademiſchen Hochſchule für Mufik, 
Abtheilung für ausübende Zonkunft, zu Berlin, 

der ordentl. Lehrer Baumgart am Friedrichd - Kollegium zu 
Königsberg i. Oftprh., 

die ordentl. Lehrer Degenhardt an der höh. Bürgerſchule au 
Ginbed, und Dr. Fiſcher an der höh. Bürgerjchule I. 
zu Hannover. 
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Sentralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts - Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium ber geiftlihen, Unterrichts und 
Medizinal- Angelegenheiten. 

M 7. u. Berlin, den 30. Auguſt 1879. 

Minikerium der geiflichen zc. Angelegenheiten. 

Seine Majeſtät der König haben Allergnädigft gerubt: 

dem Staate-Minifter und Minifter der geiftlihen, Un: 

terrichts- und Medizinal-Angelegenbeiten D. Dr. Falk, 

unter Belaffung des Titels und Ranges eines Staats: 

Miniſters, die nachgefuchte Dienitentlaffung zu ertbeilen, 

und 

den Ober-Präfidenten der Provinz Schlefien von Putt— 

famer zum Staats Minifter und Minifter der geilt- 

lihen, Unterrichts. und Medizinal- Angelegenheiten zu 

ernennen. 

Seine Majeität der König haben Allergnädigit geruht: 

den Unter-Staatsfefretär und Direktor Dr. Sydow im 

Minifterium der geiftlihen, Unterrichts: und Medizinal- 
1879. 26 
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Angelegenbeiten zum Direktor der Hauptverwaltung der 

Staatsichulden mit dem Amtscharafter als Präſident 

und unter Belaffung des Ranges eines Raths eriter 

Klafie, und 

den Dber-Verwaltungsgericht3-Ratb Guftad von Goßler 

zum Unter-Staatöfekretäv und Direktor im Mtinifterium 

der geiftlichen, Unterrichts: und Medizinal-Angelegenbeiten 

au ernennen. 

I. Allgemeine Berbältniffe. 

90) Staatsdausgaben für öffentlihen Unterridt, Kunft 
und Wiſſenſchaft. 

(Centribl. pro 1878 Seite 257 Nr. UN.) 

Nachdem dur das in der Gejeg-Sammlung pro 1879 Nr. 7 
Seite 27 Nr. 8600. verfündete Gejeg vom 5. März d. 3. der 
Staatöhaushaltd-Etat für dad Sahr vom 1. April 1879/80 feſtge— 
ftellt worden ift, werden die in demjelben nachgewieſenen Ausgaben 
für öffentlihen Unterriht, Kunft und Wiffenihaft nad) dem Gtat 
für dad Minifterium der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten nachſtehend 
angegeben. 
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r Betrag Für 1879/80 
ul. $ file 1. April 

Mar. Mark. — 

A. Dauernde Ausgabeun. 

114 (Die Ausgaben für das Miniſterinm bleiben hier 
unerwähnt.) 

116 (Die Befoldungen der ſchulkundigen Mit, 
119 lieder der Provinzial-Konfiftorien in der Provinz 

toner find in dem Etat des Minifteriums 
nicht getrennt von den Bejoldungen der andern 
Mitglieder dieſer Konfiftorien aufgeführt und 
bleiben deshalb hier unermwähnt.) 

121 Provinzial-Schulfollegien. 

Befoldungen: 

1 [1 Dirigent, 1 Direktor im Nebenamt, 
26 Provinzial» Schulräthe, 1 ar 
zial- Schulrath im Nebenamte, 6 Ber- 
waltungeräthe und Quftiziarien, 3 * 
ſtiziarien im Nebenamte. .. 189,3000 11,8600 — 

2 Sekretäre, Kanzliſten, — 124,470 155 — 

Summe Titel 1 und 2 313,770 11,865 — 

2alyu SEOHANGAGEID: STE * die Bes 
amtn . 43,980 9601| — 

Summe Titel 2a Kir Pr 

Andere perſönliche Ausgaben. 
| 

| 

' 3 [Zur Remunerirung von Hülfdarbeitern . 
43u außerordentlihen Nemunerationen und 

Unterftügungen für Subaltern-, —— 
und Unterbeamte . . . : 4,110] — — 

Summe Titel 3 un 4 22,510] = | — 

*) Die Beträge ſind auf Markſummen abgerundet. 

26* 
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Betrag Für 1879/80 
3 — A us gabe für 1. April . 

5 2 1879/80, mehr. | weniger “| — . 
Mark. Marf Marf. 

121 Sächliche Ausgaben. 

5Miethe für re und au Bureau | 
| Bedürfniſſen . . 23,950 00 — 
| 63u Diäten und Fuhrloſten 64,740 — — 

Summe Titel 5 und 6 88,690 900 — 

Summe Kapitel 121 468,950| 13,735 — 

122 Prüfungd-Kommiffionen. 

1 [Zur Remunerirung der Mitglieder der 
—— Prüfungs-Kommiſſionen 
einſchließl. 13,078 Mark aus den eigenen 
Einnahmen an Prüfungsgebühren .. 53,878 — 416 

2 Zur Beſtreitung der Ausgaben der Kom— 
miſſionen für die wiſſenſchaftliche Staats— 
prüfung der Theologen und der theolo— 
giſchen Prüfungs-Kommiſſionen va 
und Kill . - 11,870 — — 

3 Zur Remunerirung der Mitglieder und Be⸗ 
amten der Kommiſſionen für die Prüfung 
der Lehrer an Mittelſchulen und der 
Rektoren, ſowie der Lehrerinnen und 

| Scufvorfteherinnen, und zu ſächlichen 
| Mubaaben 5. wi 7,216 1,684 — 

| Summe Kapitel 122 72,964| 1,684 416 
ET nn 

123 Universitäten. 1,268 

Zuſchuß für die Univerfität 

14 a0 4 678,772] 10,1510 — 
2 = DEREN . 5 2 ee ni Ka 9245 — 

Zu » SEMEWID : = nu a — 140,534 4850| — 
3 DER. ; a Eyes 629,665 9,365 — 
4 ERENEN man n 432,742] 45,925 — 
5b Rd. 2% 5 2 555 AB - Tre 

tized by Google 



— 

* Ausgabe. 
eu 

123 zu Göttingen 

124| 

6 

7 « Marburg 
8 = Bonn . 
9 Zufchuf, für die theologifche md phiteſo⸗ 

phiſche Akademie zu Münfter . 

10 EA für das Lyzeum zu Braundberg . 

Betrag Fir 1679/80 
fur 1. Apii 

1879/80. mehr. | weniger. 

Mark. Mart. | Mur 

272,422 3 303 — 

425, 755210 — | 4,623 
719,776 7182 — 

102439) — _ 
16,287 u — 

Summe Titel 1 bis 10 5,251,543] 100,954 4,623 

10al3u außerordentlichen fächlichen Audgaben 
für die Univerfitäten, die Akademie zu 
eig und das Lyzeum zu Brauns⸗ 

11 Zur — der Beſoldungen der 
Lehrer an ſämmtlichen Univerfitäten, an 
der Akademie zu Münfter und an dem 

| Lyzeum zu abe. jowie zur 
Heranziehung ausgezeichneter Dozenten 

11al3u Stipendien für Privatdogenten und 
andere jüngere, für die Univerfitätslauf- 
bahn vorausſichtlich geeignete Gelehrte, 
bis zum Betrage von höchſtens 1500 
Mark jährlid und auf längftend 4 Jahre 
für den einzelnen Empfänger . 

12 Zur Berufung von Nadfolgern für uner: 
wartet außer Thätigfeit tretende Univer- 
fitätölehrer . . 

13 |3u Stipendien und Unterftügungen für 
würdige und bedürftige Studirende 

Summe Kapitel 123 

Gymnafien und Realidhulen. 

1 [Zahlungen vermöge rechtlicher Verpflichtung 
an. Anftalten und Fonds . 

2 3Zuſchüſſe für die vom Staate zu unter- 
baltenden Anftalten und Fonds . 

221,880 

3,019,695 

60,000 

93,564] 15,959 

47,875 — 



386 

Betrag 
* 

file 1. April 

5 Ausgabe, 1879/80. 
%|% 

Marf, 

124) 3 Zuſchüſſe für die vom Staate und Andernl 
emeinichaftlic zu unterhaltenden An— 
N ee ed 65,993 

4 (Zujhüffe für die von Anderen zu unter: 
baltenden, aber vom Staate zu unter: 

| ftügenden Anftalten . . 2 2... 952,954 

Summe Titel 1 bis | 4,260,522 

5 Zur Erfüllung des Normal» Gtatd vom 
20. April 1872 bei den Gymnafien und 

| Realſchulen I. D., zu Bejoldungs-Ver- 
befferungen für die techniſchen, Hülfs— 
und Elementar-Lehrer an diefen Anftal: 
ten und für die Dirigenten und Lehrer 
an allen übrigen höheren Unterrichtö- 
anftalten ſämmtlicher Landestheile, fo- 
wie zu Beihülfen zu Wohnungsgeid— 
zujhüffen an die Dirigenten und Lehrer 
der nicht ausichlieglid vom Staate un: 
terhaltenen höheren Unterrichtsanftalten 54,400 

6 Sonſtige Ausgaben für das höhere Unter- 
RENNEN 2 Du se 

7 Zu unvorbergefehenen und zu außerordent: 
lihen baulichen Bedürfniffen der ftaat- 
lien Gymnaſien, Realſchulen J.O. und 
ſonſtigen höheren Unterrichts-Anſtalten 30,000 

8 [Zu Stipendien und Unterſtützungen für 
würdige und bedürftige Schüler von 

— — — — 

40,000 

Gymnaſien und Nealihulen . . . 21,069 
9 Zu Zuſchüſſen zur Unterhaltung höherer 

Mädhenihulen > 2 2 2 2 80,000 
10 Zu Unterftügungen für Lehrer an höheren 

Unterrichtö-Anftalten -. . . . . 30,000 

i 34,157, 

Fir 1879/80 

mebr. | weniger. 

Mart, Marf. 

53,197) 19,040 

300 — 

—  — —ñ — —— —ñ — — — 

Summe Titel 5—10 | 255,469 16,300) 88,301 
2001 

Summe Kapitel 124 | 4,515,991 34,157| 72,001 

| 37,844 



_ 3 

2 * Ausgabe. 
& | * 

125 Elementar-Unterrichtsweſen. 

Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare. 

1 Beſoldungen . . 
lal3u Wohnungsgeldzufhüffen für die Direk⸗ 

toren, Lehrer und Beamten. 
2 Bur Remunerirung von Hulfslehrern, 

Kaſſenrendanten, Anſtaltsärzten, Schul: 
dienern und ie Hulföperfonal, 
jowie zu Nemunerationen für den Unter- 
richt im weiblichen Handarbeiten . 

3 Zur Beftreitung der Koften der Defono- 
mie, zu Medifamenten und zu Unter: 
ftügungen für Die —— der 
Seminare . . 

3algu Unterftügungen, zu Meditamenten und 
zur Krankenpflege für die im DER, 
befindlichen Seminariften . 

4 (Zur Unterhaltung der Gebäude, 
Gärten . . ; 

5 Zu Unterrichtömitteln ; ; 
5alzur Unterhaltung und Ergänzung der 

Yang zur Een und. Beleuchtung, 
Miethe für Anftaltölofale und zu ſon— 
ſtigen ſächlichen alle aben, einſchließlich 
eines Zuſchuſſes von 900 Mark für eine 
Bildungsanftalt für katholiſche Lehrer— 
innen im Reg. Bez. Aachen, und von 
6,000 Mark für eine Bildungsanſtalt 
für jüdiiche nannte im kan 
Bez. Münfter . \ 

Summe Titel 1 bis Sn 

und 

Präparanden-Anftalten. 

6|Bejoldungen 3 
balZu Bohmungsgeldgufchüffen für b die Bar. 

fteber und Lehrer. . 

Betrag 

fiir 1. April 

1579/80. 

Marl. 

1,947,987 

114,408 

126,291 

915,492 

458,000 

147,293 
96,165 

438,659 
4,244,295 

108,800 

7,260 

132,419 

Fiir 1879/80 

mebr. 

Marf. 

1,814 

45,018 

5,625 

16,328 
6,124 

14,095 

| 

| weniger. 

| Mark. — —— 



—— 

Ausgabe. 
Kapitel. Titel 

— DD u 7 Bur Remunerirung von Hülfslehrern, An- 
ſtaltsärzten, Hausdienern und zu ſon— 
— perſönlichen Ausgaben — 

8 Zur Beſtreitung der Koſten der Oekonomie, 
u Medikamenten und zu Unterſtützungen 
Kr die Präparanden . - 2 2... 

9 (Zur Unterhaltung der Gebäude und 
12 WE EN 

10 Zu Unterrihtsmitteln, zur Unterhaltung 
| und Ergänzung der Utenfilien, zur 
| Heizung und Beleuchtung, Miethe für 

Anftaltölofale und zu fonftigen ſäch— 
lihen Ausgaben . . 2 2.2... 

Summe Titel 6 bi8 10 

11 [Diöpofitionsfonds zur Förderung ded Se- 
minar=Präparandenwejend : 

11aſ8u Unterftügungen für Seminar- und 
Präparandenlehrer rn 

Elementarſchulen. 
12 Beſoldungen und Zuſchüſſe für Lehrer, 

Lehrerinnen und Schulen, insbeſondere 
auch zur Gewährung zeitweiliger Gehalts⸗ 
re für ältere Lehrer, ſowie zu Unter: 
ü MORE 2% a 

13 Behufs Errihtung neuer Schulftellen 
14 Bu Puhegebaltszutdjüffen und Unterftüguns 

| gen für emeritirte Glementarlehrer und 
BÜKEEINNEN 5 5 mn cm 

15 Zu Schulauffichtäfoften, und zwar zu Befol- 
dungen und zu Reifefoften-VBergütungen 
für 177 Kreis-Schulinfpeftoren . 

15a/3u Wohnungsgeldzufhüfien für die Kreis— 
Schulinfpeftoren . - 2 2 2... 

16 Zu Schulauffichtskoften, und zwar zu Re— 
munerationen für die tommif ariſche Ber: 
waltung von Schulinfpeftionen 

Betrag 

für 1. April 

1878/79. 

Mart, 

24,110 

191,250 

2,496 

57,716] 
391,632 

204,061 

30,000 

12,082,721 
104,741 

331,000 

796,500 

79,250 

134,451 

File 1878,79 

mebr. 

Mark. 

1,050 

18,336 

160 

4,877 
28,699) 

11,173 
2,220 

31,000 

22,500 

2,300 

1,401 

weniger. 

Mar. 



Kapitel. Titel. 

Ausgabe. 

125117 [Zu zeitweiligen Remunerationen für Schul- 

126 

19alZu Wohnungsgeldzu 

20 

21 

22 

injpeftoren im Nebenamt 

Unterrichtöwejen u ———— 
Summe Titel 12 bis 18 

ur Ausbildung von Turnlehrern, und zwar 
zur Befoldung zweier Lehrer ſowie zu Un- 
terftügungen und zu ſächlichen Ausgaben 

"hüffen für die Lehrer 
Summe Titel 19 und 19. a. 

Zaubftummen- und Blinden-Anftalten. 
Bedürfnißzufhüffe für die Taubftummen- 

Anftalt zu Berlin und für die Blinden- 
Anftalt zu Steglid . . . . 

Waiſenhäuſer und andere Wohlthätigfeitö- 
ftalten A 5 

Bevürfnißzufhüffe für Anftalten . 

Zuſchüſſe für Fortbildungsfchulen 

Betrag 

für 1. April 

1879/80. 

Marf, 

13,907,683 

69,000 
1,44 

70,440 

48,694 

94,201 

142,151 
Summe Kapitel 125 [19,133,157 

Kunft- und Wiſſenſchaft. 

Kunft-Mufjeen zu Berlin. 

Bejoldunden . 2 2 2 2 2 2 0. 
Zu Wohnungdgeldzufhüfien für die Be- 
1 BE 

zu außerordentlihen Remunerationen 
und Unterftügungen an Beamte . . 

Zur Vermehrung und Unterhaltung der 
Sammlungen . » 2 2 2 2 2. 

Zur Unterhaltung der Gebäude und Gärten 
Zu fonftigen fählihen Ausgaben (Bureau: 

foften, befondere wiſſenſchaftliche Ar- 

Für 1879/80 

weniger. 

Mark. 



3 

Kapitel. 

Ausgabe. 

beiten und Reifen, Betrieb der Gips— 
formerei, Kleidung ded Dienftperjonals, 
Unterhaltung und Ergänzung der Ins 
ventarien, Heizung, Licht, Abgaben und 
Laſten, Miethe für Sammlungs- und 
Geſchaftsraͤume, Druckkoſten, Reini— 
gungskoſten u. j. w.) . ’ 

Summe Titel N bie 6 

Königliche Bibliothek zu Berlin. 

7Beſoldungen . 
Behmungsgeidzufchüffen für die Be- 

olauders "perföntice Ausgaben. ur Re- 
munerirung von Aſſiſtenten u. |. w., 
jowie zu außerordentlichen Remunera- 
tionen und Unterftügungen an Beamte 

10)3ur Vermehrung und Unterhaltung der 
Sammlungen . 

113u jonftigen uihen Ausgaben Bureau⸗ 
koſten, Unterhaltung und Ergänzung der 
Inventarien, Heizung, Licht, Abgaben 
und Laſten, Miethe für Sammlungs— 
und Geſchaftsraͤume, Druckkoſten, Rei— 
nigungskoſten u. ſ. w. ſowie zur Unter— 
haltung des Gartens) — 

Betrag 

file 1. April | 

1879/80, 

Mark. 

133,850 
663,627 

81,855 

10,920 

18,800 

96,000 

39,054 

Für 1879/80 

mebr. 

Mark. 

15,000 

4,200 

| weniger. 
Marf. 

15,000, 18,423 

3,423 

Summe Titel 7 bi8 11 246,629] 4,200 — 

National-Galerie zu Berlin. 

12/Bejoldungen 
13 au Bohnungegeibzufiüffen fi die Be- 

14 Andere "perföntiche Ausgaben. Zur Re- 
munerirung von Aififtenten u. ſ. w., 
ſowie zu außerordentlichen Remunera« 
tionen und Unterftügungen an Beamte 

15/3ur Unterhaltung der Gebaude und Gärten 

32,210 

5,340 



Kapitel. 

Ausgabe. 

126, 163u fonftigen fählichen Ausgaben (Bureau: 
foften, befondere wiffenjchaftliche Ar— 
beiten und Reifen, Kleidung des Dienft- 
perjonals, Unterhaltung und Ergänzung 
der Inventarien, Heizung, Licht, Ab» 
gaben und Laften, Miethe für Samm- 
lungs- und Geſchäftsräume, Drudkoften, 
Reinigimgöfoften u. |. w.) . . . . 

Summe Titel 12 bis 16 

Geodätiſches Inſtitut zu Berlin. 
17 Beſoldungen — —— 
181 3u Wohnungsgeldzuſchüſſen f. d. Beamten 
19 Andere perfönliche Ausgaben. Zur Re: 

munerirung von Aififtenten u. |. w., 
jowie zu außerordentlihen Remunera— 
tionen und Unterftügungen für Beamte 

203u fonftigen ſächlichen Ausgaben. (Bureau: 
foften, befondere wiſſenſchaftliche Arbeiten 
und Reifen, Unterhaltung und Ergänzung 
der Inventarien, Heizung, Licht, Ab: 
aben und Laſten, Miethe für Samm- 
ungs- und Geihäftsräume, Drudkoften, 
Reinigungskoſten, u. |. w.). . . . 

Summe Titel 17 bis 20 

Aſtrophyſikaliſches Obfervatorium auf dem 
Zelegraphenberge bei Potsdam. 

21lBefoldungen . . 2 2 2 20. 
22Andere perfönliche Ausgaben. Zur Remu- 

nerirung von Affiftenten u. |. w., ſowie 
für Hülfsleiftungen . 2» 2.2... 

231 3u jonftigen ſächlichen Ausgaben (Bureau: 
foften, Unterhaltung und Ergänzung der 
Inftrumente und Inventarien, Heizung, 
Licht, Abgaben und Laften, Unterhaltung 
der Gebäude und Anlagen, Drudtoften, 
Reinigungsfoften u. |. w.) . . ; 

Summe Titel 21 bis 23 

fie 1. April 

1879/80. 
Mark. 

28,45 
68,350) 

Für 1879/80 

mehr. 

Marf. 

9,150 
9,150] 

| weniger. 



Rapitel, Titel. 

126 

392 

Audgabe. 

Sonftige Kunft- und wifjenichaftliche a! 
ftalten und Zwede. 

24Befoldungen. (1 Konfervator der Kunft: 
denfmäler; 1 SKonjervator der Hans 
noverjhen Landes-Alterthümer; 1 Vor— 
figender des literariſchen, artiftiichen, 
mufifalijchen, photographiichen und ge— 
werblichen alias: = Vereines ; 
2 Hiftoriographen des Preußijchen Staa- 
tes und der Marf Brandenburg; Schloß 
u Marienburg , Rauch-Muſeum zu 

erlin; Landesbibliothef zu Wieöba- 
den; Muſeum Kafjel; Gemälde- 
Sammlung zu iesbaden, Verein für 
Naffauifche A tertyumdfunde und Ge: 
ſchichtsforſchung; naturhiſtoriſches Mu: 
ſeum zu Wiesbaden; 1 Direktor des 
pädagogiihen Seminars zu Berlin im 
Nebenamte). . 

25 Br Bahnungsgeidgufgüfen für die Be- 

26 Andere "perföntiche Ausgaben. Zur Re- 
munerirung von Aififtenten u. |. w. 
(Pädagogiihe Seminare zu Königöberg 
und Breslau; Mufeum zu Kaflel; 
Landesbibliothek zu Wiesbaden ; Verein 
für Altertbumsfunde dajelbft; natur: 
hiſtoriſches Mufeum dajelbit; Kaijer: 
haus zu Goslar) . 

2713u Stipendien und ReiferUnterftügungen. 
Pädagogiihe Seminare zu Berlin, 
Königsberg und Breslau . . 

2813ur Bermehrung und Unterhaltung der 
Sammlungen. Mujeum zu Kaſſel; 
Landesbibliothef zu Wiesbaden ; Ge- 
mälde-Sammlung dajelbit; Verein für 
Alterthumskunde dajelbit; natuehifter 
ſches Muſeum dafelbit . . 

Betrag 

fiir 1. April 

1879/80. 

Mart. 

53,952 

6,852 

25,630 

Für 1879/50 

mebr. | weniger. 

Mark. | Marf. 

| 

| 

| 

| 
| 

| 
2970 — 

| 

1290 -— 

| 

— 780 



— 

313Zu Felix Mendelsſohn-Bartholdy-Sti— 

a 
| 

126 

348u Ausgaben für muſikaliſche Zwecke. 

35ß8ur Konſervirung der Aiterthümer in den 

363u Koſten für die Bewachung und Unter- 

Ausgabe. 

293ur Unterhaltung der Gebäude und Gärten, 
Mufeum zu Kaffel; Landesbibliothek zu 
Wiesbaden; Verein für Alterthumskunde 
dajelbit ; Baufonds zur Unterhaltung der 
Gebäude der wiſſenſchaftlichen Anftal- 
ten und des Lagerhauſes zu Berlin; 
Unterhaltung des Schloſſes zu Marien: 
EN: 

3013u jonftigen fachlichen Ausgaben. (Bu: 
reaufoften, Inventarien, Heizung, Mie: 
the, Drudkoften u. ſ. w.) Pädagogiiche 
Seminare zu Berlin, Königöberg und 
Breslau; Muſeum zu Kaffel, u. |. w. 

DENDISEFT, . 0 20 a ca 
32]3u Beihülfen und Unterftügungen für 

Kunſt- und wilienihaftlihe Zmede, 
jowie für Künftler, Gelehrte und Lite— 
raten und zu Unterftügungen bebufs 
Ausbildung von Künftleen . . . . 

33[3u Ankäufen von Kunftwerfen für Die 
National-Galerie, ſowie zur Beförderung 
der monumentalen Malerei und Maftit 
und des Kupferſtiches . . 

Für Ausbildung und Prüfung von Or: 
ganiften zur Verbeſſerung der Kirchen- 
muſik 

Rheinlanden 

haltung von Denkmälern und Alter— 
thümern, ſowie zu Diäten und Fuhr— 
koſten für den Burggrafen zu Marien- 
Dr N. 

Sunme Titel 24 bis 36 

Betrag 

für 1. April 

1879/80, 

Mart. 

32,977 

21,614 

3,150 

120,000 

300,000 

5,312 

12,000 

10,870 

613,801 

Fitr 1879/80 

mehr. | weniger. 

Markt. Mar. 

62H — 

| 

2,350 — 
8,305| 780 



394 

— 
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126 

'40| - - zu Düffeldorf 

Ausgabe. 

Titel. 

Zufhüffe für nahbenannte, vom Staate 
zu unterhaltende Anftalten. 

371Nkademie der Künfte zu Berlin und die 
damit verbundenen Snftitute ; 

3 Mufik-Inftitut der Hof- und zu Kid 
zu Berlin . . 

39Kunſt⸗ Akademie zu Königsberg 

41 5 zu Kafjel . 
42 geichen⸗ ‚Akademie zu Hanau . . 
43]Provinzial-Kunft - und Kunft: ewerbeichule 

zu Breslau, Provinzial: „Kuntt- und Hand: 
werfsichulen zu Königsberg, Danzig, 
Magdeburg und Erfurt . . 

44|Afademie der Miffenihaften zu Berlin 
45l3uihüffe für von Anderen zu unter 

haltende Anftalten und für Vereine 
(Deutihe Geſellſchaft zu Königsberg, 
Verein für Heſſiſche Geihichte, Konſer— 
vatorium der Mufif zu Köln, u. ſ. w.) 

Summe Titel 37 bis 45 
Summe Kapitel 126 

Techniſches Unterrichtsweſen. 

Beſoldungen. 

1 Techniſche Hochſchule zu Berlin . 
2 |Zehniihe Hochſchule zu Hannover . 
3 Techniſche Hochſchule zu Aachen . 
4Gewerbeſchule zu Kaſſel — 
5 WBaugewerkſchule zu Nienburg . 

Summe Titel 1 bis 5 

5alzu Wohnungögeld- ANDRE für die Leh— 
rer und Beamten . 

Summe Titel * für ich 

2,610,233 

Betrag 

fir 1. April 

1579/80. 

Mark. 

399,223 

23,988 
32,730 
51,560 
31,516 
17,020 

51,357 
202,124 

31,338 

840,856 

122,250 
122,820 
122,430 
32,990 
30,525 

520,575 

77,676] 
| 

Filr 1579/80 

mebr. 

Mark. 

weniger. 

Mark. 

22,939 — 

48,910) 
45, 

Ä 

8,700 
7.130 
am 

12,375, 
33,275) 

3,663 

ed by Google 
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Ausgabe. 

Kapitel. Titel 

Andere perlönlihe Ausgaben. 

6 |Zur Remunerirung von Hülfslehrern und 
Hülfsbeamten, Funktionszulage für den 
Rektor der techniſchen Hochſchule zu 
Berlin, und zu temporären Bejoldungs: 
verbefferungen der Lehrer diejer Anftalt 

7 13u Stipendien und Reijeunterftügungen 
bei der techniſchen Hochſchule zu Berlin 

8 Zu Beſoldungszuſchüſſen zum Zmede der 
Heranziehung und Erhaltung tüchtiger 
Lehrkräfte für die techniichen Bestäule 
zu Berlin, Hannover und Nahen . 

I Zu Stellvertretungd- und Verſetzungskoſten 
10 |3u außerordentlihen Remunerationen und 

Unterftüßungen für die Beamten und 
Lehrer cr Er N 

Summe Titel 6 bis 10 

Sächliche und vermiſchte Audgaben. 

11 Bu Amtöbedürfniffen und Lehrmitteln . 
12 Zur Unterhaltung der Gebäude, an Ab: 

gaben und Kalten. . 2 2 22. 
13 Zu Grkurfionen und jonftigen Ausgaben 

Summe Titel 11 bis 13 

Sonftige Ausgaben. 

14 Zuſchüſſe zur Unterhaltung von Gewerbe: 
ichulen, einer Handeldafademie, von ge— 
werblihen Zeichenihulen, von Webe- 
ſchulen, und einer Mädchengewerbefchule, 
jowie zur Unterhaltung von Baugewerf: 
und andern gewerblihen Fachſchulen 

14alZu Wohnungsgeld-Zuichüffen für die Leh— 
rer an Gewerbejchulen . ee 

15 Zu Stipendien und Unterftügungen für 
die Ausbildung von Kunfthandwerfern 

‚16 Zuſchuß für dad Gewerbe-Mufeum . 

Betrag 

für 1. April | 

1879/80. 

Mart. 

mebr, 

Mark. 

Für 1879/80 

weniger. 

Mark. 

242,1600 13,630 — 

37,3000 — — 

30,000| 12,000 — 
co — — 

71500 — = 
317,7600 25,650 — 

242,066] 19,350 — 

35.4201 8,600 — 
12,134 146 — 

259,620 29,376 — 

348,730| 25,000 — 

39494 1,620) — 

3500 — — 
113,170| 10,570 — 



— 

Betrag Fir 1879/80 
E e Ausaabe. für 1. April on 

Es ; 1879/80. mehr. | weniger. 
Mart. Marf. | Mark. 

| 
126 17 Zu Aufwendungen für techniſche Samm— 
a. lungen, zur Herausgabe techniſcher Werke 

und Zeitfchriften, für technifch » wiffen- 
ihaftlihe Unterfuhungen und Reifen, 
und überhaupt zur —— des tech⸗ | 

| niſchen Unterrihted . . x 87,600 — — 

| Summe Titel 14 bis 17 602,494 7,190] 

Summe Kapitel 126a. | 1,808,125| 125,471] 360 

125,111] 
| 

127 Kultus und Unterricht gemeinfam. | 
11 Befoldungen für 56 Schulräthe bei den 
| Regierungen, 6 Schulräthe im Neben: 

amte . . 
' lalgu Wohnungegel baufüffen für die Schul⸗ | 
| räthe bei den Regierungen . . 34,020 840 — 
‚ 1bl3ur Remunerirung von Hülfsarbeitern 
| in der Schulverwaltung bei den Re— 
h2 gierungen . 15,000 — — 
2 Zum Neubau und zur Unterhaltung der 

| Kirchen, Pfarr», Küſterei- und Schul— 
| ebäude, foweit ſolche auf einer recht— 

| 

293,786| 1,200 — 

ichen Verpflichtung des Staates beruht] 1,700,000 5 78,585 

Sonftige Ausgaben für Kultus» und 
Unterrichtögwede. 

ZaſZu Unterftügungen für Predigt- und Schul⸗ 
| amtd-Kandidaten, jowie für ftudirende 
| und auf Schulen —— Prediger⸗ 

und Lehrerſöhne 12,000 — — 
4 Zuſchuß für die Stiftung mons pietatis 37,769 — 59 
5 Zu Zuſchüſſen für die Elementarlehrer— 

Wittwen- und Waiſenkaſſen . 33,000 — — 
7 Penſionen und Unterſtützungen jr Hinter 

bliebene von Lehrern. . - 112,414 — — 
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’ Betrag. Fitr 1879/80 
2 Ausgabe. fur 1. April | 
E 5 i 1879/80. mehr. | weniger. 

| Mar. Mark, Marf. ———— —— ——— 

127 9 Penſionen, Penſionszuſchüſſe und Unter: 
ſtützungen für penſionirte Lehrer an 
höheren Unterrichtsanſtalten und Schul— 
lehrer- Seminaren . . 2.2.2. 30,189 189 — 

10]Penfionen und Unterftügungen für Wittwen 
und Waiſen von Beamten und von Leh— 
rern der techniſchen Unterrichtäanftalten, 
ſowie Unterftügungen für ausgefchiedene 
Beamte und für ausgejchiedene Lehrer] 150,400 | 
des techniichen Unterrichtömeiend . . | 7,000 — — 

11Erziehungs-Unterſtützungen für arme Kinder 3,000 — — 
12Perſchiedene andere Ausgaben für Kultus— 

und Unterrichtöjmede . 5 = 1,425 
Summe Kapitel 127. Tit. 1 bis 2, 3a. | 

bis 5, 7, 9, 10 bis 12 | 2,380,063 2,234 80,069 

129 Allgemeine Fonds. ı 77,835 

| 1Allgemeiner Dispofitionsfonds zu unvor— | 
| bergejehenen Ausgaben . . . . . 75,000 — — 

2|3ur Verſtärkung der aus Grundſteuer— 
Entihädigungen gebildeten 7 Kirchen-, 

| Pfarr: und Schulverbefferungsfonds in | 
der Provinz Hannover . . 2... 44,018 li — 

| 3Bu Umzugs: und Verſetzungskoſten . . 15,000 — — 
Summe Kapitel 129 134,018 li — 

Wiederholung. 

121 [Provinzial-Schulfollegien . . .» . . 468,950 
122 Prüfungs-Kommilfionen Bi 72,964 
123 |Univerfitäten . . 
124 Gymnaſien und Realfhulen . . . . | 4,515,991 
125 |&lementarsUnterrihtswein . . . . |19,133,157 
126 |Kunft und MWiffenichaft . “= «| 2,610,233 
126a [Zechniihes Unterrichtöweien . . . . | 1,808,125 
127 Kultus und Unterricht gemeinfam . . | 2,380,063 
129 Allgemeine Kondd . . . . 134,018 

Summe A. Dauernde Ausgaben 136,663,838 

1879. 27 
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Re | Betrag, 

8|®3 Ausgabe. eh 
| R Mart 

15 B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben. 

Zum Bau von Aniverfitäts:Jebäuden und zu anderen 
Aniverfitätszwecken. 

Universität in Königsberg i. Pr. 

2 3um Neubau der hirurgiihen Klinik, 3. Rate. . . | 300,000 
Summe Titel 2 = 300,000 Marf 

Univerfität in Berlin. 

3Zu kliniſchen Bauten auf dem Grundftüde Ziegelftraße 5 
bid 4 (früher 3 bie 6), 2. Rate . 500,000 

43um Neubau eines Ge äuded für das Herbariun und 
botaniihe Mujeum, 2. und legte Rate . . 222,000 

5Zur Herftellung und Einrichtung von Auditorien und 
von Räumen für die wiſſenſchaftlichen Sammlungen 
im Univerfitätögebäude . . 25,000 

61 Zur Einrihtung und Ausrüftung eines botanischen vInſti⸗ 
tutes in dem bisher von der Bergakademie und der 
geologiſchen Landesanſtalt benupten Gebäude am Luſt— 
garten in Berlin. . 26,000 

7 Zu Neubauten und zur Bei ihaffung von "Inftrumenten 
für die Sternwarte . . 50,500 

8 Zum Neubau einer gebürt&hülftichen und zynãkologiſchen 
Klinik auf den Grundſtücken Ziegelſtrahe 10 bis 12 
und Artillerieſtraße 13 bis 16, und zwar: 

a. Zum Anfauf der gebaditen Grundftüde 1,200,000 
b. Zu den Baufoften, 1. Rate . . . 300, 

Summe Titel 3 bi8 8 = 2,323,500 Mari | 

Univerfität in Bredlau. 

9 Für dad neue im —— EN, 
Ergänzungsrate 5,950 

Summe Titel 9= = 5.50 950 J 

Univerſität in Halle a. d. S. 

10 Zum Neubau eines ge ki: die —— 3. und) 
legte Rate. . . . 140,000 
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|| — 38 Ausgabe. 1879/80. 
os er | Marf. 

15 11l3um Neubau eines Gebäudes für das ——— In⸗ 
ftitut, 2. und legte Rate . 

12 Zum Neubau eines Bibliothefgebäudes, einehiepic der 
Koften der Weberfiedelung, 2. und legte Rate . 30,800 

13 Zu Bauten und zur Vervollftändigung der Ausrüftung 
des landwirtbichaftlihen Inſtitutes. 130,000 

143u den Koſten der Terrain— —— auf der Mail: 
lenbreite in Halle a.d.©. . j 50,000 

Summe Titel 10 bis — = 633, 800 Mat Mert 

Univerſität in Kiel. 

15 Zum — des zoologiſchen Muſeums, 2. und his 
Rat 95,500 

16 3um Neubau der. Anatomie, 2. und. lebte 9 Rate . 24,200 
| Summe Titel 15 bis 16 = 119,700 Marf 

| Univerfität in Göttingen. 

17 Zur Dedung der Koften der Reorganifation des patho⸗ 
dtocgiſchen Inſtitutes . 9,433 

ı 18, 3um Erweiterungdbau der Univerfitätsbibliotbef, 2. Rate 250,000 
19 Zur inneren Einrihtung des neuen Gebäudes für das 

| pflangenpbpfiologiice Inſtitut und zu ERBEN 
ı für dafielbe . 10,000 

Summe Titel 17 bis 19 = = 269, 133 Mat 

Summe Titel 2 bi8 19 — 3,652,383 Mark | 

Zum Bau von Aebäuden für Höhere Lehranftalten und di 
| anderen ezlraordinären Ausgaben für diefe Inftitute. 

20 3um Neubau des Köni eh Wilhelmd-Gymnafiums au A 
nuigsberg i. Pr., 2 —F 200,000 
—9* Zum Ankauf des Biefter'fchen Srundftices für. das 

' Gymnafium zu Bartenftein . . Eur we OO 
22 Zur Einrichtung eines Zeichenfaales, Herſiellung von 

Bibliothekzimmern und Unterrichtsräumen, ſowie zum 
Umbau eines Stallgebäudes für das Gymnaſium zu 
Tilſit 20,770 

23 Zum Neubau” des Gymnaſiums in Graudenz, 2. Rate 160,000 

27” 
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| 
| Ausgabe. 

| 

24 Zum Neubau ded Vordergebäudes der mit dem Friedrich: 
run Gymnafium in Berlin verbundenen Real: 
ihule, 2. Rate . . 

25 3um der Gebäude für das Pädagogium in Zül- 
lihau, 2. Rate . . 

26 Br Neubau des Gymnaſiums in Köslin, 3. und letzte 

27 Zum —7 eines Gebäudes für das Gymnafium in 
Liffa, 1. Rate . 

28 Zum Neubau ded Gymnafiumd nebft Turnhalle und 
Abortögebäude in Krotoſchin, 2. und legte Rate . 

29 Zum Grweiterungdbau ded Gymnafiums in Altona 
30 Zur Erweiterung des ———— in Glückſtadt 
31 Zum Neubau einer Turnhalle nebſt —— für 

dad Gymnaſium in Glückſtadt. 
32 Zum Bau des Kaiſer Wilhelms— Gymnaſiums in Han⸗ 

nover, 2. und legte Rate . . 
33 Zum Neubau des es au Hamm, 2. und lebie 

Rate . . 
Summe Titel 20 bis 38 = 1.345, 1 Mari 

Zum Bau von Seminargebäuden und zu anderen 
Semtnarzwecken ıc. 

34 Zum Neubau eined Seminar-Internates in Tuchel, 2. Rate 
35, Zum Neubau eined Seminar-Internates in Loͤbau, 2. Rate 
36, Zum Neubau eined Seminar-Erternates in Königöberg 

N/M., 2. Rate. . 
37 Zum Neubau ded Seminars in Pyrik, 2. Rate ; 
38 Zum Neubau eines Klaſſengebäudes für die Louiſen— 

ſchule in Poſen und zur baulichen Einrichtung des für 
diejelbe erworbenen Haufes Mübhlenftraße Nr. 39 da- 
jelbft, 2. Rate. . 

39 Zum Neubau des Seminars in vabeiſchwerdt, 
legte Rate . . 

40 Zur Erneuerung der Dielungen 1c. im "Seminargebäude 
zu Pilchowitz ß 

41 Zur Anftanbfegung der Waſſerleitung des Seminars | in 
Weißenfels, 2. und lepte Rate . . 

5, und 

Betrag 
fiir 1. April 
1879/80. 

Marf. 

100,000 

110,000 

40,000 

150,000 

70,000 
41,000 
42,000 

28,200 

300,000 

38,651 

250,000 
250,000 

100,000 
150,000 

20,500 

134,155 

20,660 

6,919 
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8 Betrag 

Fi Ausgabe. zone" 
ea Mare. 

15. 92 Zum Neubau des Seminard in Erfurt, 2. Rate 100,000 
| 48) Zum Neubau ded Seminars in Hannover, 1. Rate. . | 250,000 
44 Zur Beihaffung von Turngeräthen, Ergänzung ber Mo: 

bilien 2c. beim Seminar in Aurid) . 12,671 
| 45 Zum Neubau ded Seminars in Warendorf, 3. und lehzte 

Rate. BR: 97,700 
46 Zum Neubau des Seminars in Soeft, 3. Rate . . 100,000 
47 Zur Einrihtung der in Montabaur für Seminarzwede 

angefauften Gebäude, Anjhaffung von Utenfilien und 
Lehrmitteln, jowie zum Bau einer Turnhalle. 40,000 

48 Zum Neubau des Seminars in Ufingen, 3. und legte 
Rate. . 143,922 

49 Zum Neubau ded Seminars in Fulda, 2. und legte Rate 94,000 
50 Zum Neubau ded Seminard in Mettmann, 2. und lepte 

Rate . 244,000 
51 Zum Neubau einer Turnfeprer-Bildungsanftat in Berlin, 

2. und legte Rate i 184,500 

Summe Titel 34 bie 51 = 3,199 199, 027 ‚027 Mat 

für Runſt- und wiffenfchaftliche Zwecke und zur 
Errichtung von Denkmälern. 

52 Zur —— Unterbringung eines Theiles der Kö— 
Si lichen Bibliothef zu Berlin in dem alten Berg: 
Afademie-Gebäude . . 10,000 

53 Zum Neubau der afademiichen Kunft- und Gewerbeſchule 
auf dem — — zu Berlin, 2. und letzte 
Rate . 159,000 

54 Zur Errichtung einer Statue für Wilpetm von Hum- 
boldt in Berlin, 2. Rate . . 25,000 

55 Zum Neubau der Zeichenafademie in Hanau, lehte Rate 182,000 
56 Zur inneren Einrichtung der Zeichenakademie in Hanau 30,000 
57 Zur Einrichtung ded nordöſtlichen Flügels des bisherigen 

Gemäldegalerie-Gebäudes in Kaſſel zur Aufnahme der 
Naturalien-Sammlung des Muſeums daſelbſt 9,000 

58 Zum Neubau der Kunftafademie in Düffeldorf, 5. und | 
legte Rate . . 193,230 

59 Stantszufhuß zum Bau einer Runftpalle in Däfjeldor, 
2. und legte Rate . . 200,000 

Summe Titel 52 bis 59 — 808, 230 Mut 
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| Betrag, 

3 Ausgabe. More. 
a Mar. 

| Für das technifche Anterrichtswefen. | 

60 Zur Ausrüftung der reorganifirten Gewerbejchule in 
! | Hagen, 1. Rate. . : 5,500 
'61 'Zum Pau eines Polyiechnikums in Berlin, 2. Mate . 12,500,000 
62 Zum Umbau ded Welfenfchloffes für die velptechnifch 
' Schule in Hannover, legte Rate. : | 183, 

63 Zum Bau ded Deutichen Gewerbe Mufeums in "Berlin, 
' 4. Rate. . . | 361,000 

64 Umänderung der Heizungs: Anlagen 1c. in der polytechni⸗ 
ſchen Schule zu ‚Aachen, 2. Rate . . | ‚000 

65 Zur Beihaffung einer funftgemerblichen Bibliothet für 
das Deutihe Gewerbe-Mujeum in Berlin, 5. Rate | 7,500 
| * Zu Kopien des Lüneburger Ratbe-Silberichapes ' 18,000 
67 Für Bauten zur Vergrößerung der a im 

| Nienburg . - | 18,100 
68 Zur Ausrüitung von gewerblichen Fadı- und von Ban 

gewerkſchulen mit Inventarien und Lehrmitteln . 40,000 
Summe Titel 60 bid 68 = 3,173,100 Marf 

Summe B. Einmalige Ausgaben | 
unter Kap. 15 Zitel 2 bis 68.  |11076361 

Erläuterungen 
bezüglich der dauernden Audgaben. 

1. Kapitel 121. Provinzial- Schulfollegien. Neu 
ausgebracht find unter Titel 1: 

a. Durchſchnittsbeſoldung für eine technijche 
Rathsſtelle bei dem Provinzial- SUR zu 
Stettin . 5,550 Marf 

b. Durchſchnittobeſoldung für einen Zuftiziarius 
und Verwaltungsrath bei dem Provinzial-Schulfolle- 
gium zu Koblenz . . . 5,100 = 

c. Bejoldung für einen Zuftiziarius "und Ber- 
waltungsrath im Nebenamte bei dem von Kiel nad 
Schleswig zu verlegenden a nie 1,200 = 

- 11,850 Marf 
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2. Kapitel 123. Univerjitäten. An Befoldungen und 
Wohnungsgeld - Zufhüffen find nen ausgebracht für Profefloren ꝛc. 
zu Greiföwald: Wohnung —— für einen außerordentl. Pro- 

feflor der Rechte 540 
zu Breslau: für einen ordentl. Profefjor der Philofophie, Gehalt 

und Wohnungsgeldzuſchuß 6060 Mark, 
für einen außerordentl. Profeſſor der Philoſophie, dsgl. 3210 Mark, 
für einen außerordentl. Profeſſor der Chemie, dgl. 3210 Mark. 

zu Halle: für einen ordentl. Profefjor der Mathematik, dsegl. 
4860 Mark, 
zur Umwandlung einer außerordentl. theologiſchen Profeffur in 
eine ordentlihe 2400 Mare, 
Mehrbedarf an Wohnungsgeld- Zufhüffen in Kolge Verjegung der 
Stadt Halle in eine höhere Servisklaſſe 8424 Mar R 

zu Kiel: Wohnungdgeld-Zufhuß für einen Profefjor 660 Marf, 
zu Bonn: Mehrbedarf an Wohnungsgeld⸗ Zuſchüſſen in Folge Ver⸗ 

ſetzung der Stadt Bonn in eine höhere Servisklaſſe 10,032 Mark. 
3. Dajelbft. Die weiteren ‚Mehraudgaben unter Titel 1. 

bi8 6. und 8. beftehen vorzugsweiſe in Dotationderhöhungen für die 
Univerfitätd-Inftitute. 

. Dafelbft. Unter Titel 1. bid 8. fommen an Ausſterbe— 
Bejoldungen und Wohnungägeld-Zujhüffen in Abgang 

zu Königsberg . 4920 Mark, 
zu Breslau . 3840 = 
zu Sale . . 13,920 = 
zu Göttingen . 11,580 — 
zu Marburg . 300 = 
zu Bonn . . 4290 » 

5. Dajelbft. Die Univerfitäten, die Akademie zu Münfter 
und das Lyzeum zu Braundberg beziehen außer den Zuſchüſſen unter 
Zitel 1. bis 10. von . . 5,251,543 Marf 
aus Stiftungs-⸗ ıc. Fonds (Halle 262, 120 Mart 

— Göttingen 590,471 Mark — Münfter 
65,962 Mart — Braundbery 19,803 Marf 
u. w.) . . - 946,929 = 

an Zinjen von Kapitalien und "Revenuen von 
Grundftüden und EIER > 0.0. 488992 ⸗ 

aus eigenem Erwerbe . . 20. 640,389 ⸗ 
überhaupt demnad . . nn. 7,327,853 Mare. 

6. Dajelbft. Der Fonds — an 11: J aut geficherten 
dauernden Grreihung des Zweckes um . 000 Marf 
erhöht, während auf Zitel 1. (Königäberg) . - . 01 . 
übertragen worden 1m Io bs: die — — — 
Titel 11 beträgt . . ... 15,959 Mark. 
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7. Kapitel 124. Gymnaſien und Realihulen. Titel 2. 
Die Realſchule zu Tilfit und die höhere Bürgerfhule zu Sonder- 
burg werden vom Staate übernommen; deögleihen das Gymnafium 
nebſt Nealichule zu Thorn, zu defjen Unterhaltung die Stadt Thorn 
bisher mitverpflichtet war. In Folge biervon find auf Xitel 2. 
übernommen 
für die Realichule zu Zilfit von Kap. 124. Tit. 4. 11,252 Mark 
für die höhere Bürgerfchule zu Sonderburg degl. . 7,875 = 
für dad Gymnafium und die Realſchule zu Thorn 

von Kap. 124. Tit. . 2 2 2200. 158,78 ⸗ 

8. Dafelbft. Der in neuen Bewilligungen und in Weber: 
tragungen beftehende Zugang, und der in Webertragungen wie in 
Minderbedürfniffen beftehende Abgang beträgt 

unter Titel 2.: mehr 71,665 Mark 
weniger 23,790 = 

bleibt mehr 47,875 Mark, 
unter Zitel 3.: mehr 200 Mart 

weniger 15,798 

bleibt weniger 15,598 Mark, 
unter Titel 4.: mehr 32,775 Marf 

weniger 27,453 = 
bleibt mehr 5,322 Marf. 

9. Dafelbft. Titel 4., 5. und 6. Bon Titel 5. find übertragen 
1 0: Ki: > 0 ee 8 7 57. ; 
— ee ee ee OO 
und für die nächſte Zukunft können entbehrt werden 50,026 = 

— 88,301 Marf. 

10. Kapitel 125. Elementar-Unterrichtsweſen. Se- 
mimare. Bei den Schullehrer-Seminaren zu Angerburg, Neuzelle, 
Droſſen und Rawitih find proviforiihe Parallelkurfe eingerichtet, 
und bei den Schullehrer- Seminaren zu Soeft und Homberg die 
im vorigen Fahre errichteten Parallelturje erweitert worden. Für 
die bei dieſen Kurjen fowie für die an andern, namentlih an den 
noch in der Entwidelung begriffenen Lehrer- und Zehrerinnen-Semi- 
naren erforderlichen Eehrfräfte ift unter Zitel 1. zu Bejoldungen 
eine Mehraudgabe von 37,500 Mark jährlich in Anſatz gebradt. 

11. Dajelbit. Präparandenanftalten. Zu Heiligen: 
ſtadt ift eine ftaatlihe Präparandenanftalt errichtet und find unter 
Titel 6. die Durchſchnittsbeſoldungen für den VBorfteher und erften 
Lehrer fowie für den zweiten Lehrer mit 2200 und 1500 zufammen 
3700 Mark in Zugang gekommen. 

12. Dajelbft. Elementarſchulen. Unter Titel 12. bildet 
ih das Mehr von 11,173 Mark durd einige Mehr: und Minder- 
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Einnahmen, Mehr: und Minder-Ausgaben und hauptſächlich durd 
Üebertragungen von andern Titeln or andere Titel. 

Unter Zitel 13. ift der Zugang von 2220 Mark von Kapit. 125. 
Tit. 12. übernommen. 

13. Dajelbft. Zitel 14. Die Aufwendungen für die den 
geichloffenen Zuſchußkaſſen für emeritirte Elementarlehrer in der 
Provinz Schlefien angehörenden Mitglieder find fo bedeutend, daß 
die Mebernahme derjelben auf die biöherigen etatsmäßigen Mittel 
nicht tbunlich und deöhalb der Mehrbedarf von 31,000 Mark unter 
Titel 14. in Zugang gebradt ift. 

14. Daſ —* Titel 15. und 15. a. Es find mehr aus— 
gebracht die Durdyjchnittöbejoldungen (je 3600 Mark) und Reiſe— 
foften » Vergütungen (je 900 Mark) mit 22,500 Marf und die 
Wohnungsgeld-Zuſchüſſe mit 2300 Mark für weitere 5 Kreid-Schul- 
injpeftoren. 

15. Kapitel 126. Kunft-Mufeen zu Berlin. Titel 4. 
und 6. Behufs der nöthigen Verftärfung des Titels 6. ift in Er- 
mangelung anderweiter Dedungsmittel bei den allgemeinen Staatd- 
fonds der Betrag einftweilen unter Titel 4. abgejegt worden. 

16. Dajelbft. Königlihe Bibliothek zu Berlin. Unter 
Titel 11. ift der Mebrbetrag für Reinigung, Heizung und Beleuch— 
tung der für die Bibliothef in dem Gebäude der Berg: Akademie 
einzurichtenden Räume audgebradt. 

17. Dajelbft. Aſtrophyſikaliſches Obſervatorium 
bei Potsdam. Nachdem das Inſtitut nunmehr feine Vollendung 
erreicht hat, ift die Verſtärkung ded Fonds zu ſächlichen Ausgaben 
unter Titel 23. um 9,150 Mark erforderlid. 

18. Dajelbft. Unter Titel 26. find u. NA. 900 Marf Re: 
muneration für einen bei dem Kaijerhaufe zu Goslar anzunehmen 
den Kaftellan neu ausgebracht. 

19. Dafelbft. Zitel 37. Akademie der Künfte zu 
Berlin. Als hauptſächlichſte Mehraudgaben find audgebradt: für 
2 Hülfddiener 1800 M., zur Heizung und Beleudtung 2300 M., 
zur Unterhaltung der Meifter-Atelierd für Maler 900 M., dögl. für 
Bildhauer 800 M., zur Bewäſſerung und Entwäfjerung des Afa> 
demiegebäudes 680 M., zur Konfolidirung ded Orcheſters bei der 
Hochſchule für Mufif 10 Stipendien à 600 M. = 6000 Mare, u. ſ. w. 

20. Dajelbft. Zitel 44. Akademie der Wiſſenſchaften 
zu Berlin. Der Mehrbetrag von 5000 Mark ift auf zwei Sabre 
zur rajcheren Fortführung ded corpus inscriptionum latinarum 
audgebradht. 

21. Kapitel 126. a, Techniſches Unterrichtsweſen, ift 
von dem tat der Handels-, Gewerbe: und Bauverwaltung über= 
nommen — |. Gentralbl. pro 1879 Seiten 225 und 226. 

22. Kapitel 127. Kultus und Unterriht gemeinjam. 
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Unter Titel 1. ift die Bejoldung für einen Schulrath im Neben- 
amte bei der Megierung zu Liegnip mit 1200 Mark neu ausgebracht. 

Unter Titel 1. a. it der Mebrbedarf von 840 Mark zu Woh— 
nungsgeld-Zuſchüſſen in Folge Verſetzung der Städte Potsdam, Franf- 
furt, Erfurt und Düffeldorf in eine höhere Servisklaſſe entitanden. 

23. Dajelbft. Bei dem Patronatsbaufonds ilt der Betrag 
von 78,585 Mark ald vorausjeglider Minderbedarf für das Etats— 
jahr 1. April 1879/80 in Abgang geftellt. 

24. Daſelbſt. Auf Zitel 10., Unterftügungen für Beamten- 
MWittwen, für audgeichiedene Beamte u. ſ. w. find 7000 Marf von 
dem Stat der Handeld-, Gewerbe- und Bauvermwaltung übertragen 
worden. 

91) Allerhöchſter Erlaß vom 19. März 1879, betreffend 
die Berlegung des Sitzes ded DOberpräjidiumd und 
Provinzial-Schulfollegiumd der Provinz Schleswig— 

Holjtein von Kielnah Schleswig. ”") 

Auf den Beriht ded Staatöminifteriumd vom 4. März d. J. 
beftimme Ich hierdurch, daß der Sitz des Oberpräfidenten und des 
Provinzial» Schulfollegiums der Provinz Ecyleswig - Holftein zum 
1. Oktober d. 3. von Kiel nad) Schleswig verlegt werde. 

Diefer Erlaß ift durch die GeſetzSammlung zu veröffentlichen. 
Berlin, den 19. März 1879. 

Wilhelm. 
Graf zu Stolberg. Leonhardt. Hall. v. Kamele. 
Sriedenthbal. v. Bülow. Hofmann. Graf zu Gulenburg. 

Maybad. Hobredt. 

An das Staatsminifterium. 

92) Ergänzungsgeſetz zu dem Geſetze vom 27. April 1872, 
betreffend die Ablöjung der den geiftlihen und Schul: 
inftituten, jowie den frommen und milden Stiftungen 
zuftehenden Realberedhtigungen. Vom 15. März 1879."*) 

(Eentrbl. pro 1872 Seite 371; pro 1873 Seite 519.) 

Mir Wilhelm, von Gotted Gnaden König von Preußen ıc. 
verordnen, unter Zuftimmung der beiden Häufer ded Landtaged der 
Monardie, was folgt: 

*) verkiindet durch die Gefeg-Sammlung für die Königl. Preußiſchen Staa- 
ten pro 1879 Stüd 9 Seite 124 Nr 8610. 

**) verkündet durch die Gefek-Sammlung fir bie Königl. PreußiſchenStaa⸗ 
ten pro 1879 Stid 9 Seite 123 Nr. 8609, 



8§. 1. 

Die im $. 4. ded Gejeped vom 27. April 1872, betreffend die 
Ablöſung der den geiftlichen und Schulinftituten, fowie den frommen 
und milden Stiftungen zuftehenden Realberechtigungen (Gej.-Samml. 
©. 417) bezeichneten Renten können auf Antrag des Berechtigten 
wie ded Verpflichteten nah Maßgabe der 88. 4 bis 7 und 10 des 
gedachten Geſetzes abgelöft werden. 

§. 2. 

Die nach dem Geſetz vom 26. April 1858 (Gel.-Samml. S. 273) 
erfolgte Schließung der Rentenbanfen und die Verſäumung der im 
Gejep vom 11. Juni 1873 (Gej.-Samml. ©. 356) $. 5 geftellten 
Frift zur Beantragung der Kapitalablöfung durch Vermittelung der 
Rentenbanten ftebt der Ausführung diefed Gejeped nicht im Mege. 
Jedoch findet die Bermittelung der Nentenbanfen nur bei denjenigen 
Ablöfungen ftatt, welde bei der zuftändigen Audeinanderjegungd- 
Behörde bid zum 31. Dezember 1880 beantragt werden. Für den 
Berechtigten gebt mit Ablauf diejer Frift die Befugniß, auf Kapital: 
ablöjung anzutragen, mit Ausnahme des in $. 9 des Geſetzes vom 
27. Aprit 1872 (Gej.-Samml. S. 417) gedachten Falles überhaupt 
verloren. 

Urfundlih unter Unjerer Höchfteigenhändigen Unterſchrift und 
beigedrudtem Königlichen Snfiegel. 

Gegeben Berlin, den 15. März 1879. 

(L. S.) Wilhelm. 
Graf zu Stolberg. Leonhardt. Fall. v. Kameke. 
Friedenthal. v. Bülow. Hofmann. Graf zu Eulenburg. 

Maybach. Hobredt. 

93) Zuftändigfeit zur Dispenfation von militärijdhen 
Uebungen. 

Berlin, den 3. Juli 1879. 
Das Königliche Univerſitäts-Kuratorium benachrichtige ich auf 

den Bericht vom 3. d. M., daß von der Heranziehung des Sekonde— 
Lieutenants der Garde-Landwehr-Infanterie, ordentlichen Profeſſors 
Dr. N. zur Ableiſtung einer militäriſchen Uebung nach Mittheilung 
des Herrn Kriegsminiſters für jetzt Abſtand genommen worden iſt. 

Die Dispenſation von den Uebungen auf Grund häuslicher, 
gewerblicher oder amtlicher Berhältniffe liegt übrigens, wie ich auf 
Anregung ded Herrn Kriegdminifterd bemerfe, nad) Maßgabe des 
$. 12, 12. der Kontrol-Drdnung lediglih in der Kompetenz der 
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Landwehr - Bezirfd- bezw. territorialen General» Kommandos. Zur 
Gewährung foldyer Dispenfationen bedarf es daher der Bermittelung 
des Herrn Kriegdminifterd und der meinigen nicht, weshalb das 
Königliche Univerfitätd-Kuratorium für die Folge zur Vereinfahung 
ded Geichäftsganged und zur Beichleunigung der Sade Sid) direft 
an die bezeichneten Stellen wenden wolle. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Sydow. 

An 
das Königl. Univerfitäts-Ruratorium zu RN. 

U. I. 6731. G. III. 

94) Zeitraum für außerordentlidhe Kafjenrevifionen 
in Beziehung auf das Etatsjahr. 

Berlin, den 15. April 1879. 
Nachdem durch dad Gejeg vom 29. Zuni 1876 (Gej.-Samml. 

©. 177) ein Gtatöjahr geichaffen ift, welches mit dem Kalenderjahr 
nicht mehr zufammenfällt, ift durch Beſchluß des Königlichen Staats: 
minifteriums vom 21. März d. 3. — ad St. M. Nr. 751/79 — 
beftimmt worden, daß unter dem Zeitraum, in welchem nad Nr. 2a 
der Allerhöchſten Kabinets-Drdre vom 19. Auguft 1823 (Gef.- 
Samml. ©. 159) jede Saatskaſſe nah Umftänden einige-, menig- 
ftend aber einmal unvermuthet rewidirt werden joll, fortan nidyt 
mehr dad Kalenderjahr, ſondern das Etatsjahr zu verfteben ift. 

Die Königlihe Regierung ꝛc. ſetze ich hiervon zur Nachachtung 
und event. weiteren Beranlaffung in Kenntniß. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Sydow. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen, Landdroſteien, Konfifto- 

rien, Provinzial-Schullollegien, Univerfitäts-Ruratorien, 
Kommiſſarien für die bifhöflihen VBermögensverwal- 
tungen ac. 

G. II. 1177. B. 950. U. 

95) Bedingung für Gewährung von Fuhrkoſten für die 
Strede zwiihen dem Bahnhofe und dem Stationdsorte. 

Berlin, den 5. Suli 1879. 
Auszug. 
Die Frage, inwieweit bei Dienftreifen für die Zurücdlegung 

der Strede von einem Bahnhofe nad dem zugehörigen Stationdorte 
oder umgefehrt außer der gejegmäßigen Bergütung für den Ab— 
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oder Zugang noch bejondere Reijekoften liquidirt werden dürfen, ift 
im Bereiche der Finanz: Verwaltung unter entiprechender Anwendung 
derjenigen Vorſchriften entſchieden worden, welche durch $. 6 des 
Geſetzes vom 24. März 1873 (Geſ.-Samml. S. 122) und $. 6 
der Verordnung vom 15. April 1876 (Gel.-Samml. S. 107) fowie 
dur die im Minifterialblatt für die innere Verwaltung — Jahr— 
ang 1876 Seite 67 — abgedrudte Verfügung von 5. März 1876 
fir die Beltimmung ded Ausgangspunktes der Dienftreifen aufge: 
ftelt worden find. 

Darnach find für die Strede zwiſchen einem Drte und dem 
gleichnamigen oder anders benannten Bahnhofe Fuhrkoften nur dann 
zu gewähren, wenn nad dem Poſtkursbuche des General-Poftamts, 
oder, ſofern dieſes feine Auskunft giebt, von der Grenze ded Ortes 
aus berechnet die Entjernung bis zu dem Bahnhofe nicht weniger 
als zwei Kilometer beträgt. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
das Köuigl Provinzial-Schullkollegium zu N. 

G. III. 2141. 

9%) Tagegelder und Reifefoften der Staatöbeamten 
im Kreije Herzogthbum Lauenburg. 

Durh die am 17. Juni d. 3. zu Berlin ausgegebene Nr. 24 
der Gejeg-Sammlung ift Seite 363 Nr. 8649 die Allerhöchſte Ver— 
ordnung vom 31. Mai 1879 verkündet, nach weldyer der Artikel I. 
der Verordnung vom 15. April 1876, betreffend die Tagegelder 
und die Neileloften der Staatöbeamten (abgedrudt im Centralbl. 
der Unt. Verw. pro 1876 Seite 201), auf den Kreis Herzogthum 
Kauenburg vom Tage der Berfündigung diejer Allerhöchſten Verord- 
nung an audgedehnt wird. Ä 

97) Zuftändigfeit für Anweijung Zahlung der Um— 
zug3= ıc. Koften an Gymnaſial-x. Lehrer. Bablanı aus 

den Anftaltöfafjen. 

(Eentribl. pro 1879 Seite 229 Nr. 25.) 

Berlin, den 31. Zuli 1879, 
Auf den Beriht vom 29. v. M. eröffne id dem Königlichen 

Provinzial-Schulkollegium, daß die Umzugs- und Berfepungstoften- 
Liquidationen der Gymnaſial- ac. Lehrer zur Feſtſetzung und An— 
weilung hierher einzureichen find, ohne Unterſchied, ob die betref- 
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dacht zu nehmen, daß dieje dur Fünftige Einſparungen gededt 
werden, 

An 
das Königliche Provinzia-Schullollegium zu N. 

Abſchrift erhält das Königlihe Provinzial-Schulfollegium zur 
Kenntnißnahme und Nachachtung. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
| Im Auftrage: Greiff. 
An 

die übrigen Königlichen Provinzial-Schullollegien. 

U. II. 1850. 

98) Gehaltszahlungen im Falle des Todes eines 
Staatsbeamten. 

Berlin, den 18. Februar 1879. 
Dem Königlichen Provinzial-Schulkollegium laſſe ich das bei— 

liegende Geſuch des Kuratoriums der höheren Bürgerſchule zu N. 
vom 19. v. M. nebſt Anlage mit dem Bemerken zugehen, daß nach 
den für Staatsbeamte geltenden Normen das ganze Vierteljahrs— 
gehalt derjenigen Beamten, melde, wie der here: ene Rektor N. 
zu N., in kollegialiihen Berhältniffen ftehen und daher nad ber 
Allerhöchſten Kabinets-Drdre vom 10. Mai 1828 ihr Gebalt in 
vierteljährigen Raten zu beziehen haben, bereit ald verdient anzu— 
ſehen ift, wenn fie nur den erften Tag ded Vierteljahr, des ſoge— 
nannten Sterbequartals, erlebt haben. Died Gehalt gehört zum 
Nachlaſſe, jo dab die Erben einen Rechtsanſpruch auf datfelbe haben 
und zur Rüdzabhlung eines Theiles defjelben nicht verpflichtet find, 
gleichgiltig in welhem Monate der Beamte verftorben ift und ob 
dad Gehalt demfelben noch bei jeinen Lebzeiten oder erſt den Erben 
nad feinem Tode gezahlt worden. 

Verſchieden hiervon ift der Gnadenquartaldbetrag, auf melden 
den Hinterbliebenen eined Beamten fein klagbares Recht zufteht 
und dad nur gewiljen nahen Verwandten des verftorbenen Beamten 



gewährt wird. Died Quartal wird nad den beftehenden Beftim- 
mungen von dem Ende desjenigen Monats, in welchem das Ableben 
ded Beamten erfolgt ift, dem fogenannten Sterbemonate, ab geredh- 
net. Darnach erhalten die zum Bezuge eined Gnadenquartalbetrages 
zugelafienen Verwandten ded Berftorbenen einen dem Gehalte des— 
jelben entiprechenden Betrag für einen ein= oder zwei- oder drei— 
monatlichen Zeitraum, je nachdem der Beamte im eriten oder zwei— 
ten oder dritten Monate eined Bierteljahres geftorben iſt. 

Aus diejer Art der Berechnung ded Gnadenquartals folgt aber 
nicht, dab die auf daffelbe in Anrechnung fommenden Beträge des 
Ster bequartalsgehalts nur Gnadenbewilligungen ſeien und die Er— 
ben ein Recht darauf nicht haben. Gnadengehalt iſt nur dasjenige, 
was über dad beim Tode eined Beamten fällige Gehalt hinaus ge— 
zahlt wird. 

Bon diefen Gefichtöpunften aus kann ich der in der beiliegen- 
den Verfügung des Königlihen Provinzial Schulfollegiumd vom 
15. v. M. vertretenen Auffaffung, wonad nur der Sterbemonats- 
betrag der Erbin des im Monate Zuli pr. ohne Hinterlaffung 
naher Berwandten verftorbenen Rektors N. belaffen werden joll, 
nicht beitreten und muß dad Verlangen ded Kuratoriums, von der 
durd das Königlihe Provinzial» Schulfollegium angeordneten Wie- 
dereinziehbung der Gehaltöbeträge für die Monate Auguft und Sep— 
tember pr. Abftand zu nehmen, für begründet erachten, wenn nicht 
etwa beiondere, mir unbekannte, 3. B. aus dem Verhältniſſe des 
ꝛc. N. als ftädtiihen Beamten herzuleitende Gründe eine andere 
Entiheidung bedingen. 

Hiernah wolle das Königlihe Provinzial: Schulfollegium in 
eine nochmalige Grörterung der in Rede ftehenden Angelegenheit 
eintreten und, falls Daſſelbe bierbei zu einer der Anficht ded Kura- 
toriums entiprehenden Auffaffung gelangt, leptered in meinem Auf- 
trage mit zuftimmendem Beicheide verſehen und Abjchrift defjelben 
hierher gelangen laffen, andernfalld mir unter Rüdreihung der An— 
lagen berichten. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
. Im Auftrage: Greiff. 
u 

das Königl. Provinzial-Schuflollegium zu N. 

U. II. 5168. 

99) Behörden für Wahrnehmung der ftaatlihen Aufiicht 
über die Wartejhulen in der Provinz Hannover. 

Berlin, den 23. Zuni 1879. 
Gegenüber dem Gefepe vom 11. März 1872 — Gel.-Samml, 

S. 183 —, nad deſſen $. 1 die Auffiht über alle öffentliden 
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und Privat» Unterrichtd- und Crziehungs-Anftalten dem Staate zu— 
ſteht, kann ed, wie ih Em. Hodwohlgeboren auf den gefälligen 
Beriht vom 19. v. M. ergebenft erwiedere, feinem Zweifel unter- 
liegen, daß auch die für Kinder noch nicht Ichulpflichtigen Alters 
beitimmten fogenannten Warteihulen, da fie Erziehungsanftalten 
find, der ftaatlihen Auffiht unterworfen find. Nachdem Zweifel 
darüber enftanden find, von welchen Bebörden diefe Aufficht in der 
Provinz Hannover zu üben ift, beftimme ich hierdurch kraft der 
dem Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten durch die Verordnung 
vom 13. Mai 1867 — Geſ.-Samml S. 667 — beigelegten Er: 
mädtigung, 

daß die Staatliche Aufficht über die für Kinder noch nicht 
ſchulpflichtigen Alters beftimmten Wartefhulen in der Provinz 
Hannover von den Konliftorien, ald den mit der Leitung 
und Beauffihtigung ded Elementarſchulweſens betrauten Be— 
börden, geführt werden foll. 

Indem ih Em. Hodhmohlgeboren erjuche, diefe Anordnung in 
der für die Publikation amtlicher Verordnungen dort üblichen Weile 
zur öffentlihen Kenntniß zu bringen und die Konfiltorien bezw. 
den Dber » Kirdhenrath in Srordborn mit entiprechender Anweiſung 
au verjeben, bemerfe ich ergebenft, daß der 8. 11 der für die älteren 
andeötheile ergangenen SInftruftion vom 31. Dezember 1839 im 

Allgemeinen geeignet ericheint, den Konfiftorien als Anhalt für die 
Debandlung der Angelegenheit zu dienen. Insbeſondere werden 
diefelben darauf zu halten haben, dat die Erlaubniß zur Anlegung 
von MWartefhulen nur ebrbaren Perſonen weiblichen Geſchlechtes 
ertheilt und belaffen, daß diefe Erlaubniß nur unter Vorbehalt des 
Widerrufes ertheilt und der Aufſichtsbehörde die Befugniß gewahrt 
werde, von dem Betriebe der Warteichulen jederzeit durh Kom: 
miffarien Kenntniß nehmen zu laſſen. 

Falk. 

An 
ben Königl. Ober-Präfidenten Herrn von Leipziger 

Hohmohlgeboren zu Pannover. 

U. III. a. 9153, 

— — — — 

100) Auswahl der Tinte für die Herſtellung urkundlicher 
Schriftſtücke. 

Berlin, den 29. Juli 1879. 
Das Königliche Konſiſtorium ꝛc. erhält hierneben Abſchrift eines 

von dem Herrn Miniſter für Handel und Gewerbe mir mitgetheilten 
Berichtes der Königlichen techniſchen Deputation für Gewerbe hier— 



Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Sydow. 

Un 
ſämmtliche König. Nonfiftorien, Provinzial 

Scultollegien, Univerfitäts-Ruratorien 2c.2C, 

G. III. 2701. U. 

Betrifft die Bergänglichfeit gewijfer Schreibtinten. 

Berlin, den 25. Juni 1879. 
Der Profeffor Koefter in Bonn weift in dem an den Herrn 

Reichskanzler unter dem 12. April er. gerichteten Schreiben auf die 
Gefahren bin, welde in der leichten VBergänglichkeit reſp. Verlöſch— 
barfeit der Anilin», Alizarin und ähnlicher Zinten jeien, infofern 
diejelben zur Herftellung urkundlicher Schriftſtücke dienen. 

In Erledigung ded Auftrages, und über diefen Gegenitand zu 
äußern, berichten wir bei Remiffion der Vorlagen ganz gehorfamft 
"Folgendes: 

Es iſt Thatſache, daß die aus den verſchiedenen Anilinpigmen- 
ten bereiteten rothen, violetten, blauen Tinten leicht durch Waſchen, 
namentlich mit Chlorwaſſer, entfernt werden fünnen, auch meiftend 
ſtark ausblaffen. Ihre Verwendung zur Anfertigung von Dofumen- 
ten ift um deöwillen ungwedmäßig, dürfte indeffen nicht vielfach 
ftattfinden, da die Vergänglichfeit der Anilinfarben in den weiteren 
Kreiien befannt ift. — Die ſog. Alizarintinte betreffend, fo enthält 
diejelbe fein Alizarin, wird nad verſchiedenen Vorſchriften, vielfach 
aus Löjungen von Blauhbolzertraft unter Zuſatz von chromſaurem 
Kali bereitet. Die nad dieſer Vorſchrift bereitete Tinte giebt ftarf 
dunfelnde Schriftzüge, die fi) gut mit der Papierfajer vereinigen, 
auch nicht fonderli leicht verlöichbar find, obſchon fie, wie denn 
ſchließlich jede Tinte, durch geeignete chemiſche Mittel zerftört werden 
fönnen. — Zu den folibeften Tinten gehört die Bet alter Zeit 
— Eiſen-Gallustinte. Auch ſie iſt indeſſen nicht unzer— 
törbar. 

Obſchon die größere und geringere Verlöſchbarkeit und Halt— 
barkeit der Tinten ſehr vielfach Gegenſtand literariſcher Erörterung 
geweſen iſt, wir verweiſen beiſpielsweiſe auf den Aufſatz von Dullo 
im polytechniſchen Centralblatte von 1862 S. 1308, in Wagner's 
Jahresbericht B. 8 ©. 610, auch im größeren Publikum nicht 
unbefannt ift, jo halten wir ed doc für zwedmäßig, dab die Be- 
börden auf diefen Gegenftand aufmerffam gemacht und namentlid) 

1879. 98 



darauf hingewieſen werden, daß zur Heritellung von dofumentariichen 
Schriftſtücken eine Galluötinte das geeignetite Material ift, die 
Anilintinten für diefen Zwed dagegen unzuläjfig ericheinen. 

Die Königlihe techniſche Deputation für Gewerbe. 
An 

das Könige. Minifterium für Handel und Gewerbe. 

ll. Univerfitäten, 2c. 

101) Gejeß, betreffend die Redhtsverbältnifie der 
Studirenden und die Disziplin auf den Landes-Uni— 
verjitäten, der Afademie zu Münfter und dem Lyzeum 

Hofjianum in Braundberg. Bom 29. Mai 1879.*) 

Wir Wilhelm, von Gotted Gnaden König von Preußen ıc. 
verordnen, unter Zuftimmung der beiden Häufer des Yandtages 
Unferer Monarchie, was folgt: 

$: 1; 

Die Eigenihaft eined Studirenden begründet feine Ausnahme 
von den Beltimmungen des Allgemeinen Rechte. 

Jedoch darf daraus, daß ein Studirender zur Zeit der Ans 
nahme einer Vorleſung minderjährig war oder unter väterlider Ge- 
walt ftand, ein Einwand gegen die Verpflichtung zur Zahlung des 
Honorard nicht entnommen werden. 

Die von dem Univerfitätsrichter (Syndikus) über die Aner: 
fenntniffe geftundeter Honorare aufgenommenen Berbandlungen haben 
die Glaubwürdigkeit öffentlicher Urkunden. 

Die Vorſchrift ded $. 13 Abſatz 2 des Ausführungsgeſetzes 
zun Deutſchen Gerichtöverfaffungsgefege vom 24. April 1878 wird 
aufgehoben. 

8. 2. 

Die afademiihe Disziplin hat die Aufgabe, Ordnung, Sitte 
und Ehrenhaftigkeit unter den Studirenden zu wahren. 

8, 8. 

Der Unterrihtöminifter iſt befugt, die bisher geltenden Vor— 
ihriften über die afademiihe Disziplin und deren Handhabung, 

*) verkündet durch Die BE ann fir die Königl. Preußiſchen Staa- 
ten pro 1879 Stüd 29 Seite 389 Nr. 8655. 



415 

nah Anhörung des Senates der betreffenden Univerfität (Akademie, 
Lyzeum), abzuändern und nene Anordnungen darüber zu erlafen. 

Ir dringenden Fällen darf der Kurator (dad Kuratorium) der 
Univerfität (Akademie, Lyzeum) unter Zuftimmung ded Senated 
derjelben einftweilige Anordnungen vorbehaltlih der Genehmigung 
des Unterrichtsminiſters erlaffen. 

Der Senat erläßt jelbitftändig die Vorichriften zur Aufrecht: 
haltung der Drdnung in den Gebäuden und Anftalten der Univer: 
fität (Akademie, Lyzeum). 4 

Die Disziplin wird dur den Rektor (Prorektor), den Uni- 
verfitätörichter (Syndifus) und den Senat ausgeübt. 

8. 5. 

Disziplinarftrafen find gegen Studirende auszuſprechen: 
1) wenn fie gegen Vorichriften verftoßen, weldhe unter An: 

drohung disziplinarer Strafen erlaffen find; 
2) wenn N Handlungen begehen, welde die Sitte und Ord— 

nung ded afademiihen Lebens ftören oder gefährden, oder 
3) durch welde fie ihre oder ihrer Genofjen Ehre verlegen; 
4) wegen leihtfinnigen Schuldenmadyend und wegen eined Ver: 

haltens, welches mit dem Zwecke des Aufenthaltes auf der 
Univerfität in Widerſpruch ſteht. 

Disziplinarftrafen find: 
1) Verweis, 
2) Geldftrafe bis zu zwanzig Marf, 
3) Karzerhaft bid zu zwei Wochen, 
4) Nihtanrehnung des laufenden Halbjahres auf die vorges 

ſchriebene Studienzeit, 
5) Androhung der Entfernung von der Univerfität (Unterichrift 

deö consilium abeundi), 
6) Entfernung von der Univerfität (consilium abeundi), 
7) Ausihluß von dem Univerfitätsitudium (Relegation). 
Der Ausihluß von dem Univerfitätöftudium fann nur auf 

Grund einer rechtöfräftigen VBerurtheilung wegen einer ftrafbaren 
Handlung audgeiprodhen werden, wenn diejelbe aus einer ehrlojen 
Gefinnung entiprungen: ift. . 

Die von den Gerichten gegen Studirende erfannte Freiheitd- 
ftrafe biß zu zwei Wochen fann auf Antrag der gerichtlichen Be: 
börden auf dem akademiſchen Karzer verbüßt werden. 

5:4; 

Die Strafe der Entfernung von der Univerfität bewirkt zu« 
gleich, daß das Halbjahr, in welden fie den Studirenden achtolen 

28 * 
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hat, ihm auch dann nicht auf die vorgeſchriebene Studienzeit an- 
gerechnet werden darf, wenn er während defjelben auf einer anderen 
Univerfität Aufnahme gefunden haben jollte. 

Die Strafe des Ausſchluſſes von dem Univerfitätöftudium hat 
zur Folge, daß der von ihr Betroffene nicht mehr an einer Uni— 
verfität al8 Studirender aufgenommen oder zum Hören von Vor: 
lefungen zugelaffen werden darf. 

Die von einer nichtpreußiſchen Deutichen Univerfität über einen 
Studirenden verhängten Strafen der Entfernung oder des Aus: 
ichluffes von dem Univerfitätäftudium haben ebenfalld die vorftehend 
angegebenen Wirkungen. 8 

Die zur Feftitellung eines Disziplinarvergehend erforderlichen 
Grmittelungen erfolgen durd den Univerfitätsrichter (Syndifus) 
und, fofern der Rektor (Proreftor) dies verlangt, unter feiner Theil: 
nahme. 

Der Univerfitätsrichter (Syndifus) hat behufs diefer Ermittes 
lungen die Befugniß zu Ladungen und zur eidlihen Vernehmung 
von Zeugen; auch find die Polizei» und Gerichtöbehörden ver- 
pflichtet, ibm auf jein Erſuchen Beiſtand und Rechtshülfe zu leiften. 

Er ift befugt, zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei feinen 
Verhandlungen gegen Studirende einen Verweis auszuſprechen oder 
eine Karzeritrafe bis zu vierundzwanzig Stunden feftzufegen. 

8. 9. 
Verweiſe und Karzerftrafen bis zu vierundzwanzig Stunden 

fünnen von dem Rektor allein, Geldftrafen und Karzeritrafen bis 
zu drei Tagen von dem Rektor (Proreftor) in Gemeinſchaft mit 
dem Univerfitätdrichter (Syndifus), jhwerere Strafen nur von dem 
Senate auferlegt werden. s 

. 10. 

Sind nad) dem Ermeffen des Rektors (Proreftord) oder des 
Univerfitätsrichterd (Syndifus) jchwerere Strafen ald die, melde 
feftzuiegen fie nad F. 9 befugt find, verwirft, fo hat der Univer— 
fitätörichter über den Disziplinarfall im Senate Vortrag zu halten 
und den Strafantrag zu Kellen. 

Auf Entfernung von der Univerfität oder Ausſchluß vom Uni: 
verlitätäftudium darf nur dann erfannt werden, wenn dem An— 
geihuldigten, deſſen Aufenthalt bekannt ift, Gelegenheit gegeben 
worden ift, fi vor dem Senate zu verantworten. 

$. 11. 

Das Urtheil ded Senated ift mit den Gründen dem Angeſchul— 
digten befannt zu madhen. Die Befanntmadhung erfolgt, falld der: 
jelbe vor dem Senate perſönlich erfchienen ift, mündlich, falls dies 
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nicht geſchehen, durch Mittheilung einer ſchriftlichen Ausfertigung 
und, falls der Aufenthaltsort des Angeſchuldigten nicht bekannt iſt, 
durch öffentlichen Aushang im Univerſitätsgebäude auf die Dauer 
einer Woche. 

$. 12. 

Nur gegen Urtheile auf Nichtanrechnung des laufenden Halb» 
jahres, auf Entfernung von der Univerfität oder auf Ausſchluß von 
dem Univerfitätöftudium ift Berufung zuläffig. 

Diejelbe ift Ichriftlih oder zu Protokoll bei dem Rektor (Pro- 
reftor) binnen einer Ausjchlußfrift von zwei Wochen einzulegen. 
Die Friſt beginnt mit dem Tage der Bekanntmachung des Urtheils 
nebft Gründen an den Berurtbeilten. Der Unterrichtöminifter ent— 
iheidet über die Berufung. Sie hat feine aufichiebende Wirkung. 

$. 13. 

Der Unterrichtöminifter ift befugt, aud befonderen Gründen 
nad Anhörung des Senated dem zur — — von einer Univer— 
ſität Verurtheilten die Wiederaufnahme an derſelben Univerſität und 
dem zum Ausſchluß von dem Univerſitätsſtudium Verurtheilten den 
Zutritt zum Studium wieder zu geſtatten. 

$. 14. 

Das diöziplinariihe Einſchreiten der Univerfitätsbehörde ift un- 
abhängig von einer wegen derjelben Handlung eingeleiteten ſtraf— 
gerichtlichen Verfolgung. 15 

Ein Studirender fann von den ihm in diejer Eigenſchaft zu: 
ftehenden Rechten durch Entſcheidung des Senated Re 
werden, jo lange gegen ihn ein gerichtlidhes Strafverfahren wegen 
eined Verbrechens oder Vergehens jchwebt, wegen deſſen auf den 
Verluft der bürgerlichen Ehrenredhte erfannt werden Fann. 

Die rechtöfräftige Aberfennung der bürgerlichen Ehrenrechte hat 
den Ausſchluß von dem Univerfitätöftudium ohne Weiteted zur Folge. 

$. 16. 
Das Disziplinarverfahren ift gebühren- und ftempelfrei. 

8. 17. 
Unter dem Senate im Sinne diejed Gejeped wird an der Uni- 

verfität zu Göttingen der Rechtöpflegeausihuß, an der zu Marburg 
die Deputation verftanden. 

Die Beftimmungen über die Löihung im Univerfitätsaibum 
werden durch diejed Geſetz nicht berührt. 



8. 19. 

Dieſes Gefeg tritt gleichzeitig mit dem Deutichen Gerichtö- 
verfafjungsgefeg in Kraft. Alle ihm entgegenftehenden Vorſchriften 
werden aufgehoben. 

Urfundlih unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterfchrift und 
beigedrudtem Königlichen Infiegel. 

Gegeben Berlin, den 29. Mai 1879. 

(L. S.) Wilhelm. 

Gr. zu Stolberg. Leonhardt. Falk. v. Kameke. 
Friedenthal. v. Bülow. Hofmann. Gr. zu Eulenburg. 

Maybad. Hobredt. 

102) Aenderung der $$. 40 und 41 der Univerjitäts- 
Statuten zu Bonn, die Reftorwahl betreffend. 

Auf Shren Beriht vom 1. d. M. will Ich hiermit den bis— 
berigen $. 40 der Statuten der Rheiniſchen Friedrich - MWilhelmöd- 
Univerfität zu Bonn vom 1. September 1827 und den zur Ab- 
änderung von $. 41 diejer Statuten ergangenen Allerhöchſten Erlaß 
vom 7. Auguft 1854 aufheben und den 88. 40 und 41 der gedach— 
ten Statuten für fünftig folgende Faſſung verleihen: 

$. 40. 
Dauer ded Amts, Wahlreht, Wahlzeit, Wahlver- 

jammlung. 

Der Geſammtheit der ordentlihen Profefforen fteht das Recht 
zu, den Rektor und den Senat, foweit legterer wählbar ift, aus 
ihrer Mitte zu wählen. Beide werden jedesmal auf ein Fahr ge: 
wählt. 

Die Wahl des Rektors gefchieht am eriten, oder, wenn dieſer 
auf einen Sonntag fällt, am zweiten Zuli. Zu diefer Wahl wird 
von dem Rektor eine Berfammlung aller ordentlihen Profefjoren 
auögejchrieben, bei welcher jeder derjelben zu erjcheinen oder durch 
gültige Gründe fi jchriftlic zu entſchuldigen gehalten ift. 

$. 41. 

Mahl des Rektors. 

Der Rektor wird jedeömal für den Zeitraum vom 18. Dftober 
ded einen bis zum 18. Dftober des folgenden Jahres gewählt. 

Wählbar ift jeder ordentlihe Profeflor. Die Wahl gejchieht 
durch MWahlzettel von den in der Berfammlung Anweſenden. Wahl— 
zettel von Abweienden dürfen nur dann angenommen werden, wenn 
diejelben verfiegelt und mit der eigenbändigen Unterichrift ded Wäh— 
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ferd verjehen find, und die Wahlverfammlung die Abwefenheit des 
Wählers für genügend gerechtfertigt erachtet. . 

Die Wahlzettel werden von dem zeitigen Rektor unter Zu: 
ziehung des Univerfität-Sefretaird gezählt, jodann die darauf ver: 
zeichneten Namen verlejen und der Stimmenbefund zu Protofoll 
verzeichnet. 

Die Wahl erfolgt dur abjolute Stimmenmehrheit. 
Wenn bei dem erjten Wahlgange ſich eine abjolute Stimmen- 

mehrheit für einen Kandidaten nicht ergiebt, jo wird von den in 
der Wahlverfammlung anmejenden Wählern jofort eine zweite Wahl 
in derjelben Weiſe wie die erfte Wahl vorgenommen. 

Wird auch bei diefem zweiten Wahlgange eine abjolute Stim- 
menmehrheit nicht erzielt, jo merden die zwei Kandidaten, welche 
in demjelben die meilten Stimmen erhalten haben, auf die engere 
Wahl geiegt. Haben mehr ald zwei Kandidaten gleidye Stimmen, 
jo enticheidet das durd die Hand des zeitigen Neftor zu ziebende 
%oo8 darüber, welche von ihnen auf die engere Wahl fommen. 

Mehr als drei Abftimmungen finden nicht ftatt. 
Ergiebt die engere Wahl Stimmengleihheit, jo enticheidet 

dad Loos. 
Die Wahl des Rektors unterliegt der Beftätigung Unferes 

Minifterd der geiftlichen, Unterrichtd- und Medizinale Angelegenheiten. 
Diefe Betätigung ift ſpäteſtens acht Tage nah der Wahl 

unter Beifügung ded Wahl: Protofol& durch Vermittlung ded Kura— 
tord nachzuſuchen. 

Wird die Beltätigung verfagt, jo ift fofort eine neue Mahl 
in den vorftehend vorgejchriebenen Formen vorzunehmen und die 
Beftätigung des anderweit Gemwählten ebenfalld binnen acht Tagen 
nad) der Reuwahi nachzuſuchen. 

Sollte auch die Beſtätigung der zweiten Wahl verſagt werden 
müffen, fo bat Unſer Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts- und Medi— 
zinal-Angelegenheiten mit Unſerer hierzu beſonders einzuholenden 
Genehmigung aus der Zahl der ordentlichen Profeſſoren einen Rektor 
zu ernennen. 

Wiesbaden, den 7. Mai 1879. 

Wilhelm. 
(ggez.) Falk. 

An den Miniſter der geiſtlichen ꝛe. Angelegenheiten. 

103) Beſtätigung der Wahlen von Rektoren und De— 
kanen an Univerjitäten ıc. 

(Eentrbl. pro 1878 Seite 451 Nr. 152.) 

Seine Majeftät der König haben dur Allerhöchſte Ordre vom 
18. Auguft d. I. die Wahl des ordentlihen Profejlord Geheimen 
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Juſtizraths Dr. Bejeler zum Rektor der Univerfität Berlin für 
dad Studienjahr 1879/80 zu beftätigen gerubt. 

Bon dem Herrn Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten 
find beftätigt worden durdy Verfügung 

1) vom 16, Auguft d. I. die Mahl des ordentlihen Profefjord 
Dr. Weinhold zum Rektor der Univerfität zu Bredlau für das 
akademiſche Studienjahr 1879/80, 

2) vom 31. Zuli d. J. die Wahl des ordentlihen Profefjord 
Dr. Zeber zum Prorektor der Univerfität zu Göttingen für die 
Zeit vom 1. September 1879 bid dahin 1880, 

3) vom 12. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlihen Profeſſors 
Dr. Cäſar zum Rektor der Univerfität zu Marburg für das 
Amtsjahr 1879/80, 

4) vom 12. Zuli d. 3. die Wahl des ordentlihen Profefjord 
Geheimen Regierungsrathed Dr. von Hanftein zum Rektor, und 
die Wahlen der ordentlihen Profefjoren Dr. Langen, Konfiftorial- 
raths Dr. Krafft, Geheimen Juſtizraths Dr. von Schulte, 
Dr. Köfter und Geheimen Bergraths Dr. vom Rath zu Defanen 
bezw. der katholiſch-theologiſchen, der evangeliſch-theologiſchen, der 
juriftiihen, der medizinischen und der philofophiihen Fakultät der 
Univerfität zu Bonn für dad Studienjahr 1879/80, und 

5) vom 26. Auguſt d. 3. die Wahl des ordentlihen Profeſſors 
Dr. Hoſius zum Heftor, ſowie die Wahlen des ordentlihen Pro— 
fefford Dr. Bisping zum Dekan der theologiidhen, und ded ordent- 
lihen Profefford Dr. Bahmann zum Dekan der philoſophiſchen 
Fakultät der Akademie zu Münfter für das Studienjahr 1879/80. 

104) Reglement für die Habilitation von Privatdo- 
zenten bei der medizinifhen Fakultät der Königliden 

Universität zu Kiel. 

8. 1. | 

Die Befugniß, ald Privatdozent Vorleſungen bei der medizini- 
Ihen Fakultät der Univerfität Kiel zu halten, wird fortan durch 
die Promotion zum Doktor allein nicht erworben; vielmehr ift dazu 
eine bejondere Sabititation bei der Fakultät erforderlich. 

8. 2. 

Dad Geſuch um Zulaffung zur Habilitation ift bei dem Dekan 
der Fakultät anzubringen unter Cinreihung der von der mediziniichen 
Fakultät einer deutſchen Univerfität auf Grund einer befondern münd- 
lien Prüfung und einer gedrudten Differtation oder honoris causa 
auögefertigten Doftordiplome, der Differtation ſelbſt und der Appro— 
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bation ald Arzt für das deutiche Meichögebiet. In dem Geſuche 
find die Disziplinen zu bezeichnen, für welde die Erlaubniß zu 
lehren erbeten wird; auch ift ein Verzeihniß der von dem Bewerber 
etwa bereits im Drude veröffentlichten Arbeiten beizufügen. 

$. 3. 

Die Zulaffung zur Habilitation darf nur erfolgen, wenn feit 
der Zurüdlegung des vierjährigen medizinischen Studiums mindeftend 
zwei Sabre verfloffen find. 

$. 4. 
Der Bewerber bat außer der Doftordifjertation ($. 2) eine 

entweder bereitö gedruckte oder nach erfolgter Genehmigung Seitend 
der Fakultät zu drudende wifjenjchaftlihe Arbeit, welche Beberr- 
ſchung des gegenwärtigen Standes feiner Wiſſenſchaft in einer jelb- 
ftändigen Forſchung audweilt, in lateinischer oder deutjcher Sprache 
der Fakultät vorzulegen. 

8. 5. 

Fit die eingereichte Arbeit von der Fakultät als den obigen 
Anſprüchen genügend eradhtet worden, jo hat der Bewerber vor der 
Fakultät eine deutfhe Vorleſung über ein wifjenichaftliches Thema 
zu halten, weldes die Fakultät aud drei vom Kandidaten vorge— 
ſchlagenen Aufgaben ausgewählt hat. 

$. 6. 
Dieſer Borlejung folgt ein Kolloquium vor der Fakultät in 

denjenigen Diöziplinen, für welche die Habilitation nachgeſucht ift. 

8.7. 

Nach Abhaltung des Kolloquiums bejchlieft die Fakultät über 
die Ertbeilung der Erlaubniß zu lehren. Bei Stimmengleihheit 
gilt diefelbe ald verweigert. 

8. 8. 

Iſt als Habilitationdschrift eine noch ungedrudte Arbeit ein- 
gereicht und genehmigt worden, jo ift diejelbe nad günftigem Aus» 
fall des Fakultätsbeſchluſſes (F. 7) in den Drud in dem für die 
Univerfitätsichriften vorgefchriebenen Format zu geben, und ed find 
60 Sremplare an die Univerfität abzuliefern. Erſt nachdem dies 
geichehen, gilt die Habilitation ald vollzogen. 

S. 9. 

Dem Unterricdtöäminifter bleibt vorbehalten, einen Bewerber 
auf Antrag der Fakultät von den vorftehenden Anforderungen oder 
einem Theile derjelben zu entbinden. 
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$. 10. 

Bon der vollgogenen Habilitation iſt dem Unterrichtsminiſter 
durch Vermittelung des Univerfitätsfuratord Anzeige zu machen. 

Berlin, den 25. Suli 1879. 

Der Minifter der geiftlidhen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttfhmer. 

ad U. I. 8531. 

105) Berzindlihe Belegung der Kapitalien der Univer- 
jitäten, inöbejondere Prüfung der Sicherheit bei hypo— 

tbefariiher Anlage. 

Berlin, den 30. Sanuar 1879. 
Im Berfolg des gefälligen Berichtes Ew. Ercellenz von 16. Juli 

v. 3., betreffend die von der Königlichen Ober» Rechnungsfammer 
gegen die Haupt-Rechnung der dortigen Univerfität pro 1876 bezüg: 
li der zinsbaren Anlegung von Kapitalien gezogenen Monita, bin 
id mit der Königlihen Ober-Rechnungskammer ind Benehmen 
getreten. Es bat —* ergeben, daß die Koͤnigliche Ober-Rechnungs— 
kammer zu den gedachten Monitis insbeſondere durch das Verfahren 
veranlaßt worden iſt, welches der Senat der Albertus-Univerſität 
vorher bei Ausleihung eines Kapitals aus dem dortigen Univer— 
ſitäts-Wittwen- und Waiſen-Verſorgungs-Fonds beobachtet hatte und 
welches durch die Beantwortung des Monitums 1 B. gegen Die 
Rechnung von der Verwaltung der dortigen Univerfitätd- Wittwen- 
und Waiſen-Verſorgungs-Fonds für 1876 zur Kenntnik der König- 
lien Ober-Redhnungsfammer gelangt war. In jenem Falle war 
von dem Senate ein Darlehbn in Höhe von 32,000 Mark auf ein 
ländlihes Grundftüd gegeben, troßdem eine gerichtlihe Tare von 
diefem vorlag, nach der fi die übliche Beleihungsgrenze, innerhalb 
der eriten ?/, des Taxwerthes, niedriger und nur auf 30890 Marf 
ftellte. Zur Rechtfertigung dieſes Verfahrens hat der Senat fid 
darauf geftügt, daß der ganze Betrag ded Darlehnd von 32,000 Mark 
noch innerhalb ded 20fachen Betraged ded Grundjteuer-Reinertrages 
fih halte und im diefer Ausdehnung die Beleihungsgrenze neuerdings 
von der Dftpreußiihen Landichaft für ihre Bepfandbriefungen einge: 
führt fei, und er hat mit Bezug auf diefen Vorgang der Landſchaft 
die Genehmigung nachgeſucht, auch fernerhin bei Beleihung ländlicher 
Grundftüde innerhalb diejer Grenze fi bewegen zu dürfen, meil 
jonft und bei ftrifter Befolgung der Vorſchriften des $. 39 der 
VBormundihaftd-Drönung vom 5. Juli 1875 zum Nachtheile der 
Univerfitäts-Stiftungsfonds gänzlich darauf verzichtet werden müßte, 
bei der Ausleihung einen Zinienfag von 5°/, zu erzielen. Diejem 
Anſuchen Statt zu geben, bat die Königliche Ober-Rechnungskammer 
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mit Rüdfiht auf die Geldverfehrs - Werhältniffe in Oftpreußen und 
die Rejultate der Grundſteuer-Einſchätzung Bedenken getragen, und 
ich jchließe mid ihr hierin um jo mehr an, ald Em. Ercellenz damit 
übereinguftimmen jcheinen, wenn Sie in dem Berichte vom 16. Zuli 
v. 3. ſich dahin ausfpreden, dat Sie die Beſorgniß ded Senats 
wegen der Möglichkeit einer bypothefariichen Kapital-Anlage zu 5°/, 
bei ftrifter Einhaltung des $. 39 der Vormundſchafts-Ordnung nicht 
theilen, und dab die Grumdfteuer- Einfhäpung in den einzelnen 
Kreiſen jo verichieden ausgefallen, daß ein einigermaßen zuverläffiger 
Werthmeſſer in derjelben nicht zu finden fei. 

Was nun die Frage anlangt, nah welden Vorſchriften die 
Sicherheit von Kapital- Anlagen von Seiten der Univerfitäten und 
demnächſt im Wege der Kontrole von der Königlichen Ober-Rech— 
nungöfammer zu prüfen jet, fo ift es richtig, daß ein Gejep ſpeziell 
für die Anlage von Univerfitäts- und Stiftungs-Kapitalien nicht 
eriftirt. In diefer Beziehung liegt nur ein, und zwar der abjchrift- 
lidy angeichlofjene, an die Univerfität Greifswald gerichtete Minifterials 
Erlab (a.) vom 27. September 1839 vor, durdy welchen der Kanzler 
jener Univerfität angemwiejen wird, fortan Kapitalien nur in Beachtung 
der in den übrigen Provinzen des Staates für die öffentlichen Fonds 
gegebenen Grenzen der pupillariichen Sicherheit, und zwar bei ftäd- 
tiihen Grundſtücken innerhalb der erften Hälfte, bei Landgütern 
innerhalb der erften ?/, deö Taxwerthes, auszuleihen. Dieje jogenannte 
pupillariihe Sicherheit ift aud bei den übrigen Univerfjitäten und 
nad dem abichriftlih mitgetheilten Berichte des Proreftord und 
Senats der Albertus-Univerſität vom 18. Mai pr. audy für die 
dortige Univerfität al Norm bisher beachtet worden, und ed wird 
dabei auch für die Zukunft fein Bewenden behalten müffen, da von 
feiner Seite und auch nicht von der Univerfität Königsberg gegen 
dieje Beleihungsgrenze Widerſpruch erhoben und diefelbe aud in dem 
$. 39 der Bormundichaftd-Drönung für Pupillengelder ausdrücklich 
beibehalten ift. Bid dahin fehlte es jedoh an einem klar ausge— 
ſprochenen Grundjage für die bei Prüfung der Sicherheit von 
hypothekariſchen Anlagen nit minder wichtige Art und Meile der 
Grmittelung ded Werthes des zu beleihenden Grundſtückes. Nach— 
dem dieſer Mangel für die Ausleihung von Yupillengeldern durch 
den allegirten $. 39 der Vormundſchafts-Ordnung befeitigt worden, 
indem bier diejenigen Zaren bezeichnet werden, weldye für die Werths— 
Ermittelungen in Betracht zu ziehen find, jo erjcheint ed zweckmäßig, 
daß dieje auf Grund auögedehnter Erfahrungen gegebene Vorſchrift 
ald Norm aud für alle fonftigen Ausleihungen gegen pupillariiche 
Sicherheit beobadıtet wird. Mit Em. Ercellenz find Sowohl die 
Königlihe Ober-Rechnungskammer, ald auch ich darin einverftanden, 
daß die im $. 39 der Vormundſchafts-Ordnung bezeichneten Taren 
nicht ald unbedingt zuverläjfig angejehben werden können und es 



424 

daher bedenklich jein würde, den formellen Nachweis der Sicherheit 
eined Darlehnd an die Stelle der materiellen Prüfung zu jegen, 
mit der Folge, dab die zur Prüfung der Sicyerheit berufenen Organe 
der Univerfität bei dem formellen Nachweiſe der Sicherheit der im 
$. 39 der Vormundſchafts-Ordnung gezogenen Grenzen von jeder 
Verantwortung entbunden werden. Es mag dahin geftellt bleiben, 
ob der $. 39 der Vormundſchafts-Ordnung für den Bormund die 
Verpflihtung zur Prüfung der materiellen Sicyerheit, gegenüber der 
allgemeinen Vorſchrift im $. 32 ibid. völlig ausſchließt; für andere 
Drgane, für welche der allegirte $.39 nicht als jpeziell verpflicyten- 
des Geſetz, fondern nur ald VBerwaltungd-Norm gelten jo, ift nicht 
davon abzujehen, da jelbit in den Grenzen diejer Norm die Sicher: 
heit der Kapital-Ausleihungen auch materiell und en geprüft 
werde. Dieje Auffafjung, von der die Königlihe Ober-Rechnungs— 
fammer in den oben bezeichneten Monitid ausgegangen ift, ftebt 
auch vollfommen mit meinem durch das Gentralblatt für die gefammte 
Unterrichtd - Verwaltung pro 1877 Seite 396 publizirten Reſkripte 
vom 30. Zuli 1877 in Einklang, durch weldes ich angeordnet habe, 
dab der fraglihe $. 39 der Vormundſchafts-Ordnung auf die An- 
legung der Kapitalien der höheren Unterrichtöanftalten, und zwar 
nicht bloß im Bereiche des Allgemeinen Landrechts, jondern auch 
analog in den übrigen Landeötheilen Anwendung finde, mit dem 
auödrüdlichen Pa daß jelbjtverftändlic in jedem einzelnen 
Falle mit der durch den Gegenftand gebotenen gewiljenhaften Bor- 
ficht zu verfahren jei. Bei den namhaften Zutdüffen, welche die 
Univerfitäten zu ihren eigenen Einnahmen bedürfen und erhalten, 
muß der Staatd-Verwaltung daran gelegen jein, dab die Kapitalien 
jener Snftitute mit nicht minderer Soratalt, ald die der Gymnafien 
ıc. verwaltet werden. Deshalb beitimme ich hierdurch, daß fortan 
die in dem gedachten Reſkripte getroffenen Anordnungen für die 
Fonds der Univerfitäten in gleicher Weiſe, wie für die Kapitalien 
der höheren Unterrichtö-Anftalten Geltung haben follen. 

Falk. 
An 

ben Königl. Umiverfitäts-Kurator, Wirkl. Geh. Rath 
und Oberpräfidenten Herrn Dr. von Horn, Er- 
cellenz in Königsberg i. Pr. 

U. I, 8333. 

Abfchrift ift den übrigen Herren Univerfitätd- Kuratoren und 
Königl. Kuratorien zur Kenntnignahme und gleichmäßigen Beach— 
tung eod. dato mitgetheilt worden. 
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a. 

Berlin, den 27. September 1839. 
Ew. Durdlaudt babe ich unterm 19. Juli 1836 erjudt, ge— 

falligft dafür Sorge zu tragen, daß auszuleihende Gelder der Univer- 
fität niht mehr ohne Realficherheit weggegeben, und wenn hierzu 
etwa feine gute Gelegenheit vorhanden fein jollte, Pommerſche Pfand» 
briefe oder Staatsſchuldſcheine angefauft werden. Ein Schreiben 
der Königlichen Ober-Rechnungskammer veranlaßt mid, auf dieſe 
Angelegenheit zurüdzufommen. Die Königlihe Ober-Rechnungs— 
fammer bat nad ſolchem bei Nevifion der Stipendien-Fonds-Rech— 
nungen der Univerfität Greiföwald in einigen Fällen zu bemerken 
Gelegenheit gehabt, daß die Ausleihbung von Stipendiengeldern auf 
Grundftüde noch ohne Beachtung derjenigen Grenze erfolgt, welche 
für die übrigen Provinzen des Staatd durch dad Erforderniß pupil— 
lariſcher Sicherheit für die öffentlichen Fonds gegeben, und nad) 
welcher die Ausleihung folder Gelder bei ftädtiihen Grundftüden 
nur innerhalb der erften Hälfte und bei Landgütern innerhalb der 
erften zwei Drittel ded Taxwerthes zuläffig it. Sch Tann dies 
ebenfomwenig ald die Königliche Ober-Rechnungskammer der Univer- 
fität — und erſuche Ew. Durchlaucht ergebenſt, gefälligſt zu 
veranlaſſen, daß diejenigen Kapitalien, hinſichtlich welcher in dieſer 
Beziehung etwas zu erinnern iſt, gekündigt und anderweit auf 
ſtädtiſche Grundſtücke oder Landgüter innerhalb der erſten Hälfte 
und reſp. der erſten zwei Drittel des Taxwerthes untergebracht, oder 
aber in Stantöichuldfiheinen angelegt werden. 

Minifterium der geiftlichen, Unterrichtd- und Medizinal-Angelegenheiten. 
von Altenftein. 

An 
bes Königl. General-Souverneurs von Nen-Borpommern 

und Kanzlers ber Univerfität Greifswald, Herrn Filrften 
zu Butbus Durchlaucht zu Putbus. 

185005. 

106) Zragung der Portofoften für Beitreibung von 
Kollegien-Honoraren. 

Berlin, den 27. Zuni 1879. 
Dem Herrn Rektor und dem Senate erwiedere ih auf den 

Beriht vom 7. d. M., die Portofoften für Beitreibung von 
KollegienHonoraren betreffend, dab die den Duäfturen der ſämmt— 
lihen Univerfitäten der Monarchie im Jahre 1834 bemilligte Porto- 
freiheit in Bezug auf die Korreipondenz mit den Behörden, in deren 
Bereih fih die Honorarihuldner uralten durh den $. 6 des 
Geſetzes vom 5. Juni 1869, die Portofreiheit im Gebiete des Nord- 
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deutſchen Bundes betreffend, aufgehoben iſt. Es muß ſomit im 
Hinblick auf die Beſtimmungen des Regulativs vom 28. November 
1869 über die geſchäftliche Behandlung der Poſtſendungen in Staats: 
dienftangelegenheiten (Minift. Blatt für die innere Verwaltung 1869 
S. 274) bei der Anordnung in meinem Srlaffe vom 13. November 
pr. U. I. 2617, wonady die Portofoften für Beitreibung von Kol: 
legiensHonararen in Zukunft nicht mehr auf Univerfitätsfonds anzu— 
weilen, bewenden. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
i Im Auftrage: Greiff 
An 

den Herrn Rektor und den Senat der König. 
Univerfität bier. 

U. I. 1089, 

107) Auszug aus dem Berwaltungsberihteder Direktion 
ded aftropbyiifaliihen Dbjervatoriumd zu Potddam 
für das Etatsjahr 1878/79 und dem Arbeitöberichte für 

dad Jahr 1878. 

(Eeutrbl. pro 1578 Seite 345 Nr. 122.) 

Berlin, den 13. Mat 1879. 
Em. Ereellenz beehren wir und im Folgenden den vorgefchrie: 

benen Verwaltungs: und Arbeitsbericht ded Königlihen Objervatos 
riums für das abgelaufene Jahr ganz ergebenft zu erftatten. 

I. Stand des Baued. 

Im Berwaltungsjahre 1878/79 iſt der Bau ded Hauptgebäudes 
in Aeußeren vollendet worden bis auf die drei Drebfuppeln, welde 
ebenfalls aufgeitellt find, an denen aber noch die Verichlüffe der 
Beobachtungs-Durchſchnitte unvollendet find, und die Holzvorbauten 
für meteorologiihe Zwede. Der innere Ausbau ift gleihfalle im 
Ganzen und Groken vollendet mit Ausnahme der Räume in den 
drei Iburmgebäuden der Südfront. Einige Bodenräume find zur 
interimiftiichen Einrichtung eines Yaboratoriumsd und zur vorläufigen 
Nufftelung der Bibliothbef am Anfang des Jahres in Benugung 
genommen, alddann am 1. Dftober die Kaftellans Wohnung, im Ber: 
lauf der beiden legten Monate endlich die Laboratorien und einige 
der Beamten-Arbeitözimmer im Hauptgeihoß ſowie die Räume des 
Untergejhoffes für Laboratoriums- und mechaniſche Zwecke. 

Zu den aſtronomiſchen Beobachtungen haben nody die Interims— 
lofale gedient und find zu diefem Behuf in ihrem früheren Stande 
belafjen worden; behufs Ausführung heliographiſcher Erperimente 
hat ein Umbau des 1874 auf dem Grundftüc errichteten interimiſti— 
Ihen magnetiſchen Häuschens ftattgefunden. 
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II. Snftrumentelle ıc. Ausrüftung. 

Das Stativ des großen Refraktors ift von den Herren U. 
Repſold & Söhne im verlaufenen Sabre vollendet, jedoch bis zum 
Schluſſe deifelben nod nicht abgeliefert worden, weil die Verzöges 
rung im der Fertigitellung der großen Kuppel eine Aufitellung des 
Inſtrumentes nody nicht geftattete und daffelbe bis dahin auch nicht 
wohl anderweitig im untergebracht werden konnte. 

Für das letzte zum erſten Ausrüſtungsplane gehörige optiſche 
Hauptinftrument des Obſervatoriums, den Heliographen, find ſämmt— 
liche optiſchen Theile von dem Dr. H. Schröder in Hamburg an— 
gefertigt und im vergangenen Sommer zur Prüfung eingeliefert, 
nach deren befriedigendem Abſchluß ſie angekauft worden ſind. 

Aus den Mitteln der laufendes Verwaltung find außer kleineren 
Inftrumentenftüden und Hülft- Apparaten die folgenden größeren 
Inftrumente angeihafft: ein Kometenfuher von 0,076 m Deffnung; 
ein 5 zöll. Spiegelfreis von Piltor & Martind; eine °/, Ss Pendel» 
uhr von Tiede; ein großer Speftral- Apparat mit Regiftrir- Vor: 
richtung von Hilger in London; ein kleines Stern-Speftroffop von 
Schmidt & Hänſch; ein Mebapparat für Sonnenphotographien von 
Piſtor & Martind; ein aftatiihes Spiegel» Galvanometer von 
Siemend & Halske; eine Präzifiondwaage von Bunge in Hamburg. 

Da die wiffenihaftlihen Arbeiten noch nit im vollen beab- 
fichtigten und etatsmäßig vorgeiehenen Umfange haben betrieben 
werden fünnen, find von den dafür audgejepten Fonds noch anjehn- 
liche Beträge übrig geblieben, welche e8 ermöglicht haben, einmalige 
außerordentlihe Aufwendungen für die chemiſchen und photogra= 
phiſchen Laboratorien, jomwie für die Merfftätte, durch Beſchaf— 
fung einer reichlihen Ausrüftung mit Chemikalien, Geräthen und 
Werkzeugen, aus laufenden Mitteln zu madhen. Aus Mitteln des 
eriten Ausrüſtungsfonds ift für die Merkftätte eine Drehbank an— 
geihafft worden. Es iſt und ferner möglich geworden, der Be— 
ſchaffung ftarfer Apparate zur Erzeugung eleftriiher Ströme aus 
laufenden Mitteln näher zu treten, nachdem die jchnellen Fortichritte 
in der Konftruftion der zu ſolchem Zwede dienenden magnetiſchen 
und dunamos=eleftriihen Majchinen, welche in den legten Jahren ge— 
macht find, und die gleichzeitige vielfache Einführung derjelben in 
phyfifalifche Laboratorien die Erwerbung folder Mafchinen für das 
Dbjervatorium zu einem faum noch abweisbaren Bedürfniß gemacht 
hatte. Wir haben zunädft eine ftarfe Gasmaſchine (von 6 Pferde: 
fräften) in Beftellung gegeben, welde zum fihern Betriebe zweier 
Siemens'ſchen Lichtmaſchinen mittlerer Stärfe verwendet werden 
fann. Durch bejondere Verſuche ift zuvor feftgeftellt worden, daß 
das in der Gasanftalt ded Dbfervatoriumd erzeugte Fettgad zum 
Betriebe der, bislang nur mit Kohlengas bedienten, Gasmaſchinen 
mit Sicherheit verwendbar ift. Für die Aufftellung der Majchine 
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bieten die Souterraind ded Hauptgebäudes geeignete Räumlich— 
feiten dar. 

II. Berjonal-Berhältnifje. 

Das wiſſenſchaftliche Perfonal des Inftituts ift mit dem 1. Juli 
durh dad Engagement ded Dr. P. Kempf aus Berlin vermehrt 
worden, der ald außeretatsmäßiger ftändiger Hülfsarbeiter insbe— 
fondere für die Sonnenbeobadtungen des Objervatord Profeffors 
Spörer angeftellt ift. 

Der zur Beauffihtigung der Unterbeamten fowie zur Vornahme 
der fonft an Ort und Stelle fortlaufend wahrzunehmenden Verwal- 
tungsfunftionen reglementdmäßig einzufegende Ausſchuß hat im ab» 
gelaufenen Jahre wiederum aus den drei etatdmähig angeftellten 
erg den beiden Objervateren und dem erften Aſſiſtenten be- 
tanden. 

Als Vorfteher des Ausſchuſſes hat zufolge der am Anfange des 
Jahres von demielben vorichriftsmäßig vorgenommenen Neuwahl 
der Dbjervator Profeffor Spörer fungirt. Die Berwaltung der 
Bibliothef und die Imventarführung ift am 1. April 1878 von dem 
Alfiftenten Dr. Lohſe übernommen. 

IV. Wiſſenſchaftliche Arbeiten und Publikationen. 
(im Kalenderjahre 1878.) 

Die Beobahtungen der Sonnenflede und Protuberanzen find 
von Herrn Profeflor Spörer feit dem Juli in Gemeinſchaft mit 
Herrn Dr. Kempf in früherer Weiſe fortgejegt. Es ergaben fidy 
im ganzen Fahre 245 Beobadtungstage, von welchen 193 fledenfrei 
waren, aljo 79 Prozent, ein Verhältniß, wie es fich feit dem Be— 
ginn der Beobachtungen Schwabe’8 (1826) noch in feinem früheren 

inimum gefunden bat. Auf die einzelnen Monate vertheilen ſich 
die Beobachtungstage und die Tage ohne Fleden wie folgt: 
Donat: Ian. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Sad 13 9 18 22 25 23 26 27 4 26 18 14. age: 
Davon c r fledenfrei: 10 8 13 22 20 13 24 26 13 19 11 14. 

Die Witterung war vielfady ungünftig, fo daß die das Vorjahr 
etwas überfteigende Zahl von Beobadytungdtagen nur dadurdy er: 
reicht werden fonnte, daß an bewölkten Tagen eine bejondere Auf: 
merffamfeit auf die zu erwartenden Wolfenlüden verwandt wurde. 

Die mittlere heliographiihe Breite der Fleden hat im erften 
Drittel des Jahres + 7°, im zweiten + 9° betragen, im legten 
Drittel zeigten fich nur auf der nördlichen Halbfugel Fleden in der 
mittleren Breite von 7°. Zwei unbedeutende Fleden in höheren 
Breiten find hierbei nicht mit berüdkfichtigt, die vielleicht bereits der 
nun zu erwartenden neuen Periode angehören. 
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Für Beobachtung der Protuberanzen war nur etwa der fünfte 
Theil der Beobadhtungdtage günftig. An mehreren Tagen ließ ſich 
durch fortgejegte Beobachtung feititellen, daß Protuberanzen mit: 
unter erft in größerer Entfernung von der Sonnensbrrfläde ala 
leuchtende Gebilde fihtbar wurden. 

Die Bearbeitung der Fledenbeobadhtungen von 1871 — 1873 
ift im abgelaufenen Jahre von Profeſſor Spörer vollendet worden. 
Später it von demjelben und Herrn Dr. Kempf die Berechnung 
der Beobadytungen von 1874—1878 ausgeführt, und die Zufammen- 
ftellung der erlangten Refultate begonnen. 

Die Unterfuhungen über das Sonnenſpektrum find im Sahre 
1878 von den Herren Dr. Bogel und Dr. Müller fortgejegt wor- 
den. Erſterer hat im Frühjahr zahlreiche photographiſche Aufnah— 
men der Gegend zwiſchen F und G gemadyt, wobei die Partie in 
der Nähe von F erheblihe Schwierigkeiten darbot, die jedoch durd) 
einige gut ausgefallene Platten überwunden wurden, jo dab jept 
eine detaillirte Unterfuhung ded Spektrums von E bi8 H (genauer 
von 0.000540 bid 0.000389 Millimeter Wellenlänge) vorliegt. Die 
Ausmeflung der Photographien und die Ableitung der Wellenlängen 
aus den Mefjungen bat Herr Dr. Müller auögeführt; Zeichnungen 
ded Spektrums nach den Photographien mit Zugrundelegung der 
Meflungen find in großem Maßftabe von beiden Herren angefer: 
tigt. Diefelben ftellen den bis jegt von ihnen unterfuchten Theil 
durch einen etwa 4", m langen Streifen dar, der gegen 3000 
Linien enthält, während Angftrom in dem gleihen Stüd nur 850 
Linien verzeichnet hat. ine Fortjegung diefer Unterfuhung wird 
zunächſt nicht beabfichtigt, indem vielmehr nun auf Grund der bis— 
ber erlangten Rejultate vergleichende Beobadhtungen über die Spek— 
tren verjchiedener Theile der Sonnenoberflähe begonnen werden 
ollen. 

Spektrojfopiihe Beobadhtungen von Firfternen hat Herr Dr. 
Vogel nur vereinzelt angeftellt, darunter noch einige des neuen 
Sternd im Schwan. In der zweiten Hälfte ded Jahres hat der- 
jelbe eine Beobachtungsreihe über Nebelipektra an dem 7'/, zöll. 
Fernrohr mit Hülfe eined bejonderd für — Zweck konſtruirten 
kleinen Speftrojfop8 angefangen. Das Inſtrument geftattet durch— 
ſchnittlich noch bei den von Herſchel ald „pretty bright“ bezeid- 
neten Nebeln, unter günftigen Umſtänden auch noch bei foldyen, die 
als „faint“ regiftrirt find, zu enticheiden, ob das Spektrum ein 
Gasſpektrum oder ein Fontinuirliches ift. Bis jetzt Fonnte Herr 
Dr. Bogel wegen der ungünftigen Witterung der zweiten Jahres— 
hälfte und bei dem Ausfall der Mondjhein- Nächte nur 54 Nebel: 
ſpektra unterfudhen, etwa ein Drittel der Geſammtzahl von Nebeln, 
die bis jegt, ſoweit Veröffentlihungen vorliegen, auf beiden Hemi- 
iphären ſpektroſkopiſch beobachtet find, 

1879. 29 
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Die Unterjuhung von Planetenoberflähen ift, gleichfalld an 

dem 7'/, zöll. Fernrohr, von Herrn Dr. Lohſe fortgeiegt worden. 
Jupiter wurde vom 8. April bis zum 18. November andauernd 
verfolgt jo weit die Witterung und der noch tiefe Stand ded Pla- 
neten died geitattet bat. In diefem Zeitraum wurden 38 Beidh- 
nungen aufgenommen; ed fonnten innerhalb deffelben nur wenige 
und geringfügige Veränderungen Eonftatirt werden, aud war die 
Streifenbildung im Allgemeinen feine jehr ausgeprägte. Neben 
dem Planeten wurden au die Erſcheinungen feiner Satelliten ver: 
folgt. Saturn wurde mehrfach beobachtet, jedoch erwies fi für 
ein eingebendes Studium der Gridheinungen auf feiner Dberflädye 
das Inftrument als nicht ftarf genug. 

Ferner find photographiidhe Aufnahmen der Sonne von Herrn 
Dr. Lohſe gemadt. Zum Theil hatten diejelben die Prüfung der 
von H. Schröder eingelieferten Theile für den großen Heliographen 
zum Zwed, der indeß nur unvollftändig erreicht werden konnte, weil 
die Nothwendigfeit, dad Inftrument kurz vor dem Beginn der un— 
günstigen Sahreszeit im Freien aufzuftellen, und die Unvolllommen- 
beit der hierzu bergerichteten Montirung zu große Schwierigkeiten 
verurjadht hat; die Prüfung wurde dann weiter ohne Beobachtung 
zöleftiiher Dbielte im Laboratorium durchgeführt. Eine größere 
Anzahl von Sonnenaufnahmen wurde mit einem parallaktiih auf: 
geftellten photographiihen Fernrohr von 0,057 m Deffnung und 
und 1,5 m Brennweite gemacht, über deren Refultate ein Bericht 
noch vorbehalten bleibt. 

Zaboratoriums-Unterfuhungen ded Herrn Dr. Lohſe baben fi 
ferner auf die neuen Emulſions-Verfahren mit Gelatine an Stelle 
des Kollodiond ald Träger für die Silberſalze bezogen, welche Ver— 
fahren injofern wichtig für die Aftrograpbie find, ald die danach 
bergeftellten Irodenplatten zu vorher unerreihter Empfindlichkeit 
gebracht werden fünnen, umd weil der erzeugte Silberniederichlag 
ſehr fein ift. Den betreffenden Methoden lag bisher ausſchließlich 
die Anwendung von juöpendirtem Bromfilber zu Grunde; Herr 
Dr. Lohſe hat nunmehr feftgeftellt, daß fih auch Jodſilber jehr gut 
dafür eignet, jo dab „man jeded einzelne diefer Materialien oder 
auch beide gemiſcht in * ſenſitiven Schicht zu verwenden im Stande 
iſt, ein mit Rückſicht auf die abweichende Farben-Empfindlichkeit, 
welche die beiden Salze beſitzen, wichtiges Reſultat. 

Von Herrn Dr. Müller ſind ſehr genaue Beſtimmungen von 
Brechungs-Indizes verſchiedener Glasſorten für H. Schröder in 
Hamburg ausgeführt worden. Die Pridmen waren Theile von 
Glasmafjen zu dem Objektive und den Vergrößerungslinſen des 
vorerwähnten SHeliographen, ferner für ein achtzölliged Objektiv, 
welches H. Schröder zur praftiihen Grprobung der Hanſen'ſchen 
Objektiv-Konſtruktion nah Rechnungen von Sceibner auszuführen 
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begonnen bat. Here Dr. Müller hat bei diefer Veranlafjung den 
dem Dbfervatorium gehörenden Apparat zur Beftimmung von 
Brechungs-Indizes genau unterſucht und jeine Arbeit jpäter auf 
Unterfuhungen über den Einfluß der Temperatur auf den Brechungs— 
Inder von Glas audgedehnt, welche noch nicht abgeichloffen find. 
Auch einige Pridmen von Bergfryftall und Doppelipath find ge— 
meinjhaftlih von den Herren Dr. Bogel und Dr. Müller unter: 
judht. 

Die photographiichen Arbeiten, für welche die Berliner Stern: 
warte ihr Zöllner’iches Photometer bereitd im Sabre 1877 dem 
Dbiervatorium geliehen hat, find von Herrn Dr. Müller fortgejegt. 
Im Ganzen find mit diefen Snftrument im Jahre 1878 an 63 
Tagen zöleftiihe Beobachtungen angeftellt, außerdem wurden Unter: 
ſuchungen zur Beftimmung veridhiedener Konftanten derjelben aus— 
geführt. Seme Beobachtungen haben fidh erftens auf alle größeren 
Planeten und auf Befta bezogen, und zwar wurden gemeljen: 
Merkur an 3 Tagen, Benus an 11, Mars an 8, Jupiter an 25, 
Saturn an 33, Uranus an 10, Neptun an 11 und Belta an 4 
Tagen. Alle diefe Planeten wurden entweder direft oder durch 
Mebertragung mit Kapella verglihen. Bei den Beobachtungen des 
Neptun und der Veſta wurde das Photometer mit dem 7'/, zöll. 
Refraftor verbunden, und die für dieſelben benugten Vergleichfterne 
mit Benugung verjehiedener Blendgläfer an Kapella angeichlofjen. 
Zweitend find Firfterne verglihen; anfänglich beichränfte fi Herr 
Dr. Müller auf Anſchluß der bei den Planetenbeobadytungen benugten 
Vergleihöfterne an Kapella, jpäter hat er die Mefjungen auf eine 
größere Zahl von Sternen und zur Unterjuhung der Ertinftion des 
Lichts in der Atmojphäre ausgedehnt. Außerdem wurden einige 
veränderlihe Sterne (3 und p Periei und « Drionis) photometriſch 
beobadtet. Won 5 Perjei find auf diefe Weile alle drei Minima 
erhalten, melde der Himmelszuftand 1878 in Potödam überhaupt 
zu beobachten geftattet hat. 

Nah der Argelander’ihen Methode hat Herr Dr. Müller eben- 
falld einige Beobadhtungen veränderliher Sterne angeftellt, theild 
mit dem Schröder'ichen 3 zöll. Fernrohr, theild mit einem Binocle; 
zu nennen find zwei der jchon erwähnten Minima von Algol, und 
ein beobadteted Marimum von S. Herfulis, 

Die Zeitbeftimmungen für das Obfervatorium find von Herrn 
Dr. Kempf im Auguft und September an 10 Tagen mit dem 
Spiegelfreife, vom 12. September ab an 12 Abenden mit dem zu 
diefem Behuf angeliehenen und auf einem im freien errichteten 
Pfeiler montirten Ertel’ihen gebrochenen Paſſagen-Inſtrument der 
Berliner Sternwarte durch Meridianbeobadhtungen gemadt. Außer: 
dem ift häufig, bei vorfommender Gelegenheit oder im Falle bejon- 
deren Bedarfs, die Berliner Zeit nad) dem Objervatorium übertragen. 

29” 
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Bon bejondern aftronomishen Erſcheinungen ift nur der Mer: 
kur-Durchgang am 6. Mai v. 3. beobachtet. Der Eintritt wurde 
von fünf Beobadhtern, darunter von Herren Profeffor Spörer ſpek— 
troſkopiſch, beobachtet, und von vier derjelben der Durchmeſſer des 
Planeten gemeifen. Der Himmel war jehr klar, aber Außerft un- 
De Luft beeinträchtigte den Werth der Beobachtungen in ftarkem 
Maaße. 

Die meteorologiſchen Beobachtungen ſind 1878 noch in gleicher 
beſchränkter Weiſe wie 1877 fortgeſetzt. Den thermiſchen Mefjungen 
der Sonnenſtrahlung war das Wetter ſehr hinderlich, indem der 
Himmel ſelten ganz rein war, Herr Dr. Lohſe erhielt an 27 ver: 
ſchiedenen Tagen 46 Beobadhtungsreihen. — 

An Publikationen find im Fahre 1878 von dem Obfervatorium 
die folgenden ausgegangen: 

Notizen über fernere Beobachtungen des neuen Sternd im 
Schwan, von Dr. Bogel im Monatöberichte der Königlich Preußi— 
chen Akademie der Wiſſenſchaften, April 1878; 

Beriht über die Beobachtung des Merkur» Durdgangs am 
6. Mat, im Monatöberichte derfelben, Mai 1878; 

Beobachtungen der Sonnenfleden von Dftober 1871 bis De— 
zember 1873 von Profefjor Spörer, mit 6 Tafeln, ald Nr. 1. der 
„Publikationen des Aftropbufifaliichen Objervatoriumd zu Potsdam”; 

Beobahtungen und Unterfuhungen über die phyſiſche Beſchaf— 
fenheit ded Jupiter, und Beobachtungen ded Planeten Mard, von 
Dr. Lohſe, mit 2 Tafeln und zahlreihen Holzichnitten, ald Nr. 2. 
derjelben Reihe, enthaltend eigene Beobachtungen ded Jupiter aus 
den Sahren 1872—1877 in Bothkamp, Berlin und Potödam, und 
ded Mard aud den Fahren 1873 in Bothfamp und 1877 in Berlin 
und Potsdam nebit Mard- Zeichnungen von Galle, am Berliner 
Refraftor 1837 und 1839 aufgenommen; endlich ein Aufſatz 

über die Entitehung der Protuberanzen durch chemiſche Pro— 
zeffe, von Profeffor Spörer mit einer Tarel im Berliner Monats 
berichte, November 1878. 

In Drud gegeben und bis zum Schluß des Jahres 1878 etwa 
balb fertig geftellt ift die dritte Nummer der „Publikationen des 
Obſervatoriums“, der Bericht ded Herrn Dr. Vogel über die oben 
beiprochenen Unterfuhungen über dad Sonnenipeftrum. Augenblid- 
lich tft der Druck diefer Abhandlung vollendet, die Herftellung der 
zahlreichen dazu gehörigen Zafeln bat fid aber über Erwarten in 
die Länge gezogen und ift auch gegenwärtig nod weit vom Ab- 
ſchluß. Inzwiſchen wird auch eine vierte Nummer (Meteorologiiche 
Beobachtungen 1877— 1878) gedruckt und der damit abzuſchließende 
erſte Band der Annalen ded Inſtituts nad Rertigftellung der vor- 
erwähnten Tafeln von demjelben verfandt werden. 

Schließlich iſt no eine Schrift ded Herrn Dr. Vogel zu er: 
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wähnen: „Der Sternhaufen x Perſei, beobachtet am 8 zölligen 
Refraktor der Leipziger Sternwarte in den Fahren 1867 bis 1870.” 
Der Berfajfer hat diefe Beobachtungen erft in Potsdam bearbeitet 
und die genannte Abhandlung über diefelben im verwichenen Jahre 
mit Unterftügung der Berliner Afademie herausgegeben. 

Direktion ded Aftrophyfilaliihen Obfervatoriums. 
U. Auwerd DW. Förfter. ©. Kirchhoff. 

An 
den Königl. Staatsminifter und Minifter ber geiftlichen, 

Unterrichts: und Medizinal-Angelegenheiten Herrn Dr. 
Halt, Ercellenz. 

— 

108) Reglement für das Seminar und Proſeminar für 
klaſſiſche Philologie an der Univerſität zu Königsberg. 

S. 1. 

Dad Seminar und dad mit ihm verbundene Projeminar für 
Haffiihe Philologie haben den Zwed, ftrebjamen Studirenden diejes 
Faches anregende Gelegenheit und methodijche Anleitung zu tieferem 
Studium und zu frudptbarer jelbftändiger Arbeit auf dem Gebiete 
der klaſſiſchen Philologie, unter gebührender Berückſichtigung des 
Bedürfnifjes der höheren Zehranftalten, zu geben. 

g. 2. 
Dad Seminar nebjt dem Projeminar ftehen unter der gemein- 

jamen Direktion dreier von dem Minifter der Unterrichtö-Angelegen- 
beiten beauftragter Lehrer der Univerfität. 

Bon den drei Direktoren leiten in regelmäßigem halbjährlichem 
Wechſel jedesmal zwei die Uebungen ded Seminars, einer die des 
Projeminard, und zwar unabhängig von einander nad den Bor: 
ſchriften dieſes Neglements, 

Im Uebrigen werden die Angelegenheiten des Seminars und 
des Proſeminars von den drei Direktoren kollegialiſch erledigt; Vor— 
ſitz und allgemeine Geſchäftsleitung wechſeln unter ihnen halbjähr— 
lich nach der Reihenfolge des Dienſtalters als Mitglied der Di— 
rektion. 

8. 3. 
Für das Profeminar ift die Zahl der Mitglieder unbefchränft, 

für dad Seminar dagegen auf zwölf feftgeiept. 
Studirende, welche nicht Mitglieder And, fönnen den Uebungen 

ald Zuhörer nah Maßgabe der für öffentlihe Vorlefungen beftehen- 
den Borjchrifen beimohnen. 

. 4. 
Die Mitglieder find zu regelmäßigem Bejud der Uebungs— 
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ſtunden, zu reger Theilnahme an den Uebungen und zu fleißiger 
und gründlicher eigener Arbeit verpflichtet. 

Unfähige, unfleißige oder unwürdige Mitglieder des Seminars 
oder des Proſeminars können durch Beſchluß der Direktion aus— 
geſchloſſen werden. 

$. 5. 

Studirende, welde in dad Projeminar ald Mitglieder aufges 
nommen zu werden wünjden, haben ji unter Einreihung einer 
jelbftverfahten lateiniſchen Arbeit über eine ſelbſtgewählte philo— 
logiihe Aufgabe bei dem jeweiligen Direktor ded Projeminard zu 
melden. Der legtere enticyeidet nady Prüfung der Arbeit über Die 
Aufnahme. 

Niemand darf über drei Semefter Mitglied ded Projeminars fein. 

8. 6. 

Die Uebungen ded Projeminard finden in wöchentlich zwei 
Stunden ftatt und beftehen in der Interpretation eines klaſſiſchen 
Schriftftellerd und nach Ermeſſen des Direktors in ftiliftiichen und 
Diöputirübungen in lateinischer Sprade. Aud die Interpretation 
ift thuntichft zur Nebung der Mitglieder im Lateinſprechen zu benugen. 

8.7. 

Für die Interpretation ift der Regel nad in jedem Semeſter 
zwifchen griechifchen und lateinischen Schriftitellern zu wechſeln. 

Ein von dem Direktor aus der Zahl der Mitglieder beftimmter 
Senior nimmt die Meldungen der Mitglieder, welche zu interpres 
tiren wünſchen, entgegen und jorgt dafür, dat für jede Stunde 
wenigftens ein Mitglied zur Interpretation vorbereitet ift. Uebrigens 
ſollen immer thunlichſt viele von den Mitgliedern zur Interpretation 
herangezogen werden. 

S. 8. 

Die Aufnahme von Studirenden ald Mitglieder des Seminars 
erfolgt nah Mabgabe der freigewordenen Stellen durch Beſchluß 
der drei Direktoren, 

Zu der Aufnahme fan fih in der Regel une melden, wer 
bereits mindeftend ein Semefter dem Projeminar ald Mitglied mit 
gutem Erfolge angehört hat. Audere Etudirende dürfen ausnahms— 
weile aufgenommen werden, wenn fie ſich über den für die Anfor— 
derungen ded Seminard genügenden Erfolg ihrer —— philo⸗ 
logiſchen Studien an der —3 oder einer andern Univerſität 
audweilen. 

Die Aufnahme erfolgt auf die Dauer des weiteren Studiums 
an. der Univerfität zu Königöberg; jedoch erliicht die Mitgliedſchaft 
jpäteftend mit dem achten philologifhen Studienjemefter überhaupt. 



8.9. 
Zu Prämien für Mitglieder de8 Seminard, deren Leitungen 

Bere geweſen find, ift ein Theil des Seminarfonds be- 
timmt. 

Die Ertheilung der Prämien erfolgt am Schluſſe ded Winter- 
jemefterd für das abgelaufene Studienjahr auf Antrag der Direktion 
durd den Univerfitätäfurator. 

8§. 10. 

Zu den Uebungen ded Seminars find wöcentli vier Stunden 
beftimmt. In je zwei Stunden wird unter der Leitung des einen 
Direftord ein lateinifher, unter der des andern ein griechiſcher 
Schriftſteller interpretirt. Nah Ermeſſen jeded Direftord werden 
auch Disputationen veranftaltet. Die Sprache in den Uebungen ift 
regelmäßig die lateinijche. 

$. 11. 
Jedes Mitglied ded Seminars ift verpflichtet, in jedem Semefter 

eine wiljenichaftlihe Arbeit in lateiniiher Sprade einem der Di- 
reftoren einzureichen. Der legtere übergiebt die Arbeit einem andern 
Mitgliede zur jchriftlihen Beurtheilung und ſoweit er es für an- 
gemeflen erachtet, veranlaßt er darüber eine Disputation oder be— 
Br die Arbeit ſelbſt in einer der von ihm geleiteten Uebungs— 
tunden. 

8. 12. 
Dad dem Seminar am längften angebörende Mitglied jorgt 

für die ordnungsmäßige Einlieferung der Öirbeiten und ihrer fchrift- 
lien Rezenfionen, ſowie für die Vorbereitung von Mitgliedern für 
die Interpretation. Ueber jede Uebungsſtunde hat er ein kurzes 
Protokoll zu führen. 

8. 18. 
Mit dem Seminar und Projeminar ift eine Handbibliothef 

verbunden, für deren Vermehrung ein Theil des Seminarfonds be- 
ftimmt ift. 

Die Anihaffung von Büchern erfolgt nad) gemeinjamer Be— 
(Olubfaflung der Direktoren. Die Ausführung der Beichlüffe, ſowie 
te UÜeberwächung des Ausleihe-Geſchäftes liegt dem vorfipenden Di- 

reftor ob. Berliehen werden Bücher aus der Handbibliothef regel: 
mäßig nur an Mitglieder ded Seminard, an Mitglieder ded Pro— 
jeminard nur auf Grund befonderen Beſchluſſes der Direktion. 
Meber jedes Buch hat der Entleiher einen Empfangſchein mit genauer 
Bezeichnung ded Buches und Angabe der ihm gejepten Leihfriſt 
audzuftellen, Der Senior ded Seminard ($. 12.) leitet das Aus— 
leihegeſchäft und ift der Direktion verantwortlid. Der vorfigende 
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Direktor hat am Schluffe jedes Semefterd die Drdnung und Boll: 
ftändigfeit der Bibliothef zu prüfen. 

g. 14. 
Am Schluffe des Winterfemefterd bat die Direktion durch Ver— 

mittelung des Univerfitätöfuratord dem Miniſter der Unterrichts- 
Angelegenheiten über die Ihätigfeit de8 Seminard und Projeminard 
während des abgelaufenen Studienjahred unter Beilegung einiger 
Seminararbeiten Bericht zu erftatten. 

Berlin, den 12. Mai 1879. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

109) Univerfitätsbibliotbet zu Kiel. 

a 
Reglement für die Königlihe Univerfitätöbibliotbef 

zu Kiel. 

8. 1. 
Die Königliche Univerfitätsbibliothef wird von dem Biblio: 

thefar geleitet unter der Aufficht des Univerfitätsfurators. 
Dem Bibliothekar find zwei Kuftoden und ein Hülfsarbeiter, 

jowie ein Bibliothefödiener untergeordnet. 

§. 2. Ä 
Die Anftellung des Bibliothekar erfolgt durch Königliche Er- 

nennung. 
Die Kuftoden werden durd den Minifter der Unterrichtdange- 

legenbeiten ernannt. 
Die Annahme ded Hülfdarbeiterd und die Anftellung des Bib- 

liothefödienerd geſchieht durdy den Univerfitätöfurator auf Antrag 
des Bibliothefars. 

8.98, 

Der Bibliothekar führt die Auffiht über die ganze Bibliothek, 
deren Räume und das Bibliotheföperjonal. Cr entwirft die Be- 
richte an die vorgefepten Behörden, erbricht alle an die Bibliothek 
eingehende und unterzeichnet alle von ihr ausgehende Schreiben. 
Er bat die Siegel und dad Archiv der Bibliothef in feinem Ges 
wahrfam, ſowie die Schlüffel zu den Schränfen, in welchen die 
Manujffripte aufbewahrt werden. 

8§. 4. 

Insbeſondere hat der Bibliothekar für die Erhaltung des Eigen- 
thums der Bibliothek, für die Vermehrung, Drdnung und Aufftellung 
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der Handichriften, gedrudten Bücher, Karten und Muſikalien, fowie 
für die Fortführung der vorhandenen und für die Anfertigung der 
etwa erforderlichen neuen Kataloge Sorge zu tragen und die dazu 
nöthigen Arbeiten unter die Bibliotheföbeamten zu vertheilen und 
ihre Ausführung zu beauffichtigen. 

8. 5. 

Alle Beamten der Bibliothek haben den amtlihen Anordnungen 
und Weifungen ded Bibliothefard willig und pünftlih Folge zu 
leiften.. Sie erhalten für ihre Thätigfeit befondere Snftruftionen. 

S. 6. 

Der erfte Kuſtos vertritt den Bibliothekar in deſſen Abwefen- 
beit. Er darf aber in ſolchem Falle an den getroffenen allgemeinen 
Anordnungen Aenderungen nicht vornehmen und hat fi bei der 
Anjhaffung von Büchern auf das unbedingt Nothwendige zu be— 
ſchränken. *F 

Die Vermehrung der Bibliothek erfolgt, abgeſehen von etwaigen 
Schenkungen und den durch den Schriften-Austauſch der Univerſität 
eingehenden Schriften, theils durch Kauf, theils durch Lieferung von 
Pflichtexemplaren Seitens der Drucker und Verleger in der Provinz 
Schleswig-Holſtein. s.8 

Der Bibliothekar hat darauf zu halten, daß die Pflichterem- 
plare richtig eingeliefert werden und ſich erforderlichenfalld wegen 
Durchführung der Verpflichtung im Wege ded Zwanged an die zu— 
ftändigen Verwaltungdbehörden zu wenden. Was von den Pflidht- 
eisen zur Aufbewahrung und Einreihung in den Bücherbeftand 
ganz ungeeignet ift, kann zurückgeſchickt oder abgelehnt werden. 

$. 9. j 
Bei dem Ankauf älterer und neuer Werfe hat der Bibliothekar 

alle Fächer thunlichft gleihmäßig zu berüdfichtigen und den Wünjchen 
der Univerfitätölehrer, namentlich aber den Anträgen der Bibliothefö- 
fommiifion jo weit möglich zu entjprehen. Im Ausleihezimmer liegt 
ein Defiderienbuh zur Eintragung gewünſchter Anihaffungen aus; 
die Verwaltung wird zu den einzelnen Wünſchen bemerfen, ob die 
Anihaffung FE ee oder aus welchen Gründen fie unterblieben ift. 

8. 10. 
* Für die Ergänzung von Lücken und Defekten ift nah Maß— 

gabe der bereiten Mittel zu ſorgen. Auftionen, ſowie antiquariiche 
und Privatanfäufe find - möglichft vortheilhafte Weiſe zu benupen. 

8. 11. 
Die Titel aller zur Bibliothet binzufommenden und in fie auf 
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zunehmenden Bücher und Schriften find alsbald noch vor der Ein- 
tragung in die Kataloge ($. 13.), in kurzer, aber binreihend deut- 
licher Faſſung in dem chronologiſch geführten Acceffionsjournal unter 
fortlaufenden, von Eins anfangenden Jahreönummern mit Angabe 
ded Datumd der Erwerbung, der Bezugsquelle und des etwa ge— 
zablten Preiſes zu verzeichnen. 

Die Accejfiondnummern find die Inventarifationsnummern für 
die Erwerbungen und müffen aud in dem alphabetiihen Haupt: 
Ba ($. 13. Nr. 1.) beigefügt werden. 

ad Acceffiondjournal Fol der Bibliotbefar der Regel nad) 
jelbft führen. 

8. 12. 
Ueber die Fournale, Zeitichriften und Zeitungen wird neben 

dem Accefftondjournal (8. 11.) ein eigened Bud in alphabetiicher 
Drdnung geführt, aus welchem die Titel in das Accejlionsjournal 
übertragen werden, fobald die Bände vollftändig find. 

Ueber die Fortfegungen angefangener Werke, melde nicht zu 
den periodiichen Schriften gehören, wird in gleicher Weiſe eine be= 
ſondere Lifte geführt. 

8. 13. 

Auf der Bibliothek werden folgende Kataloge geführt: 
1) ein alphabetiiher Hauptfatalog, welcher ſämmtliche Schrift: 

werfe, mit Ausnahme der Differtationen und Progamme, umfaßt, 
2) alphabetiihe Spezialkataloge über die Differtationen und 

Programm-Abhandlungen, weldye in den alphabetiiyen Hauptfatalog 
und die ſyſtematiſchen Kataloge nicht aufgenommen werden, 

3) ſyſtematiſche Kataloge über die verjchiedenen wiſſenſchaft— 
lihen Disziplinen, 

4) ein Katalog über die Handſchriften. 

8. 14. 

Sind die neu erworbenen Bücher im Acceſſionsjournal ver: 
zeichnet, jo werden fie zunächſt in den alphabetiiyen Hauptfatalog 
mit Jahr und Nummer ded Zugangs ($. 11.) und, fobald fie ge: 
bunden find, in die ſyſtematiſchen Kataloge eingetragen, mit ihrem 
künftigen Standort bezeichnet, der auch in den ſyſtematiſchen Kata- 
logen, wie im alphabetifchen Kataloge zu vermerken tft, auf der 
Ruͤckſeite des Titelblattes geftempelt, etiquettirt und dann erſt in die 
Bibliothek eingeftellt. Kupferwerfe find vor der Eintragung in die 
ſyſtematiſchen Kataloge von einem Bibliotheksbeamten zu kolla— 
tioniren. 

$. 15. 
Die ba er Bücher gejchieht unter Scheidung der drei 

Formatklaſſen nad Maßgabe der Drdnung der ſyſtematiſchen Kataloge. 
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8. 16. 
Ale Bücher und Schriften, weldye noch nicht gebunden werden 

fönnen, werden nicht in die Bibliothek eingeftellt, * bis zum 
Binden geſondert aufbewahrt. 

547 
Nicht nur die neu erworbenen Bücher, fondern, wenn nöthig, 

und foweit die Mittel der Bibliothek es erlauben, auch die bereits 
vorhandenen find mit hinreichend dauerhaften Einbänden zu ver- 
jeben. 

$. 18. 

Die Differtationen werden nad den Fakultäten jeder Univerfität, 
die Univerfitätd-Progamme nad Univerfitäten, die Schul-Programme 
nad Zändern und Provinzen jahreöweije zulammengebunden, 

Im Uebrigen dürfen zwei oder mehrere Schriften nicht in einem 
Einbande vereinigt werden. 

$. 19. 
Ueber die zum Binden gegebenen Schriften wird ein Bud 

binderjournal unter fortlaufenden Jahresnummern in zwei Exem— 
plaren geführt, von melden das eine ald Belag auf der Bibliothek 
verbleibt, während das andere dem Buchbinder ald Vorlage dient. 

In dad Buchbinderjournal find die Zitel, welde den Büdyern 
aufgedrudt werden jollen, die Art ded Einbanded, dad Datum der 
Abgabe an den Buchbinder mit deffen Empfangsbeicheinigung, die 
Preife der Einbände und dad Datum der Zurüdlieferung einzutragen. 

Die Jahresnummern ded Buchbinderjournald find die Inven— 
tarifationdnummern für die Buchbinder-Rechnungen. 

$. 20. 
Dubletten werden, jofern fidy nicht ein beſonderes Bedürfniß 

zeigt, von einem Werke mehr als ein Eremplar zu behalten, aus— 
geihieden und an einem abaejonderten Pape aufgeftellt, bi8 darüber 
nit Genehmigung der vorgejegten Behörde anderweitig verfügt wird. 

Für den Berkauf oder Austauſch von Dubletten ift die Geneh— 
migung des vorgejegten Minifterd einzuholen. 

Ueber die audgejchiedenen Dubletten joll ein eigener Zettel- 
fatalog gehalten werden, in welchem etwaige Veräußerungen erficht- 
li zu maden find. 

g. 21. 
Der Bibliothekar hat jährli mit Hülfe des erften Kuftos eine 

Revifion des Bücherbeftandes anzuftellen, und zwar in der Weife, 
daß jedesmal etwa der achte Theil der Bibliothef nad den ſyſte— 
matiichen Katalogen genau durdhgejeben und alles, was vermißt wor- 
den, zur weiteren Nachforſchung angemerkt wird, 
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Meber das Ergebnik jeder Revifion ift ein Protofoll aufzu- 
jepen, welded zu den Alten der Bibliothef genommen wird, und 
am Schlufje des Etatsjahres an den Univerfitätöfurator zu berichten. 

Binnen längftend acht Jahren muß jededmal die ganze Bib- 
liothef revidirt fein. 

8. 22. 

Die Reinigung der Bücherräume hat zweimal im Fahre zu 
Dftern und im Herbit — * 

Außerdem ſoll während der Sommermonate jedes Jahres ein 
Theil der Bücher und Repoſitorien ausgeſtäubt und gereinigt wer— 
den, dergeſtalt, daß binnen längſtens ſechs Jahren die ganze Bib— 
liothek einmal gereinigt iſt. 

Die Benutzung der Bibliothek richtet ſich nach den darüber er— 
gangenen beſonderen Beſtimmungen. 

g. 24. 
Die Rechnungsführung über alle Einnahmen und Ausgaben 

der Bibliothek iſt der akademiſchen Quäſtur übertragen. 
Die akademiſche Duäftur ift verpflichtet, dem Bibliothefar am 

Schluſſe jedes Kalenderquartald und auf jeinen Wunſch aud fonft 
einen nach den Politionen des Etatd geordneten Rechnungsauszug 
über die bereitö geleifteten jächlihen Ausgaben im Verhältniſſe zu 
den Einnahmen mitzutheilen. 

$. 25. 

Alle größeren Zahlungen für die Bibliothek geſchehen durdy die 
afademijche Duäftur auf Anweijung des Bibliothefard unter Gegen 
zeichnung des eriten Kuftos, der für die Richtigkeit der Rechnungen 
mit verantwortlich ift. s 

. 26. 

Für Heinere unmittelbare Zahlungen ift dem Bibliothefar ein 
eiferner Beftand von 100 Mark (Hundert Mark) zur Verfügung 
geftellt, welcher auf erfolgte Rechnungslegung von der afademitchen 
Duäftur ergänzt wird. er 

Ueber alle geleifteten fächlihen Ausgaben der Bibliothef hat 
der Bibliothekar jeinerjeitd ein Kaffenbudy zu führen, in weldem 
die verichiedenen Pofitionen ded Etats auseinanderzuhalten find. 

8. 28. 
Dad Eigenthbum der Bibliothef an Bücher-Repofitorien, Schrän- 

fen, Tiſchen, Stühlen und anderem Haudratbihat der Bibliothekar 
vorſchriftsmäßig zu verzeichnen und in dem Inventarien-Verzeichniß 
den eintretenden Ab: und Zugang jederzeit gehörig zu bemerken. 
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$. 29. 

Am Schluſſe jedes Etatsjahres hat der Bibliothefar dem Unter: 
richtöminister durch DBermittlung der Bibliothekskommiſſion und des 
Univerfitätöfuratord einen Jahresbericht über die wicdhtigeren Bor: 
gänge und Ergebnifje des abgelaufenen Gejhäftsjahres einzureichen. 

Dem Sahresberichte find beizufügen: 
1) ein nah Wifjenichaften geordneted Verzeichniß der wichti- 

geren Erwerbungen der Bibliothef, 
2) der Bericht über das Ergebniß der angeftellten Revifion 

($. 21.). 
Der Jahresberiht wird in die gedrudten Schriften der Uni: 

verfität aufgenommen. J 
Berlin, den 26. Juli 1879. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

U. I. 7870. | 

b 

Reglement für die Bibliothekskommiſſion der König- 
lihen Univerfität zu Kiel. 

8.1. 
Zur Wahrnehmung der Intereffen der Univerfität und ihrer 

Angehörigen an der Verwaltung der Univerfitätsbibliothef und zur 
Aufrehthaltung des Zuſammenhanges zwiſchen der Univerfität und 
der Bibliothef ift die Bibliothekskommiſſion eingejet. 

$. 2. 

Die Bibliothekskommiſſion beſteht aus fünf ordentlihen Pro— 
fefforen, und zwar je einem der theologiichen, juriftiihen und medi- 
ziniſchen, und zweien der philojophiichen Fakultät, von welchen letz— 
teren einer den philojophiich =biftoriichen, der andere den mathema= 
tiſch-naturwiſſenſchaftlichen Fächern angehören muß. 

8. 3. 
Die Mitglieder der Bibliothefdfommilfion werden von ihren 

Fakultäten durh Stimmenmehrheit auf fünf Fahre gewählt und 
fünnen nad Ablauf diejer Frift wiedergewählt werden. Jährlich 
mit Beginn ded Sommerjemefterd tritt ein Mitglied aud. Die 
Reihenfolge des Austritted beitimmt fi nad der Drdnung der Fa— 
fultäten; von den aus der philojophiichen Fakultät hervorgegangenen 
Mitgliedern jcheidet der Vertreter der mathematiſch-naturwiſſenſchaft— 
lihen Fächer zuerft aus. Scheidet ein Mitglied vor dem Ablauf 
jeiner Amtözeit aus, jo wählt für den Reſt derjelben die betreffende 
Fakultät ein andered Mitglied. 
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8. 4. 

Den Borfig in der Bibliothekskommiſſion führt das jededmalige 
ältefte Mitglied nah dem Datum des Eintritted in die Fakultät. 
Beihlüffe werden nah einfadher Majorität gefaßt; bei Stimmen: 
gleichheit enticheidet die Stimme des ——— Der Bibliothekar 
kann zu allen Sitzungen, jedoch nur mit berathender Stimme, zu— 
gezogen werden. 

§. 5. 
Der Vorſitzende beruft die Kommiſſion zu Sitzungen, ſo oft 

er es für nöthig erachtet oder zwei Mitglieder es beantragen. 
In der jchriftlich zu erlafjenden Einladung find die vorausfidht- 

lihen Berathungsgegenftände zu bezeichnen. 

$. 6. 

Die Bibliothekskommiſſion ift befugt, Wünſche, Anträge und 
etwaige Beſchwerden binfihtlih der Verwaltung der Bibliothek, jo- 
weit fie nicht dur Verhandlung mit dem Bibliothefar Erledigung 
finden, bei dem Univerfitätöfurator einzureichen. 

67 
Ueber beantragte oder beabfichtigte Abänderungen des Regle— 

ments oder der Beltimmungen über die Benugung der Bibliothef 
ift die Bbliotheföfommilfion mit ihrem Gutachten zu hören. 

8. 8. 

Die Kommiſſion ift berechtigt, Vorſchläge der Fakultäten oder 
Anträge einzelner Univerfitätslehrer wegen Anſchaffung von Büchern 
entgegenzunehmen und ihre Ausführung nah Prüfung der Sachlage 
bei dem Bibliothefar zu beantragen, jowie auf die Ausfüllung etwa 
hervortretender Lücken binzumirfen. Ihre Anträge find, ſoweit es 
Mittel und Gelegenheit geftatten, vor anderen Anfchaffungen zu be— 
rückſichtigen. 

Den Mitgliedern der Kommiſſion ſteht jederzeit die Einficht 
in das Acceſſionsjournal offen. 

Der Etat der Bibliothek iſt ihr abſchriftlich mitzutheilen. 

8.9. 
Der von dem Bibliothekar nah $. 29 ded Neglementd für die 

Univerfitätöbibliothef zu erftattende Jahresbericht ift zunächſt der 
Bibliothekskommiſſion vorzulegen und wird von ihr mit * eigenen 
Bemerkungen und Anträgen dem Univerſitätskurator übermittelt. 

Berlin, den 26. Juli 1879. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

U. 1. 7870. 
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c. 
Snftruftion für die Kuftoden und den Hülfdarbeiter 

der Königlidhen Universjitätsbibliothef zu Kiel, 

8: 1; 

Die Kuftoden haben ihre Dbliegenbeiten mit Fleiß und Ge— 
wiljenbaftigfeit zu erfüllen, die für die Königliche Univerfitäts- 
bibliothek beftebenden Vorſchriften getreulih zu beobachten und das 
Intereffe der Bibliothek in jeder Beziehung nad beiten Kräften zu 
wahren. $ 

3 

Sie haben den amtlihen Anordnungen und Weifungen ded 
Bibliothefard willig und pünftlic Folge zu leiften. 

$. 3. 

Shre regelmäßige Arbeitszeit beträgt täglich fünf Stunden und 
zwar von 9 bis 2 Uhr, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage. 
Pünktlichkeit im inhalten der Arbeitszeit und ausſchließliche Ver: 
wendung derjelben im Sntereffe der Bibliothek wird ihnen zur Pflicht 
gemadht. 

Soweit die laufenden Geſchäfte innerhalb der feſtgeſetzten Dienit- 
ftunden nicht erledigt werden fünnen, find die Kuftoden aud über 
diejelben hinaus verpflichtet, ihre Thätigkeit der Bibliothek zu widmen. 

$. 4. 

Die Dbliegenheiten der Kuftoden find hauptſächlich folgende: 
1) Die Fortführung und, wenn erforderlih, die Umarbeitung 

der vorhandenen oder die Anlegung neuer Kataloge. Hin— 
ſichtlich des Planes der Katalo iſirung und der bei derſelben 
im Einzelnen zu befolgenden —*8* haben ſie ſich nach 
den Anordnungen des Bibliothekars zu richten. 

2) Die Ueberwachung der Buchbinder-Arbeiten. 
3) Die Beſorgung des Ausleihegeſchäfts. 
4) Die Beaufſichtigung des Leſezimmers. 
5) Der Geſchäftsverkehr mit der akademiſchen Leſehalle. 
6) Die Einziehung der Pflichtexemplare. 
7) Die Unterſtützung des Bibliothekars bei der Führung der 

Korreſpondenz und der Geſchäftsbücher. 

$. 5. 
Außerdem haben die Kuftoden an der Bejorgung der beftellten 

und dem Einftellen der gebrauchten oder neu hinzufommenden Bücher, 
an der Ueberwachung der richtigen Aufftellung in den Bücherräumen, 
an den etwaigen Umftellungen einzelner Fächer, an der jährlichen 
Revifion und an den übrigen Eleineren Geſchäften der Berwaltung 
Theil zu nehmen. 
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$. 6. 
Sie haben es fi ganz befonderd angelegen fein zu laffen, daß 

die hinzufommenden Bände möglichft ſchnell der Benutzung zugäng- 
li gemacht werden. 

$.7. 

Die Bertheilung der Geſchäfte, einihließlih der Katalog = Ar- 
beiten ſteht dem Bibliothefar zu, weldyer den Kuftoden für die ihnen 
dauernd überwiejenen Geſchäfte mündlide oder wo es nöthig ift, 
Schriftliche Inftruftionen ertheilt. Auf fein Verlangen haben fie über 
ihren Geſchäftskreis Berichte oder Material zu folden zu liefern. 

Es ift feinem von ihnen geftattet, in den Geich Aftäfreis des 
anderen ohne Genehmigung des Bibliothekars einzugreifen. 

$. 8. 
Bei der Auswahl der für die Bibliothek zu erwerbeuden Bücher 

haben fie den Bibliothefar zu unterftügen und die von ihm ge— 
wünſchten Nachſuchungen anzuftellen. 

Insbeſondere ſind ſie verpflichtet, dem Bibliothekar Lücken und 
Defekte, welche fie bemerken, anzuzeigen. | 

$. 9. 
Alle freie Zeit, die den Kuftoden innerhalb der Dienftftunden 

nach Erledigung der laufenden Geſchäfte übrig bleibt, haben fie auf 
die neue Katalogifirung zu verwenden. 

$. 10. 

Sie haben darüber zu wachen, dak das Publikum die für die 
Benugung der Bibliothek beftehenden Vorſchriften jorgfältig beo- 
bachtet. Andererjeitd haben fie demielben die zur Befriedigung litte— 
rariſcher Bedürfniffe erforderlihe Hülfe freundlih und bereitwillig 
zu gewähren, und die Benupung der Bibliothek in jeder Weije zu 
erleichtern und fruchtbar zu maden. 

8. 11. 
Bei einer Feuerdbrunft in der Nähe der Bibliothek haben die 

Kuftoden fih in der Bibliothek einzufinden, um fidh erforderlichen 
Falles an den Sicherungs- und Rettungdmahregeln für die Bib- 
liothek zu betheiligen. 

$. 12. 

Urlaub bis zur Dauer von 14 Tagen fann den Kuftoden vom 
Bibliothekar, für eine längere Dauer nur von dem Königlichen Unis 
verfitätäfurator nah Anhörung des Bibliothefars ertheilt werden. 
Dem Wunſche danach joll innerhalb der großen Univerfitätd-Ferien 
oder wann jonft das Intereffe der Bibliothek ed erlaubt, thunlichft 
bis zu einer Dauer von 4 Wochen im Jahre ftattgegeben werden. 
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Es ift jedoch in allen Fällen darauf zu fehen, daß nicht beide 
Kuftoden zugleich abwejend find. 

8. 13. 
Im Falle von Krankheit, Beurlaubung und fonftiger dringender 

Verhinderung haben die Kuftoden einander zu vertreten. Der erfte 
Kuftos hat außerdem den Bibliothekar in deijen Abwejenheit nad) 
Maßgabe des $. 6 ded Bibliotheföreglements zu vertreten. 

8. 14. 
Diefe Inftruftion gilt auch für den Hülfsarbeiter, ſoweit der: 

felbe vom Bibliothefar zu den Geſchäften der Bibliothek herangezogen 
wird. Urlaub kann ihm im erften Sahre feiner Beſchäftigung nur 
ausnahmsweiſe bewilligt werden. 

Er ift verpflichtet, feinen etwaigen Dienftaudtritt ſpäteſtens ſechs 
Moden vorher dem Bibliothekar anzuzeigen. 

Berlin, den 26. Zuli 1879, 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

U. I. 7870. 

d. 
Dienft-Inftruftion für den Bibliothefödiener der Kö— 

niglihen Univerjitätsbibliothef zu Kiel. 

S. 1. 

Der Bibliothefödiener ift verpflichtet, fein Amt treu und ges 
wiffenbaft zu verjehen, die ihm obliegenden Geſchäfte willig und 
pünftlih audzuführen und das Snterefje der Bibliothef in jeder 
Beziehung wahrzunehmen. : 

N ‘ 

Der Bibliothefödiener fteht zunädhft unter dem Befehl und der 
Aufficht ded Bibliothefard. Er Mi aber ebenfo verpflichtet, die Auf- 
träge der anderen Bibliotheföbeamten auszuführen, welche dieje ihm 
in dienftlihem SIntereffe innerhalb ihres Geſchäftskreiſes ertheilen. 

8. 3. 

Im dienftlihen Verkehre mit den Benutzern der Bibliothek iſt 
er gehalten, freundlih und gefällig zu fein. 

8. 4. 
Er ift verpflichtet, täglich, mit Ausnahme der Sonn» und Feier: 

tage, von 8—2 Uhr mit einer einftündigen Unterbrehung in den 
Räumen der Bibliothef anmwejend zu fein und feinen Geſchäften ob— 
zuliegen, jofern nicht die Ausführung dienftliher Aufträge feine zeit— 
weilige Abweſenheit erfordert. 

1879, 30 
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Falld er in diejer Zeit feine regelmäßigen Geſchäfte nicht völlig 
erledigen fann, ſowie in Folge befonderer Umstände kann aud eine 
längere Dienftleiftung von ibm verlangt werden. 

8. 5. 
Die hauptſächlichſten feiner Obliegenbeiten find folgende: 

) 
2) 

Das Deffnen und Schließen der Eingangsthüren der Bibliothef 
unter genauer Einhaltung der feitgelepten Geſchäftsſtunden. 
Die tägliche Reinigung und Lüftung, ſowie im Winter die 
Heizung der Geſchäftszimmer. 

3) Dad regelmäßige Lüften der Bücherräume, das Reinhalten 
der darin befindlichen Tiſche und Stühle, das Gleichrichten 
der Leitern und Bücher, jowie die Bejeitigung alles deffen, 
was die Drdnung und Sauberkeit ftören fann. 

4) Die unmittelbare Auffiht bei Ausführung der vorgejchriebenen 

5) 

6) 
7) 
8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

balbjährlihen Reinigung fämmtliher Bibliothefräume. 
Die Betheiligung an dem Aufſuchen und Herbeibringen der 
zur Benugung oder zu Geichäftszweden gewünſchten Bücher 
und an dem mit größter Sorgfalt zu bewirfenden Einftellen 
derjelben nach erfolgtem Gebrauche. 
Das Stempeln der Bücher. 
Die Dienftleiftung beim Ausleihen und im Lejezimmer. 
Die BVerpadung und Abtragung der nad auswärts zuver— 
jendenden Bücher, deögleihen das Abholen und Auspaden 
derjelben nach erfolgter Rückſendung. 
Die pünktlihe Bejorgung des Verkehres mit der Poft, den 
Buhhändlern, Buchbindern und Lieferanten der Bibliothek, 
das rechtzeitige Leeren der beiden Bücherbeftellfaften an der 
Bibliothek und im neuen Univerfitätsgebäude, das Abholen 
der eingemabnten Bücher, ſowie die Ausführung aller Gänge, 
welche ihm in dienftlihem Snterefje aufgetragen werden. 
Die Dienftleiftung bei der jährlich ftattfindenden Revifion 
eined Theile der Bücherfammlung. 
Das Umitellen von Bücderabtbeilungen nad) den Anweilungen 
des Bibliothefars. 
Das Ausftäuben der Bücher und Repofitorien in der vom 
Bibliothefar anzugebenden Reihenfolge. 

13) Die Führung der nöthigen Auffiht darüber, daß die dem Pu- 

14) 

15) 

blifum nicht zugängliden Bibliothefräume nicht von Unbe- 
fugten betreten werden. 
Die Beauffihtigung der Handwerker, weldhe in den Räumen 
der Bibliothek zeitweile beichäftigt find. 
Die nächſte Aufficht über den Zuftand der Bücher, ded In— 
ventard und der Baulichkeiten in den Bibliothefräumen, 
Etwaige Schäden hat er jofort dem Bibliothefar anzuzeigen. 



8§. 6. 

Ganz beionders wird ed dem Bibliothefödiener zur Pflicht ge- 
madt, für die Reinigung der Naucröhren der Defen Sorge zu 
tragen. Much bat er fih täglid des Abends nad der Bibliothek 
zu begeben, um fi zu überzeugen, ob das Feuer in den Defen 
erloſchen iſt. 

4. 

Bei einer Feuersbrunſt in der Nähe der Bibliothek hat er ſich 
in der Bibliothek einzufinden, um ſich erforderlichen Falles an den 
Sicherungs- und Rettungsmaßregeln für die Bibliothek zu bethei— 
ligen. 

F§. 8. 

Die Zurücknahme entliehener Bücher außerhalb der Geſchäfts— 
ſtunden, ſowie das Zurückbringen von Büchern im Auftrage der 
Entleiher iſt dem Bibliotheksdiener unterſagt. 

Berlin, den 26. Juli 1879. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

U. 1. 7870, 

110) Betätigung der Wahl des Präfidenten und des 
Stellvertreterö dejjelben bei der Afademie der Künfte 

zu Berlin. 
(Centrbl. pro 1878 Seite 362 Nr. 126,) 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft geruht, durch 
Allerhöchſte Order vom 7. Zuli d. 3. die Wahl des Geheimen 
Regierungs-Raths Hipig zu Berlin zum Präfidenten der Akademie 
der Künfte dajelbft für dad Jahr vom 1. Dftober 1879 bis dahin 
1880 zu beftätigen. 

Bon dem Herrn Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten 
ift duch Verfügung vom 16. Zuli d. 3. die Wahl ded Profefjors 
K. Becker zu Berlin zum ®ertreter des Präfidenten der Afademie 
der Künfte dajelbft für dad Jahr vom 1. Dftober 1879 bis dahin 
1880 beftätigt worden. 

111) Breidertheilungen bei der Alademie der Künfte 
zu Berlin. 

(Eentrbl. pro 1879 Seite 269; pro 1878 Seite 552.) 

In der am 3. Auguft d. J. ftattgehabten öffentlihen Sigung 
des unterzeichneten Senates ift folgended Ergebni der in diejem 

30* 
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Fahre von der Königlihen Akademie der Künfte ausgeichriebenen 
Preisbewerbungen verfündet worden: 

1) Der von Seiner Hochſeligen Majeftät dem König Friedrich 
Wilhelm III. geftiftete, in diefem Jahre für das Fach der Architektur 
beftimmte große akademiſche Staatöpreid ift unter 6 Bewerbern 
dem Bauführer Julius Andree, aus Burg gebürtig, in Berlin 
wohnhaft, zuerfannt. ine öffentlihe Anerfennung wurde dem Ar: 
hiteften Georg Frengen in Aachen für die von demjelben einge: 
reichte Konfurrenzarbeit zu Theil. 

2) Der Preis der von Rohrſchen Stiftung, in diefem Jahre 
für das Fach der Malerei beftimmt, ift dem Maler Paul Borg— 
mann, aud Berlin gebürtig, derzeit in Karldruhe wohnhaft, und 

3) der Preid der zweiten Michael-Beerihen Stiftung, in 
diefem Fahr ebenfalld für das Rah der Malerei beftimmt, dem 
Maler Mar Krufemarf in Berlin zuerfannt worden. 

4) Bei der Konkurrenz der erften Michael-Beerihen Stiftung, 
nur für Bekenner jüdifher Religion und in diefem Jahr für Bild- 
bauer eröffnet, ſowie bei der Konkurrenz der Mevyerbeerihen Stif- 
tung für Zonfünftler ohne Unterſchied des religiöſen Bekenntniſſes 
fonnte der Preis wegen Unzulänglichfeit der von den Bewerbern 
eingereichten Arbeiten nicht ertbeilt werden. 

X. 
Berlin, den 8. Auguft 1879. 

Der Senat der Königlichen Akademie der Künfte. 
In Vertretung: 8. Beder. 

Bekanntmachung. 

112) Erleihterungen bei Benugung der Königliden 
Bibliotbef zu Berlin für die daſelbſt wohnhaften 

ordentlihen Mitglieder der Afademie der Künfte 
daſelbſt. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 553 und Seite 562.) 

Berlin, den 23. Juni 1879. 
Auf Ew. Hochwohlgeboren Bericht vom 10. d. M. will ich in 

Ergänzung des Reglements für die Benutzung der Königlichen 
PBibliothef vom 4. Februar v. 3. hiermit genehmigen, dab auch 
den bier wohnhaften ordentlihen Mitgliedern der Koniglihen Aka— 
demie der Künfte ohne Beibringung einer Bürgihaft Werfe aus 
der Königlichen Bibliothek leihmeife verabfolgt werden. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
den Königl. Ober-Bibliothelar, Herrn Geheimen Regierungs- 

Rath Profeffor Dr. Lepfius Hochmohlgeboren bier. 

U. I. 6638. 
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113) Preisausſchreiben wegen einer VBiltoria-Statue 
für das Zeughaus zu Berlin. 

In der Herrſcher-Halle ded Königlichen Zeughauſes zur Berlin 
fol eine in farrariihem Marmor audzuführende Viktoria- Statue 
aufgeftellt werden. 

Zur Erlangung eined geeigneten Entwurfed für diejelbe wird 
hiermit eine öffentliche Konkurrenz auögejchrieben, und werden alle 
dem preußiichen Staate angebörigen, oder innerhalb des preußijchen 
Stantögebieted wohnhaften Bildhauer zur Betheiligung an derjelben 
eingeladen. 

Das Preidrihteramt wird ausgeübt von der Kommilfion, weldye 
über die Verwendung der Kunftfonds im preußiichen Staate zu 
beratben bat. 

Der befte und zur Ausführung — — nn den 
eriten Preid von . . 000 M. 

Außerdem wird ein weiter Preis von 20. 1000 M. 
und ein dritter Preid von . 2 2 2 2 2 2 2.500 M. 

vertheilt werden. 
Der mit dem erften Preis ausgezeichnete Entwurf wird zur 

Ausführung beftimmt werden, fofern eine Einigung über die Be— 
dingungen bezw. Aenderungen mit dem Künftler erreicht wird. 

Die Entwürfe find in Gipdmodellen mit Motto und verfiegel- 
tem Gouvert mit entſprechender Aufichrift bis jpäteftend zum 20. Sep: 
tember d. J., Mittags 12 Uhr, an den Kaftellan der Königlichen 
Akademie der. Künfte bierjelbit Foftenfrei einzujenden. 

Die eingegangenen Arbeiten werden 14 Tage nach getroffener 
u Öffentlich ausgeſtellt. 

Die Entſcheidung der Preisrichter wird im „Staatd-Anzeiger“ 
veröffentlicht werden. 

Das Programm mit den erforderlichen näheren Angaben ift zu 
beziehen durd die —— im hieſigen Zeughauſe. 

Berlin, den 28. Juli 187 

Die — Kommiſſion 
für die anderweite Einrichtung des Zeughauſes zu Berlin. 

Müller, 
Oberſt-Lieutenant und Abtheilungs⸗ Chef im. Kriegd-Minijterium. 

Herrmann, 
Geheimer Ober: -Baurath im Minifterium der Arbeiten. 

In Bertretung: Dr. Göpp 
Geheimer DOber-Regierungd-Rath im ——— der geiſtlichen ꝛc. 

Angelegenheiten. 

Grandke, 
Geheimer Finanz-Rath im Finanz-Minifterium. 



460 

114) Preisaufgabe bei der Charlotten-Stiftung für 
Philologie. 

Die Königlihe Akademie der Wilfenihaften in Berlin bat 
gemäß $. 8 ded Statuted der Charlotten - Stiftung für Philologie, 
nahdem die im vorigen Sabre geftellte, im Gentralblatte für die 
Unterrihtö-Berwaltung 1878 Seite 660 veröffentlichte Aufgabe eine 
befriedigende Löſung nidyt gefunden bat, in ihrer Sigung vom 
3. Zuli d. 3. die folgende Aufgabe geftellt: 

„Nach welchen Grundjügen würde eine neue fritiihe Text— 
ausgabe der älteſten, etwa bis zum Sabre 1521 erſchienenen 
deutſchen Schriften Luthers berzuftellen jein?“ 

Megen der Bewerbungs =» Bedingungen wird auf die vorjährige 
Befanntmahung verwiefen und bemerft, daß die Preisarbeiten bie 
zum 1. März 1880 bei der genannten Akademie einzureichen find. 

Bekanntmachung. 

ad U, I. 7102. 

115) Ausſchluß junger Leute, welde nidt von einer 
Unterrihtsanftalt mit einem wijjenjhaftlihen Be— 
fähigungszeugnifje verjeben find, von Zulaſſung zur 

Erlernung der Apotheferfunft. 

(Eentrbl. pro 1575 Geite 256 Nr. 71.) 

Berlin, den 18. Februar 1879. 
Der Königlihen Regierung eröffne ih auf den Bericht vom 

14. Dezember pr., daß nad dem Inhalte des $. 4 Nr. 1 der Be- 
fanntmadhung des Herrn Neihöfanzlerd vom 5. Mär; 1875 nur 
jolde junge Leute zur Grlernung der Apotbheferfunft zugelafjen 
werden dürfen, melde den Nachweis der erforderlichen willenicaft- 
lihen Borbildung durch Vorlegung eines willenschaftlihen Dualifi- 
fationdzeugnifjes für den einjährigsfreiwilligen Militärdienit zu liefern 
im Stande find, welded fie von einer als beredtigt aner- 
fannten Schule erlangt haben. 

Ausgeihloffen von der Zulaffung find dagegen alle diejenigen, 
welde das Dualififationdzeugnig zum einjährigen Dienfte nur auf 
Grund der beftandenen Prüfung vor einer Königlichen 
Prüfungs-Kommiſſion erhalten haben, gleihgültig, ob fie 
dabei im Lateiniſchen geprüft find, oder wenn nicht, 0 fie etwa 
eine bejondere Nachprüfung in diefem Fache bei einem Gymnafium 
oder einer Realſchule I. Ordnung beftanden haben. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

—— — 
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Abſchrift vorftehenden Erlaſſes erhält die Königliche Regierung 
ıc. zur Kenntnignahme und Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Augelegenbeiten. 
In Vertretung: Sydow. 

An 
jämmtlihe übrige Königl. Regierungen, die Königl. 

Landdrofteien und das Königl. Polizei Präfivium bier. 

1. Gymnafial: und Neal:2ehranftalten. 

116) Wiederholte Zulajfung von Realjhul-Abiturienten 
zur Gymnajial-Reifeprüfung; Gegenftände diejer Prü- 
fung; Zuftändigfeit für Genehmigung der Zulafjung. 

Berlin, den 5. Juli 1879. 
Die von dem Königlihen Provinzial: Schulfollegium mittels 

Derichted vom 24. v. M. geftellte Anfrage, ob foldhe junge Männer, 
weldye auf Grund des Meifezeugnifjed einer Realſchule 1. Drdnung, 
gemäß der Eirfular- Verfügung vom 7. Dezember 1870, bei der 
philojophiichen Fakultät einer Univerfität immatrifulirt worden find, 
zur — JEDER FR mehr ald einmal zuzulaffen find, findet 
ihre Erledigung in der Girkular- Verfügung vom 5. Mai 1846 *) 
(Wieſe, Verordnungen ıc. I. S. 203), durch mweldye der von dem 
Königlihen Provinzial-Schulfollegium angezogene $. 39 des Regle— 
mentd vom 4. Juni 1834 erläutert worden ift. 

In Nr. 3 und Nr. 4 der erwähnten Cirkular-Verfügung vom 
5. Mai 1846 werden zweierlei Fälle unterfchieden; Nr. 3 bezieht 
ſich auf diejenigen, weldye die Univerfität „mit einem Zeugnifje der 
Nichtreife” bezogen haben, das heißt diejenigen, weldye der Gymna— 
fial-Reifeprüfung fi zwar unterzogen, diejelbe aber nicht be- 
ftanden haben; dagegen handelt dir. 4 von denjenigen, melde 
die Univerfität bezogen haben, „ohne zuvor fidy einer Maturitätöprü- 
fung unterworfen zu haben,” worunter nad dem Zeitpunfte diejer 
Verfügung nur die Gymnafial- Maturitätsprüfung verftanden jein 
fann. Indem nun angeordnet ift, daß in dem erfteren Falle die 
bereit einmal erfolglos verjudhte Reifeprüfung nur einmal darf 
wiederholt werden, und daß im zweiten Falle die Zulaffung zu der 
Maturitätsprüfung unter allen Umftänden nur zweimal, aber nicht 
öfter, ftatt haben kann, jo wird thatfächlicd für beide Klaffen von 
Fällen diejelbe Verfügung getroffen, daß nämlich derjelbe Eraminand 

*) abgedrudt im Centralbl. pro 1864 Seite 69. 
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nur zweimal zur Reifeprüfung an einem Gymnafium zugelafen 
werde. 

Solde junge Männer nun, melde auf Grund eines Realſchul— 
Reifezeugniſſes die Univerfität bezogen haben, nachher aber zu einem 
Univerfitätsftudium überzugeben wünſchen, zu welchem das Real— 
Ihul-Reifezeugniß nicht berechtigt, jondern ein Gymnafial-Reifezeug- 
niß erfordert wird, können nicht jo angejehen werden, als hätten fie 
die erforderlihde Gymnafial- Reifeprüfung zwar verfudht, aber nicht 
beftanden, fondern als joldhe, weldye die Univerfität beziehen ohne das 
für dad fraglihe Studium erforderlihe Gymnaſial-Reifezeugniß. 
Sie find daher nicht unter Nr. 3, fondern unter Nr. 4 der Cirkular— 
Verfügung vom 5. Mai 1846 zu fubjumiren, und zur Gymnafial: 
Reifeprüfung eventuell zweimal, aber unter feinen Umftänden öfter 
zuzulaffen. Im diefem Sinne find aud) die bisher vorgefommenen 
Einzelfälle entſchieden worden. 

Die Zulafjung zur Gynnafial- Reifeprüfung bedarf, wenn der 
Alpirant bereitö die Univerfität bezogen bat, nad der angeführten 
Verfügung meiner ausdrüdlichen Genehmigung. 

Durd die Zulaffung eined NRealihul-Abiturienten zur Gymna— 
fial- Reifeprüfung ift an fi noch keineswegs beftimmt, daß dieſe 
Prüfung ſich auf die lateiniihe und die griehifhe Sprache und die 
alte Geſchichte zu beichränfen habe, vielmehr muß idy mir, bis eine 
allgemeine Regelung dieſes Gegenftandes erfolgt ift, in jedem einzel- 
nen Falle die Enticheidung vorbehalten, ob in Anbetradyt des beftimm- 
ten Inhaltes ded Realſchul-Reifezeugniſſes und in welchem Maße 
eine Beihränfung der Gymnafial-Reifeprüfung zu geftatten ſei. 

Der Minifter der ee ꝛc. Angelegenheiten. 
alk. 

An 
das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu N. 

U. II. 1778. 

117) Termin für Zulaffung zur Abiturientenprüfung 
nad einem Wechſel des Gymnaſiums. 

Bevrlin, den 30. Juli 1879. 
Auf die Beihwerde vom 13. d. M., die Verweigerung der 

Zulaffung Ihres Sohnes zur Abiturientenprüfung betreffend, eröffne 
ih Em. Hohwohlgeboren nad Anhörung des Provinzial-Schulfol» 
legiumd zur Sade das Folgende. 

Nachdem Ihr Sohn nady Ausweis ded Abgangdzeugnifjed wegen 
nicht ausreichender Leiſtungen im verjchiedenen Lehrobjeften zu Mi— 
haelid 1878 die Reife für Oberprima nicht erlangt hatte, würde 
derjelbe bei jeinem Werbleiben auf dem Gymnafium zu N., wie 
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Ew. Hochwohlgeboren ſelbſt nicht in Abrede ſtellen, früheſtens zu 
Oſternek. J. die Zulaſſung zur Abiturientenprüfung erreicht haben. 
Demnach würde Ihr Sohn, wenn er am Gymnaſium zu H. zu 
Michaelis d. J. zur Prüfung zugelaſſen würde, in Folge der Ver—⸗ 
ſchiedenheit des Schuljahranfanges an beiden Gymnaſien durch den 
Wechſel der Anſtalt dies Ziel um ein halbes Jahr früher erlangen. 
Da aber ein derartiger Wechſel der Anſtalt ſich für die Aufrecht— 
haltung der Disziplin wie für die gründliche Durchbildung der 
Primaner gleich nachtheilig erwieſen hat, ſo iſt durch die Cirkular— 
verfügung vom 11. Dezember 1851 *) (Wieſe Verordnungen und 
Gejege I. p. 189) beftimmt worden, daß bei ungeredhtfertigtem 
Wechſel der Anftalt dad Semeiter, in weldyem der Redhiel erfolgt, 
auf den zweijährigen Beſuch der Prima nicht angerechnet werden 
darf. Em. Hochmohlgeboren legen nun auf die Fafjung der Ber: 
fügung bejondered Gewicht und finden die Beftimmung unter Nr. 2 
im vorliegenden Falle nit anmendbar, da Shr Sohn dad Gymna— 
fium nit im Laufe deö Semefterd, jondern erft an deffen Schluß 
verlaffen habe. Ich nermag aber diejer Auffaffung nicht beizutreten. 
Durd eine jolde Auslegung würde die ganze Verfügung illuſoriſch 
gemacht werden, da gerade der Fall, daß nicht verjegte Primaner 
am Schluſſe des Semefterd eine Anftalt verlaffen, um an einer 
andern dad Ziel früher zu erreichen, der bei weitem häufiger vor— 
fommende ift. Es entipricht deshalb durchaus dem Sinne der 
Girkularverfügnng, wenn die Provinzial-Schulfollegien diefelbe in An: 
wendung bringen, jei eö nun, daß der Uebergang auf eine andere 
Anftalt mitten im Semefter, fei ed, dab er am Schluſſe deffelben 
erfolgt ift. Eine Ausnahme ift nur zuläffig, wenn der Wechſel 
durch ganz bejondere Umftände ald gerechtfertigt angefehen werden 
darf. Soldye bejondere Umftände, durch welche der Uebergang Ihres 
Sohnes auf ein anderes Gymnafium nothwendig geworden wäre, 
vermag ich weder in der von Ew. Hodhmohlgeboren unter dem 
4. d. M. bei dem Provinzial-Schulfollegium eingereichten Vorftellung, 
auf welche fie in Ihrer Bejchwerde vom 13. d. M. Bezug nehmen, 
nod in der lepteren jelbft zu erfennen. Ich bin daher zu meinem 
Bedauern nicht in der Lage, unter Aufhebung der Verfügung des 
Provinzial-Schulfollegiums vom 7.d.M. die Zulaffung Ihres Sohnes 
zu der Michaelid d. 3. ftattfindenden Abgangsprüfung ausnahms— 
weile zu geitatten. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
2 In Vertretung: Sydow. 
n 

ben Herrn ıc. 

U. II. 7100. 

*) Gentrbl. pro 1872 Geite 490. 
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118) Beihränfung in Bezug auf die Klaſſe eined Gym— 
nafiumd, in welde ein zeitweije privatim unterridteter 

früherer Schüler wieder aufgenommen werden fann. 

Berlin, den 30. Zuli 1879. 
Auf die VBorftelung vom 16. v. M. eröffne ih Em. Wohlge- 

boren nad Anhörung des dortigen Provinzial: Schulfollegiums zur 
Sache dad Folgende. 

Nah Ihrer eigenen Angabe haben Sie Ihren Sohn, weil er 
aus der Oberjefunda nicht verjegt worden war, zu Michaelis v. I. 
von dem Gymnafium weggenommen, um ihn dur Privatunterricht 
jo weit fördern zu lafjen, daß er zu Dftern d. I. in die Unterprima 
der Anftalt aufgenommen werden fönnte. Nachdem ein dahin 
gehendes Geſuch vom Direktor abgelehnt worden iſt, haben Sie 
den Privatunterricht Ihres Sohnes fortjegen lafjen, um ihn zu Mi— 
haelis zur Aufnahme in die Dberprima anzumelden. Wenn das 
Provinztal-Schulfollegium Ihrem Antrage vom 18. Maid. J. ftatt- 
gegeben hätte und Ihr Sohn, was allerdings nad den Prädifaten 
des ihm ertheilten Abgangszeugnifjed als jehr unwahrſcheinlich be= 
zeichnet werden muß, die Reife zur Oberprima nadyzumeijen im 
Stande geweien wäre, jo würde ihm in weiterer Konjequenz die 
Zulafjung zur Abiturientenprüfung zu Michaelis E. 3. nicht haben 
verjagt werden können. Auf diefem Wege würde demnad Ihr 
Sohn, welder bei jeinem Verbleiben auf der Anftalt bis zur Abi— 
turientenprüfung nod drei Sahre nöthig gehabt hätte, dafjelbe Ziel 
bereitö in zwei Sahren haben erreihen fünnen. Cine derartige 
Konnivenz würde indeß den Intentionen der Girfularverfügung vom 
11. Dezember 1851 *) (Wieje Gejepe und Verordnungen I. ©. 189) 
durchaus zuwider fein, da die Unterrichtöverwaltung, wie im Ein- 
gang ausdrüdli hervorgehoben wird, durch deren Beltimmungen 
nicht nur die Disziplin unter den Primanern aufrecht zu erhalten, 
jondern eben fo fehr auch der übereilten und darum ungründlicyen 
Borbereitung zur Abiturientenprüfung durch Privatunterricht ent- 
egenzumirfen bejtrebt it. Ich kann jchlieglih nicht unterlaffen, 
w. Wohlgeboren darauf hinzuweiſen, daß gerade der vorliegende 

Sal, wenn es defjen überhaupt bedurfte, die Unterrihtöverwaltung 
in der ftrengen Feſthaltung der getroffenen Maßregel als der Ge— 
rechtigfeit und Billigkeit entiprehend beftärfen müßte. Es wird 
Ihnen nicht unbekannt fein, daß zugleich mit Ihrem Sohne nody 
elf andere Dberjefundaner nicht verjegt und daß acht von denjelben 
in der Klafje geblieben find. Es würde diejen Schülern gegenüber, 
weldye wenigftend zum Theil ohne Zweifel ſchon aus Mangel an 
Mitteln zu diefem längeren VBerbleiben auf der Schule genöthigt 

*) Gentrbl. pro 1872 Seite 490. 
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worden find, eine unverfennbare Härte fein, wenn andere, die ſich 
in günftigeren Verhältniſſen befinden, eine bejondere Begünftigung 
in der Grreihung des Zieled würde zu Theil werden. 

Unter diefen Umftänden bin ich nicht in der Lage, Ihrem An— 
trage Folge zu geben, vielmehr muß es bei dem Ew. Wohlgeboren 
von dem Provinzial-Schulfollegium ertheilten Beſcheide ſein Bewen— 
den bebalten. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
B In Vertretung: Sydow. 

den Herrn J 

U. II. 6870. 

119) Eine nur auf Aufnahmeprüfung beruhende An— 
gehörigkeit zur Oberſekunda gewährt nicht die Berech— 

tigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienſte. 

Berlin, den 17. Juni 1879. 
In Erwiederung des gefälligen Berichtes vom 6. d. M. kann 

ich Ew. Excellenz darin nur beipflichten, daß weder in dem Wort— 
laute der Erſatz-Orduung $. 90. 2, noch in der Faſſung meiner 
Girfular > Berfügung vom 29. Mai 1877*) eine Begründung dafür 
zu finden ift, daß das dem Oberjefundaner N. ertheilte Schulzeugniß 
ald ausreichend zum wiſſenſchaftlichen Nachweiſe für den einjährig- 
freiwilligen Militairdienit anzuerkennen fei. Der in &rage fom- 
mende Abichnitt 3 der angezogenen Girfular- Verfügung handelt in 
deutlicher Ausichließlichkeit von ſolchen Schülern, weldye, indem fie 
bereitö vorher derjelben Schule angehörten, bedingungslos in Die 
Dberjefunda eined Gymnaſiums oder einer Realjchule I. Ordnung 
verjept, nit von joldyen, welche etwa auf Grund einer Aufnahme 
prüfung in die Dberjefunda einer derartigen Schule aufgenommen 
worden find. Diejer Fall ift dadurch, dab er nicht erwähnt worden 
ift, abſichtlich ausgeſchloſſen worden. Es erſcheint nicht unbedenklich, 
einer. bloßen Aufnahmeprüfung, welde unvermeidlid der Gefahr 
einer Unficherheit verfällt, die wichtige Geltung für den einjährig- 
freiwilligen Militärdienft zuzuerkennen; aud würde zu bejorgen 
jein, daß die Aufnahmeprüfung nad Dberjefunda, * ohne die 
ernſtliche Abſicht eines weiteren Schulbeſuches, zu dem Zwecke ver— 
ſucht würde, um dadurch der Prüfung vor der zuſtändigen Erjap- 
Prüfungskommiſſion auszuweichen. 

Aus den angedeuteten Geſichtspunkten glaube ich, wie dies 
durch meine Cirkular-Verfügung vom 29. Mai 1877 geſchehen iſt, 

*) Centrbl. pro 1877 Seite ANA. 
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Merth darauf legen zu müffen, da eine auf bloßer Aufnahmeprü- 
fung beruhende Angebörigfeit zur Oberſekunda eines Gymnaſiums 
oder einer NRealihule I. Drdnung der durdy die ordnungsmäßige 
Verſetzung erreichten Angehörigkeit zu diefer Klaffe in der Geltung 
für den einjährigsfreiwilligen Militärdienft nicht gleichgeitellt werde. 
Durch die Aufrehthaltung dieſer Negel iſt Telbitverftändlidy nicht 
audgeichloffen, dab Em. Greellenz in Würdigung der bejonderen 
Umjtände eines einzelnen Falles von der Hochdenjelben zuftehenden 
Grmädtigung Gebrauch maden, dem fragliden Scyhulzeugniffe die 
Geltung in militäriiher Beziehung ausnahmsweiſe zuzuerfennen, 
auf welche dafjelbe einen rechtlichen Anſpruch nicht bat. 

Kalk. 
Au 

ben Königl. Ober-Präfidenten ꝛc. 

U, II. 1587. 

120) Gejhäfts- und rehnungsmäßige Behandlung 
der Bedürfnißzufhüjje für die höheren Unterridts- 

anftalten. 

’ Berlin, den 9. Auguſt 1879. 
In den Staatöhaushaltö-&tat pro 1. April 1879/80 iſt ad 

Kap. 124 Tit. 2. 3. und 4 bezüglid der Zuſchüſſe für die Gym— 
nafien, Progymnafien, Real: und höheren Bürgerjchulen folgender 
Vermerk. aufgenommen worden: 

„Die einzelnen Zuſchüſſe fünnen während der Dauer der 
„Bewilligungsperiode ohne Nüdfiht auf den jededmaligen 
„Jahresbedarf voll an die Anftaltöfaffe gezahlt werden.“ 

Bei der Ausführung dieſes Bermerfes ift nach folgenden Grund: 
jägen zu verfahren: 

I. Bon der Ermädtigung ift Gebraud zu maden in Bezie- 
bung auf alle Anftalten, für welde und in fo weit ein ftantlicher 
Bedürfnißzuſchuß in die laufenden Anſtalts-Etats eingeftellt ift, aljo 
auch auf die vom Staat allein zu unterhaltenden Anftalten. 

II. Die Zahlung ded Staatszuſchuſſes an die nicht ausſchließ— 
ih vom Staate zu unterhaltenden Anftalten geſchieht unter der 
Vorausſetzung, daß 

a. die etwaigen beſonderen Bewilligungs-Bedingungen Seitens 
der Anſtalt, bezw. der zur Unterhaltung der letzteren Ver— 
pflichteten, eingehalten werden; 

b. von den Unterhaltungspflichtigen mindeſtens die etatsmäßigen 
Zuſchüſſe zum vollen Betrage in die Anſtalts-Kaſſe einge— 
zahlt werden und derſelben verbleiben; 
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c. für die Anftalt ein befonderer Etat nach den für die Staats- 
Anftalten geltenden Normen aufgeftellt, eine Abſchrift des 
Etats ſpäteſtens 3 Monate vor Beginn der Etatöperiode, und 
der Jahres-Rechnungen jpäteftend 3 Monate nad) dem Final: 
Abſchluß, auf Erfordern auch die Beläge dazu, der Auffichts- 
behörde vorgelegt werden; 

d. nad den Feftiegungen der lepteren an der betreffenden Ans 
ftalt die erforderliche Anzahl hinreichend befühigter und be— 
foldeter Lehrer gehalten, die Schullofale, Lehrmittel und 
gefundheitlihen Einrichtungen beichafft werden. 

II. Der Zuſchuß kann zurüdigezogen werden, wenn diejen Vor: 
ausfegungen nicht binnen einer von der Auffichtöbehörde zu beftim- 
menden #rift genügt wird. 

IV. Nad Ablauf der Bewilligungsperiode werden die Verhält— 
niffe der Anftalt und der Unterhaltungspflihtigen von Neuem ge: 
prüft und nad dem NRejultat diejer Prüfung die fünftig zu gemäh- 
renden Staatszuſchüſſe und die etwaigen beionderen Bewilligungs— 
a a von der Staatöbehörde anderweitig feitgejept. 

. Für die Bewilligung der Zuihüffe fommt neben der all: 
gemeinen Leiftungsfähigkeit der Unterhaltungspflichtigen insbejondere 
das Verhältniß in Betracht, in welchem die Aufwendungen derjelben 
für Schulen zu ihren jonftigen Ausgaben ftehen. — 

Meber die hiernach eintretende anderweite geichäftd- und rech— 
nungsmäßige Behandlung der ftaatlihen Bedürfnig- Zufhüfje für 
Gymnaſien, Progymnafien, Real» und höheren Bürgerichulen er- 
öffne ih dem Königlichen Provinzial- Schulfollegtum im Einver— 
ftandniß mit dem Herrn Finanz-Minifter das Nachftehende: 

A. bezüglid aller betheiligten Anftalten. 
1. Die gegenwärtig zahlbaren ftaatlihen Bedürfniß-Zuſchüſſe 

werden im Anſchluß an den jet geltenden Statd- Turnus, nämlich 
a. in den Provinzen Hannover, Weftfalen und Rheinpro- 

vinz, ſowie in den Hohenzollernihen Landen bis Ende 
März 1880, 

b. in den Provinzen Weftpreußen, Pommern, Polen, Sadjen 
und Schleswig=Holftein bis Ende März 1881, 

c. in den Provinzen Ditpreußen, Brandenburg, Schlefien und 
Helfen-Naffau bi8 Ende März 1882 

unverfürzt weiter gezahlt, ſoweit fie nicht etwa im Etat als fünftig 
wegfallend bezeichnet, beziehungsweiſe, wie bei den Gehältern der 
Direktoren und Elementarlehbrer an Staatdanftalten, mit Rüdficht 
auf andere Stellen gleiher Art in einem arößeren Vermaltungd- 
bezirfe normirt find, in welchem Falle jelbftverftändlich die betreffen- 
den Feftjegungen maßgebend bleiben und die Zufchüffe eingezogen 
werden fünnen. 

2. Künftig wird die Bewilligungdperiode für die ftaatlichen 



Bedürfniß-Zuſchüſſe der Gymnaſien ıc. in der Regel überall ſechs 
hintereinander folgende Rechnungsjahre umfaffen. 

3. Die bisherige Vorſchrift, wonach die ftaatlihen Bedürfniß— 
Zuſchüſſe nur joweit erhoben werden durften, ald zur Dedung der 
Ausgaben der reſp. Anftalten, deren übrige Einnahmen unzureichend 
waren, nicht verwendete, rejp. nicht zur Dedung von Ausgabe-Reſten 
zu referpirende Beltände aber am Jahres-Rechnungsſchluß auf die 
erhobenen ftaatlihen Bedürfniß-Zuſchüſſe ald überboben an die Re— 
— DERRER AL zurüdgeliefert werden mußten, wird 
von dem 1. April er. ab außer Kraft gelegt. 

Diefe Beftimmung findet aud Anwendung auf die aus dem 
Hannoverſchen Klofterfonde und anderen mittelbaren Staatsfonds 
bemilligten Bedürfnißzuſchüſſe. 

4. Bom Beginn des laufenden Rechnungs-Jahres ab verbleiben 
mit der unter Nummer 1. erwähnten Maßgabe unverwendete Mittel, 
insbejondere alfo au disponible Beltände den Anftaltd-Kafjen, 
find in die folgenden Jahres-Rechnungen derjelben gu übertragen 
und infoweit fie nicht zu den laufenden, jowie zu Mehrausgaben 
der folgenden Fahre verwendet werden, unter Berüdjichtigung des 
8. 39 der Vormundichaftsordnung zinsbar zu belegen. Die died- 
fälligen Werthpapiere ꝛc. find in der Rechnung und im Final-Ab— 
Ichluffe unter einem bejonderen Titel mit der Bezeihnung: 

„Kapitalien, welde aus Eriparniffen der laufenden Verwal: 
tung herrühren“ 

nachzuweiſen. 
5. Das in der Cirkular-Verfügung vom 2. Februar 1874 

(F. M. J. 1680. u. M. d. g. A. U. II. 353.) zur Juſtifizirung 
der Rechnungen der Regierungs- und Bezirks-Haupt-Kaſſen von der 
geiſtlichen und Unterrichts-Verwaltung vorgeſchriebene Atteſt iſt fort— 
an wie folgt zu faſſen: 

Daß in der Rechnung des Gymnaſiums (Progymnaſiums ꝛc.) 
zu N. pro 1. April 18.. an Bedürfniß-Zuſchuß 

: . Marf .. Pf. 
geichrieben ac.  " 
in Einnahme geftellt, ſowie daß die an die Bewilligung ded- 
jelben gefnüpften Bedingungen erfüllt worden find, beicheinigt: 

B. Bezüglich) der vom Staate, und der vom Staate und An» 
deren gemeinschaftlich zu unterhaltenden Anftalten, Kap. 124 Tit. 2 
und 3, — unter Vorausſetzung des Einverftändnifjes der betheiligten 
Patronate —: 

1. Die Etats werden, Statt auf 3, fortan auf 6 Jahre aus— 
gefertigt. 

Kormulare, jowie Zahl und Bezeichnung der Einnahme- und 
Ausgabe-Zitel bleiben unverändert. 
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2. Mebr- Einnahmen und Ausgabe-Erſparniſſe, einſchließlich 
der Eriparniffe an den Ausgabe-ZTiteln zu Bejoldungen und zu ans 
deren perjönlihen Ausgaben, jedoch ausſchließlich der grundſätzlich 
ald Ausgabe-Refte in die nächſte Rechnung übergehenden Erſparniſſe 
der von der gegenjeitigen Uebertragbarfeit mit anderen Titeln aus— 
geichloffenen Audgabe- Titel, indbejondere ded Bau-Fonds, treten 
mit der unter A. 1 erwähnten Modifikation fortan dem Titel 
„Susgemein“ der Ausgabe zu, aus welchem die Einnahme-Ausfälle, 
ſowie die Mehr-Ausgaben der übrigen AusgabesTitel zu deden find. 

Die Etatd find demgemäß ad Tit. „Indgemein* der Ausgabe mit 
einem diejem veränderten Verhältniß entiprehenden Vermerk zu verſehen. 

3. Im Uebrigen erfolgt die Aufitellung der Entwürfe zu neuen 
Etats, zu deren Einreihung das Königlide Provinziale Schulfolle- 
gium, wie biöher, jo auch fünftig, rechtzeitig vorher von mir An- 
weilung erhält, aud fernerhin nad den beftehenden allgemeinen 
Grundiägen und Vorſchriften. 

4. Ebenfo ift, joweit vorftehend nicht etwas Andered vorge: 
ſchrieben worden, die Bermaltung der Anftalten nad den bisherigen 
Grundfügen und Vorſchriften fortzuführen. 

5. Auch bezüglich der Revifion und Dechargirung der Anftaltd- 
Rechnungen verbleibt es bei den beitehenden Beitimmungen. 

6. Nicht minder find die Final Abichlüffe der Anftalten mir 
auch künftig einzureichen. 

Dezügli der von Anderen zu unterhaltenden, aber vom 
Staate zu unterftüßenden Anftalten, Kap. 124 Tit. 4: 

1. Der bisher maßgebend geweſene Grundjag, daß bei dielen 
Anftalten der Staat nur aushülfsweiſe ſoweit hinzutritt, ald die 
eigenen Hülföquellen der Anftalten und die finanziellen Kräfte der 
zur Unterhaltung derjelben Berpflichteten zur Beftreitung der noth- 
mwendigen Audgaben der Anftalten unzureichend find, bleibt an ſich 
nah den Eingangs angeführten neuen allgemeinen Beftimmungen 
ad 4 und 5 fortdauernd in Geltung. 

2. Die hiernach vor Boribewillicieg der biäherigen, reip. vor 
Fortbemwilligung erhöhter oder ermäßigter ſtaatlicher Bedürfniß-Zu— 
Ihüffe von der Staats-Behörde vorzunehmende Prüfung hat zur 
jelbitverftändlihen Vorausſetzung, dat die Anträge der Berpflich- 
teten durh einen Entwurf zu dem neuen Etat der betreffenden 
Anftalt begründet werden. 

3. Die hiernach auch fernerhin rechtzeitig vor Ablauf der Be— 
mwilligungöperiode bezw. bei nothwendig werdender Erhöhung des 
Staatözufchuffes erbeblih vor Ablauf der Anmeldungöfrift für die 
Mehrforderungen zum Staatöhaushalts- Etat ded nächſten Jahres 
von den Verpflichteten einzufordernden Entwürfe zu neuen Etats 
find von dem Königlichen Provinzial: Schulfollegium fortan nicht 
mehr formell zu revidiren, jondern bei der Cinreihung an mid 
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nur hinſichtlich der Richtigkeit und Vollftändigkeit, reſp. Angemeffen- 
heit der Anjäge und Abänderungen gegen den vorigen Etat nad) 
Anleitung der Cirkular-Verfügung vom 10. Mai 1872 (U. 15132, 
2. Ang.) ”) eingehend zu begutachten. Hierbei ift zugleih anzugeben 
und zu motiviren, ob und welche bejonderen Bemilligungsbedin- 
gungen für die Gewährung des Staatszuſchuſſes etwa zu ftellen find. 

4. Den Berichten über die neuen Gtatd- Entwürfe und über 
die für die neue Bemwilligungsperiode erforderlichen ftaatlihen Be— 
dürfniß-Zuſchüſſe find die Aeußerungen der betreffenden Königlichen 
Regierungen (Landdrofteien) über die Leiſtungsfähigkeit der Ver— 
pflichteten, wie bisher auch Fünftig, beizufügen. 

5. Nachdem biernädft über die Höhe des für die neue Be— 
willigungsperiode der einzelnen Anftalt zu gewährenden ftaatlidyen 
Bedürfnik » Zufchuffes von dem Herrn Finanz- Minifter und mir 
Beihluß gefaßt worden, erhält das Königliche Provinzial» Schul: 
follegium mit entiprehendem Beſcheide den Etatd- Entwurf zurüd, 
um Seinerjeitd die Verpflichteten davon in Kenntnik zu jegen, daß 
für die Anstalt unter Ausſchluß einer diedbezüglichen privatrechtlichen 
Verpflichtung der Stantd-Kaffe und unter Vorbehalt der jpäter noch 
mitzutheilenden Bemwilligungsbedingungen ein Zuſchuß in der feft- 
geſetzten Höhe bewilligt werden folle, und diejelben zu veranlaffen, 
unter Beachtung der etwa im Sculauffichts » Intereife für nöthig 
erachteten Menderungen des Entwurfd nunmehr nad den für die 
Staatd - Anftalten geltenden Normen den eigentlichen Etat aufzu— 
ftellen bezw. mit dem Königlihen Provinzial: Schulfollegium zu 
vereinbaren und in Abichrift Demielben einzureichen. | 

6. Das Königliche Provinzial Schulfollegium legt dieſe Etatd- 
Abichrift mir vor, worauf ich, wenn Anftände nicht weiter obwalten, 
den neuen Zufhuß zahlbar made und dem Königlihen Provinzials 
Schulfollegium überlaffe, die VBerpflichteten biervon, jowie von den 
Bemwilligungd- Bedingungen in Kenntniß zu jegen, aud die Geneh— 
migung des neuen Etats auszuſprechen. 

Eine Vollziehung des Anſtalts-Etats in der Central-Inſtanz oder 
Seitens des Königlichen Provinzial-Schulkollegiums findet nicht ſtatt. 

In dem Kaſſen-Etat der ſubventionirten Anſtalt wie in dem 
der betreffenden Provinzial-Unterrichtsverwaltung iſt zu vermerken, 
unter welchen ſpeziellen Bedingungen der Staatszuſchuß bewilligt 
und eventl. zur Staatskaſſe zurückzuziehen iſt. 

7. Die Verwaltung und Verwendung der etatsmäßigen Mittel 
der Anftalten wird in der biöherigen Weiſe von dem Königlichen 
Provinzial-Schulfollegium künftig nicht mehr Fontrolirt. Die Ber: 
waltung der Anftaltöfaffe darf jelbitveritändlich nicht im Widerſpruche 
mit den Feftießungen des Etats und den derfelben zu Grunde lies 

*) Ceutrbl. pro 1572 Seite 258. 
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genden Abfihten gejchehen. Die Verfügungen der Patronate dürfen 
aljo nur zur Ergänzung der Feftiegungen des Etats nad) den je- 
weiligen Bedürfnijjen der laufenden Verwaltung dienen. 
Er 8. Die Rechte und Pflihten des Staates und der Unterrichtö- 
derwaltung ald Schulauffichtöbehörde bleiben unberührt. 

9. Die Rechnungen der Anftaltd-Kaffen werden von dem Kö— 
niglichen Provinzial: Schulfollegium fortan nidt mehr revidirt und 
dechargirt, vielmehr demielben nur noch zur Kenntnißnahme vor— 
gelegt. 

Da diefe Kenntnignahme den Zwed hat, die Erfüllung der an 
die Bewilligung der ftaatlidyen Bedürfniß-Zufhüfje gefnüpften Be- 
dingungen und Vorausjegungen zu prüfen, jo wird ſtets audy die 
Einforderung und —— der Rechnungs-Beläge erfolgen müſſen. 

Bei der Prüfung ſelbſt iſt davon auszugehen, daß eine Ein— 
miſchung in die Detaild der den Verpflichteten überlaſſenen Ver— 
waltung der Anjtaltömittel, jomeit fie nit im Widerſpruche mit 
den oben angegebenen Grundfägen gejchieht, fortan ausgeſchloſſen iſt. 

Nach bewirkter Prüfung der ana und Rechnungs = Be- 
läge hat das Königlihe Provinzial-Schulfollegium zu erwägen: 

a. ob die an die Bewilligung der ftaatlihen Bedürfniß-Zu— 
ſchüſſe gefnüpften Bedingungen erfüllt worden find, oder 

b. ob und welde Verſtöße gegen die allgemeinen Vorſchriften 
und Grundjäge des Etats-, Kafjen- und Rechnungsweſens 
jomwie gegen die oben zu 7 und 8 angegebenen Grundjäpe 
etwa vorgefommen find. 

In dem Falle ad b. erwarte ich unter Borlegung der Rech— 
nungen und Rechnungs-Beläge Beriht. In dem Falle ad a. ift 
das Nejultat der Durchſicht und Prüfung der Rechnungen und Rech— 
nungs-Beläge zu den Alten des Königlichen Provinzial-Schulfolle 
giumd kurz zu vegiftriren. Die Abjchriften der Rechnungen werden 
von dem Königliden Provinzial: Schulfollegium bei den dortigen 
Alten zurüdbehalten. 

In den Berichten, mit welden Kortbewilligung ftaatliher Be— 
dürfniß-Zuſchüſſe beantragt wird, iſt künftig ausdrücklich anzuführen, 
welche Ergebnilje in der angedeuteten Hinfiht während der abge- 
laufenen Bewilligungsperiode die Durchſicht und Prüfung der Red: 
nungen und Rechnungs-Beläge geliefert hat. 

10. Final-Abſchlüſſe der Anſtalts-Kaſſen find fortan nicht mehr 
einzufordern, reſp. hierher nicht mehr einzureihen. Dagegen find 
aud den Rechnungen Abjchriften der Nefapitulation der Einnahme 
und Ausgabe und ded Rechnungs: Schluffes zu fertigen und gleich 
den Final-Abjchlüffen der ftaatlichen Anftalten (oben B. 6) mir vor- 
ulegen. — 
— Anordnungen finden mit den aus der Natur der 

Sache ſich ergebenden Modifikationen auch auf die nicht vom Staate 

1870. 31 
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jubventionirten Anftalten privaten Patronatd Anwendung und find, 
ſoweit dies noch thunlich ift, ſchon für die Neufertigung der Etatd 
pro 1. April 1880/86 zu beachten. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Sydow. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial: Schuflollegien. 

U. UI. 2087, 

IV. Seminare, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

121) SInftruftion für die Direftoren der Königliden 
Schullehrer-Seminare in der Provinz Hannover. 

I. Amtlide Stellung und Pflihten des Direftord 
im Allgemeinen. 

8. 1. 

Der Direktor ift ald Vorſteher und Leiter des ihm anvertrau- 
ten Seminars für die Gejammtwohlfahrt defjelben verantwortlid. 
Namentlidy hat er dafür zu forgen, daß der Zwed der Anftalt, dem 
Staate geſchickte, treue und gottesfürchtige Volksſchullehrer heranzu— 
bilden, erreicht werde; ſowie er hinſichtlich der äußeren Verhältniſſe 
verpflichtet iſt, allen Schaden von der Anſtalt nach Kräften abzu— 
wenden und ihr Gedeihen und ihren Vortheil gewiſſenhaft wahr— 
zunehmen. 

II. an den Behörden, 
. 2. 

Die dem Direktor zunächſt vorgejegte Auffichtsbehörde ift das 
unterzeichnete Königliche Provinzial-Schulfollegium. 

S. 3. 

Wie der Direktor verpflichtet ift, über die Beadhtung und 
Vollziehung aller, die Seminare für fi und in ihrem Zuſammen— 
bange mit dem Sculwejen im Allgemeinen betreffenden Verord— 
nungen zu wachen, jo joll er auch gewifjenbaft dafür jorgen, daß 
die ihm von und zugehenden Verfügungen auf die zwedmäßigfte Art 
zur Ausführung gebracht werden. 

$. 4. 
Die periodifchen oder jonft von dem Direftor erforderten Be— 

richte hat derſelbe rechtzeitig, vollftändig und gewifjenhaft zu erftatten 
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und unaufgefordert und von allen wichtigen Vorkommniſſen, mögen 
fie Perjonen, Zuftände, äußere Verbältniffe, Baulichkeiten, Samm- 
lungen u. ſ. mw. betreffen, zur gehörigen Zeit die nöthige Anzeige 
zu maden, auch unjern Kommifjarien jede amtlide Ausfunft bereit- 
willig und rüdbaltios zu ertheilen. 

$. 5. 

Im Falle der Erledigung einer Lehrerſtelle hat der Direktor 
und ungefäumt davon Kenntniß zu geben. Er ift aud befugt, für 
die Wiederbejegung der Stelle beftimmte Vorfchläge zu madyen. 

S. 6. 
Innerhalb der Schulzeit darf ſich der Direktor in dringenden 

Fällen auf vier Tage jelbjt beurlauben und ſich einen Stellver- 
treter beftellen, er bat uns jedody unverzüglid Anzeige davon zu 
machen. Für einen längeren Urlaub bat er unter gleichzeitiger 
Einreihung geeigneter Vorſchläge zu feiner Stellvertretung unfere 
Genehmigung einzubolen, 

Wünſcht er während der Ferien zu verreilen, jo bedarf er 
feines Urlaubes, hat uns jedoch rechtzeitig eine Anzeige davon unter 
Bezeihnung jeined Stellvertreterd zugeben zu laffen. 

Erkrankt der Direktor, fo hat er dafür zu forgen, daß eine 
zweckmäßige Bertretung eingerichtet werde. Wird er feiner unter: 
richtlihen Thätigkeit duch die Krankheit länger ald vier Tage ent- 
zogen, jo ift und Bericht zu erftatten. 

$. 7. 
Beablihtigt der Direktor aus feinem Amte audzufcheiden, jo 

bat er mindeftens 3 Monate vor Schluß ded Halbjahres und fein 
Entlafjungsgejudy einzureichen. 

III. Berhältniß zu der Anftalt. 

a. im Allgemeinen. 

BD, 
Die Bejorgung der äußeren Angelegenheiten des Seminars 

liegt, ſoweit diejelbe bei der Anftalt felbft ftattfindet, und bezüglid) 
derjelben nicht andere Verfügung von und getroffen ift, dem Direktor 
ob, welcher ſich dabei nad) den diejerhalb ergangenen ober noch 
ergehenden Vorſchriften zu achten hat. Auch wird er über bauliche 
Veränderungen, über Etatsentwürfe und über Verwendung dispo— 
nibler Mittel zu Anſtaltsbedürfniſſen gutachtlich zu hören ſein. 
Ebenſo unterliegen ſeiner ſpeziellen Aufſicht die Seminargebäude 
nebſt allem Zubehör, die Turnhalle, der Turnplatz, der Seminar— 
garten, das geſammte Inventar der Anſtalt, namentlich Mobilien 
und Schulutenſilien, die Bibliothek und die für den Unterricht 
beſtimmten Sammlungen. 

31” 
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Er bat indbefondere darüber zu wachen, daß Ordnung und 
Cauberfeit in allen Seminarräumen berriden, daß die von den Zög- 
lingen benugten Räume in genügender Weile gebeizt und beleuchtet 
werden, dab das geſammte Inventar der Anftalt zu keinem dem 
Unterrichte oder den Intereſſen des Seminars fremdartigen oder 
zuwiderlaufenden Zwecke benugt werde. 

8. 9. 

Wenn auch die Verwaltung der Bibliothef und der Samm— 
lungen ded Seminard in der Pegel einzelnen Lehrern übertragen 
fein wird, jo ift doch der Direktor dadurdy von der Auffihtsführung 
nicht entbunden; vielmehr hat er, wenn er diefelben nicht unmittel- 
bar verwaltet, alljährlih eine Revifion der Bibliothef und der 
Sammlungen, fowie des gelfammten Inventariums anzuftellen, über 
den Befund ein Protokoll niederzulegen und erforderlidhen Falls, 
namentlich jobald fidy Defekte herausſtellen, ungeſäumt an uns zu 
berichten. 

$. 10. 

"Bei den SInternatd- Seminaren hat der Direktor die Führung 
der Defonomie zu beauffihtigen und darüber zu wachen, daß der 
mit dem Defonomen abgeidhloffene Vertrag von demjelben in allen 
Punkten ſorgfältig und gewiſſenhaft erfüllt werde. 

$. 11. 

Gr bat darauf zu adten, dab der Seminarhaußmwärter, 
Schuldiener oder fonftige Unterbeamte der Anftalt, deren fittlihe 
Haltung feiner Auffiht unterliegt, die ihnen auferlegten Pflichten 
pünktlich erfüllen; etwaige Ungehörigfeiten hat er zu rügen; erfor: 
derlichen Falled und davon Anzeige zu madyen. 

$. 12. 
Die Führung eined Dienftjournald über den ſchriftlichen Verkehr, 

die Anlegung und Verwaltung ded Seminar-Archivs liegt dem 
Direktor ob, fowie auch ihm, bezw. jeinem Stellvertreter, der aus— 
ſchließliche Gebrauch des Anftaltöfiegelö zufteht. 

8. 13. 
Bezüglich der Leitung der ſechswöchigen Kurfe für Kandidaten 

der evangeliichen Theologie und bezüglich der Schulbereifungen im 
Bezirke find für den Direktor die befonderen hierüber beftehenden 

maßgebend. 

b. zu den Lehrern. 

8§. 14. 
Der Direktor iſt vorſitzendes Mitglied des Lehrerkollegiums und 

der nächſte Dienſtvorgeſetzte ſämmtlicher am Seminare angeſtellten 
und unterrichtenden Lehrer. 
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$. 15. 
Demzufolge hat er die neu eintretenden Lehrer in ihr Amt 

förmlich einzuführen, fie mit ihren Pflichten und Obliegenheiten 
genau befannt zu maden und auf unjern etwaigen bejonderen 
Auftrag in vorfhriftsmäßiger Weiſe eidlich zu verpflichten. 

$. 16. 

Wie der Direktor die Lehrer über ihre Amtöpflichten zu in- 
ftrniren, ihnen den Kreis ihrer Thätigfeit anzuweiſen und die Zahl 
und Art der wöchentlichen Lektionen ihnen zu beftimmen hat, fo 
muß er auch über die treue Erfüllung ihrer Obliegenheiten wachen, 
ihr wiſſenſchaftliches und fittliched Leben beachten, VBernadhläffigungen 
rügen und Zwiſtigkeiten unter ihnen im Entſtehen zu unterdrücken 
ſuchen. 

Läßt ſich ein Lehrer Nachläſſigkeiten im Dienſte, Verwendung 
ſeiner Kräfte zu Privatzwecken zum Nachtheil ſeiner amtlichen Ob— 
liegenheiten, oder ein der Würde des Lehrerſtandes unangemeſſenes 
Benehmen, ſei es in der Anſtalt oder außerhalb derſelben, zu 
Schulden fommen, jo hat der Direktor ihm darüber ernſtlich Vor— 
ftellungen zu maden, unter Umftänden aber aud jofort an uns 
zu berichten. 

©: 17. 

Wenn ein Lehrer durh Krankheit oder andere unabmwendbare 
Hinderniffe genötbigt ift, feinen Unterricht außzufegen, fo hat der 
Direktor das Nöthige wegen der Stellvertretung durch die Mit- 
glieder ded Kollegiumd anzuordnen, dabei aber auf die möglichit 
gleichmäßige Wertheilung der VBertretungsftunden unter die Lehrer 
und die fonftige Belaftung derfelben gebührende Rüdfidht zu nehmen. 
Kombinationen jonft getrennter Klaffen dürfen in diefem Falle nur 
audnahmäweije ftattfinden. Bei länger ald 14 Tage andauernder 
Behinderung eined Lehrerd ift an und Bericht zu erftatten und find 
binfihtli der Vertretung geignete Vorfchläge zu machen. 

. 18. 
Menn ein Lehrer während der Schulzeit zu einer. Reiſe genö— 

thigt ift, jo darf der Direktor in befonderd dringenden Fällen bis 
ur Dauer von höchſtens aht Tagen Urlaub ertheilen, muß aber 

Fofort an und darüber Bericht erftatten; in allen andern Fällen 
und für längere Dauer ift der Urlaub bei und nachzuſuchen. 

S. 19. 
Der Direktor beruft und leitet ald VBorfigender des Lehrer: 

AR ee die Lehrerfonferenzen. Diefe find in der Regel alle 
14 Zage und außerdem, jo oft e8 erforderlich ericheint, abzuhalten. 

Sig und Stimme in derjelben hat jeder ordentliche Lehrer und 
volbeihäftigte Hülfslehrer der Seminars, 
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$. 20. 

Die Lehrerfonferenzen ſind dur lebendige Verhandlung 
der allgemeinen, wie der bejonderen Seminar-Angelegenheiten haupt» 
ſächlich zu benugen, um thätigen Gemeinfinn, freundjchaftliche Ueber- 
einftimmung und wifjenihaftlihe Regſamkeit unter den Lehrern zu 
erhalten. 
Gegenſtände der Berathbung find: der Geift der ganzen Anftalt, 

der einzelnen Klaſſen und der Uebungsichule, die Behandlungsart 
der verjchiedenen Lehrgegenftände, die Beurtbeilung neuer Lehr— 
mittel, Aufläge wichtigen Inhalts aus den pädagogiichen Zeitichrif: 
ten, die Zenfuren und die Verſetzung der Zöglinge, die Vorſchläge 
über die ihnen zu gewährenden Unterftügungen, Dispenfationen 
einzelner Zöglinge vom Muſikunterricht, alle ernfteren Disziplinar— 
fälle und deren Beftrafung, etwaige Abänderungen der Hausordnung, 
des Lektionsplanes, alle eingehenden, die Anftalt betreffenden Ver: 
fügungen der Behörden, wenn nit ihr Inhalt eine unverzüglidhe 
Mittheilung auf dem Wege ded Umlaufs nötbig macht, die Vor— 
bereitung der verfchiedenen Prüfungen, Feftitellung ded Anfanges 
und des Schluſſes der Ferien ıc. 

g. 21. 
Bei der Abjtimmung giebt der feiner Anftellung nad jüngſte 

Lehrer zuerst, der Direktor zulegt feine Stimme ab. Bei Stim- 
mengleichheit giebt dad Votum ded Direftord den Ausichlag. 

Sollte der Direktor von einem auf Meajorität beruhenden 
Beſchluſſe Nachtheil für die ihm amvertraute Anftalt befürchten, fo 
fann er den Konferenzbeihluß jo lange juöpendiren, bis er unjere 
Entiheidung eingeholt hat, muß dieſe aber jofort nadjuchen. 

$. 22. 

Ueber die jededmalige Berhandlung wird ein Protofoll aufges 
nommen, in welchem bei wichtigeren Angelegenheiten auch der Gang 
der Erörterung mit den dafür und damider angeführten Gründen 
darzulegen ilt. Die Anmweienden werden in dem Protokoll angeführt, 
bezüglich der Abmweienden ift der Grund der Behinderung anzugeben. 

Jedes Protofoll wird von dem Direktor und den anweſenden 
Lehrern unterichrieben und bat nur Gültigkeit durch die Unterichrift 
des Direftord oder jeined Stellvertreters. 

Zur Führung des Protofolld ift der jüngfte ordentliche Lehrer 
des Seminard verpflichtet; doch ift der Direktor befugt, einen an— 
dern Lehrer mit diefem Gejchäfte zu beauftragen. Die Konferenz: 
protofolle werden im Archiv der Anftalt aufbewahrt. 

. 23. 
Den Berhandlungen und Belhiüffen der Konferenz gegenüber, 

jomeit diefelben nicht zur Mittheilung an Andere beftimmt werden, 
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find die ſämmtlichen Mitglieder der Konferenz zur amtlichen Ver— 
ſchwiegenheit verpflichtet. 

c. zu den Unterrichtözweden ded Seminars. 

$. 24. 

Dem Direktor ift die Leitung und Beauffichtigung ded geſamm— 
ten Unterridhted im Seminar und in der Nebungsichule übertragen. 
An dem Unterrichte in der legteren hat er fich ſelbſt in hervorragen- 
der Weiſe zu betbeiligen. Die Zahl feiner Pflichtftunden beträgt 
12— 15, wobei Inſpektionsſtunden nicht einzurechnen find. 

8. 25. 
Die Bertheilung der verichiedenen Unterrihtöfächer auf die ein- 

zelnen Lebrer ftehbt dem Direktor zu, weldyer vor Beginn eines 
jeden Halbjahres den Leftiondplan zu unferer Genehmigung vorzu: 
legen bat. Den beredtigten Wünjchen der Lehrer wird er dabei 
thunlidde Rechnung tragen, jedoch darauf zu halten haben, daß ver- 
wandte Fächer möglichſt in Eine Hand gelangen. 

8. 26. 

Um fi von der Durdführung des genehmigten Lehrplanes zu 
überzeugen, bat der Direktor den Unterricht in den Klaffen ded 
Seminard und der Uebungsichule fleikig zu befudhen, die Schluß: 
prüfungen regelmäßig abzuhalten, fi von Zeit zu Zeit davon zu 
überzeugen, daß die Klaffenbüher ordnungdmäßig im Seminar und 
in der Uebungsjchule geführt werden, und ſich die Arbeitähefte der 
Seminariften mehreremale im Fahre vorlegen zu laffen. 

8:37. 

Die Ertheilung etwaiger Diöpenfationen von einzelnen Unter: 
richtöfächern, jomweit die Lebrordnung vom 15. Dftober 1872 hiezu 
Freiheit gewährt, fteht dem Direktor auf Grund eined Konferenz: 
beſchluſſes zu. 

Die Anberaumung ded monatlichen freien Arbeitötages ($. 15. 
der Lehrordnung für die Seminare) geſchieht durdy den Direftor. 

d. zu den Zöglingen ded Seminars. 

$. 28. 

Wie der Direktor vornehmlich für den Geift verantwortlidy ift, 
der in der Anftalt herrſcht, jo hat er auch dafür zu forgen, daß die 
— Arbeit und das ganze Leben des Seminars einen charakter— 
ildenden Einfluß auf die Zöglinge ausübe. 

$. 29. 

Demzufolge ift er verpflichtet, für die genaue Aufrechthaltung 
der Hausordnung für dad Internat in allen ihren Punkten, jowie 
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für die gewiffenhaftefte Handhabung der Disziplin unter allen Zög— 
lingen der Anftalt zu jorgen. 

Die Wahl der Wohnungen jeitend der externen Zöglinge, ſowie 
die etwaige Veränderung derjelben darf nur mit ea Pe des 
Direktors erfolgen. 

$. 30. 

Der Direktor bat die Verpflichtung, die Seminariften, gleich- 
viel ob fie im Internat oder im rternat wohnen, in ihren Ar: 
beitöftunden, bezw. in ihren Wohnungen zu bejudhen und fie durd 
die Lehrer nach einer feitgeftellten Ordnung (Wocheninſpektion im 
Internat) beiuchen zu lafjen. 

Erlaubniß zu Reijen während der Schulzeit und an Sonntagen 
fünnen die Seminarilten nur von dem Direktor erbalten. 

Ebenſo dürfen fie ohne feine Genehmigung Privatitunden weder 
nehmen nody geben. 

$. 32. 

Disziplinariihe Maßregeln, welche der Direktor obne vorherige 
— unſererſeits zu verhängen befugt iſt, ſind: 

1) Mündliche Erinnerung und Ermahnung, 
2) Verweis vor verſammelter Lehrerkonferenz, worüber das 

Betreffende im Konferenzprotokoll zu bemerken iſt, 
3) Haus- bezw. Stubenarreſt während der üblichen Freiſtunden 

für die Dauer von längſtens einer Woche, 
4) Theilweiſe oder gänzliche Entziehung der Benefizien unter 

gleichzeitiger Anzeige an die Eltern oder den Vormund, 
5) Unterzeichnung eines Strafprotokolls mit Androhung der 

Beantragung auf Entfernung vom Seminar im Wieder— 
bolungsfalle. 

Zur Verhängung der Strafen unter 2—5 bedarf es eines vor- 
gängigen Konferenzbeichluffes. 

$. 33. 

Die Vermeifung eined Seminariften aus der Anftalt ift nur 
nah Einholung unjerer Genehmigung zuläſſig und kann nur auf 
Grund eined Konferenzbeichluffes beantragt werden. 

Sn befonderd dringenden Fällen und wenn Gefahr für die 
übrigen Zöglinge im Verzuge vorhanden ift, kann der Direktor 
indeß unter Zuftimmung des gefammten Lehrerkollegiums fofort von 
der Anftalt ausichliegen, hat und aber von dem Geſchehenen unver: 
züglich unter genauer Darlegung des Sachverhaltes Anzeige zu madyen 
und unjere nachträgliche Genehmigung dazu einzuholen. 

Hannover, den 25. März 1879. 

Königliches Provinzial-Schulfollegium. 
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122) Unzuläffigfeit des Gintrittes der auß einem Semi- 
nar verwiejenen und der eigenmädtig audgetretenen 

Zöglinge in ein andered Seminar. 

Berlin, den 16. Mat 1879. 
In dem an jämmtlihe Königliche Regierungen gerichteten 

Birkular- Nefkript vom 1. Juni 1826, betreffend die Anftellungs- 
fähigkeit der Schulamtsfandidaten, heißt ed unter Nr. 10: „Wer 
aus einem Seminar verwielen ilt oder dafjelbe von nun an eigen- 
mächtig und ohne Abgangs-Zeugniß verlaffen bat, joll in feinem 
Falle zur Prüfung und aljo noch viel weniger ind Schulamt zuge- 
laffen werden." Dieje Beftimmung ift durd das Girfular-Retfript 
vom 28. Februar 1834, welches an ſämmtliche Königliche Provinzial- 
Schulfollegien gerichtet und abichriftlih ſämmtlichen Königlichen 
Regierungen mitgetbeilt worden it, dahin modifizirt worden, daß 
die erftgenannten Behörden autorifirt worden find, unter gewiſſen 
Vorausſetzungen einem entlaffenen Seminariften zu geftatten, feine 
Ausbildung für das Lehramt außerhalb des Seminars fortzujegen 
und ſich der vorſchriftsmäßigen Prüfung zu unterwerfen. Won einer 
Wiederaufnahme in ein andered Seminar ift in dieſen Rejfripten 
überhaupt nicht die Rede. Es kann aber feinem Zweifel unter: 
liegen, daß fie ald grundſätzlich unzuläffig angefehen worden: ift. 
Auh das Reſkript vom 4. Dezember 1865 (Gentrbl. de 1865 
©. 721 f.) enthält eine ausdrüdliche Beftimmung über die Wieder: 
aufnahme „unfreiwillig“ entlaffener Seminariften nit. Indem es 
aber beitimmt, dab binfichtlich ausgewiefener Seminariften, welche 
fih privatim auf die Zehrerprüfung vorbereitet haben, die Zulafjung 
zur Zehrerprüfung jedesmal von minifterieller, durch die Königliche 
Regierung zu beantragender Genehmigung abhängig fein ſoll, gebt 
ed von der gleihen Vorausſetzung aus, dab die MWiederaufnahme 
grundfäglich nicht zuläffig ſei. Im Allgemeinen muß aud daran 
feftgehalten werden, daß ſolchen Seminarijten, welche au8 Gründen 
der Disziplin vom Seminar verwiejen worden find, oder die es 
eigenmädhtig und obne Abgangs-Zeugniß verlaffen haben, der Wieder: 
eintritt in andere Seminare nicht geftattet werde. 

Sind bejondere Umstände vorhanden, welche e8 angezeigt erſchei— 
nen laffen, eine Ausnahme zu machen, fo ift hierzu meine Geneh— 
migung einzuholen. 

Der Minifter der ee ıc. Angelegenheiten. 
alt. 

An 
das Königl. Provinzial-Schultollegium zu N. 

U. III. 24. 
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123) Nachweiſung der im Sabre 1878 geprüften Shulvorfterinnen 
ordnungvom 

(Eentrbf. pro 1874 

I. 
Schufvorfteherinnen Fir höhere 

| = Geprüft. [Beftanden Find F Geprüft. 

Br Provinz. = I — — * 
> |. Au E ' 

E E Eis] [Ss |Ss | E |S|s || 
* siz2sel2sele2ee 2 || <S|$ 
e EEE BEE EHE BESERERE 
1.) Oſtpreußen . 2.13 | 2 —— 133 | 117 07 
2. Weftpreußen . . . I — er ha 109 | 93 12 4 

3.| Brandenburg 6 | 51 1—| 4 11—| 1——| 241 | 215] — 126 

4. Pommern . E 515—— 4—— 1 — 60 59) — ] 

5.| Polen. ....] 31 1 a] ı) 2-I——— 5383| 37) 12] 4 
6.| Schlefien . 713 4—| 3 4———-—| 114 | 73) 22119 

7.| Sachſen Il ı-ılı-.-- | | 2a 3ı 

8.| Schleswig-Holſten. | 1-1 1-1 1-1 ——| 38) 38 —— 

9. Hannwer . . . . 31 3—— 11-/—] 2——| 66| 63 21 

10.| Weftfaln. . . . | 512 3l— ı7| 6 11 

11.| HSefienNRaffiu . . | 12 1-1 1-1 —/-| 37| 2 114 
12.| Rheinprovin.. . . [1115 6 — 3 = 2 — 149 | 86 si . 

| 
| | — 

211717 2—| 1093 | ası 1071 
Per 

1) Die drei Eraminandinnen, welche für höhere Mädchenjchulen nicht befanden haben, be— 
ftanden für Bolksichulen. 

2) inel. 5 in Franzöfifh und Englifh beſtanden. 

Summa | 47 2819— 



am 
und Lehrerinnen. — Grundfäge für die Ausführung der Prüfungs: 
24. April 1874, 

Seite 334 Nr. 73.) 

I. III. 
Mädchen- Schulen Für VBolls- Schulen 

Da Fr Fr Ferro Du RR | — Toanaı bes Geſammt⸗ 
Beſtanden. ee Pte Geprilit. Beftanden. ee jumme 

— — at Der · 5 | — — — — der 

$ abtgt"her 8. sie|. = ‚| bei. Sramis 
A £ — — 38 $ L 3 5 's F = s F s nandinnen. 

ee — 2——— 
| | [ I | 
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195 a1 22200 ılılı7 11 -- 269 
| — ır-|- 3- -| 9 9 ——| 9 | | 74 

34 12 3-1 3—| 1] 11) 9 * s -42e 87 
66 17 —— 751) 93] 41 4 539 4452] 3—| 219°) 
0 2 1-—-|2 1-] 24 915] 7 1442 1-| 102 
se II N bs 114 | 1-1-1] 57 

u 33 —-| 2 | —— 1-1 — 5) 

el 2] ıl--1-| 1-1 1] -| 1-1 — 11-1 | @ 
| | 
az 4.1 23] 6 1 1 6 16 1 — 
A fol 1103-]— | 981] 1 
2 64-——-5- 17) 3131| 3 12 1-|1—-| 55 
79 39 1 -- 720 1) 266] 17249 —| 17 2031-46 | 426 

| | | | | | | | | 

828. 108 67117— — 14733 5| 6011140452) 9133 +) 391| 91061 — | 1746 5) 

| | 

) Die 3 Eraminandinnen find in Engliſch und Franzöfifch geprüft worden. 
4) incl. 3 bei Il. 
) inel. 5 in Franzöfifch und Engliſch beftanden. 

geprüft und für III. beftanden berabgejegt. 
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Berlin, den 16. Juni 1879. 
Aus den in Folge meiner Girfularverfügung vom 6. November 

v. 3. (U. IH. 14,137.) eingereichten Nachweiiungen über die im 
Zahre 1878 geprüften Sculvorfteberinnen und Lehrerinnen babe 
ih die in einem Abdrude beigefügte Zulammenftellung fertigen 
laffen. Wie fih aus derſelben ergiebt, überjchreitet die Zahl der 
Bewerberinnen, welche ſich zu diefen Prüfungen melden, bezw. in 
denjelben beftehen, die Zahl der jährlich zur Erledigung fonımenden 
Lehrerinnen - Stellen an den öffentlihen Mädchenſchulen erheblich 
und geht aud über dad Bedürfniß der anderen Schulen hinaus. 

Unter diefen Umftänden und mit Rüdfiht darauf, daß die 
Lehrerinnen-Bildungsanftalten nunmehr genügend Zeit gehabt haben, 
den ihnen durch die Prüfungsordnung vom 24. April 1874 vorge: 
eichneten Zielen entiprechende Lehrpläne aufzuftellen und durchzu— 
—— hebe ich die Beſtimmung in dem die bezeichnete Prüfungs— 
ordnung begleitenden Erlaſſe vom 24. April 1874, welche die An— 
legung eines milderen Maßſtabes bei Beurtheilung der Leiſtungen 
der Bewerberinnen vorſchreibt, hierdurch auf. 

Insbeſondere wolle das Königliche Provinzial-Schulkollegium 
durch Seinen Kommiſſarius der vielfach vorkommenden Auslegung 
des F. 19 der Prüfungsordnung begegnen, als müſſe eine Bewer— 
berin für beſtanden gelten, wenn ſie nur in den drei Hauptfächern 
genügt; es iſt vielmehr ſelbſtverſtändlich, daß eine Bewerberin, 
welcher die nöthigen Kenntniſſe in mehreren Nebenfächern nicht 
ausreichend zu Gebote ſtehen, nicht als genügend befähigt anzu— 
ſehen iſt. Ferner iſt auf die Lehrprobe Gewicht zu legen, und es 
wird gerade dadurch auf die privaten Lehrerinnen-Bildungsanſtalten, 
welde vielfach die praftiiche Ausbildung der jungen Mädchen ganz 
außer Acht lafjen, gemirft werden können. 

Den Königlichen Regierungen ꝛc. der Provinz habe ich Ab— 
Schrift diejer Verfügung mitgetheilt und dieſelben zugleidh unter Be: 
ziehbung auf $.2 bis 7 der Minifterial-Inftruftion vom 31. Dezember 
1839 veranlaßt, die privaten Lehrerinnen-Bildungsanftalten ihres Be— 
zirfed im Auge zu behalten, gelegentlich revidiren zu laffen und dafür 
Sorge zu tragen, dab fie ihre Aufgaben in rationeller Weiſe löjen. 

An 
fämmtlihe Königliche Provinzial-Schulfollegien. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung ꝛc. zur Kenntnißnahme 
und Nachachtung. 

Der Minifter der te ıc. Angelegenheiten. 
alk. 

An 
ſämmtliche Königl. Regierungen, die Königl. Konſiſtorien 

ber Provinz Hannover, den Königl. Ober-Kirchenrath 
zu Nordhorn. 

U. III.a. 15414. 
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124) Bericht über den im Fahre 1879 bei dem Seminar 
zu Segeberg abgehaltenen Kurfus im Deutſchen für 

nordſchleswigſche Lehrer. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 614 Nr. 203.) 

Auf Grund des hohen Minifterial-Erlaffes vom 31. Dezember 
1878 sub U. III. 15548. jowie in Gemäßbeit der Verfügung Cined 
hohen Königlihen Provinzial: Schulfollegiums vom 6. März 1879 
sub Nr. 141, ift au in diefem Fahre vom 21. April bis 30. Mai 
ein jehöwöchentlidyer Unterrichtöfurfus im Deutjchen für nordichled- 
wigſche Lehrer nah der Auftruftion vom 9. März 1878 und in 
Mebereinftimmung mit der Anweiſung der hoben Königlichen Regie- 
rung zu Schleswig vom 30. März 1878 bei diefem Seminar ab- 
gehalten worden. 

Die Kurfiiten haben wie in den voraufgebenden Fahren einen 
wöchentlich 18 jtündigen Unterricht gemäß der Snitruftion vom 
11. Mai 1876 empfangen, außerdem 6 Stunden die Woche theils 
im Seminar, theild in der Seminar-Uebungsſchule hospitirt. Die 
Hospitationsftunden erftredten fih im Seminar auf Deutih, Ge- 
ſchichte, Rechnen, Re in der Uebungsſchule auf Deutſch, Singen, 
bibliihe Gejhichte, Necdhnen und Turnen. Dieſe Stunden gaben 
den Kurfiften Veranlafjung zu einem bald Fürzeren, bald längeren 
Ichriftlichen Referat über die reip. Vorträge und Lektionen, die bei 
dem Unterzeichneten an jedem Sonnabend eingereicht, forrigirt, und 
damit zugleich Eontrolirt wurden. 

Von den 18 Stunden unmittelbaren Unterrichted waren 6 Stun- 
dem Seminarlehrer Brede übermwiejen. 

Derjelbe theilte dieje Stunden in 3 gleiche Gruppen, verlegte 
diefelben gleihmäßig auf die einzelnen Wochentage, und nahm in 
der erften Gruppe die Beſprechung des Bilder in der Fibel, in der 
zweiten die Behandlung des een Theiles derjelben von Seite 
1— 71 und in der dritten die Behandlung ded zweiten Theiles von 
Seite 72 — 105 durch. 

Die Bilder der Fibel wurden ausführlich beſprochen und zwar 
in der Weife, da der entiprechende Laut möglichſt oft vorfam, ohne 
daß die logiſche Seite der Beſprechung zurüdgejegt worden wäre. 
Außerdem ſchloß die auflagartige Beiprehung mit einem bejtimmten 
Nefultate ab. Die Kurfiften hatten dann dieſe Beiprehung ſchrift— 
li) auszuarbeiten und dem Lehrer zur Korrektur einzureichen. 

Ber der Behandlung des erjten Theiled der Fibel lajen die 
Kurfiften die Wörter bi zur 28. Seite raſcher durch, um hieran 
die richtige Ausipradhe der Laute, Silben und Wörter zu üben. 
Bon da an gaben fie jedes gelefene Wort in einem Sape. Died 
war in diefem Jahre möglich, weil der Kurfus weiter fortgefchritten 
war, als die früheren Kurje. Beſondere Eigenthümlichkeiten der 
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Wörter wurden beiproden und Schwierige Kautverbindungen mehrmals 
und von ſämmtlichen Kurfiften gelefen. 

Im zweiten Theile der Fibel mußten die einzelnen Stücke 
finngemäß und lautrichtig jowie mit guter Betonung gelefen werden. 
Daran ſchloß fih eine Beiprehung des Stüdes, in welchem der 
Fortichritt der Gedanken defjelben angegeben wurde. Aus den 
einzelnen Gedanken wurde dann der furze Inhalt der einzelnen 
Strophen und Abjäge feftgeftellt und diefer ſchließlich in Beziehung 
zur Ueberſchrift gebradt. Außerdem wurde die Anordnung der 
Lejeftüde untereinander im Allgemeinen und ihr Zufammenhang im 
Einzelnen, jo weit ed möglidy war, nachgewieſen. 

Wie im Anfange des Kurjus die Zautlehre kurz durdhgenommen, 
und der einzelne Laut von jedem Kurfiften geſprochen wurde, jo 
erhielten die legteren gegen Ende defjelben einen Einblid in die 
Silben und im Anſchluß daran aud eine furze Einführung in die 
Einrichtung der Schneiderihen Fibel jowie in deren Behandlung. 

Folgende adyt Gedichte der Fibel find von den Kurfiften aus— 
wendig gelernt worden: 1. Der Pudel, 2. die Biene, 3. der Tannen: 
baum, 4. das VBogelneft, 5. das Meer, 6. die Himmelsſchäfchen, 
7. dad Weihnachtsfeſt, 8. Fuchs und Gans. In jeder Stunde 
wurden lautlide und ſprachliche Fehler verbefjert. Ferner waren 
die Aufgaben für den einzelnen Kurfiften jo furz bemefjen, daß 
jeder in jeder Stunde einige Male au die Reihe Fam. 

Herr Brede darf von jeinem Unterrichte befennen, daß er durch 
die Bereitwilligfeit der Kurfilten zu einer angenehmen Arbeit wurde. 

Die folgenden 6 Stunden waren dem Seminarlehrer vom 
Hofe übertragen. — Zunädft wurden die Winckelmann'ſchen Bilder 
behandelt. Mafgebend dabei war ed, den Kurfiften Gelegen- 
beit zu geben ſich eine möglichſt große Auzahl deuticher Wörter 
anzueignen, auf geftellte Fragen möglichit korrekt zu antworten, 
jowie auch, fih an eine jchulmäßige Behandlung des Stoffes zu 
gewöhnen. Zu dem Ende mußten die Kurfiften das Gegebene kurz 
zulammenfafjen, es frei darftellen und dafjelbe zu furzen Auffägen 
verarbeiten. Sm meiteren Verlaufe ded Kurjus trat, Anfangs ab- 
wechſelnd mit der Behandlung der Winckelmann'ſchen Bilder, die 
Denupung ded deutjchen Kinderfreunded von Schneider ein. Das 
Streben ging dahin, die Kurfiften zu befähigen, den Stoff zunädft 
für ſich felber vollftändig zu beherrſchen, dann aber auch, ihn ſchul— 
gereht benußgen zu fünnen. Zugleich gaben die Leſeſtücke den Stoff 
—* mehrere Aufſätze. Wenn während der erſten 4 Wochen demnach 
die Kurſiſten nur aus dem Gegebenen Vorwürfe zu Auffätzen 
befamen, jo wurde ihnen in den legten 14 Tagen Gelegenheit ge- 
geben, unter Benugung gegebener Winfe auch nicht behandelte 
Stoffe für Schriftliche Arbeiten zu benugen. In der legten Woche 
wurden auch 2 Ertemporalien gejchrieben. 
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Zur feiteren Einübung der deutſchen Spradhformen haben die 

Kurfiften aus „dem Kinderfreunde” folgende Gedichte memorirt: 
1) Ill. 28: Der Junker und der Bauer, 
2) V. 16: Die Kapelle, 
3) Il. 67: MWinterlied, \ 
4) VI. 8: Der alte Barbarofja, 
5) I. 1: Die vier Brüder, 
6) IV. 13: Die Perlenbrüde. 

Behandelt find außerdem: 
I. 32. 1. 33. I. 17. 28. 27. III. 14. 23. 45. VI. 5. 18. 26. 6. 

Menn jo das Hauptgewicht auf die praftiiche Seite ded Sprady- 
unterrichted gelegt wurde, fo ift doch auch die theoretiiche Seite dei- 
jelben nicht ohne Berückſichtigung geblieben. Hier wurde bejonderd 
ind Auge gefaht dad Genus der Subftantiva, die Konjugation der 
Verba und die Präpofitionen. 

Nah der BVBerfügung vom 11. Mai 1876 jollten die legten 
6 Stunden von dem Unterzeichneten übernommen werden. Bon 
diefen wurden 4 Stunden auf Ueberfegungen aus dem Dänijchen 
ind Deutiche, 1 Stunde wöchentlich auf die Behandlung von 6 Kir- 
henliedern und die legte Stunde zur Einführung der Kurfiften in 
die Inftruftion vom 9. März 1878 verwendet. 

Für die Mebungen im Ueberjegen diente, wie früher, das in 
Nordichleöwig eingeführte Leſebuch: Leejebog for Dver og Mellen- 
klaſſer i Sleswigsdanske Skoler af Juhl og Noiefen. Die Aus- 
wahl der aus dem Däniſchen ind Deutjche zu überjegenden Stüde 
ſuchte möglichſt Mannigfaltigkeit der Materien zu erzielen und wurde 
nad) der Regel vom Leichteren zum Schwereren getroffen. Münd- 
lich wie jchriftlih find fieben Stüde überjegt worden. Die jedes- 
malige Ueberfegung wurde vom Kurfiften im Haufe jchriftlid vor— 
bereitet, im Unterricht zuerft wörtlid gegeben, dabei auf die 
Eigenthümlichkeit der Konftruftion beider Spraden aufmerfjam 
gemacht, die Inverſion wie fie der däniſchen und niederdeutichen 
Sprade im Verhältniß zur deutichen eigenthümlich ift, in body» 
deutſcher Wortftellung berichtigt, der erzählende faft immer anreihende 
Stil der däniſchen Sprade in den periodiſchen der deutſchen ver- 
wandelt, um fo nit nur Reinheit ded Ausdrucks, jondern auch des 
deutihen Stils möglichft zu erreihen. Dabei begleitete und fort- 
während die Grammatif von Rickmers und Peterjen, die nicht bloß 
theoretiih vom Anfang bid Ende durdygearbeitet, jondern zugleich 
praftiidh bei den Ueberſetzungsaufgaben nad allen Seiten geübt und 
angewandt worden ilt. 

Die Ueberjegungen aus dem Dänifchen ind Deutſche wurden 
2 Mal die Mode eingeliefert, Eorrigirt und mit Beiprehung der 
Spradhfehler, die meift Gruppenfehler waren, zurüdgegeben, allemal 
in der nächſten Lektion. 
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Nach einer derartigen Vorbereitung konnte der Inhalt der über- 
jegten Stüde mit Erfolg von den Kurfiften wiedergegeben werden. 
Die Erzählung gelang einigen jehr gut, anderen theilweije befriedi- 
gend. In foldyer Weiſe darf der Unterzeichnete Die Meberzeugung 
baben, daß bei den Kurfiiten ein Grund gelegt ift, auf dem bei 
gutem Willen und Fleiß weiter gebaut werden a 

Die 5. Stunde war der Behandlung des Kirchenlieded gewidmet. 
Der Betrieb war folgender: Das Kirchenlied wurde von dem Unter: 
zeichneten zuerft vorgelejen, dann von den Kurfiften ftrophenweije 
nachgelefen, wobei auf Lautrichtigkeit, Verſtändniß und redyte Beto- 
nung bejonderd gehalten wurde; die grammatiichen Schwierigkeiten 
wurden gehoben, die ſachlich nothwendigen Erklärungen gegeben, der 
Inhalt im Einzelnen feitgejtellt und zulegt das ganze Kirchenlied 
bis zur mögligten Korrektheit vorgelefen. Die Lautrichtigkeit machte 
den Kurfilten natürli die meilte Schwierigkeit. Die biblijche 
Grundlage des Liedes wurde, wo jie nachweisbar ift, der eigentlichen 
Behandlung vorausgeihicdt. Die nöthigen literarifhen Notizen folg- 
ten derjelben; zum Schluß wurde das Lied in die betreffende 
Periode der Geſchichte des Kirchenliedes eingereibt, dieje charafteri- 
firt und die Hauptdichter, weldye ihr angehören, vorgeführt. Ein 
jo behandelted Lied ward allemal für die nächſte Lektion memorirt 
und in der Stunde von Allen rezitirt. 

Folgende 6 Lieder des Schulgejangbudyes 
Nr. 3. Gelobet jeift du, Jeſu Chriſt ıc. 

4. Ein’ feite Burg ift unjer Gott ıc. 
6. Allein Gott in der Höh’ jei Ehr ıc. 
9. Wachet auf, ruft und die Stimme ıc. 

11. Ad, bleib mit deiner Gnade ıc. 
- 19a. Nun dankfet alle Gott ıc. 

find in der oben angegebenen Weije memorirt und falt ausnahmslos 
von allen Kurfiten gewußt worden. Für die Auswahl der Lieder 
mußte 1) die Kürze und 2) die Identität mit den entipredyenden 
däniſchen Liedern maßgebend fein, da unter den Kurfiften oft 50 jäh— 
rige Zehrer fi finden, welden das Memoriren oft große Schwie- 
rigfeit bereitet. 

Sn der 6. Stunde wurden die Kurſiſten in die Inſtruktion 
vom 9. März 1878 an der Hand der Anmeilung der Königlichen 
Regierung zu Schleswig vom 30. März 1878 eingeführt, die in 
der Materie wejentlid mit der Inftruftion des Königlichen Provin- 
zial-Schulfollegiumd vom 11. Mai 1876 übereinftimmt. 

Die ſämmtlichen 3 Lehrer ded Seminars, weldye mit der Leis 
tung dieſes deutichen Unterricht8 betraut waren, dürfen der Wahrheit 
gemäß befennen, daß die Kurfiften fi ihrer Aufgabe während der 
6 Moden mit Eifer, Fleiß und anerfennenöwerther Treue unter: 
zogen. Der Erfolg des Kurjus darf als ein befriedigender angejehen 

1 Te | Be | Be 1 
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werden. Es ift durdy denfelben eine gute Grundlage gelegt, auf 
welcher mit Erfolg weiter gebaut werden kann. Einige Lehrer waren 
bier zum 2. Male, fie zeigten gute Fortichritte im Deutſchen im 
Verhältniß zum 1. Male ihrer Theilnahme am Kurfus. 

Laut dem angeichlofjenen Berhandlungsprotofoll fand die Schluß- 
prüfung der Kurfiften unter dem Vorſitze des Königlichen Herrn 
Kommifjariud am 29. und 30. Mai c. ftatt. Sie erftredte ſich 
über die in dem Protokoll genannten Gegenftände des voraufgegan- 
genen Unterrichtee. Das Refultat der Prüfung ift im Einzelnen 
in der beigelegten Lifte verzeichnet. Von den 21 Graminanden 
fonnten die in der Lite bezeichneten 7 mit dem SPrädifate „gut“, 
8 mit dem Gejammtprädifate „genügend“, und 6 mit dem Geſammt— 
prädifate „im Ganzen genügend” entlaffen werden. 

125) Befähigungszeugniſſe für Zöglinge der Anftalten 
zu Droyßig. 

(Eentribl. pro 1878 Seite 517 Nr. 165.) 

Berlin, den 9. Auguft 1879. 
Bei den in den Monaten Juni und Zuli d. 3. abgehaltenen 

Entlafjungsprüfungen an dem Gouvernanten-Inftitut und dem Lehrer: 
innen- Seminar zu Droykig haben erlangt dad Zeugniß der Be: 
fähigung 

I. für da8 Lehramt an höheren Töhterjchulen: 

1) Ida Ahenbad zu Hüffeldheim, Kreis Kreuznach, 
2) Martha Albrecht zu Klofjom, bei Bärwalde, Kreis Königs— 

berg N./M., 
3) Amalie Berfemeyer zu Lengerich, Kreis Tedlenburg, 
4) Emma Bräfide zu Stradburg U./M., Kreis Prenzlau, 
5) Eitber von Briten zu Budau, Kreid Jerichow I, 
6) Antonie Caro zu Muſchwitz, Kreid Merfeburg, 
7) Klara Dahlſtröm zu Neu-Ruppin, 
8) Bertha Dilthey zu Haldern, Kreis Reed, 
9) Marie Dreßler zu Reetz N./M., Kreid Arndwalde, 

10) Alwine Franz zu Mep, 
11) Klara Freeſe zu Stralfund, 
12) Theodora Käftner zu Bordedholm, Kreid Kiel, 
13) Franziska Kniebe zu Minden in Weftfalen, 
14) Luiſe Philipp zu Brieg, 
15) Sidonie Purruder zu Droykig bei Zeig, und 
16) Eleonore Bollrath zu Lebach, Kreid Saarlouis. 

1879. 32 
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II. für das Lehramt an Volksſchulen: 

1) Gertrud Bajohr zu Bütom, 
2) Emilie Bartuſch zu Forft, Kreis Sorau, 
3) Katharine Clauſen zu MWagersrott, Kreis Schleswig, 
4) Helene Cuny zu Stradburg in Weftpreußen, 
5) Eleonore Enatfeld zu Mettmann, 
6) Bertha Jacob zu Prieborn, Kreis Streblen, 
7) Alma von Kalleriven zu Polen, 
8) Pauline Kerney zu Brandenburg a. d. H., 
9) Therefe Menning zu Neuftadt in Weftpreußen, 

10) Sophie Meyer zu Ibbenbüren, Kreid Tecklenburg, 
11) Amalie Müller zu Pommerwig, Kreid Leobſchütz, 
12) Ottilie Müller zu Wilhelminenholz, Yanddrofteibezirt Aurich, 

13) Minna Dtto zu Homberg, Reg.-Bez. Kaſſel, 
14) Glifabetb Schneider zu Sommerfeld, Kreis Krofjen, 
15) Minna Schulteß zu Neuhaldensleben, 

16) Wally Spörel zu Greiz, Fürftenth. Neuß, 
17) Emilie Strasburg zu Lüdersdorf, Reg.-Bez. Potsdam, 
18) Margarethe Succo zu Lopuchowo, Kreis Obornif, 

19) Emma Teichfiſcher zu Hettitedt im Manöfelder Gebirgs— 
freie, 

20) Helene Thielo zu DOfterburg, 
21) Eliſabeth Tröger zu Saalfeld, Herzogth. Meiningen, 

22) Marie Weniger zu Berlin, und 
23) Alma von Zelewöky zu Rakowken, Reg.» Bez. Gumbinnen. 

Der Seminar-Direftor Kripinger zu Droykig bei Zeig iſt 

bereit, über die Befähigung diejer Kandidatinnen für beitimmte 

Stellen im öffentlichen und im Privat-Schuldienfte nähere Auskunft 

zu geben. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

Bekanntmachung. 

U. III. 2309. 

126) Befähigungszeugniſſe aus der Zeichenlehrerinnen— 
Prüfung. 

(Eentrbf. pro 1878 Seite 608 Nr. 199.) 

Berlin, den 30. Zuni 1879. 

In der erften Zeicheniehrerinnen » Prüfung, melde nah Maß: 

gabe der Prüfungsordnung vom 25. September v. I. am 31. März, 
1. und 2. April d. 3. ftattgefunden hat, ift den nadhgenannten Be— 
werberinnen: 
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Hoppe, Margarethe, aud Danzig, 3. 3. zu Berlin, 
Kablenberg, Martha, aus Stettin, 3. g zu Berlin, 
Kapp, Elifabeth, aus Zilfit, 3. 3. zu Berlin und 
Kapp, Marie, aus Tilfit, z. 3. zu Berlin 

die Befähigung zur Ertheilung ded Zeichenunterrichted an mehr: 
flaffigen Volks- ſowie an Mittelfchulen zuerkannt und jeder der: 
jelben ein darüber von der Königlichen Prüfungskommiſſion aus- 
gefertigtes Zeugniß eingehändigt worden. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

Bekanntmachung. 

U. III. a. 9353. 

127) Befähigungszeugniſſe aus den Turnlehrerinnen— 
Prüfungen im Frühjahre 1879. 

Centrbl. pro 1879 Seite 202 Nr. 16.) 

Berlin, den 16. Zuli 1879. 
In den am 24. Mai d. 3. und folgenden Tagen zu Berlin 

abgehaltenen Zurnlehrerinnen = Prüfungen haben das Zeugniß der 
Befähigung zur Ertheilung ded Turnunterrichtes an Mädchenſchulen 
erlangt: 

1) Aaron, Hedwig, zu Berlin, 
2) Altmann, Elijabeth, zu Sorau N. /L., 
3) Baade, Antonie, Lehrerin zu Rirdorf bei Berlin, 
4) Baade, Eliſabeth, dgl. zu Berlin, 
5) Ballhaus, Handarbeitslehrerin zu Dredden, 
6) Baumgarten, Gemeindejhul-Xehrerin zu Berlin, 
7) Benas, Lehrerin dajelbit, 
8) Bentzin, Gemeindeichulstehrerin dajelbit, 
9) Berger, Lehrerin dajelbit, 

10) Brumleu, SHandarbeitölebrerin dajelbit, 
11) Brutſchke, Gemeindeichul-Lehrerin daſelbſt, 
12) Demmin, Handarbeitölehrerin zu Greifswald, 
13) Ehret, Emma, zu Weinheim a. d. Bergftraße, Großherzog: 

tbum Baden, 
14) Eickholt, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
15) Engelfe, Lehrerin dajelbft, 
16) Frick, dsgl. dajelbft, 
17) Fuchs, deal. daſelbſt, 
18) Gade, Eliſabeth, zu Charlottenburg, 
19) Genſichen, Lehrerin zu Poien, 
20) Grubig, Klara, zu Berlin, 

32 * 
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21) Günther, Helene, dajelbft, 
22) Hardt, Handarbeitslehrerin dajelbit, 
23) Hermes, Lehrerin zu Steglig bei Berlin, 
24) Hettwer, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
25) Kaul, Lehrerin dafelbft, 
26) Köhnhorn, dögl. zu Münfter, 
27) Krämer, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
28) Kraufe, Lehrerin dajelbft, 
29) Krüger, dgl. gu Steglig bei Berlin, 
30) Kulfe, Handarbeitölehrerin zu Berlin, 
31) Kunge, dögl. dafelbft, 
32) Zademann, Lehrerin dajelbft, 
33) Lehmann, Sidonie, Handarbeitölehrerin zu Witten a. d. Rubr, 
34) Lehmann, — dsgl. zu Berlin, 
35) Leplow, Lehrerin zu Nirdort bei Berlin, 
36) Louis, Anna, zu Berlin, 
37) Lüderitz, Lehrerin dafelbft, 
38) Lutſch, Martha, zu Dölik bei Stargard in Pommern, 
39) Meubrink, Lehrerin zu Steglig bei Berlin, 
40) Müller, Martha, dgl. zu Derlin, 
41) Nitſchke, Handarbeitslehrerin dafelbit, 
42) Noad, dögl. dafelbit, 
43) Noel, Lehrerin dafelbft, 
44) Oelkers, Handarbeitölehrerin dafelbft, 
45) Dtto, Lehrerin zu Polen, 
46) Paaſch, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
47) Patſchkowski, Agnes, dajelbft, 
48) Riedel, Gemeindeſchul-Lehrerin dafelbft, 
49) Roßberg, Klara, dajelbit, 
50) Scheffler, Lina, zu Graudenz, 
51) Schläger, Wilhelmine zu Berlin, 
52) Schmidt, Marie, zu Reinwaſſer bei Rummeldburg i. Pomm., 
53) Schmidt, Eugenie, Zehrerin zu Berlin, 
54) Schmiel, Eliſe, dögl. dafelbit, 
55) Schödler, dägl. dajelbft, 
56) Sewening, dögl. a Bielefeld in Weitfalen, 
57) Specht, dgl. aus Berlin, jegt zu Wilhelmöhafen, 
58) Striemer, dögl. zu Berlin, 
59) Sundmader geb. Lindemann, zu Düffeldorf, 
60) Thoft, Handarbeitslehrerin zu Berlin, 
61) de Vivie, dsgl. zu Mofelweiß bei Koblenz, 
62) Voß, Lehrerin zu Emden, 
63) Wendt, Antonie, zu Goldberg in Schlefien, 
64) Weftphal, Augufte, zu Templin U./M., 
65) Weftphal, Karoline, dajelbit, 



481 

66) Wolff, Lehrerin zu Berlin, 
67) Wuthenow, dögl. dajelbft, 
68) — Amanda, aus Ohrdruff (Sachſen-Koburg— 

otha), 
69) Zeterling, Lehrerin zu Danzig, z. 3. zu Berlin, 
70) Ziemann, dögl. zu — und 
71) Zöcke, Handarbeitslehrerin zu Berlin. 
Ferner haben in derſelben Prüfung 
72) Hummel, Handarbeitslehrerin aus Poſen, jetzt zu Berlin, 

d un 
73) Stumpf, dögl. zu Berlin, 
welchen in der Prüfung im Monate November 1878 ein Zeugniß 
beichränfter Befähigung ertheilt war, das Zeugniß der vollen Be— 
fähigung zur Ertheilung des Zurnunterrihtes an Mädchenichulen 
erlangt. 

Ueber den Grad der Befähigung geben die von der Prüfungs: 
Kommilfion ausgeftellten Zeugniſſe Auskunft. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

Belanntmahung. 

U. III. a. 10253. 

128) Unzuläffigfeit des VBerwaltungsftreitverfahrend 
über den Ertragswerth von Schulländereien, wenn eine 
Regulirung ded Lehrereinkommens nicht eingeleitet ift. 

Im Namen ded Königs. 
Sn der Berwaltungsftreitiache 

des Lehrerd Vogel zu Pollnip, Klägers und Revifionsklägers, 
wid er 

die Schulgemeinde Pollnis, Beflagte und Revifiondbellagte, 
bat das Königliche Dberverwaltungdgeridht, Erfter Senat, in feiner 
Sigung vom 26. März 1879, 

an welder ıc. :c. Theil genommen haben, 
für Redt erkannt, 

daß auf die Reviſion ded Klägerd die Entiheidung des Kö— 
niglihen Bezirföverwaltungägerichted zu Marienwerder vom 
17. Dftober 1878 zu beftätigen, der Werth ded Streitgegen- 
ftandes für die erfte Inftanz auf 108 Mark, für die zweite 
und dritte auf 63 Marf feftzujegen, die baaren Auslagen des 
Berfahrend und der Beklagten für alle Inftanzen dem Kläger 
zur Laſt zu legen, im Uebrigen aber die Koften außer Antap 
zu laſſen. 

Bon Rechts Megen. 
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Gründe. 

Zu dem Schullande in Pollnig gehört eine Wiefe, deren Ertrag 
bei Regulirung der Sculjtelle im Fahre 1870 auf 135 Marf an- 
genommen ift. Der Ertrag der Wieje hat fidy in Kolge des Durch— 
bruches der Negniger Mühle und der Senfung des Goſtuda-Sees 
verringert. Der Lehrer Vogel zu Pollnig behauptet, dat der Ertrag 
jegt nur noch auf 27 Mark zu ſchätzen ſei. Er ift der Anficht, daß 
für den Minderertrag die zur Unterhaltung der Schule Verpflichte- 
ten ihn ſchadlos zu halten haben, und hat bei dem Kreisausſchuſſe 
des Kreiſes Schlohau Hagend beantragt: 

die Schulgemeinde zur Zahlung von 108 Marf pro 1876 zu 
verurtbeilen. 

Der Kreisausſchuß erfannte unterm 26. Juni 1878: 
dab der Ertragswerth des ftreitigen Wiejenftüdes auf 72 Mark 
pro anno feitzujegen und die Schulgemeinde Pollnig für 
verpflichtet zu erachten, an den Lehrer Vogel pro 1876 eine 
Entihädigung von 63 Mark baar herauszuzablen. 

Auf die von der Bellagten eingelegte Berufung änderte das 
Königliche Bezirföverwaltungsgeriht zu Marienwerder dieſe Ent: 
ſcheidung dur Urtel vom 17. Dftober 1878 dahin ab, daß die 
Klage abzumeifen, und legte dem Kläger, unter Feſtſetzung des 
Werthes des Streitgegenftandes auf 108 Mark, die Koften zur Laft. 

Es wird ausgeführt, daß der $. 77 des Geſetzes vom 26. Juli 
1876 die Berwaltungsgerichte zur Feftitellung des Ertrages der 
Scyulländereien nur berufe „bei NRegulirung ded Einfommens der 
Slementarlehrer”, und daß eine ſolche Regulirung zur Zeit nicht in 
Frage jei. Wenn Kläger meine, dab jein Einfommen ſich in einer 
für ihn unerträglichen Weiſe verringert babe, fo bleibe ihm über— 
laffen, bei der Schulauffidtöbehörde Hülfe zu ſuchen, welche jeder 
Zeit berechtigt jei, eine neue Negulirung ded Einkommens vorzu— 
nehmen. Gebe dieje damit vor, jo entſtehe dann für den mit ihrer 
Feſtſetzung unzufriedenen Theil der Anlaß und das Recht zur Klage 
auf Grund des $. 77 des Zuftändigfeitögejepes. 

Gegen diefe Entſcheidung bat der Kläger die Revifion einge: 
legt und geltend gemacht, dab er den von dem Bezirföverwaltungd- 
gerichte ihm gewieſenen Weg, bei der Schulauffichtsbehörde Hülfe 
u ſuchen, bereit3 vergeblid vor Anftellung der Klage beichritten 
* Die Königliche Regierung ſelbſt habe nach mannigfachen 
Verhandlungen ihn veranlaßt, die vorliegende Klage beim Kreisaus— 
ſchuſſe zu erheben. Er überreicht zum Erweiſe deſſen verſchiedene 
Verfügungen der Königlichen Regierung zu Marienwerder und be— 
antragt, unter den bier obwaltenden Verhältniſſen das Verwaltungs— 
ſtreitverfahren für zuläſſig zu erachten. 

Die Beklagte hat ihrerſeits die Beſtätigung der Vorentſcheidung 
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beantragt und hervorgehoben, daß die Königliche Regierung den 
Kläger niht angewiejen, jondern ihm nur überlafjen babe, zu 
Hagen. Wenn die Königlihe Regierung jelbft nicht eingeſchritten 
jei, jo habe dem Kläger freigeltanden, fidy darüber höhern Drtes zu 
bejchweren. Keinen Falls fünne die ablehnende Haltung der Negie- 
rung die an ſich unzuläjfige Klage zuläffig maden. 

Bei diejer Sadylage war, wie geſchehen, zu erfennen. 
Vorab ilt zu bemerken, daß in der Provinz Preußen zur Un- 

terhaltung der Schule die Gemeinden und die jelbftitändigen Guts- 
bezirfe verpflichtet find ($$. 39. 40 der Schulordnung vom 11. De- 

zember 1845). Als Vertreter der Beklagten wären demnad Die 
Gemeindevoriteher rejp. die Befiger der den Schulverband bildenden 
Gemeinden refp. jelbitftändigen Gutöbezirke zuzuziehen gewejen. Wenn 
dem entgegen im vorliegenden Falle die Wahl bejonderer Repräjen- 
tanten und zwar durch ſämmtliche Einwohner ded Schulbezirkes ver- 
anlaßt worden ift, jo fann über diejen Mangel um fo mehr hinweg— 
gejehen werden, ald die Wahl der Repräjentanten einftimmig und 
ohne Widerſpruch erfolgt ift. 

In der Sade ſelbſt kann ed nicht zweifelhaft jein, daß die 
Erforderniſſe des $. 77. Nr. 1. ded Gejeped vom 26. Juli 1876 
(Gej.-Samml. S. 297) bier nicht vorliegen. Die Negulirung des 
Einkommens eines Elementarlehrers muß eingeleitet —* und bei 
den hierüber ſtattfindenden Verhandlungen muß ein Streit zwiſchen 
den Betheiligten über die Feſtſtellung des Geldwerthes des Ertrages 
der dem Lehrer überwieſenen Ländereien entſtehen, um die Zuſtändig— 
keit der Verwaltungsgerichte zu begründen. Eine neue Regulirung 
des Einkommens des Klägerd iſt bisher von der Schulaufſichtsbe— 
hörde nicht verfügt worden. Mit Recht hat daher der Vorderrichter 
die Klage abgewieſen. Wenn die Königliche Regierung zu Marien— 
werder die eine neue Regulirung des Lehrereinfommens bezwedenden 
Anträge des Lehrerd nicht berüudfichtigt hat, jo fteht dem Kläger 
darüber nur die Bejchwerde bei dem Unterrichtd-Minifter zu. Aller: 
dingd jcheint die genannte Behörde zu ihrem Verhalten durdy die 
irrthümlihe Annahme beftimmt worden zu fein, daß dem Lehrer 
auch außerhalb des Falld der Regulirung feines Einkommens das 
Recht zuftehe, die Verwaltungsgerichte um Feſtſetzung des Geldwerths 
des Ertrages der Schulländereien anzugehen. Allein dieſer Umſtand 
ändert ſelbſtverſtändlich in der Rechtslage nichts, erſcheint aber als 
ein genügender Grund, um von der Erhebung eines Pauſchquantums 
für alle Inſtanzen abzuſehen. 

In Gemäßheit der 88. 72. 78 des Geſetzes vom 3. Juli 1875 
(Geſ.“Samml. S. 375) ilt deshalb der Koftenpunft, wie gejchehen, 
geregelt, wobei hinſichtlich des Werthes des Streitgegenftandes zu 
berüdfichtigen war, daß der Kläger gegen die erftrichterlihe Ent— 
ſcheidung, welche ihm ftatt der geforderten 108 Mark nur 63 Mark 
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zufpradh, jeiner Seits ein Rechtsmittel nicht eingelegt hat, das Streit- 
objeft in zweiter und dritter Inſtanz daher nicht 108, jondern nur 
63 Mark beträgt. 

Urkundlid unter dem Siegel ded Königlichen Dberverwaltungd« 
gerichted und der verordneten Unterjchrift. 

(L. S.) Perſius. 

O. B. ©. Nr. I. 810. 

129) Spyfteme der Gehaltdregulirung für Volksſchul— 
lehrer. Unzuläfjigfeit der Gewährung von Staatsbei— 
bülfen zur Durdhführung eined Gehaltsſyſtems mit 
Dienftalterdzulagen oder einer fogenannten bewegliden 

Gebaltöjfala. 

Berlin, den 7. Zuli 1879. 
Zu der von der Königlichen Regierung in dem Berichte vom 

29. April d. J., betreffend die Bewilligung von Staatöbeihülfen 
zur Bejoldung von Lehrern in N. beantragten Abänderung meines 
Erlaſſes vom 13. März d. J. liegt, wie ich der Königlichen Regie: 
rung hierdurch eröffne, feine Veranlafjung vor. 

Mein in dem legteren erwähnter Erlaß vom 9. November 1876 
(Gentralbl. Seite 678), welcher übrigens feine neuen Anordnungen 
trifft, jondern nur in einem Spezialfalle die in Betradht fommenden 
Geſichtspunkte darlegt, damit fie zur Richtſchnur dienen können, enhält 
allerdings nicht einen ausdrüdlichen Ausiprud, dab Staatöbeihülfen 
zur Aufbefjerung der Lehrergehälter in den Städten im Falle des 
Nachweiſes ded dazu vorhandenen Bedürfnifjed nur unter der Vor— 
ausjegung der Normirung feiter, den konkreten Berhältnifjen ent» 
Iprechender Abftufungen der Lehrerbejoldungen, nicht aber, um ein 
Gehaltsſyſtem mit Dienftalterdzulagen oder einer fonenannten beweg— 
lihen Gehaltöjfala durdyguführen, bewilligt werden dürfen. 

Dagegen läßt der Inhalt ded Erlafjes vom 9. November 1876 
in Verbindung mit der darin enthaltenen Verweilung auf die betref- 
fenden ſchon früher ertheilten Vorſchriften feinen Zweifel über den 
vorerwähnten allgemeinen Grundjap. 

Unter Anderem ift in dem gedachten Erlafje darauf aufmerf- 
Jam gemacht worden, daß, jo wenig die Staatdauffihtöbehörde bie 
Gewährung von Dienftalteräzulagen neben feft abgeftuften Stellen- 
gehältern fordern oder zwangsweiſe durchſetzen fünne, diejelbe ebenjo- 
wenig befugt fei, unter Aufgebung des bergebradhten, dem Zwed 
entiprehenden Syſtems fefter Stellengehälter reſp. Gehaltöjfalen 
die Einführung ded Syſtemes jogenannter beweglicher Gehaltöffalen 
zwangsweiſe zur Geltung zu bringen. 
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Hieraus folgt von jelbft, daß von der Gewährung von Staatd- 
beihülfen zur Durchführung jogenannter beweglicher Gehaltsjfalen 
abzuſehen ift. Denn die Gewährung von Staatöbeihülfen zur Ber: 
beijerung des Dienfteinfommend der Lehrer und für jonftige Schul- 
zwede im alle deö Unvermögend der Nächftverpflichteten kann nur 
für ſolche Bedürfnifje erfolgen, zu deren Befriedigung die Betheilig- 
ten geſetzlich verpflichtet find und behufs Erfüllung ihrer Berpflid- 
tungen von Sculauffihtswegen zwangsweiſe angehalten werden 
fönnen. Dem entipriht ed, wenn in dem Zirfularerlaffe vom 
15. April 1875 (Gentralbl. 1875 Seite 412 ff.) bemerklidy gemacht 
it, daß der durch den Staatöhaushalt für 1875 zur dauernden 
Derbefjerung des Einfommens von Lehrer» und Lehrerinnenftellen 
an Elementarſchulen in erweislich unterftügungöbedürftigen Gemein 
den im Betrage von 3,000,000 Mark fernerweit bewilligte Staats- 
zuſchußz lediglich dazu zu bemugen ſei, Die Stellengehälter bei 
Unzulänglicyfeit der Kräfte der Nächitverpflichteten auf die gewünſchte 
Höhe zu bringen und auf derjelben zu erhalten. 

Hiernad war die Königliche Regierung zur Gewährung jeder- 
eit widerruflicher Staatöbeihülfen zu Zehrerbejoldungen nur für den 
all der Aufrehthaltung des im Allgemeinen und in der Regel dem 

Zwede entſprechenden Syſtems fefter Stellengehälter befugt. 
Den zur Aufbringung der Lehrerbejoldungen Verpflichteten bleibt 

ed zwar unbenommen, mit Genehmigung der Schulauffidhtäbehörde 
ein andered Syftem der Lehrerbejoldung, insbejondere die periodijche 
Bewilligung von Dienftalterözulagen neben feiten Stellengehältern 
oder die Einführung einer beweglichen Gehaltsjfala oder ein anderes 
gemiſchtes Bejoldungsiyftem zu bejchließen. Die Genehmigung jols 
her Beſchlüſſe * aber nur erfolgen, wenn die Verpflichteten 
gleichzeitig bejchließen, die zur Durchführung des beſchloſſenen Be— 
ſoldungsſyſtemes erforderlichen Mittel ſelbſt bereit zu ſtellen und 
wenn die Schulaufſichtsbehörde die Ueberzeugung gewonnen hat, 
daß die Verpflichteten auch dauernd im Stande ſein werden, die 
zur Durchführung des betreffenden Beſoldungsſyſtemes erforderlichen 
Mittel ſelbſt und ohne Behuͤlfe des Staates aufzubringen. 

Trifft das Eine oder das Andere nicht zu, ſo bleibt, wie dies 
der Erlaß vom 9. November 1876 gleichfalls hervorhebt, nur übrig, 
nad) der allgemeinen Regel für die Lehrer- und act 
vorihriftömäßig den Berhältniffen des Drted entipredhende Gehaltö- 
ftufen Teitaulepen, welche zugleid einen Erjag für befondere Dienft- 
alterözulagen bieten können. 

lsdann ift ed auch in Städten, namentlich Eleineren, nicht 
ausgejchloffen, im Falle des nachgewieſenen Bedürfnifjes, Staatöbei- 
hülfen zu den Bejoldungen der Lehrer und Lehrerinnen zu gewähren, 
wogegen, wie bier zugleicy bemerkt werden mag, ed unftatthaft fein 
würde, in einer in dieſer Weiſe bei Aufbringung der Lebrerbejol- 
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dungen unterftüsten Stadt außerdem audy noch Dienftalterözulagen 
aus Staatöfonds bewilligen zu wollen, inöbejondere bei größeren 
Schulſyſtemen, bei weldyen durdy planmäßige Abftufung der Lehrer— 
gebälter dafür gejorgt werden kann und muß, daß die Lehrer mit 
dem fteigenden Dienftalter durch Aufrüden in die höheren Gehalts- 
ſtufen eine entſprechende Einfommenöverbefjerung erlangen. 

Die Berufung auf meinen Grlaß vom 13. September 1876 
wegen der Gewährung von Miethöentichädigungen für die Volks— 
ſchullehrer in ©. ift nit dazu geeignet, dad Verfahren der König: 
lichen Regierung in der vorliegenden Sache ald begründet erfcheinen 
zu laffen. Diejer Erlaß nimmt Bezug auf den früheren Erlaß 
vom 27. Mai 1875 und ändert an den allgemein maßgebenden 
Vorſchriften nichts, wie der legtere Erlaß genugjam erfennen läßt. 
Es ift in der Schulfahe von ©. bei der Lage, in melde dieje 
Sade durch dad Verfahren der Königlichen Regierung einmal 
gebracht worden war, nur davon abgejehen worden, noch nadyträglich 
eine mit den allgemeinen Borichriften im Einklange ftehende Aen— 
derung zu fordern. 

Aehnlich verhält es ſich in dem vorliegenden Falle. 
Damit jedody die in den gedadhten beiden Fällen mit meiner 

Genehmigung zugelaffene Ausnahme nicht die Regel werde und 
damit nicht aus der gejchehenen Zurüdweilung der Beichwerden 
der Magiftrate in S. und in. von Seiten der Königlichen Regie— 
rung unzutreffende Schlüffe gezogen werden, damit insbejondere die 
Königliche Regierung Sich nicht für ermädtigt halte, ohne Weiteres 
aus den zu Ihrer Verfügung ftehbenden Staatsfonds Beibülfen zur 
Durhführung fogenannter beweglicher Gebaltsjfalen zu bemilligen, 
ift der Königlichen Regierung mitteld Erlaſſes vom 13. März d. J. 
die Berüdfihtigung der beftehenden allgemeinen Grundjäge und An- 
weilungen für die Folge empfohlen worden. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Falk. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

U, III.a. 9207. 

130) Zeitpunkt für den Beginn der Zahlung der Dienft- 
alterözulagen an Lehrer. 

Berlin, den 5. Juni 1879. 
Die perfönlihen Zulagen, melde Lehrern und Lehrerinnen an 

öffentlichen Volksſchulen mit Rückſicht auf ihre Dienstzeit aud Staats— 
fonds bewilligt werden können — die fogenannten Dienftalterözula- 
gen —, find in Gemäßheit meiner Anordnungen vom 18. Juni und 
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24. Suli 1873 (Gentrbl. 1873 ©. 470 u. 473) nad dem Kalender: 
jabre vom 1. Sanuar ab zu gewähren. Ebenſo ift der Bedarf an 
Dienftalterdzulagen bezw. der zur Zahlung derjelben aus Gentral- 
fonds zu überweilende Zuſchuß von Jahr zu Jahr vorſchriftsmäßig 
bid zum 1. Sanuar jeden Jahres feitzuftellen und bier anzumel- 
den. In diejen Beziehungen ift zufolge des Girkular-Erlafjes vom 
5. Januar 1877 — U. in. 5001. — durd die Verlegung des 
Etatsjahres nichtd geändert, wie died durch die Eirkular-Erlafje vom 
19. Zebruar v. 3. — U. III. 6449. — und 13. Februar d. 3. — 
U. III. 6108. — wiederholt in Crinnerung gebradt worden iſt. 

Im Laufe der Bewilligungöperiode kann ſonach bei regelmäßi- 
gem Verfahren, abgejehen von gelegentlichen Beridhtigungen aus 
beionderer Veranlaſſung im Cinzelfalle, binfidhtlid der zahlbaren 
Dienftalterözulagen im Allgemeinen nur infofern eine Veränderung 
eintreten, ald Tod, Emeritirung u. dergl. der Empfänger Abgänge, 
oder die Verſetzung mit ftaatlihen Dienftalterözulagen bedadhter 
Yehrer aus einem in den anderen Vermwaltungsbezirke Zugänge mit 
fihb bringen. Im Uebrigen fommt es für dad Rechnungsweſen 
bezw. die Nevifion der Rechnungen darauf an, daß von Seiten der 
betheiligten Königlihen Provinziale Behörden bei Anmweilung der 
Dienftalterözulagen genau angegeben wird, an wen und in weldyem 
Umfange nad Maßgabe der in Betradht fommenden Beftimmungen 
Zahlung zu leilten ift. 

Da es nicht die Abficht ift, die betreffenden Lehrer in Folge 
der Verlegung ded Rechnungsjahres ein Vierteljahr ſpäter, alſo ftatt 
vom 1. Sanuar erjt vom 1. April ab, in den Genuß der Dienft- 
alterözulagen bezw. der nad Zurüdlegung einer längeren Dienftzeit 
zu gewährenden höheren Sätze derjelben treten zu laſſen, auch ſonſt 
enticheidende Gründe dafür vorliegen, bei der Bewilligung der in Rede 
ftehenden Zulagen an der geltenden Einrichtung aud ferner feſtzu— 
halten, jo müſſen die für jedes Kalenderjahr feftzujegenden Dienft- 
alterdzulagen in der Weile zur Zahlung angemwiejen werden, daß 
in den zur Nevifion gelangenden Rechnungen fein Zweifel darüber 
bleibt, welche Beträge bei einer nady wie vor vom 1. Sanuar bis 
Ende Dezember jeden Jahres laufenden Bewilligungsperiode in jeder 
der in Betradht fommenden beiden Rechnungsperioden zahlbar find. 

Hierauf made ich die Königliche Regierung ze. zur Sicherung 
einer gleihmäßigen Behandlung der Dienftalterözulagen aufmerkjam. 

Der Minifter der Ne ꝛc. Angelegenheiten. 
alk. 

An 
die Königl. Regierungen, die Königl. Konſiſtorien in der 

Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath 
zu Nordhorn. 

U. II. 7812. 
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131) Mebertritt von Lehramtsbewerbern an Taubftum- 
menanftalten in Beziehung auf die Berpflidtung zu 
dreijäbrigem Volksſchuldienſte und auf Zulajjung zur 

zweiten Bolföjchullehrerprüfung. 

Berlin, den 7. April 1879. 
In meinem Erlaſſe vom 25. Januar d. 3. habe ich mir eine 

Entſchließung über den Antrag wegen Abänderung des $. 2. der 
Prüfungsordnung für Lehrer und Borfteher von Taubſtummenan— 
ftalten vom 27. Juni v. 3. bezüglid der zweiten Prüfung der 
Glementarlehrer nach der Prüfungsordnung vom 15. Dftober 1872 
vorbehalten. 

Diejelbe Frage war von dem Herrn Ober-Präfidenten der Pro- 
vinz Scyleöwig-Holftein zu meiner Entſcheidung gebradyt. Indem id) 
Abichrift meines hierauf ergangenen Erlaſſes vom 28. Februar d. J.“) 
beifüge, will ih das in demjelben bezeichnete Verfahren aud für 
die dortige Provinz hiermit ausdrücklich geftatten. 

Ew. Ercellenz überlaffe ich ergebenft, hiernach die Provinzial- 
ftändiihe Vermaltungsfommilfion zu verftändigen und ſowohl das 
Königliche Provinzial-Schulfollegium als auch beide Königliche Re- 
gierungen der Provinz mit Nachricht zu verjehen. 

Im Auftrage ded Herrn ii der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
ucanud, 

An 
ben Königlihen Wirklihen Geheimen Rath und Ober- 

Präfidenten Herrn Günther Ercellenz zu Poſen. 

U. III. 5898. 

132) Neue Audgabe des Preidverzeihnijjes für Turn— 
geräthe von Kluge. 

(Centrbl. pro 1877 Seite 396 Nr. 157.) 

Berlin, den 16. Mai 1879. 
Meiner Eirkular - Verfügung vom 30. Juni 1877 (U. III. 1639), 

die Beihaffung der Turngeräthe für Unterrichtdanftalten betreffend, 
ift ein Preisverzeichniß des QTurnanftaltövorfteherd Kluge bierjelbft 
bezüglid der Turngeräthe, Turngeräthſtücke und ihrer einzelnen 
Theile, jowie der Schwimmgeräthe beigefügt. Nachdem dieſes Preid- 
verzeihniß von dem ıc. Kluge umgearbeitet worden tft, überfende 
ih dem Königlichen Provinzial- Schulfollegium ıc. von der neuen 
Audgabe zwei Eremplare zur Nachricht und weiteren VBeranlafjung. 

An 
fämmtlihe Königl. Provinzial» Schullollegien und 

Königl. Regierungen. 

*) abgebrudt im Eentrbl. pro 1879 Seite 384 Nr. 56. 
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Abſchrift vorftehender Serfügung, Abſchrift meiner Cirkular— 
—— vom 30. Juni 1877 und zwei Exemplare der neuen 
Ausgabe des Preisverzeichniſſes erhält die Königliche Landdroſtei 
zur Nachricht und Beachtung. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
die Königl. Landdroſteien in der Provinz Hannover. 

U. III. 1298. 

v. Volksſchulweſen. 

133) Kontrole über den ferneren Schulbeſuch der aus 
einer höheren Unterrichtsanſtalt vor Zurücklegung des 

ſchulpflichtigen Alters ausſcheidenden Schüler. 

Münſter, den 24. Juli 1879. 
Es iſt zu unſerer Kenntniß gekommen, daß Schüler, die in 

eine höhere Unterrichtsanſtalt aufgenommen worden find, nad län— 
gerem oder fürzerem Beſuch derjelben vor Zurüdlegung des 
Ihulpflidtigen Alter aud derjelben ausſcheiden oder entlafjen 
werden, ohne in eine andere Anftalt einzutreten oder in die Ele: 
mentarſchule zurüdzufehren. 

Um diejer offenbaren Umgehung ded Gejehed, welches den Be- 
jud einer Schule bis zum vollendeten 14. Lebensjahre zur Pflicht 
macht, vorzubeugen, veranlafjen wir die Direktoren (Neftoren) der 
höheren Se hrunklatten, von jedem Falle, wo ein noch im ſchulpflich— 
tigen Alter ftehender Knabe entlafjen wird oder freiwillig ausſcheidet, 
der Drtöjchulbehörde Anzeige zu machen. 

Königliched Provinzial-Schulfollegium. 

fämmtliche Herren Direltoren und Rektoren der höheren 
Unterrichtsanftalten der Provinz Weftfalen. 

134) Schulentlaffungsprüfung im Konjiftorialbezirfe 
Aurid. 

Aurich, den 27. März 1879. 
Mit Genehmigung ded Herrn Minifterd der geiftlihen, Unter- 

richts- und Medizinal- Angelegenheiten vom 6. Dezember v. 3. 
U. 111. 14581 und unter Aufhebung ſämmtlicher entgegenftehenden 
Beitimmungen ordnen wir bezüglich der biöherigen Schulentlaffungs- 
prüfung vierzehnjähriger Schulkinder das Nachfolgende an: 
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1. Sculfinder, weldye dad vierzehnte Lebensjahr zurüdlegten, 

find fünftig in den Schulverfäumnißliften nicht mehr als Abſenten 
aufzuführen und den Obrigfeiten behuf Verhängung von Schulver— 
ſäumnißſtrafen nicht mehr zur Anzeige zu bringen. Dbgleid es 
höchſt wünſchenswerth erfcheint, daß die Kinder auch über das vier- 
zehnte Lebensjahr hinaus und mindeftens bid zum Ablauf des Halb- 
jahres, im welchem diejed Lebensjahr von ihnen zurüdgelegt wurde, 
die Schule beſuchen, und obgleich wir nicht zweifeln, daß Lehrer und 
Prediger hierauf mit allem Nachdruck hinwirken werden, jo muß 
doch von Maßnahmen, durdy die ein derartiger fortgelegter Schulbe- 
ſuch erzwungen würde, in Zufunft Abftand genommen werden. 

2. An Stelle der durch die Kreis: Schulinfpeftoren mit den 
vierzehnjährigen Sculfindern biöher vorgenommenen Prüfung tritt 
mit September d. 3. für ſämmtliche Volksſchulen unjered Auffichtö- 
bezirks ein Examen anderer Art. 

3. Dafjelbe wird abgehalten in allen Volksſchulen zweimal 
jährlih und zwar im Laufe der Monate März und September an 
einem Scultage im Scullofale vom Lofal-Scyulinipeftor, der dem 
Lehrer, welcher während der Prüfung der Kinder feiner Klaffe an: 
wejend fein muß, nach feinem Ermeſſen die Prüfung für die einzelnen 
Unterrichtözmweige übertragen fann. Dem Schulvorſtand ift die Gegen: 
wart bei dem Eramen zu geltatten. Der Termin der Prüfung wird 
vom Lokal-Schulinſpektor angeſetzt. 

4. Die Prüfung erſtreckt ſich auf Religion, Deutſch, Rechnen 
und Raumlehre, ſowie auf die Realien und auf Geſang. Ein Diktat 
wird von den Kindern niedergeſchrieben, auch einige Rechenaufgaben 
werden ſchriftlich gelöſt; dieſe ſchriftlichen Arbeiten ſind vom Lokal— 
Schulinſpektor jedesmal von den vier letzten Prüfungen aufzubewahren. 

5. Der Prüfung werden unterzogen Diejenigen Kinder, welde 
jeit dem legten Prüfungstermine das dreizehnte Lebensjahr vollen= 
deten. Bei dem nächſten Termine im September d. J. haben ſich 
alle Kinder, welche das dreizehnte Lebensjahr zurücklegten, der Prü— 
fung zu unterziehen. 

6. Der Zwed der Prüfung ift, zu ermitteln, obedie Kinder 
dasjenige Maaß von Kenntnilfen befigen, welded nad dem Lehr: 
plane der betreffenden Schule von Schülern, die in dad legte Schul- 
jahr eintreten, durchichnittlich zu fordern ift. Kinder, welche in der 
Religion oder im Deutihen oder im Rechnen dieſes Ziel nicht er— 
reichten, dürfen ald in der Prüfung beitanden nicht angefehen werden. 

7. Selbftverftändfich bleiben die Kinder, melde die Prüfung 
beftehen, bis zur Vollendung des vierzehnten Lebensjahres ſchul— 
pflichtig. Es wird ihnen beim Austritt aus der Schule nad) regel- 
mäßigem Kortichreiten während des legten Schuljahred ein Schul— 
entlaffungszeugniß auögeftellt. Dafjelbe giebt den vollen Namen, 
Geburtsort und Geburtötag ded Kindes an, jagt, wann die Prüfung 
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beftanden ift, enthält mit Vermeidung alles Ueberflüffigen eine kurze 
Aeußerung über Fleiß, Betragen und Schulbeſuch und faßt die 
biöherigen Leiftungen für jedes der Unterrichtsfächer zuſammen in 
die zur Verwendung zu bringenden Prädifate: jehr gut, gut, genügend, 
ungenügend. 

8. Kinder, melde in dem eriten auf ihr zurückgelegtes drei— 
ehntes Lebensjahr folgenden Termine die Prüfung nicht beftehen, 
— dieſelbe an den folgenden in die Zeit ihrer Schulpflichtigkeit 
fallenden Terminen zu wiederholen und nachzuweiſen, daß das Ver— 
ſäumte nachgeholt iſt. Sollte die Prüfung von einzelnen Kindern 
überall nicht beſtanden werden, ſo erhalten dieſelben kein Entlaſſungs— 
zeugniß oder doch nur eine Bezeugung über die Dauer ihres Schul— 
beſuchs lediglich mit dem Vermerk, daß die von uns unter dem 
heutigen Tage angeordnete Prüfung von ihnen nicht beſtanden iſt. 

9. Entbleiben Kinder ohne genügende Entſchuldigung von der 
Prüfung, ſo ſind ſie als unentſchuldigte Abſenten zur Anzeige zu 
bringen und ſind die entſprechenden auf Beſtrafung gerichteten An— 
träge zu ſtellen. 

10. Dispenſationen, die nach Maßgabe unſeres Ausſchreibens 
vom 25. Auguſt 1874 jonft zuläſſig ſind, müſſen Kindern, welde . 
das dreizehnte Lebensjahr zurüclegten, ohne die Prüfung zu befteben, 
durhaus und ohne Audnahme bis nad beftandener Prüfung ver: 
jagt bleiben. in Verſprechen der Eltern, die Kinder auch nad) 
Aufhören der Schulpflichtigfeit noh die Schule beſuchen zu laſſen, 
fann bierin feine Aenderung bewirken. Bei unentihuldigten Schul— 
verſäumniſſen ſolcher Kinder ift gegen die betreffenden Eltern mit 
unnachſichtlicher Strenge vorzugehen. 

1l. Zum 1. April und 1. Dftober reiht der Lofal-Schulin- 
ipeftor dem Kreid- Schulinfpeftor ein Verzeichniß derjenigen Kinder 
ein, welche zur Ablegung der Prüfung verpflichtet waren. Es ift 
in dem Verzeichniß überfichtlicdy zu bemerfen, ob die Kinder erichienen 
oder entblieben reip. weshalb, beftanden oder nicht beftanden, und 
ob fie zum erften Male oder wiederholt an der Prüfung theilnahmen. 

12. Um einen Nachweis über die Leiftungen der betreffenden 
Schulen zu erlangen, beftimmen wir, daß in einer den Schulfata- 
logen anzufügenden beionderen Heberfiht von dem Lokal-Schulinſpek— 
tor fünftig, und zwar von Oftern 1880 an, angeführt werde, wie groß 
die Zahl der zur Prüfung verpflichteten Kinder war, wie viele erjchienen 
und wie viele von diefen beitanden; auch ift zu bemerfen, wie groß 
die Zahl der zum zweiten Male Geprüften und Beftandenen war. 
Die Angabe iſt bezüglich der zwei Termine getrennt zu machen. 
Die Nummer III. 3 würde in den Schulfatalogen in Zufunft uns 
ausgefüllt bleiben; ebenjo wird die nah Maßgabe unfered Aus- 
ichreibend vom 11. April 1861 geforderte Berichterftattung über den 
Ausfall der Schulentlaffungsprüfung fortan in Wegfall kommen. 
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Schließlich ſprechen wir den ſämmtlichen Betheiligten die ge— 
rechtfertigte Erwartung aus, daß e8 ihrer gewiffenhaften und umſich— 
tigen Handhabung der angeordneten Prüfung gelingen werde, den 
Segen, welcher aud der biöherigen, zur Zeit nicht mehr durchführ— 
baren Schulentlaffungsprüfung unjerem Volksſchulweſen erwuchs, dieſem 
auch für die Zukunft zu fichern. 

Königlihes Konfiitorium. 
Abtheilung für Volksſchulſachen. 

A 
fämmtliche — Superintendenten, Prediger und Lehrer, 

an letztere ſoweit thunlich durch Vermittelung der Herren 
Superintendenten, ſowie an die Herren Kirchen-Kom— 
miffarien, Herrlichkeitsbefiger und Magiſtrate. 

Perjonal: Veränderungen, Titel: und Ordens : Berleihungen. 

A. Bebörden. 

Dem Regierungs- und Schulrath, Konfiftorialratb Wöpde zu 
Magdeburg ift die Erlaubniß zur Anlegung der Inſignien 
erfter Klafje des Herzoglid Anhaltiihen Hausordens Albredhts 
des Bären ertheilt, 

dem Kurator der Univerfität zu Bonn, Geheimen Ober-Regierungs- 
ratb Dr. Bejeler der Königl. Kronen-Drden zweiter Klaſſe mit 
dem Stern verliehen, 

dem Kreid-Schulinfpeftor, Superintendenten und Oberpfarrer Peter: 
jilie zu Schloß Heldrungen im Kreiſe Edartöberga der Adler 
der Nitter des Königlihen Hausordend von Hohenzollern ver: 
lieben, und 

dem Kreid-Schulinjpeftor, Primariatpfarrer und Superintendenten 
Ledebur zu Dijfjen im Amte Iburg, Landdroſteibezirk Os— 
nabrüd, der Königlihe Kronen-Orden dritter Klaffe verliehen 
worden. 

B. Univerjfitäten, ıc. 

Dem ordentl. Profeff. Dr. Jordan an der Univerj. zu Königs— 
berg ift die Grlaubniß zur Anlegung ded Dffizierfreuzed des 
Drdend der Königlich Italieniſchen Krone ertheilt, 

der Privatdozent Dr. Schöler zu Berlin zum außerordentl. 
Profeff. in der medizin. Fafult. der Univerf. dajelbft ernannt, — 
der ordentl. Profeff. Dr. Held in der philoſophiſchen Fakult. der 
Univerf. zu Bonn in gleiher Eigenſchaft an die Univer). zu 
Berlin verjegt, 
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dem ordentl. Prof. Dr. DIEhaufen in der medizin. Fafult. der Univerf. 
zu Halle der Charakter ald Geheimer Medizinalrath verliehen, 

ber Privatdozent Dr. Theob. Fiſcher an der Univerf. zu Bonn 
zum ordentl. Profefj. in der philoſoph. Fakult. der Univerf. zu 
Kiel ernannt, 

dem ordentl. Profeſſ. Geheimen Juſtizrath Dr. Thöl an der Uni- 
verj. zu Göttingen der Königl. Kronen=-Drden zweiter Klaffe 
verliehen, — der ordentl. Profeff. Dr. Volquardſen in der 
philoſoph. Fakult. der Univerf. zu Kiel in re Eigenſchaft an 
die Univerf. zu Göttin * verſetzt, und ſind der außerordentl. 
Profeſſ. Dr. Graf zu Solms-Laubach an der Univerſ. zu 
Straßburg i. Elſ., Jowie der außerordentl. Profeſſ. Dr. Reinte 
zu Göttingen zu ordentlihen Profefjoren in der philofoph. Fakult. 
der Univerſ. zu Göttingen ernannt, 

dem ordentl. Profefj. Geheimen Medizinalratd Dr. Naſſe an der 
Univerf. zu Marburg ift der Rothe Adler-Drden dritter Klaffe 
mit der Schleife verliehen worden. 

Univerfität zu Bonn: Den ordentlichen Profefforen Dr. Bücheler, 
Fa Rektor, und Dr. Naffe ift der Charakter ald Geheimer 
eg —— verliehen, den ordentlichen Profefforen Geheimen 

Regierungsräthen Dr. Clauſius und Dr. U. Kefule I. der 
Rothe Adler-Drden dritter Klaffe, den ordentlihen Profefjoren 
Dr. Held, Dr. Sufti, Dr. R. Kekulé II., Dr. Lörſch, 
Dr. Maurenbreder, Dr. J. B. Meyer und Dr. Wilmanns 
der Rothe Adler »Drden vierter Klaffe, den ordentlichen Profej- 
joren Geheimen —— Dr. Hälſchner und Dr. von 
Stintzing der Königl. Kronen-Orden dritter Klaſſe verliehen, 
dem ordentl. Profeſſ. und zeitig. Rektor, Geheimen Regierungsrath 
Dr. Bücheler die Erlaubniß zur Anlegung deö Offiiertreuges 
vom Königlich Stalieniichen Mauritius» und Lazarus-Orden ertheilt, 

der außerordentl. Profeff. Dr. Salkoweski an der Afademie gu 
Münfter ift zum ordentl. Profeſſ. in der philojoph. Fakult. 
dieſer Akademie ernannt worden. 

Dem Objervator Dr. Bogelan dem aftrophyfifaliichen Objervatorium 
bei Potsdam ift das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

Der Waflerbauinipeftor Shlihting zu Wejel ift zum etatsmäßigen 
Lehrer und Profeffor an der techniihen Hochſchule zu Berlin 
ernannt worden. 

Den Lehrern an der Kunftichule zu Breslau Bildhauer Härtel und 
Hiltorienmaler Marfhall ift das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt, 

an der Kunft- Akademie zu Kafjel find die Maler Scheurenberg 
und Hugo Schneider ald Lehrer angeftellt worden. 

1879, 33 
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C. Gymnaſial- und Realstehranftalten.*) 

Dem Gymnafial-Direftor Dr. Pitann zu Köslin ift der Rothe 
Adler-Drden vierter Klaffe verliehen, 

das Prädikat „Profeſſor“ ift verliehen worden den Dberlehrern 
Dr. Bernhardi am Luifenftädtifhen Gymnaf. zu Berlin, 
Proreftor Dr. Braut am Gymnaſ. zu Kößlin, 
Dr. Meigen am Gymna!. zu Weſel. 

An dem Gymnaſ. und der mit demſelben verbundenen Realſchule 
zu Minden iſt der ordentl. Lehrer Dr. Schröder zum Ober: 
lehrer befördert, 

dem ordentl. Zehrer Dr. Shwidop am Altftädtiichen Gymnaſ. zu 
Königsberg i. Oſtprß. der Titel „Oberlehrer“ beigelegt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Konitz der Hülfslehrer Diedert, 
zu Thorn die Hülfdlehrer Shlofwerder und Dr. Griedbad, 
zu Berlin, Askaniſch. Gymnaf., der orbentl. Lehrer Dr. Coſte 

vom Friedr. Werderſch. Gymnaſ. daſelbſt und der Schula. 
Kandid. Dr. Milewski, 

zu Berlin, Königftädt. Gymnaſ., der ordentl. Lehrer Dr. 
Schneider vom Sophien-Gymnaf. dajelbft, 

zu Berlin, Leibniz. Gymnaf., die Schula. Kandidaten Hahn 
und Frädrid, 

zu Frankfurt a. d. D. der Schula. Kandid. Dr. Klatt, 
zu Pofen, Marien-Gymnaf., die Schule. Kandidaten Cy— 

bichowski und Dr. Wende, 
zu B Festen, Magdalenen-Gymnaf., der Schula. Kandid. Dr. 

örber, 
zu Kreuzburg, der Hülfdlehrer Soft aud Herdfeld und der 

Lehrer Baumm aus Prh. Friedland, 
zu Liegnitz, Stadbtgumnafium, der Inſpektor Dr. Jänicke von 

der Ritter-Afademie dafelbft, 
zu Neuftadt Db. Schleſ. der Schula. Kandid. Dr. Befta, 
zu Ratibor der Gymnaſ. Hülfölehrer Gramer aus Brieg, 
zu Bochum der Hülfdlehrer Dr. Theod. Hoffmann, 
zu Minden der ordentl. Lehrer Dr. Stange von der höh. 

Bürgerih. zu Münden, 
zu Warburg der Schula. Kandid. Dr. Wepel, 
mm nn nn — 

) Dem Direktor ded Gymnafiumd zu Korbad im Fürften- 
thum Walded, Dr. Hartwig ift das Prädikat „Profefjor“ beige 
legt, und dem Dberlehrer Diemer bei demjelben Gymnafium der 
Rothe Adler-:Orden vierter Klaffe verliehen worden. 
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zu Fulda der Hülfslehrer Wagner, 
zu Hadamar = ⸗ Jehn, 
zu Hersfeld— Hafner, 
zu Elberfeld der Schula. Kandid. Dr. Martens, und 
zu Koblenz; - ⸗ = Dr. Weidgen. 

An dem Gynmaj. zu Wohlau ift der provifor. techniſche Lehrer 
Riegner definitiv angeftellt, 

an dem Gymnaſ. zu Sranffurt a. M. der Seminar-Hülfälehrer 
Gafter aus Kanten (Gentralbl. pro 1879 Seite 306) ald Zeichen- 
und Qurnlehrer angeftellt worden. 

Der Dirigent ded Progymnafiumd zu Lötzen, Dr. Böhmer ift 
ald Rektor diejer Anjtalt beftätigt, und 

der Dirigent ded Progymnal. zu Löbau i. Weſtprß. Hache als 
Rektor diejer Anftalt beftätigt worden. 

Am Progymnafium zu Lötzen ift der Lehrer Stumpf zum Ober- 
lehrer befördert worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Progymnafium 
zu Rheinbad der Schula. Kandid. Dijjelbed, und 
zu Zrarbad >= . : Dr Morsbach. 

Die Wahl des Oberlehrers Dr. Börner an der Realſchule zu 
Ruhrort zum Direktor der Realſchule J. O. zu Dortmund iſt 
beſtätigt worden. 

Das Prädikat „Profeſſor“ iſt 
den Oberlehrern Dr. Herm. Schellbach und Dr. Märkel an 

der Friedrichs-Realſchule zu Berlin, ſowie 
dem Oberlehrer Dr. Menzzer an der Realſch. 1. O. zu Halber— 

jta dt beigelegt, 
die Wahl des Rektors der höheren Bürgerjchule zu Langenjalza, 

Dr. Zion zum Oberlehrer an der Realſchule zu Hagen genehmigt, 
an der Realſchule 1. O. a Kaffel find die ordentl. Lehrer Höl- 

ting, Kramm und Stange zu Dberlehrern befördert worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realjchule 
zu Berlin, Andread-Realid., die Schula. Kandidaten Dr. Löſch— 

born, Böhm und Dr. Fiſch, 
zu Berlin, Dorotheenftädt. Realſch. der Schula. Kandid. Dr.Koch, 
zu Spremb nn der Lehrer Titiuß, 
zu Breslau, Realſch. am Zwinger, der Schula. Kandid. Dr. 

Hager, 
zu — der Lehrer Dr. Lange von der Gewerbeſchule zu 

Liegnitz, 
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zu Quafenbrüd * Schula. Kandid. Gröll 
zu Frankfurt a. Mufterichule, der Hülfslehrer Wulff 

vom Gymnaſ. vatsish 
zu Sranffurt a. M., Wöhlerfchule, der Hülfslehrer Buper 

von der höh. Bürgerich. u Hofgeismar, 
zu Frankfurt a. M., Pealtchute der ifraelitifhen Religions- 

gejellichaft, der ordentl. Lehrer Schwarpe von der Realſch. 
zu Perleberg, 

zu Krefeld, der Schula. Kandid. Dr. Franzen. 

An der Mufterjchule zu Frankfurt a. M. ift der Schula. Kandid. 
VBorländer ald Zeichenlehrer, 

an der Wöhlerſchule zu Frankfurt a. M. der techniiche Lehrer. 
Bangert von der Mufterfchule dafelbft in gleicher Eigenſchaft 

angeftellt worden. 

Die Wahl ded Oberlehrerd Dr. Peterddorf am Gymnaſ. zu 
Belgard zum Rektor der höheren Bürgerichule zu Prß. Fried» 
land ift genehmigt, 

dem ordentl. Lehrer Elehie an der höheren Bürgerſch. zu Diez 
a. d. Lahn der Titel, „Oberlehrer” beigelegt, 

en ——— Lehrer find angeſtellt worden an der höheren Bürger« 

zu Strauöberg der Schula. Kandid. Dr. Eberlin, 
zu Freiburg i. Schlej. der Lehrer Dr. Müller aus Gumbinnen, 
zu —— der he Kandid. F a 

zu E pe 
zu Dortmund, "Gewerbefchule, der Schula. Kandid. Eiben, 
zu Fulda ber ordentl. Lehrer D. Stiene vom Gymnaſ. zu 

Brilon und der Hülfslehrer Melch ior zu Fulda, 
zu Geiſenheim der Hülfslehrer Levéque, 
zu Marburg der Reallehrer Hölzerkopf aus Ufingen, 
zu Düffeldorf ber Schula. Kandid. Schöttler, und 
zu Rheydt ⸗ Breil. 

An der — Bürgerfchule u 2öwenberg ijt der provilor. 
Zeichenlehrer Zartmann defnitin, 

der Zeichenlehrer Müller zu Mühlhaufen in Thrg. in gleicher 
——— an der höheren Bürgerſchule zu Kaffel angeſtellt 
worden 

D. Einlesen 

Der Seminar» Direktor Prefting zu Mörs ift in — Cigen- 
Ihaft an das Schullehrer-Seminar zu Köslin, und 

der Seminar-Direftor Paaſche zu Petershagen in leicher Eigen- 
Ihaft an dad Schullehrer-Seminar zu Moͤrs ch 
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der erfte Seminarlehrer Feige zu Franzburg zum Seminar: Di- 
reftor ernannt und demjelben das Direftorat ded Schullehrer- 
Seminard zu Petershagen verliehen worden. 

An dem Scullehrer- Seminar a Elfterwerda ift ber orbdentl. 
Lehrer Dberfeld zu gi m erſten Lehrer befördert, 

dem Seminar: und Waiſenhaus-Muſiklehrer Drath zu Bunzlau 
das Prädifat „Muſikdirektor“ beigelegt, 

an ber Suijen» Stiftung zu Polen der Del Seyda 
dafelbft ald ordentl. Seminarlehrer angeftellt, 

der Seminar: Hülfdlehrer Morawitzky zu Oppeln ald ordentl. 
Lehrer an dad Schullehrer-Seminar zu Pilchow 

der ordentl. Seminarlehrer Engelbrecht zu Reichenbach O. L. in 
gleicher Eigenſchaft an das Schullehrer-Seminar zu Elſter— 
werda, und 

der Seminar-Hülfslehrer Menzel ge Steinau ald ordentl. Lehrer 
an dad Scullehrer-Seminar zu Mettmann verjept, 

an dem Schullehrer - Seminar zu aa der kommiſſar. Hülfs- 
(ebrer Triebel ald Hüfölehrer angeftellt worden. 

Es find bei der Präparandenanftalt 
zu Grimmen im Regierungöbezirt Stralfund der Seminarlehrer 

Müller ge Gingft 
zu Rojenber Le der zweite Lehrer Lepiorſch, und 
— — der kommiſſar. Lehrer Hillmann daſelbſt 

als — und erſte Lehrer angeſtellt, 
an der Präparandenanftalt di Prß. Stargardt ift der bei diefer 

Anftalt beſchäftigte Lehrer Fie bach ald zweiter Lehrer an- 
geftellt worden. 

Es haben erhalten den Königt. Ke Kronen-Drden vierter Klaffe: 
Feilhauer, Fathol. erfter Lehrer zu Bunzlau; 

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: 
Bertuch, evangel. Lehrer zu Erfurt, 
Bittner, kathol. Hauptlehrer u. Organift zuZoft, Krs Toſt-Gleiwitz, 
Sun —— evangel. Lehrer und Organiſt zu Hunddfeld, 

rs O 
Evers, du Lehrer zu Eupen, 
Fleiſ der, Lehrer zu Ober-Ellguth, Krs Guhrau, 
Sroipheim, fathol, Lehrer zu Rödingen, Krs Jülich, 
Hein aan’ — erſter — Organiſt und Kantor zu Mert- 

iegnig, 
ae fathol. er Lehrer zu Wongrowitz, 
Mobaupt, fathol. Lehrer, Kantor, *7 und Küfter zu 

Klein-Röhrsdorf, Krs Löwenberg, 
Ohlenmacher, evangel. Hauptlehrer zu Diez, Unterlahnkreis, 
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Olb Ber kathol. erfter Lehrer und Drganift zu Koſtenthal, Krs 
ofel, . 

Rau, evangel. Lehrer und Kantor zu Koig, Krs Liegnip, 
Stinner, fathol. Lehrer, Kantor und Organift zu Schönbrunn, 

Krd Sagan, - 
Stuhlmweißenburg, kathol. Hauptlehrer zu Hamm, Stadtkrs 

Düffeldorf, 
Thielemann, evangel. Lehrer und Küfter zu Müllerdorf, 

Manöfelder Seekrs, 
Thum, evangel. Lehrer zu Saarbrüden, 
Wal = — Lehrer und Organiſt zu Hönigern, Krs Namö- 

au, um 
Wöſtehoff, evangel. Lehrer, Organift und Küfter zu Bünde, 

Krs Herford; 
dad Allgemeine Ehrenzeichen: 

Bondon, evangel. Lehrer und Kirchendiener zu Frankenhain, 
Krs Ziegenhain, 

Grunwald, kathol. Kirchſchullehrer und Organiſt zu Schalmey, 
Krs Braunsberg, 

Hartelt, kathol. Lehrer zu Groß-Mochbern, Krs Breslau, 
Kynaſt, evangel. Lehrer zu Oels, 
Mascus, kathol. Lehrer zu Guhrau, Krs Steinau, 
Taube, dögl., Organiſt und Küſter zu Seidorf, Krs Hirſchberg, und 
Zimmer, kathol. Lehrer zu Queißen, Krs Steinau. 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 
Geſtorben: 

der Provinzial-Schulrath von Raczek zu Koblenz, 
der Regierungd- und Schulraty Mapen zu Schleswig, 
die ordentlihen Profefforen Dr. theol. et phil. Heppe in der 

theolog. Fafult. der Univerf. zu Marburg, und Geheimer 
Zuftizratb Dr. Sell in der juriſtiſch. Fakult. der Univerf. 
zu Bonn, 

der Lehrer und Sefretär Log an der Kunftafademie zu Düffeldorf, 
der Gymnafial-Direftor Dr. Lehmann zu Neuftettin, 
die GymnafialeOberlehrer Profeffjor Dr. Savelöberg zu 

Aachen und Profeffor Fleſch zu Trier, 
der Gymnaſiallehrer Shumann zu Raftenburg, 
der Pan der Dorotheenftädt. Realfhule Dr. Kleiber zu 

erlin, 
der Vorfteher und erfte Lehrer Woitun an der Präparanden- 

anftalt zu Rofenberg Ob. Schleſ. 

Sn den Ruheſtand getreten: 
der Kreis⸗Schulinſpektor Heder zu Neuwied. 
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Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inlande: 

der Seminarlehrer Trebft zu Eidleben. 

Wegen Berufung in das Ausland: 
der Gpmnaftallehrer Kutiher zu Wandsbeck. 

Aufibhre Anträge entlajjen: 

der Gymnaſiallehrer Pauer zu Göttingen, 
die ordentl. Xehrer Dr. Oßwald von der höheren Bürgerjch. zu 

II. 
100) Auswahl der Tinte filr Herſte 
101) Rechtsverhältniſſe der Studirende und Disziplin auf den Landes— 

Hofgeismar und Wachsmuth von der höheren Bürgerſch. 
u Marburg, 
eichenlehrer Neumann von der höheren Bürgerſch. zu 

Kaſſel. 

Inhaltsverzeichniß des Juli-Auguſt-Heftes. 
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chaft 
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Centralblatt 
für 

die geſammte Unterrichts -Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlihen, Unterrichts - und 

Medizinal» Angelegenheiten. 

NM 9, u. 10. | Berlin, den 20 Oftober | | 1879. 

I. Allgemeine VBerbältniffe. 

135) Erlaß des Herrn Minifters der geiftlihen ıc. An— 
gelegenheiten aufeine are ar atbolijhen Geift- 
lichfeit Weftfalens, betreffend Ertheilung und Leitung 
ded katholiſchen — an den Volks— 

ulen. 

Berlin, den 8. September 1879. 
Em. Hohmwürden und den übrigen mitunterzeichneten Herren 

fotholiihen Geiftlihen der Diözejen Münfter und Paderborn 
ſage ich meinen verbindlichften Dant für das in der gefälligen Zu— 
ihrift vom 13. v. M. mir audgeiprodene Vertrauen. 

Menn die in diefer Zufchrift bezüglich des Verhältniſſes der 
firhlihen Organe zur öffentlichen Votteichule mir vorgetragenen 
Wünſche und Beichwerden an eine Aeußerung anknüpfen, welche ich 
bei einer anderen Beranlafjung ald Abgeordneter im Schoße des 
deutichen Reichsſtags gethan habe, jo nehme ich feinen Anſtand, mich 
zu den am 14. uni d. 3. öffentlich kundgegebenen Grundjägen 
auch gegenwärtig zu befennen. Sch war und bin der Anficht, daß 
die fittlichereligiöfe Erziehung und Unterweifung der Jugend in der 
Schule eine Angelegenheit ift, an welcher der Staat ald rechtlicher 
Zräger der Leitung und Beauffihtigung des gefammten Unterrichtö- 
weiend und die Kirche, die evangeliiche nicht minder wie die katho— 
liſche, als dhriftliche Heildanftalt ein dur gemeinfame Arbeit auf 
dem Gebiete der Schule zu bethätigendes gleiches Intereffe haben; und 
ih wünſche nichts lebhafter, als in den Stand gefept zu fein, den 
berufenen Organen der chriftlihen Kirchen eine der obigen Auffalfung 
entiprechende fürderfame Mitwirkung bei der Pflege der Volksſchule 
einzuräumen. 

1879, 34 
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Da diefe Mitwirkung in Bezug auf die Fatholiiche Kirche zur 
Zeit nicht in einem den wahren Interefjen der Sugenderziehung 
entiprehenden Maße ftattfindet, ift eine Thatſache, weldye ich meiner- 
ſeits aufrichtig bedauere, für die indeſſen, wie ich nicht anftehen 
darf, offen auszujpreden, der Schlüſſel in dem Standpunkte geſucht 
werden muß, welcher die gefammten Ausführungen der gefälligen 
Zuſchrift vom 13. v. M. beherrſcht. 

Em. Hohwürden und Ihre mitunterzeichneten Herren Amts— 
brüder gehen davon aus, dat das Schulaufſichtsgeſetz vom 11. März 
1872 die Schule derart für eine Veranftaltung des Staates erklärt 
babe, daß die Auffiht über diejelbe mit Ausſchluß jeder anderen 
Berechtigung lediglih im ſtaatlichen Auftrage geführt werden folle, 
und daß damit der organische Verband, welcher zwiſchen Volksſchule 
und Kirche beftanden habe, gelöft worden jei. Dur die Ausfüh— 
rung dieſes Gejeged fei ein Gegenjag zwiſchen Schule und Kirche 
bergeftellt, welcyer, wenn er andauern follte, den Klerus zwingen 
müßte, die fatholiihen Eltern vor einem das firdliche Leben ſchädi— 
genden Einfluß der Schule zu warnen. 

Ich verzichte darauf, die in diefem legten Sage von Seiten 
ded Klerus dem Staate eröffnete Peripeftive bis im die Konſequen— 
zen hinein zu verfolgen, weldye fie nothwendig aud für das Fird- 
liche Sntereife haben müßte, mödte auch die weiter aufgeworfene 
Frage unerörtert laffen: 

ob gegenüber der gegenwärtigen Handhabung der Schullei— 
tung die Freiheit des katholiſchen Befenntniffes in Preußen 
geſetzlich noch gelichert jei? 

Aber darauf ſehe ich mich genöthigt beftimmt hinzuweiſen, daß 
der Ausgangspunft Ihrer Deduftionen, ald ob das Schulaufſichts— 
gefeg eine völlige Ummälzung in dem rechtlichen Verhältuiffe der 
Kirhe zur Schule mit ſich gebradt habe, auf einer irrthümlichen 
unbiftoriichen Auffaffung von dem Entwidelungdgange unſerer Schul- 
gefeggebung berubet. 

Dad Gefeg vom 11. März 1872, melded in jeinem $. 1 
ausſpricht: 

daß die Aufſicht über alle öffentlichen und Privatunterrichts— 
und Erziehungsanſtalten dem Staate zuſteht, und daß dem— 
gemäß alle mit dieſer Aufſicht betrauten Behörden und Be— 
amten im Auftrage des Staates handeln, 

hat neues Recht nicht geſchaffen, ſondern weſentlich nur einer Satzung 
von Neuem Ausdruck gegeben, auf welcher die Entwickelung und 
nicht minder die Erfolge unſeres geſammten Unterrichtsweſens ſeit 
länger als einem Jahrhundert beruhen. Ich brauche nur daran zu 
erinnern, daß nicht erſt das Schulaufſichtsgeſetz von 1872 die Schu— 
len als eine Veranſtaltung des Staates bezeichnet hat, ſondern bereits 
das Allgemeine Preußiſche Landrecht, und daß das Recht des Staa— 
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tes, das gefammte Schulweien zu leiten und zu beauffichtigen, in 
diefem grundlegenden Gejege ebenjo wie in zahlreichen älteren und 
neueren Gefegen, wie in den fatholiihen Schulreglements für Schle— 
fien von 1765 und 1801, der Preußiihen Sculordnung vom 
11. Dezember 1845 u. a. m. zum prägnanten Ausdrud und zur 
vollen Anerkennung gelangt ift. 

Iſt ed nun, wie in der gefälligen Zufchrift jelbit bezeugt wird, 
der fatholiihen Kirche vor Erlaß des Schulauflichtögejeged, wo fie 
doch lediglich auch ald Beauftragte ded Staated gewirft hat, mög: 
li) geweſen, an der religiöjen Erziehung der Jugend in Segen 
fi) zu betbeiligen, jo darf die Hoffnung nicht aufgegeben werden, 
daß der Kirde auch fernerhin auf diefem Gebiete eine beiljame 
Mitarbeit vorbehalten fein werde. 

Jedenfalls möchte ih die Herren Unterzeichner der gefälligen 
Zufchrift vom 13. v. M. bitten, fich nicht der unzutreffenden Auf- 
fafjung binzugeben, als ob der Staat ſich antagoniftiich oder auch 
nur gleichgültig in Bezug auf die heiljame Mitwirkung der Kirche 
bei dem Unterrichte und der fittlichereligiöjen Erziehung der Jugend 
zu verhalten die Abficht habe. Die Annalen des Preupiichen Unter: 
richtsweſens find angefüllt von den Beweiſen des Gegentheiled, und 
ich bin meinerjeitö der Ueberzeugung, daß mit dem Tage, an welchem 
wir aufhören würden, für den Volfdunterricht aus dem unverjiegbaren 
Heilöbrunnen des Evangeliums die Grundlage zu jchöpfen, der Nie- 
dergang unjered gejammten nationalen Kulturlebend befiegelt wäre. 

Aber daran wird doc feitgehalten werden müflen, daß die 
Beftimmmung über Art, Maß und Umfang der firdhlihen Bethei— 
ligung an der Pflege der Schule Sache ded Staates jein und blei- 
ben muß. Daß die fatholiiche Kirche fih bisher noch immer nicht 
dazu hat entichliegen können, ſich diejen auch für die Regelung der 
ss rechtlichen Beziehungen zwiſchen Staat und Kirche maß— 
gebenden Standpunkt anzueignen, betrachte ich als die eigentliche Ver: 
anlaffung ded in mehrfacher Hinfiht unerwünſchten Zuftandes, in 
welchem ſich unſer Volksſchulweſen in Bezug auf fein Verhältniß 
zur Religion gegenwärtig befindet. 

Ew. Hochwürden verlangen die 
„Beſeitigung der den Organen der Kirche bei Ertheilung 
und Leitung des Religionsunterrichts bisher bereiteten Hin— 
derniſſe“, 

ohne einer Erwägung darüber Raum zu geben, durch welche Um— 
ſtände die Staatsregierung in die Nothwendigkeit verſetzt worden 
iſt, einſchränkende Verfügungen in dieſer Hinſicht zu treffen. Ich 
muß daher daran erinnern, daß es der beinahe einſtimmige und 
ſyſtematiſche Widerſtand der katholiſchen Geiſtlichkeit gegen die Staats— 
eſetze geweſen iſt, welcher der Letzteren an ſo vielen Orten die 

Schulen verſchloſſen hat und noch verſchloſſen hält. Dieſe durch 

34* 
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den Staat nicht veranlaßte Sachlage fann ich bedauern, aber eine 
Aenderung im Großen und Ganzen in ihr herbeizuführen, bin ich 
nicht eher in der Lage, als bis dem Staat von Seiten der fatho- 
liſchen Kirche die thatſächliche Anerkennung ſeines unveräußerlichen 
Geſetzgebungsrechtes zu Theil wird. 

Dies ſchließt jedoch, wie ich ausdrücklich hinzufüge, keineswegs 
meine Bereitwilligkeit aus, in ſolchen zur diesſeitigen Kenntniß 
gebrachten einzelnen Fällen, in welchen nachweislich über das durch 
die nothwendige Abwehr unerfüllbarer kirchlicher Anſprüche gebotene 
Maß in den Anordnungen und Verfügungen der Behörden Binficht: 
ih des Verhältniffes der kirchlichen Organe zur Schule hinausge- 
gangen fein follte, die nach den Umftänden mögliche Abhülfe eintre- 
ten zu laffen. 

Die gefällige Zufchrift vom 13. v. M. befundet mir ein von 
mir durchaus gewürdigted Maß von Vertrauen; ich würde glauben, 
demjelben nur unvolllommen zu entipredhen, wenn ich nidyt Schließlich 
dem Wunſche und der Hoffnung Auddrud geben wollte, daß der 
Augenblid nicht mehr fern fein möge, wo die veränderte Haltung 
der fatholiich-firhlichen Organe gegenüber den Staatögejegen es der 
Regierung thunlich ericheinen laffen wird, zur Abjtellung der auf 
dem beiprochenen Gebiete hervorgetretenen Schwierigkeiten ihrerjeitd 
eine wirffame Snitiative zu ergreifen, und wo dann auch eine er: 
ſprießliche Betheiligung der Geiſtlichkeit bei Löſung der Aufgaben 
des öffentlichen Unterrichts wieder eintreten kann. 

Ew. Hochwürden ſtelle ich ergebenſt anheim, den Inhalt obiger 
Erwiderung auf die Zuſchrift vom 13. v. M. gefälligſt in geeignet 
ſcheinender Weiſe zur Kenntniß der übrigen Herren Unterzeichner 
bringen zu wollen. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttfamer. 

An 
den Stadtdechanten und Pfarrer Herrn N. Hoch— 

wirden zu N 

U. III.a. 11965. 

136) Zujammenjeßung der Prüfungsfommillionen für 
die wiljenihaftlide Staatsprüfung der Kandidaten 

des geiftlihen Amtes zu Marburg und zu Kiel. 

(Eentrbl. pro 1879 Seite 226 Nr. 24.) 

Berlin, den 27. Auguft 1879. 
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 17. Februar 

d. 3. wird hierdurch zur öffentlihen Kenntniß gebracht, da für Die 
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Zeit bid zum 1. April 1880 an Stelle des verftorbenen Profeſſors 
Dr. Heppe zu Marburg der Profeflor Dr. Bergmann dajelbft 
zum Mitgliede der dortigen Kommilfion für die wifjenjchaftliche 
Staatöprüfung der Kandidaten des geiftlichen Amted ernannt, und 
dem Profeffor Dr. Zucae ebendajelbft der VBorfiß in der Kommiſ— 
fion übertragen worden iſt. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

Bekanntmachung. 

G. I. 1750. 

2 

Berlin, den 20. September 1879. 
Unter Bezugnahme auf die Befanntmahung vom 17. Februar 

d. J. wird hierdurch zur öffentlihen Kenntniß gebradt, dab an 
Stelle ded Profefjord Dr. Volquardien in Kiel der ordentliche 
Lehrer Dr. Karl Rihard Scheppig an der Realſchule dafelbft zum 
Mitgliede der dortigen Kommiſſion für die wiſſenſchaftliche Staatö- 
prüfung der Kandidaten des geiftlihen Amtes ernannt worden ift. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Zucanus. 

Belanntmadung. 

G. 1. 7699, 

137) Abänderungen der Vorſchriften über die Ausbil: 
dung und Prüfung für den Staatddienft im Bau- und 

Maſchinenfache. 

(Centribl. pro 1876 Seite 462 und Seite 520.) 

Berlin, den 19. Februar 1879. 
Nachdem ich durch meine Girkular-Verfügung vom 1. Novem- 

ber v. 3. denjenigen Gewerbejchulen, welche zu allgemeinen Bildungs» 
anftalten mit neunjährigem Lehrgang und zwei fremden Spraden 
umgeftaltet werden, in Ausficht geftellt habe, daß ihre mit dem 
Reifezeugnifje verjehenen Abiturienten, nad Abjolvirung des afade- 
miſchen Studiums, zu den Staatöprüfungen auch im Hochbau» und 
Bauingenieur-Fache zugelaffen werden jollen, iſt ed nunmehr erfor- 
derlih, die in den 88. 1 und 3 der „Vorjchriften über die Aus- 
bildung und Prüfung für den Staatödienft im Bau- und Maſchinen— 
fach“ enthaltenen, auf die Borbildung ded Prüfungdfandidaten 
bezüglihen Beftimmungen dementſprechend zu ändern. Im gleicher 
Reile hat ſich nad) eingehender Erörterung über $. 10 letztes Alinea 
der gedachten „Vorſchriften“ das Bedürfniß erwielen, die für das 
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zweite Examen geftellte Anforderung, wonad „die mündliche Prü— 
fung außerdem die Befähigung ded Kandidaten für die bejonderen 
Aufgaben des Verwaltungsdienſtes feititellen und ihm zu dieſem 
Zwede Gelegenbeit geben joll zu zeigen, in wie weit er fih Keunt- 
nifje auf dem Gebiete der Jurisprudenz und der Fameraliftiichen 
Wiſſenſchaften zu eigen gemacht bat" — näher zu beitimmen und 
auf die, für dad bejondere Fach ded Kandidaten wünſchenswerthe 
Geſetzeskunde einzufchränfen. 

Demgemäß beftimme idy, dab die gedachten „Vorſchriften“ vom 
27. Zuni 1876 in dem $. 1 Alinea 1 und 2, in dem $. 3 ad l, 
jowie in dem $. 10 letztes Alinea, unter Aufhebung des bisherigen 
Mortlauted, folgende abgeänderte Faſſung erhalten: 

$. 1 Alinea 1 und 2. 

Die Anftelung ald Bau- oder Maſchinen-Beamter im höheren 
Staatödienfte ſetzt vine ng Ausbildung voraus, 
weldye nady Ablegung der Reifeprüfung auf einem Gymnafium oder 
einer Real» reſp. Gewerbejhule mit neunjährigem 
Lehrgang und zwei fremden Spraden, durd ein vierjäh- 
riges akademiſches Studium und zweijährige praftiiche Vorbereitung 
zu erwerben ift und in zwei Staatsprüfungen nachgewieſen werden 
muß, von denen die erfte nad Abſchluß des akademiſchen Studiums, 
die zweite nad Abſchluß der praftiichen Vorbereitung abgelegt wird. 

Für die Mafchinenbeamten wird die Entlaffungsprüfung bei 
den nach dem Reorganijationdplane vom 21. März 1870 eingerichteten 
Gewerbefhulen ſowie bei den durch befondere Verfügung bierzu 
bisher berechtigten Schulen der Reifeprüfung der obengenannten 
Anftalten bis auf Weitered noch gleichgeftellt. 

8.3 adll. 
Der Antrag auf Zulaffung zur erjten Prüfung ift im Laufe 

der Monate März oder September bei einer der Prüfungstommij- 
fionen in Berlin, Hannover und Aachen zu ftellen. Dem Gejude 
find beizufügen: 
1) das Zeugniß der Reife von einem Gymnaſium oder einer Real: 

reijp. Gewerbefhule mit neunjähbrigem Lehrgang 
und zwei fremden Spraden, beziehungdmweile für dad 
Maſchinenfach das Reifezeugniß der nach 8. 1 bid auf Weiteres 
noch gleichgeftellten Anftalten, 

2) und folgende unverändert. 

§. 10 letztes Alinea. 

Die mündliche Prüfung fol außerdem dem Kandidaten eined 
jeden der drei Fächer Gelegenheit geben, zu zeigen, ob er fi) mit 
der pofitiven, jein bejondered Fady betreffenden Gejeßgebung, alfo 
mit den bei Audführung von Hocbauten, oder von Straßen, 
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Eiſenbahn-, Brüden» und Waflerbauten, oder von Mafchinenan- 
lagen in Betracht kommenden rechtlichen Beltimmungen befannt ge- 
macht und ſich die Fähigkeit erworben hat, diefelben bei den ibm ge— 
jtellten Aufgaben zur praftiichen Anwendung zu bringen. 

Der Minifter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
Maybad. 

An 
die Rönigl. Technifche Ober-Prüfunge-Rommiffion bierfelbft, 

refp. die Königl. Prüfungs Kommiffionen zu Berlin, 
Hannover und Aachen. 

IV. 17616, 

IIL 201606. 

138) Bedingungen für Gewährung einer Umzugskoſten— 
Vergütung bei Uebernahme von Perjonen in den un: 

mittelbaren Staatödienft. 

Berlin, den 18. Auguft 1879. 
Auf den Beriht vom 14. Juni d. 3. erwiedere ich dem König— 

lihen Provinzial: Schulfollegium, daß es nah dem Vorliegenden 
nicht angängig eriheint, dem von dem ftädtiihen Gymnafium in 
A. an dad Königlie Gymnafium in B. berufenen Oberlehrer 
Dr. N. eine Beihülfe zu den Koften feined Umzuges zu gewähren. 
Die Gewährung von Umzugsfoften- Vergütungen auf Grund des 
$. 7 des Gejeped vom 24. Februar 1877 (Gel.-Samml. ©. 15)*), 
der bier allein in Frage fommen fönnte, ift nur in befonderen Aus— 
nahmefällen zuläffig und kann weder durch allgemeine Billigkeitd- 
rückſichten noch dadurch, daß die Berufung aud im dienftlichen 
Interefje gelegen bat, hinreichend gerechtfertigt werden. Daß aber 
bejondere Gründe in dem vorliegenden Falle für die Bewilligung 
einer Umzugsfoften-Vergütung ſprechen, ift aus den gegenwärtigen 
Vorlagen nicht zu entnehmen und idy ftelle daher dem Königlichen 
Provinzial-Schulfollegium anheim, ſolche Gründe eventuell geltend 
zu machen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
das Königliche Provinzial-Schullollegium zu N. 

UV. II. 7015. 

*) Gentrbl. pro 1877 Seite 129. 
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139) Belegung von Geldern ftaatliher Anftalten bei 
der Königlihen Seehandlung. 

(Centrbl. pro 1878 Seite 649 Nr. 215.) 

Berlin, den 8. September 1879. 
Unter Bezugnahme auf meine Cirkular-Verfügung vom 7. De: 

zember pr. (G. III. 3751), die auf Grund des $.12 des Vertrages 
zwiichen dem Deutſchen Reihe und Preußen über die Abtretung 
der Preußiſchen Bank an das Deutjche Reih vom 17./18. Mai 1875 
erfolgte Kündigung der Rechte und Verpflichtungen der Reichsbank 
gegenüber der Königlih Preußiihen Staatöregierung binfichtlid 
der Belegung von Geldern der Kirchen, Schulen, Hoßpitäler und 
andern milden Stiftungen und öffentlihen Anftalten betreffend, 
theile ih Ew. Ereellenz ganz ergebenft mit, daß ich mid mit dem 
Herrn Finan zminiſter über die Frage einer möglichſt zwedmäßigen 
und fiheren Nutzbarmachung der diöponiblen Baarbeftände der Uni- 
verfitäten in Benehmen gelegt babe. 

In Berfolg meiner jpeziellen Hinweifung auf die Preußiiche 
Seehandlung hat der Herr Finanz-Minifter fih dahin ausgeſprochen, 
daß die Annahme folder Univerntätß-@elder Seitens ded genannten 
Inftitutes angängig erjcheine, und daß zu diefem Zwede eventl. mit 
der General-Direftion der Seehandlungd-Sozietät in entſprechende 
Verbindung zu treten jei. 

Die leptere hat fih nun zur Annahme disponibler Baarbeftände 
der Univerfitäten gegen 2'/, Prozent Zinfen mit der Maßgabe, daß 
die Zurüdzahlung der Kapitalien bis zum Betrage von 10000 Marf 
nady achttägiger, größerer Summen aber nad) vierwöchentlidher Kün— 
digung erfolgen joll, und zwar unter den für die Belegung von 
Geldern ftaatliher Anftalten normirten allgemeinen Bedingungen, 
von denen Abjchrift bier ganz ergebenft beigefügt ift, bereit erklärt. 

Em. Ercellenz erſuche ich ganz ergebenft, hiernady eventl, das 
Meitere gefälligft veranlaffen zu wollen. 

Un 
ben Königl. Univerfitäts:Kurator 2c. zu N. 

Abſchrift hiervon erhalten Em. ıc. zur Kenntnignahme und 
eventl. weiteren Veranlaſſung. 

An 
die übrigen Königl. Univerfitäts-Kuratorien und Herren 

Kuratoren. 

Abichrift hiervon erhalten Ew. ıc. unter dem Bemerfen, daß 
die General-Direktion der Seehandlungs-Sozietät aud zur Annahme 
disponibler Baarbeftände der zur Zeit unter ftaatliher Berwaltung 
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ftehenden Bisthums-Hauptkaſſen bereit ift, zur Kenntnißnahme und 
geeigneten weiteren Veranlaſſung. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttfamer. 

An 
die Königl. Kommiffarien fir die bifchöfliche VBermögens- 

Verwaltung der Diözeſen ꝛc. 
G. III. 2933. U. I, 

Bedingungen 
für die zindbare u von Geldern ftaatliher Anftalten bei 

der Königlichen Seehandlung. 

8.1. 
Die Ein- und Rüdzahlungen müſſen durd zehn theilbar fein, 

und haben ſolche in den VBormittagäftunden von I—1 Uhr zu erfolgen. 
$. 2. 

Die Einlagen werden mit 2, Prozent jährlih, den Monat 
zu 30 Tagen berechnet, verzinit. Die Zahlung der Zinjen erfolgt 
bei Abſchluß ded Kontos am Schluſſe ded Etatsjahres. 

§. 3. 
Rüdzahlungen erfolgen bis zu 10000 Marf mit achttägiger 

“ Kündigung, größere Beträge bedingen eine vierwöchentlihe Kündi- 
gung. Indeſſen ift die Seehandlung beredtigt, die NRüdzahlung 
jofort zu leiften, unter Belaftung ded Zahlungstages. 

$. 4. 
Formulare für den Depofiten-Berfehr, Einzahlungen und Ab— 

bebungen betreffend, werden von der Haupt = Seehandlungd- Kaffe 
unentgeltlich verabfolgt. 

— 
Zur Abhebung von Geldern gegen Quittung ſind nur Dieje— 

nigen berechtigt, welche der Königlichen Seehandlung namhaft ge— 
macht find. Die Unterſchrift der betreffenden Beamten iſt der 
Königlichen Seehandlung zur Kenntnignahme einzureichen. Zur 
Prüfung der Echtheit und Gültigkeit der Duittung ift die König- 
lihe Seehandlung nicht verpflichtet. 

8. 6. 
Porto oder fonftige Koften find von den Conto di tempo- 

Inhabern zu tragen. 

140) Folgen der Ablehnung der Annahme eineß dienft- 
lihen Beſcheides. 

Berlin, den 19. Auguft 1879. 
Auf die Eingabe vom 20. Juni d. J. wegen Einziehung von 

70 Pf. Briefporto eröffne ih Ihnen, daß ich die Verfügung der 
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Königlihen Regierung zu N. vom 10. Juni d. S., weldye nebft dem 
Schreiben ded Amtsvorſtehers M. zu A. vom 21. Mai d. 3. anbei 
zurüdfolgt, als ungerechtfertigt nicht zu erachten vermag. 

Nah dem Berichte ded Königlichen Yandrathd - Amted zu D. 
zeigten Sie diefem an, dat Ihre Dienftwiefe überſchwemmt jei und 
baten, die Gemeinde zur Räumung des Abzugsgrabens, welcher das 
überflüffige Waffer aus dem neben der Schulwiefe gelegenen Dorf» 
teihe abführt, anzubalten. Das Königliche Yandraths - Amt gab 
dieje Bejchwerde an den Amtövorfteher zu A. zur Erledigung ab 
und gab Ihnen gleichzeitig durch ein mit „portopflidhtige Dienit- 
ſache“ bezeichneted Schreiben hiervon Nachricht. Sie haben dieſes 
mit 10 Pf. Porto belaftete Schreiben nicht angenommen, jondern 
ed mit der Bemerkung zurüdgefandt, daß unfranfirte Briefe nicht 
von Shnen angenommen würden. Dad Landrathd- Amt fandte 
bierauf das gedachte Schreiben an den Amtövorfteher, um dafjelbe 
Ihnen zuzuftellen und die defektirten 10 Pf. von Ihnen einzuziehen. 
Hierdurd find die in dem Schreiben des Amtövorfteherd M. auf: 
geführten 70 Pf. aufgelaufen. 

Sie waren verpflichtet, das äußerlich ald „Dienftiadhe” be- 
zeichnete Schreiben des Landrathes anzunehmen und als Ertrabent 
die Koften der Benachrichtigung mit 10 Pf. zu tragen. 

Da Sie diefed unterlaffen haben, jo müſſen Ihnen auch die 
durd Ihre Weigerung entitandenen ferneren Koften zur Laft fallen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im 5 Lucanus. 

An 
den Lehrer Herrn N. zu N. 

U. III. a. 11446. 

141) Preußiſcher Beamten-Verein. 

Zu Hannover iſt unter der Benennung „Preußiſcher Beamten— 
Verein“ ein Verein zuſammengetreten, deſſen ſtatutenmäßiger Zweck 
auf die Förderung der materiellen Intereſſen des Beamtenſtandes im 
weiteſten Sinne gerichtet iſt. Der auf Gegenſeitigkeit begründete 
Verein hat, nachdem ihm die Rechte einer juriſtiſchen de ver⸗ 
liehen worden ſind, ſeine Wirkſamkeit mit dem Abſchluſſe von Lebens— 
verſicherungen am 1. Juli 1876 begonnen und daneben demnächſt 
auch Kapitalverfiherungen eingeführt. Ueber die Ergebnifje der 
Geihäftöthätigkeit geben die nachfolgend abgedrudten, aus dem 
weiten GSeichäftäberichte entnommenen Ueberſichten: Rechnungsab— 
uf und Bilanz am 31. Dezember 1878, Auskunft. Ein Erem: 
plar des von der Direktion veröffentlidten neueften Proſpektes ift 
diefem Hefte beigefügt, 
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142) Stempelfreibeit der Priefterfeminare und der 
von denfelben verwalteten Stiftungen. 

Wir Wilhelm, von Gotted Gnaden König von Preußen 
u. f. w. thun fund und fügen hiermit zu wiffen, daß der fünfte 
Givil- Senat (Rheiniſche Senat) Unſers Ober-Tribunald zu Berlin 
in jeiner öffentlihen Sigung vom 27. Mai 1879, wo anweſend 
waren: ıc. ıc. 
folgende Entiheidung erlafjen hat: 

B. 1963. 
Zur Sache 

ded zu Köln domizilirten erzbiſchöflichen Priefterjeminars, vertreten 
durdy feinen Verwaltungsrath, in der Perſon ded Rendanten Peter 
Kabritiug, 

Klägers, Appellanten und Kaſſationsklägers, 
gegen 

die Königliche Provinzial-Steuer-Direktion zu Köln ald Bertreterin 
des Königlich Preußiſchen Steuerfisfus, 

Beklagte, Appellatin und Kaſſationsbeklagte. 

Geſchichte. 
In der vorliegenden Sache handelt es ſich um die Frage: 

ob dem erzbiſchöflichen Prieſterſeminare zu Köln für ſich 
und für die von ihm verwalteten Stiftungen die durd 8. 3 
litt. ec. des Etempelgejeged vom 7. März 1822 in Berbin- 
dung mit $. 4 Nr. 2. der Allerhöchſten Deklaration vom 
27. Zunt 1811 (Gejep- Sammlung Seite 313) gewährte 
Stempelfreiheit zuftehe? — 

Im Fahre 1873 ließ das erzbiichöfliche Priefterfeminar zu Köln 
Holz aus den ihm gehörigen Waldungen verfteigern, Grundftüde 
verpachten und Wohngebäude vermiethen. Unter den hierüber ge— 
thätigten Notariatsakten ift die Verpachtung vom 3. November 1873 
bejonder8 hervorzuheben; fie hat diejenigen Grundftüde zum Gegen» 
ftande, welche durch ein notarielled Teftament vom 21. März 1853 
dem Priefterjeminare mit dem Wunſche ipäterer Zuwendung an das 
Knaben» Seminar als eine Studienftiftung für die Familie oder 
wenn deren feine vorhanden ift, für einen Studirenden aus der 
Pfarre Merheim, oder jonft für einen armen Studenten, worüber 
der zeitliche Herr Erzbiſchof von Köln der Kollator jein ſoll, ver: 
macht worden waren. 

Der inftrumentirende Notar hatte, ausgehend von der auf die 
fortwährend beftandene Praxis ſich ftügenden Anfiht, daß die in 
den Eingangs bezogenen Beftimmungen gewährte Stempelfreiheit 
auh dem Seminare zuftehe, die Verfteigerungsprotofolle ald ganz 
ftempelfrei behandelt, und zu den Mieth- und Pachtverträgen nur 
den halben proportionellen Etempel adhibirt. 



ss _ 
Bei der im Fahre 1874 erfolgten Stempelrevifion defektirte 

das Königl. Stempelfisfalat zu den erftgenannten Aften den ganzen, 
zu den 2. Nee den halben tarifmäßigen Stempel, welche Defekti— 
rung damit motivirt wurde, dab den Priefterjeminarien ald joldyen 
die in den bezogenen Gefegeöftellen ausgeſprochene Freiheit nicht zu= 
ſtehe, und das zeitberige Fugeftändnih derjelben im einzelnen Fällen 
nur unter dem Gefihtöpunfte ftattgefunden habe, daß fte ald öffent: 
lihe Schulen angejehen werden, dem Priefterfeminare zu Köln aber, 
nachdem dafjelbe den Vorſchriften der SS. 9 bid 11 des Geſetzes 
vom 11. Mai 1873 Folge zu geben fi) geweigert, der Charakter 
einer üffentlihen vom Staate anerfannten Schule nicht mehr bei: 
wohne. Das Königlihe Finanzminifterium, dieſer Auffaffung bei- 
pflihtend, bat durch Reſkript vom 12. Februar 1876 die Defefti: 
rung aufredht erhalten. 

Das Priefterfeminar, vertreten wie angegeben, bat darauf gegen 
die Königlihe Provinzial- Steuer: Direktion zu Köln Klage zum 
Königlichen Friedendgerichte II zu Köln erhoben mit dem Ana 
zu erfennen, 

daß die zu den (näher bezeichneten) Notariatdakten von dem 
Königlihen Stempelfisfalate am 15. Zuni 1874 im Ge— 
\ammtbetrage von 49 Thlen 20 Ser. fonftatirten Stempel: 
defeftirungen ungerechtfertigt, und daß zu den betreffenden 
Akten nad den gejeglichen Beitimmungen theild fein Stempel 
zu adhibiren, theild die von dem Notar adhibirten Stempel: 
beträge entipredhend jeien. 

Zur Begründung der Klage wird auögeführt: 
Inhaltlich der Bulle de salute animarum vom 16. Juni 1821, 

deren Beitimmungen in Betreff der Einrichtung, Ausftattung und 
Begrenzung der Erzbiöthümer und Biöthümer der Ffatholiichen 
Kirche ded Staates und aller darauf bezüglichen Gegenftände durch 
die Allerhöchſte Kabinetdö-Drdre vom 23. Auguft 1821 die Könige 
lihe Sanftion ertheilt und als bindended Statut der fatholiichen 
Kirhe des Staated anerfannt worden, bilde dad Seminar zu Köln 
eine für den Unterriht und die Bildung der angehenden 
Kleriker ald wefentlih eracdhtete Diözelan » Anftalt der Fatholiichen 
Kirhe, und falle ald ſolche in die Kategorie derjenigen Anftalten, 
denen die durch den $. 3 litt. c. ded Stempelgejeged vom 7. März 
1822 aufrecht erhaltene $. 4 Nr. 2 der Allerhöchſten Deklaration 
vom 27. Zuni 1811 Stempelfreiheit gewähre. 

Der von den Königlihen Finanzbehörden zur Rechtfertigung 
und Aufrechterhaltung der Stempeldefektirung geltend gemachte Grund, 
dab der Unterricht in dem Seminar in Folge des Gejeged vom 
11. Mai 1873 durd Verfügung vom 6. November 1875 geichlofjen 
worden ſei und demfelben ſonach der Charakter, in deſſen Berüd- 
ſichtigung bis dahin in Einzelfällen Stempelfreiheit gewährt wor- 
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den, nicht mehr beimohne, jet im jeder Hinficht verfehlt und hin— 
fällig. Zunächſt nämlich treffe er das Seminar ald Inftitut der 
biihöflihen Kirche nicht. Kaffe man aber dad Seminar ald Schul— 
anjtalt, jo babe demjelben durch die zeitweilige Aufbebung jeiner 
bisherigen Wirkjamfeit doch nicht auch feine rechtliche Eriftenz ſelbſt 
entzogen werden können. Huf feinen all lafje ſich aber aus der 
1875 erfolgten Aufhebung die Entziehung der Stempelfreiheit fir 
die im Jahre 1873 getbätigten Rechtsgeſchäfte rechtfertigen. 

Bezüglich des Aktes vom 3. November 1873 komme nod ind: 
bejondere in Betracht, dab die Stiftung, deren Grundftüce durd) 
dieſen Akt verpacdhtet worden ſeien, eine milde Stiftung jei, wie 
fih nicht bloß aus dem Zwede ihrer Errichtung, fondern audy daraus 
ergebe, dab ihr lediglid in Berückſichtigung dieſes ihres Charakters 
dur finanzminifterielled Rejkript vom 5. Dezember 1863 die Frei: 
heit vom Erbſchaftsſtempel zuerfannt worden jei. 

Die Berklagte beftritt, daß die Klägerin zu den in den be— 
zogenen Gejegen aufgeführten ftempelfreien Snitituten gehöre. 

Die Klage ward durch Urtheil ded Königlichen Friedendgerichtes 
vom 16. Mai 1876 abgewieſen und die eingelegte Berufung durch 
Erkenntniß des Königlichen Landgericht zu Köln vom 1. Mai 1878 
verworfen, aus den Gründen des erften NRichterd, der im Weſent— 
lichen erwogen bat: 

dat die von der Klägerin angerufene Deklaration von 1811 
nur „Kirchen, Schulen, Univerfitäten u. ſ. w.“ die Stempel- 
freiheit gewähre; 

dab, da Privilegien kraft allgemeiner Nechtöregel ftrifte 
zu interpretiren jeien, einerleitd unter „Kirchen“ nur die 
juriftiihen Perionen der einzelnen Kirdyengemeinden, nicht 
aber auch jede außerhalb derjelben ftehende kirchliche Anftalt 
gemeint fein fönnten, andererjeit3 aber unter „Schulen“ 
nur diejenigen Unterrichtsanftalten gehörten, welche als foldye 
von dem Staate öffentlich anerkannt jeien und in den ftaat- 
lihen Verwaltungdnerus Aufnahme gefunden; 

dab demnach dad Seminar jelbftverftändlich weder zu den 
Kirhen noch zu den Schulen im Sinne ded Stempelgeſetzes 
zu rechnen jei; 

dat endlidy ebenjo ald milde Stiftungen nad dem Wort- 
laute des Stempelgejeged nur jolche betrachtet würden, welche 
Öffentlihen und gemeinnügigen Zweden dienten, nicht aud) 
diejenigen, welche den bejonderen Zwecken einer einzelnen 
Familie, wenngleich auch jubfidiär einem weiteren Kreiſe 
von Perionen, entipreden. 

Das Priefterfeminar hat in formgerechter Weile den Kaffa- 
tiondrefurd erhoben; die Sufftumbenzgelder find hinterlegt. Als 
einziges Kaffationdmittel wird 
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Verlegung des $.3 litt. c. des Stempelgejeßed vom 7. März 
1822, jowie des $. 4 der Allerhöchſten Deklaration vom 
27. Zuni 1811 geltend gemadht. 

Die Rechtfertigungsſchrift Eritifirt vor Allem den von dem 
Vorderrichter aufgeftellten Begriff von „Kirchen“ als Kirchengeſell— 
ſchaften und ſucht unter a auf die Beltimmungen ded All: 
gemeinen Landrechtes, auf deflen Boden der Geſetzgeber von 1811 
5* zu deduziren, daß unter Kirchen die konkreten kirchlichen Or— 
a überhaupt die einzelne zur Erfüllung des religiöjen 

edürfniſſes geichaffene Drganifation, in allen Beziehungen zu ver 
ftehen ſei. Nah kanoniſchem Rechte fei die biichöfliche Kirche eine 
ganz beftimmte Drganijation mit juriftiiher Perjönlichkeit, der Bi: 
hof aber der Pfarrer der Diözefe, und in ähnlicher Weiſe wurde 
jeine Stellung in $. 115 des II. Theild Titeld 14 des Landrechtes 
definirt. Es fomme hinzu, dab der ganz allgemein gefaßte Begriff 
von Schulen aud die Seminare in ſich —* — deren Organiſation 
zudem auch vom Staate anerkannt ſei und um mit dem erſten 

ichter zu reden, in den ſtaatlichen Verwaltungsnexus Aufnahme 
gefunden habe. Endlich falle auch die in Frage ſtehende Stiftung 
unter den Begriff der milden Stiftung im Sinne des Geſetzes. 
Der Begriff einer ſolchen Stiftung werde dadurch nicht ausge— 
ſchloſſen, daß ihre Wirkſamkeit auf eine beſtimmte Kategorie von 
Perſonen beſchränkt ſei. 

Es wird beantragt: 
das zweite Erkenntniß zu vernichten, die Rüdgabe der Suk— 
fumbenzgelder zu verordnen, der Kaffationäbeflagten die 
Koften zur Laſt zu legen, 
zur Sade jelbit, erfennend das erfte Erfenntniß nad) 
der Appellationdbeichwerde zu ändern. 

Die Kaffationsbeflagte beantragt Zurüdweifung des Refurjes. 
Ihre Entgegnungsichrift ſucht die Ausführungen der Kaffations- 

flägerin bezüglich der Begriffe von Kirchen und Schulen unter Bes 
rufung auf die Terminologie und die Beftimmungen des Allgemeinen 
Landrechtes zu widerlegen. 

Bezüglih der in Frage ftehenden Stiftung Welter wird ind» 
befondere noch geltend gemacht, daß fie nicht unter der Verwaltung 
ded Staates ftche, was dody zum Begriff der milden Stiftung im 
Sinne ded $.4 cit. wenn man die Gleichſtellung der milden Stif- 
tungen mit den Armenanftalten und Waiſenhäuſern in Betracht 
ziehe, nothwendig erſcheine. Uebrigens würde für den betreffenden 
Akt die Stempelfreiheit nur unter der Borausfegung beanfprudt 
werden fünnen, wenn derjelbe von der Stiftung felbit, nicht aber 
von einer ihre Angelegenheit verwaltenden Anftalt, geſchloſſen wor: 
den wäre, wie es im vorliegenden Falle geichehen jet. 



Nachdem in der öffentlihen Sitzung vom 13. Mai d. J. der 
Dber-Tribunaldrath R. den Bortrag erftattet; 

der Juſtizrath M., Anwalt ded Kaffationdklägerd, und der 
Juſtizrath B., Anwalt ded Kaffationdbeklagten, ihre Gründe, eriterer 
zur Unterftügung, legterer zur Entkräftung des eingelegten Kaſſa— 
tiondrefurjed entwidelt hatten ; 

der Staatd- Profurator H. in feinem Antrage gehört worden 
war, wurde heute nach vorgängiger Berathung verfündigt folgendes 

Urtheil: 
In Erwägung, 
da die Allerböchfte Deklaration vom 27. Juni 1811 den 
Begriff von „Schulen“, denen fie neben andern Snftituten 
Stempelfreiheit bewilligt, durch nicht eingefchränft hat, unter 
Schule überhaupt aber jede den Unterricht, die Bildung und 
Erziehung der Jugend bezwedende Anftalt verftanden wird; 

daß dieſer Begriff bei den in Gemäßbeit der Bulle de 
salute animarum vom 16. Zuli 1821 in den Diözejen der 
preußiihen Monarchie aufrecht erhaltenen rejp. neu gegrüns 
deten Priefterfeminarien zweifeldohne zutrifft, indem diejelben 
inhaltlich diefer Bulle und der ihre Errichtung vorjchreiben- 
den Beitimmungen ded tridentiner Konziliumd eben nur den 
Unterriht und die Bildung der angehenden Kleriker be— 
zweden, und der Umftand, daß fie mit der rein didaktiſchen 
Tendenz der Gymnaſien und Univerfitäten auch pädagogijche 
und asketiſche Zwecke verbinden, von feiner enticheidenden 
Erheblichkeit ift; 

da der ſachliche Charakter der Priefterjeminare ald Schulen 
in dem Gejege vom 11. Mai 1873 über die Vorbildung und 
Anftellung der Geiftlihen auch die ftaatlihe Anerkennung 
gefunden hat, wie ſich insbejondere aud den Beltimmungen 
der 88. 6—9 und 11 ergiebt, denen zufolge dem für die 
Hebertragung eines geiftlichen Amtes unerläßlichen Erforder— 
nifje eines dreijährigen theologiihen Studiums auf einer 
Univerfität unter gemiffen bier nicht weiter in Betracht fom- 
menden Vorausſetzungen auch durd Abjolvirung des theo- 
logiſchen Studiums in einem firdlihen Seminare genügt 
werden fann, für die Befähigung zur Anftellung ald Lehrer 
in einem Knaben- rejp. Prieſterſeminare die gleichen Er— 
forderniffe wie für die entiprechende Anftellung als Gym— 
nafial reſp. Univerfitätölehrer gelten, und ſämmtliche Semi— 
nare gleich anderen LZehranftalten der Aufficht des Staates 
und zwar indbefondere dem Minifter der geiftlichen Ange- 
le — unterſtellt werden; 

In Erwägung, 
daß nun zwar dem Vorderrichter inſoweit beizutreten iſt, als 

1879. 35 
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er zum Begriffe der Schulen im Sinne des $. 4 der be— 
zogenen Deklaration den didaktiihen und pädagogiichen Zwed 
eined Imftitutes nicht ald ausreichend, dazu vielmehr auch 
noch die öffentliche Anerfennung einer Zebranftalt als ſolcher 
Seitend ded Staated ald erfordert erachtet hat, daß jedoch 
das Borhandenjein dieſes Kriteriumd bei dem Kölner Pries 
fterleminare von ihm in rechtsirrthümlicher Weiſe, mittelft 
Verkennung der rechtlichen Wirkungen der Allerhöchſten Ka— 
binets-Ordre von 23. Auguſt 1821 negirt worden iſt; 

daß nämlich diefer Erlaß des Gejeggeberd der bereitö be— 
zogenen Bulle de salute animarum ihrem wejentlichen In: 
halte nad), und was die Einrichtung, Audftattung ıc. der Erz- 
biöthiimer und Bisthümer der katholiſchen Kirche des Staates 
und alle darauf Bezug babenden Gegenftände betrifft, Die 
Königlihe Sanktion ertheilt, kraft welcher die bezogenen Ver— 
fügungen als bindendes Statut der Fatboliihen Kirche des 
Staated von Allen, die ed angeht, beobadtet werden joll; 

daß die katholiſche Kirche ſelbſt in gleichem Maße wie die 
evangeliiche nach den Grundjäben ded 1821 geltenden Staatd- 
kirchenrechtes eine Anftalt des öffentlichen Rechtes daritellt, daß 
aber an diejer ihrer ftaatlihen Anerkennung felbftverftändlich 
auch das zu ihrer durch die bezogene Bulle normirten Ver— 
faffung gehörige Inftitut des Priefterfeminard partizipirt, für 
den Begriff diefes Inftituted als einer öffentlich anerkannten 
Lehranſtalt aber der Umfang, in welchem der Staat von jeinem 
Auffihtsrechte bis zum Jahre 1873 Gebrauch zu maden für 
dienlich erachtet hat, nicht weiter in Betracht fommen fann ; 

In Erwägung, 
dab biernady das angegriffene Urtheil, indem e8 der Kaſſa— 
tionsflägerin für die von ihr gethätigten Akte die Stempel- 
freiheit aud dem Grunde, weil diejelbe nicht unter die Ka— 
tegorie der Schulen im Sinne ded Stempelgejeged falle, 
aberfannt hat, den $. 4 Nr. 2 der Deflaration von 1811 
reip. des $. 3 litt. c. des Gefeped vom 7. März 1822 ver: 
letzt und ſomit der Vernichtung unterliegt, ohne daß ed noch 
der weiteren Erörterung der Frage bedurfte, ob der Kaſſa— 
tiondflägerin auch in ihrer Eigenſchaft als einer firchlichen 
Anftalt reip. ald Bermwalterin einer milden Stiftung das 
beanspruchte Privilegium zuftebe; 

In Erwägung zur Sache jelbft, 
dab obigen Ausführungen zufolge das Priefterfeminar zu 
den Schulen im Sinne der bezogenen ſtempelgeſetzlichen 
Beſtimmungen gehört, als ſolches aber für die von ibm ge— 
ſchloſſenen Rechtsgeſchäfte das Privilegium der Stempelfrei= 
heit mit Necht beanſprucht; 
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daß zwar in Folge des Geſetzes vom 11. Mai 1873 durd 
- Verfügung vom 11. Juli 1873 die Zahlung der dem Se: 
minar bis dahin aus Staatsfonds gewährten Zufchüffe fiftirt 
und dur Verfügung vom 6. November 1875 die Anitalt 
ſelbſt geichloffen worden iſt; 

daß jedod beide Thatſachen für die Beurtheilung des 
Klageanſpruches ohne rechtliche Erheblichkeit find, die erftere, 
weil ſie eine Aufhebung der Anſtalt als einer öffentlich an— 
erkannten Lehranſtalt nicht involvirt, die letztere, weil alle 
in Frage ſtehenden Akte in eine der Siltiruug der Wirkſam— 
feit der Anitalt vorhergehende Zeit fallen; 

daß hiernach die Klage ald eine wohlbegründete anzuer: 
fennen iſt; 

In Erwägung, dab im Hinblid auf dieje Yage der Sache die 
Frage: ob die Kafjationsklägerin in Gemäßheit des Ar: 
tifeld TO des Defretes vom 6. November 1813 zur Erhebung 
der Klage wie zur Durchführung des NRechtöftreited der Aus 
torilation der Königlichen Regierung und der ergbiichöflichen 
Behörde bedurft hätte und ob eventuell die mangelnde Er: 
füllung dieſes Erfordernifjes der Regel noch jelbft im Kaſſa— 
tiondverfahren von Amtswegen zu berüdfichtigen jein würde, 
einer weiteren Erörterung nicht mehr bedarf, da das betref: 
fende Erfordernig nur die Bedeutung einer Maßregel der 
jtaatlihen Vorſorge dafür bildet, daß bei Erhebung gericht: 
licher Klagen für und wider ſolche unter Verwaltung ftehende 
öffentliche Anftalten ihr materielles Intereffe gehörig wahr: 
genommen wird, dieſer Zwed aber im vorliegenden Kalle 
durch die nach Obigem in der Sache felbft zu fällende Ent- 
ſcheidung ſich ald erichöpft darftellt ; 

Aus diefen Gründen 
vernichtet das Königliche Ober-Tribunal, fünfter (rbeiniicher) Civil— 
Senat, das Urtheil des Königlichen Landgerichtes zu Köln vom 
1. Mat 1878, verordnet die Beiichreibung diejed Erfenntniffes am 
Rande ded vernichteten, ſowie die Rüdgabe der hinterlegten Suk— 
fumbenzgelder und legt der Kaſſationsbeklagten die Koften dieſes 
Verfahrens zur Laſt, — erkennt ſodann in der Sache ſelbſt unter 
Reformation des Urtheiles des Königlichen Friedensgerichtes zu Köln 
Nr. II. vom 16. Mai 1876 für Recht, daß zu folgenden Alten des 
Notars M. in Köln nämlich: 

1) und 6) Holzverſteigerung vom 11. Januar 1873, ſowie: 
Holzauktion vom 30. Dezember 1873, kein Stempel, 

2) Pachtvertrag vom 22. März 1873, Nr. des Repertoriums 
21950, nur ein Stempel von einem Thaler zehn Silbergr., 

3) Mietlwertrag vom 23. Juni 1873, Rey. 22247, nur ein 
Stempel von 3 Thlen, 

35* 



4) Miethvertrag vom 23. Juni 1873, Rep. 22248, nur ein 
Stempel von 32 Thlen 15 Sgr., 

5) Verpadtung vom 3. November 1873, Rep. 22615, nur ein 
Stempel von 1 Ihlr 25 Ser. 

zu adhibiren, die Defeftirung des Königlichen Stempelfisfald vom 
15. Juni 1874 im Gejanmtbetrage von 149 Mark aber ungeredt- 
fertigt war, verordnet die Nüdgabe der Suffumbenzgelder und legt 
dem Appellaten die Koften beider Inftanzen zur eat 

Die Koften ded Kaffationdverfahrend werden auf 152 Marl 
45 Pf. feſtgeſetzt. 

Stempelfrei. 
Grimm. Herzog. 

ll. Univerſitäten, Akademien ze. 

143) Vorſchriften für die Studirenden in Beziehung 
auf Aufnahme, Abgang, rebtlihe Stellung und akade— 

miſche Disziplin. 

Centrbl. pro 1879 Seite 414 Nr. 101.) 

Berlin, den 1. Dftober 1879, 
In Ausübung der mir durch das Geſetz, betreffend die Rechts— 

verhältniffe der Studirenden und die Disziplin auf den Landeduni- 
verfitäten ıc. vom 29. Mat 1879 (Gei.-Samml. ©. 389), $. 3 
gegebenen Befugniß babe id über die afademiihe Disziplin und 
deren Handhabung neue Vorſchriften für die Studirenden der 
Landeöuniverfitäten, der Akademie zu Münfter und ded Lyzeum 
Hofianum zu Braundberg erlaffen und darin zugleich einheitliche 
Anordnungen über Aufnahme und Abgang der Studirenden und 
über deren Verpflichtungen binfihtli der VBorlefungen getroffen. 

Dem Herrn Rektor und dem Senate der Königlichen Friedrich- 
Wilhelmd-Univerfität überiende ich beifolgend — gedrudte Eremplare 
diejer Vorſchriften, ſowie die von mir zu denſelben für die afade- 
milhen Behörden erlaffene Inftruftion in — Cremplaren zur Ein: 
führung bei der Univerfität mit der Aufforderung, von dem Beginne 
ded Minterjemefterd ab nah Maßgabe der darin enthaltenen Be— 
ftimmungen zu verfahren. 

Fedem Univerfitätölehrer und den bei den bezüglichen Geichäften 
betheiligten Beamten der Univerfität ift je ein Eremplar der Vor: 
ſchriften einzuhändigen, ebenfo jedem Studirenden und zwar den im 
neuen Winterfemefter zu immatrifulirenden jofort bei der Aufnahme. 
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Der Erwägung der Immatrikulationskommiſſion ftelle ich an- 
beim, ob bei der dieömaligen Immatrikulation außer den neuen 
Vorſchriften noch das biöher gebrauchte gedrudte Heft der Geſetze 
für die Studirenden wegen der darin neben den aufgebobenen Be- 
ftimmungen enthaltenen fortgeltenden Anordnungen ıc. den Neuauf- 
genommenen übergeben werden joll. 

Für die Zukunft bin ich damit einverftanden, daß den Studi: 
renden außer den neuen Vorſchriften 

1) Abjdynitt VI. der Statuten der biefigen Univerfität, 
2) dad Reglement über die Meldung der Studirenden zu den 

Borlejungen ıc. vom 16. Mär; 1844, 
3) Abjchnitt II. der Inftruftion über die Erhebung der geftun- 

deten Honorare vom 9. Dftober 1850, 
4) ein Auszug aus dem Reglement für die Univerfitätöbibliothet 

vom 21. Zuni 1877, 
5) deögleihen aus der Drdnung der Königliden Bibliothek 

bierielbit vom 4. Februar 1878 
edrucdt eingehändigt werden, und zwar in einem Hefte mit den Bor- 

Nhriften vereinigt und, foweit legtere Abänderungen bedingen, unter 
Bezeihnung derjelben. Dad Manuffript für dieſes Heft wolle der 
Herr Rektor und der Senat mir baldigft zur Genehmigung einreichen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Puttfamer. 

An 
den Herrn Rektor und ben Senat ber Königl. 

Friedrich-Wilhelms-Univerfität hierſelbſt. 

U. I. 2381. 

Aehnliche, nad den bejonderen Verhältnifjen der verjchiedenen 
Univerfitäten geftaltete Begleiterlaffe zu den neuen Vorſchriften und 
der Snftruftion find an die Herren Kuratoren und die Kuratorien 
der anderen Univerfitäten, der Afademie zu Münfter und des Lyzeum 
zu Braundberg ergangen. 

Vorſchriften 
für die Studirenden der Landesuniverſitäten, der Akademie zu 

Münſter und des Lyzeum Hoſianum zu Braunsberg. 
Vom 1. Oktober 1879. 

Die nachſtehenden Vorſchriften treten vom Beginne des Winter 
ſemeſters 1879/80 ab für die Studirenden der Landesuniverſitäten, 
der Akademie zu Münfter und des Lyzeum Hofianum zu Braund- 
berg in Kraft. 

Die in diefen Vorſchriften dem Rektor beigelegten Befugniffe 
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werden in gleichem Umfange von demjenigen ausgeübt, der die Funk— 
tionen ded Rektors ftatutenmähig wahrzunehmen hat (Proreftor :c.). 
An Stelle des Senates tritt in Göttingen der Rechtspflegeausſchuß, 
in Marburg die Deputation. 

I. Aufnahme und Abgang der Studirenden. 

$. 1. 
Mer als Studirender bei einer der Landeduniverfitäten, auf 

der Afademie zu Münfter oder dem Lyzeum Hoſianum zu Braund- 
berg aufgenommen werden will, bat fidy über feine biäberige fitt: 
liche Führung auszuweiſen. Wer bereitd vorher andere Univerfitäten 
beſucht hat, ift verpflichtet, die ihm von diejen ertheilten Abgangs— 
zeugnifje vorzulegen. 

8. 2. 

Für die Aufnahme eines Preußen iſt ferner erforderlid Die 
Beibringung ded Reifezeugniffes von einem deutſchen Gymnafium. 

Für diejenigen Preußen, welde Mathematik, Naturwiljens 
Ihaften oder fremde neuere Spraden jtudiren wollen, kann das 
Reifezeugniß ded Gymnaſiums durch das einer preußiichen Real: 
ſchule 1. Ordnung erjegt werden. 

Auf die Aufnahme folgt die Einjchreibung bei derjenigen Fakul— 
tät, deren wiffenihaftlidhes Gebiet der Studirende fi zum Haupt: 
gegenftande jeined Etudiumd erwählt bat. 

8. 3. 

Mit beionderer Erlaubniß des Kuratord (ded Kuratoriumd) 
fönnen Preußen, welche ein Reifezeugniß nah $. 2 nicht erworben 
haben, jedody anderweitig den Befig einer für die Anhörung von 
Univerſitäts-Vorleſungen genügenden Bildung nachweiſen, auf vier 
Semefter aufgenommen und bei der philojophiichen Fakultät ein- 
geichrieben werden. 

Dei Ertbeilung der Erlaubniß ift ihnen zugleich zu eröffnen, 
dab fie durch die Aufnahme auf der Univerfität nicht den Anſpruch 
auf künftige Zulaffung zur Anftellung im inländiiden gelehrten 
Staatd- oder Kirchendienft erwerben. 

In dem Abgangdzeugnig folder Studirender ift zu bemerken, 
daß ihre Aufnahme nad) Maßgabe der Vorjchriften dieſes Para— 
graphen erfolgt iſt. 

Der Kurator (das Kuratorium) iſt ermächtigt, nach Ablauf der 
erſten vier Semeſter die Verlängerung des Studiumd um zwei 
Semefter zu geftatten. <a 

Nichtpreußen können ald Studirende aufgenommen und bei 
jeder Fakultät eingejchrieben werden, jofern fie ih über den Befiß 
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einer für die Anhörung von Univerſitäts-Vorleſungen genügenden 
Bildung ausweiſen. 

8. 5. 

Als Studirende dürfen nicht aufgenommen werden: 
1) Reichs-, Staatd:, Gemeinde: oder Kirchenbeamte, 
2) Angehörige einer andern preußiſchen öffentlihen Bildungs- 

anftalt, jofern nicht bejondere Beftimmungen eine Ausnahme 
begründen, 

3) Perjonen, weldhe dem Gewerbeftande angehören. 

§. 6. 
Die Meldung zur Aufnahme ſoll innerhalb der erſten drei 

Wochen nach dem vorgeſchriebenen Anfang des Semeſters erfolgen. 
Spätere Meldungen dürfen nur, wenn die Verzögerung durch 

beſonders nachzuweiſende Gründe gerechtfertigt wird, ausnahmsweiſe 
mit Genehmigung des Kurators (des Kuratoriums) zugelaſſen werden. 

8.7, 

Mit der Aufnahmeurfunde zugleih empfängt der Studirende 
ein Anmeldebuch für Borlejungen und eine Erfennungöfarte. 

Der Studirende ijt verpflichtet, feine Erfennungsfarte ftetö bei 
fi) zu tragen. Sollte er fie verlieren, jo bat er alsbald die Aus— 
jtellung einer neuen Karte nachzuſuchen, welche gegen Erlegung einer 
Gebühr von einer Marf erfolgt. 

Die zur Erwirfung der Aufnahme vorgelegten Zeugniffe werden 
der Regel nad auf dem Univerfitätd-Sefretariat (Bureau ded Reftors) 
aufbewahrt und dem Studirenden erft bei dem Abgange wieder 
ausgehändigt. 

8. 8. 

Der Studirende ift verpflichtet, der akademischen Behörde bei 
feiner Aufnahme jeine Wohnung anzuzeigen und ihr jedesmal, wenn 
er eine neue Wohnung bezieht, binnen drei Tagen Mittheilung da— 
von zu madhen. Die Unterlafjung wird disziplinariſch geahndet. 

8. 9. 

Will ein Student von einer Fakultät zur andern übergeben, 
jo bat er died zunächſt dem Defane feiner bisherigen Fakultät zu 
melden und jodann unter VBorlegung der Beicheinigung des leptern 
ben Defan der neuerwählten Kafultät um die Einſchreibung bei 
derjelben zu erſuchen. 

Ein foldyer Uebertritt von einer Fakultät zur andern ift nur 
am Anfang und am Schluß eined Semefterd zuläjfig. 

+ Bon dem vollzogenen Uebertritte hat der Studirende fofort dem 
Univerfitätd- Sefretariate (Bureau ded Nektord) Anzeige zu maden. 
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8. 10. 

Ein Studirender fann von den ihm in diejer Eigenſchaft zu— 
ftehenden Rechten durch Entſcheidung [bed Senated anögelthloffen 
werden, jo lange gegen ihn ein gerichtliches Strafverfahren wegen 
eined Verbrechens oder Vergehens jchwebt, wegen deſſen auf den 
Verluft der bürgerliden Ehrenrechte erfannt werden fann. Für die 
Dauer der Ausſchließung find feine akademiſchen Legitimationspapiere 
in Beichlag zu nehmen. 

Die rechtskräftige Aberfennung der bürgerlihen Ehrenrechte 
bat den Ausſchluß von dem Univerfitätsftudium ohne Weitered zur 
Folge. 

§. 11. 
Abgangszeugniffe dürfen den Studirenden erſt in der legten 

Woche vor dem gejeglihen Schluffe ded Semefterd ausgehändigt 
werden, jofern nicht dem Rektor bejonderd nachzuweiſende Gründe 
den frühern Abgang ded Studirenden ausnahmsweiſe rechtfertigen. 

II. Bon den Borlefungen. 

$. 12. 

Die Annahme von Borlefungen fol innerhalb der erften vier 
(auf der Univerfität Berlin ſechs) Wochen nad) dem vorgejchriebenen 
Anfange ded Semeſters erfolgen. 

Für fpätere Annahme ift die nur auf nachgewieſene ausreichende 
Entihuldigungdgründe zu ertheilende Erlaubniß bed Rektors erfor: 
derlih. Dieje Erlaubniß ift in das Anmeldebud einzutragen. 

g. 13. 
Mer nicht innerhalb der vorgefchriebenen Frift ($. 12) mindeftend 

eine Privatvorlefung gehörig angenommen hat, Fann entweder aus 
dem Verzeichniß der Studirenden geftrihen oder im Wege des Die- 
ziplinarverfahrend wegen Unfleißed mit Nichtanrechnung des laufenden 
Halbjahres auf die vorgejchriebene Studienzeit und im MWiederho- 
lungsfall mit Entfernung von der Univerfität beftraft werden. 

g. 14. 
Binnen der in $. 12 vorgefchriebenen Frift haben fidh ferner 

die Studirenden bei den betreffenden afademijchen Lehrern perſönlich 
zu melden und fie um Gintragung ihres Namens und des Datums 
der Meldung in die dazu —— Spalte des Anmeldebuchs zu 
erſuchen. Wer durch beſondere Gründe an der rechtzeitigen Meldung 
verhindert worden iſt, hat dieſelben dem Rektor nachzuweiſen, welcher, 
wenn er die Verſpätung entſchuldigt findet, darüber einen Vermerk 
in das Anmeldebuch einträgt. 

Fehlt ein ſolcher Vermerk, ſo wird, wenn nach dem von dem 
Dozenten eingetragenen Datum die Meldung ſpäter als vorgeſchrieben 
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erfolgt ift, über die Borlefung fein Vermerk in das Abgangdzeug- 
niß aufgenommen. s 

. 15. 

Innerhalb der letzten vierzehn Tage vor dem vorgeſchriebenen 
Schluſſe des Semeſters haben ſich die Studirenden bei den Lehrern, 
deren Vorleſungen ſie hören, abermals perſönlich zu melden und ſie 
um Eintragung ihres Namens und des Datums in die für die 
Abmeldung beſtimmte Spalte des Anmeldebuchs zu erſuchen. 

Zu einem frühern Termine darf die Abmeldung nur erfolgen, 
wenn in das gg die bejondere Erlaubniß des Rektors 
eingetragen iſt oder die Beſcheinigung über die erfolgte Meldung 
zum Abgange von der Univerſität und über die Zahlung der 
Abgangszeugniß-Gebühren vorgelegt wird. 

enn die Abmeldung einer Vorleſung wegen Abweſenheit, 
Krankheit oder Tod eines Lehrers nicht rechtzeitig vorgenommen 
werden kann, ſo iſt ſie innerhalb der oben bezeichneten Friſt bei dem 
Dekan der betreffenden Fakultät zu bewirken. 

Iſt der Studirende ohne fein Verſchulden an der Innehaltung 
der Abmeldungsfrift verhindert worden, jo bat er died dem Rektor 
nadyzuweifen und ihn um Gintragung eines die nachträgliche Ab- 
meldung geftattenden Vermerkes in das Anmeldebuh zu erjuchen. 

Iſt die Abmeldung unterblieben oder nah Maßgabe der vor- 
ftehenden Vorſchriften zu früh oder zu jpät erfolgt, jo wird über 
die Vorlefung fein Vermerk in das Abgangszeugnig aufgenommen. 

8. 16. 

Berliert ein Studirender fein Anmeldebud, jo wird ihm zwar 
ein neued Gremplar gegen eine nur bei nachgewieſenem zufälligem 
Derluft durch den Rektor nahzulaffende Gebühr von zwanzig Mark 
audgefertigt; über die Vorlefungen jedoch, für welche die vortchrifs- 
mäßige Anmeldung und Abmeldung nicht mehr nachgewieſen werden 
fann, wird ein Vermerk in dad Abgangdzeugniß nur aufgenommen, 
wenn ihr Beſuch dem Studirenden von den betreffenden Dozenten 
beſcheinigt wird. 

II. Rechtliche Stellung der Studirenden. 

8. 17. 
Die Eigenſchaft eined Studirenden begründet feine Ausnahme 

von den Beitimmungen des allgemeinen Rechtes. 

$. 18. 

In ihren privaten NRechtdangelegenheiten unterliegen daher die 
Studirenden den Vorſchriften ded gemeinen bürgerlichen Rechtes und 
ftehen unter der allgemeinen bürgerlihen Gerichtsbarkeit. 

Jedoch darf daraus, daß ein Studirender zur Zeit der Annahme 
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einer Vorleſung minderjährig war oder unter väterlicher Gewalt 
ſtand, ein Einwand gegen die Verpflichtung zur Zahlung des Hono— 
rars nicht entnommen werden, und die von dem Univerſitätsrichter 
(Syndifus) über die Anerfenntniffe geftundeter Honorare aufgenom- 
menen Verhandlungen haben die Glaubwürdigkeit von öffentlidyen 
Urkunden. 

8. 19. 

Auch in Straffadhen ftehen die Studirenden unter den allge- 
meinen Gejegen und find der ordentlichen Gerichtöbarfeit unterworfen. 

Sie haben die örtlihen Polizeivorichriften zu beobachten und 
den Anordnungen der Polizeibeamten und jonftigen Drgane der 
bürgerlichen Obrigfeiten Folge zu leiften. 

$. 20. 

Der nad $. 420 der deutihen Strafprozeß-Drdnung erforder- 
lihe Sühneverſuch ift, wenn die Klage gegen einen Studirenden 
gerichtet werden fol, von dem Rektor, in defjen Vertretung von 
dem Univerfitätärichter (Syndifus) vorzunehmen, 

8. 21. 

Vermöge ihrer Eigenschaft ald Studirende ftehen fie unter der 
akademischen Disziplin nah Maßgabe der Beltimmungen des folgen: 
den Abſchnitts. 

IV. Akademiſche Disziplin. 

1. Allgemeine Beftimmungen. 

8. 22. 
Die afademiihe Disziplin hat die Aufgabe, Ordnung, Sitte 

und Ehrenhaftigfeit unter den Studirenden zu wahren. 

$. 23. 
Diefelbe wird durch den Rektor, den Univerfitätsrichter (Syn 

dilus) und den Senat ausgeübt. | 

$. 24. 
Die Vorſchriften über die akademiſche Disziplin und deren 

Handhabung werden von dem Unterriht3-Minifter, in dringenden 
Fällen von dem Kurator (dem Kuratorium) der Univerfität (Afademie, 
Lyzeum) erlafjen. 

Der Senat erläßt die Vorjchriften zur Aufrechterhaltung der 
Drdnung in den Gebäuden und Anftalten der Hochſchule. 

2. Didziplinarftrafen und Strafverfahren. 

$. 25. 
Zur Handhabung der Disziplin hat die afademifche Disziplinarbe- 

börde die Befugniß, gegen Studirende Disziplinarftrafen auszuſprechen. 



IN. 
Insbeſondere find ſolche zu verhängen, 
1) wenn Studirende gegen Vorſchriften verftoßen, welde unter 

Androhung der diöziplinaren Beftrafung erlafjen find; 
2) .wenn fie Handlungen begeben, weldye die Sitte und Ordnung 

ded afademiihen Lebens itören oder gefährden, oder 
3) durd welche fie ihre oder ihrer Genofjen Ehre verlegen ; 
4) wegen leihtjinnigen Schuldenmadend und wegen eined Ver— 

haltens, welches mit dem Zwede des Aufenthalted auf der 
Univerfität (Afademie, Lyzeum) in Widerſpruch fteht. 

$. 26. 

Nah Nr. 2 des $. 25 jollen namentlih mit disziplinariicher 
Strafe geahndet werden: 

1) Berlegung ber den akademiſchen Behörden und Lehrern ge- 
bührenden Achtung; 

2) Ungehorjam gegen die Anordnungen der akademiſchen Bebörden 
und Beamten; 

3) Fortgeſetzter Beſuch einer nicht angenommenen Borlefung 
ohne bejondere Erlaubniß des Dozenten; 

4) Verlepungen der am Schwarzen Brette angebefteten Anichläge 
der afademijchen Behörden, Lehrer und Beamten; 

5) Störung der Ordnung und Ruhe oder Verlegung des An- 
ſtandes in den Univerfitätögebäuden und »Anlagen ; 

6) Hohes oder unerlaubte Spielen oder Wetten; 
7) Berrufderflärungen ; 
8) Ehrenfränkungen unter Studirenden ; 
9) Heraudforderung zum Zweikampf und Annahme derjelben, 

der Zweifampf felbft und die Theilnahme daran ald Kartell» 
träger, Sefundant, Unparteitifher, Arzt oder Zuſchauer; 
doch bleiben Kartellträger ftraflos, wenn fie ernftli bemüht 
eweſen find, den Zweifampf zu verhindern; 

10) Unfittticer Lebendwandel, Hingabe an den Trunk oder Er: 
regung von öffentlihem Anftoß durch Trunkenheit. 

8. 27. 

Nah Nr. 4 des $. 25 wird indbejondere auch derjenige beftraft, 
der ſich während des Semeſters längere Zeit ohne Erlaubniß des 
Rektors aus der Univerſitätsſtadt entfernt. 

g. 28. 
Das disziplinariſche Einſchreiten der akademiſchen Behörde iſt 

unabhängig von einer wegen derſelben Handlung eingeleiteten ſtraf⸗ 
gerichtlichen Verfolgung. . * 

Disziplinarſtrafen find: 
1) Verweis, 
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2) Geldftrafe bis zu zwanzig Marf, 
3) Karzerhaft bis zu zwei Woden, 
4) Nichtanrechnung ded laufenden Halbjahres auf die vorge: 

ſchriebene Studienzeit, 
5) Androhung der Entfernung von der Univerfität (Unterjchrift 

deö consilium abeundi), 
6) Entfernung von der Univerfität (consilium abeundi), 
7) Ausſchluß von dem Univerfitätöftudium (Relegation). 
Der Ausihluß von dem Univerfitätsftudium fann nur auf 

Grund einer rechtöfräftigen Verurtheilung wegen einer ftrafbaren 
Handlung ausgeiproden werden, wenn diejelbe aus einer ehrlojen 
Gefinnung entiprungen ift. 

$. 30. 

Die Strafe der Entfernung von der Univerfität bewirkt zugleich, 
dab das Halbjahr, in welchem fie den Studirenden — hat, 
ihm auch dann nicht auf die vorgeſchriebene Studienzeit angerechnet 
werden darf, wenn er während deſſelben auf einer anderen Univer— 
ſität Aufnahme gefunden haben ſollte. 

Die Strafe des Ausſchluſſes von dem Univerſitätsſtudium bat 
ur Folge, dab der von ihr Betroffene nicht mehr an einer Univer- 
en ald Studirender aufgenommen oder zum Hören von Borlefungen 
zugelafjen werden darf. 

8. 31. 
Die zur Feftitellung eines Disziplinarvergehend erforderlichen 

Ermittelungen erfolgen dur den Uuniverfitätörichter (Syndifus), 
und jofern der Rektor died verlangt, unter feiner Theilnahme. 

Der Univerfitätsrihter (Syndifus) hat behufs diejer Ermitte- 
lungen die Befugniß zu Ladungen und zur eidlihen Bernehmung von 
Zeugen. Er iſt Meg zur Aufrechterhaltung der Ordnung bei 
feinen Verhandlungen gegen Studirende einen Verweis auszuſprechen 
oder eine Karzerftrafe bid zu vierundzwanzig Stunden feitzujegen. 

8. 32. 
Studirende, welde ald Angeſchuldigte oder ald Zeugen im einer 

Disziplinarfahe der Vorladung des Rektors oder des Univerfitätd- 
richters (Syndifus) ohne genügende Entihuldigung nicht Folge 
leiften, unterliegen disziplinarifher Ahndung und können durch An— 
ſchlag am ſchwarzen Brett geladen oder zwangsweiſe vorgeführt werden. 

Der Angejchuldigte darf während eined gegen ihn ſchwebenden 
Disziplinarverfahrend bei Vermeidung befonderer Strafe die Unis 
verfitätöftadt nur mit befonderer Erlaubniß ded Univerfitätsridhterd 
(Syndifus) verlaffen; auch darf ihm ein Abgangdzeugniß nicht aus— 
gehändigt werden. 



$. 33. 
Verweiſe und Karzerftrafen bis zu vierundzwanzig Stunden 

fönnen von dem Rektor allein, Geldftrafen und Karzerftrafen bis 
u drei Tagen von dem Rektor in Gemeinfhaft mit dem Univer- 
—S (Syndikus), ſchwerere Strafen nur von dem Senat 
auferlegt werden. 

Auf Entfernung von der Univerfität oder Ausſchluß vom Univer— 
fitätöftudium darf nur dann erfannt werden, wenn dem Angeſchul— 
digten, deſſen Aufenthalt befannt ift, Gelegenheit gegeben worden 
ift, fi vor dem Senate zu verantworten. 

$. 34. 
Das Urtheil des Senats ift mit den Gründen dem Angeſchul— 

digten befannt zu machen. Die Belanntmahung erfolgt, falls 
derielbe vor dem Senate perfönlidh erichienen ift, mündlidy, —* dies 
nicht geſchehen, durch Mittheilung einer ſchriftlichen Ausfertigung 
und, falls der Aufenthaltsort des Angeſchuldigten nicht bekannt iſt, 
durch öffentlichen Aushang im Univerſitätsgebäude auf die Dauer 
einer Woche. 

$. 35. 
Nur gegen Urtheile auf Nihtanrehnung ded laufenden Halb: 

jahres, auf Entfernung von der Univerfität oder auf Ausſchluß von 
dem Univerfitätöftudium ift Berufung zuläflig. 

Diefelbe ift Ichriftlich oder zu Protofoll bei dem Rektor binnen 
einer Ausichlußfrilt von zwei Wochen einzulegen. Die Frift beginnt 
mit den Tage der Befanntmahung des Urtheild nebſt Gründen an 
den Verurtheilten. 

Der Unterrihtöminifter entjcheidet über die Berufung. Sie 
bat Feine aufſchiebende Wirkung. 

8. 36. 
Das Disziplinarverfahren ift gebühren- und ftempelfrei. Im 

Fall der Berurtheilung bat der Angejhuldigte die entitandenen 
baaren Auslagen zu on 

8. 37. 

Der Unterrichtöminifter ift befugt, nah Anhörung der Diszi— 
plinarbebörde, welche das Urtheil gefällt hat, aus befonderen Gründen 
dem zur Entfernung von einer Univerfität Verurtheilten die Wieder- 
aufnahme an derjelben Univerfität und dem zum Ausichluß von dem 
Univerfitätöftudium Berurtheilten den Zutritt zum Studium wieder 
zu geftatten. 
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3. Bereine und Berfammlungen der Studirenden. 

Vereine und Berfammlungen der Studirenden unterliegen den 
allgemeinen Landesgeſetzen. Außerdem gelten für viejelben Die 
nachitehenden bejonderen Beftinnmungen. 

$. 39. 

Bon der Begründung eines VBereined der Studirenden ift binnen 
drei Tagen dem Rektor Anzeige zu maden unter Einreihung der 
Statuten und eines VBerzeichniffes der Borftände und der Mitglieder. 

Beftebende Vereine haben in den erften vier Wochen jedes 
Seniefterd dem Rektor eine Lifte ihrer Mitglieder einzureichen. 
Bon Nenderungen der Statuten, von dem Wechſel der VBorftände 
oder von der Auflöjung des Vereins iſt binnen drei Tagen Anzeige 
zu erftatten. Auch it der Verein verpflichtet, dem Neftor Zeit 
und Ort feiner regelmäßigen Verſammlungen anzugeben. 

Die Unterlaffung der gedachten Anzeigen und Vorlagen wird 
an den VBorftänden und nad Umftänden an ſämmtlichen Mitgliedern 
disziplinariich geahndet. 

$. 40. 

Vereine von Studirenden dürfen nur Studirende derfelben 
Hochſchule als Mitglieder aufnehmen; Vereinen zu wiſſenſchaftlichen 
oder Kunftzweden kann jedoch durch den Rektor die Erlaubniß zur 
Aufnahme anderer Mitglieder ertheilt werden. 

$. 41. 
Die akademiſche Disziplinarbehörde ift befugt, Vereine, deren 

Veftehen die akademiſche Disziplin gefährdet, vorübergehend oder 
dauernd zu verbieten. 

$. 42. 
Giebt das Verhalten der Mitglieder eines Vereines Anlaß zu 

dDisziplinariihem Einjchreiten gegen dielelben, jo kann durch die 
Disziplinarbehörde zugleich das Verbot ded Vereined ausgeſprochen 
werden. 

$. 43. 

Die Fortfegung eines verbotenen Vereines zieht für alle Theil: 
nehmer disziplinariihe Strafen nad jid. 

S. 44. 
Allgemeine Studenten-Berfammlungen, Feftlichfeiten und öffent- 

liche Aufzüge, ſowie öffentliche Ankündigungen von dergleichen be= 
dirfen der vorherigen Genehmigung des Rektors. 

Berlin, den 1. Dftober 1879. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von YPuttfamer. 
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Inſtruktion ER 
zu den Vorſchriften für die Studirenden der Landesuniverfitäten, 
der Akademie zu Münfter und des Lyzeum Hofianum zu Braundberg. 

Vom 1. Ditober 1879. 

Nachdem vom 1. Dftober d. 3. ab dur das deutſche Geridht3- 
verfafjungsgejeß vom 27. Sanuar 1877 die akademische Gerichtöbar- 
feit in Streitiadhen, und durd das Ausfübrungsgeje zum deutſchen 
Gerichtsverfaſſungsgeſetz vom 24. April 1878 (Gel.-Samml. ©. 230) 
$. 13 die freiwillige Gerichtsbarkeit der Univerfitäten aufgehoben 
worden tft, hat das Geſetz, betreffend die Rechtsverhältniſſe der Stu: 
direnden und die Disziplin auf den Landesuniverfitäten, der Aka— 
demie zu Münfter und dem Lyzeum Hoftanum in Braunsberg vom 
29. Mai 1879 (Gei.-Samml. S. 389) die bejonderen Vorſchriften 
des materiellen Rechtes, welche bisher für die Studirenden beftanden 
haben, bejeitigt und für die afademiihe Disziplin, die Disziplinar— 
ftrafen und das Disziplinarverfahren gegen Studirende neue geſetz— 
lihe Grundlagen geichaffen. 

In Ausübung der mir dur $. 3 dieſes Gefeped ertheilten 
Befugniß habe ich, nah Anhörung der akademiſchen Bebörden, die 
unter dem heutigen Tage ergangenen „Borichriften für die Studi: 
renden der Zandeduniverfitäten, der Akademie zu Münfter und des 
Lyzeum Hofianum zu Braunsberg“ erlaffen und in deren erfte beide 
Abſchnitte zugleih andere für die Studirenden aller Univerfitäten 
2c. gemeinfame Anordnungen aufgenommen, welche die biöher über 
F betreffenden Angelegenheiten geltenden Beſtimmungen erſetzen 
ollen. 

Mit dem Beginne des bevorſtehenden Winterſemeſters, mit wel— 
chem die neuen Vorſchriften Geltung erlangen, treten, ſoweit ſie 
nicht ſchon durch die oben angeführten Geſetze aufgehoben ſind, 
außer Kraft die ſämmtlichen bisherigen Geſetze, Verordnungen, Ver— 
fügungen, ſtatutariſchen Beſtimmungen ꝛc. über die akademiſche Dis— 
ziplin und deren Handhabung, ſowie über die ſonſtigen in den neuen 
Vorſchriften geregelten Angelegenheiten, ſofern ſie nicht in dieſer 
Inſtruktion von mir als fortbeſtehend anerkannt werden. 

Namentlich werden aufgehoben 
die im Allgemeinen Landrechte Theil II. Titel 12 und im An— 

hange dazu, in dem Reglement wegen Einrichtung der aka— 
demiſchen Gerichtöbarfeit vom 28. Dezember 1810 und in 
dem Reglement über die fünftige Verwaltung der afademi- 
hen Disziplin und Polizeigewalt bei den Univerfitäten vom 
18. November 1819 enthaltenen disziplinariihen Vorschriften 
für die Studirenden ; 

die über Verbindungen und Vereine der Studirenden ergangenen 
geleplichen und ſonſtigen befondern Anordnungen, einjchlieh- 
lich ded Erlaſſes vom 1. Februar 1870; 
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die Gefepe für die Studirenden auf der Georg» Auguftd-Univer- 
fität zu Göttingen vom 15. April 1835 mit Ausnahme der 
SS. 83 und 84, und die Verordnung betreffend die Verände— 
rung einiger Beftimmungen diejer Gelege vom 8. April 1848, 

die Gejege für die Studirenden auf der Univerfität Marburg vom 
10. Dezember 1819. 

Zu den einzelnen Paragraphen der Vorſchriften beftimme und 
bemerfe ich das Nachfolgende: 

Zu $.1. 

Der dem Aufzunehmenden obliegende Nachweis der bisherigen 
fittlihen Führung ift, wenn die Meldung unmittelbar nad dem 
Verlaffen einer sul: oder einer andern Univerfität erfolgt, durch 
dad betreffende Abgangdzeugniß, andernfalld durch polizeiliches Füh— 
rungdatteft, von Ausländern durch ihren Paß ıc., zu erbringen. 

Bezügli des Einfluffed erlittener akademiſcher Strafen find 
SS. 7 und 13 des Gejeged vom 29. Mai 1879 zu beadhten. Mit 
dem Consilium abeundi Beftrafte find jedenfalld in dem Halbjahr 
jelbft, in welchem fie die Strafe getroffen hat, zu der Immatrifu- 
lation audy auf andern Univerfitäten nicht zuzulaffen. Auch bei 
Ipäterer Meldung ſteht ed der Smmatrifulationsfommilfion frei, wenn 
dad Vergehen, wegen defjen dad Consilium abeundi von einer 
andern Univerfität erkannt ift, Bedenken gegen die fittlihe Würdig— 
feit des Studirenden erweckt, feine a an vorbehaltlih der Be— 
Ihwerde an den Unterrichtd-Minifter, abzulehnen. 

Zu 8. 2. 

Neben der Vorſchrift des legten Abſatzes bleiben in Geltung 
ftatutariiche Beftimmungen, wonady Studirende, welde ihr Studium 
bei der betreffenden Univerfität beginnen, ſich außer bei der Fakultät, 
welcher fie fi) zumenden wollen, aud) bei der philoſophiſchen Fakul— 
tät einschreiben lafjen müſſen, ſowie $. 42 der Statuten des Lyzeum 
Hoſianum vom 24. Dftober 1843. 

Zu 8. 3. 

Die Vorſchriften des F. 3 treten an die Stelle von $. 36 des 
Reglements vom 4. Juni 1834 und den dazu ergangenen Miniſte— 
rialreffripten; doch bleibt der Cirkular-Erlaß an die Univerfitätd- 
furatoren und -Kuratorien vom 5. Mai 1876 (U. I. 2489) über 
dad Maß der von den betreffenden Studirenden nachzuweiſenden 
Bildung in Geltung. 

$. 35 des Neglementd vom 4. Juni 1834 ift fünftig nicht mehr 
anzuwenden; vielmehr find Studirende, welde fih in dem dort 
len Fall befinden, nad $. 3 diefer Vorſchriften zu be— 
andeln. 
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Zu $. 4. 

Auf welde Art die Immatrikulationskommiſſion fih in Er— 
mangelung beweijender Zeugniffe die Ueberzeugung von der Bildung 
der —* zur Aufnahme meldenden Nichtpreußen verſchaffen will, iſt 
ihrem Ermeſſen anheimgeſtellt. Insbeſondere ſteht ihr frei, dieſelben 
durch Vermittelung der philoſophiſchen Fakultät einer Prüfung zu 
unterziehen. 

Zu $. 5. 
Die gegenwärtig bei einzelnen Univerfitäten geltende Vorſchrift, 

daß Perjonen von über 30 Zahren nicht immatrikulirt werden jollen, 
wird aufgehoben. Unabhängig davon bleibt die ſtatutariſche Beftim- 
mung beſtehen, daß der Immatrikulation fähige Perjonen, welche 
im gewöhnlichen Alter der Studirenden find und ſich ohne ftidhhal- 
tigen Grund nicht haben immatrifuliren laffen, zum Hören der 
Vorlefungen nicht verftattet werden jollen. 

Zu 8.7. 
Die Gebühren, melde gegenwärtig für die Immatrikulation 

und die Snffription erhoben werden, ebenjo wie die Gebühren für 
Abgangszeugniffe ($. 11) bleiben unverändert in Geltung. 

&8 verbleibt ferner bid auf Weiteres bei den auf den verſchie— 
denen Anftalten geltenden verſchiedenen Beftimmungen über die 
Dauer, auf welde die Erfennungsfarten ausgeftellt werden, und 
über ihre Ummedhfelung nach ihrem Ablauf. 

Die Gebühr für die an Stelle einer verlorenen ausgefertigte 
neue Grfennungdfarte fließt zur Univerfitätöfaffe, ſoweit bieher 
darüber nicht anders verfügt ift. 

Die Verpflichtung, die Erfennungsfarte ſtets bei ſich zu tragen, 
ift nicht unter disziplinariiche Strafe geftellt, indem den Studiren- 
den, welcher die Karte mit ſich zu führen verfäumt, von jelbft der 
Nachtheil trifft, dab er fih nicht ald Studirender auszuweiſen 
vermag. 

Zu $. 8. 
Die auf einzelnen Hochſchulen beftehende Vorſchrift über die 

Verpflichtung, fih bei dem Beginne des Semefterd bei der afademi- 
ihen Behörde zu melden, indbejondere der Minifterial» Erlak vom 
12. Januar 1846 (U. 31465) bezüglich der Akademie zu Münfter 
bleibt in Kraft. 

Zu 88. 11. 12. 14. 15. 27. 
Es iſt nicht ausführbar geweſen, die Gründe, welche für die in 

den $$. 11, 12, 14, 15, 27 dem Rektor anheimgegebenen Diöpen- 
Jationen ausreichen dürften, zu Ipezialifiren. Es muß vertraut wer- 
den, daf die Rektoren bei der Ausübung ihrer Befugniß den ftrengen 
Maßſtab nlegen werden, welcher zur Aufrechthaltung der Drdnung 
erforderlich ift. 

1879. 36 
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Zu $. 11. 

Die Beihlagnahme ded Abgangdzeugniffed wegen Schulden tft 
nicht mehr zuläjfig. 

Zu $. 13. 

Die Nachtheile für denjenigen, welcher nicht innerhalb der 
eriten vier Wochen des Semefterd mindeſtens eine Privatvorlefung 
gehörig angenommen hat, find nur fakultativ vorgeichrieben, indem 
ed möglich ift, daß die Lage der Studien eined Studirenden es 
gerechtfertigt ericheinen läßt, wenn er fih auf die Antbeilnahme an 
einem Seminar oder die Anhörung von Gratisvorleſungen beſchränkt. 

Bon jolden Fällen abgeieben, ift nad) dem Ergebniſſe der in 
dem bisher vorgeichriebenen Wege anzuftellenden Ermittelungen zu 
enticheiden, ob der betreffende Studirende aus dem Verzeichniſſe zu 
ftreihen oder didziplinariich zu ftrafen ſei. Erſteres ericheint ins— 
befondere dann angemefjen, wenn — z. B. weil der Studirende 
auc nicht ortsanweſend — angenommen werden kann, daß er that- 
jählih auf die Fortjegung ded Studiumd an der Univerfität ver- 
zichtet habe, letzteres, wenn die Nichtannahme von Kollegien nur 
auf Trägheit oder Nachläſſigkeit beruht. 

Zu $. 16. 

Es wird fi dringend empfehlen, daß die Dozenten ihrerjeitd 
Liſten über die fich bei ihnen an= und abmeldenden Zubörer führen, 
etwa in der Art, daß fie die legteren bei der Ans und Abmeldung 
ih felbft darein einzeichnen lafien, jo daß daraus, im Kall ein 
Studirender jein Anmeldebudy verliert, der Nachweis über die recht— 
zeitige Erfüllung der Meldepflicht entnommen werden fann und die 
Ergänzung aus der Erinnerung ded Dozenteu über den Beſuch der 
Vorleſungen dur den Betreffenden entbehrlich wird. 

Sollten ſich Anzeichen ergeben, daß der Verluft des Anmeldebuches 
nur vorgegeben oder abſichtlich herbeigeführt Sei, To ift disziplinariich 
einzujchreiten. 

Zu $. 23. 

Der Beränderung der Verbältniffe entiprehend ift die afade- 
miſche Disziplinarbehörde fünftig nicht mehr als Univerfitätsgericht 
zu bezeichnen. Vielmehr haben ſowohl der Senat (bezw. Rechts— 
pflegeausihuß und Deputation), ald Rektor oder Univerfitätärichter 
(Syndikus) fih in Disziplinarſachen nur diefer ihrer gewöhnlichen 
Amtöbezeichnung zu bedienen. 

An der biöherigen Stellung des Univerfitätsrichterd (Syndikus) in 
dem Drganidmus der einzelnen Univerfitäten tritt feine Nenderung ein. 

Zu $. 26. 
Die Strafandrobung in Nr. 9 richtet fich ſelbſtverſtändlich auch 

gegen Zweifämpfe auf Hiebwaffen unter den bei ftudentifhen Duellen 
übliden Schutzwehren. 
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Auch die Theilnahme an einem Zweifampf ald Arzt joll gegen 
Studirende mit bejonderer Rückſicht darauf disziplinarisch geahndet 
werden, daß nur die Zuziehung approbirter Werzte gebilligt und 
gewünjcht werden fann. 

Zu $. 28. 

Es iſt Beranftaltung getroffen, dat den afademiihen Behörden 
jedesmal Mittheilung gemadt werden wird, wenn gegen einen Stu: 
direnden wegen eined Verbrechens, eined Bergehend oder einer Ueber— 
tretung durch Urtheil oder Strafbefehl eine Strafe rechtskräftig 
feitgejegt wird oder eine polizeilihe Strafverfügung ergeht. 

Zu $. 29. 

1. Die jet geltenden Abftufungen des Verweiſes find zu 
vermeiden. 

Der Verweis ift von dem Rektor perfönli zu ertheilen, außer 
im alle deö $. 31. 

2. Gelditrafen find außer in den Fällen, wo fie ausdrücklich 
angedroht find, nur ausnahmsweiſe und jedenfalld nur dann anzu: 
wenden, wenn es fi um Verſtöße gegen die äußere Drdnung handelt. 
Bei Unvermögen deö Berurtheilten zur Zahlung der Geldftrafe ift 
legtere nicht in eine andere Strafe, außer etwa Verweis, zu ver» 
wandeln, jondern niederzujichlagen. Bei der Feftitellung des Unver: 
mögens find drüdende Maßregeln zu unterlafjen. 

Eingehende Gelditrafen fließen, joweit nicht eine anderweitige 
Beftimmung befteht, zur Univerſitätskaſſe. 

3. Die Volljtrefung der Karzerhaft erfolgt nah Maßgabe 
der beftehenden Karzerordnungen; auch find die gegenwärtig geltenden 
Karzergebühren (Sitzgebühren ꝛc.) ferner zu erheben. 

Die Auffiht über das Karzer liegt, joweit nicht zur Zeit andere 
Beitimmungen gelten, wie überhaupt die zuge für die Strafvoll- 
ftredung, dem Univerfitätörichter (Syndikus) ob. 

Gegen Studirende, welche im ftehenden Heere dienen, ift eine 
etwa erkannte Karzerftrafe einftweilen nicht zu vollftreden, jondern 
erft nach Beendigung ihrer Dienftzeit. 

Wenn entiprehend dem legten Abjage von $. 6 des Geſetzes 
vom 29. Mai 1879 eine gerichtliche Behörde den Antrag ftellt, einen 
Studirenden eine gegen ihn von einem Gericht erkannte Freiheitd- 
ftrafe auf dem Karzer verbüßen zu laffen, jo ift diefem Antrage zu 
entipreden, fofern nicht befondere Bedenken obwalten. In legterem 
Falle hat die akademiſche Disziplinarbehörde an den Unterrichts: 
Minifter zu berichten und jeine Entſcheidung einzuholen. 

4. die Strafe der Nichtanrechnung ded laufenden Halbjahres 
auf die vorgeihriebene Studienzeit wird hauptjächlich wegen ſchwerer 
Fälle eined Verhaltens, welches mit dem Zwede des Aufenthaltes 
auf der Univerfität in Wideriprucdhe fteht, anzuwenden fein (3. B. 

36 * 
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AR 27 unter Umftänden, Anftoß durch dauernden Unfleik 
ähnl.). 

5. Die Entziehung der akademiſchen Benefizien iſt als Diszi— 
plinarſtrafe nicht mehr zu verhängen. Inwieweit ſie in Folge eines 
disziplinariſchen Vergehens anzuordnen ſei, richtet ſich danach, ob 
der Fortgenuß eines Benefiziums an die fortdauernde Würdigkeit 
des Beliehenen geknüpft iſt, und ob nach dem Erachten der zur 
Entſcheidung darüber Berechtigten durch das Disziplinarvergehen 
der Beliehene ſich als unwürdig erwieſen hat. 

Zu $. 30. 
Bon den Erkenntniffen, durch welche ein Studirender zur Ent— 

fernung von der Univerfität oder zum Ausſchluſſe von dem Univer- 
fitätsftudium verurtbeilt wird, ift den preußiichen und auswärtigen 
Univerfitäten in derjelben Weiſe, wie bisher, Nachricht zu geben. 

Ebenjo find diefe Erfenntniffe wie bisher am ſchwarzen Brett 
zu veröffentlichen und den Eltern oder dem Vormunde ded Verur— 
theilten und der Ortöpolizeibehörde mitzutheilen. 

Zu $. 31. 

Bei der PVernehmung von Angefchuldigten oder von Zeugen 
bat der Univerfitätsrichter (Syndikus) einen Protofollführer zuzuziehen. 

Berlangen Zeugen eine Entihädigung für Zeitverfäumniß, fo 
ift die deutijhe Gebührenordnung vom 30. Juni 1878 (Reichegejep- 
blatt S. 173) analog anzuwenden. 

Zu $. 32, 

Im ftehenden Heere dienende Studirende find ald Angeichuldigte 
oder Zeugen durch Requifition der Militairbebörde vorzuladen. 

Zu $. 40. 

Dad Berbot des $. 40 bezieht fih zunächſt nur auf aktive 
Mitglieder; auf Ehrenmitglieder und ähnliche nur injofern, als der 
Verſuch gemacht werden jollte, durch ſolche Formen der Aufnahme 
das Verbot jelbit zu umsehen. 

Zu $$. 41. 42. 

Die Faffung der 88. 41, 42 giebt der Disziplinarbehörde ins— 
befondere auch die Möglichkeit, gegen die Begünftigung ded Duell- 
weſens durch die ftudentiichen Verbindungen in geeigneter Weile 
neben der Beftrafung der einzelnen Duellanten und Theilnehmer an 
Zmweifämpfen ($. 26 Nr. 9) einzufchreiten. 

Zu $. 44. 
Die Ertbheilung der Genehmigung zu Etudentenverfammlungen 

ꝛc. ift dem Ermeſſen ded Rektors anbeimgeftelt, und er ilt nicht 
verpflichtet, den Betheiligten die Gründe der Verfagung mitzutbeilen, 
wenn er ed nicht für angezeigt erachtet. 

$. 
u. 
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Auf dad Erfordernig polizeiliher Genehmigung neben der des 

Rektors find die Antragfteller aufmerffam zu machen. 
Berlin, den 1. Dftober 1879. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

U. I, 2381. 

144) Uebergang der Gerichtöbarkeit in Civil- und Straf: 
ſachen der Studirenden von den Univerfitätögeridten 

auf die bürgerlihen Öeridte. 

Berlin, den 19. September 1879. 
Mit dem 1. Dftober d. J. erliiht die Gerichtöbarfeit, weldye 

bisher dem Königlichen Univerfitätögerichte in Civil- und Strafſachen 
von Studirenden zugeltanden hat, und verbleibt der Univerfität nur 
noch eine Disziplinargewalt gemäß dem Gejege, betreffend die Rechts— 
verhältnifje der Studirenden und die Disziplin auf den Landesuniver— 
fitäten ıc., vom 29. Mai d. J. (Gef.-Samml. ©. 389).*) Die Fort: 
führung aller am 1. Dftober d. 3. noch nicht endgültig abgethanen 
bei dem Königlichen Univerfitätögerichte eingeleiteten bürgerlichen 
Rechtöftreitigfeiten oder anhängigen Strafſachen ift den ordentlichen 
Gerihten gemäß 88. 7 und 35 des Geſetzes, betreffend die Ueber— 
gangöbeltimmungen zur Deutihen Givilprozekordnung und Deutichen 
Strafprogekordnung, vom 31. März d. 3. (Gef.-Sammi. ©. 332) 
zu überlafjen. 

Dementiprehend find von dem Königlichen Univerfitätägerichte 
die ſämmtlichen noch Eurrenten Akten über Schuldflagen gegen Stu: 
dirende und über gegen Studirende wegen Uebertretungen oder Ver— 
eben geführte Unterfuhungen zum 1. Oftober d. 3. an dad dortige 

Amtögericht zu überliefern. 
Das Königliche Univerfitätägericht hat hierbei nah Maßgabe 

der allgemeinen Verfügung ded Herrn Juftizminifterd vom 23. Juli 
d. J., Juſtiz-Miniſterialbl. S. 199, zu verfahren. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
— Im Auftrage: Steiff, 

u 

bie Königl. Univerfitätsgerichte zu Königsberg i. Prß., 
Greifswald, Berlin, Breslau, Halle, Bonn. 

U. I. 2483. 

In gleihem Sinne ift verfügt an dad Königl. akademiſche 
Gericht zu Münfter, das Königl. akademiſche Konfiftorium zu Kiel, 
das Königl. Univerfitätsgeriht zu Göttingen und die König. Uni- 
— — zu Rare 

*) Centrbl. pro 1879 Seite Al‘. 
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145) Bornabme des Sühneverſuches vor Privatflagen 
gegen Studirende wegen Beleidigungen. 

Berlin, den 10. September 1879. 
Ew. ıc. überjende ich anliegend Abjchrift einer von dem Herrn 

Juſtiz-Miniſter im Cinverftändniffe mit mir erlafjenen allgemeinen 
Verfügung, betreffend den Sühneverſuch bei Privatklagen gegen Stu: 
dDirende wegen Beleidigungen, mit dem ganz ergebenjten Erſuchen 
gefälligft denjelben der dortigen afademijchen Behörde mitzutbeilen, 
und zugleich den Proreftor und den Univerjitätsrichter aufzufordern, 
ſich der durch dieje Verfügung ihnen gegebenen Funktion vom 1. Ok— 
tober d. 3. ab, ald dem Tage, mit weldem die Schteddmanndord- 
nung vom 29. März d. 3. (Gef. -Samml. ©. 321) in Kraft tre- 
— nach Maßgabe des 3. Abſchnitts dieſer Ordnung zu unter— 
iehen. 

von Puttkamer. 

An 
den Königl. Univerfitäts-Kurator, Wirklichen Geheimen 

Rath und Oberpräſidenten Herrn Dr. von Horn, 
Ercellenz in Königsberg i. Pr. 

U. I. 2371. 

In gleicher bezw. entiprechender Weife ift an die andern Kö— 
niglichen Univerfitätd-Ruratorien und Herren Kuratoren, den Herrn 
Rektor und den Senat der Königl. Univerfität zu Berlin, und die 

erren Kuratoren der Königl. Akademie zu Münfter und des Königl. 
yzeums zu Braundberg verfügt worden. 

Im Einverftändniffe mit dem Herrn Minifter der geiftlichen, 
Unterrihtö- und Medizinal-Angelegenheiten beftimme ih auf Grund 
des $. 39 der Schieddmanndordnung vom 29. März 1879 (Gef.- 
Samml. ©. 321), daß für Privatllagen gegen Studirende wegen 
Beleidigungen der nad $. 420 der deutihen Strafprozekordnung 
erforderlihe Sühneverjuh von dem Rektor (Proreftor) und in defjen 
Vertretung von dem Univerfitätörichter (Syndifus) der betreffenden 
Hochſchule vorzunehmen ift. 

Die Landgerichtö-Präfidenten haben hiervon die Schieddmänner 
der betreffenden Bezirke in Kenntniß zu jegen. 

Berlin, den 22. Auguft 1879. 

Der Zuftiz-Minifter. 
Leonhardt. 

An ſämmtliche Gerichtsbehörben. 

I. 3746, S. 97. 
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146) Anrechnung der Semeſter, während welcher Real— 
ſchul-Abiturienten bei der philoſophiſchen Fakultät 
immatrifulirt geweſen ſind, auf die für daß medizini— 

Ihe Studium vorgejdhriebene Zeit. 

(Centrbl. pro 1871 Seite 13 Nr. 9.) 

Berlin, den 18. Auguft 1879. 
In dem mir von dem Königlichen Univerfitäts » Kuratorium 

unter dem 8. d. M. eingereichten Berichte ded Senates der dortigen 
Univerfität vom 31. v. M. ift die Angabe enthalten, es jei öfter 
vorgefommen, daß Studirende, weldhe auf ein Reifezeugniß von 
einer Realſchule 1. Drdnung bei der philoſophiſchen Fakultät imma— 
trifulirt waren, vom Anfang ihres Studiums an mediziniihe Vor— 
lefungen hörten, nady Verlauf mehrerer Semefter das Sbiturienten- 
Examen bei einem Gymnafium abfolvirten, zu der mediziniſchen 
Fakultät übertraten und dann von „den betreffenden mediziniichen 
Staatöbehörden” unter Anrechnung jener frühern Semefter auf das 
Duadriennium zum Staatderamen zugelafjen wurden. 

Sch nehme hiervon Veranlaffung, daran zu erinnern, dab eine 
jolde Anrechnung von Semeltern, während deren der Kandidat bei 
einer andern ald der medizinischen Fakultät eingeichrieben geweien 
iſt, auf das mediziniſche Studium nicht ohne meine ausdrückliche 
Genehmigung ftattfinden darf. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Sydom. 

An 
das Königliche Univerfitäts-Kuratorium zu N. 

U. I. 2223, 
M. 4763. 

147) Gewährung bejonderer Bergütungen an die Uni— 
verſitätskaſſenbeamten für die er per der 
Kaſſengeſchäfte bei ertraordinären Univerjitätäbauten. 

Berlin, den 12. September 1879. 
Em. Ercellenz benachrichtige ich hierdurch ganz ergebenft, daß 

id mid) nad Benehmen mit dem Herrn Finanz-Minifter veranlaft 
jehe, die Verfügung meined Herrn Amtsvorgängerd vom 18. April 
pr. (U. I. 6018), die Gewährung bejonderer Vergütungen an die 
Univerfitätöfaffenbeamten für die Wahrnehmung der Raftengeichäfte 
bei ertraordinären Univerfitätsbauten betreffend, für die Zufunft in 
nachfolgender Weile zu modifiziren: 

In denjenigen Fällen, wo Spezialbaufafjen für jolde Bauten 
eingerichtet find, ift den betreffenden Kaffenbeamten zweifellos nad 
dem Allerhöchft vollzogenen Regulativ vom 26. November 1853 und 



540 

der von dem damaligen Herrn Handelöminifter im Einverftändnifje 
mit dem Königlihen Finanzminijterium und der Ober-Rechnungs— 
fammer erlafjenen Snitruftion vom 8. Juni 1871, deren Anwen: 
dung auf die auf Rechnung auszuführenden Bauten ded Diesjeiti- 
gen Reſſorts unter dem 24. Mai 1372 angeordnet ift, die tarif- 
ee Zantieme für die Kaffenführung und Rechnungslegung zu 
ewäbhren. 

> Die Entſcheidung darüber, ob ein Bedürfniß zur Erridtung 
einer Spezial-Bau-Kafje vorliegt, fteht nad dem bezogenen Regu- 
lativ allein dem Refjort-Berwaltungd-Chef zu, und jeine Genehmi- 
gung zu der in Rede ftehenden Maßnahme iſt in jedem einzelnen 
Falle unter Einberichtung der die Nothwendigfeit begründenden bejon- 
deren Verhältnifje nachzuſuchen. Der Betrag der an die Kafjenbe- 
amten zu zahlenden tarifmäßigen Zantieme ift in einer bejonderen 
Pofition oder in der Pofition „zu jonftigen und zu unvorhergejehe- 
nen Ausgaben” in dem Baukoſtenanſchlage vorzujehen. 

In allen andern Fällen, wo zur Errihtung von Spezial-Bau- 
Kaffen nicht geichritten ift, muß als Grundjag feftgehalten werden, 
dat bejondere Vergütungen an Univerfitätö= Kaffenbeamte für die 
Bejorgung der Kaſſengeſchäfte bei ertraordinären Univerfitätäbauten 
nicht zu gewähren find. Ganz bejonderd unzuläffig ift es, für die 
a ſolcher Bergütungen Beträge in den Bauanjclägen 
vorzuſehen. Es joll indefjen nicht verfannt werden, dab in Fällen, 
wo Univerfitäts- Kafjenbeamten, z. B. bei gleichzeitiger Ausführung 
mehrerer erheblicher ertraordinärer Bauten, andauernd und über dag 
ihnen billiger Weije zuzumuthende Arbeitöpenfum hinaus thätig fein 
müſſen, wo fie alſo zu ungewöhnlichen Leiftungen im Sinne des 
Staats-Miniſterial-Beſchluſſes vom 10. Zuli 1852 herangezogen 
werden, auch bei Feitbaltung des Grundfages, dab der Beamte zur 
vollen Hingabe jeiner Zeit und Arbeitöfraft an fein Amt verpflichtet 
ift, es ausnahmsweiſe gerechtfertigt erſcheinen kann, denjelben eine 
außerordentlihe Remuneration zu Theil werden zu lafjen. Diefe 
wird alddann aber nicht aus dem Baufonds, ſondern ſtets aus den 
in dem betreffenden Univerfitäts-Gtat enthaltenen, zu folhen Zweden 
überhaupt verwendbaren Fonds, aljo dem Titel „Insgemein“ zu 
entnehmen jein, ſelbſtverſtändlich ohne Ueberichreitung derjelben und 
jomweit die Entnahme ohne Beeinträchtigung dringenderer aus diefem 
Titel zu befriedigender Bedürfniffe möglicy ift. Unter legteren Vor— 
ausjegungen werde ich daher in den Fällen, wo in Folge der Aus- 
führung ertraordinärer Bauten von den Univerfitätö-Kaffenbeamten 
in der That außerordentliche, ihre Gefammtthätigfeit zu einer bejon- 
ders mübhevollen madende Leitungen beanſprucht werden, bereit jein, 
die Gewährung angemefjener außerordentliher Remunerationen aus 
jenem Zitel in Erwägung zu nehmen. 
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Ew. Excellenz erſuche ich ganz ergebenſt, vorkommenden Falles 
nach Vorſtehendem gefälligſt zu verfahren. 

An 
ben Königl. Univerſitäts-Kurator ꝛc. zu N. 

Abſchrift erhält des Königliche Univerſitäts-Kuratorium 2c. zur 
Kenntnißnahme und Beachtung. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

An 
die übrigen Königl. Univerfitäts-Kuratorien und 

Herren Kuratoren. 

U. I. 2126. zz 

148) Mittheilung von Berzeihnijjen der zur Anftel- 
lung gelangenden Beamten, welden Kollegien-Hono- 

rare geftundet worden jind, an die Univerjitätd- 
QDuäfturen. 

Berlin, den 30. Auguft 1879. 
In Erneuerung verjchiedener früherer Cirkular-Erlaſſe find die 

Königlihen Regierungen und Provinzial» Schulfollegien unter dem 
29. März 1841 — 5825. — in Folge einer Borftellung der biefigen 
Univerfitäts- Duäftur wiederholt aufgefordert worden, alljährlih an 
die Univerfitätd - Duäfturen Berzeichniffe derjenigen zur Anftellung 
in dem betreffenden Sabre gelangten Beamten einzufenden, welden 
während ihrer Univerfitätäjtudien Honorare für gehörte Kollegia ges 
ftundet worden find. Es iſt ferner am 9. Sanuar 1850 — 23230. — 
nochmals eine ähnlide Vorſchrift ſpeziell mit Rückſicht auf die Uni- 
verfität Halle erlaffen worden. 

In neuerer Zeit ift die Klage erhoben worden, daß dieje Vor— 
Schriften nicht mehr genügend beadytet würden. Sch nehme daher 
Beranlafjung, diejelben hiermit unter dem Bemerfen in Erinnerung 
zu bringen, dab in Zufunft außer den altländiichen Univerfitäten 
und der Akademie in Münfter auch die Univerfitäten in Kiel und 
Göttingen zu berüdjichtigen find. 

An 
bie fänmtlihen Königl. Regierungen und Provinzial» 

Schulfollegien (der älteren Provinzen). 

Abschrift laſſe ih im Einverftändniffe mit dem Evangeliſchen 
Ober⸗Kirchenrathe dem Königlichen Konſiſtorium zur Kenntnißnahme 
und gleichmäßigen a Ein Gremplar der feiner 
Zeit nicht dorthin gefandten Verfügung vom 29. März 1841 wird 
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mit dem Bemerfen angeichloffen, daß die übrigen Borverfügungen 
auch den Königlichen Konfiftorien mitgetheilt worden find. 

An 
bie ſämmtlichen Königl. Konfiftorien (ber älteren Provinzen). 

Abichrift (der Angabe ad 1) erhalten die Königlichen Regie— 
rungen ꝛc. zur Kenntnißnahme und gleihmäßigen Beachtung. 

Abichriften der in Bezug genommenen Verfügungen vom 29. März 
1841 und 9. Sanuar 1850 werden mit dem Bemerfen angeſchloſſen, 
daß die weiteren Verfügungen nicht mebr intereifiren, 

An 
die Königl. Regierungen zu Schleswig, Kaflel und Wies- 

baden, die Königl. Yanddrofteien der Provinz Hannover, 
die Königl. Provinzial-Schulfollegien in Kiel; Kafjel und 
Hannover und die Königl. Konfiftorien in Kiel, Kafjel 
und Wiesbaden, fowie in der Provinz Hannover (einſchl. 
Landes-Konfiftorium), endlich an den Königl. Ober-Kir- 
chenrath in Nordhorn. 

en mn 

Abſchrift hiervon (der Angabe ad 1), ſowie Abjchriften der Ver— 
fügungen vom 29. März 1841 und 9. Januar 1850 erhalten die 
Herren Univerfitätd-Suratoren ıc. zur Kenntnignahme und weiteren 
Beranlaffung mit dem Bemerfen, dab die Königlichen Konfiftorien 
der älteren Provinzen, ſowie die Königlihen Provinzial-Schulfolle: 
gien, Konfiftorien und Regierungen, Zanddrofteien der neueren Pro= 
vinzen mit gleicher Verfügung verjehen worden find. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

Un 
bie ſämmtlichen Königl. Herren Univerfitäts-Ruratoren, 

ben Herren Kurator der Akademie in Miünfter und die 
Königl. Univerfitäts-Kuratorien (excl. Marburg). 

U. I. 6817. 
— — _ . — 

Berlin, den 29. März 1841. 
Die Duäftur der biefigen Königlichen Univerfität hat mir an— 

gezeigt, daß die nach wiederholten, zulegt unterm 31. Januar 1837 
und 18. Mai 1840 erneuerten Cirkular-Verfügungen alljährlich ein- 
— Verzeichniſſen derjenigen zur Anſtellung gelangenden 
Beamten, welchen während ihrer Univerſitätsſtudien Honorare für 
gehörte Kollegia geftundet worden find, nicht mit der dem Zwede 
entiprehenden VBollftändigfeit angefertigt werden, wodurch namentlich 
bei dem zahlreichen Beſuche der biefigen Univerfität ein unverhält- 
nißmäßiger Zeitaufwand für die Duäftur herbeigeführt wird. Oft 
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nehmen dieſe Verzeichniffe nicht blo8 Diejenigen auf, welchen Hono- 
rar geftundet worden, fondern jämmtlihe neu angeftellte Beamte, 
die auf biefiger Univerfität ftudirt haben; dann fehlt aber auch zu— 
weilen die genaue Angabe der Studienzeit, ded Geburtöorted, Wohn: 
orted und der ſonſt erforderlichen ——— der Betheiligten. 

Um für die Zukunft dieſen Mängeln abzuhelfen, hat das Kö— 
nigliche Provinzial-Schulkollegium ꝛc. die in Rede ſtehenden Ber: 
zeichniſſe nach ander Rubriken abzutbeilen: 

1) Vor» und Zuname der neu angeftellten Beamten, weldyen 
Kollegien- Honorar geftundet worden ift. 

2) Geburtsort derjelben, allenfalld mit Angabe des Kreijeß, 
worin er liegt. 

3) Datum ded Abgangdzeugnifjed von der Univerfität. 
4) Betrag der Honorarjchuld. 
5) Amt und Wohnort ded Neuangeftellten. 

Sollte die Ausfüllung diefer Rubriken im Allgemeinen Schwie- 
rigfeiten haben, fo ſehe id dem deöfallfigen Berichte des Königlichen 
Provinzial-Schulfollegiums ꝛc. entgegen. 

a Eichhorn. 
n 

ſämmtliche Königl. Provinzial-Schullkollegien 
und Regierungen. 

Nr. 5825. 

Berlin, den 9. Januar 1850. 
Von Seiten der Univerſität Halle iſt darüber geklagt worden, 

daß die bisherigen Anordnungen, betreffend die Anzeigen der Anitel- 
lung folder Kandidaten, welchen ald Studirenden Honorare für 
akademiſche Vorlefungen geftundet worden find, fi) ald unzureichend 
erwiejen haben. Sc ſehe mid deshalb veranlaft, die Königliche 
Regierung unter Bezugnahme auf $. 124 Tit. 12. Thl. Il. des Allg. 
Landrechts und $. 141 des erjten Anhanges zu demjelben, hierdurd) 
zu veranlaffen, von den den verjchiedenen Fakultäten der genannten 
Univerfität angebörig gewejenen Studirenden diejenigen Kandidaten, 
weldhe eine Anftellung im dortigen Bezirke erhalten und in deren 
Abgangdzeugnifjen bemerkt ift, dab ihnen Honorare für gehörte Kol- 
legien landen worden, unter Angabe des ihnen verliehenen Amtes, 
ded Drted ihrer Anftellung und ded mit dem Amte verbundenen 
Einfommend der Duäftur der Univerfität in Halle anzuzeigen, da— 
mit die Profefjoren, deren Schuldner fie find, ſich mit ihnen einigen 
oder fie in rechtlichen Anſpruch nehmen fünnen. 

Rüdfihtlih der Mediziner ift bei deren Vereidigung als praf- 
tiiche Aerzte von dem Abgangszeugniffe Kenntnig zu nehmen und 
wenn fi danad die Stundung von Honoraren ergiebt, der Duäftur 
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anzuzeigen, an weldem Drte fi die Betheiligten niederzulaffen 
gedenfen. 

von Ladenberg. 
An 

jämmtliche Königl. Regierungen. 

Nr. 23230. 

149) Kurze Mittheilungen. 
Zuwendung eines Herbariums an die Univerfität zu Bonn. 

Der Kreisphyſikus Dr. Schulge zu Neuruppin bat der 
Königlichen Univerfität zu Bonn in Erinnerung an jeine Studien- 
zeit dajelbft jein aus etwa 20,000 Pflanzen beitehended Herbarium 
teſtamentariſch zugewendet. Dafjelbe ift als eine werthvolle Er— 
gänzung des Herbariums der Univerſität mit Dank angenommen 
worden. 

150) Stempelfreiheit der den Studirenden der techni— 
ſchen Hochſchule zu Berlin am Schluſſe der Studien— 

jahre und bei dem Abgange ertheilten Zeugniſſe. 

Berlin, den 21. Zuli 1879, 
Auf den Beriht vom 28. Mai c. ermwiedere ih Em. Hoch— 

wohlgeboren, daß durch die von mir, im Ginverftändnifje mit dem 
Herrn Finanz Minifter erlafjene Berfügung vom 23. Mai 1876 
(Deutiher Reichs- und Preußiiher Staatd- Anzeiger pro 1876 
Nr. 129) *) die Stempelfreiheit der den Studirenden der Univer— 
fitäten zu ertheilenden Abgangszeugnifje, gleichviel, ob diefelben zum 
Zwede der Immatrikulation auf einer anderen Univerfität, oder 
behufd Zulafjung zur Prüfung ertheilt werden, ausdrüdlich anerkannt 
ift und daß im Anſchluß an diefe Entjheidung von dem Herrn 
Minifter für Handel ıc. und dem Herrn Finanz-Minifter unterm 
30. Zuli 1876 aud bezüglid der Studirenden der Bau= und Ge— 
werbe-Afademie, jowie der polytehniihen Schulen zu Aachen und 
Hannover gleiche Anordnungen getroffen worden find. 

Hiernah würde die Erhebung einer Stempelabgabe für die den 
Studirenden der biefigen techniſchen Hochſchule nah F. 29 des 
proviloriihen Verfaſſungs-Statuts zu ertheilenden Attefte um jo 
weniger zu rechtfertigen jein, ald bereit in dem Erlaſſe des Herrn 
Minifterd für Handel und des Herrn Finanz: Minifterd vom 20. Zuli 
1850 — Miniſt.Bl. f. d. innere Berwalt. S. 256 — im Hinblid 

*) Gentrbl. pro 1876 Seite 363 Nr. 140. 
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auf Abfag 1 zur Pofition „Attefte" des Tarifed zum Stempelgefeh 
vom 7. Mär; 1822 die Stempelfreibeit der von den Lehranftalten, 
Lehrern und geprüften Baumeiltern ausgeftellten Zeugniffe über Stu- 
dien, ſofern dieſe Attefte lediglich den Zwed haben, daß auf Grund 
derfelben den Kandidaten ein mit dem gebörigen Stempel zu ver: 
jebended amtliches Zeugniß über den Ausfall der Prüfung, zu wel: 
her ed der Einreihung jener Attefte bedarf, ausgeftellt werde, an— 
erfannt iſt. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttlamer. 

An 
den Rektor der Königl. technischen Hochſchule Herrn Geheimen 
Negierungs- Rath Wiebe Hochwohlgeboren bier. 

U. V. 1400. 

151) Dauer der Berleihbung von Stipendien bei der 
techniſchen Hochſchule zu Berlin. 

Berlin, den 12. Mai 1879. 
Auf das gefällige Schreiben vom 23. v. M., betreffend die Ver— 

leihung der chen Stipendien, beehre ih mid Em. ꝛc. ergebenft 
zu erwiedern, daß die Beltimmung ded $. 28 des propijoriichen 
Verfaffungs-Statuted *) die Verpflichtung zur Abjolvirung einer 
vierjährigen Studienzeit für die Studirenden der 3. und 4. Abthei- 
fung der techniſchen Hochſchule nicht einſchließt, diejelben vielmehr, 
joweit fie nicht behufs Ablegung der Staatöprüfung das in den Prü- 
fungs-Vorſchriften vom 27. Suni 1876 **) vorgeichriebene vierte 
Fahr ftudiren müſſen, nad wie vor ihren Studiengang nad) drei 
Fahren abſchließen können. 

Demgemäß ift bei Verleihung von Staatd-Stipendien auch nad) 
Einführung der gedachten Prüfungs-Vorſchriften die dreijährige Be— 
willigungd-Periode feitgehalten und nur dann, wenn der Stipendiat 
ein vierted Jahr ftudiren wollte, die Prolongation für ein Jahr zu= 
geitanden worden. Ä 

Em. ıc. darf ich ergebenft anheimftellen, nad diejen Grund: 
Jägen en bei Verleihung der N'ſchen Stipendien gefälligft verfahren 
zu wollen. 

Der Minifter der ıc. Angelegenheiten. 
alf. 

Un 
ben ıc. 

U. V. 1047. 

*) Gentrbl. pro 1879 Seite 251. 

**) Dogl. pro 1576 Seite 462, 
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152) Kurze Mittheilungen. 
Berleihung eines Stipendiums der Saling'ſchen Stiftung. 

(Eentrbl. pro 1879 Seite 347 Nr. 73.) 

Der Herr Minifter der a ꝛc. Angelegenheiten bat durd 
Verfügung vom 20. September d. 3. dem Öpmmafial-Abiturienten 
Döfar Red zu Köslin zum Beſuche der Königlichen techniſchen 
Hochſchule zu Berlin das vafante Stipendium der Jakob Saling'- 
Ihen Stiftung für die Dauer von drei Sahren vom 1. Oftober 
1879 ab bewilligt. 

153) Preidaufgaben der Afademie der Wiffenihaften 
zu Berlin. 

(Eentrbl. pro 1578 Seite 481 und Seite 660.) 

Die Königlihe Akademie der Wiſſenſchaften hielt am 3. Zuli 
ihre öffentlihe Sitzung zur Feier des Leibniz'ſchen Geburtstages. 

ꝛc. ꝛc. 
Die Akademie ſtellt für das Jahr 1882 die folgende Preis— 

aufgabe: 
Die von Faradey aufgeſtellte und von Hrn. Cl. Maxwell ma— 

thematiſch durchgeführte Theorie der Elektrodynamik ſetzt voraus, 
daß das Entſtehen und Vergehen dielektriſcher Polariſation in iſoli— 
renden Medien, ſowie auch im Weltraume, ein Vorgang ſei, der die 
elektrodynamiſchen Wirkungen eines elektriſchen Stromes habe und 
wie ein ſolcher durch elektrodynamiſch induzirte Kräfte erregt wer— 
den könne. Seiner Stärke nach würde der genannte Strom jener 
Theorie zufolge gleich zu ſetzen ſein demjenigen, der die Grenzflaͤchen 
der Leiter elektriſch ladet. 

Die Akademie verlangt, daß 
entweder 
für oder gegen die Exiſtenz der elektrodynamiſchen Wirkun— 
en entſtehender oder vergehender dielektriſcher Polariſation 

in der von Hrn. Maxwell vorausgeſetzten Stärke, 
oder 
für oder gegen die Erregung dielektriſcher Polariſation in 
iſolirenden Medien durch magnetiſch oder elektrodynamiſch 
induzirte elektromotoriſche Kräfte 

enticheidende erperimentelle Beweiſe gegeben werden. 
Die ausſchließende Frift für Einjendung der Beantwortung 

diefer Aufgabe ift der 1. März des Jahres 1882. 
Herr Curtius trug darauf den Bericht über die Charlotten- 

Stiftung für Philologie vor. Im Beantwortung der von der Kom— 
milfion der vbilofopitch + hiftorifchen Kaffe für diefe Stiftung am 
legten Leibniztage geftellten Aufgabe: 
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„Ueberſichtliche Darlegung der Punkte, in denen ſich die 
Kompoſition des Chorliedes der älteren attiſchen Tragödie 
bei Aeſchylos von der der jüngeren bei Sophokles und Euri— 
pides unterſcheidet“ 

war nur eine Arbeit eingegangen, welche von der Akademie nicht 
als preisfähig befunden worden war. Entſprechend dem $. 8 des 
Statuted der Charlotten- Sitftung ftellte die Afademie die folgende 
Aufgabe: 

„Nah welchen Grundjägen würde eine neue Fritiihe Text— 
ausgabe der älteften, etwa bis zum Sabre 1521 erjchienenen 
deutihen Schriften Luthers berzuftellen fein?“ 

für mweldye die Preidarbeiten bid zum 1. März 1880 bei der Aka— 
demie der Wiffenihaften einzureichen find. 

154) Preidausihreiben wegen Ausführung von Stand- 
bildern preußiiher Herriher für das Zeughaus 

zu Berlin. 
(efr. Eentribl. pro 1879 Seite 449 Nr. 119.) 

In der Herriherhalle ded Königlihen Zeughaufes zu Berlin 
jollen die in Bronzeguß audzuführenden Standbilder: 

des Großen Kurfürften 
und der Könige 

Friedrich 1., 
Friedrich Wilhelm I., 
Friedrich II. der Große, 
Friedrih Wilhelm II., 
Friedrih Wilhelm III, 
Friedrih Wilhelm IV. 

aufgeftellt werden. 
Zur Erlangung geeigneter Entwürfe für diefe Standbilder wird 

hiermit eine öffentlihe Konkurrenz ausgejchrieben und werden alle 
dem preußiichen Staate angebörigen und innerhalb des preußiichen 
Staatögebietes wohnhaften Bildhauer zur Betheiligung an derjelben 
eingeladen. 
... Das Preisrihteramt wird andgeübt von der Kommilfion, melde 
über die Verwendung des Kunftfondd im preußiihen Staate zu 
berathen bat. 

„ 8 wird verlangt, daß jeder der in die Konfurrenz eintretenden 
Künftler zu allen fieben oben genannten Standbildern einen Ent- 
wurf liefert. 

Nichterfüllung diefer Bedingung ſchließt von der Preisbewer— 
bung aus, 

Es werden im Ganzen fieben erfte Preife für die beften und 
zur Ausführung geeignet ericheinenden Entwürfe, jowie fieben zweite 
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Preife ausgeſetzt, und zwar beträgt der erfte Preis für jeden Einzel- 
entwurf 1500 M. — der zweite Preid für jedem Einzelentwurf 
1000 M. 

Es können auch mehrere Entwürfe eine und defjelben Künft- 
lerö einen erften Preid erhalten und zur Ausführung beftimmt 
werden. 

Die mit dem erften Preiſe audgezeichneten Entwürfe werden 
zur Ausführung beftimmt werden, fofern eine Ginigung über die 
Bedingungen mit dem Künftler erreicht wird. 

ie Entwürfe find in Gipömodellen mit Motto und Namend- 
angabe in verfiegeltem Umſchlage mit entipredyender Aufichrift bis 
\päteftend zum 

1. April 1880, 
Mitttagd 12 Uhr, an den Kaftellan der Königlichen Akademie der 
Künfte hierſelbſt Koftenfrei einzufenden. j 

Die eingegangenen Entwürfe werden nach getroffener Ent: 
ſcheidung vierzehn Tage lang öffentlich ausgeftellt. 

Die Entſcheidung der Preidrichter wird im „Staatd-Anzeiger“ 
veröffentlicht werden. 

Dad Programm mit den erforderlichen näheren Angaben ift zu 
beziehen durch die Bauverwaltung im biefigen Zeughauſe. 

Berlin, den 24. September 1879, 

Die Königlihe Kommiſſion 
für die anderweite Einrichtung des Zeughaufed zu Berlin. 

Müller, 
Dberft-Lieutenant und Abtheilungs:Chef im Kriegd-Minifterium. 

Herrmann, 
Geheimer Ober-Baurath im Minifterium der öffentlichen Arbeiten. 

Schöne, 
Geheimer Ober-Regierungs-Rath im Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. 

Angelegenheiten. 

Grandke, 
Geheimer Finanz-Rath im Finanz-Miniſterium. 

155) Aenderung der Bezeichnung „Deutſches Gewerbe— 
Muſeum“ zu Berlin in „Kunſtgewerbe-Muſeum.“ 

Auf den Bericht vom 23. d. M. genehmige Ich die Aenderung 
des Namens „Deutſches ee ae “in „Kunftgewerbes 
Mujeum zu Berlin” und erkläre Mih damit einverftanden, daß, 
diejer Namensänderung entiprehend, in den Sapungen ded am 
22. April 1873 beichloffenen revidirten Statutd ded Deutſchen Ge— 
werbe-Muſeums durchweg die bisherige Bezeihnung des Mufeums 
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duch die jegt genehmigte erjegt und den 88. 1 bis 3 der Sapungen 
jelbft die in der Generalverjammlung vom 31. Mär; d. 3. be- 
ſchloſſene Fafjung gegeben werde. Deögleichen genehmige Sch, daß 
dad Dermwaltungsjahr des Mufeumd vom 1. April bi8 31. März 
läuft, und daß dementſprechend aud die damit zufammenhängenden 
Zeitfeftiepungen in den $$.8, 10 und 11 der vorgenannten Saßungen 
nah Maßgabe des Beichluffes der Generalverfammlung vom 25. April 
v. 3. abgeändert werden. Die diedbezüglihen notariellen Verhand— 
* von letzterem Tage wie vom 31. März d. J. folgen anbei 
urück. 

Bad Ems, den 27. Juni 1879. 

Wilhelm. 
Zugleich für den — 

ggez. Falk. Graf zu Eulenburg. 
An 

ben Juſtiz-Miniſter, den Miniſter der geiſtlichen ac. 
Angelegenheiten und den Minifter des Innern. 

Durch dieje Allerhöchſte Drdre ift genehmigt worden, daß die 
88. 1 bis 3 der repidirten Sapungen des „Deutichen Gewerbe- 
Muſeums“, jepigen „Kunſtgewerbe-Muſeums zu Berlin“ folgende 
Faſſung erhalten: 

8.1. Name und Zwed. Der im Herbit 1867 unter dem 
Namen „Deutihes Gewerbe-Muſeum“ gebildete Verein, welcher 
feinen Sitz in Berlin und den Zwed hat, den Gewerbetreibenden 
die Hülfsmittel der Kunft und Wiſſenſchaft zugänglich zu machen, 
führt fortan den Namen „Kunft:Gewerbe-Mufeum zu Berlin“. 

8. 2. Sammlung und Bibliothek. Zu dem im $. 1 
angegebenen Zweck ift eine Sammlung von Fünftleriihen und 
funftgewerbliden Muftern und Modellen und eine Bibliothek 
angelegt und dem Publikum geöffnet. 

j Unterriht. Mit der Sammlung und Bibliothek ift 
eine Unterricht3 = Anftalt verbunden, in meldyer Gelegenheit zur 
Erwerbung funftgewerblidher Fadbildung geboten wird. Außerdem 
werden zur Förderung des Kunftgewerbed öffentlih Vorleſungen 
gehalten werden. 

und ferner, daß die 88. 8, 10 und 11 der vorgenannten Sapungen 
folgende Aenderungen erleiden: 

a. im $. 8 Zeile 12 fommen ftatt der Worte: „SZährlid im 
April” die Worte zu ftehen: „Zährli am Tage der ordent- 
lichen Pine ai 

b. im $. 10 find zu jegen: 
Zeile 12 und 13 anftatt: „im November” die Worte: „im 

Februar”, 

1879, 37 



Zeile 22 anftatt: „1. Sanuar bis 31. Dezember” die Worte: 
„I. April bis 31. März”, 

Zeile 24 anftatt des Worted: „März“ das Wort: „Juni“; 
ec. in der zweiten Zeile des $. 11 kommen ftatt der Worte: 

„im April“ zu ftehen die Worte: „im Dftober”. 

156) Unterftügung der Korihungen des Dr. Wenfer 
über deutſche Dialefte, 

Berlin, den 29. Auguſt 1879. 
Der an der Univerfitätd-Bibliothef in Marburg beſchäftigte 

Dr. phil. Wenfer bat fidy jeit längeren Jahren Forihungen über 
die Dialekte der deutihen Sprache gewidmet und die Ergebnifje 
feiner in eigenthümlicher Weiſe angeitellten Studien zunädit über 
die Provinz Weltfalen und einen Theil der Rheinprovinz farto= 
grapbiich dargeftellt. Diefe Arbeiten haben den ungetheilten Beifall 
der Fachgelehrten gefunden und Dr. Wenker hegt nun den Plan, 
jeine Forſchungen über das gefammte Nord» und Mitteldeutihland 
audzudehnen. 

Die Königliche Akademie der Wiſſenſchaften hierielbit hat die 
Forſchungsmethode und den Arbeitöplan des Dr. Wenfer nad 
eingehender Prüfung gebilligt und der ftaatlihen Unterftügung 
empfohlen, da von feinen Beftrebungen für die deutihe Sprach— 
wiſſenſchaft jehr werthvolle Beiträge zu erwarten jeien. 

Ich ſehe mich hiernach veranlaßt, das Unternehmen des Dr. 
Wenker zu fördern, und beftimme daher, da ed nady feinen Dar: 
legungen wejentlih darauf ankömmt, durd Wermittelung der Lehrer 
Meberjegungen einiger ihnen mitzutheilender hochdeutſcher Säge in 
der Mundart ded betreffenden Orts zu erhalten, hiermit Folgendes: 

Die Königlichen Regierungen ıc. haben: 
1) die Kreid- und Stadt-Schulinjpeftoren Shrer Bezirke unter 

Hinweifung auf die denfelben von dem Dr. Wenfer fünftig 
zuzujendende fpeziellere Erläuterung von dem Unternehmen 
und der ihm beigelegten Wichtigkeit in Kenntniß zu jegen 
und fie anzubalten, den ihnen unterftellten Lehrern dringend 
anzuempfehlen, die Weberjegungd- Kormulare, welche Dr. 
nr fer ihnen zufenden wird, jorgfältig und pünktlich aus— 
zufüllen ; 

2) dem Dr. Wenker die Adrefjen der Kreid- und Stadt-Schul- 
inipeftoren ded betreffenden Bezirfd mit Angabe der Anzahl 
der einem jeden unterftellten Schulen mitzutbeilen. 

Indem ich der Königlichen Regierung 2c. zur Kenntnignahme 
noch 2 Exemplare eines Anſchreibens überjende, welches Dr. Wenker 
demnächſt durch Vermittelung der Kreis-Schulinſpektoren in ähnlicher 
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Weiſe an die Lehrer zu richten gedenkt, fpreche ich zum Schluffe die Er- 
wartung aus, daß die Kreis-Schulinſpektoren und Lehrer ed fich gern 
angelegen fein lafjen werden, durd die von ihnen beanſpruchte ver- 
hältnigmäßig geringe Mühwaltung zur Zöfung der von Dr. Wenker 
in Angriff genommenen wifjenihaftlihen Aufgabe mitzuwirken. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Puttkamer. 

An 
die ſämmtlichen Königl. Regierungen (ausfchl. zu Arnsberg, 

Münfter, Minden, Düffeldorf, Aachen, Köln, Sigmarin- 
gen), die Königl. Konfiftorien (excl. Fandes-Ronfitorium) 
der Provinz Hannover, den Königl. Ober-Kirchenrath in 
Nordhorn und den Magiftrat zu Osnabrüd, 

U. I. 6903. 

Das nahfolgende Schreiben hat der Herr Minifter an die 
Regierungen folgender Staaten gerichtet: Königreih Sachſen; Groß— 
berzogthümer Sahjen- Weimar, Medlenburg- Schwerin und »Strelig, 
Selen. Darmflabt, Didenburg ; Herzogthümer Braunſchweig, Sadjen- 
Gotha, Altenburg und Meiningen, Anhalt-Deffau; Fürftenthümer 
Schwarzburg- Sonderöhaujen und -Rudolftadt, Reuß älterer und 
jüngerer Linie, Zippe-Detmold und »Schaumburg und Walde (durch 
den Landesdireftor); Freie und Hanjeftädte Kübel, Hamburg und 
Bremen. 

Berlin, den 29. Auguft 1879. 
Der an der Univerfitäts-Bibliothef zu Marburg angeftellte 

Dr. phil. Wenker ift mit einer kartographiſchen Darftellung der 
Dialekte der deutihen Sprade, zunächſt in Nord- und Mitteldeutich- 
land, beihäftigt und hat zu dem Zwede die Mitwirkung der Volks— 
ichullehrer in Anjprucdh genommen, über deren Art, ſowie über den 
Plan der Arbeit jelbit Em. ıc. das Nähere geneigteft aus meinem 
in einem Abzuge nebſt Anlage angeichloffenen Girkular-Erlaffe vom 
heutigen Tage an die diedjeitigen Königlichen Regierungen ıc. ent: 
nehmen wolle. 

Es bedarf faum der Ausführung, dat dad MWerf nur unvoll- 
fommen werden fünnte, wenn nit aus den die Preußiſchen Terri: 
torien begrenzenden, bezw. zwijchen denjelben belegenen Staaten das 
Material in ähnlicher Weiſe mie in Preußen gefammelt würde. 
Hierauf ift auch in zweiter Linie der Antrag des Dr. Wenker 
und der Vorſchlag der Königlichen Akademie der Wiffenichaften 
hierjelbft gerichtet. Em. ꝛc. erlaube ih mir daher ganz ergebenft 
u erfuchen, auch für das dortjeitige Staatögebiet eine entiprechende 
on geneigteft erlaffen und mid davon in Kenntniß fegen 
zu wollen. 

37 * 
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Gomnafial: und 
157) Frequenz der Gymnafial- und der Real- 

(Tentralblatt pro 1879 
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Neal: Lehranftalten. 
Lehranftalten im Winter-Semefter 1878/79, 
Seite 180 Nr. 12.) 

Gymnafien des Preußifhen Staats fowie des Fürſtenthums Waldeck und 

6. 7. 

w t 
Frequenz im Winter-Gemefter 1878979 Der —— —9— Fr Trug viefe 

ben Gpmnaflen. b) in ben Borfäulen. auf ben Gpmnafien in ben Vorſchulen 

BE 5* 
2 |e 5 Ei — er * 
255 251 
Fr E= c En > 5 8 
© | ES 2 | E>| 5 & = 
= les = [03 [8 B 2 

73 6591 46829 oa 400 236 73 772 216 37 9! 31 | ai) 76 
so 7 1585| 64 51 235| 13 89 ’ 7, . 

609) 605 3611 339 | 272 137 _ 409 58 239% 716 | — | 00] 290 Bi—| ni 
9) 101] 19% 17 66 | . 105 8 k x : BE Be 25 

2203| 2164112576 | 1302 | 1475 | 2081 | — | 3556 | 541 | 10000 279 | — |1909] 2941 
3233| 300) 6231 113 | 4s| | . s5 | 1% . . . . 

5 Ball 5490 | a9 589 | sot — 1000 25 | 5080 34 — | Ar] 954 

| 

70 | — | 545 

12 | - ] 124 
25 2291 434 2] o| 14| . 284 56 . . 1 e.ll. . WEITE 
789| 7821 4398 | 51 | 4102| 143 | 76 621 | 140 | 2010] 11ri | 2 A| MW — | 10 

| 
| 

1864) 1818[10840 | 1183 | 513 | 351 | 198 | 1062 | 135 5266) 3614 | — 

ER 38 

38 58 

& 

88 
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der mit: denfelben organifch verbundenen Vorſchulen während bes 

13 | Hohenzollern . . 70 | = _ | 

N) 1 

Summe | 44512 25582 1240 9963 | M2 ‚12 1649 1008| 54 568 533 28 | 56 

| 
| 

| 

| I 

| | 
| | 

Er. 2. 8. 
Der Helmatb nad waren 

Diefe —8X (6a, 6b) Orefammt- Abgang 
5 auf ben Gym- in den ®or- 
& nafien ſchulen a) von 

E SInlänber SInländer > auf 
® ; oe — — = —— 

3 33132566363⸗ 3 8 313333 i. u. 5822 
= o = & 3 = E esia 22 oa 

* e _ er Fr Bu 2 Orbnung — in & 

AR, = /® | IE 1° 18] | 2888 
| 

1 | Oftvreufen . . . 2677 1650| 42] 646 | 14 | 2 s 1m 2a — | 9 | 4 

2 | Wehpreußen . . | 168 1500 5353| 3208 76 61 70 733 1090 2 511 

3 | Brandenburg . . | 9418! 3053 105! 3307 | 100 ul ın 0 7 wa ale 

4 | Pommern . . . 3235 2217 BI 8580| 138 | 27 111 | 1061 2 a4 5! % 28 

— 5 2311814 531 533 87 1 83| Si| 2 11 2 21 

Sählefen .. . 6415| 4371| 54] 868 9393| 1l 12 | 6 | 31 2I| 6 11082 

Sadfın. . . 3322) 3109| 354 | 506 20) 9] 1A Jı8 4| 62 3 513% 

8 | Schles wig · Holſtein 120 722 01] 49 57159 521 m — | U 15) 83 | 89 

9 I Hannover . . . 2934| 1690, 139] 9236 »ı 2) ı1ıal 8 | TI 2183135 

10 | Wehfalen . . . 3072| 1732| 64] 255 71-1 22 | 17] 4| 4 6 2 | 

11 | Heflen-Nafau . . aa aa 1i66 — | — | -I A| ii — | 1a — 5 6 
| | — 

12 | Rheinproving . . | 5266| 2051 TI a sı 7 I 13 2 ul 2 

h) 
| 

| 

Gpmnaflum zu | 

Corbach (Walded). . | 56 | 6 | 32 
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— — — 

Winter-Schulſemeſters 1878/79. 

9, 10. 
Mithin im Winter-Semeiter 187879 Behand am 

uß bes 
ben Gymnaflen b) von ben Vorſchulen inter. 

emeflers 
zu anderweiter Beſtimmung aus auf | f 

— e — — — —ñ — — — — 2 ne > - * 4 

1 1 1%, DRITT 
& | 2 u: 1 MEl2u E18 ee ı 8 
aaa % 4 = |38 08 | 3 E | %$ 
m Er mE .»@ Prür-' #7 

2:12 1 x Inge. [vi ty: 9 2 IE SE 38 = 8 2 
Es 5 = & - 
25 © P=7 = 

5 - & — 

75 339 1166| 801 | MM 7225| soon | 2 2419 | 146 

Behand am Schluß bes vorbergehenben Semeflers 65411 | 9431 

30 | 201 62643 | 8063 

Mithin am Schluß des Winter-Semefters 187879 weniger 

h | | 2768 | 1371 

Pe =1-]=12]-1-] *- i 

Brand am Schluß bes vorhergehenden Semefters 139 _ 

| Mithin am Schluß bes Winter-Semefters 137879 mehr 
7 | _ 
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II. General -Weberfiht 

1. 2 3. 4. 

Zahl ber Lehrer 
* 
ẽ an den Progymnaſten & € Sommer- 

E Bere e EB —— a) auf 

— SIE — I8E.|8JEE 
© | Provinzen. | E|Ey 88 & EEE 3 |58| , 
£ vles sell 38825 &8 |, 5 = jer E85 ee „3 |. = = Zu. u! & = Er 

= al:E Sale ser: |53| *#E | 8 8 & 223181 © 

5. 
Geſammt · 

fregquen; am Geſammt · 

Auferdem Y . 1 

1] Oftpreußen . . 2 4| 2| 2 1 1 297 5 — 59 8 8 

2 | Weftpreußen . 4 21 9 4 1 — 4 557 a — 57| 127] 1 

3] Brandenburg . 1 6 — 2 — — — til _ - 1i 3 2 

Al Pommern . - 3 18| 2| 3 I — 4 427 118 — | 5 89 4 

5 Pofen. .» . .» 2 12 1 3 2 _ — 20 21 — B6t 49 

6] Sadfın . . . 3 111 1] 3 1 I -— 2 317 — | 8 8 7 

71 Hannover . - 2 6 — 1l — I- 2 173 - 14) 57) 31 

Außerdem Y* R 39 

81 Werfalen -| — 143?) — — | 32 43 16 

9 | Rheinproving . _ 1 1044 19 — | 159! 273) 206 

| | 
Summe 3a 1765| 5 | 9 25 1 14 3319) | 365 — | 454) Sl! 714 

39 

*) Das Beiden Y bebeutet Gymnaflal- und Mealfhüler ungefonbert. 

1) Breden (3 Schüler) if aus ber Zahl der höheren Lehranftalten ausgefhleden. 
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von der Frequenz der anerfannten Progymnafien des Preußifchen Staats 

6. F 

Frequenz im Winter-Semefter 187879 m — es a Kae 

ben Progpmnaflen. b) In ben Vorſchulen. auf ben Progpmmaflen | in ben Borfäulen 

z x 2 x 

2 = S . 1-1 E . . 1. = N : £ & |, ai. a H & ja. E|lsl&|siä „Eis $ 4 
v vi. z E & I u & — * 31 552s 

O3 = Is | E | 8 8j2|8 3/88 

79 791 38 A 37 - 37 32 3 T\-| 31 4| 9|—| 4 

167 | 173] 666 109 87 4 121 40 a8 | | — 37 — | 18 

29 357 119 8 _ = — — 104 -— |—-[| 15] — — I-|- 

104 991 41 14 1774 47 139 21 3% 2|—-| 4I 118 — | 19 

54 671 2366 16 24 = a 3 79 2 ıı 3 71 41—[|13 

73 71 329 12 % 4 67 4 322 5Ii—| 21 659 1) —| 1 

3% 51 183 10 35 74 16 167 6I—| 10I 89| 11 —| 4 

43 31 112 1 40 44 4 . 

30 29 | 150 7 = _ — — | 112|-| 104 -| - 12— 

23 | 2337 | 1097 _ 20 20 1 | 7581| —-| 4 5115| — — 
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und der mit benfelben organifh verbundenen Borfhulen während 

8. 
Ter Heimath nad waren 

67 

biefe Schüler (6a, 6b) Gefammt-Abgang 
auf ben Pro- in ben 

z _spmnaften_ | Borfäulen | [OT m vn den 
E nad Abfolvirung des/ ohne Abfolvtrung bes 
E — — Kurſus ber vorband.| Kurſue ber vorhandenen 
* Provinzen — oberſten Klaſſe auf oberſten Alaſſe auf 
Er i . 2 . a | — oJ — —— — — 

& * I — — ——— 
2314313 Real- BSS| : E| Real. ESS 

: 21213) 3 2 |3]&] fouen SEE E Frauen SEE „5 
” 3 /#3[9%| 3/8] ı|u gESI SA ı|ulESSER 

ae 2 E eual E 2.383 
* u - e 5 Orbnung & 47-3] 5 = Orbn. SE _o 

202 je eseleidl eis © »='S “ a2 

11 Ervreuen . . [wol al ıl | 8i—T al — | — 6 

21 Weſtpreußen.. | 731 390| 3] 39 62 — 19 — | - — 3 — -—1—| 2 | 8 

3| Brandenburg . | dI-I —| — |-I3 —I—| — 4 — ——| — 4 

A| Pommern . . 1296| 144 1719| 30 9 - | — — 44 —| — | - 7 

Hi Polen -». .». » . 1152| 1089| 57 18| 6 |-I 65 - | — | - | -) ıl- 1 2 

6 Sadfın . . . I 13 18| 8] | 7 —110 — | — - 15] -—]| —| —ı 1 3 

71 Hannover. . . 110 4 311 0| 7 | 77T 2! — | — -_ 2 1 - — 1 - 

81 Wehfalen. . . | 611 —| - I|-IMli — | —| —- 6 — 1 — — 1 

91 Adeinprovinn. . 15714010] 0| — —194 — | — | — IB] 2 — \ 1 3 

Summe — 2 2 70 — 7 
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des Winter-Schulfemeftere 1878/79. 

9. 10. 

im Winter-Semefter 197879 Mithtn 

Pregymnaflen b) von ben Vorſchulen * u 

6 ie 

zu anberweiter Beitim- emenere 
mung aus ai! 1878/79 

o PR | oö Far r PT ? 

| sl® la, 3 | 81:2. |$ 
ai. at. at. at.. a..a. EI 8 les SE B0E 715522 

mon Air us - 2 

— vv] ® ” 188 Fb se = | 35 e 

3 | sr 18 

1 - 7 8 1 1 5 45 — 2 11 343 % 

1 — — #1 111 35 5 60 1 4 4 10 19 102 

- — 1 1 1 11 — 15 — = — — 104 — 

| ; 
1 4 g 3 3 1 40 — 37 — 4 4 401 

— | 5sI 5! 6| ı| e[ I - | | -| - | 1 | wo - 

= | 3| 8Il 9| 4 mi IM I =I8| 3 272 42 

— 1 2 6 2 1 18 — 25 1 1 27 165 47 

— — J 4 1 2| — 33 — — — — — 117 — 

1 -— 131 4ı 11 89] 131 18 — — — 1 1 914 19 

| es 
6 | — | 60 60 688588 29 | 497 1 113 3: 1:4 140 3142 342 

Behand am Schluß bes vorigen Semeſters 3319 365 

| 
Mithin am Schluß bes Winter-Semeherse 1878979 weniger 

177 23 
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III. General »leberficht 

1. 2. 3. 4 — 

Schluſſe des 
* E an ben Realſchulen. & Soamme — —————— 

FF 2 T, 155] iR“ ) anf den 
El Provinzen. |E I TElu JE EEE |S& 

EB e:3 —* u. ee 

2 s 5228 5 8 €: z 
2 x |OR E55 |SRE 2 || Ss 
£ 2 |.» |e8| » 882 E |=8 +: = = |EE 521€ zeils |85| #8 
* a 5 8 Ei: 8 le2| 8 

alJEE 58 e |285®8 & gel zZ 

a H | * 

A. Realſchulen 

1l1Oftsreufn . . 5 9 = 6 1144 185 133 1 %4 ı A407 203 

Außerdem. Y*Y 7 > . . . . | ’ R E r s i . 

2 1Wefpreußen . 4 43|1 8| 9 4 | 2 4 1323 151 3, ai 308 | m 

Außerbem . Y 1 h . A PN . x L - i 2 R 

3 [Brandenburg 1a lırı laslar| 1 |10o| 33 | 5069 | 12 | 3% | 822 | 15% | 1057 
Außerdem . Y 4 L = er . R j — | 

alysommen. - | A| a3] 6| 6| — | - 5 | 1115 151 2038 219 
Außerbdem. YI 2 . . ; | . | . j > . R 

slyofen . » - » 4 5|I 4| 8 7 | J 9 1272 273 62 | 1 au ar 

6lSiefien . - -» 9 [10 | wI3I1 1 | 6 | 2202 252 169 | 7 | 56 | 456 

71Sadıfen 6 8 | 12/135 7 2 6 2779 349 197 43 | 737 518 

slSätewig-Holften]| 2 | — | - | - | — | - ||- 2412 en ul al 9| 3% 
Außerbem . 2 3 i . , j : ä A 

9 IHannover . . 11. | 110 | 16 | 19 2 2 15 3033 644 267 562 | A| 586 

Davon find Y 1 : 4. > . i . R 39 
Außerdem . YI 3 b . R . \ . e ; 

10 1Wenfalen. . . 9 82/16 | 10| 144y9 8 — 197 - 147 | %87| 617 | 374 

Davon find Y 221 . . . — 
Außerdem. Y 4 . ; A | a . ; > 

11 IHeffen-Rafau . 4 915/16 2 4 16 1531 501 7 5 | | 5 

12 Mbeinprovinz 12 I 154 | 15 | 9 14 11 15 3482 330 193 | 633 gr | 617 

Außerdem X 1 . : ’ ’ R N : . . 

Summe 84 4 M3 129 1801 64 | 51 | 117 I 235509 | 4008 | 1815 | 4399 | 7135 | 4939 
Davon find Y 2 . ö - . . . . a . . . 39 
Außerdem Y | 18 : R a i R . — AN WR“ 

B. Realſchulen 

1 [Branbenburg | 51 6112| — 5 51 1152 214 41 1731| 3541| 236 

2'Yommern. . .» 12 3 

3lSadfın - - . 

4 ISchleswig · Holſtein 

HiHelen-NRafau . 
ag Y 

6 |Rheinprovin; 

Summe 1 be hd 3 — J 5697 | 1789 | “| en 
Davon find Y 2 

) Das Beiden Y bebeutet: Gpmnaflal- und Realfhüler ungefonbert. 

1) incl. 4 Religionslehrer, welde au bei dem Gymnaſium in Dortmund Unterriät ertheilen und bei ben 
Gymnaſien gleihfals nahgewiefen find. 

2) Hagen. 

* 



BE. 

von der Frequenz der Realſchulen des Preußifhen Staats und der mit 

6. 
i w bi 

Frequenz im Winter-Semefer 197879 der ga⸗ * ein r ‚mug — " 

Realſchulen. b) in ben Vorſchulen. auf den Realfchulen in ben Vorſchulen 

; 25 
- z ã im} miml&lziel.it [elsit 
1 . |5 = = si! |=E r 

v. vi. 8 m. |ım & J ẽ 8 g 2 4 8 

= z3515 206 2ı8|® 

Il. Ordnung. 
0 | 7 1509| 1a 611 | 53, 149 -1 9 238ı 3ı—-17 
| 35|5|53 i P . R ; Be RG DR. 

5 alu 1211 1494 BI -T ır)! rl SB! —- | 138] 17) Ri — | 
s| ol u| vi | I .| 205 8 i j | . i —422 

990 10061 5723 al srl el 1450 rs | sone | 136 | 555 1220 2] — ist 
2a u ea. real 1 ; 
1) 1761 12261 1111 1226 al - Fo! Bla) 13 — Fr ußs — I — Im 
ı4a| | sı)| »a| | 1% 28| 0 j . 

3371| alas) 731 1590 15! a7 a 3] er| a7 3 205151 - |! 

63) ao! af 1a 141 ar tar | a te | 
599 | Aral 2912| 163 | 143 en 101] 36 | lee i | 8| 100 3883| 13 312 

— -I | I -| -| -I| - I =] 8] ———— 
92 88 190 9 71 27 3 101 16 . P 

46 | 4101 3155| 12] 316 206 1581 60 Bm — | 1a 6322 a Io 
42 31 112 40 J 20 4 . . 

11s| ı62| 31 si ı56| 2123| al 2B8| 3 . B i ü : a 5 
2356| 30] 2011 54 si | - — — iss |sıy) ı |) 1] —| -I - I - 
65 71 136 . i 4 . r : z R . . a 

253 259 512 B 58 49 29 136 2 & ö r . . . . . 

Sa 2861660 1291 2066 17 | 157 | 560 591 1373 | 113 | — | 174] 45 | BI - 192 
662 | 622 | 3654| ır2 | 190 177 13] 380 | 50] 2000 lısso | — | Wal 242 108 ⸗ u 
83 100 183 2 . . . — . . 

4703 4471 | 27462 | 1953 | 2268 | 1837 | 530 | 4635 | 627 | 22081 | 3116 u | 2906 un 20 3 * 
107. ı02| 248 sl mo an 40 4 : | i 

1069 11551 2224| 253 | 889 | 778 | 74 | 7747 | 244 

I. Orbnung. 

3511 350 11313 ı 161 g 102 Ba —ı 342 28 ı 1217 ı 3 — |! 61: 238ı 1 =] 13 

55 537 189 19 46 3! — 79 18 160 31 — 26 64 11 —!14 

185 | 173] 82 56 _ —- | — _ _ 802 9741| 7 ta fee 

1% | 1722| 97 701 ıB! 2119| —I 397 564 9) — AI 7 T7TI- | 3 

s| 6, 10| Wi 1% 
1 | 57 

476 4 - 296 | 1899 | 170 | 4922 | 366 | 4 | 881 | 1442 [101 | — | 356 
6 3 er 1 —— = 1% 

43 

a | nr 73 | 1284 | 106 | — | 674] 6388| 64 | — | 301 
1 . .ie 

8 2* 8 = | 8° & 8° | = al ie el a 

1) incl. 8 Altlatholllen. 
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benfelben organifch verbundenen Borfhulen während des Winter: 

1. 2. 8. 
Der — dieſe GeſammtAbgang 

a) von 

H FREE: auf 
Provinzen. | 2 er © Er 

- 5 =“ a» I} me J ala 8 E85 33833333 
3 ö =18 3 &. | fäulen ges 2/1818 : 2/02 | 8 02[23| el — ls 3 :|35 | ẽ Ordnung. = a5 s|®|5 

A. Realſchulen 

1 | Ofpreugen. . . 1037| sa|lıs| 3) SI-I slıal-| 1 | al sl 
2 | Wefpreußen . 1052 363 32) 1661 16 — | 5 - A|] - 
3 | Branvenburg - . 1100| 77] 137) 9716| 5197| 2 6 40 - 

41 Pommen .. . EB ir 31 168 2ı-I 2| 2 | -|I — 1 4 — 
5l Pen .... sr so 2 16 16 - | ı lei — 
6 | Shiefen . .. | era a ar 10 2a 31 18 — 

7 | Sadıfen . “| 1662, 1a saꝛ fu an 
Sf Shleswig-Heifein | 115) 18! 1 -| - '—-| 3lı)ı-| a en ee 
9 | Hannover . . . | 1930! 1012 j213 | 632 39 | siriaiı)l 2 IB Bl 

10 | Weſtfalen . .. 136 Bi -| — I 11 3 40 17 1 
11 | Heffen-Nafau. .13800 BE 5 11 41 20 12 181 | [alle - 
12 | Rheinprevin; . . aa 6066 671 332 ra 52 # 2 
ö — —— — — — — 

Summe | 10223 za00 |zu0| 2905 | 297 E os 2u | “| 1201| 16 

B. Realſchulen 

1 | Brandenburg . . [1198| 104 | 11, 236 6|— 5 3 

Pommen . . . 146 3] — | wIi—-I — 11 — 

Sadin. ... J aa) 333 181 — —1 alıl)ıa 

4 | Schleswig-Holfein 683 16 8] B1 Bla] 2 ala 

Heffen-Naffau. . 1737 ar 60) 56 | als] - | Bl a 

Nheinproning » » | 659 | 1711 Bl 167 mi-| Tl al — 

Summe | 4594 | 109 
| 

| 
ıs| ira 

} | 

2] 118 10 
1} 
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Sculfemefters 1878/79. 

9, 10, 
; Mithin im Winter-Semefter 197879 Ban an 

den Realſchulen b) von den Borfaulen — 
Semeh 

| zu anderweiter Behimmung aus | — 
| | 

* | | & F 
5 3 Bl: |: 

a. a. fd * = = 
H el Il: |& 
2 IV V.VI. 3 Be * u 

3 © 

| s |: 
I. Ordnung. 

al ol al] al ol 8} 5| mal 2 | | | || | 1] 1 
| 3 al a7| af 5 an] 1a] — | 9 | 177 1205 | 50 
sl aelımlamı u) m 5) zul 5 | | mi | 203] soor| 18 

-| 7! 6| 8) 3] »|) 1| wi 2| 0 ıl 2) u 1079 | 146 
al ml los ul lee 5 re 
6| as el | u a 611 2. 82 * 1 

519 10 | 661 47 8| a5] — | 10 17 | id M6| 17) 20 
— 4 BB he ae * ——8— 
6 ie 7 oo aa ale) a7) | Br a 

2, 71a 0 8) 10 -| | - I.-|.-1 — ee 
- u 8| 31 5) 10 5 el - | sl: 5| 18| Bel nal ars 
SI ala) Bo | 5 — | a ala 10 Br ar 

i 

39 | 1431087 673 | 473 
j 

ans | &| 1068 1075 | 138 | 100) 1328 
| ) j | 

Um Schluß des vorigen Semeſtere (Eol. 5.) 

Mithin am Schluß bes Winter-Semeftere 1878 weniger 

2110 | 696 

U, Orbnung. 

11 21 421 5| AM 14ı 81 16 1 1 | 91 6: 2; 18 g 117 1 24 

1 341 31 8 8 2312128 1 s| -| 2 5 157 ri 

— 2) 30 aı 17 s| ıl ol — N BON, er 737 Be 

— 8 3| ı6| 10 5| - | 16 2 | 53 16 | 29 | 100 m 297 

- | al a| sıl 44 | -| 1m) 8) 39 | 179 | 1788 820 

— 33) 10 2 2) 21 10) 18 | — | 8) 10| 9| 58 670 120 

2 a2 m 0 “| 2m] 5 a | JE 71 | 363 
11 

Behand am Schluß bes vorigen Semefters (EI. 5.) 

Alfo am Schluß bes Winter-Semefterse 187879 weniger 

m | 1% 
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IV. General-Ueberfiht von der Frequenz der höheren 

. er a ” — 
Bahl ber Lehrer freauen; em Gefammt- 

» 8 2 & Jan d. Höheren BürgerfQulen. | & at de 
E & I - a Semetens a) auf ben 
5] Provinzen. | 8 | & I u 8: |E |88|__ 
® 2, ®@, >.) & |8SC 1 ot = = E 5 £ “ o . 
* = ” N = & o =| 2 5 E£ 

* 5 |28 32% 1553 €: 5 | £5 
3 ER EHE EB 
* s5 —— ——1. u. au. Nuix 

= 1l& & 4 ? * & “2 Ss P' 

ale 2 u | 2* 

11 Ofivreußen . . 2 11 1 21 — — 297 92 = 37 56 61 

2] Weftpreußen . . 6) 3118 5 — 3 6991) 144, — 51 154 | 156 

3] Brandenburg . 51 12 _ 10 1094 307 — 15 u m 
Außerbem . I / . . . 

4 Pommen . . 4 | 3! 3l — ,— 7 41 412 _ 54 | 111) 100 
Außerdem . Y 1 s . . R 

51 Shleflen . . . 81 6562| 9/13 6 |ı-— 12 1707°) 7149] 60 15 | 237 369 

6] Sachſen 7 4| 312 1 — 4 1037 160 — 116! 206 | 283 

TI Schleswig-Holftein | 9 3| — 2 _ — 5 58 05 — 8 172 155 

Außerdem . Y 4 > . . . i ö R ä d | 

8] Hannover . 14151 70| 7114 4 — 129071 101 735 38 A| ai 40 | 
Außerdem . Y 4 r . A a . . . — — | 

9] Wehfalen.. . . 7 43|7|15 e Iı—| — 833 _ 5 120 u Bu I. = u Bu 1) 
Außerbem . YI 1 A ed . ie . . . - . ; . 

10) Seſſen · Naſſau 15 ABHIB|I 14 — | 25 | 2228 593 47 2413| Mu) 48 | 
avon fndb YI 7 j s h | ; > i A R R 36 33 

11j Rbeinprovin . 14 60 14/115 13 — 13 1627 361 — | 39 36 

Außerdem . YI 3 —4586 | : j : ; i . n 

12] Hohenzollern . . 1 55 7 13 7 

Summe | 97° 119| 54 | — | 102 | 12542») 3713°) 2655 | 279 
Davon find. Y 1 a : A R 36 33 

Außerbem . Y 1274 R | s P . 

Höhere Bürgerſchule zu 

Arolfen (Walbed) 6 —-| 3|I — I-— 2 74 12 - I 12 2 14 

*) Das Zeichen Y bebeutet: Gymnaflal- und Realſchüler ungefonbert. 

1) Bugang: Dirſchau mit 156 und 120 Sqülern. 

2) Zugang: Ratibor mit 12 Scülern. 

3) cfr. Bemerl. 1 und 2. 
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Bürgerfhulen des Preufifchen Staats fowie ded Fürſtenthums Walde und 

6. 

Frequenz im Winter-Semefter 187879 

T. 

Der Konfeffion nad waren biefe 
er (6a, 6b) 

höheren Bürgerfäulen. d) in den Borſchulen. a —* in den Vorſchulen 

er: ji PF 
u | a B Ela. au. a. al & JE s34 

58 | — EE F — 
v In 1'% FE 1. m m. w. FE > 25 & 

= |&8 | “5 5 2348 

z|\ „| wl ul os al -I-L ol siwl al al ul sl ıl-| 3 

se ea 76 371 6— 7——16310] oil ol — | lııslael— | 

| are 301 100 je —! - | ar ala) sl -| lan TI Ie 
90 77 167 22 3 67 121 21 . . . . . 

as) 15] al fan I - I aa! alanl si -|I vll si -|o 
9 2 ei 30 481 18 66 16 r . ° . . 

a8 | 5a! Aal al lie) — | 758 | Bofune) ar) - | of 4606 188 131 

al alısı) al el sie! -| ae! Tl Bi | lin -I- la 

sl ls ale -Fanl nlsal al I mlınl II 
| mol 36| zıl al vo .|. I as| ol > In be ehren » 
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der mit denfelben organifch verbundenen Borfhulen während bes 

8. 
Der Heimath nad waren 

__biefe Schüler (6a, 6b) Grefammt-Abgang 
b. höheren in ben 
en Borfhulen a) von ben 

8 ET ERFURT 
E Inländer Inländer ZE mit dem Ab- ohne * Abgangszeugnif 

: angszjeugni ä Provinzen. - * * en — 
* * FJ ER = — 

> 8 — 1225 3 5 £lslel$ E SE |. Ma |; 5 Rt. #3: 
3 o | 2a E 5 & * 32 — ſchulen Jſaules SaTsE 

= se Elsjgjsjal,el|s 1j[ı AEIBBRLCFE FG 
2 | = | 8 285 | 2 Orbnung 5 — Orbn. 258 
32 J =, |? 5 Fri 
” E2 | | BARS: 

Oftpreußen. . . 211 a 11 89 11-1 5 |-| -—! — Ein 4 —| 2 1 

2 1 Wehpreufen . . 436) 315) 55 1844| 18! 1 3 — 31 — s'_| 6 — 6 8 

3| Brandenburg. . | 7331 30 1 sIi-i os lıls|ı — 8 “uı 6 |r7 

4 Pommern . . » 3711| 127! — | 212] 311 — el Ve 1 10 

si Shen . . . [1445| 2981 13] 715| 37) 1] 42 4 6) 21 1 —| 13] —| 13 | 0 

61 Sadien. . . . 68 373 12 -I 12 I—-| 13 — I I —| 10) — 1 17 

7 1 Shleswig-Helftein 31) 1811 53 MI 13 3 : [el 6) 4—i 7 % 4 17 

8 | Hannover . . . | 1407| 526] 45] 700 7Bi 7] 44 5371 385) 11 11 —-| 12! — 16 | 7 

Hl Welhfalen . . . 50 2501 —| —— 10 4 4 6110| —| 5 A 

10 | Heffen-Naflau. . | 1673| 59! 63] 741) 1671 39 53 -1 31 —- 138 —-| 989 15 44 

11 | Rheinprovin; . . 1 1205| 436) 13] 3774| 16 2] 17 I—| 5/1 — 6 a 9 

12 | Hohenzollern . . 20 18 — —I — | — 11-| 1! — 3 — - > 2 

| 
Summe 9140 3608'21alasıo) 136) 53 01 1 si 8 1136 6) | 102) 44) 76 |179 

Höhere Bürgerſchule | | 

zu Arolfen (Walbed) | 2 | 3| —I12| 1 |I—| 1 I—| 2| - I 3|—| — - 1 1 
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Winter⸗Schulſemeſters 1878/79. 

9, 10, 
m % inter-Semefter 187879 Mithin 

Beftand am 
böberen Bürgerſchulen b) von ben Borſchulen Schluß des 

Winter · 
— — Semefters 

zu anberweiter Beſtimmung auf 1878 
aus ’ le alel 

* 58 22 * FE } & 

jaja jejaniunie | EI 8 Jesi3ii3 | E| E55 
2 2 > zE Dar: bi = En ® 

1. |. Jim |ıv. | v. Ivı = 5 35| 2 ” 2.5 E 
Es ri 3 7) 2 

55 v — 

— — 1 5 6 8 2 Kr _ 5 _ Eu 50 274 50 

2 - 1 10| 19| 28 9 7 102 _ _ 2 21 45 654 118 

3 | aı 4] 12 6 192 _ 21 & 11 55 982 282 

— — 9! 13| 17 10 4 Bi _ 2138 12 52 417 191 

2 2 1I|7I97|3| 3| 6 1 3|1 3 51 8 1450 665 

5 14] 2| 8, 8| 10 | 19 — 1831 43 6 67 867 100 

— !9| 71 ı — 133 - _ 35 6 41 462 66 

3 2 BB MI I 8 | 328 2 7 | 274 | 324 1650 469 

11 11] %| 381 16 7| 161 _ — — _ — 697 — 

2 2| 3] rl) 5 29 | 12 | 406 = 41 | 214 50 | 305 1921 642 

3 — 661 42 521 311 15 | 8 _ 1219 5 | 155 1366 237 

— — | 1 - i| — 4 | 13 _ _ — _ — 45 — 

7 200 | aa0 400 20 | | ze | 3 | 100| mes | a01 | 19 1075 2820 

| Befland am Schluß des vorhergehenden Semefters (Col. 5.) | 12542 | 3713 

Alfo am Sqcluß bes Winter-Gemefters 1878779 weniger 

1817 | 893 

2 — I 3 18 | — 8 8 61 | 5 

Beſtand am Schluß bes vorhergehenden Semeſters (Col. 5.) | 

Mithin am Schluß des Winter-Semefers 187879 weniger 
13 | 7 

38 * 
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158) Ueberweifung von Gewerbejdulen in den Ge- 
Ihäftsbereih der Provinzial-Schulfollegien. Weiter: 
bildung und in Ausfiht genommene Berehtigungen 

diejer Anftalten. 

Berlin, den 10. Zuli 1879. 

Um eine größere Einheit in der Beauffihtigung der höheren 
Zehranftalten herbeizuführen, ordne ich hierdurch an, daß die Ge- 
werbefhulen zu N. N., melde bisher zu dem Reſſort der Regie- 
rungen je N. ꝛc. gehörten, fortan dem Königlidyen Provinzial- 
Sculfollegium unterjtellt werden. Die gedachten Regierungen find 
von Ddiefer Verfügung in Kenntniß gelegt und — worden, 
die betreffenden Akten dem Königlichen Provinzial-Schülkollegium 
zu überliefern. Es ift mein Wunſch, dab die genannten Anftalten, 
denen von mir die Befugniß ertheilt ift, mit dem im Oftober d. 3. 
beginnenden neuen Schuljahr einen Kurjus der Oberprima zu eröffnen 
und im Herbit nächſten Jahres ein Abiturienteneramen abzuhalten, 
von deffen Ergebnik ed abhängig ift, ob fie die Berechtigungen 
erhalten werden, welche den Gewerbeſchulen mit neunjährigem Kur- 
ſus und zwei fremden Spraden dur den Erlaß ded Herrn Mini: 
fterd für Handel ıc. vom 1. November v. 3. in Ausſicht geftellt 
find, während dieſer Zwijchenzeit wiederholt revidirt und bejonderd 
auch in ihren Leitungen auf dem Gebiete der allgemein bildenden 
Fächer jorgfältig und eingehend geprüft werden. Wenn auch der 
Schwerpunft der Gewerbeſchulen wie biöher fo auch in Zukunft 
in den mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Fächern und in den gra= 
phiſchen Disziplinen liegen wird, fo werden dieſelben doch, als 
Vorbereitungs-Anftalten für höhere tedhniihe Studien, ihre Abitu- 
rienten indfünftige im Deutihen, der Geſchichte und Geographie, 
im Franzöſiſchen und Englifchen zu derjelben Stufe der Ausbildung 
führen müffen, welche biöher für die Abiturienten der Realſchulen 
I. Ordnung vorgejchrieben war. Indem ich dad Königliche Pro- 
vinziale Schulfollegium anweiſe, died als Zielpunft feitzuhalten, 
beauftrage ich Daffelbe zugleich, ſich baldthunlichft über die Lektions— 
pläne der ze. Anftalten zu orientiren und die zur Abänderung der- 
jelben etwa nothwendig erjcheinenden Vorſchläge bid Anfang Sep- 
tember hierher einzureihen. Dabei ift zu beachten, daß die An- 
ftalten ihred eigenthümlidhen Zweded wegen von der Sekunda ab 
dem Freihand- und Linearzeichnen zufammen 8 Stunden widmen 
müflen, daß dagegen in der Mathematif und den re 
ſchaften das den Realichulen I. Ordnung geftedte Ziel nicht über- 
Ichritten zu werden braudt. 

In Betreff der techniſchen Beauffichtigung der Fachſchulen, welche 
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an die abſolvirte Sekunda der gedachten Anſtalten angelehnt wer- 
den jollen, bleibt weitere Verfügung vorbehalten. 

Der Minifter der ee ıc. Angelegenheiten. 
alt. 

An 
das Königl. Provinzial-Schulfollegium zu N. 

U, V. 1334. 

Es find bis jept in den Gejchäftöbereich der Königlichen Pro— 
ng Sachsen übergegangen 
in der Provinz Sclefien: die Gewerbeſchulen zu Bredlau, Brieg 

und Gleimip, 
in der Provinz Sachſen: die Gewerbeſchule zu Halberftabt, 
in der Provinz Hannover: die Gewerbeſchule zu Hildeöheim, 
in der Provinz Weftfalen: die Gewerbejchule zu Bochum, und 
in der Rheinprovinz: die Gewerbeſchulen zu Elberfeld, Barmen, 

Krefeld, Aachen, Köln, Koblenz und Saarbrüden. 

IV. Seminare, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

159) Einrichtung ded pädagogiihen Kurſus für evan- 
gelifhe Theologen am Seminar zu Neterjen. 

(Eentrbl. pro 1877 Seite 30 Nr. 95 — VII. 4.) 

Nachdem das evangeliiche Schullehrer-Seminar zu Ueterjen 
in der Provinz Schleswig: Holftein zu volftändiger Entwidelung 
gelangt und nunmehr die Uebungsichule deffelben auf den Stand 
einer guten Volksſchule gebracht ift, hat der Herr Minifter der 
geiftlichen 2c. Angelegenheiten durdy Verfügung vom 29. Auguft d. 3. 
genehmigt, daß fortan audy an diefem Seminar alljährlich ein ſechs— 
wöchentlicher Kurſus für Kandidaten ded evangeliihen Predigtamtes 
abgehalten und der Anfangstermin auf den Montag nad dem 
15. Januar jeded Jahres fefigefept werde. 

ad U. III. 2305. 
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160) Ausſchluß einer Berfiherung ded Mobiliard der 
Schullehrer-Seminare gegen Feuerdgefabhr. 

Berlin, den 30. Auguft 1879. 
In dem Erlaß vom 16. Februar 1872 — U. 4167. — (ver- 

Öffentliht im Gentralblatt de 1872 ©. 208) ift bereitd darauf 
bingewiejen worden, daß eine Verfiherung des Inventard der Schul: 
lehrer-Seminare gegen Feuerögefahr mit Rückſicht darauf, daß diefe 
Anftalten vom Staate zu unterhalten und gewöhnlich ijolirt belegen 
find, die Feuersgefahr aljo gering ift, in der Regel nicht ftattfinden 
fol. Indem m dieje Borkbrife bierdurdy in Grinnerung bringe, 
veranlafje ih das Königliche Provinzial: Schulfollegium, die Aufe 
bebung der bezüglidy des Mobiliar und Inventard etwa noch be— 
ftehenden Feuer-Berfiherungs-Verträge nad) deren Ablauf herbeizu- 
führen, fofern nicht in einzelnen Fällen bejondere Gründe für die 
Beibehaltung jener Verträge ſprechen. In diefen Fällen ift, unter 
Darlegung der Berhältnifje, meine Entiheidung einzuholen. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
fämmtlihe Königlihe Provinzial-Schulfollegien. 

U. III. 2517. 

161) Auszugausdem Berichtedes Unterrichts-Dirigenten 
der Turnlehrer-Bildungsanſtalt zu Berlin über den 

Kurſus im Winter 1878/79. 

Der Kurſus wurde am Montag den 7. Dftober 1878 mit 
36 Eleven eröffnet und am 25. März 1879 mit der Vorftellung 
vor Seiner Kaijerlihen und Königlihen Hoheit dem Kronprinzen 
geſchloſſen. Er dauerte im Ganzen 22 Wochen und 2 Tage. 

Ein Eleve mußte nad Beltimmun des Anftaltdarztes krank— 
heitöhalber (beginnende Quberfulofe) ausiheiben. 

In Bezug auf die bis zum Schluſſe ded Kurjus verbleibenden 
35 Eleven ih Folgendes zu bemerken: 

a. Es waren auß der Provinz 

Dftpreußen 
Meltpreußen . 
Brandenburg 
Pommern 
Polen. . 
Schleſien. 
Sadien . 00 00 mi © He RD I 

Latus 24 Eleven 
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Transport 24 @leven 
hieran ee —— 
Hannover. ; ER 
Weſtfalen. 
Heflen-Nafjau . 
Rheinprovinz 

Dazu famen 
aus Hamburg . En SE 
aus dem Herzogthum Anhalt . 1 ⸗ 

35 Eleven. 
b. Sn Betreff ihrer Stellung waren 

1) Gymnafial- und Realfchullehbrer . . 7 Eleven 
2) Seminar und — . 5 ⸗ 

ei I —- 

3) Elementarlehrer . . . 23 ⸗ 
35 Eleven. 

ec. Bon den Glementarlebrern unterridteten 
1) an Gymnafien, Real und — a re 5 &leven 
2) an einer Mitteljchule 1 
3) an jtädtijchen ME: ee a ar 
4) an einer Landihule . . er 
5) an einer Zaubftummen- Anftalt 1 = 
6) ihre Stellung aufgegeben hatten . 5 = 

d. Der Konfetti tion nah waren 
1) evangeliſch . . 29 Eleven 
2) katholiſch... 6 = 

e. Sm Alter waren 
unter 25 Jahren . . . . 11 &leven 
zwilchen 25 und 30 Jahren a A = 
zwilhen 30 und 35 Sahen . . . 8 = 

Verheirathet waren 7 Eleven. 
Zurnunterriht hatten, allerdings zum Theil unter den 
einfachſten Verhältniffen, bereitß ertheilt 27 Eleven. 

h. Sr EIERN hatten genügt, beziehungsweiſe e8 hatten 
edien 

a 1) ald eich Freiwillige . .„ . 5 Gleven 
„ Pie tiger Dienftzeit . „, . 1 = 

'/, Sabre. . Ge ve: Sn 
el l » 
5) 10 Boden . . 2. 2.2... 1 - 
CI EN a. u ee 8 

20 Eleven. 
Es hatten alſo nicht gedient 15 Eleven. 2 Eleven waren Land: 

wehroffizierg (die Feldzüge 1866 und 1870/71 hatte ein Eleve mitge- 
macht, an dem Feldzuge 1870/71 waren 5 Eleven betheiligt gewejen). 
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Mit Genehmigung ded Herrn Minifterd der geiftlihen ıc. An- 
gelegenheiten nahmen am Turnkurſus theild längere, theild kürzere 
Bet I Hoipitanten Theil. 

Wie alljährlich fanden auch diedmal bei Beginn ded Kurfus Ermit- 
telungen in Betreff der Anfangd- und Endleiftungen der Eleven ftatt. 

Als erfreulihe Thatjache ift zu verzeichnen, daß die Zahl der 
Eleven, melde mit ganz ungeübter Kraft in den Turnkurſus ein- 
treten, von Fahr zu Sahr geringer wird. Nur nod) vereinzelt 
fommen ſolche vor, denen ed bei dem Mangel an früherer turnerijcher 
— und bei geringer Körperanlage ſchwer wird, den Uebungen 
u folgen. 

In welcher Weiſe ſich die Kräfte im Verlaufe des Winterkurſus 
geiteigert haben, ift aus folgender Gegenüberftellung der Leiſtungen 
m Armbeugen und »ftreden am Red und Barren zu Anfang und 
zu Ende des Kurfus zu erjeben. 

Es machten a el und ftreden 

am Ned 
Anfang Oftober 1878 von Ende März 1879 von 32 Eleven: 

34 Eleven: 
Oml. . . 0.0. .1 &lee 
zwiſchen 1 und 4 mal 11 Eleven ; ; : ; I. 
zwiichen Aund 7 mal 11 = zwiſchen 4 und 7 mal 2 Eleven 
zwiſchen T und 10 mal 7 = zwiſchen Tund 10 mal 9 = 

10 ma 2 = 10 mal 7 =: 
ilma 1 -: 1llmal 2 = 
12mal 1 - 12mal 6 = 

13 mal 1 = 

l4mal 2 = 
15mal 1 = 
16maAl 1 = 
17mal 1 = 

am Barren 
Anfang Dftober 1878 von Ende März 1879 von 32 Eleven: 

34 Gleven: 
O0 ml .. . ..60Glevn . } ; . A a 
zwilhen 1 und 4mal 10 = N ; h ’ ; —W 
zwiſchen Aund Tmal 7 = zwifchen 4 und 7 mal 4 Eleven 
zwiſchen 7 undlOmal 9 - zwiſchen TundlOmal 6 = 

10 ma 1 = 10 mal 6 =» 
12mal 1 = 12mal 4 = 

13 mal 2 . 

l4mal 5 = 
17mal 2 = 
19mal 1 > 
20 mal 1 se 
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Die größte Differenz zwiſchen Anfangs- und Enbleiftung betrug: 
am Red 9 mal (von 5 mal auf 14 mal) (von O mal fam einer 

auf 7 mal), 
am Barren 13 mal (von 7 mal auf 20 mal) (von O mal famen 

3 auf 9 mal). 
Die geringfte Differenz 

am Red 2 mal, am Barren 3 mal. 

Bei den Springübungen ift die Differenz der abfoluten Leiſtungs— 
fähigkeit zu Anfang und zu Ende weniger bemerkbar, da beim Sprung 
während des Rurtus mehr auf Korrektheit als auf große Leiftung 
geſehen wird. 

War der Fortſchritt in Körperkraft unverkennbar, jo trat derfelbe 
in Bezug auf die Leitungen und Gewandtheit an den einzelnen 
Qurngerätben ebenfalld bedeutend hervor. Es konnten z. B. bei 
Beginn ded Kurſus 6 Eleven wenig oder gar nicht Hettern, die 
meiſten anderen Eletterten höchſt inkorrekt. Alle haben das Klettern 
regelrecht erlernt. Den Längeniprung über den Springfaften führten 
im Dftober von 35 Eleven nur 8 Eleven, im März alle aus. 

Was die Arztlihen Ermittelungen, beftehend in Unter: 
ſuchungen, Meffungen und Wägungen anlangt, jo hat der Anftalts- 
arzt bei 9 Eleven Ausftellungen gemacht; doch haben die von ihm 
bemerkten Fehler der Körperfonftitution das angeftrengte Turnen nicht 
gehindert, auch zu feinen nadıtheiligen Folgen geführt. 

Die Körperfhwere betrug bei 33 Gleven (2 Eleven konnten 
bei der Ermittelung zu Ende ded Kurjus nicht gegenwärtig fein) 

über 80 Kilogr. zu Anfang des Kurſus bei 7 Eleven 
zu Ende des Kurſus bei 5 

unter 80 u. über 70 = zu Anfang des Kurjus bei 6 
zu Ende des Kurfusbei 7 

unter 70 u. über 60 = zu Anfang ded Kurſus bei 14 
zu Ende des Kurſus bei 15 

unter 60 u.über 500 = zu Anfang ded Kurjus bei 6 
u Ende des Kurſus bei 6 = 

Das Marimum betrug zu Anfang des Kurſus 88,10 zu Ende 87,50 
Das Minimum betrug zu Anfang ded Kurfus 52,20 zu Ende 54,20 

die Differenz 35,90 33,30 

An Gewicht nahmen im Berlaufe des Kurfus zu 16 Gleven, ab 
16 Eleven. Die bedeutendfte Zunahme an Gewicht betrug 4,30 Kilo- 
— (von 52,20 auf 56,50). Die bedeutendſte Abnahme an 

ewicht betrug 6,70 Kilogramm (von 85,200 auf 78,500). 

Der applikatorifche Unterricht fand wie biöher ftatt. 
Es unterrichteten 

“ 

na I Be Ba 
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1) am Königlihen Seminar für Stadtihulen. 7 Gleven 
2) an der Friedrichsſtädtiſchen Knabenihdule . 3 > 
3) am Wilhelmd-Gymnafium . . 2» 2.2. Te 
4) am Joachimsthalſchen Gymnafium . . . 18 = 

35 Eleven. 

Die Rejultate des Kurſus, ſoweit diefelben in den Zeug: 
nijfen Ausdruck erhalten haben, ftehen mit den NRefultaten der 
früheren Kurſe ungefähr auf derjelben Stufe. 

Als ſehr gut Fonnte die turnerifhe Durdbildung bezeichnet 
werden bei 6 Eleven, 
ald gut bei etwa 15 Eleven, 
ald genügend bei etwa 12 Cleven, 
al8 ziemlich genügend bei 1 Eleven. 

Der Shwimmfurfus wurde wieder an 30 Schwimmabenden 
im Biltoriabade Neuenburgerftraße 15 abgehalten. 

Die Ermittelungen bei Beginn ded Kurjus ergaben 
1) ziemlidy regelrehte Schwimmer . . .» . . . 8 Eleven 
2) Schwimmer mit fehlerhaften Bewegungen . . 10 = 
3) ſolche, weldye einige wenige Schwimmbewegungen 

ausführen fonnten » > 2 2 2 2 2 nen ⸗ 
4) ſolche, welche das Schwimmen nie verſucht hatten 9 = 

Nur 4 Eleven hatten in Schwimmanftalten (in 3 Militär: und 
einer ftädtiihen Shwimmanftalt) ſchwimmen gelernt. Die anderen, 
.n ded Schwimmens mädtig waren, haben ed ohne Anleitung 
erlernt. 

Die am 12. März abgehaltene praktiſche und die am 21. März 
abgebaltene theoretijche Swinmleier- Prüfung ergab 

die Befähigung zur jebitftändigen Zeitung ded Shwimm- 
Unterrichtes für 15 Eleven (2 Eleven erhielten dad Prädi— 
fat „gut befähigt"); 

die Befähigung zur Ertheilung des Schwimm-Unter— 
richtes für 6 Eleven. 

Leptere Befähigung erhielten die Eleven, denen vorläufig noch 
nit die volle Leitung einer Schwimmanftalt mit der gangen dar« 
auf laftenden Verantwortlichkeit übertragen werden konnke, die aber 
wohl im Stande find, in einer 'von einem Anderen geleiteten 
Shwimmanftalt Unterricht zu ertheilen. 

Don den 35 Gleven blieben aljo 14 übrig, welden Feine 
Dualififation im Schwimmen zuerkannt werden fonnte. 

Dad Baden und Schwimmen der Eleven übte einen günftigen, 
zum Theil einen * günſtigen Einfluß auf die Geſundheit und das 
allgemeine Wohlbefinden aus; Erkaͤltungen in Ba des Badens 
find ſehr ſelten vorgekommen und dann ſtets durch eigene Unvor— 
ſichtigkeit der Eleven beziehungsweiſe durch zu frühes laſſen ber 
Anſtalt nach dem Bade. 
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Auch im verfloffenen Winter wurde den Gleven * Hoſpitanten) 
Gelegenheit geboten, ihre freie Zeit zu ihrer weiteren Ausbildung 
benutzen zu können. 

So betheiligten ſich 18 Eleven an dem für dieſelben veran— 
ftalteten Kurſus im Zeichen-Unterrichte, 20 Eleven an dem Kurſus 
in der Chemie, eine größere Anzahl an einem Schreibkurſus, 13 Eleven 
wohnten den Uebungen der Sing-Afademie bei. 

In danfendwertber Weile gaben die betreffenden Direktionen 
den Eleven Gelegenheit, die Einrichtungen der Feuerwehr, der 
Rohrpoſt, des Telegraphenweſens, der Königlichen Sternwarte, ded 
ethnographiſchen und des anatomischen Muſeums, jowie des botanijchen 
Gartend kennen zu lernen. Einen Cinblid in dad Mädchenturnen 
gewannen die Eleven in der Raaz'ſchen höheren Töchterſchule. 

162) Bejhaffung der Entihädigungen an Lehrer für 
den Bejudh von Lehrerfonferenzen. 

(efr. Centrbl. pro 1865 Seite 675 Nr. 261.) 

Berlin, den 19. März 1879. 
Auf den Beriht vom 10. v. M., betreffend die Vergütung für 

die Lehrerfonferenzen, ermiedere ih der Königlichen Regierung, daß 
den Gemeinden reip. Schulfozietäten nur die Verpflichtung zur Un— 
terhaltung der Lehrer gefeplich obliegt. Hierzu gehören nicht die 
Koften der Ausbildung oder Fortbildung der Lehrer. 

Ich kann mid daher nicht damit einverftanden erflären, daß 
in den Fällen, in melden die Schul» reſp. Gemeinde - Vertretungen 
die Bewilligung einer angemefjenen Vergütung an Lehrer für den 
Beſuch von Lehrerfonferenzen vermeigern, foldye zwangsweiſe auf 
den Etat der Gemeinden ıc. gebradht werden, gebe der Königlichen 
Regterung vielmehr anheim, in denjenigen Fällen, wo ed geboten 
cheint, mit Ihren Mitteln belfend einzutreten. 

Der Minifter der ıc. Angelegenheiten. 
alt. 

Un 
bie Königliche Regierung zu R. 

U. III. 6486. 

163) Aufnahme der Lehrer an Landwirthſchaftsſchulen 
in die Glementarlehrer-Wittwenfaffen. Aufnahme in 

diefe Kafjen in Bezug auf das pekuniäre Snterejfe 
berjelben. 

Berlin, den 10. Suni 1879. 
Der Königlichen Regierung eröffnen wir auf den Bericht vom 

26. April d. J., daß die Kuratoren der Elementarlehrer - Wittwen- 
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faffe ded dortigen Regierungsbezirks aud in einer an dad König- 
liche Staatd -Minifterium gerichteten und von diefem an und ab= 
gegebenen Borftellung vom 16. März d. 3. fih gegen die Aufnahme 
der 5 Lehrer an der Landwirtbihaftsichule zu N. erklärt und um 
Aufhebung der entgegenftehenden Anordnung gebeten haben. 

Die Ausführungen der Beichwerdeführer find hinfällig, da die 
genannte Schule zu den höheren Schulen im technijchen Sinne des 
Wortes nicht gehört, und ift ed eine willfürliche Annahme der Kura= 
toren, daß diejenigen Schulen, deren Abgangszeugniſſe die Berech— 
tigung zum einjährig freiwilligen Militärdientt verleihen, ſolchen 
Schulen beigezählt werden müßten. 

Es kommt vielmehr darauf an, ob die Lehrerftellen bei den 
betreffenden Schulen den Inhabern die Berechtigung und Berpflich- 
tung zum Beitritt zur Allgemeinen Wittmen -Berpflegungs = Anftalt 
verleihen oder nicht. Iſt legtered, wie bier, der Fall, jo find die 
Stellen den Wittwmen- und Waiſen-Kaſſen nady dem Gejege vom 
22. Dezember 1869 zuzumeijen. 

Die Kuratoren verwecdjeln ferner die zu *, der laufenden 
Einnahmen aus öffentlihen Mitteln geipeiften Kafjen mit privat- 
rechtlichen Vereinskaſſen. Die Dispofition über die Kafjen nad 
dem Geſetze vom 22. Dezember 1869 kann nicht davon abhängig ge— 
macht werden, ob die Zumeijung einzelner Stellen dem pefuntären 
Intereſſe der vorhandenen Betheiligten an der Kaffe entjpricht oder 
nicht, jondern allein von den Erwägungen der Staatöverwaltung 
hinſichtlich des aus allgemeinen Gefichtspunften Nüglihen und Rath— 
9 feibftverttändlich innerhalb der vom Gejege gezogenen 

chranken. 
Im vorliegenden Falle aber, wo die Kaſſe nach Anſicht des 

Sachverſtändigen ſchon mit einem vorläufig noch latenten Defizit 
arbeitet, kann die Zuweiſung von 5 Lehrer-Stellen — nicht von 
5 Lehrern — nicht einmal als eine Schädigung der Intereſſen der 
Kaſſenmitglieder angeſehen werden, da bei dem zu erwartenden that— 
ſächlichen Hervortritt des Defizits, ob groß oder klein, dasſelbe nach 
8.5. des allegirten Geſetzes aus der Staatskaſſe gedeckt werden muß. 

Die Miniſter 
der geiſtlichen ꝛc. Di Eis für Landwirthſchaft, Domainen 

Im Auftrage: Lucanus. und Forſten. 
Im Auftrage: Marcard. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

G. III. 2066. M. b. g. A. 
9380. M. f. L. D. F. 



577 

164) Befähi — aus der Prüfung für Vor— 
3 von Taubſtummenanſtalten. 

(Centrbl. pro 1879 Seite 284 und Seite 285.) 

In der erſten Prüfung für Vorſteher von Taubſtummenanſtal-⸗ 
ten, welche nach Maßgabe der Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878 
F Berlin am 19. und 20. Auguft d. J. ſtattgefunden hat, iſt den 

ewerbern 
Danger, Dirigent der Taubftummenanftalt zu Braunjchweig, 
Hollenweger, Zaubftummenanftaltö-Lehrer zu Schledwig, und 
Wehrheim, Taubftummenanftaltö-Kehrer zu Camberg 

die Befähigung zur Leitung einer Taubftummenanftalt zuerkannt, 
und jedem derjelben ein darüber von der Königlichen Drüfungstom, 
miffion audgefertigted Zeugniß eingehändigt worden. 

Berlin, den 9. Dftober 1879. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Puttfamer. 

Belauntmachung. 

U. III. a. 11967. 

165) Zermin für die Turnlehrerinnen- Prüfung 
im Herbite 1879. 

(Eentrbf. pro 1879 Seite 290 Nr. 61.) 

Für die Qurnlehrerinnen- Prüfung, welche in Gemäßheit des 
Reglements vom 21. Auguft 1875 (Gentralbl. der Unter. Verwal» 
tung Seite 591) im Herbite 1879 zu Berlin abzuhalten ift, habe 
ih Termin auf Freitag den 21. November d. 3. und folgende Tage 
anberaumt. 

Meldungen der in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen 
find bei der vorgeſetzten Dienftbehörde jpäteftend 5 Wochen, Meldun- 
gen anderer Bewerberinnen unmittelbar bei mir jpäteftend 3 Wochen 
vor dem Prüfungdtermine anzubringen. 

Der Königlichen Regierung ꝛc. überlaffe ich, diefe Beftimmung 
im dortigen Berwaltungsbesirke in geeigneter Weife zur öffentlichen 
Kenntni zu bringen und dort eingehende Meldungen mit gutacht— 
licher Aeußerung rechtzeitig einzureichen. 

An 
fämmtlihe Königl. Regierungen, die Königl. Konfiftorien 

in der Provinz Hannover und den Königt. Dber- 
Kirchenrath zu Nordhorn. 
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Abſchrift erhält das Königliche Provinzial. Säultollegtum zur 
— und gleichmäßigen Beachtung. 

— Rönigliche Provinzial- Schultollegien. 

Der Meldung find beizufügen : 
1) der Geburtsjcein, 
2) der Lebenslauf, 
3) ein Gefundheitd-Atteft, 
4) ein Zeugniß über die von der Bewerberin erworbene Schul— 

bezw. Lehrerinnenbildung, 
5) ein Zeugniß über die erlangte turnerische Ausbildung und 

bei Lehrerinnen auch über ihre bisherige Wirkſamkeit, und 
6) von denjenigen Bewerberinnen, welde nicht die Befähigung 

zur Ertheilung von Schulunterriht nachweiſen, ein amt 
liches Führungszeugniß. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

Belanntmachung. 

U. III. a. 12120. 

V. Volksſchulweſen. 

166) Ueberſicht über die Zahl der bei dem Landheere und bei 
der Marine in dem ala 1878/79 eingeftellten Preußi- 

ſchen Mannfhaften mit Bezug auf ihre Schulbildung. 
(Eentrbl. pro 1878 Seite 621 Nr. 206.) 

F Eingefteltt| _ Zabhl ber eingeellten Mannjhaften ber eingeftellten Mannſchaften * 

a | Regierung ja. bei dem) mit EI ara Schul 
2 Bezirk, me —— ohne über | bit 

* Provinz. b. bei ber — nit. Bet zufam- | Soul» haupt. ns 
& Marine. | ESprade es Bing men. bildung pro cent 

a. L. 3309 | 204 3513 | 2366 | on 
1. | Königsberg 1. b. M. | | 9 | 22 | 37 | ll ö 

s ; 2214 | 33 ‘ 
2. | Gumbinnen | b. M. 2| a 63 9| 7 

Summe ‚ en . 2610 | ai7 —A 7,68 
a. L. 552 5 6060 

1. | Oftpreufen . | dm | 3065| 10 | 35 | 46 I sl | 
Summe | | 5828 | 547 | 6375 | 520 | 6395 7,51 
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Zahl der eingeftellten Mannſchaften = Eingeftellt ohne 
es | Regierungs- a. bei bem mit Schulbildung — { 
" ' I De chul⸗ 3 Bezirk, Landheere, — über⸗ 

F Provinz. b. bei der nn Werde deu zuſam · Echul⸗ bildung 
& Marine. | Sprage 8 eg men. —— pro eent 

- Fi | a) 
£ ——— 1516 174 1690 118 1808 
lo | wel 5 | a RN 

Summe | | 1744| 179 | 1923 | 161 | 2084 | 7,72 
' ; SL; 2319 349 2668 361 | 3029 
I. marienwerder U. J 20 | 23 2 2 | 24 

— 2690 3053 | 11,59 

11. | Weftp renfen | 
4358 
255 
®| 79 

| | 
4837 
300 

| a. 8 478600 — | 4780 18 | 4798 
u 2... 1 b. M. | el el ee r] 

Summe | 405 | - | 4905 18 4923 a 0,37 
.® | 3751 - | 378 21 | 3806 

b.| Frankfurt . 4— N. sl — | 38 =. |: 
Summe 3823 == 3823 | 21 3844 0,55 

| eromensun [| 5 | 
Summe | | sms -— | sms | 0] sur | om 

e a2. | 219° 1 | 2290 11 | 2231 
ET RER "| b. M. | | | = | Be: | IJ 

Summe | 2582 11 383 | 191 2608 | 0,73 
a. 8. 1995 N 1996 20 | 2016 

s.[ tin. ol | H 5| 18 
Summe | } | 2 ı | 2114 | 3| 2139 1,17 

6, a. 8. N 588 2| 59 Stralfund . J b. M. 2033| — | 8 1 204 

a r Bi 1 an J 794 0,35 
a. 8, N 3 1 4804 33 | 4837 

DETEMMERS | m | — | 14) | er 
Summe | | 3 J 5488 | | 5535 0,55 

a. 2. | 2018 1542 3560 497 | 4057 
10. | Polen eh 7 1 | 2 42 | 

Summe 5 | 2 ii ns — | zu 4099 | 12,20 
8. 1 183 1992 11. a 1 AU m. | 16 ll | 17 

Sum 1300 | 526 | 1826 | 183 | 2009 9,11 
v.| voſen | a. 8. | 3302 ! 2067 | 5369 | 680 | 6049 

J— mi 44131 66 3 59 

Summe | 3345 | 2080 | 2 | 683 | 6108 | 11,18 
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Laufende Nr. 

Zahl der eingeftellten Mannfchaften — Eingeſtellt ohne 
egierungs⸗ ia. bei dem mit Schulbild 
Bezirk, Landheere, Ense > über- *— 
rovin b. bei ber j ‚{n ber 38 dent- zuſam⸗Schul⸗ 

v Marine. — 88 ar men. bildung PURE Pen 

Breslau . | n = 

Summe 

Liegnitz .. 

Summe |, | 312 „nl: 2 
Oppelin . | b. M. 44 3 | al 

Summe i . | 2293 2 2 =. 3,96 
a. L. 10907 2352 | 1325 2 1354 

Schleſten b.M. | 174 4| 178 | 2) 180 
Summe | | nıosı | 2356 13437 | 288 | 13725 | 2,10 

15. | Magdeburg - | | ne 2 | a | = 27 u * | a7, | 

Summe | | 2774 * 2774 7 2781 0,25 

16. | Merfeburg. { BD * | a | 4 ar os *8 

— F — 3111 12 a5 0,38 
ee til - Ilm lı 

—— lem] || -I| a |I|-| 9 
Summe ’ ei | — 1250 | 10 0,77 

I. 001 ı | 7002 | 2% 031 VII. Sachſen \l»:M. 163 -— | 16 | — 163 

Summe | 7164 1 | 7165 | 20 | 7ı94 | 0% 

ES EEE BE a 
Summe 

vii. 35 | 200 62 | 3631 9 | 36410. |: 0,2 
Sit ein 

6169 6206 19. | IX. Hannover | = M. | 364 S | gr | u | 364 



Zahl der eingeftellten Mannfchaften 
FM . Eingeftellt|__ obne 
= | Regierungd: a. bei dem] mit Schutbildung . 2 er De ohne Schul. 2 Bezirk, Landbeere, pre itber» sitd 
3 Provinz. b. bei derf euren miht deut. zuſam⸗ Schul⸗ wo ung 
5 Marine. | Sprate — ng men. bitdung pro cent 

et | 14 | %7 >| rnsen. | 5 | 5| 3 | ag | 1 | ar | 
Summe | sr 3 2092 | 14 2706 0,52 

x. | Weitfalen. 1 — 2 | "2 ” | en | * | rn 

| Summe | [sw] nn | 5858 | 34 | 5802 | 0,s 

a.2. | 2647 =) 2647 | 12 | 2659 
* a 22 A | “| 

Summe 2669 | — | 2669 12 2681 0,45 

24. | Wiesbaden 1 — ar | er | 2 | a 

Summe 19 | — gr nn 2) 1976 | 0,0 
2. 59 - 1% I 

Summe | Ta] — | 1 | 10 | 4657 | 000 

25. | most [| 55 | 1% DE PP u Tu DEE 
Summe | | 1873 — | 1873 4 1877 | 0,21 

26. | Dane lee 
Summe 3 | 4406 6 | 4412 | 14 | 46 | 0,832 

a. 8%. | 2030 4 |. 2034 7.1.2041 
27.| sn... || dog |: 31 — 39 |. 32 

Summe i au 4 2066 7 1.2073 0,34 
a. 2. | 2068 2 | 2070 9 | 2079 28. | Trier . 1 ml Bl —- |. BL- | 44 

Summe ö 2081 2 | 2083 | 9 | 2092 |. 0,33 
(I a® I 1674 9 | 1083 | 9 | 169 

23. | Aaden - - II DU. M. 6| — 116 | 4 16 | 
Summe 6 | — 9 1699 | 9 | 1708 0,53 

et 20 | 11997 | 43 | 1304 XII. Ryeinprovinz DM. | 13 tl. 186 | — ae 

Summe | Summe | __  [ean2]| 21 [293 | 48 | 12106 | 05 

30.| Sigmaringen N | email 7 1% * I m fr | * * 

Summe | I fe Here xıtı. | Hohenzollern H | 108 | - 18 | — | 18 | 000 
a. 75930 | 5575 | 81505 | 2155 | 830060 | 2,57 

Monarchie | b. M. | 2681 38 | 2rıa | 110 | 2829| | 3ss 
Summe | | 8611 | 5613 | 84224 | 2265 | 86489 | 2,62 

1879. 39 

\ ml 8 
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167) Anordnungen über den Schulbejudh der Schiffer: 
finder während der Winterzeit im Regierungsbezirfe 

Poſen. 
(Centrbl. pro 1879 Seite 212 Nr. 21.) 

Dolizei-VBerordnung, 
betreffend den Schulbejud der Schhifferfinder während der Winterzeit. 

Polen, den 18. Juni 1879. 
Auf Grund ded $. 11. des Gejeged vom 11. März 1850 

(Geſ.Samml. 1850 Seite 265 u. f.) wird bierdurd für den lm: 
fang unſeres Verwaltungs-Bezirkes Folgendes verordnet: 

1. Perionen, welde in den Gewäſſern des Regierungsbezirkes 
Polen Schiffahrt treiben oder dabei beichäftigt werden umd — 
der Winterszeit mit ihren Fahrzeugen außerhalb ihres Wohnortes 
überwintern, find verpflichtet, die bei ihnen befindlichen ſchulpflich— 
tigen Kinder binnen ſpäteſtens 8 Tagen nad) Einitellung der Schiff: 
fahrt bei der nächſten Ortöpolizeibehörde anzumelden und anzugeben, 
in weldye Schule fie die betreffenden Kinder ſchicken werden, widrigen- 
falld fie eine Polizeiftrafe von 1 bid 10 Marf für jeden verfäumten 
Tag oder im Unvermögensfalle in eine entiprehende Gefängnißhaft 
Sala 

2. Behufs Ausweiſes über die Schulpflichtigfeit der betreffen: 
den Kinder haben die ad 1 bezeichneten Perſonen eine von der 
Polizeibehörde ihres Heimathsortes auögeftellte Nachweiſung bei fi) 
zu führen, in welcher angegeben ift: 

a. die Nummer ded Fahrzeuges, 
b. Vor⸗ und Zunamen ded Vaters, bezw. Pflegerd des betref- 

fenden jchulpflichtigen Kindes, 
c. Heimathsort defjelben, nebft Kreis und Regierungsbezirk, 
d. ae und Alter jedes Kindes, welches er mit fih an Bord 

ührt. 
3. Behufs Nachweiſes der Erfüllung der Verpflichtung ad 1 

haben die gedachten Perjonen fih bei Wiederbeginn der Schiffahrt 
mit einem von dem betreffenden Lokalſchulinſpektor audzuftellenden 
Schulabgangszeugniſſe zu verjeben. 

4. Die ad 2 bezeichnete Nachweiſung, ſowie dad Zeugniß ad 3 
find außer den betreffenden Ortöpolizeibehörden bei Beginn und 
Ende der Einwinterung ded Fahrzeuge, den mit der Stromauflicht 
betrauten Beamten, und zwar 

a. für Pogorzelice und Neuftadt dem Stromaufieher Smolöfi 
in Neuftadt a.W., 

b. für Schrimm dem Stromaufſeher Niefter daſelbſt, 
c. = Hohbenfe = . Reihe in Moſchin, 

. Bittner bierfelbit, 
e. =» Dbornif . Hoffmann in Uscikowo, u “ 
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f. für Oberfigfo und Wronke dem Stromaufieher Sandau in 
Wronke, 

g. für Zirke und Birnbaum dem Stromaufſeher Pudritzki in 
Birnbaum 

und h. für Schwerin dem Stromaufſeher Schiche daſelbſt 
bei der Durchfahrt durch die betreffenden Stationen vorzulegen. 

5. Perſonen, welde nit im Befige der ad 2 und 3 bezeidh- 
neten Attefte gefunden werden, verfallen in eine Polizeiftrafe bis 
zu 5 Mark für jeden Fall, oder im Unvermögendfalle in eine ent: 
ſprechende Gefängnißhaft. 

Königlide Regierung. 
Wegner. 

Allgemeine Verfügung, 
betreffend den Schulbeiud der Schifferfinder während der Winterzeit. 

Polen, den 18. Juni 1879. 
Durch Polizei Verordnung vom heutigen Tage find diejenigen 

Perjonen, welde in den Gemwäljern ded Negierungsbezirfed Poſen 
Schiffahrt treiben oder dabei bejchäftigt werden und während der 
Winterzeit mit ihren Fahrzeugen außerhalb ihred MWohnorted über: 
wintern, verpflichtet, die bei ihnen befindlichen jchulpflidhtigen Kinder 
binnen ſpäteſtens 8 Tagen nah Einftellung der Schiffahrt bei der 
nächſten Drtöpolizeibehörde anzumelden und anzugeben, welder 
Schule fie die betreffenden Kinder zuführen werden. 

Indem wir die betreffenden Drtöpolizeibehörden hiermit anweiſen, 
die Ausführung der gedachten Verordnung ftreng zu überwachen und 
etwaige Uebertretungen derjelben jofort zur Beftrafung zu bringen, 
beitimmen wir zur weiteren Ausführung derjelben Folgendes : 
Ä l. Die angemeldeten, bezw. die bei der vorzunehmenden Re: 
vifton der Fahrzeuge vorgefundenen ſchulpflichtigen Kinder find ſo— 
fort dem betreffenden Lehrer und Schulvorftande zur Aufnahme in 
die Schule ſchriftlich anzuzeigen. 

2. Die Aufnahme diefer Scifferfinder in öffentlihe Schulen 
darf von den betreffenden Schulvorftänden nicht verweigert werden. 

3. Für den Unterricht derjelben in öffentlihen Schulen ift das 
ortdüblihe Schulgeld monatlich praenumerando, oder wenn die 
betreffende Schule durch Hausväter beiträgt, bezw. mit Hilfe von 
Staatöbeihilfen unterhalten wird, für jedes Kind bei deffen Eintritt 
zwei Mark und bei deffen Austritt aus der Schule eine Mark zur 
Schulkaſſe zu zahlen. 

Wird ein Scifferfind einer Privatichule zugeführt, jo bleibt 
die Höhe des Schulgelded der freien Vereinbarung überlaffen. 

4. Ueber die Kontrolle des Schulbeſuches der Schifferfinder 
bleiben die bisher geltenden Beftimmungen, jedod mit der Maß: 

39* 
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gabe in Geltung, daß die Schulverfäumnifje derfelben nicht wie 
ſonſt monatlih, jondern alle 14 Tage der betreffenden Drtöpolizei- 
behörde zur Beitrafung anzuzeigen find und dab nöthigenfalld von 
Haufe aus ein erhöhtes Strafmak in Anwendung zu bringen ift. 

5. Bei der Abmeldung der Scifferfinder von dem Schulbeſuche 
mit dem Wiederbeginne der Schiffahrt ift jedem bderjelben unent— 
geltlih von dem betreffenden Lofalichulinipeftor ein Schulabgangs— 
Zeugniß audzuftellen, welches 

a. den Vor- und Zunamen, Alter und Heimathsort ded Kindes, 
b. den Tag des Eintritted und des Audtritted aus der betreffen- 

den Schule, 
. die Anzahl der verfäumten Scultage, 
. Betragen und Fleiß, 

. die Fortichritte und den Grad der erlangten Kenntniffe und 
Fertigkeiten enthält. 

Königlihe Regierung. 
Abtheilung 1. Abtheilung Il. 

Frh. v. Mafjenbad. Bergius. 

2 un 

168) Gutadhten über die Schrift von Gutzmann: Dad 
Stottern und jeine gründlihe Bejeitigung. 

Das Werk 
„Das Stottern und feine gründliche Befeitigung durd ein 
„methodiih geordnete und praftiich erprobte Verfahren. 
„Von A. Gupmann. Berlin 1879. Verlag von W. 
„E. Angerftein.“ 

ift beitimmt für Eltern, weldhe ftotternde Kinder, und für Lehrer, die 
ftotternde Schüler haben, ſowie auch für die Stotterer jelbft, wenn 
fie bereits erwachſen ſind. Es bat den Zwed, all diejen zur gründ— 
lihen Bejeitigung ded Stotter-Uebeld eine zweckmäßige und erfolg- 
reihe Anleitung zu geben. 

Die Tendenz ded Buches ift aljo eine durchaus praktiſche. 
Aber darum fehlt es ihm doch nidht an der nöthigen theoretiichen 
Grundlage. Was nun zunächft diefe Theorie angeht, jo beichränft 
ſich diejelbe nicht bloß auf dad Gebredhen des Stotternd, jondern 
fie erſtreckt fi auch auf andere Sprachſtörungen, ja jelbit auf das 
Meientlihe der Sprache und ihre Entwidelung beim Kinde; im 
Beionderen verbreitet jie fi über alled das aus der Döpliologie 
der Athmung und der Sprachorgane, was zu einer erfolgreichen Be— 
handlung des Stotter-Uebels zu wiffen nöthig oder nüglich if. 

Auswahl und Umfang der theoretiihen Lehren find nach dem 
Zwecke ded Buches weiſe bemefjen, die Darftellung derjelben ift den 
Fähigkeiten gebildeter Zejer angepaßt, mit der Theorie find überall 
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die entſprechenden praktiſchen Vorfchriften und Rathſchläge verbunden 
und was die aufgeftellten theoretiihen Grundjäge felbit angeht, jo 
entipredhen fie durchgehende dem heutigen Standpunfte der Wiſſen— 
ſchaft (efr. beionderd: Kußmaul, die Störungen der Sprade 1877). 

Von bejonderer Wichtigkeit erſcheint der Seite 2 aufgeftellte, 
die Urfache des Uebels betreffende Grundſatz, daß fi) das Stottern 
in den bei weitem meisten Fällen auf eine in der eriten Sprad- 
entwidelung des Kindeö begründete — wenn auch durch jein Naturell 
begünftigte — „Vernachläſſigung“ zurüdführen läßt und daß dafjelbe 
Babe hätte verhütet werden fünnen. 

An der Nichtigkeit dieſes Grundfaged iſt nämlich nicht zu 
zweifeln. Cine gewifle angeborene Dispofition, beftehend in einer 
reizbaren Schwäche der jullabären Coordinationd» Apparate wird 
man in den meilten Fällen vorausfegen müſſen, aber mehr aud) 
nicht. Alles Uebrige ift mit der Zeit entftanden, und entitanden, 
weil die Außeren Bildungsverhältniffe den abnormen Kräften und 
Neigungen ded Kindes nicht entipradyen. Eine paffende Behandlung 
ded Kindes hätte das Uebel im Entſtehen unterdrüden können, das 
Kind hätte alddann ohne Anftoß reden gelernt, obſchon e8 von Natur 
aus nicht bejonderd dazu disponirt war. Sit diefer Grundjag aber 
richtig, dann ergiebt ſich zweierlei daraus mit Evidenz, 

1) daß man hoffen darf, das Hebel wieder zu befeitigen, und 
2) dab der pädagogiiche Weg, welden Gutzmann eingeſchlagen, 

dazu der allein richtige iſt, daß er allein es ift, welcher einen 
günftigen Erfolg veripridt. 

Was alddann den praftiihen Theil der Anleitung betrifft, jo 
nimmt diefer, ald der wichtigfte, im Buche au den größten Raum 
ein. Er giebt fi durchgehende ald die Konjequenz der aufgeftellten 
Theorie und nicht ald ein Kunftftüd, dad man bewundert, weil 
man nicht einfieht, auf welchen Gejegen e8 beruht. Cr gliedert 
fih zwedmäßig in 3 Theile. Der erite derjelben betrifft die Be— 
handlung des zum Stottern neigenden Kindes in der Familie, der 
zweite die Behandlung ftotternder Kinder in der Schule und der 
dritte die praftiichen Uebungen für erwachſene Stotterer. 

Diefe Gliederung ift dem Bude, ſoweit ich die betreffende 
Literatur kenne, eigenthümlih; für den Gebraudy wie für die Erfolge 
defjelben ift fie aber von eminent hoher Bedeutung und ein ſchönes 
Zeugnik für die didaktiiche Befähigung des Verfaſſers. Das Kind, 
beit welchem das Uebel wie jede Fertigkeit und Gewohnheit erſt im 
Entſtehen begriffen ift, deſſen Intelligenz noch unentwidelt, defjen 
Willenskraft noch ſchwach ift, will durchaus anders behandelt fein, als 
der Knabe, und diejer wieder anderd ald der Füngling, bei welchem 
das Hebel zwar vollftändig audgebildet und feit eingewurzelt ift, dem 
aber auch ein gebildeter Verftand und eine größere Energie des Wil- 
lens, aljo Kräfte zu Gebote ftehen, mit welchen er planmäßig, energiſch 
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und erfolgreih gegen fein Gebredhen einzujhreiten vermag. Wo 
dieje jubjeftiven Unterſchiede Feine Berückſichtigung finden, wo alle 
Leidende, Groß und Klein, über denjelben Kamm geſchoren werden, 
da fann von einem richtigen methodischen Verfahren gar feine Rede 
fein, an allgemein günftige praktiſche Erfolge ift in diefem Falle 
gar nicht zu denken. 

Dad Heilverfahren Gugmann’s ift auf zweierlei gerichtet: 
1) die beftehenden fehlerhaften Gewohnheiten des Stotternd zu 

bejeitigen und ihm 
2) dagegen ein richtiges Neden geläufig zu machen. 
Erſteres wird erreicht durch Unterlaffung des Falſchen, Letzteres 

durch Uebung des Richtigen. Bei diefem pofitiven Theile der Hei- 
lung ift das Verfahren Gupmann’s in Angemefjenheit zu der von 
ihm aufgeitellten Theorie auf alle beim Sprechen fonfurrirende 
pbufiologiihe Momente gerichtet und befteht demnach 

1) in Athemübungen, 
2) in Stimmübungen, 
3) in Mebungen zur Berbindung der Vokale mit Konfonanten, 

und 
4) in rhythmiſchen Mebungen. 
Und fo ift es recht. Auf dieſe Weije lernt der Stotterer näm— 

ih, was er bis dahin nicht Fonnte: die zum Reden nöthigen 
Funktionen der Athmung, der Phonation und der Artifulation nicht 
bloß einzeln richtig auszuüben, jondern aud (mas die Hauptſache 
ift) fie richtig mit einander zü verbinden, jo dab die eine die andere 
nicht ftört; auf dieſe Weiſe lernt er geläufig und ohne Anſtoß reden. 
Wo dagegen dad Verfahren einjeitig ift, wo es fi alſo nur auf 
das eine oder andere der genannten 4 Momente bezieht, oder wo 
die entiprechenden Funktionen entweder gar nicht oder nicht richtig 
mit einander verbunden werden, da ift wiederum fein Erfolg mit 
Sicherheit zu hoffen. 

Die von Gugmann für die einzelnen Funktionen und für 
die Verbindung derjelben vorgejchriebenen Uebungen find ſehr zahl: 
reich, ericheinen aber immer ald höchſt einfach, und obſchon mir auf 
dem Gebiete ded Stotternd ausgedehnte Crfahrungen nit zur 
Seite ftehen, jo glaube id doch, fie alle für durchaus zweckmäßig 
und fruchtbar, in ihrer Geſammtheit aber für vollftändig erſchöpfend 
erklären zu dürfen. Ueberdies ift die Beichreibung und graphiſche 
Darftellung diejer Uebungen allgemein verjtändlid, jo daß die Aus— 
führung derjelben bei Niemand Echwierigfeit findet, und die Sprach— 
jtoffe, woran fie angeftellt werden, find gut und zweckmäßig gewählt. 

Die Garantie, welde der Berfaffer auf Seite 14 ſeines Buches 
für den Erfolg übernimmt, erſcheint demnach als vollftändig begründet. 

Nah Vorſtehendem ift ed nun feinem Zweifel unterworfen, 
daß die Anleitung von Gutzmann, vermöge der Richtigkeit ihrer 
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Prinzipien und der Zweckmäßigkeit ihrer Ratbichläge und Uebungen auch 
in ſchwierigen Fällen günftige praftiiche Erfolge verbürgt, und daß fie 
daher allen Stotternden, rejp. deren Eltern und Lehrern, für melde 
fie zunächſt beſtimmt ift, mit allem Rechte empfohlen werden fann. 

Die Verbreitung ded genannten Werfed in weiteren Kreilen, 
bejonderd im Kreile der Taubſtummenlehrer, ift aber befonders 
darum erwünjcht, weil die Heilung der Sprachgebrechen ſich zum 
Nachtheile der zahlreichen Zeidenden noch vielfah in dad Gewand 
einer geheimen Kunft Fleidet, die nur einigen wenigen bejonderd 
eingeweihten Süngern derfelben befannt ift und weil die Ausübung 
derjelben vielfach noch in den Händen von Leuten rubt, die bloße 
Praktifanten find und daher in jchwierigeren Fällen die Bürgſchaft 
guter Erfolge gar nicht übernehmen können. 

Im Vergleihe mit anderen ähnlichen Schriften nimmt das 
MWerf von Gutzmann einen ebrenvollen Platz in der betreffenden 
Literatur ein. So weit ich diejelbe Fenne, ftebt diejed Merk näm- 
(ih feinem anderen an Gründlichfeit nad, während es vermöge 
feiner didaktiſchen Vorzüge, jeined durchaus rationellen, jubjektiv und 
objektiv richtig bemefjenen Verfahrens, feiner zahlreichen aber ein- 
fachen, allfeitigen und zweckmäßig gewählten Uebungen, feiner vor- 
trefflihen Anleitung dazu und feiner allgemein verftändlidhen 
Sprache, unter allen dasjenige zu fein ſcheint, welches günftige 
praftiiche Erfolge in allen Fällen am fiherften verbürgt. 

169) Die Tifhe und Bänke der Schulftuben gehören 
zum Snventarium der Schule, nicht aber „zu den Schul: 
gebäuden und Schulmeifterwohnungen” im Sinne der 
die Schulbaulaft regelnden Beftimmungen des All- 

gemeinen Landrechtes. 

Zuläffigfeit des Berwaltungdftreitverfahrens über die 
Berpflihtung der Gutsherrſchaften, daß Holz zur Be» 
ſchaffung diejer Utenfilien zu liefern — vorbehaltlid 

des ordentlihen Rechtsweges. 

A. L.⸗R. Ih. II. Tit. 12. 88. 29, 33, 34, 36. 
AZuftändigfeitsgefeg vom 26. Juli 1876 $$. A, 77, 78. 
Geſetz, betreffend Die Erweiterung bes Rechtsweges, vom 24. Mai 1861 

3. 15 (8.-©. ©. 241). 
Endurtheil bes I. Senats vom 29. Juni 1878. 

I. Kreisausfhuß des Kreifes Krofjen. 
UI. Bezirtsverwaltungsgericht zu Frankfurt a. O. 

Die evangeliide Schulgemeinde Tſch. im Kreife Kroffen forderte 
von der Stadt K. ald Gutäherrichaft des Schulorted die unentgelt- 
liche Lieferung des Holzed zur Beihaffung von Schulbänfen und 



588 _ 
Tiſchen für das neu erbaute Schulhaus, und Flagte bei der Weige- 
rung des Magiftrats der Stadtgemeinde, dem zu entipredyen, gegen 
diefe mit dem Antrage auf Verurtbeilung der Beklagten zur Her: 
gabe deö Holzes, indem daraus, daß früher in mebreren Fallen das 
Holz zu gleihen Zweden unentgeltlid hergegeben worden jet, die 
objervanzmäßige Verpflichtung zu Diejer Leitung hergeleitet wurde. 

Nachdem der Kreisausſchuß über die Behauptung der früheren 
Holzlieferungen Beweis erhoben hatte, verurtheilte derjelbe die Be— 
klagte nad dem Antrage der Klage, indem er deren Begründung 
für rechtlich möglidy und nachgewieſen erachtete. 

Dagegen erkannte dad Bezirksverwaltungsgericht auf die Be— 
rufung der Beklagten dahin, daß die Klage ald nicht eine ftreitige 
Verwaltungsſache betreffend abzumeijen. 

Schultiihe und Schulbänfe — jo wurde ausgeführt — ge— 
börten nicht zu den Schulgebäuden, jondern zu der inneren Ein- 
vihtung der Schule. Die Beihaffung derjelben liege nicht den 
Baupflidtigen, fondern den Hausvätern der Schulgemeinde nad 
Maßgabe des 8. 29 Tit. 12 Thl. I. A. L.-R. 0b; die Gutöherr- 
haft des Schulortd aber gehöre nicht zu den Unterhaltungspflidh- 
tigen. Nun verweiie der $. 77 des Zuftändigfeitögejeged vom 
26. Zuli 1876 zur Entiheidung im Berwaltun Mizeitorrfahren den 
Streit, welcher „zwiichen den Betheiligten“ entiteht „über die Ver— 
pflidtung zur eriftun von Schulbeiträgen“. Als „betheiligt” im 
Sinne dicker Gefegeöftelle jeien nur die zur Zeiftung von Schul— 
beiträgen verpflichteten Hausväter anzuſehen; der Gutöherr ftebe 
ihnen unbetheiligt gegenüber. Der Anſpruch, daß derjelbe der Schul: 
gemeinde etwas gewähren jolle, ſei ein rein privatrechtlicher, weldyer 
vor dem ordentlichen Gerichte zum Austrag gebracht werden mülfe. 

Gegen diefe Entidyeidung legte Klägerin die Revifion mit dem 
Antrage ein, unter Aufhebung ded angegriffenen Erfenntniffes die 
Sache behufs materieller Entiheidung in die zweite Inftanz zus 
rückzuweiſen. Zur Begründung der Revifion wurde geltend gemacht, 
daß die Koften der bier ftreitigen Leiftung zu den Baufoften im 
Sinne des $. 78 des Zuftändigkeitögefeges gehörten, eventuell aber, 
falld der 8. 77 a. a. D. Anwendung finde, der Gutöherr und über- 
haupt ein Jeder, von weldem Sculbeiträge gefordert würden, ald 
„Betheiligter” im Sinne des Geſetzes angejehen werden müßten. 

Dad Oberverwaltungsgericht erkannte dahin, daß die angefoch— 
tene Enticheidung aufzuheben und die Berufung der Klägerin gegen 
das erftinftanzlicye Urtheil als umftatthaft zurückzuweiſen. 

Gründe. 
Wäre die Audführung der Klägerin richtig, daß die Koften für 

Beihaffung der Tiſche und Bänfe den „Baufoften” beizuzählen 
jeien, jo würde die Nevifion unzuläffig jein, da nad $. 78 des 
Zuftändigfeitögefeged vom 26. Zuli 1876 die in zweiter Inftanz 
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ergangenen Entſcheidungen der Bezirföverwaltungsgerihte über die 
Verpflichtung, zu den Baufoften beizutragen, im VBerwaltungsitreit- 
verfahren endgültig find. Allein diefe Ausführung ericheint verfehlt, 
da die Tiſche und Bänke wohl zum Inventarium der Schule, nicht 
aber „zu den Schulgebäuden und Schulmeifterwohnungen“ gehören. 
Mit Net bat daher der Vorderrichter den $. 78 des Zultändig- 
feitögejeged für nit anwendbar erachtet. Derjelbe irrt aber bei 
Anwendung des $. 77 des lepteren, wie Klägerin zutreffend hervor— 
hebt, rehtögrundfäglid, wenn er annimmt, daß zu den Schulunter: 
haltungspflichtigen — den Betheiligten — der Gutsherr des Schul⸗ 
orts nicht zähle. Die Gutsherrſchaften auf dem Lande find nad) 
$. 33 Tit. 12 Thl. II. A. L.-R. bei der Schulunterhaltung weſent— 
lich betheiligt. Sie gebören daher zum Kreije der Pflichtigen. 
Ueber die Frage, ob und zu weldem Beitrage der Gutöherr ver: 
pflichtet fei, findet daher das Berwaltungdftreitverfabren nah Maß— 
gabe des $. 77 des Zuſtändigkeitsgeſetzes ftatt. 

(Entjcheidungen ded Oberverwaltungögerichted vom 12. Mai 
und 8. Dezember 1877, Enticheidungen Bd. II. ©. 212 ff., 
Bd. II. ©. 127 ff.)*) 

Die Borentiheidung war hiernach, ald auf unrichtiger An- 
wenduhg des $. 77 des Zuftändigfeitögefeged berubend, aufzuheben. 

In der Sade felbft unterliegt e8 feinem Zweifel, daß über 
die Frage, ob der Gutöherrichaft auf Grund der behaupteten Orts— 
verfafjung die Verpflichtung zur Hergabe des Holzes für die Schul: 
bänfe und Schultiſche obliegt oder nicht, der ordentlihe Rechtsweg 
zuläifig iſt. Geſetz über die Erweiterung des Rechtsweges vom 
24. Mai 1861 8. 15.) Auf den vorliegenden Fall findet daher 
der 8. 4 des Zuftändigfeitögeieped Anwendung, wonad gegen das 
erftinftanzlihe Erkenntniß des Kreisausichuffed ein mweitered Rechts— 
mittel im Berwaltungöftreitverfahren nicht gegeben il. Die Bes 
rufung des Beklagten gegen die Enticheidung des Kreisausſchuſſes 
mußte deöhalb ald unzuläffig zurüdigewiefen werden. 

170) Tiſche und Bänke gehören zu dem Inventarium, 
niht aber zu den Schulgebäuden und Schulmeifter- 
wohnungen, insbeſondere aud bei ſ. g. Pfarridhulen. 

Beihaffung der Koften. 

1. 
Berlin, den 22. Februar 1879. 

Der Königlichen Regierung eröffne id auf den Beridht vom 
31. Januar d. 3. bei Rüdjendung der Anlage, daß die Koften für 

*) Sentrbl. pro 1877 Seite 372. 
Degl. pro 1575 Seiten 110 und 118. 
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Beihaffung der Subjellien den Baufoften nicht beizuzäblen find. 
Hieran muß um jo mebr feitgebalten werden, als in dem in der 
Streitiahe der Schulgemeinde N. contra den Magiftrat zu N. als 
Gutöherrihaft ergangenen und in Abichrift beigefügten Erfenntnifje 
des Königlihen Oberverwaltungsgerichtes vom 29. Juni v. 3. erft 
neuerdings anerkannt worden, dat Tiſche und Bänke wohl zu dem 
Snventarium der Schule, nit aber zu den Schulgebäuden und 
Schulmeifterwohnungen gehören. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

G. III. 5334. 

2. 
Berlin, den 24. Mai 1879. 

Bei Rückgabe der Anlagen ded Berichtes vom 26. v. M., be: 
treffend die Herftellung und Reparatur von Inventarienftüden des 
fisfaliichen evangelifhen Schulhauſes in. zu Laſten des Patronatd- 
baufonds, eröffne ich der Königlichen Regierung, wie bereits aus 

i DM. d.g 4. I. M3ön. 
mr EEE — ——— — der Cirkular-Verfügung vom 22. Juni 1847 — 10455. 

wonad Fiskus als Gutöherr oder Patron das Holz zu Subjellien, 
jowie zu allen übrigen für die innere Einrichtung der Schul: und 
Küfterhäufer nöthigen Utenfilien und Ameublementd ohne jpeziellen 
Rechtstitel herzugeben nicht verpflichtet ift, dortſeits hätte erjehen 
werden können, daß die Mebernahme der obigen Kojten auf den 
Patronatsbaufonds unzuläſſig iſt. 

Koften für Beſchaffung von Tiſchen und Bänfen ıc. find, wie auch 
das Königl. Oberverwaltungsgericht in einem Erfenntniffe vom 29. uni 
v. 3. anerfannt bat, nicht den „Baukoſten“ beizuzählen, da die Tiſche 
und Bänke wohl zum Iuventarium der Schule, nicht aber „zu den 
Schulgebäuden und Schulmeilter- Wohnungen” gehören. Derartige 
Koften find daher von den Schulunterhaltungspflichtigen zu tragen. 

Ich vermag daher dem in dem obigen Berichte geitellten Ans 
trage nicht zu entiprechen. 

Der Minifter der geiftlihen ac. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

G. IH. 6315. 

Berlin, den 23. Juni 1879. 
Der Königlichen Regierung eröffne ich auf den Bericht vom 

24. April er., die Zahlung des Patronatsbeitrages zu den Anſchaf— 
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daß ich von der in meinem Erlaſſe vom 22. Februar er., — G. 
Ill. 5334. — ausgeiprodhenen Auffaffung, wonad die Koften für 
Beihaffung der Subjellien den Baufoften nicht beizuzäblen find, 
nicht abzugeben vermag. Der Umitand, auf weldyen die Königliche 
Regierung ein bejondered Gewicht legt, daß ed ſich in den vorliegen: 
den Fällen um jogenannte Pfarrihulen handelt, iſt auf die Ent: 
iheidung der Frage, ob Subjellien zu den Sculgebäuden und 
Schulmeifterwohnungen gehören, ohne Einfluß. Ein Anhalt für die 
Entiheidung diejer Frage tft auch aus den 88. 37 und 38 Thl. II. 
Titel 12 des Allgemeinen Land» Rechts jowenig wie aus den Vor: 
Schriften deö Titel 11. Theil Il. ibid. oder aus dem Geſetze vom 
21. Zuli 1846 zu entnehmen. Cs ift jomit ohne jeglide Bedeu: 
tung, ob bezüglih der Beichaffung der Subjellien der Fiskus als 
Gutsherrſchaft im Sinne des $. 36 Titel 12 Theil II. Allgemeinen 
Land-Rechtes oder ald Patron in Aniprud genommen wird, 

Das Erkenntniß ded Ober-Tribunald vom 26. November 1877 
in Saden Fiskus contra die Stadtgemeinde N. leitet die Ver: 
pflihtung des erfteren zur Uebernahme der Koſten für die Subjel- 
lien nicht aus dem Patronatsverhältnig, fondern aus einem ganz 
anderen Fundament, dem Eigenthum ber, und fpricht ausdrücdlich 
aus, daß ed im vorliegenden Prozefje auf die Anwendung des 8. 37 
Titel 12 und 8. 710 Titel 11 Theil II Allgemeinen Land» Rechtes 
gar nicht anfomme. 

Die Verpflichtung des Fiskus, zu den für die Fatholiichen 
Schulen zu N. Kreid N. und N. Kreis N. beihafften Subfellien 
einen Koftenbeitrag zu leiften, fann ich daher, fo lange dafür nicht 
ein jpezieller Nechtötitel nachgewiejen wird, nicht anerkennen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

fungskoſten von Subſellien bei ſogenannten Pfarrſchulen betreffend, 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

G. III. 6318. 

Allerhöchſte Auszeichnungen, 
I. Bon den Perjonen, welhen Seine Majeftät der König 

bei Allerhöchſtihrer Anweſenheit in der Provinz Oſtpreußen Or— 
den ꝛc. zu verleihen Allergnädigſt geruht haben, gehören dem Reſſort 
der Unterrichts-Verwaltung an und haben erhalten: 

den Rothen Adler-Orden dritter Klaffe mit der 
Schleife: 

Dr. Arnoldt, Profeſſor und Gymnaſial-Direktor zu Gumbinnen; 
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den Rothen Adler-Orden vierter Klafje: 

von Drygalski, Direktor ded Königlichen Gymnafiums zu Kö: 
nigöberg i. Prß., 

Dr. Frey, Direktor des Königlichen Gymnaſiums zu Röſſel, 
Günther, Profeſſor an der Kunſt-Akademie zu Königsberg i. Prß., 
Dr. Hampke, Profeffor und Direktor des Gymnaſiums zu Lund, 
Heyded, Profeffor an der Kunft-Afademie zu Königsberg i. Prf., 
Dr. Jahn, Direktor des Gymnaſiums zu Raftenburg, 
Dr. Neumann, Medizinal-Rath und Profeffor an der Univerfität 

zu Königöberg i. Prß., 
Dr. Richter, Gymnafial-Oberlehrer zu Königsberg i. Prß., 
Riſch, Regierungs- und Schulrath zu Gumbinnen, 
— Schade, ordentlicher Profeſſor an der Univerſität zu Könige- 

erg, 
von &,egepansti, Superintendent und Kreis-Schulinipeftor zu 

Seeheſten, Kreid Sendburg, 
Triebel, Direktor des Schullehrer- Seminars zu Karalene, Kreis 

Inſterburg; 

den Königlichen Kronen-Drden dritter Klaffe: 

Dr. Kupffer, Profeffor und Prorektor der Univerfität zu Königs— 
berg; 

den Königlihen Kronen-Drden vierter Klafje: 

Zottermofer, Präzentor und erfter Xehrer an der Stadtſchule zu 
Pillkallen; 

den Adler der Inhaber des Königlichen Hausordens 
von Hohenzollern: 

Kowalczyk, Rektor zu Drygallen, Kreis Johannisburg, 
Liedtke, Kantor und Schullehrer zu Liebſtadt, Kreis Morungen, 
Stange, erſter Lehrer an der Elementarſchule zu Beutnersdorf, 

Kreis Ortelsburg; 

das Allgemeine Ehrenzeichen: 

Ausländer, erſter Pedell der Univerſität zu Königsberg i. Prß., 
Kreuzbexger, Schullehrer zur Schwirgallen, Kreis Stallupönen, 
Weske, Schullehrer zu Stablacken, Kreis Inſterburg. 

Ferner haben Seine Majeſtät der König aus gleichem 
Anlaſſe Allergnädigſt geruht: 

den ordentlichen Profeſſor an der Univerſität zu Königsberg i. Prß. 
Dr. Schirmer zum Geheimen —— und 

den ordentlichen 32 — an derſelben Univerſität Dr. von Wittich 
zum Geheimen Medizinal-Rath 

zu ernennen. 
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II. Bon den Perfonen, denen Seine Majeftät der König 
bei Allerhöchſtihrer Anweſenheit in der Provinz Weftpreußen 
Drden ıc. zu verleihen Allergnädigft gerubt haben, gehören dem 
Reffort der Unterrichtöverwaltung an und haben erhalten: 

den Rotben Adler-Drden vierter Klaffe: 

Czwalina, Profeffor und erfter Dberlehrer am ftädtiihen Gym- 
nafium zu Danzig, 

Hevelfe, Superintendent und Kreis-Schulinſpektor zu Danzig, 
Dr. Kruſe, Provinzial-Schulrath zu Danzig, 
Dr. Panten, Direktor der Realſchule I. D. zu St. Johann zu 

Danzig; 

den Königliden Kronen-Orden vierter Klajfe: 

Meyer, Rektor zu Lautenburg, Kreid Stradburg W./PrE.; 

den Adler der Inhaber ded Königlihen Hausordens 
von Hohenzollern: 

Bonin, fatholiicher Lehrer zu Bruß, Kreis Konip, 
Kloth, Rektor zu Pugig, Kreis Neuftadt, 
Lüdtke, ftädtiicher Hauptlehrer zu Langfuhr bei Danzig; 

das Allgemeine Ehrenzeichen: 
Belgardt, Fatholiicher Lehrer zu Raikau, Kreid Prß. Stargardt, 
Heynemann, evangelijcher Et und Kantor zu Diih Cylau, 

Kreid Roſenberg, 
—— evangeliſcher Lehrer zu Stangendorf, Kreis Marien— 

werder, 
Schröter, katholiſcher Lehrer zu Fürſtenwerder, Kreis Marienburg, 
Thiede, katholiſcher Lehrer zu Schwornigatz, Kreis Konitz, 
von Wiecki, katholiſcher Lehrer zu Marſchauerberg, Kreis Karthaus. 

III. Von den Perſonen, denen Seine Majeſtät der König 
bei Allerhöchſtihrer Anweſenheit in der Provinz Pommern Orden 
ꝛc. zu verleihen Allergnädigſt geruht haben, gehören dem Reſſort 
der Unterrichts-Verwaltung an und haben erhalten: 

den Rothen Adler-Orden dritter Klaſſe mit der 
Schleife: 

Dr. Budge, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlicher Profeſſor 
an der Univerſität zu Greifswald; 

den Rothen Adler-Orden vierter Klaſſe: 

Dr. Häberlin, ordentlicher Profeſſor an der Univerſität zu Greifs— 
wald, 

Königk, Regierungs- und Schulrath zu Stettin, 
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Lindemann, Superintendent, Paſtor und Kreis-Schulinſpektor zu 

Wendiſch-Tychow, Kreis Schlawe, 
Dr. Pernice, Geheimer Medizinal-Rath und ordentlicher Profeſſor 

an der Univerſität zu Greifswald, 
Dr. Dued, Gymnaſial-Direktor zu Dramburg, 
Dr. Winter, Gymnafial-Direftor zu Stralfund; 

den Adler der Ritter des Königlihen Hausordend von 
Hohenzollern: 

Dr. Lothholz, Gymnaftal-Direftor zu Stargard i. Pomm. 

Perfonal- Veränderungen, Titel: und Ordens : Berleihuugen. 

A. Behörden. 

Dem Geheimen Regierungs- und vortragenden Rath Spiefer in 
dem Dinifterium der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten iſt der Ko: 
niglidhe Kronen:Drden dritter Klaffe verliehen, und der Regierunge- 
Rath von Zaftrom zum Geheimen Regierungs- und vortragen: 
den Rath in demielben Miniftertum ernannt, 

dem Oberpräfidenten der Provinz Schleſien, von Seydewitz das 
Amt des Kuratord der Univerkität zu Breslau übertragen, 

den Provinzial-Schulräthen Dr. Rumpel und Kretichel bei dem 
Provinzial-Schulfollegium zu Kaſſel die Erlaubniß zur Anlegung 
des Fürſtlich Waldeck'ſchen Verdienftordens zweiter Klaffe ertbeilt, 

dem Superintendenten und Kreid-Schulinipeftor Hendel zu Grei— 
fenberg i. Pomm. ſowie dem eriten Dompaftor, Superinten- 
denten und Kreid- Schulinjpeftor Meftwerdt zu Verden der 
Rothe Adler-Drden dritter Klaffe mit der Schleife verliehen, 

dem Superintendenten, Kreid-Schulinipeftor und Dirigenten des 
biöherigen Hülfsieminard Schenf zu Gingft auf Rügen der 
Königl. Kronen-Drden dritter Klaſſe verlieben, 

der kommiſſar. Kreid-Schulinipeftor, Gymnaftallehrer Dr. Zint zu 
Stuhm zum Kreid-Schulinipeftor im NRegierungsbezirt Marien: 
werder ernannt worden. 

B. Universitäten, ıc. 

Der Privatdozent Lie. Dr. fommatic zu Berlin ift zum außer: 
ordentl. Profeſſ. in der theolog. Fakult. der Univeri. dajelbft er- 
nannt, 

dem ordentl. Profeſſ. Dr. Stenzler an der Univer). zu Breslau 
der Charakter ald Geheimer Regierungsrath verliehen, 
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der aufßerordentl. Profef. Dr. 8. Erdmann zu Kiel zum 
ordentl. Profeſſ. in der philoſoph. Fakult. der Univerj. daſelbſt 
ernannt, 

dem ordentl. Profeff. Geheimen Juſtizrath Dr. Thöl an der Uni- 
veri. zu Göttingen die Erlaubniß zur Anlegung folgender Dr: 
den ertbeilt: des Komthurkreuzes mit dem Sterne des Kaijerl. 
Defterreihiichen Franz» Iojeph-Drdend, des Komthurfreuzed des 
Civil⸗Verdienſt-Ordens der Königl. Bayeriichen Krone, ded Kom— 
tburfreuzed zweiter Klaffe des Königl. Sächſiſchen Albrechts— 
Drdend, des Komthurkreuzes zweiter Klaſſe des Königl. Würtem- 
bergiichen Friedrichs-Ordens, ded Komthurfreuzes zweiter Klaffe 
ded Großherzogl. Heſſiſchen Verdienſtordens Philipps des Groß- 
mütbigen, ded Komthurfreuged des Großherzogl. Medlenburgiichen 
Haudordend der Wendiichen Krone, ded Komthurkreuzes des Groß— 
berzogl. Sächſiſchen Hausordens der Wachſamkeit oder von weißen 
Falken, ded Ehren» Komthurfreuzed ded Großherzogl. Didenbur- 
giſchen Haus- und VBerdienftordend ded Herzogs Peter Friedrich 
Ludwig, des Kommandeurfreuged zweiter Klaffe des Herzoglid 
Braunihweigiihen Drdend Heinrihd des Löwen, des von des 
Herzogd zu Sachſen-Koburg-Gotha Hoheit verliehenen, am grün: 
filbernen Bande zu tragenden Verdienſtkreuzes für Kunft und 
Wiſſenſchaft, ded Fürſtlich Schwarzburgiſchen Ehrenfreuzes erfter 
Klaffe, und des Ehrenkreuzes erfter Klaſſe des Fürftlich Lippe’ichen 
Geſammthauſes, 

der Privatdozent Lic. theol. Herrmann zu Halle iſt zum ordentl. 
Profeff. in der theolog. Fakult., und der außerordentl. Profeſſ. 
Dr. Külz zu Marburg zum ordentl. Profeſſ. in der medizin. 
Fafult. der Univeri. zu Marburg ernannt, 

die Privatdozenten Lic. theol. und Dr. phil. Benrath und Lic. 
theol. Budde zu Bonn find zu außerordentl. Profefjoren in 
der evangeliichetheologiichen Fafult. der Univerf. daſelbſt ernamnt, 
dem ordentl. Profefjor Geheimen Medizinalratb Dr. Rüble in 
der medizin. Fafult. derfelben Univerf. ift die Erlaubnik zur An- 
legung des Komtburfreuzed zweiter Klaffe des Herzogl. Sachſen— 
Grneftinifchen Hausordens ertheilt worden. 

Dem ordentl. Mitgliede der Akademie der Wiflenihaften zu Berlin 
Profefl. Dr. Borhardt ift die Erlaubni zur Anlegung des 
Königl. Schwediihen Nordftern-Drdend ertheilt worden. 

Dem Direktor Kolis und dem Hülfslehrer Koch an der Kunft-Afa- 
demie zu Kaffel ift das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

Dem Lehrer für mittelalterlihe Baufunft an der techniſchen Hoch— 
ſchule zu Berlin, Baumeifter Oben ift das Prädikat „Profeffor” 
beigelegt, 
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der Profefjor Dr. Ludw. Kiepert zu Darmftadt unter Belafjung 
des Titels „Profeſſor“ zum ordentl. Lehrer am der techniichen 
Hochſchule zu Hannover ernannt worden. 

C. Gymnaſial- und Real-Lehranftalten. 

Dem Gymmnafial»Direltor Dr. Bogt zu Kaſſel ift der Rothe 
Adler-Drden vierter Klafje verlieben, und demfelben die Erlaubniß 
zur Anlegung des Fürftlih Waldeck'ſchen Verdienftordend zweiter 
Klaffe ertheilt, 

der Gymnafial-Direftor Dr. Kretihmann zu Stradburg i. Weit: 
— in gleicher Eigenſchaft an das Gymnaſium zu Graudenz 
verſetzt, 

der Gymnaſial-Oberlehrer Dr. Königsbed zu Ratibor zum Gym— 
nafial= Direktor ernannt und demfelben die Direktion ded Gym— 
naſiums zu So i. Weſtprß. übertragen, 

der usa Dbildre r. Shirlig zu Nordhaufen zum Gym— 
naftal- Direktor ernannt und demjelben die Direktion ded Gym— 
naſiums Ry Neuftettin übertragen, 

ed ift die * 
des Gymnaſial-Oberlehrers Dr. Ludw. Schul ze zu Guben zum 

Direktor des Gymnaſiums zu Sorau, 
des Gymnaſial-Oberlehrers Dr. Brüll zu Neiße zum Direktor 

des Gymnaſiums zu Beuthen Ob. Schleſ., 
des Gymnaſial-Oberlehrers Dr. Steinmeyer zu Elberfeld zum 

Direktor ded Gymnaſiums zu Kreuzburg Ob. Schlej., und 
ded Oberlehrerd Pre» Dr. Gapelle am Lyzeum I zu 

Hannover zum Direktor diejer Anftalt beftätigt worden. 

Dem Oberlehrer Profefj. Dr. Middendorf am Gymnaf. zu Münfter 
ift der Rothe Adler-Drden dritter Klaffe mit der Schleife, und 

dem Dberlehrer Riedel am Gymnafium zu Kafjel der Königl. 
Kronen-Drden vierter Klafje verliehen worden, 

der Pfarrer, Superintendentur-Verweſer und Kreid- Schulinjpeftor 
Mitte zu Köthen bei Falkenberg i. d. M. als geiftlicher Inipeftor 
bei der Landesſchule zu Pforta angeftellt und demjelben das Prä- 
difat ee verlieben, 

als Oberlehrer find berufen bezw. verjegt an da® Gymnafium 
zu Danzig, Königl. Gymnaf., der ordentl. Kehrer Dr. Bahnſch 

vom Gymnaj. zu &yd, 
zu Berlin, Leibniz-Gymnaſ., der ordentl. Lehrer Dr. Wul- 

fingboff vom euifenftäbf Gymnaſ. daſelbſt, 
zu Belgard der Oberlehrer Dr. Treutler von der Realſchule 

zu Hagen, 
zu Breslau, Friedrichs-Gymnaſ. der ordentl. Lehrer Dr. Heinr. 

Vogt vom Fohanned-Gymnaf. daſelbſt, 
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zu Neiße der ordentl. Lehrer Grob vom Gymnaſ. zu Leobſchü 
zu Halle a.d. S, lateiniſche Hauptichule der Frande’ichen et 

tungen, der ordentl. Zehrer Dr. Friedel vom Domgymnaſ. 
zu Merjeburg, 

zu Schleujingen der ordentl. Zehrer Dr. Herm. Franke vom 
Gymnaſ. zu Seehauſen i. d. Altm., 

zu — der Oberlehrer Krauſe vom Realgymnaſ. zu Wies— 
aden, 

zu Hildesheim, Andreanum, der frühere Oberlehrer am Gym— 
naſium zu Inſterburg Dr. Rumpel, 

zu Bochum der Gymnaſiallehrer Dr. Matthias aus Eſſen, 
zu Brilon der Rektor des Progymnaſ., Nieberg zu Rietberg, 
zu Düfjeldorf der Gymnafiallehrer Evers aus Elberfeld, und 
zu Elberfeld der Gymnafiallehrer Dr. Zange aus Rinteln. 

Zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlihen Lehrer 
u: Dr. Begemann und Dolega am Gymnaſ. zu Allen: 

tein, 
Lackner am Gymnafium zu Bartenftein, 
Dr. Bujad am Altitädt. Gymnaſ. zu Königsberg i. Oſtprß., 
Gräter am Gymnaf. zu Raftenburg, 
Dr. Eug. Bormann am Gymnaj. zum grauen Klofter zu Berlin, 
Dr. Nietzſche am Gymnaf. zu Görlig, 
Dr. Peterien - . zu Haderdleben, 
Dr. £reuzer - - zu Münfter, und 
Dr. Alfterö und Dr. Sommer am Gymnaj. zu Aaden. 

Der Titel „Oberlehrer“ ift beigelegt worden den ordentlichen Lehrern 
Dr. Bohnhoff am Gymnaſ. zu Freienwalde a. d. D,, 
Finſch, zugleich erfter Kollaborator, an der lateiniihen Haupt: 

ſchule der Francke'ſchen Stiftungen zu Halle a. d. ©., 
Schleusner am Gymnal. zu Hörter, 
Dr. Brockes = 5 zu Düffeldorf, und 
Krohn . - zu Saarbrüden. 

- 
- 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden am Gymnafium 
zu Stradburg i. Weſtprß. der Hülfölehrer Chudzinski, 
zu Berlin, Sophien-Gymnaſ., der Schula. Kandid. Dr. 

P. Hirt, 
zu Guben die Schula. Kandidaten Dr. Hendeß und Dr. 

Michaelis, 
zu Landsberg a.d. W. die Schula. Kandidaten Hellmuth 

Müller und Dr. Baumann, 
zu Seehauſen i. d. Altm. der Gymnaſiallehrer Miſcher aus 

Ketichdorf (früher zu Minden), 
zu Aurid der Schula. Kandid. Rehren, 
zu Celle > s =  Bornträger, 

1879, 40 
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zu Göttingen der Gewerbeſchullehrer Dr. Hellwig aus Liegnip, 
zu Frankfurt a. M. der Schula. Kandid. Pellifjier, 
zu Rinteln der ordentl. Zehrer Hüpeden von der höheren 

Bürgerih. zu Schmalkalden, und 
zu Aaden der Schula. Kandid. Dr. Wolff. 

Am Gymnaſ. zu Wiedbaden ift der ordentl. Lehrer Dr. Schäfer 
von der höh. Bürgerſch. zu Diez ald Hülfslehrer angeftellt worden. 

Dem Elementar= und tehniihen Lehrer Nüttger am Gymnaf. zu 
Wetzlar ift der Königl. Kronen» Drden vierter Klaffe verliehen 
worden. 

Es ift beitätigt worden die Wahl 
ded Rektors Dr. Mued zu Breden zum Rektor des Progymnas 

ſiums zu Rietberg, 
des Oberlehrerd Dr. — — zu Aachen zum Rektor des 

Progymnaf. zu Brühl, und 
ded Dirigenten ded Progymnaf. mit parallelen Realklaſſen zu 

Eſchweiler, Liejen, zum Rektor der Anftalt. 
An dem Progymnal. zu Lötzen find die Lehrer Dr. Herm. Beyer, 

Dr. &. Schmidt, und Jooſt als ordentliche Lehrer, der Lehrer 
Haugwitz ald techniicher Lehrer, 

an dem Progymnaj. zu Eſchweiler der Gymnaſiallehrer Dr. 
Brüll aud Aachen ald Dberlehrer, die Schula. Kandidaten Dr. 
Claes, Dr. Müller, Dr. Gode, Dr. Weufter und Dr. 
Schwiſter ald ordentliche Lehrer angeftellt worden. 

Der Direktor der ftädtiihen Realichule zu Sprottau, Dr. Simon 
ift zum Direktor der Königlichen Realichule zu Berlin ernannt, 

Die Kahl ded Rektors der bisherigen höheren Bürgerſchule zu 
Kaſſel, Profefford Dr. Buderus zum Direftor Dieter zu einer 
Nealichule 2. Drdn. erhobenen Anftalt beftätigt worden. 

Das Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. Blindomw an der Realſchule zu Frauftadt, 
Schramm . - 1. D. zu Dortmund, und 
Dr. Bedmann = -» . u Müniter. 

Als Dberlehrer find berufen bezw. — worden an die Realſchule 
1. O. zu Brandenburg der ordentl. Lehrer Dr. Friedr. Müller 

von der Realſch. 1. O. zu Osnabrück, 
zu Hagen i. Weſtfal. der ordentl. Lehrer Bötticher von der 

Realſch. zu Wehlau, 
zu Wiesbaden, Realgymnafium, der Gymnaſial-Oberlehrer 

Dr. Uth aus Kaſſel, und 
1. O. zu Rubrort der ordentl. Lehrer Dr. Stolg von der 

bößeren Bürgerſchule zu Rheydt. 
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Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realichule 
zu Sranffurt a. M., Realſch. der ifraelitiihen Gemeinde, der 

Hülfslehrer Dr. Mannheimer, 
zu FSranffurt a. M., Realidy. der ienelitifhen Religiondgefell- 

ſchaft, der Hülfslehrer Goldihmidt 
zu Homburg v. d. H., der Schula. Kandid. Pröſcholt, und 
zu Köln a. Rh. der Schula. Kandid. Dr. Habn. 

An der Nealihule 2. D. zu Magdeburg ift der Lehrer Witte 
ald Glementarlehrer ongefet worden. 

Die Wahl des Lehrerd Dr. Uric an der höheren Mädchenfchule 
u Erfurt zum Rektor der höheren Bürgerfchule zu Langen— 
Fe ift beftätigt worden. 

An der höheren Bürgerjh. zu Ratibor ift der ordentl. Lehrer 
Achtert zum Dberlehrer befördert worden. 

(hu ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der höheren Bürger- 
le 

zu Prß. Friedland der Hülfsl. Selverd aus Torgau, 
zu Hannover, höh. Bürgerih. I, der Schula. Kandid. Dr. 

Lohmann, 
zu Diez der Hülfel. Held, 
zu Dülfen der Schula. Kandid. Thelen, und 
zu Rheydt der Lehrer Dr. Bücheler von der höh. Bürgerſch. 

zu Düren. 

Der Ingenieur Kunz zu Brieg ift zum ordentl. Lehrer an der 
Gewerbejchule und der mit derjelben verbundenen Fachſchule da— 
jelbit ernannt worden. 

D. QZurnlehrer-Bildungdanftalt zu Berlin. 

Dem Unterricht » Dirigenten der Qurnlehrer » Bildungsanftalt zu 
Berlin Profeffor Dr. Euler ift der Königl. Kronen-Drden 
dritter Klaffe verliehen worden. 

E. Scäullehrer-Seminare, ıc. 

Der SeminarsHülfslehrer Zeh zu Steinau a. d. D. ift ald ordentl. 
Lehrer an dad Schullehrer- Seminar zu Reihenbad Ob. L., 
und 

der Semin. Hülfsl. Wurlle ae als ordentl. Lehrer an 
dad Scull. Seminar zu Soc ft verjegt, 

der Semin. Hülfdl. Schmidt zu Deld in gleicher Eigenjchaft an 
dad Schull. Seminar zu Münfterberg verjept, 
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ala Hülfslehrer find angeltellt worden am Schullehrer-Seminar 
zu Münfterberg der Lehrer G. Scholz; zu Schloß Fürftenftein, 
zu Delö der Präparandenlehrer Schröter zu Reihenbad Ob. L., 
zu Steinaua.d.D,., der Präparandenlehrer Knotta zu Oels, und 
zu Montabaur der kommiſſar. Lehrer Tüffers. 

Bei der Waijen- und Schulanftalt zu Bunzlau iſt der Schula. 
Kandid. Wade ald Hülfdlehrer angeftellt worden. 

Der Zaubftummenlebrer Barth zu Köslin iſt zum ordentl. Lehrer 
bei der Königl. Taubſtummenanſtalt zu Berlin ernannt worden. 

Es haben erhalten den Königl. Kronen-Orden vierter Klaſſe: 
Corſten, kathol. Lehrer an der höheren Knabenſchule zu Erke— 

lenz, und 
Wagner, evang. Schulrektor zu Breslau; 

den Adler der Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern: 
Scharlach, evang. Schuldirektor zu Halle a. d. ©.; 

dad Kreuz der Inhaber des Königl. Hausordens von Hohenzollern: 
Foh. Müller, Kaftellan der National-Galerie zu Berlin; 

den Adler der Inhaber des Königl. Hausordend von Hohenzollern: 
Beder, evang. Lehrer zu Kirrweiler, Krs St. Wendel, 
Bienewald, dögl. und Drganift zur Schurgaft, Krs Falfen- 

berg Ob. Schleſ., 
Deter, evang. Lehrer und Kantor zu Gardelegen, 
Finſch, dsgl. dögl. zu Gehofen, Krs Sangerhauſen, 
Lange, dögl. dsgl. und Organiſt zu Ringleben, Krs Erfurt, 
Löffler, evang. Lehrer zu Neudorf, Krs Schweidnitz, 
Menſch, dsgl. zu Schmidt-Hachenbach, Krs St. Wendel, 
Meyer, dögl. und Kantor zu Züllichau, 
Möller, evang. Lehrer zu Zarmftedt, Krs Rotenburg, 
Ayla Hanptlehrer zu Königsberg i. Oſtprß., 
Dberhoff, evang. Hauptlehrer zu Grünewieje, Krs Lennep, 
Reep, — Lehrer an der höheren Mädchenſchule zu Stargard 

i. Pomm,, 
Rhein, evang. Lehrer und Küſter zu Bellinchen, Krs Königs— 

berg N./M., 
Rhein, evang. erfter Zehrer und Kantor zu Neu-Barnim, Kr 

Dber-Barnim, 
Richter, evang. Lehrer und Kantor zu Franffurt a. d. O., 
Rochel, fathol. Lehrer zu Schönborn, Krs Röffel, 
Sommerfeld, evang. Kirchſchullehrer und Drganift zu Kar— 

winden, Krs Prß. Holland, 
Stange, evang. Lehrer und Küjter zu Doberſchütz, Krs Delitzſch, 
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Strangfeld, Fathol. Lehrer und Drganift zu Lauterbach, Krs 
Habelſchwerdt, 

Wagler, evang. Lehrer und Kantor zu Nieder-Wüſtegiersdorf, 
Krs Waldenburg, und 

Zietz, evang. Lehrer zu Grube, Krs Oldenburg; 
das Allgemeine Ehrenzeichen: 

Feſt, kathol. Lehrer zu Trachenberg, Krs Militſch, 
Großmann, dögl. zu Freudenburg, Krs Saarburg, 
Kaufmann, dögl. zu Gerbershaujen, Krö Heiligenftabdt, 
Kirſch, evang. Kirchichullehrer und Drganift zu Bäslad, Krs 

Raftenburg, 
Klamp, evang. Lehrer zu ZTeplafföhagen, Krs Kammin, 
Lehmann, dögl. und Kantor zu Schleſ. Drehnow, Krs Grün: 

berg 
Neu man n, evang. Lehrer und Küfter zu Schmerzfe, Krs Zauch— 

elzig, 
Nielſen, dögl. dsgl. zu Rinkenis, Krs Apenrade, 
Pickert, evang. Lehrer, Kantor, Organiſt und Küſter zu Marien— 

born, Krs Neuhaldensleben, 
Rhoden, kathol. Lehrer zu Krames, Krs Wittlich, 
Roßbach, evang. Lehrer und Organiſt zu Karzen, Krs Nimptſch, 
Scherer, kathol. Lehrer zu Heimbach, Krs St. Wendel, 
Schnitzer, evang. Lehrer zu Scharlack, Krs Labiau, 
Stendel, dögl., Organiſt und Küſter zu Königshorſt, Krs Oſt— 

havelland, 
Thiele, evang. Lehrer zu Kienwerder, Krs Lebus, 
Tſchentſcher, dösgl. und Organiſt zu Raake, Krs Oels, 
Weirich, kathol. Lehrer zu Spang, Krs Wittlich, 
Wilde, evang. Lehrer zu Kirchhofen, Krs Beeskow-Storkow, und 
m — kathol. Lehrer und Organiſt zu Frauenwaldau, Krs 

rebnitz. 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 
Geſtorben: 

der General-Inſpektor des Taubſtummenweſens, Geheime Re— 
gierungs-⸗ und vortrag. Miniſterial-Rath Sägert, 

der ordentl. Profeſſ. Dr. Briegleb in der —58 Fakult. der 
Univerſ. zu Göttingen, 

der außerordentl. Profeſſ. Medizinalrath Dr. Mohr in der phi— 
loſoph. Fakult. der Univerſ. zu Bonn, 

die Oberlehrer Dietrich am Gymnaſ. zu Greifenberg, und 
Profeſſ. Dr. Féaux am Gymnaſ. zu Arnsberg, 

die ordentl. Lehrer Kleinſchmidt am Gymnaſ. zu Torgau, und 
Winſchuh am Kaiſer Wilhelm-Gymnaſ. zu Köln a. Rh., 
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die Dberlehrer Dr. Dihm an der Realjhule am Zwinger zu 
— und Kirchner an der Realſch. 1. O. zu Osna— 
rück. 

In den Ruheſtand getreten: 

der Direktor des Gymnaſiums zu Sorau, Dr. Liebaldt, und 
iſt demſelben der Rothe Adler-Orden dritter Klaſſe mit der 
Schleife verliehen worden, 

der Direktor des Lyzeums J. zu Hannover, Dr. Ahrens, und 
iſt demſelben der Charakter als Geheimer Regierungs-Rath 
verliehen worden, 

die Gymnaſial⸗Oberlehrer 
Profeſſ. Dr. Kayßler zu Oppeln, 
Hahn zu Fulda, 
Drofefj. Dr. Fliedner zu Hanau, 
Schend zu Soeft, und 
Happe zu Koblenz, 

. denjelben der Rothe Adler-Drden vierter Klafje verlieben 
worden, 
die Gymnafial-Dberlehrer 

Dr. Fabricius am Altftädtiih. Gymnaf. zu Königsberg 
i. Oſtprß., 
Profeſſ. Jänſch am Gymnaſ. zu Raftenburg, 
Dr. Bergenroth - > = Thorn, 
Profeſſ. Dr. Sengebujh am Gymnaf. zum grauen 
Klofter zu Berlin, 
Dr. Rob. Bogt am Friedrih-Wilhelmd-Gymnaj. zu Pofen, 
Lic. Langer am fathol. Gymnaf. zu Gr. Glogau, 
Grünfeld am Gymnaf. zu Schleswig, 
Rektor Dr. Sonne am Eymnaſ. zu Verden, 
Profeſſ. Dr. Grüter am Gymnaſ. zu Münfiter. 

Der — Lehrer Dr. Wronsky am Gymnaſ. zu Lands— 
erg a. d. W., 

die ordentl. Lehrer Dürrſtein an der Wöhlerſchule (Realſch. I. O.) 
zu Frankfurt a. M., und Düwell an der Realſch. zu 
Spremberg, 

der Schreib- und Zeichenlehrer Behrendt am Gymnaſ. zu Ma— 
rtienwerder, 

der Rendant der Waijen- und Schulanftalt, Rechnungsrath Kühn 
zu Bunzlau. 

Wegen Berufung in ein anderes Amt im Inlande: 

der außerordentl. Profeff. Dr. Fuchs in der juriftiih. Fakult. 
der Univerf. zu Breslau, 

der Oberlehrer Dr. Coch ius am Leibniz-Gymnaſ. zu Berlin, 
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die ordentl. Lehrer Damus am Gymnaſ. zu Göttingen und 
Dr. Wendlandt am Gymnaf. zu Lüneburg, 

der ordentl. Zehrer Dr. Bölferling an der Friedrichd-MWerder- 
ihen Gewerbeſchule zu Berlin, 

der SeminarsHülfslehrer Grabein zu Münfterberg. 

Außerhalb der Preußiſchen Monardie, aud in Elſaß— 
Lothringen, angeftellt: 

der außerordentl. Profeff. Dr. Zitelmann in der juriftiich. 
Fakult. der Univer). zu Göttingen, 

der Dberlehrer Dr. Heyer am Gymnaſ. zu Bartenftein, 
der — Lehrer Dreßler an der Klee Bürgerfchule zu 

ie 
der — Seminarlehrer Knorrn zu Soeſt, und 
der ordentl. Lehrer Wodäge an der Königl. Taubftummenanftalt 

zu Berlin. 

Auf ihre Anträge find entlajjen: 

die ordentlichen Lehrer Dr. Meierheim am Gymnal. zu Aurich, 
— Barfurth am Gymnaſ. an Marzellen zu Köln 
a 

der ordentl. Lehrer von Cölln an der höheren Bürgerſchule zu 
Marburg. 
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139) Belegung von Geldern ftaatliher Anftalten bei der Königl. See 
handlung. . 508 

140) Folgen der Ablehnung ber Annahme eines "dienftfichen veſcheides 509 
141) Preußiſcher Beamten-Berein . 510 
142) Stempelfreibeit der Beietefeminare md de von 1 denfelben X ver- 

walteten Stiftungen . . . . 513 

II. 143) Borfchriften für die Stubirenden in Beziehung auf Aufnahme, 
akademiſche Disziplin 20. . 520 

144) Uebergang der Gerichtsbarkeit in Civil» und Strafjacen ber 
Studirenden auf die bürgerlichen Gerichte. . 537 

145) Bornahme des Sithneverfuches vor EN gegen Stubirende 
wegen Beleidigungen . . 538 
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149) Zuwendung eines Derbariums an die Ilniverfität zu Bonn . . 544 
150) Stempelfreiheit von Zeugniffen für Studirende der techniſchen 
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Dialekte . 550 

III. 157) —— der Spmnaflal- ua Rent. —— im Winter 

158) Ueberweifung bon Gewerbeſchulen in den Geſchaäftsbereich ber 
Provinzial-Schulkollegien. Weiterbildung diefer Anftalten. . 568 

IV. 159) Einrichtung des pädagogiſchen Kurfus filr Theologen am Se— 
minar zu Ueterfen . 569 

160) Ausſchluß einer Berficherung des Mobiliare der Seminare gegen 
Feuersgefahr . . 570 

161) Auszug aus einem Berichte über den Kurfus in der Turnlehrer: 
Bildungsanſtalt im Winter 1878/79 . 90 

162) Beichaffung der —— an Lehrer für den Beſuch von e 
Lebrerfonferenzen . 575 

163) Aufnahme ber Lehrer an Landwirihſchaftsſchulen in die Elenien. 
tarlehrer ⸗Wittwenkaſſen. 575 

164) Befähigungszeugniſſe aus der vrufung fit Vorfteher an TZaut⸗ 
ftummenanftalten . . ; 577 

165) Termin für die Turnlehrerinnenprilfung im Herbſte 1879 . . 577 

V. 166) Schulbildung der Armee-Erjag- Maunſchaften, ſtatiſtiſche Ueberſicht 578 
167) Schulbeſuch der Schifferklinder im Winter, Anordnungen er ben 
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die geſammte Unterrichts -Verwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterrichts- und 

Med — ⸗ — 

41. u. 22. Berlin, ei 20 Degember. 1879. 

I. Allgemeine Verbältniffe. 

171) Berordnung vom 7. September 1879, betreffend 
dad Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung 

von Geldbeträgen, 
nebft 

Ausführungsanweifungvom 15. September 1879. 

Berordnung, betreffend dad Berwaltungdzwangsver- 
fahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen. 

Bom 7. September 1879.*) 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen ıc. 
verordnen in Gemäßheit des $. 14 ded Ausführungsgeſetzes zur 
Deutihen Givilprozekordnung vom 24. März 1879 (Geſ.-Samml. 
©. 281), was folgt: 

I. Allgemeine Beftimmungen. 

8.1. 
Die Zmwangdvollftrefung wegen aller derjenigen Geldbeträge, 

welche nach den beftehenden Vorichriften auf Grund einer Entſchei— 
dung oder Anordnung der zuftändigen Verwaltungdbehörde, eines 
Verwaltungsgerichts, einer Auseinanderſetzungsbehörde oder eines 
ſolchen Inſtituts einzuziehen find, dem die Befugniß zur Zwangs- 
vollitredung zuftebt, erfolgt ausiclieflich nad den Vorſchriften diejer 
Verordnung. 

*) verkündet durch die Gefeb- eg für die Königl. Prenfifchen Staa- 
ten pro 1879 Stüd 37 Seite 59 Nr. 

1879, 40 
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Die beftehenden Beftimmungen darüber, weldhe Abgaben, Gefälle 
und fonftigen Geldbeträge der Beitreibung im Verwaltungszwangs— 
verfahren unterliegen, werden durch die gegenwärtige Verordnung 
nicht berührt. 

8. 2. 

Ueber die Verbindlichkeit zur Entrichtung der geforderten Geld: 
beträge findet der Rechtsweg, fofern derfelbe nady den in den einzelnen 
Landestheilen bierüber beftehenden Beftimmungen bisher zuläffig 
war, auch ferner ftatt. 

Megen vermeintliher Mängel ded Zwangsverfabrend, Ddiejelben 
mögen die Korm der Anordnung oder die der Ausführung oder die 
Frage betreffen, ob die gepfändeten Sachen zu den pfändbaren 
gehören, tft dagegen, unbeſchadet der befonderen Vorſchriften über 
die Rechtsmittel im Kalle der zwangsweiſen Ausführung polizeilicher 
Verfügungen, nur die Beichwerde bei der vorgejegten Dienſtbehörde 
ded Beamten zuläffig, deffen Verfahren angefochten wird. 

$. 3. 

Dielenigen Behörden oder Beamten, welden die Einziehung 
der der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren unterliegenden 
Geldbeträge zufteht, bilden die zur Anordnung und Leitung des 
Zwangsverfahrens zuftändigen Wollitredungsbehörden. Auf Die 
Beamten der Korporationen, welche nad den biöherigen VBorfchriften 
zur eigenen Zwangsvollſtreckung nicht berechtigt find, findet dieſe 
Beftimmung nidt Anwendung. 

Die Strafvollftrefungsbehörde, welcher die Einziehung einer 
gerichtlich erfannten Gelditrafe obliegt, ift zugleih Vollſtreckungs— 
behörde für die mit der Einziehung der Strafe verbundene Bei— 
treibung der Koften. Dieje Beitreibung erfolgt nad den Vorſchriften 
der Deutſchen Civilprozeßordnung. 

Fehlt es an einer nach den vorſtehenden Vorſchriften zuſtändigen 
Vollſtreckungsbehörde, ſo hat die Bezirksregierung (Landdroſtei, 
Polizeipräſidium in Berlin) eine ſolche zu beſtimmen. 

Den zuſtändigen höheren Verwaltungs- und den Aufſichtsbehörden 
iſt es geſtattet, die Funktionen der Vollſtreckungsbehörde ſelbſt zu 
übernehmen. 

8§. 4. 

Muß eine Vollſtreckungsmaßregel außerhalb des Geſchäftsbezirks 
der Vollſtreckungsbehörde zur Ausführung gebracht werden, ſo hat 
die entſprechende Behörde desjenigen Bezirks, in welchem die Aus— 
führung erfolgen ſoll, auf Erſuchen der Vollſtreckungsbehörde das 
Zwangsverfahren auszuführen. Inſoweit von der erſuchten Behörde 
die Pfändung körperlicher Sachen und deren Verſteigerung ausgeführt 
wird, tritt dieſe an die Stelle der Vollſtreckungsbehörde. 
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$. 5. 

Die Bollftredungsbehörde hat das Zwangsverfahren durch die 
ihr beigegebenen Vollziehungsbeamten oder durch diejenigen Beamten, 
deren fie ſich als joldyer zu bedienen bat, auszuführen. 

Fehlt ed derjelben an jolden Beamten, jo fann die Bezirks— 
regierung (Landdroftei, Polizeipräfidium in Berlin) eine andere Boll» 
ftredungsbehörde beftimmen. 

Die Vollziehungsbeamten müſſen eidlich verpflichtet werden. 
Die Ausführung einer Zwangsvollſtreckung kann einem Gerichts— 

vollzieber übertragen werden. Dieler bat nach den für gerichtliche 
Zwangdvollftredungen beftehenden Vorſchriften zu verfahren. 

8." 6. 

Der Zwangdvollitredung ſoll in der Regel eine Mahnung des 
Schuldnerd mit dreitägiger Sablungsfrift vorbergehen. In Betreff 
der Gerichtäfoften vertritt die Mittheilung der Koftenrechnung die 
Stelle der Mahnung. Bei der Ausführung der Mahnung Anden 
die Vorjchriften der FF. 8, 12 bis 18 feine Anwendung. 

57 
Gegen eine dem aftiven Heere oder der aftiven Marine an- 

gehörende Militärperfon darf die Zwangsvollſtreckung erft beginnen, 
nachdem von derjelben die vorgejegte Militärbehörde Anzeige erhalten 
bat. Der Bollftredungsbebörde ift auf Verlangen der Empfang der 
er Au bejcheinigen. 

ol die Zwangdvollftrefung gegen eine dem aktiven Heere 
oder der aktiven Marine angehörende Perjon ded Soldatenftandes 
in Kalernen und anderen militäriihen Dienftgebäuden oder auf 
Kriegdfahrzeugen erfolgen, jo hat die Vollitredungöbehörde die zu— 
Händige Militärbehörde um die Zwangsvollfiredung zu erjudhen. 
Die gepfändeten Gegenftände find dem von der Bollftrefungsbehörde 
bezeichneten Beamten zu übergeben. 

8. 8. 

Die in dem Zwangdverfahren erforderlichen Zuftellungen erfolgen 
durch die Vollziehungsbeamten oder durch die Poft. 

8. 9. 

Die Zuftellungen für nicht prozeßfähige Perfonen erfolgen für 
diejelben an deren geiepliche Vertreter. 

Bei Behörden, Gemeinden und Korporationen, ſowie bei 
Perfonenvereinen, welche ald jolde Flagen und verklagt werden 
fönnen, genügt die Zuftelung an die Vorfteher. 

Bei mehreren geſetzlichen Vertretern, ſowie bei mehreren Vor— 
ftehern genügt die Zuftellung an einen derjelben. 

40 * 
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$. 10. 
Die Zuftellung für einen Unteroffizier oder einen Gemeinen 

des aktiven Heeres oder der aktiven Marine erfolgt an den Chef der 
zunächſt vorgelegten Kommandobehörde (Chef der Kompagnie, 
Eskadron, Batterie u. |. w.). 

g. 11. 
Die Zuftelung fann an den Bevollmächtigten und, wenn 

diejelbe durdy den Betrieb eined Handelögewerbed veranlaßt ift, an 
den Profuriften erfolgen. 

g. 12. 
Für die Ausführung der Zuftellungen gelten die in den 88. 165 

bis 170*) der Deutihen Civilprozeßordnung gegebenen Vorſchriften. 

*) 8. 165. Die Zuftelungen können an jedem Orte erfolgen, 
wo die Perfon, welcher zugeftellt werden fol, angetroffen wird. 

Hat die Perfon an diefem Drte eine Wohnung oder ein Ge- 
ihäftslofal, jo ift die außerhalb der Wohnung oder des Geſchäfts— 
Lofals an fie erfolgte Zuftellung nur gültig, wenn die Annahme nicht 
verweigert ift. 

8. 166. Wird die Berfon, welcher zugeftellt werden fol, in ihrer 
Wohnung nicht angetroffen, fo kann die Zuftellung in der Wohnung 
an einen zu der Familie gehörenden erwachſenen Hausgenofien oder an 
eine in der Yamilie dienende erwachſene Perſon erfolgen. 

Wird eine folhe Perfon nicht angetroffen, jo kann die Zuftellung 
an den in demfelben Haufe wohnenden Hausmwirth oder Vermiether er- 
folgen, wenn diefe zur Annahme des Schriftftüds bereit find. 

8. 167. Iſt die Zuftellung nach diefen Beftimmungen nicht aus— 
führbar, fo fann fie dadurch erfolgen, daß das zu Übergebende Schrift- 
ftüf auf der Gerihtsfchreiberei des Amtsgerichts, in deſſen Bezirke 
der Drt der Zuftellung gelegen ift, oder an diefem Orte bei der Poſt— 
anftalt oder dem Gemeindevorfteher oder dem Bolizeivorfteher nieder: 
gelegt und die Niederlegung ſowohl dur eine an der Thüre der Woh- 
nung zu befeftigende fchriftlihe Anzeige, als auch, fomweit thunlic, 
durh mündlihe Mittheilung an zwei in der Nahbarfchaft wohnende 
Perfonen befannt gemadt wird. 

8. 168. Für Gewerbetreibende, welche ein befonderes Geſchäfts— 
lofal haben, kann, wenn fie in dem Geſchäftslokale nicht angetroffen 
werden, die Zuftellung an einen darin anmefenden Gewerbegehülfen 
erfolgen. 

Wird ein Rechtsanwalt, welchen zugeftellt werden fol, in feinem 
Geſchäftslokale nicht angetroffen, jo kann die Zuftellung an einen darin 
anmefenden Gehülfen oder Schreiber erfolgen. 
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Im Falle des 8. 167 findet jedoch die Niederlegung des zu über— 
gebenden Schriftſtückes nur bei der Ortsbehörde oder bei der Poft- 
anftalt des Zuftellungdortes jtatt. 

8. 13. 
An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf eine Zuftellung 

nur mit Erlaubniß der Vollſtreckungsbehörde erfolgen; die Verfügung, 
durch welche die Erlaubniß ertheilt wird, ift bei der Zuftellung auf 
Erfordern vorzuzeigen. Cine Zuftellung, bei welder dieje Beſtim— 
mungen nicht beobachtet find, ift gültig, wenn die Annahme nicht 
verweigert ilt. 

g. 14. | 
Ueber die Zuftellung ift eine Urkunde aufzunehmen; diefelbe 

muß enthalten: 

1) Ort und Zeit der Zuftellung ; 
2) die Bezeichnung des zuzuftellenden Schriftjtüdes; 
3) die Bezeihnung der Perjon, an melde zugeitellt werden joll; 
4) die Bezeichnung der Perjon, welder zugeftellt ift; in dem 

Fällen der 8$. 166, 168, 169 der Deutichen Civilprozeß— 
ordnung die Angabe des rundes, durch welden die Zu: 
ftellung an die bezeichnete Perjon gerechtfertigt wird; wenn 
nad) $. 167 a. a. D. verfahren ift, die Bemerkung, wie die 
darin enthaltenen Vorſchriften nah Maßgabe des $. 12 
diejer Verordnung befolgt find; 

5) im Falle der Verweigerung der Annahme die Erwähnung, 
daß die Annahme verweigert und das zu übergebende Schrift- 
ftüd am Orte der Zuftellung zurüdgelaffen tft; 

6) die Bemerkung, daß das zuzuftellende Schriftftüd übergeben 
iſt 

7) die Unterfchrift ded die Zuftellung vollziehenden Beamten. 

8. 169. Wird der gefegliche Vertreter oder der Vorſteher einer 
Behörde, einer Gemeinde, einer Korporation oder eines Perfonenver- 
eins, welchem zugeftellt werden fol, in dem Gejhäftslofale während 
der gewöhnlihen Geſchäftsſtunden nicht angetroffen, oder ift er an der 
Annahme verhindert, jo kann die Zuftellung an einen andern in dem 
Geſchäftslokale anweſenden Beamten oder Bedienfteten bewirkt werden. 

Wird der gefegliche Vertreter oder der Vorfteher in feiner Woh- 
nung nit angetroffen, jo finden die Beftimmungen der $$. 166, 167 
nur Anwendung, wenn ein befonderes Gefhäftslofal nit vorhanden ift. 

$. 170, Bird die Annahme der Zuftellung ohne gejetlichen 
Grund verweigert, fo ift das zu Üübergebende Schriftjtüd am Drte der 
Zuftellung zurückzulaſſen. 



610 

$. 15. 
Mird dur die Poft zugeftellt, jo hat die Vollſtreckungsbehörde 

einen durch ihr Dienftjiegel verichloffenen, mit der Adreſſe der Perſon, 
an welche zugeftellt werden ſoll, verjehenen und mit einer Gejchäfts- 
nummer bezeichneten Briefumichlag, in mweldem das zuzuftellende 
Schriftſtück enthalten ift, der Pot mit dem Erſuchen zu übergeben, 
die Zuftellung einem Poftboten des Beftimmungsortes aufzutragen. 
Daß die Uebergabe in der bezeichneten Art geſchehen, ift von der 
Bollftrefungsbehörde oder dem Vollziebungsbeamten zu beicyeinigen. 

$. 16. 
Die Zuftelung dur den Poftboten erfolgt in Gemäßheit der 

Beftimmungen des $. 12. Ueber die Zuftellung ift von dem Poſt— 
boten eine Urkunde aufzunehmen, melde den Beltimmungen des 
$. 14 Nr. 1, 3 biß 5, 7 entipredhen und die Uebergabe des feinem 
Verſchluſſe, feiner Adreffe und jeiner Geihäftönummer nady bezeich- 
neten Briefumfchlages bezeugen muß. 

Die Urkunde ift von dem Poftboten der Poftanftalt und von 
diefer der Bollftredungsbehörde zu überliefern. 

8. 17. 
In den Fällen der 88. 182 bis 184*) der Deutſchen Civil» 
ee erfolgt die Zuftelung in der dort vorgefchriebenen 

eiſe. 
Eine in einem anderen Deutſchen Staate zu bewirkende Zu— 

ſtellung erfolgt mittelft Erfuchens der zuſtändigen Bebörde deſſelben. 
Die Zuſtellung wird durch das ſchriftliche Zeugniß der erſuchten 

Behörden oder Beamten, daß die Zuſtellung erfolgt ſei, nachgewieſen. 

*) 8. 182. Eine im Auslande zu bewirkende Zuſtellung erfolgt 
mittelſt Erſuchens der zuſtändigen Vehörde des fremden Staats oder 
des in dieſem Staate reſidirenden Konſuls oder Geſandten des Reichs. 

8. 183. Zuſtellungen an Deutſche, welche das Recht der Exter— 
ritorialität genießen, erfolgen, wenn dieſelben zur Miſſion des Reichs 
gehören, mittelſt Erſuchens des Reichskanzlers, wenn dieſelben zur Miſ— 
ſion eines Bundesſtaats gehören, mittelſt Erſuchens des Miniſters der 
Auswärtigen Angelegenheiten dieſes Bundesſtaats. 

Zuſtellungen an die Vorſteher der Reichskonſulate erfolgen mittelſt 
Erſuchens des Reichskanzlers. 

8. 184. Zuſtellungen an Perſonen, welche zu einem im Aus— 
lande befindlichen, oder zu einem mobilen Truppentheile, oder zur Be— 
ſatzung eines in Dienſt geſtellten Kriegsfahrzeuges gehören, können 
mittelſt Erſuchens der vorgeſetzten Kommandobehörde erfolgen. 
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g. 18. 
Sit der Aufenthalt des Schuldnerd unbekannt, jo fann die 

Zuftellung an denjelben dur Anheftung des zuguftellenden Schrift: 
ftüdes an der zu Aushängen der Vollſtreckungsbehörde beftimmten 
Stelle erfolgen. Die Zuftellung gilt ald bewirft, wenn jeit der 
Anbeftung zwei Wochen veritrihen find. Auf die Gültigkeit der 
Zuftellung bat ed feinen Einfluß, wenn dad Schriftftüd von dem 
Drt der Anbeftung zu früh entfernt wird. 

Diefe Art der Zuftellung iſt auch dann zuläffig, wenn bei 
einer in einem anderen Deutihen Staate oder im Auslande zu 
bewirfenden Zuftelung die Befolgung der für dieje beftehenden 
Vorſchriften unausführbar ift oder feinen Erfolg verjpridt. 

$. 19. 

Dem Schuldner und Dritten gegenüber wird der Vollziehungs— 
beamte zur Vornahme der Zmwangsvollitrefung durch den ihm er- 
theilten und auf Verlangen einer betheiligten Perjon vorzuzeigenden 
ichriftlihen Auftrag der Bollftredungsbebörde ermächtigt. 

$. 20. 
Der Bollziehungdbeamte hat die im $. 678*) mit Ausnahme 

*) 8. 678. Der Gerihtsvollzieher ift befugt, die Wohnung und 
die Behältnifje de8 Schuldners zu durchſuchen, foweit der Zwed der 
Bollftrefung dies erfordert. 

Er ift befugt, die verfchlofjenen Hausthüren, Zimmerthüren und 
Behältnifje öffnen zu lafien. 

Er ift, wenn er Widerftand findet, zur Anwendung von Gewalt 
befugt und kann zu diefem Zmwede die Unterftägung der polizeilichen 
Bollzugsorgane nachſuchen. 

8. 679. Wird bei einer Bollftredungshandlung Widerftand ge- 
leiftet, oder ift bei einer in der Wohnung des Schuldners erfolgenden 
Bollftredungshandlung weder der Schuldner, nod eine zur Familie 
dejielben gehörige oder in diefer Familie dienende erwachſene Perſon 
gegenwärtig, jo hat der Gerichtsvollzieher zwei großjährige Männer 
oder einen Gemeinde» oder Polizeibeamten als Zeugen zuzuzichen. 

$. 681. Zur Nadıtzeit, ſowie an Sonntagen und allgemeinen 
Veiertagen, darf eine Bollftredungshandlung nur mit Erlaubniß des 
Amtsrichters erfolgen, in deſſen Bezirke die Handlung vorgenommen 
werden joll. 

Die Verfügung, durch welche die Erlaubniß ertheilt wird, ift bei 
der Zwangsvollftredung vorzuzeigen. 

Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraume vom 1. April bis 30. Sep- 
tember die Stunden von 9 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens und in 
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des Schlußjaged, ſowie in den 88. 679, 682 der Deutihen Civil: 
prozebordnung dem Gerichtövollzieher beigelegten Rechte und Pflichten. 

Die Beitimmungen des $. 681 a. a. D. finden mit der Maß— 
gabe Anwendung, daß die Drtöpolizeibebörde für die Ertheilung der 
Srlaubniß zur Bornahme einer Bollftredungehandiung zuftän dig ift. 

8. 21. 

Die Aufforderungen und jonftigen Mittheilungen, melde zu 
den Bollftrefungshandlungen gehören, find von dem Bollziehungs- 
beamten mündlich zu erlaſſen und vollftändig in das Protokoll auf: 
zunehmen. 

Kann die mündlide Ausführung nicht erfolgen, jo hat die 
Bollitredungsbehörde Demjenigen, an welden die Aufforderung oder 
u zu richten ift, eine Abſchrift des Protokolls zuftellen 
zu laljen. 

$. 22. 
Eine Zwangsdvollftredung, welde zur Zeit ded Todes des 

Schuldnerö gegen dieſen bereit begonnen hatte, wird in den Nach— 
laß deflelben fortgejept. 

Iſt in dieſem Falle die Zuziehbung des Schuldnerd bei einer 
Bolftredungshandlung nöthig oder ift der Schuldner vor Beginn 
der Zwangövollftredung geftorben, jo hat bei ruhender Erbſchaft, 
oder wenn der Erbe oder deffen Aufenthalt unbefannt it, dad zu— 
ftändige Nachlaßgericht auf Antrag der Vollftrefungdbehörde dem 
Nachlaſſe oder dem Erben einen Pfleger zu beftellen. 

8. 23. 

Die Koften der Mahnung und der Zwangsvollſtreckung fallen 

dem Zeitraume vom 1. Dftober bi8 31. März die Stunden von 9 Uhr 
Abends bis 6 Uhr Morgens. 

8. 682. Der Gerihtsvollzieher hat über jede Vollftredungshand- 
lung ein Protofoll aufzunehmen. 

Das Protokoll muß enthalten: 
1) Drt und Zeit der Aufnahme ; 
2) den Gegenftand der Bollftredungshandlung unter kurzer Er— 

wähnung der wefentlihen Vorgänge; 
3) die Namen der Perfonen, mit welden verhandelt ift; 
4) die Unterfchrift diefer Perfonen und die Bemerkung, daß die 

Unterzeihnung nad vorgängiger Vorlefung, oder Borlegung zur 
Durchſicht und nad vorgängiger Genehmigung erfolgt fei; 

5) die Unterfchrift des Gerihtsvollziehers. 
Hat einem der unter Nr. 4 bezeichneten Erforderniffe nicht genügt 

werden können, fo ift der Grund anzugeben. 



613 

dem Schuldner zur Laſt; fie find zugleih mit dem zur Zwangdvoll- 
ftredung ftehenden Anjpruche beizutreiben. 

1. Zwangsvollftredung in das beweglide Vermögen. 

A. Allgemeine Beftimmungen. 

$. 4. 
Die Zwangsvollſtreckung in das beweglihe Vermögen erfolgt 

duch Pfändung. Sie darf nicht weiter auögedehnt werden, ald 
ur Dedung der beizutreibenden Geldbeträge und der Koften der 
— aupkoliizeiiung erforderlich ift. 

Die Pfändung hat zu unterbleiben, wenn fid von der Ver- 
werthung der zu pfändenden Gegenftände ein Ueberihuß über die 
Koften der Zwangdvollftrefung nicht erwarten läßt. 

$. 25. 

Gegen die Pfändung Fann fih der Schuldner nur jchügen, 
wenn derielbe entweder eine Kriltbemwilligung vorzeigt oder die voll- 
ftändige Berichtigung des beizutreibenden Geldbetraged durch Quit— 
tung oder durch Borlegung eines Pofticheined nachmeift, aus welchem 
fi ergiebt, daß der beizutreibende Geldbetrag an die für die Ein- 
ziebung zuftändige Stelle eingezahlt ift. 

Zur Empfangnahme von Geldbeträgen ift der Vollziehungs— 
beamte nur nad Maßgabe des ihm ertheilten jchriftlichen Auftrags 
ermächtigt. 

$. 26. 

Behauptet ein Dritter, dab ihm an dem gepfändeten Gegen: 
ftande ein die Veräußerung bindernded Recht zuftebe, jo ift der 
Widerſpruch gegen Die Pfändung erforderlihenfalld im Wege der 
Klage geltend zu maden. 

Auf die Einftellung weiterer und die Aufhebung bereits erfolgter 
Vollſtreckungsmaßregeln finden die Vorſchriften der 88. 688, 689”) 
der Deutſchen Givilprozekordnung Anwendung. 

*) 8. 688. Das Prozefgeriht kann auf Antrag anordnen, daß 
bis zur Erlafjung des Urtheils über die in den 88. 686, 687 bezeich— 
neten Einwendungen die Zwangsvollftredung gegen oder ohne Sicher— 
heitsleiftung eingeftelt oder nur gegen Sicherheitsleiftung fortgejegt 
werde und daß die erfolgten Vollſtreckungsmaßregeln gegen Sicherheits- 
leiftung aufzuheben feien. Die thatfählihen Behauptungen, welde den 
Antrag begründen, find glaubhaft zu machen. 

In dringenden Fällen kann das Vollftredungsgeriht eine folde 
Anorduung erlaffen, unter Beftimmung einer Frift, innerhalb welder 
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Der Pfändung einer Sache kann ein Dritter, welcher fi nicht 
im Befige der Sache befindet, auf Grund eined Pfand» oder Vor: 
zugsrechtes nicht widerſprechen; er fann jedoch jeinen Anſpruch auf 
vorzugsweiſe — aus dem Erlöſe im Wege der Klage 
geltend machen, ohne Rückſicht darauf, ob ſeine Forderung fällig iſt 
oder nicht. 

In den in den Abſätzen 1 und 3 bezeichneten Fällen iſt die 
Klage ausſchließlich bei dem Gerichte zu erheben, in deſſen Bezirke 
die Pfändung erfolgt iſt. Wird die Klage gegen Denjenigen, für 
deſſen Rechnung die Zwangsvollſtreckung ſtattfindet und den Schuldner 
gerichtet, ſo ſind dieſe als Streitgenoſſen anzuſehen. 

g. 27. 
Hat die Pfändung zu einer vollſtändigen Deckung der beizu— 

treibenden Geldbeträge nicht geführt oder wird glaubhaft gemacht, 
daß durch Pfändung eine vollſtändige Deckung nicht zu erlangen ſei, 
ſo iſt der Schuldner auf Antrag der für die Einziehung des Geld— 
betrages zuſtändigen Stelle verpflichtet, ein Verzeichniß ſeines Ver— 
mögend vorzulegen, in Betreff ſeiner Forderungen den Grund und 
die er zu bezeichnen, jowie den Offenbarungseid dahin 
zu leijten: 

daß er fein Vermögen vollftändig angegeben und wifjentlid) 
nichts verſchwiegen hehe. 

Für die Abnahme des Dffenbarungseides ift das Amtegericht 
zuftändig, in defjen Bezirf der Schuldner feinen Wohnſitz oder in 
Ermangelung eines foldyen feinen Aufenthaltsort hat; für das Ver: 
fahren gelten die Vorſchriften der SS. 781 bis 795°) der Deutichen 

die Entfheidung des Prozefgerichts beizubringen fei. Nach fruchtlofem 
Ablaufe der Frift wird die Zwangsvollftredung fortgefegt. 

Die Entjheidung über diefe Anträge kann ohne vorgängige münd- 
lihe Verhandlung erfolgen. 

$. 689. Das Prozefgeriht kann in dem Urtheile, durch weldes 
über die Einwendungen entjchieden wird, die in dem vorftehenden Pas 
ragraphen bezeichneten Anordnungen erlafjen, oder die bereits erlajjenen 
Anordnungen aufheben, abändern oder beftätigen. In Betreff der Ans 
fehtung einer ſolchen Entſcheidung finden die Vorſchriften des $. 656 
entfprechende Anwendung. 

*) 8. 781. Das Berfahren beginnt mit der Ladung des Schuld: 
ners zur Leiftung des Offenbarungseides. 

Beftreitet der Schuldner die Verpflichtung zur Leiftung des Eides, 
fo ift von dem Gerichte dur Urtheil Über den Widerfpruch zu ent» 
ſcheiden. Die Eidesleiftung erfolgt erſt nad Eintritt der Rechtskraft 
des Urtheils. 
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Givilprogekordnung; jedoch ift die Vorauszahlung der Berpflegungs- 
foften nicht erforderlich, wenn die Leiftung des Offenbarungseides 
wegen ſolcher Geldbeträge beantragt ift, welde an den Staat zu 
entrichten find. 

8. 782. Gegen den Schuldner, welcher in dem zur Leiftung des 
Dffenbarungseides beftimmten Termine nicht erfcheint oder die Leiſtung 
des Eides ohne Grund verweigert, hat das Gericht zur Erzwingung 
der Eidesleiftung auf Antrag die Haft anzuordnen. 

8. 783. Der verhaftete Schuldner kann zu jeder Zeit bei dem 
Amtsgerichte des Haftortes beantragen, ihm den Eid abzunehmen. 
Dem Antrag ift ohne Verzug ftattzugeben. 

Nach —28 des Eides wird der Schuldner aus der Haft ent— 
laſſen und der Gläubiger hiervon in Kenntniß geſetzt. 

8. 784. Ein Schuldner, welcher den im 8. 711 erwähnten Offen— 
barungseid geleiftet hat, ift zur nochmaligen Leiftung des Eides auch 
einem anderen Gläubiger gegenüber nur verpflichtet, wenn glaubhaft 
gemacht wird, daß er fpäter Vermögen erworben habe. 

$. 789. Das Gericht hat bei Anordnung der Haft einen Haft- 
befehl zu erlaffen, im welchem der Gläubiger, der Schuldner und der 
Grund der Verhaftung zu bezeichnen find. 

$. 790. Die Verhaftung des Schuldners erfolgt durch einen 
Gerichtsvollzieher. Der Haftbefehl muß bei der Verhaftung dem Schuld» 
ner dorgezeigt und auf Begehren abfchriftlich mitgetheilt werden. 

$. 792. Der Gläubiger hat die Koften, melde dur die Haft 
entftehen, einfchließlic der Berpflegungstoften von Monat zu Monat 
vorauszuzahlen. Die Aufnahme des Schuldners in das Gefängnif ift 
unftatthaft, wenn nicht mindeftens für einen Monat die Zahlung ge- 
leiftet if. Wird die Zahlung nicht fpäteftens bis zum Mittag des 
legten Tages ernenert, für welchen fie geleiftet ift, jo wird der Schuld» 
ner don Amtswegen aus der Haft entlaffen. Gegen den Schuldner, 
welher aus diefem Grunde oder ohne fein Zuthun anf Antrag des 
Gläubigers entlaffen ift, findet auf Antrag defjelben Gläubiger eine 
Erneuerung der Haft nicht ftatt. 

8. 794. Die Haft darf die Dauer von 6 Monaten nicht über- 
fteigen. Nach Ablauf der 6 Monate wird der Schuldner von Amts» 
wegen aus der Haft entlaffen. 

$. 795. Ein Schuldner, gegen welden wegen Verweigerung des 
im 8. 711 erwähnten Offenbarungseides eine Haft von 6 Monaten 
vollitredt ift, kann aud auf Antrag eines anderen Gläubigers von 
neuem zur Peiftung diefes Eides durh Haft nur angehalten werden, 
wenn glaubhaft gemadht wird, daß der Schuldner jpäter Vermögen 
erworben habe. 
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B. Zwangsvollitrefung in förperlide Saden. 

8. 28. 
Die Pfändung der im Gewahrſam ded Schuldners befindlichen 

förperlihen Saden wird dadurd bewirkt, dab der Vollzichungd- 
beamte diejelben in Befig nimmt. 

Werden die Sachen im Gemwahrfam ded Schuldners belafjen, 
jo ift durch Anlegung von Siegeln oder auf fonjtige Weije die 
Pfändung erſichtlich zu maden. 

Der Bollziehungsbeamte hat den Schuldner von der gejchehenen 
Pfändung in Kenntniß zu jegen. 

$. 29. 
Die vorftehenden Beftimmungen finden entipredhende Anwen: 

dung auf die Pfändung von Saden, welde ſich im Gewahrſam 
eined zur Herausgabe bereiten Dritten befinden. 

$. 30. 
Früchte fünnen, audy bevor fie von dem Boden getrennt find, 

gepfändet werden. Die Pfändung darf nicht früber ald einen Monat 
vor der gewöhnlichen Zeit der Reife erfolgen. 

$. 31. 
Die in dem 8. 715*) der Deutihen Givilprozekordnung bezeich— 

neten Saden find der Pfändung nicht Aue 

*) 8. 715. Folgende Saden find der Pfändung nicht unterworfen: 
1) Die Kleidungsftüde, die Betten, das Haus- und Küchengeräth, 

insbefondere die Heiz- und Kochöfen, ſoweit diefe Gegenjtände 
für den Schuldner, feine Familie und fein Gefinde unentbehr- 
lid find; 

2) die für den Schuldner, feine Familie und fein Gefinde auf 
zwei Wochen erforderlihen Nahrungs- und Feuerungsmittel; 

3) eine Milchkuh oder nad) der Wahl des Schuldners ftatt einer 
folden zwei Ziegen oder zwei Schafe, nebjt dem zum Unters 
halte und zur Streu für diefelben auf zwei Wochen erforder- 
lihen Sutter und Stroh, jofern die bezeichneten Thiere für die 
Ernährung des Schuldners, feiner Familie und feines Gefindes 
unentbehrlich find; 

4) bei Künftlern, Handwerkern, Hand» und Yabrifarbeitern, ſowie 
bei Hebeammen die zur perfönlihen Ausübung des Berufs un— 
entbehrlihen Gegenſtände; 

5) bei Perfonen, welche Landwirthichaft betreiben, das zum Wirth- 
fchaftöbetriebe unentbehrliche Geräth, Vieh- und Feldinventarium 
nebſt dem nöthigen Dünger, fowie die landwirthſchaftlichen Er- 
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$. 32. 
Die gepfändeten Saden find auf fchriftlihe Anordnung der 

Bollftredungsbehörde, und zwar in der Regel durdy den Bollziehungs- 
beamten öffentlid zu verfteigern; Koftbarkeiten find vor der Ver— 
fteigerung durdy einen Sadverftändigen abzuihägen. Gepfändetes 
Geld hat der Vollziehungsbeamte an die Vollftredungsbehörde abzu— 
liefern; die Wegnahme des Geldes dur den Vollziehungsbeamten 
gilt ald Zahlung von Seiten ded Schuldners. 

$. 33. 
Die Berfteigerung der gepfändeten Sachen darf nicht vor Ablauf 

einer Woche feit dem Tage der Pfändung geichehen, jofern nicht 
der Schuldner fi mit einer früheren Verfteigerung einverftanden 
ertlärt oder diefelbe erforderlih ift, um die Gefahr einer beträdt- 
lihen Werthverringerung der zu verfteigernden Sache abzuwenden 
oder um unverhältnigmäßige Koften einer längeren Aufbewahrung 
zu vermeiden. 

Die Verfteigerung erfolgt in der Gemeinde, in welder die 
Pfändung geſchehen ift. Zeit und Ort der Verfteigerung find unter 
allgemeiner Bezeichnung der zu verfteigernden Saden öffentlich 
befannt zu machen. Auf Erſuchen der Vollftrekungsbehörde ift der 
Ortsvorſteher verpflichtet, der Berfteigerung beizumohnen oder einen 
Gemeinde oder Polizeibeamten mit der Beimohnung zu beauftragen. 

Die Vorſchriften des $. 25 finden auf die BVerfteigerung ent» 
Iprehende Anwendung. 

zeugniffe, welche zur Fortfegung der Wirthſchaft bis zur nächſten 
Ernte unentbehrlih find; 

6) bei Dffizieren, Dedoffizieren, Beamten, Geiftlihen, Lehrern an 
öffentlihen Unterridtsanftalten, Rechtsanwälten, Notaren und 
Aerzten die zur Verwaltung des Dienftes oder Ausübung des 
Berufs erforderlichen Gegenftände, fowie anftändige Kleidung; 

7) bei Offizieren, Militärärzten, Dedoffizieren, Beamten, Geift- 
(ihen und Lehrern an öffentlichen Unterrichtsanftalten ein Geld» 
betrag, welcher dem der Pfändung nicht unterworfenen Theile 
des Dienfteinlommens oder der Penfion für die Zeit von der 
Pfändung bis zum nächſten Termine der Gehalts- oder Pen- 
fionszahlung gleihlommmt; 

8) die zum Betriebe einer Apothele unentbehrlichen Geräthe, Ge— 
fäße und Waaren; 

9) Drden und Ehrenzeichen; 
10) die Bücher, welche zum Gebraude des Schuldners und feiner 

Familie in der Kirche oder Schule beftimmt find. 
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8. 34. 
Bei der Berfteigerung ift nad) den Vorjchriften der 88. 718,719 *) 

der Deutihen Givilprozekordnung zu verfahren. 
Die Cmpfangnahme des Erlöſes durch den. verfteigernden 

Beamten gilt ald Zahlung von Seiten des Schuldners. 

8. 35. 
Gold: und Silberfahen dürfen nicht unter ihrem Gold- oder 

Eilberwertbe zugejchlagen werden. Wird ein den Zuschlag geftattendes 
Gebot nit abgegeben, jo kann der Verkauf aus freier Hand zu 
dem ee bewirft werden, welder den Gold» oder Silberwerth 
erreicht. 

$. 36. 

Gepfändete Werthpapiere find, wenn fie einen Börfen= oder 
Marktpreis haben, aus freier Hand zum Tageskurſe zu verkaufen 
und, wenn jie einen jolhen Preis nicht haben, nach den allgemeinen 
Beltimmungen zu verfteigern. 

g. 37. 
Die Berfteigerung gepfändeter, von dem Boden noch nicht 

getrennter Früchte ift erh nad der Reife zuläffig. Sie kann vor 
oder nad der Trennung der Früchte erfolgen; im lepteren Falle hat 
der Bollziehungsbeamte die Aberntung bewirken zu laffen. 

$. 38. 
Lautet ein gepfändeted Werthpapier auf Namen oder ift ein 

gepfändetes Inhaberpapier durch Einfchreibung auf den Namen oder 
in anderer Weije außer Kurs geſetzt, fo ift die Vollſtreckungsbehörde 
berechtigt, die Umichreibung auf den Namen des Käuferd, bezw. 

*) 8. 718. Der Zufhlag an den Meiftbietenden erfolgt nad 
dreimaligem Ausrufe. 

Die Ablieferung einer zugefchlagenen Sache darf nur gegen baare 
Zahlung erfolgen. 

Hat der Meiftbietende nicht zu der in den Berfteigerungsbedin- 
gungen beftimmten Zeit oder in Ermangelung einer ſolchen Beftim- 
mung nicht vor dem Schluſſe des Verfteigerungstermins die Ablieferung 
gegen Zahlung des Kaufgeldes verlangt, fo wird die Sache andermweit 
verfteigert; der Meiftbietende wird zu einem weiteren Gebote nicht zu— 
gelaffen; er haftet für den Ausfall; auf den Mehrerlös hat er feinen 
Anfprud. 

$. 719. Die Verfteigerung wird eingeftellt, fobald der Erlös 
zur Befriedigung des Gläubigers und zur Dedung der Koften der 
Zwangsvolftredung hinreicht. 
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die Wiederinkursſetzung zu erwirfen und die hierzu erforderlichen 
Erklärungen an Stelle ded Schuldnerd abzugeben. 

g. 39. 
Auf Antrag ded Schuldners oder aus bejonderen Zwedmäßig- 

feitögründen fann die Vollſtreckungsbehörde anordnen, daß die Ver: 
werthung einer gepfändeten Sade in anderer Weije oder an einem 
anderen Drte, ald in den vorftehenden Paragraphen beftimmt ift, 
ftattzufinden habe oder dab die BVerfteigerung durdy eine andere 
Perfon, ald den Bollziehungsbeamten vorzunehmen fei. 

8. 40. 

Die Pfändung bereitd gepfändeter Sahen wird durd die in 
das Protokoll aufzunehmende Erklärung ded Bollziehungsbeamten, 
daß er die Sachen zur Dedung der ihrer Art und Höbe nad zu 
bezeichnenden Geldbeträge pfände, bewirkt. Der Schuldner ift von 
der weiteren Pfändung in Kenntniß zu jepen. 

Iſt die frühere Pfändung im Auftrage einer anderen Boll: 
ftredungsbehörde oder durd einen Gerichtövollzieher erfolgt, jo ift 
diejer Vollſtreckungsbehörde bezw. dem Gerichtövollzieher eine Abjchrift 
des Protofolld zuguftellen. 

Eine entiprehende WVerpflihtung bat der Gerichtsvollzieher, 
welcher im Wege der gerichtlichen Zwangsvollftredung eine bereitd 
im Auftrage einer Vollſtreckungsbehörde gepfändete Sadye pfändet. 

8. 41. 
Menn eine mehrfahe Pfändung deſſelben Gegenftandes im 

Auftrage verichiedener Vollftredungsbehörden oder im Auftrage einer 
Vollſtreckungsbehörde und durch Gerichtövollzieher ftattgefunden hat, 
jo begründet ausſchließlich die erfte Pfändung die Zuftändigfeit zur 
Ausführung der BVerfteigerung. 

Die Verfteigerung erfolgt für alle betheiligten Gläubiger auf 
Betreiben eines Seden derjelben. 

Die Bertheilung des Erlöjed erfolgt nach der Reihenfolge der 
Pfändungen oder, falld die jämmtlichen Betheiligten über die Ver— 
theilung einverftanden find, nad) der getroffenen Vereinbarung. 

3 der Erlöd zur Dedung der Forderungen nicht ausreichend 
und verlangt der Gläubiger, für weldyen die zweite oder eine jpätere 
Pfändung erfolgt ift, ohne Zuftimmung der übrigen betheiligten 
Gläubiger eine andere Vertheilung ald nad der Reihenfolge der 
Pfändungen, jo iſt die Sadlage unter Hinterlegung des Erlöjes 
demjenigen Amtsgerichte, in defjen Bezirk die Pfändung ftattgefunden 
bat, anzuzeigen. Diefer Anzeige find die auf das Verfahren fid) 
beziehenden Schriftitüde beizufügen. Die Bertheilung erfolgt nad 
Mapgabe der Vorjchriften der 88. 759 bis 768 der Deutichen Givil- 
prozekordnung. 
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In gleiher Weiſe ift zu verfahren, wenn bie Pfändung für 
mehrere Gläubiger gleichzeitig bewirkt ift. 

C. Zwangsvolftredung in Forderungen und andere Vermögensrechte. 

$. 42. 
Soll eine Geldforderung gepfändet werden, jo hat die Boll: 

ftredungsbehörde durch jchriftliche Verfügung dem Drittichuldner zu 
verbieten, an den Schuldner zu zahlen. 

Zugleich bat die Vollſtreckungsbehörde an den Schuldner durd 
Ichriftlihe Verfügung das Gebot zu erlaffen, ſich jeder Verfügung 
über die Forderung, indbefondere der inziehung derjelben, zu 
enthalten. 

Mit der Zuftellung der Verfügung an den Drittihuldner ift 
die Pfändung ald bewirkt anzuſehen. Bon diejer Zuftellung ift der 
Schuldner in Kenntniß zu ſetzen. 

$. 43, 

Die Pfändung von Forderungen aus Wechſeln und anderen 
Papieren, weldye durch Indoſſament übertragen werden fönnen, wird 
dadurch bewirkt, daß der Vollziehungsbeamte diefe Papiere in Befip 
nimmt. 

$. 44. 

Die gepfändete Geldforderung ift Demjenigen, für deffen Red: 
nung die Zwangsvollſtreckung erfolgt, durd die Bollftredungsbehörde 
zur Einziehung zu überweilen ; diejelbe hat beglaubigte Abjchriften 
uf Berfügung dem Schuldner und dem Drittichuldner zuftellen zu 
lafjen. 

$. 45. 

Die Ueberweiſung erfept die förmlidden Erklärungen des Schuld: 
ners, von welden nad den Borichriften ded bürgerlichen Rechts die 
Berechtigung zur Einziehung der Forderung abhängig ift. Bei 
Pfändung einer in einem Grund» oder Hypothekenbuche eingetragenen 
Forderung oder Beredtigung findet außerdem der $. 16 ded Aus» 
führungsgeieged zur Deutichen Givilprozekordnung vom 24. März 
1879*) (Gel.-Samml. S. 281) Anwendung. 

*) 8. 16. Die Pfändung einer in einem Grund» oder Hypo: 
thekenbuche eingetragenen Forderung oder Berechtigung erfegt die Be- 
willigung des Schuldners zur Eintragung des entftandenen Pfandredts. 
Zum Nachweiſe, der Pfändung iſt der Nahmeis der Zuftellung des 
Pfändungsbeihluffes an den Eigenthümer des Grundftüds erforderlich 
und ausreichend. 

Die Uebermweifung einer in einem Grund» oder Hypothefenbuche 
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Der Schuldner ift verpflichtet, die über die Forderung vor- 
bandenen Urkunden herauszugeben. Im Weigerungdfalle find diejelben 
auf Anordnung der Bollftrechungebehörde dem Schuldner durdy den 
Bollziehungsbeamten wegzunehmen. 

Merden die heraudzugebenden Urkunden nicht vorgefunden, jo 
fann von dem Schuldner die Ableiftung des Dffenbarungseides dahin, 

daß er die Urkunden nicht befige, auch nicht wifje, wo diejelben 
ſich befinden, 

gefordert werden. 
Das Gericht kann eine der Lage der Sache entipredhende Aende- 

rung der vorftehenden Eideönorm beichließen. 
Für die Zuftändigfeit ded Gerihtd und das Verfahren finden 

die Vorſchriften des 8. 27. entipredhende Anwendung. 
Befindet ſich eine heraudzugebende Urkunde im Gewahrjam eines 

Dritten, jo ift Demjenigen, für deſſen Rechnung die Zwangdvoll- 
ftredung erfolgt, der Anſpruch des Schuldners auf Herausgabe 
derjelben nah Maßgabe ded $. 44 zu überweijen. 

$. 46. 
Auf Verlangen ded Gläubigerd hat der Drittihuldner binnen 

wei Wochen, von der Zuftellung der im $. 42 Abf. 1 bezeichneten 
Verfügung an gerechnet, dem Gläubiger zu erklären: 

1) ob und inwieweit er die Forderung als begründet anerfenne 
und Zahlung zu leiften bereit jet; 

2) ob und welche Anſprüche andere Perfonen an die Forderung 
machen ; 

3) ob und wegen welder Anſprüche die Forderung bereits für 
andere Gläubiger gepfändet jei. 

Die Aufforderung zur Abgabe diefer Erklärungen kann in Die 
vorgedadhte Verfügung aufgenommen werden. Der Drittichuldner 
baftet dem Gläubiger für den aus der Nichterfüllung feiner Ver: 
pflichtung entitehenden Schaden. 

Die Beitimmungen der $$. 740 bis 742*) der Deutſchen Givil- 
prozehordnung finden Anwendung. 

eingetragenen Geldforderung an Zahlungsftatt erfegt die Bewilligung 
des Schuldners zur Eintragung der Abtretung. 

Zu dem Antrage des Gläubigers auf Eintragung ift weder die 
Bermittelung des Prozefgerihts oder des Vollftredungsgerihts, noch 
die Beglaubigung erforderlid). 

Die Vorſchriften des bürgerlihen Rechts über die Voraus— 
feßungen, unter welhen die Rechte an einer in einem Grunde oder 
Hppothefenbuche eingetragenen Forderung Rechtswirkung gegen Dritte 
erlangen, bleiben unberührt. 

*) 8. 740. Der Gläubiger, welcher die Forderung einklagt, ift 

1879. 41 
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8. 47. 

Schon vor der Pfändung fann die für die Einziehung zuftän- 
dige Stelle durch die Vollitredungsbebörde dem Drittihuldner und 
dem Schuldner die Benadridtigung, dab die Pfändung bevoritebe, 
zuftellen laffen mit der Aufforderung an den Drittichuldner, nicht 
an den Schuldner zu Ben, und mit der Aufforderung an den 
Schuldner, ſich jeder Verfügung über die Forderung, insbejondere 
der Einziehung derjelben, zu entbalten. 

Die Benachrichtigung an den Drittichuldner bat die Wirkung 
eined Arrefted ($. 810 der Deutſchen Givilprozekordnung), fofern 
die Pfändung der Forderung innerhalb drei Wochen bemirft wird. 
Die Friſt beginnt mit dem Tage, an weldem die Benahridtigung 
zugeftellt ift. 

$. 48. 

Die Zwangdvollftredung in Anſprüche, welche die Herausgabe 
oder Leiſtung körperlicher Sachen zum Gegenftande haben, erfolgt 
nach den Vorſchriften der $$. 42 bis 47 unter Berüdfichtigung der 
nadhitebenden Beltimmungen. sa 

Bei der Pfändung eined Anſpruches, welder eine bewegliche 
förperlihe Cache betrifft, hat die Vollſtreckungsbehörde anzuordnen, 
daß die Sache an den zu bezeichnenden Vollziebungsbeamten beraus- 
zugeben fei. 

Auf die Verwerthbung der Sache finden die Vorfchriften über 
die Verwerthung gepfändeter Sachen Anwendung. 

$. 50. 

Bei Pfändung eines Anipruces, welder eine unbeweglidye 
Sade betrifft, hat die Vollftrefungsbehörde anzuordnen, daß die 
Sache an einen auf ihren Antrag vom Amtsgerichte der belegenen 
Sache zu beftellenden Sequefter herauszugeben jet. 

— 

verpflichtet, dem Schuldner gerichtlich den Streit zu verkünden, ſofern 
nicht eine Zuſtellung im Auslande oder eine öffentliche Zuſtellung er— 

forderlich wird. 
8. 741. Der Gläubiger, welcher die Beitreibung einer ihm zur 

Einziehung überwiejenen Forderung verzögert, haftet dem Schuldner 
für den daraus entftehenden Schaden. 

$. 742. Der Gläubiger fann auf die durd Pfändung und Ueber: 
mweifung zur Einziehung erworbenen Rechte unbejchadet feines Anſpruchs 
verzichten. Die BVerzichtleiftung erfolgt durch eine dem Schuldner zu— 
zuftellende Erklärung. Die Erklärung ift aud dem Drittfhuldner zu— 
zuſtellen. 
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Die Zwangsvollitrelung in die herausgegebene Sache wird 
nad) den für die Zwangsvollftredung in unbeweglihe Sachen gelten- 
den Vorſchriften bewirft. 

Bei Pfändung eines Anſpruches, welcher die Uebertragung des 
Eigenthums einer unbeweglihen Sade zum Gegenftande bat, findet 
außerdem der $. 17°) des Ausführungsgeſetzes zur Deutſchen Givil- 
prozekordnung vom 24. März 1879 (Gej.-Samml. ©. 281) An: 
wendung. 

$. 51. 

Der Pfändung find nicht unterworfen : | 
1) die auf gejeglicher Vorſchrift beruhenden Alimentenforderungen ; 
2) die fortlaufenden Einkünfte, welde ein Schuldner aus Stif— 

tungen oder jonft auf Grund der Fürjorge und Freigebigkeit 
eines Dritten bezieht, injomweit der Schuldner zur Beitreitung 
des mothdürftigen Unterhalts für ſich, feine Ehefrau und 
jeine noch unverjorgten Kinder diejer Einkünfte bedarf; 

3) die aud Kranken, Hülfd- oder Sterbefafjen, indbejondere 
aus Knappſchaftskaſſen und Kaffen der Knappicaftövereine 
zu beziehenden Hebungen; 

4) der Sold und die Invalidenpenfion der Unteroffiziere und 
der Soldaten; 

5) dad Dieniteinfommen der Militärperjonen, welche zu einem 
mobilen Truppentheil oder zur Bejagung eines in Dienft 
geftellten Kriegöfahrzeuges gehören; 

6) die Penfionen der Wittwen und Waiſen und die denjelben aus 
Mittwen- und Waiſenkaſſen zufommenden Bezüge, die Er- 

*) 8. 17. Bei Pfändung eines Anſpruchs, welcher die Ueber: 
tragung des Eigentums einer unbeweglichen Sache zum Oegenftande 
hat, ift anzuordnen, daß die Uebertragung nur an den nad) $. 747 
der Deutſchen Civilprozeßordnung zu beftellenden Sequefter ald Vertreter 
des Schuldners vorgenommen werde. Der Sequefter ift zu ermädtigen 
und anzumeifen, daß er an Stelle des Schuldners die zu dem Erwerb 
erforderlichen Erklärungen abgebe und die Eintragung der Yorderung 
des Gläubigers in dag Grund» oder Hypothefenbud in der zur Sicher— 
ftellung eines Anſpuchs auf Eintragung vorgefchriebenen Form bewil- 
lige und beantrage. 

Iſt der Anfprud für mehrere Gläubiger gepfändet, fo hat der 
Sequefter die Eintragung der Forderungen in der durch die Zeit der 
Pfändungen beftimmten Reihenfolge zu beantragen; wenn ein Gläu— 
biger eine andere Neihenfolge verlangt oder die Zeit der Pfändungen 
nicht erhellt, zu gleichen Rechten unter dem miteinzutragenden Vor— 
behalt einer anderweiten Feſtſtellung des Ranges derjelben unterein- 
ander. 

41 * 
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ziehungdgelder und die Studienftipendien, ſowie die Penfionen 
invalider Arbeiter; 

7) das Dienfteinfommen der Offiziere, Militärärzte und Ded- 
offiziere, der Beamten, der Geiftlihen und der Lehrer au 
öffentlichen Unterrichtdanftalten; die Penfion diejer Perjonen 
nach deren Verſetzung in einftweiligen oder dauernden Ruhe— 
ftand, ſowie der nah ihrem Tode den Hinterbliebenen zu 
gewährende Sterbe: oder Gnadengehalt. 

Meberfteigen in den Fällen Nr. 6 und 7 das Dienfteinfommen, 
die Penfion oder die jonftigen Bezüge die Summe von fünfzehn- 
hundert Marf für das Fahr, jo tft der dritte Theil des Mehr: 
betrages der Pfändung unterworfen. 

Bei der Einziehung von furrenten öffentlihen Abgaben, von 
Disziplinarftrafen und von ſolchen Zwangsſtrafen, melde durch die 
vorgeſetzte Dienftbehörde feftgefegt find, finden die Vorſchriften der 
Nr. 7 rückſichtlich des Dienfteinfommend und der Penſion der 
Beamten, der Geiftlihen und der Lehrer an öffentlichen Unterrichtd- 
anftalten nicht Anwendung. 

Die Einfünfte, weldye zur Beitreitung eined Dienftaufwandes 
beftimmt find, und der Servis der Offniere, Militärärzte und 
Militärbeamten find weder der Pfändung unterworfen nody bei der 
Grmittelung, ob und zu welchem Betrage ein Dienfteinfommen der 
Pfändung unterliege, zu berechnen. 

Bezüglich der Zuläffigfeit der Pfändung des Arbeitd- oder Dienft- 
lohns verbleibt ed bei den Beltimmungen des Reichsgeſetzes vom 
21. Juni 1869 *) (Bunded-Gejepbl. 1869 S. 242 und 1871 ©. 63). 

*) 8.1. Die Vergütung (Lohn, Gehalt, Honorar u. f. w.) für 
Ürbeiten oder Dienfte, welde auf Grund eines Arbeits- oder Dienft- 
verhältnifjes geleiftet werden, darf, jofern diejes Verhältniß die Er— 
werbsthätigkeit des VBergütungsberechtigten volljtändig oder hauptſächlich 
in Anſpruch nimmt, zum Zwede der Sicherftellung oder Befriedigung 
eines Gläubigers erft dann mit Beſchlag belegt werden, nahdem die 
Teiftung der Arbeiten oder Dienfte erfolgt und nahdem der Tag, an 
welchem die Vergütung geſetzlich, vertrags- oder gewohnheitsmäßig zu 
entrichten war, abgelaufen ift, ohne daß der Vergütungsberechtigte die« 
jelbe eingefordert hat. 

$. 4. Das gegenwärtige Gefeg findet feine Anwendung: 
1) auf den Gehalt und die Dienftbezüge der öffentlichen Beamten; 
2) auf die Beitreibung der direkten perfonliden Staatsfteuern und 

Kommunalabgaben (die derartigen Abgaben an Kreis», Kirchen, 
Schul» und fonftige Kommunalverbände mit eingefchloffen), 
jofern diefe Steuern und Abgaben nicht feit länger als drei 
Monaten fällig geworden find zc. 
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$. 52. 
Fit eine Forderung auf Anordnung mehrerer Bollftredungsd- 

behörden oder auf Anordnung einer Vollftredungsbehörde und eines 
Gerichtd gepfändet, jo finden die Vorfchriften der $$. 750 bis 753 *) 
der Deutſchen Givilprozekordnung entiprecdhende Anwendung. 

*) 8. 750. Bft eine Geldforderung für mehrere Gläubiger ge: 
pfändet, fo ift der Drittfchuldner berechtigt und auf Verlangen eines 
Släubigers, weldem die Forderung itberwiefen wurde, verpflichtet, unter 
Anzeige der Sachlage und unter Aushändigung der ihm zugejtellten 
Beichlüffe an das Amtsgericht, deſſen Beſchluß ihm zuerft zugeftellt ift, 
den Schuldbetrag zu hinterlegen. 

$. 751. Iſt ein Anſpruch, welcher eine bewegliche körperliche 
Sade betrifft, für mehrere Gläubiger gepfändet, fo ift der Drittfchuld- 
ner berechtigt und auf Verlangen eines Gläubigers, welchem der Anfprud) 
überwiefen wurde, verpflichtet, die Sache unter Anzeige der Sadlage 
und unter Aushändigung der ihm zugeftellten Beſchlüſſe dem Gerichts- 
vollzieher herauszugeben, welcher nad) dem ihm zuerſt zugeftellten Be— 
ſchluſſe zur Empfangnahme der Sache ermädtigt ift. Hat der Gläubi- 
ger einen folhen Gerihtsvollzieher nicht bezeichnet, jo erfolgt deſſen 
Ernennung auf Antrag des Drittfhuldners von dem Amtsgerichte des 
Drts, wo die Sache herauszugeben ift. 

Iſt der Erlös zur Dedung der Forderung nicht ausreihend und 
verlangt der Gläubiger, für welchen die zweite oder eine jpätere Pfän- 
dung erfolgt ift, ohne Zuftimmung der übrigen betheiligten Gläubiger 
eine andere Bertheilung, als nad der Reihenfolge der Pfändungen, jo 
bat der Gerichtsvollzieher die Sachlage unter Hinterlegung des Erlöfes 
dem Amtsgerichte anzuzeigen, deſſen Beſchluß dem Drittfchuldner zuerft 
zugeftellt ift. Diefer Anzeige find die auf das Verfahren fich beziehen- 
den Schriftftüde beizufügen. 

In gleiher Weife ift zu verfahren, wenn die Pfändung für meh- 
rere Gläubiger gleichzeitig bewirkt ift. 

8. 752. Betrifft der Anſpruch eine unbewegliche Sade, fo ift 
der Drittfhuldner berechtigt und auf Verlangen eines Gläubigers, wel- 
hem der Anſpruch überwiefen wurde, verpflichtet, die Sade unter 
Anzeige der Sadhlage und unter Aushändigung der ihm zugeftellten 
Beihlüffe an den von dem Amtsgerichte der belegenen Sache ernannten 
oder auf feinen Antrag zu ernennenden Sequefter herauszugeben. 

$. 753. Ieder Gläubiger, welchem der Anſpruch überwiejen wurde, 
ift berechtigt, gegen den Drittfchuldner Klage auf Erfüllung der nad) 
den Beftimmungen der 88. 750— 752 diejem obliegenden Verpflich— 
tungen zu erheben. 

Jeder Gläubiger, für welchen der Anſpruch gepfändet ift, fann fich 
dem Kläger in jeder Lage des Rechtsſtreits als Streitgenoffe anſchließen. 
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In Grmangelung eined nad 88. 750, 751 zuftändigen Amts» 
erichtö findet die Hinterlegung bei der Hinterlegungsitelle desjenigen 

Amtsgerichts ftatt, in deſſen Bezirk die Vollftredungsbehörde, deren 
Prändungsverfügung dem Drittichuldner zuerſt zugeftellt worden, 
ihren Sig bat. 

g. 53. 
Auf die Zwangdvollitrefung in andere Vermögensrechte, melde 

nicht Gegenstand der Zwangsvollftrefung in das unbewegliche Ver: 
mögen find, finden die vorjtehenden Beftimmungen entipredhende 
Anwendung. 

Iſt ein Drittichuldner nicht vorhanden, jo ift die Pfändung 
mit dem Zeitpunfte als bewirkt anzujehen, in weldem dem Schuldner 
nn ſich jeder Verfügung über das Recht zu enthalten, zu— 

eſtellt ift. 
; Die Vollſtreckungsbehörde fann bei der Zwangsvollitredung in 
Rechte, welche nur in Anjehung der Ausübung veräußerlid find, 
ſofern durch anderweite Pfändung feine Zahlung zu erlangen ift, 
befondere Anordnungen erlaffen. Sie kann indbejondere bei der 
Zwangdvollftrefung in Nugungdredte eine Verwaltung anordnen. 
In diefem Falle wird die Pfändung durch Uebergabe der zu benugenden 
Sache an den Verwalter bewirkt, fofern fie nicht durch Zuftellung 
der Pfändungdverfügung bereitö vorher bewirkt ift. 

Fit die Veräußerung des Rechts jelbft zulälfig, jo fann aud) 
diefe Veräußerung unter der gleihen Borausfegung von der Voll: 
ſtreckungsbehörde angeordnet werden. 

Bezüglid der Sequeftration und Wiederverpadhtung verpadhteter 
Grundſtücke und Gerechtiame behält ed bei den bejonderen Beſtim— 
mungen ded $. 42 der Verordnung vom 26. Dezember 1808 (Gej.: 
Samml. von 1806 bi8 1810 ©. 464) und der Allerhöchſten Order 
vom 31. Dezember 1825 (Gel. -Samml. für 1826 ©. 5) ein 
Bewenden. 

Der Drittſchuldner hat die Gläubiger, welche die Klage nicht 
erhoben und dem Kläger ſich nicht angeſchloſſen haben, zum Termine 
zur mündlichen Verhandlung zu laden. 

Die Entſcheidung, welche in dem Rechtsſtreite über den in der 
Klage erhobenen Anſpruch erlaſſen wird, iſt für und gegen ſämmtliche 
Gläubiger wirkſam. 

Gegen einen Gläubiger, welcher nicht zum Termine zur mündlichen 
Verhandlung geladen iſt, obgleich er von dem Drittſchuldner hätte gela— 
den werden ſolien, kann der Drittſchuldner ſich auf die ihm günſtige 
Entſcheidung nicht berufen. 
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III. Zwangsvollſtreckung in das unbewegliche 
Vermögen. 

§. 54. 
Die Zwangsvollſtreckung in das unbewegliche Vermögen erfolgt 

als gerichtliche Zwangsvollſtreckung; ſie iſt unbeſchadet des Antrages 
auf hypothekariſche Eintragung nur zuläſſig, ſobald feſtſteht, daß 
durch Pfändung die Beitreibung der Geldbeträge nicht erfolgen kann. 

Der Antrag auf Einleitung des Verfahrens iſt durch die Voll— 
ſtreckungsbehörde zu ſtellen. Daſſelbe gilt für den Antrag auf Ein— 
tragung der Forderung in einem Grund- oder Hypothekenbuche 
(F. 22*) des Geſetzes vom 4. März 1879, Geſ.Samml. ©. 102). 

Die VBollftredbarkeit der Forderung und die Zuläffigkeit der 
Zwangsvollftrefung nad der Vorfchrift des erften Abjaged unter: 
liegen nicht der Beurtheilung ded Gerichts. 

In den befonderen Rechten der beftehenden Kreditverbände bei 
der Sequeftration und Subhaftation der zu denjelben gehörigen 
oder von denjelben beliebenen Güter wird durch die Beitimmungen 
diefer Verordnung nichts geändert. 

IV. Arreft. 

8. 55. 
Soweit ein Arreft zur Sicherung der Zwangsvollitredung wegen 

einer im Verwaltungszwangsverfahren beizutreibenden Geldforderung 
zuläifig ift, erfolgt die Wollziehung defjelben unter entipredyender 
Anwendung der Vorſchriften diefer Verordnung. Die Borjchriften 
der Zolle und Steuergejege über die Beſchlagnahme zoll» oder 
fteuerpflichtiger Gegenftände werden hierdurch nicht berührt. 

V. Koften der Zwangdvollftredung. 

$. 56. 
Die Koften ded Verfahrens find nad dem angehängten Tarif unter 

Beahtung der nachſtehenden näheren Beftimmungen zu berechnen: 

*) 8. 22. Die nah den beftehenden Vorſchriften im Wege der 
Zwangsvollftredung zu beanſpruchende Eintragung einer vollftredbaren 
Forderung in einem Grund: oder Hypothekenbuche erfolgt auf den une 
mittelbar an den Grund oder Hypothekenbuchrichter zu richtenden An— 
trag des Gläubigers. Die Beglaubigung des Antrags ift nicht erfor: 
derlid. 

Die auf Grund erfannter Immiffion zuläffige Eintragung erfolgt 
auf: das von Amtswegen zu erlafiende Erſuchen des Vollſtreckungsge— 
richte. 

Aus einem_nur vorläufig volljtredbaren Urtheil ift nur eine Vor— 
merkung einzutragen. 



628 

a. Die Wertböflaffe wird bei der Ausführung einer Verſteige— 
rung durch den Erlös der verfteigerten Gegenftände, in allen 
anderen Fällen durh die Summe der von jedem einzelnen 
Schuldner einzuziehenden Geldbeträge einschließlich der rüd- 
ftändigen Koften beftimmt. 

b. Bei der Pfändung Förperliher Saden, ſowie bei deren Ber- 
fteigerung ift der Anipruc des Bollziehungsbeamten auf die 
Gebühren begründet, ſobald derjelbe die Ausführung des 
entiprechenden Auftraged begonnen bat. 

ce. Die Gebühren des Vollziehungsbeamten müffen, aud wenn 
derjelbe mehrere Zmangsmaßregeln in derjelben Gemeinde 
an demijelben Tage vollitredt hat, von jedem Schuldner 
beſonders entrichtet werden. 

Die Koften für die öffentlihe Belkanntmahung und für 
die Verfteigerung find jedoh, wenn mehrere Mafjen zus 
Jammengenommen werden, nur einmal nad) der Geſammt— 
jumme zu entrichten und unter die betheiligten Schuldner 
nah Verhältniß des aus jeder Mafje gewonnenen Erlöſes 
zu verteilen. 

d. Die dur die Zwangdvollftrefung verurſachten baaren Aus— 
lagen find von dem Schuldner zu erjegen; bei Bertheilung 
der Trandportfoften und anderer baaren Auslagen, weldye 
mehrere Schuldner gemeinichaftlic zu tragen haben, tft auf 
die befonderen Umftände, namentlih den Werth, den Umfang 
und dad Gewicht der Gegenftände, billige Rückſicht zu 
nehmen. 

e. Neben den Gebühren findet ein Anfprud auf Reife» und 
Zehrungskoſten nicht ftatt. 

f. Die Gebühren der zugezogenen Sadverftändigen werden 
nad den für gerichtlihe Schäpungen vorgeihriebenen Säßen 
beftimmt. 

g. Die Gebühren des Bollziehungsbeamten fünnen auch anderen 
mit der Vornahme einzelner Bollftrefungshandlungen beauf: 
tragten Beamten gewährt werden. 

Dad Staatd- Minifterium ift ermächtigt, eine Revifion und 
andermweite Feftiegung ded Tarifs vorzunehmen. 

$. 57. 
Die Gebühren ded Vollziehungsbeamten und alle anderen Koften 

der Zwangövollftrefung werden von der Bollftredungsbehörde aus 
den eingegangenen Geldern bezahlt. 

Bei Unzulänglichkeit diefer Gelder werden aus denfelben zunächſt 
die Gebühren ded Vollziehungdbeamten, jodann die übrigen Koften 
der Zwangdvollftredung berichtigt. 
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Someit die Koften aud den eingegangenen Geldern nicht gedeckt 
werden, find diejelben unbeichadet der beftebenden anderweiten Bor: 
Ichriften von Demjenigen zu tragen, für deſſen Rechnung die 
Zwangsvollſtreckung erfolgt. 

8. 58. 

Dieſe Verordnung tritt gleichzeitig mit dem Deutſchen Geridhts- 
verfaſſungsgeſetz in Kraft. 

Die zur Audführung derjelben erforderlihen Anordnungen haben 
die betheiligten Minifterien gemeinſchaftlich zu erlaffen. 

Urfundlih unter Unjerer Höchfteigenhändigen Unterfchrift und 
beigedrudtem Königlihen Snfiegel. 

Gegeben Königdberg i. Pr., den 7. September 1879. 

(L. S.) Wilhelm. 

Yeonbardt. v. Bülow Maybach. v. Puttfamer. 
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Gebühren - Tarif. 

LE: II. LOL II GA VRR 

bi 3 15 150 | 300 | 1000 
"| bis | bie | bie | bis | bie | üßer 

Marf 15 | 150 | 300 | 1000 | 5000 | 5000 

infor. | Mark| Mark] Mart| Mart| Mark Marl, 
einfal. | einfiht. | einfiht. | einfat. | einſchl. 

ASTA AT AST MEAI ART MAT MA 
| | | | | 

. Für jede Mahnung, welche nicht mittelft | | | 
der Poft erfolgt ift*) . . — 101 — 20I — 40] —i75| — | 
Für die Pfändung Börperlicher Sachen io» | | | 
wie für die Wegnahme der vom Schuldner | | | | | 
herauszugebenden Urkunden, einſchließlich f A | $ | 
der durch die Pfändung und Megnabme | | 
der Urkunden veranlaßten Zuftellungen . 1140| — 80] 1160| 3—| + —] 5 -| 6- 

Wenn der Schuldner die Pfändung ab- | 
wendet ($. 25), wird nur die Hälfte der 
Gebühren entrichtet. | | | 

3. Kür die öffentlihe Bekanntmachung ber | 
Berfteigerung durh Aushang und Ausruf | — 20] — 20) — 40 _ 751 — 75] — 75] — 75 

4. Für die Verfteigerung, fowie für den frei- | | | 
bändigen Berkauf der gepfänbdeten Sachen | 
einschließlich der hierdurch veranlaften Zu— | | 
ftellungen . . » — 40) — 80] 160) 3 —] 55-115 —] 30 

Wenn der Schuldner bie Berfleigerung | | 
abmwendet ($ 33, Abf. 3), wird nur die | 
Hälfte der Gebithren entrichtet, jedoch nicht | | 
über 2 Mark 50 Bf. | | | 

5, Für jede Abichrift eines Protofolles . . — 10 — 10 — 10 — 10) — 10) — 10) — 10 
b. Fiir jede im Zwangsverfahren erforderliche | | 

Zuftellung, welche nicht nach den Beftim- 
mungen unter Nr. 2 und 4 — 
zu leiſten iſt . — 120) — 40 9 
Zu 1-6. Die mit der’ "Einziehung einer 

gerichtlich erfannten Geldftrafe verbundene | 
Beitreibung der Koften des Strafverfah- 
fahrens erfolgt gebithrenfrei. 

r . or 

* 

20) 2—| 2/-] | 2- 

| 
| 

| 

7. Gebühren ber bei einer Bfänbung zuge⸗ | | 
zogenen Zeugen . - —|20| - 5 — 40) - 50) — 50] — 50] —.50 

8. Gebühren des Aufbewahrers von gepfän- | | | 
deten Sachen täglich . . —|10] - 20] —!30] — 501 - 75] 1i—| 1150 

MWenn Die Aufbewahrung. fänger als | | 
8 Tage dauert, werben von dem 9. Tage | 
an nur bie halben Gebühren bewilligt. | 

— — 

*) File Mittheilung von Gerichtskoſtenrechnungen wird die Gebithr nicht entrichtet. Dat 
buch derartige Mittheilung veranlaßte Porto bleibt der Staatskaſſe zur Laſt. 



631 

Anweifung vom 15. September 1879, zur Audführung 
der Verordnung vom 7. September 1879, betreffend 
das VBermwaltungdzwangdverfahren wegen Beitreibung 

von Geldbeträgen. 

Berlin, den 15. September 1879. 
Auf Grund der im $. 58 der Verordnung vom 7. September 

1879, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung 
von Geldbeträgen (Geſ.“Samml. ©. 591), den betbeiligten Mini» 
fterien erteilten Grmädtigung wird zur Ausführung diefer Ver— 
ordnung Nachſtehendes vorgeichrieben : 

I. Allgemeine Beftimmungen. 

Anwendung der Verordnung. (Zu $. 1.) 

Art. 1. 

Nach den in den einzelnen Kandeötheilen beftehenden Vorſchriften 
beftimmt ſich, welche Geldleiftungen der Beitreibung im Verwaltungs— 
jwangöverfahren unterliegen. 

Soweit hiernach die Beitreibung eined Geldbetraged im Ber: 
waltungszwangsverfahren zuläffig tft, regelt fi das Verfahren aus— 
ichließlih nad den Vorfchriften der Verordnung; alle auf das Ver: 
fahren bezüglichen Beftimmungen der jeither beitehenden Exekutions— 
ordnungen find demnad für aufgehoben zu erachten. 

VBollftredungsbehörden. (Zu $. 3.) 

Art. 2. 

Diejenigen Behörden oder Beamten, welche fraft ihres Amtes 
Geldbeträge einzuziehen haben, die der Beitreibung im Berwaltungd- 
zwangäverfahren unterliegen, bilden die zur Anordnung und Leitung 
des Zmwangdverfahrend zuftändigen Vollitrefungsbehörden, ohne daß 
ed einer weiteren Beauftragung derjelben bedürfte. 

Auch wenn gewiflen Beamten die Einziehung joldyer Geldbeträge 
ald Nebenamt aufgetragen ift, bilden diejelben bezüglich diejer Geld» 

die zuftändige Vollftredungsbehörde. 
Bon der Beftimmung des Abi. 1 bilden die Beamten joldyer 

Korporationen, weldye nad) den bisherigen Borjchriften zur eigenen 
Zwangsvollftrefung nicht berechtigt find, wie namentlih die Ren— 
danten von Kirchengemeinden und Schulfozietäten, eine Ausnahme. 
Diefe können niemald die Vollftredungsbehörde bilden, falld fie nicht 
etwa auf Grund ded von ihnen befleideten Hauptamted hierzu be= 
fähigt find, und deshalb gemäß der Beitimmung im Abſ. 2 als 
Vollftredungsbehörde zu fungiren haben. 

Infoweit den Gemeinden die Einziehung von Geldbeträgen für 
den Staat obliegt, bilden die — wenn jedoch eine 
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Gemeinde zum Zwede der Einziehung ſolcher Geldbeträge ſelbſt— 
ftändige Beamten angeftellt hat, dieſe Letzteren die Vollſtreckungs— 
behörde. Ebenfo find die von mehreren zu einem Erhebungsbezirke 
vereinigten Gemeinden angeftellten jelbftitändigen Erhebungs— 
beamten für ihren Gejchäftsbereih ald Vollſtreckungsbehörde zu— 
ftändig. : 

rt. 3. 

In allen Fällen, in denen eine nad) den Beftimmungen des 8. 3 
Abſ. 1 und 2 der Verordnung zuftändige Vollſtreckungsbehörde nicht 
vorhanden tft, hat die örtlich zuftändige Regierung (in der Provinz 
Hannover die Landdroftei, in der Stadt Berlin das Polizeipräfidium) 
entweder von Amtöwegen, oder auf Erjuchen der zuftändigen Bebörde 
oder Korporation eine befondere Vollftredungsbehörde zu beftimmen. 
Dieje Beftimmung fann nad dem Ermeſſen der Regierung (Land— 
droftei, Polizeipräfidium in Berlin), welche bierbei auf die Wünjche 
der erjuchenden Behörde oder Korporation thunlichſt Rüdfiht zu 
nehmen bat, für jeden einzelnen Fall, oder für eine Reihe von 
Fällen oder für eine beftimmte Zeitdauer erfolgen. 

Die Regierungen (Landdrofteien, Polizeipräfidium in Berlin) 
find ermächtigt, bei der Beftimmung einer VBollitredungsbehörde nach 
.3 Abi. 3 der Verordnung einen von der Behörde oder Korporation, 
ür deren Rechnung die Zwangsvollftredung erfolgt, zu entrichtenden 
verhältnigmäßigen Beitrag zu der Nemuneration der Vollſtreckungs— 
bebörde und der Bollziehungsbeamten feftzufegen. 

Art. 4. 
In welchen Fällen die zuftändigen höheren Bermwaltungd- und 

die Auffihtsbehörden von der Ermädtigung, die Funftionen der 
Vollſtreckungsbehörde ganz oder theilmeiie ſelbſt zu übernehmen, 
Gebrauch maden wollen, bleibt ihrem Ermefjen überlaffen, vorzugs— 
weile wird ſolches dann geſchehen müffen, wenn ed fi, wie 3.8. bei 
der Ausführung von Defektenbeihlüffen, um wichtige oder jchwierige 
Fälle der Zwangsvollftredung handelt. Selbftredend tritt, joweit die 
gedadhten Behörden von der bezeichneten Ermädtigung Gebraud 
machen, die etwa jonft zuftändige Vollſtreckungsbehörde außer Funftion. 

Art. 5. 
Da durch die Beftimmungen der Verordnung an den beftehenden 

Vorſchriften über die Nothmwendigfeit, eine Umlage für vollftredbar 
nl zu erklären, nicht8 geändert worden it jo bat die Voll- 
trefungsbehörde in den geeigneten Fällen zu prüfen, ob diejer Vor— 
audjepung genügt ift. 

Bollziehbungsbeamte. (Zu $. 5.) 

Art. 6. 
Die" Vollziehungdbeamten unterliegen der Disziplin derjenigen 

Behörde, von mwelder fie angeftellt find. 
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Wenn die von den Regierungen (Finanz-Direktion) angeftellten 
Bolziehungsbeamten nad Bereinbarung mit den Erjteren von anderen 
Provinzialbehörden ($. 24 Nr. 2 des Geſetzes vom 21. Juli 1852, 
betreffend die Dienftvergeben der nicht richterlichen Beamten, Gej.-©. 
©. 465) ald Bollziehungsbeamte verwandt werden, jo haben dieſe 
Provinzialbehörden das Recht, die etwaigen Dienftvergehungen der: 
jelben disziplinariich zu rügen, müffen aber, wenn foldyes gejchieht, 
die betreffende Regierung (Finanz-Direktion) hiervon in Kenntniß 
jepen. Die Einleitung ded Verfahrend wegen unfreimilliger Ent- 
lafjung eines ſolchen Vollziehungsbeamten ſteht jedoch ausſchließlich 
der Regierung (Finanz-Direktion) zu. 

Art. 7. 

Diejenigen Vollziehungsbeamten, welche nicht eine beſondere 
Dienſtkleidung tragen, müſſen bei allen amtlichen Verrichtungen mit 
einem Dienſtſchilde verſehen ſein; das Letztere ſoll in der Mitte den 
OR Adler enthalten und auf der linken Bruftjeite getragen 
werden. 

Art. 8. 

Die eidlihe Verpflichtung der Vollziehungsbeamten erfolgt durch 
die zuftändige Behörde nad) den beftehenden allgemeinen Vorſchriften. 
Sofern die Vollziehungsbeamten bereitd auf Grund eined anderen 
von ihnen befleideten Amtes eidlich verpflichtet find, bedarf ed der 
nohmaligen Vereidigung nicht. 

Art. 9. 

Den Reſſortchefs bleibt die Beftimmung der Voraudfegungen 
vorbehalten, unter denen die Ausführung einer Zwangsvollftcedung 
einem Gerichtövollzieher übertragen werden kann. 

II. Mahnverfahren. 

Nothwendigfeit der Mahnungen. 
Art. 10. 

Die Bollitredungsbehörde darf ausnahmsweiſe die Mahnung 
unterlafjen, wenn: 

a. nad) ihrem pflichtmäßigen Ermeſſen zu befürdten ift, daß 
dur die mit der Mahnung verbundene Berzögerung der 
Bollftredung der Erfolg der Lepteren gefährdet werden 
würde; oder wenn 

b. die Mahnung nad) den unten folgenden Beftimmungen wegen 
eined in der Perjon des Schuldnerd liegenden Hindernilfes 
nicht ausgeführt werden fann. 

Sonftige Ausnahmen und Abweihungen von der Regel des 
$. 6 der Verordnung fönnen nur die Reffortchefd geftatten. 



634 

Reftverzeihniß. 
Art. 11. 

Die für die Einziehung der direkten Steuern und anderen in 
feftftehenden Friſten wiederkehrenden öffentlihen Abgaben und Ge: 
fälle zuftändigen Behörden und Beamten haben ein Reftverzeichniß 
zu führen, in welcheö unmittelbar nach dem Verfalle der einzuziehen: 
den Abgaben und Gefälle die ſämmtlichen Rüditände unter fortlaufen- 
den Nummern, und verihiedene von derielben Perſon verichuldete 
Rückſtände unter derjelben Nummer einzutragen find. 

Für dieſes Neftverzeihnig ift in der Megel das anliegende 
Muſter I (Antage 1.), deſſen Spalten nach Bedürfniß vermehrt wer: 
den fönnen, zu benußen. 

Den Reſſortchefs bleibt vorbehalten, von der Verpflichtung zur 
Führung von Reſtverzeichniſſen zu entbinden, andere Mufter vorzu- 
ſchreiben, oder jonftige Abweichungen zu geltatten. 

Mahnzettel. 
Art. 12. 

Die Mahnung erfolgt durch Mittheilung eined Mabnzettels, 
welder von der für Die Einziehung des Geldbetraged zuftändigen 
Stelle auf Grund des Reftverzeichnifjed nad) dem beigefügten Mufter Il 
(Anlage I.) audzufertigen iſt; verjchiedene Rüdjtände deffelben Schuld— 
nerd find in der Regel durch denjelben Mahnzettel einzufordern. 

Bebändigung der Mahnzettel. 
Art. 13. 

Die Behändigung der Mahnzettel an den Schuldner erfolgt 
durdy den Vollziehungs- oder einen anderen hiermit bejonderd be- 
auftragten öffentlichen Beamten oder durch Aufgabe zur Poft. 

Im erjteren Falle hat der beauftragte Beamte den Mahnzettel 
dem Schuldner ſelbſt oder einem erwachſenen Hausgenoſſen deijelben 
zu behändigen und wie ſolches geſchehen, unter Angabe des Namens 
desjenigen, dem der Zettel behändigt worden und des Tages der 
Dehändigung in einem ihm bei Ertheilung des Auftrages über: 
gebenen Berzeichniffe der anzumahnenden Schuldner zu beſcheinigen. 
Wird die Annahme verweigert oder kann die Behändigung wegen 
Abweſenheit eined zur Annahme Beredtigten nicht erfolgen, jo bat 
der Beamte die Bebändigung durch Anbeften an die Thür der Woh— 
nung des Schuldnerd oder durch Uebergabe des Mahnzettelö an die 
Drtöbehörde zu bewirken, Legtere hat alddann die Mittheilung an 
den Schuldner zu veranlaffen. 

Der mit der Behändigung ded Mahnzetteld beauftragte Beamte 
ift niemald zur Annahme von Zahlungen ermädtigt. 

Die Behändigung durch Aufgabe zur Poft geichieht in der 
Meife, dab der Mahnzettel in einem verjchloffenen Briefumjchlage 



635 

unter der Adreſſe des Schuldnerd nad deſſen Wohnorte zur Poft 
gegeben wird. Im diefem Falle wird die Bebändigung mit der 
beicheinigten Aufgabe zur Poſt ald bewirkt angeſehen, ſelbſt wenn 
die Sendung ald unbejtellbar zurüdfommt. Die Beſcheinigung der 
Aufgabe zur Poft kann nur durdy einen vereidigten Beamten ges 
ſchehen. 

Art. 14. 
Bildet die für die Einziehung zuſtändige Stelle zugleich die 

Vollſtreckungsbehörde, ſo hat dieſelbe das Verfahren der Behändi— 
gung der Mahnzettel jelbft zu leiten und namentlid unter Berück— 
ichtigung der örtlihen und der fonit in Betradht fommenden Ver— 
bältniffe zu beftimmen, ob die Behändigung der Mahnzettel durch 
den Vollziebungsbeamten oder durch Aufgabe zur Bott geſchehen 
ſoll. Hat jedoch der Schuldner nicht feinen Wohnſitz im Geſchäfts— 
bezirke der Bollftredungsbebörde, jo muß der Regel nad die Be- 
bändigung durch Aufgabe zur Poſt erfolgen. 

Öefchieht die Behändigung durch den Vollziehungöbeamten, jo 
ift demjelben ein auf die ſämmtlichen anzumabnenden Schuldner 
bezüglicher, die Spalten 1, 3—5 des Reftverzeichniffes umfaflender 
Auszug zu übergeben; derjelbe bat jodann in der Spalte 5 des 
Auszuged die erfolgte Behändigung durd den Vermerk „bebändigt 
dem N. N. am —ten...... "oder falld die Behändigung durdy 
Anheften an die Thür bezw. durch Uebergabe an die Ortsbehörde 
erfolgt ift, durch den Vermerk „angebeftet am —ten ..... " bezw. 
„dem Ortsvorſteher ..... übergeben am . . ... “, zu beſcheinigen. 

Erfolgt die Behändigung durch Aufgabe zur Poſt, ſo muß der 
Beamte, welcher die Aufgabe bewirkt hat, —9— in der Spalte 5 
des Reſtverzeichniſſes durch den Vermerk „auf die Poſt gegeben am 
— ten ...... „beſcheinigen. 

Art. 15. 

Bildet dagegen die für die Einziehung zuſtändige Stelle nicht 
zugleich die Vollſtreckungsbehörde, ſo muß die Behändigung der 
Mahnzettel entweder durch einen hiermit beſonders beauftragten 
öffentlichen Beamten oder durch die in Gemäßheit des $. 3 Abſ. 3 
der Verordnung beſtellte Vollſtreckungsbehörde bewirkt werden. Die 
näheren Beſtimmungen hierüber bleiben den zuſtändigen Behörden 
der verſchiedenen —32 vorbehalten. 

Im erſteren Falle hat die für die Einziehung zuſtändige Stelle 
die von ihr ausgefertigten Mahnzettel nebſt dem im Art. 14 Abi. 2 
erwähnten Auszuge des Meftverzeichniffed dem beauftragten Beamten 
mitzutbeilen, welcher die Behändigung unter Beobachtung der dajelbft 
gegebenen VBorichriften audzuführen und den mit den erforderlichen 
Beicheiniqungen verjehenen Auszug demnächſt zurüdzugeben bat. 

Soll die Behändigung der Mahnzettel durd die in Gemäßheit 
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des $. 3 Abi. 3 der Verordnung beftellte Vollſtreckungsbehörde erfol- 
gen, jo muß die für die Einziehung zuftändige Stelle die von ihr 
auögefertigten Mahnzettel nebit ihrem Reſtverzeichniſſe und dem 
Auszuge aus Letzterem der Vollitredungdbehörde mitteilen, weldye 
das weitere Verfahren zu veranlaffen bat. In jolden Fällen hat 
die gedachte Stelle von allen auf die in dem Reftverzeichnifje aufge- 
führten Rüdftände bei ihr eingehenden Zahlungen der VBollftredungs- 
behörde unverzüglich Kenntniß zu geben. 

Mündlihde Mahnung. 

Art. 16. 

Sofern in einzelnen Zandestheilen die Ausfertigung oder Be— 
bändigung der Mahnzettel wegen Mangeld geeigneter Beamten auf 
erhebliche Schwierigkeiten ftößt, können die Provinzialbehörden für 
ihren Geſchäftsbereich ausnahmsweiſe die mündliche Mahnung dur 
den Vollziehungd- oder einen anderen hiermit bejonderd beauftragten 
Öffentlihen Beamten geftatten. Diejelben haben in jolhen Fällen 
ugleid darüber zu — in welcher Weiſe die Ausführung der 
ahnung zu beſcheinigen iſt. 

III. Zwangsverfahren. 

A. Allgemeine Beſtimmungen. 

Einleitung des Zwangsverfahrens. 

Art. 17. 

Nach dem Ablaufe der Mahnunggfriſt ift wegen der verbliebe— 
nen, in Spalte 7 des Reftverzeichnitjed einzutragenden Rüdftände 
ohne Berzug das Zwangdverfahren einzuleiten. Die Vollſtreckungs— 
behörde 4 ohne ausdrüdliche, für jeden einzelnen Fall zu ertheilende 
Genehmigung der zur Bewilligung von Stundungen le Be: 
börde, bezw. der Korporation, für deren Rechnung die Zmangdvoll- 
ftredung erfolgt, nicht ermädtigt, für die Einleitung ded Zwangs— 
verfahrens oder für einzelne VBollftredungdmaßregeln Ausftand zu 
ewähren. Alle von der Vollſtreckungsbehörde eigenmächtig gewährte 
tundungen erfolgen auf alleinige Gefahr ded verantwortlichen 

Beamten. 
Die von der zuftändigen Behörde oder Korporation einem 

Schuldner nad Zuftellung des Mahnzetteld gewährte Stundung ift 
in Spalte 12 des Reftverzeichniffed mit Angabe der Stundungsfrift 
zu vermerfen. 

Die Namen derjenigen Schuldner, gegen welche wegen Zahlung 
des vollen Betraged der Rüdftände dad Zwangdverfahren nicht ein- 
zuleiten ift, find in dem Reſtverzeichniß mittelft Durchſtreichens zu 
löſchen, jedod jo, daß die Eintragungen volljtändig lesbar bleiben. 
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Zuftellungen. (Zu 88. 8—18.) 
Art. 18. 

Db die Zuftelungen im Zwangsverfahren durch den Vollziehungs— 
beamten oder durch die Poft zu bewirken find, ift unter entiprechen- 
der Anwendung der im Art. 14 gegebenen Vorſchriften zu beftimmen. 

Die Perjon, welder zugeftellt werden ſoll, ift von der Voll: 
ſtreckungsbehörde unter Beadhtung der in den $$. 9— 11 der Ber- 
ordnung getroffenen Beftimmungen genau zu bezeichnen. 

An melde Perjonen im Falle ded 8.9 Abi. 1 der Verordnung 
die Zuftellung erfolgen muß, richtet fi mit Rüdficht auf die Be— 
ftimmungen der 88. 50, 51 der Givilprozekordnung nad den Vor: 
ihriften des bürgerlichen Rechtes. Hiernad erfolgen im Allgemeinen 
Zuftellungen für Minderjährige an den Vater oder bezw. Vormund, 
Zuftellungen für Geifteöfranfe, Verſchwender oder jonft aus irgend 
einem Grunde unter Vormundſchaft ftehende Perfonen an den Bormund. 

Die im $. 13 der Verordnung gedachte Erlaubnik der Voll— 
ftrefungsbebörde darf nur im Falle der Dringlichkeit der Zuftellung 
ertheilt werden *). 

Für die über die Zuftellung aufzunehmenden Urfunden ift das 
anliegende Mufter III (Anfage II.) zu benußen. 

Die Erfuhungdichreiben, welche bei Zuftellungen in einem an— 
deren deutſchen Staate ($. 17 Abſ. 2 d. V.), fowie bei Zuftellungen 
an die im $. 184 der Civilprozeßordnung bezeichneten Perjonen erfor= 
derlich werden, find von der Vollſtreckungsbehörde zu erlaffen. Da- 
gegen find bei Zuftellungen, melde mittelft Erſuchens des Reichs— 
fanzlerd, der Minifter der auswärtigen Angelegenheiten der Bunded- 
ftaaten oder der Konjuln oder Gejandten ded Reichs ($$. 182, 183 
der Givilprozekordnung) bewirkt werden follen, wegen des Erlafjes 
der Erſuchungsſchreiben die über den Geichäftäverfehr mit den ge- 
nannten Beamten ergangenen allgemeinen Vorſchriften zu beachten. 
Können Zuftellungen in einem anderen deutihen Staate nach den 
mit diefem getroffenen Vereinbarungen durch die Poft bewirft werden, 
fo ift von der im $. 17 Abſ. 2 der Verordnung vorgejehenen Art 
der Zuftellung Feine Anwendung zu machen. 

Bei Zuftellungen durch Sffentlichen Aushang ($. 18 d. B.) ift 
der Tag der Anheftung auf dem auszuhängenden Schriftitüde zu 
vermerfen. 

*) Allgemeine Feiertage im Sinne ber 88. 13, 20 Abf. 2 der Berorbnung 
($. 681 der Civilprozeßordnung) find: 

1. Der erfte und zweite Feiertag ber drei chriftlichen Feſte Weihnachten, 
Oſtern und Pfingften. 

. Der Charfreitag. 

. Der Nenjahrstag. 

. Der Buf- und Bettag. 

. Der Himmelfahrtstag. 

1879, 42 

> 
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Anlegung von Alten. 

Art. 19. 
Alle auf die Zuftellungen bezüglichen Urkunden und Beſcheini— 

gungen find, nachdem fie von der Vollſtreckungsbehörde hinſichtlich 
ihrer vorichriftsmäßigen Austellung geprüft und auf deren Anord= 
nung erforderlichenfalld berichtigt bezw. vervollftändigt worden find, 
u beionderen Akten zu bringen. Die Letzteren find nad der Reihen— 
* des Reſtverzeichniſſes anzulegen. Zu denſelben ſind auch alle 
im weiteren Verlaufe des Zwangsverfahrens aufgenommenen Urkunden, 
Protokolle und Beſcheinigungen, ſowie alle Konzepte der ergangenen 
Verfügungen, Mittheilungen u. ſ. w. zu nehmen und bei den ent— 
ſprechenden Nummern des Reſtverzeichniſſes einzuheften. Die Akten, 
ſowie die Reſtverzeichniſſe ſind mindeſtens fünf Jahre lang aufzu— 
bewahren. 

Verbot von Vollſtreckungshandlungen an kirchlichen 
Feſttagen und am Sabbath. (Zu S. 20.) 

Art. 20. 

Die Vollftredungsbebörden werden angewielen, Vollſtreckungs— 
bandlungen gegen Angehörige einer chriſtlichen Konfeſſion an den 
nicht ald allgemeine Feiertage anerfannten firdylichen Fefttagen diejer 
Konfeilion, jowie gegen Juden am Sabbath und an jüdiihen Feſt— 
tagen nur bei Gefahr im Verzuge ausführen zu laffen. 

B. 3wangsvollfiteckung in das bewegliche Vermögen. 

1. Allgemeine Beftimmungen. 

Berihiedene Arten der Pfändung. (Zu $. 24.) 

Art. 21. 

Bei der Zwangsvollftrefung in das bewegliche Vermögen ift 
(edigli nad) Zweckmäßigkeitsgründen zu beftimmen, welde Art der 
Pfändung auögeführt werden, namentlih ob fih die Lebtere auf 
förperlihe Sachen oder auf Forderungen und andere Vermögens: 
rechte des Schuldnerd eritreden fol. Auch können unter Beobach— 
tung der Vorichrift des $. 24. Abi. 1 der Verordnung förperliche 
Saden und Forderungen oder andere Vermögensrechte zu gleicher 
Zeit aepfändet werden. 

In der Regel ift diejenige Art der Pfändung zu wählen, weldye 
vorausfihtlih am ficherften und leichteften zur Dedung der beizu- 
treibenden Summe führen wird; an zweiter Stelle iſt derjenigen 
Art der Pfändung der Vorzug zu geben, welde dem Schuldner am 
mwenigften nachtheilig ift und den geringften Betrag an Gebühren 
und Koften veruriadt. 



Anjprüde dritter Perjonen. (Zu 8. 26.) 

Art. 22. 

Wenn ein Dritter bezüglich des gepfändeten Gegenftanded bei 
der Vollftrefungsbehörde Anjprüde anmeldet, melde im 
Falle ihrer Begründung der Dedung der beizutreibenden Summe 
aus dem Erlöje entgegenftehen würden, jo ih u prüfen, ob die 
Pfändung anderer Gegenftände möglich ift, welche hinreichende Sicher: 
beit gewähren und von dritten Perjonen nicht in Aniprud genommen 
werden. 

Treffen dieſe Vorausfegungen zu, jo fann die Bollftredungd- 
bebörde, nachdem die andermeite Pfändung erfolgt ift, die Freigebung 
des eritgepfändeten Gegenftandes verfügen. 

Fit jedoh die Pfändung eined anderen Gegenftanded nicht 
möglich, fo bat die Vollftredungsbehörde ohne Verzug derjenigen 
Behörde oder Korporation, für deren Rechnung die Zwangdvollftredung 
ftattfindet, den Sachverhalt anzuzeigen und deren Entſcheidung 
abzumarten. Bid die Lehtere erfolgt, ift, Sofern die angemeldeten 
Anſprüche beicheinigt find, von weiteren Vollſtreckungsmaßregeln 
Abjtand zu nehmen. 

Art. 23. 

Wenn ein Dritter Aniprüdhe an den gepfändeten Gegenftand 
im Wege der Klage geltend madt, jo bat die Vollſtreckungsbehörde 
ih nach den etwa in Gemäßheit der 88. 688, 689 der Civilprozeß— 
ordnung ($. 26 Abi. 2 d. DB.) ergebenden Anordnungen ded Gerichts 
oder nad etwaigen Weiſungen derjenigen Behörde oder Korporation, 
für deren Rechnung die Zwangsvollftrefung erfolgt, zu richten, im 
Vebrigen aber dem Zmangöverfahren weiteren Fortgang zu geben. 

Gegen die Vollftrefungsbebörde jelbit fann die Klage nur in 
dem Falle gerichtet werden, wenn fie je prozefjualiihen Vertretung 
Desjenigen, für defjen Rechnung die Zmangdvollftrefung erfolgt, 
befugt ift. Stebt der Vollitredungsbehörde eine ſolche Befugniß 
nicht zu, jo bat fie bei eigener Verantwortlichkeit auf die gegen fie 
angeitellte Klage lediglih die Einrede der mangelnden geſetzlichen 
Vertretung vorzuihügen und die Verhandlung zur Hauptſache zu 
verweigern ($$. 247, 248 der C.«P.«O.); zugleih hat die Boll. 
ftredungsbebhörde in einem folden Falle Demjenigen, für deffen 
Rechnung die Zwangsvollftredung erfolgt, von der Sachlage Kenntniß 
zu geben. 

Dffenbarungdeid. (Zu $. 27.) 

Art. 24. 

Der Antrag auf Erhebung des Dffenbarungseided behufs Dffen- 
legung des Nermögend ift nur dann zu Stellen, wenn ausreichende 

42° 
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Gründe zu der Annahme berechtigen, daß der Schuldner Gegenftände 
ſeines Vermögend, um fie der Pfändung zu entziehen, verheimlicht. 

Zur Stellung des Antrages ift lediglich die für die Einziehung 
zuftändige Stelle befugt; fofern es ſich um Geldbeträge handelt, 
weldhe an den Staat zu entrichten find, bedarf ed der Genehmigung 
der zuftändigen Auffichtöbehörde, und hat die mit der Einziehung 
FR hen Behörde diefe Genehmigung in den geeigneten Fällen 
nachzuſuchen. Eine generelle Ertheilung der Genehmigung ift nur 
ausnahmsweiſe zuläffig, fofern nah dem pflichtmäßigen Ermeſſen 
der Auffichtsbehörde ein Mißbrauch nicht zu befürchten ift. 

2. Pfändung Lörperlicher Sachen. 

Pfändungdbefebl. (Zu $$. 19, 25 Abi. 2.) 

Art. 25. 

Der Auftrag zur Pfändung förperlider Sahen wird dem Voll: 
ziehungsbeamten mittelit eined von der Vollftrefungsbehörde nad) 
anliegendem Mufter IV (Unfage IV.) audzufertigenden Pfändungsbe- 
fehls ertheilt. In dem Lepteren ift ftetd anzugeben, ob bezw. bis zu 
welchem Betrage der Vollziehbungsbeamte bei Ausführung der Pfän— 
dung zur Empfangnahme von Zahlungen ermächtigt ift. Eine joldye 
Ermächtigung ift der Regel nah dem Vollziehungsbeamten für die 
Koften und Gebühren der Zwangdvollitrefung ohne Beihrän- 
fung, im Uebrigen nur für Beträge bis zur Höhe von 
20 Mark einſchließlich zu ertheilen. Den Reffortchefd bleiben 
andermweite Beltimmungen bierüber vorbehalten. 

Die Vollitrekungsbehörde hat auf Grund des in der Spalte 3a. 
des Meftverzeichnifjed einzutragenden Vermerks die ſchleunige Aus- 
führung des Pfändungdbefehld zu überwachen. 

Abmwendung der Pfändung. (Zu $. 25.) 

Art. 26. 

Der Vollziehungsbeamte darf die Ausführung des Pfändungs- 
befehl Tediglih in den Fällen des $. 25 Abſ. 1 der Verordnung 
unterlaffen oder einjchränfen. 

Friftbewilligungen, in Folge deren die Pfändung audzufegen ift, 
müffen von der Vollftredungsbehörde auögeftellt jein; andere Frift- 
bewilligungen bat der Vollziehungsbeamte nicht zu beadten. Die 
Vollftredungsbehörden haben fich bei der Ertheilung von Friftbewilli- 
gungen ftreng nach der Vorſchrift des Art. 17 zu richten. Die Vor— 
zeigung eines Pofticheines über die Abjendung eines Geldbriefes 
ift zur Abmwendung der Pfändung nicht geeignet. 

Im Falle, daß Theilzahlungen nachgewieſen oder an den Boll: 
ziehungsbeamten geleiftet werden, ift die Pfändung entiprechend zu 
beichränfen, 
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Der Vollziehungdbeamte hat dem Schuldner über die von ihm 
geleifteten Zahlungen Quittung zu ertheilen. 

Art. 27. 

Wenn der Pfändungsbefehl auf Grund der Beftimmungen des 
$. 25 Abj. 1 der Verordnung gar nicht ausgeführt wird, jo hat der 
Bollziehungsbeamte den Grund hierfür, jowie den Betrag der etwa 
von ihm in Empfang genommenen Zahlungen auf dem Pfändungs— 
befehl zu vermerken und den Lepteren der Bollitredungsbehörde 
jofort zurüdzugeben. 

Ausführung der Pfändung. (Zu 88. 28—31.) 

Art. 28. 

Auf Grund des Pfändungäbefehld ift der Vollziehungsbeamte 
berechtigt, die in der Wohnung oder jonft im Gewahrſam des 
Schuldners befindlichen pfändbaren Sachen, joweit als es zur Dedung 
der beizutreibenden Rückſtände und Koften erforderlich iſt, in Befig 
zu nehmen. 

a. Auswahl der zu pfändenden Saden. 

Art. 29. 

Ale Saden, welche unzweifelhaft nad $. 31 der Verord— 
nung ($. 715 der Givilprozehordnung) der Pfändung nicht unter: 
liegen, müſſen unbedingt freigelafjen werden*). 

Behufs Feititellung der Unentbehrlichkeit der daſelbſt bezeichneten 
Saden fann ein Sadverftändiger zugezogen werden. Sm Falle 
der Nr. 5 des $. 715 der Givilprozekordnung muß ftetd die Zu— 
ziehung eined Sachverſtändigen erfolgen, wenn die dort bezeichneten 
Saden den Werth von 1000 Mark überfteigen. Der Sadverftändige 
ift in diefem Falle, wenn ed ſich um eine Zwangsvollftrefung gegen 
den Befiger eines landichaftlicy beliehenen Gutes handelt, aus den 
Deamten oder den Mitgliedern ded landichaftlihen Verbandes zu 
nehmen. 

Art. 30. 

Solche Sachen, bei denen: 
a. binfihtli der Pfändbarfeit Zweifel beftehen oder Einwen— 

dungen des Schuldnerd erhoben werden, oder bezüglich deren 
b. ein Dritter perjönlid oder nah Angabe des Schuldnerd 

Eigenthums- oder jonitige, der Verwendung des Erlöjed zur 
Dedung des beizutreibenden Geldbetraged entgegenitehende 
Anſprüche erhebt, oder melde 

*) Zu ben der Pfändung nicht unterworfenen Sachen gebört auch bas 
Inventar der Pofthaltereien ($. 20 Gefeg über das Poſtweſen des Dentjchen 
Reichs, vom 28. Oktober 1871). . 
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c. nad den angelegten Siegeln oder fonftigen Zeichen bereitd 
von anderen Vollziehungsbeamten oder von Gerichtsvoll— 
ziehern gepfändet worden find, 

müffen von der Pfändung freigelaffen werden, falld die Pfändung 
anderer Sachen möglich ift, weldye hinreichende Sicherheit gewähren 
und, zu einer der zu a. bis c. gedachten Kategorien nicht gebören. 

Iſt jedoch hiernach die Pfändung anderer Sahen nicht möglich, 
jo find der Regel nah auch die zu dieſen Kategorien gebörigen 
Saden zu pfänden. Auf Grund des hierüber in das Pfändungd- 
protofoll aufzunehmenden Vermerks bat alddann in dem Falle zu a. 
die Vollftredungsbehörde über die Prändbarkeit der Sache Beltim- 
mung zu treffen und biernady das weiter Erforderliche zu veranlaffen. 
Der Schuldner, welchem die Enticheidung mitzutbeilen ift, muß, 
wenn er von der ihm offenitehenden Beichwerde ($. 2 Abi. 2 der 
Verordnung) Gebrauch machen will, diejelbe jo zeitig anbringen, 
daß der Vollſtreckungsbehörde die Siftirung der Verfteigerung auf: 
gegeben werden fann. 

In dem Falle zu b. hat die VBollftredungsbehörde nah Maß— 
gabe der Borjchriften ded Art. 22 Abi. 3 zu verfahren; in dem 
Falle zu c. regelt fi das weitere Verfahren nad den Vorſchriften 
der 88. 40, 41 der Berordnung. 

Art. 31. 

Im Uebrigen ift die Auswahl der zu pfändenden Sachen vor- 
zugsweiſe nad den allgemeinen Regeln des Art. 21 zu treffen, 
bierbei jedodh auf etwaige Wünſche ded Schuldners thunlichſt Rück— 
fiht zu nehmen. 
— Geld, Werthpapiere, Koſtbarkeiten und andere Gegen— 

ſtände, welche der Vollziehungsbeamte ohne Schwierigkeiten ſelbſt 
fortſchaffen kann, find ſtets an erſter Stelle zu pfänden. 

Sonſt iſt bei Anwendung der allgemeinen Regeln beſonders in 
Betracht zu ziehen, ob nad den im Art. 32 folgenden Vorſchriften 
die zu pfändenden Eadyen im Gewahrſam ded Schuldners belafjen 
werden dürfen und ob, wenn diejes nicht aefcheben fann, der Trans— 
port und die weitere Aufbewahrung der Sachen unverbältnigmäßige 
Schwierigfeiten und Koften verurſachen würde. 

Die Pfändung von Vieh und von Früchten, welde von dem 
Boden nody nicht getrennt find, ift möglichſt zu vermeiden. 

b. Bollziehbung der Pfändung. 

Art. 32. 

Die Pfändung der im Gewahrſam ded Schuldners befindlichen 
beweglichen förperlihen Sachen wird dadurd bewirkt, daß der Boll- 
ziehungsbeamte die Letzteren in Belig nimmt. 
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Art. 33. 

Die gepfändeten Sadhen dürfen nur dann in dem Gewahrjam 
der Schuldner belafjen werden, wenn 

a. der Schuldner die Aufbewahrung der Saden übernimmt und 
genügende Zuverläffigfeit für die Erfüllung der übernommenen 
Verpflichtung befigt, und 

b. die Pfändung der Saden der Vorjhrift des $. 28 Abi. 2 
der Verordnung gemäß durch Anlegung von Giegeln 
oder auf fonftige Weiſe erfihtlih gemadt werden 
fann. 

Der Schuldner muß die übernommene Berpflichtung zur Auf- 
bewahrung der gepfändeten Sachen durd die Vollziehung des Pfän- 
dungsprotofolld anerkennen. 

Der BVollziehungsbeamte hat an jeder in dem Gewahrjam 
des Schuldners belajienen gepfändeten Sade jein Amte- 
fiegel anzulegen. Auch ift es geftattet, die gepfändeten Sachen in 
ein verichließbared Behältniß zu legen oder in ein verjchließbared Ge- 
la& der Wohnung zu jhaffen, dad Behältnig oder Gelaß zu ver- 
ſchließen und den Werihluf durch Anlegung des Amtsſiegels zu ſichern. 

Kann die Anlegung des Amtöfiegeld an den in dem Gewahr— 
ſam ded Schuldners belafjenen gepfändeten Sachen nicht erfolgen, 
jo muß die Pfändung dur andere unzmweideutige Zeichen 
erfichtlih gemacht werden. Die Regierungen (Finanz » Direktion, 
Landdrofteien) baben, nad Anhörung der vorzugsweiſe betheiligten 
jonftigen Provinzialbebörden, beftimmte Pfändungszeichen vorzu- 
Ichreiben und foldye öffentlich bekannt zu machen. 

Die Anlegung der Amtöfiegel oder die Anbringung anderer 
Pfändungdzeihen muß auch erfolgen, wenn die zu pfändenden Sadyen 
bereit in Folge einer früheren Pfändung mit dem Siegel oder 
fonftigen Zeichen eines anderen VBollziehungsbeamten oder eines 
Gerichtövollzieherd verſehen find. 

Art. 34. 

Fehlt es an einer der im Art. 33 litr. a. und b. bezeichneten 
Borausjegungen, fo find die gepfändeten Sachen unbedingt aus 
dem Gewahrjam ded Schuldner zu entfernen; namentlich 
muß diejed in allen Fällen geſchehen, in denen die Anlegung des 
Amtöfiegeld oder die Anbringung anderer Pfändungszeichen nicht auf 
jihere Weiſe zu ermöglichen ilt. 

Die im Art. 31 Abſ. 2 bezeichneten Saden find ſtets im Falle 
der Pfändung aus dem Gemahrjam des Schuldnerd zu entfernen. 

Art. 35. 

Die genaue Beahtung der Vorſchriften der Art. 32—34 ift 
für die Redhtsgültigfeit der Pfändung von bejonderer Wichtigkeit. 
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Der gehörig vollzogenen Pfändung ift im $. 709 der Civilprozeß— 
ordnung ($. 14 Abſ. 1 des Ausführungdgejeged vom 24. März 1879 
— Gef.-Samml. ©. 281) die Wirfung beigelegt, daß durdy diejelbe 
der Gläubiger, für welchen fie vollzogen wird, ein Pfandredht erwirbt 
und dab das durd eine frühere Pfändung begründete Pfandredht 
demjenigen vorgeht, welches durch eine jpätere Pfändung erworben 
wird. Für die Befriedigung des Gläubigerd ift ſomit der Aft der 
Pfändung, ſowohl was die Zeit ald die gehörige Form anlangt, 
von enticheidender Bedeutung. Deßhalb haben die Vollziehungs- 
beamten, um ſich nicht jelbft dem Regreſſe wegen eines begangenen 
Verſehens audzufegen, überall mit bejonderer Vorſicht zu — 
Die Vollſtreckungsbehörden haben die genaue Beachtung der Vor— 
ſchriften der Art. 32—34 mit beſonderer Sorgfalt zu überwachen. 

c. Anderweite Unterbringung und Erhaltung der 
gepfändeten Saden. 

Art. 36. 
Was die anderweite Unterbringung der aud dem Gewahrjam 

des Schuldner zu entfernenden gepfändeten Sachen bis zu deren 
Verfteigerung betrifft, jo müfjen die im Art. 31 Abf. 2 bezeichneten 
Saden nad) der Pfändung unverzüglich an die Vollſtreckungsbehörde 
abgeliefert werden, welche über Die weitere Aufbewahrung Beſtim— 
mung zu treffen bat. 

Die Unterbringung anderer Sahen muß zwar in fiherer Weife, 
jedoh mit möglichfter Koftenerjparniß erfolgen. 

Der Bollziehungdbeamte muß ſich aud die Erhaltung der ge— 
pfändeten Sadyen in braudbarem Zuftande angelegen fein laffen 
und namentlih bei Sachen, welde leicht dem Verderben auögejept 
find, geeignete Vorkehrungen treffen. 

Können die gepfändeten Sahen ohne Verminderung ihres 
Werthes benugt werden, oder liefern diefelben einen Ertrag, fo ift 
aud in diefer Beziehung dad Geeignete anzuordnen. 

Art. 37. 
Bei Pfändung von Bieh ift mit der nöthigenfalld zur Aufficht 

und Pflege zu beitellenden Perfon über die zu gewährende Entſchä— 
digung eine Vereinbarung zu treffen; neben der Ueberlafjung der 
gepfändeten Viehftüde zum Gebraudye oder zur Nugung ift eine 
Geldvergütung nur dann zu gewähren, wenn die aus dem Gebraude 
oder aus der Nutzung erzielten Wortheile mit den übernommenen 
Verpflichtungen in feinem richtigen Verhältniſſe ftehen. 

Bei der zu vereinbarenden Geldvergütung ift auf Angemefjen- 
beit und Ortsgebrauch gebührende Rüdficht zu nehmen. 

Art. 38. 
Gepfändete, vom Boden no nicht getrennte Früchte find ftetd 

unter die Aufficht eines befonderen Wächters zu ftellen; hiermit ift 
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in der Regel der Gemeindefeldhüter, und nur wenn ein foldyer nicht 
vorhanden oder wenn derſelbe wegen perjönliher Beziehungen zu 
dem Schuldner oder wegen jonftiger erheblichen Gründe nicht geeignet 
ericheint, eine andere zuverläffige Perjon zu beauftragen. Der be⸗ 
ſtellte Wächter hat außer der allgemeinen Beaufſichtigung der Früchte 
namentlich auch für die Erhaltung der Pfändungszeichen, welche von 
dem Vollziehungsbeamten auf jedem Grundſtück, deſſen Früchte 
epfändet werden, anzubringen find, zu ſorgen. Alle nachtheiligen 
— welche hinſichtlich der Früchte durch Naturereigniſſe 
oder durch Handlungen des Schuldners oder anderer Perſonen be— 
wirkt worden ſind, bat der Wächter unverzüglich zur Kenntniß ber 
Bollftredungsbehörde zu bringen. 

Art. 39, 

Die mit den nad) den Beftimmungen der Art. 37 und 38 zur 
Aufſicht beftellten Perjonen getroffenen Vereinbarungen find in das 
Pfändungsprotofoll oder in einen Nachtrag zu diefem aufzunehmen 
und von denjelben zu unterzeichnen. 

Den Regierungen (Finanz-Direktion, Landdrofteien) bleibt es 
überlaffen, für die foldhen Perjonen zu gewährenden Geldvergütungen 
beftimmte Säge vorzuſchreiben. 

Art. 40. 
Der Bollziehungsbeamte hat ſich behufs Ausführung der in 

Art. 36—38 bezeichneten Obliegenheiten erforderlichenfalld an die 
Drtöbehörde zu menden, welche demjelben Beihülfe zu leiſten ver: 
pflichtet ift; namentlich hat derjelbe, wenn ihm zur Aufbewahrung, 
Verpflegung oder Beauffichtigung der gepfändeten Sachen geeignete 
Perjonen nicht befannt find, die Drtöbehörde um die Benennung 
folder Perſonen zu erjuchen. 

d. Pfändungsprotofoll, 

Art. 41. 
Der Bollziehungdbeamte hat das nad $. 20 der Verordnung 

($. 682 der Givilprozegordnung) erforderliche Protokoll unmittelbar 
nad der Pfändung an Ort und Stelle, nad Anleitung ded vor: 
liegenden Mufterd V (Anlage V.), aufzunehmen und hierbei Folgendes 
zu beadten: 

1) Jede gepfändete Sache ift nach ihrer Art und Beſchaffenheit, 
in den erforderlihen Fällen, wie namentlih bei Waaren, 
Früchten, Produkten und fonftigen Duantitäten nah Maß 
oder Gewicht jo genau zu bezeichnen, daß die Möglichkeit 
einer Verwechſelung mit anderen Sachen ausgeſchloſſen ift. 
Bei gepfändeten, vom Boden noch nicht getrennten Früchten 
find außerdem die Grundftüde, auf melden fie fich befinden, 
möglihft genau anzugeben. 
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2) Bei einer jeden gepfändeten Sache ift der von dem Voll: 
ziehungsbeamten geihägte Werth anzugeben. 

3) Bei den im Gewahrjam ded Schuldners belafienen gepfän- 
deten Saden iſt zu vermerfen, daß fie mit dem Amtofiegel 
oder mit dem jonjtigen genau zu beichreibenden Pfändungs- 
zeichen verjehen find. ind die gepfändeten Sachen in ein 
verſchloſſenes Behältniß gelegt oder in ein verſchloſſenes 
Gelaß geichafft, jo ift diejes mit dem Bemerken anzuführen, 
dag der Verihluß des Behältniſſes oder Gelafjed durd) 
Anlegung des Amtöfiegeld gefichert ift. 

4) Bei den aus dem Gewahrſam ded Schuldners zu entfernen- 
Sachen ift die Perjon, welder diejelben zur Aufbewahrung, 
Verpflegung oder Beauffidtigung übergeben find, oder über: 
geben werden jollen, zu benennen. 

Hat der Nollziebungsbeamte die Sachen behufs Nbliefe- 
rung an die Vollftredungsbehörde ſelbſt an ſich genommen, 
jo iſt dies zu bemerfen. 
Der Bollziehungsbeamte bat in dem Pfändungsprotofoll 
unter Beobadhtung der Beltimmungen des Art. 49 Zeit und 
Drt der Verfteigerung feftzujegen und dem Schuldner, jowie 
den zur Aufbewahrung, Verpflegung oder Beauffidhtigung 
beitellten Perſonen mitzutbeilen. 

6) In dem zu benugenden Formular find die für den vorlie= 
genden Fall nicht pafjenden Stellen zu durchſtreichen. 
Dagegen find an geeigneter Stelle, erforderlidenfalls audy 
in Nachtragdverhandlungen alle Vorgänge, an den Schuldner 
gerichteten Aufforderungen und Mittheilungen, jowie die mit 
den zur Aufbewahrung, Verpflegung oder Beauffihtigung 
beftellten Perjonen getroffenen Vereinbarungen aufzuführen, 
welde nad den allgemeinen Vorſchriften des 8. 20 der 
Verordnung ($. 682 der Givilprozekordnung), ſowie nad 
den bejonderen Beltimmungen diefer Anweilung überhaupt 
der Protofollirung bedürfen. 

7) Ueber die etwa ftattgehabte Widerſetzlichkeit des Schuldners 
muß immer eine bejondere Berhandlung aufgenommen und 
den ald Zeugen in VBorjchlag zu bringenden Perjonen zur 
Unterſchrift vorgelegt werden. 

Art. 42. 

Iſt baares Geld gepfändet worden, jo hat der Vollziehungs— 
beamte dem Schuldner jofort eine Abjchrift des Pfändungsprotofolls, 
weldye diejem ald Beweis der Zahlung dient, zu behändigen. 

Art. 43. 
Wenn fi bei der Ausführung ded Pfändungsbefehls ergiebt: 
a. daß der Schuldner gänzlich unpfändbar ift, oder daß ſich 

5 — 
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b. die Pfändbarfeit deffelben auf ſolche Saden beſchränkt, deren 
Verlteigerung einen Ueberſchuß über die Koften der Zwangs— 
vollftrefung nit erwarten läßt ($. 24 Abi. 2 der Ber: 
ordnung) 

jo ift ein Protofoll nad anliegendem Mufter VI (Antage VI.) aufzu: 
nehmen. In demjelben find für den Fall zu b. die vorhandenen pfänd- 
baren Sachen nebft dem geſchätzten Werthe nachzuweiſen; im Uebrigen 
bedarf e8 in beiden Fällen nicht der Aufzählung der im Beſitze des 
Schuldners befindlichen, der Pfändung nicht unterworfenen Sachen. 

Art. 44. 

Der Vollziehbungsbeamte hat das Pfändungäprotofoll nebit et- 
waigen Nahtragsverbandlungen unmittelbar nad der Pfändung der 
Vollſtreckungsbehörde zu übergeben. Dieſe hat den Inhalt des 
Protofolles jorgfältig zu prüfen und etwa erforderliche Berichtigungen 
ded Verfahrens zu veranlafjen. 

3. Berwerthung der gepfändeten Sachen. 

(Zu $$. 32—39.) 
Art. 45. 

Sind Wertbpapiere mit Börſen- oder Marktpreis gepfändet, fo 
ift deren Berfauf zum Tageskurſe durch die Regierungs-Hauptkaſſe 
oder eine andere geeignete öffentliche Kaffe oder ein Bankgeſchäft zu 
bewirfen und ift aus dem Erlöfe die beizutreibende Summe zu deden. 

Art. 46. 

Hat der Schuldner geeignete Vorſchläge über eine andere Weile 
der Verwerthung der gepfändeten Sachen ald durch Verfteigerung 
gemacht, oder jprechen überwiegende Zwedmäßigfeitögründe für eine 
andere Weiſe der Verwerthung ($. 39 der Verordnung), jo hat die 
Vollſtreckungsbehörde unter Benachrichtigung des Schuldners dad 
Erforderliche zu veranlaſſen. 

Namentlich iſt es geſtattet, ausgedroſchenes Getreide, Stroh, 
Heu, Lebensmittel und andere — — welche einen gemeinen 
Marktwerth haben, aus freier Hand für den letzten Marktpreis zu 
verkaufen. 

Art. 47. 

Gepfändete Koſtbarkeiten, namentlich Gold- und Silberſachen, 
Edelſteine und Gegenſtände, die einen Kunſtwerth haben, hat die Voll— 
ſtreckungsbehörde vor Ertheilung des Auftrages zur Verſteigerung durch 
einen Sachverſtändigen nach ihrem vollen Werthe, Gold- und Silber— 
ſachen zugleich auch nach ihrem Metallwerthe abſchätzen zu laſſen; 
der geſchätzte Werth iſt unter dem Pfändungsprotokoll anzugeben. 
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Verſteigerung. 

a. Auftrag zur Verſteigerung. 

Art. 48. 

Die Vollſtreckungsbehörde hat den Auftrag zur Verſteigerung 
durch eine unter das Pfändungsprotokoll zu ſetzende, Zeit und Ort 
der Verſteigerung, ſowie die Perſon des beauftragten Beamten be— 
eichnende, zugleich auch etwaige beſondere Verſteigerungsbedingungen 
5* Verfügung zu ertheilen. In der Letzteren iſt auch wegen 
der Ermächtigung des beauftragten Beamten zur Empfangnahme 
der beizutreibenden Summe das Erforderliche zu vermerken (Art. 55). 

Art. 49. 

Zeit und Ort der Berfteigerung find nach den Regeln der 
88.33, 37, 39 der Verordnung mit Rüdjiht auf die vortheilbaftefte 
Verwerthung der gepfändeten Sachen und die möglichſte Erjparnif 
von Transportkoſten zu beftimmen. Hiernach ift zu beurtheilen, ob 
die Berfteigerung in dem Haufe, in weldem die gepfändeten Saden 
fi befinden, oder an einem dazu geeigneten öffentlichen Orte der: 
jelben oder einer benachbarten Gemeinde vorzunehmen ift; die Ver: 
fteigerung in dem Haufe ded Schuldners ift jedody möglichſt zu 
vermeiden. 

Snöbejondere ift hervorzuheben: 
a. Gepfändete, vom Boden nody nicht getrennte Früchte ($. 30 

der Verordnung) find zwar erſt nady der Reife, aber der 
Regel nah vor der Zrennung vom Boden zu verjteigern. 
Nur wenn ganz bejondere, in der Auftragdverfügung anzu- 
gebende Gründe die zuvorige Überntung rechtfertigen, fann 
die Verfteigerung bis nad Bewirfung der Xepteren aus» 
ejept und muß im diefem Falle der Auftrag aud auf die 
ewirfung der Aberntung gerichtet werden. 

b. Die im Art. 47 bezeichneten Koftbarfeiten, jowie gepfändete 
MWerthpapiere ohne Börjen= oder Marktpreis find in der 
Regel dur Vermittelung der zuftändigen Behörde ($. 4 
der Verordnung) in einer größeren Stadt zu verfteigern. 

Art. 50. 

Mit der DVerfteigerung ift der Regel nad der Bollziehungdbe- 
amte, welcher die Pfändung ausgeführt bat, zu beauftragen; doch 
Tann diejer Auftrag auch einem anderen öffentlihen Beamten ertheilt 
werden. Auch, ift es geftattet, einem ſolchen Beamten die Beaufſich— 
tigung und Leitung der Verfteigerung unter Mitwirkung des Voll» 
iehung&beamten zu übertragen. Im diefem legteren Falle find die 
bliegenheiten Betder in der Auftragsverfügung genau zu bezeichnen. 
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b. Borbeitungen zur Berfteigerung. 

Art. 51. 

Der mit der Berfteigerung beauftragte Beamte hat die öffent: 
lihe Befanntmadhung ($. 33 Abſ. 2 der Verordnung) zu bemirfen; 
diefe muß in der Gemeinde, in weldyer die Pfändung vollzogen ift, 
eventuell auch in der Gemeinde, in welcher die Verſteigerung ſtatt— 
finden joll, mindeftens 3 Tage vor dem Tage der Verfteigerung oder 
in der von der Vollſtreckungsbehörde ausdrüdlih vorgeichriebenen 
fürzeren Frift, in ortsübliher Meife durch Ausruf, Aushang an 
öffentlicher Stelle oder Einrückung in öffentlihe Blätter erfolgen. 

Der Aushang ift an dem Gemeindehaufe, dem Orte der Verſteige— 
rung und nad) Befinden auch an anderen öffentlichen Orten zu bewirken. 

Die Bollftrefungsbehörde ift andere Arten der Befanntmahung 
vorzujchreiben berechtigt und ift hierzu verpflichtet, falls der Schuldner 
unter Zahlung der Koften geeignete Anträge ftellt. 

Art. 52. 

Der mit der Verfteigerung beauftragte Beamte hat dem Schuldner 
Zeit und Drt der Berfteigerung nur dann bejonderd mitzutheilen, 
wenn die in dem Pfändungöprotofolle hierüber getroffene und dem 
Schuldner mitgetbeilte Beftimmung abgeändert ift oder wenn das 
Pfändungdprotofoll hierüber feine Beftimmung enthält. 

Derjelbe Beamte hat unter dem Pfändungdprotofoll zu beichei- 
nigen, in welcher Weiſe die öffentlihe Bekanntmachung und in den 
erforderlichen Fällen audy die befondere Mittheilung an den Schuldner 
bewirkt worden ift. 

Dei einer Verlegung ded bereitd befannt gemachten Berfteige- 
rungstermins, fowie bei einer etwaigen Wiederholung defjelben, muß 
eine abermalige öffentlihe Befanntmahung bezw. Mittheilung an 
den Schuldner erfolgen. ; 

tt. 53. 

Der mit der Berfteigerung beauftragte Beamte hat ferner für 
den Trandport der gepfändeten Sahen an den Ort ded Verkaufs 
und für deren ordnungdmäßige Aufitellung zu forgen, auch durch 
jorgfältige Vergleihbung mit dem Pfändungsdprotofoll die Identität 
und. dad Vorhandenjein ſämmtlicher gepfändeten Sachen zu prüfen. 

Art. 54. 
Die Vollftredungsbehörbe bat den Tag der Berfteigerung in 

der Spalte 12 des Reftverzeichnifies zu vermerfen und, wenn der 
Schuldner bis dahin auf die beizutreibende Summe Zahlungen ge: 
leiftet hat, die entiprechenden Anordnungen über Aufhebung oder 
Beſchränkung der BVerfteigerung zu treffen. Die vor dem BVerfteige- 
rungstermine erfolgende Freigebung gepfändeter Sachen ift dem 
Schuldner bejonders mitzutheilen; der Legtere ift auf Grund diejer 



650 

Mittheilung zur Abnahme ded Amtöfiegeld oder des fonftigen Pfän- 
dungszeichens berechtigt. 

c. Berfahren im Berjteigerungdtermine. 

Art. 55. 

Wenn der Schuldner im Berfteigerungdtermine gemäß $. 25 
Abi. 1, $. 33 Abi. 3 der Verordnung die vollftändige Berichtigung 
der beizutreibenden Summe nachweiſt oder den vollen Betrag der 
Letzteren dem mit der BVerfteigerung beauftragten Beamten zahlt, 
jo iſt der Verfteigerungstermin unter Freigebung der gepfändeten 
Sachen aufzuheben. 

Der mit der Berfteigerung beauftragte Beamte ift zur Empfang» 
nahme der vollen beizutreibenden Summe ermädtigt, und hat über 
die Zahlung der Lepteren zu quittiren, 

Wird eine Friftbewilligung der Vollftrefungsbehörde vorgezeigt, 
jo erfolgt gleihfalld die Aufhebung des Termins, jedod unter Auf— 
rechthaltung der Pfändung. 

Art. 56. 

Bor dem Beginne der Berfteigerung find den Kaufluftigen die 
allgemeinen gejeglichen, jomwie die in dem Berfteigerungdauftrage 
etwa feitgeitellten bejonderen Bedingungen mitzutbeilen. 

Bei der Audbietung einer jeden Sache ift die im Pfändungs- 
protofolle enthaltene, jowie bei der Ausbietung von Koitbarfeiten 
die durch Sachverſtändige erfolgte Werthſchätzung (Art. 47) befannt 
zu maden, auch bei der Ausbietung von Gold- und Silberfachen 
zu erklären, daß der Zuichlag nicht unter dem angegebenen Metall: 
werthe erfolgen werde. 

Art. 57. 
Sobald der Erlös der Verfteigerung, unter Hinzurehnung der 

etwa vom Schuldner geleifteten Theilzablungen, die beizutreibende 
Summe dedt, ift die weitere DVerfteigerung unter Freigebung der 
übrigen gepfändeten Sachen einzuftellen. 

Art. 58. 
Gewährt der Erlös der Verfteigerung feine hinreichende Dedung, 

jo kann der Schuldner die fünftige Kortiegung ded Zwangsverfahrens 
dadurch abwenden, dab er vor dem Scluffe der Verfteigerung eine 
hinreichende Zahl nicht gepfändeter Sachen zur Berfteigerung übergiebt. 

Art. 59. 
Die gepfändeten Saden find nah Möglichkeit einzeln, zus 

jammengebörige Stüde jedoch zugleich audzujegen, jofern nicht die 
Ausbietung im Einzelnen einen höheren Erlös erwarten läßt. Quan— 
titäten find in ortöüblicher Weile nah Maß oder Gewicht auszubieten. 

Bei Beftimmung der Reihenfolge ift bejonderd auf den Wunſch 
des Schuldners Rüdfiht zu nehmen. 
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Art. 60. 

Die mit der Verfteigerung beauftragten oder bei derjelben zuge- 
zogenen, ſowie die zu der Vollftredungsbehörde gehörigen Beamten 
dürfen fein Gebot abgeben, audy nicht durch Andere für ſich bieten 
laffen. 

d. Berfteigerungsprotofoll, 

Art. 61. 

Das Berfteigerungsprotofoll ift unter Beobadtung der Vor: 
Ichriften der SS. 20, 21 der Verordnung ($. 682 der Civilprozeß— 
ordnung) nad dem ——— Muſter VII (Antage VII.) unmittelbar 
nad dem Schluffe der Verfteigerung aufzunehmen, 

Sit in Gemäßheit des Art. 55 die Aufhebung ded Berfteige- 
rungstermins erfolgt, jo genügt die Aufnahme eines den Grund der 
Aufhebung, ſowie den Betrag der in Empfang genommenen Zah— 
lungen enthaltenden Vermerks. 

Der mit der Berfteigerung beauftragte Beamte hat das Protofoll 
oder den Vermerk unverzüglich der Vollftredungsbehörde zu über: 
geben. Die Leptere bat die prompte Ablieferung auf Grund des 
über die Zeit der Verfteigerung im der Spalte 12 ded Reſtverzeich— 
nifjed eingetragenen Vermerks forgfältig zu überwachen und den 
Inhalt des Beriteigerungäprotofolle einer genauen Prüfung zu unter- 
ziehen. 

e. Weiteres Berfabren. 

Art. 62. 

Hat die Verfteigerung einen Ueberihuß ergeben, welder dem 
Schuldner im Verfteigerungstermine noch nicht ausgehändigt ift, jo 
ift die Auszahlung an denjelben binnen einer Woche zu veranlafjen. 

Reicht der Erlös der Verfteigerung zur Dedung der beizutreis 
benden Summe nit aus, jo ift, falls nicht etwa die gänzliche 
Unpfandbarkeit des Schuldners feititeht, jofort zur weiteren Pfändung 
zu jchreiten. 

Auf Berlangen ift dem Schuldner eine Abjchrift des Verſteige— 
rungöprotofolled8 und eine Nachweiſung über die Verwendung des 
Erlöjed zu ertheilen. 

4. Pfändung von Forderungen und anderen Bermögensrechten. 

VBorausjegungen der Pfändung von Geldforderungen. 

Art. 63. 

Zur Pfändung von Forderungen ded Schuldners ift nur dann 
zu Ichreiten, wenn es nach den angeftellten Ermittelungen wenigitend 
wahrſcheinlich it, daß die zu pfändende Forderung wirklich zu Mecht 
befteht und wenn der Drittihuldner jelbit zablungsfähig iſt. 
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Bedingte oder betagte Forderungen, ſowie ſolche Forderungen, 
deren Einziehung wegen der Abhängigkeit von einer Gegenleiftung 
oder aud anderen Gründen mit Schwierigkeiten verbunden ift, find 
in der Regel nicht zu pfänden. 

Erlaß der Berfügungen (Zu $$. 42, 44, 46.) 

Art. 64. 

Sofern Feine beionderen Gründe entgegenfteben, bat die Voll: 
ftredungdbebörde die Ueberweilungsverfügung ($. 44 d. VB.) zugleich 
mit der Pfändungsverfügung ($. 42 Abi. 1 d. V.) zu erlaſſen. 

Die Zuftellung der Pfändungsdverfügung an den Drittichuldner 
muß nach Möglichkeit aleichzeitig mit der Zuftellung der Verfügung 
an den Schuldner ($. 42 Abſ. 2) erfolgen und möglichit beichleunigt 
werden. Nah Eingang der Urkunde über die Zufteflung der Pfän- 
dungöverfügung an den Drittihuldner ift der Schuldner von der 
ftattgebabten Zuftellung unter Angabe ded Tages derjelben in Kennt— 
niß zu jeßen ($. 42 hf 32.8). Die Zuftellung der Verfügung 
an den Ueberweiſungsberechtigten (8.44 d. 8.) erfolgt een 
Weiſe nad der Zuftellung der Verfügungen an den Drittihuldner 
und an den Schuldner. 

Der Ueberweifungsberechtigte ift ftetd der Gläubiger, für deſſen 
Rechnung die Zwangsvollftredung erfolgt, alſo 3. B. bei Steuern 
und Abgaben an den Staat oder das Reich der Staatd- oder Reichs— 
fisfus, bei Kommunalabgaben der Kommunalverband, bei Kirchen: 
fteuern die Kirchengemeinde u. f. w. Hiernach beftimmt ſich auch, 
an wen die Zuftellung der Ueberweilungsverfügung geidhehen muß 
($. 9 Abi. 2 d. V.). 

Art. 65. 

Die Aufforderung zur Abgabe der im $. 46 der Verordnung 
bezeichneten Erklärung 9 falls der Gläubiger ſchon vor der Zu— 
ſtellung der Pfändungsverfügung an den Drittſchuldner einen ent— 
ſprechenden Antrag geſtellt hat, in dieſe Verfügung mit aufzunehmen. 

Die Vollſtreckungsbehörde kann auch von der zuſtändigen Be— 
hörde oder Korporation ein für alle Male angewieſen bezw. erſucht 
werden, bei den behufs Beitreibung der von zu erhebenden Ab- 
gaben ıc. erfolgenden Pfändungen von Geldforderungen die vorgedachte 
Aufforderung in die Pfändungsverfügung aufzunehmen. 

Iſt die Aufnahme einer joldyen — — in die Pfändungs— 
verfügung erfolgt, jo ift ed zweckmäßig, die Letztere durch den 
Bollziebungdöbeamten dem Drittihuldner zuftellen zu laffen, 
um diefem; Gelegenheit zurZfofortigen Abgabe der von ibm verlangten 
Erklärung zu geben. Der die Zuftellung bewirfende Vollziehungs- 
beamte bat bei der Zuftellung den Drittihuldner auf den entſprechen— 
den Theil der Verfügung beſonders aufmerkſam zu machen und defjen 
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etwaige Erklärung in die Zuftellungsurfunde aufzunehmen, die Letz— 
tere au von dem Drittihuldner unterichreiben zu laffen. Iſt eine 
ſolche Erklärung abgegeben, jo hat die VBollftredungsbehörde aud 
eine Abjchrift der Zuftellungsurfunde dem Gläubiger mitzutheilen. 

Für die in den $$. 42, 44 der Verordnung bezeichneten Ver— 
fügungen und Mittheilungen ift dad Mufter VIII (Untage VII.) zu 
enupen. 

Realifirung der überwiejenen Forderungen. 

Art. 66. 

Die Nealifirung der gepfändeten und überwiejenen Forderung 
bat die Vollſtreckungsbehörde lediglih dem Gläubiger, für 
deffen Rechnung die Zmwangsvollftrefung erfolgt, zu überlaffen. 
Snöbejondere fann die Anftelung der Klage gegen den Drittichuldner 
nur von demjenigen erfolgen, welcher zur prozeſſualiſchen Vertretung 
des Gläubigers befugt it Die von dem Drittjchuldner etwa ans 
gebotenen Zahlungen find von der Vollſtreckungsbehörde nur dann 
anzunehmen, wenn fie zugleich für die Erhebung des beizutreibenden 
Betrages zuftändig. ift. 

Benahridtigung von der bevorftehenden Pfändung. 
(Zu $. 47.) 

Art. 67. 
Von dem im $. 47 der Verordnung zugelafjenen Sicherungs— 

mittel muß die Volſſtreckungsbehörde ftetd Grat maden, wenn 
der Eduldner außer beftimmten Forderungen feine ausreichenden 
pfändbaren Gegenftände befigt, der Pfändung ſelbſt aber nody ein 
Hinderniß entgegenfteht und zu befürdten ift, daß inzwiſchen ent- 
weder der Eduldner die Forderungen einziehen oder ein anderer 
Gläubiger durch Pfändung ein Vorredht erlangen werde. Selbſt— 
redend jept die Anwendung dieſes Sicherungsmittels die Fälligkeit 
der Geldforderung an den Schuldner voraus. 

Für die Benachrichtigungen des Drittihuldnerd und des Schuld— 
nerd ift dad anliegende Mufter IX (Anlage IX.) zu benupen. 

Die Pfändung felbft muß der Benachrichtigung ded Drittihuld- 
nerd innerhalb dreier Wochen, vom Tage der Zuftellung an gerechnet, 
nachfolgen; gebt dur jchuldbare Verſäumung dieſer Krift dad Bor- 
recht verloren, jo bat der hierfür verantwortliche Beamte den durch 
den Berluft ded Vorrechtes etwa eintretenden Ausfall zu tragen. 

Pfändung von anderen Vermögensrechten. 
(3u $$. 48—50, 53.) 

Art. 68, 
Während die 88. 42—47 der Verordnung ſich zunächſt nur 

auf Geldforderungen beziehen, behandeln die $$. 48—50 die Pfän- 

1879. 43 
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dung von Vermögensrechten ded Schuldners, welche die Heraud- 
gabe oder Leiſtung förperlider Sachen zum Gegenftand haben ; 
hierher gehören 3. B. der Anſpruch ded Käuferd auf Herausgabe 
der gefauften Sade, ded Eigenthümers auf Rückgewähr der in 
Verwaltung, Leihe oder Berwahrung gegebenen Sachen, des Beftellers 
auf Lieferung der beftellten Sade u. ſ. w. 

Der 8. 53 dagegen umfaßt alle Bemögendredhte, welche zu den 
vorbezeichneten Kategorien nicht gehören und aud nicht Gegenftand 
der Zwangdvollitrefung in das unbewegliche Vermögen find. Bor: 
ugsweiſe fommen bier ſolche Rechte in Betracht, melde nur in 
Anfebung der Ausübung veräußerli find, wie 3. B. das Recht 
ded Nießbrauches, die Rechte aus Grundgerechtigfeiten u. |. w. 

Die Pfändung der im 8.48 bezeichneten Wermögeneredhte erfolgt 
unter entiprechender Anwendung aller für die Pfändung von Geld« 
forderungen gegebenen Vorſchriften. Außerdem: find die bejonderen 
Vorſchriften der SS. 49, 50 zu beachten. Vor der Pfändung eines 
Anſpruchs, welder eine unbewegliche Sache betrifft und deshalb 
nad) $. 50 die Einleitung der Sequeftration zur Folge haben würde, 
ift erforderlichenfalld die Genehmigung der zuftändigen ftaatlidyen 
Auffichtöbebörde einzuholen. 

Die Pfändung der im $. 53 bezeichneten Vermögendrechte erfolgt 
gleihfalld unter entiprechender Anwendung der für die Pfändung von 
Geldforderungen geltenden Vorſchriften, wobei jedoch die befonderen 
Beftimmungen ded $. 53 zu beachten find, 

Da für die Ausführung der Pfändung von Vermögensrechten, 
welche feine Geldforderungen find, wegen der auferordentlichen Ber: 
ſchiedenheit dieſer Rechte weitere allgemein anmwendbare Anweiſungen 
nicht gegeben werden fünnen, jo bat die Vollſtreckungsbehörde in 
allen zweifelhaften Fällen von ihrer vorgejegten Behörde fi die 
erforderliche Belehrung zu erbitten. 

C. 3wangsvoflftrekung in das unbewegliche Wermögen. 

Antrag auf Sequeftration oder Subhajftation. (Zu $. 54.) 

Art. 69. 
Inwieweit zur Stellung des Antrages auf Sequeftration oder 

Subhaftation die Genehmigung der Auffichtöbehörde erforderlich ift, 
richtet fih nad den hierüber in den einzelnen Reſſorts beftehenden 
oder fünftig ergebenden bejonderen Vorſchriften. 

D. Schlußbeflimmungen. 

Rehnungsbud. 
Art. 70. 

Der Bollziehungsbeamte bat ein Rechnungsbuch zu führen, in 
weldhes er unter fortlaufenden Nummern, mit Bezeihnung des 
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Schuldners und mit Angabe der Nummer des Reftverzeichniffed alle 
Geldbeträge einträgt, welche er bei den einzelnen Vollſtreckungshand— 
lungen in Empfang genommen bat. 

Derfelbe muß diefed Bud nad) Erledigung von Pfändungsbe- 
fehlen und DVerfteigerungsaufträgen ftet8 der Bollftredungsbehörde 
vorlegen und die in Empfang genommenen Geldbeträge abliefern. 

Die Vollitrekungsbehörde hat die Eintragungen genau zu prüfen, 
namentlih mit dem Inhalte der Vermerke auf den Pfändungs- 
befehlen und mit dem Inhalte der Pfändungsd- und Berfteigerungs- 
protofolle zu vergleihen, und über den Empfang der abgelieferten 
Gelder in dem Rechnungsbuche zu quittiren. 

Den Provinzialbehörden bleibt ed überlaffen, die Einrichtung 
diefer Bücher vorzufchreiben und bezüglich der Ablieferung der vom 
Bolziehungsbeamten in Empfang genommenen Geldbeträge weitere 

anzuordnen. 

Gebühren des Vollziehungsbeamten. 

Art. 71. 

Ueber die dem Vollziehungsbeamten zukommenden, nad der 
erfolgten Einzahlung in Spalte 11 ded Reſtverzeichniſſes einzutra- 
genden Gebühren muß die Vollftrefungsbebörde mindeitend am 
Ende eines jeden Monat mit demjelben abrechnen. 

Zu diefem Behufe find die in Spalte 11 verzeichneten Beträge 
bid zum Tage der Abrehnung zu jummiren und dem Bollziehungs- 
beamten, welder darüber zu quittiren hat, auszuzahlen. Diejenigen 
Gebühren, welche erſt nad) diefem Tage eingezahlt und in Spalte 11 
eingetragen werden, find bei der Abrechnung des folgenden Monatd 
zu berüdfichtigen. 

Der Minifter für Der Minifter des Der Minifter der 
Handel und Gewerbe. Innern, öffentlichen Arbeiten. 

Im Auftrage: Im Nuftrage: Maybad. 
Jakobi. Ribbeck. 

Der Finanz-Miniſter. Der Miniſter der Der Miniſter für Land— 
Im Auftrage: geiſtl., Unt. und Med. wirthſchaft, Domänen 

Marot. Angelegenheiten. und Foriten. 
v. Puttkamer. Luciuß, 

— —r — 

43* 
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Kreid . . . 
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ES — Een) —— — — — kommen 8 
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ziehungs— — zwangs⸗ = u überhaupt vom ziehungs⸗ 
beamte | zumgen | erh weiſe bei- PT niſtan⸗eSchuldner beamten | & 
oder ande-| Freiwillig ieh nieder» ’ zu 

— ren Bermd-| gezahlt geccieven zuſchlagen den gezahlt 
3 gensrechten 

erfolgt am | Mark. /Pf.| Mark. Bf] Mark. |Bf| Mark. |Pf.| Mark. Bf | Mart. Pf 

ao 
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Auſter II. (zu Art. 12.) 

Kreid ‚ 
Gemeine. . . 2... 
Nr... . . ded Reftverzeichniffes. 

Mahnzettel. 

Der en Ba a a re wird hierdurch aufgefordert, 
die folgenden Rüdftände, nämlich: 

J — SR 6 
By ee 

JJ a Te EEE Re DE EB. 
im Gefammtbetrage von — ER 2 

jowie die unten vermerften Gebühren binnen . . . . Zagen an 
den Unterzeichneten (die unterzeichnete Kafje) einzuzahlen, widrigen⸗ 
falls unverzüglich zur Pfändung geſchritten werden wird. 

Der mit der Behändigung des Mahnzettels beauftragte Beamte 
ift aut ar von Zahlungen nicht EINEN 

; Eh, : > R 

(Bezeichnung Mr für die Einziehung uftändigen Stelle.) 

Mahngebühren . . Pf. 

Mufter III. (zu Art. 18.) 

Zuſtellungsurkunde. 

Am eg n Tage. . . . mittag . . Uhr habe ich midy 
0 bier nad) der Wohnung 

dem eihäfele 
des — ber — . . ; . begeben, um de. a im 
Auftrage de. . das — die — eine . . i 
zuguftellen. — Dafelbft babe ich 

den — die Genannte.. perjönlid 
in Abmejenheit ded — der — Genannten 

den zur Familie gehörigen erwachſenen Hausgenoſſen, 
nur bei nämlih d.. Ehefrau — Sohn — Todter . . . 
Zuſtel⸗ d.. in der "Familie dienende. . erwadhjene . . Knecht 
lungen — Magd —. . 
in ber Jin Abwejenbeit des — der — Genannten und eined em— 

Wohnung. gs Ye Haudgenoffen oder Dienftboten den 
in demjelben Haufe wohnenden und zur Annahme 
bereiten Hauswirtb — Bermietber —.. . . . . . 

‚wur bei Bußel- ne" Abweienheit ded — der — Genannten den — die — 
rss \ in dem Geſchäftslokale anweiende . 



— 
——— und das vorbezeichnete Schriftſtück 

. jelben übergeben. 
he die Annahme der Zuftellung verweigert wurde, zurück— 
gelafjen. — 

Da id in der Wohnung eine empfangsberechtigte Perjon nicht 
AUBERENOR, jo babe ich das vorbezeichnete Schriftitüd bei der 

. niedergelegt und die Niederlegung ſowohl durch 
eine an der Thür der Wohnung befeftigte ſchriftliche Anzeige, als 
auch durd) Be ———— an die in der Nachbarſchaft woh⸗ 
nenden . . . bekannt gemacht. 

(Ort der Zuftellung) * 2% ten Re Pie 

(Unterfchrift des Bollziehungdbeamten.) 

Auſter IV. (zu Art. 25.) 
Kreis . 
Gemeinde. . 2... 
Nr... . . des Reftverzeichniffes. 

Pfändungsbefehl. 

Da der (die) . 0.0. auf die nadhfolgend bezeidh- 
neten Rüditände, nämlich: 

1) an . . eh Eu. 
De. 2.00 F F 
3) 

— ber Mahnung ungeachtet - — feine Zahlung geleitet (nu 
gezahlt, mithin nod . ; . zu 

berichtigen) bat, ſo wird der Vollziehungsbeamte : 
hierdurch angewieſen, wegen der Rüditände im Betrage von 

., jowie wegen der nidyt bezahlten Gebühren im 
Betrage von . . und zur Dedung der durch 
die Pfändung und den Berfauf der Dfandftirte fünftig entjtehenden 
Koften im ie Betrage von . . ... gegen den 
JJ Er ——— Pfändung förpeelicher Saden zu 
vollitreden. 

Zur Annahme von Zahlungen bei Ausführung der ABER 
ift der vorgenannte Vollziehbungöbeamte . . Tr 
mächtigt; derjelbe hat über die Zahlung zu quittiren. 

(Bezeichnung der Vollſtreckungsbehörde und Unterſchrift 
des dieſelbe vertretenden Beamten.) 

Gebühren des Vollziehungsbeamten 
.. .Mark .. HP. 
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Auſter V. (zu Art. 41.) 
Kreid a re 
Gemeinde. . . j Fu 
Nr. . . . . des Reftverzeichniffee. 

Pfändungsprotokoll. 

Verhandelt zu...... in der Ga: bed (der) . - - - - 
‚den. .ten. EEE: — —— 

Auf Grund. des von dem (der) . 00. gegen ben 
(die) . . wegen ruͤckſtändiger VE Ta ee: 
zum Geſammtbetrage von... .Mark . . Pf. und wegen 
eined Koftenbetrage8 von . . . Marl . Pf. unter dem 
eo — 1 erlafjenen Pfändungäbefehls bat der 
unterzeichnete Bollziehungsbenmte beute in Gegenwart des Schuld— 
ners (ded — der — zur Familie ded Schuldners gehörigen. . . . .» 
— des — der — in der Familie ded Schuldnerd dienenden... . . .) 
nachdem wegen ded von demjelben geleifteten Widerftandes — wegen 
Abweſenheit des Schuldners und einer zur Familie deſſelben gehö— 

oder in dieſer Familie dienenden erwachſenen Perſon der 
— ud er . . ald Zeugen zugezogen worden 

waren, nad fruchtlofer Aufforderung zur Zahlung und nad Vor: 
zeigung des Pfändungsbefehles die nachbezeichneten in der Wohnung 
— Beipung — des Schuldners befindliden Saden, BAM 
2 ; —5 geſchäßt zu Sur . Dont . Pf. 

Ben 

u. |. w 
behufs Pfändung in Bejiß genommen. 

Die unter Nr... . . . bezeichneten Saden bat der Boll- 
ziehungsbeamte zum Zmede der Ablieferung an die Vollſtreckungs— 
behörde an ſich genommen. 

Die unter Nr. .. . . bezeichneten Sachen find mit dem 
Amtöfiegel des Ballziepungebeamten bezw. die unter Nr. . . 
bezeichneten Sn mit. . . . ald Pfändungszeichen ver- 
jeben (in . j gelegt — geihafft — und tft diejed Be— 
hältniß — Gelaß — — und der Verſchluß durch Anlegung 
des Amtöfiegeld geſichert) worden. 

Der Schuldner hat ſich zur Aufbewahrung der unter R— 
bezeichneten Sachen no und ift auf die Strafen der Pfand: 
verbringung ($. 137 St.G.-B.) hingewieſen worden. 

Die unter Nr. . . . . bezeichneten Sachen find aus dem 
Gewahrſam ded Schuldners — und dem. . . zur 
Aufbewahrung — Berpflegung — lad Ye worden; mit dem 
Lepteren ift vereinbart worden — 
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Dem Schuldner, ſowie dem . . 1: eröffnet 
worden, daß die öffentliche Verſteigerung der gepfändeten Sachen, 
falls anderweitige SERHONIUNG, und Mittheilung hierüber nicht er: 
folge, am. .ten. . . . Bor — Nachmittags . . Uhr 
in dem Haufe ded. . . ftattfinden werde. 

Der Schuldner ftelte bezüglich ded Drted — der Zeit — ber 
en — ber Verwerthung der — Sachen — den 

ntrag . 
Die vorftehende Verhandlung ift den bei derſelben betheiligten 

Perſonen vorgeleſen (zur Durchſicht vorgelegt) und von ihnen nach 
vorgängiger Genehmigung, wie folgt: 

(Namen . 
unterjchrieben worden. 

i Die ah des em): 0.0. fonnte nicht erfolgen, 
weil 

" Berbandelt, wie — 
(Unterſchrift des Vollziehungsbeamten.) 

ah des Bollziehungsbeamten 
— Mat. . Pr 

Auſter VI. (zu Art. 43.) 
Kreis — Sure Eee u men Bes 
Gemeinde . . » 2... 
Nr... . . des Reſtverzeichniſſes. 

Pfändungsprotofoll. 
(Bei frudhtlofem Pfändungsverſuche.) 

— zu. Eee AD — des er 
. den. 

Behufe Ausführung des von nn (der) — 
gegen (den) die. . . . wegen rüdjtändiger . 
zum Gejammtbetrage von . . . Marf . . Pf. und wegen eines 
Koftenbetraged von. . . Maf. . Pf. unter dem . . ten. 

d. 3. erlaffenen Pfändungsbefehled hatte ih der 
unterzeichnete Bollzieyungsbenmte heute in die obenbezeichnete Woh— 
nung ded Schuldnerd begeben. 

Dafelbft wurden in Gegenwart des — (des — der — 
zur Familie des Letzteren gehörigen. . . . . des — der 
— in der Familie des Lepteren dienenden . . . ber 
wegen Widerftanded — wegen Abmejenheit des Schuidners "und 
einer zur Familie — gehörigen oder in dieſer Familie dienen— 
den ee Perſon ald Zeugen zugezogenen 
und. . . . N nach fruchtlojer Aufforderung. zur Zahlung 
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und nad Vorzeigung des Pfändungsbefehlö, Die der Wohnung 
gehörigen Gelafje und die in derjelben befindlichen Bepättniffe durch— 
ſucht, pfändbare Sachen aber nicht (aber nur die nachbezeichneten 
pfändbaren an BD: 

1, % . aeihäpt zu. ..Mat. . HP 

u. ſ. w.) 
gefunden. (Da ſich von der Verwerthung dieſer Sachen ein Ueber— 
ſchuß über die Koſten der Zwangsvollſtreckung nicht erwarten läßt, 
ſo wurde von der Pfändung derſelben Abſtand genommen 

Nachdem dem Schuldner eröffnet war, daß nach Befinden die 
Leiltung des Dffenbarungseided behufs Offenlegung feines Ver— 
mögend von ihm verlangt werden würde, wurde derjelbe befragt, 
ob und welde pfändbaren Gegenjtände einschließlich ausſtehender 
Forderungen und anderer Vermögensrechte zu ſeinem Vermögen ge— 
hörten. Der Schuldner erklärte hierauf, ar er gar feine a 1 
SAN) pfändbaren Gegenftände befike . 

Die vorſtehende Verhandlung iſt den bei derſelben betheiligten 
Perſonen vorgeleſen (zur Durchſicht vorgelegt) und von ihnen nach 
vorgängiger Genehmigung wie folgt: 

J 4:06 
unterſchrieben worden. 

Die ———— des — ... konnte nicht er⸗ 
folgen, weil . . — Aal ass Sol er ——— 

Verhandeli wie — 
(Unterſchrift des Vollziehungsbeamten.) 

Gebühren des Vollziehungsbeamten 
—M 

Auſter VII. (zu Art. 61.) 
Kreid 
Gemeinde. » 2» 2... 
Nr... . . des Reſtverzeichniſſes. 

Berfteigerungsprotofoll. 

ur au ee... In dem Handle . 
SEN. ER er . 

Zufolge — —— (der). . . dom . . ten 
d. 3. ift heute Bor: (Nach) mittag j . Uhr 

zu der öffentlichen Berfteigerung der laut Pfändungsprotofolls vom 
. ten. ee nn bei — (der) . 

wegen rückſtändiger ee . . im Sefammtbetrage von 
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. Mart . . Pf und wegen eined Koftenbetraged von 

. Mark . . Pf. gepfändeten und vollitändig (mit Aus— 
nahme ö . ) vorgefundenen Saden geichritten wor— 
den, nachdem die Verſteigerung durch .. . gehörig 
öffentlich befannt gemadt (aud der Schuldner unter ae 
des Verfteigerungdauftraged in Kenntniß geſetzt) worden. 

Bei der En war (der Drtövoritand — Polizeibeamte 
— Gemeindebeamte . . . . gegenwärtig, auch) der 
Schuldner . . anweſend. 

Den erſchienenen Kaufluftigen wurde bekannt gemacht, daß der 
Zuſchlag an den Meiſtbietenden nach dreimaligem Aufrufe erfolgen 
und daß die Ablieferung einer zugeſchlagenen Sache nur gegen baare 
Zahlung geſchehen, daß aber, wenn der Meiſtbietende nicht vor dem 
Schluſſe des Berfteigerungstermind die Ablieferung gegen Zahlung 
des Kaufgelded verlange, die anderweite VBerfteigerung der Sache 
unter Ausſchließung ded früheren Meiitbietenden von weiteren Ge— 
boten ftattfinden werde, in diefem Kalle hafte der Letztere für den 
Ausfall, habe aber auf den Mebrerlös feinen Anſpruch. 

Den Kaufluftigen wurde — bekannt Bea ui 

"Hierauf wurden 0 
1 . . geihägt zu... .Mark .. Pf. 

und dem (den) . . . ald Meiftbietenden 
a an. . Matt . . Pr. 

w. 
Da der erzielte und baar entrichtete Erlös von . . . Mark 

+ Pf. zur Dedung der beizutreibenden Summe hinreichte, wurde 
die Verfte gerung eingeſtellt und wurden die noch nicht verſteigerten 
gepfändeten Sachen unter Aufhebung der Pfändung dem Schuldner 
zurückgegeben. 

Nachdem die BVerfteigerung jämmtlidyer —— Sachen, 
one, * Zahlung des Geſammterlöſes zum Betrage von . . . Mark 

f. erfolgt war, wurde dad Verfahren geſchloſſen.) 
Die * tehende Verhandlung iſt den bei derſelben betheiligten 

Perſonen vorgeleſen (zur Durchſicht vorgelegt) und von ihnen nach 
vorgängiger Genehmigung wie folgt: 

Namen . 
unterjchrieben — 

Die —— des — 22200. fonnte nicht 
erfolgen, weil . Br u ra u 

Berhandelt wie uber. 

(Unterjchrift ded mit der Verfteigerung beauftragten Beamten.) 

on des Bo re a ae 
P 

— — — 
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MMufter VIII. (zu Art. 65.) 
Kreis 4 A Mer DESSEN See 
Gemeinde. . 2 2... 
Mr... . . ded Reftverzeichniffes. 

(1.) 3ahlungsverbot. 

Der — Die — (Stand und Name des —— zu 
verjhuldet der — dem — . 

1) (Klaffenfteuer) zum — von . . . Murt . . Pf. 
2) (Grundjteuer) ⸗ ey .⸗ 
3) (Kommunalſteuer)⸗ ⸗ Ba ce 

u. |. w. 
jowie an Koften des Zwangdverfahrend . . . = ⸗ 

im Ganzen die Summe von,. Tat. J 
welche der Unterzeichnete — die unterzeichnete Behörde — beizu- 
treiben bat. 

Zur Dedung dieſer Schuld joll die Forderung, melde dem — 
der — Genannten au an — der (Bezeihnung des Rechtsgrunde s 
der Forderung, wie . „aus dem Kaufvertrage vom . . .. . 
— „aus dem — — — — San für Die zeit 
vom . i .“) — gegen 
Sie zufteht, zur Höbe von: » : Mar. . »f. gepfändet wer- 
den. Es ergeht deshalb auf Grund des S. 42 der Verordnung, 
betreffend dad Verwaltungdzwangsverfahren wegen Beitreibung von 
Geldbeträgen vom 7. September 1879 hiermit an Sie dad Verbot, 
den legtbezeichneten Betrag dem (der). . .. zu zahlen. 

Nah dem im beglaubigter Abſchrift (begt. Abfchrift von Nr. 2) 
beigefügten Ueberweiſungsbeſchluſſe vom heutigen Tage ift die ges 
pfändete Forderung dem — der — (Bezeichnung des Gläubigers, 
Fr deffen Rechnung die Bmangövoliftredung erfolgt) zur &inziebung 
überwiejen worden und können Sie gültige Zahlung nur an den 
F die — (Bezeichnung der für die Erhebung zuſtändigen Stelle) 
eiſten. 

Zugleich werden Sie in Gemäßpheit des 8.46 a. a. D. bier: 
mit aufgefordert, binnen zwei Wochen, vom Zage der Zuftellung 
diejer Verfügung an gerechnet, dem — der — (Bezeichnung des 
Gläubigerd bezw. defjen gejeglihen Bertreterd) zu erklären: 

1) ob und inwieweit Sie die gepfändete Forderung als begründet 
anerkennen und Zahlung zu leiſten bereit find; 

2) ob En welche Anſprüche andere Perſonen an die Forderung 
machen ; 

3) ob und wegen welder Anſprüche die Forderung bereits für 
andere Gläubiger gepfändet ift. 

Dieje Erklärung können Sie aud jofort dem mit der Zuftel- 
lung diejer Berfügung beauftragten Vollziehungsbeamten abgeben 
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und haben Sie für diefen Fall den von demjelben bierüber in die 
Zuftellungdurfunde aufzunehmenden Vermerk zu unterſchreiben. 

Für den aus der Nichterfüllung Shrer Verpflichtung entitehen- 
den hate alle Sie dem Gläubiger. 

; En ER 

(Bereibuung der Bollftredungäbehörde und Unterjchrift 
des diejelbe vertretenden Beamten.) 

An 
(Stand und Namen ded Drittichuldners) 

zu 

(2.) Ueberweifungsbefchluß. 

Zur Dedung ded Betraged von. . .M. . . Pf, — 
der (Stand und Namen des Schuldners) zu . 
(Bezeihnung der Art der beizutreibenden Belbforderung) —— 
iſt ein gleich hoher Betrag der Forderung, welche dem — der — 
Genannten aus dem — der — . gegen den — 
die — (Stand und Namen des Drittfhuldners) zu j 
aufteht von der unterzeichneten Bollftredungsbshörde "gepfändet 
worden. 

Auf Grund ded $. 44 der Verordnung, betreffend dad Ver— 
waltungs zwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen vom 
T. September 1879 wird die gepfändete Geldforderung hiermit dem 
— der — (Bezeihnung ded Gläubigerd, für deffen Rechnung die 
Zwangsvollſtreckung erfolgt) zur Einziehung überwieſen. 

An 
(Bezeichnung ag en) 

2 Beglaubigte Abjchrift des vorftehenden Zahlungsverbotes 
und Ueberweiſungsbeſchluſſes erhalten Sie mit der Aufforderung, 
Sid jeder Verfügung über die gepfändete Forderung, indbejondere 
der ER ——— zu enthalten. 

a RE en 

—— der Bollftredungsbehörde und ——— 
des dieſelbe vertretenden Beamten.) 

An 
(Stand und Namen des Schuldners) 

zu 
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el Unter — auf die dieſſeitige Verfügung vom 
. 18. . werden Sie a daß 

das —— vom . . tem. . 18. . dem 
(Stand und Namen ded Drittſchuldners) zu i 
a: . .18. . zugeftellt worden iſt. 

Weritun * Vollſtreckungsbehörde und Unterſchrift 
des dieſelbe vertretenden Beamten.) 

An 
(Stand und Namen des Schuldners) 

zu 

(5.) un, Abichrift des — am. . ten. 
a —PF 

zugeſtellten —— erhält der — die — 
mit der Benachrichtigung, daß der — die — (Stand und Namen 
des Schuldnerd) am . . ten. . .18. .(Xag der 
Zuftellung an den Schuldner) aufgefordert ift, ſich ch jeder —— 
über die gepfändete Forderung, insbeſondere der Einziehung der— 
ſelben, zu enthalten. 

Zugleich wird Abſchrift der Zuſtellunggurkunde vom . . ten 
J. unter Bezugnahme auf die in der Reh 

teren enthaltene Erklärung des — der . (Stand 
und Namen ded Drittſchuldners) über die gepfänbdete Forderung 
beigefügt, 

.‚den. „ten . 18. 

— * Vruftteckunobehoͤrde * unterſqft 
des dieſelbe vertretenden Beamten.) 

An 
(Bezeihnung des Gläubigers für welchen 

die Zwangsvollſtreckung erfolgt) 
zu 

Auſter IX. (zu Art. 67.) 
Kreis 
Gemeine. . 2... 
Nr... . . ded Reftverzeichnifles. 

Borläufiges Zahlungsverbot. 

Der — Die — (Stand und Namen ded Schuldners) zu . 
; . verfhuldet an: 
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1) (Klafjenfteuer) zum Betrage von . . . Mart. . Br. 
2) (Grundfteuer) s ⸗ ER Eee Da a 
3) (Kommunalfteuer) = ⸗ Ba ee 

u. ſ. w. 
ſowie an Koften ded Zwangsverfahrend . . ⸗ 

im Ganzen die Summe von . j ar. — 
Behufs Deckung dieſer Schuld ſteht die Pfändung der Forde⸗ 

rung, welche dem — der — Genannten aus dem — der — (Be— 
zeichnung des Rechtsgrundes der Forderung, wie z. B. „aus dem 
Kaufvertrage vom . . .“, „aus dem Dienft- — 
Arbeits- — le für die Zeit. JJ —— — 

„aus dem Darlehns-— Mieths-— Vertrage 
dom = gegen Cie zuftehbt, zur Höhe von 
— Mark. pf. bevo 

Auf Grund des g§. 47 der Verordnung, betreffend das Ver— 
waltungszwangsverfahren wegen ‚Beitreibung von Geldbeträgen, vom 
7. September 1879, werden Sie hiervon mit der Aufforderung be— 
nachrichtigt, den lettbezeichneten Betrag zur Vermeidung doppelter 
Zahlung den (Namen des Schuldners) nicht zu entrichten. 

Die gegenwärtige Berfügung tritt außer Kraft, wenn nicht 
binnen einer, vom Tage der Zuftellung an Sie zu berechnenden, 
an Frift behufd der Pfändung ein mweitered Zahlungdverbot 
un zugeht. 

— T— Zr: 

———— der Vouſtreckungobehörde und Unterſchrift 
des dieſelbe vertretenden Beamten.) 

An 
(Stand und Namen des Drittſchuldners) 

zu 

Abſchrift des er Oi d. J 
dem. . — ugeftellten vor⸗ 
läufigen Zahlungsverbotes — Sie mit der —5 Sich 
in Gemäßheit deſſelben jeder Verfügung über den von dem beden 
betroffenen Betrag der Forderung, insbeſondere der Einziehung des— 
— zu — 

ar 66 

Wezihnun der Vollſtreckungsbehörde und Unterſchrift 
des dieſelbe vertretenden Beamten.) 

An 
(Stand und Namen des Schuldners) 

zu 
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172) Berfügung ded General-Poftmeiiterß. 
Verfahren, betreffend die poftamtlihe Behandlung der 

Sendungen mit Zuftellungsurfunde. *) 

Berlin, den 24. Auguft 1879. 
Mit Rüdfiht auf das Inkrafttreten der Reichs-Juſtizgeſetze 

erhält die zu dem Geſetze über das Poſtweſen des Deutichen Reiches 
vom 28. Dftober 1871 erlaffene Poltordnung vom 8. März 1879 
vom 1. Dftober 1879 ab folgende Abänderungen: 

1. Der $. 22 erhält folgende Faffung 
Briefe mit Poftzuftellungsurfunde. 

ı Wünſcht der Abfender eines gewöhnlichen oder eingeſchriebe— 
nen Briefed über die erfolgte Beftellung eine poftamtlidye Bejchei- 
nigung zu erhalten, jo muß dem Briefe eine gehörig audgefüllte 
Zuftellungdurfunde nebit Abſchrift äußerlich beigefügt werden; zu— 
gleih muß in der Aufichrift vermerkt fein: „Hierbei ein Formular 
zur Zuftellungsurfunde nebſt Abſchrift.“ Auf die Außenfeite der 
zulammengefalteten Zuftellungdurfunde ift vom Abfender des Briefes 
die für die Rückſendung erforderliche Aufichrift zu ſetzen. 

In Betreff der Beitellung ꝛc. der Briefe mit Zuftellungsur: 
funde ſiehe $. 35. 

ıı Für Sendungen mit Zuftellungsurfunde werden erhoben: 
1) dad gewöhnliche Briefporto, 
2) eine Zuftellungsgebühr von 20 Pf, 
3) dad Porto von 10 Pf. für die Nüdjendung der Zuftellungs- 

urfunde. 
MWird die Einfchreibung verlangt, jo tritt dem Porto zu 1 die 

Einſchreibgebühr von 20 Pf. hinzu. 
m Sormulare, welche ſowohl zu Urjchriften, ald auch zu Ab- 

Ihriften von Zuftellungsurfunden verwendbar find, fünnen durdy die 
Poftanftalten zum Preiſe von 5 Pf. für je 10 Stüd bezogen wer: 
den. Die Lieferung von Kormularen an Gerichte, Gerichtövollzie- 
ber und Gerichtäfchreiber erfolgt unentgeltlich. 

2. Der 8. 35 erhält folgende Faſſung: 
Beftellung der Schreiben mit Zuftellungsurfunde. 

ı Auf die Den on von Schreiben mit Zuftellungdurfunde 
finden die Beftimmungen in den 88. 165—174 und 178 der Givil- 
prozekordnung für dad Deutihe Neich vom 30. Sanuar 1877 mit 
der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des Gerichtövollzieherd 
der beftellende Bote der Poftanftalt tritt. 

ı Sn Betreff der Beitellung von Schreiben mit Zuftellungs- 
urfunde, melde von Deutihen Gerichten, Gerichtövollziehern, Ge— 

*) veröffentlicht durch das Amtsblatt der Neihs-Poft- und Telegraphen- 
verwaltung pro 1879! Nr. 53 Seite 337. 
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richtöjchreibern, Reichs- oder Staatöbehörden ausgehen, bewendet: ed 
bei den hierüber beftebenden beionderen Beftimmungen. 

u Die Portor bez. fonftigen Beträge für ein Schreiben mit 
Zuftellungsurfunde müffen ſämmtlich entweder vom Abjender oder 
vom Empfänger entrichtet werden. Will der Abiender die Gebüh— 
ren tragen, fo zahlt er bei der Einlieferung ded Schreibens zunächft 
nur dad Porto für die Beförderung ded Schreibend nad dem Be— 
ftimmungdorte, die anderen Beträge werden erft auf Grund der 
vollzogen zurüdfommenden Zuftellungsurfunde von ihm eingezogen. 
Im Uebrigen bleibt der Abjender für alle Beträge haftbar, welche 
bei der Beftellung der Sendung vom Empfänger nidht erhoben wer: 
den können. Falls jedoh die Zuftelung nicht ausgeführt werden 
fann, fommt nur dad Porto für die Beförderung ded Schreibend 
nad dem Beftimmungsorte und bez. die Einfchreibgebühr zum Anfag. 

Gleichzeitig Fommen die bezüglich der Behändigung gericht- 
liher Berfügungen in den einzelnen Bundeöftaaten gegenwärtig 
beftehenden Vorjchriften und Beihränfungen vom 1. Dftober d. J. 
ab allgemein in Wegfall. 

Für dad Verfahren bei poftamtlihen Zuftellungen (Behändi— 
gungen) ift von dem gedachten Zeitpunfte ab für das ganze Reichs— 
Poftgebiet die anliegende Anweifung maßgebend. 

Im Uebrigen find nody folgende Beitimmungen zu beachten. 
Die in gerichtlichen Angelegenbeiten zuzuftellenden Schreiben 

müffen feitend der Gerichtövollzieher oder Gerichtsichreiber gehörig 
Erg der Poft übergeben werden. Es find hierbei zu unter- 

eiden: 
a. Zuftellungen, welche der Gerichtövollzieher bez. Gerichtsſchrei— 

ber durh Aufgabe zur Poft zu bewirken bat; 
b. Zuftellungen, welde durch die Poft erfolgen follen. 
In den Fällen zu a haben die Poftanftalten die betreffenden 

Sendungen lediglih nah Maßgabe der allgemeinen Vorſchriften 
über die Beförderung und Beftellung von Poſtſendungen zu behan— 
deln, Entwürfe zu Zuftellungdurfunden Fönnen diefen Sendungen 
daher nicht beigefügt fein. 

In den Fällen zu b enthält die Uebergabe des Briefe an die 
Poftanftalt dad Erſuchen, den Brief dur einen Poitboten in der- 
jelben Weiſe dem Adreffaten zuzuftellen, ald wenn der Gerihtövoll- 
ieher bez. Gerichtöfchreiber den Akt felbft vornähme. Die Gerichts: 
— find übrigens angewieſen worden, nur dann, wenn Gefahr 
im Berzuge liegt, die Poſt unmittelbar um Bewirkung von Zuſtel— 
lungen zu erfuchen; fonft haben fich diejelben der WVermittelung der 
Gerichtövollzieher zu bedienen. 

In einzelnen gerichtlichen Angelegenheiten, ſowie für Sendun- 
gen anderer nicht gerichtliher Behörden find Zuftellungen in ein- 
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faheren Formen — jog. vereinfahte Zuftellungen — nad 
egeben. Der Unterſchied zwiſchen vereinfachten und anderen Zu— 
— beſteht im Weſentlichen darin, daß eine Abſchrift der 
Zuſtellungsurkunde nicht übergeben wird. Gerichtliche Sendun— 
gen müſſen in derartigen Fällen auf dem Briefumſchlage durch den. 
Vermerk: „Vereinfachte Zuftellung” Tenntlih gemadt fein, und 
außerdem ein Formular zur Zuftellungsurfunde in blauer Farbe 
tragen. Münichen nicht gerichtlihe Behörden, daß die von ihnen 
ausgehenden Sendungen mit Zuftellungdurfunde nad $. 35 I der 
Poftordnung behandelt werden, jo iſt einem derartigen Verlangen 
u entiprehen. Sendungen mit Zuftellungdurfunde von Privatyer- 
* find ſtets nach F. 35 der Poſtordnung zu behandeln. 

Für Anfertigung der Zuftellungdurfunden fommen die Formu— 
lare C 87 a bis e auf weißem bez. blauem Papier (leptere von der 
Farbe ded Kormulard C 63 a) zur Anwendung. Je ein Gremplar 
diefer Rormulare auf weißem Papier ift bier beigefügt, Den Ge: 
richten, Gerichtövollziehern und Gerichtsichreibern find diefe For- 
mulare unentgeltlich zu liefern. In den zum Verkauf zu ftellenden 
Formularen find vor deren Aushändigung an das Publitum die 
Morte, bez. Zeichen: 

— eines Gerichtsvollziehers“ 

"MDR. Nr“ 
„Gerichtsvollzieher“ 
„auf der Gerichtsſchreiberei des Amtsgerichts zu, 
„bei dem Polizeivorſteher zu“ 

und auf der Rückſeite 
„den Gerichtsvollzieher“ 

und in den Formularen in blauer Farbe die Worte 
„nebit Abſchrift“ 

und 
„nebſt Abſchrift dieſer Zuſtellungsurkunde“ 

mit der Feder zu ſtreichen. Die —— dieſer Formulare 
iſt von den Kaiſerlichen Poſtanſtalten im Voraus und nicht etwa 
erſt im Augenblicke der Aushändigung zu bewirken. 

Für Benachrichtigungen in Fällen der Niederlegung von Schrift: 
ftüden ift allgemein das hier beigefügte Formular C 87 f zu ver- 
wenden und u. U. mit der Feder zu berichtigen, 

Den erften Bedarf an Formularen wollen die Kaijerlichen 
Poftanftalten aldbald, unter Umftänden durch Rückfrage bei den 
betreffenden Gerichten, feftftellen und den Kaiferlihen Ober-Poft- 
Direktionen anzeigen. Die Lepteren werden wegen Herftellung der 
Formulare, zu welchen die biöherige Papierſorte zu verwenden ift, 

1879, 44 
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mit den betreffenden Drudjacdenlieferern fjofort in Verbindung 
treten. 

Bei der Ermittelung ded der Portoberehnung zu Grunde zu 
legenden Gewichts der Briefe mit Zuftellungsurfunde werden die 
Urfundenformulare nicht mitgewogen. 

Bon der anliegenden, vorbezeichneten Anweiſung ift je 1 Er- 
emplar in jede Dienftanmeilung für beftellende Boten feiner Zeit 
haltbar einzufleben. Den erforderlihen Bedarf wollen die Kaifer: 
lihen Dber-Poftdireftionen bei der Geheimen Kanzlei des General: 
Poſtamts anmelden. 

Die genaue und jorgfältige — — der Beſtimmungen 
über die Zuſtellung iſt für die Rechtspflege und für das 
Publikum von der größten Bedeutung. Durch unrichtige 
oder unvollſtändige Zuſtellungen können die ſchwerwiegendſten Nach— 
theile entſtehen. Ich erwarte daher, daß die Kaiſerlichen Poſtan— 
ſtalten ſih vor Eintritt der Veränderungen mit den neuen 
Beſtimmungen genau vertraut machen. Insbeſondere haben die 
Herren Vorſteher der Kaijerlihen Poftanftalten die beftellenden Bo- 
ten mündlidy mit genauer Anweiſung zu verjehen und ſich Ueber: 
eugung zu verſchaffen, dab die neuen Beltimmungen jeitend ber 
Kal allfeitig begriffen und richtig aufgefaßt find. Auch die 
Herren Auffihtöbeamten merden bei * Dienſtreiſen Gelegenheit 
nehmen, in dieſer Beziehung fördernd und belehrend einzuwirken. 
Beſonders hervorzuheben iſt den beſtellenden Boten noch, daß, im 
Gegenſatze gegen das frühere Verfahren, ſeitens der Empfänger 
ein Anerfenntniß in der Zuftellungsurfunde nicht mehr ertheilt 
wird, daß vielmehr für die Glaubwürdigfeit der Xegteren 
lediglich die Angaben des Poftboten maßgebend find. 

Die Kaiferlihen Ober: Poftdireftionen wollen Mitte Januar 
1880 eingehenden Bericht darüber erftatten, welche Erfahrungen bei 
Anwendung ded neuen Verfahrens gewonnen worden find. 

Anweifung über dad Berfahren, betreffend die 
poftamtlidhe Beftellung von Schreiben mit Zuftellungd- 

urfunden. 

Gegenftände der poftamtlihen Zuftellung. 

| 8.1. 
Schriftftüde, bei welden ed auf die Beihaffung einer Zuftel- 

lungsurkunde ankommt, fünnen durch die Poftanftalten- zugeftellt 
werden. Hiervon find jedody ſolche Sendungen ausgeſchloſſen, welche 
nicht an eine Perjon gerichtet find, fondern mehreren auf der 
Aufichrift benannten — nachteinander als, Umlauf zugeſtellt 
werden ſollen (Kurrenden), ſowie Sendungen an Gefangene. 
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Aeußere Beſchaffenheit der durch die Poſt zuzuſtellenden 
Gegenſtände. 

$. 2. 

Die durh die Poft zuauftellenden Sendungen müſſen ale 
Briefpoftgegenftände in Briefform zur Poft geliefert werden; die 
Anwendung ded Berfahrend der Cinjchreibung ift bei jolden Sen- 
dungen nicht ausgeſchloſſen. 

Es find zu unterſcheiden: 
1) Zuftellungen auf Erſuchen von Gerihtövollziehern und Gerichts- 

ichreibern, 
a. gewöhnliche, 
b. vereinfachte, 

2) Zuftellungen auf Erſuchen nicht geridhtliher Behörden, 
3) Zuftellungen auf Erjuden von Privatperjonen. 

Feder zuzuftellende Brief muß in den Fällen zu 1a und 3 
wei Entwürfe zur Poltzuftellungsurfunde auf weißem Papier 

(Arſchrift und Abjchrift), in den Fällen zu 1b einen Entwurf 
auf blauem Papier, in den Fällen zu 2einen, nah Umftänden 
zwei Entwürfe auf weißem Papier beigefügt erhalten. 

Daß died geichehen, muß auf der Aufichrift ded Briefes durch 
die Worte: „Hierbei ein Formular zur Poftzuftellungdurfunde nebft 
Abſchrift“, bezw. „Hierbei ein Formular zur Poftzuftellungsurfunde* 
ausgedrückt fein. 

In den Fällen ge 1 b werden die Briefe außerdem auf dem 
Briefumſchlage den Vermerk tragen: „Vereinfachte Zuftellung.* 

Auf die Außenfeite der zufammenzufaltenden Zuftellungsurfunden 
muß bereitö bei Auflieferung der Schriftitüde zur Poft die für die 
Rückſendung erforderlihe Aufjchrift gejegt fein. 

In der Auffchrift der zuzuftellenden Sendung muß die Perjon, 
welcher zugeftellt werden fol, nad Namen, Stand oder Gewerbe 
und Wohnort jo genau bezeichnet fein, daß der Empfänger leicht 
und ficher aufgefunden werden kann und Verwechjelungen auöge- 
ſchloſſen find. 

Bei Zuftellungen an Unteroffiziere und gemeine Soldaten muß 
die Aufichrift am dieſe jelbft gerichtet fein unter genauer Bezeich- 
nung des Truppentheild (Kompagnie, Eskadron oder Batterie des 
zu bezeihnenden Regimentd u. |. w., zu welchem fie gehören) und 
unter Beifügung ded Zuſatzes „zu Händen ded Chefö der (genau 
zu bezeichnenden) zunächft vorgejepten Kommandobehörde (Chef der 
Kompagnie, Eskadron, Batterie u. f. w.). 

Bei Zuftellungen an Behörden, Gemeinden u. |. w. muß die 
Aufichrift ebenfalld an diefe felbft gerichtet fein mit dem Zufage „zu 
Händen ded Vorſtehers“. 

Bei Sendungen der Gerihtövollzieher muß deren Name und 

44° 
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Amtdeigenihaft, bei Sendungen der Gerihtöichreiber die Gerichts— 
ſchreiberei des betreffenden Gerichtes ald Abjender auf der Aufſchrift 
der Sendung bezeichnet fein. 

Der Kopf der Entwürfe zu den Poftzuftellungsurfunden, bezw. 
zu den Abjchriften derjelben, muß bereitd vom Abjender auögefüllt fein. 

Zu den Poftzuftellungdurfunden, bezw. den Abjchriften derjelben 
fonımen verjhiedene Formulare zur Anmendung, je nachdem es ſich 
um die obenbezeichneten Fälle 1, 2 oder 3 handelt, und je nachdem 
Zuftellungen an Gewerbetreibende, Rechtsanwälte, Behörden oder 
Korporationen ıc., an Unteroffiztere und Soldaten oder andere vor: 
ftehbend nicht näher bezeichnete Perfonen in Frage kommen. 

Die bei Poftzuftelungen zu verwendenden Formulare find jo 
eingerichtet, dab fe die bei der Zuftellung in Betracht fommenden 
Fälle erihöpfend enthalten, fo da der Poftbote nur den Namen 
derjenigen Perjonen, an melde die Zuftellung erfolgt, an der be= 
treffenden Stelle niederzufhreiben und den Vordruck injoweit u 
durchſtreichen hat, als derfelbe in dem gerade vorliegenden Falle 
nicht zutrifft. 

Vor der Uebergabe der zuzuftellenden Sendungen an die be- 
ftelenden Boten hat die Poftanftalt genau zu prüfen, ob die Sen- 
dungen den vorbezeichneten Vorſchriften entiprehen, und auf die 
Befeitigung etwaiger Mängel auf furzem Wege binzuwirfen. 

Beurkundung. 

8. 3. 

Die poftamtlihe Zuftellung beftebt in der Uebergabe der zuzu— 
ftellenden Sendung unter Beurkundung der erfolgten Webergabe. 
Die hierbei aufzunehmende Urkunde hat folgenden Erfordernifjen zu 
entipredhen : 

1) Jede Urkunde muß enthalten: 
a. Ort und Zeit der Zuftellung; 
b. die Bezeichnung der Perfon, an welche zugeftellt werden ſoll; 
c. die Bezeihnung der Perſon, welcher zugeftellt ift; in dem 

Fällen der 88. 6 bid 9 die Angabe ded Grunded, durch 
welchen die Zuftellung an die bezeichnete Perſon gerecht: 

fertigt wird; wenn nad) $. 10 verfahren tft, die Bemerkung, 
wie die darin enthaltenen Vorſchriften befolgt find; 

d. im Falle der Verweigerung der Annahme die Erwähnung, 
daß die Annahme verweigert und das zu übergebende 
Schrifiſtück am Orte der Zuftellung zurüdgelaffen ift; 

e. die Bemerfung, daß das zuzuftellende Schriftftüd und u. U. 
eine Abjchrift der Zuftellungsurfunde übergeben ift; 

f. die Unterichrift ded die Zuftellung vollztehenden Beamten. 
2) Die Urkunden follen deutlich und beftimmt abgefaßt und lejerlich 
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geihrieben fein. Der Gebraud der Bleijchrift oder einer anderen 
aͤhnlichen Trockenſchrift ift unftatthaft. 

3) Die Urkunden — Urſchriften wie Abſchriften — find ohne 
Lüden anzufertigen. Nadirungen find unterjagt. Etwa nöthige 
Durchſtreichungen müfjen in der Art geſchehen, dab das Durdy- 
ftrihene noch lejerlich bleibt. In den Formularen find die in 
denjelben vorhandenen, zur Ausfüllung beftimmten Zwijchenräume, 
injoweit fie dur die erforderlichen Eintragungen nicht ausgefüllt 
werden, zu weiteren Gintragungen durch Striche ungeeignet zu 
madyen. 

4) Die Abjchriften, melde in den Fällen 1a und 3, u. U. aud 
im Falle 2 des $. 2 vom Poſtboten am Orte der Zuftellung 
audzufertigen und an den Empfänger zu übergeben find, müjjen 
ftets als ſolche bezeichnet und am Schlufje, unmittelbar vor der 
Unterichrift, mit dem Vermerke „Beglaubigt” verjehen werden. 
Die Beglaubigung darf erft erfolgen, nachdem der beitellende 
Bote von der wörtlichen Uebereinftimmung der Abjchrift mit der 
Urſchrift (Ausfertigung) ſich überzeugt hat. 

Haben für Urſchrift und Abjchrift Formulare von derjelben 
Faſſung Verwendung gefunden, jo ift der auf der Rückſeite der 
Abſchrift befindliche, für die Nüdjendung der Urſchrift beftimmte 
Bordrud zu durdjitreichen. 

Drt und Zeit der Zuftellung. 

8. 4. 
Die Zuftellung kann an jedem Drte erfolgen, wo der bezeichnete 

Empfänger angetroffen wird. Hat derjelbe aber an diejem Orte 
eine Wohnung oder ein Geihäftslofal, jo iſt er nicht verpflichtet, 
fih auf eine außerhalb derjelben verjuchte Zuftellung einzulafjen. 
Der beitellende Bote muß in einem ſolchen Falle bei Verweigerung 
der Annahme die Zuftellung in der Wohnung oder in dem Gejchäfts- 
Iofale bewirfen. 

Der regelmäßige Ort, welchen der beftellende Bote zur Vor— 
nahme der Suftellung aufzujuhen hat, ift daher die Wohnung 
oder dad Geſchäftslokal des bezeichneten Empfängers, weil als— 
dann die Zujtellung nöthigenfalld in deſſen Abweſenheit und jelbit 
bei vermeigerter Annahme der Schriftjtüde vorgenommen werden 
ann. 

Zedenfalld muß bei der Zultellung außerhalb der Wohnung 
oder des Gejhäftölofald immer ein angemefjener Ort und eine 
pafjende Gelegenheit gewählt werden, welche die ungebinderte und 
fiyere Uebergabe und Annahme der Schriftitüde geftatten. 

Was die Zeit der Zuftellung anlangt, jo müfjen die betreffenden 
Sendungen mit der nächſten ſich darbietenden Beftellgelegenheit 
zugeitellt werden, jofern nicht etwa auf der Aufichrift der Sendungen 
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ein beftimmter Tag für die Zuftellung bezeichnet if. An Sonntagen 
und allgemeinen Feiertagen darf indeß die Zuftelung nur dann er- 
folgen, wenn foldes auf der Aufichrift ded Briefes bejonderd ver- 
langt worden ift. 

Perjonen, an welde die Zuftellung zu erfolgen bat. 
($ormular C. 87 e.) 

8.5. 

Die Zuftelung erfolgt an den bezeichneten Empfänger in Perjon. 
Handelt ed fi um eine Zuftellung an einen Unteroffizier oder 

Gemeinen ded aktiven Heered oder der aktiven Marine, fo muß die 
Zuftellung an den Chef der zunächſt vorgejegten Kommandobehörde 
defjelben (Chef der Kompagnie, Eskadron, Batterie u. |. mw.) er- 
folgen. Zu den Unteroffizieren gehören in diefer Beziehung auch 
die Feldwebel, Wachtmeiſter und die denfelben glei oder nach— 
ftehenden Avancirten. 

Die Zuftellung an eine Behörde, Gemeinde oder Korporation, 
ſowie an Aktiengeſellſchaften, eingetragene Genofjenichaften und 
andere Perjonenvereine, weldye als ſolche klagen und verflagt werden 
fönnen, erfolgt an deren gejeglihe Bertreter oder Vorſteher. Sind 
mebrere gejeglihe Bertreter oder Vorſteher vorhanden, fo genügt 
die Suftellun an einen derjelben. 

Kann eine Zuftellung an den bezeichneten Empfänger in Perjon 
nicht erfolgen, fo ift fie nach Maßgabe der nachfolgenden Beſtimmun— 
gen an eine andere Perfon oder dur Niederlegung bei einer Be— 
börde zu bewirken. Dabei find die folgenden Fälle zu Anterjcheiden. 

Zuftellungen an Gewerbetreibende. ($ormular C. 87b.) 

8. 6. 
Soll die Zuftellung an einen Gewerbetreibenden erfolgen, weldyer 

ein beſonderes Geichäftälofal hat, jo hat ſich der beitellende Bote 
der Regel nad zunächſt in das Gejchäftslofal defjelben (Laden, 
Komtoir u. |. mw.) zu begeben. Wird der bezeichnete Empfänger 
dort nicht angetroffen, jo Fann die Zuftellung in dem Geſchäftslokale 
an einen darin anmelenden Gehülfen des Gemwerbetreibenden (Kom— 
mis, Buchhalter, Gejellen u. j. mw.) erfolgen. 

Iſt die Zuftellung im dieſer Weiſe nicht ausführbar, jo bat ſich 
der bejtellende Bote in die Wohnung des bezeichneten Empfängers 
zu begeben und demnächft, wenn derjelbe audy dort nicht angetroffen 
wird, nad) Maßgabe der 88. 9 bis 11 zu verfahren. 

Zuftellungen an Redhtdanmälte (Formular C. 87c.) 

8.7. 
Soll die Zuftellung an einen Rechtsanwalt erfolgen, jo bat 

fi der beftellende Bote der Hegel nad) zunächſt in das Geſchäftslokal 



675 

(Büreau) defjelben zu begeben. Wird der Rechtsanwalt dort nicht 
angetroffen, jo kann die Zuftellung in dem Geichäftslofale an einen 
darin anmejenden Gebülfen (Büreauvorfteher, Erpedient u. |. m.) 
oder Schreiber des Rechtsanwaltes erfolgen. 

Fit die Zuftellung in dieſer Weiſe nicht ausführbar, jo bat 
fih der beftellende Bote in die Wohnung des Rechtsanwaltes zu 
begeben und demnädft, wenn derjelbe auch dort nicht angetroffen 
wird, nah Maßgabe der 88. 9 bid 11 zu verfahren. 

Zuftellungen an Behörden, Gemeinden, Korporationen 
oder Perfonenvereine (Formular C. 87 d.) 

$. 8. 
Soll die Zuftellung an den gefeplichen Vertreter oder Vorſteher 

einer Behörde, einer Gemeinde, einer SKorporation oder eine 
Perjonenvereind, wie Aftiengejellichaften, eingetragene Genofjen- 
Ihaften und dergleihen Gejellichaften, erfolgen, jo bat fid der 
beftellende Bote der Regel nad zunächſt während der gewöhnlichen 
Geſchäftsſtunden der Behörde u. |. w. in dad Seicäftslctal derjelben 
zu begeben. Wird in diefen Stunden die Perfon, an welde die 
Zuftellung erfolgen joll, dort nicht angetroffen oder ift fie an der 
Annahme verhindert, jo fann die Zuftellung in dem Geſchäftslokale 
an einen andern dort anmwejenden Beamten oder Bebdienfteten der 
Behörde u. ſ. w. erfolgen. 

Zit die Zuftellung in diefer Weife nicht ausführbar, jo bat ſich 
der bejtellende Bote in die Wohnung ded Empfängerd zu begeben 
und demnädjft, wenn derfelbe auch dort nicht angetroffen wird, nad) 
Maßgabe der 88. 9 bid 11 zu verfahren. Hat jedody die Behörde 
u. |. w. ein beſonderes Geſchäftslokal, jo fann außerhalb diejed 
Lokals, aud in der Wohnung, nur an den Empfänger in Perjon 
zugeftellt werden. 

Zuftellungen an andere Perjonen. (Formular C. 87a.) 

12 
Soll die Zuſtellung an — andere als an eine der in den 

6 bis 8 bezeichneten Perfonen erfolgen, fo hat ſich der beſtellende 
ote der Regel nad in die Wohnung ded bezeichneten Empfängers 

u begeben. Wird derjelbe dort nicht angetroffen, jo kann die Zu— 
Hellung in der Wohnung an einen zu der Familie gehörenden er- 
wachſenen Hausgenoſſen oder an eine in der Familie dienende 
erwachſene Perjon erfolgen. Daß die dienende Perfon in demielben 
Haufe wohne, ift nicht erforderlidy. 

Wird in der Wohnung eine foldhe Perjon nicht angetroffen, jo 
fann die Zuftellung an den in demjelben Haufe wohnenden 
Haudwirtb oder Vermiether erfolgen, wenn diejer zur Annahme des 
Schriftſtückes bereit ift. 
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Niederlegung der Shriftftüde bei einer Behörde. 
Ä (Formular C. 87 £.) 

$. 10. 
Iſt der bezeichnete Empfänger in feiner Wohnung nit ange- 

troffen, und fann die Zuftellung aud nicht nad den Vorſchriften 
des F. 9 erfolgen, jo bat der beitellende Bote diejelbe dadurch zu 
bewirken, daß das zu Übergebende Schriftitüd in den Fällen zu 1 
des $. 2 auf der Gerichtöjchreiberei des Amtögerichtes, in deſſen 
Bezirk der Drt der Zuftellung belegen ift, oder an diejem Orte bei 
der Poftanftalt oder dem Gemeindevorfteher oder dem Polizeivor— 
fteher, in den Fällen zu 2 und 3 des $. 2 bei der Poftanitalt des 
Drted und, wenn fi eine ſolche am Orte nicht befindet, bei dem 
Gemeindevorftande niedergelegt und die Niederlegung ſowohl durdy 
eine an der Thür der Wohnung des Empfängerd zu befeftigende 
Ichriftliche Anzeige, ald auch, ſoweit thunlich, durch mündliche Mit- 
theilung an zwei in der Nachbarſchaft wohnende Perſonen bekannt 
gemacht wird. 

Unter den bezeichneten Niederlegungéſtellen hat der Poſtbote 
thunlichft diejenige zu wählen, welde dem Empfänger am bequemften 
upängiic it. Sind mehrere Poftanftalten am Orte, jo erfolgt die 

tederlegung bei derjenigen, welche das betreffende Schriftitüd dem 
Poitboten übergeben bat. 

Die Nachbarn, denen die Niederlegung der Schriftftüde mit» 
getheilt wird, find zu erjuhen, den Empfänger davon aldbald in 
Kenntniß zu fegen. 

8. 11. 

Bevor der Poftbote die Zuftellung an eine der in den $$. 5 
bis 9 bezeichneten Perjonen oder durch Niederlegung ($. 10) bes 
wirkt, hat er fih die Ueberzeugung zu verichaffen, daß die Wohnung 
oder dad Geſchäftslokal, worin die Zuftellung vorgenommen oder 
vergebens verſucht wird, auch wirflidy die Wohnung oder das Ge- 
ihäftslofal des bezeichneten Empfängers ift, und dab die Perſonen, 
mit denen er verhandelt, auch wirklich diejenigen find, für welche 
fie fidy ausgeben. 

Die Perjonen, an melde an Stelle des bezeichneten Empfängers 
die Zuftellung erfolgt, bat der Poftbote zu bedeuten, daß fie ver- 
pflichtet find, die Schriftftüde dem Erfteren aldbald auszubändigen. 

An unerwachſene Kinder, an Miether oder an Fremde darf eine 
Zuftellung niemald geſchehen. 

Berweigerung der Annahme der Zuftellung. 

g. 12. 
Die Annahme einer gehörig erfolgenden Zuftellung darf von 

der Perfon, an welde fie bewirkt wird, nicht verweigert werden. 
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Geſchieht dies dennoch, fo * der Poſtbote das zu übergebende 
Schriftſtück am Orte der Zuſtellung zurückzulaſſen. 

Es iſt jedoch hierbei zu beachten, daß an den Hauswirth und den 
Vermiether die Zuſtellung nur erfolgen kann, wenn ſie zur Annahme 
bereit ſind, daß alſo, wenn ſie die Annahme verweigern, die Zu— 
ſtellung auch nicht durch Zurücklaſſung des Schriftſtückes bewirkt 
werden darf. 

Ferner bleibt zu berückſichtigen, daß die Verweigerung der 
Zahlung der auf der Sendung haftenden Gebühren nicht als Ver— 
weigerung der Annahme der ———— zu betrachten iſt, daß viel— 
mehr in dieſem Falle die Gebühren vom Abſender einzuziehen ſind. 

173) Verfügung des Finanz-Miniſters, 
betreffend die poſtamtliche Behandlungder Sendungen 

mit Zuiftellungsurfunden. 

Berlin, den 1. Dftober 1879, 
Unter Bezugnahme auf die Beitimmungen in den 88. 8, 15 

und 16 der Verordnung, betreffend das Verwaltungs;wangsverfahren 
wegen Beitreibung von Geldbeträgen, vom 7. September 1879 (Gej.- 
Samml. ©. 591) wird die Königlihe Regierung davon in Kennt: 
niß geſetzt, daß für das Verfahren, betreffend die poſtamtliche Be— 
handlung der Sendungen mit Zuftellungsurfunden, die Verfügung 
des Herrn General-Poftmeiftere vom 24. Auguft d. 3. maßgebend 
ift (Amtsblatt der Deutihen Reichs-Poſt- und Telegraphenvermal- 
tung ©. 337). 

Namentlich ift hervorzuheben, daß die Bollftredungsbehörden 
bei den durch die Poſt zu bewirfenden Zuftellungen dem zuzuftellen- 
den Briefe eine gehörig ausgefüllte Zuftellungsurfunde äußer- 
lih beizufügen und in der Aufihrift des Briefed zu vermerken 
haben: „Hierbei ein Formular zur Zuftellungdurfunde ;" zugleich ift 
auf die Außenfeite der zujammengefalteten Zuftellungsurfunde die 
für die Rüdjendung erforderliche Aufichrift zu ſetzen. 

Die Mebergabe eined derartig vorgerichteten Briefe an die 
Poftanftalt enthält da8 Erſuchen um Bewirkung der Zuftellung, fo 
dab ed eined bejonderen Erjuhungsichreibend nicht bedarf. 

Die für die Zuftelungsurfunden zu benußenden Formulare, 
weldye von den Poltanftalten zum Preiſe von 5 Pf. für je 10 Stüd 
eliefert werden, find diejelben, welche die Gerichtsvollzieher bei 

Auftellungen durch die Poft anzuwenden haben. Die in dieſen For— 
mularen enthaltenen Worte bezw. Zeichen, welde für Zuftellungen 
auf Erjuden von Vollſtreckungsbehörden nicht pafjen, werden nad 
der mit dem Herrn General-Poftmeijter hierüber getroffenen beſonde— 
ren Vereinbarung von den Poftanftalten vor dem Verkaufe geftrichen 
bezw. abgeändert. 
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Bei Zuſtellungen, welche an Sonntagen oder allgemeinen Feier- 
tagen ($. 13 der Verordnung, Art. 18 Abi. 4 der Ausführungs- 
anweiſung vom 15. September 1879) durdy die Poft bemwirft werden 
jollen, iſt die hierzu erforderlidhe Erlaubniß nad der ferner mit 
dem Herrn General-Poftmeifter getroffenen Vereinbarung von der 
Bollftredungsbehörde durd den Vermerk „die Zuftellung darf audh 
an Sonntagen oder allgemeinen Feiertagen erfolgen” unter Hinzu 
fügung des Datumd und der Unterjhrift ded die Vollſtreckungs— 
behörde vertretenden Beamten zu ertheilen. Diejer Vermerk ift auf 
die Aufichrift des zuguftellenden Briefes zu ſetzen; da in 
dem Formular der Zuftellungsurfunde die ganze Aufichrift des zu= 
uftellenden Briefeö wiedergegeben werden joll, jo ergiebt ſich von 
** daß auch der gedachte Vermerk in dem ausgefüllten Formular 
enthalten ſein muß. 

Hierbei wird bemerkt, daß die Poſtanſtalten an Sonntagen und 
allgemeinen Feiertagen nur inſoweit Zuſtellungen bewirken können, 
als ak ihnen überhaupt eine Sonntagd- bezw. Feiertagdbeftellung 
attfindet. 

ſ Was die Behandlung der bei den Poſtanſtalten im Zuſtellungs— 
verfahren niedergelegten Schriftſtücke (F. 12 der Verordnung, $. 167 
der Deutichen Givilprozekordnung) anbetrifft, jo follen hierfür die- 
jelben Beftimmungen gelten, weldye für die betreffenden Schreiben 
mit gerichtlichen ne ergeben werden. 

Die Königliche Regierung wolle biernady die betheiligten Be— 
börden mit entiprecdhender Anweilung verjehen. 

Der Finanz Minifter. 
In Bertretung: Meinede. 

An 
die fämmtlihen Königl. Regierungen, die Königl. Finanz. 

Direktion zu Bannover und bie Direktion für bie 
Berwaltung der birelten Steuern zu Berlin. 

174) Höhe der Zahlungen, für welde Poftiheine als 
gültige Rechnungsbeläge angenommen werden. 

(Eentrbl. pro 1876 Seite 27 Nr. 5.) 

Berlin, den 20. Oftober 1879. 
Durch Beihluß vom 1. d. M. hat das Königliche Saats-Mini— 

fterium unter Erweiterung jeined Beichluffes vom 3. September 1875 
angeordnet, daß bei Zahlungen an auswärtige Privatempfänger, ſo— 
fern folde Zahlungen durch Poft-Anmweifungen bewirkt werden und 
den Betrag von 400 M. in jedem einzelnen Kalle nicht überfteigen, 
die von der betreffenden Poſtbehörde darüber ausgefertigten Poft- 
ſcheine als gültige Rechnungsbeläge angefehen werden jollen. 

Indem ih unter Bezugnahme auf den diefjeitigen Erlaß vom 
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4. Dezember 1875 — G. III. 6344 — Abſchrift ded gedachten Be— 
ichluffed zur Nachachtung beifüge, überlaffe id dem Königl. Pro- 
vinzial» Schulfollegium ıc., die Behörden reip. Kaſſen Seines Ref: 
ſorts hiernach mit Inftruftion zu verjehen. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Königliche Konſiſtorien, Provinzial- 

Schullkollegien, Univerſitäts⸗-Kuratorien, ꝛc. ꝛc. 

G. III. 35.9. 

Nahdem die Berjendung von Geldern bid 400 M. einichließ- 
lich durd ‚Poftanweilung zufolge der in Nr. 72 ded Deutſchen 
Reichs- und Preußiſchen Staatsanzeigerd vom 25. März d. 3. ent» 
baltenen Belanntmahung des General-Poftmeifterd vom 16. defjel- 
ben Monats geftattet it, bat das Königlihe Staats: Minifterrum 
beichloffen, daß die durd den Beihluß vom 3. September 1875 
allgemein für alle Staatsverwaltungszweige vorgejchriebene Einridy- 
tung, nach weldyer über Zahlungen an auswärtige Privatempfänger 
bis 300 Mark einſchließlich die Poſtſcheine ald gültige Rechnungsbeläge 
angejeben und die deöfallfigen Geldjendungen durch Poftanweifungen 
bewirft werden fönnen, dahin erweitert werde, dab diejelbe fortan 
auch auf alle Zahlungen der gedachten Art bis zum Betrage von 
400 Mark einfchließlid Anwendung finden fann. 

Berlin, den 1. Oktober 1879. 

Königliches Staats-Minifterium. 
Dtto Graf zu Stolberg. Leonhardt. v. Kameke. v. Bülow. 

Hofmann. Graf zu Eulenburg Maybad. Bitter. 
v. Puttkamer. Lucius. 

Beſchluß. 

ad St. M. 1798. 

175) Mitwirkung der Regierungen x. bei Ausführung 
von Bauten im Reſſort der Provinzial-Schulkollegien. 

Berlin, den 13. Juli 1879. 
Bei Ausführung der Bauten im Reſſort der Königl. Provin- 

tal-Schulfollegien empfiehlt es ſich nicht, die Mitwirkung der Königl. 
egierungen auf die Erörterung einzelner techniſcher Fragen und 

die Revifion der Schlußrehnungen zu beichränfen und die betref- 
fenden Aufträge den mit der Ausführung betrauten Baubeamten 
direft zugehen zu laſſen, da hierdurch zu verichiedenen Unzuträglid- 
keiten Anlaß ;gegeben wird. Vielmehr entjpricht es nicht nur dem 
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Zwede einer geordneten und gedeihlichen Bauausführung, jondern 
auch der in Ähnlichen Verhältniſſen beftehenden Ordnung, dab die 
Königl. Provinzial- Schulfollegien nur bei der Feftitellung und der 
etwa erforderlihen nachträglichen Abänderung der Baupläne ſich 
betheiligen, die Einleitung, Ausführung und Abnahme der Bauten 
nah Maßgabe der feitgejtellten Pläne und Anſchläge ſowie die 
Anmweilung der Zahlungen aber durdy die betreffenden Königl. Re— 
ierungen, bezw. Landdroſteien, reip. die Minifterial-Baus-Kommij- 
cn bierjelbjt erfolgt, weldye bei allen irgend wie erheblicheren Ab— 
weihungen von den feftgeftellten Projekten ſich ded Einverftändnifjes 
der Provinzial-Ecyulfollegien zu vergewifjern und demnächſt an mid, 
den mitunterzeichneten Miniſter der geiftlichen, Unterricyts- und Me— 
dizinal= Angelegenheiten zu berichten haben werden. Die Königl. 
Provinzial-Scyulfollegien haben daher die ihnen auch fernerhin von 
bier aus Behufs der Ausführung zugehenden feftgeftellten Koften- 
anfchläge fortan ohne Ausnahme den Königl. Regierungen und Land— 
drofteien, bezw. der Miniſterial-Bau-Kommiſſion bierjelbft zur wei— 
teren Veranlaſſung zuzuftellen. 

In Betreff der Ealkulatoriichen Feftftelung der Baurehnungen 
und Reviſionsnachweiſungen beftimmen wir ſchließlich, daß hiermit, 
da diejelbe die Grundlage für die Zahlungsanweilungen bildet, ſolche 
aber fünftig von den Regierungen, bezw. Landdrofteien und der 
Minifteriale-Bau-Kommilfion hierjelbft zu erlaffen find, binfort cben 
jo verfahren wird, wie ſolches in Betreff der kalkulatoriſchen Prü— 
fung und Feftitelung der Bauanſchläge durdy den Cirkular-Erlaß 
vom 4. März v. 3.*) vorgejchrieben worden. ° 

Der Minifter der geiftlihen ıc. _ Der Minifter 
a der öffentlichen Arbeiten. 
= r. Falk, Maybach. 

n 

ſämmtliche Königliche Regierungen und Landdrofteien, die 
Königl. Minifterial »- Bau-Kommiffion zu Berlin, fowie 
die Königl. Provinzial-Schultollegien. 
III, 8652. M.d. 5, U. 
U. II. 1861. M. d. 9.4. 

u 

Berlin, den 15. Auguft 1879. 
Auf den Beriht vom 30. v. M., betreffend die Abgabe von 

Bauten an die Landdrofteien, eröffnen wir dem Königliden Pro: 
vinzial-Schulfollegium, daß die Girkular-Berfügung vom 13, v. M. 
— III. 8682. M. d. 5.9. — U. IL 1861. M. d. 9.9. — eine 
Bereinfahung des biöherigen Verfahrens bezüglih der Ausführung 
von zum —*28* des Königl. Provinzial-Schulkollegiums gehoͤrigen 
Bauten in der Weiſe bezweckt, daß möglichft jede vermeidbare Korre— 

*) Gentrbl. pro 1878 Seite 198. 
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Ipondenz zwiſchen dem Königl. Provinzial» Schulfollegium und den 
bauausführenden Behörden befeitigt, auch den lepteren, weldye mit 
den einjchläglichen Berhältniffen genauer befannt find und das tech— 
nifhe Perional zur Seite haben, die falfulatortiihen Abrechnungs— 
arbeiten überlaffen werden. Die Stellung des Königl. Provinzial: 
Sculfollegiums ald Bauherr bleibt im Uebrigen unverändert. 

Daraus folgt, da dad Königl. Provinzial: Schulfollegium die 
Beftimmung über die Ihm etatsmäßig oder durch fpezielle Verfü— 
gungen zur Diöpofition geftellten Baufonds nach wie vor behält und 
nur in Höhe ded Koftenanjchlages reip. innerhalb defjelben bei den 
betreffenden Kaſſen den Landdrofteien den erforderlichen Kredit zu 
eröffnen bat, damit dieje die in Gemäßheit ded Koftenanichlages zu 
feiftenden Zahlungen an die Lieferanten und Arbeiter direkt anweiſen 
fönnen und nicht genöthigt find, dieſerhalb erft mit dem Königl. 
Provinzial- Schulfollegium in Verbindung zu treten. Es ift nicht 
erfichtlih, weshalb dieſes Verfahren nicht auch binfichtlich ſolcher 
Bauten jollte zur Anwendung gelangen können, deren Projekte nicht 
in der Minifterialinftanz juperrevidirt find beziehungsweife nad) den 
geltenden Beftimmungen diejer Superrevifion nicht bedürfen. 

Aus der Stellung ded Königl. Provinzial-Schulfollegiums als 
Bauherrn folgt ferner, dab Demjelben aud in Zukunft geftattet, ift, 
von dem Beginn und dem Fortgange der Bauten Seined Refjortd 
Kenntniß zu nehmen, Vorſchläge dieferhalb zu maden und alle vom 
Standpunfte des Königl. Provinzial-Schulfollegiumd aus wünſchens— 
werthe Maßregeln mit den Königl. Landdrofteien zu vereinbaren 
eventl. darüber zu berichten. 

Der Erlaß vom 13. v. M. findet auch auf die bereits in der 
Ausführung begriffenen Bauten Anwendung, ſoweit nit nad) Lage 
der Sache Ausnahmen geboten erjheinen. In diefer Beztehung 
wird es fidh empfehlen, die von dem Königl. Provinzial-Schulfolle- 
gium bereit3 in Angriff genommenen falfulatoriihen Abrechnungs- 
arbeiten dort zu beendigen. 

An 
bas Könige. Provinzial-Schulfollegium zu Hannover. 

Abſchrift erhält dad Königliche Provinzial Schulfollegium ıc. 
zur Kenntnignahme. 

Der Minifter der Der Minifter der geiftlihen ıc. 
öffentlichen Arbeiten. Angelegenheiten 

Im Auftrage: Schede. In Vertretung: Sydow. 
An 

ſäm mtliche Königl. Provinzial-Schuffollegien, Regierungen, 
Landdroſteien und die Minifterial-Bau-fommiffton hierſelbſt. 

III. 12925. M. d. 8. 9. 
U. U. 2128. U. II. M.d.g. 9. 
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176) Behandlung der von dem techniſchen Büreau des 
Minifteriumsd entworfenen Bauprojefte bei Entnabme 

von Kopien und bei Berfjendung. 
(efr. Centribl. pro 1878 Geite 69 Nr. 28.) 

Berlin, den 23. Oftober 1879. 
Seitend des techniihen Büreaus meined Minifteriums ift dar- 

über Klage geführt worden, daß die hier entworfenen Bauprojekte, 
welde den Behörden behufs Entnahme von Kopien und dem— 
nächſtiger Rückgabe zugefertigt worden find, nicht immer eine forg- 
fältige Behandlung erfahren. Die Kopirung geſchieht nidyt jelten 
in einer Weiſe, wie fie wohl bei geometriſchen Flurkarten angemeffen 
jein mag, für arditeftoniiche Zeichnungen aber unzweckmäßig erfcheint. 
Sie ift aber abjolut unzuläjfig, wenn, wie neuerdings in einem 
Spezialfalle geichehen, dad Driginal durch Nadelftihe auf die Kopie 
übertragen wird, da daffelbe hierdurch nothwendig entftellt werden 
muß. Die Entnahme der Kopien erfolgt zwedmäßig entweder 
durch Abgreifen der Maße mit dem Zirfel oder durch Paußen. 

Was ferner die Verjendung der Zeichnungen betrifft, jo ift es 
mehrfach vorgefommen, daß diejelben zujammengefaltet den Berichten 
beigefügt und dadurd in der Mitte gefnidt reip. durch Einreißen 
an den Rändern verlegt worden find. Ebenſo erleiden die Zeich- 
nungen Schaden, wenn fie, wie ed häufig geichieht, in Rollen ver- 
pact werden. 

Um dieſen Uebelftänden für die Folge vorzubeugen, bringe ich 
die Beitimmungen der Girkular- Verfügung vom 25. Juni 1845, 
jowie des $. 5 der Inſtruktion zur formellen Behandlung der Land— 
bauprojefte vom 26. Mai 1871, wonad Zeihnungen zum Zwede 
der Berjendung in Mappen zu verpaden find, wiederholt in Erinne— 
— und erwarte, daß dieſe Vorſchrift für die Folge Beachtung 

ndet. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
i Im Auflage: Zucanuß. 
n 

fämmtlihe Königl. Regierungen, Brovinzial-Schuffollegien 
und Konfiftorien, fowie an den Königl. Ober-Kirden- 
rath zu Norbhorn. 

G. 111. 7753. 

177) Reffortverhältnifje der Provinzialbebörden in 
Angelegenheiten der Xejebüder. 

Berlin, den 8. Oftober 1879. 
Auf den Bericht vom 15. Auguft c. erwiedere id dem König: 

lihen Konfiftorium, daß es nicht in meiner Abficht gelegen bat, 
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durch die Verfügung vom 11.v. M., das Lefebud von N. betreffend, 
eine Aenderung der bezüglichen Rejjortverhältniffe, nach welchen die 
allgemeinen Angelegenheiten der Lejebüdher von dem Königlichen 
Provinzial: Schulfollegium, die bejonderen von dem Königlichen 
Konfiftorium bearbeitet werden, herbeizuführen. Ich wünſche es 
daher dabei zu belaſſen, daß die Prüfung neuer und umgearbeiteter 
Lejebücher, ſowie die Einführung von Leſebüchern, welche zwar ander: 
mweitiq bereit genehmigt, aber dort nody nicht verbreitet find, in 
den Unterrichtögebrau der Schulen der dortigen Provinz in den 
Geſchäftskreis des Königlichen Provinzial: Schulfollegiumd gehören, 
und daß in Rällen, wo in Gemäßheit der allgemeinen Verfügung 
vom 5. Mat 1876*) meine Genehmigung erforderlich ift, diefelbe 
von dieler Behörde, jelbftverftändlidh nad vorgängigem Benehmen 
mit dem Königlihen Konfiftorium, eingeholt wird. Dagegen be— 
wendet ed or dabei, daß wie biöher die Genehmigung zur Ein- 
führung von Leſebüchern in eine beftimmte, dem Reſſort ded König: 
lichen Konfiftoriums angehörige Schule, bei Demjelben beantragt 
und von Ihm gewährt, bezw. verlagt wird. Im vorliegenden Falle 
ift demnach das Königlihe Konfiltorium ohne weitere Bermittelung 
ded Königlichen Provinzial-Schulfollegiumsd ermächtigt, den Gebraudy 
ded Lejebuhes von N. in der — Umarbeitung in denjenigen 
ein- bis dreiklaſſigen Volksſchulen Seines Aufſichtskreiſes, in welchen 
es bisher eingeführt war, auch weiterhin zu geſtatten, und dieſes 
Bud, wenn der bezügliche Antrag von dem betreffenden Kreis⸗Schul—⸗ 
inipeftor geftellt wird, an Stelle folder Bücher, deren Bejeitigung 
durch die Verfügungen vom 11. Dezember 1874**) und vom 5. Mat 
1876 angeordnet ift, nen einzuführen. 

An 
das Königliche Konfiftorium zu N. 

(in der Provinz Hannover.) 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial: Schulfollegium ıc. 
zur Kenntnißnahme. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
. von Puttlamer. 

das Königt. Provinzial-Schuftollegium zu Hannover, 
bie Königl. Konfiftorien der Provinz (außer N.) und 
ben Königl. Ober-Kirchenrath zu Nordhorn. 

U. IIl.a. 11915. 

*) Gentrbl. pro 1876 Seite 377. 
**) Dogl. pro 1875 Seite 105. 
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I. Univerſitäten ze. 

178) Statuten für die Heder- Stiftung. 

Die am 14. Dftober 1878 bierjelbit verftorbene Tochter des 
im Sabre 1850 verftorbenen ordentlihen Profefjord der Medizin 
an biefiger Königlihen Friedrich = Wilbelmd-Univerfität, Geheimen 
Medizinal-Ratb8 Dr. Karl Heder, Agathe Heder, bat diejer 
Univerfität ein Legat von 12,000 Reichsmark mit der Beitimmung 
vermacht, dab dafjelbe zur Begründung einer den Namen ihres eben 
genannten Vaters führenden Stiftung für Studirende der Medizin 
an hiefiger Univerfität dienen fol. 

Nahdem durch Allerhöchſte Drdre vom 24. März 1879 zur 
Annahme diejer Zuwendung die landeöberrlihe Genehmigung ertbeilt 
worden ift, find unter Zugrundelegung der teftamentariihen Beſtim— 
mungen folgende Statuten für dieje Stiftung feftgejegt worden: 

— 
Die Hecker— rk Na nad) den für die Verwaltung von 

Mündelgeldern geltenden Vorſchriften vom Senate der Königlichen 
Friedrich: Wilhelmsd-Univerfität vermaltet. 

8. 2. 
Aus den Zinfen ded 12,000 Reichsmark betragenden Kapitals 

en ein Stipendium gebildet, welches alle 4 Jahre vergeben werden 
oll. 

$. 3. 

Die zu dem Stiftungdvermögen gebörenden Werthpapiere, 
Dofumente und baaren Beltände werden von der Duäftur der 
Königlichen Univerfität, gleichwie die übrigen Dokumente und baaren 
Beftände der Stiftungdfonds, unter der üblichen Kontrole aufbewahrt. 

$. 4. 
Bis zur Auszahlung an den Stipendiaten werden die von dem 

Stiftungd: Kapital auffommenden Zinien bei einer öffentlichen, obrig- 
feitlich beftätigten Sparfaffe zinsbar belegt. 

8. 5. 

Der Duäftor meldet alle 4 Sabre der mebdiziniichen Fakultät 
die Höhe des aufgelaufenen und ald Stipendium (in abgererundeter 
Summe) zu vergebenden Zinsbetrages. 

S. 6. 

Die Bergebung erfolgt alle 4 Jahre ein Mal an einen bedürf- 
tigen, durch feinen Fleiß und feine Leiftungen ausgezeichneten Stu— 
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direnden der Medizin der biefigen Univerfität, zum Behuf der 
Vornahme einer Studienreife. Derjelbe muß die vorgefchriebene 
Studienzeit — nad den jept gültigen Beftimmungen 8 Semefter 
— ganz oder nahezu vollendet haben. Diejenigen, welche bei der 
biefigen mediziniihen afultät bereitö dad Examen rigorosum 
beftanden haben, jollen bevorzugt werden. 

§. 7T. 

Unter Beachtung der in dem vorſtehenden 8. gegebenen Feſt— 
ſetzungen erfolgt die Auswahl des würdigſten der Bewerber durch 
Beſchluß der mediziniſchen Fakultät hieſiger Königlichen Friedrich— 
Wilhelms-Univerſität. 

Dieſe präſentirt den Gewählten dem Senat, welcher zu prüfen 
hat, ob bei der Wahl den ſtatutariſchen Beſtimmungen entſprochen 
worden iſt, und wenn dies geſchehen, die Wahl beſtätigt und die 
Zahlung des Stipendiums verfügt, anderen Falls die Fakultät zu 
einer neuen Wahl auffordert. 

8. 8. 

Die Auszahlung des Stipendiums erfolgt in 2 Raten, deren 
erfte aldbald nach der Verleihung empfangen werden fan, während 
die Auszahlung der zweiten von der früheſtens nad) zwei Monaten 
uläffigen Einſendung eines Reiſeberichts an die medizinijche Fakultät 

Biefiger Königlichen Friedrich-Wilhelmsd-Univerfität — iſt, aus 
welchem letztere die Ueberzeugung gewinnen muß, daß St 
den Anforderungen des 8. 6 entſprochen habe. 

8. 9. 

Genügt der Reijeberiht nad dem Urtheile der medizinischen 
Fakultät, jo erfolgt, auf deren Antrag, durch den Rektor die Anwei- 
fung der zweiten Rate. Andernfallö tritt $. 11 in Kraft. 

$. 10. 

Die mediziniſche Fakultät hat zur Bewerbung um dad Heder- 
Stipendium durch Anſchlag am ſchwarzen Brett aufzufordern, wenn 
daffelbe vergeben werden du 

8.11. 

Sollte der Fall eintreten, dab das Stipendium oder einzelne 
Raten defjelben nicht vergeben würden, fo werden dieje Beträge 
zum Kapital geichlagen. 

Berlin, den 6. Auguft 1879. 

Rektor und Senat der Königlichen Friedrih-Wilhelmd-Univerfität. 
(L.S.) Zeller. 

ipendiat 

1879, 45 
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Vorſtehende Statuten der Heder- Stiftung werden hierdurch 
beftätigt. 

Berlin, den 30. September 1879. 

(L. S.) 

Der Minifter der geiltlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

179) Berleibung goldener Medaillen an Künftler. 

(Eentrbl. pro 1875 Geite 602 Nr. 194.) 

Berlin, den 28. Oktober 1879. 
Seine Majeftät der Kaifer und König haben, in Berückſichti— 

gung der Allerhöchſtdemſelben unterbreiteten Vorſchläge ded Senates 
in dem Bericht vom 10.d. M. zur Verleihung der goldenen Medaille 
für Kunft an ſolche Künftler, welche ſich auf der diesjährigen afa- 
demiſchen Kunftausftellung bejonderd ausgezeichnet haben, mittels 
Allerhöchſter Ordre vom 20. d. M. Allergnädigft zu bewilligen gerubt: 

I. die große goldene Mepdaille: 

1) dem Thier- und Landihaftdmaler Chriftian Kröner in 
Düffeldorf, 

2) dem Genremaler &. Bofelmann in Düffeldorf. 

II. die fleine goldene Medaille: 
1) dem Maler Dito Kirberg in Düffeldorf, 
2) dem Maler Profeffor Leon Pohle in Dredden, 
3) dem Landichaftömaler Hermann Eſchke in Berlin, 
4) dem Geihichtömaler Henry Siemiradzfi in Rom, 
5) dem Landſchaftsmaler Dtto von Kamede in Berlin, 
6) dem Maler Profeflor Paul Thumann in Berlin, 
7) dem Bildhauer Profeffor Karl Kundmann in Wien. 

BDeifolgend erhält der Senat die erforderlichen 2 großen und 
7 Eleinen Medaillen mit der Beranlaffung, dielelben den genannten 
Künftlern ausdzuantworten und dieje Allerhöchſte Bewilligung in 
geeigneter Weile zu veröffentlichen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

Un 
den Senat ber Königlichen Alabemie der Kiünfte, 

Seftion für die bildenden Künſte, bierfelbft. 

U. IV. 3031. 
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180) Kurze Mittheilungen. 
I. Kuratorium der Humboldt-Stiftung. 

(Eentrbf. pro 1872 Seite 135 Nr. 63. 2.) 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten Herr von 
Puttfamer bat dur PVerfügung vom 25. Auguft d. 3. den 
Herrn Geheimen Dber-Regierungd- und vortragenden Rath Dr. 
Göppert zu Seinem beftändigen Stellvertreter in dem Kuratorium 
der Humboldt:Stiftung ernannt. 

181) Preisertheilung wegen Aufftellung einer Viktoria— 
Statue im Zeughauſe zu Berlin. 

(Eentrbl. pro 1879 Seite 449 Nr. 113.) 

Unter Bezugnahme auf das, am 28. Juli d. 3. veröffentlichte 
Preisausichreiben, betreffend die Aufftellung einer in carrariichem 
Marmor audzuführenden Biltoria»- Statue in der Herrfcherhalle ded 
biefigen Zeug aujed, wird hiermit zur Kenntniß gebradht, dab von 
der dad Preidrichter- Amt audübenden Kommilfion 

der erite Preis feinem der eingejandten Entwürfe, 
der zweite Preid dem Bildhauer Frig Schaper zu Berlin, 
der dritte Preid dem Bildhauer Carl Begas zu Berlin, 

zuerfannt worden ift. 
Außerdem bat die oben genannte Kommiſſion den Antrag ge- 

ftelt, dab der mit dem Motto „Gloria” bezeichnete Entwurt für 
eine dem dritten Preiſe entiprehende Summe angefauft und bei 
einer geeigneten Gelegenheit zur Ausführung beftimmt werden möchte. 

ie eingegangenen Entwürfe werden vom 22. d. M. ab im 
Uhrfaale des Königlichen Afademiegebäudıs öffentlich ausgeftellt werden. 

Berlin, den 20. Dftober 1879. 

Müller, 
Dberft- Lieutenant und Abtheilungd- Chef im Kriegd- Minifterium. 

Herrmann, “ 
Geheimer Dber-Bauratd im Minifterium der öffentlichen Arbeiten. 

Dr. Schöne, 
Geheimer Dber-Regierungd-Rath im Minifterium der geiftlichen ıc. 

Angelegenheiten. 

Grandke, 
Geheimer Finanz⸗Rath im Finanz⸗Miniſterium. 

45 * 
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II. Gymmaſial⸗ ze. Lebranftalten. 

182) Maabbeftimmungen für die Klajjenräume der 
Gymnasien und Vorſchulen. 

Berlin, den 23. Oktober 1879. 
Dem Königlihen Provinzial» Schulfollegium ꝛc. Taffe ih bei- 

folgend ein Exemplar der von dem Königlihen Minifterium für 
Handel, Gewerbe und öffentlihe Arbeiten unter dem 17. November 
1870 zufammengeftellten Maaßbeftimmungen für die Klaffenräume 
der Gymnafien und Vorjchulen mit dem Bemerfen zugeben, dab 
diefe Beftimmungen bei Aufftelung von Neubauprojeften für höhere 
Schulen und deren Borflaffen in der Regel ald Anhalt zu nehmen 
find; in Fällen jedod, wo die konkreten Verhältniſſe ed erfordern 
oder räthlich erjcheinen laffen, ift von der Anwendung dieſer Be— 
ftimmungen abzuſehen. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: von Goßler. 

An 
fämmtlihe König. Provinzial-Schuffollegien, Regierungen 

und Landdrofteien, fowie bie Königl. Miniftertal- Bau- 
Kommiſſion bierfelbft. 

U. II. 2217. G. III. M. 4806. 

Mapbeftimmungen für Gymnafien und Vorſchulen. 

Die äußerſte Entfernung, in mwelder der Schüler die Schrift 
an der Schultafel nody deutlich zu lefen vermag, beträgt erfahrungs- 
mäßig 8,2 m. Daher wird das äußerſte Map eines Klaffenzimmers, 
in der Richtung von der hinterften Bank nah dem Podium des 
Lehrer hin, nicht über 9,5 m., von Wand zu Wand gemeffen, bes 
tragen dürfen. 

Die Zimmerbreite wird zwilhen 5,7 und 7,o m. variiren. 
Die Höhe ded Klaffenzimmers beträgt 4,ı bis höchſtens 44 m. 
Die innere Einrichtung eined Klaffenzimmerd wird beftimmt : 

1) durch den Sit des Lehrerd und die zunächſt demjelben befind» 
liche Schultafel oder jonftige Unterrichtömittel, 

3 durch Sitze und Tiſche der Schüler, 
3) durch die freizulaſſenden Gänge im Zimmer. 
ad 1. Der Sitz des Lehrers nimmt die eine Seite eines 3,2 m. 

langen, 1,3 m. breiten und eine Stufe hohen Podiumd ein. 
Neben dem Site (nicht hinter demfelben) ift die Tafel anzubringen, 
Es bleibt dabei auf dem Podium nod der erforderlihe Raum 
für die deflamatoriichen Uebungen der Schüler. 
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ad 2. In der nadhfolgenden Tabelle find die Grundflächen, welche 
die Sige nebſt zugehörigen Tiihen der Schüler im Wilhelmö- 
Gymnafium zu Berlin, in den ftädtiihen Schulen zu Berlin und 
in denen zu Köln erhalten haben, zuſammengeſtellt. Hiernach 
haben die Site in den Berliner Stadtihulen die geringite Aus— 
dehnung erhalten; gleichwohl erweijen fie ſich für den praktiſchen 
Gebrauch ald ausreichend und werden ihre Abmefjungen für neue 
Anlagen beizubehalten fein. 

Wilhelms - Gymna- | Städtiifhe Schulen | Stäbtifhe Schulen 
Alter und Klaſſe fium in Berlin.*) in Berlin. in Köln.**) 

ber Der Sitze und Tifche | Der Site und Tifhe | Der Sie und Tifche 
Schiller. en: Fläche.| Breite.) Tiefe.| Fläche. Paula Fläche. 

m. m. | [Jm. m. m. | [jm. m. m. | [Jm. 

lL_@&lementar» und 
Gemeindefchulen. 

Alter von 6 bis 7 Jahren | O,as | 0,73) 0,35 | 0,42 | 0,58] 0,23 | 0,12 | 0,71] 0,30 
. .7+,8%. 0,18 | 0,75] 0,36 I 0,45 | 0,63] 0,28 | 0,3 | 0,73| 0,31 
„, 8.14. 0,50 | 0,79 | 0,39 | 0,48 | 0,65| 0,30 | 0,15 | 0,76| 0,34 

11. Gymnafien. 
Serta und Duinta 

10 bis 13 Jahre 0,54 | 0,81 | 0,13 | 0,50 | 0,71] 0,35 | 0,47 | O,s1 | 0,38 
Duarta und Tertia 

13 bis 16 Jahre | 0,5% | 0,85 | 0,50 | 0,55 | 0,73] 0,10 | 0,52 | 0,54 | 0,44 
Sekunda und Prima 

16 bis 19 Jahre | 0,65 | 0,859 0,58 | 0,60 | 0,79] 0,37 | 0,58 | 0,84 | 0,48 
Borbereitungsllaffen für 

höhere Sehranftalten . > ’ 0,18 | 0,68] 0,33 

*) Beim Wilhelms Gymmafium beziehen fih bie Maße auf Vorbereitungstlaffen 
für das Gymnafium. 

**) In Köln die höheren Klaffen der Realſchulen. 

ad 3 a. Der für den Eintritt der Schüler und Lehrer beftimmte Gang 
muß mindeftend 1 m. breit fein. 
b. Der Raum für den Sitz des Lehrers, reip. die dad Podium 

umgebende Fläche erhält eine Breite von 1,» bis 2 m. von 
der Wand ab gemeffen. 

c. Der Gang längs der Fenfterwand, reip. zwiſchen dieſer und 
den Kopfenden der Schülerbänke wird mit Rückſicht auf die 
vorhandenen Fenſterniſchen O,« m. breit. 

d. Der Mittelgang zwiſchen den Scülerfigen in der Richtung 
vom Podium nad der Hinterwand ded Zimmers wird O,s m, 
breit. Dieſer Gang wird nur dann erforderli, wenn das 
Klaffenzimmer fo breit ift, daß mehr ald 6 Schüler neben 
einander figen. 



—— 
e. Dieſer * hinter der hinterſten Bank, reſp. zwiſchen dieſer 

und der Abſchlußmauer des Zimmers wird ebenfalld O,; m. 
breit. — Zur Beitimmung der Gejammtgröße des Klaffen- 
zimmerd nad der Kopfzahl der darin unterzubringenden 
Schüler ergiebt fi nady dem Vorſtehenden ein pro Schüler 
zu berechnendes Flächenmaß von 
a. in den Unterflafjen: O,« bis 1,0 [_]m., 
b. in den Mittelflaffen: 1,0 biß 1,1 [_Jm., 
c. in den Oberklaſſen: 1,ı bis 1,2 IIm.; und ed fommen 

hiernach, nadydem je die Zimmerhöhe zu 4,ı oder zu 4,4 m. 
angenommen wird, an Raum auf den einzelnen Schüler: 

d. in den Unterflaffen: 3,» bis 4, Kubikmeter, 
e. in den Mittelflajfen: 4, bis 4,8 ⸗ 
f. in den Oberklaſſen: 4,6 bis 5,2 = 

Für den Unterricht im Zeichnen ift das Doppelte des vorhin 
angegebenen Flächenmaßes, für den Unterriht in der Phyſik und 
Chemie ift O,2 bis 0,25 []m. mehr ald dad untera. b.c. angegebene 
Flächenmaß, und für den Unterricht im Gejange ebenjo viel weniger 
pro Schüler erforderlich. 

Die Größe der Aula wird in der Regel nad) der Anzahl der 
jämmtlihen Schüler der Anftalt zu beftimmen und ed wird dabei 
dad Maß von O,ss bi6 O,s []m. pro Schüler anzunehmen fein. 
Bei Gymnafien von außergewöhnlich bedeutender Schülerzahl jedoch 
werden bier noch Erwägungen eintreten, damit zu erorbitante Maß— 
Berhältniffe der Aula in angemefjener Weiſe auf das wirkliche 
Bedürfniß beſchränkt werden. 

Berlin, den 17. November 1870. 

Miniſterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 
Abtheilung für das Bauweſen. 

183) Kurze Mittheilungen. 
1. Landesherrlicher Kommiſſarius bei der Litthauiſchen Friedensgeſellſchaft. 

(Centrbl. pro 1876 Seite 164 Nr. 72.) 

Seine Majeftät der Kaifer und König haben durch Allerhöchfte 
Drder vom 8. Dftober d. 3. den Herrn Minifter der geiftlichen ac. 
Angelegenheiten zu ermächtigen geruht, an Stelle des verftorbenen 
Regierungd: Präfidenten Grafen von Weftarp den Regierungs- 
Präfidenten Dr. von Schliedmann zu Gumbinnen zum landeö- 
berrlihen Kommifjarius für die Litthauiſche Friedensgeſellſchaft zu 
ernennen. — Dieje Ernennung ift durch Verfügung vom 21. Oftober 
d. 3. erfolgt. 
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184) Anweifung, Zahlung und Berrehnung der Staats— 
zuihüjje für Gewerbeſchulen. 

Berlin, den 28. Oktober 1879. 

Auf den Bericht vom 1. d. M. erwiedere ich der Königl. Re- 
gierung, daß in Folge der eingetretenen Refjortveränderung,*) durd) 
welche einzelne Gewerbejchulen, und zwar im dortigen VBerwaltungs- 
bezirfe die Gemerbejhule zu N., dem Königl. Provinzial» Schul: 
Ellen unterjtellt worden, das biöherige Verfahren wegen Anz 
weilung, bezw. Zahlung des diefen Schulen etatdmäßig bewilligten 
Staatszujhufjes im Weſentlichen nicht geändert wird. Es bleiben die 
von dem Königl. Provinzial-Schulfollegium zu bezeichnenden etatö- 
mäßigen Zuſchuß-Beträge nach wie vor Seitens der Königl. Regie— 
rungen auf die Hauptfafjen zur fortlaufenden Zahlung anzumeijen. 
Zur Zahlung von Mehraudgaben, deren Genehmigung Seitens ded 
Königl. Provinzial » Schulfollegiums auf Antrag des betreffenden 
Sculfuratoriumd jedesmal bier nachzuſuchen ift, wird den Königl. 
Regierungen bejondere Ermächtigung von mir ertbeilt werden, fo 
dag die lepteren von jeder dieljeits genehmigten Veränderung gegen 
pi etatsmäßigen Beträge auch fernerhin von bier aud Nachricht 
erhalten. 

Hinſichtlich der Verrechnung des Geſammtzuſchuſſes am Jahres— 
ſchluſſe verbleibt eßs bei den Beſtimmungen des Cirkular-Erlaſſes 
vom 29. April d. J. mit der Maßgabe, daß die Reviſion des Final— 
Abſchluſſes, ſowie die Feſtſtellung des Staats-Zuſchufſes künftighin 
dem Königl. Provinzial-Schulkollegium obliegt, welches —* 
den Abſchluß unter Bezeichnung des feſtgeſtellten Zuſchußbetrages 
bis zu dem beſtimmten Termine hierher einreicht, gleichzeitig jedoch 
auch der Königl. Regierung den feſtgeſetzten Zuſchuß, ſowie den 
Betrag der darunter befindlichen, Kap. 126 a. Tit. 14 a. des 
Etats der geiftlihen und Unterrichtd-VBerwaltung entfallenden Woh— 
nungsgeldzuſchüſſe, mittheilt. 

Das Königl. Provinzial-Schulfollegium zu N. ift unter Ueber: 
jendung einer Abjchrift dieſes Erlafjes entſprechend verftändigt worden. 

An Pr 
bie Königl. Regierung zu N. 

Abſchrift erhält das Königl. Provinzial- Schultollegium ıc. im 
Berfolg der Erlaffe vom 10. Juli bezw. 6. Auguft d. 3., und zwar 
die Königl. ProvinzialeSchulfollegien unter Beifügung eines metal- 

*) Centrbl. pro 1879 Seite 568 Nr. 158. 
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lographiihen Exemplares der Girfular- Verfügung vom 29. April 
cr. — G. IH. 1565. — nebft Anlage, zur Kenntnißnahme reſp. 
Nachachtung und weiteren Veranlaffung. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Greiff. 

An 
die Könige. Brovinzial- Schulfollegien zu N. N. zc., 

bie ce Regierungen zu N. N. ac. und bie 
Königl. Landdroſtei zu N. 

U. V. 2564, 

IV. Seminare, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

185) Anordnungen für die Entlafjungsprüfungen an 
den Seminaren in der Provinz Hannover. 

Hannover, den 11. Dftober 1879. 
In Folge der durch unjern Kommiffarius in diefem Herbfte 

abgehaltenen Entlafjungsprüfungen an den Seminaren unjeres Auf: 
fichtöfreijed jehen wir uns veranlaßt, folgende allgemein gültige Be— 
ſtimmungen zu treffen, welche in Zukunft bei den Abgangöprüfungen 
der Seminartften genau zu beachten find. 

1. Wenn in $. 13 und 23 der Prüfungs-Drbnung für Volks— 
Ihullehrer vom 15. Dftober 1872 vorgefchrieben ift, daß die Lei— 
tungen jeded Kandidaten im den einzelnen Prüfungsfähern nad 
den Prädifaten jehr gut (1), gut (2), genügend (3), nicht genügend 
(4) zu beurtheilen find, jo erwarten wir, da Fünftighin in den den 
Geprüften auszuftellenden Zeugniffen ausſchließlich dieſe 4 Prädikate 
zur Anwendung fommen, wobei nidyt ausgeſchloſſen ift, dab Eine 
Ihränfung oder Erhöhung diefer Präadifate im Einzelnen durch einen 
befonderen Zufaß in ausführlicherer Weiſe ausgedrüct werden kann; 
3. B. Religion: gut, in der Bibelfunde noch unfiher; Geſchichte: 
genügend, in der mündliden Prüfung blieben feine Leiftungen noch 
zurüd; Pädagogik: gut, doch war feine jchriftliche Arbeit in 
ſprachlicher Beziehung noch mangelhaft, u. drgl. — Wenn fi durch 
die biöherige Praris bei den Prüfungen an den Seminaren der 
Gebrauch eingebürgert hat, daß Zwilchenftufen zwiſchen den obigen 
Nummern mit —2, +3, —3 angewendet worden find und dielen 
die Bedeutung: recht gut, faft gut, nicht völlig genügend gegeben 
worden ift, jo haben wir zwar gegen den Hortgebraud dieſer 
Dezeihnungen in den Prüfungsprotofollen zur Crleihterung des 
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Prüfungsgeihäftes nichts einzuwenden; für die Ausftellung ber 
Ichriftlihen Zeugnifje aber muß es bei den Beftimmungen der Prü— 
fungs-Drdnung in Verbindung mit unfern obigen Erläuterungen 
fünftighin jein Bewenden behalten. 

2. Da es für unjern Kommifjarius, ald VBorfigenden der 
Prüfungsfommiifion, von Bedeutung ift, ſchon während der münd- 
lihen Prüfung zu erfahren, wie ſich die Leiſtungen des einzelnen 
Eraminanden während feiner Seminarzeit geftaltet — ſo ordnen 
wir hiedurch an, daß unmittelbar vor der Entlaſſungsprüfung in 
einer Konferenz des Lehrerkollegiums diejenigen Prädikate feſtgeſtellt 
werden, welche die Abiturienten für ihre Leiſtungen während der 
Seminarzeit in den einzelnen Unterrichtsgegenſtänden ſich verdient 
haben. Dieſe Prädikate ſind alsdann durch Ziffern in rother oder 
blauer Tinte in die Rubriken der Prüfungsprotofolle einzutragen 
und auf ſolche Weite zur Kenntniß ded Vorfigenden zu bringen. 

3. Bei der Abfaffung der Klaufurarbeiten machen wir den 
Direktoren die größte Sorgfalt und ftrengfte Kontrolle zur Pflicht; 
namentlich find die Eraminanden jedesmal vor der Benupung von 
unerlaubten Hülfsmitteln beim Beginne der Arbeit eindringlichft zu 
warnen; auch ift ihnen zu eröffnen, dab der Verſuch, unerlaubte 
Hülfsmittel zu gebrauden, ſchon die Ausſchließung von der Prüfung 
zur Folge haben würde. Daß den Eraminanden vorher angekündigt 
wird, in welchem Gegenftande fie die Klaufurarbeit anzufertigen 
haben, erſcheint nur dann erforderlid, wenn bejondere Vorbereitun— 
gen zur Anfertigung der Arbeit nöthig find; in den übrigen Fällen 
genügt ed, dat die Sraminanden nur mit den erforderlichen Schreib- 
materialien verjeben, zur feftgefepten Stunde erjcheinen und erft 
dann den Gegenftand der Arbeit erfahren. Die durdy unfern Kom— 
miſſarius ausgewählten Aufgaben find durd den Direktor jorgfältig 
unter Verſchluß zu halten und werden verjiegelt kurz vor Beginn 
der Arbeitöftunde dem Aufficht führenden Lehrer übergeben, welcher 
in Gegenwart der Graminanden das Siegel löft und die Aufgabe 
ertheilt. Es ift darauf zu jehen, daß die Arbeitenden möglicyit jo 
gejegt werden, dab eine Kommunikation unter einander unmöglid) 
gemacht oder wenigftend erjchwert wird. 

4. Bei Einreihung der Abgangd-Zeugniffe an uns ift noch 
vielfadh verfäumt worden, die Aufnahme-Reverſe der Abiturienten 
den Zeugnifjen beizufügen, wir bringen daher unfere Verfügung vom 
2. September 1876 Wr. 6024 bierdurdy in Erinnerung. 

5. Daß die Abgangdzeugnifje mit einem Stempel von 1 Marf 
50 Pf. zu belegen find, berubt auf der Beftimmung ded Stempeltarifd 
vom 24. Kebruar 1869 Nr. 61. Auch dies tft von den Direktoren 
wiederholentlidh überjehen worden, jo daß durch die nachträgliche Er- 
bebung der Stempelgebühren den Behörden läftige Weiterungen und 
den Zeugnikinhabern Unfoften erwachſen find. Wir erwarten daher, 
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daß Fünftig vor Entlaffung der abgehenden Seminariften die Stem- 
pelgebühren durch den Direktor eingezogen und die betreffenden 
Stempelmarfen bei Einreihung der Zeugnifje und vorgelegt werden. 
Das Auffleben derjelben auf die Zeugnifje ift zu unterlaffen. 

Königlihed Provinzial-Schulfollegium. 
An 

die Direktoren der Königlichen <chullehrer- Seminare 
ber Provinz. 

186) Bereinbarung mit dem Senate der freien und 
Hanjeftadt Hamburg wegen gegenfeitiger Anerfennung 
der Prüfungdzeugnifje für Lehrer und Zehrerinnen. 

(Sentrbl, pro 1878 Seite 210 Nr. W.) 

Berlin, den 22. Dftober 1879. 
Mit dem Senate der freien und Hanjeftadt Hamburg babe 

ib in Grweiterung der zufolge diefjeitiger Girfular = Verfügung 
vom 20. Februar 1878 d. III. 6502) gejhlofjenen Vereinbarung 
dad Uebereinkommen getroffen, daß allen im Hamburgiſchen Staatö- 
gebiete auf Grund der dortigen Prüfungsordnung vom 23. Juni 
d. 3. auögeftellten Befähigungszeugniffen für Xehrer und Lehrerinnen 
die gleiche Gültigkeit, welche diejelben im genannten Staatögebiete 
haben, aud in Preußen zuftehen jol. Soweit fi das nad Inhalt 
der Girkular= Verfügung vom 20. Februar v. 3. getroffene Ab— 
fommen auf früher auögeftellte Zeugnifje für Lehrerinnen und für 
BVorfteherinnen mittlerer uud höherer Mäpchenichulen bezieht, behält 
es bei der damals vereinbarten Feltjegung fein Bewenden. 

Die erwähnte, von der Dberichulbehörde zu Hamburg er- 
lafjene, in der Hamburgiſchen Geſetz- Sammlung für 1879 verfün- 
dete Prüfungsordnung vom 23. Juni d. 3. bezieht ſich auf 

die Prüfung behufs einer nicht feften Anftellung an öffentlichen 
Volksſchulen, 

B. die Prüfung behufs einer feſten Anſtellung an öffentlichen 
Volksſchulen, 

C. die Prüfung für Mittelſchulen, 
D. die Prüfung für Lehrerinnen und Vorfteherinnen mittlerer und 

E 

> 

höherer Maͤdchenſchulen, 
. die Prüfung für Fachlehrer und Fachlebrerinnen, und zwar: 

1) im Engliichen oder Franzöfiichen, 
2) im Zeichnen, 
3) im Turnen, 
4) in weibliden Handarbeiten. 

Der diefjeitd gewährten Begünftigung entiprehend, erlangen 
die in Preußen von Königlichen Prüfungs-Kommilfionen ausgeftell- 
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ten Befähigungszeugniſſe für die Lehrer und die Lehrerinnen der 
vorſtehend bezeichneten Kategorien die gleiche Gültigkeit im Gebiete 
der freien und Hanfeftadt Hamburg. 

Die Königliche Regierung ıc. jege ich hiervon zur Beachtung 
und weiteren Beranlaffung in Kenntnip. 

Un 
ſämmtliche Königl. Regierungen, das Königl. Provinzial 

Schultollegium bier, die Königl. Konfiftorien in ber 
Provinz Hannover und den Königl. Ober-Kirchenrath 
zu Nordhorn. 

— — — — 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur 
Beachtung und weiteren Veranlaſſung. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial -Schullollegien. 

U, II. a. 12345. 

187) Umfang der Wohnung und des Scheunenraumeö 
für Lehrer einflajfiger Schulen. 

(Eentrbl. pro 1874 Seite 345; pro 1879 Seite 362.) 

Berlin, den 30. September 1879. 
Auf den Beriht vom 13. d. M., — die Beſchwerde des 

Lehrers N. zu N., eröffne ich der Königl. Regierung Folgendes: 
Nach den gegenwärtig geltenden Grundſätzen wird bei ein— 

klaſſigen Schulen für den Schr ftet8 eine Familienwohnung an: 
gelegt, welche außer Küche und Vorrathsgelaß ıc. aus zwei Stuben 
und ein bid zwei Kammern beſteht. Es iſt hierbei dee Einfluß, 
ob der zeitige Stelleninhaber verheirathet ift oder nicht. Danach 
fehlt für die Lehrerwohnung in N. eine Kammer unbedingt, und 
ed ift zu wünſchen, daß dietelbe nicht zu Hein angelegt und heizbar 
gemadt werde. 

Den von dem ıc. N. gewünſchten Scheunenraum anlangend, 
jo wird über die Notbwendigfeit eines ſolchen das Gutachten eines 
unparteiiihen landwirthſchaftlichen Sachverſtändigen einzufordern 
fein. Sollte dafjelbe dahin lauten, daß nah Maßgabe der zur 
Stelle gehörigen Landdotation ein neuer Raum zum Bergen der 
Vorräthe zc. nothwendig erjcheine, jo würden wegen Herftellung eines 
jolden Raumes die A Brake Verhandlungen einzuleiten jein. 
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Hiernach ift das Weitere zu veranlaffen und der Lehrer RN. 
entiprechend zu bejcheiden. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Lucanus. 

An 
bie Königl. Regierung zu N. 

G. III. 7826. 

V. Volksſchulweſen. 

188) Theilnahme der katholiſchen Schulkinder an der 
Schulmeſſe. Schulandacht. 

Berlin, den 18. Oktober 1879. 
Die Königliche Regierung hat nach dem Berichte vom 11. v. M., 

betreffend das hier wieder beigefügte Geſuch katholiſcher Schulges 
meindemitglieder zu N. vom 8. Auguft d. J., aus dem Schulauf— 
(ichtzgelepe vom 11. März 1872, jowie aus $. 7. der Allgemeinen 
Beftimmungen vom 15. Dftober 1872 ableiten zu ſollen geglaubt, 
daß die objervanzmäßig beftehende und noch in den Grundzügen für 
Unterrihtspläne einklaffiger Fatholiiher Schulen in der dortigen 
Provinz vom 9. November 1867 beftätigte Einrichtung, nad) weldyer 
die katholiſchen Schulfinder vor dem Beginne ded Schulunterridhtes 
an der kirchlichen Andacht theilzunehmen und die betreffenden Lehrer 
fie zu begleiten und zu beauffichtigen haben, nicht weiter aufrecht 
erhalten werden Fönne. 

Ich vermag dieje Auffaffung nicht zu theilen. 
Wenn der die Andacht haltende Geiftliche nicht Lokalſchulinſpektor 

ift und fi Unregelmäßigfeiten, weldye die vorſchriftsmäßige Abhal- 
tung ded Schulunterrichteö ftören, zu Schulden fommen läßt, jo hat 
die Königliche Regierung allerdings fein Mittel, denfelben zur pünft- 
lihen Beobadtung jeiner kirchlichen Pflicht anzuhalten. Sie wird 
aber alddann in der Lage fein, im Interefje ded Unterrichtes die 
Theilnahme der Schulfinder an der kirchlichen Andacht nicht mehr 
zu geftatten. Daß ed unangenehm empfunden merden müßte, wenn 
die paritätiihen Schulen angehörenden Fatholifchen Kinder von dem 
Lehrer ihrer Konfeifion vor dem Beginne des Unterrichted zur kirch— 
lihen Andacht geführt würden, die evangelifhen aber nicht, ift eine 
nicht zutreffende Annahme, da die evangeliichen Schulfinder der von 
dem dehrer ihrer Konfeffion abzuhaltenden Andaht beizumohnen 
haben. Die bezüglihe Frage bat übrigens ſchon unter meinem 
Herrn Amtdvorgänger eine eingehende Erörterung zunädft für Die 



697 

Nheinprovinz erfahren und ift unter dem 2. Dftober 1875 dorthin 
verfügt worden, wie folgt: 

„Wie ich es einerfeitd für genügend und dem Charafter 
einer riftlihen Schule durchaus entſprechend eracdhte, den 
Vormittags = Unterricht jedesmal mit einem furzen Gebete 
Seitens der Lehrenden zu eröffnen, jo wird doch andererjeitd, 
wo ed biöher Sitte war, ftatt dieſes Gebeted auch fernerhin 
eine fogenannte Schulmeffe von der Dauer "/,, Stunde, je 
doch an höchſtens 2 Wochentagen beizubehalten fein. Iſt 
mit der Pfarrgeiftlichfeit feine Verftändigung über die Tage, 
an weldyen die Schulmefje zu halten ift, und über den pünft- 
lichen Schluß derjelben zu erzielen, fo tritt an allen Wochen: 
ge vor dem Vormittags Unterrrihte das vorgedadhte Ge- 
et ein. 
An diefem Schulgotteddienfte Theil zu nehmen, find die 

Lehrer, reip. Lehrerinnen der Oberſtufe und die Kinder der— 
jelben Abtheilung, melde nicht weiter ald 15 Minuten von 
der betreffenden Kirche wohnen, im Allgemeinen verpflichtet, 
und liegt dem Lehrerperjonal dabei die Beauffihtigung der 
Jugend ob. Inwieweit Dispenjationen von dem Beſuche 
dieſer Meffe miäſtig ſind, oder ein gänzliches zeitweiſes Aus— 
ſetzen derſelben geboten erſcheint, darüber hat der Kreis— 
Schulinſpektor, reſp. die Königliche Regierung zu befinden. 

In den Klaſſen und an den Tagen, für welche keine 
Schulmeſſe angeordnet iſt, iſt der Vormittags-Unterricht 
immer mit Gebet zu eröffnen.“ 

Ich veranlaſſe die Koͤnigliche Regierung, hiernach die Angele— 
genheit in N. zu ordnen und die Rekurrenten mit Beſcheid zu 
verſehen. 

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Goßler. 

An 
die Königl. Regierung zu N. 

U. IU.a. 125%. 
— —— — — 

189) Mitwirkung der Volksſchulen zur Verhütung von 
Beſchädigungen an Telegraphen. 
(ckr. Centrbl. pro 1878 Seite 625 Nr. 208.) 

Oppeln, den 19. Auguſt 1879. 
In neuerer Zeit haben ſich die Fälle muthwilliger Beſchädi— 

gungen der Telegraphen-Anlagen in bedauerlichem Maaße vermehrt. 
Insbeſondere müſſen die ald Träger des Leitungsdrathes benupten 
Porzellangloden fehr oft als Ziel für die Steinwürfe jhulpflichtiger 
Knaben dienen und ed werden in Folge defjen jährlid eine große 
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Anzahl dieſer Glocken zertrümmert. Abgejehben davon, daß jede 
einzelne der legteren einen Werth von 70 Pfennig darftellt, und 
daß die Arbeiten zum Zwede des Erjaged der zerbrocdhenen durdh 
neue Sfolatoren zeitraubend und Eoftipielig find, fo kann durd die 
Zertrüümmerung Pocher Glocken auch ſehr leiht eine Beeinträdti- 
gung ded Sfolationdzuftandes der betreffenden Leitungen in dem 
Maahe herbeigeführt werden, daß die lepteren zur Vermittelung des 
telegraphiſchen Verkehrs nicht mehr zu benugen find. 

Im allgemeinen fiskaliſchen Intereſſe ſowohl, ald audy mit 
Rüdfiht auf die hohe Bedeutung des Telegraphen ald Verkehrs— 
mittel erſuche die Königliche Regierung ich ganz ergebenft, gefälligft 
dahin wirken zu wollen, dab den Kindern vornehmlidy durdy die 
Lehrer ein Begriff von dem Unrechte beigebradht werde, welches fie 
durch Beihädigungen der Telegraphen- Anlagen begehen. Sch gebe 
mich der Hoffnung bin, daß eine derartige, von Zeit zu Zeit wieder: 
fehrende Belehrung der Kinder nidyt verfehlen wird, aud auf das 
Verhalten der Erwachſenen gegenüber den mehrerwähnten Anlagen 
einen wohlthätigen Einfluß auszuüben. 

Der Kaiſerliche Ober-Poftdireftor. 
n 

die Königliche Regierung, Abtheilung bes Innern bier. 

Dppeln, den 26. Auguft 1879. 
Abſchrift erhalten Euer MWohlgeboren zur Kenntnißnahme und 

entiprechenden Anweiſung der Lehrer, zur Verhütung der Beſchädi— 
gungen der Telegraphen wirkſam mitzubelfen. 

Königliche eig 
Abtheilung für Kirhen- und Schulweſen. 

n 
fämmtlide Herren Kreis-Schulinfpeltoren des Bezirks 

190) Amtlihe Eigenjhaft desjenigen, welder mit 
Wiſſen und auf Zulajjung der vorgejegten Dienftbe- 
börde thbatjahlih in Ausübung der Beredhtigung des 
Gutöheren gegenüber der Schule ald Mitglied und 
Vorſteher des Schulvorftandes fungirt. Eine geridht- 
lihe Berfolgung defjelben findet nicht ftatt, wenn er 
ded Widerſpruches des Lehrers ungeachtet das Schullofal 
betritt, um die Schulfinder zum Empfange einer her— 

kömmlichen ———— ——— zu beſtellen. 

Im Namen des Königs. 
Auf den von der Königlichen Regierung zu C. erhobenen 

Konflikt in der bei dem Königlichen Kreisgericht zu L. anhängigen 
Unterjuhungsjade 
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wider 
den Rittergutöpächter von V. zu D., 

betreffend Hausfriedensbruch, 
erfennt der Königliche Gerichtöhof zur Entſcheidung der Kompetenz- 
Konflikte für Recht: 

daß der Rechtsweg in diefer Sache für unzuläffig und der 
erhobene Konflikt daher für begründet zu erachten. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 
Der Angeklagte wollte in hergebrachter Weife zum Weihnachts— 

feft 1878 die Schulfinder des Orts beſchenken und zu diefem Be— 
hufe am erften Feiertage Nachmittags 5 Uhr auf dem Gutöhofe 
verfammeln. Durd einen Diener ließ er den Lehrer erfuchen, Die 
Kinder demgemäß zu beftellen. Der Lehrer lehnte died auf zwei» 
malige Aufforderung ab, weil er zu derjelben Zeit eine Schulfeier 
veranftaltet habe, er ließ den Angeklagten zu leßterer einladen und 
ihm jagen, er fünne ja den Kindern bei diejer Gelegenheit bejcheeren. 
Hierauf begab ſich dieſer jelbit zur Schule, rief den Lehrer aus der 
Sculftube heraus, begab fih, ald er bei Wiederholung ſeines 
Anfinnend auf fortgefegte Weigerung ftieß, jelbit in die Klaffe und 
theilte den Kindern die Einladung mit. Das Eintreten in Die 
Klaſſe geſchah, obgleich der Lehrer dem Angeklagten gejagt hatte, er 
babe nicht dad Recht dazu. Angeklagter hatte darauf erwidert: das 
werde er vertreten. Hierauf wegen Sausfriebensbruches zur Unter- 
juhung gezogen, ift er durch Erfenntnik des Königlichen Kreiöge- 
richtd zu 8 vom 27. März 1879 zu 20 Mark Geldftrafe eventl. 
2 Tagen Gefängnik —— Nachdem gegen das Erkenntniß 
Appellation eingelegt und gerechtfertigt war, hat die Königliche Regie— 
rung zu C. unter dem 22. April den Konflikt auf Grund des Ge— 
ſetzes vom 13. Februar 1854 erhoben. Das erkennende Gericht 
und das Königliche Appellationsgericht zu C. halten denſelben für 
unbegründet, der Angeklagte für ———— 

Die Entſcheidung hängt von dem Befinden über die beiden 
ſtreitigen Fragen ab: 

ob dem Angeklagten bezüglich der Schule zu D. die Eigen— 
ſchaft eines Beamten beiwohnte, 
und ob das Eintreten in die Schule in Ausübung oder in 
Veranlaſſung der Ausübung eines Amtes erfolgte. 

In erſterer Beziehung hat der Angeklagte die Eigenſchaft eines 
Mitgliedes des Schulvorſtandes in Anſpruch genommen, und der 
Konfliktbeſchluß gebt von derſelben Annahme aus. Nach $. 12 
Theil II Titel 12 A. L. R. ftehen die Volksſchulen unter der Diref- 
tion der Gerichtsobrigkeit eines jeden Drted, welche dabei die Geiſt— 
lichkeit de8’Drtö zuziehen muß, nach $. 13 find die Kirchenvorſteher, 
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bezüglich die Schulgen und Gerichte verpflichtet, unter der Direktion 
der Obrigkeit und der Geiftlichen die Aufficht über die äußere Ver- 
faſſung der Schulanftalt und über die Aufrechthaltung der dabei 
eingeführten Ordnung zu übernehmen. Shre weitere Ausführung 
und Durdbildung haben dieſe Beftimmungen dur dad Nejfript des 
Departementd für den Kultus und öffentlichen Unterriht vom 
28. Dftober 1812 (v. Rönne, Unterrichtsweſen Th. 1 ©. 321) 
und des weiteren für den hier in Rede ftehenden Bezirk durch die 
Verordnung der Königlihen Regierung zu E. vom 30. Mai 1843 
(Amteblatt S. 108) gefunden. Namentli werden bierdurdy die 
Schulvorftände des Näheren organifirt, es werden ihre Befugniffe 
und Pflichten genau feitgeftellt. Mitglied des Schulvorftandes ift 
in ritterſchaftlichen Dörfern ftetd die Gutsherrſchaft (der Patron); 
der Gutöherr führt, wenn er perfönlich zugegen ift, den Vorfitz. 
Die Aufgabe der Schulvorftände ift im Weſentlichen die im $. 13 
a. a. D. bezeichnete. Hiernach fann es nicht füglich einem Zweifel 
unterliegen und ift auch Schon in der Borenticheidung vom 30. Sanuar 
1858 (Zuft.-Minift.:Bl. S. 282 — vergl. Entidheidung des Ober: 
Tribunald vom 13. April 1866, Archiv für Rechtsfälle Band 62 
©. 284) angenommen, dab den Mitgliedern des Schulvorftandes, 
infonderheit dem Gutöherrn in diefer Stellung die Eigenſchaft eines 
öffentlichen Beamten beimohnt. Der Angeklagte ift nun aber nicht 
Eigenthümer ded Guted D., jondern nur Pächter, und daraus leiten 
die begutachtenden Gerichte ab, daß er — im Mangel einer beion- 
deren Beftallung — nit als Mitglied des Schulvorftandes erachtet 
werden fönne. Indeſſen — abgejeben davon, daß nad Anführen 
der Megierung und Behaupten ded Angeflagten lesterer von dem 
Eigenthümer des Gutes mit einer General: Bollmadyt verjehen fein 
sol. und dabingeftellt, ob durch eine jolde Vollmacht aud die 
amtlihe Stellung ald Mitglied des Schulvoritandes ohne Weiteres 
übertragen werden kann, — tft der Angeklagte bereitö am 11. Februar 
1876 von dem Landrathe des Kreiſes St. als Gutsvorſteher be- 
ftätigt und verpflichtet, eine Thatjache, die für die vorliegende Frage 
von Wichtigkeit ift, da der $.12 Tit. 12 a.a.D. den Geridhtdobrig- 
feiten als jolden audy die Direktion der Schule überträgt. Nach 
Bezeugen der Regierung bat Angeflagter aber auch thatſächlich ſeit— 
ber die Berechtigung ded Gutsherrn gegenüber der Schule in D. 
ausgeübt, namentlich unter dem 13. November 1878 eine Vokation 
für den Lehramtskandidaten Sch. ausgeftellt, der Lehrer bat fich 
auf Anordnung der Regierung bei ihm gemeldet. Die thatjächliche 
Runftion im Amte, mit Willen und auf — der vorgeſetzten 
Dienſtbehörde muß aber als hinreichend angeſehen werden, um die 
amtliche Eigenſchaft im Sinne des Geſetzes vom 13. Februar 1854 
feſtzuſtellen; eß kann dieſen Thatſachen gegenüber nicht in eine 
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Unterfuhung darüber eingetreten werden, ob die Zulaffung etwa 
auf unridhtigen Vorausſetzungen berubte. 

Bezüglich des zweiten oben erwähnten Punftes iſt feſtzuhalten, 
dab nah $. 1 des Geſetzes vom 13. Februar 1854 ein Konflikt 
nur dann erhoben, bezüglich begründet befunden werden joll, wenn 
gegen einen Beamten wegen einer in Wusübung oder in Ber- 
anlajjung der Ausübung jeined Amtes vorgenommenen 
Handlung eine geridhtlihe Verfolgung eingeleitet worden ift. 
Angeſichts dieſer Vorichrift heben die betheiligten Gerichte hervor, 
dab zu den Rechten und Pflihten eines Schulvorfteherd nur die 
Sorge für die äußeren Bedürfniffe der Schule indbejondere das 
Scullofal gehöre und dab eine Weihnachtsbeſcheerung an Scul- 
finder ein Akt bloßer Privatwohlthätigfeit jei, welcher nicht einmal 
mit Rüdficht auf die Stellung ald Mitglied des Schulvoritandes 
geſchehen zu fein braude. Es ift jedoch zu beadhten, daß die ge— 
richtlihe Verfolgung wegen Betretend des Schullofald eingeleitet 
ift, die Frage der Weihnachtsbeſcheerung kömmt erit in zweiter 
Linie in Betradt. Nun ift aber der Schulvorftand in Schulſachen 
die nächſte Behörde für den Scullehrer und die Schulgemeinde, 
insbejondere liegt dem Gutsherrn — hier deſſen Stellvertreter — mit 
Zuziehung des Seiftlichen die Leitung des Ortsſchulweſens im Ganzen 
ob, der Schulvorſtand foll auch darauf jehen, daß in dem Schul— 
zimmer die nöthige Drdnung, Pünktlichkeit und Reinlichfeit herriche, 
die Mitglieder ded Schulvorftandes find ausdrüdlid 
verpflichtet, gemeinichaftlih oder einzeln, öfter die 
Schule zu bejuden (Nr. 8, 9, 11 der Regierungdverordnung 
vom 30. Mai 1843). Erſcheint aljo ein Mitglied des Schulvorftandes 
in dem Scullofal, jo Spricht mindeftend die Vermuthung dafür, 
daß dies in amtliher Eigenſchaft geſchehe; nicht kann dies, wie 
dad Königliche Kreisgericht zu %. zu meinen jcheint, von der jedeö- 
maligen ausdrüdlichen Erklärung, dab das betreffende Mitglied ald 
joldyes ericheine, abhängig ſein. Allenfalld Fönnte auch im vorlie- 
— Falle die Entgegnung des Angeklagten auf den Proteſt des 
ehrers: das werde er vertreten, als eine Berufung auf ſeine amt— 

liche Stellung aufgefaßt werden. Auch in der Perſon des Lehrers 
handelte es ſich bezüglich des Schulzimmers nicht um eigene perſön— 
liche Gerechtſame, auch er vertritt nur die Gerechtſame der Schule, 
und in dieſer Beziehung iſt ihm der Schulvorſtand bezw. der Guts— 
herr oder deſſen Stellvertreter ald Vorfigender des Schulvorftandes 
übergeordnet. Aud wenn die Führung oder Geltendmachung der 
befonderen Zegitimation im angegebenen Fall ald ein Erfordernif 
bezeichnet werden Fönnte, um dad Erſcheinen eined Mitglieded des 
Schulvorftanded in der Schule ald Ausübung eined Amtes zu charak— 
terifiren, jo läßt fih den fonfreten Fall —— keinenfalls ſagen, 
daß das Eintreten des Angeklagten gegenſätzlich zu ſeiner Amts— 

1879. 46 
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ftellung oder ohne Beziehung zu derjelben erfolgte. Die Obacht 
— wenn aud) nicht die Diöpofittondbefugnif — des Shulvorftandes 
iſt in der mehrerwähnten, hier maßgebenden Verordnung vom 
30. Mai 1843 auch auf das Innere der Schule, die Sittlichkeit, 
Zucht, den Unterricht u. ſ. w. gelenkt, und nicht mit Unrecht hebt 
die Königliche Regierung hervor, daß die Gutsherrlichkeit nicht allein 
privatrechtliche Befugniſſe und Verpflichtungen, ſondern auch, ähn— 
lich dem Verhältniß zwiſchen Herrſchaft und Geſinde, und der Ge— 
meinde und ihren Gliedern ſoziale und moraliſche involvirt; daß 
deshalb auch die 88. 122 ff. Tit. 7 Th. 2 N. L. R. beſtimmten, 
der Gutsherr ſolle ſich ſeiner Unterthanen in Nothfällen annehmen 
und beſonders für eine gute und fleißige — ihrer Kinder 
Sorge tragen; daß es ganz im Geiſte dieſer Vorſchriften und nicht 
lediglich ein Akt privater Wohlthätigkeit ſei, wenn der Angeflagte 
die Kinder ſeiner Gutsangehörigen zum Chriſtfeſt einlade; und daß 
es ſich gleicher Weiſe verhalte, wie wenn eine Gemeinde aus Kom— 
munalmitteln' eine Beſcheerung veranſtalte. Was von dem Guts— 
herrn in dieſer Beziehung gilt, muß auch von dem Schulvorſtande 
gelten, insbeſondere von dem Gutsherrn, welcher als ſolcher und 
ohne daß ſich beide Eigenſchaften trennen laſſen, dem Schul— 
vorſtande angehört. Gerade auch der Umſtand, daß Angeklagter 
die Vermittelung des Lehrers in Anſpruch nahm und daß er ſich 
an die Kinder der Schule als ſolcher wendete, nöthigt zu der An— 
nahme, daß er in Verbindung und aus Anlaß ſeiner obrigkeit— 
lichen Stellung die Einladung ergehen ließ, wogegen die Sach— 
lage für die Vermuthung des Königlichen Kreisgerichts zu L., daß 
es ſich nur um eine Beſchenkung der Kinder der auf dem Padht- 
gute beichäftigten Arbeiter gehandelt habe, feinen genügenden Anhalt 
giebt. Der Auffaffung ded genannten Gerichted, welches die Ver— 
muthung darauf ftügt, daß der Angeklagte fih auf feine amtliche 
Stellung ald Vorfteher des Schulvorftandes nicht ausdrüdlid be— 
zogen habe, dab er dad Erſuchen an den Lehrer „in der durchaus 
nicht amtlihen Weile einer Beftellung dur feinen Bedienten“ habe 
gelangen laffen und daß er das Scullofal begleitet von einem 
a. betreten habe, hat der unterzeichnete Gerichtähof nicht folgen 
Önnen. 

Allerdings dürfen die Mitglieder des Schulvorftandes nicht in 
das Geſchäft ded Lehrers eingreifen oder den Lehrer vor der Schule 
tadeln (Nr. 11a. a. D.), und auch abgefehen von diefer Beftim- 
mung läßt fich zweifeln, ob der Angeklagte formell berechtigt war 
oder fahlid richtig handelte, indem er den Widerſpruch des Lehrers 
in der geichehenen Weile zu bejeitigen fuchte; dies fällt aber der 
Beurtheilung der dienftuorgeleßten Behörde anheim, ift nicht Gegen- 
ftand der Anklage und berührt nicht den enticheidenden Punkt, daß 
der Verklagte, indem er das Scullofal betrat, fi in Ausübung 
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jeined Amtes befand, und fi bierbei einer zur gerichtlichen Ver— 
folgung geeigneten Ueberfchreitung feiner Amtsbefugniſſe nicht ſchuldig 
machte 

Berlin, den 13. September 1879. 

Königliher Gerichtshof zur Enticheidung der Kompetenz- Konflikte. 

(L. 8.) Grimm. 

191) Anbringung der Fenfter im Schulzimmer. 

Berlin, den 13. Dftober 1879. 
Bei Rückanſchluß der Anlagen des Berichted vom 6. v. M., 

betreffend den Umbau des Fatholiihen Schul- und Küfterhaujes in 
N., erwiedere ich der Königlichen Regierung, dab die von den In— 
terefjenten für die Beibehaltung der Doppelbeleuchtung in den Klafjen 
geltend gemachten Gründe nicht ausreichend find, um die von dem 
bautechniſchen Büreau meines Minifteriumd dagegen erhobenen Be- 
deirfen zu entkräften. Das Doppellicht ift unter allen Umftänden 
bei Schulzimmern unzuläffig, und da fidh bier mit verhältnigmäßig 
geringen Mitteln eine Abhülfe ſchaffen läßt, jo liegt Fein Anlaß vor, 
eine Anordnung, die vom janitären Standpunft entichieden zu ver— 
werfen ift, noch länger zu fonjerviren. Es empfiehlt fi deöhalb, 
die Fenfter an der Straßenjette ganz zu blenden und das Licht nur 
von der Hofjeite her durch Bermittelung mehrerer bid an die Dede 
binaufzurüdender Fenſter einzuführen. 

Der Cinwand, daß bei hellem Sonnenschein die Vorhänge her- 
abgelaffen werden müßten und fo die Beleuchtung unzureichend würde, 
fommt auf eine Verwerfung der füdlihen Lage von Schulzimmern 
hinaus, welche anderwärtö gerade von den Snterefjenten oft gewünſcht 
und auch ärztlicherjeitö nicht jelten empfohlen wird. 

Der Minifter der geijtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im — Lucanus. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

G. III. 7766, 



704 

Perfonal- Veränderungen, Titel: und Ordens : Berleihungen. 

A. Bebörden. 

Dem Wirklihen Geheimen Dber-Regierungd-Rath Dr. Keller im 
Minifterium der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten ift der Charakter 
eh Wirklicher Geheimer Rath mit dem Prädikate Ercellenz ver: 
lieben, 

dem Konfiftorial» Präfidenten Dr. Mommſen zu Kiel das Amt 
des Kuratord der dortigen Univerfität mit übertragen, 

dem Guperintendenten und Kreis-Schulinſpektor Schlihting zu 
Deyerddorf im Kreife Pyrig der Rothe Adler-Drden dritter 
Klafje mit der Schleife verlieben, 

der frühere Stadtridter Kuhnow in Folge feiner Anftellung als 
Berwaltungsbeamter (Syndikus) der techniſchen Hochſchule zu 
Berlin zum Regierungd-Affeffor ernannt worden. 

B. Univerfitäten, ıc. 

Dem vrdentl. Profeff., Geheimen Medizinalratb Dr. Hirjc in der 
medizin. Fafult. der Univer). zu Berlin ift der Königl. Kronen 
Drden dritter Klaffe, — dem Privatdoz. in der philoſoph. Fakult. 
derjelben Univerj. und Aififtenten am chemiſchen Laboratorium 
Dr. Tiemann der Rothe Adler-Ürden vierter Klaffe verliehen, 

der Privatdoz. Dr. Bufolt zu Königöberg zum außerordentl. Pro— 
feff. in der pbilojoph. Fakult. der Univerſ. zu Kiel ernannt, 

der Privatdoz. Lic. theol. und Dr. phil. Kolde in der theolog. 
Fakult. der Univerf. zu Marburg zum außerordentl. Profeſſ. in 
derfelben Fafult. dieker Univerj. ernannt worden. 

Dem Bildhauer Profeff. Wredomw zu Berlin, Mitgliede deö Se- 
nated der Afademie der Künfte dafelbft, ift der Königl. Kronen» 
Drden dritter Klaffe, 

dem Lehrer an der Kunft- Akademie zu Düffeldorf, Profefl. 
Wittig der Rothe Adler-Drden dritter Klaſſe mit der Schleife, 
den Lehrern an derjelben Akademie, Profefjoren Düder, Land— 
ihaftömaler, und von Gebhardt, Geſchichtsmaler, der Rothe 
Adler-Drden vierter Klafje verliehen worden. 

Dem Direktor der tehniihen Hochſchule ge Hannover, Geheimen 
Negierungdratb Launhardt ift der Rothe Adler-Drden vierter 
Klafje verliehen worden. 
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C. Gymnafial- und Real-Lehranftalten. 

Dem Öymnafial-Direftor Dr. Scherer zu Arnöberg ift der Rothe 
Adler-Drden vierter Klaſſe verliehen, 

die Wahl des Dirigenten ded Progymnafiums zu Allenftein, Dr. 
Sriedersdorff zum Direktor Ddiefer zu einem Gymnafium er- 
bobenen Anftalt beftätigt worden; 

das Prädikat „Profefjor” ift beigelegt worden den Oberlehrern 
Dr. en MWilhelmd- Gymnaf. zu Königsberg in Oft: 

prß., un 
Dr. Weidemann am Gymnaj. zu Kleve; 

zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlichen Lehrer 
Köhler am Friedrih-Wilhelmd-Gymnaj. zu Pojen, und 
Dr. Krämer am Gymnaj. zu Kaſſel; 

ald ordentliche Lehrer find angeftent worden am Gymnafium 
zu Merjeburg der Schula. Kandid. Dr. Füßlein, 
und = ra zu Bielefeld der Schula. Kandid. Dr. 

äfers, 
zu Bochum der Gymnaſiallehrer Beneke aus Oldenburg, 
und der Realſchule zu Minden der Gymnaſiallehrer Kohn aus 

Hamburg, und 
zu Warendorf der Progymnaf. Lehrer Dftenfötter aus 

Vreden. 
Am Gymnaf. zu Attendorn ift der Lehrer Ford aus Ahaus 

als Elementarlehrer angeftellt worden. 

Dem Direktor der Realſchule 1. ©. Dr. Holzapfel zu Magde— 
burg ift der Königl. Kronen -Drden dritter Kaffe verliehen 
worden; 

dem Oberlehrer Dr. Schorn an der Realſch. 1.D. zu Köln ift 
dad Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden ; 

zu Oberlehrern find befördert worden die ordentlidhen Lehrer 
Klein an der St. Petri-Realſch. zu Danzig, 
Dr. Alb. Neumann an der Realich. am Zwinger zu Breslau, 
Schuhardt an der Realid. zu Halberftadt, 
Brinfmann und Waldheim an der erften Realſchule 1. O. 

zu Hannover; 
ald ordentliche Lehrer find angeftellt worden an der Realſchule 

zu Danzig, St. Petri-Realſch, der Gymnafiallehrer Dr. Da- 
mus aus Göttingen (ſ. Gentrbl. pro 1879 Seite 603 Zeile 1), 

1. Ordn. zu Dortmund der Hülfdlehrer Biedenweg, 
zu Hagen i. Weltfal. der Hülfslehrer Hartmann. 
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An der höheren Bürgerſchule zu Lüdenſcheid ift der Gymnafial- 
lehrer Dr. Wendlandt aus Lüneburg (ſ. Gentrbl. pro 1879 
Seite 603 Zeile 2) als ordentlicher Lehrer angeftellt worden. 

An der Gewerbejhule zu Halberftadt ift der Lehrer Dr. Rie- 
mann zu #ötteljtäbt bei Gotha ald ordentlicher Lehrer angeftellt 
worden. 

D. Säullehrer-Seminare, ıc. 

Der ordentlihe Seminarlehrer Wernide zu Löbau ift unter Be- 
förderung zum erften Seminarlehrer an das Scyullehrer-Semin. 
zu Franzburg verfept, 

an dem Scyhullehrer-Semin. zu Oppeln der Hülfslehrer 8. Krauje 
aus Breslau ald Hülfdlehrer angeftellt worden. 

An der Präparandenanftalt zu Simmern ift der fommifjarijche 
Lehrer Kneip als zweiter Lehrer angeftellt worden. 

Es haben erhalten den Königliden Kronen-Orden vierter Klaſſe: 
Neuenburger, fathol. Lehrer zu Benzingen im Dberamtöbe- 

zirfe Gammertingen; 
den Adler der Inhaber des Königlichen Hausordend von Hohenzollern: 
Bartelt, evang. Lehrer und Küfter zu Woferow, Krs Anflam, 
Bieler, dögl. dögl. zu Klein-Kayna, Krs Weißenfels, 
Booz, dögl. dögl. zu Warſow, Krs Random, 
Bra evang. Lehrer und Kantor zu Fiddichow, Krs Greifen- 

agen, 
Ehrhard, evang. Lehrer zu Heldrungen, Krs Cdartöberga, 
Engel, dögl., DOrganift und Küfter zu Steinwehr, Krö Greifen: 

agen, 
Gloatz, evang. erfter Lehrer und Kantor zu Platfow, Krs Lebus, 
Heimes, fathol. Lehrer zu Uerheim, Krs Daun, 
RAU a Lehrer zu Kal, Krs Schleiden, 

iebſch, dögl., Kantor und Küfter zu Alt-Marfgrafpieöfe, Krs 
Beeskow⸗Storkow,. 

Mertens, evang. Konrektor zu Neuruppin, Krs Ruppin, 
Rösler, evang. Lehrer, Kantor und Organiſt zu Alt-Driebitz, 

Krs Frauftadt, 
Schmalfuß, evang. Lehrer und Küfter zu Spreenhagen, Krs 

Beeskow-Storkow, 
Schommers, kathol. Lehrer zu Uedersdorf, Krs Daun, 
Seidel, dsgl. zu Puſchine, Krs Falkenberg Ob. Schleſ., 
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Steinide, evang. Lehrer und Kantor zu Swinemünde, Krs 
Ufedom-Wollin, 

Walther, evang. Lehrer zu Kroffen, Krd Kroffen, und 
Zander, dögl., Kantor und Küfter zu Barnewig, Krs Wefthavel- 

land; 
das Allgemeine Ehrenzeichen: 

Gerulli, evang. zweiter Lehrer zu Kafeburg, Krs Uſedom-Wollin, 
&onftroffer, Fathol. Hauptlehrer zu Lebach, Krs Saarlouis, und 
Kiefer sen., fathol. Zehrer zu Oberthal, Krs St. Wendel. 

Ausgefhieden ans dem Amte. 
Geſtorben: 

Seine Excellenz der Wirkliche Geheime Rath und vortragende 
Rath im Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten, 
Dr. jur. und Dr. phil. Keller, 

die Regierungsd- und Schulräthe, Konfiitorialratb Reichhelm bei 
der Regierung zu Frankfurt, und Konfiftorialratb Richter 
bei der Regierung zu Ziegnip, 

der ordentl. Profeſſ. Dr. Sadebed in der philofoph. Fakult. der 
Univerfität zu Kiel, 

der Konreftor Dr. Beßler am Gymnaſ. zu Salzwedel. 
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Sach: Negifter 
zum Centralblatt für den Jahrgang 1879. 

—— 

(Die Zahlen geben bie Seitenzahlen an.) 

A. 

Abgang von ber — —— Aufnahme u. ſ. w., Vorſchriſten 520. Inſtruktion 
zu dieſen Vorſchr. 5 

Abgangsprüfungen Vrufung en. 
Abgangs- ꝛc. Zeugniſſe der — der techniſchen Hochſchule zu Ber— 

lin, Stempelfreiheit 544. 
Abgüffe von Siegeln und Medaillen bei dem Königl. Bayeriſchen Reichs— 

archive zu Mitnchen 274. 
Abiturienten der Gymnaſien ꝛc. ſ. Maturitätsprüfung und Prüfung an böb. 

Unt. Anft. — Medizinisches Studium der Realfchul-Abiturienten, Anrehnung 
ber Zeit der Immatrikulation bei der pbilofoph. Fakultät 539. 

Ablöfung der ben geiftlihen ꝛc. Inflituten zuflehendeu Nealberechtigungen, 
Ergänzungsgejep 406, 

Adminiftrative Erelution ſ. VBerwaltungszwangsverfahren. 
Alademie der Wifjenfhaften zu Berlin. Perſonal 41. Sitzungsberichte: 

Humboldtſtiftung ꝛe. 266. 546. Erhöhung des Staatszuſchuſſes. 405. 
Alademie der Künfte zu Berlin. Perſonal, Abtbheilungen, Inftitute 43. 

Beftätigung ber Wahl des Präfidenten und feines Stellvertreters 447. Er- 
böhung des Staatszufchuffes 405. Erleichterungen bei Benugung der Königl. 
Bibliothek zu Berlin durch die ordentl. Mitglieder 448. Kunftausftellung 
268; Berleihung von Medaillen aus Anlaß derjelben 656. Preisausichrei- 
ben: großer Staatspreis 209, Michael Beer’ihe 1. und 2. Stiftung 270. 
271; Entiheidung iiber bie Bewerbungen um dieſe Preife ſowie bei ber 
v. Rohr’ jhen Stiftung und der Meyerbeer’ichen Stiftung für — 447. 

Akademie, theologiſche und philoſophiſche, zu Münfter. Perſonal St. 
Atademifche Disziplin auf den Univerſitäten, der Afademie zu Münſter 
n Lyzeum zu Braunsberg: Geſetz 414, Vorſchriften und Inſtruktion 

’ 

Amtslantionen. Kautionspfliht der Rendanten ber Stiftun = aka 161. 
Andachten in der Vollsſchule, Theilnahme der Schufkinder 69 
Anftellung im Scufdienfte |. Schuldienſt. 
Apotheker. Ausſchluß der nicht von einer Unterrichtsanftalt mit einem wiffen- 

ſchaftl. Befähigungszeugnifje verjehenen jungen Leute von Zulafjung zur Er- 
lernung der Apotbefertunft 450. 

Arhäologifhes Inftitut, deutſches, Be Nom, Zufchrift des Herrn Minifters 
zur nee: des 50jährigen Beſtehens 3 

Armee-Erjat-Mannjhaften, Seufbitbung, ſtatiſt Nachweiſung 578, 
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Afropbpyfilalifhes Obfervatorium Auszug aus bem neueften Ber- 
waltungs- ıc. Berichte 426. Nachricht von einem Bericht über die Bauten 
235. Erhöhung des Staatszujhufles 405. 

Aufnabme: der Studirenden ſ. Abgang. — Beichränfung in Bezug anf die 
Klaffe eines Gymnaſiums, in welche ein zeitweife privatim unterridhteter 
Schiller wieder aufgenommen werben kann 454. — Unzuläffigkeit des Wie- 
bereintrittes vermwiefener Seminariften in ein anderes Seminar 469, 

Aufſicht über das Schulweſen ſ. Schulauffict. 

B. 
Bau- und Maſchinenfach. Abänderungen der Borfchriften über die Aus— 

bildung und Pritfung fir den Staatsdienft 505. 
Baumaterialien. Berrehnung des Erldjes fir alte und entbebrlihe Bau— 

materialien, Geräthe ꝛc. 162, 
Baupflicht. Tifhe und Bänke der Schulftuben gehören zum Inventarium 

ber Schule, nicht zu den Schulgebäuden und Schulmeiftermohnungen 587, 
559, 5%. Zuläſſigkeit des VBerwaltungsftreitwerfabrens über die Berpflich- 
tung ber Sütsherrichaiten, bas Holz zur Beihaffung biefer Utenfilien zu 
liefern — vorbehaltlich des ordentl. Rechtsweges 587. 

Baumefen. Behandlung der von bem technifhen Bureau des Minifteriums 
entworfenen Bauprojekte bei Entnahme von Kopien und bei Verſendung 682. 
Mitwirkung der Regierungen 2c. bei Ausführung von Banten im Reſſort 
der Provinzial» Schultollegien 679, 680 Kalkulatoriſche Feſtſtellung ber 
Baurehnurgen und Nevifionsnachmweifungen bei ſolchen Bauten, Bebörben 
679. Gemwäbrung befonderer Bergiltungen an die Univerfitätsfaffenbeamten 
fir Die Kaffengeichäfte bei ertraord. Bauten 539. Meafbeflimmungen für 
die Klaffenräume der Gymnaſien und der Borfchulen 668. Banlihe Ein- 
rihtung der Turnballen 279. Bauart der Schulbänfer (Maifivbau, Fach— 
werfsbau) 361. Größe und Einrichtungen der Schulzimmer 362. Aus» 
bebnung der Pebrerwohnung 362, Umfang der Wohnung und des Scheunen- 
raumes fir Lehrer einklaffiger Schulen 695. Anbringung der Fenfler im 
Schulzimmer 703, 

Bauzeihnungen, Berfabren bei Entnahme von Kopien und bei Verfenbung 682. 
Beamte. Preußischer Beamten-Berein, Nachrichten iiber Gründung und Wirf- 

ſamkeit 510. Mittheilung von Verzeichniſſen der zur Anftellung gelangenden 
— welchen Kollegien ⸗ Honorare geſtundet find, an die Univerſ. Quäſtu— 
ren 541. 

Beſer'ſche Stiftungen für Künſtler, Konkurrenzen 270, 271, 447. 
Beitreibung ſ. Verwaltungszwangsverfahren. 
Beleidigungen. Vornahme des Sühneverſuches vor Privatllagen gegen Stu— 

dirende wegen Beleidigungen 538. 
Beſcheide, dienſtliche, Folgen einer Ablehnung der Annahme 509. 
Beſoldungen der Beamten. Gehaltszahlungen im Falle des Todes eines 

Staatsbeamten 410. 
— der Volksſchullehrer. Unzuläſſigkeit des Berwaltungsftreitverfahrens über 

den Ertragswerth von Schulländereien, wenn eine Regulirung bes Lehrer— 
einlommens nicht eingeleitet ift 481. Syſteme der Gehaltsregulirung, Un— 
zuläifigkeit ber Gewährung von Staatsbeihitlfen zur Durhfiihrung eines 
Gehaltsſyſtems mit Dienftalterszulagen oder einer fogenannten beweglichen 
Gehaltsſtala 484. Zeitpunkt für den Beginn der Zahlung der Dienftalters- 
zufagen 486. 

Bibliotheken. Königl. Bibl. zu Berlin, Perfonal 83. Erleichterung bei ber 
Benutzung fir die ordentl. Mitglieder der Afabemie der Kilnfte zu Berlin 448. 

— der Univerfitäten, zu Göttingen: Reglement für die Bibliotb. Kommilfion 
235, degl. file die Bibliothet 237, Beftimmungen über die Benußung 241. 
— zu Kiel: Reglem. fir die Bibliothel 436, dogl. filr die Bibliotb. Kom- 
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miſſ. 441, Inftruftion fir die Kuftoden und den Hülfsarbeiter 443, Dienft- 
inftruft. für den Biblioth. Diener 445. 

— Biblioth. der Turnlehrer-Bildungsanftalt, Bedingungen fiir die Benutzung 281. 
Bistbums-Hauptlafjen, welde 3.3 unter flaatliher Verwaltung Far 

Binsbare Belegung disponibler Baarbeftände bei der Seehandlung 508. 
Botanifher Barten zu Berlin, Perjonal 84. 
Bürgerlihe Gerichte, Uebergang der Gerichtsbarleit in Eivil- und Straf- 

fachen der Studirenden auf diefelben 537. 

©. 
Charlotten-Stiftung für Philologie. Preisaufgaben: Ausichreiben 450, 

546, Entſcheidung 546. 
Civilfahen der Stubirenden, Uebergang auf bie bürgerlichen Gerichte 537. 

D. 
Deutſche Sprache, deutſcher Unterricht. Unterſtützung ber Forſchungen des 

Dr. Wenker über deutſche Dialekte 550. — Bericht über einen Kurſus im 
Deutjchen für norbjchleswigiche Elementarlehrer 473. 

Dialekte, deutihe ſ. Deutihe Sprade. 
Dienftalterszulagen ſ. Bejoldungen. 
Dienftaufficht Über Lehrer in Beziehung auf Ausübung der Schulzudt 282, 
Dienftland bei Elementarlebrerftellen. Unzuläſſigkeit des Berwaltungsftreit- 

verfahrens über den Ertragswertb von Schullänbereien, wenn eine Reguli- 
rung bes Lehrereinfommens nicht eingeleitet ift 481. 

Dienftreifen. AZuftändigkeit für Anmweifung zur Zahlung der Umzugs und 
Berjegungsloften an Beamte der geifilichen ze. Verwaltung 229, 409. Be- 
dingung für Gewährung von Fuhrkoſten für die Strede zwiſchen Bahnhof 
und Stationsort AUS. Tagegelder und Neifeloften ber Staatsbeamten im 
Kreife Herzogthum Lauenburg 409. Zahlung der Umzugsloften für Gym- 
nafial» ıc. Lehrer aus den Anftaltslafjen 409. — ©. a. Umzugstoften. 

Direktoren f. Seminar-Direktoren. 
Direftoren-Konferenzen. Cinbeitlihe Publikation und buchhändleriſche 

Berbreitung der Protofolle 170. Aeußere Ausftattung diefer Protofolle 276. 
Disziplin: auf den Univerfitäten |. Alademifhe Diszipl. — Dienftaufficht über 

die Elementarlehrer in Beziehung auf Ausübung der Schulzudt 282, 
Droyßig, evangel. Bildungs- und Erziehungsanftalten. Aufnahme neuer Zög- 

linge 250. Fir wahlfähig erklärte Zöglinge 477. 

Emeritirung. Zufhußlaffen für emeritirte Lehrer in der Provinz Schlefien, 
Staatszujhuß 405. 

Empfeblung von Schriften. Auffinden von Ankündigungen ſchädlicher Schrif- 
ten bei Lieferung eines empfohlenen Werkes 352. Verfahren eines Buch- 
bändlers zur Empfehlung eines Buches aus feinem Berlage 353. 

Entlafjung aus der Elementarfchule ſ. Schulbeſuch. 
Erziehung, insbefondere religidje, in der Vollsſchule. In Beziehung auf bie 

Konfeifton des Schulinfpeltors 230. GSittlichereligiöfe Erziehung und Unter 
weifung der Jugend in der Volksſchule, Beicheib 501. Einwirkung der Bolfs- 
ihule auf Verhütung von Beihädigungen an Telegraphen 697. Schulan- 
dacht, Schulmefje ſ. Schufgottespienfte. 

Etat des Miniſteriums. Staatsausgaben fir Öffentlichen Unterricht, Kunft und 
Wiſſenſchaft, Nachweifung pro 1879/80: 382. 

Etats-, Rehnungs- und Kaſſenweſen. Berrehnung des Erldjes für 
alte und entbehrliche Baumaterialen, Geräthe ꝛe. 162, Zeitraum für außer» 
orbentl. Kaffenrevifionen in Beziehung auf das Etatsjahr 408. Höhe ber 
Zahlungen, für welche Poſtſcheine als gültige Rechnungsbeläge angenommen 
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werben 678. — Gewährung befonberer Vergütungen an bie Univerfitäts- 
taffenbeamten bei ertraordinären Bauten 539. — Gefchäfts- und rechnunge- 
mäßige Behandlung der Bebirfnißzufhüfie für die höheren Unterrichtsan- 
ftalten 456. Anweiſung, Zahlung und Berrehnung der Staatszuſchüſſe für 
Gewerbeſchulen 691. 

Ertraneer. Nachweiſung über die Zahl der Maturit. Afpiranten 173. 

F. 

abriken und gewerbliche Anlagen. Beſtimmungen über ben Schulunterri 
6 der in bdenfelben beſchäftigten — 292. 8 — 
Fachwerksbau oder Maſſivbau bei Schulhäuſern 361. 
Feier in den Schulen am Tage der goldenen Hochzeit Ihrer Majeſtäten des 

Kaiſers und ber Kaiſerin 300. 
Fenſter, Anbringung im Schulzimmer 703. 
Ferienordnung für die höheren Unt. Anſtalten in Weſtpreußen 351. 
— für die Bollsfchulen in der Provinz Hannover 294. 
— ſtlichkeiten in der Schule ſ. Feier. 
euerverſicherung, Ausſchluß einer Verſicherung des Mobiliars der Schul- 

lehrer- Seminare 570. 
Fortbildung der Seminarlehrer. Zweck und Benußung der Inftruftionsrei- 

fen, er en = lege 354. 
- der Bolksihullehrer. Kurfus im Dentfchen fir nordſchleswigſche Febr 

473. Turnkurſe 286, 290, 360, “ BIgE Rehtee 
Frequenz der Univerfitäten, Nachweiſung 318. 
— der Oyınnafial- und der Reallehranftalten, Nachweiſ. 180. 552. 
riedensgefellfchaft, littbauifche, Tandesberrl. Kommiffarius 690, 
uhrkoſten ſ. Dienftreifen. ® 

Gartenbau, Betrieb an den Seminaren in der Provinz Bommern 196, 
Gehalt f. Beloldungen. 
Gemeinnüßi 8° Anftalten des öffentlichen Verkehrs, Mitwirkung der VBolte- 

ſchule zur Schonung berfelben 697. 
Geodätifhes Inftirut zu Berlin, Perſonal 54. 
Gerichtsbarkeit in Eivil- und Straffahen der Stubirenden, Uebergang auf 

die bürgerlichen Gerichte 537. Sühneverfuh vor Privatllagen gegen Stu- 
dirende wegen Beleidigung 538. 

„nn — Fünfjährlicher Preis für das beſte Werk deutſcher Geſchichte 

Gewerbe⸗-Muſeum zu Berlin. Aenderung bes Namens in „Kunftgewerbe- 
Diufeum zu Berlin” 548, 

Gewerbeſchulen. Ueberweifung einiger Gewerbeſch. in ben Gefchäftsbereich 
der Provinzial-Schultollegien, Weiterbildung und Berechtigungen dieſer Un- 
falten 568. Anweifung, Zahlung und Berrehnung ber Staatszufchüfje für 
Gewerbeih. 691. 

Gewerblihe Anlagen. Bellimmungen über ben Schulunterricht der in ben- 
felben beſchäftigten Kinder 292. 

Onadengehalt, Gnadenzeit. Gehaltszahlungen im Falle des Todes eines 
Staatsbeamten 410. 

Goldene Hochzeit Ihrer Majefläten des Kaifers und ber Kaiferin. Aller 
böchfte Auszeichnungen aus Anlaß derfelben 370. Schulfeier 309. 

Grimm -GStiftung bei der Univerf. zu Berlin, Statuten 246. 
Butsherr. Eigenfchaft des Gutsherrn als eines Bffentlichen Beamten, Stellung 

eines mit Wiffen der Behörde thatlächlich fungirenben Vertreters, Betreten 
bes Schullokais feitens befjelben gegen den Wiberfprud bes Lehrers 698. 

Gutsherrliche Leiftungen für bie Schule. Tiſche und Bänfe der Schul- 
ftuben gehören zum Inventar der Schule, nicht zu den Schulgebäuben und 
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Schulmeifterwohnungen, VBerwaltungsftreitverfahren und Rechtsweg in Be— 
ziehung auf behauptete Beitragepflicht des Gutsherrn 587, 589, 540, 

Gutzmann: Das Stottern und feine gründliche Bejeitigung 581. 
Gymnaſial- und Neal-Febranftalten, Berzeihniß 55. 

H. 

Habilitation ber Privatdozenten in ber mediziniſchen Falult. der Univerſ. 
zu Kiel, Reglement 420, 

Hammer'ſche Stiftung bei der Univerf. zu Berlin, Statuten 219, 
Heder-Stiftung bei der Univerf. zu Berlin, Statuten 64. 
Herbarium, Schenkung eines jolhen an die Univerf. zu Bonn 54i. 
Hinterbliebene in Beziehung auf Onadenzeit ſ. Gnadengebalt. 
Hochſchule für Muſik. Perſonal 47. 
—, techniſche ſ. Techn. Hochſch. 

Dumboldt- Stiftung. Bertretung des Herrn Miniſters im Kuratorium 687. 
Bericht über die Stiftung 266. 

Hypothekariſche Anlegung von Kapitalien ber Univerfitäten, Prüfung ber 
Sicherheit 422. z 

Impfung Benugung von Schufllofalen für das öffentfihe Impfgeihäft 290. 
Inftruftionsreijen von Seminarlehrern, Zwed und Benugung; Inhalt und 

Form der Reifeberichte 351. 
Inventarium der Schule. Tiſche und Bänfe der Schulftube gebören zum 

Inv. der Schule 557, 5659, 5W. Verwaltungsftreitverfahren und Rechts— 
weg in Weziehung auf behauptete Beitragspflicht des Gutsberrn 537. 

Jugendliche Arbeiter in Fabrilen und gewerblichen Anlagen, Bejtimmun- 
gen über den Schulbefud 22. 

Juriſtiſche Perſon. Berleihbung der Nechte einer jurift, Perſ., Nachwei— 
jung 363. ” 

Kalkulatorifche Feſtſtellung der Baurechnungen und Kevifionsnadhweijungen, 
Behörde, von welcher diefefbe bei Bauten im Nefjort der Provinzial-Squls» 
kollegien zu bewirken ift 679, 

Kaffenrevijionen, Zeitraum fir außerordentliche in Beziehung auf das 
Etatsjahr AUS. 

Kaſſenweſen f. Etats- ıc. Weſen. 
Kautionen. SKautionspflicht der Nendanten der Stiftungsfonds 161. — Kon 

traftlihe VBerabredungen über eine künftig zu beftellende Kaution find nicht 
als bejonderer Nebenvertrag aufzufafjen und unterliegen nicht dem allgemei- 
nen Bertragsftempel 314. 

Kirhenmufit, Inftitut für Kirch. Muf. zu Berlin, Direktor 47. 
Kirhlihe Andachten, Schulmefjen, Theilnahme der kathol. Schulkinder 696. 
Klafjenfyftem. Beſchränkung in Bezug auf die Klaffe eines Gymnafiums, 

in welche ein zeitweife privatim unterrichteter früherer Schüler wieder auf- 
genommen werben kann 454. 

Klajfenzimmer ber Gymnafien und der Vorſchulen, Maßbeftimmungen 688. 
Kleintinderfhulen ſ. Wartefchulen. 
Kliniken. Gefeß über Erwerbung von Grundftüden zum Neubau ber geburts- 

hülflichen Klinik der Univerf. zu Berlin 164. 
Kollegien-Honorare, geftundete. Tragung der Portokoften für Beitreibung 

425. Mittheilungen über die zur Anftellung gelangenden Beamten, welchen 
Kolleg. Honor. geftundet find, an bie Univerf. Duäfturen 541. 

Konferenzen der Gymnafial- 20. Direktoren ſ. Direkt. Konf. 
— * a Beihaffung der Entihädigungen an Lehrer für den 

euch Did, 
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Kreis⸗Schulinſpektoren. Nachweiſung über die ſtändigen und über die 

Kr. Schulinſp. im Nebenamte 15. Führung der Schulinſpektion in Bezug 
auf bie tonfeffionellen Berhältniſſe 230. Führung eines Neifejournals feir 
tens der ftändigen Kreis- Schulinfp. 161. Dotirung nener Kreis: Schul- 
inſp. Stellen = 

Kunftgewerbe- Mufeum zu Berlin. Beilegung diefer Bezeichnung, Zeitfefl- 
jegung für das Berwaltungsjahr ꝛe. 548, am SAN 

Kunf- und Gewerkſchnle bei der Akademie der Künfte zu Berlin, Direktor 47. 

2. 
Landmwirtbihaftsfhulen. Aufnahme der Lehrer derfelben in die Efemen- 

tarlehrer⸗Wittwenlaſſen 575. 
Lauenburg, Kreis Herzogthum L., Tagegelder und Reiſekoſten der Staats- 
— er 0 9* nn für die Schulbehörden, betref- 
end bie Anftellun igfeit ber ulamts-Bewerber und bi 
Vollsſchullehrerſtellen 199. ® ei a 

?ebensverfiherungen für Beamte bei dem Preußischen Beamtenvereine 510, 
Lehrer, Tebrerftellen, an ben Univerfitäten. Nachweifung fiber die Zahl 

316. Gritndung neuer PBrofefjuren 403. 
— an = Gymnaſial- und Real-Fehranftalten: Zahl in den Freguenzliften an- 

egeben. 
— an Boltsihulen. Anftellungsfähigkeit der Schulamtsbewerber und Belegung 

der Lehrerftellen im Kreife Herzogthum Lauenburg, Inſtruktion 199. — 
Nebereinfommen mit Hamburg wegen gegenfeitiger Anerkennung ber Brit» 
fungszengniffe 694, 

Lehrerinnen. MUebereinfommen mit anderen Staaten wegen gegenfeitiger An- 
erfennung der Zeugniffe ſ. Prüfungszeugnifje. 

Lehrerwohnungen j. Schulgebäude. 
Lehr- und Lernmittel. Berwendung der filniftelligen Logarithmentafeln an 

böh. Unt. Ant. 278. Refjortverbältniffe der Provinzialbehörben in Angele- 
genbeiten der Lejebilher 682, 

Leſebücher ſ. vorfteh. Lehrmittel. 
Litthauiſche Friedensgeſellſchaft. Landesherrlicher Kommiſſarius 690. 
A a ie en Verwendung fünfftelliger an höher. Unt. Anft. 278, 
Lofal-Schulinfpeftion ſ. Schulinip. 
Ly ze um zu Braunsberg, Perfonal 82. 

mM. 

Mädchenſchnlen, öffentlihe Höhere, Verzeichniß 109. 
Maſchinenfach f. Baufad. 
Maffinban oder Fachwerksbau bei Schulhäufern 361. 
Maturitätsprifung an den höh. Unt. Anft. Nachweiſung itber die Zahl 

ber Aſpiranten 2c. 173. — Termin für die Zulafjung nach einem Wechiel 
des Gymnaſ. 452. Gymnafial- Reifeprilfung von Realichul + Abiturienten : 
Wiederholte Zulaffung, Gegenftände der Pritfung, Zuftändigfeit für Geneh— 
migung ber Zulafjung 451. 

Medaillen, goldene, für Kunft. Berleihung an Künftler aus Anlaß der afa- 
dem. Kunftausftellung zu Berlin 656. Verleih. an zwei Lehrer bei Kunſt— 
ıc. Schulen 272. 

Medaillen-Abgitffe bei dem Reichsarchive zu München 274. 
Mepdizinifhes Studium. Anrechnung ber Semefter, während welcher 

Realſchul-Abiturienten bei der philofoph. Fakultät immatrifulirt gewefen find, 
auf die filr das mebdizinifhe Stubium vorgefchriebene Zeit 539. 

Mendelsfohbn-Bartboldy’fhe Stipendien zur Ausbildung von Mufi- 
fern. Beflimmung über den Termin für die Aufforderung zur Bewerbung 
169. Aufforderung zur Bewerbung 349. 
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Meyerbeer’fhe Stiftung für Tonkünftler. Entſcheidung über bie Preis- 
bewerbung 447. 

Militärbienft. Eine nur auf Aufnahmeprüfung berubende Angebörigfeit zur 
Oberfelunda gewährt nicht die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Mil. 
Dienfte 455. 

Militärifhellebungen. Zuftändigfeit zur Dispenfation von milit. Ueb. 407. 
Minifterium ber geiftlihen ac. Angelegenheiten 1. 381. Ueberweilung bes 

technifchen Unterrichtsmwefens an daſſelbe 225, 220. 
Mobiliar-Keuerverfiherung. Ausichluß derſelben bei Schullehrer-Se- 

minaren 570. 
Mufeen, Königliche, zu Berlin. Perfonal, Abtheilungen 2c. 47. Zujammen- 

ſetzung der Sachverſtändigen Kommiffionen 272. Rauch-Muſeum, Kunft- 
ewerbe-Mufeum j. D. 

Muſit f. Kirchenmuſik, Dieyerbeer'ihe und Mendelsſohn'ſche Stiftung. 

N. 

National: Galerie. Direktor 48. 
Nordſchleswigſche Bolksfchullehrer. Fortbildungsturfus im Deutichen 473. 

D. 

Dberpräfibum für die Provinz Schleswig-Holftein, Verlegung des Sitzes 406. 
Orden und andere Allerhöhfte Auszeichnungen. Berleihungen bei der feier 

des Krönungs- und Drdensfefles 215. Degl. aus Anlaß der Feier der 
goldenen Hochzeit Ihrer Kaijerl. und Königl. Majeftäten 370. Degl. bei 
Anweſenheit Seiner Majeftät des Kaifers und Königs in der Provinz Oft 
preußen 591, Weftpreuken 593, Pommern 593. — Friedensflaffe des Ordens 
pour le merite, Berleibungen 350. 

P. 

Pädagogiſche Kurſe filr evangel. Theologen an Schull. Seminaren. Ein— 
richtung und Termine zu Ueterſen 509. 

Paritätiſche Schulen ſ. Schuleinrichtungen. 
Patronatbaufonds. Verminderung des Bedarfs bei demſelben 406. 
Penſionéweſen. Zuſchnußkaſſen fir emeritirte Lehrer in der Provinz Schle— 

ſien, Staatszuſchuß 405. 
Perſonalchronik auf den letzten Seiten der Monatshefte. 
Pharmazeuten f. Apothefer. 
Philologie, Charlottenftiftung für Phil., Preisaufgabe 450. 
Bofangelegenheiten. Tragung ber Portofoften fir Beitreibung von Kolle- 

gien-Honoraren 425. Folgen der Ablehnung der Annahme eines dienftlichen 
Beſcheides 509. Poſtamtliche Behandlung der Sendungen mit Zuſtellungs⸗ 
urkunden 667, 677. Poſtſcheine als Rechnungsbeläge, Höhe der Zahlungen 
678. Verpackung ber Bauprojekte bei Verſendungen 682. 

Präparandenanftalten. Gründung einer neuen ſtaatl. Präp. Anſt. 404. 
Preisaufgaben, Preisausichreiben. S. Alademie d. Wiſſenſchaften und 

Atad. d. Künfte. — Viltoria-Statue und Standbilder preußiſcher Herrſcher 
für das — zu Berlin 449, 547. Preisausſchreiben des Königl. 
Italieniſchen Miniſters für Ackerbau 275. Dogl. des Königl. Italieniſchen 
Venetianiſchen Inſtitutes der Wiſſenſchaften und Künſte 275. Stanford'ſcher 
Preis für eine Arbeit über Hydrophobie 276, 

Preisfiftungen. Grimm-Stiftung zu Preifen für Arbeiten aus ber Litte- 
ratur und der Kunftgefchichte 246. 

Bei fter . a und von benfelben verwaltete Stiftungen, Stempelftei- 
eit 513. 

Privatdozenten bei der mebizin. Fakult. der Univerf. zu Kiel, Reglement 
für die Habilitation 420, 
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Privatunterricht. Beichränfung in Bezug auf die Klaffe eines Gymnafiums, 
in welde ein zeitweife priwatim unterrichteter früherer Schiller wieder auf- 
genommen werben Tann 494, 

PBrobejahr. Ausſchluß der Abhaltung deffelben an Mittelihulen 277. 
aaa an Univerfitäten, Nachweiſung über die Zahl 316. Gründung 

neuer 40). 
Promotionen. Nahmeifung über die Zahl 231. 
Protokolle der Direktoren» Konferenzen. Cinheitlihe Publikation und buche 

händleriſche Berbreitung 170. Aeußere Ausftattung 276, 
Provinzialbehbörden filr die Unterrichts-Angelegenbeiten. Nachweiſung 5. 

Grindung neuer Stellen bei Prov. Schulkollegien 402. Berlegung bes 
Sitzes des Oberpräfidiums und bes Prov. Schulfoll. der Provinz Schles- 
wig-Holftein (nah Schleswig) 406. Ueberweifung von Gewerbejhulen in 
den Geſchäftsbereich ber Prov. Scultollegien 568. — Gründung einer 
neuen Schulrathöftelle bei einer Regierung 406. 

Prüfungen für den Staatsdienft im Bau- und Maſchinenfache, Abänderung 
der Borfchriften 505. 

— für das Lehramt an höheren Unter. Anſt. Nothwendigkeit der Ablegung 
der zweiten Prüfung feitens der anzuftellenden Elementarlehrer 277, 

— an böheren Unterrichtsanftalten. Nachweiſung über die Zahl der Maturi- 
täts-Ajpiranten bezw. Abiturienten 173. Termin für Zulaffung zur Abi» 
turientenprilfung nach einem Wechjel des Gymnaſ. 452. GEymnaſ. Reife- 
prüfung von Realſchul-Abiturienten: Wiederholte Zulaffung, Gegenftänbe 
ber Brilfung, Zuftändigfeit fiir Genebmigung der Zulaffung 451. Eine nur 
auf Aufnahmeprüfung berubende Angehörigkeit zur Oberjefunda gewährt nicht 
die Berechtigung zum einjährig-freimwilligen Militärdienfte 455. 

— an ———— und Lehrerinnen - Seminaren. Anordnungen fir die Ent— 
lg in ber Provinz Hannover 692, Verzeihniß der aus ben 
Anftalten zu Droyßig mit dem Weifezeugniffe entlafjenen Zöglinge 477. 
©. a. Brüf. der Lehrerinnen. 

— ber Lehrer an Mittelfchulen fowie der Rektoren. Termine 115. Nachmei- 
fung über die Zahl der Geprlften in der Rheinprovinz 283. 

— ber Volksſchullehrer. Nothwendigkeit ber Ablegung ber zweiten Prüfun 
feitens ber an böh. Unt. Unft. anzuftelenden Elementarlehrer 277. Degl. 
ber an Öffentlihen Zaubftummenanftalten anzuftellenden Elementarlehrer, 
Anrehnung der an folhen Anſtalten zugebrachten Zeit bei Zulaffung zur 
weiten Prüfung in der Provinz Schleswig-Holftein 284, Poſen 488. Pril- 
a ber im Kreife Herzogtb. Yauenburg anzuftellenden Vollsſchullehrer 199. 

— der Lehrerinnen und der Schulvorfteherinnen. Termine 119. Nachweiſung 
über die Zahl ꝛc. der Prüfungen i. 3. 1578: 470. S. a. Prüfungszeugniffe. 

— der Borfteber und Lehrer für Taubftummenanftalten. Termine 254. 255. 
Befähigungszeugniffe aus der Borfteherprüfung 577. Zweite Brilfung ber 
Elementarlehrer an Taubſtummenanſtalten, Nothwendigkeit der Ablegung 
vor Zulaffung zur Taubft. Lehrer-Prilfung 284, 488. 

— ber Turnlehrer. Termin 204. Befähigungszeugniffe 357. ©. a. Turn— 
lebrer-Bild. Anft. 

— ber Turnlehrerinnen. Termine 290, 577. Defähigungezeugnifie 202, 479. 
— ber ie eher Termin 205. Befähigungszeugniffe 478. 
— ber Handarbeitslehrerinnen. Prüfungsordnung in der Rheinprovinz 205. 
— in der Vollsſchule. Entlafungsprüfung im Ronfiftorialbezirte Aurih 489. 
PBrüfungstommiffionen für die wiſſenſchaftl. Staatsprüfung der Kandidaten 

des geiftlichen Amtes. AZufammenfegung 226. Veränderungen zu Mitnfter 
229, Marburg und Kiel 504, 505. 

— Riffenfchaftlide. Zuſammenſetzung 310. 
Vrüfungsordbnung für Lehrerinnen. Grundfäße für die Ausführung 472, 
— file Handarbeitslehrerinnen in ber Rheinprovinz 205. 
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Prüfungszeugniffe Anordnungen bezüglich der Abgangszeugniffe bei 
— ————— * der Provinz — — —— 

= für Lehrer, Lehrerinnen, 2c. Bereinbarungen mit andern Staaten über gegen« 
feitige Anerkennung: Großherzogth. Sahfen-Weimar 201, Freie Hanjeftadt 
Bremen 355, Freie und Hanfeftadt Hamburg 694. 

N. 

zn BVorfteber 48. 
ealberedhtigungen. Ergänzungegejeg wegen Ablöfung ber den geiftlichen 

ꝛc. Inflituten zuftebenden — * a, 
Real-Lehranftalten. Berzeihniß der Gyınnaf. und Real-Lehranft. 55. 
Realfhulbildung. Anrechnung der Semefter, während welcher Realſchul- 

Abiturienten bei der pbilofoph. Fakultät immatrikulirt geweſen find, auf bie 
für das mediziniſche Studium vworgefchriebene Zeit 539. Oymnafial-Reife- 
prüfung von Realihul-Abiturienten: Wicderholte Zulaffung, Gegenftände 
der Prüfung, Zuftändigkeit fiir Genehmigung der Zulaffung 451. 

Neheminftitute. Reglement für das Seminar zur Ausbildung von Stubi- 
renden im wiſſenſchaftl. Nechnen an der Univerf. zu Berlin 165. Reglement 
für das Neceninftitut der Sternwarte zu Berlin 167. 

Rechnungsweſen f. Etatswefen. 
Rechtsverhältniſſe der Studirenden auf den Univerfitäten, der Alademie zu 

Münſter und dem Lyzeum zu Braunsberg, Gefet A414. Borfchriften für 
die Stubdirenden 520. Inftruftion zu dieſen Borfchriften 531. Uebergaug 
der Gerichtsbarleit in Civil- und Strafſachen auf die bürgerlichen Gerichte 
937. Sühmeverfuh vor Privatffagen wegen Beleidigungen 538. 

Rechtsweg. Ausſchluß defjelben bei Beihwerben über Eintreten bes Guts- 
berrn oder ſeines Vertreters in das Schullofal gegen den Widerſpruch des 
Lehrers 698. 

Regierungen. Grindung der Stelle eines Schulrathes im Nebenamte bei 
der Regierung zu Liegnig 406. 

Reichska ii enſcheine, Behandlung beihäbdigter und unbraudbar geworbener 232. 
NReifepritfung f. Maturitätsprüfung- 
Reifeberichte der Seminarlehrer ilber Inftruftionsreifen, Inhalt und Form 354. 
Reifejournal der fländigen Kreis-Schulinipektoren, Führung 161. 
Reiſekoſten f. Dienftreiien. 
NReifeftipendien f. Akademie der Kilnfte, begl. Stipenbien. 
Rektorat, Proreltorat, Dekanat bei ben Univerfitäten ꝛe. Beflätigung ber 

Wahlen zu Kiel, Königsberg 161, Greifswald, Halle 315, Berlin, Bonn, 
Breslau, Göttingen, Marburg, Münfter 419. — Aenderung der auf bie 
Rektorwahl zu Bonn bezüglichen ftatutarifhen Beftimmungen 418. 

— und PBroreftorat bei der techniichen Hochſchule & Berlin, Ernennungen 265, 345. 
Religidfe Erziehung in der Bollsihule. Schulandachten, Schulmefje 696. 

©. a. Erziehung. 
Religionsunterricht in ber Vollsſchule. Ertheilung und Leitung bes kathol. 

Nelig. Unt. 501. 
Remunerationen, außerordentliche, für die Univerfitätsfafjenbeamten bei ertra- 

ordinären Bauten 539. j 
Rendanten von Stiftungsfonds, Kautionspfliht 101. 
Reverse der Seminariften, Anrechnung der an einer Taubftummenanflalt zu» 

gebrachten Dienfizeit auf die dreijährige Dienftzeit im Volksſchulamte, Bro» 
vinz Schleswig-Holftein 284, Poſen 458, 

v. Rohr'ſche Stiftung, Preisertheilung 447, 

Saling’fhe Stiftung für Stubirende der techniſchen Hochſchule zu Berlin, 
Aufforderung zur Bewerbung 347, Berleihung 540. 
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Schädliche Schriften. Berbreitung der Ankündigung von folchen bei Liefe- 
rung eines von dem Minifterium empfohlenen Wertes 392. 

Schifferkinder, Schulbeſuch derſelben während der Winterzeit. Anorbnungen 
im Reg. Bezirfe Bromberg 212, Bofen 582. 

Schles wi g'ſche Volksſchullehrer. Fortbildungskurſus im Deutſchen fir nord» 
ſchlesw. Lehrer 473. 

Schreibtinte, Auswahl für die Herſtellung urkundlicher Schriftſtücke 412. 
Schulandacht bei dem Beginne des Vormittags-Unterrichtes in Volksſchulen 696. 
Schulaufſicht, ſtaatliche. Dienſtaufſicht über die Lehrer in Beziehung auf 

Ausübung der Schulzudt 282. Leitung des katholiſchen Religionsunter- 
richte8 in der Volksſchule 5301. Behörden für Wahrnehmung der ftaatlichen 
Aufficht über die Wartefchulen in der Provinz Hannover All. ©. a. Kreis 
Schulinipeftoren, Schulinfpeltion. 

Schulbänke ſ. Schulgeräthichaften. 
Schulbauten ſ. Bauweſen. 
Schulbeſuch, Schulpflicht. Zuſtändigkeit bei Entlaſſung der Kinder aus der 

Boltsihule 207. Kontrole Über den ferneren Schulbefuh der aus einer 
böh. Unt. Anft. vor Zurücklegung des fchulpflichtigen Alters ansfcheidenden 
Schüler 459. Anordnungen über den Schulbefuh der Schifferfinder im 
Winter, Reg. Bez. Bromberg 212, Bofen 552. Beftimmungen über ben 
Unterricht der in Fabriken und gewerblichen Anlagen beichäftigten Kinber 
292. Schulentlaffungspräfung im Konfift. Bezirke Aurich 489, 

Schulbildung ber Armee-Erjag-Mannfchaften, ftatift. Nachweifung 578. 
Schulbücher ſ. Lehrmittel. 
Schuldienft an böh. Unt. Anſt. Notbwendigkeit der Ablegung der zweiten 

Volksſchullehrerprüfung feitens der anzuftellenden Elementarlehrer 277. 
— an Boltsihulen. Inftruktion für die Schulbehörden des Kreifes Herzogtb. 

Fanenburg, btrefi. die Anftellungsfähigfeit der Schulamtsbewerber und die 
Beſetzung der Bolksjchullehrerftellen 199. Bereinbarungen mit anderen 
Staaten ſ. Prüfungszeugniffe- 

— an Taubftummenanftalten. UWebertritt von Lehramtsbewerbern an Taubſt. 
Anft. in Beziehung auf Zulaffung zur zweiten Elem. Lebrerprüfung und 
dreijährigen Schuldienft, Provinz Schleswig-Holſtein 284, Poſen 488. 

Schuleinrihtungen. Nachrichten über paritätifhe Schulen 156. 
Schulentlaſſung ſ. Schulbejud. 
Schulfeier am Tage ber goldenen Hochzeit Ihrer Majeſtäten des Kaiſers und 

ber Kaiferin 309. 
Schulgebäude. Benugung von Sculfofafen fir das öffentl. Impfgeichäft 

296. Bauart bei Schufbäufern (Maffiv- oder Fachwerksbau) 361. Größe 
und Einrichtungen der Schulzimmer, Ausdehnung der Lehrerwohnung 362. 
Umfang der Wohnung und des Scheunenraumes fir Lehrer einkflaffiger 
Schulen 695. Anbringung ber Fenfter im Schulzinnmer 703. — Beſchaf— 
fung der Tiſche und Bänke für die Schulftube, Berpflichtete 587, 589, 590. 

Schnlaerätbihaften Tiſche und Bänke der Schulftuben gehören zum In» 
ventarium der Schule, nicht zu den Schulgebäuden und Schulmeifterwoh- 
nungen 587, 589, 590. uläffigfeit des Berwaltungsftreitverfabrens über 
bie Verpflichtung der Gutsberrichaft, das Holz zur Beichaffung diefer Uten- 
fiftien zu liefern — vorbebaltlich des orbentl. Rechtsweges 587. 

Schulgottesdienft ꝛe. Theilnahme der Kinder an der Schulmeſſe, ber 
Morgenandacht in der Schule 696, 

Schulinſpektion. ©. a. Kreis⸗Schulinſp. — Berlidfihtigung der konfeſſionellen 
Berhältnifje bei Ernennung der Schulinfpeltoren 230. Einrichtung des päda— 
gogifhen Kurfus fiir evang. Theologen bei dem Seminar zu Ueterfen 569. 

Schulland f. Dienſtland. 
Schulmeſſe f. Schulgottesdienft. 
Schulpflicht ſ. Schulbefud. 
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Schulſyſtem ſ. Schuleinrichtungen. 
Schulvorſtand. Eigeuſchaft des Gutsherrn, Stellung im Schulvorſtande, Er⸗ 

forderniſſe und Stellung eines Vertreters 698. 
Shulzimmer ſ. Schulgebäude. 
Schulzucht. Dienftauffiht iiber die Lehrer im Beziehung auf Ausübung ber 

Schulzucht 282. 
Seehandlung. Belegung von Geldern ftaatliher Anftalten bei derſ. 508. 

Seminare an Univerfitäten. Semin. zur Ausbildung von Stubirenden im 

wiffenfchaftl. Rechnen zu Berlin, Reglement 165. Receninftitut der Stern- 
warte zu Berlin, Reglement 167. Seminar und Brojeminar für klaſſiſche 

Philologie zu Königsberg, Reglement 433. 
— fit Boltsfhulfehrer und Pehrerinnen. Verzeichniß 109. Einrihtung und 

Erweiterung von Parallelkurſen 404. 
Seminar-Direftoren. Berzeihniß 103. Inftruftion filr die Direltoren 

der Kgl. Schullehrer-Seminare im ber Brovinz Hannover 462, 

u ina at für evangel. Theologen, Einrichtung und Termine zu Ueter- 

en 569, 
Seminarwefen. Einrichtung und Erweiterung von PBarallelturfen 404. Uns 

zuläffigfeit des Eintrittes verwieſener ꝛc. Seminariften in ein anderes Se— 

minar 469. Anordnungen für die Entlaffungsprüfungen an den Seminaren 

der Provinz Hannover 692. Inſtruktion für die Seminar » Direftoren im 
der Provinz Hannover 462, Betrieb des Gartenbaues an den Seminaren 

in der Provinz Pommern 196. 
Siegel-Abgüffe bei dem Reichsarchive zu Minden 274. ” 

Staatsausgaben für öffentl. Unterricht, Kunft und Wiffenichaft, Nachweiſung 392. 

Staatszufhüfie Geſchäfts- und rehnungsmäßige Behandlung ber Bediürf- 

nißzuichüffe für die höheren Unterrichtsanftalten 456. Anweifung, Zahlung 

und Verrechnung der Staatszufhitffe für Gewerbejhulen b91. — Unzuläjfig- 

feit der Gewährung von Staatsbeihillfen zur Durhführung eines Gehalts» 

foftems mit Dienftalterszulagen oder einer ſ. g. beweglichen Gehaltsjlala 484. 

Statiftifhes. Zahl der Lehrer an den Univerfitäten |. Lehrer. Dögl. an 

den böheren Unt. Anftalten: in dem Frequenzliften angegeben. — Promo» 

tionen 234. — Frequenz der Univerfitäten, dsgl. der Gumnafial- und Real⸗ 

Lehranſtalten ſ. Frequenz. — Maturitäts-Aſpiranten bzw. Abiturienten an 

den Gymnaſien 2. 173. — Maßbeſtimmungen fir die Klaſſenräume der 

Gymnaſ. und der Vorſchulen 688. — Termine für bie Prüfungen der Rel- 

toren und ber Lehrer an Mittelfchufen 1155 degl. ber Lehrerinnen und 

Schulvorfteherinnen 119; bagl. der Lehrer und ber Borfteher an Taub- 

flummen-Anft. 284. — Zahl der von 1873 bis 1878 in ber Rheinprovinz 

geprüften Reltoren und Lehrer für Mittelfchulen 283. Nachweiſung ber 

ım Sahre 1878 geprüften Schulvorfteherinnen und Lehrerinnen 470. — 
Nachrichten über die Eleven der Turnlehrer + Bildungsanftalt im Winter 

1878/79 570, — Schulbildung der Armee ⸗Erſatz-Mannſchaften 578, 
Stempel. Kontrakt. Verabrebungen tiber eine künftig zu beftellende Raution 

unterliegen nicht dem allgemeinen Vertragsftempel 314. Stempelfreiheit ber 

Briefterfeminare und der von denfelben verwalteten Stiftungen 513. Stem- 

pelfreiheit der den Stubirenden ber technifhen Hochſchule zu Berlin am 

Schluffe der Stubienjahre und bei dem Abgange ertheilten Seugnifle 544. 

Sterb Aral Gehaltszahlungen im Falle des Todes eines Staatsbeam- 
ten b 

EU E zu Berlin, Perfonal 83. Recheninſtitut bei berjelben, Regle- 
ment 167, 

Stiftungen. Kautionspfliht ber Nendanten von Stiftungsfonds 161. Stem- 

pelfreiheit der von Priefterfeminaren verwalteten Stiftungen 513. 

Stipendien, Ztipendienftiftungen. ©. a. Alabemie ber Kilnfte, Mendelssohn» 

Bartholdyfche Stipendien, ꝛc. Hammerſche Stipendienftiftung bei ber Uni- 
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vers. zu Berlin, Statut 249. Heder-Stiftung bei ber Univerf. zu Berlin, 
Statuten 684. Dauer der Berleihung von Stipendien bei ber technifchen 
Hochſchule zu Berlin 545. Saling’fhe Stipendienftiftung bei derſ. Hodh- 
ſchule, Ausjchreiben 347, Verleihung 546. 

Stottern und feine Bejeitigung, Gutachten über eine Schrift von Gutmann 584. 
Straffahben ber Studirenden. UWebergang auf bie bürgerlichen Gerichte 537. 
Stubienzeugniffe. Stempelfreiheit der den Stubirenden ber technifchen 

Hochſchule zu Berlin am Schluffe der Studienjahre und bei dem Abgange 
ertheilten Zeugniffe 544. 

Studirende, Berhältniffe berfelben. Geſetz, betreff. die Nechtsverhältniffe ber 
Studirenden nnd die Disziplin auf den Univerfitäten ꝛe. 414. Borfchriften 
für die Studirenden in Beziehung auf Aufnahme, Abgang, rechtliche Stellung 
und afademifhe Disziplin 520. Inftruftion zu dieſen Borfchriften 531. 
Uebergang der Gerichtsbarkeit in Eivil- und Straffahen ber Studirenden 
auf die bürgerlihen Gerichte 537. Bornahme des Sühneverſuches vor 
Privatllagen gegen Studirende wegen Beleidigungen 538. 

Sühneverſuche vor Privatllagen gegen Stubirende wegen Beleidigungen 538. 

T. 

Taubſtummenweſen. Ablehnung des Antrages auf Aufhebung des 8. 2 
der Prüfungsordnung für Taubft. Lehrer v. 27. Juni 1878, Erleichterun 
des Uebertrittes von Schulamtsbemwerbern an die Taubſt. Anftalten 284, 
458. Termine für die Prüfungen ber Borfteber und Lehrer an Taubſt. 
Anft. 284, 255. Befäbigungszengniffe aus der Prüfung fir Vorſteher 577. 

Techniſche Hochſchule zu Berl. Proviſoriſches Berfaffungsftatut 251. Re- 
gulatio wegen Organilation der Abtbeilungen 262. Rektorat und Prorekto— 
rat 265, 345. Regelung einiger Berhältniffe (Abtheilungs +» Kollegien und 
Borfteber, Eynditus, Senat) 345. 

Tehnifhes Unterrihtsmwejen. Ueberweiſung beffelben an das Minifterium 
der geiftlichen 2c. Angelegenheiten 225, 226. Mebertragung ber Staatsaus- 
gaben auf den Etat desjelben Minifteriums 394, 405, insbefondere eines 
Unterftügungsfonds 406. 

Telegrapben. Mitwirkung der Vollksſchule zur Berhiltung von Beſchädigungen 
an ZTelegrapben 697. 

Tinten, Auswahl für die Herftellung urkundlicher Schriftftiide 412. 
Turnfabrten während der vierwöchentlichen Turnkurſe für Efementarlehrer 360. 
Turngeräthe für Unterrichtsanftalten, neue Ausgabe des Preisverzeichnifjes 

von Kluge 488. 
Turnhallen, baulihe Einrichtung 279. 
Turnturfe fir im Amte ftehende Elementarlehrer, Anorbnung 290, ftatiftifche 

Nachrichten 286. Turnfahrten wäbrend des Kurfus 360. 
Turnlehrer- Bildungsanftalt. Neuer Kurſus 359 Befähigungszeugniffe 

356. Auszug aus einem Berichte über ben Kurfus im Winter 1878/79 
570. Bedingungen für die Benugung der Bibliothet 281. 

Turnlehrer- und Qurnfebrerinnenprüfung ſ. Prüfung. 
FTurnunterridt. Stundenzahl fir denfelben in den höheren Unt. Anft. und 

den Seminaren 279. 

u. 

Umzugstoften. Zuſtändigkeit fiir Anweifung zur Zahlung an Beamte ber 
geiftlihen 20. Verwaltung 229, 409. Zahlung an Gymnafial- ꝛc Lehrer 
aus ben Anftaltsfaffen 409. Bedingungen für Gewährung einer Umzugs— 
ee bei Uebernahme von Berfonen in ben unmittelbaren Staats» 

ienft 507, 
— — u. Akademie zu Münfter, Lyzeum zu Braunsberg, Perfonal 48 

882, 

1879. 48 



724 

Univerfitäts- Gebäude, Bauten. Einweihung des neuen Univerf. Geb. zu 
Marburg 345. Bejondere Lergütungen für die Univerf. Kaffen-Beamten 
bei ertraordinären Bauten 539. . 

— Gelder ſ. Univerf. Bermögen. 
— Kliniken. — von Grundſtücken für die geburtshülfliche Klinik der 

Univerſ. zu Berlin 164. 
— ⸗Sammlungen ꝛc. Zuwendung eines Herbariums an die Univerſ. zu 

Bonn 544. 
— ⸗Seminare ſ. Seminare. 
— ⸗Statuten zu Bonn, Aenderung ber Beſtimmungen über die Reftorwahl 418. 
— »Studium. ©. a. Stubirende. — Anrechnung der Semefter, während welcher 

Realfhul-Abiturienten bei der philoſoph. Fakult. immatrikulirt geweſen find, 
auf die für das mebiziniihe Studium vorgefchriebene Zeit 539. 

— »Bermögen. Berzinslihe Belegung der Kapitalien, insbefondere Prüfung 
ber Sicherheit bei bypothelarifher Anlage 422. Zinsbare Belegung dispo- 
nibler Beftände bei der Seehandlung 508. 

— +»Borlefungen. Vorſchriften für die Studirenden bezüglich der Borlef. 524. 
Inftruftion zu diefen Borichriften 533. 

Unterhaltung der Gymnafial- 2c, Auftalten, Staatszuſchüſſe |. d. 
— ber Vollsſchule. Beſchaffung der Tiſche und Bänke in Schulftuben, Ber- 

pflichtete 587, 58P, 590. 
Unterrichts-Anftalten, höhere. Berzeichniffe 85. Uebernahme von Anflalten 

durch den Staat 404. 
— +Bebörden, Minifterium 1. 381. Provinzialbebörben 5. Ueberweifung bes 

technischen Unterrichtswefens an das Minifterium der geiftlihen ıc. Angeles 
genheiten 225, 226. Ueberweifung von Gewerbefhulen in den Geſchäfts— 
bereich der Provinzial-Schullollegien 568. , 

— ‚Betrieb x. Gartenbau-Unterriht an den Seminaren in ber Provinz 
Pommern 196. Stundenzahl für den Turnunterricht an den höh. Unt. Anſt. 
und an den Seminaren 279. 

— ‚Mittel f. Lehrmittel, 
— ⸗Stunden. Stundenzahl für den Turnunterricht an ben höh. Unt. Anft. 

und an ben Seminaren 279, 
— +Bermwaltung. Ueberweijung bes techniichen Unterrichtsweſens an das Mi— 

nifterium der geiſtlichen ꝛc. UAngelegenbeiten 225, 226. Uebertragung ber 
Staatsausgaben für dasjelbe auf den Etat bes. Minifteriums 394, 405. — 
Kontrole über den ferneren Schulbefuh der aus einer höh. Unt. Unft. vor 
Zurücklegung bes fchulpflichtigen Alters ausjcheidenden Schüler 459. — 
Grundſätze und Entwidelung der Berwaltung beaiialich bes Volksſchulweſens 
129, 151. — Ertheilung und — des latholiſchen Religionsunterrichtes 301. 

Urkunden. Auswahl der Tinte für Herſtellung urkundl. Schriftſtücke 412. 

Verbreitung der Ankündigung ſchädlicher Schriften bei Lieferung eines von 
dem Herrn Minifter empfohlenen Werkes 352. ©. a. — — 

Verkehrsanſtalten. Mitwirkung der Schule zur Verhiltung von Beſchaͤdi⸗ 
gungen an Telegraphen 697. 

Vermächtniſſe ſ. Zuwendungen. 
Bermögen, Vermögensverwaltung. Verzinsliche Belegung der Kapitalien ber 

Univerſitäten, iusbeſondere Prüfung ber Sicherheit bei hypothelariſcher An» 
legung 422. Belegung von Geldern ſtaatlicher Anſtalten bei ber Königl. 
Seebanblung 508. 

Verſetzung f. Umzugstoften. 
Berwaltungsftreitverfahren. Unzuläffigkeit bezügl. bes Ertragswertbes 

von Schulländereien, wenn eine NRegulirung bes Lehrereinfommens nicht 
eingeleitet ift 481. Zuläſſigleit bezügl. ber behaupteten Verpflichtung einer 
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Gutsherrſchaft zur Lieferung bes Holzes für die Schul-Tifche und Bänke 
— vorbehaltlich des ordentl. Rechtsweges 587. 

Berwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von Geldbeträgen. Aller- 
höchſte Verordnung 605. Ausfihrungsanweifung 631. Boftamtlihe Behand. 
lung der Sendungen mit Zuftellungsurfunden, Verfügung und Anweifung bes 
Herrn General-Poftmeifter 667, Verfügung des Herrn Finanz-Viinifters 677. 

Borlefungen f. Univerf. Vorleſ. 

W. 
Warteſchulen in der Provinz Hannover, Behörden für Wahrnehmung ber 

ftaatlihen Auffiht 411. 
Weiblibe Handarbeiten. Prüfungsordnung für Hanbarbeitsfehrerinnen 

in der Rheinprovinz 205. 
Wenker, Dr., Unterftigung der Forſchungen desfelben über deutfche Dialekte 550. 
Wirthſchaftsgebäude bei Schulen. Umfang des Scheunenraumes für Lehrer 

einflaffiger Schulen 695. 
a rn ion im Falle einer Eheſcheidung und Wiederverheirathung bes 

ebrers 291. 
Wittwen- und Waifenkaffen fir Elementarlehrer. Aufnahme der Lehrer 

an Landwirthſchaftsſchulen, insbeſondere in Beziehung auf das pekuniäre 
Intereſſe dieſer Kaſſen 575. 

3. 

— — — von Zeichenlehrerinnen, Termine 205; Befähigungszeug- 
niffe 478, 

Zeibnungen. Berfahren bei Entnahme von Kopien und bei Berfendung von 
Bauzeihnungen 682. 

Zeugbaus zu Berlin. Aufftellung einer Biltoria- Statue, Vreisausſchreiben 
449, Preisertbeilung 687. Dögl. der Standbbilder preufifcher Herrjcher, 
Preisausichreiben 547. 

Binsbare Belegung der Kapitalien ber Univerfitäten, insbefond. Pritfung 
der Sicherheit bei hypothekariſcher Anlegung 422. Degl. von Geldern 
ftaatlicher Anftalten bei der Königl. Seehandlung 508. 

Züdhtigung, körperlide, in ber Schule. Dienftaufficht iiber die Lehrer in 
Beziehung auf Ausitbung der Schulzudt 282. 

uftellungsurfunden ſ. Poftangelegenheiten. 
umwendungen im Reſſort der Unterrichts» Berwaltung. Nachweiſung 365. 

Zuwendung eines Herbariums an bie Univerf. zu Bonn 544. 
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(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an.) 

Seine Majeftät ber Kaifer und König 41. 43. 46. 
Ihre Majeftät die Kaiferin und Königin 46. 
Seine Kaiferl. und Königl. Hoheit * Kronprinz des Deutſchen Reiches und 

von Preußen 46. 47, 48, 
Ihre Kaiferl. und Königl. Hoheit die Kronprinzeffin des Deutſchen Reiches und 

von Preußen 46, 
Seine Königl. Hoheit ber Prinz Karl von Preußen Ah, 
Seine Hoheit der Herzog Ernft zu Sachfen-Koburg und Gotha 4b. 

| 

Yaron 479. | 
Abicht 88. | 
Achenbach, Staatsminifter, | 

Dberpräfid. 5. 6. 
—, Schula. Kandidatin | 

| 

| 

477, 
Achtert 599, 
Adermann 66, 
Adam 58. 
Adamkiewiez 55. 
Adides 379. 
Adler 44. 346, 
Aegidi 52. 
Afinger 44. 44, 
Ahlwardt 60, 
Ahrens 90, 602, 
Alberti 69, 
Albrecht, Krs⸗Schulinſp., 

Pfarrer 
—, a. o. Prof. 54. 
—, Brivatdoz. 50. 
—, Seltionshef, Brof. | 

8A. | 
—, Gewerbeſch. Direkt. | 

102. 
—, — Kandidatin 

———— 

Altmann 479. 

Andrä 50, 

Andreſen, Kre-Schulinfp., 
29, 

Alfeler 108. 
Allenburg 24. | 
Alftere 597. | 
Altbürger 37. i 
Altendorf 373. 
Althaus, Krs-Schulinfp., 

Superint. 30, 
—, a. 0. Prof. 56, 
— , Gewerbeſch. Oberl. 

302. 

Amberg 44. 
Anderfon 24, 

Andree 448. 

—, a. 0. Prof. 80, 
Anſchütz 80. 
Anter 24, 
—_. 89, 
Anz 27, 
Arlt, Krs⸗Schulinſp. 22. | 
—, emerit. Lehrer 217, 

Arndt, a. 0. Prof. 59. 
— rer der Tonkunſt 

end, 0. Be 74. 345, | 
Gynm. . 373. 

‘ Arnold, —— — 

Arno 85, 39. 

m. 345. 346. 346. 

Artope se 108. 
Arıruni 57. 
Aſcherſon 56. 

Auerbach, a. 0. Prof. 62, 
—, Realſch. 8. 305. 

v. Auerswald 7. 
Aufrecht 80. 
Aufer 221. 
Ausländer 592, 
Auf, Kreis: Schulinfp., 

Superintend. 22. 
—_, abs Direlt. 94. 
Anth 13. 
Aumwers 41. 41, 84. 
b’Avis 373. 
v. Arleben-Magnus 67. 

B. 

Baade, Lehrerin 479. 
— begl. 479, 



Bad 92, 
Bachmaun, 0. Prof. 82. 

a2, 
—, Gymn. Relt. 89, 

Bachofen von Echt 305. 
Badhaus 68. 69. 
Bader 1b, 
Bid 24. 216, 
Bänder 202, 
Bärwald 97, 114, 
Bäßler 27. 223. 
Bätgen 375. 
Bäthgen 68. 
Bäumer 20, 
— Reg. u. Schulrath 

Bine, Gener. Lieut. 3.D., 
räſid. 44 84, 

Bahrdt, Rektor 98, 
— — 113, 

Baier 59. 
— ZeieSchalinſp 

—, — Kandidatin 

Balde 111. 
Baldamus, Sem. Direlt. 

105. 111. 

—, Schulrelt. 110, 
Ballhaus 479, 
vd, Bamberg 97. 
Bandiſch 
Bandow 95. 
Bandtle 22, 
Bangert > 
Baniſch 202. 
v. Bar 61, 61, 62, 219, 
— o. Profeff., 
— Wediz. Rath 

hl. 53, 
—, 35 Direkt. 
102, 

vd. Barbeleben 13. 14, 
Barbt 91, 99, 
Barfurth 603. 
Bargiel 44. 46, 47, 
Baring, Krs⸗Schulinſp., 

Superint. en 
—, dogl., dgl. 30 

Barkhaufen 23 
Barkbolt 301. 
Baron, Reg. u. Schul- 

rath 7. 
—, a. 0. Prof. 53. 
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Bars 114. 
Bartels 33. 228. 
Barteit 706, 
Barth, Privatdoz. 57. 
= — Elementarl. 

39D, 

—, Semin Lehrerin 202. 
221. 

— — Anft. Lehrer 

Bartholdy 110. 
Bartlomeli 222. 
Bartſch, F— nn Reg. 

Rath 2. 2, 298, 
—, Krs⸗Schulinſp. 15. 

Bartufch 478, 
Baflian 47. 56, 
Bath 57. 
Bathe 301. 
Battig 25. 
Baudach 22. 
—— Kreis⸗Schulinſp. 

—, o. Profeſſ. M. 50. 
Bauerfeind 26. 
Baum 71, 
Baumann, Krs Schulinip., 

Pfarrer 
—, 0. Profeſſ. 72. 
—, Brivatdoz., Prof 57. 
— Gymn. t. 597, 

—, Eemin. Direlt. 103. 
Baumgarbt 92. 
Baumgart 50, 227, 379, 
— Privatdoz. 

50. 
—, Lehrerin 479, 

Baumm 494, 
. 0. Brof., Geh. 

Reg. Rath. 57. 59. 
— a. 0. Profeſſ. 60, 

Baub 81. 
Baver 37. 
Bechtel 73. 

Bet * Präfid., P ecker, Vize⸗Präſid., Prof. 
43, 44. rs 

—, Dbfervator 84, 
—, Gymn. Oberl. 305, 
—, Progymn. Rekt. 95. 
—, Realſch. Direkt. 97. 
—, Infpelt., Prof. 100, 
—, Schulrelt. 109, 
—, Schullehrer 600. 

v. Bederatb 273. 273, 
273. 

Beders 374, 
Bedhaus 87, 
PORBEEN RR OHR: 

—, Univerf. Baurath 73. 
—, re Brof. 

8. 
Beely 50. 
Beer 30. 
Begas, O., Brof., Maler 

44. 272, 
—, R., Profeſſ., Bild» 

bauer 44. 44, 46, 
219. 274, 

—, K., Bildhauer 687, 
Begemann, Gymn. Oberl. 

597. 
—, Gymn. 8. 301. 

Beheim-E hwarzbadh 101, 
Graf 5 Behr⸗Negendank 

Behre 33. 
Behrend 58. 
Behrendſen 374, 
Behrendt, Gymn. 2. 220. 
—, GEymn. Zeihen-®. 

602, 
Behring 217. 
Beinert 2. 2, 
Beifert 88. 
Belgarbt 593. 
v. Belle 83. 
Bellermann, Brof., Mitgl. 

d. Alad. d. 8. 46, 
—, a. 0. Prof. 56, 

Belling 20. 
Bemmann 60. 
Benary 52, 
Benas 479, 
Bender, Krs- Schulinfp., 

Pfarrer 37, 
—, 0. Profefi. 76. 77, 

227. 229, 
—, begl. 82, 83. 
Bene, a. 0. Prof. 49. 

‚ Oymn. en 85, 
Beni, 0. Prof. 75. 

‚ Symn. 2. 705. 
— I aa 109, 

Benfey 72. 
Bengelaborff 59. 
Bennewit 110. 
Benrath, Privatboz., a.o. 

Prof. 
—, Reltor 8, 

Bengin 479, 



Berbig 99. 
Berdrom 104. 
Berendt 5b, 
Bergemann 79. 
Bergenrotb 602, 
Berger, a. o. Prof. 62, 
—, Lebrerin 202, 
—, begl. 479, 

Bergius 8. 
Bergmann, o. Prof, 75. 

505. 
—, Rektor 98. 

Bergjon 54. 
Berkemeyer 477, 
Berkenbuſch 30. 
Berlage 31. 
Bermpohl 378. 

Bernharbi 494, 
Bernhardt, Privatdoz. 54 
—, Gymn. Direft. IL. 
—, Schull. 222. 

Bernheim 72, 
Bernftein, 0. Prof. Gb. 
—, Privatdoz. 533. 

vd. Bernuth 14. 
Bertelamann 113. 
Bertbeau 72. 372, 
Berthold, Krs- u. flädt. 

Schulinſp. 17. 
—, a. 0. Prof. 40 

Bertlau 80. 
Bertud 497, 
Beieler, Univerf. Kurat., 

Geh. Ob. Reg. Rath 
76. 492, 

— Prof., Seh. Juſt. 

Rath 52, 53, 420, 
Befig 104. 
Befier, Krs - Schulinip., 

Superint. 27. 
— , bögl., dagl. 27. 

Behler 707, 

Bethge 30. 
Bettinghaus 32. 
Beyer, Krs »- Schulinip., 

Erzpriefter 18. 
—, begl., Superint. 19. 
—, dsgl., begl. 20. 
—, begl., dögl. 30. 
—, Gymn. 8. 374. 
—, Progymn. 8. 598, 
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Beyrih 41. 55. 
Beyſchlag 64. 65. 220. 
Beyffell 103. 
Bezzenberger, Reg. und 

Schulrath 10, 
—, Privatdozent, a. o. 

Prof. 72, 209, 
Bider 36. 
Bied 10. 
Biedenweg, Kreis-Schul- 

infp., Superint. 30, 
—, Neal. 8. 705. 

Bieler 700, 
Bienewald 600, 
Bierling 58. 58. 
Biermann, E., Profeſſ., 

Landſchaftsmaler 45. 
—, ©., Bildnißmaler 45. 
Biermer 61. 62. 
Bieſenthal 220, 
Biesner 22, 
Bigge 8 
Bindjeil 373, 
Bingmann 3b. 
Bintowsfi 23. 
Binsfeld I. 
Binz 78. 
Birkefeld 202. 
Birtel 37. 
Birlinger 80. 
Birnbaum 103. 
Birt 76. 
Biſchoff, Krs-Schulinjp. 

34. 
—, a. 0. Prof. 80. 314, 
—, Schulreltor 110. 

Bisping SL. 313. 420. 

Bittner, Krs⸗Schulinſp., 
Pfarrer 24. 

—, o. Prof. 61. 
—, Hauptl. 497. 

Blanke 30. 
Blaß 69. 
Bleibtreu 43 
Blindow 598. 
Blochmann 50, 
Block, Schulrektor 110. 
—, degl. 112, 

Blumner 46. 
Bobertag 63. 
Bobrik 86. 
Bock 9. 
Bockendahl b9. 
Bode, Kreis- Schulinfp., 

Propft 27, 
—, bögl., Superint. 33. 

—— — — — — 

Bode, Kreis⸗Schulinſp., 
Pfarrer 37, 

—, Gymn. Direlt. 90. 
—, Semin. Direkt. 108. 
—, Schull. 358. 

Bodems 217, 
Bobin 110, 
Böder 377. 
Bödler 11. 
a Konfift. Direlt. 

| 

—, a. o. Prof. 72, 313. 
Böder, Semin. 2. 379, 
—, Schull. 356, 
Böhm 495. 
Böhmer, Krs-Schulinfp., 

Pfarrer 24, 
-, Zesayınn Seht. 495. 
—, Zuml. : 

be Bör 33. 
Börner 495. 
Börih 84. 
Boesjoermenn 378, 
Böters 26, 
Böthelt 24. 
Böttcher, Reg- Rath 3. 
—, Realid. Direlt. 94. 

vd. Bötticher 10, 
aa Prof., Architekt 

—, Realſch. Oberl. 598, 
Bohle MO, 
Bohn 49. 
Bohnboff 597, 
Bohtz, Geh. Meg. Rath 2, 

218, 
—, 0. Brof. 72. 

Boie 16. 
Boine 18. 
du Bois Reymond 41.41. 

51, A. 370, 
Bolelmann 686, 
Bolje 92. 
Boncompagni 43, 
Bonbon 
Bongark 377. 
Bonin 593, 
Bonig 2. 42. 298. 
Bonnet 39. 
Bonftedt 99, 
Boodftein 107, 
Booz, Schulreltor 110, 
—, Schull. 706. 

Bordharbt 41. 56. 595. 
Borders 220, 
Borbihn 220. 



Boretius 65. 65. 
Borgmann 448, 
Bork 221, 

Seh. Reg. Bormann, 
Ratb 6, 

—, Gymn. Direlt. 89, 
—, Gymn. Oberl. 597. 
—, Handarb. Lehrerin 

202. 
Born 62. 
Bornemann 38. 
Bornträger 597, 
Borowsti 104, 
Borrmann 109, 
Botbe 102, 
Boude 84, 
Boutermwel 87. 
Bovermann 33. 
Bräfide 477, 
Bräuer 272. 
Brand 24, 
Brandenberg 40. 
Brandes 112. 
Brandi 12. 
Brandis 11. 
Brandt, Kre- Schulinfp., 

Superint. 22. 
—, Prof. einer techn. 

Hochſch. 346. 
—, Univerf. Fehtl. 70. 
—, Realih. Direkt. 2, 
—, Schulf., Kant. 222. 
—, degl., degl. 700. 

v. Brauditih 13. 13. 
Braun, Ob. Neg. Rath 6. 
—, Kreis. Schulinfp., 

Pfarrer 37 
—, a. 0. Prof. 76. 
—, Realſch. 8. 223. 
—, Semin. Direlt. 106, 
—, Schulrektor 110. 

Braune 376. 
Ran Krs-Schulinfp. 

—, Brivatboz. 67, 
Braufer 4. 
Braut 494, 
Brarator 25. 
DBrede 113, 
DBreeft 18, 
Brebmer 223. 
Breil 496. 
Breiter 10. 
Dreitbanpt 301. 
Breitfchwerbt 497. 
Brennede 356, 
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Brentano 61, 63, 
Breflau 56. 
Breuer 13, 
Breunung 98. 
Brie 62, 
Brieger 74. 74, 
Briegleb, o. Prof. 71.601. 
—, GEymn. Direft. 89. 

v. Briefen 477. 
Brintmann 705. 
Brir 346, 347, 
Brod 58, 
Brockes 597. 
Brodhaus, Kreis⸗Schul⸗ 

infp., Pfarrer 35. 
—, 0. Prof. 68, 

Brodboff 76. 
Bröder 29. 
Brömel 29, 106. 
Broicher 300. 
Bronifh 19. 
Broſchinsli 359, 

62, ‘ 

Britdner, Krs⸗Schulinſp., 
Pfarrer 24. 

—, Honor. Brof., Gene- 
ral:Superint. 2c. 52. 

Brüggemann, Kre:Schul- 
infp., Pfarrer. 39. 

—, Progymnaf. Reltor 
9 

Bruͤgmann, Krs⸗Schul⸗ 
infp., Pfarrer 30, 

—, Schulreltor 110. 
Brill, Oymn.Direlt. 596. 
—, PBrogymnaf. Oberl. 

598, 
Brumlen 479, 
Brundom 15. 
vd. Brunn 72, 
Brunnemann 92, 
Brunner, Krs⸗Schulinſp. 

Superint. 27. 
-, 0. Prof. 51. 52. 

Brunow 22. 
Bruns, o. Profefl., Geh. 

Zufiiz- Rath 42. 52. 
—, a. 0. Prof. 56. 84, 

Brunzel 217, 
Brutichte 479. 
Bucenau 91. 
Buchholz 374, 
Buchner 114, 
Buchwald, Privatdoz. 62. 
—, Gymn. Direlt. 86. 

Bubbe 77. 59. 
Bubbeberg 37, 
Buberns 100. 598, 
Budge, o. Profefj., Geb. 

Mediz. Rath 59. 593. 
— , Brivatdoz. 59, 

Bücheler, o. Prof. Geb. 
Reg. Rath 76. 79, 
314. 493. 493, 

—, L. einer höh. Bilr- 
gerſch. 599, 

Bücher 223, 
Buchſenſchiltz 86. 
Bildmann 30, 
Blinger 105, 
Bilnting 33. 
Büren 37. 
Bürgel 108, 
Bürkner 72. 
Büfcher 217. 
Bilttner 22. 
Bujad, Gymnaſ. Oberl. 

547, 
—, Hauptl. 217. 

Buldmann 356. 
Bunjen 42. 
Burchardt 54. 
Burdharb 58, 
Burdharbt 21. 
Burgart 96. 
Burgborf 29, 
Burger, Prof., Maler 45. 
—, Brivatboz. 79, 
—, Realſch. Oberl. 221, 

Burgbarbt 304, 
Burgtorf 103, 
Burlarbt 39. 218. 
Burkart 103. 
Burkhardt 26. 
Burmefter 97. 
Burow 49, 
Buſch, Kreis-Schulinip., 

Superint. 26. 
—, bögl., dogl. 
—, o. Prof, Seh. Mediz. 

Rath 78 

—, Gymn. 2. 374, 
—, Progymn.Reltor 9. 

Buſchmann 41, 83. 
Bufe 304, 
Buſolt 50. 704. 
Buffe 358. 
Bußmann 202, 
Buß 9, 
Butzer 496. 
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Cäſar 75. 313, 420, 
Calaminus 36. 
Campe 87, 
Gantor 66. 372. 
Capelle 596, 
Carnuth 85. 
Caro, a. 0. Prof. 63. 
—, Schufa. Kandidatin 

477. 
Earftäbt 99, 
Caspary, o. Prof. 50. 310. 

P 49, 
Casper 45. 
Caftens 106, 
Caſter 306. 495, 
Cauße 21, 
Cellarius 37, 
Gerulli 707. 
Chalybäus 10, 
Chasles 42, 
Ehriftlieb 77. 216, 
Ehriftmann 223, 
Ehudzinsti 597, 
Chun 100. 
dv. Ciriacy-Wantrup 13. 
Claas 378, 
Claes 598, 
Claiſen 80, 
Clasmann 37, 
Claufen 478, 
Claufius 79, 314. 493. 
Coch 36, 
Cochius 602, 
Cðlle 30. 
v. Eölln 603, 
Coben 75. 313, 
Cohn, o. Prof. 63, Bil. 
—, a. 0. Brof. 62, 

Coing 36. 
Commer 44, 46, 
Conrab, o. Prof. 66, 
—, Gymn. 2. 301. 
—, Progymn. 8, 301, 

Confentius 346, 
Conftroffer 707. 
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